
ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN ZAHLENANGABEN AUS PG 4
Anträge Schl.-Nr. 2012 2013 2014 2015 2016

Bis Ende des Vorjahres noch
nicht erledigte Anträge 00400 3.643          2.682          2.132          2.257          2.072          
Im Jahr gestellte Anträge 00401 18.952          18.787          17.974          18.946          19.859          
Summe gestellte Anträge 00499 22.595          21.469          20.106          21.203          21.931          
Bewilligte Anträge
 - Pflegestufe I 00500 9.113          8.995          8.361          9.196          9.201          
 - Pflegestufe II 00501 3.703          3.704          3.255          3.298          3.050          
 - Pflegestufe III 00502 1.133          1.133          1.077          1.106          1.035          
 - Pflegestufe III Härtefall 00503 13          6          10          7          8          
 - ohne Pflegestufe (§ 43a SGB XI) 00504 0          0          0          0          1          
 nicht pflegebedürftig aber erheblich
 eingeschränkte Alltagskompetenz 00505 330          288          197          191          17          
Summe bewilligte Anträge 00599 14.292          14.126          12.900          13.798          13.312          
Abgelehnte Anträge
 - nicht pflegebedürftig 00600 3.737          4.016          3.817          4.310          4.669          
 - Wartezeit nicht erfüllt 00601 11          7          13          7          9          
 - sonstige Gründe 00602 730          326          317          274          258          
Summe abgelehnte Anträge 00699 4.478          4.349          4.147          4.591          4.936          

Sonstige erledigte Anträge 00700 1.143         862         802         742         863         
Erledigte Anträge   i n s g e s a m t 19.913         19.337         17.849         19.131         19.111          
Bis Ende des Jahres noch 
nicht erledigte Anträge 00999 2.682         2.132         2.257         2.072         2.820         

GESCHÄFTSERGEBNISSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PFLEGEKASSE
ÜBER ANTRÄGE AUF FESTSTELLUNG DER PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT

STATISTIK PG 4 - 2016

BEARBEITET UND ZUSAMMENGESTELLT: SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU, KASSEL
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Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
Sozialversicherung bis Ende des  

für Vorjahres im Jahr gestellte Summe 
Landwirtschaft, noch nicht erledigte Anträge gestellte Anträge

Forsten und Anträge  (Pos. 00400 + 00401)
Gartenbau

Schl.-Nr. 00400 Schl.-Nr. 00401 Schl.-Nr. 00499  
Fälle Fälle Fälle

1 2 3
Region 1*

(Schleswig-Holstein und Hamburg) 87  955  1.042  

Region 2*
(Niedersachsen und Bremen) 302  3.649  3.951    

Region 3*
(Nordrhein-Westfalen) 405  2.779  3.184    

Region 4*
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 248  2.808  3.056    

Region 5*
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 433  3.251  3.684    

Region 6*
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
219  3.015  3.234    

Region 7*
(Baden-Württemberg) 300  2.268  2.568    

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 72  924  996    

Region 8* 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen)
6  210  216    

insgesamt 2.072  19.859  21.931  

* ohne ehemals Gartenbau
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Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
Sozialversicherung bewilligte Anträge    

für bewilligte Anträge bewilligte Anträge bewilligte Anträge bewilligte Anträge ohne Pflegestufe
Landwirtschaft, Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III Pflegestufe III (§ 43a SGB XI)

Forsten und  Härtefall  
Gartenbau

Schl.-Nr. 00500 Schl.-Nr. 00501 Schl.-Nr. 00502 Schl.-Nr. 00503 Schl.-Nr. 00504
Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle

4 5 6 7 8
Region 1*

(Schleswig-Holstein und Hamburg) 471  151  23  0  0  

Region 2*
(Niedersachsen und Bremen) 1.813  512  215  2  0  

Region 3*
(Nordrhein-Westfalen) 1.293  426  92  1  0  

Region 4*
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 1.366  508  125  0  0  

Region 5*
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 1.457  439  185  0  1  

Region 6*
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
1.317  401  197  2  0  

Region 7*
(Baden-Württemberg) 982  433  137  1  0  

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 407  143  45  1  0  

Region 8* 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen)
95  37  16  1  0  

insgesamt 9.201  3.050  1.035  8  1  

* ohne ehemals Gartenbau
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Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
Sozialversicherung bewilligte Anträge abgelehnte Anträge

für nicht pflegebedürftig 
Landwirtschaft, aber erheblich Summe nicht

Forsten und eingeschränkte bewilligte Anträge Pflegebedürftig
Gartenbau Alltagskompetenz (Pos. 00500 bis 00504)

Schl.-Nr. 00505 Schl.-Nr. 00599 Schl.-Nr. 00600
Fälle Fälle Fälle

9 10 11
Region 1*

(Schleswig-Holstein und Hamburg) 1  646  240  

Region 2*
(Niedersachsen und Bremen) 0  2.542  809  

Region 3*
(Nordrhein-Westfalen) 1  1.813  669  

Region 4*
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 3  2.002  576  

Region 5*
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 0  2.082  931  

Region 6*
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
0  1.917  753  

Region 7*
(Baden-Württemberg) 11  1.564  387  

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 1  597  243  

Region 8* 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen)
0  149  61  

insgesamt 17  13.312  4.669  

* ohne ehemals Gartenbau
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Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
Sozialversicherung bis Ende des Jahres

für Wartezeit sonstige Gründe Summe sonstige erledigte noch nicht erledigte
Landwirtschaft, nicht erfüllt abgelehnte Anträge Anträge Anträge

Forsten und (Pos. 00600 bis 00602) (Pos. 00499 - 00599
Gartenbau  - 00699 - 00700)

Schl.-Nr. 00601 Schl.-Nr. 00602 Schl.-Nr. 00699 Schl.-Nr. 00700 Schl.-Nr. 00999
Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle

12 13 14 15 16
Region 1*

(Schleswig-Holstein und Hamburg) 1  3  244  41  111  

Region 2*
(Niedersachsen und Bremen) 0  20  829  102  478  

Region 3*
(Nordrhein-Westfalen) 1  14  684  171  516  

Region 4*
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 0  5  581  86  387  

Region 5*
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 4  18  953  227  422  

Region 6*
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
0  92  845  82  390  

Region 7*
(Baden-Württemberg) 1  103  491  117  396  

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 2  3  248  37  114  

Region 8* 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen)
0  0  61  0  6  

insgesamt 9  258  4.936  863  2.820  

* ohne ehemals Gartenbau



Anträge Schl.-Nr. 2015 2016 2017 2018 2019

bis Ende des Vorjahres noch
nicht erledigte Anträge 00400/20400 2.257          2.072          2.820          2.630          2.393          

im Jahr gestellte Anträge 00401/20401 18.946          19.859          21.282          20.666          19.406          

Summe gestellte Anträge 00499/20499 21.203          21.931          24.102          23.296          21.799          
bewilligte Anträge

Pflegestufe I * / Pflegegrad I ** 00500/20500 9.196          9.201          3.106          3.386          3.649          

Pflegestufe II * / Pflegegrad II ** 00501/20501 3.298          3.050          8.586          8.717          8.085          

Pflegestufe III * / Pflegegrad III ** 00502/20502 1.106          1.035          4.106          4.061          3.431          

Pflegestufe III HF * / Pflegegrad IV ** 00503/20503 7          8          1.562          1.432          1.261          

ohne Pflegestufe * / Pflegegrad V ** 00504/20504 0          1          574          555          493          
nicht pflegebedürftig aber erheblich
eingeschränkte Alltagskompetenz*** 00505 191          17          - - -

Summe bewilligte Anträge 00599/20599 13.798          13.312          17.934          18.151          16.919          
abgelehnte Anträge

nicht pflegebedürftig 00600/20600 4.310          4.669          2.445          1.832          1.841          

Wartezeit nicht erfüllt 00601/20601 7          9          12          11          12          

sonstige Gründe 00602/20602 274          258          214          265          214          

Summe abgelehnte Anträge 00699/20699 4.591          4.936          2.671          2.108          2.067          

sonstige erledigte Anträge 00700/20700 742         863         867         644         903         

Erledigte Anträge   i n s g e s a m t 19.131         19.111         21.472         20.903         19.889         
bis Ende des Jahres noch 
nicht erledigte Anträge 00999/20999 2.072         2.820         2.630         2.393         1.910         

V002

Bearbeitet und zusammengestellt: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Kassel

Übersicht aus den wesentlichen Zahlenangaben

* bis 31.12.2016   ** ab 1.1.2017 *** Schlüssel entfällt ab 1.1.2017

Geschäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Pflegekasse
über Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit

für das Geschäftjahr 2019 (Vordruck PG4)



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle
1 2 3

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 111 1.051 1.162

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 319 3.296 3.615

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 291 2.627 2.918

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 272 2.692 2.964

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 384 3.281 3.665

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
299 2.893 3.192

Region 7
(Baden-Württemberg) 598 2.264 2.862

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 106 1.001 1.107

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

13 301 314

I N S G E S A M T 2.393  19.406  21.799  

20400 20401 20499

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr

bis Ende des Vorjahres noch 
nicht erledigte Anträge im Jahr gestellte Anträge

insgesamt (Pos. 20400 + 
20401)

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 2 von 7



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle
4 5 6 7 8

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 221 425 137 51 16

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 586 1.508 521 200 99

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 476 1.204 500 167 72

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 497 1.114 553 146 49

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 702 1.268 510 197 92

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
555 1.108 515 207 88

Region 7
(Baden-Württemberg) 389 938 479 197 40

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 181 414 161 72 27

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

42 106 55 24 10

I N S G E S A M T 3.649  8.085  3.431  1261 493

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
bewilligte Anträge

- Pflegegrad 1 - Pflegegrad 2 - Pflegegrad 3 - Pflegegrad 4 - Pflegegrad 5

20500 20501 20502 20503 20504

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 3 von 7



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle
9

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 850

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 2.914

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 2.419

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 2.359

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 2.769

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
2.473

Region 7
(Baden-Württemberg) 2.043

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 855

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

237

I N S G E S A M T 16.919  

20599

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
bewilligte Anträge

zusammen  (Pos. 20500 bis 
20504)

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 4 von 7



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle
10 11 12 13

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 127 0 1 128

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 329 2 19 350

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 193 1 12 206

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 273 3 7 283

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 351 2 57 410

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
255 2 70 327

Region 7
(Baden-Württemberg) 170 2 38 210

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 112 0 9 121

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

31 0 1 32

I N S G E S A M T 1.841  12  214  2067

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
abgelehnte Anträge

- nicht pflegebedürftig - Wartezeit nicht erfüllt - sonstige Gründe
zusammen  (Pos. 20600 bis 

20602)

20600 20601 20602 20699

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 5 von 7



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle Zahl der Fälle
14 15

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 43 141

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 67 284

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 61 232

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 73 249

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 147 339

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
54 338

Region 7
(Baden-Württemberg) 429 180

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 24 107

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

5 40

I N S G E S A M T 903  1.910  

20700 20999

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr

sonstige erledigte Anträge

bis Ende des Jahres noch 
nicht erledigte Anträge (Pos. 
20499-20599-20699-20700)

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 6 von 7



Statistik PG4 - Geschäftsjahr 2019

Zahl der Fälle Zahl der Fälle Zahl der Fälle
16 17 18

Region 1
(Schleswig-Holstein und Hamburg) 0 0 0

Region 2
(Niedersachsen und Bremen) 0 0 0

Region 3
(Nordrhein-Westfalen) 0 0 0

Region 4
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) 0 0 0

Region 5
(Bayern (Franken und Oberbayern)) 0 0 0

Region 6
(Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und 

Schwaben))
0 0 0

Region 7
(Baden-Württemberg) 0 0 0

Region Zentral
(ehemals Gartenbau und Sonderaufgaben) 0 0 0

Region 8
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen)

0 0 0

I N S G E S A M T 0  0  0  

Sozialversicherung
für

Landwirtschaft,
Forsten und 
Gartenbau

Anträge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Kalenderjahr
bewilligte Anträge

Vergütungszuschläge für 
zusätzliches Personal in 

vollstationären 
Pflegeeinrichtungen

Maßnahmen zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Pflege, 

Familie und Beruf

Förderung digitaler 
Anwendungen in 

Pflegeeinrichtungen

21000 22000 23000

Satzart 64 Betr.-Nr. 47056789 Seite 7 von 7



 

 

 

Aktualisierung des Beitragsmaßstabs für die Unfall-
versicherung in der Landwirtschaft, im Forst sowie 

im Gartenbau 
 

- Gutachterliche Stellungnahme - 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prof. Dr. E. Bahrs,    Stuttgart, Juli 2017        

 

 

 

 

 

 

 



 2

Vorwort 

 

Gemäß § 182 Abs. 5 SGB VII ist der Abschätztarif für die gesetzliche Unfallversicherung in 

der Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau in regelmäßigen Abständen zu ak-

tualisieren. Vor diesem Hintergrund wurde der Unterzeichner im Jahr 2016 beauftragt, einen 

Aktualisierungsvorschlag des Abschätztarifs für die SVLFG als Träger dieser gesetzlichen 

Unfallversicherung mit Wirkung ab dem Jahr 2018 zu erstellen.  

 

 

 

 

Gliederung der gutachterlichen Stellungnahme 
1  Einleitung ............................................................................................................................ 3 
2  Der Arbeitsbedarf und Arbeitswert ..................................................................................... 4 
3  Aktualisierung des Abschätztarifs sowie ergänzende Erläuterungen zu inhaltlichen oder 
strukturellen Veränderungen im Vergleich zu vergangenen Vorgehensweisen ........................ 6 
4  Schlussbemerkungen ......................................................................................................... 10 
Anhang mit Tabellen 
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1 Einleitung 

Die Finanzierung der gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt in Form eines Umlageverfah-

rens nach dem Prinzip der nachträglichen Bedarfsdeckung (vgl. auch § 152 SGB VII). Am 

Jahresende ist der Überschuss der Aufwendungen über die Erträge festzustellen. Dieser Saldo 

ist in Form von Beiträgen von den Unternehmern, u. a. nach Maßgabe der Unfallrisiken der 

einzelnen Betriebe aufzubringen (vgl. KATER/LEUBE). D.h., die Höhe der Beiträge muss 

sich auch nach den Unfallrisiken richten. Damit sollen Anreize zur Prävention gegeben und 

die Beitragsgerechtigkeit gefördert werden.  

Im Rahmen der Beitragsgestaltung ermöglicht das Sozialgesetzbuch (SGB VII) der Selbst-

verwaltung in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau verschiedene Beitrags-

maßstäbe zu verwenden (§ 182 Abs. 2-6 SGB VII). Die Satzung bestimmt letztlich den Maß-

stab für die Beiträge. Dabei sind die Gefährdungsrisiken gemäß § 182 Abs. 2 SGB VII ausrei-

chend zu beachten. Gleichzeitig ist ein versicherungsimmanentes Solidaritätsprinzip sicherzu-

stellen, verbunden mit dem Anspruch, die Transaktionskosten der gesetzlichen Unfallversi-

cherung gering zu halten. Auch vor diesem Hintergrund wird der Arbeitsbedarf als Grundlage 

eines Abschätztarifs als angemessen erachtet, der im Folgenden skizziert wird.  
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2 Der Arbeitsbedarf und Arbeitswert  

Für den Beitragsmaßstab Arbeitsbedarf ist ein einheitlicher, verfahrensspezifischer Arbeitsbe-

darf je ha (kulturartspezifisch), je Tier (viehartspezifisch) oder für sonstige Tätigkeiten (z. B. 

Energieerzeugung) zu ermitteln. Im Bereich der gartenbaulichen Urpoduktion (geschützter 

Anbau, Blumen- und Zierpflanzen sowie Baumschulen) sowie bei einzelnen sonstigen Unter-

nehmen werden über den zu erfassenden Arbeitswert die für alle Versicherten maßgeblichen 

Berechnungseinheiten ermittelt (BER). Der Arbeitsbedarf wird üblicherweise in Akh je Pro-

duktionseinheit ausgedrückt und anschließend in BER umgerechnet. Der BER-Ansatz ergibt 

sich i. d. R. durch die Anzahl der Akh als Summe der verfahrensspezifischen und allgemeinen 

Arbeiten1, dividiert durch 10. Die BER charakterisieren somit ungefähr einen Arbeitstag (vgl. 

zum Ansatz des Arbeitsbedarfs auch SCHMITT). Dabei werden die Unternehmen in der Re-

gel nicht mit dem tatsächlichem Arbeitsbedarf geschätzt. Vielmehr werden standardisierte 

Arbeitsbedarfswerte angesetzt, die in Abhängigkeit vom individuellen Umfang einzelner Pro-

duktionsverfahren auf die entsprechenden Betriebe abzubilden sind. In diesem Zusammen-

hang ist zu ergänzen, dass in einzelnen Produktionsverfahren sehr kleine oder sehr große Ein-

heiten sehr weit von durchschnittlich festgesetzten Akh abweichen können. Dies könnte nur 

schwer mit dem Solidaritätsprinzip zu legitimieren sein. Der erhebliche Kostendruck auf die 

land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Produktion bedingt zunehmend speziali-

sierte Betriebe, deren Produktionszweige und damit auch deren Arbeitsproduktivität entspre-

chend groß sind. Als Konsequenz benötigen einzelne Betriebe nicht einmal 50 v. H. der 

durchschnittlich unterstellten verfahrensspezifischen Akh. Aus diesem Grund sind bereits in 

der Vergangenheit für fast alle Produktionsverfahren degressive Verläufe angesetzt worden. 

Diese Vorgehensweise wird auch für die Zukunft gewählt (vgl. nachfolgende Tabellen bzw. 

Anlagen). D.h., mit zunehmender Größe der Produktionsverfahren nimmt der Arbeitsbedarf 

pro Produktionseinheit bis zu einem maximal vorgegebenen Produktionsumfang ab. Bei der 

Degression von Arbeitsbedarfswerten kann nach Gruppen oder nach einer fließenden Degres-

sion differenziert werden. Die zuletzt genannte Variante ist zu bevorzugen, da eine Gruppen-

einteilung automatisch Beitragssprünge verursacht, die für die an den Grenzen der Normar-

beitszeitgruppen liegenden Beitragspflichtigen häufig schwer akzeptabel sind. Marginal ver-

änderte Bestandsgrößen oder Flächenumfänge könnten dann zu stark überproportional verän-

derten Arbeitsbedarfswerten führen, die stark überproportional veränderte Beiträge implizie-

ren.  

Die Degression beginnt in der Regel erst bei einem Mindestflächenumfang oder einer Min-

destbestandsgröße (vgl. nachfolgende Tabellen bzw. Anlagen). Darüber hinaus endet die De-

gression bei einem Maximalflächenumfang bzw. einer Maximalbestandsgröße. Arbeitszeitan-

sätze außerhalb der Degressionsfunktion knüpfen an die jeweiligen Extremwerte der Degres-

                                                 
1  Allgemeine Arbeiten, als Teil der gesamten Arbeiten in einem land- und forstwirtschaftlichen oder garten-

baulichen Betrieb, sind als bedingt Termin gebundene und nicht direkt einzelnen Produktionsverfahren zu-

zuordnende Tätigkeiten zu verstehen, die einheitlich in Form eines prozentualen Aufschlags in die Syste-

matik der BER integriert werden. 



 5

sionsfunktion an und bilden insoweit einen linearen Verlauf ab. D.h., damit die Degression 

das Solidaritätsprinzip nicht überstrapaziert, werden in den kleinumfänglichen sowie in groß-

umfänglichen Bereichen der Produktion die Degressionslinien flach bzw. linear gehalten. 

Aber auch die Degressionsansätze sind Normwerte, die nicht zwangsläufig auf den individuell 

abzubildenden Betrieb zutreffen müssen. Selbst die Degressionsansätze sind noch Mittelwer-

te, so dass Einzelbetriebe – je nach arbeitswirtschaftlicher Organisation – davon abweichen. 

Sobald die Summe der Berechnungseinheiten für das Unternehmen ermittelt wurde, wird sie 

mit den jeweiligen Risikofaktoren (vgl. dazu auch maßgebliche Gutachten des Jahres 2013 

bzw. Satzung der SVLFG) und dem maßgeblichen Hebesatz multipliziert. Das Ergebnis ist 

der Bruttobeitrag2 ohne Berücksichtigung des zusätzlich anfallenden Grundbeitrages (vgl. 

dazu auch maßgebliche Gutachten des Jahres 2013 bzw. Satzung der SVLFG). 

                                                 
2 Der Bruttobeitrag entspricht nicht unbedingt dem tatsächlich zu zahlenden Beitrag. Der Bund entlastete 

bislang einen erheblichen Teil der beitragspflichtversicherten Unternehmer, sofern ein jährlicher Mindest-

beitrag erreicht wird.  
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3 Aktualisierung des Abschätztarifs sowie ergänzende Erläu-
terungen zu inhaltlichen oder strukturellen Veränderungen 
im Vergleich zu vergangenen Vorgehensweisen  

Neben den zuvor dargestellten Rahmenbedingungen für die Beitragsgestaltung in der gesetz-

lichen Unfallversicherung für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau sind 

abseits der Darstellung der aktualisierten BER weitere Ergänzungen erforderlich, die entwe-

der einer Klarstellung dienen oder sich auf Veränderungen im Vergleich zur bisherigen Bei-

tragsgestaltung beziehen und die von besonderer Bedeutung für Beitragszahler sein können. 

 

 Verbeitragung von Lohnunternehmen: Bei der Beitragsberechnung für Lohnunter-

nehmen ist zu berücksichtigen, dass der zu ermittelnde standardisierte und hier zu ak-

tualisierende Arbeitsbedarf nicht zwischen Einsatzunternehmen und Lohnunterneh-

men aufgeteilt werden kann. Damit alle Unternehmen gleich behandelt werden, unab-

hängig davon, ob sie Lohnunternehmen einsetzen oder nicht, wird der von Lohnunter-

nehmen im Einsatzunternehmen verursachte Leistungsaufwand auf alle Unternehmen 

des betroffenen Produktionsverfahrens umgelegt. Selbst die gegenwärtig zunehmende 

Arbeitserledigung durch Dritte/Dienstleister bei den Land- und Forstwirten ändert 

nichts an dieser sachgerechten Vorgehensweise. Würden die Lohnunternehmer voll 

(separiert) erfasst (werden können) und verbeitragt werden, würden sie letztlich die 

zusätzlichen Beiträge auf die Auftraggeber überwälzen (müssen). Im Ergebnis würde 

die Belastung (wieder) bei den Auftraggebern liegen. Den Lohnunternehmern wird 

somit lediglich der sogenannte „administrative Aufwand“ des Lohnunternehmens im 

Rahmen der Sollstellung als Beitrag in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich um 

das außerhalb des Einsatzunternehmens bestehende Unfallrisiko (z. B. beim Zurückle-

gen von Wegen von und zur Arbeit, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Ma-

schinen). Dieses Verfahren setzt allerdings voraus, dass die betroffenen Einsatzun-

ternehmen bei der Unfallversicherung der SVLFG in Versicherung gehalten werden. 

Andernfalls sind Beitragsermäßigungen für die Auftraggeber auf Nachweis möglich. 

 Arbeitswertdegression bzw. Trennung der verwaltenden Tätigkeiten von anderen 

Tätigkeiten: Einzelne Beitragspflichtige äußern den Wunsch, auch den Arbeitswert 

(für gartenbauliche Tätigkeiten), ebenso wie die Arbeitszeiten in Form der BER, de-

gressiv zu gestalten. Dem ist jedoch zu entgegnen, dass der Arbeitswert eine andere 

Bemessungsgrundlage darstellt als die Arbeitszeit. Bei der Arbeitszeit wird indirekt 

von Bewirtschaftungs- bzw. Bestandsgrößen auf die Arbeitszeit geschlossen, bei der 

es mit zunehmender Bewirtschaftungs- oder Bestandsgröße in der Regel zu Arbeits-

zeitdegressionen kommt. Der Arbeitswert ist dagegen ein direkt ermittelter Maßstab. 

Darüber hinaus ist Folgendes zu bedenken: Betriebe in der Landwirtschaft, die mit zu-

nehmender Größe effizientere Techniken einsetzen und damit weniger Arbeitszeit je 

Produktionseinheit benötigen, ersetzen Arbeitskraft durch Kapital. Letzteres erfordert 

vielfach ein höheres Maß an Sorgfalt und Ausbildung bei der Arbeit, was sich wiede-
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rum in höheren Löhnen ausdrücken kann. D.h., Arbeitszeitdegression führt nicht 

zwingend zur Lohn- bzw. Arbeitswertdegression. Auch das Argument, mit zunehmen-

den Arbeitswerten würde auch der Anteil der weniger unfallträchtigen Verwaltungsar-

beiten zunehmen, nicht nur absolut sondern auch relativ, ist bislang eines Nachweises 

schuldig geblieben. Allein vor diesen Hintergründen kann nicht empfohlen werden, 

eine Arbeitswertdegression vorzunehmen. In diesem Zusammenhang kann ebenso we-

nig empfohlen werden, die verwaltenden Tätigkeiten von den „körperlichen“ Tätigkei-

ten abzugrenzen und unterschiedlich zu veranlagen. Allein die mangelnde Überprüf-

barkeit dieser Trennung innerhalb des Betriebs könnte ein Anknüpfungspunkt für un-

angemessene Meldungen darstellen, dem nicht Vorschub geleistet werden sollte. Der 

Versuch einer Differenzierung würde auch weitere Administrationskosten verursa-

chen, die letztlich vom Beitragszahler zusätzlich aufgebracht werden müssen. Ein an-

gemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen höheren Beiträgen einerseits und 

mehr Gerechtigkeit andererseits wäre damit zweifelhaft. Darüber hinaus ist es nicht 

trivial, was innerhalb land- und forstwirtschaftlicher sowie gartenbaulicher Arbeiten 

als Verwaltungstätigkeit definiert werden sollte und was „körperliche“ Tätigkeiten 

darstellen. 

 Im Rahmen der Binnenfischerei wird für Forellen und Beifische anstatt der eingesetz-

te Tonnage Futtermittel zukünftig die gleiche Vorgehensweisen wie bei der Fluss- und 

Seenfischerei hinterlegt. Die bislang verwendete Bemessungsgrundlage hat sich in der 

Praxis nicht ausreichend bewährt. Somit entfällt eine explizite Angabe der Forellen 

und Beifische in der nachfolgenden Aktualisierung der Arbeitsbedarfswerte. 
 

 Der Tabakanbau läuft zukünftig unter dem Produktionsverfahren „Industriegemüse-

anbau mit vorwiegend händischer Ernte“. Die zu unterstellenden durchschnittlichen 

Arbeitszeiten des Tabakanbaus entsprechen weitgehend diesem Produktionsverfahren. 

Darüber hinaus geht der Tabakanbau in Deutschland immer weiter zurück, so dass 

sich eine Angliederung bzw. eine Zusammenlegung mit anderen passenden Produkti-

onsverfahren anbietet. 

 Im Weinanbau erfolgte auf Wunsch des Deutschen Weinbauverbands eine Umvertei-

lung von Arbeitszeitanteilen der Flaschenweinerzeugung und Direktvermarktung in-

nerhalb der Risikogruppe Weinanbau zwischen den zwei bislang verbeitragten Pro-

duktionsverfahren der „ausschließlichen Traubenerzeuger“ und der  „Traubenproduk-

tion mit eigener Kellerwirtschaft“. Damit wird eine zielgenauere Arbeitszeiterfassung 

für die zwei Gruppen angestrebt als bislang. Dementsprechend reduzieren sich die für 

die „ausschließlichen Traubenerzeuger“ unterstellten Arbeitszeiten, während sich die 

unterstellten Arbeitszeiten für die „Traubenproduktion mit eigener Kellerwirtschaft“ 

erhöhen. 

 Innerhalb der Risikogruppe Pferdehaltung wird das Produktionsverfahren Deck-

hengste ohne Sporteinsatz aufgelöst und dem Produktionsverfahren Zuchtstuten, 
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Aufzucht-, Arbeits- und Gnadenbrotpferde zugeordnet. Wenngleich sich die zu unter-

stellenden Arbeitszeiten etwas unterscheiden (vgl. Gutachten 2013 bzw. derzeit maß-

gebliche Satzung), überwiegen mit der Zusammenlegung administrative Vorteile 

(Vermeidung von Zuordnungsschwierigkeiten für Versicherte und Verwaltung), die 

darüber hinaus zu keinen signifikanten Beitragsunterschieden führen, wenn die ver-

gangenen Beitragsjahre zugrunde gelegt werden. Darüber hinaus wird bei anderen 

Produktionsverfahren der Tierhaltung auch nicht nach männlichen „Decktieren“ und 

anderen Tieren differenziert. Selbst in den großen Gruppen der Rinder- und Schwei-

nehaltung erfolgt keine Differenzierung nach Deckbullen bzw. Deckeber und an-

deren Tieren, u. a., weil diese Gruppen aus administrativer und versicherungstechni-

scher Sicht zu klein sein könnten und darüber hinaus keine wesentlichen Beitragsun-

terschiede verursachen, die eine Trennung rechtfertigen würden. Das Beispiel der 

Deckhengste ohne Sporteinsatz hat dies in der Vergangenheit gezeigt.  

• Das Produktionsverfahren Mutterkuhhaltung wird zunächst weiter zusammenveran-

lagt. D.h., Mutterkuh und Absetzer bilden eine Produktionseinheit für den Ansatz 
der BER. Sobald die SVLFG in die Lage versetzt wird, mit ansonsten verfügbaren Da-

tenbanken eine automatisierte getrennte Veranlagung von Mutterkühen und Absetzern 
durchzuführen, kann auch eine getrennte Veranlagung durchgeführt werden. Dabei 
würden  d ie  Absetzer  unter  der  Gruppe  der  sonstigen  Rinder  subsumiert werden und 
die Mutterkühe würden zukünftig ohne Absetzer abgebildet werden. Dementsprechend 
würde es eine eigene Schätzfunktion für die Mutterkühe ohne Absetzer geben (De-

gressionsfaktor „0,0042*x+1,7538“ für den Bereich zwischen 10 bis 150 durchschnitt-

lich gehaltenen Tieren mit einem BER-Bereich zwischen 1,7118 und 1,1238). Darüber 
hinaus würden die Absetzer zukünftig unter sonstigen Rindern subsumiert werden. 
Damit würde sich die Schätzfunktion der sonstigen Rinder verändern (Degressionsfak-

tor „3,858*x^-0,351“ für den Bereich zwischen 10 bis 1.000 durchschnittlich gehalte-

nen Tieren mit einem BER-Bereich zwischen 1,7193 und 0,3415).

• Bei den Jagden könnte es sich anbieten, die Beitragsreduktion für Eigenjagden nicht 
automatisch auf die vollständige Fläche der Eigenjagd zu beziehen, sofern die sonsti-

gen Voraussetzungen für die Beitragsreduktion gegeben sind, sondern die Beitragsre-

duktion lediglich auf die selbstbewirtschaftete Fläche innerhalb der Eigenjagd zu fo-

kussieren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass voraussichtlich für diesen Zweck 
ein neues Kataster mit entsprechenden Administrationskosten eingerichtet werden 
müsste, sofern eine exakte und nachprüfbare Ermittlung sichergestellt werden soll.

• Trennung der Risikogruppe 16: Gegenwärtig wird die Diskussion geführt, ob eine 
Trennung der bisherigen Risikogruppe 16 in die Gruppe der Verbände, der Landwirt-

schaftskammern sowie der SVLFG und deren Einrichtungen einerseits sowie der 
Gruppe der unmittelbar der Sicherung und Überwachung oder Förderung der Land-

wirtschaft andererseits vorgenommen werden sollte, um zwei unterschiedliche Risiko-

gruppen daraus zu generieren. Eine Begründung liegt in den grundsätzlichen unter- 
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schiedlichen Arbeiten dieser zwei Gruppen aber auch den daraus resultierenden Leis-

tungsaufkommen. Allerdings könnte dieses Argument auch für andere Risikogruppen 

zutreffen wie z. B. die Risikogruppen 14 und 15. Darüber hinaus würden damit zwei 

kleinere Gruppen im Sinne des Beitrags- und Leistungsvolumens entstehen. Das 

Grundprinzip einer Versicherung sollte jedoch auch sein, dass für die Versicherten ein 

planbares Risiko verbleibt. Mit einer Spaltung in zwei kleinere Gruppen kann das Ri-

siko (im Sinne der Beitragsstabilität) jedoch erhöht werden, sofern die Leistungsauf-

wendungen zumindest in einer der zwei Gruppen vergleichsweise volatil ist. Die Be-

deutung des empirischen Gesetzes der großen Zahlen ist an dieser Stelle hervorzuhe-

ben. Sofern sich die relative Stabilität (z. B. in Form des Variationskoeffizienten) auch 

nach einer Aufspaltung für beide Gruppen nicht verändert, würde aus dieser Sicht we-

niger gegen eine Aufspaltung sprechen. Grundsätzlich gilt jedoch: Unter sonst glei-

chen Bedingungen können umso größere Schadenssummen innerhalb eines Kollektivs 

akzeptiert werden, je größer das Kollektiv, gemessen an der mittleren Zahl der Schä-

den ist (vgl. Karten, 1989). Aus dieser Perspektive hätte eine Beibehaltung der bishe-

rigen RG 16 mehr Vor- als Nachteile. Sofern eine Aufspaltung erfolgen sollte, wäre 

über veränderte Schwellen des solidarischen Ausgleichs zwischen den Risikogruppen 

nachzudenken, um die Beitragsstabilität innerhalb einzelner Risikogruppen sicherzu-

stellen und keine starke Übervorteilung einzelner (neuer) Risikogruppen entstehen zu 

lassen. 

Datengrundlagen 

Zur Überarbeitung des Abschätztarifs wurden u. a. Auswertungen des Kuratoriums für Tech-

nik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), gutachterliche Einschätzungen fachaffiner 

Hochschullehrer, der landwirtschaftlichen, gartenbaulichen sowie forstwirtschaftlichen Offi-

zialberatung, der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) sowie sonstige Expertisen und 

Literatur verwendet. Insbesondere bei Produktionsverfahren, die weniger bedeutend bzw. 

verbreitet sind, liegt vielfach keine oder veraltete verwendbare Literatur vor. Damit ist sie 

leider nur begrenzt verwertbar, so dass für derartige Produktionsverfahren Expertengespräche 

ein überdurchschnittliches Gewicht erlangen.  
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4 Schlussbemerkungen 

Mit den aktualisierten Abschätztarifen wird eine den gesetzlichen Voraussetzungen entspre-

chende, angemessene Beitragsbemessungsgrundlage für die Versicherten in der gesetzlichen 

Unfallversicherung unter dem Dach der SVLFG sichergestellt. Darüber hinaus wird für die 

Versicherten mit dem risikoadjustiertem Beitragsmaßstab den weiteren gesetzlichen Anforde-

rungen Rechnung getragen, Unfallrisiken noch stärker im Beitragsmaßstab zu verankern. 

Damit kommt sie auch den Forderungen vieler Versicherter und auch sonstiger Beteiligter 

nach, eine ausgewogene Abstimmung von Beiträgen einerseits und Leistungen andererseits zu 

generieren.  

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen die Beiträge nicht als gerecht empfun-

den werden. Dies liegt am normierten und entindividualisierten Arbeitsbedarfsmaßstab, der 

jedoch in dieser Form erforderlich ist. Allein durchschnittliche, ggf. degressiv gestaffelte Ar-

beitsbedarfe, können vor dem Hintergrund administrativer Anforderungen und damit zusam-

menhängender Transaktionskosten maßgeblich sein.  
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Anlage 

Tabelle: BER oder andere Maßstäbe pro Jahr für einzelne Produktionsverfahren der Flä-

chenbewirtschaftung  
Produktionsverfahren Degressionsbereich 

in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Basiswert, De-
gressionsfaktor 

Ackerland 
Mähdruschfrüchte (Getreide, 

Ölfrüchte, Eiweißpflanzen) und 
Zuckerrüben 

1 bis 1000 1,5365 bis 0,6174 1,5365*x^-0,132 

Futterbau und Bioenergie-
pflanzen (u. a. Silomais, Corn 
Cob Mix, Ganzpflanzensilage, 
Miscanthus, Kurzumtriebsplan-
tagen, Futterrüben, Ackergras) 

1 bis 400 1,9768 bis 1,0105 1,9768*x^‐0,112 

Kartoffeln 1 bis 150 5,8522 bis 1,3347 5,8522*x^‐0,295 

Aus der Produktion ge-
nommene ldw. Flächen 
(u.a. stillgelegte Flächen, Land-
schaftselemente inkl. Knicks) 

1 bis 500 0,45 bis 0,1220 0,45*x^-0,21 

Grünland 
Almen, Alpen, Hutungen, 
nicht umzäunte oder mobil 
umzäunte Schaf- und Zie-
genweiden, Deich- und 
Hallignutzungen 

1 bis 200 0,345 bis 0,2381 0,345*x^-0,07 

Dauergrünland als Wie-
sen, Weiden und Mähwei-
den außerhalb von Almen, 
Alpen, Hutungen … 

1 bis 200 1,8 bis 0,8305 1,8*x^‐0,146 
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Gemüseanbau im Frei-
land 

Degressionsbereich 
in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Basiswert, De-
gressionsfaktor 

Industriegemüse mit voll 
mechanischer Ernte ohne 
weitere Aufbereitung so-
wie Blumen im Freiland 
zum Selbstschneiden 
(u. a. Buschbohnen, Blumen-
kohl, Dicke Bohnen, Erbsen 
ohne Hülsen, Grünkohl, Broc-
coli, Feldsalat, Rucola, Ba-
byleave, Küchenkräuter, Arznei- 
und Gewürzpflanzen, Wasch-
möhren, Schnittlauch, Spinat, 
Zwiebeln) 

1 bis 50 5 bis 4,1117 5*x^-0,05 

Industrie- und Frischge-
müse mit händischer Ernte 
/Aufbereitung und Tabak 
(u. a. Blumenkohl, Dicke Boh-
nen, Chicoree, Chinakohl, 
Frischerbsen mit Hülsen, Grün-
kohl, Schälgurken, Knollenfen-
chel, Kohlrabi, Speisekürbis, 
Meerrettich, Bundmöhren, 
Frischpetersilie, Porree, Radies, 
Rettich, Rhabarber, Rosenkohl, 
Rote Rüben, Rotkohl, Rucola, 
Salate, Sellerie, Frischspinat, 
Weißkohl, Wirsing, Zucchini, 
Zuckermais) 

1 bis 50 40 bis 34,34 40*x^-0,039 

Intensivgemüse  
(u. a. Spargel, Gurken, Toma-
ten, Bundzwiebeln, Stangen-
bohnen) 

1 bis 50 103,8 bis 86,7051 103,8*x^‐0,046 

Obstanbau im Freiland 
Obstanbau mit mechani-
scher Ernteunterstützung 
(u. a. Mostäpfel, Schwarze Jo-
hannisbeeren, Walnüsse, Ha-
selnüsse, Sauerkirschen, Mira-
bellen) 

1 bis 50 13,7 bis 10,2164 13,7*x^-0,075 

Baumobst 1 bis 50 49,5 bis 39,2976 49,5*x^-0,059 

Beerenobst 1 bis 50 116 bis 95,3915 116*x^-0,05 

Weinanbau 
Ausschließliche Trauben-
produktion 

1 bis 20 55,4 bis 44,0 ‐0,6*x+56 

Traubenproduktion mit 
eigener Kellerwirtschaft 

1 bis 20 75,1 bis 61,8 ‐0,7*x+75,8 

Hopfen 
1 bis 60 28,083 bis 17,05 -0,187*x+28,27

Christbäume 

1 bis 50 6,5 bis 3,2779 6,5*x^‐0,175 
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Forst 

Degressionsbereich 
in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Funktion 

Alle Baumarten (bis 100 ha 
pauschal-degressiv, ab 
100 ha in Abhängigkeit des 
betriebsindividuellen Nut-
zungssatzes degressiv) 

5 bis 1000 Bis 5 ha = 0,3523 
über 5 bis 1.000 ha 
0,3523 bis 0,1048

über 5 bis 100 ha: 
((1,3655+2,648* 
(ha+95)^-0,4933* 
(ha-5))*1,33)*0,97 
über 100 ha: 
((1,3655+(2,648* 
(ha+95)^-0,4933)* 
((ha-5)+ (0,047102* 
(NS-5)*(ha- 
100))))*1,33)*0,97 
Mit NS= individueller 
Nutzungssatz Betrieb 

Vertragl. aus d. Produktion 
genommene Forstflächen 

Keine Degression 0,1 

Produktionsverfahren Degressionsbereich je 
durchschnittlich ge-
haltenem Tier  

BER-Bereich je 
durchschnittlich 
gehaltenem Tier3

Degressionsfaktor 

Rinderhaltung 
Milchkühe, Deckbullen 
jeder Art 

10 bis 400 7,0587 bis 2,5127 13,45*x^‐0,28 

Mutterkühe inkl. Kälber bis 
zum Absetzen 

10 bis 150 2,8530 bis 1,8730 -0,007*x+2,923

Sonstige Rinder 10 bis 1000 1,9326 bis 0,3134 4,799*x^‐0,395 

Schweinehaltung 
Sauenhaltung  
(inkl. Ferkelproduktion mit ca. 28 
Tagen Säugezeit und ca. 8 kg 
Absetzgewicht) 

50 bis 1000 1,2806 bis 0,7673 2,5*x^‐0,171 

Schweinemast, Ferkelauf-
zucht, Jungsauenaufzucht 

50 bis 4000 0,1931 bis 0,0756 0,446*x^‐0,214 

3 Mit der Prämisse einer besseren Kontrollierbarkeit und der Datenübernahme wird der Arbeitsbedarf für die 
Jahresdurchschnittsbestände ermittelt. Die Vorteile der Durchschnittsbestandserfassung von Aufzucht- und 
Mastverfahren sind somit das einfacher nutzbare und kostengünstigere EDV-Verfahren (Schnittstellen zum Da-
tenaustausch mit dem Verwaltungsumfeld der Landwirtschaft), bei der von keiner Seite zwischen Bestand und 
Produktion unterschieden werden muss. Beitragspflichtige verursachen immer wieder fehlerhafte Meldungen 
insbesondere wenn auf Arbeitsbedarf der Jahresproduktion anstatt des Durchschnittsbestands abgestellt werden 
würde. Die Fehler sind in der Verwaltungspraxis kaum erkennbar. Die EDV-technische Datenerfassung auf der 
Basis von Haltungsplätzen bzw. Jahresdurchschnittsbeständen ermöglicht darüber hinaus die Zusammenfassung 
von stark gegliederten Produktionsverfahren in der Rinder- und Schweinehaltung. Der Vorteil der zusammenge-
fassten Gruppe dieser Tierhaltungen liegt auch in der einfacheren Zuordnung des jeweiligen Tierbestandes, da 
altersbedingte „Gruppenwechsel“ entfallen.  



 14

Produktionsverfahren Degressionsbereich je 
durchschnittlich ge-
haltenem Tier, PE  
oder ha 

BER-Bereich je 
durchschnittlich 
gehaltenem 
Tier3, PE oder ha

Degressionsfaktor 

Geflügel 

      

Legehennen einschl.  
Elterntiere für alle Hühner 

50 bis 50000 0,1522 bis 0,0113 0,665*x^‐0,377 

Junghennenaufzucht 500 bis 50000 0,0113 bis 0,0056 0,0286*x^-0,15 

Masthühner 500 bis 80000 0,0235 bis 0,0021 0,4649*x^‐0,48 

Mastputen 500 bis 30000 0,0422 bis 0,0079 0,54*x^-0,41 

Mastenten 500 bis 30000 0,0653 bis 0,0117 0,888*x^-0,42 

Mastgänse 50 bis 5000 0,1796 bis 0,0227 1,04*x^-0,449 

Schafe und Ziegen 

   

Fleischschafe und -ziegen  
(je Mutter- bzw. Vatertier) 

10 bis 500 2,2051 bis 0,4264 5,8*x^-0,42 

Milchschafe und –ziegen 
ohne Käsen und Vermark-
tung 

50 bis 2000 2,2545 bis 0,8175 6,611*x^-0,275 

Wildtierhaltung  
(je Produktionseinheit, d.h. inkl. 
Aufzuchttiere und Hirsche)

keine Degression 0,7 - 

Kaninchenhaltung je Hä-
sin oder Rammler 

50 bis 10000 0,6979 bis 0,4946 0,9*x^-0,065 

Bienenhaltung je Volk 10 bis 300 1,1703 bis 0,5633 1,92*x^‐0,215 

Pferde- und Ponyhaltung 
(Equiden) 

      

Zuchtstuten, Deckhengste 
ohne Sporteinsatz sowie 
Aufzucht-, Arbeits- und 
Gnadenbrottiere  

1 bis 100 8,18 bis 6,1767 8,18*x^‐0,061 

Pensionstiere sowie Frei-
zeittiere, die nicht zur 
Gruppe der Sport- Turnier-, 
Renn-, Kutsch-, Schul- und 
Verleihpferde gehören 

1 bis 100 7,5769 bis 6,4770 0,00002*x^2‐
0,01313*x + 7,59 

Sport-, Turnier-,  
Renn-, Kutsch-, Schul- und 
Verleihpferde  

1 bis 100 53,09 bis 52,1 -0,01*x+53,1 

Teichwirtschaft, 
Karpfen und Beifische in 
ha 

1 bis 700 11,11 bis 2,8255 11,11*x^‐0,209 
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Produktionsverfahren Degressionsbereich je 

Einheit 
BER-Bereich je 
Einheit 

Degressionsfaktor

Urlaub auf dem Bauern-
hof je Belegtag pro Jahr  

keine Degression 0,105 - 

Abfindungsbrennereien 
je Liter reinen Alkohol 

keine Degression 0,025 - 

Biogasproduktion je pro-
duzierter MWh Strom pro 
Jahr (Biogas oder Biomethan 
vermarktende bzw. einspei-
sende Anlagen werden in 
MWhel. umgerechnet) 

400 bis 8.000 0,0401 bis 0,0271 0,0878*x^‐0,131 

 
Produktionsverfahren Ergänzungen  Degressionsfaktor

Jagd, je ha bejagbare 
Fläche 

Prozentuale Reduktion 
für Unternehmer gemäß 
§ 123 I Nr. 1 SGB VII 
(unter Berücksichtigung 
der Mindestgröße ge-
mäß ALG), wenn gleich-
zeitig das ortsnahe Re-
vier selbst bejagd wird 

Linearer Beitrag je 
ha, Degression ab 
500 ha 

Für Flächen >500 
ha: x^-0,1 
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Vorwort 

Der Sozialversicherungsträger für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ist aus 

dem LSV-SpV sowie den acht regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rungen und dem Bundesträger für Gartenbau entstanden. In diesem Zusammenhang ist auch 

der Beitragsmaßstab für die gesetzliche Unfallversicherung zu harmonisieren. Der dafür zu-

grunde zu legende Abschätztarif ergibt sich gemäß § 182 VI und VII SGB VII. Vor diesem 

Hintergrund wurde der Unterzeichner beauftragt, für den Beitragsmaßstab Arbeitsbedarf oder 

damit zusammenhängenden Derivaten bzw. Substituten für die gesetzliche Unfallversicherung 

einen Vorschlag für eine bundesweit einheitliche Verbeitragung zu erstellen. 
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1 Einleitung

Die Finanzierung der gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt in Form eines Umlageverfah-

rens nach dem Prinzip der nachträglichen Bedarfsdeckung (vgl. auch § 152 SGB VII). Am 

Jahresende ist der Überschuss der Aufwendungen über die Erträge festzustellen. Dieser Saldo 

ist in Form von Beiträgen von den Unternehmern, u. a. nach Maßgabe der Unfallrisiken der 

einzelnen Betriebe aufzubringen (vgl. KATER/LEUBE). D.h., die Höhe der Beiträge muss 

sich auch nach den Unfallrisiken richten. Damit sollen Anreize zur Prävention gegeben und 

die Beitragsgerechtigkeit gefördert werden.

Im Rahmen der Beitragsgestaltung ermöglicht das Sozialgesetzbuch (SGB VII) der Selbst-

verwaltung in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau verschiedene Beitrags-

maßstäbe zu verwenden (§ 182 II bis VII SGB VII). Die Satzung bestimmt letztlich den Maß-

stab für die Beiträge. Dabei sind die Gefährdungsrisiken nach § 182 II SGB VII ausreichend 

zu beachten.  

Bei den bisherigen Trägern wurden bislang der Arbeitsbedarf singulär oder in Kombination 

mit einem Flächenwert sowie der Arbeitswert (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) als Bei-

tragsmaßstab angewendet. Zukünftig werden die Beitragsmaßstäbe unter dem Dach eines 

Bundesträgers vereinheitlicht. Damit soll eine bundesweite Wettbewerbsgleichheit bei identi-

scher Schlüsselung von Leistungen und einheitlicher Verbeitragung für identische Produkti-

onsverfahren gewährleistet werden. Somit wird eine Erfassungsgleichbehandlung und, im 

Rahmen eines Bundesträgers aufgrund seiner höheren Demografiefestigkeit, eine langfristige 

Beitragsstabilität ermöglicht. Gleichzeitig bleibt mit der Institutionalisierung eines Bundesträ-

gers das versicherungsimmanente Solidaritätsprinzip erhalten, verbunden mit dem Anspruch, 

die Transaktionskosten der gesetzlichen Unfallversicherung noch weiter zu reduzieren.
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2 Beitragsgrundlagen

2.1 Arbeitsbedarf und Arbeitswert sowie andere Maßstäbe 

Für den Beitragsmaßstab Arbeitsbedarf ist ein einheitlicher, verfahrensspezifischer Arbeitsbe-

darf je ha (kulturartspezifisch), je Tier (viehartspezifisch) oder für sonstige Tätigkeiten (z. B. 

Energieerzeugung) zu ermitteln. Im Bereich der gartenbaulichen Urpoduktion (geschützter 

Anbau, Blumen- und Zierpflanzen sowie Baumschulen) sowie bei einzelnen sonstigen Unter-

nehmen, die in der Vergangenheit insbesondere dem ehemaligen Träger des Gartenbaus zuge-

rechnet wurden, werden über den zu erfassenden Arbeitswert die für alle Versicherten maß-

geblichen Berechnungseinheiten ermittelt (BER). Der Arbeitsbedarf wird üblicherweise in 

Akh je Produktionseinheit ausgedrückt und anschließend in Berechnungseinheiten umgerech-

net. Der Arbeitsbedarf ergibt sich i. d. R. durch die Anzahl der Akh als Summe der verfah-

rensspezifischen und allgemeinen Arbeiten1, dividiert durch 10. Die BER charakterisieren 

somit ungefähr einen Arbeitstag (vgl. zum Ansatz des Arbeitsbedarfs auch SCHMITT). Dabei 

werden die Unternehmen in der Regel nicht mit dem tatsächlichem Arbeitsbedarf geschätzt. 

Vielmehr werden standardisierte Arbeitsbedarfswerte angesetzt, die in Abhängigkeit vom 

individuellen Umfang einzelner Produktionsverfahren auf die entsprechenden Betriebe abzu-

bilden sind. In diesem Zusammenhang ist zu ergänzen, dass in einzelnen Produktionsverfah-

ren sehr kleine oder sehr große Einheiten sehr weit von durchschnittlich festgesetzten Akh 

abweichen können. Dies könnte nur schwer mit dem Solidaritätsprinzip zu legitimieren sein. 

Der erhebliche Kostendruck auf die land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Pro-

duktion bedingt zunehmend spezialisierte Betriebe, deren Produktionszweige und damit auch 

deren Arbeitsproduktivität entsprechend groß sind. Als Konsequenz benötigen einzelne Be-

triebe nicht einmal 50 v. H. der durchschnittlich unterstellten verfahrensspezifischen Akh. 

Aus diesem Grund sind für fast alle Produktionsverfahren degressive Verläufe angesetzt wor-

den (vgl. nachfolgende Tabellen bzw. Anlagen). D.h., mit zunehmender Größe der Produkti-

onsverfahren nimmt der Arbeitsbedarf pro Produktionseinheit bis zu einem maximal vorgege-

benen Produktionsumfang ab. Bei der Degression von Arbeitsbedarfswerten kann nach Grup-

pen oder nach einer fließenden Degression differenziert werden. Die zuletzt genannte Varian-

te ist zu bevorzugen, da eine Gruppeneinteilung automatisch Beitragssprünge verursacht, die 

für die an den Grenzen der Normarbeitszeitgruppen liegenden Beitragspflichtigen häufig 

schwer akzeptabel sind. Marginal veränderte Bestandsgrößen oder Flächenumfänge könnten 

dann zu stark überproportional veränderten Arbeitsbedarfswerten führen, die stark überpro-

portional veränderte Beiträge implizieren.  

1  Allgemeine Arbeiten, als Teil der gesamten Arbeiten in einem land- und forstwirtschaftlichen oder garten-

baulichen Betrieb, sind als bedingt Termin gebundene und nicht direkt einzelnen Produktionsverfahren zu-

zuordnende Tätigkeiten zu verstehen, die zukünftig einheitlich in Form eines prozentualen Aufschlags in 

die Systematik der BER integriert werden. 
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Die Degression beginnt in der Regel erst bei einem Mindestflächenumfang oder einer Min-

destbestandsgröße (vgl. nachfolgende Tabellen bzw. Anlagen). Darüber hinaus endet die De-

gression bei einem Maximalflächenumfang bzw. einer Maximalbestandsgröße. Arbeitszeitan-

sätze außerhalb der Degressionsfunktion knüpfen an die jeweiligen Extremwerte der Degres-

sionsfunktion an und bilden insoweit einen linearen Verlauf ab. Aber auch die Degressionsan-

sätze sind Normwerte, die nicht zwangsläufig auf den individuell abzubildenden Betrieb zu-

treffen müssen. Selbst die Degressionsansätze sind noch Mittelwerte, so dass Einzelbetriebe – 

je nach arbeitswirtschaftlicher Organisation – davon abweichen. 

Sobald die Summe der Berechnungseinheiten für das Unternehmen ermittelt wurde, wird sie 

mit dem jeweiligen Risikogruppenfaktor (vgl. 2.3) und dem maßgeblichen Hebesatz multipli-

ziert. Das Ergebnis ist der Bruttobeitrag2 ohne Berücksichtigung des zusätzlich anfallenden 

Grundbeitrages (vgl. 2.2). 

2.2 Grundbeitrag

Das Sozialgesetzbuch bestimmt gemäß § 161 SGB VII die Möglichkeit der Erhebung eines 

einheitlichen Mindestbeitrags durch die Träger der gewerblichen Unfallversicherungen. Für 

den Träger SVLFG sieht § 182 II S. 3 SGB VII eine Übernahme als Option vor und erweitert 

sie durch die fakultative Implementierung eines Grundbeitrags (vgl. dazu auch WANNA-

GAT). Hintergrund dieser Regelungen sind u. a. die Kleinstunternehmen mit wenigen Versi-

cherten und einer ursprünglich geringen Bemessungsgrundlage, bei denen die (normalen) Bei-

träge noch nicht einmal die anteiligen Verwaltungskosten decken würden. Übersteigt in der 

gewerblichen Unfallversicherung der nach Entgelt und Gefahrklasse ermittelte Betrag den 

Satz des Mindestbeitrags, so ist entsprechend dem Sinn der Vorschrift der höhere Beitrag zu 

entrichten. Die Höhe des nach UV-Träger satzungsmäßig festlegbaren Mindestbeitrags hat der 

Gesetzgeber nicht fixiert. Somit wird dem Träger der Unfallversicherung ein weiter Gestal-

tungsspielraum eingeräumt. § 161 SGB VII sieht lediglich vor, dass er für alle Unternehmen 

einheitlich sein muss. D.h., er muss in der gewerblichen Unfallversicherung für alle Gewerbe-

zweige ohne Rücksicht auf die Entgelthöhe und die Gefahrklasse gleich hoch sein. Dem Sozi-

alversicherungsträger wird mit dem Mindestbeitrag ermöglicht, aus wirtschaftlichen Gründen 

keine Kleinstbeträge festsetzen und beitreiben zu müssen, und darüber hinaus nicht auf einen 

Beitrag, der zumindest anteilig die Verwaltungskosten deckt, zu verzichten. 

Auf diesen Prämissen baut auch ein Grundbeitrag gemäß § 182 II S. 3 SGB VII unter dem 

Dach der SVLFG auf. Ein Grundbeitrag hat – ähnlich wie ein Mindestbeitrag – die Funktion, 

einen finanziellen Basisaufwand, den jedes Mitglied der BG unabhängig verursacht, durch 

einen für alle Versicherten gleichen oder einen nach Versichertengruppen gestaffelten So-

2 Der Bruttobeitrag entspricht nicht unbedingt dem tatsächlich zu zahlenden Beitrag. Der Bund entlastete 

bislang einen erheblichen Teil der beitragspflichtversicherten Unternehmer, sofern ein jährlicher Mindest-

beitrag erreicht wird.  
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ckelbetrag abzudecken. Ziel des zukünftigen Grundbeitrags soll insbesondere sein, Aufwen-

dungen die sich aus der Summe der Verwaltungskosten, Vermögensaufwendungen sowie der 

Präventionsaufwendungen ergeben, zu finanzieren, allerdings unter Abzug der Einnahmen aus 

Beiträgen, der Gebühren sowie der Vermögenserträge und sonstigen Einnahmen.  

Ein Grundbeitrag kann als Instrument für eine Degression in der relativen Beitragsbelastung 

mit wachsender Betriebsgröße eingesetzt werden. Diese Funktion spielt bei linear gleichmä-

ßig (proportional wirkenden) Berechnungsgrundlagen eine z. T. noch bedeutendere Rolle. 

Dennoch kann auch gerade im Rahmen einer degressiv verlaufenden Bemessungsgrundlage 

mit steigendem Umfang der Produktionsverfahren ein „fließender“ Grundbeitrag sinnvoll 

sein, um eine unangemessen hohe Belastung von Kleinstbetrieben zu vermeiden. Ansonsten 

könnten eben diese Betriebe überdurchschnittlich stark belastet werden. Kleinstbetriebe kön-

nen mit „moderaten“ Mindestansätzen bzw. mit geringen Grundbeiträgen veranlagt werden, 

damit das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht überstrapaziert wird. Für den Übergang in die 

„Hauptgruppe“ wird ein moderater „fließender“ Grundbeitrag in Abhängigkeit von den BER 

berücksichtigt, der in einem Höchstsatz mündet. Der flexible bzw. fließende Grundbeitrag 

bietet im Sinne des Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzips somit viele Vorteile. 

Der mit einem Mindestansatz ausgestatte Grundbeitrag kann für die vollständige Finanzierung 

der Verwaltungs- und Präventionskosten konzipiert werden, ohne Kleinstunternehmen dabei 

zu überbelasten. Darüber hinaus bietet er ein adäquates Instrument, unangemessene Beitrags-

belastungsverschiebungen aufzufangen. Die Einführung von BER bei allen Produktionsver-

fahren ermöglicht diese Form des Grundbeitrags.

2.3 Risikogruppen und Risikoberücksichtigung zwischen den Produkti-
onsverfahren 

Allgemeine Erläuterungen zur Art und Größe von Risikoeinheiten 

Arbeitsbedarfswerte und Arbeitswerte können nicht der singuläre Indikator für das Unfallrisi-

ko sein. Die Beitragsbelastung wird auch durch die Leistungen in den einzelnen Risikogrup-

pen und Produktionsverfahren bestimmt. Die SVLFG ist weitgehend in der Lage, die angefal-

lenen Leistungen aus z. B. Heilverfahrenskosten oder Renten auf die einzelnen Produktions-

verfahren zu schlüsseln. Damit können die Arbeitsbedarfswerte und Arbeitswerte den angefal-

lenen Leistungen gegenübergestellt werden. Dies lässt eine Anpassung über Risikogruppen 

zu. Sie dienen als Ansatz, systematisch eine Vielzahl von Produktionsverfahren zu einer ge-

ringeren Anzahl an Gruppen zusammenzufassen und für diese Gruppen eine risikoadjustierte 

Anpassung der Beitragszahlungen vorzunehmen. D.h., die in den Risikogruppen jeweils an-

fallenden Leistungen sollen vollständig oder zum größten Teil durch die Beitragszahlungen 

gedeckt werden. Insoweit wird eine Analogie zu den Tarifstellen von Gefahrtarifen anderer 

Berufsgenossenschaften hergestellt (vgl. dazu auch § 182 II Satz 2 SGB VII und §§ 157 ff. 

SGB VII). 



7

Damit eine sich selbst tragende Risikoeinheit unter dem Dach der SVLFG sinnvoll und mög-

lich ist, sollte ein Mindestbeitragsvolumen in dieser Gruppe generiert werden können, das im 

Bereich von ca. 10 Mio. Euro jährlich angesiedelt sein könnte, sofern die dazugehörigen Leis-

tungen in dieser Gruppe im Verlauf der Jahre einigermaßen stabil sind (vgl. dazu Bahrs 

2012). Geringere Summen innerhalb der Risikogruppe können akzeptabel sein, wenn größere 

Beitragsschwankungen bei den Versicherten von Jahr zu Jahr als akzeptabel eingeschätzt 

werden. Somit sollten die Durchschnitte der zu den Risikogruppen zugehörigen Leistungsvo-

lumina aus den vergangenen Jahren bezüglich des Niveaus aber auch bezüglich der Stan-

dardabweichung bzw. des Variationskoeffizienten geprüft werden, bevor eigenständige Risi-

kogruppe definiert werden (sofern der Datenbestand diese Möglichkeit eröffnet). Dabei sollte 

zumindest ein zurückliegender dreijähriger Zeitraum maßgeblich sein. Längere Zeiträume 

könnten wünschenswert sein. Es ist nicht auszuschließen, dass bei einzelnen Risikogruppen 

überdurchschnittlich starke Schwankungen des Leistungsvolumens im Zeitablauf erkennbar 

sind. In diesem Fall sollte das Beitragsvolumen überdurchschnittlich hoch sein, damit plötz-

lich steigende Leistungen innerhalb eines Jahres nicht zu übermäßigen Beitragserhöhungen 

der einzelnen Versicherten führen.

Optionen für die Bildung von Risikogruppen 

Vor diesem Hintergrund werden für die gesetzliche Unfallversicherung unter dem Dach der 

SVLFG folgende Risikogruppen vorgeschlagen, die ein ausreichend großes finanzielles Vo-

lumen für eine sich selbst tragende Einheit aufweisen können: 

Im Bereich der Bodenbewirtschaftung 

1. Ackerbau

2. Grünland

3. Geschützter gärtnerischer Anbau, Blumen- und Zierpflanzenbau, sowie Baumschulen 

4. Obst und Gemüse im Freiland, Tabak, Hopfen und Weihnachtsbäume 

5. Weinbau

6. Forst

Im Bereich der Tierhaltung 

7. Rinderhaltung

8. Schweinehaltung

9. Pferdehaltung

10. Sonstige Tierhaltungen mit Geflügelhaltung, Schaf- und Ziegenhaltungen, Kaninchen-

haltung, Wildtierhaltung sowie die Binnenfischerei und die Imkerei 

Im Bereich der sonstigen Unternehmen 

11. Lohnunternehmen einschließlich der Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus 

12. Unternehmen der Park- und Gartenpflege, Friedhöfe sowie Haus- und Ziergärten 

(§ 123 I Nr. 4 SGB VII) 

13. Jagdunternehmen 

14. Beherbergung/Verköstigung, Energiegewinnung, Handel/Verwaltung/Dienstleistungen, 

Veredelung/Produktgewinnung
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15. Handwerksbetriebe, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Transport- und Fuhrunterneh-

men 

16. Sonstige Unternehmen bzw. Institutionen mit Landwirtschaftskammern, Berufsver-

bände der Landwirtschaft, Unternehmen, die unmittelbar und überwiegend der Siche-

rung, Überwachung und Förderung der Landwirtschaft dienen (ohne Unternehmen der 

Energiegewinnung), SVLFG sowie ZLA und ZLF, Reha-Fälle (AdL und LKV).

Die zunächst aufgezeigte Differenzierung nach Bodenbewirtschaftung, Tierhaltung sowie 

sonstige Unternehmen mit den anschließenden weiteren Kategorisierungen hat sich z. T. be-

reits in der Vergangenheit bewährt. Wenngleich die zuvor aufgeführte Einordnung nicht 

zwangsläufig systematischen Kriterien vergleichbarer Tätigkeiten bzw. Unfallrisiken inner-

halb einer Gruppe und möglichst differenzierten Tätigkeiten bzw. Unfallrisiken zwischen den 

Gruppen entspricht, zeigen diese Differenzierungen das Potenzial von Verständnis und Ak-

zeptanz auf, weil die unter den Risikogruppen subsumierten Produktionsverfahren zu großen 

Teilen jeweils Ähnlichkeiten in der Art und Ausführung der Arbeiten aufweisen. Spätestens 

an dieser Stelle zeigt sich, dass die Art der Zusammensetzung von Risikogruppen aus einzel-

nen Produktionsverfahren ein Kompromiss äußerer Rahmenbedingungen darstellt. Allerdings 

zeigt sich hier der wesentliche Vorteil des Bundesträgers, der es erlaubt, Risikogruppen stär-

ker zu kategorisieren als die zuvor agierenden Trägern, weil durch die bundesdeutsche Ag-

gregierung Mindestgrößen für Risikogruppen erreicht werden können, die zuvor (regionali-

siert) keine angemessene Mindestgröße für eine Risikogruppe erreichen konnten.

Zur Risikoberücksichtigung zwischen den verschiedenen Produktionsverfahren 

Risikoadjustierungen im Rahmen von Produktionsverfahren sind mit einem nicht zu überstra-

pazierendem Solidaritätsprinzip zu begründen und setzen bei Köhne an (vgl. 1988, S. 58ff). 

Aufgrund der z. T. unterschiedlichen Arbeitsintensitäten sowie Unfallrisiken innerhalb einer 

Risikogruppe kann auch ein Ausgleich zwischen den Produktionsverfahren innerhalb der Ri-

sikogruppe angezeigt sein. Hier gilt Ähnliches wie zuvor bereits beschrieben, dass sich (weit-

gehend) selbst tragende Risikoeinheiten ein ausreichendes (stabiles) jährliches Beitragsvolu-

men voraussetzen. Erfüllen bereits einzelne Produktionsverfahren dieses Kriterium, kann eine 

eigenständige Risikotragung in Erwägung gezogen werden. Je geringer dabei das jährliche 

Beitragsaufkommen innerhalb eines Produktionsverfahrens ist, umso mehr sind zunehmende 

prozentuale Schwellenwerte einzufügen, die einen abrupten Beitragsanstieg für einzelne Ver-

sicherte bzw. einzelne Gruppen von Versicherten in einem Jahr begrenzen und damit den 

Auswirkungen von Schwerstunfällen im Sinne der monetären Belastung vorbeugen. Somit 

erfolgt eine angemessenere Einpassung in die übergeordneten Risikogruppen. Diese Vorge-

hensweise bewirkt eine Begrenzung des Solidarprinzip innerhalb der übergeordneten Risiko-

gruppe, aber auch eine ausreichende Übernahme des Schadensrisikos durch die übergeordnete 

Risikogruppe. Je mehr das Beitragsvolumen von ca. 10 Mio. Euro jährlich unterschritten 

wird, desto höher sollten die prozentualen Schwellenwerte definiert werden, damit einzelne 

Beitragszahler nicht durch Unfälle anderer Versicherter der gleichen Risikoeinheit in einzel-
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nen Jahren finanziell überstrapaziert werden bzw. erhebliche Beitragsschwankungen vermie-

den werden können.

Diese Darstellungen deuten an, dass mit der Einführung von Risikogruppen und der damit 

verbundenen Verschneidung von Beitragsaufkommen und Leistungsaufwand eine noch an-

gemessenere Beitragsverteilung und somit eine höhere Akzeptanz ermöglicht werden kann. 
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3 Sonstige wesentliche Änderungen der Beitragsbemessung im 
Vergleich zu vergangenen Vorgehensweisen  

Neben den zuvor dargestellten Rahmenbedingungen für die Beitragsgestaltung in der gesetz-

lichen Unfallversicherung für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau sind 

weitere Ergänzungen erforderlich, die sich auf Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen 

Beitragsgestaltungen beziehen und die von besonderer Bedeutung für Beitragszahler sein 

können.

Degression für einzelne Produktionsverfahren 

Der weiter zunehmende Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft sowie im 

Gartenbau führt zu einer angepassten Implementierung einer Degression in einzelnen 

Produktionsverfahren. Damit die Degression das Solidaritätsprinzip nicht überstrapa-

ziert, werden in den kleinumfänglichen sowie in großumfänglichen Bereichen der 

Produktion die Degressionslinien flach bzw. linear gehalten.

Erfassung und Verbeitragung von Lohnunternehmen 

Standardisierte Arbeitsbedarfswerte sind für Lohnunternehmen aktuell nicht erfassbar. 

Vor diesem Hintergrund wird der Arbeitswert als Beitragsmaßstab vorgeschlagen (vgl. 

§ 123 I Nr. 4 SGB VII). Für Arbeitnehmer würde somit die Lohnsumme und für Fami-

lienarbeitskräfte (Unternehmer, Ehegatte sowie Mifa ohne Arbeitsvertrag) ein am Jah-

resarbeitsverdienst gemäß § 93 I und III SGB VII ausgerichteter Pauschalwert ver-

wandt. Als Basiswert für die Ermittlung des Arbeitswerts bei Familienangehörigen 

ohne Arbeitsvertrag würden die Einsatztage im Betrieb erfasst. Daraus resultiert zu-

gleich auch die Entstehung bzw. Ermittlung eines Mehraufwands (vgl. auch § 2 I Nr. 5 

Buchst. a und b sowie §§ 82 und 93 SGB VII), der nicht auf die Einsatzunternehmen 

umgelegt wird, sondern von den Lohnunternehmen durch eigene Beitragsleistung fi-

nanziert werden sollte (vgl. dazu auch § 175 SGB VII). 

Bei der Beitragsberechnung für Lohnunternehmen ist zu berücksichtigen, dass der zu 

ermittelnde standardisierte Arbeitsbedarf nicht zwischen Einsatzunternehmen und 

Lohnunternehmen aufgeteilt werden kann. Damit alle Unternehmen gleich behandelt 

werden, unabhängig davon, ob sie Lohnunternehmen einsetzen oder nicht, soll der von 

Lohnunternehmen im Einsatzunternehmen verursachte Leistungsaufwand auf alle Un-

ternehmen der betroffenen Katasterart umgelegt werden. Den Lohnunternehmern wür-

de lediglich der sogenannte „administrative Aufwand“ des Lohnunternehmens im 

Rahmen der Sollstellung als Beitrag in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich um 

das außerhalb des Einsatzunternehmens bestehende Unfallrisiko (z. B. beim Zurückle-

gen von Wegen von und zur Arbeit, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Ma-

schinen). Dieses Verfahren setzt allerdings voraus, dass die betroffenen Einsatzun-

ternehmen bei der Unfallversicherung in Versicherung gehalten werden. Für den Be-

reich der Forstunternehmen hat der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die Staatsforst-

flächen grundsätzlich nicht auf die LUV übertragen (vgl. §§ 125, 128 SGB VII); für 
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den Kommunalforst ist in § 129 Abs. 4 Nr. 4 SGBVII die Zuständigkeit der Unfallver-

sicherung geregelt. Der Aufwand von forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen, die im 

Staatsforst tätig sind, kann nicht auf die entsprechenden (Flächen-) Unternehmen über-

tragen werden, da diese nicht von der LUV in Versicherung gehalten werden. Von den 

Lohnunternehmen sollten daher zunächst die nachfolgend aufgeführten Aufwendun-

gen durch eigene Beitragsleistungen finanziert werden: 

o Aufwendungen für Unfälle, die sich aus dem Betreiben eines Lohnunterneh-

mens ergeben (administrativer Aufwand) 

o Aufwendungen für Unfälle  bei Arbeiten in Unternehmen, die nicht in der 

LUV versichert sind. 

Die zuvor beschriebenen Vorgehensweisen machen es somit erforderlich, die Zuordnung der 

Leistungsaufwendungen differenziert vorzunehmen und die Lohnunternehmen bzw. Arbeiten 

von Lohnunternehmen in landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Tätigkeiten bzw. Lohn-

unternehmen zu differenzieren. Alle Aufwendungen aus Versicherungsfällen, die von Perso-

nen verursacht werden, die im Rahmen eines Lohnunternehmens tätig werden, sind der je-

weils betroffenen Katasterart zuzuordnen. 

EDV-technische Datenerfassung im Kontext einzelner Produktionsverfahren 

Zukünftig soll unter dem Postulat möglichst geringer Transaktionskosten die Da-

tenerfassung verstärkt über zugängliche EDV-Daten aus dem Verwaltungsumfeld 

der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus genutzt werden. Speziell in der 

Landwirtschaft weisen diese Daten allerdings in der Tierhaltung üblicherweise die 

Anzahl an Haltungsplätzen und weniger die Anzahl der produzierten Tiere auf, die bei 

einzelnen Produktionsverfahren für den Arbeitsbedarf bei einzelnen Trägern in der 

Vergangenheit unterstellt wurden. D.h., bislang wurden Tierproduktionsverfahren ei-

nerseits nach dem Durchschnittsbestand (z. B. Milchkühe, Zuchtsauen), andererseits 

nach der Jahresproduktion (z. B. Schweine- oder Geflügelmast) bemessen. Die bei 

Letzterem ermittelte Jahresproduktion ist zunächst als die genauere Einschätzung an-

zusehen. Unter dem Gesichtspunkt der besseren Kontrollierbarkeit und der Daten-

übernahme kann aber auch der Arbeitsbedarf für die Jahresdurchschnittsbestände er-

mittelt werden. Die Vorteile der Durchschnittsbestandserfassung von Aufzucht- und 

Mastverfahren sind somit das einfacher nutzbare und kostengünstigere Verfahren, bei 

der von keiner Seite zwischen Bestand und Produktion unterschieden werden muss. 

Beitragspflichtige verursachen immer wieder fehlerhafte Meldungen (Bestand statt 

Jahresproduktion). Die Fehler sind in der Verwaltungspraxis kaum erkennbar. Die 

EDV-technische Datenerfassung auf der Basis von Haltungsplätzen bzw. Jahresdurch-

schnittsbeständen ermöglicht darüber hinaus die Zusammenfassung der bislang stark 

gegliederten Produktionsverfahren in der Rinderhaltung. Der Vorteil der zusammenge-

fassten Gruppe der Rinderaufzucht und -mast liegt zunächst in der einfacheren Zuord-

nung des jeweiligen Tierbestandes, da altersbedingte „Gruppenwechsel“ entfallen. Im 

Zusammenhang mit einer einzuführenden Degression für andere Rinderhaltungsfor-
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men als die der Milchproduktion sowie der Mutterkuhhaltung können auch die be-

standsgrößenabhängigen Arbeitsbedarfswerte für verschiedene Produktionsschwer-

punkte in der Rinderhaltung adäquater abgebildet werden.

Im Obst- und Gemüsebau wird eine veränderte Differenzierung mit z. T. einzelnen 

Zusammenfassungen von Produktionsverfahren vorgenommen, um den zwischenzeit-

lich durch die Datenerfassung für den Arbeitsbedarf aufgetretenen Strukturbildern an-

gemessen begegnen zu können. So wird z. T. zwischen industriell angebauten und 

damit insbesondere mechanisch beernteten sowie den stärker händisch beernteten 

Sonderkulturen Rechnung getragen. Damit können zugleich unterschiedliche Risi-

kostrukturen abgebildet werden.

Die Grünlandnutzung kann grundsätzlich nach verschiedenen Merkmalen kategori-

siert werden, die sich auch hinsichtlich der Nutzungsintensität unterscheiden können. 

Dazu zählen z. B. topografische Merkmale wie z. B. die Almen und Alpen, die in 

Süddeutschland anzutreffen sind und eine besonders extensive Form der Grünlandbe-

wirtschaftung darstellen. Dazu zählen gleichermaßen auch die Hallig- und Deichnut-

zungen insbesondere in Norddeutschland sowie einzelne Formen der Grünlandnutzung 

für die (Wander-) Schaf- und Ziegenhaltungen, die im gesamten Bundesgebiet anzu-

treffen sind. Darüber hinaus gibt es jedoch auch noch eine Kategorisierungsoption für 

das sonstige Grünland, das flächenmäßig überwiegt. Es kann, und so wurde es in der 

Vergangenheit von einzelnen regionalen Trägern auch umgesetzt, in extensiv und in-

tensiv genutztes Grünland kategorisiert werden. Diese Differenzierung bietet den Vor-

teil einer exakteren Abbildung des Arbeitsbedarfs aufgrund der differenziert unterstell-

ten Nutzungsarten und Bewirtschaftungshäufigkeiten. Allerdings bereitet die Zuord-

nung zu extensivem oder intensivem Grünland sowohl den Landwirten als auch der 

Verwaltung Probleme. Darüber hinaus wird auch in den EDV-technisch nutzbaren Er-

fassungssystemen in der Regel nicht nach unterschiedlichen Bewirtschaftungsintensi-

täten des Gründlands unterschieden bzw. keine vollumfänglich wünschenswerte Diffe-

renzierung erreicht, wenngleich auch die Zusammenfassung des extensivem und in-

tensivem Grünlands zu einem Produktionsverfahren dieses Problem nicht vollständig 

reduzieren kann. Vor diesem Hintergrund wird ein einheitlicher aber degressiv verlau-

fender Arbeitsbedarf für das Grünland außerhalb von Almen, Alpen, Deich- und Hal-

lignutzungen sowie bestimmter Formen der Nutzungen für Schaf- und Ziegenhaltun-

gen angesetzt.

Weitere, z. T. erst in den letzten Jahren sich stärker ausdehnende Bereiche in der 

Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus werden jetzt mit dem Arbeitsbedarf 

erfasst, wie er auch für die zuvor genannten Produktionsverfahren bemessen wird. Da-

zu zählen z. B. die Energie- bzw. Biogasproduktion sowie die Bereiche Tourismus

(Urlaub auf dem Bauernhof), für die ein BER-Abschätztarif abgebildet wird.

Im Bereich Forsten erfolgt für den Ansatz der BER eine Umstellung der Auswer-

tungsgrundlage insbesondere auf die Datenbasis des Testbetriebsnetzes Forst auf Bun-
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des- bzw. Landesebene sowie der zusätzlichen Berücksichtigung der individuellen Er-

fassung des steuerlichen Nutzungssatzes ab einen Umfang von mindestens 100 ha 

forstlicher Nutzfläche neben den bislang singulär erfassten forstlichen Nutzflächen als 

Beitragsmaßstab, die zu einem degressiven Verlauf der BER mit zunehmender Flä-

chennutzung bzw. abnehmenden Nutzungssatz führen. Für rechtsverbindlich erklärte 

Stilllegungen erfolgt ein Ansatz reduzierter BER, insbesondere zur Abdeckung der 

Verkehrssicherungspflicht.

Im Gartenbau wird neben den sonstigen Unternehmen des Gartenbaus die gärtneri-

sche Urproduktion im geschützten gärtnerischen Anbau, des Blumen- und Zierpflan-

zenbaus sowie der Baumschulen wie bislang über Lohnsummen (Arbeitswert) erfasst, 

wobei daneben eine einheitliche Beitragsbemessung aller Betriebe mit Bodenbewirt-

schaftung nach standardisierten Arbeitsbedarfswerten erfolgt. 

Für Jagdunternehmen wird allein die bejagbare Fläche in ha ohne Berücksichtigung 

eines Jagdwertes als Beitragsgrundlage unterlegt, die für Unternehmer gemäß § 123 I 

Nr. 1 SGB VII reduziert wird, wenn gleichzeitig das ortsnahe Revier selbst bejagd 

wird. Darüber hinaus erfolgt eine Beitragsdegression für Jagden ab 500 ha bejagbarer 

Fläche. Mit diesen Adaptionen werden die diesbezüglich erwartbar geringeren Risiken 

der Jagdausübung sowie der administrativ vorzüglicheren Verwaltbarkeit für diese Ri-

sikogruppe berücksichtigt.

Im Rahmen der Binnenfischerei wird anstatt der entnommenen Tonnage für Fisch 

(Forellen und Beifische) die eingesetzte Tonnage Futtermittel unterlegt. Damit soll ei-

ne höhere Treffgenauigkeit im Sinne der Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden.

Datengrundlagen

Zur Überarbeitung des Abschätztarifs wurden u. a. Auswertungen des Kuratoriums für Tech-

nik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), gutachterlicher Einschätzungen fachaffiner 

Hochschullehrer, der landwirtschaftlichen, gartenbauliche sowie forstwirtschaftlichen Offizi-

alberatung, der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) sowie sonstige Expertisen und 

Literatur verwendet. Insbesondere bei Produktionsverfahren, die weniger bedeutend bzw. 

verbreitet sind, liegt vielfach keine oder veraltete verwendbare Literatur vor. Damit ist sie 

leider nur begrenzt verwertbar, so dass für derartige Produktionsverfahren Expertengespräche 

ein überdurchschnittliches Gewicht erlangen.
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4 Schlussbemerkungen

Mit den neuen Abschätztarifen wird eine den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechende, 

angemessene Beitragsbemessungsgrundlage für die Versicherten in der gesetzlichen Unfall-

versicherung unter dem Dach der SVLFG sichergestellt. Darüber hinaus wird für die Versi-

cherten mit dem weiterentwickelten, risikoadjustiertem Beitragsmaßstab den weiteren gesetz-

lichen Anforderungen Rechnung getragen, Unfallrisiken noch stärker im Beitragsmaßstab zu 

verankern. Damit kommt sie auch den Forderungen vieler Versicherter und auch sonstiger 

Beteiligter nach, eine ausgewogene Abstimmung von Beiträgen einerseits und Leistungen 

andererseits zu generieren.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen die Beiträge nicht als gerecht empfun-

den werden. Dies liegt am normierten und entindividualisierten Arbeitsbedarfsmaßstab, der 

jedoch in dieser Form erforderlich ist. Allein durchschnittliche, ggf. degressiv gestaffelte Ar-

beitsbedarfe, können vor dem Hintergrund administrativer Anforderungen und damit zusam-

menhängender Transaktionskosten maßgeblich sein. Darüber hinaus sind durch die Umstel-

lung auf einen einheitlichen Beitragsmaßstab für die Versicherten auf Bundesebene Verwer-

fungen nicht auszuschließen. Allerdings werden diese Veränderungen, neben den zurückge-

henden Bundeszuschüssen zur gesetzlichen Unfallversicherung, auch aufgrund der fokussier-

teren Risikoadjustierung induziert, die im Sinne des Systems liegt.  
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Anlage

Tabelle: BER oder andere Maßstäbe pro Jahr für einzelne Produktionsverfahren der Flä-

chenbewirtschaftung
Produktionsverfahren Degressionsbereich 

in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Basiswert, De-
gressionsfaktor

Ackerland

Mähdruschfrüchte (Getreide,

Ölfrüchte, Eiweißpflanzen) und 
Zuckerrüben 

1 bis 1000 1,575 bis 0,6416 1,575*x^-0,13 

Futterbau und Bioenergie-
pflanzen (u. a. Silomais, Corn 
Cob Mix, Ganzpflanzensilage, 
Miscanthus, Kurzumtriebsplan-
tagen, Futterrüben, Ackergras)

1 bis 400 2,04 bis 1,0554 2,04*x^-0,11 

Kartoffeln 1 bis 150 6 bis 1,3345 6*x^-0,3 

Aus der Produktion ge-
nommene ldw. Flächen 
(u.a. stillgelegte Flächen, Land-
schaftselemente inkl. Knicks)

1 bis 500 0,45 bis 0,1220 0,45*x^-0,21 

Grünland 

Almen, Alpen, Hutungen, 
nicht umzäunte oder mobil 
umzäunte Schaf- und Zie-
genweiden, Deich- und 
Hallignutzungen 

1 bis 200 0,345 bis 0,2381 0,345*x^-0,07 

Dauergrünland als Wie-
sen, Weiden und Mähwei-
den außerhalb von Almen, 
Alpen, Hutungen … 

1 bis 200 1,815 bis 0,8374 1,815*x^-0,146 

Obstanbau im Freiland 

Obstanbau mit mechani-
scher Ernteunterstützung 
(u. a. Mostäpfel, Schwarze Jo-
hannisbeeren, Walnüsse, Ha-
selnüsse, Sauerkirschen, Mira-
bellen)

1 bis 50 13,7 bis 10,2164 13,7*x^-0,075 

Baumobst 1 bis 50 49,5 bis 39,2976 49,5*x^-0,059 

Beerenobst 1 bis 50 116 bis 95,3915 116*x^-0,05 
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Gemüseanbau im Frei-
land

Degressionsbereich
in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Basiswert, De-
gressionsfaktor

Industriegemüse mit voll 
mechanischer Ernte ohne 
weitere Aufbereitung so-
wie Blumen im Freiland 
zum Selbstschneiden 
(u. a. Buschbohnen, Blumen-
kohl, Dicke Bohnen, Erbsen 
ohne Hülsen, Grünkohl, Broc-
coli, Feldsalat, Rucola, Ba-
byleave, Küchenkräuter, 
Waschmöhren, Schnittlauch, 
Spinat, Zwiebeln)

1 bis 50 5 bis 4,1117 5*x^-0,05 

Industrie- und Frischge-
müse mit händischer Ernte 
/Aufbereitung
(u. a. Blumenkohl, Dicke Boh-
nen, Chicoree, Chinakohl, 
Frischerbsen mit Hülsen, Grün-
kohl, Schälgurken, Knollenfen-
chel, Kohlrabi, Speisekürbis, 
Meerrettich, Bundmöhren, 
Frischpetersilie, Porree, Radies, 
Rettich, Rhabarber, Rosenkohl, 
Rote Rüben, Rotkohl, Rucola, 
Salate, Sellerie, Frischspinat, 
Weißkohl, Wirsing, Zucchini, 

Zuckermais)

1 bis 50 40 bis 34,34 40*x^-0,039 

Intensivgemüse
(u. a. Spargel, Gurken, Toma-
ten, Bundzwiebeln, Stangen-
bohnen)

1 bis 50 107 bis 89,3781 107*x^-0,046 

Weinanbau

Ausschließliche Trauben-
produktion 

1 bis 20 61,4 bis 50,0 -0,6*x+62 

Traubenproduktion mit 
eigener Kellerwirtschaft 

1 bis 20 72,3 bis 59,0 -0,7*x+73 

Hopfen

1 bis 60 28,083 bis 17,05 -0,187*x+28,27 

Tabak

Keine Degression 39,4 -

Christbäume 

1 bis 50 5,9 bis 2,973 5,9*x^-0,175 
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Forst

Degressionsbereich
in ha (Untergrenze - 
Obergrenze) 

BER-Bereich  
je Einheit 

Funktion

Alle Baumarten (bis 100 ha 
pauschal-degressiv, ab 
100 ha in Abhängigkeit des 
betriebsindividuellen Nut-
zungssatzes degressiv) 

5 bis 1000 0,3632 bis 0,108 Über 5 bis 100 ha: 
(1,3655+2,648* 
(ha+95)^-0,4933* 
(ha-5))*1,33 

Über 100 ha: 
(1,3655+(2,648* 
(ha+95)^-0,4933)* 
((ha-5)+(0,047102* 
(NS-5)*(ha-100))))*1,33 
Mit NS= individueller 
Nutzungssatz Betrieb 

Vertragl. aus d. Produktion 
genommene Forstflächen 

Keine Degression 0,1  

Produktionsverfahren Degressionsbereich je 
durchschnittlich ge-
haltenem Tier 

BER-Bereich je 
durchschnittlich
gehaltenem Tier

Degressionsfaktor

Rinderhaltung

Milchkühe, Deckbullen 
jeder Art 

10 bis 400 7,1669 bis 2,5988 13,5*x^-0,275 

Mutterkühe inkl. Kälber bis 
zum Absetzen 

10 bis 150 2,8530 bis 1,8730 -0,007*x+2,923 

Sonstige Rinder 10 bis 1000 1,9554 bis 0,3245 4,8*x^-0,39 

Schweinehaltung

Sauenhaltung
(inkl. Ferkelproduktion mit ca. 28 
Tagen Säugezeit und ca. 8 kg 
Absetzgewicht)

50 bis 1000 1,3062 bis 0,7849 2,54*x^-0,17 

Schweinemast, Ferkelauf-
zucht, Jungsauenaufzucht 

50 bis 4000 0,1999 bis 0,0786 0,46*x^-0,213 

Geflügel

Legehennen einschl.  
Elterntiere für alle Hühner 

50 bis 50000 0,15 bis 0,011 0,658*x^-0,378 

Junghennenaufzucht 500 bis 50000 0,0113 bis 0,0056 0,0286*x^-0,15 

Masthühner 500 bis 80000 0,0226 bis 0,002 0,447*x^-0,48 

Mastputen 500 bis 30000 0,0422 bis 0,0079 0,54*x^-0,41 

Mastenten 500 bis 30000 0,0653 bis 0,0117 0,888*x^-0,42 

Mastgänse 50 bis 5000 0,1796 bis 0,0227 1,04*x^-0,449 
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Schafe und Ziegen 

Degressionsbereich je 
durchschnittlich ge-
haltenem Tier bzw. 
Produktionseinheit

BER-Bereich je 
durchschnittlich
gehaltenem Tier

Degressionsfaktor

Fleischschafe und -ziegen  
(je Mutter- bzw. Vatertier) 

10 bis 500 2,2051 bis 0,4264 5,8*x^-0,42 

Milchschafe und -ziegen 75 bis 2000 6,2246 bis 0,9769 71,6*x^-0,565 

Wildtierhaltung
(je Produktionseinheit, d.h. inkl. 
Aufzuchttiere und Hirsche)

keine Degression 0,7 -

Kaninchenhaltung je Hä-
sin oder Rammler 

50 bis 10000 0,6979 bis 0,4946 0,9*x^-0,065 

Bienenhaltung je Volk 

10 bis 200 1,1892 bis 0,6936 1,8*x^-0,18 

Pferde- und Ponyhaltung 
(Equiden)

Deckhengste ohne 
Sporteinsatz

1 bis 100 12,8 bis 9,6208 12,8*x^-0,062 

Zuchtstuten sowie Auf-
zucht-, Arbeits- und Gna-
denbrottiere  

1 bis 100 8,13 bis 6,1672 8,13*x^-0,06 

Pensionstiere sowie Frei-
zeittiere, die nicht zur 
Gruppe der Sport- Turnier-, 
Renn-, Kutsch-, Schul- und 
Verleihpferde gehören 

1 bis 100 7,59 bis 6,6 -0,01*x+7,6 

Sport-, Turnier-,
Renn-, Kutsch-, Schul- und 
Verleihpferde

1 bis 100 53,09 bis 52,1 -0,01*x+53,1 

Produktionsverfahren Degressionsbereich je 
ha oder  jährlich ein-
gesetztem Futter

BER-Bereich je 
ha oder jährlich 
eingesetztem 
Futter

Degressionsfaktor

Binnenfischerei

Teichwirtschaft 
Karpfen und Beifische in 
ha

1 bis 700 11,0 bis 2,1385 11*x^-0,25 

Forellenzucht inkl. Beifi-
sche in Erdteichen und 
Fließgewässern je jährlich 
eingesetzter Tonne Futter 

15 bis 150 13,6066 bis 
2,5501

97,5*x^-0,7272 
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Produktionsverfahren Degressionsbereich je 
Einheit

BER-Bereich je 
Einheit

Degressionsfaktor

Urlaub auf dem Bauern-
hof je Belegtag pro Jahr 

keine Degression 0,1 -

Abfindungsbrennereien
je Liter reinen Alkohol

keine Degression 0,025 -

Biogasproduktion je pro-
duzierter MWh Strom pro 
Jahr (Biogas oder Biomethan 
vermarktende bzw. einspei-
sende Anlagen werden in 
MWhel. umgerechnet)

400 bis 8.000 0,0745 bis 0,0388 0,2752 *x^-0,218 

Produktionsverfahren Ergänzungen Degressionsfaktor

Jagd, je ha bejagbare 
Fläche

Prozentuale Reduktion 
für Unternehmer gemäß 
§ 123 I Nr. 1 SGB VII 
(unter Berücksichtigung 
der Mindestgröße ge-
mäß ALG), wenn gleich-
zeitig das ortsnahe Re-
vier selbst bejagd wird

Linearer Beitrag je 
ha, Degression ab 
500 ha 

Für Flächen >500 
ha: x^-0,1 
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Gericht: BSG 2. Senat
Entscheidungsdatum: 18.01.2011
Rechtskraft: ja
Aktenzeichen: B 2 U 16/10 R
ECLI: ECLI:DE:BSG:2011:180111UB2U1610R0
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:

Normen: § 658 Abs 1 RVO, § 658 Abs 2 Nr 1 RVO, § 776 Abs 1 S 1 Nr 1 RVO, § 778
RVO, § 792 RVO ... mehr

Zitiervorschlag: BSG, Urteil vom 18. Januar 2011 – B 2 U 16/10 R –, SozR 4-2700 § 123 Nr
2

 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung - landwirtschaftlicher Unter-
nehmer - Mitgliedschaft - Bodenbewirtschaftung - Mähen einer Wiese

Leitsatz

In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist nicht schon der bloße Besitz eines Grund-
stücks, sondern erst eine den Boden bewirtschaftende Tätigkeit, die nicht der Aufzucht von
Bodengewächsen dienen muss, geeignet, ein landwirtschaftliches Unternehmen zu begrün-
den.

Fundstellen

SozR 4-2700 § 123 Nr 2 (Leitsatz und Gründe)
RegNr 29867 (BSG-Intern)
UV-Recht Aktuell 2011, 482-492 (red. Leitsatz und Gründe)
Die Beiträge Beilage 2011, 185-192 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend SG Detmold 14. Kammer, 26. September 2008, S 14 U 15/07, Urteil
vorgehend Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 17. Senat, 2. Juni 2010, L 17 U
228/08, Urteil
Diese Entscheidung wird zitiert

Rechtsprechung
Vergleiche BSG 2. Senat, 25. Februar 2016, B 2 U 273/15 B

Literaturnachweise
Ronald Richter, Michael Klatt, DStR 2011, 1087-1091 (Aufsatz)
 

Tenor

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen
vom 2. Juni 2010 wird zurückgewiesen.
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Der Kläger trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.

Der Streitwert wird für jede Instanz auf 5.000 Euro festgesetzt.

Tatbestand

1 Zwischen den Beteiligten ist die Mitgliedschaft des Klägers bei der Beklagten umstritten.

2 Der Kläger ist Eigentümer eines Wiesengrundstücks von 0,4163 ha, das zwei Mal jährlich
gemäht wird. Das Schnittgut dient allein der Heugewinnung. Mit Bescheid der Lippischen
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (BG; Rechtsvorgängerin der Beklagten) vom
18.4.1980 wurde er in deren Unternehmerverzeichnis (Kataster) aufgenommen. Seinen
im August 2006 gestellten Antrag, den Aufnahmebescheid zurückzunehmen und das En-
de der Mitgliedschaft festzustellen, lehnte die Beklagte ab, weil das Grünland zur Erhal-
tung des Kulturzustandes gepflegt werde (Bescheid vom 13.9.2006, Widerspruchsbe-
scheid vom 20.12.2006).

3 Das SG Detmold hat die Klagen abgewiesen (Urteil vom 26.9.2008). Das LSG Nordrhein-
Westfalen hat die Berufung zurückgewiesen (Urteil vom 2.6.2010). Der Kläger habe seit
1.1.1980 ein Unternehmen der Landwirtschaft betrieben. Zwar liege eine planmäßige
Aufzucht und Aberntung von Bodengewächsen nicht vor. Die Eigenschaft als landwirt-
schaftlicher Unternehmer entfalle aber erst dann, wenn entweder die Bodenfläche im
Wesentlichen Ödland sei und landwirtschaftlich nicht genutzt werden könne oder die Bo-
denbewirtschaftung auf Dauer eingestellt werde. Eine zeitliche Geringfügigkeitsgrenze
habe unter der Geltung der Reichsversicherungsordnung (RVO) nicht bestanden. Die mit
dem SGB VII mit Wirkung ab 1.1.1997 eingeführten Bagatellgrenzen seien überschritten.

4 Mit der vom LSG zugelassenen Revision rügt der Kläger sinngemäß eine Verletzung der
§§ 776 Abs 1 Nr 1 RVO und 123 Abs 1 Nr 1 SGB VII. Er sei kein landwirtschaftlicher Un-
ternehmer, da es an einer Bodenbewirtschaftung zur Gewinnung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse fehle. Das Grundstück würde allein gemäht, um im Sinne landschaftspflege-
rischer Aktivitäten den Kulturzustand zu erhalten, Beeinträchtigungen Dritter durch Sa-
menflug zu vermeiden und für Fahrzeugführer die Sicht auf angrenzende Straßen freizu-
halten. Das Schnittgut sei für ihn unerwünschter Abfall.

5 Der Kläger beantragt,
die Urteile des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 2. Juni 2010 und des So-
zialgerichts Detmold vom 26. September 2008 sowie die Ablehnungsentscheidungen
der Beklagten im Bescheid vom 13. September 2006 in der Gestalt des Widerspruchsbe-
scheides vom 20. Dezember 2006 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, unter
Rücknahme des Verwaltungsaktes vom 18. April 1980, hilfsweise dessen Aufhebung für
die Zeit ab 1. Januar 1997 festzustellen, dass er nicht Mitglied der Beklagten ist.

6 Die Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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7 Sie hält die angefochtene Entscheidung für zutreffend. Die Bodenbewirtschaftung umfas-
se alle Bestellungs-, Pflege-, und Aberntungstätigkeiten einschließlich der Bearbeitung
und Düngung des Bodens. Der nur geringe Arbeitsaufwand des Klägers sei unerheblich.

Entscheidungsgründe

8 Die zulässige Revision ist nicht begründet. Die Ablehnungsentscheidungen der Beklagten
im Bescheid vom 13.9.2006 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20.12.2006
sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. Er hat keinen An-
spruch auf Rücknahme oder Aufhebung des Verwaltungsaktes vom 18.4.1980 und Fest-
stellung seiner Nicht-Mitgliedschaft bei der Beklagten.

9 Die angefochtene Feststellung der Beklagten, der Kläger habe keinen Anspruch auf
Rücknahme der bestandskräftigen Aufnahmeentscheidung vom 18.4.1980 wegen an-
fänglicher Unrichtigkeit und das hierauf gerichtete Verpflichtungsbegehren des Klägers
beurteilen sich nach § 44 Abs 2 SGB X. Der hierzu nachrangige Anspruch auf Aufhebung
der Aufnahmeentscheidung wegen einer im Nachhinein eingetretenen nachträglichen
Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse richtet sich hingegen nach
§ 48 Abs 1 SGB X. Diese Vorschriften werden nicht durch die Regelungen des § 136 Abs
1 Satz 4 iVm Abs 2 SGB VII als leges speciales verdrängt, die lediglich die Überweisung
von Unternehmen und damit die Beziehungen der Unfallversicherungsträger zueinander
betreffen.

10 Nach § 44 Abs 2 SGB X ist ein nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zurück-
zunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei seinem Erlass das Recht unrichtig
angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrich-
tig erweist; er kann auch für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Diese Vor-
aussetzungen liegen nicht vor. Es ist weder geltend gemacht worden noch erkennbar,
dass die Beklagte bei der Aufnahme des Klägers in das Unternehmerverzeichnis von ei-
nem Sachverhalt ausgegangen sein könnte, der sich (nachträglich) als unrichtig erweist.
Sie hat auch das Recht nicht unrichtig angewandt. Ihre Entscheidung im Bescheid vom
18.4.1980, den Kläger als landwirtschaftlichen Unternehmer im Kataster zu führen, ent-
sprach der damaligen Sach- und Rechtslage.

11 Der Verwaltungsakt, dessen Rücknahme begehrt wird, muss von Anfang an rechtswid-
rig sein. Maßgeblich ist daher das Recht, das für den Zeitpunkt des Erlasses des Verwal-
tungsaktes vom 18.4.1980 gilt, hier das der RVO. Nach § 792 iVm § 658 Abs 1 RVO war
jeder Unternehmer Mitglied der sachlich zuständigen BG, dessen Unternehmen seinen
Sitz im örtlichen Zuständigkeitsbereich der BG hatte. Unternehmer war gemäß § 658 Abs
2 Nr 1 RVO derjenige, für dessen Rechnung das Unternehmen (Betrieb, Einrichtung oder
Tätigkeit) ging. Von der landwirtschaftlichen Unfallversicherung waren nach § 776 Abs 1
Satz 1 Nr 1 RVO Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Garten-
und Weinbaus umfasst, es sei denn, es handelte sich um Haus-, Zier- oder andere Klein-
gärten, die weder regelmäßig noch in erheblichem Umfang mit besonderen Arbeitskräf-
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ten bewirtschaftet wurden und deren Erzeugnisse hauptsächlich dem eigenen Haushalt
dienten (§ 778 RVO). Auf der Grundlage dieser Vorschriften ist der Kläger zu Recht zum
1.1.1980 selbst versichertes und beitragspflichtiges Mitglied der Rechtsvorgängerin der
Beklagten geworden.

12 Sein unfallversicherungsrechtlicher Rechtsstatus als landwirtschaftlicher Unterneh-
mer war nicht von vornherein deswegen ausgeschlossen, weil er unter die Spezialvor-
schrift des § 778 RVO, einer Ausnahmeregelung für Ziergärten, Hausgärten und ande-
re Kleingärten, gefallen wäre. Bei dem Wiesengrundstück von 0,4163 ha handelt es sich
offenkundig nicht um einen der Verschönerung dienenden Ziergarten. Da seine Nut-
zung nicht auf den häuslichen Bedarf ausgerichtet ist, stellt es auch keinen Hausgarten
dar. Schließlich scheidet ein anderer Kleingarten aus, denn selbst die ursprünglich vom
Reichsversicherungsamt angenommene Obergrenze von 2.500 m² (vgl hierzu BSG vom
31.1.1989 - 2 RU 30/88 - BSGE 64, 252, 254 = SozR 2200 § 778 Nr 2 S 7) ist überschrit-
ten.

13 Durch das Mähen des Wiesengrundstücks wurde ein "Unternehmen" im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung begründet. Der Begriff des Unternehmens ist durch das
Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz vom 30.4.1963 (BGBl I, 241) als Sammelbe-
griff für Betriebe, Einrichtungen und Tätigkeiten ausgestaltet worden. Die Aufzählung im
Klammerzusatz des § 658 Abs 2 Nr 1 RVO macht deutlich, dass unter einem Unterneh-
men nicht nur ein Betrieb im herkömmlichen wirtschaftlichen Sinne zu verstehen ist. Der
unfallversicherungsrechtliche Begriff des Unternehmens knüpft nicht an eine bestimmte
Rechtsform oder das Vorliegen einer organisatorischen Einheit an und setzt weder einen
Geschäftsbetrieb noch eine auf Erwerb oder Gewinnerzielung gerichtete Tätigkeit vor-
aus (BSG vom 5.8.1976 - 2 RU 189/74 - BSGE 42, 126, 128 = SozR 2200 § 539 Nr 24 S
68; BSG vom 28.9.1999 - B 2 U 40/98 R - SozR 3-2200 § 776 Nr 5 S 12 f). Anders als nach
§ 1 Abs 3 des bis zum 31.12.1994 geltenden Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte
(GAL) kommt es auch nicht darauf an, dass das Unternehmen nach seiner Art und Größe
eine Existenzgrundlage bilden kann. Vielmehr ist in der gesetzlichen Unfallversicherung
jede Tätigkeit geeignet, ein Unternehmen im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung
zu begründen. Dieser weite unfallversicherungsrechtliche Begriff des Unternehmens gilt
auch für die landwirtschaftliche Unfallversicherung. § 792 RVO bestimmt ausdrücklich
die Anwendbarkeit des § 658 RVO. Ein landwirtschaftliches "Unternehmen" im weiten un-
fallversicherungsrechtlichen Sinn liegt schon deshalb nicht nur dann vor, wenn der Un-
ternehmer einen landwirtschaftlichen Betrieb oder eine landwirtschaftliche Einrichtung
führt.

14 Der Kläger betreibt das Unternehmen und ist damit "Unternehmer". Es geht für seine
Rechnung (vgl § 658 Abs 2 Nr 1 RVO), denn ihm gereicht es unmittelbar zum wirtschaft-
lichen Vor- oder Nachteil (vgl BSG vom 7.11.2000 - B 2 U 42/99 R - juris RdNr 16 mwN).
Nach seinem eigenen Vorbringen wird das Grundstück gemäht, um nachteilige Einwir-
kungen auf Dritte zu vermeiden. Dass er die Wiese durch Dritte mähen lässt, berührt
seine Eigenschaft als Unternehmer, dem dies zum Vorteil gereicht, nicht (vgl BSG vom
5.5.1998 - B 2 U 30/97 R - BSGE 82, 132, 135 = SozR 3-2200 § 802 Nr 1 S 5).

15 Dieses Unternehmen des Klägers ist "landwirtschaftlicher" Natur. Der Begriff der "land-
wirtschaftlichen" Unternehmen ist im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung nicht
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gesetzlich definiert. Er erfasst nach dem Gesetz nicht nur bodenbewirtschaftende Unter-
nehmen. Soweit er sich auf solche bezieht, verlangt er schon nach seiner alltagssprach-
lichen Bedeutung, dass der Unternehmer, der, wie der Kläger, keinen Betrieb und keine
Einrichtung führt, wirtschaftende Tätigkeiten am "Land" durchführen lässt oder durch-
führt. Daher ist landwirtschaftlicher Unternehmer, wer als Besitzer von Grundstücken (Ei-
gentümer, Pächter, Nießbraucher oder sonstige Nutzer) auf eigene Rechnung Tätigkei-
ten verrichtet oder verrichten lässt, die mit dem Boden in irgendeiner Art wirtschaften
(vgl BSG vom 7.11.2000 - B 2 U 42/99 R - juris RdNr 16 mwN). Hingegen reicht es nicht
aus, dass jemand Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigter an einem Grundstück
ist, ohne eine mit dem Boden wirtschaftende Tätigkeit zu entfalten (oder einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, eine solche Einrichtung oder eine darauf bezogene Verwaltung zu
führen).

16 Das Abmähen der auf einem Grundstück gewachsenen Pflanzen ist (wie deren Anbau
und die Bearbeitung des Bodens zwecks Pflanzenanbaus) eine mit dem Boden wirtschaf-
tende Tätigkeit. Zur Bodenbewirtschaftung zählt nicht nur die Bestellung des Bodens
durch Säen oder Pflanzen und seine Bearbeitung durch zB Pflügen, Düngen oder Bewäs-
sern. Sie umfasst vielmehr sämtliche Tätigkeiten, die - wie hier - dem Abschneiden von
Bodengewächsen oder der Gewinnung von Bodenerzeugnissen dienen. Unerheblich ist,
ob die Bodenerzeugnisse auf einer Aufzucht beruhen und zu welchem Zweck sie gewon-
nen werden. Auch das Mähen von Gras zur Heugewinnung ohne weitere Verwendung
des Heus gehört damit zu den landwirtschaftlichen Tätigkeiten (vgl BSG vom 17.2.1971
- 7/2 RU 124/67 - BSGE 32, 211, 212 = SozR Nr 1 zu § 815 RVO). Der bloße Besitz eines
Grundstücks mit Pflanzenbewuchs macht also den Eigentümer, Pächter oder sonstigen
Nutzungsberechtigten noch nicht zum landwirtschaftlichen Unternehmer. Die Mitglied-
schaft in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung wird, soweit kein Betrieb, keine Ein-
richtung und keine Verwaltung geführt wird, erst durch die Verrichtung einer bodenbe-
wirtschaftenden Tätigkeit begründet, die ihrer Art nach eine unfallversicherte Tätigkeit
sein kann.

17 Anderes ergibt sich nicht aus § 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
(ALG). Danach ist Landwirt, wer als Unternehmer ein auf Bodenbewirtschaftung beru-
hendes Unternehmen der Landwirtschaft betreibt, das die Mindestgröße erreicht (Abs 2
Satz 1). Zur erforderlichen Bodenbewirtschaftung gehören diejenigen wirtschaftlichen
Tätigkeiten von nicht ganz kurzer Dauer, die der Unternehmer zum Zwecke einer über-
wiegend planmäßigen Aufzucht von Bodengewächsen ausübt (Abs 4 Satz 2 Halbs 1). Es
kann dahingestellt bleiben, wie der Begriff "Aufzucht" zu verstehen ist, ob er ein aktives
Tun durch Eingriff in das natürliche Geschehen voraussetzt und das bloße wilde Wachsen
nicht gesäten Grases nicht erfasst. Die Vorschrift des § 1 Abs 2 Satz 1 und Abs 4 Satz 2
Halbs 1 ALG ist bei der Feststellung eines landwirtschaftlichen Unternehmens im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung nicht anwendbar.

18 Das ALG ist durch Art 1 des Agrarsozialreformgesetzes 1995 (ASRG 1995) vom
29.7.1994 (BGBl I, 1890) mit Wirkung zum 1.1.1995 eingeführt worden. Eine § 1 Abs 2
Satz 1 und Abs 4 Satz 2 Halbs 1 ALG entsprechende Regelung sah das GAL nicht vor. Ob-
wohl durch Art 8 ASRG 1995 zugleich auch das Dritte Buch der RVO über die Gesetzli-
che Unfallversicherung geändert worden ist, hat der Gesetzgeber davon abgesehen, aus-
drücklich oder durch Verweisung auf das ALG jene Definition des Begriffs der Bodenbe-
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wirtschaftung in das Unfallversicherungsrecht des Dritten Buches der RVO zu überneh-
men.

19 Auch nach der Gesetzessystematik wurden nach § 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1 RVO grundsätz-
lich sämtliche Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft in die landwirtschaftliche Un-
fallversicherung einbezogen. Lediglich Haus-, Zier- und andere Kleingärten gelten nach
§ 778 RVO nicht als landwirtschaftliche Unternehmen. Dieses Regelungskonzept bestä-
tigt, dass sich die landwirtschaftliche Unfallversicherung mangels zumindest begrifflicher
Erläuterung des landwirtschaftlichen Unternehmens auf sämtliche bodenbewirtschaften-
den Unternehmen mit Ausnahme von Haus-, Zier- und anderen Kleingärten erstreckt.
Damit wird dem Anliegen Rechnung getragen, die betrieblichen Risiken der Landwirt-
schaft so weit wie möglich abzudecken.

20 Die Mitgliedschaft des landwirtschaftlichen Unternehmers in der landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung begründet seinen eigenen Versicherungsschutz bei Verrichtung einer
Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer sowie den seiner Beschäftigten und "Wie-
Beschaftigten" in dieser Versicherung. Nach § 539 Abs 1 Nr 5 RVO waren Unternehmer
gegen Arbeitsunfall versichert, solange und soweit sie als solche Mitglieder einer land-
wirtschaftlichen BG waren. Für diesen Personenkreis wurde entgegen der Regel, dass
Unternehmer nicht versichert sind, ein berechtigtes Interesse an einem Unfallversiche-
rungsschutz angenommen (vgl BT-Drucks IV/120 S 51 zu § 539). Dieses berechtigte In-
teresse besteht unabhängig von der Größe des landwirtschaftlichen Unternehmens und
der Art der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Auch solche bodenbewirtschaftende Tätigkei-
ten, die nicht der Aufzucht von Bodengewächsen dienen, kann der Gesetzgeber in die
Unfallversicherung einbeziehen, da ihnen ein nicht unwesentliches Unfallrisiko eigen ist.
§ 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1 RVO stellt auf die umfassende Organisationseinheit "Unterneh-
men" iS des § 658 Abs 2 Nr 1 RVO ab, ohne Grenzen oder Einschränkungen festzulegen.
Nur Tätigkeiten in Haus-, Zier- oder anderen Kleingärten sind nach § 778 RVO unter den
dort genannten Voraussetzungen von der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ausge-
nommen worden (vgl BSG vom 12.6.1980 - 2 BU 175/88 - juris RdNr 8).

21 Mit der vorliegenden Entscheidung weicht der Senat nicht von seiner bisherigen Recht-
sprechung ab. Es ist zwar zutreffend, dass in früheren Urteilen solche (regelmäßigen)
Tätigkeiten als von einem landwirtschaftlichen Unternehmen umfasst bezeichnet wur-
den, die von nicht ganz kurzer Dauer und dazu bestimmt waren, Bodengewächse über-
wiegend planmäßig aufzuziehen und abzuernten (vgl zuletzt BSG vom 11.11.2003 -
B 2 U 51/02 R - juris RdNr 17; BSG vom 6.5.2003 - B 2 U 37/02 R - juris RdNr 16; BSG
vom 7.11.2000 - B 2 U 28/99 R - juris RdNr 16 und B 2 U 42/99 R - juris RdNr 19, jeweils
mwN). Damals waren aber nur Fallgestaltungen zu beurteilen, in denen die planmäßige
Aufzucht und das regelmäßige Abernten von Bodengewächsen festgestellt oder die land-
wirtschaftliche Fläche verpachtet war. Diese tatsächlichen Feststellungen wurden ledig-
lich als eine hinreichende Bedingung für ein "landwirtschaftliches Unternehmen" ange-
sehen. Hingegen wurde nicht gesagt, dass dies eine notwendige Voraussetzung für die
Annahme eines landwirtschaftlichen Unternehmens wäre. Notwendig ist allein eine im
genannten Sinn mit dem Boden wirtschaftende Tätigkeit. Deshalb kommt es nach den
abschließenden Ausnahmeregelungen des Gesetzes für Zier-, Haus- und andere Klein-
gärten, bei denen dieser Aspekt berücksichtigt wird, grundsätzlich auch nicht darauf an,
ob die Bodenbewirtschaftung nur einen geringfügigen Arbeitsaufwand erfordert. Gleich-
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wohl kann offen bleiben, ob bei Tätigkeiten an anderen Grundstücken als Zier-, Haus-
und Kleingärten bezogen auf den Arbeitsaufwand bei der Bodenbewirtschaftung eine
allgemeine Geringfügigkeits- oder Bagatellgrenze für ganz geringfügige Tätigkeiten be-
steht (zuletzt auch offen gelassen in BSG vom 11.11.2003 - B 2 U 51/02 R - juris RdNr 21
und vom 6.5.2003 - B 2 U 37/02 R - juris RdNr 17). Der mit dem (hier zweimaligen) Mä-
hen der 0,4163 ha großen Fläche verbundene Arbeitsaufwand kann jedenfalls nicht mehr
als ganz geringfügig bezeichnet werden.

22 Zwar hat der Senat im Beschluss vom 25.10.1989 (2 BU 99/89) ausgeführt, dass das ge-
legentliche Mähen einer Wiese zur Abwehr eventueller Beschwerden der Nachbarn über
Unkrautsamenflug ohne weitere Nutzung des abgemähten Grases nicht geeignet ist, ein
landwirtschaftliches Unternehmen zu begründen. Zu entscheiden war aber über ein ver-
wahrlostes Wiesengrundstück von nur 0,35 ha, das lediglich hin und wieder durch den
fünfzehnjährigen Enkelsohn des Klägers gemäht wurde. Ob das Abmähen von Gras auf
einer Wiese für sich allein eine landwirtschaftliche unternehmerische Tätigkeit darstellt,
hat der Senat jedoch wegen des vom LSG tatsächlich und bindend festgestellten gering-
fügigen Arbeitsaufwandes des Enkels ausdrücklich offen gelassen. Soweit der Beschluss
in eine von diesem Urteil abweichende Richtung weisen kann, wird an ihm nicht festge-
halten.

23 Die Ablehnung des erhobenen Anspruchs auf Aufhebung der Aufnahmeentscheidung im
Bescheid vom 18.4.1980 ist mangels einer wesentlichen nachträglichen Änderung der
Sach- oder Rechtslage ebenfalls nicht zu beanstanden. Nach § 48 Abs 1 Satz 1 SGB X ist
ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, soweit in
den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die bei seinem Erlass vorgelegen ha-
ben, eine wesentliche Änderung eintritt. Der Verwaltungsakt soll mit Wirkung vom Zeit-
punkt der Änderung der Verhältnisse aufgehoben werden, soweit die Änderung zuguns-
ten des Betroffenen erfolgt (Abs 1 Satz 2 Nr 1). Eine Änderung in diesen Verhältnissen ist
wesentlich, wenn der Verwaltungsakt, so wie er ursprünglich nach der damaligen Sach-
und Rechtslage zu Recht erlassen wurde, nach der neuen Sach- und Rechtslage nicht
mehr ergehen dürfte (BSG vom 20.3.2007 - B 2 U 21/06 R - SozR 4-1300 § 48 Nr 11 RdNr
11 mwN).

24 Gegenüber den Verhältnissen, die bei Erlass des Aufnahmebescheids vom 18.4.1980
vorgelegen haben, ist eine wesentliche Änderung tatsächlicher oder rechtlicher Art nicht
eingetreten. Dass das Wiesengrundstück mittlerweile nicht mehr gemäht würde, ist we-
der vom LSG festgestellt noch vom Kläger vorgetragen worden. Eine wesentliche Ände-
rung in den rechtlichen Verhältnissen ist nicht darin zu erblicken, dass das Dritte Buch
der RVO zum 1.1.1997 durch das SGB VII abgelöst worden ist. An die Stelle der bis zum
Jahre 1996 geltenden §§ 792 iVm 658 Abs 2 Nr 1, § 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1 und § 778 RVO
sind zum 1.1.1997 die inhaltsgleichen Vorschriften der §§ 121 Abs 1, 123 Abs 1 Nr 1 und
Abs 2 sowie § 136 Abs 3 Nr 1 SGB VII getreten. Auch danach ist die Nutzung des Grund-
stücks durch den Kläger als landwirtschaftliches Unternehmen zu qualifizieren und er als
landwirtschaftlicher Unternehmer Mitglied der Beklagten (§ 130 Abs 1 Satz 1 SGB VII).

25 Gemäß § 121 Abs 1 SGB VII umfasst der unfallversicherungsrechtliche Begriff des Un-
ternehmens Betriebe, Verwaltungen, Einrichtungen und Tätigkeiten. Diese Vorschrift
betrifft nicht nur die gewerblichen BGen, obwohl der Begriff des Unternehmens in der
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die Zuständigkeit der landwirtschaftlichen BGen regelnden Bestimmung des § 123 Abs
1 SGB VII als "landwirtschaftliches Unternehmen" beschrieben wird. Nach § 123 Abs 2
SGB VII sind von den landwirtschaftlichen Unternehmen aber nur Haus-, Zier- und ande-
re Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes ausgeschlossen, es sei denn, sie
werden regelmäßig oder in erheblichem Umfang mit besonderen Arbeitskräften bewirt-
schaftet oder ihre Erzeugnisse dienen nicht hauptsächlich dem eigenen Haushalt. Daher
ist auch nach dem Recht des SGB VII jede den Boden bewirtschaftende Tätigkeit geeig-
net, ein Unternehmen zu begründen. Eine Begrenzung des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens auf Betriebe, Verwaltungen und Einrichtungen war mit der Einführung des SGB
VII nicht verbunden (vgl BT-Drucks 13/2204 S 104 zu § 123 Abs 1).

26 Unternehmer ist nach § 136 Abs 3 Nr 1 SGB VII derjenige, dem das Ergebnis des Unter-
nehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht. Die Abweichung vom Wortlaut
des § 658 Abs 2 Nr 1 RVO bedeutet ebenso keine sachliche Änderung, sondern die Über-
nahme der dazu ergangenen Rechtsprechung (vgl BSG vom 7.11.2000 - B 2 U 42/99 R -
juris RdNr 22; BT-Drucks 13/2204 S 108 zu § 136 Abs 3). Auch der Begriff des landwirt-
schaftlichen Unternehmers wird im SGB VII unverändert verwendet (vgl BT-Drucks aaO S
104 zu § 123 Abs 1). Allerdings räumt § 5 SGB VII den Unternehmern landwirtschaftlicher
Unternehmen bis zu einer Größe von 0,12 ha (1.1.1997 bis zum 29.3.2005) oder 0,25 ha
(seit 30.3.2005) das Recht ein, die Befreiung von der Versicherung nach § 2 Abs 1 Nr 5
SGB VII zu beantragen. Die Größe der hier bewirtschafteten Fläche liegt indes erheblich
über dieser Grenze. Eine Befreiung des Klägers ist auch nicht verfügt worden.

27 Da der Kläger keinen Anspruch auf Rücknahme oder Aufhebung des Aufnahmebescheids
vom 18.4.1980 hat, ist auch für die begehrte Feststellung kein Raum.

28 Die Kostenentscheidung beruht auf § 197a Abs 1 Satz 1 SGG iVm § 154 Abs 2 Verwal-
tungsgerichtsordnung.

29 Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 197a Abs 1 Satz 1 Halbs 1 SGG iVm § 52 Abs 2, § 47
Abs 1 Satz 1 und § 63 Abs 3 Gerichtskostengesetz (GKG) und war für die Vorinstanzen
abzuändern.

30 In sozialgerichtlichen Verfahren, in denen in einem Rechtszug - wie hier - weder der Klä-
ger noch der Beklagte zu den in § 183 SGG genannten Personen gehört, werden nach
§ 197a Abs 1 Satz 1 SGG Kosten nach den Vorschriften des GKG erhoben. Nach § 52 Abs
1 GKG ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, der Streitwert nach der sich aus dem An-
trag des Klägers für ihn ergebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestim-
men. Betrifft der Antrag des Klägers eine bezifferte Geldleistung oder einen hierauf ge-
richteten Verwaltungsakt, ist deren Höhe maßgebend (§ 52 Abs 3 GKG). Ein Streitwert
von über 2.500.000 Euro darf nicht angenommen werden (§ 52 Abs 4 GKG). Bietet der
Sach- und Streitstand für die Bestimmung des Streitwerts keine genügenden Anhalts-
punkte, ist ein Streitwert von 5.000 Euro (Auffangstreitwert) anzunehmen (§ 52 Abs 2
GKG).

31 Für Rechtsstreitigkeiten um den zuständigen Unfallversicherungsträger hat der Senat
den Streitwert auf das Dreifache des bei dem bisherigen Unfallversicherungsträger an-
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gefallenen Jahresbeitrags, mindestens jedoch den vierfachen Auffangstreitwert beziffert.
Begründet wurde dies mit der erheblichen Bedeutung der Zuordnung eines Unterneh-
mens zu einem bestimmten Unfallversicherungsträger aufgrund der sich daraus erge-
benden Beitragsbelastung, der zu erbringenden Präventionsleistungen nebst der damit
einhergehenden Überwachung und Beratung sowie der relativ hohen Voraussetzungen
für eine Überweisung von einem Unfallversicherungsträger zu einem anderen (Beschluss
vom 28.2.2006 - B 2 U 31/05 R - SozR 4-1920 § 52 Nr 3 RdNr 10). Diese Gesichtspunkte
sind jedenfalls im vorliegenden Verfahren, in dem sich der Kläger allein gegen seine Her-
anziehung als (landwirtschaftlicher) Unternehmer durch die Beklagte wendet, nicht ge-
eignet, einen höheren Streitwert als 5.000 Euro zu begründen.

32 Der Streitwert ist in erster Linie nach der sich aus dem Antrag des Klägers für ihn erge-
benden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen (§ 52 Abs 1 GKG). Die Be-
deutung der Sache bestimmt sich nach dem Gegenstand des konkreten Prozesses. Even-
tuelle, nicht vorhersehbare mittelbare Folgewirkungen sind grundsätzlich nicht zu be-
rücksichtigen. Ob Präventionsleistungen erbracht werden und sich im Nachhinein die an-
fängliche Unrichtigkeit der die Zuständigkeit eines Unfallversicherungsträgers feststel-
lenden Verwaltungsentscheidung herausstellt oder sich die tatsächlichen unternehme-
rischen Verhältnisse grundlegend ändern, ist völlig ungewiss. Auch die mit der Zustän-
digkeit zu einem Unfallversicherungsträger regelmäßig verbundene Beitragsbelastung
ist kein geeignetes Beurteilungskriterium, wenn Gegenstand des Verfahrens ausschließ-
lich die Frage der Mitgliedschaft ist. Bereits bindend gewordene Beitragsbescheide wer-
den nicht durch die gerichtliche Aufhebung eines die Zuständigkeit bei einem Unfallver-
sicherungsträger feststellenden Verwaltungsaktes beseitigt. Sind Beitragsbescheide ei-
genständig angegriffen, bestimmt deren Höhe den Streitwert (§ 52 Abs 3 GKG). Zudem
hängt die Beitragshöhe von verschiedenen Faktoren ab und lässt sich eine Beitragssta-
bilität nicht vorhersagen. Für die Festsetzung des Streitwerts fehlt es vorliegend an hin-
reichenden Anhaltspunkten. Dem trägt § 52 Abs 2 GKG Rechnung, der für solche Fälle ei-
nen Auffangstreitwert von 5.000 Euro vorsieht.
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Orientierungssatz

Die gesetzliche Systematik in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung der allgemeinen De-
finition der landwirtschaftlichen Unternehmen in § 776 Abs 1 RVO und der alleinigen Ausnah-
mefiktion für gärtnerisch für den Eigenbedarf genutzte Grundstücke in § 778 RVO spricht da-
für, dass das Gesetz - mangels ausdrücklich geregelter Ausnahmen - hinsichtlich aller anderen
landwirtschaftlichen Unternehmen auch Kleinstunternehmen in die Zwangsversicherung end-
gültig einbezogen hat.

Fundstellen

RegNr 26165 (BSG-Intern)
HVBG-INFO 2003, 2061-2067 (red. Leitsatz und Gründe)
Die Beiträge Beilage 2003, 347-352 (red. Leitsatz und Gründe)
RdL 2004, 80-82 (red. Leitsatz und Gründe)
AUR 2004, 127-128 (red. Leitsatz und Gründe)
BLB RdSchr BLB 58/2003 (Gründe)
BR/Meuer RVO § 778, 06-05-03, B 2 U 37/02 R (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend SG Dresden, 19. Juni 2001, S 5 U 309/98 LW, Urteil
vorgehend Sächsisches Landessozialgericht 2. Senat, 11. April 2002, L 2 U 103/01 LW, Urteil
Diese Entscheidung wird zitiert

Rechtsprechung
Vergleiche BSG 2. Senat, 11. November 2003, B 2 U 51/02 R
 

Tatbestand

1 Streitig ist, ob der Kläger beitragspflichtiges Mitglied der beklagten landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft (BG) ist.

2 Der Kläger ist hälftiger Miteigentümer eines 3060 qm großen, nicht eingezäunten Grund-
stücks in freier Feldflur, das rund 400 m von seinem Haus entfernt liegt. Seit dem Jahre
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1979 bearbeitet der Kläger planmäßig den Boden, um Bodengewächse (Obst, Gemüse,
Heu) für den eigenen Verbrauch aufzuziehen und abzuernten. Auf einer Fläche von mehr
als 1200 qm baut er Obst und Gemüse an. Außerdem erntet der Kläger die vorhandenen
Obstbäume und -sträucher ab und pflegt sie. Die Wiesenfläche von 1500 qm mäht er
und versorgt davon fünf Kaninchen. Insgesamt wendet der Kläger für diese Bewirtschaf-
tung mindestens zwei bis drei Arbeitswochen pro Jahr auf.

3 Erstmals mit Bescheid vom 26. Mai 1993 forderte die Beklagte vom Kläger für das Um-
lagejahr 1992 einen Beitrag von 74,98 DM. Für die Umlagejahre 1993, 1994 und 1995
ergingen Beitragsbescheide unter dem 19. April 1994, 24. April 1995 und 27. Februar
1996 in etwas abweichender Höhe. Die dagegen gerichteten Widersprüche wies die Be-
klagte durch Bescheid vom 8. September 1998 zurück. Für das Umlagejahr 1996 erging
Beitragsbescheid unter dem 21. Februar 1997, für das Umlagejahr 1997 datiert der Bei-
tragsbescheid vom 23. Februar 1998. Im Verlauf des sozialgerichtlichen Verfahrens hat
die Beklagte weitere Beitragsbescheide erlassen, und zwar für das Umlagejahr 1998 un-
ter dem 24. Februar 1999, für das Umlagejahr 1999 vom 21. Februar 2000 und für das
Umlagejahr 2000 unter dem 22. Februar 2001.

4 Das Sozialgericht (SG) hat die genannten Bescheide aufgehoben (Gerichtsbescheid vom
19. Juni 2001). Mit Beitragsbescheid vom 20. März 2002 hat die Beklagte den Kläger
zur Umlage für das Jahr 2001 herangezogen. Das Landessozialgericht (LSG) hat auf die
Berufung der Beklagten den angefochtenen Gerichtsbescheid aufgehoben und die Kla-
gen abgewiesen (Urteil vom 11. April 2002). Zur Begründung seiner Entscheidung hat
es im Wesentlichen ausgeführt, für die Umlagejahre 1993 bis 1996 sei noch das Recht
der Reichsversicherungsordnung (RVO) anzuwenden. Nach § 776 Abs 1 Nr 1 RVO um-
fasse die landwirtschaftliche Unfallversicherung die Unternehmen der Land- und Forst-
wirtschaft und des Gartenbaus. Ein Unternehmen der Landwirtschaft sei vor allem durch
die Bodenbewirtschaftung gekennzeichnet, dh durch die Tätigkeiten von nicht ganz kur-
zer Dauer, die der überwiegend planmäßigen Aufzucht von Bodengewächsen auf eige-
ne Rechnung dienten. Dies gelte ausnahmsweise dann nicht, wenn die Voraussetzungen
des § 778 RVO erfüllt seien. Dessen Voraussetzungen lägen jedoch nicht vor. Das streit-
gegenständliche Grundstück sei kein Ziergarten; es sei auch kein Hausgarten, weil es an
einer engen räumlichen Anbindung an das Wohnhaus fehle und zudem nicht umfriedet
sei und in freier Feldflur liege. Es erfülle ferner nicht die Voraussetzungen eines Kleingar-
tens, weil das Grundstück mit 3060 qm deutlich mehr als 400 qm groß sei.

5 Die Versicherungsfreiheit des Klägers folge auch nicht etwa daraus, dass das Grundstück
nur geringfügig bewirtschaftet würde. Die Notwendigkeit einer allgemeinen Bagatell-
grenze, die auch das Bundessozialgericht (BSG) bejahe, ohne dies indes rechtlich näher
zu begründen, folge schon daraus, dass § 778 RVO eine Regelungslücke enthalte. Denn
nicht ausdrücklich ausgenommen von der Beitragspflicht seien Grundstücksflächen, die
weder Haus- und Ziergärten noch Kleingärten iS des Bundeskleingartengesetzes seien,
jedoch in freier Feldflur oder wesentlich räumlich entfernt von der Wohnung der Besitzer
außerhalb einer Kleingartenanlage lägen und von ihnen nur geringfügig bewirtschaftet
würden. Die ausnahmslose Einbeziehung jeder ihrer Art nach landwirtschaftlich bewirt-
schafteten Grundstücksfläche, ungeachtet der Intensität ihrer Nutzung, die nicht mehr
von § 778 RVO erfasst würde, wäre wegen Verstoßes gegen den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz nicht mehr durch den in Art 2 Abs 1 des Grundgesetzes vorgesehenen Geset-
zesvorbehalt gedeckt. Diese Grenze müsse für alle in Betracht kommenden Grundstücks-
arten einheitlich für die Beitrags- und die Leistungsseite bestimmt werden. Der Senat sei
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der Auffassung, dass die Obergrenze für das Eingreifen der allgemeinen Bagatellgren-
ze grundsätzlich eine Arbeitswoche im Jahr darstelle, was etwa zwei Stunden Arbeit an
zwanzig Wochenenden entspreche. Weitere Voraussetzung sei, dass das Grundstück we-
der regelmäßig noch in erheblichem Umfang mit besonderen Arbeitskräften bewirtschaf-
tet werde und dessen Erzeugnisse hauptsächlich dem eigenen Haushalt dienten. Bei der
Grenze von einer Arbeitswoche handele es sich um eine gegriffene Größe, also um eine
Vorgabe, die sich aus rechtlichen Wertungen ableite, ohne im Gesetz selbst enthalten zu
sein. Ein typischer Fall hierfür sei die Zwei-Stunden-Grenze bei der Unterbrechung des
Weges zwischen Arbeitsstätte und Wohnung zu eigenwirtschaftlichen Zwecken. Bei An-
wendung dieser Grundsätze habe der Kläger die allgemeine Bagatellgrenze überschrit-
ten. Er wende schon für die Versorgung der Kaninchen 36 Stunden im Jahr auf. Hinzu
komme, dass die Bewirtschaftung eine Fläche von über 1200 qm, auf der Obst und Ge-
müse angebaut werde, über das Jahr verteilt schon für sich genommen wesentlich mehr
als eine Arbeitswoche erfordere, wie der Senat aus eigener Erfahrung wisse. Auch kom-
me noch die Aberntung der Obstbäume und Obststräucher sowie deren Pflege hinzu. Die
Mahd der Wiese erfordere ihrerseits einige Stunden. Somit sei die Geringfügigkeitsgren-
ze deutlich überschritten.

6 Mit der - vom LSG zugelassenen - Revision rügt der Kläger die Verletzung formellen und
materiellen Rechts. Das LSG habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da es
die Beteiligten nicht darauf hingewiesen habe, dass es die Tatsache der Dauer der Be-
wirtschaftung der Flächen, auf denen Gemüse und Obst angebaut werde, für entschei-
dungserheblich erachte und für diese Tatsache keine weitere Sachverhaltsermittlung
vorzunehmen gedenke, sondern aus eigener Sachkenntnis entscheiden wolle. Weiter ha-
be das LSG den Beteiligten keine Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu gegeben. Zu-
dem habe das LSG § 103 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) verletzt, weil es den Sachver-
halt nicht erforscht habe. Eine Beweisaufnahme über die den Sachverhalt bildenden Tat-
sachen sei nur dann überflüssig, wenn entweder die Beteiligten die Tatsachen überein-
stimmend vortrügen oder diese gerichtskundig seien bzw das Gericht den Sachverhalt
aufgrund eigener, besonderer Sachkunde beurteilen könne. Diese Voraussetzungen hät-
ten erkennbar nicht vorgelegen. Er sei entgegen der Auffassung der Beklagten und des
LSG auch nicht landwirtschaftlicher Unternehmer, weil er reine Liebhaberei betreibe. Er
bewirtschafte einen "anderen Kleingarten" iS des § 778 RVO. Die vom LSG angenomme-
ne Bagatellgrenze von einer Arbeitswoche sei schließlich untauglich, weil sie die Rechts-
sicherheit nicht erhöhe.

7 Der Kläger beantragt sinngemäß,

8 das Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts vom 11. April 2002 aufzuheben und
die Berufung der Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Dresden
vom 19. Juni 2001 zurückzuweisen sowie den Bescheid der Beklagten vom 20. März
2002 aufzuheben.

9 Die Beklagte beantragt,

10 die Revision zurückzuweisen.

11 Sie hält das angefochtene Urteil im Ergebnis für zutreffend.

12 Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhand-
lung einverstanden erklärt (§ 124 Abs 2 SGG).
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Entscheidungsgründe

13 Die Revision des Klägers ist unbegründet.

14 Die beitragsrechtlichen Entscheidungen bezüglich der Jahre 1992 bis 1996 richten sich
noch nach den Vorschriften der RVO. Am 1. Januar 1997 ist zwar das Siebte Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB VII) in Kraft getreten (Art 36 des Unfallversicherungs-Einordnungsge-
setzes). Für die vor dem Jahre 1997 liegenden Haushaltsjahre sind jedoch die Vorschrif-
ten der RVO über die Aufbringung der Mittel weiterhin anzuwenden, während ab dem
Jahr 1997 die Vorschriften des SGB VII gelten (§ 219 Abs 1 SGB VII).

15 Der Kläger betrieb in den Jahren 1992 bis 1996 auf dem streitbefangenen Grundstück
ein Unternehmen der Landwirtschaft, das weder ein Haus-, Zier- noch ein anderer Klein-
garten iS des § 778 RVO ist. Es wird von der landwirtschaftlichen Unfallversicherung um-
fasst (§ 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1 RVO), macht den Kläger als Unternehmer zum Mitglied der
Beklagten (§ 792 iVm § 658 RVO) und begründet seine Beitragspflicht für die Geschäfts-
jahre bis einschließlich 1996 (§ 802 iVm § 723 RVO).

16 Gemäß § 723 Abs 1 RVO werden die Mittel für die Ausgaben der BGen durch Beiträge
der Unternehmer, die versichert sind oder Versicherte beschäftigen, aufgebracht. Unter-
nehmer ist derjenige, für dessen Rechnung das Unternehmen (Betrieb, Einrichtung, Tä-
tigkeit) geht (§ 658 Abs 2 Nr 1 RVO). Die landwirtschaftliche Unfallversicherung erfasst
nach § 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1 RVO ua Unternehmen der Landwirtschaft. Dabei handelt es
sich um Unternehmen, die "Land" bewirtschaften (Bodenbewirtschaftung), also um Tä-
tigkeiten, die dazu bestimmt sind, Bodengewächse überwiegend planmäßig aufzuziehen
und abzuernten (BSGE 64, 252, 253 = SozR 2200 § 778 Nr 2; Brackmann/Krasney, SGB
VII, § 123 RdNr 11; Graeff in Hauck/Noftz, SGB VII, K § 123 RdNr 4; Kater/Leube, Gesetz-
liche Unfallversicherung, SGB VII, § 123 RdNr 4, jeweils mwN). Ein landwirtschaftliches
Unternehmen betreibt, wer planmäßig wirtschaftliche Tätigkeiten von nicht ganz kurzer
Dauer und einigem Umfang als Besitzer von Grundstücken (Eigentümer, Pächter, Nieß-
braucher oder sonstiger Nutzer) auf eigene Rechnung aufwendet, um den Boden zu be-
wirtschaften oder Vieh zu halten, sofern ein Zusammenhang mit der Bodenbewirtschaf-
tung und ein angemessenes Verhältnis der Anzahl der Tiere zur Größe der Ertragsfähig-
keit des Bodens besteht (vgl BSG Urteil vom 14. Dezember 1999 - B 2 U 45/98 R - HVBG-
Info 2000, 478; Urteil vom 7. November 2000 - B 2 U 28/99 R - HVBG-Info 2000, 3430 je-
weils mwN). Nach § 778 RVO gelten Haus-, Zier- und andere Kleingärten nicht als land-
wirtschaftliche Unternehmen oder als Unternehmen der Gartenpflege (vgl § 776 Abs 1
Satz 1 Nr 3 RVO), wenn sie weder regelmäßig noch in erheblichem Umfang mit besonde-
ren Arbeitskräften bewirtschaftet werden und ihre Erzeugnisse hauptsächlich dem eige-
nen Haushalt dienen.

17 Der Kläger betrieb in den Jahren 1992 bis 1996 auf dem streitbefangenen Grundstück
ein landwirtschaftliches Unternehmen. Insbesondere entfaltete er dort planmäßig wirt-
schaftliche Tätigkeiten von nicht ganz kurzer Dauer und einigem Umfang. Hiervon ist
aufgrund der tatsächlichen Feststellungen des LSG zum tatsächlichen Umfang der Ar-
beiten des Klägers, die mit begründeten Revisionsrügen nicht angegriffen und daher für
den Senat bindend sind (§ 163 SGG), auszugehen. Auf die tatsächlichen Feststellungen
des LSG zum zeitlichen Umfang der Arbeiten des Klägers auf dem Grundstück kommt es
für die Entscheidung nicht an, so dass die dagegen erhobenen Verfahrensrügen nicht zu
erörtern sind. Aufgrund des Umfangs der Bodenbewirtschaftung durch den Kläger (Auf-
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zucht von Obst und Gemüse auf ca 1.200 qm, Pflege und Aberntung der Obstbäume und
-sträucher, Heumahd für die Fütterung der fünf Kaninchen und schließlich die Pflege die-
ser Tiere) sind die genannten Voraussetzungen für die Annahme des Betriebes eines
landwirtschaftlichen Unternehmens erfüllt. Es kann somit dahinstehen, ob die Schaffung
einer allgemeinen Geringfügigkeitsgrenze für alle Arten landwirtschaftlicher Unterneh-
men überhaupt geboten und rechtlich möglich ist.

18 Die gesetzliche Systematik in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung der allgemei-
nen Definition der landwirtschaftlichen Unternehmen in § 776 Abs 1 RVO und der alleini-
gen Ausnahmefiktion für gärtnerisch für den Eigenbedarf genutzte Grundstücke in § 778
RVO spricht dafür, dass das Gesetz - mangels ausdrücklich geregelter Ausnahmen - hin-
sichtlich aller anderen landwirtschaftlichen Unternehmen auch Kleinstunternehmen in
die Zwangsversicherung endgültig einbezogen hat. Hierfür spricht auch, dass nur in der
landwirtschaftlichen Rentenversicherung und in der landwirtschaftlichen Krankenversi-
cherung, nicht aber in der Unfallversicherung, eine Mindestgröße für das Unternehmen
gesetzlich vorgeschrieben ist, bei deren Erreichen erst die Versicherungspflicht einsetzt
(vgl § 1 Abs 2 und 5 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli
1994 - ALG - sowie § 5 Abs 1 Nr 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch iVm § 2 Abs 1 Nr
1 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezem-
ber 1988 und § 1 Abs 5 ALG). Das vom LSG angestrebte Ziel, durch Einführung einer all-
gemeinen Geringfügigkeitsgrenze alle landwirtschaftlichen Kleinstbetriebe von der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung auszunehmen, könnte zudem eher durch die indivi-
duelle Definition des Betriebsbegriffes je nach Nutzungsart des Grundstückes zu errei-
chen sein. Soweit das BSG in seinen bisherigen Entscheidungen von einer "Geringfügig-
keitsgrenze" gesprochen hat (BSGE 64, 252, 253 = SozR 2200 § 778 Nr 2; BSG Beschluss
vom 25. Oktober 1989 - 2 BU 99/89 - HV-Info 1990, 411) bezogen sich diese Äußerun-
gen auf einen Mindestarbeitsaufwand der Bodenbewirtschaftung. Dieser kann jedoch bei
der reinen Bodenbewirtschaftung durchaus anders zu beurteilen sein als etwa bei der
mit Bodenbewirtschaftung verbundenen Viehzucht. Der Anwendung der vom LSG vorge-
schlagenen allgemeinen Geringfügigkeitsgrenze von einer Arbeitswoche pro Jahr bedarf
es indes für die Entscheidung dieses Streitfalles nicht. Dies zeigt auch der Blick auf die
bisher vom BSG entschiedenen Fälle, in denen das Bestehen eines landwirtschaftlichen
Unternehmens bejaht oder verneint worden ist.

19 So hat das BSG das Bestehen eines landwirtschaftlichen Unternehmens angenommen in
dem Fall eines mindestens 1.500 qm großen Grundstückes, auf dem 43 tragende Obst-
bäume standen (BSGE 64, 252 = SozR 2200 § 778 Nr 2), ferner in dem Fall eines 440 qm
großen Grundstückes, auf dem eine Ziege, fünf Hühner und ein Schwein gehalten und
das gewonnene Fleisch eingekocht wurde (BSG SozR Nr 1 zu § 915 RVO aF). Verneint hat
das BSG das Bestehen eines landwirtschaftlichen Unternehmens in dem Fall, dass auf
einem 1.721 qm großen Grundstück drei tragende alte Kirschbäume sowie vier junge
Kirschbäume standen und die Grasernte zur Aufzucht von Kaninchen (15 Stück) diente.
Insoweit hat das BSG das Bestehen eines anderen Kleingartens angenommen (BSGE 36,
71, 72 = SozR Nr 40 zu § 539 RVO). Diese Entscheidung datiert indes vom 26. Juni 1973
und damit aus der Zeit vor der den Begriff des anderen Kleingartens an den Flächengrö-
ßen des Bundeskleingartengesetzes ausrichtenden Entscheidung vom 31. Oktober 1989
(BSGE 64, 252 = SozR 2200 § 778 Nr 2). Verneint hat es schließlich das Vorliegen eines
landwirtschaftlichen Unternehmens in dem Fall, dass auf einem 350 qm großen Grund-
stück sieben alte Obstbäume (Ruinen) standen und das Gras gelegentlich gemäht wur-
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de, ohne es weiter zu nutzen (Beschluss vom 25. Oktober 1989 - 2 BU 99/89 - HV-Info
1990, 411).

20 Der Annahme, dass der Kläger auf dem streitbefangenen Grundstück ein landwirtschaft-
liches Unternehmen betrieb, steht auch nicht § 778 RVO entgegen. Nach dieser Vor-
schrift gelten Haus-, Zier- und andere Kleingärten, die weder regelmäßig noch in erheb-
lichem Umfang mit besonderen Arbeitskräften bewirtschaftet werden und deren Erzeug-
nisse hauptsächlich dem eigenen Haushalt dienen, nicht als landwirtschaftliche Unter-
nehmen oder als Unternehmen der Gartenpflege. Dass es sich bei dem in freier Feldflur
liegenden landwirtschaftlich genutzten Grundstück des Klägers nicht um einen Ziergar-
ten iS dieser Vorschrift handelt, bedarf keiner weiteren Begründung. Das Grundstück
stellt aber auch keinen anderen Kleingarten dar. Wie das BSG bereits im Jahre 1989 (BS-
GE 64, 252 = SozR 2200 § 778 Nr 2) entschieden hat, ist der Begriff des (anderen) Klein-
gartens eng an denjenigen in den Gesetzen und Verordnungen über Kleingärten anzu-
lehnen. § 3 Abs 1 Bundeskleingartengesetz schreibt insoweit vor, ein Kleingarten solle
nicht größer als 400 qm sein. Diese Grenze, die im Übrigen seit dem Inkrafttreten des
SGB VII am 1. Januar 1997 in § 123 Abs 2 Nr 2 ausdrücklich für die gesetzliche Unfallver-
sicherung normiert ist, wird von dem hier streitbefangenen Grundstück indes bei weitem
überschritten. Es handelt sich schließlich nicht um einen Hausgarten, weil er nicht unmit-
telbar am oder um das Haus liegt und eine nur geringfügige Abtrennung nicht besteht
(vgl KassKomm-Ricke, § 123 SGB VII RdNr 30; Graeff in Hauck/Noftz, SGB VII, K § 123 Rd-
Nr 14; Mell in Schulin, Unfallversicherungsrecht, § 70 RdNr 91; das BSG hat in seinem Ur-
teil SozR 2200 § 778 Nr 1 die Frage der Lage des Gartens bei der Bestimmung des Be-
griffs des - anderen - Kleingartens nicht aber beim Hausgarten erörtert).

21 Auch soweit das LSG über die Bescheide der Beklagten für die Jahre von 1997 bis 2001
entschieden hat, ist seine Entscheidung revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, denn
der Kläger hat auch in diesem Zeitraum das landwirtschaftliche Unternehmen weiter be-
trieben. An die Stelle der bis zum Jahre 1996 geltenden §§ 776 Abs 1 Satz 1 Nr 1, 778
RVO sind zum 1. Januar 1997 die insoweit hier einschlägigen inhaltsgleichen Vorschriften
des § 123 Abs 1 Nr 1 und Abs 2 SGB VII getreten. Auch danach ist die Nutzung des streit-
befangenen Grundstücks durch den Kläger als landwirtschaftliches Unternehmen zu qua-
lifizieren, so dass der Kläger als Unternehmer Mitglied der Beklagten (§ 130 SGB VII) war
und seine Beitragspflicht begründet wurde (§ 150 Abs 1 SGB VII).

22 Die Beklagte hat daher zu Recht die angefochtenen Beitragsbescheide erlassen. Dass
die Beiträge der Höhe nach unrichtig berechnet seien, hat der Kläger zu keinem Zeit-
punkt geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Die Revision des Klägers war somit
zurückzuweisen.

23 Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des § 193 SGG in
der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung.
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Leitsatz

1. Ein Nutzungsrecht an forstwirtschaftlichen Flächen begründet die Vermutung der Eigen-
schaft als forstwirtschaftlicher Unternehmer für den Nutzungsberechtigten, auch wenn dieser
angesichts ungünstiger forstwirtschaftlicher Verhältnisse die Flächen nicht bewirtschaften will
(Fortführung von BSG vom 3.5.1984 - 11 RK 1/83 = SozR 5420 § 2 Nr 30).

Orientierungssatz

1. Für die Vermutung der Bewirtschaftung spielt es keine Rolle, wie die Einhaltung der Pflicht
des Waldbesitzers im einzelnen waldrechtlich gesichert ist. Entscheidend ist, daß ein konkre-
ter Gesetzesbefehl - nicht ein bloßer Programmsatz vorliegt, der ein bestimmtes Verhalten ge-
bietet. An der Verbindlichkeit der Rechtsnorm ändert sich dadurch nichts, daß der Gesetzge-
ber darauf verzichtet hat, ihre Nichtbeachtung mit einer Verfolgung als Ordnungswidrigkeit zu
ahnden.

2. Im Beitragsrecht werden während des Berufungsverfahrens im Rahmen eines Dauerrechts-
verhältnisses ergangene Folgebescheide, die Regelungen jeweils für einen weiteren Zeitraum
treffen, in entsprechender Anwendung von § 96 SGG iVm § 153 Abs 1 SGG Gegenstand des
beim LSG anhängigen Streitverfahrens, wenn - gegen die Folgebescheide die gleichen Ein-
wände wie gegen den Erstbescheid erhoben werden, der Kläger sich auch gegen die Folgebe-
scheide wendet und die Beklagte nicht widerspricht.

Fundstellen

SozR 3-2200 § 776 Nr 5 (Leitsatz 1 und Gründe)
RegNr 24484 (BSG-Intern)
HVBG-INFO 1999, 3555-3560 (Leitsatz 1, red. Leitsatz und Gründe)
EzS 50/389 (red. Leitsatz und Gründe)
BR/Meuer RVO § 776, 28-09-99, B 2 U 40/98 R (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend SG Halle (Saale), 24. April 1998, S 6 U 75/95, Urteil
vorgehend Landessozialgericht Sachsen-Anhalt 6. Senat, 29. September 1998, L 6 U 19/96, Urteil
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Diese Entscheidung wird zitiert

Rechtsprechung
Vergleiche SG Freiburg (Breisgau) 9. Kammer, 12. August 2005, S 9 AS 1048/05
Vergleiche BSG 2. Senat, 14. Dezember 1999, B 2 U 48/98 R
 
Diese Entscheidung zitiert

Rechtsprechung
Fortführung BSG 11. Senat, 3. Mai 1984, 11 RK 1/83
 

Tatbestand

1 Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Kläger als forstwirtschaftlicher Unternehmer
Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung zu entrichten hat.

2 Der Kläger erlangte im Jahre 1991 durch Rückübereignung das Eigentum an einer in
Sachsen-Anhalt belegenen Waldfläche, die zuvor im Nutzungsrecht der Staatlichen Forst-
behörde gestanden hatte, sowie an weiteren Flächen ohne Waldbestand. Die Beklagte
teilte ihm mit Schreiben vom 19. September 1991 mit, sie habe ihn mit 1,02 ha Forst-
wirtschaft in das Unternehmerverzeichnis aufgenommen. Durch Bescheid vom 9. Janu-
ar 1995 forderte sie vom Kläger als land- und forstwirtschaftlichem Unternehmer für die
Geschäftsjahre 1992 und 1993 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Hiergegen
erhob der Kläger Widerspruch. Während des Widerspruchsverfahrens erließ die Beklag-
te zunächst den Beitragsbescheid vom 20. Februar 1995 für das Geschäftsjahr 1994.
Sodann ersetzte sie diesen und den vorangegangenen Beitragsbescheid durch den Be-
scheid vom 27. Februar 1995, mit dem sie nur noch Beiträge für das forstwirtschaftliche
Unternehmen bezogen auf eine Fläche von 1,02 ha für das Geschäftsjahr 1992 in Höhe
von 62,72 DM, für das Geschäftsjahr 1993 von 63,18 DM und für das Geschäftsjahr 1994
von 63,64 DM erhob. Im übrigen wies die Beklagte den Widerspruch des Klägers durch
Widerspruchsbescheid vom 24. Mai 1995 zurück.

3 Auf die vom Kläger hiergegen erhobene Klage hat das Sozialgericht (SG) Halle den "Be-
scheid vom 9. Januar 1995 in der Fassung des Bescheides vom 27. Februar 1995 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 24. Mai 1995" aufgehoben (Urteil vom 30. Ja-
nuar 1996). Hiergegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Während des Berufungsver-
fahrens hat die Beklagte die Beitragsbescheide vom 15. März 1996 für das Geschäftsjahr
1995 über 63,86 DM, vom 20. Februar 1997 für das Geschäftsjahr 1996 über 63,90 DM
und vom 19. Februar 1998 für das Geschäftsjahr 1997 über 63,78 DM, jeweils wiederum
bezogen auf eine Fläche von 1,02 ha, erlassen. Schließlich hat sie durch den Beitragsbe-
scheid vom 21. April 1998 die Fläche auf 1,59 ha bei unveränderten Beiträgen berichtigt
und damit alle für die Geschäftsjahre 1993 bis 1997 erteilten Bescheide ersetzt.

4 Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (LSG) hat die Berufung der Beklagten mit Ur-
teil vom 29. September 1998 zurückgewiesen und den Bescheid vom 24. April 1998 (ge-
meint: 21. April 1998) aufgehoben. Gegenstand des Rechtsstreits seien gemäß § 96 des
Sozialgerichtsgesetzes (SGG) auch die während des Berufungsverfahrens ergangenen
Beitragsbescheide geworden, die allesamt durch den Berichtigungsbescheid vom 21.
April 1998 ersetzt worden seien. Der Kläger sei nicht versicherungspflichtig, weil er kein
forstwirtschaftliches Unternehmen betreibe und somit auch kein Unternehmer iS der ge-
setzlichen Unfallversicherung sei. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes
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(BSG) bestehe zwar eine tatsächliche Vermutung dafür, daß bei bestehendem Nutzungs-
recht an Waldflächen auch bei im Einzelfall fehlenden konkreten Bewirtschaftungsmaß-
nahmen die forstwirtschaftliche Tätigkeit und damit die Eigenschaft als forstwirtschaftli-
cher Unternehmer gegeben sei. Diese Vermutung werde aber widerlegt, wenn die äuße-
ren Umstände erkennen ließen, daß der Grund und Boden nicht zum Zwecke der Gewin-
nung von Forsterzeugnissen bearbeitet werde. Solche Umstände lägen hier zwar nicht
vor, doch könnten die vom BSG aufgestellten Grundsätze für die Vermutung eines forst-
wirtschaftlichen Unternehmens auch dann nicht zur Versicherungspflicht führen, wenn
nachgewiesen sei, daß im konkreten Fall keine forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen
stattfinde. Im vorliegenden Fall sei das Gericht im Rahmen seiner freien Beweiswürdi-
gung aufgrund der Umstände des Einzelfalls und des Ergebnisses des von ihm eingehol-
ten Gutachtens des Forstsachverständigen Dr. M davon überzeugt, daß dies hier der Fall
sei. Angesichts der von dem Sachverständigen bestätigten schlechten forstwirtschaft-
lichen Verhältnisse der Waldflächen des Klägers, unter denen in absehbarer Zeit eine
wirtschaftliche Nutzung nicht zu realisieren sei, habe dieser den nachvollziehbaren Ent-
schluß gefaßt, die gesamte in seinem Eigentum stehende Waldfläche auf Lebenszeit
wirtschaftlich nicht zu nutzen. Daß tatsächlich keine waldwirtschaftliche Nutzung statt-
finde, werde durch den Sachverständigen bestätigt, der keine Spuren einer solchen Nut-
zung habe feststellen können. In einem solchen Falle reiche es nicht aus, für die Begrün-
dung der Eigenschaft eines forstwirtschaftlichen Unternehmers allein auf die bestehen-
den öffentlich-rechtlichen Pflichten zur Pflege und Bewirtschaftung des Waldes abzustel-
len. Die aus der Sozialbindung des Eigentums erwachsenden Pflichten des Waldeigen-
tümers zwängen diesen nicht, den Wald zum Zwecke der Gewinnung von Forsterzeug-
nissen zu nutzen. Gegen die Ableitung der Unternehmereigenschaft aus § 4 Abs 1 des
Landeswaldgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LWaldG) vom 13. April 1994 (GVBl LSA
Nr 17/1994, S 520), wonach der Wald im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach an-
erkannten forstlichen Grundsätzen ordnungsgemäß, insbesondere nachhaltig, pfleglich
und sachkundig zu bewirtschaften sei, spreche, daß ein Unterlassen der Bewirtschaftung
nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden könne.

5 Mit ihrer - vom LSG zugelassenen - Revision rügt die Beklagte die Verletzung materiel-
len Rechts. Das Berufungsgericht habe § 776 Abs 1 Nr 1 der Reichsversicherungsord-
nung (RVO) in unzutreffender Weise ausgelegt. Die aufgrund gefestigter höchstrichter-
licher Rechtsprechung bestehende Vermutung, daß bei bestehenden Nutzungsrechten
an forstwirtschaftlichen Flächen auch bei im Einzelfall fehlenden konkreten Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen eine forstwirtschaftliche Tätigkeit und damit die Eigenschaft des Be-
rechtigten als forstwirtschaftlicher Unternehmer vorliege, sei erst dann widerlegt, wenn
von dem Betroffenen andere konkrete Zielrichtungen für den Erwerb bzw den Besitz
forstwirtschaftlicher Nutzflächen angeführt würden, die deutlich machten, daß die plan-
mäßige Aufzucht von Forstgewächsen für den Waldbesitzer bedeutungslos sei. Dies müs-
se aus den äußeren Umständen zu erkennen sein, was hier indes nicht der Fall sei. Bo-
denbewirtschaftung verlange zwar definitionsgemäß eine planmäßige Aufzucht von Bo-
dengewächsen, jedoch keine konkrete Bewirtschaftungsmaßnahme. Selbst das bloße
Wachsenlassen von Pflanzen und Bäumen unter Verzicht auf Kultivierungsmaßnahmen
sei eine Variante planvoller Aufzucht von Bodengewächsen. Das Kriterium kommerzieller
Verwertbarkeit sei für das Vorliegen einer beitragspflichtigen Bodenbewirtschaftung un-
beachtlich. Das vom LSG eingeholte Sachverständigengutachten setze sich demgegen-
über mit für die Beurteilung der Unternehmereigenschaft irrelevanten Aspekten der öko-
nomischen Nutzbarkeit des Forstbestandes auf dem Grundstück des Klägers auseinan-
der. Im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung hätte das LSG daher unter Berücksichti-
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gung der vom BSG aufgestellten Grundsätze zu dem Ergebnis kommen müssen, daß der
Kläger forstwirtschaftlicher Unternehmer sei.

6 Auch aus § 4 Abs 1 LWaldG sei die beitragsbegründende Unternehmereigenschaft des
Klägers abzuleiten. Art 14 Abs 2 des Grundgesetzes (GG) verpflichte die Waldbesitzer, im
Sinne des Umwelt- und Naturschutzes so zu handeln, wie es die Waldgesetze der Länder
forderten. Auch wenn der Gesetzgeber das Nichtbefolgen der dem Waldbesitzer in § 4
Abs 1 LWaldG auferlegten Pflichten nicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft habe, entbin-
de dies nicht von deren Erfüllung. Schließlich sei auch daran zu denken, daß diese Ver-
pflichtungen ggf durch Verwaltungszwang durchgesetzt werden könnten, wobei die da-
durch entstehenden Kosten vom Waldbesitzer zu übernehmen wären.

7 Die Beklagte beantragt,

8 das Urteil des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt vom 29. September 1998 und
das Urteil des Sozialgerichts Halle vom 30. Januar 1996 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

9 Der Kläger, der im Revisionsverfahren nicht vertreten ist, beantragt sinngemäß,

10 die Revision zurückzuweisen.

11 Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch
Urteil gemäß § 124 Abs 2 SGG einverstanden erklärt.

Entscheidungsgründe

12 Die Revision der Beklagten ist begründet. Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen hat
sie den Kläger zu Recht für die Geschäftsjahre 1992 bis 1997 als forstwirtschaftlichen
Unternehmer zur Beitragszahlung in der gesetzlichen Unfallversicherung herangezogen.

13 Das LSG ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, daß auch die Beitragsbescheide
vom 15. März 1996 für das Geschäftsjahr 1995, vom 20. Februar 1997 für das Geschäfts-
jahr 1996, vom 19. Februar 1998 für das Geschäftsjahr 1997 und der Berichtigungsbe-
scheid vom 21. April 1998 Gegenstand des Verfahrens geworden sind. Im Beitragsrecht
werden während des Berufungsverfahrens im Rahmen eines Dauerrechtsverhältnisses
ergangene Folgebescheide, die Regelungen jeweils für einen weiteren Zeitraum treffen,
in entsprechender Anwendung von § 96 SGG iVm § 153 Abs 1 SGG Gegenstand des beim
LSG anhängigen Streitverfahrens, wenn - wie hier - gegen die Folgebescheide die glei-
chen Einwände wie gegen den Erstbescheid erhoben werden, der Kläger sich auch ge-
gen die Folgebescheide wendet und die Beklagte nicht widerspricht. Dem steht das Ur-
teil des 6. Senats des BSG vom 20. März 1996 (BSGE 78, 98 = SozR 3-2500 § 87 Nr 12)
nicht entgegen, weil bei Honorarkürzungsbescheiden für verschiedene Quartale im Ver-
tragsarztrecht andere Verhältnisse vorliegen (BSGE 79, 133, 134 mwN = SozR 3-2500
§ 240 Nr 27). Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung für die einzelnen Geschäftsjahre ergangenen Beitragsbescheide (BSGE 18, 93,
94 = SozR Nr 16 zu § 96 SGG mwN). Der an die Stelle der vorangegangenen Beitrags-
bescheide getretene Bescheid vom 21. April 1998 ist gemäß § 96 SGG iVm § 153 Abs 1
SGG in unmittelbarer Anwendung Verfahrensgegenstand geworden, weil er die bereits
streitbefangenen Bescheide ersetzt hat.
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14 Die beitragsrechtlichen Entscheidungen bezüglich der Geschäftsjahre 1992 bis 1996
richten sich noch nach den Vorschriften der RVO. Am 1. Januar 1997 ist zwar das Siebte
Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VII) in Kraft getreten (Art 36 des Unfallversicherungs-
Einordnungsgesetzes <UVEG>). Für die vor dem Jahre 1997 liegenden Haushaltsjahre
sind jedoch die Vorschriften der RVO über die Aufbringung der Mittel weiterhin anzuwen-
den, während ab dem Geschäftsjahr 1997 die Vorschriften des SGB VII Anwendung fin-
den (§ 219 Abs 1 Satz 2 SGB VII).

15 Gemäß §§ 802, 723 RVO werden die Mittel für die Ausgaben der Berufsgenossenschaften
durch Beiträge der Unternehmer, die versichert sind oder Versicherte beschäftigen, auf-
gebracht. Unternehmer ist derjenige, für dessen Rechnung das Unternehmen (Betrieb,
Einrichtung oder Tätigkeit) geht (§ 658 Abs 2 Nr 1 RVO). Die landwirtschaftliche Unfall-
versicherung erfaßt gemäß § 776 Abs 1 Nr 1 RVO ua Unternehmen der Land- und Forst-
wirtschaft. Nach der Rechtsprechung des Senats setzt die Annahme eines Unterneh-
mens der Forstwirtschaft grundsätzlich voraus, daß der Inhaber des Unternehmens über
Grund und Boden verfügt, der zum Zwecke der Gewinnung von Forsterzeugnissen bear-
beitet wird (BSG SozR 2200 § 647 Nr 5; BSG Beschluß vom 12. Juni 1989 - 2 BU 175/88 -
= HV-INFO 1989, 2026). Die Bearbeitung kann entsprechend der Eigenart der Forstwirt-
schaft auf verschiedene Weise erfolgen. Während die sog Nachhaltsunternehmen jedes
Jahr schlagreifes Holz ernten, findet dies bei den sog aussetzenden Unternehmen nur in
mehrjährigen Zwischenräumen statt, wobei sich die Zeiten ohne Anbau und Einschlag
von Holz über Jahrzehnte hinziehen können (vgl BSG Beschluß vom 12. Juni 1989 - 2 BU
175/88 - aaO; Lauterbach/Watermann, Gesetzliche Unfallversicherung, 3. Aufl, § 776 Rd-
Nr 6a; Mell in Schulin, HS-UV, § 70 RdNr 54). Demnach können sich forstwirtschaftliche
Unternehmen zumindest über lange Zeiträume hinweg in ihrer äußeren Erscheinung
stark unterscheiden. Gemeinsam ist insoweit lediglich der Bestand von Flächen, auf de-
nen Bäume wachsen bzw nachwachsen; irgendwelche konkreten Bewirtschaftungsmaß-
nahmen (zB Pflanzungen, Fällungen) bzw deren Spuren gehören nicht zum notwendigen
Erscheinungsbild eines forstwirtschaftlichen Unternehmens.

16 Angesichts dieser Gegebenheiten hat der 11. Senat des BSG in seinem zur Versiche-
rungspflicht in der Krankenversicherung der Landwirte ergangenen Urteil vom 3. Mai
1984 - 11 RK 1/83 - (SozR 5420 § 2 Nr 30) ausgeführt, die Begriffe "Unternehmen" und
"Unternehmer" seien in der Forstwirtschaft auf längere Zeiträume zu beziehen. Man kön-
ne nicht schlechthin annehmen, daß der Nutzungsberechtigte des Waldes in den Zwi-
schenzeiten nicht als Unternehmer der Forstwirtschaft "tätig" sei, da eine solche Tätig-
keit eben zwangsläufig Zeiten ohne konkrete Aktivitäten umfasse. Um diesen beson-
deren Verhältnissen Rechnung zu tragen, sei die Annahme einer tatsächlichen - wider-
leglichen - Vermutung geeignet, die dahin gehe, daß bei bestehenden Nutzungsrech-
ten an forstwirtschaftlichen Flächen auch bei im Einzelfall fehlenden konkreten Bewirt-
schaftungsmaßnahmen die forstwirtschaftliche Tätigkeit und damit die Eigenschaft des
Nutzungsberechtigten als forstwirtschaftlicher Unternehmer vermutet werde. Eine sol-
che Vermutung werde in tatsächlicher Hinsicht dadurch gestützt, daß von einem "Brach-
liegenlassen" in der Forstwirtschaft jedenfalls dann keine Rede sein könne, wenn auf
den forstwirtschaftlichen Flächen noch Bäume stünden, wüchsen oder nachwüchsen. In
rechtlicher Hinsicht lasse sich für die Vermutung anführen, daß die Waldbesitzer nach
dem Bayerischen Waldgesetz wie auch nach anderen Waldgesetzen zur Erhaltung des
Waldes und damit zur Bewirtschaftung des Waldes verpflichtet seien, wobei es keine Rol-
le spiele, wie die Einhaltung dieser Pflichten waldrechtlich gesichert sei. Für die Widerle-
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gung dieser Vermutung sei es erforderlich, daß greifbare Umstände auf eine andersar-
tige Nutzung hinwiesen; insbesondere sei dies der Fall, wenn die äußeren Umstände er-
kennen ließen, daß der Grund und Boden nicht zur periodischen Gewinnung von Forster-
zeugnissen genutzt, der Wald etwa als Baugelände oder zum Liegenlassen als "Urwald"
aus wissenschaftlichen Gründen oder als sonstiges Versuchs- und Übungsgelände erwor-
ben werde.

17 In der Auseinandersetzung mit dieser Rechtsprechung des 11. Senats hat es der Senat
dahingestellt sein lassen, ob für die landwirtschaftliche Unfallversicherung nicht doch
bloße Besitz- und Nutzungsrechte die Eigenschaft des Berechtigten als land- und forst-
wirtschaftlicher Unternehmer begründen können, sich ihr aber insoweit angeschlossen,
als von einem "Brachliegenlassen" in der Forstwirtschaft keine Rede sein kann, wenn auf
den forstwirtschaftlichen Flächen noch Bäume wachsen bzw nachwachsen und daß die-
se Umstände eine - widerlegbare - Vermutung für die forstwirtschaftliche Bearbeitung
der Flächen begründen (Beschluß vom 12. Juni 1989 - 2 BU 175/88 - aaO). Er hat in die-
sem Zusammenhang klargestellt, daß die landwirtschaftliche Unfallversicherung für das
Vorliegen eines Unternehmens keine Gewinnerzielungsabsicht voraussetzt, nicht wie das
Einkommensteuerrecht auf die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ab-
stellt und auch nicht nach den Maßstäben des Baurechts nachhaltig und mit einer auf
Dauer berechneten und auf Dauer lebensfähigen Planung oder Nutzung größerer Wald-
flächen mit einer gewissen Intensität betrieben werden muß. Nach Sinn und Zweck der
landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist vielmehr entscheidend allein die Tatsache,
daß forstwirtschaftliche Arbeiten, dh auch die Vorbereitung des Bodens für die Bepflan-
zung, die Bepflanzung selber, die Pflegearbeiten einschließlich der Maßnahmen zur Ver-
hütung von Schäden und die Kontrolle des Waldzustandes sowie des Wachstums aller
notwendigen Pflanzen (vgl BSG SozR 2200 § 647 Nr 5) verrichtet werden. Die darin lie-
genden möglichen Risiken sollen durch die Unfallversicherung so weit wie möglich ab-
gedeckt werden; deshalb stellt die RVO auf die umfassende Organisationseinheit "Unter-
nehmen" ab, ohne in § 776 Abs 1 Nr 1 RVO Untergrenzen irgendwelcher Art festzulegen.
Daß sich die landwirtschaftliche Unfallversicherung auch auf Kleinstunternehmen er-
streckt, die gegebenenfalls gleich hohe Unfallrisiken wie ein Großbetrieb aufweisen kön-
nen, folgt auch aus § 778 RVO. Danach werden lediglich Haus-, Zier- und andere Klein-
gärten unter bestimmten Voraussetzungen von der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung nicht umfaßt (s dazu Urteil des Senats vom 31. Januar 1989 - 2 RU 30/88 - = BSGE
64, 252 = SozR 2200 § 778 Nr 2).

18 Bei Zugrundelegung dieser Grundsätze ist hier davon auszugehen, daß der Kläger forst-
wirtschaftlicher Unternehmer und damit beitragspflichtig ist. Nach den insoweit nicht mit
zulässigen und begründeten Verfahrensrügen angegriffenen und daher für den Senat ge-
mäß § 163 SGG bindenden Feststellungen in dem angefochtenen Berufungsurteil ist der
Kläger Eigentümer von Grund und Boden, auf dem Bäume stehen, und damit Nutzungs-
berechtigter einer forstwirtschaftlichen Fläche. Daß diese als Haus-, Zier- oder anderer
Kleingarten bewirtschaftet wird und damit gemäß § 778 RVO nicht als landwirtschaftli-
ches Unternehmen iS des § 776 Abs 1 Nr 1 RVO gilt, ist nach den gegebenen Umständen
auszuschließen. Die jedenfalls mehr als 1 ha große, mit Wald bestockte Fläche liegt auch
nicht unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (vgl Beschluß des Senats vom 12. Juni 1989,
aaO).

19 Daher besteht hier die Vermutung, daß der Kläger forstwirtschaftlich tätig und damit
forstwirtschaftlicher Unternehmer ist. Diese Vermutung ist nicht widerlegt. Daß nach den
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Feststellungen des LSG derzeit keine Bearbeitung der forstwirtschaftlichen Fläche statt-
findet, ist nach den obigen Ausführungen unbeachtlich. Auch der Umstand, daß der Klä-
ger den nach Auffassung des Berufungsgerichts angesichts der ungünstigen forstwirt-
schaftlichen Verhältnisse nachvollziehbaren und glaubhaften Entschluß gefaßt hat, auf
Lebenszeit die gesamte in seinem Eigentum stehende Waldfläche wirtschaftlich nicht zu
nutzen, reicht zur Widerlegung der Vermutung nicht aus. Greifbare Umstände, die auf ei-
ne andersartige - nicht auf die Gewinnung von Forsterzeugnissen gerichtete - Nutzung
der Waldfläche hinweisen, wie dies etwa bei einer aus konkreten Umständen ersichtli-
chen Änderung der Zweckbestimmung in Bauland der Fall wäre, ergeben sich daraus
nicht. Die bloße Absicht, auf einer bestimmten forstwirtschaftlichen Fläche keine forst-
wirtschaftliche Tätigkeit zu entfalten, ändert an deren Eigenschaft als solcher jedenfalls
solange nichts, wie dort forstwirtschaftliche Pflanzen wachsen. Sie entzieht der auf tat-
sächliche und rechtliche Kriterien gestützten Vermutung keine ihrer Grundlagen. Insbe-
sondere in rechtlicher Hinsicht ändert sich dadurch an der Verpflichtung des Klägers als
Waldbesitzer, den Wald jedenfalls in gewissem Umfang zu bewirtschaften, nichts.

20 Das LSG hat insoweit zwar selbst auf das LWaldG hingewiesen und ausgeführt, daß nach
dessen § 4 Abs 1 Wald im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach anerkannten forstli-
chen Grundsätzen ordnungsgemäß, insbesondere nachhaltig, pfleglich und sachkundig
zu bewirtschaften ist. Es hat dieser daraus für den Waldbesitzer resultierenden rechtli-
chen Verpflichtung zur Bewirtschaftung allerdings keine Bedeutung beigemessen, weil
ein Unterlassen der gebotenen Bewirtschaftung nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden könne und der Kläger aus diesem Grunde nicht ordnungswidrig handele, wenn
er seine Waldfläche nicht bewirtschafte. Dieser Argumentation kann indes nicht gefolgt
werden. Der 11. Senat des BSG hat in seinem bereits erwähnten Urteil vom 3. Mai 1984
- 11 RK 1/83 - (SozR 5420 § 2 Nr 30) klargestellt, daß es für die Vermutung der Bewirt-
schaftung keine Rolle spielt, wie die Einhaltung der Pflicht des Waldbesitzers im einzel-
nen waldrechtlich gesichert ist. Daran ist festzuhalten. Entscheidend ist, daß ein konkre-
ter Gesetzesbefehl - nicht ein bloßer Programmsatz - vorliegt, der ein bestimmtes Ver-
halten gebietet. Das ist hier der Fall. An der Verbindlichkeit der Rechtsnorm ändert sich
dadurch nichts, daß der Gesetzgeber darauf verzichtet hat, ihre Nichtbeachtung mit ei-
ner Verfolgung als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Ihm ist von Verfassungs wegen ein er-
heblicher Gestaltungsspielraum eingeräumt, auf welche Weise er die Durchsetzung der
von ihm gesetzten Normen absichert. Selbst das Fehlen von legislativen Durchsetzungs-
mitteln führt nicht dazu, die Norm als obsolet anzusehen.

21 Im übrigen enthält das LWaldG Rechtsvorschriften, welche die Pflichten des Waldbesit-
zers näher regeln und der Verwaltung Mittel an die Hand geben, die Vornahme der ge-
botenen Handlungen zu erzwingen. So wird etwa in § 13 Abs 1 LWaldG festgelegt, daß
der Schutz des Waldes ua Maßnahmen der Vorbeugung und Bekämpfung von Schäden
umfaßt. In Abs 2 aaO wird dem Waldbesitzer die Pflicht auferlegt, zum Schutz des Wal-
des vorbeugend und bekämpfend tätig zu werden - Tätigkeiten der forstlichen Bewirt-
schaftung (vgl BSG SozR 2200 § 647 Nr 5) - und in Abs 3 aaO werden die Forstbehörden
ermächtigt, zur Verhütung von Gefahren unbedingt notwendige Schutzmaßnahmen ge-
genüber den Waldbesitzern anzuordnen. Ein danach ergehender Verwaltungsakt könn-
te nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (§ 71 aaO iVm dem Vierten Teil des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt) durchgesetzt werden. Diese Rechtsnormen des
Landes Sachsen-Anhalt können vom Senat ausgelegt und angewandt werden, obwohl sie
kein Bundesrecht iS des § 162 SGG darstellen. Das Revisionsgericht ist zur Feststellung,
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Anwendung und Auslegung einer Norm des nicht revisiblen Rechts dann befugt, wenn
sie vom Berufungsgericht - wie hier - völlig unberücksichtigt gelassen worden ist (vgl BS-
GE 77, 53, 59 = SozR 3-2500 § 106 Nr 32 sowie BSG SozR 3-2200 § 368n Nr 6 mwN). Die
zitierten Bestimmungen hat das Berufungsgericht in seiner Entscheidung nicht erwähnt
und daher offensichtlich unberücksichtigt gelassen.

22 Soweit der Rechtsstreit den Beitrag für das Geschäftsjahr 1997 betrifft, für den bereits
die Vorschriften des SGB VII anzuwenden sind, gilt nichts anderes. An die Stelle der
grundlegenden Norm des § 776 Abs 1 Nr 1 RVO tritt die des § 123 Abs 1 Nr 1 SGB VII, die
inhaltlich dem bisher geltenden Recht der RVO entspricht (vgl Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zum UVEG, BT-Drucks 13/2204 S 104 zu § 123; s.a. Graeff in Hauck, SGB
VII, K § 123 RdNrn 2, 5), so daß einer Anwendung der zur RVO ergangenen Rechtspre-
chung zum Vorliegen eines forstwirtschaftlichen Unternehmens und der Unternehmerei-
genschaft nichts entgegensteht (vgl Graeff aaO; Schmitt, SGB VII, § 123 RdNrn 7, 8).

23 Die Kostenentscheidung ergeht nach § 193 SGG.

 
 



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe 00  -  Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel  -

Bezeichnung Barbestand Giroguthaben Sonstige Bestände Zusammen
der der Betriebsmittel der Betriebsmittel an (Schl. 00000 - 00900)

Berufsgenossenschaft Zahlungsmitteln
der Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 00000 00200 00900 00990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.700,46 15.897.662,99 41.331,81 15.940.695,26
  Geschäftsjahr 2017 5.004,69 27.098.264,74 46.774,58 27.150.044,01
  Geschäftsjahr 2016 5.254,60 38.085.007,55 65.246,82 38.155.508,97
  Geschäftsjahr 2015 8.780,18 15.708.296,89 123.633,04 15.840.710,11
  Geschäftsjahr 2014 4.355,42 27.466.653,94 144.636,35 27.615.645,71
  Geschäftsjahr 2013 7.245,27 37.730.239,10 169.022,69 37.906.507,06
  Geschäftsjahr 2012 12.816,86 47.738.545,07 356.184,11 48.107.546,04
  Geschäftsjahr 2011 24.611,44 7.254.984,23 139.714,75 7.419.310,42
  Geschäftsjahr 2010 17.686,23 21.105.495,01 283.603,18 21.406.784,42
  Geschäftsjahr 2009 20.096,46 49.725.953,42 148.864,52 49.894.914,40

EUR

1



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  01  -  Forderungen der Betriebsmittel -

Bezeichnung Umlageforderung Umlageforderung Sonstige Forderungen aus Forderungen Sonstige
der - ohne 011 bis 013 -  Ausgleichslast Umlageforderungen der Lastenverteilung Bundesmittel Forderungen

Berufsgenossenschaft gegen andere Unfall- - 016 bis 019 -
versicherungsträger

        Schlüssel - Nummern : 01000 01100 01300 01400 01500 01900
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 918.000.000,00 2.013.937,67 24.649.633,63
  Geschäftsjahr 2017 893.000.000,00 1.778.437,50 24.712.817,00
  Geschäftsjahr 2016 859.000.000,00 1.637.123,33 22.055.229,93
  Geschäftsjahr 2015 859.000.000,00 1.568.566,63 24.194.783,45
  Geschäftsjahr 2014 859.000.000,00 1.416.483,26 21.588.368,42
  Geschäftsjahr 2013 867.000.000,00 1.328.912,43 23.207.512,25
  Geschäftsjahr 2012 820.219.509,67 1.098.944,12 118.728.488,23
  Geschäftsjahr 2011 745.810.438,34 976.741,59 14.496.922,88
  Geschäftsjahr 2010 746.063.494,83 25.539.000,00 1.087.446,59 7.494.714,39
  Geschäftsjahr 2009 792.170.095,68 1.105.491,83 8.229.845,58

EUR

2



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  01  -  Forderungen der Betriebsmittel -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 01000 - 01600)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 01990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 944.663.571,30
  Geschäftsjahr 2017 919.491.254,50
  Geschäftsjahr 2016 882.692.353,26
  Geschäftsjahr 2015 884.763.350,08
  Geschäftsjahr 2014 882.004.851,68
  Geschäftsjahr 2013 891.536.424,68
  Geschäftsjahr 2012 940.046.942,02
  Geschäftsjahr 2011 761.284.102,81
  Geschäftsjahr 2010 780.184.655,81
  Geschäftsjahr 2009 801.505.433,09

EUR

3



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe 02  -  Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel  -

Bezeichnung Termin- Wertpapiere Wertpapierfonds Zusammen
der und Spareinlagen  (ohne Fonds) der Betriebsmittel (Schl. 02300 - 02700)

Berufsgenossenschaft der Betriebsmittel  der Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 02300 02400 02700 02990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 247.659.354,66 247.659.354,66
  Geschäftsjahr 2017 225.059.348,72 225.059.348,72
  Geschäftsjahr 2016 252.874.616,26 327,55 252.874.943,81
  Geschäftsjahr 2015 261.856.581,02 2.356.773,23 264.213.354,25
  Geschäftsjahr 2014 281.051.185,30 3.933.969,92 284.985.155,22
  Geschäftsjahr 2013 178.252.700,04 10.252.657,60 24.438.288,91 212.943.646,55
  Geschäftsjahr 2012 62.624.522,59 5.589.097,17 24.438.288,91 92.651.908,67
  Geschäftsjahr 2011 223.443.878,14 10.088.097,17 30.824.050,56 264.356.025,87
  Geschäftsjahr 2010 236.359.981,43 6.591.597,17 41.085.387,34 284.036.965,94
  Geschäftsjahr 2009 238.676.552,20

EUR

4



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  04  -  Sonstige Aktiva  - 

Bezeichnung Rechnungs- Verrechnungs- Übrige Aktiva Zusammen
der abgrenzung position (Schl. 04000 - 04900)

Berufsgenossenschaft der Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 04000 04100 04900 04990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 34.577.314,51 39.873,38 34.617.187,89
  Geschäftsjahr 2017 34.232.289,30 85.733,53 34.318.022,83
  Geschäftsjahr 2016 32.450.358,30 130.133,13 32.580.491,43
  Geschäftsjahr 2015 31.043.763,96 72.113,13 31.115.877,09
  Geschäftsjahr 2014 31.715.062,98 150.044,22 31.865.107,20
  Geschäftsjahr 2013 25.290.861,76 217.284,09 25.508.145,85
  Geschäftsjahr 2012 24.393.626,68 244.145,42 24.637.772,10
  Geschäftsjahr 2011 27.801.121,98 301.142,52 28.102.264,50
  Geschäftsjahr 2010 29.531.628,45 349.867,00 29.881.495,45
  Geschäftsjahr 2009 116.283,38

EUR

5



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  05  -  Rücklage  -

Bezeichnung Verrechnungs- Giroguthaben Termin- Wertpapiere Wertpapierfonds
der position der Rücklage  und  (ohne Fonds)  der Rücklage

Berufsgenossenschaft der Rücklage  Spareinlagen  der Rücklage
 der Rücklage

        Schlüssel - Nummern : 05100 05200 05300 05400 05700
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 4.691.392,24
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010 3.194,69
  Geschäftsjahr 2009 6.455.548,97 155.498,10

EUR

6



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  05  -  Rücklage  -

Bezeichnung Sonstige Bestände Zusammen
der und (Schl. 05100 - 05900)

Berufsgenossenschaft  Forderungen 
der Rücklage

        Schlüssel - Nummern : 05900 05990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 4.691.392,24
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 29.955.829,82
  Geschäftsjahr 2011 41.049.811,65
  Geschäftsjahr 2010 47.940.084,87
  Geschäftsjahr 2009 6.945.208,90

EUR

7



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  06  -  Liquide Mittel u. Forderungen des Verwaltungsvermögens 
                                 (ohne Mittel aus Alters- und Versorgungsrückstellungen Kontengruppe 08)  -

Bezeichnung Verrechnungs- Giroguthaben Termin- und Wertpapiere Wertpapierfonds Sonstige liquide 
der position des Spareinlagen des des Bestände 

Berufsgenossenschaft des Verwaltungs- des Verwaltungs- Verwaltungs- und Forderungen 
Verwaltungs- vermögens Verwaltungs- vermögens vermögens des 
vermögens vermögens Verwaltungs-

vermögens
        Schlüssel - Nummern : 06100 06200 06300 06400 06700 06900
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2017 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2016 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2015 1.400.548,36
  Geschäftsjahr 2014 1.377.533,93
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 333.493,87
  Geschäftsjahr 2011 11.203,77 43.914.891,84
  Geschäftsjahr 2010 116.750,94 43.543.704,21 3,60
  Geschäftsjahr 2009 8.167.983,52 4.423.986,17

EUR

8



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  06  -  Liquide Mittel u. Forderungen des Verwaltungsvermögens 
                                 (ohne Mittel aus Alters- und Versorgungsrückstellungen Kontengruppe 08)  -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 06100 - 06900)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 06990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2017 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2016 1.035.951,36
  Geschäftsjahr 2015 1.400.548,36
  Geschäftsjahr 2014 1.377.533,93
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 333.493,87
  Geschäftsjahr 2011 43.926.095,61
  Geschäftsjahr 2010 43.660.458,75
  Geschäftsjahr 2009 20.641.295,56

EUR

9



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  07  -  Bestände des Verwaltungsvermögens   - 

Bezeichnung Grundpfandrechte Darlehen Beteiligungen Gegenstände Gegenstände Grundstücke, 
der  der beweglichen  der beweglichen Gebäude und

Berufsgenossenschaft Einrichtung Einrichtung technische Anlagen
 für die Verwaltung  für die für die Verwaltung

Eigenbetriebe

        Schlüssel - Nummern : 07000 07100 07200 07300 07400 07500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 154.105,62 30.581,97 8.934.496,90 43.815,00 195.223.248,45
  Geschäftsjahr 2017 188.373,65 36.486,03 8.344.123,90 31.958,00 214.156.461,79
  Geschäftsjahr 2016 239.306,48 42.733,57 7.014.934,90 40.339,00 224.244.535,87
  Geschäftsjahr 2015 271.526,95 51.660,27 8.726.929,90 45.525,00 236.609.146,51
  Geschäftsjahr 2014 268.695,28 45.568,00 7.803.389,00 61.851,00 238.913.364,49
  Geschäftsjahr 2013 180.254,17 42.544,71 5.364.738,00 75.928,00 238.713.280,08
  Geschäftsjahr 2012 192.184,15 7.739.320,88 1.987.146,00 222.409.165,49
  Geschäftsjahr 2011 259.929,48 7.772.280,38 1.298.462,00 223.783.590,30
  Geschäftsjahr 2010 400.742,27 8.757.966,70 803.717,00 229.378.200,62
  Geschäftsjahr 2009 592.464,81 232.240.473,70

EUR

10



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  07  -  Bestände des Verwaltungsvermögens   - 

Bezeichnung Grundstücke, Sonstige Darlehen und Sonstige Bestände Zusammen
der Gebäude und Grundstücke, Beteiligungen  des (Schl. 07000 - 07900)

Berufsgenossenschaft  technische Gebäude und an  Verwaltungs-
 Anlagen für technische Anlagen Gemeinschaft- vermögens

die Eigenbetriebe seinrichtungen  (ohne 08)

        Schlüssel - Nummern : 07600 07700 07800 07900 07990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 19.653,15 71.580,82 204.477.481,91
  Geschäftsjahr 2017 19.775,15 81.806,66 222.858.985,18
  Geschäftsjahr 2016 293.395,01 92.032,50 231.967.277,33
  Geschäftsjahr 2015 286.367,86 110.219,11 246.101.375,60
  Geschäftsjahr 2014 537.889,23 4.079.909,44 251.710.666,44
  Geschäftsjahr 2013 554.228,23 4.101.765,11 249.032.738,30
  Geschäftsjahr 2012 570.567,23 4.123.169,19 237.021.552,94
  Geschäftsjahr 2011 586.906,23 4.144.650,50 237.845.818,89
  Geschäftsjahr 2010 603.245,23 4.600.272,85 244.545.308,16
  Geschäftsjahr 2009 4.768.795,97 414.706,06 33.622.920,94 271.639.361,48

EUR

11



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  08  -  Mittel für Altersrückstellungen   - 

Bezeichnung Mittel aus Mittel der Mittel der Zusammen
der Altersrück- Versorungs- Altersrückstellungen (Schl. 08000 - 08500)

Berufsgenossenschaft stellungen rücklage gemäß
gemäß § 12 Absatz 1 SVRV

§ 172c Absatz 1
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 08300 08400 08500 08990
 SVLFG - Insgesamt -

  SUMME  2018 141.753.055,65 1.122.182,35 8.133.534,72 151.008.772,72
  Geschäftsjahr 2017 118.751.383,95 978.295,33 27.647.125,26 147.376.804,54
  Geschäftsjahr 2016 98.571.758,46 828.318,72 47.514.234,12 146.914.311,30
  Geschäftsjahr 2015 80.967.133,65 691.292,02 64.710.279,42 146.368.705,09
  Geschäftsjahr 2014 63.648.356,53 562.596,36 81.183.665,02 145.394.617,91
  Geschäftsjahr 2013 140.063.124,48 474.974,55 140.538.099,03
  Geschäftsjahr 2012 128.327.939,13 4.222.320,94 132.550.260,07
  Geschäftsjahr 2011 134.880.142,58 4.979.319,73 139.859.462,31
  Geschäftsjahr 2010 140.679.319,49 4.516.585,47 145.195.904,96
  Geschäftsjahr 2009 137.738.575,03 3.952.387,18 173.102.663,80

EUR

12



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  0  -  Aktiva)

Kontengruppe  09  -  Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens   - Kontenklasse 0

Bezeichnung Rechnungsabgrenz- insgesamt
der ung für die bedingt 

Berufsgenossenschaft rückzahlbaren Zu-
schüsse an die

Unfallkliniken der 
UV - Träger

        Schlüssel - Nummern : 09000 09999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.604.094.407,34
  Geschäftsjahr 2017 1.577.290.411,14
  Geschäftsjahr 2016 1.586.220.837,46
  Geschäftsjahr 2015 1.589.803.920,58
  Geschäftsjahr 2014 1.624.953.578,09
  Geschäftsjahr 2013 1.557.465.561,47
  Geschäftsjahr 2012 1.505.305.305,53
  Geschäftsjahr 2011 1.523.842.892,06
  Geschäftsjahr 2010 1.596.851.658,36
  Geschäftsjahr 2009 1.604.479.565,97

EUR

13



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

Kontengruppe  10  - Betriebsmittel  - 

Bezeichnung Betriebsmittel Verrechnungs- Mittel der Umlage Netto Betriebsmittel Zusammen
der position (Schl. 10000 - 10300)

Berufsgenossenschaft der Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 10000 10100 10200 10300 10990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 920.013.937,67 269.220.402,73 1.189.234.340,40
  Geschäftsjahr 2017 894.778.437,50 248.482.113,08 1.143.260.550,58
  Geschäftsjahr 2016 860.637.123,33 249.888.672,01 1.110.525.795,34
  Geschäftsjahr 2015 860.568.566,63 225.249.087,93 1.085.817.654,56
  Geschäftsjahr 2014 860.416.483,26 214.146.402,65 1.074.562.885,91
  Geschäftsjahr 2013 868.328.912,43 184.087.463,62 1.052.416.376,05
  Geschäftsjahr 2012 821.318.453,79 266.861.967,96 1.088.180.421,75
  Geschäftsjahr 2011 746.787.179,93 266.955.055,23 1.013.742.235,16
  Geschäftsjahr 2010 772.689.941,42 304.482.516,87 1.077.172.458,29
  Geschäftsjahr 2009

EUR

14



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

Kontengruppe  11  - Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen  - 

Bezeichnung Beitragsvorschüsse Verpflichtungen Sozialversicherungs- Rechnungs- Sonstige Zusammen
der und Sicherheits- aus beiträge und Steuern abgrenzung der Verbindlichkeiten (Schl. 11000 - 11900)

Berufsgenossenschaft leistungen Lastenverteilung Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 11000 11100 11400 11800 11900 11990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 30.776.490,43 1.678.392,91 7.488.055,54 13.703.529,83 53.646.468,71
  Geschäftsjahr 2017 38.492.972,46 1.561.702,01 7.190.376,26 15.513.068,75 62.758.119,48
  Geschäftsjahr 2016 49.988.595,77 1.539.415,98 7.008.849,75 12.866.846,06 71.403.707,56
  Geschäftsjahr 2015 31.367.277,25 1.448.946,89 7.037.613,88 18.136.290,92 57.990.128,94
  Geschäftsjahr 2014 34.901.434,66 1.441.702,43 7.005.129,96 31.621.568,00 74.969.835,05
  Geschäftsjahr 2013 636.017,81 1.332.837,85 55.028,86 12.279.872,47 14.303.756,99
  Geschäftsjahr 2012 688.746,01 400.163,74 37.073,03 12.630.608,00 13.756.590,78
  Geschäftsjahr 2011 29.561.082,84 583.689,58 53.332,82 12.635.710,57 42.833.815,81
  Geschäftsjahr 2010 19.090.042,85 594.771,44 260.379,56 13.917.801,65 33.862.995,50
  Geschäftsjahr 2009 9.416.480,79 707.680,44 10.123.052,12 20.247.213,35

EUR

15



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

Kontengruppe  12 Kontengruppe  15  - Rücklage  - 
Sondervermögen

Bezeichnung Sondervermögen Rücklage Verrechnung- Rechnungs- Sonstige Zusammen
der der ehemaligen sposition abgrenzung der  Verbindlichkeiten (Schl. 15000 - 15900)

Berufsgenossenschaft LBGen nach dem  der Rücklage  Rücklage der Rücklage
SVLFGUG

        Schlüssel - Nummern : 12000 15000 15100 15800 15900 15990
 SVLFG - Insgesamt - EUR EUR
  SUMME  2018 4.691.392,24 4.691.392,24
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016 24.373.794,57
  Geschäftsjahr 2015 52.125.508,03
  Geschäftsjahr 2014 76.938.038,85
  Geschäftsjahr 2013 101.174.591,10
  Geschäftsjahr 2012 31.611.646,16 46.805,91 31.658.452,07
  Geschäftsjahr 2011 43.046.770,66 205.521,19 43.252.291,85
  Geschäftsjahr 2010 49.129.212,21 350.357,18 49.479.569,39
  Geschäftsjahr 2009 139.429.575,03 3.984.629,04 143.414.204,07

16



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

Kontengruppe 16 - Verwaltungsvermögen -

Bezeichnung Verwaltungs- Verrechnungs- Rückstellungen zur Rückstellungen zur Rechnungs- Zusammen
der vermögen position Finanzierung Finanzierung abgrenzung (Schl. 16000 - 16800)

Berufsgenossenschaft  des  zukünftiger rechtlicher  des 
Verwaltungs-  Verbindlichkeiten Verpflichtungen Verwaltungs-

vermögen oder  oder vermögens
Investitionen Ermächtigungen

        Schlüssel - Nummern : 16000 16100 16600 16700 16800 16990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 205.413.433,27 100.000,00 205.513.433,27
  Geschäftsjahr 2017 223.792.729,04 100.000,00 223.892.729,04
  Geschäftsjahr 2016 232.901.021,19 100.000,00 233.001.021,19
  Geschäftsjahr 2015 247.395.551,46 100.000,00 247.495.551,46
  Geschäftsjahr 2014 252.971.479,81 100.000,00 253.071.479,81
  Geschäftsjahr 2013 247.484.209,83 1.535.549,71 249.019.759,54
  Geschäftsjahr 2012 237.346.389,96 100.000,00 237.446.389,96
  Geschäftsjahr 2011 249.378.689,28 33.024.972,36 282.403.661,64
  Geschäftsjahr 2010 258.736.128,08 30.642.292,63 289.378.420,71
  Geschäftsjahr 2009 9.830,04

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

 Kontengrupp 17 - Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens -

Bezeichnung Passive Sicherheits- Kredite und Sonstige Zusammen
der Grundpfandrechte einbehalte Darlehen Verbindlichkeiten (Schl. 17000 - 17900)

Berufsgenossenschaft des 
Verwaltungs-
vermögens

        Schlüssel - Nummern : 17000 17300 17500 17900 17990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017 2.207,50 2.207,50
  Geschäftsjahr 2016 2.207,50 2.207,50
  Geschäftsjahr 2015 6.372,50 6.372,50
  Geschäftsjahr 2014 16.720,56 16.720,56
  Geschäftsjahr 2013 9.809,07 3.169,69 12.978,76
  Geschäftsjahr 2012 12.406,85 15.576,54
  Geschäftsjahr 2011 20.028,92 22.847,48
  Geschäftsjahr 2010 37.389,69 40.211,85
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
A. Vermögensrechnung      (Kontenklasse  1  -  Passiva)

 Kontengrupp 18 - Rückstellungen für Altersversorgung - Kontenklasse 1

Bezeichnung Altersrückstellungen Altersrückstellungen Zusatzver- Zusammen insgesamt
der gemäß gemäß sorgung (Schl. 18300 - 18500)

Berufsgenossenschaft § 172c Absatz 1 § 12 Absatz 1 SVRV  der Arbeitnehmer
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 18300 18400 18500 18990 19999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 141.753.055,65 1.122.182,35 8.133.534,72 151.008.772,72 1.604.094.407,34
  Geschäftsjahr 2017 118.751.383,95 978.295,33 27.647.125,26 147.376.804,54 1.577.290.411,14
  Geschäftsjahr 2016 98.571.758,46 828.318,72 47.514.234,12 146.914.311,30 1.586.220.837,46
  Geschäftsjahr 2015 80.967.133,65 691.292,02 64.710.279,42 146.368.705,09 1.589.803.920,58
  Geschäftsjahr 2014 63.648.356,53 562.596,36 81.183.665,02 145.394.617,91 1.624.953.578,09
  Geschäftsjahr 2013 140.063.124,48 474.974,55 140.538.099,03 1.557.465.561,47
  Geschäftsjahr 2012 130.018.939,51 4.228.934,92 134.247.874,43 1.505.305.305,53
  Geschäftsjahr 2011 136.571.142,58 5.016.897,54 141.588.040,12 1.523.842.892,06
  Geschäftsjahr 2010 142.370.319,49 4.547.683,13 146.918.002,62 1.596.851.658,36
  Geschäftsjahr 2009 12.980,87 254.174,84 1.604.479.565,97

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)       (Kontenklasse 2  - Beiträge und Gebühren)

Kontengruppe  20   -  Umlagebeiträge der Gemeindeunfallversicherungsverbände und der Unfallkassen -

Bezeichnung Umlagebeiträge von den Gemeinden und Umlagebeiträge Zusammen
der den Gemeindeverbänden, den Ländern, von den (Schl. 20000 - 20100)

Berufsgenossenschaft den übernommenen Unternehmen Privathaushalten
sowie den sonstigen öffentlich-

rechtlichen und privatrechtlichen
Unternehmen (ohne Privathaushalte)

        Schlüssel - Nummern : 20000 20100 20990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR

20



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)       (Kontenklasse 2  - Beiträge und Gebühren)

Kontengruppe  21   -  Sonstige Beitragseingänge -

Bezeichnung Auf Nachtrags - Eingänge auf in Beitrags- Beiträge für Einnahmen von Beitragszuschläge
der veranlagungen Ausfall gestellte abfindungen Eigenbauarbeiten der Bundesagentur

Berufsgenossenschaft eingegangene Beiträge für Arbeit und 
Beiträge von den allierten 

Streitkräften

        Schlüssel - Nummern : 21000 21100 21200 21300 21400 21500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 3.017.260,66 2.909.776,62 153.598,88
  Geschäftsjahr 2017 4.581.428,71 1.973.134,48 226.491,40
  Geschäftsjahr 2016 3.625.983,22 3.857.408,16 246.885,95
  Geschäftsjahr 2015 4.552.147,88 2.509.273,44 383.633,18
  Geschäftsjahr 2014 1.757.470,50 3.623.720,29 131.967,41
  Geschäftsjahr 2013 2.382.500,20 2.713.707,12
  Geschäftsjahr 2012 3.104.410,77 4.707.786,38
  Geschäftsjahr 2011 3.026.674,35 3.746.648,36
  Geschäftsjahr 2010 4.493.790,34 4.349.350,66 1.053,57
  Geschäftsjahr 2009 5.583.737,86 6.000.527,52 1.646,27

EUR

21



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)       (Kontenklasse 2  - Beiträge und Gebühren)

Kontengruppe  21   -  Sonstige Beitragseingänge - Kontengruppe 22
- Verzugszinsen, Säumniszuschläge -

Bezeichnung Mehraus - Übrige Beitrags- Zusammen Verzugszinsen, Stundungszinsen Zusammen
der schreibungen eingänge (Schl. 21000 - 21900) Säumniszuschläge (Schl. 22000 - 22100)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 21800 21900 21990 22000 22100 22990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.349.345,32 15.948.944,63 23.378.926,11 2.372.056,86 10.111,56 2.382.168,42
  Geschäftsjahr 2017 16.057.699,66 22.838.754,25 2.138.754,59 16.637,99 2.155.392,58
  Geschäftsjahr 2016 16.123.565,88 23.853.843,21 1.893.356,68 15.597,79 1.908.954,47
  Geschäftsjahr 2015 25.788.800,73 33.233.855,23 2.155.790,51 14.844,47 2.170.634,98
  Geschäftsjahr 2014 8.501.445,47 14.721.665,53 28.736.269,20 1.687.389,96 16.279,30 1.703.669,26
  Geschäftsjahr 2013 272.663,69 22.250.142,24 27.619.013,25 1.623.235,05 25.181,83 1.648.416,88
  Geschäftsjahr 2012 311.041,81 14.994.789,80 23.118.028,76 1.515.019,82 1.841,50 1.516.861,32
  Geschäftsjahr 2011 566.294,25 16.764.095,65 24.103.712,61 1.695.442,48 1.695.442,48
  Geschäftsjahr 2010 3.573.341,12 24.718.701,20 37.136.236,89 1.804.644,08 1.804.644,08
  Geschäftsjahr 2009 2.247.570,61 23.555.485,90 37.388.968,16 3.139.515,13 3.139.515,13

EUR

22



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)       (Kontenklasse 2  - Beiträge und Gebühren)

Kontenklasse 2

Bezeichnung insgesamt
der 

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 29999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 25.761.094,53
  Geschäftsjahr 2017 24.994.146,83
  Geschäftsjahr 2016 25.762.797,68
  Geschäftsjahr 2015 35.404.490,21
  Geschäftsjahr 2014 30.439.938,46
  Geschäftsjahr 2013 29.267.430,13
  Geschäftsjahr 2012 24.634.890,08
  Geschäftsjahr 2011 25.799.155,09
  Geschäftsjahr 2010 38.940.880,97
  Geschäftsjahr 2009 40.528.483,29

EUR

23



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 30  -  Umlageunwirksame Erträge der Rücklage  -

Bezeichnung Erträge aus Sonstige Erträge Zusammen
der Vermögensanlagen (Schl. 30000 - 30900)

Berufsgenossenschaft der Rücklage

        Schlüssel - Nummern : 30000 30900 30990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009 613.435,64 63.553,69 2.641.308,46

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 31 -  Umlageunwirksame Erträge des Verwaltungsvermögens  -

Bezeichnung Erträge aus Erträge aus Erträge aus Erträge aus Zuschreibungen Zuschreibungen 
der  Vermögensanlagen Mitteln der Mitteln der Mitteln der  von Gebäuden auf 

Berufsgenossenschaft  des Altersrückstellungen Versorgungsrücklage Altersrückstellungen und technischen bewegliche 
Verwaltungs- gemäß gemäß  Anlagen des Einrichtung
vermögens § 172c Absatz 1 § 12 Absatz 1 SVRV Verwaltungs-

 (ohne 313 bis 315) SGB VII vermögens
        Schlüssel - Nummern : 31000 31300 31400 31500 31600 31700
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 31 -  Umlageunwirksame Erträge des Verwaltungsvermögens  -

Bezeichnung Zuschreibungen Sonstige Erträge Zusammen
der von Beteiligungen des (Schl. 31000 - 31900)

Berufsgenossenschaft und Grundpfand- Verwaltungs-
rechten des vermögens
Verwaltungs-
vermögens

        Schlüssel - Nummern : 31800 31900 31990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 32 -  Umlagewirksame Vermögenserträge aus  den Betriebsmitteln  -

Bezeichnung Erträge aus Sonstige Erträge Zusammen
der Vermögens- aus Betriebsmitteln (Schl. 32000 - 32900)

Berufsgenossenschaft anlagen der 
Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 32000 32900 32990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009 8.288.013,54 196.321,11 12.741.882,17

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 33 -  Vermögenserträge  -

Bezeichnung Zinsen Zinsen aus Zinsen und sonstige Zinsen aus Zinsen aus Sonstige
der  aus Betriebsmitteln Mitteln der Rücklage Erträge aus Mitteln d.  Mitteln der  Mitteln des  Erträge 

Berufsgenossenschaft Altersrückstellungen Versorgungsrücklage Verwaltungs- aus Betriebsmitteln
gemäß vermögens 

§ 172c Abs. 1 (ohne 332 u. 333)
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 33000 33100 33200 33300 33400 33500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 -309.271,10 100.612,50
  Geschäftsjahr 2017 -129.969,55 239.916,78
  Geschäftsjahr 2016 472.409,65 100.613,69 21,73
  Geschäftsjahr 2015 1.086.529,28 80.622,59 832,25
  Geschäftsjahr 2014 1.403.171,11 186.117,29 4.974,20 159,96
  Geschäftsjahr 2013 2.391.141,14 1.924.347,81 16.875,60 765,19
  Geschäftsjahr 2012 6.656.911,22 618.767,53 2.811.272,80 103.480,30 25.883,80
  Geschäftsjahr 2011 6.002.158,41 965.513,95 2.717.694,54 105.765,69 17.552,77 603.515,56
  Geschäftsjahr 2010 5.645.332,28 849.572,84 3.007.336,20 125.017,27 191.058,57 52.120,32
  Geschäftsjahr 2009

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 33 -  Vermögenserträge  -

Bezeichnung Sonstige Zinsen und Sonstige Sonstige Erträge Zusammen
der  Erträge sonstige Erträge Erträge  aus Mitteln des (Schl. 33000 - 33900)

Berufsgenossenschaft aus Mitteln aus Mitteln der aus Mitteln der Verwaltungs-
der Rücklage Altersrückstellungen Versorgungs- vermögens 

gemäß rücklage (ohne 337 u. 338)
§ 12 Absatz 1 SVRV

        Schlüssel - Nummern : 33600 33700 33800 33900 33990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 11.901,66 -196.756,94
  Geschäftsjahr 2017 599,85 2.334,85 112.881,93
  Geschäftsjahr 2016 307.965,82 40.832,05 921.842,94
  Geschäftsjahr 2015 735.352,12 76.052,21 1.979.388,45
  Geschäftsjahr 2014 1.214.417,80 57.948,88 2.866.789,24
  Geschäftsjahr 2013 394.104,31 69.379,09 4.796.613,14
  Geschäftsjahr 2012 40.540,46 10.256.856,11
  Geschäftsjahr 2011 48.321,48 10.460.522,40
  Geschäftsjahr 2010 133.358,19 -423,52 10.003.372,15
  Geschäftsjahr 2009

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR

29



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 34  -  Gewinne der Aktiva  -

Bezeichnung Gewinne der Gewinne der Gewinne der Aktiva Gewinne der Gewinne der Gewinne der Aktiva
der Aktiva aus Aktiva aus aus Mitteln der Aktiva  Aktiva  aus Mitteln der

Berufsgenossenschaft Betriebsmitteln Mitteln der Rücklage Altersrückstellungen aus Mitteln der  aus Mitteln des Altersrückstellungen
gemäß Versorgungs- Verwaltungs- gemäß

§ 172c Abs. 1 rücklage vermögens § 12 Abs. 1 SVRV
SGB VII  (ohne 342 u. 343)

        Schlüssel - Nummern : 34000 34100 34200 34300 34400 34700
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 128.478,61
  Geschäftsjahr 2017 256.401,10 72.000,00
  Geschäftsjahr 2016 1.725.239,45
  Geschäftsjahr 2015 910.169,84 29.100,00
  Geschäftsjahr 2014 114.275,94 3.375.815,41
  Geschäftsjahr 2013 141.563,55 166.925,00
  Geschäftsjahr 2012 3.579,27 715.696,15 1.071.193,38 7.858,00
  Geschäftsjahr 2011 79.547,88 17.997,37 386.365,85
  Geschäftsjahr 2010 64.831,08 40.936,06
  Geschäftsjahr 2009 7.363.064,22

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 34  -  Gewinne der Aktiva  -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 34000 - 34700)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 34990
 SVLFG - Insgesamt -

0 128.478,61
  Geschäftsjahr 2017 328.401,10
  Geschäftsjahr 2016 1.725.239,45
  Geschäftsjahr 2015 939.269,84
  Geschäftsjahr 2014 3.490.091,35
  Geschäftsjahr 2013 308.488,55
  Geschäftsjahr 2012 1.798.326,80
  Geschäftsjahr 2011 483.911,10
  Geschäftsjahr 2010 105.767,14
  Geschäftsjahr 2009 7.363.064,22

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 35  -  Einnahmen aus Ersatzansprüchen  -

Bezeichnung Einnahmen aus Einnahmen aus Einnahmen aus Zusammen
der Ersatzansprüchen Ersatzansprüchen sonstigen (Schl. 35000 - 35900)

Berufsgenossenschaft nach § 116 SGB X nach §§ 110 und Ersatzansprüchen
 111 SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 35000 35100 35900 35990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 11.274.123,27 2.503.178,10 6.633,83 13.783.935,20
  Geschäftsjahr 2017 11.919.430,49 3.649.476,99 -5.702,89 15.563.204,59
  Geschäftsjahr 2016 13.389.827,11 1.822.418,95 15.212.246,06
  Geschäftsjahr 2015 10.544.412,97 2.732.550,30 13.276.963,27
  Geschäftsjahr 2014 8.876.840,52 1.978.596,66 14.471,27 10.869.908,45
  Geschäftsjahr 2013 14.330.170,57 3.651.693,19 390,28 17.982.254,04
  Geschäftsjahr 2012 12.121.666,48 5.021.549,71 17.143.216,19
  Geschäftsjahr 2011 11.334.774,55 3.300.961,66 14.635.736,21
  Geschäftsjahr 2010 7.400.141,71 2.753.228,74 1.887,92 10.155.258,37
  Geschäftsjahr 2009 8.927.438,81 4.627.327,83 13.554.766,64

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 36  -  Geldbußen und Zwangsgelder -

Bezeichnung Geldbußen nach Sonstige Zwangsgelder Zusammen
der § 209 Abs. 1 Geldbußen (Schl. 36000 - 36500)

Berufsgenossenschaft Nrn. 1 bis 3
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 36000 36100 36500 36990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 139.096,90 468,75 139.565,65
  Geschäftsjahr 2017 156.693,50 371,69 157.065,19
  Geschäftsjahr 2016 151.553,19 802,84 152.356,03
  Geschäftsjahr 2015 242.461,37 600,75 70,00 243.132,12
  Geschäftsjahr 2014 142.750,31 1.786,37 144.536,68
  Geschäftsjahr 2013 86.137,69 5.747,79 91.885,48
  Geschäftsjahr 2012 97.761,61 7.028,77 950,00 105.740,38
  Geschäftsjahr 2011 46.430,41 10.698,14 3.877,60 61.006,15
  Geschäftsjahr 2010 46.592,38 30.669,43 4.605,00 81.866,81
  Geschäftsjahr 2009 48.650,18 63.297,37 7.758,55 119.706,10

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 37  -  Entnahmen aus dem Vermögen -

Bezeichnung Entnahmen aus Entnahmen Entnahmen Entnahmen Entnahmen Entnahmen
der den Betriebsmitteln aus der aus der aus Mitteln der aus der aus Mitteln der

Berufsgenossenschaft Rücklage Verwaltungs- Altersrückstellungen Versorgungs- Altersrückstellungen
vermögen gemäß rücklage gemäß

§ 172c Absatz 1 § 12 Absatz 1 SVRV
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 37000 37100 37200 37300 37400 37500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.001.245,23
  Geschäftsjahr 2017 2.209.554,38
  Geschäftsjahr 2016 2.053.029,11
  Geschäftsjahr 2015 922.506,04
  Geschäftsjahr 2014 2.824.236,97
  Geschäftsjahr 2013 797.657,42
  Geschäftsjahr 2012 5.279.685,88 60.143,07
  Geschäftsjahr 2011 79.110.981,93 10.144.835,99
  Geschäftsjahr 2010 37.815.077,60 129.077,38
  Geschäftsjahr 2009 9.478.170,83 2.515.928,66

EUR

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

34



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 37  -  Entnahmen aus dem Vermögen -

Bezeichnung Entnahme aus Zusammen
der Mitteln aus (Schl. 37000 - 37700)

Berufsgenossenschaft Altersrückstellungen
gemäß

§ 12 Absatz 1 SVRV

        Schlüssel - Nummern : 37700 37990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.001.245,23
  Geschäftsjahr 2017 2.209.554,38
  Geschäftsjahr 2016 2.053.029,11
  Geschäftsjahr 2015 922.506,04
  Geschäftsjahr 2014 2.824.236,97
  Geschäftsjahr 2013 797.657,42
  Geschäftsjahr 2012 5.339.828,95
  Geschäftsjahr 2011 89.255.817,92
  Geschäftsjahr 2010 37.944.154,98
  Geschäftsjahr 2009 11.994.099,49

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 38  -  Einnahmen aus öffentlichen Mitteln -

Bezeichnung Zahlungen Beitragszuschüsse Einnahmen aus Sonstige Einnahmen Zusammen
der des Bundes  an die dem Sozialfonds aus öffentlichen (Schl. 38000 - 38900)

Berufsgenossenschaft Berufsgenossen-  der EG Mitteln
schaft

 Transport- und 
Verkehrswirtschaft

        Schlüssel - Nummern : 38000 38100 38500 38900 38990
 SVLFG - Insgesamt -

  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011 -20.025,91 -20.025,91
  Geschäftsjahr 2010 -39.511,18 -39.511,18
  Geschäftsjahr 2009

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)     

Kontengruppe 39  -  Sonstige Einnahmen - Kontenklasse 3

Bezeichnung Einnahmen aus Verzugszinsen Rechnungsmäßiger Sonstige Einnahmen Zusammen insgesamt
der der gemeinsam Überschuss ( Schl. 39000 - 39900)

Berufsgenossenschaft getragenen der Eigenbetriebe
Last

        Schlüssel - Nummern : 39000 39300 39800 39900 39990 39999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 121.144,42 121.144,42 14.977.612,17
  Geschäftsjahr 2017 134.756,20 134.756,20 18.505.863,39
  Geschäftsjahr 2016 491.471,87 491.471,87 20.556.185,46
  Geschäftsjahr 2015 3,50 150.002,29 150.005,79 17.511.265,51
  Geschäftsjahr 2014 282.710,70 282.710,70 20.478.273,39
  Geschäftsjahr 2013 201.105,34 201.105,34 24.178.003,97
  Geschäftsjahr 2012 38.709.761,53 9.811,62 438.004,85 39.157.578,00 73.801.546,43
  Geschäftsjahr 2011 35.382.881,72 11.628,01 4.076.204,51 39.470.714,24 154.347.682,11
  Geschäftsjahr 2010 14.610,95 185.487,59 200.098,54 58.451.006,81
  Geschäftsjahr 2009 37.438,56 207.576,19 245.014,75 48.659.841,83

  (Kontenklasse 3  -  Vermögenserträge und sonstige  
   Einnahmen)

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 40 Kontengruppe 41 Kontengruppe 45 Kontengruppe 46 
-  Stationäre Behandlung u. häusliche Krankenpflege  -

Bezeichnung Ambulante Persönliches Zahnersatz Stationäre Häusliche Zusammen
der Heilbehandlung  Budget nach Behandlung Krankenpflege (Schl. 46000 - 46500 )

Berufsgenossenschaft § 17 SGB IX

        Schlüssel - Nummern : 40000 41000 45000 46000 46500 46990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 117.629.496,87 1.937.657,27 1.371.478,77 123.707.143,22 3.472.370,69 127.179.513,91
  Geschäftsjahr 2017 114.801.947,60 1.780.739,55 1.400.315,85 118.873.397,64 3.370.322,36 122.243.720,00
  Geschäftsjahr 2016 108.863.210,93 1.714.556,29 1.316.947,95 115.072.894,01 3.541.492,29 118.614.386,30
  Geschäftsjahr 2015 107.688.516,43 861.405,94 958.431,97 113.878.065,43 2.943.858,92 116.821.924,35
  Geschäftsjahr 2014 101.001.691,59 1.290.070,46 1.307.783,61 115.320.797,02 2.479.834,74 117.800.631,76
  Geschäftsjahr 2013 96.398.891,11 957.256,30 1.419.532,47 109.829.022,43 2.267.518,37 112.096.540,80
  Geschäftsjahr 2012 93.484.882,34 839.161,13 1.629.316,22 108.478.789,93 2.749.428,32 111.228.218,25
  Geschäftsjahr 2011 94.921.027,38 608.074,69 1.585.075,58 118.045.019,15 2.661.183,77 120.706.202,92
  Geschäftsjahr 2010 91.010.479,83 308.452,69 1.344.777,58 103.197.850,77 2.356.056,63 105.553.907,40
  Geschäftsjahr 2009 88.911.065,26 1.473.509,06 102.358.634,53 2.166.407,91 104.525.042,44

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 47  -  Verletztengeld und besondere Unterstützung  - 

Bezeichnung Verletztengeld Besondere Zusammen
der Unterstützung (Schl. 47000 - 47500 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 47000 47500 47990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 41.459.747,10 41.490,71 41.501.237,81
  Geschäftsjahr 2017 40.529.849,85 94.479,68 40.624.329,53
  Geschäftsjahr 2016 40.051.025,85 63.818,13 40.114.843,98
  Geschäftsjahr 2015 39.009.410,28 84.304,96 39.093.715,24
  Geschäftsjahr 2014 37.500.463,95 70.952,08 37.571.416,03
  Geschäftsjahr 2013 35.192.260,85 64.079,84 35.256.340,69
  Geschäftsjahr 2012 35.596.155,06 108.622,42 35.704.777,48
  Geschäftsjahr 2011 38.091.846,00 56.725,61 38.148.571,61
  Geschäftsjahr 2010 33.531.910,89 101.499,25 33.633.410,14
  Geschäftsjahr 2009 33.310.251,77 114.259,81 33.424.511,58

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 48  -  Sonstige Heilbehandlungskosten, ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung,
  Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege  -

Bezeichnung Gewährung der Pflegegeld Entschädigung Übrige Sozialversicherungs- Transport- und
der Pflege für Kleider- Heilbehandlungs- beiträge bei Reisekosten

Berufsgenossenschaft (ohne 481)  und Wäsche- kosten Verletztengeld bei Heilbehand-
verschleiß lung und Pflege

        Schlüssel - Nummern : 48000 48100 48200 48300 48400 48500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 15.347.037,57 13.856.228,73 2.171.964,58 108.487,54 13.639.536,79 18.401.219,16
  Geschäftsjahr 2017 15.374.764,12 13.808.401,47 2.185.066,92 99.198,00 12.721.111,01 17.293.118,25
  Geschäftsjahr 2016 13.356.487,58 13.237.609,63 2.166.591,07 109.195,50 12.582.823,77 16.693.474,13
  Geschäftsjahr 2015 14.390.323,35 13.195.024,31 2.144.643,33 213.832,33 12.006.297,17 15.852.501,66
  Geschäftsjahr 2014 12.872.781,98 12.677.603,55 2.112.708,88 105.968,70 11.547.707,60 14.758.814,30
  Geschäftsjahr 2013 12.854.732,53 12.795.846,30 2.117.999,39 115.594,80 10.384.607,94 13.610.269,68
  Geschäftsjahr 2012 12.263.220,85 12.661.469,83 2.161.191,23 105.589,44 10.655.306,39 13.200.520,46
  Geschäftsjahr 2011 10.878.339,90 13.017.975,87 2.165.451,72 100.608,41 10.688.502,75 13.473.330,95
  Geschäftsjahr 2010 9.491.684,67 13.284.790,08 2.161.868,57 179.118,82 9.621.524,81 11.781.274,78
  Geschäftsjahr 2009 9.071.705,18 13.575.980,51 2.264.950,40 121.169,12 10.074.145,54 11.714.361,73

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 48  -  Sonstige Heilbehandlungskosten, ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung,
  Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege  -

Bezeichnung Haushaltshilfe Betriebshilfe Leistungen zur Verletztengeld Zusammen
der und bei Teilhabe am Leben wegen Unfall des (Schl. 48000 - 48900)

Berufsgenossenschaft Kinderbetreuungs- Heilbehandlung  in der Gemeinschaft Kindes
kosten

bei
Heilbehandlung

        Schlüssel - Nummern : 48600 48700 48800 48900 48990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.190.204,83 23.855.365,91 4.611.714,07 3.927,29 93.185.686,47
  Geschäftsjahr 2017 1.474.997,75 24.781.150,02 4.630.694,37 1.295,24 92.369.797,15
  Geschäftsjahr 2016 1.360.092,10 24.724.939,10 4.509.202,82 3.180,16 88.743.595,86
  Geschäftsjahr 2015 1.610.271,23 23.391.799,24 4.353.600,79 -148,34 87.158.145,07
  Geschäftsjahr 2014 1.636.483,29 22.725.234,91 3.413.246,99 -4.051,79 81.846.498,41
  Geschäftsjahr 2013 1.722.137,38 20.492.313,57 3.457.159,93 4.416,14 77.555.077,66
  Geschäftsjahr 2012 2.044.925,63 18.879.388,17 4.101.233,72 2.069,67 76.074.915,39
  Geschäftsjahr 2011 2.000.374,53 20.035.573,62 3.820.181,45 2.501,58 76.182.840,78
  Geschäftsjahr 2010 1.966.539,26 19.423.454,53 3.026.632,02 4.980,78 70.941.868,32
  Geschäftsjahr 2009 2.232.926,87 19.588.147,81 2.997.741,31 71.641.128,47

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 49  - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  -

Bezeichnung Sachleistungen Übergangsgeld Sonstige Sozialversicherungs- Reisekosten Haushaltshilfe
der bei bei Barleistungen beiträge  bei  bei

Berufsgenossenschaft Leistungen Leistungen bei bei Leistungen Leistungen
zur Teilhabe zur Teilhabe Leistungen Übergangsgeld zur Teilhabe zur Teilhabe

am Arbeitsleben am Arbeitsleben zur Teilhabe am Arbeitsleben am Arbeitsleben
am Arbeitsleben

        Schlüssel - Nummern : 49000 49100 49200 49400 49500 49600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 4.854.114,91 1.222.412,10 1.405,85 778.571,42 333.769,31
  Geschäftsjahr 2017 4.265.499,91 1.211.106,95 10.740,31 757.421,36 418.045,82 1.260,00
  Geschäftsjahr 2016 3.983.652,33 1.269.384,44 2.998,48 768.464,52 338.771,15 6.041,89
  Geschäftsjahr 2015 4.591.293,67 1.409.212,31 16.859,03 789.831,08 355.472,40 9.773,94
  Geschäftsjahr 2014 4.074.746,43 1.353.096,32 13.335,27 885.525,80 366.221,35 4.205,30
  Geschäftsjahr 2013 4.144.494,80 1.421.711,02 42.679,75 819.808,94 434.948,88
  Geschäftsjahr 2012 4.521.289,83 1.471.700,70 7.476,11 926.336,68 429.955,81 3.326,90
  Geschäftsjahr 2011 4.754.874,14 1.632.840,19 28.934,07 983.396,17 423.619,97 2.967,04
  Geschäftsjahr 2010 4.473.218,04 1.400.329,46 37.319,30 811.533,21 374.669,39 9.700,35
  Geschäftsjahr 2009 4.501.586,93 1.427.028,23 9.761,02 804.220,98 390.855,49 25.228,38

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 49  -  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  - Kontenklasse 4

Bezeichnung Betriebshilfe Sonstige ergänzende Übergangsleistungen Zusammen insgesamt
der  bei Leistungen bei (Schl. 49000 - 49900)

Berufsgenossenschaft Leistungen Leistungen
zur Teilhabe zur Teilhabe

am Arbeitsleben am Arbeitsleben

        Schlüssel - Nummern : 49700 49800 49900 49990 49999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 12.373,48 292.059,17 271.876,53 7.766.582,77 390.571.653,87
  Geschäftsjahr 2017 10.007,77 777.359,25 348.541,87 7.799.983,24 381.020.832,92
  Geschäftsjahr 2016 30.989,38 639.675,32 235.036,84 7.275.014,35 366.642.555,66
  Geschäftsjahr 2015 24.842,59 1.017.879,86 303.099,77 8.518.264,65 361.100.403,65
  Geschäftsjahr 2014 9.716,64 921.552,19 206.060,87 7.834.460,17 348.652.552,03
  Geschäftsjahr 2013 7.532,67 953.078,98 361.048,89 8.185.303,93 331.868.942,96
  Geschäftsjahr 2012 12.958,73 1.058.504,13 324.230,59 8.755.779,48 327.717.050,29
  Geschäftsjahr 2011 68.242,87 967.359,82 374.083,12 9.236.317,39 341.388.110,35
  Geschäftsjahr 2010 33.121,19 305.386,39 426.694,40 7.871.971,73 310.664.867,69
  Geschäftsjahr 2009 28.699,76 694.861,67 483.292,74 8.365.535,20 308.340.792,01

EUR

43



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 50  -  Renten an Versicherte und Hinterbliebene  -

Bezeichnung Renten  Witwen- und  Witwen- und Renten im Waisenrenten Elternrenten
der an  Witwerrenten nach  Witwerrenten nach Sterbevierteljahr nach

Berufsgenossenschaft  Versicherte § 65 Abs. 2 § 65 Abs. 2  nach § 69 SGB VII
Nr. 2 SGB VII Nr. 3 SGB VII § 65 Abs. 2

Nr. 1 SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 50000 50100 50200 50300 50400 50500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 249.731.464,80 48.508,64 50.040.937,36 468.650,36 3.484.420,31
  Geschäftsjahr 2017 250.752.608,03 56.752,81 50.227.502,92 446.765,94 3.596.203,59
  Geschäftsjahr 2016 249.058.905,33 132.684,32 50.225.726,16 512.615,44 3.634.359,53 1.566,42
  Geschäftsjahr 2015 247.491.301,98 89.265,46 50.183.080,21 413.526,31 3.639.783,49 3.132,84
  Geschäftsjahr 2014 248.994.311,14 101.610,81 50.940.572,18 481.452,48 3.657.194,05 3.132,84
  Geschäftsjahr 2013 250.701.422,74 209.599,74 51.652.773,71 433.619,47 3.784.178,40 3.132,84
  Geschäftsjahr 2012 252.916.470,31 262.183,34 52.394.016,57 495.922,80 3.730.450,22 3.132,84
  Geschäftsjahr 2011 254.883.758,02 292.632,99 53.348.174,81 450.892,18 3.892.404,58 3.132,84
  Geschäftsjahr 2010 259.281.623,66 285.943,32 54.715.657,95 409.827,65 4.074.091,35 3.132,84
  Geschäftsjahr 2009 263.050.708,49 303.484,56 55.531.461,45 457.826,13 4.229.555,84 3.132,84

EUR

44



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 50  -  Renten an Versicherte und Hinterbliebene  -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 50000 - 50500 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 50990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 303.773.981,47
  Geschäftsjahr 2017 305.079.833,29
  Geschäftsjahr 2016 303.565.857,20
  Geschäftsjahr 2015 301.820.090,29
  Geschäftsjahr 2014 304.178.273,50
  Geschäftsjahr 2013 306.784.726,90
  Geschäftsjahr 2012 309.802.176,08
  Geschäftsjahr 2011 312.870.995,42
  Geschäftsjahr 2010 318.770.276,77
  Geschäftsjahr 2009 323.576.169,31

EUR

45



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 51  -  Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII  -

Bezeichnung Einmalige Witwen- Laufende Witwen-  Waisenbeihilfen Zusammen
der und und (Schl. 51000 - 51200 )

Berufsgenossenschaft Witwerbeihilfen Witwerbeihilfen

        Schlüssel - Nummern : 51000 51100 51200 51990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.577.437,31 65.199,73 1.642.637,04
  Geschäftsjahr 2017 1.585.553,64 68.437,36 1.653.991,00
  Geschäftsjahr 2016 1.425.397,34 69.204,00 1.494.601,34
  Geschäftsjahr 2015 1.610.273,58 66.761,46 1.677.035,04
  Geschäftsjahr 2014 1.284.019,50 69.554,00 1.353.573,50
  Geschäftsjahr 2013 1.605.747,76 76.131,80 1.681.879,56
  Geschäftsjahr 2012 1.329.654,97 66.389,16 1.396.044,13
  Geschäftsjahr 2011 1.449.334,44 75.453,69 1.524.788,13
  Geschäftsjahr 2010 1.420.949,15 66.968,26 1.487.917,41
  Geschäftsjahr 2009 1.650.393,94 99.144,83 1.749.538,77

EUR

46



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 52  -  Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene  -

Bezeichnung Abfindungen an Gesamtvergütungen Abfindungen an Zusammen
der Versicherte nach § 75 SGB VII Witwen u. Witwer (Schl. 52000 - 52500 )

Berufsgenossenschaft (ohne 521)

        Schlüssel - Nummern : 52000 52100 52500 52990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.090.996,96 135.815,69 50.391,60 1.277.204,25
  Geschäftsjahr 2017 1.049.918,18 188.233,46 84.141,12 1.322.292,76
  Geschäftsjahr 2016 1.293.569,42 302.163,52 11.783,28 1.607.516,22
  Geschäftsjahr 2015 738.456,33 255.677,21 67.408,32 1.061.541,86
  Geschäftsjahr 2014 1.206.856,14 308.901,53 63.425,28 1.579.182,95
  Geschäftsjahr 2013 1.854.860,31 253.633,72 29.126,88 2.137.620,91
  Geschäftsjahr 2012 1.329.463,67 286.212,13 54.574,39 1.670.250,19
  Geschäftsjahr 2011 2.072.377,88 295.726,50 61.216,80 2.429.321,18
  Geschäftsjahr 2010 2.511.499,76 246.809,77 66.943,20 2.825.252,73
  Geschäftsjahr 2009 13.105.430,07 399.920,26 43.687,38 13.549.037,71

EUR

47



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 53 Kontengruppe 56  -  Mehrleistungen und Aufwendungsersatz - 

Bezeichnung Unterbringung in Verletztengeld Renten Sterbegeld Leistungen Zusammen
der Alters- und und Übergangsgeld  für Nothelfer (Schl. 56000 - 56500 )

Berufsgenossenschaft  Pflegeheimen  nach § 13 SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 53000 56000 56100 56200 56500 56990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 3.444,41 3.444,41
  Geschäftsjahr 2017 4.432,72 4.432,72
  Geschäftsjahr 2016 3.546,98 3.546,98
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 1.034,54 1.034,54
  Geschäftsjahr 2011 1.153,04 1.153,04
  Geschäftsjahr 2010 5.325,64 5.405,64
  Geschäftsjahr 2009

EUR

48



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 57  -  Sterbegeld und Überführungskosten - 

Bezeichnung Sterbegeld Überführungs- Zusammen
der kosten (Schl. 57000 - 57100 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 57000 57100 57990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.220.605,98 40.527,23 1.261.133,21
  Geschäftsjahr 2017 1.252.517,52 35.227,87 1.287.745,39
  Geschäftsjahr 2016 1.055.991,70 38.239,50 1.094.231,20
  Geschäftsjahr 2015 1.071.018,89 46.867,24 1.117.886,13
  Geschäftsjahr 2014 1.068.045,47 40.325,05 1.108.370,52
  Geschäftsjahr 2013 1.092.890,94 35.753,06 1.128.644,00
  Geschäftsjahr 2012 1.206.586,29 36.790,15 1.243.376,44
  Geschäftsjahr 2011 1.075.725,41 37.067,49 1.112.792,90
  Geschäftsjahr 2010 1.004.743,77 30.846,08 1.035.589,85
  Geschäftsjahr 2009 1.099.410,14 38.479,75 1.137.889,89

EUR

49



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 58  -  Leistungen bei Unfalluntersuchungen  -

Bezeichnung Leistungen im 
der Rahmen von 

Berufsgenossenschaft Unfalluntersuchungen

        Schlüssel - Nummern : 58900
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 3.651.549,60
  Geschäftsjahr 2017 3.565.493,41
  Geschäftsjahr 2016 3.406.989,33
  Geschäftsjahr 2015 3.759.306,63
  Geschäftsjahr 2014 3.569.998,32
  Geschäftsjahr 2013 3.417.237,19
  Geschäftsjahr 2012 3.474.992,50
  Geschäftsjahr 2011 3.344.034,69
  Geschäftsjahr 2010 3.013.700,33
  Geschäftsjahr 2009

EUR

50



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 59  -  Prävention  -

Bezeichnung Kosten für Personal- und Kosten Zahlungen Kosten der arbeits- Kosten der
der die Herstellung Sachkosten der der Ausbildung an Verbände medizischen Dienste sicherheitstech-

Berufsgenossenschaft von UVVen Prävention (§ 23 SGB VII) für Prävention nischen Dienste
(§§  15 u.16 SGB VII) (ohne 594 u. 596)

        Schlüssel - Nummern : 59000 59100 59200 59300 59400 59600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 59.124.482,92 2.046.137,08 221.593,21 2.013.937,67
  Geschäftsjahr 2017 57.207.203,01 1.976.512,53 -83.471,20 1.778.437,50
  Geschäftsjahr 2016 54.807.975,13 1.797.227,15 -105.771,27 1.637.123,33
  Geschäftsjahr 2015 56.916.922,33 1.662.451,84 -8.740,66 1.568.566,63
  Geschäftsjahr 2014 59.058.668,64 1.580.744,26 43.694,24 1.416.483,26
  Geschäftsjahr 2013 1.575,00 58.276.827,07 1.528.092,92 67.075,24 36.353,71 1.328.912,43
  Geschäftsjahr 2012 94.929,97 45.324.722,83 1.558.009,64 13.650.709,21 114.687,49 1.162.721,14
  Geschäftsjahr 2011 84.829,13 43.522.333,31 1.520.259,97 13.332.941,89 107.270,66 1.087.416,16
  Geschäftsjahr 2010 89.526,51 43.105.202,18 1.453.951,87 12.881.202,35 107.874,64 1.142.566,67
  Geschäftsjahr 2009 131.528,19 43.475.678,44 1.599.407,75 9.505.284,29 116.118,29 1.103.177,65

EUR

51



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)    (Kontenklasse 4/5  -  Leistungen)

Kontengruppe 59  -  Prävention  - Kontenklasse 5 Kontenklasse 4/5

Bezeichnung Sonstige Kosten der Kosten der Zusammen insgesamt insgesamt
der Prävention  Ersten Hilfe (Schl. 59000 - 59800)

Berufsgenossenschaft (§ 23 Abs. 2 
SGB VII )

        Schlüssel - Nummern : 59700 59800 59990 59998 59999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.616.925,12 880.345,12 65.903.421,12 377.513.371,10 768.085.024,97
  Geschäftsjahr 2017 1.056.374,25 794.677,55 62.729.733,64 375.643.522,21 756.664.355,13
  Geschäftsjahr 2016 1.135.635,23 742.824,63 60.015.014,20 371.187.756,47 737.830.312,13
  Geschäftsjahr 2015 668.096,18 603.299,91 61.410.596,23 370.846.456,18 731.946.859,83
  Geschäftsjahr 2014 1.898.084,25 544.830,33 64.542.504,98 376.331.903,77 724.984.455,80
  Geschäftsjahr 2013 1.538.940,23 509.278,95 63.287.055,55 378.437.164,11 710.306.107,07
  Geschäftsjahr 2012 1.358.952,04 481.759,12 63.746.491,44 381.334.365,32 709.051.415,61
  Geschäftsjahr 2011 1.309.583,51 461.586,28 61.426.220,91 382.709.306,27 724.097.416,62
  Geschäftsjahr 2010 1.246.803,22 388.266,38 60.415.393,82 387.553.536,55 698.218.404,24
  Geschäftsjahr 2009 1.394.547,79 416.664,09 57.742.406,49 397.761.232,42 706.102.024,43

EUR

52



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 60  -  Umlageunwirksame Aufwendungen der Rücklage  - 

Bezeichnung Aufwendungen Sonstige Zusammen
der  aus Aufwendungen (Schl. 60000 - 60900 )

Berufsgenossenschaft Vermögens- der Rücklage
anlagen 

der Rücklage

        Schlüssel - Nummern : 60000 60900 60990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009 95.362,23 5.075.461,01

EUR

53



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 61  -  Umlageunwirksame Aufwendungen des Verwaltungsvermögens   - 

Bezeichnung Aufwendungen aus Auflösung der Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Abschreibungen
der Vermögensanlagen bedingt der der der  von Gebäuden und 

Berufsgenossenschaft  des Verwaltungs- rückzahlbaren Altersrückstellungen Versorgungsrücklage Altersrückstellungen technischen 
vermögens Zuschüsse gemäß gemäß Anlagen des 

 (ohne 613 bis 615) § 172c Abs. 1 § 12 Absatz 1 SVRV Verwaltungs-
SGB VII vermögens

        Schlüssel - Nummern : 61000 61200 61300 61400 61500 61600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR

54



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 61  -  Umlageunwirksame Aufwendungen des Verwaltungsvermögens   - 

Bezeichnung Abschreibungen Abschreibungen Sonstige Zusammen
der auf bewegliche von Beteiligungen Aufwendungen (Schl. 61000 - 61900 )

Berufsgenossenschaft Einrichtungen  und Grundpfand-  des 
rechten des Verwaltungs-

Verwaltungs- vermögens
vermögens

        Schlüssel - Nummern : 61700 61800 61900 61990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR

55



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 62  -  Zuschreibungen und sonstige Aufwendungen   - 

Bezeichnung Zuschreibungen Zuschreibungen Zuschreibungen zur Zuschreibungen Zuschreibungen zu Sonstige
der zur Rücklage  zu Versorgungs-  zu Altersrückstellungen Aufwendungen

Berufsgenossenschaft Altersrückstellungen rücklage zweckgebundenen gemäß
gemäß Rückstellungen § 12 Abs. 1 SVRV

§ 172c Abs. 1 (ohne 622 und 623)
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 62100 62200 62300 62400 62700 62900
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 100.612,50 11.901,66 4.544,18
  Geschäftsjahr 2017 311.916,78 599,85 4.341,02
  Geschäftsjahr 2016 100.613,69 307.965,82 4.566,93
  Geschäftsjahr 2015 80.622,59 764.452,12 5.953,30
  Geschäftsjahr 2014 186.117,29 4.974,20 4.571.388,21 13.803,82
  Geschäftsjahr 2013 2.470.377,12 16.875,60 89.289,48
  Geschäftsjahr 2012 1.248.186,82 3.406.454,10 111.338,30 37.980,88
  Geschäftsjahr 2011 896.097,62 3.105.029,05 103.578,19 71.259,65
  Geschäftsjahr 2010 800.152,29 3.139.035,79 125.017,27 120.539,61 34.136,30
  Geschäftsjahr 2009 4.138.176,31 119.371,21 151.866,32

EUR

56



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 62  -  Zuschreibungen und sonstige Aufwendungen   - 

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 62100 - 62900 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 62990
 SVLFG - Insgesamt -

0 117.058,34
  Geschäftsjahr 2017 316.857,65
  Geschäftsjahr 2016 413.146,44
  Geschäftsjahr 2015 851.028,01
  Geschäftsjahr 2014 4.776.283,52
  Geschäftsjahr 2013 2.576.542,20
  Geschäftsjahr 2012 4.803.960,10
  Geschäftsjahr 2011 4.175.964,51
  Geschäftsjahr 2010 4.218.881,26
  Geschäftsjahr 2009 4.416.101,14

EUR

57



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 63 - Umlagewirksame Vermögensaufwendungen -

Bezeichnung Aufwendungen Sonstige Zusammen
der aus  Vermögens- (Schl. 63000 - 63900 )

Berufsgenossenschaft Vermögensanlagen aufwendungen
der Betriebsmittel  der Betriebsmittel

        Schlüssel - Nummern : 63000 63900 63990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012
  Geschäftsjahr 2011
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR

58



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 64 - Beitragsausfälle Kontengruppe 65

Bezeichnung Beitragsausfälle Minder- Zusammen Beitragsnachlässe
der ausschreibungen (Schl. 64000 - 64100 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 64000 64100 64990 65000
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 14.255.177,64 14.255.177,64 10.984.718,82
  Geschäftsjahr 2017 15.107.101,75 5.690.693,94 20.797.795,69 10.579.728,35
  Geschäftsjahr 2016 15.182.642,70 14.439.138,23 29.621.780,93 10.588.198,20
  Geschäftsjahr 2015 27.570.123,45 20.652.103,73 48.222.227,18 10.184.045,45
  Geschäftsjahr 2014 24.400.614,47 24.400.614,47 9.939.628,03
  Geschäftsjahr 2013 39.392.207,38 74.927,14 39.467.134,52 7.546.756,98
  Geschäftsjahr 2012 28.834.172,52 811.724,17 29.645.896,69 7.749.713,69
  Geschäftsjahr 2011 34.808.431,68 361.980,05 35.170.411,73 7.853.076,02
  Geschäftsjahr 2010 29.363.246,18 1.613.411,44 30.976.657,62 8.531.559,46
  Geschäftsjahr 2009 31.775.451,75 2.356.872,60 34.132.324,35 8.245.208,77

EUR

59



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 66  -  Verluste durch Wertminderung der Aktiva und Wertsteigerung der Passiva  -

Bezeichnung Verluste der Verluste der Verluste der Verluste der Verluste der Verluste der
der Aktiva/Passiva Aktiva/Passiva Aktiva/Passiva Aktiva/Passiva Aktiva/Passiva Aktiva/Passiva

Berufsgenossenschaft aus Betriebsmitteln aus aus Mitteln der aus Mitteln der aus Mitteln des aus Mitteln der
 Mitteln der Altersrückstellungen Versorgungs- Verwaltungs- Altersrückstellungen
Rücklage gemäß § 172c rücklage vermögens gemäß

  Absatz 1 SGB VII  (ohne 662 und 663)  § 12 Abs. 1 SVRV
        Schlüssel - Nummern : 66000 66100 66200 66300 66400 66700
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 4.978.360,34 312,25
  Geschäftsjahr 2017 1.256.092,12
  Geschäftsjahr 2016 3.605.924,33
  Geschäftsjahr 2015 2.579.982,68
  Geschäftsjahr 2014 27.543,23 18.845,00
  Geschäftsjahr 2013 79.958,46 15.000,00
  Geschäftsjahr 2012 23.371,53 516.552,54 27.722,50
  Geschäftsjahr 2011 1.800,00 47.352,82 73.710,00
  Geschäftsjahr 2010 57.719,15 42.594,66
  Geschäftsjahr 2009

EUR

60



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 66  -  Verluste durch Wertminderung der Aktiva und Wertsteigerung der Passiva  -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 66000 - 66700 )

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 66990
 SVLFG - Insgesamt -

0 4.978.672,59
  Geschäftsjahr 2017 1.256.092,12
  Geschäftsjahr 2016 3.605.924,33
  Geschäftsjahr 2015 2.579.982,68
  Geschäftsjahr 2014 46.388,23
  Geschäftsjahr 2013 94.958,46
  Geschäftsjahr 2012 567.646,57
  Geschäftsjahr 2011 122.862,82
  Geschäftsjahr 2010 100.313,81
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 67  -  Zuführungen zu den Vermögen  -

Bezeichnung Zuführungen zu den Zuführungen Zuführungen Zuführung Zuführungen Zuführung zu
der Betriebsmitteln zum zum zu  zur Mitteln aus

Berufsgenossenschaft Rücklagevermögen Verwaltungs- Altersrückstellungen Versorgungsrücklage Altersrückstellungen
vermögen gemäß gemäß

§ 172c Absatz 1 § 12 Absatz 1 SVRV
SGB VII

        Schlüssel - Nummern : 67000 67100 67200 67300 67400 67500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 28.595.739,28 4.691.392,24 22.901.059,20 143.887,02
  Geschäftsjahr 2017 25.322.336,44 19.867.708,71 149.976,61
  Geschäftsjahr 2016 12.177.705,51 17.504.011,12 137.026,70
  Geschäftsjahr 2015 6.601.346,34 17.238.154,53 129.012,47
  Geschäftsjahr 2014 29.022.467,10 17.007.531,34 94.039,18
  Geschäftsjahr 2013 34.759.930,91 16.751.967,44 79.466,58
  Geschäftsjahr 2012 18.323.385,67 3.660.888,02 3.322.508,96 317.441,43
  Geschäftsjahr 2011 10.166.948,36 3.021.460,83 176.852,09 2.290.298,55 313.568,12
  Geschäftsjahr 2010 18.499.102,76 3.646.326,65 2.235.760,28 377.882,46
  Geschäftsjahr 2009 15.168.503,11 639.542,59 2.200.369,00

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 67  -  Zuführungen zu den Vermögen  -

Bezeichnung Zuführung zu Zusammen
der Altersrückstellungen (Schl. 67000 - 67700 )

Berufsgenossenschaft gemäß
§ 12 Absatz 1 SVRV

        Schlüssel - Nummern : 67700 67990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 56.332.077,74
  Geschäftsjahr 2017 45.340.021,76
  Geschäftsjahr 2016 29.818.743,33
  Geschäftsjahr 2015 23.968.513,34
  Geschäftsjahr 2014 46.124.037,62
  Geschäftsjahr 2013 51.591.364,93
  Geschäftsjahr 2012 25.624.224,08
  Geschäftsjahr 2011 15.969.127,95
  Geschäftsjahr 2010 24.759.072,15
  Geschäftsjahr 2009 18.008.414,70

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontengruppe 69  -  Sonstige Aufwendungen  - 

Bezeichnung Ausgaben für die Säumnis- Zinsen nach Rechnungsmäßiges Sonstige Zusammen
der gemeinsam zuschläge § 44 SGB I und Defizit der Aufwendungen ( Schl. 69000 - 69900 )

Berufsgenossenschaft getragene Last nach § 27 Abs. 1 SGB IV Eigenbetriebe
§ 24 Abs. 1 SGB IV

        Schlüssel - Nummern : 69000 69200 69300 69800 69900 69990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.597,44 254.780,69 90.593,89 346.972,02
  Geschäftsjahr 2017 8.935,10 366.746,22 225.943,12 601.624,44
  Geschäftsjahr 2016 4.318,32 272.016,84 276.335,16
  Geschäftsjahr 2015 6.552,75 354.414,73 2.465,21 363.432,69
  Geschäftsjahr 2014 4.279,10 349.864,49 4,50 354.148,09
  Geschäftsjahr 2013 14.670,12 227.951,16 13.687.205,71 13.929.826,99
  Geschäftsjahr 2012 38.709.761,53 3.687,50 271.037,02 -17.886,22 38.966.599,83
  Geschäftsjahr 2011 35.382.881,72 4.013,41 192.027,88 21.118,72 35.600.041,73
  Geschäftsjahr 2010 4.264,29 179.279,69 42.018,05 225.562,03
  Geschäftsjahr 2009 945,67 186.353,40 64.632,44 1.443.996,02

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Kontenklasse 6  -  Vermögensaufwendungen und

   sonstige Ausgaben)
Kontenklasse 6

Bezeichnung insgesamt
der 

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 69999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 87.014.677,15
  Geschäftsjahr 2017 78.892.120,01
  Geschäftsjahr 2016 74.324.128,39
  Geschäftsjahr 2015 86.169.229,35
  Geschäftsjahr 2014 85.641.099,96
  Geschäftsjahr 2013 115.206.584,08
  Geschäftsjahr 2012 107.358.040,96
  Geschäftsjahr 2011 98.891.484,76
  Geschäftsjahr 2010 68.812.046,33
  Geschäftsjahr 2009 71.321.505,99

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 70  -  Gehälter und Versicherungsbeiträge  - 

Bezeichnung Dienstbezüge der Entgelte der Tarif - übrige Nachversicherungs- Sozialvers.- und Zahlungen d. Arbeitg.
der Beamten und DO- beschäftigten und Entgelte beiträge sonstige Versicher- o. d. Diensth. an Ein-

Berufsgenossenschaft Angestellten der außertariflich ungsbeiträge für Be- richtungen z. Durchf.
Beschäftigten schäftigte (ohne Bei- d. betr. Altersvers. o.

träge zur betriebl. d. Beamtenvers. ein.
Altersversorgung) der Steuerpauschale

        Schlüssel - Nummern : 70000 70100 70300 70400 70500 70600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 34.550.470,01 30.629.853,62 3.815,71 8.857,36 7.232.884,18 2.325.754,64
  Geschäftsjahr 2017 34.107.788,76 29.999.150,99 2.893,09 102.448,08 7.646.323,34 2.265.291,41
  Geschäftsjahr 2016 31.078.385,67 27.434.198,06 2.642,31 1.273,76 7.095.471,09 1.291.009,49
  Geschäftsjahr 2015 32.664.237,19 29.423.988,75 1.248,78 12.245,76 7.181.455,49 1.809.849,36
  Geschäftsjahr 2014 34.704.952,54 33.469.999,28 3.730,98 18.768,08 7.611.768,71 2.215.846,37
  Geschäftsjahr 2013 32.622.025,85 31.900.966,37 13.408,45 1.830,54 7.087.417,00 2.671.432,13
  Geschäftsjahr 2012 27.724.933,74 29.240.826,18 72.749,09 879,05 6.718.805,64 7.206.901,52
  Geschäftsjahr 2011 26.635.825,98 28.591.861,61 30.839,64 6.789,81 6.566.432,96 4.236.446,17
  Geschäftsjahr 2010 25.915.969,67 27.648.713,00 30.784,73 13.052,51 6.238.220,48 3.917.567,31
  Geschäftsjahr 2009 25.930.542,18 27.991.879,91 16.205,23 3.707,96 8.631.329,51

EUR

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

66



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 70  -  Gehälter und Versicherungsbeiträge  -

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 70000 - 70600)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 70990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 74.751.635,52
  Geschäftsjahr 2017 74.123.895,67
  Geschäftsjahr 2016 66.902.980,38
  Geschäftsjahr 2015 71.093.025,33
  Geschäftsjahr 2014 78.025.065,96
  Geschäftsjahr 2013 74.297.080,34
  Geschäftsjahr 2012 70.965.095,22
  Geschäftsjahr 2011 66.068.196,17
  Geschäftsjahr 2010 63.764.307,70
  Geschäftsjahr 2009 62.879.710,76

EUR

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 71  -  Versorgungsbezüge, Beihilfen, Fürsorgeleistungen und sonstige persönliche
  Verwaltungskosten  -

Bezeichnung Ruhegehälter, Entnahmen Beihilfen Unterstützungen Fürsorgeleistungen Trennungsgeld,
der Witwen- und aus Mitteln aus für Beschäftigte für Beschäftigte für Beschäftigte Umzugskostenver-

Berufsgenossenschaft Waisengelder Altersrückstellungen und Versorgungs- und Versorgungs- gütung und
sowie Beihilfen gemäß empfänger empfänger und Fahrtkosten-
für Versorgungs- § 12 Absatz 1 SVRV zuschüsse

empfänger
        Schlüssel - Nummern : 71000 71100 71300 71400 71500 71700
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 28.749.562,19 -19.525.492,20 2.061.229,12 26.503,46 26.688,16
  Geschäftsjahr 2017 28.650.162,51 -19.867.708,71 1.713.967,95 102.102,22 18.854,69
  Geschäftsjahr 2016 27.610.335,62 -17.504.011,12 1.734.516,89 59.160,37 34.085,37
  Geschäftsjahr 2015 24.912.134,27 -17.238.154,53 1.907.034,81 44.888,88 55.585,77
  Geschäftsjahr 2014 20.380.337,35 -17.007.531,34 1.996.763,35 48.342,79 82.500,22
  Geschäftsjahr 2013 19.064.795,32 -16.751.967,44 1.865.068,09 63,72 33.500,81 92.867,11
  Geschäftsjahr 2012 14.773.538,29 -12.438.569,26 1.906.163,79 14.369,75 37.269,09
  Geschäftsjahr 2011 17.939.861,28 -12.328.112,23 2.089.791,41 364,95 25.351,06 39.151,62
  Geschäftsjahr 2010 17.592.915,65 -9.474.573,11 1.845.335,53 14.699,98 21.941,49
  Geschäftsjahr 2009 10.396.975,40 52.713,66 4.452.207,61 22.783,30 28.950,52

EUR

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 71  -  Versorgungsbezüge, Beihilfen, Fürsorgeleistungen und sonstige persönliche
  Verwaltungskosten  -

Bezeichnung Sonstige Zusammen
der persönliche (Schl. 71000 - 71900)

Berufsgenossenschaft Verwaltungskosten

        Schlüssel - Nummern : 71900 71990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 93.033,36 11.431.524,09
  Geschäftsjahr 2017 73.156,77 10.690.535,43
  Geschäftsjahr 2016 74.099,08 12.008.186,21
  Geschäftsjahr 2015 41.503,03 9.722.992,23
  Geschäftsjahr 2014 67.641,93 5.568.054,30
  Geschäftsjahr 2013 57.044,10 4.361.371,71
  Geschäftsjahr 2012 49.795,81 3.398.090,97
  Geschäftsjahr 2011 54.673,99 7.821.082,08
  Geschäftsjahr 2010 54.543,96 10.054.863,50
  Geschäftsjahr 2009 32.782,69 15.003.981,64

EUR

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 72  -  Allgemeine Sachkosten der Verwaltung  - 

Bezeichnung Geschäftsbedarf Bücher, Kommunikations- Berufliche Bildung Reisekosten- Außergewöhnlicher
der Zeitschriften u. ä. aufwand des Personals erstattungen und Aufwand aus

Berufsgenossenschaft -aufwendungen dienstlicher
Veranlassung

(Repräsentation)

        Schlüssel - Nummern : 72000 72100 72200 72300 72400 72500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 69.849,55 126.761,05 2.683.668,38 707.010,93 568.193,47 25,14
  Geschäftsjahr 2017 73.784,38 126.119,76 2.412.571,61 643.568,81 613.864,14 24,98
  Geschäftsjahr 2016 73.204,36 126.498,19 2.083.479,77 662.354,86 476.963,02 88,34
  Geschäftsjahr 2015 210.612,07 149.868,41 2.390.620,16 691.703,12 495.104,75 306,99
  Geschäftsjahr 2014 326.875,55 200.685,51 2.850.680,55 598.896,29 615.503,49 312,38
  Geschäftsjahr 2013 201.486,35 279.912,17 2.423.139,87 729.432,45 660.430,82 -146,91
  Geschäftsjahr 2012 286.508,34 258.748,23 1.791.576,14 678.464,59 517.449,75 4.742,24
  Geschäftsjahr 2011 277.122,91 233.235,77 1.856.161,99 584.372,38 376.248,47 7.456,60
  Geschäftsjahr 2010 329.830,36 243.776,39 1.962.638,32 517.693,69 354.381,73 6.092,91
  Geschäftsjahr 2009 431.316,61 267.190,43 2.086.186,99 650.791,38 407.867,41 8.388,57

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 72  -  Allgemeine Sachkosten der Verwaltung  - 

Bezeichnung Aufklärungs- Dienst und Sonstige Sachkosten Zusammen
der maßnahmen Schutzkleidung der Verwaltung (Schl. 72000 - 72900)

Berufsgenossenschaft (ohne 73)

        Schlüssel - Nummern : 72600 72700 72900 72990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 275.503,10 520,11 135.291,10 4.566.822,83
  Geschäftsjahr 2017 150.305,27 1.136,18 142.727,16 4.164.102,29
  Geschäftsjahr 2016 162.558,43 1.382,82 143.332,20 3.729.861,99
  Geschäftsjahr 2015 66.680,78 3.097,73 135.079,90 4.143.073,91
  Geschäftsjahr 2014 86.158,90 2.788,24 166.666,51 4.848.567,42
  Geschäftsjahr 2013 289.050,50 2.275,24 184.241,98 4.769.822,47
  Geschäftsjahr 2012 231.568,83 4.061,61 167.171,54 3.940.291,27
  Geschäftsjahr 2011 285.908,31 3.233,96 166.918,76 3.790.659,15
  Geschäftsjahr 2010 237.911,78 2.629,38 175.867,14 3.830.821,70
  Geschäftsjahr 2009 249.615,06 3.868,81 260.999,69 4.366.224,95

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 73  -  Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anlagen und 
der beweglichen Einrichtung - 

Bezeichnung Bewirtschaftung der Unterhaltung der Abschreibungen Miete, Leasing Kosten der Abschreibungen 
der Grundstücke, Grundstücke,  auf Gebäude und Pachten Gegenstände der von Gegenständen 

Berufsgenossenschaft Gebäude und Gebäude und und technische für Grundstücke, beweglichen der beweglichen 
technischen der technischen Anlagen Gebäude und Einrichtung Einrichtung

Anlagen Anlagen  der technischen 
Anlagen

        Schlüssel - Nummern : 73000 73100 73200 73300 73400 73500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 2.064.448,07 -5.124.459,57 4.099.038,72 1.189.354,10 4.229.021,53 1.670.306,01
  Geschäftsjahr 2017 2.079.038,38 -5.937.856,49 4.427.219,29 925.257,04 3.430.503,12 1.587.730,39
  Geschäftsjahr 2016 1.990.833,42 -6.340.817,54 4.452.081,03 821.230,57 3.041.692,68 1.733.563,85
  Geschäftsjahr 2015 1.818.866,36 -7.783.794,29 4.619.574,80 634.373,35 3.390.684,13 1.797.494,72
  Geschäftsjahr 2014 1.935.449,08 -8.183.877,85 4.880.316,66 980.652,64 3.048.853,80 1.889.146,36
  Geschäftsjahr 2013 2.194.144,73 -7.741.681,85 4.741.471,28 362.857,60 3.354.217,38 1.470.854,31
  Geschäftsjahr 2012 2.177.586,34 -8.737.314,60 4.445.742,49 1.108.714,36 186.913,15 200.718,95
  Geschäftsjahr 2011 2.220.372,98 -8.754.343,21 4.457.033,96 1.012.042,87 139.249,49 120.011,21
  Geschäftsjahr 2010 2.174.252,28 -9.141.943,10 4.436.698,39 1.033.524,91 197.063,90 67.372,11
  Geschäftsjahr 2009 2.225.662,01 787.832,78 -6.924.372,68

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 73  -  Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anlagen und 
der beweglichen Einrichtung - 

Bezeichnung Mieten und Betrieb Abschreibungen Mieten Zusammen
der Leasingraten von Kraftfahrzeugen  von Kraftfahrzeugen und Leasing (Schl. 73000 - 73900)

Berufsgenossenschaft für Gegenstände von Kraftfahrzeugen
der beweglichen 

Einrichtung

        Schlüssel - Nummern : 73600 73700 73800 73900 73990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 666.288,85 108.131,15 69.022,17 1.725,20 8.972.876,23
  Geschäftsjahr 2017 796.013,83 88.399,10 66.961,70 1.389,72 7.464.656,08
  Geschäftsjahr 2016 1.073.331,30 69.654,60 69.406,20 1.094,48 6.912.070,59
  Geschäftsjahr 2015 1.120.854,98 62.074,38 87.396,10 3.466,25 5.750.990,78
  Geschäftsjahr 2014 2.049.901,58 83.074,98 79.924,87 19.013,01 6.782.455,13
  Geschäftsjahr 2013 1.809.751,93 100.690,24 51.813,09 48.776,97 6.392.895,68
  Geschäftsjahr 2012 258.237,67 99.555,34 39.205,83 90.402,67 -130.237,80
  Geschäftsjahr 2011 260.324,15 78.019,02 29.348,23 88.211,96 -349.729,34
  Geschäftsjahr 2010 263.971,72 70.518,02 17.240,66 82.176,42 -799.124,69
  Geschäftsjahr 2009 210.963,90 472.490,22 249.490,81 -2.977.932,96

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

    Verfahrenskosten)  
Kontengruppe 74  -  Aufwendungen für die Selbstverwaltung  -

Bezeichnung Aufwendugen für die Aufwendungen für Zusammen
der Wahl der Organe ehrenamtliche (Schl. 74000 - 74100)

Berufsgenossenschaft Organe

        Schlüssel - Nummern : 74000 74100 74990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 29.974,02 212.056,56 242.030,58
  Geschäftsjahr 2017 1.006.620,37 268.352,88 1.274.973,25
  Geschäftsjahr 2016 4.710,15 253.443,25 258.153,40
  Geschäftsjahr 2015 249.803,50 249.803,50
  Geschäftsjahr 2014 311.832,78 311.832,78
  Geschäftsjahr 2013 372.995,02 372.995,02
  Geschäftsjahr 2012 438,60 556.151,02 556.589,62
  Geschäftsjahr 2011 140.193,33 629.690,10 769.883,43
  Geschäftsjahr 2010 10.369,30 586.290,25 596.659,55
  Geschäftsjahr 2009 501.002,20 501.002,20

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten, 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 75  -  Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten (ohne Prävention)  - 

Bezeichnung Beiträge und sonst. Beiträge an Vergütungen an Prüfungs- und Prüfung- und Sonstige
der Vergütungen an Vereine andere Sozialver- Beratungskosten Beratungskosten  Vergütungen

Berufsgenossenschaft Verbände sicherungsträger  (ohne 754) nach § 88 Abs. 3 an andere für
(ohne Prävention) SGB IV Verwaltungsarbeiten

i.V.m. 
§ 274 SGB V

        Schlüssel - Nummern : 75000 75100 75200 75300 75400 75900
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 433.387,14 8.445,88 1.690.407,37 23.823,80 54.148,45 2.547.999,33
  Geschäftsjahr 2017 -402.658,54 8.940,79 1.682.631,95 155.140,20 76.380,01 2.541.289,26
  Geschäftsjahr 2016 -337.214,92 9.459,77 1.619.155,02 168.281,82 98.666,27 2.481.917,53
  Geschäftsjahr 2015 -380.934,43 9.224,18 1.587.163,94 80.190,00 2.443.070,71
  Geschäftsjahr 2014 -314.995,34 12.024,00 1.539.794,81 52.232,05 2.998.313,39
  Geschäftsjahr 2013 -443.181,21 13.855,26 1.450.506,96 -35.510,06 4.394.920,60
  Geschäftsjahr 2012 21.448.099,53 4.349,82 1.317.431,12 194.043,78 915.737,36
  Geschäftsjahr 2011 22.533.597,09 3.841,90 1.283.959,02 1.071,00 309.581,64 1.065.540,00
  Geschäftsjahr 2010 22.573.355,94 4.130,93 1.160.620,85 1.101,43 167.601,66 1.132.036,90
  Geschäftsjahr 2009 19.896.741,35 3.485,20 1.246.436,15 1.071,00 247.767,33 1.128.383,60

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

Kontengruppe 75  -  Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten (ohne Prävention)  - 

Bezeichnung Zusammen
der (Schl. 75000 - 75900)

Berufsgenossenschaft

        Schlüssel - Nummern : 75990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 4.758.211,97
  Geschäftsjahr 2017 4.061.723,67
  Geschäftsjahr 2016 4.040.265,49
  Geschäftsjahr 2015 3.738.714,40
  Geschäftsjahr 2014 4.287.368,91
  Geschäftsjahr 2013 5.380.591,55
  Geschäftsjahr 2012 23.879.661,61
  Geschäftsjahr 2011 25.197.590,65
  Geschäftsjahr 2010 25.038.847,71
  Geschäftsjahr 2009 22.523.884,63

  (Kontenklasse 7  -  Verwaltungskosten ) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

      
Kontengruppe 76  -  Kosten der Rechtsverfolgung  - 

Bezeichnung Kosten der Kosten der Sozial- Kosten der sonstigen Außergerichtliche Zusammen
der Vorverfahren gerichtsverfahren Gerichtsverfahren Kosten (Schl. 76000 - 76300)

Berufsgenossenschaft und Erstattungen
 im Rahmen 

des Beitragseinzugs

        Schlüssel - Nummern : 76000 76100 76200 76300 76990
 SVLFG - Insgesamt -

  SUMME  2018 204.034,48 278.649,45 15.512,20 193.652,33 691.848,46
  Geschäftsjahr 2017 221.133,56 304.636,01 47.788,78 180.066,20 753.624,55
  Geschäftsjahr 2016 141.116,96 284.361,89 50.617,55 260.663,30 736.759,70
  Geschäftsjahr 2015 165.039,54 328.825,02 41.240,20 -68.261,42 466.843,34
  Geschäftsjahr 2014 179.550,64 339.507,20 87.702,07 121.282,24 728.042,15
  Geschäftsjahr 2013 183.605,50 314.342,19 -18.664,33 58.247,32 537.530,68
  Geschäftsjahr 2012 213.546,73 299.548,15 98,22 -219.030,58 294.162,52
  Geschäftsjahr 2011 204.514,72 304.145,17 13.569,90 -353.862,01 168.367,78
  Geschäftsjahr 2010 140.232,60 282.227,77 5.946,75 -382.715,54 45.691,58
  Geschäftsjahr 2009 175.476,57 260.466,02 11.093,69 268.639,92 715.676,20

  (Kontenklasse 7  -  Verfahrenskosten) 

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)

      
Kontengruppe 77  - Kontengruppe 78  -  Vergütungen für die Auszahlungen Kontengruppe 79 Kontenklasse 7

   von Renten  -
Bezeichnung Gebühren und Vergütungen an Vergütungen Zusammen Vergütungen an Insgesamt

der Kosten der die Deutsche an andere (Schl. 78000 - 78100 ) andere für den
Berufsgenossenschaft Feststellung Post AG Stellen Beitragseinzug

der  
Entschädigungen

        Schlüssel - Nummern : 77000 78000 78100 78990 79000 79999
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 227.361,17 10.631,40 10.631,40 105.652.942,25
  Geschäftsjahr 2017 176.369,67 12.091,97 12.091,97 102.721.972,58
  Geschäftsjahr 2016 202.051,68 11.336,51 11.336,51 94.801.665,95
  Geschäftsjahr 2015 191.471,55 11.318,13 11.318,13 95.368.233,17
  Geschäftsjahr 2014 146.437,41 11.315,29 11.315,29 100.709.139,35
  Geschäftsjahr 2013 137.889,45 11.478,48 11.478,48 96.261.655,38
  Geschäftsjahr 2012 435.542,63 6.212,69 25,00 6.237,69 103.345.433,73
  Geschäftsjahr 2011 471.856,25 7.039,56 7.039,56 170,02 103.945.115,75
  Geschäftsjahr 2010 509.834,73 8.284,10 1.181,86 9.465,96 10,89 103.051.378,63
  Geschäftsjahr 2009 4.440.499,11 10.529,63 10.951,99 21.481,62 6,61 107.474.534,76

  (Kontenklasse 7  -  Verfahrenskosten) 

EUR

78



R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) (Kontenklasse 9  - Investitionshaushalt (erfolgsunwirksame

Einnahmen und Ausgaben nach § 5 Abs. 2 SVHV)
Kontengruppe 90 - Einnahmen -

Bezeichnung Erlöse aus Erlöse aus Erlöse aus Erlöse aus Rückflüsse aus Entnahme aus 
der  Grundstücken, Gegenständen Grundstücken, Gegenständen der Darlehen und Geldmitteln zur

Berufsgenossenschaft Gebäuden und der beweglichen Gebäuden und beweglichen Beteiligungen des  Anschaffung und 
 technischen Einrichtung  technischen Einrichtung Verwaltungs- Erneuerung von 

Anlagen für die Verwaltung  Anlagen für für die Eigenbetriebe vermögens Verwaltungs-
für die Verwaltung die Eigenbetriebe vermögens

        Schlüssel - Nummern : 90000 90100 90200 90300 90400 90600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 18.091.642,38 20.268,00 50.397,93
  Geschäftsjahr 2017 10.194.150,36 19.641,00 67.406,21
  Geschäftsjahr 2016 13.288.424,43 59.333,78
  Geschäftsjahr 2015 236.050,37 22.458,00 2.382.083,29
  Geschäftsjahr 2014 9.657,00 19.602,00 55.354,08 1.435.549,71
  Geschäftsjahr 2013 433,00 103.450,59
  Geschäftsjahr 2012 570.022,50 54.374,00 209.559,09 61.706,00
  Geschäftsjahr 2011 2.603.392,60 10.577,00 182.700,69 230.691,58
  Geschäftsjahr 2010 231.879,15 197.974,10 587.854,42
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) (Kontenklasse 9  - Investitionshaushalt (erfolgsunwirksame

Einnahmen und Ausgaben nach § 5 Abs. 2 SVHV)
Kontengruppe 90 - Einnahmen -

Bezeichnung Einnahmen aus Übertragungskonto Ausgleich des Zusammen
der Schuldenaufnahme für die  Investitionshaus- (Schl. 90000 - 90900)

Berufsgenossenschaft Kontenarten halts - Überschuss
910 bis 917 der erfolgs-

unwirksamen 
Ausgaben

        Schlüssel - Nummern : 90700 90800 90900 90990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 7.583.887,38 25.746.195,69
  Geschäftsjahr 2017 8.919.158,42 19.200.355,99
  Geschäftsjahr 2016 2.642.656,92 15.990.415,13
  Geschäftsjahr 2015 6.737.660,93 9.378.252,59
  Geschäftsjahr 2014 12.388.587,30 13.908.750,09
  Geschäftsjahr 2013 6.959.527,80 7.063.411,39
  Geschäftsjahr 2012 14.687.811,05 15.583.472,64
  Geschäftsjahr 2011 2.225.917,90 366.728,45 5.620.008,22
  Geschäftsjahr 2010 2.280.952,42 1.451.113,66 4.749.773,75
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) (Kontenklasse 9  - Investitionshaushalt (erfolgsunwirksame

Einnahmen und Ausgaben nach § 5 Abs. 2 SVHV)
Kontengruppe 90 - Ausgaben -

Bezeichnung Ausgaben für Ausgaben für Ausgaben für Ausgaben für Darlehensgewährung Zuführung zu 
der Grundstücke, Gegenstände der Grundstücke, Gegenstände der und Beteiligungen Geldmitteln zur 

Berufsgenossenschaft  Gebäude und beweglichen Gebäude  beweglichen Anschaffung und 
technische Einrichtung und technische Einrichtung Erneuerung des 
Anlagen für für die Verwaltung Anlagen für  für die Eigenbetriebe Verwaltungs-

die Verwaltung die Eigenbetriebe vermögens
        Schlüssel - Nummern : 91000 91100 91200 91300 91400 91600
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 3.518.615,05 4.041.215,97 24.056,36
  Geschäftsjahr 2017 4.362.545,37 4.553.990,90 2.622,15
  Geschäftsjahr 2016 997.130,94 1.632.447,50 13.078,48
  Geschäftsjahr 2015 2.380.605,14 4.354.994,38 2.061,41
  Geschäftsjahr 2014 6.540.452,24 5.843.042,38 5.092,68
  Geschäftsjahr 2013 4.278.798,79 2.658.683,49 22.045,52
  Geschäftsjahr 2012 13.294.329,41 1.293.481,64 100.000,00
  Geschäftsjahr 2011 1.531.563,97 811.719,03 276.852,09
  Geschäftsjahr 2010 1.978.749,25 936.329,42 852.623,49
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) (Kontenklasse 9  - Investitionshaushalt (erfolgsunwirksame

Einnahmen und Ausgaben nach § 5 Abs. 2 SVHV)
Kontengruppe 90

Bezeichnung Ausgaben Übertragungskonto Ausgleich des In- Zusammen
der  zur Schuldentilgung  für die Kontenarten vestitionshaushaltes (Schl. 91000 - 91900)

Berufsgenossenschaft 900 bis 907  - Überschuss 
der erfolgs-

unwirksamen 
Einnahmen

        Schlüssel - Nummern : 91700 91800 91900 91990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 18.162.308,31 25.746.195,69
  Geschäftsjahr 2017 10.281.197,57 19.200.355,99
  Geschäftsjahr 2016 13.347.758,21 15.990.415,13
  Geschäftsjahr 2015 2.640.591,66 9.378.252,59
  Geschäftsjahr 2014 1.520.162,79 13.908.750,09
  Geschäftsjahr 2013 103.883,59 7.063.411,39
  Geschäftsjahr 2012 895.661,59 15.583.472,64
  Geschäftsjahr 2011 2.999.873,13 5.620.008,22
  Geschäftsjahr 2010 982.071,59 4.749.773,75
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Auszug aus Kontenklasse 9  -  Verrechnungs- und     

    Abschlußkonten)
Kontengruppe 94 Kontengruppe 95 Kontengruppe 96  -  Aufwendungen für Berufskrankheiten  -

Bezeichnung Abrechnungsverkehr Aufwendungen für Sachleistungen Barleistungen Kosten der Zusammen
der mit Bezirks- Fremdrenten für Berufs- für Berufs- Verhütung (Schl. 96000 - 96200)

Berufsgenossenschaft verwaltungen krankheiten krankheiten von Berufs-
und Sektionen krankheiten

        Schlüssel - Nummern : 94500 95000 96000 96100 96200 96990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 17.764.483,27 27.977.224,72 45.741.707,99
  Geschäftsjahr 2017 17.249.487,43 28.291.634,91 45.541.122,34
  Geschäftsjahr 2016 16.819.087,17 27.675.443,24 44.494.530,41
  Geschäftsjahr 2015 15.563.225,50 28.547.867,40 44.111.092,90
  Geschäftsjahr 2014 14.473.877,96 28.754.656,76 43.228.534,72
  Geschäftsjahr 2013 14.214.970,45 27.613.023,96 41.827.994,41
  Geschäftsjahr 2012 10.218.714,38 14.183.306,20 24.402.020,58
  Geschäftsjahr 2011 8.391.702,19 11.592.241,30 19.983.943,49
  Geschäftsjahr 2010 5.518.900,69 9.274.778,42 14.793.679,11
  Geschäftsjahr 2009 6.088.155,57 9.321.435,50 15.409.591,07

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Auszug aus Kontenklasse 9  -  Verrechnungs- und     

    Abschlußkonten)
Kontengruppe 97  -  Aufwendungen für Rentenzahlungen, Persönliches Budget und den Beitragseinzug   -

Bezeichnung Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Zusammen
der für Renten- für das für den (Schl. 97000 - 97500)

Berufsgenossenschaft zahlungen Persönliche Budget Beitragseinzug

        Schlüssel - Nummern : 97000 97100 97500 97990
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 1.476.864,49 1.476.864,49
  Geschäftsjahr 2017 1.780.739,55 1.780.739,55
  Geschäftsjahr 2016 1.714.556,29 1.714.556,29
  Geschäftsjahr 2015 861.405,94 861.405,94
  Geschäftsjahr 2014 1.290.070,46 1.290.070,46
  Geschäftsjahr 2013 957.256,30 957.256,30
  Geschäftsjahr 2012 634.275,46 634.275,46
  Geschäftsjahr 2011 70.162,16 70.162,16
  Geschäftsjahr 2010 23.074,33 23.074,33
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Auszug aus Kontenklasse 9  -  Verrechnungs- und     

    Abschlußkonten)
Kontengruppe 98  -  Abschlusskonten der Erfolgsrechnung   -

Bezeichnung Umlagerechnung Umlageunwirksame Umlageunwirksame Umlageunwirksame Umlageunwirksame Umlageunwirksame 
der  Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen

Berufsgenossenschaft und Erträge  und Erträge  und Erträge  und Erträge  und Erträge 
der Rücklage des der der der Zusatz-

Verwaltungs- Alters- Versorgungsrücklage versorgung 
vermögens rückstellungen Arbeitnehmer

        Schlüssel - Nummern : 98000 98100 98200 98300 98400 98500
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 30.980.000,00
  Geschäftsjahr 2011 29.300.000,00
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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R E C H N U N G S E R G E B N I S S E    (UJ 1)
B. Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben)   (Auszug aus Kontenklasse 9  -  Verrechnungs- und     

    Abschlußkonten)
Kontengruppe 98  -  Abschlusskonten der Erfolgsrechnung   - Kontengruppe 99

Bezeichnung Zusammen Eröffnungs- 
der (Schl. 98000 - 98500) und 

Berufsgenossenschaft Abschlusskonto 
der 

Vermögensrechnung

        Schlüssel - Nummern : 98990 99000
 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018
  Geschäftsjahr 2017
  Geschäftsjahr 2016
  Geschäftsjahr 2015
  Geschäftsjahr 2014
  Geschäftsjahr 2013
  Geschäftsjahr 2012 30.980.000,00
  Geschäftsjahr 2011 29.300.000,00
  Geschäftsjahr 2010
  Geschäftsjahr 2009

EUR
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C. Zusammenfassende Abschlußübersicht

a. Vermögensrechnung (Kontenart 990)

KTN. Kontenklasse 0 - Aktiva Euro KTN. Kontenklasse 1 - Passiva Euro
GR. GR.

00 Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel 15.940.695,26   10 Betriebsmittel 1.189.234.340,40   
                                          
                                          

01 Forderungen der Betriebsmittel 944.663.571,30   11 Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite 53.646.468,71   
                     und Darlehen                      
                                          

02 Geldanlagen und Wertpapiere 247.659.354,66                        
der Betriebsmittel                      12 Sondervermögen 0,00   

                                          
04 Sonstige Aktiva 34.617.187,89                        

                     15 Rücklage 4.691.392,24   
                                          

05 Rücklage 4.691.392,24                        
                     16 Verwaltungsvermögen 205.513.433,27   
                     

06 Liquide Mittel u. Forderungen des Verwaltungs- 1.035.951,36                        
vermögens (ohne Mittel aus KontenGr 08)                      17 Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens 0,00   

                     
07 Bestände des Verwaltungsvermögens 204.477.481,91   

                     18 Rückstellungen für Altersversorgung 151.008.772,72   
                     

08 Mittel für Altersrückstellungen 151.008.772,72   
                                          
                                          

09 Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens 0,00                        
                                          
                                          

SUMME 1.604.094.407,34   SUMME 1.604.094.407,34   
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b. Umlagerechnung (980)

KTN. Aufwendungen   -Ausgaben- Euro KTN. Erträge   -Einnahmen- Euro
GR. GR.

Kontenklasse 4/5 Kontenklasse 2                                          
40 Ambulante Heilbehandlung 117.629.496,87   20 Umlagebeiträge der Gemeindeunfallversicherungs- 0,00   
41 Persönliches Budget nach § 17 SGB IX 1.937.657,27   verbände und der Unfallkassen                      
45 Zahnersatz 1.371.478,77   21 Sonstige Beitragseingänge 23.378.926,11   
46 Stationäre Behandlung u. häusl. Krankenpflege 127.179.513,91   22 Verzugszinsen, Säumniszuschläge 2.382.168,42   
47 Verletztengeld  und  besondere Unterstützung 41.501.237,81   
48 Sonstige Heilbehandlungskosten und ergänzende 93.185.686,47    
 Leistungen zur Heilbehandlung, Leistungen zur  Kontenklasse 3

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Pflege                      
49 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 7.766.582,77    
50 Renten an Versicherte und Hinterbliebene 303.773.981,47   32 Umlagewirksame Vermögenserträge aus den 0,00   
51 Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII 1.642.637,04   Betriebsmitteln
52 Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene 1.277.204,25   33 Vermögenserträge -196.756,94   
53 Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen 0,00   34 Gewinne der Aktiva 128.478,61   
56 Mehrleistungen und Aufwendungsersatz 3.444,41   35 Einnahmen aus Ersatzansprüchen 13.783.935,20   
57 Sterbegeld und Überführungskosten 1.261.133,21   36 Geldbußen und Zwangsgelder 139.565,65   
58 Leistungen bei Unfalluntersuchungen 3.651.549,60   37 Entnahmen aus dem Vermögen 1.001.245,23   
59 Prävention 65.903.421,12   38 Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 0,00   

                     39 Sonstige Einnahmen 121.144,42   
Kontenklasse 6                      

SUMME der Erträge 40.738.706,70   
62 Zuschreibungen und sonstige Aufwendungen 117.058,34   
63 Umlagewirksame Vermögensaufwendungen 0,00   Umlageforderung (ohne 011 bis 013) (Umlagesoll) 918.000.000,00   
64 Beitragsausfälle 14.255.177,64   Sonstige Umlageforderungen (Sicherheitstechnischer 2.013.937,67   
65 Beitragsnachlässe 10.984.718,82   Dienst)                      
66 Verluste durch Wertminderung der Aktiva und 4.978.672,59                        

Wertsteigerung der Passiva                                           
67 Zuführungen zu den Vermögen 56.332.077,74                        
69 Sonstige Aufwendungen 346.972,02                        

                     
Kontenklasse 7                      

                                          
70 Gehälter und Versicherungsbeiträge 74.751.635,52                        
71 Versorgungsbezüge, Beihilfen, Unterstützungen, 11.431.524,09                        

Fürsorgeleistungen uns sonstige persönliche                      
Verwaltungskosten                      

72 Allgemeine Sachkosten der Verwaltung 4.566.822,83                        
73 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, 8.972.876,23                        

Gebäude, techn. Anl. u. der beweglichen Einrichtung                      
74 Aufwendungen für die Selbstverwaltung 242.030,58                        
75 Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten 4.758.211,97                        

(ohne Prävention)                      
76 Kosten der Rechtsverfolgung 691.848,46                        
77 Gebühren u. Kosten der Feststellung der Entschädigungen 227.361,17   
78 Vergütungen für die Auszahlung von Renten 10.631,40                        
79 Vergütungen an andere für den Beitragseinzug 0,00                        

SUMME 960.752.644,37   SUMME 960.752.644,37   
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D: Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge

A u f w e n d u n g e n         -  Euro - E r t r ä g e      -  Euro -

Bezeichnung Kontenklasse  4 Kontenklasse  5 Kontengruppen  6 Kontenklasse  7 Aufwendungen
der Leistungen Leistungen Vermögensaufwendungen Verwaltungskosten, -  Insgesamt -

Berufsgenossenschaft und sonstige Ausgaben Verfahrenskosten ( KtoKL  4, 5, 7, KtoGrn 6 )
(ohne umlageunwirksame

Aufwendungen)

 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 390.571.653,87 377.513.371,10 87.014.677,15 105.652.942,25 960.752.644,37
  Geschäftsjahr 2017 381.020.832,92 375.643.522,21 78.892.120,01 102.721.972,58 938.278.447,72
  Geschäftsjahr 2016 366.642.555,66 371.187.756,47 74.324.128,39 94.801.665,95 906.956.106,47
  Geschäftsjahr 2015 361.100.403,65 370.846.456,18 86.169.229,35 95.368.233,17 913.484.322,35
  Geschäftsjahr 2014 348.652.552,03 376.331.903,77 85.641.099,96 100.709.139,35 911.334.695,11
  Geschäftsjahr 2013 331.868.942,96 378.437.164,11 115.206.584,08 96.261.655,38 921.774.346,53
  Geschäftsjahr 2012 327.717.050,29 381.334.365,32 107.358.040,96 103.345.433,73 919.754.890,30
  Geschäftsjahr 2011 341.388.110,35 382.709.306,27 98.891.484,76 103.945.115,75 926.934.017,13
  Geschäftsjahr 2010 310.664.867,69 387.553.536,55 68.812.046,33 103.051.378,63 870.081.829,20
  Geschäftsjahr 2009 308.340.792,01 397.761.232,42 66.246.044,98 107.474.534,76 879.822.604,17
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noch: D: Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge

E r t r ä g e      -  Euro - Überschuß der
Aufwendungen

Bezeichnung Kontenklasse  2 Kontengruppen 3 Erträge - Umlage - Soll -
der Beiträge und Gebühren Vermögenserträge und - Insgesamt -

Berufsgenossenschaft sonstige Einnahmen ( KtoKL  2 und KtoGrn3 ) ( Insgesamt: Aufwendungen
(ohne umlage-                       abzügl. Erträge )

unwirksame Erträge)

 SVLFG - Insgesamt -
  SUMME  2018 25.761.094,53 14.977.612,17 40.738.706,70 920.013.937,67
  Geschäftsjahr 2017 24.994.146,83 18.505.863,39 43.500.010,22 894.778.437,50
  Geschäftsjahr 2016 25.762.797,68 20.556.185,46 46.318.983,14 860.637.123,33
  Geschäftsjahr 2015 35.404.490,21 17.511.265,51 52.915.755,72 860.568.566,63
  Geschäftsjahr 2014 30.439.938,46 20.478.273,39 50.918.211,85 860.416.483,26
  Geschäftsjahr 2013 29.267.430,13 24.178.003,97 53.445.434,10 868.328.912,43
  Geschäftsjahr 2012 24.634.890,08 73.801.546,43 98.436.436,51 821.318.453,79
  Geschäftsjahr 2011 25.799.155,09 154.347.682,11 180.146.837,20 746.787.179,93
  Geschäftsjahr 2010 38.940.880,97 58.451.006,81 97.391.887,78 772.689.941,42
  Geschäftsjahr 2009 40.528.483,29 46.018.533,37 86.547.016,66 793.275.587,51

EUR
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Zusammenfassung 
 

I 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird die Finanzierung der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

(LUV) im intersektoralen und intrasektoralen Vergleich analysiert. In ausgewählten Bereichen 

wird die LUV mit der österreichischen bäuerlichen Unfallversicherung verglichen. Weiterhin 

werden aktuell diskutierte Reformoptionen wie die Einführung einer kapitalgedeckten 

Finanzierung und die Privatisierung der LUV untersucht sowie Ziele und Maßnahmen der 

derzeitigen Reform durch das ‚Gesetz zur Modernisierung des Rechts der LSV’ (LSVMG) 

erörtert. 

 

Im intersektoralen Belastungsvergleich hat sich herausgestellt, dass die landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften (LBG), die Träger der LUV sind, nicht so stark durch Renten- und 

Entschädigungen belastet sind, als dass sie einen Finanzzuschuss z. B. durch Bundesmittel 

erhalten müssten. Als Methodik findet das Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften Anwendung. Für die Berechnung ist eine neue Datenbasis erstellt 

worden, da die vorhandene Schwachstellen aufweist und in der wissenschaftlichen Literatur 

kritisiert wird. 

Der intrasektorale Belastungsvergleich zeigt eine sehr unterschiedlich hohe Belastung der 

einzelnen LBGen. Es zeigt sich, dass die Belastung der süd- und westdeutschen LBGen 

durch Renten und Entschädigungen wesentlich höher ist, als die der nord- und ostdeutschen 

LBGen. Im Rahmen der LUV-Reform durch das LSVMG wird zwischen den LBGen ein neuer 

Lastenausgleich eingeführt. Die zu erwartenden Umverteilungen haben ein mehrfaches 

Volumen der bisher vorgenommenen innerlandwirtschaftlichen Umverteilung, die im Rahmen 

der Bundesmittelverteilung stattfindet. Im Ergebnis wird es einen Finanztransfer vom Norden 

und Osten in die südlicheren Regionen geben. 

Für die weitere politische Diskussion werden Vor- und Nachteile einer kapitalgedeckten 

Finanzierung in der LUV wie auch die Einführung einer privatwirtschaftlich organisierten 

Unfallversicherung erörtert. Es zeigt sich, dass die bestehende Umlagefinanzierung kurz und 

mittelfristig finanzielle Vorteile bringt und dass die Organisation der LUV durch die LBGen 

einer privatwirtschaftlichen Lösung in einigen Bereichen überlegen ist.  

Weiterhin wurden Ziele und Maßnahmen des LSVMG, dessen Umsetzung ab 01.01.2008 

beginnt, diskutiert und es wird eine erste Bewertung abgegeben. Ein Vergleich der LUV mit 

der österreichischen bäuerlichen Unfallversicherung hat Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt, 

die auch für die deutsche LUV aus Effizienzgründen interessant sind.  

 

Schlagworte: Landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV), Landwirtschaftliche Sozial-

versicherung (LSV), Bundesmittel, Strukturwandel. 
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1. Einleitung 
 

1. Einleitung 

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) als Teilbereich der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung (LSV) versichert alle in der Landwirtschaft tätigen Personen gegen 

Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Die LUV zählt mit den übrigen Bereichen der sektor-

gegliederten gesetzlichen Unfallversicherung zum ältesten Teil der deutschen Sozialver-

sicherung.  

 

In den Wirtschaftsbereichen außerhalb der Landwirtschaft wird die gesetzliche Unfallver-

sicherung nicht so stark wahrgenommen, da Beiträge nur von Unternehmern zu entrichten 

sind, der Großteil der dort Beschäftigten aber angestellte Arbeitnehmer sind. Bei der LUV 

zahlen ebenfalls nur landwirtschaftliche Unternehmer Beiträge, allerdings stellen die 

Unternehmer und mitarbeitenden Familienangehörigen den größten Teil der Beschäftigten, 

Arbeitnehmer machen hier nur einen untergeordneten Anteil aus. 

 

Verschiedene Ursachen haben zu steigenden Beiträgen zur LUV für landwirtschaftliche 

Unternehmer geführt. Einerseits war viele Jahre lang ein Ansteigen der Leistungsauf-

wendungen zu beobachten, während die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 

Deutschland schon länger rückläufig ist. Die verbleibenden aktiven Betriebe müssen somit 

Aufwendungen für Unfallrenten tragen, die einen Großteil der Gesamtaufwendungen 

verursachen und in früheren und strukturstärkeren Zeiten entstanden sind. Zusätzlich ist in 

den letzten Jahren der Bundesmittelzuschuss reduziert worden, der der Beitragssenkung zu 

Gunsten landwirtschaftlicher Unternehmer dient. 

 

Mit landwirtschaftlicher Sozialpolitik wird seit 1963 nicht mehr ausschließlich die soziale 

Absicherung als Ziel verfolgt, sondern zusätzlich landwirtschaftliche Einkommenspolitik 

gestaltet. Seitdem werden der LUV Bundesmittel zur Verbesserung der sozialen Lage in der 

Landwirtschaft gewährt. Im Zuge der weiteren Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik auf 

europäischer Ebene verblieb hier eine der wenigen Möglichkeiten zur (Teil-) Subven-

tionierung der Landwirtschaft in nationaler Eigenregie, da diese Einflussnahme in der 

Agrarsozialpolitik als nicht marktverzerrend gilt und somit WTO-konform ist. Durch Abschluss 

der EWG-Verträge 1962 waren sinkende Getreidepreise in Deutschland und damit 

Einkommenseinbußen für die Landwirtschaft absehbar, die zumindest teilweise ausgeglichen 

werden sollten. Auch Leistungssteigerungen bei der LUV zur Angleichung der Leistungen an 

das Niveau der übrigen Wirtschaft in den 70er Jahren wurden nicht durch Beitrags-

erhöhungen, sondern mit höheren Steuermitteln finanziert.  
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Beitragserhöhungen haben immer wieder Kritik des Berufsstandes am System der LUV 

hervorgerufen. Es wurden Effizienzsteigerungen und eine Weiterentwicklung des 

bestehenden Systems gefordert, aber auch eine Veränderung der gesamten LUV, z. B. 

durch Einführung einer privatwirtschaftlich organisierten Unfallversicherung in der 

Landwirtschaft. Ebenfalls wird der jährliche Bundeszuschuss immer wieder eingefordert. 

Dieser wird einerseits mit strukturwandelbedingten Belastungen begründet, andererseits 

aber auch zur Einkommenssteigerung in der Landwirtschaft beansprucht. Trotz der 

intrasektoralen solidarischen Finanztransfers gibt es bisher wenig innerlandwirtschaftliche 

Solidarität in Form von Umverteilungen, obwohl die Belastungen der LUV regional sehr 

verschieden ausfallen. 

 

Während die Landwirtschaftlichen Alterskassen (LAK) bereits 1995 mit dem ‚Gesetz zur 

Reform der agrarsozialen Sicherung’ (ASRG) eine erste Novellierung erfahren haben, 

weisen die landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) und die LUV weiterhin 

Reformbedarf auf. Inzwischen ist die LUV durch das ‚Gesetz zur Modernisierung des 

Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung’ (LSVMG) zu Beginn des Jahres 2008 

weiterentwickelt worden. 

 

1.1. Problemstellung und Relevanz 

Die Finanzierung der LUV wird in dieser Forschungsarbeit auf verschiedenen Ebenen 

untersucht und es werden Reformmöglichkeiten für die LUV diskutiert. Aus den folgenden 

Problemstellungen der einzelnen Untersuchungsbereiche lassen sich Forschungsfragen 

ableiten, deren Beantwortung Grundlagen für die aktuelle politische Diskussion liefern. Dabei 

lautet die übergeordnete forschungsleitende Fragestellung: 

 

‚Wie stark ist die LUV im inter- und intrasektoralen Vergleich belastet und wie sind 

mögliche Systemänderungen zu beurteilen?’ 

 

Um eine Antwort zu finden, werden verschiedene Analysen vorgenommen, aus denen sich 

die folgenden Kapitel zusammensetzen. Im Einzelnen dienen die Analysen spezifischen 

Forschungsfragen, die nachfolgend kurz erläutert werden. 

 

Beitragssteigerungen bei den landwirtschaftlichen Unternehmern einerseits und der 

fortwährende Anspruch auf Bundeszuschüsse andererseits werden vor allem mit vermeint-

lichen Mehrbelastungen der LUV durch Renten- und Entschädigungslasten begründet. 

Solche Mehrbelastungen können verschiedene Ursachen haben und sind auch in anderen 
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Teilbereichen der sektorgegliederten Unfallversicherung zu beobachten. Eine Untersuchung 

der Belastung der LUV auf intersektoraler Ebene erscheint nicht nur daher wichtig, sondern 

auch weil die LUV der einzige Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung ist, der 

Bundesmittel zur Beitragssenkung erhält. Es stellt sich also die Forschungsfrage: 

 

(I) Wie stark ist die LUV durch Renten- und Entschädigungen im Vergleich zu anderen 

branchenspezifischen Teilbereichen der gesetzlichen Unfallversicherung belastet und 

können diese Belastungen intersektorale Finanztransfers begründen? 

 

Unabhängig von den Ergebnissen eines Belastungsvergleichs auf intersektoraler Ebene ist 

anzunehmen, dass die regional unterschiedliche Entwicklung der landwirtschaftlichen 

Strukturen zu sehr differenzierten Belastungssituationen der einzelnen landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften (LBGen) geführt hat. Zur Abmilderung unterschiedlicher 

Belastungen werden als Bestandteil staatlicher Sozialversicherungen solidarische Umver-

teilungen bereits in begrenztem Umfang vorgenommen. Politische Forderungen bzgl. 

stärkerer innerlandwirtschaftlicher Solidarität erfordern neue Regelungen, die inzwischen mit 

dem LSVMG vorgegeben sind und in wenigen Jahren ihre Wirkung entfalten. Für die 

intrasektorale Analyse wird folgende Forschungsfrage formuliert: 

 

(II) Wie gestaltet sich die individuelle Belastungssituation der LBGen und welche 

finanziellen Umverteilungen werden innerhalb der LUV vorgenommen? 

 

Auch in anderen europäischen Ländern gibt es landwirtschaftliche Sondersysteme zur 

sozialen Sicherung. Unterschiedliche Gegebenheiten und politische Präferenzen haben zu 

verschiedener Ausgestaltung geführt. Es liegt daher nahe, andere Systeme mit der LUV zu 

vergleichen, um festzustellen, ob Strategien oder Ausprägungen ähnlicher Sicherungs-

systeme auch für die deutsche LUV interessant wären. Mit Blick auf die österreichische 

bäuerliche Unfallversicherung wird diese exemplarische Untersuchung durch die 

Forschungsfrage geleitet: 

 

(III) Können Lösungsansätze aus ähnlichen Sicherungssystemen auf internationaler 

Ebene abgeleitet werden? 

 

Aufgrund sich ändernder wirtschaftlicher und demographischer Strukturen wird es 

zunehmend notwendig, Anpassungen auch bei den sozialen Sicherungssystemen 

vorzunehmen. Die politische Diskussion zur Reform der LUV in den letzten Jahren ging 

hauptsächlich in zwei Richtungen: Einerseits wurde eine Weiterentwicklung des 
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bestehenden Sozialversicherungssystems diskutiert, andererseits wurde aber auch ein 

Systemwechsel angestrebt, wie z. B. eine Umstellung der Finanzierung auf ein 

Kapitaldeckungsverfahren, eine Eingliederung der LUV in andere Bereiche der gesetzlichen 

Unfallversicherung und auch eine privatwirtschaftliche Organisation der LUV. Die 

verschiedenen Wirkungen der Reformoptionen, aber auch die inzwischen politisch 

entschiedene Weiterentwicklung des bestehenden Systems werden anhand der vierten 

Forschungsfrage diskutiert: 

 

(IV) Welche Änderungen ergäben sich durch Umsetzung der politisch diskutierten 

Reformoptionen für die LUV, und wie sind diese derzeit zu bewerten? Wie sind 

Maßnahmen der Reform durch das LSVMG (vorläufig) zu bewerten? 

 

Die Relevanz und Aktualität der Problemstellung wird nicht zuletzt durch die anhaltende und 

nach wie vor sehr angeregt geführte öffentliche und politische Diskussion über Reformen der 

LUV verdeutlicht. Ende 2007 wurde mit der Verabschiedung des LSVMG ein Ergebnis der 

Diskussionen präsentiert.  

Bereits im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung von CDU/CSU und SPD vom 

November 2005 ist der Wille zur „Weiterentwicklung und Reform des gegenwärtigen Rechts 

der landwirtschaftlichen Kranken- und Unfallversicherung mit den Zielen angemessene 

Beitragsbelastung und innerlandwirtschaftliche Beitragsgerechtigkeit“ (CDU, CSU & SPD 

2005: 71) dokumentiert worden. Weiter heißt es dort: „Die Bereitstellung von Bundesmitteln 

muss den strukturellen Besonderheiten der Landwirtschaft Rechnung tragen“ (ebenda).  

 

Trotz der lang andauernden Diskussionen hat es in den letzten Jahren von 

wissenschaftlicher Seite nur wenige grundlegende Beiträge gegeben. Diese ‚Lücke’ soll mit 

dem vorliegenden Dissertationsprojekt ein Stück geschlossen werden. Mit diesem 

Dissertationsprojekt wird allerdings nicht nur ein Beitrag zur aktuellen Diskussion der 

Agrarsozialpolitik geleistet, sondern auch ein Traditionsthema der Göttinger Agrarökonomie 

wieder aufgegriffen und wissenschaftlich neu besetzt. Ein Blick auf den Forschungsstand in 

diesem Bereich verdeutlicht dies.  

 

1.2. Stand der Forschung 

Trotz der schon seit langem geführten Diskussion um eine Reform der LUV erfuhr diese in 

den letzten Jahren von wissenschaftlicher Seite verhältnismäßig wenig Beachtung. Dabei 

wird der jährliche Einsatz von Bundesmitteln in der LUV zur Senkung der Beiträge der Unter-
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nehmer immer wieder mit strukturwandelbedingten Mehrbelastungen in der Landwirtschaft 

begründet und von landwirtschaftlichen Verbänden eingefordert. 

Aktuelle empirische Belege für eine Mehrbelastung oder aktuelle Belastungsvergleiche mit 

den gesetzlichen Unfallversicherungen anderer Wirtschaftsbereiche existieren jedoch nicht. 

Es gibt allerdings etwas ältere wissenschaftliche Analysen der LUV von KIRNER & 

ROSENBERG (1973), WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (1979), BALZ & WURZBACHER (1983a), 

HOLLA (1986), SCHEELE (1990) und MEHL (1999a), in denen teilweise sehr unterschiedliche 

Methoden zum Einsatz kommen. Bestimmte Ergebnisse dieser Analysen sind jedoch gerade 

wegen der gewählten Methodik kritisch zu bewerten (vgl. Kap. 4.3) und bei einigen dieser 

Untersuchungen ist grundlegende Kritik an der verwendeten Datenbasis zu üben (vgl. Kap. 

4.4.2).  

Wie bei KIRNER & ROSENBERG (1973), SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) findet in der inter-

sektoralen Analyse dieser Arbeit die Methode des Lastenausgleichsverfahrens Anwendung. 

Aufgrund der viel diskutierten und als unzureichend geltenden Datengrundlage der 

vorhergehenden Arbeiten wird als Fortentwicklung dieses Ansatzes erstmals in der 

wissenschaftlichen Literatur zum Thema Agrarsozialpolitik die Kennzahl „Vollarbeiter“ 

eingehend untersucht. Diese statistische Größe gibt das Arbeitsvolumen der in der LUV 

versicherten Personen wieder. Darüber hinaus wird eine zweite Datengrundlage auf Basis 

von Arbeitsbedarfswerten erstellt. 

 

Weiterhin ist zu konstatieren, dass aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zur 

regionalen Belastungsverteilung in der LUV nicht vorliegen. Dabei haben regional 

unterschiedliche Strukturentwicklungen in den LBGen zu unterschiedlich hohen Unfall-

rentenbelastungen geführt. Und aufgrund der regional stark variierenden Beitragsbelastung 

zur LUV ist die politische Forderung nach innerlandwirtschaftlicher Beitragsgerechtigkeit 

(CDU, CSU, SPD 2005: 71) und einem intrasektoralen Solidarausgleich artikuliert worden. 

Mit dem intrasektoraler Einsatz des Lastenausgleichsverfahrens wird die Belastung einzelner 

LBGen verglichen. Innerhalb der LUV ist dieses Verfahren bisher mangels notwendiger 

Datengrundlage nicht angewendet worden. Daher wird in dieser Arbeit erstmals eine solche 

in zwei verschiedenen Varianten erstellt: Zum einen wird die bereits von SCHEELE (1990) und 

MEHL (1999a) verwendete Datenbasis für ganz Deutschland auf regionale Ebene der LBGen 

heruntergebrochen und zum anderen wird auf Basis von Arbeitsbedarfswerten eine zweite 

Datengrundlage für einen intrasektoralen Vergleich erstellt. 

 

Internationale Vergleiche der LSV gibt es in der wissenschaftlichen Literatur nur wenige; 

noch schwerer sind solche zum Teilbereich der LUV ausfindig zu machen. MEHL (2005b) 

vergleicht die LUV mit dem österreichischen Sozialversicherungssystem der Landwirte. Da 
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seine Analyse allerdings die gesamte LSV umfasst, kann dort auf einzelne Bereiche wie die 

LUV nur wenig detailliert eingegangen werden. Als Fortführung der Untersuchung von MEHL 

werden in dieser Arbeit wichtige Eigenheiten der österreichischen bäuerlichen 

Unfallversicherung der deutschen LUV gegenübergestellt, wobei eine hinreichende Tiefe in 

der Analyse erreicht werden soll.  

 

Eine Darstellung und Diskussion einzelner Reformoptionen für die LUV ist von verschie-

denen Autoren vorhanden. Eine zusammenfassende und auch vergleichende Darstellung ist 

allerdings bisher nicht zu finden. Daher wird eine solche in dieser Arbeit vorgestellt, die den 

aktuellen Stand der politischen Reformdiskussionen abbildet. Ebenso ist die vorläufige 

Bewertung der Maßnahmen des LSVMG, die derzeit ihre ersten Wirkungen entfalten, als 

Alleinstellungsmerkmal dieser Arbeit anzusehen. 

 

1.3. Abgrenzung der Untersuchung 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der komparativen Belastungsanalyse der LUV auf inter-

sektoraler und intrasektoraler Ebene. Weiter werden Teilbereiche der LUV an einem euro-

päischen Referenzsystem gemessen sowie verschiedene Reformoptionen diskutiert. Nur am 

Rande wird hingegen die Beitragserhebung der einzelnen LBGen erwähnt, die durch die 

Selbstbestimmungshoheit der LBGen innerhalb des gesetzlichen Rahmens regional sehr 

verschieden ausfällt (vgl. Kap. 5.3). Arbeiten zur Beitragserhebung und der Notwendigkeit 

der Neugestaltung basierend auf Arbeitsbedarfswerten gibt es u. a. von BAHRS (2002; 2006) 

und ZEDDIES & GEKLE (2006) und zur Beitragserhebung aufgrund des Wirtschaftswertes von 

KÖHNE & JAESCHKE (1998). 

 

Für den internationalen Vergleich der LUV wird die österreichische bäuerliche Unfallver-

sicherung als Referenzsystem herangezogen. Diese scheint sich für einen solchen Vergleich 

besonders zu eignen, da der Systemaufbau ähnlich und die Agrarstruktur Österreichs 

zumindest mit der in Süddeutschland vergleichbar ist. Der internationale Vergleich wird sich 

mit Ausnahme eines kurzen Überblicks über die sozialen Sicherungssysteme der EU-Länder 

auf das österreichische Referenzsystem beschränken. Ein Einbezug weiterer Länder bei ent-

sprechend detaillierter Untersuchungstiefe hat sich aufgrund des dazu notwendigen 

Aufwands in diesem Arbeitsprojekt als nicht darstellbar erwiesen. Der internationale 

Vergleich wird daher lediglich als Teilaspekt in verschiedenen Unterkapiteln aufgeführt. 

 

Die Diskussion von Reformoptionen für eine Weiterentwicklung oder Umgestaltung der LUV 

im 6. Kapitel kann nicht so eingehend erfolgen, wie es für eine abschließende Bewertung 

 6



1. Einleitung 
 

vielleicht wünschenswert wäre. Dieses Kapitel ragt etwas aus dem thematischen Rahmen 

dieser Arbeit heraus, ist aber deshalb nachträglich in das Dissertationsvorhaben mit aufge-

nommen worden, da sich der Autor aufgrund aktueller Diskussionen und Fragestellungen mit 

einzelnen Optionen, vor allem mit der Einführung einer kapitalgedeckten Finanzierung in der 

LUV, auseinandergesetzt hat. Eine hinreichende Analyse der Reformoptionen könnte ein 

eigenes Dissertationsvorhaben leicht rechtfertigen. Eine Diskussion und Bewertung der 

aktuellen LUV-Reform durch das LSVMG kann nur partiell erfolgen, da die Wirkung der 

getroffenen Maßnahmen zum Teil erst ab dem 01.01.2008 eingesetzt hat, teilweise aber 

auch erst in den nächsten Jahren einsetzen wird und eine Faktenbasis derzeit schlichtweg 

fehlt. 

 

Als Beobachtungszeitraum für die intersektorale Analyse werden die Jahre 1985 bis 2006 

gewählt. Dieses Zeitfenster wurde gewählt, da der Zeitraum einerseits überschaubar bleibt,  

andererseits aber eine zeitliche Überschneidung mit vorangegangenen Arbeiten zu diesem 

Thema ermöglicht wird. Die intersektorale Analyse von SCHEELE (1990) erfolgt bis zum Jahr 

1986 und von MEHL (1999a) bis einschließlich 1997. Die Begrenzung der Beobachtung bis 

zum Jahr 2005 ist dem Autor vorgegeben, da wichtige Kennzahlen noch nicht aktueller zur 

Verfügung stehen. 

Ein weiteres Ausdehnen des Beobachtungszeitraumes erscheint auch daher nicht sinnvoll, 

da statistische Erhebungsmethoden der LBGen und des STATISTISCHEN BUNDESAMTES im 

Verlauf der Jahre mehrfach geändert worden sind und damit eine intertemporale Vergleich-

barkeit der Daten wie auch der späteren Ergebnisse nur sehr eingeschränkt gegeben ist 

(REIß 2006). 

 

Die Entwicklung der sozialen Sicherung in den neuen Bundesländern ist anders verlaufen als 

in den alten Bundesländern. Im Folgenden wird diese zwar in groben Zügen skizziert, 

detailliertere Besonderheiten der LSV auf diesem Gebiet bleiben aber weitgehend 

ausgeblendet. Die Analysen beziehen sich in den Jahren vor der Wiedervereinigung auf das 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und ab 1991 auf Gesamtdeutschland, da die neuen 

Bundesländer in das bestehende System der LSV zu diesem Zeitpunkt einbezogen worden 

sind. 
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1.4. Vorgehensweise  

Im Anschluss an die Einleitung, die die Problemstellung und die Relevanz des Themas, den  

Stand der Forschung sowie die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit aufzeigt, wird im 

zweiten Kapitel ein sozialpolitischer Rahmen für die spätere Diskussion aufgespannt. Im 

Kap. 3 wird zuerst die LUV charakterisiert und es werden Besonderheiten eines berufs-

ständischen Sozialversicherungssystems im Vergleich zur allgemeinen gesetzlichen Unfall-

versicherung aufgezeigt. Daran anschließend werden einige Bereiche der deutschen LUV 

mit ihrem österreichischen Pendant vergleichend gegenübergestellt. 

 

Die komparative Analyse der LUV erfolgt in Kap. 4 auf intersektoraler und in Kap. 5 auf intra-

sektoraler Ebene. Jede Vergleichsebene bedarf einer gesonderten Methodik, die an ent-

sprechendem Ort in den einzelnen Kapiteln erläutert und diskutiert wird. 

Der intersektorale Vergleich der LUV mit der gewerblichen Unfallversicherung stellt die 

Belastung der einzelnen sektoralen Berufsgenossenschaften gegenüber. Als Methodik für 

den Vergleich wird das Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen Unfallversicherungen 

herangezogen. Weil die erforderliche Datengrundlage für den Bereich der LUV nur 

unzureichend vorhanden ist, wird die bisher verwendete Datengrundlage eingehend 

untersucht. Im Anschluss wird eine neue Datenbasis mit modernen Ansätzen zum 

Arbeitsbedarf in der Landwirtschaft erstellt. Es zeigt sich, dass die Renten- und 

Entschädigungslasten der LUV nicht so hoch sind, als dass der LUV im 

Lastenausgleichsverfahren einen Anspruch auf Finanzausgleich zugesprochen würde. Eine 

Zugrundelegung der neuen Datenbasis ändert das Ergebnis nicht. 

 

Im Rahmen der intrasektoralen Analyse werden die zum Teil erheblichen Unterschiede in der 

Belastung der regionalen LBGen untersucht. Ein politisch schon länger geforderter inner-

landwirtschaftlicher Solidarausgleich wird mittels des intrasektoralen Einsatzes des Lasten-

ausgleichsverfahrens dargestellt. Die notwendigen Daten sind in zugänglichen Statistiken 

nicht auf regionaler Ebene, also für jede einzelne LBG, vorhanden. Mittels eigener Berech-

nungen werden beide vorgenannten Datengrundlagen auf regionale Ebene reduziert. Weiter 

werden die Auswirkungen des neu eingeführten intrasektoralen Lastenausgleiches durch das 

LSVMG beschrieben und untersucht. Schließlich erfolgt eine Darstellung und Diskussion der 

Bundesmittelverteilung. 

 

Im Kapitel 6 werden Optionen für eine grundlegende Reformierung des Systems der LUV 

diskutiert. Die Kapitaldeckung, die Privatisierung und die Eingliederung der LUV in die 

gewerbliche Unfallversicherung werden erläutert sowie deren jeweilige Auswirkungen aufge-
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zeigt. Weiterhin werden die aktuell getroffenen Maßnahmen durch das LSVMG zur Weiter-

entwicklung der LUV untersucht, die teilweise bereits seit dem 01.01.2008 umgesetzt 

werden, aber teilweise auch erst später ihre Wirksamkeit entfalten. Abschließend werden die 

Ergebnisse der vorangegangenen Analysen diskutiert und weiterer Forschungsbedarf sowie 

Anknüpfungspunkte für zukünftige Arbeiten aufgezeigt. 

 

Die Konzeption dieser Arbeit ist dazu ausgelegt, einen Beitrag zur aktuellen politischen 

Diskussion um die Reformierung der LUV zu leisten. Daher werden eine teilweise eher 

pragmatische Herangehensweise und ein deduktives Vorgehen gewählt. Eine Diskussion 

theoretischer bzw. sozialpolitischer Grundlagen wird ausdrücklich auf ein notwendiges 

Mindestmaß beschränkt. 
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2. Sozialpolitische Grundlagen 

Sozialpolitik wird in dieser Arbeit als Absicherung gegen Einkommensausfälle verstanden, 

die v. a. durch Risiken wie Alter, Krankheit und Unfall verursacht sein können. Andere sozial-

politische Bereiche wie Bildungs-, Arbeits- und Wohnungspolitik werden nicht in die Betrach-

tungen einbezogen, da diese für die Analyse und Diskussion der LUV eher unrelevant sind. 

 

2.1. Ziele und Zielkonflikte 

Ziele 
Die Ziele der Sozialpolitik eines Staates leiten sich aus den übergeordneten Zielen seiner 

Gesellschaft ab. Diese sind in Staaten westlicher Prägung vor allem die individuelle Freiheit, 

Gerechtigkeit, und Sicherheit (RIBHEGGE 2004: 15f). Ergebnis sozialpolitischen Handelns ist 

daher 

 

• die Sicherung bzw. Erhöhung materieller Freiheit aller Menschen durch Sicherung 

individueller Erwerbschancen, 

• die Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit und  

• die Sicherung des inneren Friedens (Sicherheit) in der Gesellschaft sein (ebenda). 

  

RIBHEGGE  definiert für Sozialpolitik zwei Zielrichtungen: Erstens soll die wirtschaftliche 

Situation und soziale Stellung in der Gesellschaft von wirtschaftlich oder sozial schwachen 

Personengruppen verbessert werden. Die zweite Richtung ist die Absicherung der wirtschaft-

lichen Lage und sozialen Stellung gegen Existenz gefährdende Risiken von Personen-

gruppen, die nicht selbst in der Lage sind, eigene Vorsorge zu treffen. Sozialpolitik schafft 

also Instrumente zur Unterstützung wirtschaftlich oder sozial schwacher Personenmehr-

heiten, um den oben genannten Zielen einer Gesellschaft näher zu kommen (RIBHEGGE 

2004: 4). Für die bedeutendsten Risiken, denen unsere Gesellschaft ausgesetzt ist, sind 

daher im letzten und vorletzten Jahrhundert Sozialversicherungen installiert worden:  

 

• für Krankheit und Pflegebedürftigkeit,  

• für altersbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit,  

• für Arbeitslosigkeit und  

• für Unfälle und Berufskrankheiten (RIBHEGGE 2004: 18). 
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Zielkonflikte 
Eine isolierte Betrachtung und Verwirklichung zuvor formulierter Ziele ist nicht unproble-

matisch, da diese zueinander in Beziehung stehen. Die Verwirklichung einzelner Ziele kann 

harmonisch verlaufen, also die Umsetzung eines Zieles die Umsetzung eines anderen 

fördern. Es kann aber auch vorkommen, dass die Realisierung eines Zieles ein anderes 

beeinträchtigt. Ein solcher Zielkonflikt kann beispielsweise zwischen den Zielen Sicherheit 

und Gerechtigkeit auftreten, vor allem aber auch zwischen dem Freiheitsziel und dem 

Gerechtigkeitsziel (RIBHEGGE 2004: 18f).  

 

Sozialpolitische Eingriffe stehen zudem oftmals im Widerspruch zu Effizienzaspekten. 

SCHMIDT (1989: 154) beschreibt einen Trade-off zwischen sozialer Protektion und makro-

ökonomischer Effizienz auf Grundlage einer empirischen Untersuchung. Sicherheits-

schaffende Ziele können einem effizienten Handeln entgegenstehen. Von Ökonomen wird 

der Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit und Effizienz besonders hervorgehoben, da oft ver-

sucht wird, dem Gerechtigkeitsziel durch Umverteilungen näher zu kommen. Umverteilungen 

bedürfen aber einer Steuer- oder Beitragserhebung, die einen Leistungsabfall bewirkt 

(RIBHEGGE 2004: 25). 

 

Interessant wird es bei der Definition der einzelnen Ziele Freiheit, Gerechtigkeit und 

Sicherheit. Vor allem eine Festlegung des Gerechtigkeitszieles, welche politisch erfolgen 

muss, kann sozialpolitische Umverteilungen in einer Bandbreite von einer Minimalab-

sicherung der Schwächsten bis zum Sozialismus bewirken. Eine zu weitgehende Forderung 

von Gerechtigkeit, im Sinne von gleicher Verteilung z. B. von Einkommen, kann wiederum zu 

Ungerechtigkeit führen. Leistungsgerechtigkeit hingegen dürfte für fast alle Gesellschaftsmit-

glieder am weitestgehenden tragbar sein.  

 

2.2. Rechtfertigung und Grundsätze der Sozialpolitik 

Rechtfertigung 
Eine Rechtfertigung sozialpolitischen Handelns hat es schon zu vorchristlichen Zeiten 

gegeben, um den inneren Frieden damaliger Gesellschaften zu bewahren, die durch sehr 

große soziale Unterschiede in der Bevölkerung geprägt war (LAMPERT 1980: 26). Die 

„neuzeitliche Sozialpolitik“ (LAMPERT & ALTHAMMER 2004: 13) ist zunehmend seit Anfang des 

19. Jahrhunderts in den industrialisierten Gesellschaften zur Stärkung des Politischen 

Systems und zur Erhaltung des innergesellschaftlichen Friedens notwendig geworden, da 

Lücken in der sozialen Absicherung durch die zunehmende Entflechtung familiärer und 
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anderer gewachsener Sozialstrukturen entstanden sind. Später sind aus dieser sozial-

politischen Entwicklung die staatlichen Sozialversicherungen hervorgegangen.  

 

Gegenwärtig gibt es für staatliche Sozialpolitik verschiedene Gründe: Zuerst ist hier die 

Absicherung kranker und behinderter Menschen zu nennen und solcher, die ihren 

Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit verdienen können. Weiter besteht Bedarf zur 

Absicherung des Risikos eines Ausfalles der eigenen Arbeitsleistung durch Krankheit, Unfall, 

Arbeitslosigkeit oder Alter für die Masse der Bevölkerung, da einzelne Individuen bei Wegfall 

ihrer Arbeitskraft in den meisten Fällen über keine ausreichenden Grundlagen zur weitern 

Lebensgestaltung verfügen. Zusätzlich sind unvorhersehbare Aufwendungen im Falle von 

Krankheit oder Unfall vom Einzelnen ohne Unterstützung sozialer Sicherungssysteme nicht 

finanzierbar (LAMPERT & ALTHAMMER 2004: 14f).  

Staatliche Sozialpolitik ist in modernen und postindustriellen Gesellschaften auch deshalb  

ein wichtiges Instrument, da wirtschaftliche Entwicklung oft mit dem Umbruch sozialer und 

wirtschaftlicher Strukturen einhergeht. Erst soziale Absicherungsinstrumente machen einen 

immer schnelleren Wandel möglich, diesen für die Benachteiligten überhaupt hinnehmbar 

und geben die notwendige Flexibilität zur Umstrukturierung ganzer Wirtschaftsbereiche in 

Zeiträumen, die oft nur Bruchteile einer Generation betragen (ebenda: 15, 466). Staatliche 

Sozialpolitik ist somit auch als Absicherung des Arbeitskräftepotentials und der Leistungs-

fähigkeit einer Gesellschaft zu verstehen (ebenda: 465). 

Die Notwendigkeit für staatliche Sozialpolitik hängt auch von den Zielen einer Gesellschaft 

ab. Staaten, die wie Deutschland auf sozialstaatlichen Grundprinzipien aufbauen, streben 

nach der Umsetzung oben genannter Ziele Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit, wozu es 

sozialpolitischer Instrumente bedarf. Letztere erlauben jedem Individuum die Wahrnehmung 

seiner Grundrechte (ebenda: 15f, 140). Auch Marktversagen kann in marktwirtschaftlich 

organisierten Staaten sozialpolitische Eingriffe notwendig machen. Für die spätere 

Diskussion erscheint das Vorhandensein privatwirtschaftlich nicht versicherbarer Risiken als 

relevanter „zentraler Funktionsmangel“ eines solchen Systems (ebenda: 144). 

 

Grundsätze 
Die vier grundsätzlichen Prinzipien von Sozialpolitik sind Solidarität, Subsidiarität, das Ver-

sicherungsprinzip und die Selbstverantwortung. Die Prinzipien sind als Handlungsanweisun-

gen zu verstehen, auf denen sozialpolitische Instrumente aufbauen und mit deren Hilfe die 

oben genannten abstrakteren Ziele erreicht werden können (RIBHEGGE 2004: 42).  

 

Nach dem Solidaritätsprinzip ist jeder Einzelne für das Gesamtwohl einer Gesellschaft oder 

eines Bereiches derselben verantwortlich und umgekehrt dieselbe Gesellschaft für das Wohl 
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des Einzelnen (NELL-BREUNING 1985: 47f). In einem solidarischen System werden Steuern 

oder Beiträge entsprechend der Leistungsfähigkeit des Einzelnen erbracht. Nur in einem 

solchen System kann die Diskussion nach sozialer Gerechtigkeit aufkommen, da für 

Leistungen nicht unbedingt Gegenleistungen erfolgen müssen und das Solidaritätsprinzip 

somit eine Umverteilung zum Wohle der Schwächeren darstellt. Beispielhaft für dieses 

Prinzip ist die deutsche gesetzliche Krankenversicherung zu nennen, da die Beiträge nach 

der Leistungsfähigkeit der Versicherten erhoben werden, die Leistungen davon aber 

abgekoppelt sind und nach anderen Kriterien wie z. B. dem Gesundheitszustand des 

Versicherten etc. erbracht werden.  

Problematisch in einem Solidarsystem ist das s. g. Free-Rider-Problem, welches OLSON 

erstmals verallgemeinert beschreibt. Gemeint ist das Verhalten von Eigennutzen-

maximierern, die egoistisch Solidarleistungen ausnutzen, ohne auf diese wirklich ange-

wiesen zu sein. Als Beispiel kann der Bezug von Arbeitslosengeld angeführt werden, wenn 

gleichzeitig die Aufnahme eines zumutbaren Jobs verweigert wird (RIBHEGGE 2004: 43). 

 

Das Subsidiaritätsprinzip fordert „solidarisches Verhalten in abgestufter Form“ (RIBHEGGE 

2004: 43). An erster Stelle steht die Eigenverantwortung des Einzelnen. Eigene Kräfte sollen 

mobilisiert werden und erst, wenn diese nicht ausreichen, kann die Inanspruchnahme der 

Solidargemeinschaft erfolgen. Ein wichtiger Teil dieses Prinzips ist auch die Hilfe zur 

Selbsthilfe, die NELL-BREUNING (1985: 48) als die beste Form der Gemeinschaftshilfe 

darstellt. Für dieses Prinzip spricht, dass der Informationsfluss im direkten Umfeld eines 

Hilfebedürftigen am besten ist und Hilfe daher am zielgenauesten und effizientesten geleistet 

werden kann. Desweiteren ist die Motivation zur Hilfeleistung im direkten Umfeld – hier ist 

zuerst die Familie und dann der Kreis der Freunde oder Nachbarn zu nennen – am höchsten 

(RIBHEGGE 2004: 44f). Das Subsidiaritätsprinzip widerspricht allerdings dem Verursacher-

prinzip: der Verursacher eines Schadens ist somit für diesen nicht mehr allein verantwortlich, 

sondern seine Familie und sein Umfeld stehen ebenfalls in der Pflicht der Wiedergut-

machung. 

 

Beim Versicherungsprinzip erfolgt ein Austausch von Leistungen; anders ausgedrückt hat 

eine eingebrachte Leistung eine Gegenleistung zur Folge. Es gilt also das Leistungsprinzip. 

Bei engerem Zusammenhang zwischen Höhe der Leistung und Höhe der Gegenleistung 

spricht man auch vom Äquivalenzprinzip. Beispielhaft verdeutlicht die gesetzliche Rentenver-

sicherung dieses Prinzip, da die Höhe der Rentenleistung von den Einzahlungen abhängig 

ist. In Sozialversicherungen, ebenso auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wird das 

Versicherungsprinzip an manchen Stellen durch das Solidarprinzip aufgehoben. Somit erfolgt 

bei einer Versicherung eine intertemporale Umverteilung, in einem Solidarsystem hingegen 
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eine interpersonelle Umverteilung im gleichen Zeitraum. Das Versicherungsprinzip kann 

marktwirtschaftlich erfolgreich betrieben werden (RIBHEGGE 2004: 46) und findet in privaten 

Renten- und Krankenversicherungen Anwendung. 

Die drei Prinzipien der Solidarität, der Subsidiarität und der Versicherung dienen der 

Umsetzung der sozialpolitischen Ziele Sicherheit und Gerechtigkeit.  

 

Das Prinzip der Selbstverantwortung hingegen führt zur Erhaltung oder Erhöhung der 

individuellen Freiheit und einer geringeren Fremdbestimmung (RIBHEGGE 2004: 46). Bei 

selbstständigen Unternehmern wird in Deutschland die Selbstverantwortung eingefordert, da 

diese nicht in den allgemeinen Sozialversicherungsorganen pflichtversichert sind. Eine 

Ausnahme davon stellt der Einbezug der landwirtschaftlichen Unternehmer in die LUV dar.  

Je stärker die staatliche Versorgung und Fürsorge ausgeprägt ist, desto mehr rückt die 

Selbstverantwortung in den Hintergrund. So hat die gesetzliche Rentenversicherung für 

Arbeitnehmer zeitweilig dazu geführt, dass der Einzelne für seine Alterssicherung fast 

überhaupt keine Selbstverantwortung mehr übernommen hat. Dieser Trend ist allerdings 

durch die Reformen der letzten Jahre wegen derzeitiger und zukünftiger Finanzierungs-

engpässe wieder umgekehrt worden. 

 

Weiterhin spielt heutzutage die Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle in der Sozipolitik. 

„Kinder bekommen die Leute sowieso“ behauptete Konrad Adenauer im Jahr 1956 (INSTITUT 

DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 2004). Diese Aussage stimmt aber schon seit vielen Jahren 

nicht mehr, was auch bei Betrachtung der demographischen Entwicklung deutlich wird. Die 

gestiegene Lebenserwartung hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die gesetzliche Renten-

versicherung mit ihrer Umlagefinanzierung an Belastungsgrenzen stößt. Eine entsprechende 

Anpassung der Lebensarbeitszeit ist erst vor kurzem durchgesetzt worden.  

 

In der deutschen Sozialpolitik ist es auch auf anderer Ebene zu Fehlentwicklungen 

gekommen. Relevant für die spätere Diskussion der LUV sind u. a. die Trägervielfalt und 

Intransparenz der Sozialversicherungen sowie die Ausrichtung nach dem Kausalitätsprinzip, 

welches in vielen Fällen unterschiedlich hohe Leistungen vorsieht, je nach Zuständigkeit des 

Sozialversicherungsträgers (LAMPERT & ALTHAMMER 2004: 470). Eine weitere Fehlent-

wicklung kann darin gesehen werden, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Beitrags- oder Steuerzahler durch finanzielle Belastungen sozialer Sicherungsinstrumente 

teilweise stärker eingeschränkt wird. Überbelastungen können einerseits zu Beitrags- und 

Steuervermeidung führen, aber andererseits auch zu einem Anspruchsdenken der zahlen-

den Personen führen, welches mit einem Solidarsystem nicht mehr viel zu tun hat (ebenda: 
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476f). Auch die Akzeptanz eines Sozialsystems kann unter übermäßiger Belastung bei 

entsprechenden Bevölkerungsgruppen verloren gehen. 

 

Landwirtschaftliche Sozialpolitik ist in Deutschland auch mit Agrarstrukturpolitik verknüpft. So 

wird beispielsweise eine Altersrente dem Versicherten erst ausbezahlt, wenn er den 

landwirtschaftlichen Betrieb an seinen Nachfolger abgegeben hat. Die Betriebsübergabe 

erfolgt daher in den meisten Fällen spätestens im 65. Lebensjahr des Landwirtes. Der 

vergleichsweise hohe Anteil an Steuermitteln in der Finanzierung der LSV wirkt 

verlangsamend auf den Agrarstrukturwandel, da die Bundesmittel zumindest teilweise als 

Beitragssubvention angesehen werden. 

 

Im Kap. 2.3 werden Ausgestaltungsmöglichkeiten und die Organisation der staatlichen 

Sozialversicherungen dargestellt, die zur sozialen Absicherung der (Staats-)Bürger gegen 

Erwerbsrisiken wie Alter, Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit in Deutschland eingerichtet 

worden sind. 

 

2.3. Sozialversicherungen in Deutschland 

Ausgestaltungsmöglichkeiten  
Bei Bestehen eines gesellschaftlichen Entschlusses für die Bereitstellung von Sozialver-

sicherungen ist die Festsetzung des Umfanges der sozialen Absicherung eine politische und 

normative Entscheidung, die von den Zielen einer Gesellschaft abhängig ist. Variations-

möglichkeiten bei der Ausgestaltung von Sozialversicherungen sind vor allem in folgenden 

Punkten geben: 

 

• Für die Wirkung einer Sozialversicherung sind einerseits der Umfang des Ver-

sicherungsschutzes, also die abgesicherten Risiken und die zu gewährenden 

Leistungen kennzeichnend und andererseits der Kreis der versicherten Personen.  

• Soziale Sicherungssysteme können als vollständige Absicherung oder als Teilab-

sicherung ausgestaltet werden, wobei letztere dem Prinzip der eigenverantwortlichen 

Zusatzversicherung entspricht und somit eine stärkere Eigenbeteiligung der Ver-

sicherten erfordert sowie individuelle Verantwortung hierfür fördert. 

• Grundsätzlich kann eine Sozialversicherung als Mischsystem ausgestaltet werden, 

dessen Organisation von einem vorsorgeorientierten Steuer-Transfer-System bis zum 

leistungs-gegenleistungs-orientierten Versicherungssystem reichen kann (SCHMÄHL 

1985: 3). 
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• Sozialversicherungen können als allgemeine Versicherung für alle Wirtschafts-

bereiche oder als sektorspezifische Einzelsysteme ausgestaltet werden. 

• Die Finanzierung von Sozialversicherungen kann durch Beiträge und oder oder durch 

Steuermittel getragen werden. Weiterhin kann eine kapitalgedeckte Finanzierung 

oder eine Umlagefinanzierung zum Einsatz kommen. 

 

Im Rahmen der Sozialpolitik ist daher festzulegen, für welche Personen welche Risiken 

abgesichert werden sollten und ob es einzelne Wirtschaftsbereiche gibt, die einer speziellen 

Behandlung bedürfen, etwa aufgrund besonderer Risiken oder einer besonderen 

Beschäftigtenstruktur.  

 

Organisation 
Die Träger der staatlichen Sozialversicherungen sind in Deutschland als rechtlich selbst-

ständige Körperschaften öffentlichen Rechts oder als Behörden organisiert, die unter 

Aufsicht des Bundes, der Länder oder der Kommunen stehen (TURNER, BÖTTGER & WÖLFLE 

2006: 152).  

 

In den deutschen staatlichen Sozialversicherungen sind – bis auf wenige Ausnahmen – nur 

abhängig Beschäftigte, also Arbeitnehmer, versichert. Selbstständige Unternehmer sind in 

Deutschland grundsätzlich nicht in sozialen Pflichtversicherungen abgesichert, allerdings 

können sie diesen freiwillig beitreten oder sich privat versichern. Eine Ausnahme davon stellt 

die Pflichtversicherung landwirtschaftlicher Unternehmer und von Künstlern dar. 

 

Die gesetzliche Unfallversicherung ist berufsständisch organisiert und lässt sich in drei 

übergeordnete Gruppen unterteilen: Den größten Teilbereich stellt die gewerbliche Unfall-

versicherung dar, deren Träger die gewerblichen Berufsgenossenschaften (GBG) sind. 

Weiter gibt es die Unfallkassen der öffentlichen Hand und die LUV. Im Folgenden, vor allem 

in der späteren intersektoralen Analyse, werden nur die gewerbliche und die landwirt-

schaftliche Unfallversicherung in die Betrachtungen einbezogen, da die Unfallkassen der 

öffentlichen Hand nur sehr eingeschränkt mit den anderen beiden Institutionen vergleichbar 

sind.  

Für eine sektorale Aufteilung der sozialen Sicherungssysteme im Bereich der Unfall-

versicherung spricht die Möglichkeit, den Versicherten angepasste Leistungen zu bieten, wie 

auch eine differenzierte Beitragsgestaltung. Die LUV beinhaltet einen wesentlich umfassen-

deren Versicherungsschutz als die gesetzlichen Unfallversicherungen anderer Wirtschafts-

sektoren. Weiterhin ist die Präventionsarbeit zur Unfallverhütung, wie sich seit vielen Jahren 

zeigt, nicht nur ein wichtiges Instrument zum Schutz der Versicherten, sondern auch zur 
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Vermeidung erheblicher Kosten für Heilbehandlungen und Renten. Präventionsarbeit kann 

nur dann erfolgreich sein, wenn Unfallgefahren und Gesundheitsrisiken, die je nach Branche 

oder Arbeitsgebiet sehr unterschiedlich ausfallen können, gezielt entgegengewirkt wird.  

Nachteilig wirkt sich bei sektorspezifischen sozialen Sicherungssystemen unter anderem der 

damit verbundene höhere Verwaltungsaufwand aus. Vor allem bei kleineren Sondersyste-

men gewinnt dieses Argument an Bedeutung. Weiterhin spricht das Gleichbehandlungs-

prinzip gegen eine wesentliche Sonderbehandlung im Sinne einer Besser- oder Schlechter-

stellung einzelner Beschäftigtengruppen, wenn eine solche nicht durch besondere Umstände 

erforderlich ist. 

 

Finanzierung 

LAMPERT & ALTHAMMER (2004: 241) unterscheiden bei der Art der Finanzierung von sozialen 

Sicherungssystemen zwischen einer solchen durch Beiträge und der durch öffentliche 

Finanzmittel, also Steuermittel. Die deutschen Sozialversicherungen finanzieren sich 

hauptsächlich durch Beiträge. Für Teilbereiche kommen zusätzlich Steuermittel zum Einsatz; 

so werden in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung versicherungsfremde 

Leistungen – das sind familienpolitisch oder sozial motivierte Leistungen, für die keine 

Beitragszahlungen geleistet werden – durch Bundeszuschüsse finanziert. Bei den LAK ist 

eine Defizithaftung des Bundes eingeführt worden, wonach der Bund für alle Aufwendungen 

der LAK aufkommen muss, die nicht durch Beiträge gedeckt werden. Die LKV erhält auch 

vorgenannte Zuschüsse, wie sie die anderen gesetzlichen Krankenkassen bekommen, und 

die LUV erhält jährlich pauschale Bundesmittel, auf die später noch detaillierter eingegangen 

wird. 

Die Beiträge für Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen werden hälftig von 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt. Die Unfallversicherung hingegen wird ausschließ-

lich von Arbeitgebern getragen.  

 

Als Verfahren zur Finanzierung unterscheiden LAMPERT & ALTHAMMER (2004: 241f) das 

Umlageverfahren von einer kapitalgedeckten Finanzierung. Im Umlageverfahren werden die 

Aufwendungen der Versicherungsträger im gleichen Zeitraum auf die Beitragszahler um-

gelegt. Beim Kapitaldeckungsverfahren hingegen wird für den entstehenden Aufwand eine 

Anhäufung von Kapital vorgenommen, sodass zukünftige Ansprüche wie Renten durch 

dieses abgegolten werden können. Eine Charakterisierung beider Verfahren findet in 

Kap. 6.1.1 statt, wo eine Vorzüglichkeit beider Verfahren diskutiert wird. 
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Wohlfahrtseffekte und solidarische Verteilungseffekte 
Das grundsätzliche Wesen und die Aufgabe staatlicher Sozialversicherungen besteht darin, 

einerseits individuelle Risiken wie z. B. Krankheit, Unfall, Alter und Arbeitslosigkeit zu 

minimieren und zweitens eine intertemporale, interpersonelle und intersektorale Um-

verteilung von Zahlungsmitteln vorzunehmen. Beide Aufträge können Wohlfahrtseffekte 

bewirken, wie folgend näher erläutert wird. 

Eine Versicherung kann Wohlfahrtssteigerung innerhalb einer Gesellschaft herbeiführen. 

Einerseits kann der Zusammenschluss von Risiken einer großen Versichertenzahl zu 

Wohlfahrtssteigerungen führen, da die zusammengefassten Risiken teilweise gegenläufigen 

Charakter haben können oder aber das Risiko einer Gemeinschaft besser abschätzbar ist, 

als das Risiko eines Einzelnen. Letzteres lässt sich gut anhand der Rentenversicherung 

erläutern: Für die Absicherung einer lebenslangen Rente ist das Lebensalter des Ver-

sicherten entscheidend. Bei einer großen Grundgesamtheit lässt sich eine durchschnittliche 

Lebenserwartung relativ genau errechnen, für den Einzelnen ist dies unmöglich und 

zusätzlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der Einzelne exakt die durchschnitt-

liche Lebenserwartung erreicht (RIBHEGGE 2004: 58f). 

Wohlfahrtsteigerungen können auch durch Risikotausch generiert werden. Bei Vorhanden-

sein verschiedener Risikoneigungen kann der Tausch von Risiken, anstelle von Gütern in 

der Allokationstheorie, zu Wohlfahrtssteigerungen führen. Die Verwirklichung eines Risiko-

tausches kann grundsätzlich durch private Versicherungen erfolgen, die sich durch eine 

freiwillige Zugehörigkeit auszeichnen, oder durch staatliche Versicherungen erfolgen, die als 

Pflichtversicherungen ausgestaltet sind (RIBHEGGE 2004: 60ff). 

 

Jede Vorsorge hat intertemporale Verteilungseffekte, da aus dem gegenwärtigen Einkom-

men Anteile nicht für den zeitnahen Konsum verwendet werden, sondern angespart und als 

Einkommen in späteren Zeiten verwendet werden. Die intertemporale Verteilung ist bei der 

individuellen privaten Vorsoge gegeben, aber auch bei staatlichen Pflichtversicherungen, die 

auf dem ‚Generationenvertrag’ aufbauen (MOLITOR 1987: 218).  

Interpersonelle Verteilungen sind vor allem bei Sozialversicherungen vorzufinden. Nur durch 

eine Pflichtmitgliedschaft, die kennzeichnend für alle staatlichen Sozialversicherungen ist, 

kann dieser interpersonelle Transfer umgesetzt werden. Umverteilungen von stärkeren 

Gesellschaftsgliedern zu schwächeren kommen dadurch zustande, dass die Beitrags-

berechnung auf Basis des Einkommens stattfindet, die Leistungsgewährung allerdings für 

alle Mitglieder normiert ist (ebenda 1987: 219f). In der gesetzlichen Unfallversicherung bleibt 

allerdings die Wirkung des Äquivalenzprinzips teilweise erhalten, da die Höhe von Unfall-

renten von der Höhe der versicherten Einkommen abhängt, die wiederum als Grundlage der 

Beitragsberechnung dienen. Bei der LUV hingegen gibt es das Äquivalenzprinzip nicht. Die 
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Beiträge der meisten LBGen richten sich nach der Betriebsgröße, die Leistungen hingegen 

sind für alle Versicherten gleich, wenn man dabei von der eher kleinen Gruppe der dort 

versicherten Arbeitnehmer absieht. 

 

Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
Die LSV besteht aus vier Säulen, nämlich aus der LAK, der LKV, der LUV und der Pflege-

versicherung, die den einzelnen Krankenkassen angegliedert ist.  

 

In der LSV sind die selbstständigen Unternehmer der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

gesetzlich pflichtversichert. Die Ausnahme, dass im Bereich der Landwirtschaft die Unter-

nehmer gesetzlich pflichtversichert sind, ist dadurch zu erklären, dass zu Gründungszeiten 

der Versicherungen und auch heute noch vor allem in südlichen und westlichen Teilen 

Deutschlands die Agrarstruktur durch bäuerliche Klein- und Kleinstbetriebe gekennzeichnet 

ist und daher die meisten Arbeitskräfte in der Landwirtschaft selbstständige Betriebsleiter 

sind. Neben dem landwirtschaftlichen Unternehmer sind auch mitarbeitende Familienan-

gehörige abgesichert.  

Abhängig beschäftigte Arbeitnehmer in der Landwirtschaft sind nicht in der LSV, sondern in 

den allgemeinen Sozialversicherungen gegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Einkom-

mensverlust im Alter abgesichert. Gegen Arbeitsunfälle und Berufkrankheiten ist diese 

Versichertengruppe wie alle übrigen in der Landwirtschaft Tätigen in der LUV abgesichert. 

 

Wie die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung funktioniert auch die LAK de jure auch 

nach dem Äquivalenzprinzip, weil die Versicherten einen einheitlichen Beitrag einzahlen und 

eine einheitliche Rente ausbezahlt bekommen (vgl. HENRICHSMEYER & WITZKE 1991: 50). 

Allerdings wird die LAK zum größten Teil durch Bundesmittel finanziert und zusätzlich 

erhalten Versicherte kleinerer Unternehmen einen Beitragszuschuss, was eher dem Solidari-

tätsprinzip entspricht. 

Die LKV basiert dagegen klar auf dem Solidaritätsprinzip. Demnach haben alle Versicherten 

Anspruch auf einen gleichen Leistungsumfang. Die Beiträge werden allerdings entsprechend 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Versicherten erhoben.  

Die Unfallversicherung funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip in Kombination mit dem 

Äquivalenzprinzip, da sich deren Beiträge vermehrt auch an dem Risiko von Unfällen in den 

versicherten Unternehmen orientieren (vgl. HENRICHSMEYER & WITZKE 1994: 393). 
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2.4. Agrarsoziale Sondersysteme ausgewählter EU-Länder 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit zunehmender Industrialisierung wurden 

selbstständige landwirtschaftliche Unternehmer und Familienangehörige westeuropäischer 

Länder mehr und mehr in staatlichen Sozialversicherungen abgesichert. Diese Entwicklung 

ging hauptsächlich in zwei Richtungen: In England und in den Niederlanden sind die 

Landwirte in die allgemeinen Sozialversicherungen integriert worden. Im Gegensatz dazu 

wurden in den anderen west- und südlichen Ländern sektorspezifische Sondersysteme für 

die Landwirtschaft entwickelt, deren Ausgestaltung im Bereich der Leistungen, Beiträge und 

versicherten Personen sehr unterschiedlich war (SCHMITT & WITZKE 1975: 7). 

Die Entwicklung und Ausgestaltung landwirtschaftlicher Sozialversicherungen erfolgte  in den 

meisten Ländern stark pfadabhängig. Politische Kompromisse und externe Einflüsse wie 

Hungersnöte, hervorgerufen durch Naturereignisse oder kriegerische Auseinander-

setzungen, haben die Agrarpolitik beeinflusst und die Notwendigkeit einer besonderen 

Behandlung der Landwirtschaft suggeriert. 

 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über diejenigen EU-Mitgliedsstaaten, in denen Instrumente der 

sozialen Sicherung speziell für die Landwirtschaft existieren. Die sozialen Sicherungs-

systeme sind als staatliche Pflichtversicherungen ausgebildet und werden durch Beiträge 

finanziert. Zusätzlich trägt in vielen Ländern der Staat einen Teil der Finanzierung, die meist 

aus Steuermitteln erfolgt und in einzelnen Bereichen einen Großteil der notwendigen 

Aufwendungen deckt. Soweit Arbeitnehmer in der Tabelle nicht als pflichtversicherte 

Personen aufgeführt sind, sind diese in der allgemeinen Sozialversicherung versichert, die 

ebenfalls durch Beiträge der Arbeitgeber, in manchen Fällen auch der Arbeitnehmer sowie 

teilweise durch den Staat finanziert werden.  

 

In den nicht in Tabelle 1 aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten gibt es meist allgemeine 

Sozialversicherungen, in denen Arbeitnehmer und teilweise auch Unternehmer aller 

Wirtschaftsbereiche versichert sind (Norwegen, Schweden), oder steuerfinanzierte staatliche 

Heilfürsorgesysteme für alle Bürger (Dänemark, England, Irland und Island). In Estland, 

Slowenien und Ungarn gibt es innerhalb der Krankenversicherung einen getrennten und 

einheitlichen Beitragssatz für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, der nur von Arbeitgebern 

finanziert wird. 
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Tabelle 1: Soziale Sicherungssysteme für die Landwirtschaft: Ausgewählte EU-Länder 

Finanzierung
---------------
Versicherte 
Personen

Beiträge (24%) Beiträge (44%) Beiträge (77%)
(Versicherte) (Versicherte) (nur Arbeitgeber)
+ Staat  (75%) + Staat (55%) + Staat  (22%)

Arbeitnehmer +
Selbstständige

Beiträge Beiträge Beiträge (Versicherte) (33%) 
(Versicherte) (Versicherte) + Staat (33%) 
+ Staat + Staat + Transfers anderer 

Versicherungen (33%)

Beiträge Beiträge Beiträge 
(Versicherte) (Versicherte) (Versicherte)
Arbeitnehmer + Arbeitnehmer + Arbeitnehmer +
Selbstständige Selbstständige Selbstständige
Beiträge Beiträge Beiträge 
(Versicherte)  (Versicherte) (Versicherte)
+ Staat + Staat + Staat
Arbeitnehmer + Arbeitnehmer + Arbeitnehmer +
Selbstständige Selbstständige Selbstständige
Beiträge Beiträge Beiträge 
(Versicherte) (Versicherte) (Versicherte)
+ Staat + Staat + Staat

Beiträge Beiträge Beiträge 
(Versicherte) (Versicherte) (Versicherte)

Beiträge (20%) Beiträge (76%) Beiträge (73%)
+ Staat (79%) + Staat (23%) + Staat (24%)

Beiträge Beiträge Beiträge 
+ Staat + Staat + Staat

Beiträge Beiträge Beiträge 
(Versicherte) (Versicherte) (Versicherte)

Unfallversicherung

Deutschland

Selbstständige Selbstständige

Altersrenten-
versicherung

Kranken-       
versicherung

Österreich

Polen

Spanien

Finnland

Frankreich

Griechenland

Italien

Selbstständige Selbstständige Selbstständige

Luxemburg

Selbstständige Selbstständige Selbstständige

Selbstständige Selbstständige Selbstständige

Selbstständige Selbstständige (freiwillig) Selbstständige

Selbstständige Selbstständige Selbstständige

Selbstständige Selbstständige Selbstständige

 
Quelle: Eigene Darstellung nach: OECD (2005): Taxation and Social Security in Agriculture und EUROPÄISCHE 

UNION (2006): MISSOC – Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit in der EU. 
 

Die aufgeführten Länder mit agrarsozialen Sondersystemen bieten sich grundsätzlich als 

Referenzsystem für einen Vergleich mit der LUV an (MEHL 2005c: 1). Die österreichische 

SVB-UV erscheint als besonders geeignet, da der Aufbau des Systems sehr ähnlich zum 

deutschen ist. Weiterhin ist die Struktur der landwirtschaftlichen Unternehmen zumindest in 
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Süddeutschland und Österreich vergleichbar. Auch Reformen der SVB-UV vor wenigen 

Jahren machen einen Vergleich interessant, da Systemanpassungen in solchen Bereichen 

vorgenommen wurden, die auch in der LUV hohen Reformbedarf aufweisen (MEHL 2005c: 

2). Neben aufgeführten sachlichen Gründen spricht auch für die Wahl der SVB-UV als 

Referenzsystem, dass diese bereits von politischer Seite und Verbänden als beispielgebend 

für eine Reform der deutschen Versicherungsstrukturen propagiert wird (HASSELFELD 2005; 

BAYERISCHER BAUERNVERBAND 2005; HITZINGER et. al. 2006). Eine Erläuterung der SVB-UV 

und eine Gegenüberstellung mit der deutschen LUV erfolgt daher in Kap. 3.4.. 
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3. Die Landwirtschaftliche Unfallversicherung 

Die LUV ist ein Teilbereich der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, die berufs-

ständisch gegliedert ist und somit für jeden Bereich der Wirtschaft ein eigenes System 

vorsieht. Träger der LUV sind die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (LBG). 

Neben den LBGen gibt es die Gewerblichen Berufsgenossenschaften (GBG), sowie die 

Berufsgenossenschaften bzw. Unfallträger der öffentlichen Hand.  

 

Die gesetzliche Grundlage der LUV ist seit 1997 das siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII). Bei 

der Überführung des vormals geltenden Rechts aus der Reichsversicherungsordnung sind 

die Leistungen für Unternehmer und ihre Ehegatten in großen Teilen umgestaltet worden 

(vgl. SAUER 1996). Zuvor wurde die gesetzliche Unfallversicherung im Jahr 1963 durch das 

Unfallversicherungsneuregelungsgesetzes nicht substantiell geändert; hauptsächlich wurde 

die systematische Gliederung der gewachsenen Strukturen im dritten Buch der Reichsver-

sicherungsordnung von 1911 neu aufgebaut (KINS 1998: 22f). Im Folgenden wird ein kurzer 

Überblick über die Entstehung der LUV gegeben und die Organisation erläutert.  

 

3.1. Entstehung und Organisation der LUV 

Entstehung 
Die Entstehung sozialer Versicherungen in Deutschland geht auf den Reichskanzler Fürst 

Otto von Bismarck zurück. Unter diesem wurden Verfahren und Organisationen entwickelt, 

mit denen abhängige Arbeiter abgesichert werden konnten, da diese durch ihre wirtschaft-

liche Abhängigkeit bedingt als schutzbedürftigste Schicht der Bevölkerung galten. Diese 

politischen Bestrebungen sollten sowohl dem Wohle der Massen, als auch der Stabilisierung 

des politischen Systems dienen. Der Arbeitnehmer sollte so von staatlicher Seite einen 

Schutz genießen können, der ihn im Falle von Krankheit, Unfall und Invalidität absichert. Ver-

sicherungsbedarf bestand allerdings auch für Unternehmer, um sich gegen Haftungsan-

sprüche Geschädigter abzusichern, da nach römisch-rechtlichen Grundsätzen die Ver-

schuldenshaftung und später die Gefährdungshaftung galten (BEIL 2000: 113). 

 

Am 5. Mai 1886 wurde der Grundstein der LUV durch ein Gesetz „betreffend die Unfall- und 

Krankenversicherung der in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten 

Personen“ (KINS 1998: 7) gelegt. Schon damals wurden landwirtschaftliche Klein- und 

Kleinstunternehmer in den Kreis der Pflichtversicherten aufgenommen, solange ihr Unter-

nehmergewinn einen gewissen Grenzwert nicht überstieg. Andere Unternehmer konnten 

freiwillig der LUV beitreten und seit 1939 sind alle landwirtschaftlichen Unternehmer 
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pflichtversichert (KINS 1998: 9). Die Ausweitung der Versicherung auf selbstständige Unter-

nehmer stellt einen wesentlichen Unterschied zur gewerblichen Unfallversicherung dar, in 

der ausschließlich abhängige Arbeitnehmer pflichtversichert sind. 

 

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur sozialen Absicherung war Aufgabe der 

Länder, woraus unterschiedliche Ausgestaltungen in der Organisation und bei den Beitrags-

maßstäben hervorgegangen sind. In den einzelnen Ländern sind zum Teil mehrere regionale 

Berufsgenossenschaften gebildet worden, um auf regionale Gegebenheiten wie topograph-

ische und klimatische Unterschiede, aber auch Anbau von Sonderkulturen oder verschie-

dene Betriebsstrukturen differenziert eingehen zu können (KINS 1998: 9f). Eine regionale 

Aufteilung der LBGen existiert trotz mehrfacher Fusionen bis heute. Auch die Beitrags-

erhebung ist in den LBGen immer noch sehr unterschiedlich. 

 

Das Gründungsgesetz aus dem 19. Jahrhundert beschloss auch die Selbstverwaltung der 

Versicherungsträger mit staatlicher Aufsicht und Rahmengesetzgebung, die erhebliche Spiel-

räume vor allem im Bereich der Finanzierung der LUV gewährt. Für die Jahre 1934 bis 1945 

wurde die Selbstverwaltung von den Nationalsozialisten durch staatliche Führung und Ver-

waltung ersetzt (KINS 1998: 11).  

 

Zu Gründungszeiten der LUV gab es auf deutschem Reichsgebiet 48 LBGen, in denen 1889 

rund 5 Mio. Betriebe mit 8,1 Mio. Personen versichert waren, wobei sich die Zahl der 

Versicherten in den folgenden Jahren mehr als verdoppelte. Ab 1925 wurden die Leistungen 

der LUV erweitert, sodass seitdem nicht nur Wegeunfälle1 zusätzlich durch die LUV 

abgedeckt, sondern auch Heilverfahren und Rehabilitation durch die LUV organisiert werden. 

Vorher beschränkten sich die Leistungen der LUV meist auf finanzielle Hilfen. Wenige Jahre 

später kam es zur Anerkennung der ersten Berufskrankheiten (KINS 1998: 21f).  

 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in der neu gegründeten BRD das System der LUV 

weitergeführt, in der DDR hingegen waren die Erwerbstätigen der Landwirtschaft in einer 

einheitlichen staatlichen Sozialversicherung abgesichert. Die Sozialversicherung der DDR 

unterschied nicht in Alters-, Kranken- oder Unfallversicherung und war für alle Erwerbs-

tätigen zuständig (MEHL & HAGEDORN 1993: 311). Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 

ist das Sozialversicherungssystem der BRD auf die fünf neuen Bundesländer übertragen 

worden. Die LUV wie auch LKV haben ab dem 01.01.1991 ihre Ausgaben wahrgenommen, 

die Übertragung der AdL erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. Allerdings war die Einführung 

der LUV in ihrer sektorspezifischen Ausgestaltung in den neuen Bundesländern nicht 
                                                 
1 Wegeunfällen sind Unfälle, bei denen der Versicherte auf dem Weg von und zur Arbeitsstätte zu Schaden 

kommt. 
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unproblematisch. Vor allem der Leistungsumfang, der speziell auf die Beschäftigten in der 

Landwirtschaft Westdeutschland zugeschnitten war, erwies sich für die Betriebstrukturen 

Ostdeutschlands als nicht optimal (ebenda: 313f).  

Der Bestand an Rentenlasten der Sozialversicherung der DDR wurde nach einem im 

Einigungsvertrag festgelegten Verteilungsschlüssel vorgenommen. Nach diesem wurde 

jedem der drei Zweige der gesetzlichen Unfallversicherung ein Anteil der Altrenten über-

tragen, der dem jeweiligen Anteil an Leistungsaufwendungen für Renten an dem Gesamt-

volumen aller gesetzlichen Unfallversicherungen des Jahres 1989 entsprach. Die LUV hatte 

somit 8,52 % der Altrenten zu tragen. Dieser Teil wiederum wurde zu 88,3 % auf die 

damalige LBG Berlin und zu 11,7 % auf die Gartenbau-BG übertragen (DEISLER 2001a: 649). 

Die heutige Organisation der LSV wird im folgenden Unterkapitel dargestellt. 

 

Organisation 
Die Träger der LUV sind die regionalen LBGen. Diese sind Körperschaften öffentlichen 

Rechts und unterstehen der Aufsicht der Landessozialministerien bzw. des Bundessozial-

ministeriums, da manche LBGen den Ländern, andere dem Bund zugeordnet sind. Im 

Rahmen ihrer Selbstverwaltung handeln sie eigenständig. 

 

Eine regionale Gliederung der Sozialversicherungsträger erscheint gerade für die Landwirt-

schaft als wichtig, da der Hauptproduktionsfaktor Boden immobil und regional sehr verschie-

den in seiner Wertigkeit und Nutzbarkeit ist, wie auch die produktionstechnisch wichtigen 

klimatischen Bedingungen. Im Zeitablauf hat sich eine räumlich angepasste, oft sehr unter-

schiedliche Betriebsstruktur entwickelt. Eine Anpassung an örtliche Gegebenheiten und 

Abstimmung der Leistungen auf diese ist durch die regionalen LBGen erfolgt.  

 

Bis Ende 2002 gab es 17 land- und forstwirtschaftliche Sozialversicherungsträger in 

Deutschland, sowie einen bundesweit zuständigen für den Gartenbau. Strukturwandel-

bedingt sinkende Versichertenzahlen in der LUV machten eine weitere Anpassung der 

Organisation und Verwaltung innerhalb der Sozialversicherungsträger notwendig. Als Signal 

für die Weiterentwicklung und Fortführung der eigenständigen agrarsozialen Sicherung 

wurde das Gesetz zur Organisationsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

(LSVOrgG) erlassen, welches am 01.08.2001 in Kraft trat (BMAS 2002z: 196) und Zusam-

menschlüsse der Träger der LSV bewirkte. Auf Beschluss von Bundestag und Bundesrat 

sollte die Zahl der Sozialversicherungsträger, und damit auch der LBGen, bis zum 

01.01.2003 auf unter zehn sinken. Zusätzlich sind zum 01.04.2004 die beiden LBGen auf 

dem Gebiet der neuen Bundesländer fusioniert, sodass es heute deutschlandweit noch acht 

LBGen und eine BG Gartenbau gibt.  

 25



3. Die Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
 

 

Mit den genannten Fusionen zum 01.01.2003 durch das LSVOrgG sollten in einem 

Kompromiss die Interessen des Bundes und der Länder gleichermaßen zufrieden gestellt 

werden, indem die meist landesunmittelbaren Träger beibehalten, aber  der Einfluss des 

Bundes auf diese gestärkt wurde. Im Jahr 2002 urteilte das BMAS, dass mit dieser Kombi-

nation von Verwaltung durch die Länder und Finanzierung durch den Bund die „Organisation 

der LSV auf längere Dauer stabilisiert“ sei (BMAS 2002z:  197). 

Die Beanstandungen des BUNDESRECHNUNGSHOFS aus dem Jahr 2007 zeigen allerdings, 

dass die Organe der LSV immer noch zu aufgebläht und kostenintensiv seien und dass der 

Bund auf Grund der hohen Finanzhilfen noch mehr Einfluss auf die den Ländern 

untergliederten LSV-Träger bekommen müsse, um eine Möglichkeit der Sanktionierung 

unwirtschaftlichen Verhaltens zu schaffen. Demgemäß wird weiterhin eine Fusion zu einem 

Bundesträger gefordert (BUNDESRECHNUNGSHOF 2007: 3).  

Mit der aktuellen Reform der LSV durch das LSVMG, die ab 2008 ihre Wirkung entfaltet, sind 

weitere Maßnahmen zur Steigerung des Bundeseinflusses sowie zur Straffung der 

Verwaltungsstrukturen und Einsparung von Verwaltungskosten getroffen worden. Diese 

werden im Kap. 6.4.2 detailliert erläutert. 

 

3.2. Umfang der Versicherung und Leistungen 

Versicherte Personen 
In der LUV sind alle land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen, einschließlich Garten- und 

Weinbau, Binnenfischerei, land- und forstwirtschaftliche Lohnunternehmen, Unternehmen 

der Park-, Friedhofs- und Gartenpflege, der Jagden, der Imkerei und der Berufsverbände, 

wie Landwirtschaftskammer oder landwirtschaftliche Sozialversicherungsträger pflichtver-

sichert (§ 123 SGB VII). 

Der Kreis der in der LUV Pflichtversicherten ist sehr weit gefasst. Dazu gehören alle Unter-

nehmer, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen, Arbeitnehmer und sonstige Personen, 

egal, ob sie dauerhaft oder nur vorübergehend beschäftigt sind (§ 2 SGB VII).  

 

Eine Befreiung von der Versicherungspflicht des landwirtschaftlichen Unternehmers in der 

LUV wird nur gewährt, wenn die landwirtschaftlich genutzte Fläche weniger als 0,25 ha groß 

ist; ausgenommen sind Spezialkulturen (§ 5 SGB VII). Eine Befreiung erfolgt nur auf Antrag 

und gilt unwiderruflich. 

Bis zum 29.03.2005 lag die Schwelle zur Versicherungspflicht bei 0,12 ha, und war in der 

wissenschaftlichen Literatur sehr umstritten (V. MAYDELL 1988: 134). Für den Versicherten 

war diese Grenze eher positiv, denn der Beitrag zur Berufsgenossenschaft wird nach wie vor 
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von den meisten LBGen aufgrund des Flächenwertes bemessen, mit einem (geringen) 

Mindestbeitrag. So ergab sich lange Zeit ein sehr günstiger und umfassender Schutz für 

nebenberufliche Kleinst- und Hobbylandwirte, die ihr Haupteinkommen aus außerlandwirt-

schaftlichen Tätigkeiten beziehen. 

 

Aufgaben 
Der Gesetzgeber weist der LUV folgende Aufgaben zu. Demnach soll die LUV dazu dienen,  

1. „mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 

arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,  

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die 

Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen 

und sie oder ihre Hinterbliebenen  

3. durch Geldleistungen zu entschädigen“ (§ 1 SGB VII). 

 

Mit diesen drei Aufgabenbereichen, Prävention, Rehabilitation und Entschädigung ist der 

Leistungsumfang dieser Pflichtversicherung und damit der Versicherungsschutz wesentlich 

umfangreicher, als ihn eine reine Haftpflichtversicherung der Unternehmer leisten könnte. 

Vor allem der Auftrag der Prävention, der in einer üblichen Unternehmenshaftpflicht-

versicherung nicht inbegriffen ist, erscheit aufgrund der hohen Unfallhäufigkeit in der 

Landwirtschaft als sehr wichtig. 

 

Leistungen 
Eine versicherte Person hat Anspruch auf Leistungen von der LUV, wenn diese unter einem 

Arbeitsunfall oder einer anerkannten Berufskrankheit leidet. Verbotswidriges Handeln 

schließt einen Leistungsanspruch nicht aus (§ 7 SGB VII). 

Leistungen können in Form von Heilbehandlung, Rehabilitationsleistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben bzw. am Leben in der sozialen Gemeinschaft oder als Geldleistungen erfolgen. 

Zusätzlich gibt es die speziell auf landwirtschaftliche Betriebe ausgerichtete Betriebs- und 

Haushaltshilfe. Auf eine Darstellung der gesamten Bandbreite der Leistungen der LUV wird 

an dieser Stelle verzichtet, da dies sehr umfangreich und für die weitere Analyse nicht 

notwendig ist. Für weitere Einzelheiten wird auf das SGB VII und Veröffentlichungen der 

LBGen verwiesen. Im Folgenden werden kurz die Leistungen charakterisiert, die speziell auf 

die landwirtschaftlichen Betriebe zugeschnitten sind und gegenüber anderen Zweigen der 

gesetzlichen Unfallversicherungen eine Besonderheit darstellen. 

 

So gibt es in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung die Betriebs- und Haushaltshilfe, 

die einem Versicherten für maximal drei Monate gestellt wird, wenn dessen Arbeitskraft 
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unfall- oder krankheitsbedingt  im landwirtschaftlichen Betrieb oder Haushalt nicht mehr 

einsetzbar ist. Diese soll die die Funktion des Versicherten im Betrieb oder Haushalt 

ersetzen. An der Finanzierung beteiligt sich der Versicherte mit einer Selbstbeteiligung (§ 54 

SGB VII). 

Die Betriebs- und Haushaltshilfe ist in der Landwirtschaft besonders hilfreich, da die größte 

Zahl der Versicherten landwirtschaftliche (Einzel-)Unternehmer (Bauern) sind (vgl. Kap. 

4.5.1). Ein Ausfall des Unternehmers ohne Einsatz einer Ersatzkraft macht eine Fortführung 

des Betriebes oftmals unmöglich. Weiter ist eine solche Ersatzkraft gerade in der Land-

wirtschaft wichtig, da die Produktion saisonal erfolgt. Der Landwirt hat zu festen Terminen 

gewisse Arbeiten zu erledigen, wie säen oder ernten. Ist er in einem solchen produktions-

wichtigen Zeitraum arbeitsunfähig, würden ohne Ersatzkraft die Grundlagen des gesamten 

Jahreseinkommens vernichtet. Anstatt der Betriebs- und Haushaltshilfe kann auch das 

Verletztengeld nach § 55 SGB VII in Anspruch genommen werden. 

In der gewerblichen Unfallversicherung hingegen gibt es nur die Haushaltshilfe (§ 42 SGB 

VII). Da die dort Versicherten ausschließlich Arbeitnehmer sind, erscheint das auch völlig 

ausreichend, weil diese oft innerhalb einer Firma leichter durch andere, evtl. vorhandene 

Arbeitnehmer ersetzt werden können.  

 

Einen Anspruch auf Unfallrente haben Versicherte der LUV, wenn ihre Erwerbsfähigkeit 

aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit um mehr als 30 % (bei Arbeit-

nehmern 20%) gemindert wird (§ 56 SGB VII). Die Unfallrente wird aufgrund des jeweils 

anzusetzenden Jahresarbeitsverdienstes und dem Grad der Schädigung berechnet. 

Letzterer wird hier nicht näher erläutert, da dieser für die vorliegende Arbeit wenig relevant 

ist. Die anzusetzenden Jahresarbeitsverdienste hingegen stellen einen gravierenden 

Unterschied zu anderen Teilen der gesetzlichen Unfallversicherung dar und sind in der 

späteren Analyse von größerer Bedeutung. Daher werden diese im folgenden Unterkapitel 

ausführlich behandelt. 

 
Jahresarbeitsverdienste zur Berechnung von Leistungen 
Die anzusetzenden Jahresarbeitsverdienste (JAV) für die Unfallrentenberechnung sind für 

die drei Beschäftigtengruppen Arbeitnehmer, mitarbeitende Familienangehörige ohne 

Arbeitsvertrag und landwirtschaftliche Unternehmer, incl. Ehegatten und Lebenspartner 

unterschiedlich: 

 

Für Arbeitnehmer gilt die Summe der in den letzten 12 Monate erhaltenen Arbeitsentgelte 

und -einkommen (§ 82 SGB VII). Diese Regelung gilt auch in anderen Bereichen der 

gesetzlichen Unfallversicherung. Mitarbeitende Familienangehörige, die mit einem Arbeits-

 28



3. Die Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
 

vertrag angestellt sind, werden wie Arbeitnehmer behandelt (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). Der 

mindestens anzusetzende JAV wird von der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV abgeleitet, die 

dem gerundeten, durchschnittlichen Entgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung im vor-

vergangenen Kalenderjahr entspricht. Bei volljährigen Versicherten sind 60 % der Bezugs-

größe anzusetzen, was einem Mindest-JAV von 17.640 € in den alten Bundesländern (West) 

und 15.120 € in den neuen Bundesländern (Ost) im Jahr 2007 entspricht (vgl. Kap. 4.5.4). 

Ein Höchstbetrag der zweifachen Bezugsgröße darf nicht überschritten werden (§ 85 SGB 

VII). 

 

Für mitarbeitende Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag, die nicht Ehegatten oder 

Lebenspartner des Unternehmers sind, gilt der vorgenannte Mindest-JAV nach § 85 Abs. 1 

SGB VII als zugrunde zu legender JAV (§ 93 Abs. 3 SGB VII).  

 

Für landwirtschaftliche Unternehmer, ihre Ehegatten oder Lebenspartner gilt der durch-

schnittliche Jahresarbeitsverdienst (dJAV) nach § 93 Abs. 1 SGB VII, unabhängig von 

erzielten Arbeitsentgelten und -einkommen. Dieser gesetzlich bestimmte und durch die 

Selbstverwaltung der LBGen fortgeschriebene dJAV beträgt im Jahr 2006 10.656 € 

(SPITZENVERBÄNDE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN SOZIALVERSICHERUNG 2006: 77). 

Entsteht für einen landwirtschaftlichen Unternehmer oder seinen Ehegatten bzw. 

Lebenspartner ein Anspruch auf Unfallrente, wird der dJAV bei der Unfallrentenberechnung   

1. um 25 % erhöht, wenn die Erwerbsfähigkeit von 50 % bis unter 75 % gemindert ist 

und 

2. um 50 % erhöht, wenn die Erwerbsfähigkeit von 75 % oder mehr gemindert ist (§ 93 

Abs. 2 SGB VII). 

Diese Regelung ersetzt die frühere Schwerverletztenzulage und ist für die versicherte 

Person deshalb wichtig, da die auf dem dJAV basierende Unfallrente sehr niedrig angesetzt 

ist und meist nicht zum Leben ausreicht. Weitere Einzelheiten zu den Jahresarbeits-

verdiensten sind in den §§ 81-89 und § 93 des SGB VII nachzulesen. 

 

Bis 1997 wurde der dJAV für Unternehmer alle vier Jahre vom Festsetzungsausschuss der 

LBGen neu festgelegt (SCHEELE 1990: 148). Seit der Eingliederung der LUV in das SGB VII 

zum 01.01.1997 ist der dJAV für Unternehmer dort gesetzlich fixiert und wird jährlich zum 

1.7. dem allgemeinen Einkommensniveau angepasst. 

 

Der dJAV liegt im Jahr 2006 mit 10.656 € deutlich unter dem durchschnittlichen 

Jahresarbeitsverdienst der gewerblichen Beschäftigten von 22.656 € (HVBG 2005: 6). Die 

daraus resultierenden Renten für landwirtschaftliche Unternehmer können auf Grund ihres 
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niedrigen Betrages nur einer Grundabsicherung dienen2. Landwirtschaftliche Arbeitnehmer 

dagegen erhalten eine viel höhere Rente als die Unternehmer, da diese ihren gesamten 

Lebensunterhalt davon bestreiten müssen.  

 

Die einkommens- und betriebsgrößenunabhängige Bemessungsgrundlage für Unfallrenten 

bei landwirtschaftlichen Unternehmern wirft eine weitere Problematik auf: trotz unterschied-

lich hoher Beitragsaufwendungen  der einzelnen Unternehmer (durch verschiedene Betriebs-

größen oder Einkommen bedingt) werden einheitliche Unfallrenten ausgezahlt. In den 

gesetzlichen Krankenkassen ist die „differenzierte Beitragserhebung trotz einheitlicher 

Leistung ausdrücklich“ (V. MAYDELL 1988: 138) mit einem solidarischen Ausgleich begründet. 

In der gesetzlichen Unfallversicherung hingegen ist ein solcher Ausgleich nicht schriftlich 

fixiert, wohl aber politisch gewollt. 

 

3.3. Finanzierung der LUV 

Die Finanzierung der LUV erfolgt grundsätzlich durch Beiträge der pflichtversicherten 

landwirtschaftlichen Unternehmer, da die LUV die Haft- und Fürsorgepflicht des Unter-

nehmers gegenüber seinen Arbeitnehmern und sonstigen Personen übernimmt (SCHIMANSKI 

1986: 39). Zur Senkung der Beiträge erhält die LUV seit 1963 zusätzlich Bundesmittel. 

 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des Umlagesolls und der Bundesmittel im Zeitablauf. Es 

ist deutlich zu erkennen, dass die Beiträge der landwirtschaftlichen Unternehmer im 

Beobachtungszeitraum stark angestiegen sind. Verhältnismäßig weniger sind die Bundes-

mittel bis zum Jahr 1996 angehoben und danach vermindert worden. Der Anteil der Bundes-

mittel ist vor allem im letzten Jahrzehnt auf ein historisches Tief geschrumpft. 

 

                                                 
2 Der dJAV und damit die zu erwartenden Renten für landwirtschaftliche Unternehmer sind sehr gering, weil sie 

nur die Kosten des täglichen Lebens abdecken sollen. Miete für eine Wohnung des landw. Unternehmers ist 
unüblich, da meistens ein eigenes Wohnhaus genutzt wird. Kosten für Wohnen müssen daher nicht durch die 
Versicherung gedeckt werden. Außerdem erhalten die den Hof abgebenden Unternehmer im Zuge der 
Betriebsübergabe an ihre Nachfolger zusätzlich meist noch weitere betriebliche Leistungen, wie Altenteil, 
Verpflegung etc. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Beiträge und Bundesmittel 1963 bis 2006 
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Quelle:  Eigene Darstellung. Daten: BMELV, Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung (Agrarbericht), versch. 

Jg. 
 

Das Umlagesoll stellt den Überschuss der Aufwendungen über die sonstigen Erträge (z.B. 

aus Vermögen) der LUV im Kalenderjahr dar und wird im Folgejahr in Form von Beiträgen 

auf die Unternehmer umgelegt. Daher ist das Umlagesoll des Vorjahres mit den Beiträgen 

und Bundesmitteln eines jeden Jahres zu vergleichen. Im Folgenden werden die Beiträge 

der Unternehmer näher erörtert und die Entwicklung des Bundeszuschusses und dessen 

Begründung dargelegt. 

 

3.3.1. Beiträge 

Beitragserhebung 
Die Beiträge zur LUV werden nach dem Umlageprinzip der nachträglichen Bedarfsdeckung 

bei den landwirtschaftlichen Unternehmern erhoben. Hierzu werden die gesamten Auf-

wendungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften im Folgejahr auf die Mitglieds-

unternehmen umgelegt (§ 152 Abs. 1 SGB VII), wobei von den gesamten Aufwendungen 

zuerst die Bundeszuschüsse abzuziehen sind. Die Bundeszuschüsse wirken so direkt 

beitragssenkend zu Gunsten der Unternehmer. Abgesehen von dem ab 2010 wirksam 

werdenden neu eingeführten Lastenausgleich innerhalb der LUV durch das LSVMG ist jede 

einzelne LBG eine Risikogemeinschaft, die die Unfallrisiken der Versicherten in den 

Mitgliedsunternehmen absichert. 
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Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch die Selbstverwaltung der LBGen, wie auch die 

Festlegung der Bemessungsgrundlage. Der weit gefasste gesetzliche Rahmen verlangt 

lediglich, dass als Berechnungsgrundlagen neben dem Umlagesoll „die Fläche, der Wirt-

schaftswert, der Flächenwert, der Arbeitsbedarf, der Arbeitswert oder ein anderer vergleich-

barer Maßstab“ (§ 182 Abs. 2 SGB VII) gewählt werden kann. Darüber hinaus können die 

LBGen auch Gefahrentarife (§ 157 SGB VII) einsetzen und Grund- oder Mindestbeiträge 

(§ 161 SGB VII) erheben. Die genauen Bestimmungen zur Beitragsberechnung sind in den 

Satzungen der LBGen festgelegt. Der in den gesetzlichen Regelungen bestehende Spiel-

raum hat teils erhebliche Unterschiede in der Beitragsbelastung der Mitglieder einzelner 

LBGen zur Folge. 

 

Tabelle 2: Beitragsbemessung der LBGen (Stand 01.01.2008) 

LBG 
Grundbeitrag nach 

Arbeitsbedarf 1) 
(seit) 

nach 
Flächen-

wert 

Gutachten 
Arbeitsbedarf 2) 

Schleswig-Holstein und Hamburg 45-150 € 2008 --- 2007  
BAHRS 

Niedersachsen-Bremen 30-250 € 1989 / 2002 --- 1988 
KÖHNE 

2001 
BAHRS 

Nordrhein-Westfalen 100 € 2006 --- 2006  
BAHRS 

Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland 30-125 € 

wenn ohne 
Bodenbewirt-

schaftung  2008 
BAHRS  4) 

Franken und Oberbayern 65-85 € 
wenn ohne 

Bodenbewirt-
schaftung  2008 

BAHRS  4) 
Niederbayern / Oberpfalz und 
Schwaben 65-85 € 

wenn ohne 
Bodenbewirt-

schaftung  2008 
BAHRS  4) 

Baden-Württemberg 60 € 2008 --- 2006 
ZEDDIES 

Mittel- und Ostdeutschland 40 € 
wenn ohne 

Bodenbewirt-
schaftung 

 3) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Satzungen der LBGen und fernmündlichen Auskünften der entsprechenden 
LBGen.  

Anmerkungen: 
1) Beitragsbemessung nach Arbeitsbedarf seit angegebenem Geschäftsjahr, erstmalig wirksam für Umlage im   

Folgejahr. Die Beitragsberechnung der LBGen SHH erfolgte auch schon vor dem angegebenen Jahr auf 
Basis von Arbeitsbedarfswerten, allerdings nach einem deutlich weniger detaillierten Verfahren, welches mit 
dem heutigen nur eingeschränkt vergleichbar ist.  

2) Gutachten zur Umstellung der Beitragserhebung auf Arbeitsbedarfswerte mit (vorauss.) Fertigstellung und   
Autor. 

3) Derzeit Überlegung und Diskussion, ob Gutachten in Auftrag gegeben werden soll. 
4) In Auftrag gegeben. 
 

Die meist auf Flächenwerten basierenden Beitragsberechnungsmethoden (vgl. Tabelle 2) 

gelten als veraltet, da sie einerseits keine Risikobewertungen vornehmen, und andererseits 

nur sehr grob pauschaliert das Einkommen aus der Landwirtschaft berücksichtigen. PLANKL 

& NEANDER (1983) und KÖHNE (1988) machten schon vor vielen Jahren deutlich, dass die 
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Berechnung der Einkommenssituation landwirtschaftlicher Betriebe auf Grund des 

Wirtschafts- oder Flächenwertes nicht hinreichend genau ist. Es wurde von KÖHNE (1988: 

207) gefordert, für die Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung individuelle Erfolgs-

nachweise, beispielsweise eine Buchführung, oder zumindest eine Einnahmen-Ausgaben-

Überschussrechnung heranzuziehen. Die LBG Schleswig-Holstein und Hamburg (LBG 

SHH), die LBG Niedersachsen-Bremen (LBG NB) und die LBG Nordrhein-Westfahlen (LBG 

NRW) haben als Beitragsmaßstab neben einem Grundbeitrag bereits einen pauschalierten 

Arbeitsbedarf in ihren Satzungen bestimmt (LBG SHH 2005: 21; LBG NB 2006: 18; LBG 

NRW  2007: 9). Die LBG NB war Vorreiter bei der Beitragsberechnung nach Arbeitsbedarfs-

werten und verwendet diesen Maßstab seit 1989; zum Jahr 2002 wurde dieser modifiziert. 

Zur Abfederung erheblicher Mehrbelastungen in der Veredelungsregion Oldenburg-Bremen 

nach Umstellung auf die neuen Beitragsmaßstäbe nach Arbeitsbedarfswerten wird als 

Übergangsregelung der alte, flächenbasierte Beitragsmaßstab bis Ende 2005 (Umlage in 

2006) beibehalten (LBG NB 2006: 34). 

 

Verschiedene Beitragsbemessungsmethoden führen für ähnliche Betriebe, die aufgrund der 

regionalen Zuständigkeit der LBGen in unterschiedlichen LBGen versichert sind, zu 

gravierenden Unterschieden in der Beitragsbelastung. Aufgrund von Forderungen nach 

bundeseinheitlichen Beitragsmaßstäben gab der Bundesverband der landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften ein Gutachten in Auftrag, um diesbezügliche Möglichkeiten zu 

prüfen. BAHRS (2007a: 54f) kommt darin zum Ergebnis, dass eine bundesweit einheitliche 

Beitragsbemessung aufgrund erheblicher Heterogenität in den Regionen nicht sachgerecht 

sei. Allerdings könnte eine bundesweite Einführung einer Beitragsberechnung auf Basis von 

Arbeitsbedarfswerten, die regional angepasst werden können, die alte flächenbasierte 

Berechnung ablösen (ebenda).  

Im Rahmen der Reform durch das LSVMG ist die Selbstverwaltung der LBGen zu einer 

Weiterentwicklung der Beitragsbemessung bis spätestens 01.01.2010 verpflichtet worden, 

die eine „Schwerpunktbildung zugunsten des Unfallrisikos bei angemessener Berücksichti-

gung des sozialen Ausgleichs“ (BMAS & BMELV 2008: 20) beinhaltet. 

Die derzeit erstellten oder sich in Bearbeitung befindlichen Gutachten (vgl. Tabelle 2) zur 

Beitragsberechnung aufgrund von Arbeitsbedarfswerten sind als erster Schritt zur Umstel-

lung der Beitragsberechnung bei den LBGen anzusehen, die bisher noch den Flächenwert 

als Maßstab einsetzen. 

 

Eine weitergehende Diskussion der Beitragsberechnung und -erhebung soll in der vor-

liegenden Arbeit nicht erfolgen. Eine umfassende Analyse der verschiedenen Beitrags-

erhebungsmethoden und weiterer Optionen würde bei notwendiger Gründlichkeit den 
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Rahmen dieser Arbeit sprengen und erscheint für die weitere Analyse auch nicht notwendig. 

Vielmehr wird hierfür auf vorhandene Literatur wie z. B. von BAHRS (2007a, 2006 und 2002), 

KÖHNE & JAESCHKE (1998) sowie SCHEELE (1990) verwiesen.  

 
Entwicklung der Beiträge 
Die Entwicklung der von landwirtschaftlichen Unternehmern aufgewendeten Beiträge  ist 

ebenfalls aus Abbildung 1 ersichtlich. Die Beitragssumme, die durch den Abstand zwischen 

Bundesmitteln und dem Umlagesoll dargestellt wird, ist im betrachteten Zeitraum auf ein 

vielfaches des Ausgangswertes aus dem Jahr 1963 angestiegen. Zusätzlich bewirkt der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft, der im Kap. 4.2 noch erläutert wird, eine Abnahme der 

in diesem Sektor beschäftigten Arbeitskräfte und beitragspflichtigen Mitgliedsbetriebe. Steigt 

nun das durch Leistungsaufwendungen bedingte Umlagesoll der LUV bei gleichzeitigem 

Rückgang der Mitgliedsunternehmen, so steigen die Beiträge der übrig gebliebenen Betriebe 

doppelt an. Hervorgerufen wird dieser Trend dadurch, dass die derzeitigen Mitgliedsbetriebe 

nicht nur die aktuell verursachten Leistungen zu tragen haben, sondern auch erhebliche 

Unfallrentenlasten aus strukturstärkeren Zeiten der Landwirtschaft (SCHIMANSKI 1986: 52). 

 

Die Höhe der Beiträge steht systembedingt in direktem Zusammenhang mit den zur 

Verfügung gestellten Bundesmitteln, da diese direkt beitragssenkend wirken. Entsprechend 

der Bundesmittelkürzungen bei annähernd konstantem Umlagesoll sind im letzten Jahrzehnt 

stark erhöhte Beiträge der Unternehmer notwendig geworden. Insgesamt sind in diesem 

Zeitraum die Bundesmittel absolut, aber auch anteilig am Umlagesoll abgesenkt worden. 

Dies erfolgte im Gegensatz zum Trend in anderen Bereichen der LSV: In der landwirt-

schaftlichen Alterssicherung wurden die Bundesmittel in den letzten zehn Jahren prozentual 

am Umlagesoll, aber auch in absoluter Höhe angehoben; gleiches ist auch in der Kranken-

versicherung der Fall, mit Ausnahme der Jahre 2005 und 2006 (BMELV 2007z: 111ff).  

 

3.3.2. Bundesmittel 

Die LUV ist der einzige Zweig der gesetzlichen Unfallversicherung, der Bundesmittel als 

direkte finanzielle Unterstützung erhält (BMAS 2001y: 429). In der gewerblichen Unfall-

versicherung gibt es zur Unterstützung hoch belasteter Zweige nur das 

Lastenausgleichsverfahren, welches später in Kap. 4.4 näher erläutert wird. Im Folgenden 

wird erst die Entwicklung der Bundesmittel dargestellt und danach deren politische 

Begründung diskutiert. 
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Entwicklung der Höhe der Bundesmittel 
Eine Gewährung von Bundesmitteln zur Senkung der Beiträge landwirtschaftlicher 

Unternehmer zur LUV gibt es seit 1963. Die unmittelbar beitragssenkende Wirkung ist in 

Abbildung 1 erkennbar: In den Jahren 1974 und 1996 waren bei nahezu unverändertem 

Umlagesoll wesentlich geringere Unternehmerbeiträge im Vergleich zum Vorjahr notwendig, 

da in diesen Jahren ein größerer Teil des Umlagesolls durch erhöhte Bundesmittel finanziert 

werden konnte. 

Die LUV erhält im ersten Jahr ca. 51 Mio. € Bundesmittel, die aber überwiegend erst 1964 

wirksam werden (BMELV 1974z: 217). Daher sind die Beiträge im Jahr 1963 noch wesent-

lich höher als in den folgenden Jahren. Bis 1973 verbleibt der Bundesmittelzuschuss auf 

einem mehr oder weniger konstanten Niveau von 100 Mio. €, mit einem überproportionalen 

Anstieg auf über 250 Mio. € im Jahr 1974. Bis Ende der Siebziger Jahre und auch in der 

zweiten Hälfte der Achtziger Jahre beträgt der Bundeszuschuss ca. 200 Mio. €. 

Ein sprunghafter Anstieg der Bundesmittel, Beiträge und des Umlagesolls ist in den Jahren 

1991 und 1992 zu erkennen, der auf die Wiedervereinigung Deutschlands zurückzuführen 

ist. Ab dem Jahr 1992 sind in Abbildung 1 auch die Sozialversicherungsträger der neuen 

Bundesländer enthalten. 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands sind die eigentlichen Bundeszuschüsse zur LUV 

erstmal bei 304 Mio. € per anno festgehalten worden. Das dennoch deutlich sichtbare 

Maximum der Zuschüsse im Jahr 1996 entsteht durch zusätzliche rd. 106 Mio. €, die als 

Ausgleich für „währungsbedingte Einkommensverluste“ (BMELV 2004z: 162) ausgezahlt 

worden sind.  

 

Ab 1998 werden die Bundesmittel auf 250 Mio. € abgesenkt. Der Bundeshaushalt für das 

Jahr 2005 sieht Kürzungen in Höhe von 50 Mio. € vor sowie eine weitere Kürzung von 50 

Mio. € im Rahmen der globalen Minderausgaben, sodass insgesamt nur 150 Mio. € Bundes-

mittel geflossen sind. Für 2006, 2007 und 2008 werden je 100 Mio. € Bundesmittel im 

Bundeshaushalt gewährt, die jeweils mit weiteren 100 Mio. € aus landwirtschaftlichem 

Zweckvermögen aufgestockt werden, sodass in diesen Jahren insgesamt 200 Mio. € für die 

LUV zur Verfügung stehen (AGE 05/2007: Kurzmeldungen 7; AGE 28/2007: Länderberichte 

13). Die Einstellung von zuletzt nur noch 100 Mio. € im Bundeshaushalt lässt darauf 

schließen, dass der Bund diesen Zuschuss dauerhaft auf (dieses Niveau) reduzieren will. 

Für die besondere Abfindungsaktion von Unfallrenten, eine der Reformmaßnahmen des 

LSVMG, werden für 2008 und 2009 jeweils zusätzliche 200 Mio. € an Bundesmitteln an die 

LUV ausgezahlt (AGE 49/2007: Länderberichte 22). Die besondere Abfindungsaktion und 

ihre Auswirkungen werden in Kap. 6.1.3 ausführlicher dargstellt. 
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Die Höhe der Bundesmittel variiert stark zwischen einzelnen Jahren, und es ist kaum ein 

Zusammenhang zwischen der Höhe der Bundesmittel und der Höhe des Umlagesolls zu 

erkennen. Das liegt darin begründet, dass die Bundesmittel für die LUV nicht per Gesetz 

festgeschrieben sind, sondern ausschließlich aufgrund der jährlichen Haushaltsgestaltung 

der Bundesregierung gewährt werden (SCHEELE 1990: 147) und somit politisch einfach zu 

variieren sind. In Zeiten stark beanspruchter Bundeshaushalte ist es politisch einfacher 

durchzusetzen, mit Sparmaßnahmen zuerst an solchen Stellen anzusetzen, die leicht 

veränderbar sind (MEHL 1997: 194) und keine breite öffentliche Diskussion nach sich ziehen. 

 

Abbildung 2: Unternehmen mit Beitragssenkung durch Bundesmittel 
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Quelle: Eigene Darstellung nach GLA, Verwendungsnachweise Bundesmittel, vers. Jg. 
Anmerkung: Bundesmittel erhalten nur Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII (Unternehmen der Land- 

und Forstwirtschaft, des Garten- und Weinbaus, der Binnenfischerei, der Imkerei und der den Zielen des 
Natur- und Umweltschutzes dienenden Landschaftspflege), Nebenunternehmen, wenn das 
landwirtschaftliche Hauptunternehmen die Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG erreicht und Unternehmen der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft, die nach § 123 Abs. 1 Nr. 4 SGB VII veranlagt werden (Park- und 
Gartenpflege, Friedhöfe), soweit deren Beitrag auf die Flächenbewirtschaftung entfällt. 

 

Innerhalb der LBGen wurde der Kreis der Bundesmittelberechtigten enger eingegrenzt, um 

trotz sinkender Bundesmittel noch deutliche Beitragsentlastungen der landwirtschaftlichen 

Unternehmer zu gewährleisten. Der Mindestbeitrag, ab welchem dem Unternehmer 

beitragssenkende Bundesmittel zugeteilt werden, wurde im Jahr 2000 von vormals 76,69 € 

(150 DM) auf 230,08 € (450 DM) und im Jahr 2002 auf 305 € angehoben3. Weiter wurden 

gewerbliche Nebenunternehmen landwirtschaftlicher Unternehmen und Lohnunternehmen 

von der Förderung ausgeschlossen. Seit 2001 bekommen auch landwirtschaftliche 

                                                 
3 Wenn ein landwirtschaftlicher Unternehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989 bei der LKV versichert 
ist oder der bewirtschaftete Betrieb die Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG erreicht, kann der 
Mindestbetrag ggf. auch unter 305 € durch Bundesmittel gesenkt werden. 
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Unternehmen, deren Gesellschaftsanteile mehrheitlich von einem öffentlich-rechtlichen 

Träger gehalten werden, keine Bundesmittel mehr und werden somit von der Sub-

ventionierung ausgeschlossen (BMAS 2001y: 203f). Die Änderung des Mindestbeitrages 

reduzierte die Anzahl Betriebe, die Bundesmittel zur Beitragssenkung erhalten haben, von 

ca. 800.000 (46 % der Beitragspflichtigen Unternehmen (BU)) im Jahr 1999 auf ca. 450.000 

(26 % der BU) im Folgejahr (GLA 1999: 4; GLA 2000: 4). Die zweite Stufe der Erhöhung ab 

2002 bewirkte keine signifikante Änderung (vgl. Abbildung 2). 

Die Verteilung der Bundesmittel auf die einzelnen LBGen wird im Kap. 5.6 noch eingehender 

diskutiert, da diese bei der intrasektoralen Analyse der LUV von großer Bedeutung ist. 

 

Begründung des Bundesmittelzuschusses zur LUV 
Der Bundesmittelzuschuss zur LUV wurde im Zeitablauf mit verschiedenen Argumenten als 

unerlässlich und notwendig dargestellt. Einerseits wird die Notwendigkeit dieser 

Unterstützung durch Erweiterung sozialer Leistungen begründet, andererseits wird der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft als Grund angeführt. Zuweilen ist auch die einkom-

menspolitische Seite zu Gunsten der Landwirtschaft in den Vordergrund gerückt. Im 

Folgenden werden Begründungen verschiedener Zeitabschnitte in der Entwicklung der 

agrarsozialen Politik beleuchtet. 

 

Mit dem Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz (UVNG) von 1963 wurden im gleichen 

Jahr die Leistungen für abhängig Beschäftigte und mitarbeitende Familienangehörige erhöht. 

Von diesem Zeitpunkt an wurden Unfallrenten für Arbeitnehmer in der Landwirtschaft nach 

ihren tatsächlichen Jahresarbeitsverdiensten der letzten 12 Monate berechnet, und nicht 

mehr wie vormals nach pauschalierten Sätzen des ortsüblichen Arbeitslohnes. Neu war 

auch, dass Unfallrenten landwirtschaftlicher Arbeitnehmer an die allgemeine Einkommens-

entwicklung angepasst werden sollten. Nur die Unfallrenten der Unternehmer und 

Familienangehörigen wurden weiterhin auf durchschnittlichen Jahresarbeitsverdiensten 

kalkuliert (SCHEELE 1990: 147f). Diese Leistungserweiterungen wurden durch Bundesmittel 

finanziert, um die landwirtschaftlichen Unternehmer nicht mit Beitragserhöhungen belasten 

zu müssen. So wurden 51 Mio. € Bundesmittel gewährt, um die deutlich höheren 

Aufwendungen für Unfallrenten nach dem neuen Berechnungsverfahren auszugleichen.  

Dieser intersektorale und solidarische Transfer wurde von den LBGen und vom Deutschen 

Bauernverband (DBV) gefordert (NOELL 1963: 77). Weitere Begründung der Bundes-

beteiligung an der LUV war die im UVNG geregelte anteilige Finanzierung des Bundes, wie 

auch erste Ausgleichsregelungen in der Gewerblichen Unfallversicherung, die zugunsten der 

Bergbau-Berufsgenossenschaften ebenfalls im Jahr 1963 eingeführt wurden, da auch in der 
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Bergbau-BG das Verhältnis an Beitragsvolumen und Leistungsaufwendungen durch starken 

Strukturwandel ungünstig geworden war (WOHLBEREDT 1981: 316).  

 

Einkommenspolitische Gründe für die Gewährung der Bundesmittel gab es schon von 

Anfang an. 1962 wurden die ersten Beschlüsse des EWG-Ministerrates gefasst, die eine 

Angleichung der Agrarpreise in der Europäischen Gemeinschaft beschlossen. Durch 

Übergangsregelungen waren in den ersten Jahren noch kaum Einkommenseinbußen in der 

Landwirtschaft zu verzeichnen. Ein finanzieller Ausgleich wurde aber dennoch von Seiten 

der Landwirtschaft gefordert, da niedrigere Preise politisch beschlossen, und damit auch 

geringere Einkommen abzusehen waren. Zusätzlich wurde zur gleichen Zeit in der 

landwirtschaftlichen Alterssicherung das Prinzip „höhere Leistungen durch zusätzliche 

Bundesmittel zu finanzieren“ (SCHEELE 1990: 149) gebräuchlich. Die damalige Forderung 

des DBV war, die Bundesmittel so zu bemessen, dass die Unternehmer von weiteren 

Beitragserhöhungen verschont bleiben und auch das Einkommen in der Landwirtschaft 

erhöht werde (DEUTSCHER BAUERNVERBAND E.V. (DBV) 1964: 103). 

 

Ende der Sechziger Jahre – die 1964 auf EWG-Ebene beschlossenen Agrarpreissenkungen 

bewirkten nun niedrigere Einkommen in der deutschen Landwirtschaft – kamen Forderungen 

der Landwirte nach einkommenserhöhenden Transfers des Bundes auf. Wegen knapper 

öffentlicher Kassen wurde aber keine Erweiterung der Bundesmittel genehmigt, vielmehr 

sollte eine Kürzung letzterer erfolgen. Schließlich wurde 1969 beschlossen, Bundesmittel, 

die für die LAH vorgesehen, aber nicht voll ausgeschöpft waren, der LUV zu übertragen, um 

die Beitragsbelastung der Unternehmer zu senken, oder zumindest auf konstantem Niveau 

zu halten (SCHEELE 1990: 154).  

 

Die Leistungserweiterung Schwerverletztenzulage für landwirtschaftliche Unternehmer und 

mitarbeitende Familienangehörige, die 1969 eingeführt wurde, wurde  vollständig durch 

Bundesmittel finanziert. Durch ein leichtes Aufstocken der Bundesmittel (SCHEELE 

1990: 155) mussten die Unternehmerbeiträge trotz steigender Leistungen nicht erhöht 

werden. 

 

Die Notwendigkeit, die strukturwandelbedingte Belastung der LUV auszugleichen, bestätigte 

die Bundesregierung im Jahr 1971 (HEEREMANN 1971: 256). Es erschien erforderlich, für 

eine politische Rechtfertigung einer langfristigen Deckung strukturwandelbedingter Finan-

zierungslücken der LUV, die Höhe eines evtl. vorhandenen strukturwandelbedingten Defizits 

zu bestimmen. Eine Grundlage für diese Diskussion wurde durch ein Gutachten von KIRNER 

& ROSENBERG (1973) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung geschaffen.  
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Dieses Gutachten untersuchte die Belastung der LUV mittels des Lastenausgleichsver-

fahrens der gewerblichen Berufsgenossenschaften (vgl. Kap. 4.4) und kam zu dem Ergebnis, 

dass die LUV nicht so stark belastet sei, als dass sich daraus eine Ausgleichsberechtigung 

ergeben würde. Vielmehr sei die Belastung der LUV vergleichbar mit der Belastung der 

gewerblichen Bau-BG, die damals nicht ausgleichsberechtigt war, sondern sogar selbst 

Ausgleichszahlungen zu leisten hatte, nämlich an die Bergbau-BG (KIRNER & ROSENBERG 

1973: 29). Das Gutachten ging in die politische Diskussion kaum ein und es wurden weiter-

hin Bundeszuschüsse für die LUV gewährt, obwohl die Ergebnisse KIRNER & ROSENBERGS 

eine Notwendigkeit dieser Subventionierung nicht bestätigten.  

 

Da eine „formal-rechtliche materielle Grundlage“ für die Bundesmittel und auch ein Verfahren 

zur Regelung des notwenigen Umfanges fehlen (Mehl 2000a: 98), wird von Vertretern der 

Landwirtschaft in der politischen Diskussion wiederholt eine gesetzlichen Absicherung der 

Bundesmittel auf festzulegendem Niveau verlangt (DBV 2004a: 2; DBV 2007a: 4), da der 

Bund für die „Alte Last“ – das sind Unfallrenten aus früheren Jahren – einstehen müsse. 

Problematisch für eine solche Festschreibung ist unter anderem, dass die Alte Last der LUV 

bisher noch nicht einwandfrei beziffert werden konnte. Erfolgte Untersuchungen zur 

Belastung der LUV im Vergleich zu anderen Teilen der gesetzlichen Unfallversicherung 

haben auch mehrfach ergeben, dass die LUV zwar stärker belastet ist, als andere 

Unfallversicherungen, allerdings nicht so stark, als dass sich nach den angelegten Maß-

stäben eine Ausgleichsberechtigung ergeben würde und Bundesmittel erforderlich wären 

(KIRNER & ROSENBERG 1973, MEHL 1999a).  

 

3.4. Bäuerliche Unfallversicherung Österreichs als Referenzsystem 

Wie bereits dargestellt, gibt es in mehreren EU-Mitgliedsstaaten im Bereich der sozialen 

Sicherung Sondersysteme für die Landwirtschaft. In diesen Ländern ist ebenfalls ein Wandel 

von einer landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft 

zu beobachten, sodass auch dort die Existenz strukturwandelbedingter Probleme hinsichtlich 

der Finanzierung sozialer Sicherungssysteme zu vermuten ist. Eine vergleichende Analyse 

ausgewählter Bereiche der LUV mit einem Referenzsystem soll zeigen, ob in letzterem 

Finanzierungsschwierigkeiten (besser) gelöst sind als in Deutschland. Als Referenzsystem 

wird die Unfallversicherung der SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER BAUERN (SVB-UV) in 

Österreich – auch bäuerliche Unfallversicherung genannt – herangezogen, da die Ver-

sicherung selbst, aber auch die Agrarstruktur Österreichs zumindest mit süddeutschen 

Strukturen vergleichbar ist (MEHL 2005c: 1).  
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Die SVB-UV ist ebenfalls wie die deutsche LUV als erster Teilbereich sozialer Sicherungs-

systeme gegründet worden. Abbildung 3 skizziert wichtige Eckpunkte der Entwicklung im 

Zeitablauf, von denen einige direkt im Anschluss erläutert werden und andere thematisch 

passend in den folgenden Unterkapiteln. 

 

Abbildung 3: Eckpunkte der Entwicklung der bäuerlichen Unfallversicherung Österreichs 

 
 

1929 
 

Gründung der Unfallversicherung für Arbeitnehmer; landw. Unternehmer 
können freiwillig beitreten 
 

1939 Pflichtversicherung der landw. Unternehmer in der landw. UV 
 

1974 Gründung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB); 
  

Ausgliederung der landw. Arbeitnehmer in die Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) 
 

1999 Aufnahme der bäuerlichen Unfallversicherung in das Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz (BSVG) von 1979; 
 

 Reform der Unfallversicherung: Erweiterung des Versicherungsschutzes, 
neues Leistungsrecht 
 

2001 Strukturreform der SVB zur Einsparung von Verwaltungskosten; 
 Einführung des Beitragsgrundlagenoptionsmodells 

 
2005 Zusammenführungsvereinbarung der SVB und der Sozialversicherungs-

anstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach SVB 2006a, LEDERMÜLLER 2005. 
 

Die Ausgliederung der Arbeitnehmer im Jahr 1974 stellt einen bedeutenden Unterschied zur 

LUV dar. Dieser Punkt wird im thematischen Zusammenhang in Kap. 3.4.2 diskutiert.  

 

Die bäuerliche Unfallversicherung ist im Jahr 1999 in das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 

(BSVG) aufgenommen und in diesem Rahmen einer grundlegenden Reform unterzogen 

worden. Durch Übertragung des Unfallrechts aus dem Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetz in das BSVG ist die Möglichkeit geschaffen worden, einen auf den Sektor zuge-

schnittenen Leistungskatalog zu gestalten. Hauptaspekte dieser Reform waren  

 

• die Erweiterung des Versicherungsschutzes: Mitversicherung der Geschwister des 

Betriebsleiters, Versicherung von Nebentätigkeiten wie Urlaub auf dem Bauernhof und 

Versicherung von Betriebsgemeinschaften, 

• die Abstimmung der Leistungen auf die versicherten Landwirte, z. B. Einführung der 

Betriebshilfe, Umstellung der Versehrtenrente auf die neue Betriebsrente und  

• die Konzentration der Geldleistungen auf Erwerbstätige: Personen, die Altersrente 

beziehen, haben fortan keinen Anspruch mehr auf Unfallrente (KOCH 1999: 256). 
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Leistungen, die für landwirtschaftliche Unternehmer weniger interessant waren, sind durch 

die Reform weggefallen. Eine bedeutende Neuerung war die starke Anhebung der 

Bemessungsgrundlage zur Unfallrentenberechnung im Zuge der Einführung der neuen 

Betriebsrente. Details zu den Leistungen werden in Kap. 3.4.2 erläutert und den Leistungen 

der deutschen LUV gegenübergestellt.  

 

Im Jahr 2001 hat die SVB eine Strukturreform erfahren. Bei dieser Reform handelt es sich 

nicht um eine Reform der Unfallversicherung selbst. Vielmehr sind die Verwaltungsstrukturen 

der gesamten SVB gestrafft worden, um Verwaltungskosten einzusparen. Es entstand eine 

zentralisierte Verwaltung, die eine Bündelung von Aufgabenbereichen vorsah und diese auf 

einzelne Kompetenzzentren verteilt hat.  

Neben der durchgeführten Strukturreform wurde eine Wahloption bezüglich der Berech-

nungsgrundlage zur Beitragsberechnung eingeführt, die deutlich vom deutschen System 

abweicht und in Kap. 3.4.4.2 im Rahmen des Vergleiches der Beitragsberechnungs-

methoden detailliert erörtert wird. 

 

Trotz der bereits abgeschlossenen Reformen und Strukturanpassungen in der bäuerlichen 

Unfallversicherung laufen derzeit weitere Reformanstrengungen, die Verwaltung noch mehr 

zusammenzufassen, um weitere Effizienzsteigerungen zu erreichen. Bereits Mitte 2005 hat 

es erste Verhandlungen über eine Zusammenführung der SVB und der SOZIALVER-

SICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT (SVA) gegeben, in der fast alle 

selbstständig Erwerbstätigen Österreichs pflichtversichert sind. Aus beiden Versicherungs-

trägern sollte eine neue Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) entstehen (SVB 

2005: 3). Leistungen, aber auch das Beitragsrecht beider Systeme, sollten angepasst 

werden, wobei Sonderregelungen der SVB wie die Beitragsberechnungsoptionen, die später 

noch erläutert werden, erhalten bleiben sollten. Die ursprüngliche Planung sah einen 

Übergang der Aufgaben auf den neuen Träger für Anfang 2007 vor. 

Trotz jahrelanger Verhandlungen bestehen nach wie vor beide Systeme nebeneinander. Die 

geplante Fusion konnte im Wesentlichen deshalb nicht vollzogen werden, da bei der SVA 

und SVB sehr unterschiedliche Tarifkataloge für die Honorierung von Arztleistungen 

bestehen (SVB 2006e: 10). Die Verhandlungen eines Tarifkataloges für die neue SVS sind 

bislang gescheitert, da die Tarife der SVA um 56 % über denjenigen der SVB liegen (WOLF 

2008: 1) und die Sozialversicherungen mit dem gemeinsamen Tarifkatalog Beitrags-

senkungen für die derzeit bei der SVA versicherten Personen herbeiführen wollen (ÄRZTE 

WOCHE 2006: o.S.). 
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3.4.1. Organisation 

Das System der sozialen Sicherung in Österreich ist ähnlich wie das deutsche organisiert. Es 

gibt staatliche Sozialversicherungen, die wie im deutschen System in drei Säulen unterteilt 

sind, nämlich in die Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung (vgl. Abbildung 4). Wie im 

deutschen System auch, sind sie als Pflichtversicherung ausgestaltet und unterhalten eine 

Selbstverwaltung, die im vorgegebenen gesetzlichen Rahmen agieren kann. Im Unterschied 

zum deutschen Sozialversicherungssystem sind in Österreich zusätzlich fast alle 

selbstständig Erwerbstätigen in staatliche Pflichtversicherungen eingebunden.  

Die eigenständige landwirtschaftliche Sozialversicherung, die SVB, ist im Gesamtsystem 

eingebettet und umfasst ebenfalls wie die LSV eine sektorspezifische Kranken-, Alters- und 

Unfallversicherung. Beide landwirtschaftlichen Sondersysteme bieten ihren Versicherten 

soziale Sicherheit „aus einer Hand“ (MEHL 2005b: 33), da die vorgenannten drei Teilbereiche 

in einer Dachorganisation vereinigt sind. Eine strikte interne Trennung in der Rechnungs-

legung zwischen den einzelnen Versicherungsbereichen wird in beiden Systemen 

vorgenommen. 

 

Abbildung 4: Organisation der Sozialversicherungsträger in Österreich 
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Quelle: LEDERMÜLLER 2005: 9. 
 

Die SVB hat eine zentrale Hauptverwaltung in der Bundeshauptstadt Wien und Regional-

büros in den Bundesländern, die die Versichertenbetreuung vor Ort übernehmen. Seit 2001 

sind in den Regionalbüros Kompetenzzentren eingerichtet worden, die für einen festgelegten 

Aufgabenbereich  für ganz Österreich zuständig sind. Entscheidungsstrukturen sind im Zuge 
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der Strukturreform von 2001 so zentralisiert worden, dass Strategie und Management 

betreffende Entscheidungen ausschließlich von der Hauptstelle in Wien getroffen werden 

(SCHWARZ 2005: 335). 

Im Unterschied zur SVB ist die Verwaltungsstruktur der LSV dezentral in den acht LBGen 

und der Gartenbau-BG organisiert. Fusionen und Reformanstrengungen vergangener Jahre, 

vorangetrieben u. a. durch das LSVOrgG von 2001, die eine Straffung der Verwaltung durch 

Bündelung von Aufgaben bei den Spitzenverbänden bewirken sollten, haben die Selbst-

verwaltung der LSV nicht zu substantiellen Änderungen der bestehenden Verwaltungs-

strukturen bewegen können. Mit der aktuellen Reform der LUV durch das LSVMG wird nun 

eine Zentralisierung von Aufgaben und Schaffung eines neuen gemeinsamen Spitzenver-

bandes gesetzlich vorgeschrieben (vgl. Kap. 6.4.2). 

Zur weiteren Straffung der Verwaltung der SVB ist 2003 eine zentrale und nach privatwirt-

schaftlichen Maßstäben wirtschaftende Gesellschaft eingerichtet worden, die u. a. Material-

beschaffung und Immobilienverwaltung der SVB und der SVA gemeinsam betreibt. Weiterhin 

unterhalten SVB und SVA ein gemeinschaftliches Druckzentrum, um auch in diesem Bereich 

Synergieeffekte nutzen zu können (SVB 2006a: 21).  

 

Bei der deutschen LSV gibt es auf intersektoraler Ebene keine Zusammenarbeit in der 

Verwaltung, wie diese zuvor für die SVB dargestellt worden ist. Eine gänzliche Fusion von 

Teilbereichen der LSV mit anderen Sozialversicherungen wäre nicht unproblematisch, da die 

LSV hauptsächlich eine Unternehmerversicherung ist, die speziell auf die Landwirtschaft 

zugeschnitten und nur eingeschränkt mit anderen deutschen Sozialversicherungen 

vergleichbar ist. Auf Verwaltungsebene könnte eine Zusammenarbeit in Teilbereichen nach 

hiesiger Einschätzung sehr wohl zu Effizienzsteigerungen führen, zumal die Anzahl der 

Versicherten in der Landwirtschaft, der schon länger unveränderten Tendenz folgend, weiter 

abnehmen wird. 

Eine Zusammenarbeit der einzelnen Teilbereiche der LSV, also der Alters-, Kranken-, Unfall- 

und Pflegeversicherung, erfolgt bisher auf Ebene der regionalen Träger. Stabsstellen wie in 

der Geschäftsführung, im Personalbereich und in der Mitglieder- und Katasterverwaltung 

werden dort für die vier Sicherungsbereiche gemeinsam unterhalten. Die Beitragserhebung 

und Leistungsgewährung erfolgt hingegen in Eigenregie der LBGen bzw. auch der anderen 

Sicherungsbereiche. Auf politischen Druck zur Intensivierung der Zusammenarbeit wurde 

beim Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen ein gemeinsames Rechen-

zentrum eingerichtet (WIRTH 2001: 411). 

 

Die Leistungserbringung für Unfallheilbehandlungen der bäuerlichen Unfallversicherung 

erfolgt durch die bäuerliche Krankenversicherung (§ 75a BSVG; LEDERMÜLLER 2005: 33). 
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Erst im Nachhinein ersetzt die Unfallversicherung den Krankenkassen pauschal die Auf-

wendungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Diese Vorleistungspflicht der Kranken-

versicherung hat einerseits für den Versicherten den Vorteil, dass dieser sich nicht um 

Abrechnungsmodalitäten kümmern muss (SVB 2006a: 79). Andererseits kann bei einer 

solchen Organisation bei der Unfallversicherung erheblich Personal eingespart werden, da 

ein Teil des operativen Geschäfts durch die Krankenversicherung erledigt wird. Beide 

Versicherungsträger profitieren so von Synergieeffekten und Effizienzsteigerungen. 

Diese Kooperation ist ein entscheidender Unterschied zur deutschen LUV, die Tätigkeiten 

wie Leistungserbringung und Beitragserhebung hauptsächlich in Eigenregie durchführt. Ein 

Vergleich der Anzahl der Mitarbeiter der SVB-UV und der LUV in Abbildung 5 zeigt die 

wesentlich übersichtlichere Verwaltungsstruktur des österreichischen Systems. Die deutsche 

LUV beschäftigt mehr als das Doppelte an Personal auf 1000 beitragspflichtige Betriebe. 

Selbstverständlich darf bei dieser Betrachtung nicht vernachlässigt werden, dass die 

Abtretung von Verwaltungsaufgaben von der SVB-UV an die österreichische bäuerliche 

Krankenversicherung nicht eine Aufhebung, sondern eine Verschiebung des Verwaltungs-

aufwands bewirkt. Allerdings dürfte eine gemeinsame Versichertenbetreuung wesentliche 

Synergieeffekte beinhalten. 

 
Abbildung 5: Umfang des Verwaltungspersonals und beitragspflichtige Betriebe der SVB-UV und LUV im 
Vergleich 
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Quelle: Eigene Darstellung nach BLB Geschäftsergebnisse, vers. Jg. und SVB 2006c. 
 

Die SVB-UV unterhält eine Sicherheitsberatung zur Unfallverhütung, die einerseits versucht 

durch Forschung und Aufklärung Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern, 

andererseits aber auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben für Beratung und Überprüfung 
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präsent ist. Diesem Aufgabenbereich wird von der österreichischen SVB hohe Wichtigkeit 

beigemessen (SVB 2006a: 79).  

Die österreichische Sicherheitsberatung entspricht vom gesetzlichen Auftrag her den 

Präventionsaufgaben der deutschen LUV. Auch bei der deutschen LUV kommt dieser 

Aufgabe hohe Bedeutung zu. Die Sicherheitsberatung bzw. Prävention hat allerdings nur 

einen indirekten Einfluss auf die Finanzierung der beiden Unfallversicherungen und wird 

daher im Folgenden nicht weiter untersucht werden. 

 

Die bäuerliche Unfallversicherung Österreichs ist wie die deutsche LUV als Betriebsver-

sicherung ausgestaltet. Nur der Betriebsleiter hat einen Beitrag zur Unfallversicherung zu 

leisten, womit alle auf dem Betrieb tätigen Versicherten abgesichert sind. Welche Personen 

im Einzelnen unter Versicherungsschutz stehen und diesbezügliche Unterschiede zwischen 

beiden Systemen wird in Kap. 3.4.2 noch erläutert. 

 

Wie zuvor dargelegt, ist die Entwicklung, Ausgestaltung und Organisation der SVB der der 

LSV in vielen Bereichen sehr ähnlich. Dies trifft auch auf die Teilbereiche der Unfallver-

sicherungen zu. Somit erscheint die SVB-UV grundsätzlich geeignet, sie als Referenzsystem 

für einen internationalen Vergleich der LUV heranzuziehen. Im Folgenden werden daher die 

Umfänge des Versicherungsschutzes beider Systeme gegenübergestellt, indem erstens der 

Kreis der pflichtversicherten Personen im Kap. 3.4.2 und zweitens das Leistungsangebot im 

Kap. 3.4.3 vergleichend überprüft werden. 

 

3.4.2. Versicherte  

Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist in der bäuerlichen Unfallversicherung pflichtversichert, 

wenn der Einheitswert des Betriebs mindestens 150 € beträgt. Abbildung 6 zeigt, dass die 

Anzahl der in Deutschland bei der LUV versicherten Betriebe wesentlich höher ist, als bei der 

Renten- und Krankenversicherung. Diese Differenz ist bei der österreichischen bäuerlichen 

Unfallversicherung erheblich geringer. Die ebenfalls dargestellte Anzahl der Betrieb nach 

amtlicher Statistik enthält für Österreich alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ab einer 

Mindestgröße von 1 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN), für Deutschland Betriebe ab 

2 ha LN. Die Mindestgröße im Tierbereich ist ebenfalls für Deutschland doppelt so hoch 

angesetzt (Grüner Bericht 2007: 51; STATISTISCHES BUNDESAMT 2005z: 5). Daraus lässt sich 

folgern, dass der Anteil der bei der LUV versicherten Kleinstbetriebe unter 2 ha 

verhältnismäßig hoch ist. 
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Abbildung 6: Versicherte Unternehmer bzw. versicherte Betriebe in der LUV und SVB im Jahr 2007 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten LUV (www.luv.de) und SVB (www.svb.at), STATISTISCHES BUNDESAMT 
Agrarstrukturerhebung 2005 R 2.1.8 und Grüner Bericht 2007: 51. 

Anmerkung: Die Versichertenanzahl der landwirtschaftlichen Krankenversicherung der LUV bezieht sich auf das 
Jahr 2006. Die abnehmende Tendenz der vergangenen Jahre führt für 2007 zu einer geringeren Anzahl. 

 

Ein entscheidender Unterschied zwischen der LUV und der SVB-UV ist in der Gruppe der 

pflichtversicherten Personen zu sehen. In der deutschen LUV sind alle in der Landwirtschaft 

Tätigen versichert, die SVB-UV ist im Gegensatz dazu statusbezogen gegliedert. Dass heißt, 

dass alle Arbeitnehmer in der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) pflichtver-

sichert sind. Nur Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige sind in der berufs-

ständischen SVB-UV pflichtversichert, auch dann, wenn sie bereits im Ruhestand sind.  

 

Durch die Ausgliederung der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer in die Allgemeine Unfall-

versicherungsanstalt (AUVA) ist die SVB-UV seit 1974 eine reine Unternehmerversicherung. 

Die Ausgliederung wurde nicht aufgrund sachlicher Gründe vorgenommen, sondern war eine 

standespolitische Maßnahme (SCHWARZ 2006a).  

Durch die Tatsache, dass alle Arbeitnehmer und sonstige mitarbeitende Personen – dazu 

zählen auch Saisonarbeiter und kurzzeitig Beschäftigte – in der AUVA zur Unfallversicherung 

angemeldet werden müssen, besteht die Gefahr von free-riding. Es wäre z. B. möglich, dass 

diese Personen entgegen der Rechtslage nicht durch den Unternehmer bei der AUVA 

angemeldet werden. Vor allem bei kleineren, intransparent strukturierten Betrieben und bei 

kurzfristiger Beschäftigung ist ein Unterlassen der Anmeldung zur Unfallversicherung zu 

vermuten, da der Unternehmer die Beiträge zur AUVA selbst zu tragen hat. Im 

Versicherungsfall hat allerdings auch ein nicht angemeldeter Arbeitnehmer Anspruch auf 

Leistungen der Unfallversicherung, die im Vergleich zu denen der Krankenversicherung 
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wesentlich umfangreicher sind. Damit wäre der Arbeitnehmer zwar abgesichert, der AUVA 

würden aber trotz der Risikodeckung entsprechende Beiträge vorenthalten werden.  

Die deutsche LUV beinhaltet hingegen zusätzlich die Absicherung von Arbeitnehmern, selbst 

wenn diese nur kurzfristig tätig sind. Fremdarbeitskräfte stellen allerdings nur einen unter-

geordneten Teil der Versicherten dar. 

 

Wie bei der LUV sind auch bei der SVB-UV Betriebe in Form juristischer Personen 

pflichtversichert. Zu erwähnen sind hier vor allem Unternehmen der Bundesforsten, Kirchen 

und Klöster. Diese Unternehmen beschäftigen systembedingt keine Unternehmer oder 

Familienangehörige, sondern können Arbeitsleistung nur durch Arbeitnehmer erbringen. 

Arbeitnehmer sind in Österreich allerdings in der AUVA gegen Arbeitsunfall und Berufskrank-

heiten abgesichert, die SVB-UV versichert hingegen nur Unternehmer und Familienan-

gehörige. Somit können Betriebe in Form juristischer Personen trotz ihrer Beitragszahlungen 

niemals Anspruch auf Leistungen der SVB-UV haben, sodass die Beiträge dieser 

Unternehmen eine direkte Subventionierung der SB-UV darstellen. Die LUV, bei der auch 

juristische Personen pflichtversichert sind, hat hingegen auch für diese Leistungen zu 

gewähren, da die LUV die Absicherung von Arbeitnehmern mit einschließt.  

 

 

Neben den landwirtschaftlichen Unternehmern und mitarbeitenden Familienangehörigen sind 

in der SVB-UV auch ‚Sonstige Versicherte’ wie Funktionäre aus Landwirtschaftskammern 

und landwirtschaftlichen Berufsvereinigungen, Beschäftigte der SVB, in der Landwirtschaft 

Beschäftigte von Kirchen und Ordensgemeinschaften sowie landwirtschaftliche Verwalter der 

öffentlichen Hand versichert. Für diese sind allerdings nicht die Leistungen des BSVG 

sondern die des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) zu gewähren, die einige 

landwirtschaftliche Sonderleistungen nicht enthalten.  

Auch in der LUV sind Beschäftigte der Landwirtschaftskammern, landwirtschaftlicher Berufs-

verbände und der LSV versichert. Auch diese erhalten keine speziell auf die Landwirtschaft 

zugeschnittenen Leistungen, wie z.B. die Betriebshilfe (§ 54 SGB VII). 

 

3.4.3. Leistungen 

Liegt ein Versicherungsfall – ein solcher kann durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

ausgelöst werden – vor, hat der Versicherte der SVB-UV Anspruch auf Leistungen. Das 

Leistungsangebot der bäuerlichen Unfallversicherung umfasst hauptsächlich die Unfall-

heilbehandlung, Rehabilitation, Geldleistungen für Verletzte und die Betriebshilfe (SVB 

2006a: 79f). Eine Gegenüberstellung der Leistungen der LUV und SVB-UV erscheint vor 
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allem für solche Leistungen interessant, die speziell auf die Landwirtschaft zugeschnitten 

sind bzw. deren Ausgestaltung in beiden Systemen stark voneinander abweicht.  

 

Geldleistungen für Verletzte 
Der Leistungsumfang der SVB-UV beinhaltet – ebenso wie der der LUV – neben 

medizinischer Versorgung auch Geldleistungen, die eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 

(MdE) infolge eines Versicherungsfalles ausgleichen und damit die finanzielle Lage des 

Versicherten stabilisieren sollen.  

Für die kurzzeitige Überbrückung medizinischer oder rehabilitativer Maßnahmen gibt es in 

beiden Systemen das Übergangsgeld. Zur dauerhaften Entschädigung besteht die Betriebs-

rente (SVB) bzw. die Unfallrente (LUV), wobei für beide zuvor eine Wartezeit ab Feststellung 

des Versicherungsfalles eingehalten werden muss. Für den Zeitraum der Wartezeit kann das 

Versehrtengeld (SVB) bzw. das Verletztengeld (LUV) beantragt werden. Weitere 

Geldleistungen gibt es bei Pflegebedürftigkeit und im Todesfall. 

Das Übergangsgeld beider Systeme ist recht ähnlich gestaltet und wird daher nicht weiter 

untersucht. Gemessen am jährlichen finanziellen Aufwand ist die Betriebsrente bzw. Unfall-

rente die bedeutendste Position der Geldleistungen. Bei der Ausgestaltung dieser Renten 

gibt es zwischen der SVB-UV und der LUV erhebliche Unterschiede, sodass diese 

eingehender analysiert und gegenübergestellt werden. Das österreichische Versehrtengeld 

und das deutsche Verletztengeld sind zwar grundsätzlich vergleichbar, weisen aber dennoch 

Unterschiede in ihrer Ausgestaltung auf und werden daher ebenfalls im Folgenden näher 

betrachtet. Die Leistungen im Todesfall sind ebenfalls in beiden Systemen sehr ähnlich 

gestaltet. Weil die Höhe der Einzelleistungen unterschiedlich ist, werden auch die Leistungen 

im Todesfall verglichen. 

Im internationalen Vergleich der beiden Versicherungen erscheint es wichtig, auf Seiten der 

deutsche LUV den Leistungsumfang bis Ende 2007 und den nach der LSVMG-Reform ab 

2008 jeweils zu betrachten, da bedeutende Änderungen im Leistungsrecht den zukünftigen 

finanziellen Aufwande der LUV wahrscheinlich stark beeinflussen werden. 

 

Die Betriebsrente der SVB-UV wird erst nach einer Wartezeit von 52 Wochen gewährt, wenn 

zusätzlich nach dieser Frist die MdE noch mindestens 20 % beträgt (SVB 2006a: 83). Die 

Wartezeit bei der LUV beträgt nach der Reform durch das LSVMG ab dem 01.01.2008 nur 

26 Wochen, allerdings muss am Ende der Wartezeit noch eine MdE von mindestens 30 % 

vorliegen, um Anspruch auf Unfallrente zu haben (LSVMG 2007: 2985). Bis Ende 2007 

betrug die Wartezeit nur 13 Wochen und die MdE mindestens 20 %. Es ist anzunehmen, 

dass die geringere Wartezeit im deutschen System zu einem größeren Rentenvolumen führt. 

Da dem Versicherten während der Wartezeit aber die Betriebs- und Haushaltshilfe bzw. das 
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Verletztengeld zustehen, wird sich der finanzielle Mehraufwand durch die zeitigere 

Rentengewährung im Vergleich zur SVB-UV in Grenzen halten. Die Anhebung der 

Eintrittsschwelle der MdE auf 30 % bewirkt eine sehr starke Absenkung des 

Neurentenaufkommens, da ca. 55 % des Volumens an LUV-Neurenten im Geschäftsjahr 

2006 auf Versicherte mit einer MdE von 20 % bis unter 30 % entfallen. Insgesamt würden 

etwa 41 % des LUV-Neurentenvolumens des Jahres 2006 nach der Anhebung der MdE nicht 

mehr entstehen (vgl. Kap. 6.4.2 und Anhang 1). 

 

Die österreichische Betriebsrente wird nur aktiv berufstätigen Versicherten gezahlt, nicht 

hingegen an Personen, die eine Altersrente empfangen. Empfänger von Erwerbsunfähig-

keitspensionen aus der Altersrentenversicherung können ebenfalls nur eine Betriebsrente 

empfangen, wenn sie das Regelpensionsalter noch nicht erreicht haben. Der Empfang einer 

Altersrente oder die Betriebsaufgabe führen bei der bäuerlichen Unfallversicherung zur 

verpflichtenden Abfindung der Betriebsrente. Dabei wird allerdings nur die Hälfte des Kapital-

wertes der Betriebsrente abgefunden, da die Betriebsrente zwei Komponenten enthält: Zur 

Hälfte ist sie als Ausgleich des Erwerbsschadens angelegt, die andere Hälfte dient als 

Abgeltung der persönlichen Nachteile durch den Versicherungsfall (§ 149e Abs. 1 BSVG). 

Die österreichische Regelung impliziert, dass ein Ausgleich des Erwerbsschadens bei 

Betriebsaufgabe bzw. Altersrentenbezug nicht mehr erforderlich ist. Die Abfindung der 

zweiten Hälfte der Betriebsrente dürfte zu Vereinfachungen in der Verwaltung führen, da 

somit Rentenauszahlungen und sonstige Verwaltungsangelegenheiten für Versicherte nach 

Renteneintritt nicht mehr anfallen. Eine freiwillige Abfindung der Betriebsrente, die auf Antrag 

des Versicherten ausgezahlt wird, erfolgt ebenfalls nur hälftig, also zum Ausgleich des 

persönlichen Nachteils. Die andere Hälfte wird bis zum Altersrentenbezug weiterhin 

monatlich ausgezahlt. Die Ablösung der Betriebsrente durch die Altersrente kann allerdings 

problematisch werden, wenn die Altersrente keine Vollversorgung garantiert. In diesem Fall 

könnte der Versicherte durch die Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 

außer Stande sein, einem Nebenverdienst zusätzlich zur Altersrente nachzugehen (RIEDEL 

o. J.: 109). 

Die Unfallrente der LUV wird hingegen auch bei Bezug von Altersrente bis zum Lebensende 

des Versicherten gewährt. Nur bei Eintreten eines Versicherungsfalls nach dem 65. Lebens-

jahr wird der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst (dJAV) nach 

§ 93 SGB VII und somit auch die Unfallrente um mindestens 35 % abgesenkt. Auch bei vor-

zeitigem Bezug einer Alters- oder Erwerbsminderungsrente oder einer anderen Rente wird 

beim dJAV dieser Abschlag vorgenommen.  
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Die Berechnung der Betriebsrente der SVB-UV und der Unfallrente der LUV erfolgen beide 

auf Basis einer gesetzlich festgelegten Bemessungsgrundlage. Bei der LUV gibt es hiervon 

eine Ausnahme, da Unfallrenten für Arbeitnehmer nach dem tatsächlichen Verdienst des 

vergangenen Jahres berechnet werden. Die Bemessungsgrundlage und damit auch die 

Betriebsrente der bäuerlichen Unfallversicherung liegt weit über derjenigen der LUV (vgl. 

Tabelle 3).  

 

Tabelle 3: Betriebsrente der SVB-UV und Unfallrente der LUV für landwirtschaftliche Unternehmer im 
Vergleich (2007, p. a.) 

MdE MdE MdE MdE

30% 50% 75% 100%

Unfallrente (LUV)* 10.713 2.143 4.464 8.035 10.713

Betriebsrente (SVB) 16.585 3.317 5.528 8.293 11.057
Schwerversehrten-
zulage 1.106 4.146 5.528
Summe 3.317 6.634 12.439 16.585

SVB-UV

LUV

[in € p.a.]
Bemes-
sungs-

grundlage

 
Quelle: Eigene Berechnung. 
Anmerkung: * Die Schwerverletztenzulage ist in der Unfallrente der LUV ab einer MdE von min. 50 % bereits 

enthalten. 
 

Zur Überbrückung der 52-wöchigen Wartezeit kann Versehrtengeld beantragt werden. 

Vorraussetzung hierfür ist, dass auch nach Ablauf dieser Frist eine MdE von mindestens 

30 % abzusehen ist. Je nach Höhe der erwarteten MdE kann dem Versicherten das ‚kleine 

Versehrtengeld’ oder das ‚große Versehrtengeld’ zugesprochen werden. Das ‚kleine 

Versehrtengeld’ wird dem Betriebsführer gewährt, wenn der Versicherungsfall einen erheb-

lichen und damit im Zusammenhang stehenden Einkommensausfall bewirkt, der nicht durch 

andere Leistungen der Unfallversicherung, wie z. B. der Betriebshilfe abgewendet werden 

kann. Andere betrieblich tätige Familienangehörige erhalten das ‚kleine Versehrtengeld’, 

wenn sie nach einem Versicherungsfall keine Arbeitsverdienste oder Krankengelder 

bekommen. Diese Leistung wird bis zum Einsetzen der Betriebsrente gewährt – maximal für 

ein Jahr – und wird um andere bestehende Einkünfte oder Krankengelder gekürzt. Das 

‚kleine Versehrtengeld’ beträgt im Jahr 2007 9,78 € pro Tag (SVB 2006a: 86f). 

Das ‚große Versehrtengeld’ wird bei einer zu erwartenden MdE von mindestens 50 % nach 

der 52-wöchigen Wartezeit gewährt. Es wird in voller Höhe als einmalige Zahlung und ohne 

Abzüge weiterer Einkommen dem Versicherten zugestanden. Das ‚große Versehrtengeld’ 

beträgt im Jahr 2007 9.950,74 € (ebenda; www.svb.at).  
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Das Verletztengeld der LUV ist mit dem zuvor erläuterten Versehrtengeld der SVB-UV 

vergleichbar. Bis Ende 2007 wurde das Verletztengeld ebenfalls nur gewährt, wenn kein 

Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe besteht, die erstrangig einen Einkommensverlust 

wegen eines Versicherungsfalles abwenden soll. Durch das LSVMG gilt diese Vorrangigkeit 

nicht mehr, um die Leistungsgewährung flexibler zu machen. Im Gegensatz zum 

österreichischen Pendant gibt es beim Verletztengeld für Unternehmer und Familien-

angehörige – je nach Satzung der zuständigen LBG – eine Wartezeit von bis zu 13 Wochen. 

Die Höhe des Verletztengelds für Unternehmer und mitarbeitende Familienangehörige ohne 

Arbeitsvertrag wird bei der LUV auch auf Basis einer gesetzlich festgelegten 

Bemessungsgrundlage berechnet und beträgt nach § 55a SGB VII mindestens ein achtel der 

Bemessungsgrundlage: Im Jahr 2007 3.675 € in den alten und 3.150 € in den neuen 

Bundesländern. Die Satzungen der LBGen können das Verletztengeld allerdings bis auf das 

Doppelte erhöhen.  

Ein weiterer Unterschied besteht bei der Berechnung dieser Geldleistung für Arbeitnehmer 

und Familienangehörige mit Arbeitsvertrag. Für diese Beschäftigtengruppe dient als 

Bemessungsgrundlage die zuvor erzielten Arbeitsverdienste (BLB 2007d: 13f). In Österreich 

sind diese Beschäftigten nicht in der SVB-UV, sondern in der AUVA versichert. 

Es bleibt festzustellen, dass das deutsche Verletztengeld geringer ausfällt als das 

österreichische Versehrtengeld und zusätzlich in einigen LBGen zuerst eine Wartezeit zu 

erfüllen ist. Im Vergleich mit der SVB entstehen bei der LUV zusätzliche Belastungen durch 

Verletztengelder an Arbeitnehmer, da erstens durch Mitversicherung dieser Gruppe 

überhaupt Belastungen entstehen können und zweitens solche aufgrund der zu 

verwendenden Bemessungsgrundlage durchschnittlich höher ausfallen als das für Unter-

nehmer und Familienangehörige.  

 

Der Leistungskatalog beider Unfallversicherungen enthält auch Leistungen im Todesfall. Die 

SVB gewährte im Jahr 2007 einen Zuschuss zu den Bestattungskosten in Höhe von 1.106 €, 

die LUV hingegen mit 4.200 € in den alten und 3.600 € in den neuen Bundesländern 

wesentlich mehr. Die Witwen- / Witwerrente beträgt bei der SVB-UV 20 % der 

Bemessungsgrundlage (in 2007: 3.317 € p. a.). Bei Wiederheirat wird diese Rente mit der 

35-fachen Monatsrente abgefunden. Die Witwen- / Witwerrente der LUV beträgt in den 

ersten drei Monaten nach dem Todesfall 2/3 der Bemessungsgrundlage (in 2007: 7.142 € 

p. a.), danach 30 % des dJAV (in 2007: 3.214 € p. a.). Bei Wiederheirat wird die Witwen-

/Witwerrente mit der 24fachen Monatsrente abgefunden. 

Die Waisenrenten der SVB und LUV sind fast identisch gestaltet. Grundsätzlich wird bis zum 

18. Lebensjahr eine Rente in Höhe von 20 % der Bemessungsgrundlage für Halbweisen und 

30 % für Vollwaisen gewährt. Aufgrund der zuvor erwähnten unterschiedlichen Bemessungs-
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grundlagen beträgt im Jahr 2007 die Rentenhöhe bei der SVB 3.317 € p. a. (LUV 2.143 €) für 

Halbwaisen und 4.976 € (LUV 3.214 €) für Vollwaisen. 

 

Betriebshilfe 
Die Betriebshilfe der SVB-UV dient dazu, die Einkommensgrundlage der Landwirte zu 

erhalten, indem der landwirtschaftliche Betrieb im Versicherungsfall weitergeführt werden 

kann. Im österreichischen System wird die Betriebshilfe vorrangig vor entsprechenden 

Geldleistungen gewährt. Bei der LUV galt bislang die gleiche Vorrangregelung, die durch das 

LSVMG aufgehoben wurde. Nach der neuen Regelung entscheidet die LBG über den 

Einsatz von Betriebshilfe oder dem gleichgestellten Verletztengeld. Diese Leistung soll so 

nicht nur besser auf den Einzelfall abgestimmt werden, sondern auch wirtschaftlicher 

erbracht werden können. Im Gegensatz zur österreichischen Betriebshilfe, die krankheits-

bedingten Arbeitsausfall im landwirtschaftlichen Betrieb ersetzen soll, findet die deutsche 

Betriebs- und Haushaltshilfe auch im Haushalt des landwirtschaftlichen Unternehmers 

Einsatz. 

 

Anspruch auf Betriebshilfe haben bei der SVB-UV nur aktive Unternehmer und Familien-

angehörige, nicht hingegen Personen, die eine Altersrente beziehen. Bei der LUV wiederum 

haben alle landwirtschaftlichen Unternehmer Anspruch auf die Betriebshilfe, solange sie 

nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte als landwirtschaftliche 

Unternehmer gelten. 

 

Der Einsatz der Betriebshilfe wird nicht von der SVB-UV selbst, sondern seit 1996 durch die 

Maschinenringe organisiert (SVB 2006: 80). Bei der LUV wird die Betriebshilfe durch 

gemeinsame Einsatzstellen der LKV und LBG organisiert. Diese koordinieren die 

Einsatzkräfte, die teilweise von Institutionen außerhalb der LSV in Anspruch genommen 

werden, teilweise aber auch direkt bei der LSV angestellt sind (MELL 1995: 397). 

 

Pro Einsatztag bezahlt die SVB-UV einen Zuschuss von 33 €, maximal 75 % der 

Gesamtkosten für die Betriebshilfe, die maximal für sechs Monate gewährt werden kann. Im 

Todesfall allerdings kann diese Leistung maximal zwei Jahre lang an je 140 Arbeitstagen 

gewährt werden (HITZINGER et. al. 2006: 215). Bei der LUV hingegen hat der Versicherte 

lediglich eine Selbstbeteiligung von 10 € pro Einsatztag zu leisten. Nach § 54 SGB VII wird 

die Betriebs- und Haushaltshilfe längstens für drei Monate erbracht, allerdings kann die 

Satzung der LBGen auch einen längeren Zeitraum bestimmen. 
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3.4.4. Finanzierung 

Die bäuerliche Unfallversicherung wird ähnlich der deutschen LUV durch Mitgliedsbeiträge 

und Bundesmittel finanziert. Die Beitragsberechnung und -erhebung erfolgt bei der SVB-UV 

grundlegend anders als bei der LUV. Auch beim Bundesmittelzuschuss gibt es Differenzen 

zum deutschen System. Als Grundlage für den Vergleich der Beitrags- und 

Bundesmittelentwicklung werden zuerst die Aufwendungen, Bundesmittel und Beiträge 

dargestellt. 

 

3.4.4.1. Aufwendungen, Bundesmittel und Beiträge 

Die Entwicklung der Aufwendungen für Versicherungsleistungen der SVB-UV sind im 

vergangenen Jahrzehnt leicht angestiegen (vgl. Abbildung 7). Dabei sind vor allem die 

Aufwendungen für Rentenleistungen angestiegen, für andere Leistungsarten ist der Aufwand 

hingegen konstant geblieben. Die Reform der SVB-UV im Jahr 1999 hat sich anscheinend 

wenig auf die Leistungsausgaben im Beobachtungszeitraum ausgewirkt. Allerdings ist seit 

2002 ein etwas stärkerer Anstieg der Aufwendungen für Unfallrenten zu erkennen, der 

wahrscheinlich auf die Erhöhung der Bemessungsgrundlage für neue Betriebsrenten ab dem 

Jahr 2000 zurückzuführen ist. Eine ausgleichende Wirkung hatte der gleichzeitige Wegfall 

der Unfallrenten bei Pensionsbezug. Es war eine politische Bedingung der Reform von 1999, 

dass die Gesamtaufwendungen durch die neuen Leistungssteigerungen nicht anschwellen, 

sondern Aufkommensneutralität gewährleistet wird (FIGL 1999: 5). Der Rentenbestand der 

Jahre bis 2000, die Versehrtenrenten genannt werden, wird nach der alten Regelung 

weitergeführt, sodass stärkere kurzfristige Änderungen der Belastung durch Unfallrenten 

ausgeschlossen sind. Die Versehrtenrenten weisen derzeit einen Rückgang von wenigen 

Prozent pro Jahr auf. 
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Abbildung 7: Aufwand für Versicherungsleistungen der SVB-UV 
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Quelle: SVB 2006: Teil II Kap. 2.3. 
 

Das Beitragsaufkommen ist im gleichen Beobachtungszeitraum leicht angestiegen, wobei 

der Zuschlag nach § 30 Abs. 3 BSVG, der einen Zuschlag zur Grundsteuer darstellt, in der 

Höhe unverändert geblieben sind (vgl. Abbildung 8). Der Bundesbeitrag ist zum Jahr 1996 

fast verdoppelt worden und ist seitdem nur geringfügig angestiegen. 

 

Abbildung 8: Beitragsaufkommen und Bundesmittel der SVB-UV 
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Quelle: SVB 2006: Teil II Kap. 2.3. 
 

Der Bundesbeitrag zur österreichischen SVB-UV ist gesetzlich festgeschrieben (§ 31 BSVG) 

und beträgt 1/3 des Beitragsaufkommens. Dieses setzt sich einerseits aus Betriebsbeiträgen 

und andererseits dem Zuschlag zur Grundsteuer zusammen. Die Beitragsbestandteile und 

die -erhebung werden im Kap. 3.4.4.2 noch ausführlich dargestellt.  
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Der Bundesmittelzuschuss zur deutschen LUV hingegen ist nur in der jährlichen Haushalts-

gesetzgebung festgelegt. Vergangene Jahre haben gezeigt, dass dieser somit in Zeiten von 

Haushaltsengpässen zurückgefahren wurden, ohne dass dafür sachliche Gründe angeführt 

wurden. 

Im Gegensatz zum Finanzierungsverfahren der deutschen LUV, bei dem die Beitragshöhe 

an den zu deckenden Aufwendungen des Vorjahres bemessen wird, sind alle drei in 

Abbildung 8 aufgezeigten Beiträge zur SVB-UV gesetzlich festgeschrieben. Das Beitrags-

volumen hat in den vergangenen Jahren die Aufwendungen überstiegen, sodass in diesem 

Sozialversicherungszweig Überschüsse (10 Mio. € in 2006) erwirtschaftet wurden (MEHL 

2005c: 11; SCHWARZ 2006b, SVB 2006: Teil II, 11). 

 

Abbildung 9: Entwicklung der Anzahl der versicherten Betriebe: LUV und SVB-UV im Vergleich 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Datenlieferung SVB vom 06.10.2006 und BLB Geschäftsergebnisse, vers. Jg. 
 

Die Beitragsbelastung der einzelnen Unternehmen in der SVB-UV ist in den vergangenen 

Jahren kaum angestiegen, da einerseits das gesamte Beitragsvolumen konstant geblieben 

ist und andererseits die Anzahl der versicherten Betriebe kaum abgenommen hat (vgl. 

Abbildung 9). Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der versicherten Betriebe in der LUV im 

Vergleichszeitraum um ca. ein Drittel gesunken, sodass bestehende Rentenlasten von 

immer weniger Beitragszahlern getragen werden müssen. Entsprechend der struktur-

erhaltenden Agrarpolitik Österreichs in den letzten Jahrzehnten beträgt die jährliche 

Abnahme landwirtschaftlicher Betriebe etwa 1 % p. a., während in Deutschland ein deutlich 

stärkerer Rückgang zu beobachten war, wenn man vom Betriebszugang durch die 
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Wiedervereinigung absieht (KRÖGER 2005: 29). Im Unterschied zur österreichischen 

Agrarpolitik war die deutsche im gleichen Zeitraum durch Rationalisierung (Einkommens-

steigerung durch Effizienz) und Strukturwandelförderung geprägt (ebenda: 156ff). 

 

Bezieht man die Aufwendungen beider Unfallversicherungen auf die Anzahl der versicherten 

Betriebe, zeigt sich ein Mehraufwand bei der LUV (vgl. Abbildung 10). Bei der SVB-UV 

entstehen wesentlich geringere Heilbehandlungskosten pro Betrieb, da die Heilbehandlung 

im Versicherungsfall zuerst von der landwirtschaftlichen Krankenversicherung getragen wird. 

Erst im Nachhinein wird eine pauschale Entschädigung der diesbezüglichen Aufwendungen 

von der Unfallversicherung an die Krankenversicherung vorgenommen. Vor allem für 

ambulante Heilbehandlungen fallen durch die Vorleistungspflicht der Krankenkassen bei der 

SVB-UV fast keine Aufwendungen an (SVB 2004: Teil II, 15). 

Desweiteren liegen die Vergütungssätze der SVB für ärztliche Leistungen weit unter denen 

anderer Sozialversicherungen (z. B. der SVA), wie bereits erläutert wurde. Auch hierdurch 

entstehen vergleichsweise niedrige Heilbehandlungskosten. Die Verwaltungskosten des 

deutschen Systems sind hierbei fast doppelt so hoch und damit erheblich höher als in 

Österreich.  

Bezieht man die Aufwendungen auf die versicherten Personen, und nicht auf die 

versicherten Betriebe, wird die Differenz zwischen den Aufwendungen noch deutlicher. 

 

Abbildung 10: Aufwendungen pro versichertem Betrieb im Jahr 2005: LUV und SVB-UV im Vergleich 
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Quelle: Eigene Darstellung nach BLB 2005a, BLB 2005b, SVB 2006c und SVB 2006d. 
 

 56



3. Die Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
 

Nach hiesiger Einschätzung dürfte auch die Mitversicherung von Arbeitnehmern in der 

deutschen LUV zu höheren Heilbehandlungskosten führen, da damit einerseits mehr 

Personen pro Betrieb versichert sind. Andererseits ist zu vermuten, dass die Schwelle, ab 

der ein Versicherter einen Arzt vor allem bei kleineren Unfällen konsultiert, bei 

selbstständigen Unternehmern unter derjenigen von Arbeitnehmern liegt. Diese 

Argumentation ist auch bei Aufwendungen für Rehabilitation gültig, bei denen auch ein 

starker Unterschied zu erkennen ist. 

 

3.4.4.2. Beitragsberechnung und -erhebung 

Die Beitragsberechnung für die bäuerliche Unfallversicherung erfolgt zweigleisig. Neben 

einem Betriebsbeitrag des pflichtversicherten Unternehmers, der von der SVB erhoben wird, 

wird ein Grundsteuerzuschlag durch die Finanzämter bei den Grundstückseigentümern 

eingezogen. Letztere können diese entweder direkt auf den Pächter oder Bewirtschafter 

abwälzen, oder aber indirekt über die Höhe des Pachtzinses, wenn die Flächen nicht selbst 

bewirtschaftet werden (§ 30 Abs. 4 BSVG). 

 

Der Zuschlag nach § 30 Abs. 3 BSVG, der zusammen mit der Grundsteuer erhoben wird, 

bildet ca. 12 % des gesamten Beitragsvolumens. Da der Zuschlag ausschließlich von der 

Flächengröße abhängig ist, zahlen große Betriebe unabhängig ihres Gefahrenpotentials 

mehr als kleinere. Somit zahlt der vermeintlich Leistungsfähigere mehr ein, wodurch diesem 

Beitragsbestandteil der Charakter einer Solidarkomponente in der Beitragsberechnung 

zukommt. Diese Solidarkomponente führt zu intrasektoralen Umverteilungen. Für große 

Betriebe ist der Grundsteuerzuschlag oftmals höher als der Betriebsbeitrag. 

Für den Beitragseinzug erhält die Finanzverwaltung eine Dienstleistungsvergütung von 2 % 

der abgeführten Beiträge (§ 30 Abs. 5 BSVG). Bei der SVB gibt es Bestrebungen, den 

Beitragseinzug zu vereinheitlichen und ausschließlich durch die SVB zu organisieren. Dafür 

notwendige Daten seien bei der SVB vorhanden, wie auch die Verwaltungsstruktur, da die 

SVB bereits die Betriebsbeiträge erhebt (SCHWARZ 2006a). 

 

Der Betriebsbeitrag bildet den größten Teil des Beitragsvolumens und wird durch 

Vervielfachung der Beitragsgrundlage mit dem Beitragssatz von 1,9 % berechnet. Die 

Beitragsgrundlage wird bei Flächenbewirtschaftung nach dem Einheitswert berechnet, der 

von der Steuerverwaltung festgelegt wird und pauschaliert das Einkommenspotential des 

Betriebes darstellt. Für Nebentätigkeiten werden 30 % der Bruttoeinnahmen als zusätzliche 

Beitragsgrundlage herangezogen. Als so genannte ‚kleine Option’ oder ‚Nebentätigkeits-
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option’ kann auch der Nettogewinn der Nebentätigkeit aus dem Einkommenssteuerbescheid 

herangezogen werden (SVB 2006a: 37). 

 

Auf Antrag kann neben der vorgenannten Pauschalberechnung die ‚große Option’ oder 

‚Beitragsgrundlagenoption’ gewählt werden, nach der für Flächenbewirtschaftung und alle 

Nebentätigkeiten der Nettogewinn abzüglich evtl. Veräußerungsgewinne aus dem Einkom-

mensteuerbescheid als Beitragsgrundlage Verwendung findet. Bei der ‚großen Option’ gilt 

eine höhere Mindestbeitragsgrundlage und es erfolgt ein Zuschlag von 3 % der 

Beitragssumme. 

Im Pauschalsystem beträgt die Mindestbeitragsgrundlage für das Jahr 2008 644,05 €. 

Daraus ergibt sich bei einem Beitragssatz von 1,9 % zur Unfallversicherung ein monatlicher 

Mindestbeitrag von 12,24 €, pro Jahr von 147 €. Bei der Grundlagenoption beträgt die 

Mindestbeitragsgrundlage 1.210,23 €, woraus sich ein Mindestbeitrag von monatlich 22,99 € 

ergibt, und ein Mindestjahresbeitrag von 276 €. 

 

Auch in Deutschland gibt es Forderungen, die Beiträge zur LUV auf Basis des steuerlich 

relevanten Einkommens zu berechnen (MÜNCH 2006: 19). Eine Umsetzung ist bisher 

allerdings nicht erfolgt. Vielmehr wird derzeit in der LUV eine Beitragsberechnung auf Basis 

von Arbeitsbedarfswerten schrittweise umgesetzt (vgl. Kap. 3.3.1). 

 

Der Beitragseinzug erfolgt bei landwirtschaftlichen Unternehmen, deren Unternehmer auch 

in der Pensions- oder Krankenversicherung pflichtversichert ist, quartalsweise rückwirkend. 

Bei Unternehmen, die nur in der Unfallversicherung pflichtversichert sind, wird der Beitrag 

einmal jährlich im Frühjahr fällig (SVB 2006a: 42). Bei der LUV wird der Beitrag ebenfalls 

jährlich im Frühjahr für das vergangene Versicherungsjahr fällig. Durch das LSVMG ist den 

LBGen allerdings die Möglichkeit eingeräumt worden, quartalsweise Beitragsabschläge ein-

zufordern. 

 

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen beiden Systemen bei der Beitragsberechnung 

besteht darin, dass in der deutschen LUV jede LBG ihre eigenen Verfahren zur Beitrags-

berechnung hat. Wie bereits dargestellt, sind die Beitragsberechnungsmethoden der LBGen 

teilweise sehr verschieden. In der österreichischen SVB-UV gibt es hingegen einen einheit-

lichen Beitragsmaßstab, der für ganz Österreich Geltung hat. 

 

Die Beitragsberechnung im österreichischen System basiert stark auf der bewirtschafteten 

Fläche, was zu solidarischen Umverteilungen von flächenstarken zu schwachen Betrieben 

führt. Das Unfallrisiko dagegen findet weniger Berücksichtigung. Auch bei der deutschen 
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LUV dienten überwiegend Flächenwerte der Beitragsberechnung. Wie bereits dargestellt, 

stellen derzeit oder in naher Zukunft mehrere LBGen ihre Berechnungsverfahren auf 

Arbeitsbedarfswerte um. Eine stärkere Berücksichtigung des Unfallrisikos wird auch mit der 

aktuellen Reform der LUV durch das LSVMG umgesetzt. Diese Umstellung soll zu mehr 

Beitragsgerechtigkeit führen, wobei hierfür das Verursacherprinzip maßgebend ist. 
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4. Intersektorale Analyse 

4.1. Ziel und Vorgehensweise 

Ziel 
Auch in anderen Wirtschaftsbereichen außerhalb der Landwirtschaft ist im Zeitablauf ein 

Strukturwandel erkennbar, der ebenfalls eine Abwanderung von Arbeitskräften in andere 

Sektoren hervorgerufen hat. Zu nennen sind hier vor allem der Bergbau, die Bauwirtschaft 

und die Binnenschifffahrtsindustrie. Die tief greifenden Veränderungen der letzten Jahr-

zehnte werden heute in der Finanzierung der sektorspezifischen und umlagefinanzierten 

Sozialversicherungen sehr deutlich. 

 

Im intersektoralen Vergleich mit den gewerblichen Unfallversicherungen wird die Belastung 

der LUV durch Leistungsaufwendungen, wie Heilbehandlungskosten und Unfallrenten, 

untersucht. Die Gegenüberstellung wird zeigen, ob und wie die LUV stärker belastet ist als 

der Durchschnitt der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (GBG). Die Ergebnisse sollen 

nicht nur eine Faktenbasis für die Strukturwandeldiskussion liefern und mehr Transparenz in 

jene Debatte bringen, sondern können auch nach eingesetzter Methodik einen Anspruch der 

LUV auf finanziellen Ausgleich begründen, der dann als Rechtfertigung für die seit Jahr-

zehnten eingesetzten Bundesmittel gelten könnte. 

 

Vorgehensweise 
Zuerst wird der landwirtschaftliche Strukturwandel anhand von Kennzahlen dargestellt, wobei 

an geeigneten Stellen auch auf den Bergbau, die Bauwirtschaft und die Binnenschifffahrt 

eingegangen wird. Danach werden die gängigen Verfahren zur Belastungsanalyse vorge-

stellt und diskutiert.  

Auf das Lastenausgleichsverfahren der GBGen wird detaillierter eingegangen, da es als 

Untersuchungsinstrument dieser Arbeit Verwendung findet. Das Verfahren wird in einer 

kritischen Reflexion auf Schwachstellen analysiert. Durch Integration der LUV in den 

Lastenausgleich der GBGen wird die Belastung derselben im intersektoralen Vergleich 

dargestellt. Die LUV wird dabei mit dem Durchschnitt aller GBGen verglichen, aber auch mit 

Unfallversicherungen ausgewählter Wirtschaftsbereiche, in denen es ebenfalls einen starken 

Strukturwandel gegeben hat. 

Methodische Probleme, die sich vorrangig aus der Datengrundlage ergeben, sollen durch 

Bestimmung und Schätzung neuer Kennzahlen für das Volumen der versicherten Arbeit und 

die Höhe der versicherten Einkommen überwunden werden. Hier liegt der methodische 

Schwerpunkt des intersektoralen Vergleiches. Weiter werden die normativ festgesetzten 

 60



4. Intersektorale Analyse 
 

Schwellenwerte des Lastenausgleichsverfahrens im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse 

variiert.  

 

4.2. Agrarstrukturwandel 

Strukturwandel kann nach BALZ & WURZBACHER (1983a: 154) unterschieden werden in 

Strukturwandel innerhalb einer Volkswirtschaft, der interregional aber auch intersektoral 

auftreten kann, und in intrasektoralen Strukturwandel, der innerhalb eines Wirtschaftssektors 

festgestellt werden kann. Für die Analyse der Finanzierung der LUV im intersektoralen 

Vergleich ist der intersektorale Strukturwandel am bedeutungsvollsten (ebenda: 155), da 

dieser die Entwicklung des land- und forstwirtschaftlichen Sektors im Vergleich zu den 

übrigen Wirtschaftsbereichen darstellt. 

Die Ursachen des Strukturwandels stehen nicht im Fokus dieser Analyse, da diese sehr 

verschieden und bereits hinreichend in der Literatur diskutiert wurden (HEIDHUES 1965; 

HENRICHSMEYER & WITZKE 1991; FASTERDING 1996; SCHMITT & ANDERMANN 1996a; HILL 

2006; GLAUBEN et al. 2006 u. a. m.). 

 

Abbildung 11: Versicherte Unternehmen in der gesetzlichen Unfallversicherung 1960 - 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach  Daten des BMAS, Die gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik 

Deutschland: Statistischer und finanzieller Bericht, versch. Jg. und schriftlichen Auskünften der DGUV. 
Anmerkung: Für die Unfallversicherung der öffentlichen Hand sind Daten erst ab 1975 verfügbar. 
 

Als Indikatoren des intersektoralen Strukturwandels können verschiedene Kennzahlen 

dienen. Die abnehmende Anzahl landwirtschaftlicher Unternehmen bei einem gleichzeitigen 

Anstieg im gewerblichen Bereich (vgl. Abbildung 11) zeigt deutlich die strukturellen 

Änderungen in einer sich entwickelnden Volkswirtschaft, die sich von überwiegend 
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landwirtschaftlicher Urproduktion in eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft wandelt 

(HENRICHSMEYER & WITZKE 1991: 31ff). 

 

In der späteren intersektoralen Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung (Kap. 4.6ff) wird 

eine Vergleichsbasis verwendet, in die u. a. das versicherte Arbeitsvolumen eingeht. Daher 

erscheint folgend eine Darstellung des Strukturwandels durch Indikatoren am zweckmäßig-

sten, die das versicherte Arbeitsvolumen abbilden. BALZ und WURZBACHER (1983a) haben in 

ihrer Untersuchung der LUV als weiteren Indikator den Anteil der Landwirtschaft an der 

gesamtdeutschen Bruttowertschöpfung betrachtet (ebenda: 155ff). Die Entwicklung letzteren 

Indikators gibt allerdings nicht unbedingt die Entwicklung des Arbeitseinsatzes in der Land-

wirtschaft wieder, da auf die landwirtschaftliche Bruttowertschöpfung in den vergangenen 

Jahrzehnten u. a. auch stark sinkende Preise für Agrarerzeugnisse eine dämpfende Wirkung 

hatten. Vielmehr hängt der Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft von dem zunehmenden Grad 

der Mechanisierung und des Kapitaleinsatzes ab, der die Produktivität einer Arbeitskraft in 

den vergangenen Jahrzehnten um ein Vielfaches erhöht hat. Das wiederum hat einen 

deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Betriebsgröße bewirkt, wie später in diesem Kapitel 

noch dargestellt wird.  

 

Abbildung 12: Entwicklung der Erwerbstätigen in Deutschland 1950 - 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES (1996: 19-21) und Online-Datenbank 

GENESIS des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, 29.10.2007. 
Anmerkung: Daten der Jahre 1955, 1965, 1975, 1985 teilweise interpoliert. 
 

Der Schrumpfungsprozess des landwirtschaftlichen Sektors wird auch durch die 

abnehmende Anzahl der in der Landwirtschaft Erwerbstätigen deutlich. Schon in der ersten 

Hälfte des letzten Jahrhunderts lässt sich eine Abwanderung von Arbeitskräften aus der 
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Landwirtschaft beobachten. Im Jahr 1950 waren noch über 24 % aller Erwerbstätigen in der 

Landwirtschaft beschäftigt, heute hingegen sind es nur noch 2 % (vgl. Abbildung 12). 

 

Ähnlich wie bei der Erwerbstätigkeit ist auch bei den in der gesetzlichen Unfallversicherung 

versicherten Personen ein abnehmender landwirtschaftlicher Anteil erkennbar (vgl. 

Abbildung 13). Auffällig ist, dass im Bereich der Landwirtschaft die Zahl der unfallver-

sicherten Personen höher ist, als die Zahl der erwerbstätigen Personen. Zu erklären ist dies 

durch den umfangreichen Versicherungsschutz der LUV, der z.B. auch Tätigkeiten im 

landwirtschaftlichen Haushalt umfasst.  

Weiterhin ist ersichtlich, dass der Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen (0,8 %, 

Abbildung 12) wesentlich geringer ist, als der Anteil der in der LUV versicherten Personen 

(3,6 %, vgl. Abbildung 13). Dieser Unterschied ist darin begründet, dass der Indikator 

‚Erwerbstätige’ alle erwerbstätigen Personen umfasst, also abhängig Beschäftigte und 

Selbstständige. In der gesetzlichen Unfallversicherung sind aber nur Beschäftigte versichert, 

mit Ausnahme der LUV, in der zusätzlich auch die Selbstständigen pflichtversichert sind. Die 

Versichertenzahl der gewerblichen Unfallversicherung und der Unfallversicherung der 

öffentlichen Hand enthält also nur die abhängig Beschäftigten, also nur einen Teil der 

Erwerbstätigen des entsprechenden Bereichs.  

 

Abbildung 13: Versicherte in der gesetzlichen Unfallversicherung 1950 – 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BMAS, Die gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik  

Deutschland: Statistischer und finanzieller Bericht, versch. Jg.; Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(30.10.2007); Bergbau-BG (30.10.2007). 
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Abbildung 14: Vollarbeiter in der gesetzlichen Unfallversicherung 1950 – 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BMAS, Die gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik 

Deutschland: Statistischer und finanzieller Bericht, versch. Jg.; Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(30.10.2007); Bergbau-BG (30.10.2007). 

 

Die Entwicklung der absoluten Vollarbeiterzahlen in Abbildung 14 verläuft entsprechend der 

Entwicklung der Versicherten in Abbildung 13. Zu erkennen ist allerdings, dass der Anteil der 

landwirtschaftlichen Vollarbeiter niedriger ist, als der Anteil der Versicherten in der LUV. Eine 

Begründung hierfür könnte ein höherer Anteil von Teilzeitarbeitskräften in 

Nebenerwerbsbetrieben oder ein höherer Einsatz von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft 

sein. Es könnten allerdings auch fehlerhafte Daten dafür verantwortlich sein, da die 

Versicherten- und Vollarbeiterzahlen für den Bereich der LUV vom BUNDESVERBAND DER 

LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB) nicht statistisch erhoben, 

sondern geschätzt werden. Auf diese Problematik wird später noch detaillierter eingegangen. 

Die Anzahl der Versicherten und Vollarbeiter der LUV ist von 1950 bis heute rückläufig. Im 

Jahr 1991 hat es bei den Versicherten wie auch bei den Vollarbeitern einen Anstieg 

gegeben, der auf die deutsche Wiedervereinigung zurückzuführen ist. In den vorstehenden 

Abbildungen sind seit 1991 auch die neuen Bundesländer enthalten.  

 

Die indexierte Darstellung der Anzahl der Versicherten in Abbildung 15 verdeutlicht noch 

einmal den intersektoralen Strukturwandel. Zusätzlich eingezeichnet ist die Entwicklung der 

Versichertenzahl in den Wirtschaftssektoren Bau und Bergbau. Im Bau-Sektor ist ein starker 

Rückgang ab Mitte der 90er Jahre zu erkennen, die nach anfänglichem stärkerem 

Wiederaufbau in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung eingesetzt hat. Der 

Bergbau hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, ähnlich wie die Landwirtschaft, 

einen starken Strukturwandel erfahren. Nach einem Anstieg der Versicherten im Jahr 1991 
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durch die zur Bergbau-BG neu hinzugekommenen Unternehmen der neuen Bundesländer, 

ist allerdings ein stärkerer Rückgang der Versicherten zu beobachten als in der 

Landwirtschaft. Ein Ausstieg aus dem subventionierten deutschen Steinkohle-Bergbau im 

Jahr 2018 ist politisch festgelegt (DEUTSCHER BUNDESRAT 2007). Für Braunkohle gibt es 

politische Forderungen für einen mittelfristigen Ausstieg, sodass die intersektorale 

Abwanderung von Arbeitskräften aus dem Sektor Bergbau wahrscheinlich noch nicht 

abgeschlossen ist. 

 

Abbildung 15: Entwicklung der Versicherten in der gesetzlichen Unfallversicherung (Auswahl, Index) 
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten des BMAS, Die gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik 

Deutschland: Statistischer und finanzieller Bericht, versch. Jg., Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(2007) und Bergbau-BG (2007). 

 

 

Intrasektoraler Strukturwandel 
Die Auswirkungen des intrasektoralen Strukturwandels, des Strukturwandels innerhalb des 

Agrarsektors, ist bereits durch vorstehende Abbildungen sichtbar geworden: Die Anzahl der 

Betriebe ist seit langem rückläufig, da durch technischen Fortschritt und zunehmende 

Mechanisierung die Größen der Betriebe ansteigen, was wiederum zu einem geringeren 

Arbeitsbedarf in der Landwirtschaft führt. Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der durch-

schnittlichen Betriebsgrößen und die Anzahl der Arbeitskräfte pro landwirtschaftliche Fläche. 

Die durchschnittliche Betriebsgröße hat im Beobachtungszeitraum stetig zugenommen, das 

Arbeitsvolumen pro Fläche ist hingegen stark rückläufig. 
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Abbildung 16: Durchschnittliche Betriebsgrößen und Arbeitskräfteeinsatz pro Fläche 1949 – 2005 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

19
49

19
60

19
70

19
80

19
90

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

LF
 [i

n 
ha

]

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

A
K-

Ei
nh

ei
te

n 
pr

o 
10

0h
a

Durchschnitts-
größe Betriebe

19
91 AK-Einheiten

pro Fläche
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BMELV: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, versch. Jg. 

Anmerkung: Werte bis 1990 bilden nur die alten Bundesländer ab, Werte ab 1991 Deutschland gesamt. 
 

Die Entwicklung der Landwirtschaft in den Regionen Deutschlands ist vor allem für die 

spätere intrasektorale Analyse relevant und wird daher an entsprechender Stelle (Kap. 5.2) 

diskutiert. 

 

4.3. Bekannte Methoden 

Zur Untersuchung der Belastung der LUV haben bisher verschiedene Methoden Anwendung 

gefunden. Die Verfahren in den Werken WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT (1979), BALZ & 

WURZBACHER (1983a) und HOLLA (1986) sind von den Autoren selbst entwickelt worden. 

Andere Autoren wie z.B. KIRNER & ROSENBERG (1973), SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) 

haben das Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen Berufsgenossenschaften nach 

§§ 176-181 SGB VII auf die LUV übertragen. 

 

Vom Ansatz her lassen sich die vorgenannten Arbeiten in zwei Kategorien einteilen: In der 

Ifo-Studie von BALZ & WURZBACHER (1983a) wird ein intertemporaler Belastungsvergleich 

innerhalb des Sektors Landwirtschaft durchgeführt, in allen anderen oben aufgeführten 

Werken hingegen ein intersektoraler Vergleich der LUV. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren kurz charakterisiert und wesentliche 

Probleme der Methodiken aufgezeigt, die zu Fehlinterpretationen oder -ergebnissen führen 

können. Für weiterführende Informationen zu den einzelnen Verfahren und Vorgehens-

weisen der Autoren wird auf die benannten Werke selbst verwiesen. 
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Methode des Wissenschaftlichen Beirat (1979) 
In dieser Arbeit vergleichen die Autoren die Anzahl laufender Verletztenrenten der 

gewerblichen Unfallversicherungen und der LUV zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dazu wird 

die Anzahl der laufenden Verletztenrenten der LBGen und GBGen gegenübergestellt, wobei 

diese auf 1000 Vollarbeiter bezogen werden. Bei dieser Untersuchung wird ein 

Rentenüberhang der LBGen gegenüber den GBGen festgestellt, der einer Mehrbelastung 

der LBGen entspricht. Der Überhang der Renten bei den LBGen wird mit der 

durchschnittlichen Höhe der Verletztenrenten in der Landwirtschaft multipliziert und ergibt so 

den monetären Überhang an Renten in der LUV (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 1979: 125f). 

 

Problematisch bei diesem Ansatz ist, dass er zwei mögliche Ursachen der Belastung der 

Unfallversicherung vermischt: Zum einen das in den Branchen sehr unterschiedlich hohe 

Unfallrisiko und zum anderen die strukturwandelbedingte „Alte Last“ (BALZ & WURZBACHER 

1983a: 168).  

Des Weiteren findet die Unfallhäufigkeit der LBGen in diesem Verfahren keine Beachtung, 

denn zur Berechnung wird einfach die durchschnittliche Unfallhäufigkeit der GBGen 

angesetzt. Die Unfallhäufigkeit in der Landwirtschaft ist aber erheblich höher, wodurch der 

monetäre Überhang der Renten bei den LBGen überschätzt wird. Nach BALZ & WURZBACHER 

(1983a: 175) liefert der Indikator „erstmals entschädigte Fälle auf 1000 Vollarbeiter“ die 

genauesten Information über das Unfallrisiko, da in diesem nur die schwerwiegenderen 

Unfälle enthalten sind. Dieser hat im Jahr 2005 bei den LBGen 2,6 betragen, bei den GBGen 

nur 0,6 (vgl. BLB 2005a: Tab. 4; HVBG 2005: 20). 

 

Methode von BALZ und WURZBACHER (1983a) 
BALZ & WURZBACHER untersuchen in ihrer Arbeit, die vom Ifo-Institut im Jahr 1983 

veröffentlicht wurde, die Belastung der LUV unter zwei Gesichtspunkten: Einerseits wird das 

höhere Unfallrisiko in der Landwirtschaft betrachtet, andererseits wird überprüft, ob es ein 

strukturwandelbedingtes Defizit gibt. Der Teil der Analyse, der die Auswirkungen des 

Strukturwandels prüft, stützt sich nach Angaben der Autoren auf das Lastenausgleichs-

verfahren der gewerblichen Berufsgenossenschaften (BALZ & WURZBACHER 1983a: 150 und 

BALZ 1989: 350). Scheele dagegen behauptet, dass der Bezug auf das Lastenausgleichs-

verfahren höchstens auf einem Missverständnis beruhen kann (SCHEELE 1990: 200). 

 

Wie bei dem Lastenausgleichsverfahren der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (GBG) 

üblich, soll das Verhältnis der Leistungsaufwendungen und der Lohnsumme von LBGen und 

GBGen verglichen werden. Die Autoren zerlegen dann aber Zähler und Nenner in eine 
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Mengen- und Wertkomponente: Im Zähler steht die Anzahl der Leistungsempfänger 

multipliziert mit dem durchschnittlichen Leistungsaufwand, im Nenner das Produkt aus 

beitragsbelastbarem Arbeitsvolumen und durchschnittlichem Lohn. Weiter wird die Annahme 

getroffen, dass sich der durchschnittliche Lohn und der durchschnittliche Leistungsaufwand 

im Zeitablauf gleichermaßen entwickeln werden. Die Autoren schlussfolgern daraus, dass es 

für eine Untersuchung nach dem Lastenausgleichsverfahren genüge, ausschließlich die 

Mengenkomponente zu betrachten, nämlich die Anzahl der Leistungsempfänger und der 

Beitragszahler (BALZ & WURZBACHER 1983a: 150f). 

Die getroffene Annahme kann aber nicht zu richtigen Ergebnissen führen, da nicht 

angenommen werden kann, dass die Einkommen verschiedener Branchen sich im Verlauf 

der Zeit gleichmäßig entwickeln. Außerdem kann eine Branche mit übermäßigem Einkom-

mensanstieg sehr wohl eine überdurchschnittlich hohe Leistungsempfängerzahl finanzieren, 

da die Rentenleistungen nach dem Einkommen ein paar Jahre zuvor berechnet, aber die 

Mitgliedsbeiträge anhand der aktuellen Lohnsumme berechnet werden (SCHEELE 1990: 201). 

Der zweite Fehler in der Annahme ist, dass der Lastenausgleich nur Spitzenbelastungen 

einzelner GBGen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der anderen 

GBGen ausgleicht und nicht das Verhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfängern 

aller GBGen auf ein gleiches Niveau bringt (SCHEELE 1990: 201). Die Leistungsfähigkeit der 

GBGen wird nach dem Lastenausgleichsverfahren nämlich nicht nur an der Anzahl der 

Beitragszahler gemessen, sondern auch an der Höhe des Lohnniveaus der einzelnen 

Branchen (WOHLBEREDT 1981: 317). 

 

Methode von HOLLA (1986) 
Holla ermittelt einen fiktiven Vergleichsbeitragssatz, der aufgrund eines unterschiedlichen 

Unfallrisikos und Leistungsniveaus in der LUV und gewerblichen Unfallversicherung noch 

korrigiert wird (HOLLA 1986: 70f). Dieser Vergleichsbeitragssatz wird mit einer „aus der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleiteten landwirtschaftlichen Einkommensgröße“ 

(SCHEELE 1990: 199) multipliziert und ergibt einen „angemessenen“ Vergleichsbeitrag. In 

HOLLAS Untersuchung liegt dieser in allen untersuchten Jahren unter dem wirklich gezahlten 

Beitrag der Unternehmer. Als Ergebnis hält der Autor fest, dass die Landwirtschaft struktur-

wandelbedingt so belastet sei, dass die fließenden Bundesmittel vollständig zur Deckung 

eben dieses strukturwandelbedingten Defizits benötigt würden. 

 

Ein Problem in der Analyse von HOLLA ist darin zu sehen, dass er davon ausgeht, bei einem 

vorliegenden Ausgleichsanspruch würde die Überbelastung vollständig auf ein Durch-

schnittsniveau nivelliert. Wenn man aber von den Augleichskriterien des 

Lastenausgleichsverfahrens der gewerblichen Berufsgenossenschaften ausgeht, ist das 
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nicht der Fall. Vielmehr werden nur Spitzenbelastungen ausgeglichen, die auf ein 

ungünstiges Verhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfängern zurückzuführen sind. 

Außerdem haben die Ausgleichsempfänger die Kosten des Ausgleichs zu tragen 

(WOHLBEREDT 1981: 317). 

Ferner werden die auszugleichenden Unfälle nur durch die Zahl der erstmals entschädigten 

Fälle erfasst und nicht durch das Volumen der dafür aufzubringenden finanziellen Mittel. 

Diese Methodik birgt eine gewisse Ungenauigkeit in sich. Die Unterschiede im Rentenniveau 

zwischen LUV und der gewerblichen Unfallversicherung werden nur mit Hilfe von 

Näherungsrechnungen abgeleitet (SCHEELE 1990: 200). 

 

Methode des Lastenausgleichsverfahrens der Gewerblichen Berufsgenossenschaften 
nach §§ 176-181 SGB VII 
KIRNER & ROSENBERG (1973), SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) wählen in ihren 

entsprechenden Arbeiten für die Analyse die Übertragung des Lastenausgleichsverfahrens 

auf die LUV. In der vorliegenden Arbeit wird ebenfalls das Lastenausgleichsverfahren zur 

Ermittlung der Belastung der LUV angewendet. Daher soll es in den folgenden Unterkapiteln 

ausführlicher charakterisiert werden. Grundlegende Defizite der genannten früheren Arbeiten 

liegen hauptsächlich in der unzureichenden Datengrundlage. Im Lastenausgleichsverfahren 

wird die Lohnsumme der Versicherten benötigt, die für den Bereich der Landwirtschaft 

statistisch allerdings erfasst ist. 

Die Analyse von KIRNER & ROSENBERG (1973) unterscheidet sich grundlegend von den 

Analysen von SCHEELE (1990) und MEHL (1999a), da erstere das Einkommen der in der 

Landwirtschaft aufgrund des Beitrags der Landwirtschaft zur gesamtwirtschaftlichen 

Wertschöpfung sowie zum Bruttoinlandsprodukt berechnen (KIRNER & ROSENBERG 

1973: 20). SCHEELE (1990: 198) bezweifelt, ob diese Methode der Einkommensbestimmung 

in der Landwirtschaft überhaupt richtige Ergebnisse liefern kann. In einem zweiten Vergleich 

wird dort ein durchschnittlicher Lohn für die Landwirtschaft errechnet, wobei für die 

landwirtschaftlichen Unternehmer der doppelte Lohn der abhängig Beschäftigten 

angenommen wird (KIRNER & ROSENBERG 1973: 25). Da die Leistungen der LUV allerdings 

aufgrund von pauschalen Jahresarbeitsverdiensten, dem dJAV, errechnet werden, müssen 

diese auch für einen intersektoralen Vergleich im Lastenausgleichsverfahren herangezogen 

werden (SCHEELE 1990: 199). 

SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) hingegen schätzen eine versicherte Mindestlohnsumme 

auf Grundlage der statistischen Größe der Vollarbeiter und dem gesetzlich festgelegten 

durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienst für landwirtschaftliche Unternehmer nach § 93 

SGB VII. SCHEELE (1990: 203) geht dabei davon aus, dass die Vollarbeiter den gesamten 

versicherungsrelevanten Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft wiedergeben. In der späteren 
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Analyse wird grundsätzlich der Vorgehensweise von SCHEELE und MEHL gefolgt, allerdings 

mit Modifikationen v. a. im Bereich des versicherten Arbeitsumfanges. 

 

4.4. Angewandte Methode: Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften nach § 176ff SGB VII 

Das Lastenausgleichsverfahren nach §§ 176-181 SGB VII wurde zur erstmaligen 

Anwendung im Jahre 1968 zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften vom 

Gesetzgeber eingeführt. Bereits ab 1963 gab es Ausgleichsregelungen, die einen „Teil der 

Altlast der Bergbau-Berufsgenossenschaft“ (WOHLBEREDT 1981: 316) solidarisch auf die 

anderen GBGen verteilte. Der Grund für die Errichtung eines Systems zur Verteilung von 

Spitzenbelastungen einer einzelnen GBG zu Lasten aller GBGen war die stärker werdende 

Belastung der Bergbau-BG, die u. a. auf den immer schneller fortschreitenden 

Strukturwandel im Bergbau zurückzuführen ist. Dieser Strukturwandel wird hauptsächlich 

durch folgende zwei Tatsachen begründet: Erstens wurde die Kohle schrittweise durch 

andere in Mode kommende Energieträger wie Erdöl verdrängt und zweitens ist die 

Gewinnung der Kohle mit einem vergleichsweise hohen Personalaufwand verbunden und 

der Abbau in vielen Bereichen nicht weiter mechanisierbar. Erhebliche Lohn und 

Preissteigerungen machte die deutsche Kohle auf dem Weltmarkt nicht mehr 

konkurrenzfähig, worauf sich eine starke Abwanderung von Arbeitskräften aus diesem 

Industriesektor entwickelte (SCHIMANSKI 1986: 53). Die wenigen verbliebenen 

Bergwerksgesellschaften hatten somit die gesamte Unfallrentenlast der vorangegangenen 

strukturstärkeren Zeit zu tragen (WOHLBEREDT 1981: 316), die durch die hohe 

Unfallhäufigkeit im Bergbau ohnehin sehr groß ist.  

Mit dem Lastenausgleichsverfahren ist eine praktikable Lösung für die Finanzierungs-

problematik überproportionaler Belastungsspitzen einzelner GBGen gefunden worden. Auf 

diese Weise kann ein finanzieller Ausgleich zwischen den GBGen erfolgen, wobei die 

berufsspezifische Gliederung beibehalten wird, die wegen sachlicher Gründe, wie z. B. der 

Prävention und der Erhaltung eines Anreizes zur Unfallvermeidung durch Beibehaltung der 

sektoralen Risikogruppen, wichtig erscheint (SCHIMANSKI 1996: 130). 

 

Der Einbezug der LUV in das Lastenausgleichsverfahren der GBGen erfolgt in der Literatur 

erstmalig bei KIRNER & ROSENBERG im Jahr 1973 und soll der komparativen Analyse der 

Belastung der LUV im Vergleich zu den gewerblichen Unfallversicherungen dienen. Wie in 

den folgenden Unterkapiteln noch herausgearbeitet wird, ist die Übertragung des 

Lastenausgleichsverfahrens auf die LUV methodisch als nicht ganz unkritisch zu bewerten. 

 

 70



4. Intersektorale Analyse 
 

4.4.1. Einsatz und Wirkung 

Das Lastenausgleichsverfahren findet in der gewerblichen Unfallversicherung Anwendung, 

um GBGen mit überdurchschnittlicher Belastung durch Renten oder Entschädigungen 

finanziell zu entlasten. Dieser Ausgleich für Spitzenbelastungen wird von den weniger stark 

belasteten GBGen getragen. 

In diesem Verfahren dienen die Renten- und Entschädigungslastsätze als Belastungs-

indikatoren, wobei der Rentenlastsatz „als zentrale Größe angesehen werden kann“ (MEHL 

1999a: 151). Der Rentenlastsatz stellt vor allem den Teil der aktuellen Belastung dar, der 

zumindest großenteils schon vor längerer Zeit entstanden ist. Strukturwandelbedingte 

Belastungen können hiermit besser herausgestellt werden.  

Die Lastsätze der einzelnen GBGen werden mit dem Vielfachen des durchschnittlichen 

Lastsatzes aller GBGen verglichen. Wird ein bestimmter Schwellenwert überschritten, ist die 

GBG ausgleichsberechtigt, und erhält von den weniger stark belasteten GBGen, die einen 

unteren Schwellenwert nicht überschreiten, einen finanziellen Ausgleich für den über-

steigenden Lastenanteil (§ 176 SGB VII).  

 

Die Definition der Vergleichsgrößen Renten- und Entschädigungslastsatz ist in § 177 

SGB VII wie folgt gegeben: 

• „Der Rentenlastsatz ist das Verhältnis der Aufwendungen für Renten, Sterbegeld und 

Abfindungen zu den beitragspflichtigen Arbeitsentgelten und Versicherungssummen.  

• Der Entschädigungslastsatz ist das Verhältnis der Aufwendungen für Heilbehandlung, 

berufsfördernde und soziale Rehabilitation, Renten, Sterbegeld, Beihilfen und 

Abfindungen zu den beitragspflichtigen Arbeitsentgelten und Versicherungssummen.“ 

 

Aufgrund erheblicher Strukturveränderungen innerhalb des letzten Jahrzehntes haben sich in 

der branchengegliederten gewerblichen Unfallversicherung weitere Verschiebungen 

ergeben, die sich für einzelne Zweige der Unfallversicherung, insbesondere auch für die 

Bau-BG, „besonders nachteilig auswirken“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2003: 1). Daher ist das 

Lastenausgleichsverfahren im SGB VII mit Wirkung ab dem Umlagejahr 2003 den 

veränderten Bedingungen angepasst worden. Der untere Schwellenwert wurde neu 

eingeführt, bei dessen Überschreiten eine Berufsgenossenschaft von der Ausgleichspflicht 

befreit ist. Weiter wurden die Belastungsgrenzen für die Ausgleichspflicht und -berechtigung 

herabgesetzt, wobei eine Übergangsregelung mit schrittweiser Anpassung vorgesehen 

wurde. Diese Übergangsregelung gilt allerdings nicht für fusionierte Berufsgenossenschaften 

(HVBG 2004: 50), womit ein Anreiz zur Konzentration der Organisationsstrukturen 

geschaffen worden ist. 
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Eine weitere Änderung des Lastenausgleiches im SBG VII, mit Gültigkeit ab dem Umlagejahr 

2005, senkte die Schwelle zur Ausgleichsberechtigung ab (Ausgleichsberechtigung nach b), 

s. u.). Diese gilt aber nur, wenn die Berufsgenossenschaft einen Teil ihrer Rentenlasten ohne 

Berücksichtigung der Unfallgefahr auf ihre Mitgliedsunternehmen umlegt (DEUTSCHER 

BUNDESTAG 2005b). Zweck dieser Bedingung ist die Stärkung der Solidarität innerhalb der 

Berufsgenossenschaften. 

 

Ausgleichsberechtigung 
Neben dem Vergleich der absoluten Belastung im Umlagejahr durch Gegenüberstellung der 

Renten- und Entschädigungslastsätze kann im Lastenausgleichsverfahren auch ein starker 

relativer Anstieg der Belastung einer Berufsgenossenschaft zur Ausgleichsberechtigung 

führen (SCHIMANSKI 1996: 135). Dazu wird die Veränderung der Rentenlasten einer 

Berufsgenossenschaft im vergangenen Fünfjahreszeitraum mit der durchschnittlichen 

Veränderung verglichen. 

 

Eine GBG ist ausgleichsberechtigt, wenn:  

a) ihr Rentenlastsatz das 4,5fache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes aller GBGen 

übersteigt, oder 

b) ihr Rentenlastsatz das 3fache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes aller GBGen 

übersteigt und sie mindestens 20 und höchstens 30 vom Hundert ihrer Auf-

wendungen für Renten, Sterbegeld und Abfindungen nach § 153, Abs. 4 ohne 

Berücksichtigung des Grades der Unfallgefahr auf die Unternehmen umlegt, oder 

c) ihr Entschädigungslastsatz das 5fache des durchschnittlichen Entschädigungs-

lastsatzes überschreitet (§ 176 Abs. 1 SGB VII), oder 

d) ihr Rentenlastsatz sich innerhalb von fünf Jahren, beginnend mit dem vierten dem 

Umlagejahr vorausgegangenen Jahr, auf mehr als das 1,25fache des Renten-

lastsatzes erhöht, den sie bei Zugrundelegung der Veränderung des durch-

schnittlichen Rentenlastsatzes der Berufsgenossenschaften erreicht hätte. Ein 

Ausgleich unterbleibt, solange der Rentenlastsatz oder der Entschädigungslastsatz 

einer Berufsgenossenschaft den jeweiligen durchschnittlichen Lastsatz aller 

Berufsgenossenschaften nicht übersteigt (§ 176 Abs. 2 SGB VII). 

 

Ist eine GBG nach vorstehender Regelung ausgleichsberechtigt, erhält sie finanziellen 

Ausgleich für den Schwellenwert übersteigenden Lastanteil. Wird mehr als eine der 

Ausgleichsschwellen überschritten, wird diejenige ausgeglichen, die den höchsten Defizit-

betrag aufweist (§ 176 Abs. 3 SGB VII). 
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Zu beachten bei der Ausgleichsberechtigung nach d) ist eine Übergangsregelung gemäß 

§ 220 Abs. 1 SGB VII, die anstelle des Wertes 1,25 für die Umlagejahre 2003 und 2004 den 

Wert 1,45, für die Umlagejahre 2005 und 2006 den Wert 1,4, für die Umlagejahre 2007 und 

2008 den Wert 1,35, für die Umlagejahre 2009 und 2010 den Wert 1,3 und für das 

Umlagejahr 2011 den Wert 1,275 vorsieht. 

 

Ausgleichspflicht 
Zur Zahlung eines Ausgleiches an überdurchschnittlich stark belastete GBGen sind die 

GBGen verpflichtet, die nicht ausgleichsberechtigt sind und deren Rentenlastsatz nicht das 

2,5fache des durchschnittlichen Rentenlastsatzes sowie deren Entschädigungslastsatz nicht 

das 3fache des durchschnittlichen Entschädigungslastsatzes überschreiten (§ 178 Abs. 1 

SGB VII). Die Ausgleichsverpflichtung gilt nicht für GBGen, deren Altrentenquote das 

1,3fache der Durchschnittsaltrentenquote und deren Rentenlastsatz und Entschädigungs-

lastsatz den jeweiligen Durchschnittslastsatz aller GBGen übersteigt (§ 178 Abs. 2 SGB VII). 

Unter der Altrentenquote ist „das Verhältnis aller im Umlagejahr angefallenen Aufwendungen 

für Renten, Sterbegeld und Abfindungen zu dem Teil dieser Aufwendungen [zu verstehen], 

der auf Versicherungsfällen beruht, für die im Umlagejahr oder in den vier 

vorausgegangenen Jahren erstmals Rente, Sterbegeld oder Abfindung festgestellt wurde“ 

(§ 177 Abs. 3 SGB VII). 

 

Auch für die Ausgleichspflicht ist eine Übergangsregelung vorgesehen, nach der anstelle des 

Wertes 2,5 für die Umlagejahre 2003 und 2004 der Wert 4,1, für die Umlagejahre 2005 und 

2006 der Wert 3,7, für die Umlagejahre 2007 und 2008 der Wert 3,3, für die Umlagejahre 

2009 und 2010 der Wert 2,9 und für das Umlagejahr 2011 der Wert 2,7 anzuwenden ist 

sowie für die Berechnung des Entschädigungslastsatzes anstelle des Wertes 3 für die 

Umlagejahre 2003 und 2004 der Wert 4,6, für die Umlagejahre 2005 und 2006 der Wert 4,2, 

für die Umlagejahre 2007 und 2008 der Wert 3,8, für die Umlagejahre 2009 und 2010 der 

Wert 3,4 und für das Umlagejahr 2011 der Wert 3,2 (§ 220 Abs. 2 SGB VII). 

Weiter gilt bei der Altrentenquote anstatt des Wertes 1,3 für das Umlagejahr 2003 der Wert 

1,7, für das Umlagejahr 2004 der Wert 1,6, für das Umlagejahr 2005 der Wert 1,5 und für 

das Umlagejahr 2006 der Wert 1,4 (§ 220 Abs. 3 SGB VII). 

 

Die Höhe des zu gewährenden Ausgleichsanteils einer einzelnen GBG berechnet sich aus 

dem Verhältnis ihrer Lohnsumme zur Lohnsumme aller zum Ausgleich verpflichteten GBGen 

(§ 178 Abs. 3 SGB VII). 
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4.4.2. Datengrundlage 

Die für das Lastenausgleichsverfahren notwendige Datengrundlage für den Bereich der 

GBGen wird den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der GEWERBLICHEN 

BERUFSGENOSSENSCHAFTEN entnommen. Diese werden jährlich vom HAUPTVERBAND DER 

GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (HVBG) veröffentlicht. Benötigt werden die 

Summen der Aufwendungen wie sie in Kap. 4.4.1 zum Renten- und Entschädigungslastsatz 

aufgeführt sind sowie die Lohnsumme. 

Für den Bereich der LUV werden die benötigten Daten, soweit dort vorhanden, ebenfalls den 

Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

entnommen, die jährlich vom BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFS-

GENOSSENSCHAFTEN (BLB) herausgegeben werden. In diesen Berichten existieren allerdings 

keine Angaben über Lohnsummen, was ein schwerwiegendes methodisches Problem für die 

komparative Analyse der LUV im Lastenausgleichsverfahren darstellt, da in diesem die 

Aufwendungen der Unfallversicherungen im Verhältnis zur Lohnsumme betrachtet werden. 

 

Bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften entspricht der Kennzahl Lohnsumme die 

Summe aller Löhne, die in den Mitgliedsbetrieben im entsprechenden Jahr ausgezahlt wird. 

Der Kreis der Pflichtversicherten entspricht den angestellten Arbeitnehmern, die für ihre 

Arbeitsleistung einen Lohn ausbezahlt bekommen, der statistisch leicht zu erfassen ist. 

Anhand dieser Lohnsumme werden die Mitgliedsbeiträge und die Unfallrenten berechnet. 

Die Lohnsumme geht aus der im gewerblichen Bereich vorgeschriebenen Buchhaltung 

hervor und ist somit vorhanden. 

Für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften existiert eine solche Lohnsumme nur 

für den Bereich der Gartenbau-BG. Das resultiert daraus, dass die Versicherten der LBGen 

hauptsächlich Unternehmer sind, die naturgemäß keinen festen Lohn erhalten, bzw. ihre 

Ehegatten, die ebenfalls meist nicht für einen monetär erfassbaren Lohn arbeiten. Vielmehr 

bestreitet diese Personengruppe ihren Lebensunterhalt mittels Entnahmen aus ihrem 

Betrieb. Eine Erfassung dieser Einkommen ist daher nicht einfach möglich. Klein- oder 

Kleinstunternehmer müssen aufgrund von Sonderregelungen für die Landwirtschaft nicht 

einmal eine betriebliche Buchführung machen, sondern können anhand von Vergleichs- und 

Pauschalwerten ihr Einkommen berechnen (§ 13a EStG). 

Das Erfassen einer landwirtschaftlichen Lohnsumme ist für die LUV nie notwendig gewesen, 

da im Gegensatz zur Gewerblichen Unfallversicherung in der LUV die Beitragsberechnung 

auf Grundlage von flächenbezogenen Größen oder pauschalen Arbeitswerten durchgeführt 

wird. Im Bereich der Gewerblichen Unfallversicherung erfolgt die Beitragsberechnung 

aufgrund der Lohnsumme und Risikofaktoren (§ 153 Abs. 1 SGB VII). 
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Da trotz Fehlens einer landwirtschaftlichen Lohnsumme, die das zu versichernde 

landwirtschaftliche Einkommen darstellt, die LBGen dennoch in das Verfahren des 

Lastenausgleiches eingegliedert werden sollen, haben die Autoren bisheriger Arbeiten 

(KIRNER & ROSENBERG 1973, SCHEELE 1990 und MEHL 1999a) auf errechnete Hilfsgrößen 

zurückgegriffen. Die Vorgehensweise von KIRNER & ROSENBERG (1973), die bereits im Kap. 

4.3 vorgestellt wurde, unterscheidet sich hauptsächlich in der Wahl der Hilfsgrößen anstelle 

einer landwirtschaftlichen Lohnsumme von den Vorgehensweisen von SCHEELE (1990) und 

MEHL (1999a). Letztere bilden eine theoretische Lohnsumme, die so genannte Mindest-

lohnsumme. Diesem Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich gefolgt, allerdings 

wird zusätzlich eine zweite geschätzte Lohnsumme entwickelt.  

 

Die Mindestlohnsumme entspricht dem Produkt aus durchschnittlichem Jahresarbeits-

verdienst landwirtschaftlicher Unternehmer (dJAV) und der Zahl der landwirtschaftlichen 

Vollarbeiter (VA). Der Einsatz beider Multiplikatoren in diesem Zusammenhang erscheint 

allerdings als nicht unproblematisch und wir daher im Folgenden eingehend untersucht.  

Der dJAV ist ein gesetzlich festgelegter Pauschalwert (§ 93 SGB VII), der deutlich unterhalb 

der wahren Einkommen in der Landwirtschaft liegt. Er dient der Berechnung von Unfallrenten 

für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Ehegatten oder Lebenspartner und 

stellt somit das versicherte Einkommen für diese Gruppe dar. Der festgelegte 

Mindestjahresarbeitsverdienst von mitarbeitenden Familienangehörigen und von abhängig 

Beschäftigten liegt wesentlich über dem dJAV. Im Detail werden die verschiedenen 

Arbeitsverdienste im Kap. 4.5.4 diskutiert. 

Die Ermittlung der Summe der versicherten Einkommen mittels des dJAV kann nur einen 

Minimalwert der Summe der versicherten Einkommen, also eine Mindestlohnsumme 

ergeben, da der dJAV wesentlich niedriger ist, als der wirkliche Durchschnittsverdienst in der 

Landwirtschaft (MEHL 1999a: 151). Die reale Höhe der Einkommen wird also unterschätzt. 

Bei der Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze führt der damit zu gering 

geschätzte Divisor, nämlich die Mindestlohnsumme, zu einer Überschätzung der beiden 

Lastsätze.  

Dennoch haben SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) die o. g. Mindestlohnsumme für den 

Einbezug der LUV in das Lastenausgleichsverfahren verwendet, da dies solange problemlos 

erfolgen könne, wie die „systematisch überschätzten“ (SCHEELE 1990: 205) Renten- und 

Entschädigungslastsätze der LUV die Schwellenwerte im Lastenausgleichsverfahren nicht 

überschreiten. Erst bei einem Überschreiten der Schwellenwerte sei eine möglichst genaue 

Abschätzung der einzelnen Parameter unerlässlich (SCHEELE 1990: 206). 
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Die Zahl der Vollarbeiter wird jährlich vom BLB geschätzt. SCHEELE (1990: 203) verwendet 

diese „rechnerische Größe zur Erfassung des gesamten (versicherungsrelevanten) 

Arbeitseinsatzes“ zur Berechnung einer Lohnsumme für die LUV. Er stellt fest, dass die 

Verwendung der Größe Vollarbeiter zu einer Untererfassung des tatsächlichen Arbeits-

volumens in der Landwirtschaft führe und bezeichnet seine theoretische Lohnsumme als auf 

einer „unzulänglichen Datenbasis“ kalkuliert (ebenda). Eine weitere Untersuchung des 

Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft erfolgt allerdings nicht (SCHEELE 1990: 204). 

Eine exakte Bestimmung des versicherten Arbeitsvolumens erscheint SCHEELE für den 

Bereich der LUV nicht möglich, da es weder statistische Erhebungen über die Anzahl der 

Versicherten gibt, noch über die „sozioökonomische Zusammensetzung der Versicherten-

gemeinschaft“ (ebenda). 

 

Die von SCHEELE und MEHL ermittelte Mindestlohnsumme der LUV kann, wie bereits 

erläutert, eingesetzt werden, solange die Schwellenwerte im Lastenausgleichsverfahren von 

den Renten- und Entschädigungslasten der LUV nicht überschritten werden. Die Ergebnisse 

beider Arbeiten zeigten, dass die damals errechneten Lastsätze der LUV die Schwellenwerte 

bei weitem nicht berührten, sodass die Verwendung der Mindestlohnsumme zulässig war. 

 

In der Zwischenzeit sind allerdings zusätzliche niedrigere Schwellenwerte für die 

Ausgleichspflicht im Lastenausgleichsverfahren eingeführt worden, wie bereits im 

vorangegangenen Kapitel erläutert. Die seinerzeit von SCHEELE und MEHL berechneten 

Renten- und Entschädigungslastsätze der LUV würden die neuen, niedrigeren 

Schwellenwerte übersteigen. Es gibt auch weitere Bestrebungen, die Beitragsunterschiede in 

der gewerblichen Unfallversicherung zu verringern, was durch Absenken der Schwellenwerte 

im Lastenausgleichsverfahren geschehen könnte (BMELV 2006c: 7). Je nachdem wie diese 

Anpassung der Schwellenwerte im Rahmen der aktuellen Reform der Unfallversicherung 

ausfallen, können diese evtl. auch von der LUV überschritten werden. 

Ein Überschreiten der Schwellenwerte macht eine Präzisierung der Datengrundlage für die 

LUV unabdingbar. Die Verwendung der Mindestlohnsumme würde unzulässig. Daher 

werden die Faktoren dJAV und Vollarbeiter im folgenden Kap. 4.5 weitergehend untersucht 

sowie die Methode von SCHEELE und MEHL zur Bildung einer hilfsweisen Lohnsumme 

weiterentwickelt.  
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4.4.3. Kritische Reflexion der Übertragbarkeit der Methode auf die LUV 

Das Lastenausgleichsverfahren wird für die intersektoral komparative Analyse der LUV 

gewählt, da dieses System in der gewerblichen Unfallversicherung seit vielen Jahrzehnten 

der Standard ist (SCHIMANSKI 1996: 137). Wie in Kap. 4.3 schon dargestellt, finden in der 

Literatur auch andere Verfahren Anwendung, allerdings erscheint der Einsatz des 

Lastenausgleichs, wie dort dargestellt, grundsätzlich als am besten geeignet. 

 

Im Lastenausgleichsverfahren werden die Aufwendungen für Leistungen jeder sektoralen 

Berufsgenossenschaft, die Träger der Unfallversicherung ist, auf ihre Lohnsumme bezogen, 

um die individuelle Belastung der Berufsgenossenschaft zu ermitteln. Die Wahl der 

Lohnsumme als Bezugsgröße erscheint als gut geeignet, da diese bei den GBGen als 

Bemessungsgrundlage der Beiträge (unter der Berücksichtigung von Gefahrentarifen) dient 

und somit das versicherte Risiko abbildet (SCHEELE 1990: 198). 

Die zu vergleichenden Renten- und Entschädigungslastsätze basieren auf den erbrachten 

Leistungen für Renten und Entschädigungen der einzelnen Berufsgenossenschaften. KIRNER 

& ROSENBERG (1973: 8) stellen fest, dass es für eine komparative Analyse der Belastung am 

sinnvollsten sei, für einen Vergleich der Berufsgenossenschaften ihre jährlichen Leistungs-

aufwendungen heranzuziehen. Eine Gegenüberstellung auf Basis der berufsgenossen-

schaftlichen Einnahmen könnte dagegen zu falschen Ergebnissen führen, da diese durch 

Erhöhungen der Rücklagen bzw. Vermögensentnahmen verzerrt sein können. 

Eine weitere positive Eigenschaft des Lastenausgleichsverfahrens ist, dass es sich hier nicht 

um ein statisches, sondern um ein dynamisches Verfahren handelt, welches „stets dann 

automatisch wirksam [wird], wenn strukturbedingte Belastungsverschiebungen unange-

messen hohe Beitragsbelastungen herbeiführen“ (SCHIMANSKI 1968: 50). Der jährliche 

Vergleich der Renten- und Entschädigungslastsätze orientiert sich nicht an einer gegebenen 

Zahl, sondern an der jeweiligen durchschnittlichen Belastung aller GBGen (WOHLBEREDT 

1981: 317). Die dynamische Gestaltung soll eine flexible Anpassung des Verfahrens an sich 

im Zeitablauf ändernde wirtschaftliche Gegebenheiten sicherstellen (SCHIMANSKI 1996: 133) 

und somit weitgehend ohne Nachjustierungen seine Ausgleichswirkung behalten. 

 

Das schwerwiegendste methodische Problem bei der Übertragung des Lastenausgleichs-

verfahrens auf die LUV stellt das Fehlen einer statistisch ausgewiesenen Lohnsumme für 

den Bereich der LUV dar. Diese unzureichende Datengrundlage, die im vorigen Abschnitt 

schon ausführlich diskutiert worden ist, ist Mittelpunkt der kritischen Würdigung von SCHEELE 

(1990: 198) und MEHL (1999a: 151). Abgesehen davon wird in beiden Arbeiten am 
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Lastenausgleichsverfahren keine weitere Kritik geübt, was auf Akzeptanz und Eignung des 

Verfahrens zur intersektoralen Analyse der LUV aus Sicht der Autoren schließen lässt. 

Grundlegende Kritik bezüglich der prinzipiellen Eignung des Lastenausgleichsverfahrens zur 

vergleichenden Untersuchung der Belastung der LUV ist in der Literatur – abgesehen von 

der bereits erwähnten fehlenden Lohnsumme – nicht zu finden. Daraus kann allerdings nicht 

zwangsläufig gefolgert werden, dass es keine Kritikpunkte gäbe. Vielmehr ist das Lastenaus-

gleichsverfahren, v. a. im Bezug auf die LUV, bisher wissenschaftlich kaum untersucht 

worden. Dass das Lastenausgleichsverfahren für den Einsatz zwischen den GBGen 

Anerkennung findet, zeigt sich nicht zuletzt in seiner Weiterentwicklung, wie sie mit dem 

Gesetz zur Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom 14. August 2005 

geschehen ist. 

 

Zu Zeiten der Einführung des Lastenausgleiches wurde diskutiert, ob dieses Ausgleichs-

instrument verfassungsmäßig sei. NIPPERDEY & SÄCKER (1969) stellten heraus, dass eine 

solidarische Einstandspflicht der einzelnen Versicherungsträger dem Gedanken des Grund-

gesetzes (Artikel 74 Nr. 12) entspräche, wenn die Belastung einzelner Versicherungssparten 

unangemessen stark ist. 

 

Im folgenden Kap. 4.5 wird daher versucht, Defizite früherer Arbeiten zu entschärfen, die 

hauptsächlich in der unzureichenden Erfassung des Volumens der versicherten Arbeit und 

des versicherten Einkommens liegen. Neben der Diskussion der bisher eingesetzten 

Mindestlohnsumme wird eine neue Vergleichsbasis durch Schätzung des Arbeitseinsatzes 

und der Einkommen in der Landwirtschaft geschaffen. Für die spätere Analyse der 

intersektoralen Belastung steht damit neben der bisher verwendeten ‚notdürftigen’ 

Mindestlohnsumme eine weitere Datenbasis zur Verfügung, die die aktuellen Verhältnisse in 

der Landwirtschaft besser abbilden kann. 

 

Die vom Gesetzgeber normativ festgelegten Schwellenwerte definieren eine unangemessen 

hohe Belastung der Beitragszahler, die zur Ausgleichsberechtigung einer Berufs-

genossenschaft bzw. zur Ausnahme von der Ausgleichspflicht führen kann. Die Schwellen-

werte legen also die zumutbare Eigenbelastung einer Berufsgenossenschaft fest. Die Höhe 

der Ausgleichsberechtigungsschwellen im Lastenausgleichsverfahren ist anlehnend an die 

frühere Altlastenregelung zugunsten der Bergbau-Berufsgenossenschaft festgelegt worden 

(SCHIMANSKI 1996: 134). Ob Schwellenwerte und damit die zumutbare Eigenbelastung einer 

Berufsgenossenschaft angepasst werden müssen, ist eine politische Entscheidung. Die 

Schwellenwerte könnten heute evtl. auch orientierend an der Belastung der Bau-Berufs-
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genossenschaft oder an andern überdurchschnittlich belasteten Berufsgenossenschaften 

festgelegt werden. 

Die unterschiedlichen Ausgleichsschwellen, den 4,5fachen Renten- und den 5fachen 

Entschädigungslastsatz, erklärt SCHIMANSKI mit den in der Regel ca. 10 % höheren 

Entschädigungsleistungen gegenüber den Leistungen für Renten (SCHIMANSKI 1996: 134f). 

 

4.5. Präzisierung der Datengrundlage 

Zur genaueren Bestimmung der versicherten Lohnsumme in der LUV, die im Folgenden 

„Geschätzte Lohnsumme“ genannt wird, wird zuerst der versicherte Arbeitseinsatz analysiert. 

Dazu wird die Kennzahl der Vollarbeiter kritisch betrachtet, weitere Kennzahlen zum land-

wirtschaftlichen Arbeitseinsatz vorhandener Statistiken diskutiert sowie auf der Basis von 

Arbeitsbedarfswerten das jährliche Arbeitsvolumen in der Landwirtschaft bestimmt. 

In einem weiteren Schritt werden die Arbeitsentgelte der verschiedenen Personengruppen 

untersucht, sodass durch Zuordnung entsprechender Arbeitsentgelte die geschätzte 

Lohnsumme kalkuliert werden kann. 

In den folgenden Unterkapiteln werden aus Gründen der Transparenz alle vom Autor 

durchgeführten Überlegungen und Arbeitsgänge dargestellt, auch wenn diese teilweise nicht 

zu den erwarteten Ergebnissen geführt haben. 

 

4.5.1. Untersuchung der Kennzahl „Vollarbeiter“ in der LUV 

Die Kennzahl Vollarbeiter ist eine statistische Größe, mittels derer Unfallhäufigkeiten für 

vergleichende Statistiken in der gesetzlichen Unfallversicherung berechnet werden. Die 

Versicherten und Vollarbeiter der LUV werden vom BUNDESVERBAND DER LANDWIRT-

SCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB) jährlich berechnet und vom BUNDES-

MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (BMAS) in der Reihe „Die gesetzliche 

Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Statistischer und finanzieller Bericht“ 

veröffentlicht.  

Ein Vollarbeiter entspricht der Arbeitsleistung (Arbeitsstundenzahl), die durchschnittlich von 

einer vollbeschäftigten Person in der gewerblichen Wirtschaft innerhalb eines Jahres 

tatsächlich erbracht wird. Berücksichtigt sind die kalendarischen Arbeitstage sowie 

durchschnittliche Urlaubs- und Krankheitstage (HVBG 2005: 15). Für das Jahr 2006 

entsprechen 1.580 Arbeitsstunden einem Vollarbeiter.  

Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird die Zahl der Vollarbeiter für vergleichende 

Analysen verwendet (KIRNER & ROSENBERG 1973, SCHEELE 1990 und MEHL 1999a). Zur 

Genauigkeit und Aussagekraft dieser Kennzahl existieren allerdings sehr unterschiedliche 
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Einschätzungen. KIRNER & ROSENBERG (1973: 17) kommen zu dem Ergebnis, dass die 

Vollarbeiterzahl eher zu hoch sei und dass der damalige Vorwurf einer Unterschätzung des 

wirklichen Arbeitsvolumens wohl nicht zutreffe. SCHEELE dagegen übernimmt einen Hinweis 

des BLB und geht davon aus, dass die „Verwendung dieser Hilfsgröße […] zu einer 

Untererfassung des tatsächlichen Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft“ (SCHEELE 1990: 

204) führt. Die Zahl der Vollarbeiter sei also zu klein angegeben.  

Eine aktuelle Beurteilung lässt vermuten, dass die Zahl der Vollarbeiter eher zu groß 

angesetzt ist. Einerseits würde dadurch die Zahl der Unfälle in der Landwirtschaft auf 1000 

Vollarbeiter im statistischen Vergleich geringer ausfallen, wodurch der Erfolg der 

langjährigen Anstrengungen der LBGen in der Präventionsarbeit hervorgehoben würde. Die 

Vollarbeiterzahl der LUV wird ausschließlich für den vorgenannten statistischen Vergleich 

der Unfallhäufigkeiten vom BLB berechnet. Andererseits spricht für diese These, dass das 

vom STATISTISCHEN BUNDESAMT durch die Agrarstrukturerhebung erfasste Arbeitsvolumen in 

der Landwirtschaft nur ca. ein Drittel der vom BLB kalkulierten Vollarbeiter beträgt (vgl. Kap. 

4.5.2). Es ist unwahrscheinlich, dass dieser große Unterschied allein Ergebnis der 

verschiedenen Erfassungsmethoden, vor allem der unterschiedlichen unteren Erfassungs-

grenzen ist. 

 

Trotz dieser Differenzen geht die Berechnungsmethodik der Vollarbeiter bisher nicht in die 

wissenschaftliche Diskussion ein. In Tabelle 4 und Tabelle 5 wird das Berechnungsverfahren 

des BLB erstmals als Basis für die folgende Diskussion für ausgewählte Jahre dargestellt. 

Eine vollständige Übersicht für die Jahre 1989 bis 2006 befindet sich in Anhang 3 und 

Anhang 4.  

Es wird zuerst die Anzahl der Versicherten näherungsweise errechnet und dann die Anzahl 

der Vollarbeitskräfte in der Landwirtschaft abgeleitet. Da das Hauptinteresse an dieser Stelle 

dem versicherten Arbeitsvolumen gilt, steht im Folgenden die Berechnung der Vollarbeiter im 

Vordergrund. Auf die Berechnung der Versicherten wird nur am Rande eingegangen. 

 

Die einzige von der LUV statistisch erhobene sozioökonomische Größe obiger Aufstellung ist 

die Zahl der beitragspflichtigen Unternehmen (BU) in Zeile 1. Daher muss für die 

Berechnung der Versichertenzahlen vom BLB auf weitere, statistisch erfasste Kennzahlen in 

den Zeilen 3 bis 5 und auf Überschlagsrechnungen und Schätzungen in den Zeilen 2 und 6 

zurückgegriffen werden.  
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Tabelle 4: Berechnung der Versicherten und Vollarbeiter durch den BLB 

1990 1991 2000 2004 2005 2006

[1] Anzahl der beitragspfl. Unternehmen (BU) 1.684.535 1.740.530 1.708.809 1.681.061 1.670.879 1.645.355
(gem. Geschäfts- und Rechnungsergebnissen LUV)

[2] Anzahl der Ehegatten 1.263.401 1.305.398 1.281.607 1.260.796 1.253.159 1.234.016
(näherungsweise errechnet durch BU*0,75)

[3] Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubi 53.507 54.943 27.436 22.053 21.201 20.832
(gem. Unterlagen der LKV)

[4] Vollbeschäftigte familienfremde Ak. in der LW 60.000 320.438 195.900 188.700 191.400 187.400
(gem. Statistischem Jahrbuch über Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (S.53))

[5] Bei der Gartenbau-BG versicherte vollbe- 115.550 316.579 307.913 250.143 239.518 247.723
schäftigte familienfremde Ak. (lf. UG 1 Ziffer  
11711 = 311.417 Vollarbeiter zuzüglich 659 sonstige 
Vollarbeiter lt. Ziffer 11712, abzüglich 8.798 mit-
arbeitende Familienangehörige in der KV-Statistik KM 1)

[6] Geschätzte Zahl der Saisonarbeitskräfte 800.000 800.000 800.000 800.000 306.300 306.300
(in 1982 gem. IFO etwa 868.000. / Ab 2005 gem. 
Agrarstrukturerhebung des Stat. Bundesamtes)

[7] Versicherte insgesamt 3.976.993 4.537.888 4.321.665 4.202.753 3.682.457 3.641.626

[8] Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 1.478.022 1.462.643 1.431.338 1.368.093 1.362.585 1.338.113
(gem. Umrechrechnungstabelle Spalten 4 und  7)

[9] Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 53.507 54.943 27.436 22.053 21.201 20.832
(s. oben)

[10] Vollbeschäftigte familienfremde Ak. in der LW 60.000 320.438 195.900 188.700 191.400 187.400
(s. oben)

[11] Bei der Gartenbau-BG versicherte  115.550 316.579 307.913 250.143 239.518 247.723
vollbeschäftigte familienfremde Ak.
(s. oben)

[12] Saisonarbeitskräfte 80.000 80.000 80.000 80.000 52.400 52.400
( Zeile 6 multipliziert mit 0,1 / Ab 2005 gem.
Agrarstrukturerhebung des Stat. Bundesamtes)

[13] Vollarbeiter insgesamt 1.787.079 2.234.603 2.042.587 1.908.989 1.867.104 1.846.468
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BLB (2007C). 
Anmerkung: Ab 1991 sind die neuen Bundesländer enthalten. 
 

Ab 1991 sind die neuen Bundesländer in den obigen Zahlenreihen enthalten. Der dadurch 

verzeichnete Hauptzuwachs an Versicherten wie an Vollarbeitern ist bei den familienfremden 

Arbeitskräften und im Gartenbau zu erkennen. Das entspricht der Struktur der ostdeutschen 

Betriebe, die großteils nicht ausschließlich von selbstständigen landwirtschaftlichen 

Unternehmern geführt werden, sondern vielmehr in Form von Genossenschaften oder 

juristischen Personen, bei denen die Arbeitserledigung durch angestellte Arbeitskräfte 

erfolgt. 
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Die Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl der BU (Tabelle 4, Zeile 8) erfolgt wie in 

Tabelle 5 dargestellt. Die landwirtschaftlichen Betriebe werden in fünf Gruppen unterteilt, 

denen verschieden hohe Arbeitsvolumina unterstellt werden, wobei Frauen und Männer eine 

unterschiedliche Bewertung erfahren (Spalten 3 und 5). Die Faktoren m (männlich) und w 

(weiblich) sind konstante Annahmen, die Anzahl der Betriebe in den einzelnen Gruppen wird 

jährlich angepasst. 

 

Tabelle 5: Umrechnungstabelle des BLB zur Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl der 
Beitragspflichtigen Unternehmen für das Jahr 20064 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[1] Land- und forstwirtschaftl. Anzahl Faktor Faktor
Betriebe m [2 x 3] w [2 x 5] [6 x 0,75]

[2] KVLG- Betriebe 191.586 1,5 287.379 1,2 229.903 172.427

[3] ALG-Betriebe 142.113 1 142.113 0,75 106.585 79.939
(2006 = 333.699)
abzgl. KVLG-Betriebe

[4] Unternehmen unter 5 ha 272.636 0,4 109.054 0,4 109.054 81.791

[5] "Fließgruppe" 12.285 0,2 2.457 0,1 1.229 922

[6] Ohne Bundesmittel 1.026.735 0,3 308.021 0,2 205.347 154.010

[7] Summe 1.645.355 849.024 489.089

[8] Vollarbeiter [Summe Spalten 4+7] 1.338.113

Quelle: Eigene Darstellung nach BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN 
(2007c). 

Anmerkung: 
KVLG-Betriebe = Betriebe, deren landw. Unternehmer in der LKV aufgrund des Gesetzes über die 

Krankenversicherung der Landwirte (KVLG) pflichtversichert ist. 
ALG-Betriebe = Betriebe, deren landw. Unternehmer in der LAK aufgrund des Gesetzes über die Alterssicherung 

der Landwirte (ALG) pflichtversichert ist. 
Unternehmen unter 5ha = Diese Beschreibung ist irreführend. Es sind alle übrigen Betriebe, die nach Subtraktion 

der KVLG-Betriebe, der ALG-Betriebe, der Fließgruppe und der Betriebe ohne Bundesmittel von der Summe 
aller Beitragspflichtigen Unternehmen verbleiben. Es sind Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 SGB 
VII und nach § 131 SGB VII. 

Fließgruppe = Betriebe, die geringeren Anteil Bundesmittel erhalten, damit Mindesteigenbeitrag nicht 
unterschritten wird. 

Ohne Bundesmittel = Betriebe, deren LBG-Beitrag unterhalb des Mindesteigenbeitrages (aktuell 305 €) liegt und 
daher keinen Bundesmittelzuschuss erhalten. 

 

Unternehmer 
Die rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus den BU ergibt den Hauptanteil der Vollarbeiter 

insgesamt. Eine besondere Würdigung dieses Anteils erscheint daher als wichtig. Die 

Gruppierung der Betriebe ist nach dem Jahr 1992 und nach 1999 geändert worden. 

Zeitgleich wurden die Faktoren m und w für das jeweilige Arbeitsvolumen angepasst (vgl. 
                                                 
4 Umrechnungstabellen für die Jahre 1989 – 2005 sind im Anhang 4 angefügt. 
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Anhang 4). Auffällig ist, dass nach der Änderung von 1992 die Vollarbeiterzahl aus den BU 

um 10 % zum Jahr 1993 angestiegen ist, die Anzahl der BU aber nur um 5,1 % 

zugenommen hat.  

 

Die Gruppe der ALG-Betriebe, deren Summe unter Zeile 3 der Tabelle 5 in Klammern 

angegeben ist, ist größer als die Gruppe der KVLG-Betriebe, da landwirtschaftliche 

Unternehmer, die außerlandwirtschaftliches Einkommen beziehen, neben der dadurch 

bedingten Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung zusätzlich auch in der 

landwirtschaftlichen Alterskasse versichert sein können. Eine Mitgliedschaft in einer anderen 

gesetzlichen Krankenversicherung schließt hingegen die Mitgliedschaft in der landwirt-

schaftlichen Krankenversicherung ausschließt. Die KVLG-Betriebe stellen also die Gruppe 

der größeren Betriebe dar; die Anzahl ist etwas umfangreicher als die vom STATISTISCHEN 

BUNDESAMT erfassten 157.400 Vollerwerbsbetriebe im Jahr 20055 (BMELV 2006y: 37). 

Den KVLG- und ALG-Betrieben wird unterstellt, dass sie eine Existenzgrundlage bieten (BLB 

1986: 3). Da die Betriebsunternehmer mit 55,6 (2005) wöchentlichen Arbeitsstunden 

(BMELV 2006y: 57) eine längere Arbeitszeit haben als Beschäftigte anderer 

Wirtschaftsbereiche, werden entsprechend für diese Betriebe die Faktoren m (und w) zur 

Berechnung der Vollarbeiterzahl größer 1 eingesetzt. 

 

Abbildung 17: Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden in der Land- und Forstwirtschaft 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BMELV, Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, versch. Jg. 
Anmerkung: M. = Männer, F. = Frauen 
 

                                                 
5 Für 2006 ist die Anzahl der Vollerwerbsbetriebe derzeit noch nicht ausgewiesen, wird aber dem Trend der letzten Jahre 
folgend etwas geringer sein als im Vorjahr. 
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Die Festlegung der Faktoren m und w basiert nach Angaben des BLB auf Schätzwerten 

(TIMM 2007). Diese Werte, die einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis der 

Vollarbeiterberechnung haben, sind seit 1989 nur für die drei Betriebsgruppen in den Zeilen 

vier bis sechs der Tabelle 5 leicht variiert worden (vgl. Anhang 4), gelten aber sonst 

konstant, obwohl sich die Betriebsstruktur im Beobachtungszeitraum stark verändert hat (vgl. 

Kap. 4.2). Wie in Abbildung 17 erkennbar, ist die wöchentliche Arbeitszeit der männlichen 

und weiblichen Unternehmer von 1970 bis heute auf fast konstantem Niveau geblieben, erst 

ab 2001 ist die statistisch erfasste durchschnittliche Arbeitsstundenzahl geringer geworden. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die konstanten Faktoren für m und w für den Bereich der 

Unternehmer immer noch aussagekräftig. 

Die wöchentlichen Arbeitsstunden der mitarbeitenden Familienarbeitskräfte und der 

abhängig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft sind im betrachteten Zeitraum 

hingegen rückläufig. Die Versicherten- und Vollarbeiterzahlen für diese Gruppen werden, wie 

oben dargestellt, anderen Statistiken entnommen, sodass die wöchentliche Arbeitszeit für 

diese hier nicht relevant ist. 

 

Die Berechnung der versicherten Ehegatten in Tabelle 4 durch Vervielfachung der BU mit 

dem Faktor 0,75 und in Tabelle 5 in Spalte 7 erfolgt unter Annahme einer Ehe-Quote von 

75 %, welche im gesamten Untersuchungszeitraum vom BLB konstant angenommen wird. In 

den amtlichen Statistiken des STATISTISCHEN BUNDESAMTES gibt es keine nach Berufs-

gruppen aufgeschlüsselte Erhebung einer Ehe-Quote (TÜRK 2007). Allerdings gibt es eine 

Ehe-Quote für das gesamte Bundesgebiet, die im Jahr 2004 55 % beträgt und eine 

abnehmende Tendenz im Verlauf der letzten Jahre aufweist. Für den Bereich der 

landwirtschaftlichen Unternehmer ist eine deutlich höhere Verheirateten-Quote zu vermuten, 

da die sozialen Strukturen im ländlichen Raum sich von den gesamtdeutschen sozialen 

Strukturen unterscheiden. Dies zeigt auch die Statistik der LAK. Die dort erfassten 

landwirtschaftlichen Unternehmer waren im Jahr 2005 zu 66,8 % (2004: 67,4 %; 2003: 

68,1 %; 1998: 69,9 %) verheiratet (SPITZENVERBÄNDE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN SOZIAL-

VERSICHERUNG 2005: 107, ebenda 2004: 70, ebenda 1999: 79). Auch hier ist analog zur 

gesamtdeutschen Entwicklung eine abnehmende Tendenz erkennbar. In der gleichen 

Größenordnung liegt die Verehelichungsquote von 71,9 % in der österreichischen Landwirt-

schaft, die durch die Agrarstrukturerhebung des statistischen Zentralamtes für das Jahr 1995 

erhoben wurde. Für die Versicherten der LKV liegen keine Statistiken zum Familienstand vor 

(GLA 2007). 

Trotz des unstreitigen Rückgangs der Verehelichung in den letzten Jahrzehnten stellen 

LENGERER & KLEIN (2007: 447) in ihrer Untersuchung auf Basis des Mikrozensus für die 

zurückliegenden vier Jahrzehnte fest, dass eine partnerschaftliche Beziehung keineswegs 
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aus der Mode gekommen sei: Lediglich gäbe es vermehrt nichteheliche Lebensgemein-

schaften anstatt ehelicher Gemeinschaften. 

Für die Summe der Vollarbeiter ist das Vorhandensein eines mitarbeitenden Lebenspartners 

entscheidend, egal ob verheiratet oder in nichtehelicher Gemeinschaft lebend. Vor diesem 

Hintergrund kann die unterstellte Ehequote von 75 % auch heute noch als gültig angesehen 

werden. 

 

Die Anzahl der „Unternehmen unter 5 ha“ wird rechnerisch durch Subtraktion aller übrigen in 

Spalte 2 der Tabelle 5 aufgeführten Unternehmen von der Summe aller BU ermittelt. Die 

Bezeichnung „Unternehmen unter 5 ha“ ist irreführend. In Wirklichkeit handelt es sich um 

Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 SGB VII und § 131, also um Unternehmen mit 

Tierhaltung aber ohne Bodenbewirtschaftung, Lohnunternehmen, Park und Gartenpflege, 

Jagden, Berufsverbände und Träger der LSV (TIMM 2008).  

Die Gruppen „Fließgruppe“ und „Ohne Bundesmittel“ ergeben sich aus den Verwendungs-

nachweisen für Bundesmittel des Gesamtverbandes der landwirtschaftlichen Alterskassen 

(GLA), der die Bundesmittelzuweisung an die einzelnen regionalen LBGen an das BMELV 

berichtet. Die dort ausgewiesenen Unternehmen mit teilweiser Beitragssenkung durch 

Bundesmittel entsprechen der Fließgruppe. Die Unternehmen ohne Bundesmittel werden 

übernommen. 

Die Festsetzung der Arbeitsvolumenfaktoren m und w für die Betriebsgruppen in den Zeilen 

vier bis sechs der Tabelle 5 ist nicht nachvollziehbar. Aus diesen Gruppen errechnet sich ca. 

die Hälfte aller Vollarbeiter. Eine nicht ganz zutreffende Schätzung und Festlegung der 

Faktoren würde die Summe der Vollarbeiter stark beeinflussen. 

 

Mithelfende Familienarbeitskräfte und Azubi 
Die Zahl der mithelfenden Familienarbeitskräfte und Auszubildende (Azubi) entstammt den 

Daten der LKV, die als Personenversicherung und Pflichtversicherung nicht nur landwirt-

schaftliche Unternehmer, sondern auch mitarbeitenden Familienarbeitskräfte, Altenteiler und 

Auszubildende einzeln erfasst, da der Unternehmer für mitarbeitende Familienarbeitskräfte 

und für Auszubildende entsprechende Beitragszuschläge zahlen muss. Die Personen in 

dieser Versichertengruppe gelten als vollbeschäftigt, sodass für die Umrechnung in 

Vollarbeiter der Faktor 1 verwendet wird (BLB 1986: 3). 

 

Familienfremde Arbeitskräfte 
Die familienfremden Arbeitskräfte sind dem Statistischen Jahrbuch über Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten entnommen, dessen Datengrundlage vom STATISTISCHEN 

BUNDESAMT aus der Agrarstrukturerhebung stammt. Interessant ist, dass der BLB die dort 
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angegebene Zahl der „Ständigen familienfremden Arbeitskräfte“ als vollbeschäftigte 

Arbeitskräfte annimmt, obwohl die 187.400 ständigen Arbeitskräfte im Jahr 2005 nur die 

Anzahl der Arbeitskräfte wiedergibt, aber einer Arbeitsleistung von 150.500 Ak-Einheiten 

entspricht (STATISTISCHES BUNDESAMT 2008). 

 

Bei der Gartenbau-BG versicherte vollbeschäftigte familienfremde Arbeitskräfte 
Die Angaben zu den bei der Gartenbau-BG versicherten vollbeschäftigten familienfremden 

Arbeitskräften stammen aus den Geschäftsergebnissen der Gartenbau-BG, sind aber nicht 

in den Geschäftsergebnissen der LBGen enthalten, die jährlich vom BLB herausgegeben 

werden. Bei den verwendeten Zahlen handelt es sich um in Vollarbeiter umgerechnete 

Werte. Daher sind die Angaben bei Versicherten und Vollarbeitern gleich. 

Die Beitragsberechnung der Gartenbau-BG wird auf Grundlage des Jahresarbeitswerts 

durchgeführt. Dafür wird die Summe der Arbeitsentgelte bei den versicherten Unternehmen 

erhoben. Weiter wird aber auch die Anzahl der beschäftigten Personen und deren geleistete 

Arbeitstage im Jahr erhoben, unterteilt in Unternehmer und Ehepartner, Familienangehörige, 

Arbeitnehmer, Auszubildende und Aushilfskräfte (Gartenbau-BG o. J.: 5).  

 

Saisonarbeitskräfte 
Die Zahl der Saisonarbeitskräfte scheint eine sehr grobe Schätzung zu sein, da diese auf 

einem Gutachten von 1982 basiert und im Beobachtungszeitraum bis zum Jahr 2004 

konstant angenommen und nicht der Entwicklung im Agrarbereich folgend fortgeschrieben 

wird, die durch starken technischen Fortschritt sowie zunehmende Mechanisierung und 

Rationalisierung gekennzeichnet ist. Obwohl über 90 % der Saisonarbeitskräfte in 

Westdeutschland ihren Einsatz finden (HÖNEKOPP 2003), hätte das Hinzukommen der 

Betriebe der neuen Bundesländer durch die Wiedervereinigung zumindest eine geringe 

Wirkung auf die Summe der Saisonarbeitskräfte haben müssen.  

Ab 2005 wird eine vom STATISTISCHEN BUNDESAMT ermittelte Saisonarbeiterzahl verwendet, 

die nur ca. zwei Drittel der Vorjahre beträgt. Es ist die Frage zu stellen, warum nicht schon in 

den vorangegangenen Jahren auf die Erhebungen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES 

zurückgegriffen worden ist, sondern lediglich der Wert von 1980 ohne Anpassung verwendet 

wurde. 

Allerdings ist dem BLB mit dem Einsatz der Saisonarbeiterzahl des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES ein Fehler unterlaufen, denn diese Zahl aus der Agrarstrukturerhebung 

beinhaltet nur die in der Landwirtschaft tätigen Saisonarbeitskräfte. In der Gartenbau-

erhebung des STATISTISCHEN BUNDESAMTES werden zusätzlich Saisonarbeiter im Umfang 

von 36.810 Arbeitskrafteinheiten für 2005 ausgewiesen, was zu einem insgesamt in der LUV 

versicherten Saisonarbeitsvolumen  von 89.210 Arbeitskräften führt.  
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Mit der Agrarstrukturerhebung werden nur Betriebe ab 2ha (früher 1ha) erfasst. Die 

Mindestgröße zur Pflichtversicherung in der LUV liegt wesentlich darunter, sodass das 

STATISTISCHE BUNDESAMT die Zahl der Saisonarbeiter potentiell unterschätzt. Diese Unter-

schätzung dürfte aber nicht sehr groß sein, da der Umfang des Saisonarbeitskräfteeinsatzes 

in Betrieben unter 2ha bzw. 1ha wahrscheinlich sehr gering oder gar nicht vorhanden ist. Zu 

beachten ist bei der unteren Erfassungsgrenze von 2ha (1ha), dass diese Werte für normale 

Flächenbewirtschaftung Gültigkeit besitzen, nicht aber für Sonderkulturen. Für letztere gelten 

niedrigere untere Erfassungsgrenzen. 

Die Verwendung der wesentlich kleineren Zahl des STATISTISCHEN BUNDESAMT seit dem Jahr 

2005 suggeriert einen sinkenden Einsatz von Saisonarbeitskräften im Zeitablauf. Nach einer 

Untersuchung des INSTITUTES FÜR ARBEITSMARKT UND BERUFSFORSCHUNG in Nürnberg ist die 

Beschäftigung von ausländischen Saisonarbeitskräften allerdings seit 1974 stetig und 

deutlich angestiegen (HÖNEKOPP 2003). Die Anzahl der vermittelten Arbeitserlaubnis-

verfahren für ausländische Saisonarbeiter, die bei der Zentralen Auslands- und Fachver-

mittlung der Bundesagentur für Arbeit registriert sind, zeigen ebenfalls eine ansteigende 

Tendenz. In den Jahren 2006 und 2007 ist der Einsatz von Saisonarbeitskräften dem Trend 

entgegen rückläufig, da die Zulassungsverfahren deutlich verschärft worden sind, mit dem 

Ziel der Beschäftigung arbeitssuchender Inländer (vgl. Abbildung 18). Auch HEß (2004: 621) 

stellt eine zunehmende Bedeutung der landwirtschaftlichen Saisonarbeit heraus (vgl. 

Abbildung 19). Der vorgenannte notwendige Einbezug der Saisonarbeiter aus der Garten-

bauerhebung bedeutet ebenfalls einen Anstieg der Saisonarbeit im Vergleich mit dem Wert 

von 1980.  

 

Die Umrechnung der Saisonarbeitskräfte in Vollarbeiter erfolgt in den Jahren bis 2005 

lediglich durch Multiplikation mit dem Faktor 0,1. Auch bei BALZ & WURZBACHER 1983, die 

868.000 Saisonarbeiter für das Jahr 1982 schätzten, ist keine Begründung für diese 

Vorgehensweise zu finden. Das Verhältnis von Anzahl der Versicherten zu Vollarbeitern aus 

den Daten der Agrarstrukturerhebung im Jahr 2006 beträgt 0,17, was einen fast doppelt so 

hohen Arbeitseinsatz pro Saisonarbeiter ausdrückt. 
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Abbildung 18: Registrierte Arbeitserlaubnisverfahren für ausländische Saisonarbeitnehmer 
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Quelle: Auskunft der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Agentur für Arbeit per Email vom 

19.11.2007. 
Anmerkung: Wert für Dezember 2007 geschätzt. Die Angaben enthalten Arbeitserlaubnisverfahren für 

ausländische Saisonarbeitnehmer in der Landwirtschaft und im Hotel- und Gaststättengewerbe. Der 
größte Teil ist der Landwirtschaft zuzuordnen, im Nov. 2007 über 95 %. 

 

Eine vollständige Erfassung von Saisonarbeitskräften und der von ihnen geleisteten Arbeit  

existiert in den öffentlichen Statistiken nicht. Bei der ZENTRALEN AUSLANDS- UND FACH-

VERMITTLUNG (ZAV) der AGENTUR FÜR ARBEIT existieren nur Daten über die Anzahl 

vermittelter Arbeitsverträge von ausländischen Saisonarbeitskräften ab dem Jahr 1992, da 

das bestehende Vermittlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt eingeführt wurde.  

 

HEß (2003, 2004) schätzt die Arbeitsleistung von Saisonarbeitskräften in den Bundesländern 

auf indirektem Weg, indem er für die saisonarbeitsintensivsten Kulturen nach GERDES (2000) 

den notwendigen Arbeitsaufwand berechnet. Für die entsprechenden Arbeitsbedarfe greift er 

hauptsächlich auf Daten des KURATORIUMS FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER 

LANDWIRTSCHAFT (KTBL) zurück. Die Berechnung bezieht sich allerdings nur auf den 

Pflanzenbau und umfasst dort auch nicht alle Kulturen. Zusätzlich wurden getätigte 

Annahmen eher konservativ gewählt (HEß 2004: 607), sodass der ausgewiesene Saison-

arbeitsbedarf wahrscheinlich den realen unterschätzt. HEß (2004: 609) unterstellt, dass die 

Mitarbeit deutscher Familienangehöriger in den betrachteten Produktionsverfahren mit 

saisonalen Arbeitsspitzen zwar vorkommt, aber in Relation zu osteuropäischen Saison-

arbeitskräften zu vernachlässigen ist. Abbildung 19 zeigt, dass die theoretische Nachfrage 

nach Saisonarbeit in der Landwirtschaft deutlich über den vom BLB verwendeten Zahlen 

liegt und fast doppelt so hoch ist, wie die vom STATISTISCHEN BUNDESAMT mit der Agrar-

strukturerhebung festgestellten Zahlen. 
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Abbildung 19: Saison-Arbeitskräfte in Vollarbeitern / Arbeitskräfteeinheiten und Nachfrage nach 
Saisonarbeit 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BLB, des STATISTISCHEN BUNDESAMTES (2008) und eigenen 

Berechnungen der Nachfrage nach Saisonarbeit basierend auf dem von HEß (2004) beschriebenen 
Datensatz. 

Anmerkung: Die Agrarstrukturerhebung des Stat. Bundesamtes wird nur alle zwei Jahre durchgeführt, daher sind 
Werte von 2000, 2002 und 2004 interpoliert. Die nachgefragten Saisonarbeitsstunden nach HEß (2004) 
sind nach dem Verfahren des HVBG in Vollarbeiter umgerechnet. 

 

4.5.2. Statistische Kennzahlen zum Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft 

Zur Bestimmung des Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft stellt sich nach vorange-

gangener Kritik die Frage nach Alternativen zur Kennzahl Vollarbeiter. Im Folgenden werden 

vorhandene Statistiken angeführt und nach diesbezüglichen Kennzahlen untersucht. 

 

Vorhandene Statistiken mit denkbarem Bezug zum landwirtschaftlichen Arbeitseinsatz 
Im Agrarbericht des BUNDESMINISTERIUMS FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VER-

BRAUCHERSCHUTZ (BMELV) gibt es eine Übersicht über die Arbeitskräfte in der Landwirt-

schaft (BMELV 2007z: 61). Die im Agrarbericht ausgewiesenen Werte stammen aus der alle 

zwei Jahre durchgeführten Agrarstrukturerhebung (früher Agrarberichterstattung) des 

STATISTISCHEN BUNDESAMTES und werden in der Fachserie 3 / Reihe 2.1.8 „Land- und 

Forstwirtschaft, Fischerei: Arbeitskräfte“ veröffentlicht (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005z). 

Das Datenangebot aus der Agrarstrukturerhebung umfasst u. a. die Anzahl und die 

Arbeitsleistung der Familienarbeitskräfte und der ständigen und nicht ständigen Fremd-

arbeitskräfte.  
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Folgende Methodik wird angewendet: Die Agrarstrukturerhebung erfolgt alle zwei Jahre als 

repräsentative Stichprobenerhebung und ein Teil der Erhebungsmerkmale wird alle vier 

Jahre gänzlich erfasst. Die Datenerfassung dieser „dezentralen Bundesstatistik“ 

(STATISTISCHES BUNDESAMT 2005z: 7) erfolgt durch die statistischen Landesämter. Die 

Datenqualität dieser Statistik wird als vergleichsweise gut angenommen, da erstens der 

Stichprobenumfang groß gewählt ist und es zweitens nur wenige Antwortausfälle aufgrund 

der Auskunftspflicht der Befragten gibt (ebenda).  

 

Neben der Agrarstrukturerhebung gibt es in der amtlichen Statistik keine weiteren Er-

hebungen zum Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005z: 10). 

Die Daten der Agrarstrukturerhebung werden vom STATISTISCHEN BUNDESAMT an EUROSTAT 

weitergegeben. Die EG-Agrarstrukturerhebung ist in der deutschen Agrarstrukturerhebung 

integriert und die Definitionen sind aufeinander abgestimmt (STATISTISCHES BUNDESAMT 

2006z: 25). Da die von EUROSTAT ausgewiesenen Daten vom STATISTISCHEN BUNDESAMT 

geliefert werden, brauchen diese hier nicht gesondert betrachtet werden. 

 

In der Reihe „Buchführungsergebnisse der Testbetriebe: Daten und Analysen" des BMELV 

(2005) sind Angaben zu Arbeitskräften pro Betrieb aufgeführt, die nach Betriebsformen 

gegliedert und auf Bundeslandebene sowie für die EU-15 Länder verfügbar sind. Die Daten 

entstammen aus Erhebungen bei den Testbetrieben, die so ausgewählt sind, dass die Lage 

in der Landwirtschaft repräsentativ abgebildet wird (BMELV 2005:103). Angaben über den 

gesamten landwirtschaftlichen Arbeitseinsatz sind dort allerdings nicht zu finden. 

Eine Hochrechnung des gesamten Arbeitseinsatzes auf Basis dieser Arbeitskräfte pro 

Betrieb würde zu ungenauen Ergebnissen führen und wird daher in der vorliegenden Arbeit 

nicht vorgenommen. 

 

Das STATISTISCHE BUNDESAMT erhebt mit dem Mikrozensus jährlich u. a. die Erwerbstätigen 

nach Berufsgruppen differenziert. Ähnlich wie bei der Agrarstrukturerhebung erfolgt eine 

Stichprobenerhebung, auf deren Basis eine Hochrechnung erfolgt. Im Jahr 2005 sind 

937.000 Erwerbstätige in land- und forstwirtschaftlichen und Gartenbauberufen erfasst 

worden (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005b: Tab. 3.1.1). 

Diese Anzahl der Erwerbstätigen kann aufgrund ihrer Definition keine hinreichend genaue 

Auskunft über den Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft geben, da alle Personen als 

erwerbstätig gelten, die mindestens 1 Stunde für Lohn im Berichtszeitraum eines Jahres 

einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen sind. Ein Erwerbstätiger kann also eine Vollzeit-

arbeitskraft darstellen, aber auch eine geringfügig beschäftigte Person. Desweiteren erfolgt 

zumindest auf den landwirtschaftlichen Familienbetrieben ein Großteil der Arbeit durch 
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Familienangehörige, die oft nicht entlohnt werden und damit in dieser Statistik nicht erfasst 

sind (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005a: o.S.). 

 

Im Sozialbericht des BMAS gibt es keine statistische Aufstellung über Arbeitsvolumen in der 

Landwirtschaft. Auch in den beiden Statistiken des KTBL „Faustzahlen für die Landwirt-

schaft“ und „Betriebsplanung Landwirtschaft“ existieren keine Aufstellungen zum Arbeits-

einsatz in der Landwirtschaft. Allerdings sind dort Arbeitsbedarfswerte für einzelne 

landwirtschaftliche Produktionsverfahren enthalten, die im nächsten Kapitel näher erläutert 

und als Grundlage zur Abschätzung des landwirtschaftlichen Arbeitsvolumens dienen 

werden. 

 

Vergleich der Kennzahlen des BLB und STATISTISCHEN BUNDESAMTES 
Tabelle 6 zeigt die Kennzahlen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES aus der Agrarstrukturer-

hebung und entsprechende Daten des BLB im Vergleich. Es fällt auf, dass die Angaben der 

verschiedenen Institutionen sehr unterschiedlich ausfallen. 

 

Tabelle 6: Landwirtschaftlicher Arbeitseinsatz: Kennzahlen des BLB und BMELV im Vergleich 

Jahr Beitragspflichtige 
Unternehmen in 
der LUV gemäß 

BlB

Versicherte in 
der LUV 

gemäß BLB-
Berechnung

Arbeitskräfte in 
der Land-

wirtschaft gemäß 
Agrarstruktur-

erhebung

Vollarbeiter in 
der LUV 

gemäß BLB-
Berechnung

Betriebliche 
Arbeitsleistung 

gemäß 
Agrarstruktur-

erhebung

[Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [AK-Einheiten]

1970 2.972.461 3.582.828 2.707.800 2.539.828 1.525.600
1980 2.477.830 3.055.641 2.006.100 2.047.282 986.700
1990 1.684.535 3.976.993 1.569.700 1.787.079 748.700

1991 1.740.530 4.537.887 1.516.800 2.234.603 705.900
1993 1.800.321 4.549.046 1.576.400 2.279.616 792.200
1995 1.773.530 4.145.963 1.409.800 2.163.716 698.400
1997 1.756.983 4.391.098 1.315.700 2.127.273 650.400
1999 1.734.602 4.364.250 1.437.100 2.046.481 612.400
2001 1.674.383 4.253.470 1.322.800 2.003.698 561.400
2003 1.702.770 4.277.587 1.303.300 1.981.300 588.300
2005 1.670.879 3.682.457 1.276.400 1.867.104 559.100
2006 1.645.355 3.641.626 1.243.000 1.846.468 546.000

 
Quellen: Eigene Darstellung nach Daten des BMELV Agrarbericht, versch. Jg.; BLB 2007b, BMAS Die 

Gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Statistischer und finanzieller Bericht, 
versch. Jg. 

Anmerkung: Ab 1991 sind die Neuen Bundesländer enthalten. 
 

Die Kennzahlen aus der Agrarstrukturerhebung sind im Zeitablauf nur eingeschränkt 

miteinander vergleichbar, da ab dem Jahr 1998 eine Anhebung der Erfassungsgrenzen der 

Mindestbetriebsgröße von vormals 1 ha LF auf 2 ha LF erfolgte. Auch wurde die Erfassung 
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der Arbeitskräfte durch Änderung der Rechtsgrundlagen in den Jahren 1993, 1995, 1999 und 

2003 geändert (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005z: 9f). Die Aussagekraft obiger 

Gegenüberstellung wird dadurch allerdings nur wenig beeinträchtigt, da erstens in die 

Berechnung der Versicherten und Vollarbeiter jeweils die entsprechenden Jahreszahlen aus 

dem Agrarbericht eingehen (vgl. Kap. 4.5.1) und zweitens die geänderten Erhebungs-

methoden des STATISTISCHEN BUNDESAMTES im Vergleich zur Differenz der Kennzahlen im 

jeweiligen Jahr nur geringe Verschiebungen ergeben. 

 

Die Differenz der beiden Kennzahlen ist u. a. dadurch zu erklären, dass die Erhebungen des 

STATISTISCHEN BUNDESAMTES nur Betriebe ab der Erfassungsgrenze von 2 ha (bis 1997 

1 ha) oder mindestens acht Rindern oder acht Schweinen oder zwanzig Schafen oder 

zweihundert Lege- oder Junghennen oder Masthühnern oder Gänsen, Enten und Trut-

hühnern berücksichtigen. Für Sonderkulturen gelten ebenfalls untere Erfassungsgrenzen. 

Für weitergehende Details wird auf die methodischen Erläuterungen der Fachserie 3, Reihe 

2.1.8 des STATISTISCHEN BUNDESAMTES verwiesen.  

Die Schätzungen des BLB dagegen berücksichtigen alle in der LUV versicherten Betriebe 

und grundsätzlich sind alle in der Landwirtschaft tätigen Personen unfallpflichtversichert. 

Eine Befreiung von der Versicherungspflicht kann bei Unterschreiten einer Betriebsgröße 

von 0,25 ha (bis 2005 0,12 ha) erfolgen. Die unterschiedlichen unteren Erfassungsgrenzen 

bewirken eine große Differenz in der Summe der erfassten Betriebe: Mit der Agrarstrukturer-

hebung sind für das Jahr 2006 353.300 Betriebe ausgewiesen worden, bei der LUV werden 

aber im gleichen Jahr 1.645.355 beitragspflichtige Unternehmen geführt. Die Differenzen 

zwischen den Kennzahlen der Tabelle 6 sind nicht durch Tätigkeiten im Haushalt des 

landwirtschaftlichen Betriebes erklärbar, da diese von der LUV und von der 

Agrarstrukturerhebung erfasst werden. 

 

Die tatsächliche Anzahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten ist umstritten (KIRNER & 

ROSENBERG 1973: 13). Die zuvor diskutierten statistischen Angaben vom BLB und vom 

STATISTISCHEN BUNDESAMT weisen große Differenzen auf. Zusätzlich ist das Berechnungs-

verfahren des BLB für die Versicherten und Vollarbeiter als wahrscheinlich nicht zutreffend 

dargestellt worden. Daher wird im Folgenden der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz nach 

einem neu entwickelten Verfahren geschätzt. 
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4.5.3. Bestimmung des landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes anhand von 
Arbeitsbedarfswerten 

Der Umfang landwirtschaftlicher Tätigkeit wird bestimmt durch die „Produktionsrichtung, 

Produktionsverfahren, Produktionsverhältnisse und das Ausmaß nichtmonetärer Kapital-

bildung“ KUHNEN (1983: 149). Zur Schätzung des versicherten Arbeitseinsatzes ist im ersten 

Schritt der Umfang versicherter Tätigkeiten – dieser wird v. a. durch die kulturartspezifisch 

unterschiedliche Flächenausstattung und den Umfang der Tierhaltung bestimmt – einzelner 

LBGen möglichst detailliert zu erfassen. In einem zweiten Schritt werden den Flächen 

entsprechend ihrer Nutzung und den verschiedenen Tierhaltungen Arbeitsbedarfswerte 

zugeordnet, um das Gesamtvolumen in Arbeitskraftstunden (Akh) zu erhalten. 

 

Versicherte Tätigkeiten 
Die LBG NRW ist zwar nicht die einzige LBG, die ihre Beiträge aufgrund von Arbeitsbedarfs-

werten erhebt, aber sie ist die einzige, die dabei eine detaillierte Erhebung über die 

versicherten Flächen und Tierhaltungen durchführt und daraus ein so genanntes Mengen-

gerüst der versicherten Tätigkeiten erstellt (vgl. Tabelle 7 und Tabelle 8). Die LBG SHH 

erhebt schon seit mehreren Jahren ihre Beiträge nach Arbeitsbedarfswerten, führt dafür 

bislang aber nur eine wenig detaillierte Erhebung der versicherten Tätigkeiten durch. Derzeit 

stellen die LBGen HRS und BW ihre Beitragserhebung auf Arbeitsbedarfswerte um und die 

LBG SHH modifiziert die bestehende Beitragserhebung so, dass voraussichtlich für alle drei 

LBGen im Verlauf des Jahres 2008 eine solche Datengrundlage erarbeitet wird. Für alle 

übrigen LBGen gibt es keine derartige Datengrundlage.  
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Tabelle 7: Mengengerüst und Arbeitsbedarfe der LBG NRW 2006 – Flächenbewirtschaftung 

Produktionsverfahren: Flächenbewirtschaftung Menge BE
je Hektar

Arbeitsbedarf
(=Menge*BE)

[ha] [BE] [BE]

Mähdruschfrüchte (z.B. Getreide, Ölfrüchte, 
Körnerleguminosen, Körnermais, Grassamen), 
Ganzpflanzensilage, Flachs, Öllein 729.166 1,1000 802.104
Zuckerrüben 58.431 1,9800 115.695
andere Hackfrüchte (z.B. Kartoffeln, Futterrüben) 30.207 4,5100 136.240
Dicke Bohnen, Buschbohnen, Erbsen 2.832 1,9800 5.608
Feldfutterbau (z.B. Silomais, Corn Cob Mix, Gras) 189.320 1,6500 312.388
Grünland - intensive Nutzung (z.B. Milchviehweide, 
Mähweide, mehrschürige Weide einschl. 
Futtergewinnung für Sommerstallhaltung) 299.579 1,9800 593.171
Grünland - extensive Nutzung (z.B. Färsenweide, 
Pensionsvieh, einschürige Weide, Streuobstwiese, 
Schafweide) 156.193 1,2100 189.002
Spargel 3.548 79,2000 280.991
Lauch, verschiedene Kohlarten 4.358 17,6000 76.695
Zwiebeln, Rote Rüben, Kohlrabi, Spinat, Möhren, 
Grünkohl 5.152 3,8500 19.835
Gurken, Knollensellerie, Kopfsalat, Meerrettich 2.940 45,1000 132.587
Champignonkulturen 1 79,2000 100
überdachter Anbau (Unterglas) - unbeheizt 78 79,2000 6.199
überdachter Anbau (Unterglas) - beheizt 168 79,2000 13.275
Weinbau 19 79,2000 1.528
Obstbau 6.475 39,6000 256.396
Blumen- und Zierpflanzen 820 45,1000 36.962
Baumschule 228 39,6000 9.045
Hausgarten 2.718 6,0500 16.443
Flächenstillegung (Dauerbrache, Einfache Stillegung, 
ALG, sonstige) 55.354 0,4400 24.356
flächenbezogener Zuschlag für allgemeine Arbeiten für 
alle vorgenannten Kulturarten 1.547.595 Degression 1.485.344

Sonstige Flächen (z.B. Landschaftselemente, soweit sie 
nicht unter den zuvor genannten Produktionsverfahren 
zählen, Wallhecken, Gräben, unkultivierte Flächen, 
Heide, Moor  im Einheitswertbescheid nicht bewertet) 11.676 0,2000 2.335
Hof- und Gebäudeflächen 25.019 keine 0
Weihnachtsbaumkulturen 5.253 6,0500 31.780
Forst 504.035 0,9900 500.079
Kommunalforst 156.378 0,9900 154.814

Summe Arbeitsbedarf        [in BE] 5.202.972
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Auskunft der LBG NRW per Email vom 25.04.2007. 
Anmerkung: BE = Berechnungseinheit (entspricht ca. einem Arbeitstag mit 10 Std.)  
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Tabelle 8: Mengengerüst und Arbeitsbedarfe der LBG NRW 2006 – Tierproduktion 

Produktionsverfahren: Tier Menge BE
je Stück

Arbeitsbedarf
(=Menge*BE)

[Stück] [BE] [BE]

Mastschweine, Jungsauenaufzucht 9.842.181 0,0660 649.584
Zuchtsauen, Eber 467.342 Degression 563.284
Ferkelaufzucht 5.941.499 0,0165 98.038
Mutterkühe 75.062 2,5300 189.906
Milchkühe, Zuchtbullen 387.797 Degression 2.048.834
Kälberaufzucht, Kälbermast, Fressermast, 
Fresseraufzucht 259.418 0,4400 114.144
Bullen-, Ochsen- und Färsenmast ab Kalb, Zuchtbullen- 
sowie Färsenaufzucht ab Kalb 266.060 Degression 550.504
Bullenmast ab Fresser 180.576 0,8800 158.907
Ziegen, die der Milchgewinnung dienen, mit Käsen und 
Vermarktung 3.615 2,5300 9.146
Ziegen, die nicht der Milchgewinnung dienen, Böcke 8.305 Degression 6.279
Mutterschafe 123.378 Degression 89.803
Mastgänse ohne eigene Vermarktung 78.570 0,0198 1.557
Mastputen und Flugenten ohne eigene Vermarktung 2.791.310 0,0055 15.353
Masthähnchen ohne eigene Vermarktung 13.118.148 0,0007 9.183
Mastgeflügel mit eigener Vermarktung Masthähnchen,   -
puten, -gänse, -enten 159.202 0,0935 14.887
Pekingenten ohne eigene Vermarktung 394.338 0,0020 789
Legehennen mit eigener Vermarktung 935.348 0,0880 82.310
Legehennen ohne eigene Vermarktung 1.124.301 0,0220 24.735
Junghennenaufzucht 3.206.184 0,0044 14.107
Damwild - Alttiere, Hirsche 10.421 0,6600 6.878
Eigene Pferde aller Art 53.988 12,1000 653.258
Kaninchen-Häsinnen, Rammler 15.018 0,5500 8.260
Binnenfischerei 33.061 keine*) 0
Bienenvölker 9.011 keine*) 0
Fluss-Seen-Bachfischerei 1.030 keine*) 0

Summe Arbeitsbedarf        [in BE] 5.309.745
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Auskunft der LBG NRW per Email vom 25.04.2007. 
Anmerkung: BE = Berechnungseinheit (entspricht ca. einem Arbeitstag mit 10 Std.) 
 *) Ansatz der tatsächlichen Arbeitszeit. 
 

Die Datenerfassung aller übrigen LBGen, ohne die LBG NRW, beschränkt sich bisher auf 

den Umfang der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in ihrem Zuständigkeits-

gebiet. Die Abfrage der LBGen HRS und MOD bei den Mitgliedsunternehmen unterscheidet 

nicht einmal zwischen Acker- und Grünland. Da diese Erfassung der versicherten Tätigkeiten 

für eine Abschätzung des versicherten Arbeitsvolumens viel zu undifferenziert ist, wird auf 

Daten zur Flächennutzung und Tierhaltung  des STATISTISCHEN BUNDESAMTES zurückge-

griffen.  

 

Die Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES aus der Agrarstrukturerhebung geben sehr 

detailliert Auskunft über die Nutzung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Diese Daten 
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sind auch auf Ebene der Bundesländer verfügbar, was wegen der regional teilweise sehr 

verschiedenen Bewirtschaftung und dem damit einhergehenden Arbeitsaufwand wichtig ist. 

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Agrarstrukturerhebung nur Betriebe mit einer Mindest-

größe von mindestens 2 ha (1ha) erfasst werden, bei der LUV aber mindestens alle Betriebe 

ab einer Mindestgröße von 0,25 ha (0,12 ha), wie im vorigen Kapitel bereits detailliert 

erläutert wurde. Es ist daher zu vermuten, dass die vom STATISTISCHEN BUNDESAMT ausge-

wiesenen Betriebe und Flächen geringer ausfallen, als die bei der LUV zur Versicherung 

angemeldeten Anzahlen.  

 

Tabelle 9: Erfasste Betriebe: Vergleich der Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES und der LBGen 

Stat. LBG / Stat.
Bundesamt  Bundesamt 2)

Schleswig-Holstein und Hamburg (SHH) 36.957 18.698 198%
Niedersachsen-Bremen (NB) 110.830 53.600 207%
Nordrhein-Westfahlen (NRW) 150.838 51.161 295%
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (HRS) 229.537 52.654 436%
Franken und Oberbayern 1) (FOB) 287.546
Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben 1) (NOS) 195.771
Baden-Württemberg (BW) 373.761 60.617 617%
Gartenbau 95.381 ---     ---
Mittel- und Ostdeutschland (MOD) 190.258 30.104 632%

Deutschland 1.670.879 396.581 421%

2005 LBG

129.747 373%

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES und des Bundesverbandes der 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 
Anmerkung: 
1) Die Erhebungen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES erfolgen auf Bundeslandebene. Daher erfolgt eine 

Zusammenfassende Betrachtung der beiden bayerischen LBGen. 
2) Angaben auf Bundesebene nur eingeschränkt vergleichbar. 
 

Tabelle 9 zeigt, dass die Anzahl der erfassten Betriebe bei den LBGen mehr als viermal so 

hoch ist als die Angaben des STATISTISCHEN BUNDESAMTES. Ein Vergleich der Zahlen auf 

Ebene der LBGen ist nur eingeschränkt aussagekräftig, weil die Gartenbaubetriebe von den 

LBGen bundesweit durch die BG Gartenbau ausgewiesen werden, vom STATISTISCHEN 

BUNDESAMT aber den Bundesländern zugeordnet werden. Deutlich ist jedoch zu erkennen, 

dass in den LBGen HRS, BW und MOD sowie im Bundesland Bayern die Differenz zwischen 

beiden Kennzahlen besonders hoch ist. 

 

Der Umfang der erfassten Flächen auf Ebene der LBGen ist zumindest für den wichtigsten 

Bereich, nämlich die landwirtschaftliche Nutzfläche, vergleichbar (vgl. Tabelle 10). Die 

Angaben zu Sonderkultur-, Forst und sonstigen Flächen fallen sehr verschieden aus. 

Abgesehen von einigen Ausnahmen sind bei den LBGen, anders als zuvor vermutet, 

geringere Flächen verzeichnet als beim STATISTISCHEN BUNDESAMT. Ebenso sind auch für 
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Deutschland insgesamt sind bei den LBGen weniger Flächen erfasst als vom STATISTISCHEN 

BUNDESAMT.  

 

Tabelle 10: Erfasste Flächen: Vergleich der Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES und der LBGen 

2006 SHH NB NRW HRS FOB 1) NOS 1) BW MOD Deutschland

Landwirtschaftliche Nutzfläche
Stat. Bundesamt [ha] 1.003.923 2.628.321 1.492.258 1.555.568 1.429.450 5.562.267 16.879.851

LBG [ha] 1.023.474 2.554.527 1.460.292 1.521.117 1.809.285 1.452.304 1.495.477 5.495.654 16.812.131
LBG / Stat Bundesamt [%] 101,9% 97,2% 97,9% 97,8% 104,6% 98,8% 99,6%

Stat. Bundesamt [ha] 641.700 1.843.700 1.049.100 891.400 813.700 4.439.100 11.728.800
LBG [ha] 598.557 1.767.204 1.005.126 --- 1.177.003 876.991 838.050 ---

LBG / Stat Bundesamt [%] 93,3% 95,9% 95,8% 103,0%

Stat. Bundesamt [ha] 352.200 754.800 420.800 571.900 556.900 1.091.600 4.881.800
LBG [ha] 424.917 787.323 455.167 --- 632.282 575.313 657.427 ---

LBG / Stat Bundesamt [%] 120,6% 104,3% 108,2% 118,1%

Stat. Bundesamt [ha] 10.823 36.121 25.558 97.068 62.750 60.267 337.151
LBG [ha] 4.406 19.838 32.039 83.156 19.619 18.316 63.089 15.610 256.072

LBG / Stat Bundesamt [%] 40,7% 54,9% 125,4% 85,7% 100,5% 25,9% 76,0%
Forst

Stat. Bundesamt [ha] 141.185 895.927 728.114 1.574.319 1.194.946 2.388.876 8.911.746
LBG [ha] 94.606 559.897 659.806 1.047.812 924.705 715.205 994.348 1.229.249 6.225.627

LBG / Stat Bundesamt [%] 67,0% 62,5% 90,6% 66,6% 83,2% 51,5% 69,9%

Stat. Bundesamt [ha] 52.389 --- --- 38.256 --- ---
LBG [ha] 44.655 141.030 94.820 35.395 41.056 47.475 75.377 291.802 771.609

LBG / Stat Bundesamt [%] 85,2% 92,5%

Summe Landwirtschaftliche Nutzfläche, Sonderkulturen und Forst

Stat. Bundesamt [ha] 1.155.931 3.560.369 2.245.930 3.226.955 2.687.146 8.011.410 26.128.748
LBGen [ha] 1.122.486 3.134.262 2.152.137 2.652.086 2.753.608 2.185.825 2.552.913 6.740.513 23.293.830

LBG / Stat Bundesamt [%] 97,1% 88,0% 95,8% 82,2% 95,0% 84,1% 89,2%

3.208.064

101,7%

106,5%

2.050.100

100,2%

5.241.007

94,2%

1.988.379

---   ---

82,5%
sonstige Flächen 4)

   davon Grünland 2)

   davon Ackerland 2)

44.564

85,1%

Sonderkulturen 3)

1.133.600

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, der Statistischen 

Landesämter, des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und einzelner 
Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften. 

Anmerkungen:  
1) Die Erhebungen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES erfolgen auf Bundeslandebene. Daher erfolgt eine Zusam-

menfassende Betrachtung der beiden bayerischen LBGen. 
2) Die Datenerhebung der LBGen HRS und MOD unterscheidet nicht zwischen Acker und Grünland, daher ist ein 

Vergleich für diese LBGen und Deutschland gesamt nicht möglich. 
3) Die Angaben sind nicht miteinander vergleichbar. Die Zahlen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES beinhalten den 

Anbau von Obst, Gemüse, Erdbeeren, Weinbau, Hopfen, Tabak uam. Die Erhebungen der LBGen lassen 
eine weitere Differenzierung nicht zu. 

4) Angaben sind für einige Bundesländer bei den Statistischen Landesämtern nicht verfügbar und sind daher 
nicht im Vergleich der Summen enthalten. 

 

Die Erhebung des STATISTISCHEN BUNDESAMTES im Bereich Sonderkulturen ist recht 

detailliert. Aufgrund der Auskunftspflicht der in die Erhebung einbezogenen Landwirte und 

deren gesetzlich geregelte Anonymität ist eine hohe Richtigkeit der Angaben anzunehmen. 

Die Angaben zu Sonderkulturen bei den LBGen hingegen bedeuten zumindest eine 

potentielle Mehrbelastung durch Beiträge, sodass ein Landwirt bei der Erhebung der LBGen 

wohl eher dazu neigen wird, Sonderkulturflächen möglichst gering auszuweisen. 

 

Für die folgende Arbeitsvolumenschätzung werden die Flächenangaben des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES verwendet. Es wird somit das gesamte landwirtschaftliche Arbeitsvolumen 

geschätzt und nicht nur das auf die bei der LUV gemeldeten Flächen entfallende 
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Arbeitsvolumen, denn die LUV muss unabhängig von der beitragsrelevanten Flächen-

erfassung im Versicherungsfall Leistungen gewähren. Die vom STATISTISCHEN BUNDESAMT 

erfassten Flächen liegen vor allem im Forst und bei den Sonderkulturen über dem bei der 

LUV gemeldeten Flächenumfang. 

 

Anzusetzende Arbeitsbedarfe und Arbeitsvolumenschätzung 
KÖHNE (1988: 8) gliedert den Arbeitsbedarf einerseits in verfahrensspezifische Arbeiten und 

andererseits in allgemeine Arbeiten. Für ersteren Bereich werden den verschiedenen 

Produktionsverfahren differenzierte Arbeitsbedarfswerte zugeordnet. Die allgemeinen 

Arbeiten können nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden (Verwaltungs-, allg. Hof-

arbeiten, etc) und werden daher als pauschalierter Zuschlag angesetzt. 

 

Als anzusetzende Arbeitsbedarfe bieten sich die standardisierten Arbeitsbedarfswerte des 

KURATORIUMS FÜR TECHNIK UND LANDWIRTSCHAFT (KTBL) an, die in der KTBL Daten-

sammlung „Betriebsplanung Landwirtschaft“, Ausgabe 2006/07 (KTBL 2006) und den „Faust-

zahlen für die Landwirtschaft“, Ausgabe 2005 (KTBL 2005) veröffentlicht sind.  

 

Die Qualität der KTBL-Daten beurteilt KÖHNE (1988: 8) für die wichtigsten Produktionszweige 

des Ackerbaus als „ziemlich sicher praxisgerecht erfasst“. Die Werte für die allgemeinen 

Arbeiten hingegen erscheinen zumindest damals nicht hinreichend untersucht (ebenda: 8, 

13). Aktuelle Arbeiten von BAHRS (2006) und ZEDDIES & GEKLE (2006) zur Arbeitsbedarfs-

ermittlung für eine neue Beitragsgestaltung der LBG NRW, der LBG SHH und der LBG BW 

verwenden ebenfalls als Datengrundlage KTBL-Werte. Die Datenqualität kann also v. a. für 

die Hauptkulturarten als hinreichend genau angenommen werden. 

 

Im Folgenden (Tabelle 11 und Tabelle 12) werden die Arbeitsbedarfswerte verwendet, die 

von BAHRS (2007b, 2006) für die LBGen SHH, NB, NRW und von ZEDDIES & GEKLE (2006) 

für die LBG BW auf Basis der KTBL-Werte zur Beitragsberechnung entwickelt wurden. In 

diese Arbeitsbedarfswerte sind allerdings auch Solidar- und Risikokomponenten integriert, 

sodass bei einigen Kulturarten nach Plausibilitätsprüfung und Expertengesprächen von den 

Arbeitsbedarfswerten vorgenannter Autoren abgewichen wird. 
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Tabelle 11: Schätzung des Arbeitsvolumens in der Bodenbewirtschaftung 2006 

2006 SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

Mähdrusch [ha] 433.200 1.135.200 728.400 671.500 1.347.700 613.300 3.256.500 8.185.800
Arbeitsbedarf [Akh] 9,35 9,35 11,00 19,00 19,00 20,00 8,00 13,67
Summe Akh [Akh] 4.050.420 10.614.120 8.012.400 12.758.500 25.606.300 12.266.000 26.052.000 99.359.740

Zuckerrüben [ha] 12.600 105.400 63.900 39.900 70.700 20.000 107.500 420.000
Arbeitsbedarf [Akh] 15,40 15,40 19,80 26,00 26,00 28,00 13,00 20,51
Summe Akh [Akh] 194.040 1.623.160 1.265.220 1.037.400 1.838.200 560.000 1.397.500 7.915.520

andere Hackfrüchte [ha] 6.000 120.300 33.000 14.500 49.800 7.100 52.100 282.800
Arbeitsbedarf [Akh] 36,30 36,30 45,10 48,00 48,00 50,00 32,00 42,24
Summe Akh [Akh] 217.800 4.366.890 1.488.300 696.000 2.390.400 355.000 1.667.200 11.181.590

Feldfutter [ha] 156.500 367.600 170.500 89.800 445.200 123.100 602.700 1.955.400
Arbeitsbedarf [Akh] 14,30 14,30 16,50 23,00 23,00 25,00 13,00 18,44
Summe Akh [Akh] 2.237.950 5.256.680 2.813.250 2.065.400 10.239.600 3.077.500 7.835.100 33.525.480

Bohnen, Erbsen, 
Lupinen, sonst. 
Hülsenfrüchte [ha] 2.100 5.400 6.900 7.600 17.100 4.900 99.600 143.600

Arbeitsbedarf [Akh] 18,70 18,70 19,80 20,00 20,00 20,00 17,00 19,17
Summe Akh [Akh] 39.270 100.980 136.620 152.000 342.000 98.000 1.693.200 2.562.070

Flächenstilllegung [ha] 31.300 109.800 46.400 68.100 119.600 45.300 320.700 741.200
Arbeitsbedarf [Akh] 2,75 2,75 4,40 3,00 3,00 3,00 2,20 3,01
Summe Akh [Akh] 86.075 301.950 204.160 204.300 358.800 135.900 705.540 1.996.725

Extensives Grünland [ha] 161.400 118.200 74.700 76.200 108.400 60.500 184.000 783.400
Arbeitsbedarf [Akh] 11,00 11,00 12,00 20,00 20,00 21,00 10,00 15,00
Summe Akh [Akh] 1.775.400 1.300.200 896.400 1.524.000 2.168.000 1.270.500 1.840.000 10.774.500

Intensives Grünland [ha] 190.800 636.600 346.100 495.700 1.025.200 496.400 907.600 4.098.400
Arbeitsbedarf [Akh] 15,00 15,00 20,00 32,00 32,00 34,00 13,00 23,00
Summe Akh [Akh] 2.862.000 9.549.000 6.922.000 15.862.400 32.806.400 16.877.600 11.798.800 96.678.200

Obstbau [ha] 2.600 11.300 3.700 7.000 5.100 21.400 14.700 65.800
Arbeitsbedarf [Akh] 385 385 396 450 450 505 360 419
Summe Akh [Akh] 1.001.000 4.350.500 1.465.200 3.150.000 2.295.000 10.807.000 5.292.000 28.360.700

Spargel [ha] 385 4.656 3.315 3.315 2.611 2.106 5.416 21.804
Arbeitsbedarf [Akh] 1.100 1.100 1.100 1.500 1.500 1.574 1.100 1.282
Summe Akh [Akh] 423.500 5.121.600 3.646.500 4.972.500 3.916.500 3.314.844 5.957.600 27.353.044

Erdbeeren [ha] 1.324 3.508 3.333 1.677 2.014 3.344 2.247 17.447
Arbeitsbedarf [Akh] 714 714 714 714 714 714 714 714
Summe Akh [Akh] 945.336 2.504.712 2.379.762 1.197.378 1.437.996 2.387.616 1.604.358 12.457.158

Weinbau [ha] 0 0 0 67.263 6.123 27.530 1.082 101.998
Arbeitsbedarf [Akh] 792 489 489 489 489
Summe Akh [Akh] 32.891.607 2.994.147 13.462.170 529.098 49.877.022

Gurken, Knollensellerie, 
Kopfsalat, Meerrettich [ha] 161 3.559 1.638 2.402 2.510 1.627 1.316 13.213

Arbeitsbedarf [Akh] 429 429 451 400 400 342 350 400
Summe Akh [Akh] 69.069 1.526.811 738.738 960.800 1.004.000 556.434 460.600 5.316.452

Lauch, Kohl, Kohlrabi [ha] 4.189 3.070 5.455 4.264 2.667 1.454 2.363 23.462
Arbeitsbedarf [Akh] 165 165 176 250 250 342 150 214
Summe Akh [Akh] 691.185 506.550 960.080 1.066.000 666.750 497.268 354.450 4.742.283

Zwiebeln, Spinat, Rote 
Rüben, Möhren, 
Grünkohl [ha] 1.364 3.728 4.917 6.347 3.339 1.389 4.443 25.527

Arbeitsbedarf [Akh] 36,3 36,3 38,5 60,0 60,0 312,0 35,0 82,6
Summe Akh [Akh] 49.513 135.326 189.305 380.820 200.340 433.368 155.505 1.544.177

Handelsgewächse 1) [ha] 800 6.300 3.200 4.800 20.200 3.900 28.700 67.900
Arbeitsbedarf [Akh] 300 300 300 300 300 300 300 300,0
Summe Akh [Akh] 240.000 1.890.000 960.000 1.440.000 6.060.000 1.170.000 8.610.000 20.370.000

Aufschlag für allg. Arbeiten für vorstehende Produktionszweige 2)

[Akh] 9.155.502 14.701.513 24.329.442 31.450.508 13.850.503 14.445.672 35.175.769 143.108.909

Haus- u. Nutzgarten [ha] 900 800 1.200 400 300 700 400 4.700
Arbeitsbedarf [Akh] 45,0 45,0 45,1 45,0 45,0 45,0 45,0 45
Summe Akh [Akh] 40.500 36.000 54.120 18.000 13.500 31.500 18.000 211.620

sonst. Flächen [ha] 52.389 141.030 94.820 38.256 88.531 75.377 291.802 782.205
Arbeitsbedarf [Akh] 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Summe Akh [Akh] 144.070 387.833 260.754 105.203 243.461 207.287 802.456 2.151.063

Weihnachtsbäume, 
Korbweiden-, 
Pappelanlagen [ha] 1.600 2.700 3.900 600 1.300 2.100 2.200 14.400

Arbeitsbedarf [Akh] 60,5 60,5 60,5 65,0 65,0 65,0 60,0 62,4
Summe Akh [Akh] 96.800 163.350 235.950 39.000 84.500 136.500 132.000 888.100

Forst [ha] 141.185 895.927 728.114 1.574.319 1.988.379 1.194.946 2.388.876 8.911.746
Arbeitsbedarf [Akh] 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,0 9,8
Summe Akh [Akh] 1.397.732 8.869.677 7.208.329 15.585.758 19.684.952 11.829.965 21.499.884 86.076.297

Su. Arbeitsvolumen [Akh] 25.717.161 73.306.852 64.166.529 127.557.575 128.201.348 93.920.124 133.581.060 646.450.650

In Vollarbeitern 3) [VA] 16.277 46.397 40.612 80.733 81.140 59.443 84.545 409.146
Anteil VA von Deutschl. [%] 4% 11% 10% 20% 20% 15% 21% 100%
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES (Agrarstrukturerhebung). 
Arbeitsbedarfswerte für NB nach Satzung der LBG NB vom 08.12.2006, für SHH und NRW nach BAHRS 
(2007b, 2006) und für BW nach ZEDDIES & GEKLE (2006). 

Anmerkung: 
1) Handelsgewächse enthalten u. a. Anbau von Hopfen, Tabak, Rüben und Gräsern zur Samengewinnung, Heil- 

und Gewürzpflanzen. 
2) Degressive Berechnung nach BAHRS (2006), vgl. Anhang 6. 
3) Ein Vollarbeiter entspricht 1.580 Akh. 
 

Die größte Schwierigkeit bei der Festsetzung der Arbeitsbedarfswerte für die einzelnen 

Produktionsverfahren der Flächenbewirtschaftung besteht darin, dass der Arbeitsbedarf stark 

von der Größe der einzelnen Betriebe und bei denen wiederum stark von der Schlaggröße 

abhängig ist. Neben den Flächengrößen wirken sich auch topographische Unterschiede 

deutlich auf den Arbeitsbedarf aus, da z. B. in Hanglagen nur mit kleinerem Gerät gearbeitet 

werden kann.  

Die verwendeten Flächendaten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES beinhalten keine Faktoren 

zur Schlaggröße oder zur Topographie, sodass eine exakte Bestimmung des jeweiligen 

Arbeitsbedarfes nicht möglich ist. In die von BAHRS (2007b, 2006) und ZEDDIES & GEKLE 

(2006) ermittelten Arbeitsbedarfe sind topographische, pedologische, strukturelle und 

meteorologische Faktoren eingeflossen, die die örtlichen Strukturen in den LBGen berück-

sichtigen. Aufgrund dieser Faktoren fallen die Arbeitsbedarfe für die einzelnen LBGen 

unterschiedlich aus. 

 

Für diejenigen LBGen, die ihre Beitragsberechnung noch nicht auf Arbeitsbedarfswerte 

umgestellt haben, existieren keine gutachterlich festgestellten Arbeitsbedarfswerte. Das sind 

insbesondere die LBGen HRS, FOB, NOS und MOD. Auf Basis von Expertengesprächen 

und Plausibilitätsüberlegungen werden für diese LBGen Arbeitsbedarfe festgelegt, die sich 

an den vorhandenen der erwähnten Autoren orientieren. Dabei wird die Annahme getroffen, 

dass im Gebiet der LBG HRS ähnliche landwirtschaftliche Strukturen vorzufinden sind wie in 

den beiden bayerischen LBGen FOB und NOS. Letztere wiederum sind von der 

Betriebsstruktur der LBG BW ähnlich. Für das Hoheitsgebiet der LBG MOD werden arbeits-

effizientere Betriebsstrukturen im Vergleich zu den nord- und westdeutschen LBGen 

unterstellt. 
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Tabelle 12: Schätzung des Arbeitsvolumens in der Tierhaltung 2006 

2006 SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

Pferde [Stück] 53.333 84.889 99.333 61.222 79.111 60.000 62.556 500.444
Arbeitsbedarf [Akh] 120 120 121 120 120 120 120
Summe Akh [Akh] 6.400.000 10.186.667 12.019.333 7.346.667 9.493.333 7.200.000 7.506.667 60.152.667

Mutterkühe [Stück] 40.700 70.900 63.900 94.000 70.800 55.000 257.500 652.800
Arbeitsbedarf [Akh] 23 25 25 26 26 30 21
Summe Akh [Akh] 936.100 1.772.500 1.616.670 2.444.000 1.840.800 1.650.000 5.407.500 15.667.570

Milchkühe, Zuchtbullen [Stück] 346.200 728.200 375.500 288.600 1.250.200 378.000 782.700 4.149.400
Arbeitsbedarf [Akh] 50 50 50 65 65 80 50
Summe Akh [Akh] 17.310.000 36.410.000 18.775.000 18.759.000 81.263.000 30.240.000 39.135.000 241.892.000

Zuchtsauen, Eber [Stück] 97.200 502.800 399.700 78.100 304.900 217.900 331.700 1.932.300
Arbeitsbedarf [Akh] 11 13 12 15 15 20 12
Summe Akh [Akh] 1.069.200 6.536.400 4.796.400 1.171.500 4.573.500 4.358.000 3.980.400 26.485.400

Mutterschafe [Stück] 166.700 140.000 116.600 188.200 266.300 195.200 454.600 1.527.600
Arbeitsbedarf [Akh] 5,0 6,5 6,5 8,0 8,0 10,0 6,0
Summe Akh [Akh] 833.500 910.000 757.900 1.505.600 2.130.400 1.952.000 2.727.600 10.817.000

Legehennen [Stück] 911.909 11.721.909 3.711.900 1.820.100 3.546.300 2.297.900 1.169.004 35.706.022
Arbeitsbedarf [Akh] 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Summe Akh [Akh] 182.382 2.930.477 1.113.570 546.030 1.063.890 689.370 350.701 6.876.420

Kälber [Stück] 188.500 443.000 214.500 117.600 539.800 147.200 330.700 1.981.300
Arbeitsbedarf [Akh] 23,0 20,0 22,0 23,0 23,0 23,0 18,0
Summe Akh [Akh] 4.335.500 8.860.000 4.719.000 2.704.800 12.415.400 3.385.600 5.952.600 42.372.900

Bullen-, Ochsen- 
Färsenmast ab Kalb und 
Zuchtbullen-, 
Färsenaufzucht ab Kalb [Stück] 378.900 732.300 359.600 298.700 1.185.300 325.700 695.000 3.975.500

Arbeitsbedarf [Akh] 23,0 20,0 23,0 25,0 25,0 40,0 20,0
Summe Akh [Akh] 8.714.700 14.646.000 8.270.800 7.467.500 29.632.500 13.028.000 13.900.000 95.659.500

Bullenmast ab Fresser [Stück] 195.700 520.100 310.200 103.700 442.900 138.000 189.500 1.900.100
Arbeitsbedarf [Akh] 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 20,0 12,0
Summe Akh [Akh] 2.348.400 6.241.200 3.722.400 1.555.500 6.643.500 2.760.000 2.274.000 25.545.000

Mastschweine, 
Jungsauenaufzucht [Stück] 662.300 3.798.800 2.829.500 510.900 1.527.500 828.600 1.433.700 11.591.300

Arbeitsbedarf [Akh] 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 2,00 1,10
Summe Akh [Akh] 728.530 4.178.680 3.112.450 766.350 2.291.250 1.657.200 1.577.070 14.311.530

Ferkelaufzucht [Stück] 743.600 3.736.800 2.949.000 560.200 1.894.500 1.240.000 2.170.800 13.294.900
Arbeitsbedarf [Akh] 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Summe Akh [Akh] 817.960 3.736.800 2.949.000 616.220 2.083.950 1.364.000 2.387.880 13.955.810

Masthühner [Stück] 1.109.849 30.414.270 2.985.200 105.800 4.366.600 1.000.100 17.296.201 57.278.020
Arbeitsbedarf [Akh] 0,035 0,03 0,035 0,04 0,04 0,04 0,03
Summe Akh [Akh] 38.845 912.428 104.482 4.232 174.664 40.004 518.886 1.793.541

Junghennenaufzucht [Stück] 111.361 5.081.811 2.140.500 1.208.100 1.095.600 529.200 4.601.616 14.768.188
Arbeitsbedarf [Akh] 0,075 0,07 0,07 0,07 0,07 0,075 0,07
Summe Akh [Akh] 8.352 355.727 149.835 84.567 76.692 39.690 322.113 1.036.976

Truthühner [Stück] 57.605 5.112.524 1.256.400 154.700 659.900 932.600 2.497.077 10.670.806
Akh je erzeugtes Tier [Akh] 0,135 0,13 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135

Summe Akh [Akh] 7.777 664.628 169.614 20.885 89.087 125.901 337.105 1.414.996
Gänse [Stück] 24.313 90.676 92.900 22.000 9.300 23.500 67.864 330.556

Arbeitsbedarf [Akh] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Summe Akh [Akh] 14.588 54.406 55.740 13.200 5.580 14.100 40.718 198.332

Enten [Stück] 10.239 966.045 168.500 14.611 182.329 26.100 1.301.457 2.625.820
Arbeitsbedarf [Akh] 0,07 0,065 0,07 1,5 1,5 0,3 0,065
Summe Akh [Akh] 717 62.793 11.795 21.917 273.494 7.830 84.595 463.139

Su. Arbeitsvolumen [Akh] 39.402.698 89.242.979 57.475.154 42.238.600 141.558.947 65.086.405 80.228.122 515.232.905

In Vollarbeitern 1) [VA] 24.938 56.483 36.377 26.733 89.594 41.194 50.777 326.097
Anteil von Deutschland [%] 8% 17% 11% 8% 27% 13% 16% 100%
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Quelle: Eigene Berechnung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES (Agrarstrukturerhebung). 

Arbeitsbedarfswerte für NB nach Satzung der LBG NB vom 08.12.2006, für SHH und NRW nach BAHRS 
(2007b, 2006) und für BW nach ZEDDIES & GEKLE (2006). 

Anmerkung:  
Die Zahlen der Legehennen, Masthühner, Junghennenaufzucht, Truthühner, Gänse und Enten sind aus 2005. 
1) Ein Vollarbeiter entspricht 1.580Akh. 
 

Die Schätzung des Arbeitsvolumens in der Tierhaltung erfolgt auf Basis von Arbeitsbe-

darfswerten, die sich auf den durchschnittlichen Tierbestand beziehen. Für einige Tierarten 

wäre eine Abschätzung auf Basis der erzeugten Anzahl zielführender. Allerdings enthält der 

Datenbestand des STATISTISCHEN BUNDESAMTES keine Angaben über die Anzahl produ-

zierter Tiere, sondern nur Stichtagsbestände. Die Stichtagsbestände des STATISTISCHEN 
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BUNDESAMTES werden mangels besseren Datenmaterials als Durchschnittsbestand ange-

nommen, auch wenn dies zu geringfügigen Verzerrungen führen kann. 

 

Die gutachterlich festgestellten Arbeitsbedarfswerte der LBGen SHH und BW beziehen sich 

für alle Tierarten auf den Durchschnittsbestand. Bei den LBGen NB und NRW hingegen 

werden einige Tierarten mit nach dem Durchschnittsbestand und andere mit der Anzahl 

erzeugter Tiere veranlagt. Daher sind die Arbeitsbedarfswerte aus den Satzungen der 

LBGen NB und NRW nicht für alle Tierarten in Tabelle 12 direkt zu übernehmen, sondern 

müssen teilweise auf den Durchschnittsbestand bezogen werden. Für die nord- und 

westdeutschen LBGen wird sich hierbei an den Werten der LBG SHH orientiert. 

 

Das Volumen der landwirtschaftlichen Arbeitsleistung ergibt sich aus der Summe der Akh 

aus Bodenbewirtschaftung und Tierhaltung (vgl. Tabelle 13). Um die Akh mit der zuvor 

diskutierten Kennzahl Vollarbeiter vergleichen zu können, werden die Akh in Vollarbeiter 

umgerechnet, wobei einem Vollarbeiter 1.580 Akh entsprechen (HVBG 2005: 15). 

 

Tabelle 13: Summe des geschätzten Arbeitsvolumens 2006 

2006 SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

[Akh] 25.717.161 73.306.852 64.166.529 127.557.575 128.201.348 93.920.124 133.581.060 646.450.650
[Akh] 39.402.698 89.242.979 57.475.154 42.238.600 141.558.947 65.086.405 80.228.122 515.232.905

[Akh] 65.119.859 162.549.831 121.641.684 169.796.174 269.760.296 159.006.529 213.809.183 1.161.683.555
[VA] 41.215 102.880 76.988 107.466 170.734 100.637 135.322 735.243

Anteil von 
Deutschland [%] 6% 14% 10% 15% 23% 14% 18% 100%

Summe
in Vollarbeitern

Boden-
bewirtschaftung
Tierhaltung

 
Quelle: Eigene Berechnung. 
Anmerkung: 1 Vollarbeiter entspricht 1.580 Akh. 
 

Das geschätzte Arbeitsvolumen muss das tatsächlich bei der LUV versicherte 

Arbeitsvolumen unterschätzen, da einerseits weniger bedeutende Produktionszweige im 

Bereich der Sonderkulturen vernachlässigt wurden. Andererseits sind bei der LUV viele 

Tätigkeiten versichert, die über die landwirtschaftliche Produktion hinausgehen und damit 

hier ebenfalls nicht erfasst sind. Beispielsweise seien hier versicherte Nebenunternehmen, 

Arbeiten im Haushalt, und Tätigkeiten der Beschäftigten von Landwirtschaftskammern und 

Trägern der LSV zu nennen. 
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4.5.4. Arbeitsverdienste in der Landwirtschaft 

Für die Bestimmung einer Summe der versicherten Einkommen wird neben dem Faktor 

Arbeitsvolumen die Größe der Arbeitsentgelte benötigt. Die Höhe der anzunehmenden 

Jahresarbeitsverdienste richtet sich nach dem im SGB VII geregelten Einkommen, aufgrund 

dessen Leistungen wie Unfallrenten berechnet werden. Diese Jahresarbeitsverdienste sind 

für die verschiedenen Versichertengruppen unterschiedlich hoch und werden daher im 

Folgenden einzeln erläutert. 

 

Unternehmer 
Für die Gruppe der landwirtschaftlichen Unternehmer und deren Ehegatten bzw. 

Lebensgefährten ist ein durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst (dJAV) nach § 93 SGB VII 

anzusetzen. Dieser wird seit 1997 in jedem Jahr zum 1. Juli entsprechend der Entwicklung 

der Verdienste und Renten der allgemeinen Rentenversicherung angepasst. Vor 1997 wurde 

der dJAV alle vier Jahre fortgeschrieben, was bei Betrachtung kurzer Zeiträume zu 

Ungenauigkeiten führen kann.  

In Tabelle 14 ist deutlich erkennbar, dass der dJAV weit unter den anzusetzenden 

Arbeitsverdiensten der übrigen Versichertengruppen sowie auch unter dem vom BMELV 

ausgewiesenen gewerblichen Vergleichslohn liegt. 

 

Mitarbeitende Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag 
Für volljährige mitarbeitende Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag ist als Jahresarbeits-

verdienst 60 % der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV anzusetzen, die für die alten Bundes-

länder (West) höher und für die neuen Bundesländer (Ost) niedriger festgelegt ist. 

Für Minderjährige sind nur 40 % der Bezugsgröße anzusetzen. Auch für ältere Familien-

angehörige, die nicht nur vorübergehend im Betrieb mitarbeiten, wird ein Abschlag von dem 

Jahresarbeitsverdienst vorgenommen. Für letztere ermäßigt sich der JAV um 50 %, wenn sie 

zum Zeitpunkt des Unfalls das 65. Lebensjahr vollendet haben und um 65 %, wenn sie das 

75. Lebensjahr vollendet haben. Vorgenannte Abschläge werden in der Analyse nicht aufge-

schlüsselt. Es wird pauschal angenommen, dass die Leistungserhöhungen für 

Schwerverletzte (Schwerverletztenzulage) diesen Abschlag ausgleichen. 

Zur Vereinfachung für die spätere Anwendung wird aus den unterschiedlichen Jahresarbeits-

verdiensten nach West und Ost ein Mittelwert gebildet, der nach den Anteilen der 

Arbeitsleistung der Beschäftigtengruppen gewichtet ist. 
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Tabelle 14: Jahresarbeitsverdienste in der Landwirtschaft 

Jahr Unternehmer, 
Ehegatte, 

Lebenspartner

durchschnittlicher 
Jahresarbeits-

verdienst (dJAV) 
nach § 93 SGB VII, 

Abs. 1

Mindest-JAV = 
60% der 

Bezugsgröße 
nach § 18 SGB 

IV

Maximum = 
Vergleichslohn 

in der 
gewerblichen 
Wirtschaft 1)

Mittelwert

West Ost gewichtetes 
Mittel 2)

gewichtetes 
Mittel 3)

[€ / Jahr] [€ / Jahr] [€ / Jahr] [€ / Jahr] [€ / Jahr] [€ / Jahr] [€ / Jahr]

1985 7.298 10.308  --- 10.308 10.308 18.355 14.331
1986 7.298 10.565  --- 10.565 10.565 18.845 14.705
1987 7.298 11.081  --- 11.081 11.081 19.406 15.243
1988 7.298 11.338  --- 11.338 11.338 19.796 15.567
1989 8.172 11.596  --- 11.596 11.596 20.387 15.992
1990 8.172 12.111  --- 12.111 12.111 21.169 16.640
1991 8.172 12.369 5.154 12.008 8.834 22.077 15.455
1992 8.172 12.885 7.731 12.627 10.359 22.622 16.490
1993 9.489 13.658 10.050 13.477 11.890 23.392 17.641
1994 9.489 14.431 11.338 14.276 12.915 23.863 18.389
1995 9.489 14.946 12.111 14.804 13.557 24.569 19.063
1996 9.489 15.204 12.885 15.088 14.067 25.261 19.664
1997 9.917 15.719 13.400 15.603 14.583 24.496 19.539
1998 9.940 15.977 13.400 15.848 14.714 24.573 19.644
1999 10.069 16.235 13.658 16.106 14.972 24.895 19.933
2000 10.129 16.492 13.400 16.338 14.977 25.232 20.104
2001 10.323 16.492 13.915 16.363 15.229 25.723 20.476
2002 10.546 16.884 14.112 16.745 15.526 26.130 20.828
2003 10.656 17.136 14.364 16.997 15.778 26.580 21.179
2004 10.656 17.388 14.616 17.249 16.030 26.760 21.395
2005 10.656 17.388 14.616 17.249 16.030 26.904 21.467
2006 10.656 17.640 14.868 17.501 16.282 27.173 21.727

mitarbeitende Familien-Ak  ohne 
Arbeitsvertrag

60% der Bezugsgröße                     nach § 
18 SGB IV

Arbeitnehmer und mitarbeitende Fam.-Ak.  
mit Arbeitsvertrag

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Spitzenverbände der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Jahresberichte, 

versch. Jg., BMELV, Agrarbericht, versch. Jg. und eigenen Berechnungen. 
Anmerkung: 
1) Gem. BMELV Agrarbericht, versch. Jg. 
2) Gewichtetes Mittel nach Anteil der Arbeitsleistung, Familienarbeitskräfte gem. Agrarstrukturerhebung 2005 

(95 % West und 5 % Ost). 
3) Gewichtetes Mittel nach Anteil der Arbeitsleistung ständige Arbeitskräfte gem. Agrarstrukturerhebung 2005 

(51 % West und 49 % Ost). 
 

Arbeitnehmer und mitarbeitende Familienangehörige mit Arbeitsvertrag 
Für die Gruppe der Arbeitnehmer und mitarbeitenden Familienangehörigen mit Arbeits-

vertrag ist als Jahresarbeitsverdienst die Summe der erzielten Arbeitsentgelte der letzten 

12 Monate vor dem Monat des Versicherungsfalls anzusetzen.  

Als anzusetzende Mindestjahresarbeitsverdienste gelten die Werte für mitarbeitenden 

Familienarbeitskräfte ohne Arbeitsvertrag, deren Lohnniveau in West- und Ostdeutschland 

unterschiedlich hoch angesetzt ist (vgl. Tabelle 14). Der aufgeführte Mindestjahresarbeits-

verdienst West im Jahr 2006 entspricht ungefähr dem Lohn für schwere Arbeiten (16.596 €) 
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des Landarbeiter-Manteltarifvertrages für das Land Hessen im Jahr 2006 (KTBL 2006: 134). 

Der dort ausgewiesene Jahrestariflohn für leichte und mittlere Abreiten beträgt 13.620 €. 

 

Die Verdiensterhebung in der Landwirtschaft des STATISTISCHEN BUNDESAMTES weist jährlich 

(ab 2006 vierjährlich) Bruttostundenverdienste von familienfremden, ständig vollbe-

schäftigten Arbeitern ausgewählter Bereiche der Landwirtschaft eines Stichmonats aus. Die 

Daten sind für die Gebiete Westdeutschland, Ostdeutschland und für ganz Deutschland 

verfügbar und die Datenqualität wird vom Herausgeber als präzise eingestuft (STATISTISCHES 

BUNDESAMT 2005d: 4f). Auffällig ist, dass die Verdienste im Gartenbau im Westen höher sind 

als in der sonstigen Landwirtschaft, im Osten hingegen niedriger (vgl. Tabelle 15). 

Wenn für die Umrechnung der Bruttostundenverdienste in Jahresverdienste 1.580 jährliche 

Arbeitsstunden (entspricht einem Vollarbeiter) angenommen werden, liegen die 

Jahresverdienste unterhalb des vorgenannten gesetzlichen Mindestjahresarbeitsverdiensts. 

Beschäftigte in der Landwirtschaft arbeiten allerdings oft mehr Stunden pro Jahr. Nach 

(MANTHEY 1996) entsprechen einer Vollzeitarbeitskraft 2.100 Akh im Jahr. Bei Verwendung 

des höheren jährlichen Arbeitsvolumens ergibt sich ein Jahresarbeitsverdienst für 

Deutschland von 17.115 €, der etwas höher ausfällt als der entsprechende Mindestjahres-

arbeitsverdienst aus Tabelle 14. 

 

Tabelle 15: Verdiensterhebung in der Landwirtschaft: Brutto-Verdienste landw. Arbeiter 

 2006     [in €] West Ost Deutschland

Landwirtschaft insgesamt 16.869 11.397 13.425
Landwirtschaft ohne Gartenbau 16.948 11.402 12.877
Gartenbau 17.032 10.547 16.314

Landwirtschaft insgesamt 22.421 15.148 17.843
Landwirtschaft ohne Gartenbau 22.526 15.155 17.115
Gartenbau 22.638 14.018 21.683

Jahresarbeitsverdienst bei 1.580 AKh/Arbeitskraft/Jahr

Jahresarbeitsverdienst bei 2.100 AKh/Arbeitskraft/Jahr

 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung nach STATISTISCHES BUNDESAMT, Verdiensterhebung in der 

Landwirtschaft, Online-Datenbank DESTATIS 2007. 
Anmerkung: Angegebene Jahresverdienste errechnet durch Mittelwert der Bruttostundenverdienste der 

Arbeitergruppen Qualifizierte Arbeiter, Landarbeiter und nicht qualifizierte Arbeiter und den 
angegebenen jährlichen Arbeitsstunden. 

 

Im Agrarbericht des BMELV ist ein gewerblicher Vergleichslohn zum Vergleich der 

Entwicklung der Entlohnung in der Landwirtschaft ausgewiesen, der dem „durchschnittlichen 

Bruttolohn je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer“ (BMELV 2007z: 123) entspricht. Dieser 
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Vergleichslohn kann als Obergrenze der Entlohnung dieser Beschäftigtengruppe ange-

nommen werden, da im ländlichen Raum u. a. auch wegen geringerer Lebenshaltungskosten 

ein niedrigeres Lohnniveau zu vermuten ist, als in urbanen Gebieten, denen der gewerbliche 

Vergleichslohn wahrscheinlich hauptsächlich zuzuordnen ist. 

 

Für die Lohnsummenberechnung der Arbeitnehmer wird der in Tabelle 14 angegebene 

Mittelwert aus dem gewichteten Mindestjahresarbeitsverdienst und dem gewerblichen 

Vergleichslohn verwendet. Dieser Verdienst erscheint nach hiesigen Erkenntnissen den 

tatsächlichen Arbeitsverdienst landwirtschaftlicher Arbeitnehmer am günstigsten abzubilden. 

 

Saisonarbeitskräfte 
Stundenlöhne für ausländische Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft liegen im Jahr 2007 

bei ca. 5,20 €, wobei die Höhe von Bundesland zu Bundesland variiert (vgl. Tabelle 16). 

 

Tabelle 16: Bruttolöhne für ausländische Saisonarbeiter im Jahr 2007 

Gebiet €/Std.

Baden-Württemberg 5,45
Bayern 5,47
Rheinland-Pfalz 4,78
Hessen 5,20
Rheinhessen 4,78
Niedersachsen 5,42

 
Quelle: VERBAND SÜDDEUTSCHER SPARGEL- UND ERDBEERANBAUER (2007); VEREINIGUNG DER SPARGELANBAUER IN 

NIEDERSACHSEN e. V. (2007) 
 

Als Arbeitsentgelt für die Versichertengruppe der Saisonarbeitskräfte muss aber ein etwas 

höheres Lohnniveau als in Tabelle 16 dargestellt ist angenommen werden, da in dieser 

Gruppe auch deutsche Saisonarbeitskräfte (Erntehelfer) enthalten sind, die wahrscheinlich 

mindestens den Tariflohn für Hilfsarbeitskräfte von 5,61 € für leichte und 7,46 € für schwere 

Arbeiten nach dem Landarbeiter-Manteltarifvertrag für das Land Hessen 2006 erhalten 

(KTBL 2006: 134). Eine aktuelle Studie der KLEFFMANN GROUP kommt ebenfalls zu dem 

Ergebnis, dass Saisonarbeitskräfte derzeit einen Bruttolohn zwischen 5,50 € und 7,50 € 

erhalten (AGE 21/2008: Länderberichte 8). Ein Mindeststundenlohn für diese Versicherten-

gruppe kann deshalb in der Größenordnung von 5,50 € angenommen werden. Mit dem 

Vollarbeiter-Jahresarbeitsstundensatz von 1.580 Akh/a multipliziert würde sich daraus ein 

JAV von 8.690 € ergeben. 

 

Für die Lohnsummenberechung wird allerdings für die Gruppe der Saisonarbeitskräfte der 

Mindestjahresarbeitsverdienst für Arbeitnehmer verwendet und nicht der zuvor kalkulierte 
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JAV, da der höhere Mindestjahresarbeitsverdienst für eine Unfallrentenberechnung herange-

zogen würde. 

 

4.5.5. Geschätzte Lohnsumme versus versicherte Mindestlohnsumme 

Resultierend aus den zuvor erlangten Ergebnissen des geschätzten landwirtschaftlichen 

Arbeitseinsatzes wird eine Lohnsumme gebildet, die folgend ‚Geschätzte Lohnsumme’ 

genannt wird. Diese soll als Ersatz der bisher im Lastenausgleichsverfahren verwendeten 

versicherten ‚Mindestlohnsumme’ der LUV dienen. Tabelle 17 zeigt die beiden Lohnsummen 

für das Jahr 2006 im Vergleich. Weil die erfolgte Arbeitsvolumenschätzung keine Aufteilung 

der Arbeitsleistung auf verschiedene Versichertengruppen enthält, wird zuerst der dJAV als 

Mindest-Verdienst angesetzt, so wie es auch in vorangegangenen Arbeiten bei der 

Berechnung der Mindestlohnsumme gemacht worden ist.  

Die Arbeitsvolumenschätzung umfasst die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Daher ist 

für die Gartenbau-BG zusätzlich eine Lohnsumme anzusetzen. Hierzu wird diejenige 

verwendet, die jährlich in den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen des BLB ausgewiesen 

wird und als Grundlage der Beitragsberechnung der Gartenbau-BG dient. Diese Lohnsumme 

beträgt 5,31 Mrd. € im Jahr 2006 (BLB Geschäftsergebnisse 2006: Tab. 1). 

 

Tabelle 17: Mindestlohnsumme und minimale geschätzte Lohnsumme 2006 

dJAV
Vollarbeiter 1.846.468 10.656

Mindestlohnsumme 19.675.205.956

Arbeitsvolumen [in VA] 735.243 10.656 7.834.749.408
Lohnsumme Gartenbau 247.723 1) 5.305.714.286

Geschätzte Lohnsumme (Minimum) 13.140.463.694
 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: 1) Vollbeschäftigte familienfremde AK. 
 

Die geschätzte minimale Lohnsumme fällt deutlich geringer aus als die Mindestlohnsumme. 

Der Argumentation von SCHEELE (1990) und MEHL (1999a) folgend, kann die Mindest-

lohnsumme bzw. die minimale geschätzte Lohnsumme solange verwendet werden, wie 

keine Ausgleichsberechtigung im Lastenausgleichsverfahren für die LBGen besteht. Setzt 

man allerdings die minimale geschätzte Lohnsumme in die Lastenausgleichsberechnung ein, 

übersteigt der RLS der LBGen die Ausgleichsschwelle, sodass den LBGen ein Finanz-

ausgleich zuzusprechen wäre (vgl. 4.6). 
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Dem Verfahren von SCHEELE weiter folgend, ist die Verwendung der Mindestlohnsumme bei 

vorliegen einer Ausgleichsberechtigung der LBGen nicht mehr zielführend. Vielmehr müssen 

die einzelnen Parameter dann möglichst genau abgeschätzt werden SCHEELE (1990: 206). 

Dazu wird das geschätzte Arbeitsvolumen in einem weiteren Schritt nicht mehr mit dem 

minimalen dJAV multipliziert, sondern es wird versucht, das Arbeitsvolumen auf die 

Beschäftigtengruppen aufzuteilen und diesen entsprechende Arbeitsentgelte zuzuordnen. 

Eine solche Zuordnung von Arbeitsvolumina ist zwar eher hypothetisch, kann hier aber 

dennoch vertreten werden, da selbst konservative Annahmen bzgl. der Aufteilung und des 

JAV, die nur eine geringfügige Erhöhung der minimalen geschätzten Lohnsumme bewirken, 

schon ausreichen dürften, ein deutlicheres Ergebnis zu erhalten. 

Die Aufteilung des Arbeitsvolumens auf die Beschäftigtengruppen erfolgt nach dem 

Verhältnis der Arbeitskrafteinheiten aus der Agrarstrukturerhebung 2005 des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES. Demnach wird die landwirtschaftliche Arbeitsleistung zu 64 % von Familien-

angehörigen, also Unternehmern und Familienarbeitskräften, zu 27 % von Fremdarbeits-

kräften und zu 9 % von Saisonarbeitern erledigt. Eine Unterscheidung zwischen 

Unternehmern, zu denen auch Ehegatten und Lebenspartner zählen, und anderen Familien-

arbeitskräften ohne Arbeitsvertrag ist nicht möglich, da beim STATISTISCHEN BUNDESAMT 

lediglich vorgenannte Kategorien aufgeführt sind. Dieser Umstand erscheint aber nicht 

problematisch, da die Gruppe der Familienarbeitskräfte ohne Arbeitsvertrag eine 

unbedeutende Größenordnung darstellt (vgl. Kap 4.5.1) und damit den Unternehmern 

zugeschlagen werden kann, ohne bemerkenswert das Ergebnis zu beeinflussen. 

 

Zusätzlich wird die Mindestlohnsumme korrigiert. In den bisherigen Arbeiten zum Einbezug 

der LBGen in das Lastenausgleichsverfahren wurde mangels Datengrundlage festgestellt, 

dass das Arbeitsvolumen nicht einzelnen Beschäftigtengruppen zuzuschreiben ist. Nach der 

Analyse aus Kap 4.5.1 läst sich eine Zuordnung der Arbeitsvolumina sehr wohl durchführen, 

sodass in Tabelle 18 den Beschäftigtengruppen entsprechende Verdienste zugeordnet 

werden können. Es stellt sich heraus, dass diese korrigierte (Mindest-)Lohnsumme 

wesentlich höher ausfällt, als die Mindestlohnsumme. Dies wird im Ergebnis der 

vorliegenden Untersuchung zu noch geringeren Renten- und Entschädigungslastsätzen der 

LBGen führen. 
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Tabelle 18: Korrigierte (Mindest-)Lohnsumme und geschätzte Lohnsumme 2006 

Vollarbeiter 1.846.468 Lohnansatz
   davon Unternehmer 1.338.113 10.656 14.258.932.128
   davon Fam-AK ohne Arbeitsvertrag 20.832 17.501 364.580.832
   davon Fremd-AK 187.400 21.727 4.071.639.800
   davon Saison-AK 52.400 16.282 853.176.800
   davon Gartenbau 247.723 1) 5.305.714.286 2)

korrigierte (Mindest-)Lohnsumme 24.854.043.846

Arbeitsvolumen [in VA] 3) 735.243 Lohnansatz
   davon Unternehmer + Fam-AK 470.556 10.656 5.014.239.621
   davon Fremd-AK 198.516 21.727 4.313.148.658
   davon Saison-AK 66.172 16.282 1.077.410.387
Lohnsumme Gartenbau 247.723 1) 5.305.714.286 2)

Geschätzte Lohnsumme 15.710.512.953
 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: 1) Vollbeschäftigte familienfremde AK. 
2) Lohnsumme für Gartenbau-BG wird in den Geschäftsergebnissen des BLB ausgewiesen. 
3) Die Arbeitsvolumenschätzung ergibt eine Summe der geleisteten Arbeit, die keine Unterteilung in 

Beschäftigtengruppen enthält. Daher erfolgt diese nach dem Verhältnis der Beschäftigtengruppen aus der 
Agrarstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes 2005: 64 % Unternehmer und Fam-AK o. 
Arbeitsvertrag, 27 % Fremd-AK und 9 % Saison-AK. 

 

Die korrigierte (Mindest-)Lohnsumme ist als Weiterentwicklung der Mindestlohnsumme 

aufzufassen, da als Komponente für das Arbeitsvolumen ebenfalls die Kennzahl Vollarbeiter 

verwendet wird; diese wird allerdings in die Anteile der Unternehmer, Familienarbeitskräfte 

und Fremdarbeitskräfte unterteilt, und jeder Gruppe die entsprechen Jahresarbeitsverdienste 

nach Tabelle 14 zugeordnet. 

 

Für die Gruppe der Arbeitnehmer wird ein mittlerer JAV verwendet, um sich den 

tatsächlichen Verhältnissen in der Landwirtschaft möglichst anzunähern. In der noch 

folgenden Sensitivitätsanalyse werden die getroffenen Annahmen nach oben und unten 

variiert, um daraus resultierende Auswirkungen zu beobachten und diskutieren zu können. 
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4.6. Ergebnisse 

Der intersektorale Belastungsvergleich durch Gegenüberstellung der Rentenlastsätze (RLS) 

in Abbildung 20 erfolgt für ausgewählte GBGen sowie den Durchschnitt aller GBGen und für 

die LBGen. Der RLS der LBGen ist hier auf Basis der Mindestlohnsumme berechnet worden. 

 

Abbildung 20: Intersektoraler Vergleich der Rentenlastsätze 1985-2006 
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Quelle: Eigene Berechnungen; vgl. Anhang 8 bis Anhang 16. 
 

Deutlich ist zu erkennen, dass der RLS der Bergbau-BG ein Vielfaches des Durchschnitts 

der GBGen beträgt und weit oberhalb aller Schwellenwerte liegt. Auch der RLS der 

Binnenschifffahrts-BG übersteigt seit 1993 den Schwellenwert für den Finanzausgleich. Der 

durchschnittliche RLS aller GBGen liegt mit 0,72 % im Jahr 2006 deutlich unter allen 

eingezeichneten Lastsätzen. Der RLS der LBGen, der auf Basis der Mindestlohnsumme 

berechnet wurde, liegt 2006 fast auf dreifacher Höhe des GBG-Durchschnitts. Demnach sind 

die LBGen nicht so stark belastet, dass sie im System des Lastenausgleichsverfahrens eine 

Ausgleichsberechtigung erreichen würden. Auf ähnlichem Niveau wie der RLS der LBGen 

liegt derjenige der Bauwirtschafts-BG, allerdings mit ansteigender Tendenz seit 1995. 
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Abbildung 21: Intersektoraler Vergleich der Rentenlastsätze unter Verwendung verschiedener 
Lohnsummen für die LBGen 
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Quelle: Eigene Berechnungen; vgl. Anhang 8 bis Anhang 16. 
 

Detaillierter sind verschiedene RLS der LBGen in Abbildung 21 für das Jahr 2006 dargestellt, 

die mittels der zuvor erläuterten Lohnsummen berechnet worden sind. 

Es zeigt sich, dass der RLS mit der minimalen geschätzten Lohnsumme (geschätztes 

Arbeitsvolumen multipliziert mit dJAV) oberhalb der Ausgleichsschwelle für einen RLS-

Anstieg im Fünfjahreszeitraum liegt. Die LBGen hätten demnach Anspruch auf einen Finanz-

ausgleich. Da das Überschreiten einer Ausgleichschwelle eine möglichst exakte 

Abschätzung aller Faktoren notwendig macht, wird ein RLS auf Basis der geschätzten 

Lohnsumme berechnet, in die neben dem geschätzten Arbeitsvolumen die gruppen-

spezifischen Arbeitsverdienste eingehen. Dieser RLS liegt unter der Ausgleichsschwelle und 

die LBGen erhalten somit keine Ausgleichsberechtigung. 

Zusätzlich ist ein Schwellenwert ‚Ausgleichspflicht’ eingezeichnet, der ab dem Jahr 2012 

Gültigkeit hat. Berufsgenossenschaften, deren RLS oberhalb dieser Schwelle liegt, sind 

aufgrund ihrer höheren Belastung nicht mehr verpflichtet, einen Finanzausgleich an andere 

Berufsgenossenschaften zu zahlen. 

Weiterhin ist für 2006 der RLS LBG auf Basis der korrigierten (Mindest-)Lohnsumme 

(Vollarbeiter multipliziert mit gruppenspezifischen Arbeitsverdiensten) abgebildet. Diese 

korrigierte Variante der Mindestlohnsumme ist als Weiterentwicklung der Mindestlohnsumme 

zu verstehen, die von Autoren bereits bestehender Arbeiten zu diesem Thema verwendet 
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wurde. Die Darstellung zeigt, dass dieser RLS nach der Korrektur sogar unter der Schwelle 

für die Ausgleichspflicht liegt. Die LBGen wären hiernach im System des gewerblichen 

Lastenausgleichsverfahrens verpflichtet, einen Ausgleich an andere BGen zu zahlen. 

 

Nach der in Kap. 4.4.1 erläuterten Ausgleichsberechtigung nach b) ist eine BG ausgleichs-

berechtigt, wenn ihr Rentenlastsatz den 3fachen Durchschnitt der GBGen übersteigt, wenn 

diese BG mindestens 20 % und höchstens 30 % ihrer Rentenlasten ohne Berücksichtigung 

der Unfallgefahr auf die Mitgliedsunternehmen umlegt. Diese Ausgleichsberechtigung wird in 

der folgenden Analyse nicht berücksichtigt, da aus den Statistiken der LBGen keine 

Informationen darüber hervorgehen, für welchen Anteil des Umlagevolumens eine 

Berücksichtigung der Unfallgefahr erfolgt. Die Beitragsmaßstäbe des Großteils der LBGen 

beinhalten gar keine Berücksichtigung der Unfallgefahr, sondern basieren auf Flächen-

werten. Dennoch wird in der folgenden Ergebnisdiskussion auf die Ausgleichsberechtigung 

nach b) eingegangen werden. 

 

Abbildung 22: Intersektoraler Vergleich der Entschädigungslastsätze 1985-2006 
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Quelle: Eigene Berechnungen; vgl. Anhang 8 bis Anhang 16. 
 

Ein intersektoraler Vergleich der Entschädigungslastsätze (ELS) in Abbildung 22 ergibt für 

den Bereich der LUV ein ähnliches Bild wie im Vergleich der RLS zuvor. In Abbildung 23 

erfolgt ebenfalls eine Betrachtung verschiedener ELS der LBGen, die mittels vorgenannter 

Lohnsummen berechnet worden sind. Es zeigt sich, dass alle ELS der LBGen unter der 

Ausgleichschelle liegen und die LBGen damit keine Ausgleichsberechtigung erhalten. 
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Abbildung 23: Intersektoraler Vergleich der Entschädigungslasten unter Verwendung verschiedener 
Lohnsummen für die LBGen 
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Quelle: Eigene Berechnungen; vgl. Anhang 8 bis Anhang 16. 
 

Das geschätzte Arbeitsvolumen enthält nur land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten, die auf 

Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung zurückgehen. Der Umfang der in der LUV 

versicherten Tätigkeiten ist aber wesentlich umfassender, da auch Tätigkeiten im Haushalt 

oder von Nebenunternehmen versichert sind, die hier nicht erfasst sind. Das geschätzte 

Arbeitsvolumen unterschätzt damit die tatsächlichen Verhältnisse, sodass die tatsächlichen 

Renten- und Entschädigungslastsätze noch unter den angegebenen liegen müssen. Eine 

Ausgleichsberechtigung nach dem Lastenausgleichsverfahren kann damit der LUV nicht 

zugesprochen werden. 

 

4.7. Sensitivitätsanalyse 

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse werden verschiedene Parameter der vorgenommenen 

Berechnungen variiert und die dadurch entstehenden Veränderungen in Bezug auf die 

Belastung der LUV diskutiert. Dabei wird zuerst auf die normativ festgesetzten 

Schwellenwerte des Lastenausgleichsverfahrens eingegangen. Weiterhin wird aufgezeigt, 

um wie viel die Belastung der LUV zunehmen oder um wie viel die geschätzte Lohnsumme 

sinken müsste, um eine Ausgleichsberechtigung zu erhalten. 
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Die Schwellenwerte des Lastenausgleichsverfahrens sind ab dem Umlagejahr 2003 

abgesenkt worden, wobei die neuen niedrigeren Werte erst ab 2012 gelten und in der 

Übergangszeit eine stufenweise Annäherung an die neuen Werte erfolgt (vgl. 4.4.1). Vor 

allem der Schwellenwert für den RLS-Anstieg im Fünfjahreszeitraum erscheint für die LUV 

wichtig, da ihr RLS im Jahr 2006 nach der Übergangsregelung einer Ausgleichsberechtigung 

nahe kommt (vgl. Abbildung 21), von der sie nach der alten Regelung weiter entfernt wäre. 

Würde man für 2006 den Schwellenwert ab 2012 einsetzen, würde der RLS der LBGen die 

Ausgleichsschwelle für einen Rentenlastanstieg im Fünfjahreszeitraum gerade überschreiten 

und damit eine Ausgleichsberechtigung erreichen. 

 

Ein Absinken der geschätzten Lohnsumme um mehr als 10 % im Jahr 2006 würde zu einer 

Ausgleichsberechtigung der LUV durch Anstieg des RLS im Fünfjahreszeitraum führen. Ein 

Absinken um mehr als 20 % würde ein Überschreiten aller Schwellenwerte für RLS und ELS 

bewirken. Würde z. B. als Komponente für das Arbeitsvolumen die Anzahl der Ak-Einheiten 

des STATISTISCHEN BUNDESAMTES verwendet, würden RLS und ELS deutlich zu Ausgleichs-

berechtigungen führen. Allerdings unterschätzen die Angaben des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES den Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft noch stärker, als die durchgeführte 

Arbeitsvolumenschätzung, da die Erhebungen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES nur 

Betriebe ab 2 ha (1 ha) erfassen und somit arbeitsintensive Klein- und Kleinstbetriebe 

vernachlässigen. 

 

Ein Ansteigen der Rentenlast um mehr als 22 % oder ein Anstieg der Entschädigungslasten 

um mehr als 21 % würde ebenfalls zu einer Ausgleichsberechtigung zugunsten der LUV 

führen. 

 

Das Lastenausgleichsverfahren der GBGen vergleicht die Renten- und Entschädigungs-

lastsätze am Durchschnitt aller GBGen, die an diesem Ausgleichssystem beteiligt sind. Ein 

Einbezug der LBGen in dieses Verfahren würde die Durchschnittsbelastung aller Beteiligten 

erhöhen, da die Lastsätze der LBGen weit über dem GBG-Durchschnitt liegen. Damit 

würden auch die Schwellenwerte zum Finanzausgleich ansteigen. Eine Ausgleichs-

berechtigung der LBGen würde dann noch weniger wahrscheinlich werden. 

 

4.8. Zusammenfassung 

Die Belastung der LUV durch Renten- und Entschädigungslasten wird in der intersektoralen 

Analyse durch Einbezug der LUIV in das Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Renten- und 
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Entschädigungslastsätze der LUV weit über dem Durchschnitt der GBGen liegen. Die 

Verwendung der Mindestlohnsumme und der korrigierten Mindestlohnsumme führt zu 

keinem Zeitpunkt im Beobachtungszeitraum zu einer Ausgleichsberechtigung für die LUV. 

Das gleiche Ergebnis erzielten SCHEELE (1990: 206) und MEHL (1999: 152) in ähnlichen 

Analysen, die ebenfalls die Mindestlohnsumme verwendeten.  

 

Der Einsatz der geschätzten Lohnsumme führt im Vergleich zur Verwendung der 

Mindestlohnsumme zu deutlich höheren Renten- und Entschädigungslastsätzen der LUV. 

Die Lastsätze der LUV sind allerdings auch bei Verwendung dieser geschätzten Lohnsumme 

nicht so hoch, als dass die Ausgleichsschwellen des 4,5fachen Rentenlastsatzes (RLS) und 

des 5fachen Entschädigungslastsatzes (ELS) überstiegen würden. Auch die Schwelle für 

den RLS-Anstieg im Fünfjahreszeitraum wird nur bei Einsatz der minimalen geschätzten 

Lohnsumme überschritten. Wie bereits dargestellt, unterschätzt die minimale geschätzte 

Lohnsumme aufgrund eines zu geringen Ansatzes für Arbeitsentgelte die tatsächliche Höhe.  
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5.1. Ziel und Vorgehensweise 

Ziel 
Ziel der intrasektoralen Analyse ist die Darstellung der regional sehr unterschiedlichen 

Belastung der LBGen durch Renten- und Entschädigungslasten. Gesellschaftliche Gründe 

(z.B. Erbfolge), aber auch sehr unterschiedliche topographische und klimatische Verhältnisse 

haben dazu geführt, dass die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe interregional sehr 

verschieden ist. 

Historisch und auch heute noch sind kleinstrukturierte Betriebe eher im Süden und Westen 

Deutschlands zu finden, die sich im Vergleich mit Betrieben anderer Regionen durch einen 

höheren Arbeitskräfteeinsatz auszeichnen. Daraus resultieren unter anderem höhere Unfall-

rentenlasten aus vergangenen Jahrzehnten, in denen ein noch höherer Arbeitseinsatz 

notwendig war als heute. Von politischer Seite wird daher schon länger ein Solidarausgleich 

zwischen den LBGen gefordert (BEHM et al. 2007). In begrenztem Ausmaß gibt es einen 

solchen schon seit mehreren Jahrzehnten, da die Verteilung der jährlichen Bundesmittel u. a. 

nach dem Grad der Belastung der LBGen erfolgt. 

 

Vorgehensweise 
Zur besseren Einordnung der späteren Ergebnisse werden zuerst die Betriebsstrukturen in 

der Land- und Forstwirtschaft anhand von Kennzahlen dargestellt. Mithin hat sich die Form 

der Landbewirtschaftung in Deutschland regional verschieden entwickelt und damit zu diver-

gierenden Strukturen geführt. Weiterhin wird auf die Auswirkungen der unterschiedlichen 

Beitragsberechnungsverfahren der LBGen eingegangen. Dazu werden die Beitrags-

forderungen der einzelnen LBGen für drei Betriebstypen miteinander verglichen. 

Mittels der Methode des Lastenausgleichsverfahrens der gewerblichen Berufsgenossen-

schaften nach §§ 176ff SGB VII wird die Belastung der einzelnen LBGen im Vergleich 

dargestellt, indem dieses Verfahren in diese Untersuchung innerhalb der LUV eingesetzt 

wird. Eine dafür notwendige statistische Datengrundlage ist allerdings bisher nicht verfügbar 

und muss daher durch eigene Berechnungen an entsprechender Stelle aufbereitet werden. 

In einem weiteren Schritt wird der neue LSVMG-Lastenausgleich nach § 184 SGB VII 

vorgestellt, der im Zuge der aktuellen LUV-Reform zwischen den LBGen eingeführt worden 

ist. Dabei ist vor allem die Funktion und Umverteilungswirkung dieses neuen Verfahrens 

Gegenstand der Diskussion. Anschließend wird die Verteilung der Bundesmittel auf die 

einzelnen LBGen untersucht, da die Verteilungsmethodik, der so genannte ‚79er Schlüssel’, 

auch als Instrument der Umverteilung zwischen den LBGen dient. 
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Das Hoheitsgebiet der regionalen LBGen entspricht weitgehend aggregierten Bundes-

ländern. Als Datengrundlage dienen teilweise Erhebungen des STATISTISCHEN BUNDES-

AMTES, die auf Ebene der Bundesländer verfügbar sind. Eine getrennte Darstellung der 

beiden bayerischen LBGen FOB und NOS ist somit nicht immer möglich. In diesen Fällen 

wird dann Bayern im Ganzen abgebildet. 

 

5.2. Regionale Unterschiede der Betriebsstrukturen in Deutschland 

Der intersektorale Agrarstrukturwandel und seine Auswirkungen sind bereits erläutert 

worden. Daran anknüpfend wird an dieser Stelle die landwirtschaftliche Struktur auf 

regionaler Ebene mittels Kennzahlen betrachtet. Dazu werden zuerst die Betriebsanzahlen 

und -größen vergleichend gegenübergestellt und dann die Verteilung der Arbeitskräfte und 

deren Einsatz bezogen auf die Fläche bzw. den Betrieb. Die regionale Strukturentwicklung 

steht in engem Zusammenhang mit der Arbeitsintensität der Bewirtschaftung, aus der sich 

verschieden starke Unfallrentenlasten aus früheren Jahren und auch heute noch ergeben. 

 

Abbildung 24: Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, R 2.1.1, 2005.  
Anmerkung: Die Erfassung des Statistischen Bundesamtes umfasst nur Betriebe ab 2 ha. 

 

Die durchschnittliche Betriebsgröße in der deutschen Landwirtschaft von 44 ha (2005) wird 

von den Betrieben in den Einzugsbereichen der LBGen SHH und NB gerade überschritten, 

im Bereich der LBG MOD liegt die durchschnittliche Betriebgröße hingegen mit 189 ha 

deutlich darüber (vgl. Abbildung 24), in Bayern mit 26 ha und in der LBG BW mit 24 ha klar 

darunter. 
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Abbildung 25: Forstbetriebe ab 10 ha und Waldfläche 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, R 2.1.1, 2005. 
 

Reine Forstbetriebe, die vom Statistischen Bundesamt ab einer Größe von 10 ha erfasst 

werden, haben in Deutschland eine durchschnittliche Größe von 267 ha. Betriebe dieser 

Kategorie gibt es im Bereich der LBG SHH entsprechend der geringen Waldfläche nur 

wenige (vgl. Abbildung 25). In Bayern und im Gebiet der LBG NB hingegen liegen die 

durchschnittlichen Betriebsgrößen deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. 

 

Abbildung 26: Landwirtschaftliche Betriebe mit Waldfläche und Forstbetriebe 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, R 2.1.1, 2005. 
Anmerkung: Die Erfassung des Statistischen Bundesamtes umfasst nur Betriebe ab 2 ha. 
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Die bäuerlichen Strukturen in Bayern werden durch die große Anzahl an Betrieben deutlich, 

die neben der Landwirtschaft auch in geringem Umfang auch Forstwirtschaft betreiben (vgl. 

Abbildung 26). Die Betriebe sind wenig spezialisiert und haben großenteils nur eine kleine 

bis sehr kleine Flächenausstattung, die weit unter dem deutschen Durchschnitt von 39 ha 

liegt. 

 

Abbildung 27: Flächenverteilung Acker-, Grünland und Waldfläche 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, Reihen 2.1.1, 2005 und 

3.1.2, 2006. 
Anmerkung: Die Erfassung des Statistischen Bundesamtes umfasst nur Betriebe ab 2 ha. 

 

Abbildung 27 zeigt die Flächenverteilung in den Zuständigkeitsgebieten der LBGen. Der 

Anteil Ackerland an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist im Bereich der LBG MOD am 

höchsten, wobei die Anteile aller LBGen in der Bandbreite von 60 % bis 80 % verteilt sind. Im 

Gegensatz dazu ist der Anteil an Waldfläche an der land- und forstwirtschaftlichen Fläche 

eher unterschiedlich. In den LBGen HRS und BW beträgt dieser rund 50 %, in der LBG SHH 

nur 12 %. 

 

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe ist neben der durchschnittlichen 

Betriebsgröße auch der Anteil derjenigen Betriebe interessant, die eine gewisse Ausstattung 

an Boden, dem wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionsfaktor, aufweisen. Dieser ist nur 

begrenzt verfügbar. Abbildung 28 zeigt den Anteil der Betriebe über 75 ha in den LBGen. 

Abgesehen vom Sonderkulturanbau, dürften zumindest die Betriebe dieser Gruppe eine 

wirtschaftliche Lebensgrundlage für ihre Inhaber darstellen. 
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Abbildung 28: Durchschnittliche Betriebsgröße [in ha LF] und Anteil Betriebe > 75 ha 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, Reihen 2.1.1, 2005 und 

3.1.2, 2006. 
Anmerkung: Die Erfassung des Statistischen Bundesamtes umfasst nur Betriebe ab 2 ha. 

 

Abbildung 29: Anzahl Betriebe nach STATISTISCHEM BUNDESAMT und Beitragspflichtige Unternehmen der 
LUV (LUV-BU) 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, R 2.1.1, 2005 und 

Geschäftsergebnissen des BLB, vers. Jg. 
 

Aus Abbildung 29 wird deutlich, dass in Bayern und der LBG BW die Anzahl der bei der LUV 

pflichtversicherten Unternehmen vergleichsweise hoch ist. Beitragspflichtige Unternehmen 

sind alle land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen ab einer Größe von 0,25 ha. Die vom 

STATISTISCHEN BUNDESAMT angegebene Anzahl an Betrieben beinhaltet hingegen nur 
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Betriebe ab einer Flächengröße von mindestens 2 ha. Die ersichtlichen Differenzen 

zwischen den Angaben des STATISTISCHEN BUNDESAMTES und der LBGen müssen demnach 

auf Klein- und Kleinstbetriebe mit einer Fläche von 0,25 ha bis 2 ha zurückzuführen sein.6 

Teilweise ist diese Differenz aber auch durch pflichtversicherte Unternehmen der 

Binnenfischerei, Imkereibetriebe oder andere Unternehmen zu erklären. Abbildung 30 zeigt 

die von der LUV erfassten Unternehmen mit sehr geringer Flächenausstattung sowie deren 

Anteil an allen Betrieben nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 SBG VII der jeweiligen LBG. 

 

Abbildung 30: Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII im Jahr 2005 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Verwendungsnachweisen für Bundesmittel des GLA 2005. 
Anmerkung: Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 sind alle Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, des 

Garten- und Weinbaus, der Fischzucht, Teichwirtschaft, Binnenfischerei, Imkerei und solche, die den Zielen 
des Natur- und Landschaftsschutz dienen. Neben- und Hilfsunternehmen gehören nicht dazu. 

 

Sehr deutlich ist zu erkennen, dass im Bereich der LBG BW extrem viele Kleinstunter-

nehmen mit weniger als einem Hektar Fläche angesiedelt sind, in der LBG HRS und den 

                                                 
6 Die unteren Erfassungsgrenzen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe des STATISTISCHEN BUNDESAMTES und 
der LBGen können auch unter den angegebenen Flächenangaben liegen, wenn andere Bedingungen, wie ein 
Mindesttierbestand etc., erfüllt sind. 
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beiden bayerischen LBGen FOB und NOS sind ebenfalls viele Unternehmen dieser 

Kategorie existent. In der zweitkleinsten Kategorie von einem bis fünf Hektar ist die 

Verteilung schon wesentlich homogener. Der Anteil der Betriebe unter einem Hektar ist in 

der LBG BW mit 67 % am höchsten und mit 12 % in der LBG SHH am geringsten. 

 

Neben der Bodenbewirtschaftung gibt es auch bei der Intensität der Tierhaltung größere 

Unterschiede zwischen den Regionen. Eine Betrachtung ausgewählter Tierbestände des 

Jahres 2006 zeigt, das in den LBGen NB und NRW die tierische Veredelung vergleichsweise 

stark vertreten ist (vgl. Abbildung 31).  

 

Abbildung 31: Tierbestände 2006: Mastschweine, Zuchtsauen und Eber 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Tierbestand und tierische Erzeugung 

2006, Fachserie 3, R 4. 
 

Die größten Rindviehbestände sind in Bayern und im Bereich der LBGen MOD und NB zu 

finden. Vor allem die arbeitsintensivere Milchkuhhaltung ist in Bayern stark ausgeprägt; die 

extensivere Form der Mutterkuhhaltung ist vermehrt in den neuen Bundesländern 

angesiedelt (vgl. Abbildung 32). 
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Abbildung 32: Tierbestände 2006: Milchkühe, Zuchtbullen und Mutterkühe 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Tierbestand und tierische Erzeugung 

2006, Fachserie 3, R 4. 
 

Abbildung 33: Tierbestände 2006: Masthühner 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Tierbestand und tierische Erzeugung 
2006, Fachserie 3, R 4. 

 

Mehr als die Hälfte der deutschen Masthühner wird in der niedersächsischen 

Veredelungsregion Weser-Ems gehalten. Auch auf dem Gebiet der LBG MOD spielt die 

Masthuhnhaltung eine bedeutende Rolle. In allen andern LBGen erfolgt im Vergleich nur 

wenig Hühnermästung (vgl. Abbildung 33). 
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Es kann also festgestellt werden, dass die Tierhaltung in den deutschen Regionen sehr 

inhomogen ist. Einige LBGen wie NB, MOD und in Bayern weisen vergleichsweise große 

Tierbestände auf, andere wie HRS, SHH und BW eher geringere. Die Tierhaltung ist im 

Vergleich zur Bodenbewirtschaftung arbeitsintensiver. Allerdings bedeuten große Tierbe-

stände nicht notwendig einen höheren Arbeitsaufwand, da moderne Haltungsverfahren 

großer Mastbetriebe mit wesentlich weniger Arbeit pro Tier auskommen, als traditionelle 

Haltungsformen in kleineren Gruppen. 

 

Abbildung 34: AK-Einheiten je 100 Betriebe und je 100 ha LF 

2,6
3

4,3

3,7

4,6
4,9

1,9

3,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutsch-
land

A
K-

E
in

he
ite

n 
je

 1
00

 B
et

ri
eb

e

0

1

2

3

4

5

6

AK
-E

in
he

ite
n 

je
 1

00
 h

a 
LF

AK-Einh je 100 Betriebe AK-Einh. je 100 ha LF
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES, Fachserie 3, Reihen 2.1.8, 2005. 
 

Eine intrasektorale Betrachtung des landwirtschaftlichen Arbeitskräfteeinsatzes in Abbildung 

34 zeigt, dass der AK-Einsatz je Betrieb in den alten Bundesländern ähnlich ist, trotz der 

unterschiedlichen Flächenausstattung, die bereits dargestellt wurde. Allein im Einzugsgebiet 

der LBG MOD weicht der AK-Einsatz pro Betrieb davon stark nach oben ab. Wie bereits in 

Kap. 4.5.1 gezeigt, wird in den neuen Bundesländern der größte Teil der landwirtschaftlichen 

Fremdarbeitskräfte beschäftigt. Dies ist einerseits auf die mit Abstand größere 

Flächenausstattung der dort angesiedelten Betriebe zurückzuführen, andererseits aber auch 

auf die Gesellschaftsformen der Betriebe. In der LBG BW und in Bayern werden ca. 1,2 AK 

pro Betrieb beschäftigt, was einem Unternehmer und der halben Arbeitskraft seines 

Ehegatten oder eines Altenteilers entspricht und typisch für kleine Familienbetriebe ist. 

Bei Betrachtung des AK-Einsatzes je Fläche ist zu erkennen, dass dieser sehr inhomogen 

ist. In den Bezirken der süd- und westdeutschen LBGen BW, den zwei bayerischen LBGen, 

der LBG NRW und der LBG HRS werden auf 100 ha landwirtschaftliche Nutzfläche vier bis 
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fünf AK eingesetzt, in den neuen Bundesländern nur weniger als zwei. Wie sich in der 

folgenden Analyse noch zeigen wird, sind die LBGen mit einem höheren Arbeitseinsatz 

durch das damit verbundene höhere Unfallaufkommen schwerer durch Renten und andere 

Leistungen belastet, als die nord- und ostdeutschen LBGen. 

 

5.3. Regionale Unterschiede in der Beitragsbelastung  

Die differenzierten Beitragserhebungsmethoden, die durch die Selbstverwaltung in den 

einzelnen LBGen entwickelt wurden, führen zu einer sehr unterschiedlichen Belastung der 

landwirtschaftlichen Unternehmer durch Beiträge zur LUV. Aber nicht nur die unterschied-

lichen Berechnungsverfahren sind für die ungleiche Belastung verantwortlich, sondern vor 

allem auch die Höhe der jährlichen Leistungsaufwendungen in den LBGen. Eine 

differenziertere Betrachtung der einzelnen Beitragserhebungsverfahren erfolgt in dieser 

Arbeit nicht, da nicht die Beitragsbelastung einzelner Betriebe, sondern die Belastung der 

LBGen im Fokus der Analyse steht. 

 

Abbildung 35: Intrasektoraler Vergleich der Beitragsbelastung: Betrieb mit 45 ha Mähdruschfrüchten und 
5 ha Stilllegung (Hektarwert: 1.500 DM/ha) [in €] 
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Quelle: DEUTSCHER BAUERNVERBAND (DBV) 2004b. 
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Eine Analyse des DEUTSCHEN BAUERNVERBANDES (DBV 2004b) zeigt die unterschiedliche 

Beitragslast für einen identischen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn dieser in verschiedenen 

LBGen zur LUV veranlagt wird. In Abbildung 35 sind die fälligen Beiträge für einen kleineren 

Marktfruchtbetrieb mit 45 ha Mähdrusch und 5 ha Stilllegungsfläche dargestellt. Es wird 

deutlich, dass in den beiden norddeutschen LBGen SHH und NB vergleichsweise geringe 

Beiträge zu zahlen sind, mit einer stark ansteigenden Tendenz, je weiter südlich die LBG 

gelegen ist. Auch zwischen den Brutto- und Nettobeiträgen ist ein deutlicher Nord/Ost-

Südanstieg zu erkennen. Die Bruttobeiträge stellen die eigentliche Beitragslast dar, durch 

Abzug der Bundesmittel ergibt sich der Nettobeitrag, der von den Beitragspflichtigen erhoben 

wird. 

 

Abbildung 36: Intrasektoraler Vergleich der Beitragsbelastung: Betrieb mit 150 ha extensivem und 150 ha 
intensivem Grünland (Hektarwert: 1.600 DM/ha) und 600 Mutterschafe [in €] 
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Quelle: DEUTSCHER BAUERNVERBAND (DBV) 2004b. 
 

Abbildung 36 zeigt die Beitragshöhe für einen Betrieb mit 150 ha extensiver und 150 ha 

intensiver Grünlandbewirtschaftung und einer Mutterschafhaltung mit 600 Tieren im 

intrasektoralen Vergleich. Auch für diese Betriebsform ist im Süden ein höherer Beitrag fällig 

als im Norden und Osten, vor allem bei den Bruttobeiträgen sind extreme Unterschiede 

vorhanden. 
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Größere Unterschiede sind ebenfalls bei der Veranlagung eines Großbetriebs existent (vgl. 

Abbildung 37). In den südlichen LBGen werden dreifache Bruttobeiträge und doppelte 

Nettobeiträge im Vergleich zu den LBGen SHH und NB fällig. 

 

Abbildung 37: Intrasektoraler Vergleich der Beitragsbelastung: Betrieb mit 1.300 ha Mähdruschfrüchten, 
200 ha Stilllegung und 100 ha intensivem Grünland (Hektarwert: 1.800 DM/ha) und 2.000 Mastschweinen 
[in €] 
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Quelle: DEUTSCHER BAUERNVERBAND (DBV) 2004b. 
 

Neben den aufgezeigten Beitragsunterschieden, die für einen identischen Betrieb in 

verschiedenen LBGen entstehen, müssen auch die Größenunterschiede der einzelnen 

Betriebe in die Betrachtung mit eingehen. Während für kleinere Betriebe der LUV-Beitrag 

ungefähr dem Unfallrisiko entsprechen kann, existieren in den neuen Bundesländern 

Großbetriebe, die durch flächenbezogene Beitragsberechnung jährlich Beiträge in einer 

Größenordnung mehrerer zehntausend und auch über 100.000 Euro zu leisten haben. Diese 

stehen kaum noch in Relation zum tatsächlichen Unfallrisiko des betroffenen Betriebs. 

 

Die Beitragsbelastung der Unternehmer hängt eng mit der Belastung der LUV durch 

erbrachte Leistungen zusammen. Die Leistungsaufwendungen der einzelnen LBGen sind 

unterschiedlich hoch, woraus eine teilweise stark ungleiche Beitragsbelastung der 
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Unternehmer resultiert. Daher werden im Rahmen des folgenden intrasektoralen 

Belastungsvergleiches die Renten- und Entschädigungslasten der LBGen gegenübergestellt. 

 

5.4. Intrasektoraler Belastungsvergleich mittels Lastenausgleichsverfahren der 
Gewerblichen Berufsgenossenschaften 

Die Verwendung des Lastenausgleichsverfahrens zur Analyse von Spitzenbelastungen 

einzelner LBGen bietet sich als Methode grundsätzlich an, weil dieses Verfahren im 

gewerblichen Bereich der Gesetzlichen Unfallversicherung ein Standard ist. Nach dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung muss dieses Verfahren auch für die LBGen anwendbar 

sein. 

In der vorangegangenen intersektoralen Analyse wurde bereits das Nichtvorhandensein 

einer statistischen Lohnsumme der LUV-Versicherten diskutiert. Bei der intrasektoralen 

Analyse mittels des Lastenausgleichsverfahrens tritt zusätzlich das Problem auf, das die vom 

BLB errechnete Vollarbeiterzahl nur auf Bundesebene verfügbar ist. Aufgrund dessen, und 

weil eine eigene Kalkulation einer solchen Kennzahl auf Ebene der LBGen aufwändig 

erscheint, wird in vorangegangenen Untersuchungen die Meinung vertreten, dass ein intra-

sektoraler Einsatz des Lastenausgleichsverfahrens nicht möglich sei (MEHL 1999a: 152; 

MEHL 1999c: 272). 

Im Gegensatz dazu werden im Folgenden die in die Berechnung der Vollarbeiterzahl ein-

gehenden Größen (vgl. Kap. 4.5.1) in ihre intrasektoralen Bestandteile zerlegt, um die 

notwendige Datengrundlage zu schaffen. In einem weiteren Schritt wird wie bereits in der 

intersektoralen Analyse auf gesamtdeutscher Ebene geschehen, das in den LBGen 

versicherte Arbeitsvolumen geschätzt. 

 

5.4.1. Datengrundlage 

5.4.1.1. Intrasektorale Aufspaltung der Vollarbeiter 

Der BLB verfügt nach eigener Aussage nicht über differenzierte Vollarbeiterzahlen nach 

einzelnen LBGen. Eine solche regionale Aufteilung dieser Kennzahl ist nach Angaben des 

BLB nicht möglich. Da vom BLB zur Berechnung der Vollarbeiter fast ausschließlich auf 

gesamtdeutscher Ebene summiertes Datenmaterial der LBGen bzw. des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES verwendet wird, ist tatsächlich eine regionale Aufspaltung nach hiesigem 

Ermessen ohne weiteres möglich.  

Etwas aufwändiger als angenommen gestaltete sich das Zusammentragen der regionalen 

Daten, da diese größtenteils nicht in öffentlich zugänglichen Datenreihen verzeichnet sind. 
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Vor allem die Aufteilung der Beitragspflichtigen Unternehmen in die Gruppen „BU nach §…“, 

„Fließgruppe“ und „Ohne Bundesmittel“ war erst nach Datenanfragen bei mehreren 

Institutionen möglich, bis eine Herausgabe der unveröffentlichten Verwendungsnachweise 

des Gesamtverbandes der landwirtschaftlichen Alterskassen über die Bundesmittel zur 

Beitragssenkung in der LUV durch das BMELV erfolgte. Die Verwendungsnachweise geben 

Auskunft über die Anzahl der bundesmittelempfangenden Unternehmen in den LBGen, aber 

auch über die monetäre Verteilung auf die LBGen. 

 

Die Saisonarbeitskräfte, die bis 2004 mit 80.000 VA angenommen wurden, sind 

entsprechend des jeweiligen Anteils des Saisonarbeitseinsatzes einer LBG am gesamt-

deutschen Saisonarbeitseinsatz aus der Agrarstrukturerhebung und der Gartenbauerhebung 

des STATISTISCHEN BUNDESAMTES aufgeteilt worden. Weiterhin sind die Zahlen der 

familienfremden Arbeitskräfte, die auf Bundesländerebene vorliegen, und der Saisonarbeits-

kräfte dem jeweiligen Anteil der VA aus BU entsprechend auf die beiden bayerischen LBGen 

FOB und NOS aufgeteilt worden. Die Berechnung der Vollarbeiter für die LBGen ist in 

Anhang 17 und Anhang 18 dargestellt sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse in 

Tabelle 19.  

 

Tabelle 19: Intrasektorale Verteilung der Vollarbeiter 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006
2000 - 
2006

SHH 60.073 59.150 58.399 57.660 57.123 56.588 55.519 54.950 3% -7,1%
NB 181.910 182.455 178.033 172.933 169.296 166.044 163.084 159.514 9% -12,6%
NRW 185.572 168.801 166.197 176.502 175.444 174.150 166.269 158.712 9% -6,0%
HRS 248.913 228.604 222.362 216.136 211.516 206.042 198.730 195.885 11% -14,3%
FOB 250.366 257.256 257.384 255.205 280.398 240.431 245.967 244.990 13% -4,8%
NOS 195.942 194.363 191.012 188.334 186.684 184.176 182.238 176.713 10% -9,1%
BW 264.379 295.046 278.405 271.970 266.794 267.839 264.613 260.059 14% -11,9%
Gartenbau 445.833 435.114 425.710 417.542 412.940 378.984 358.473 367.415 20% -15,6%
MOD 215.014 221.797 224.051 217.869 221.069 234.731 232.210 228.231 12% 2,9%

Deutschland 2.046.480 2.042.585 2.001.551 1.974.152 1.981.263 1.908.985 1.867.103 1.846.467 100% -9,6%

Quelle: Eigene Berechnungen. 
 

Das Berechnungsverfahren Anfang des Jahres 2000 geändert worden, was vor allem zu 

niedrigeren Vollarbeiterzahlen in den LBGen NRW, HRS und zu höheren in BW, FOB und 

MOD führte. Das in Vollarbeitern ausgedrückte Arbeitsvolumen sinkt in fast allen LBGen im 

Beobachtungszeitraum. Nur in der LBG MOD ist ein Anstieg der Arbeitsleistung erkennbar, 

der durch einen Anstieg der VA aus den BU verursacht ist. Interessant ist auch die 

verschiedene Zusammensetzung der Vollarbeiterzahlen. In den LBGen der alten Bundes-

länder kommen 80 %-90 % der VA aus den BU, also aus der Gruppe der Unternehmer und 

Ehegatten. In der LBG MOD, die die neuen Bundesländer abdeckt, beträgt dieser Anteil nur 
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60 % und in der Gartenbau-BG nur 25 %. Dafür ist der Anteil der Familienfremden Arbeits-

kräfte an der Arbeitsleistung in der LBG MOD mit 67 % und in der Gartenbau-BG mit 67 % 

wesentlich höher als in den westdeutschen Bundesländern (5 % bis 15 %, vgl. Anhang 17). 

 

Aufgrund der in Kap. 4.5.1 diskutierten Ungenauigkeiten im Berechnungsverfahren der 

Vollarbeiter wird eine intrasektorale Aufteilung dieser Kennzahl ebenso zu gewissen 

Ungenauigkeiten führen. Vor allem ist fraglich, ob die Berechnung der VA aus BU für 

großbetriebliche Strukturen im Norden und Osten Deutschlands einigermaßen zutreffende 

Ergebnisse liefern kann, weil dieses Verfahren für die eher kleinstrukturierten alten 

Bundesländer weit vor der deutschen Wiedervereinigung entwickelt wurde. Da die 

Vollarbeiter dennoch vom BLB nach diesem Verfahren berechnet und in offiziellen Statistiken 

veröffentlicht wurden, sind diese die offizielle Größe zur Abbildung des Arbeitseinsatzes in 

der Landwirtschaft. Das Berechnungsverfahren hat somit für alle LBGen Gültigkeit und muss 

daher auch der intrasektoralen Betrachtung standhalten. 

 

5.4.1.2. Regional differenzierte Betrachtung des landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes 

Die intrasektorale Betrachtung des landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes erfolgt auf Ebene 

der regionalen LBGen. Die räumlichen Zuständigkeitsbereiche der 8 LBGen entsprechen 

aggregierten Bundesländern, sodass Daten des STATISTISCHEN BUNDESAMTES auf Bundes-

landebene zur Schätzung des Arbeitsvolumens herangezogen werden können. Die 

Gartenbau-BG wird in die Arbeitsvolumenschätzung nicht einbezogen, da für diese eine 

tatsächliche Lohnsumme in den Geschäftsergebnissen des BLB existiert und damit nicht 

geschätzt und berechnet werden muss. 

 

Die Volumina der Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung sind bereits in Tabelle 11 und 

Tabelle 12 des Kap. 4.5.3 dargestellt. Ebenso sind dort die entsprechenden Arbeitsbedarfe 

und die daraus resultierenden Arbeitsvolumina aufgezeigt. An dieser Stelle erfolgt daher nur 

eine zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse (vgl. Tabelle 20). Es wird deutlich, dass 

der Arbeitseinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion in den südlichen LBGen, vor allem 

in Bayern und in den LBGen BW und HRS, vergleichsweise hoch ausfällt. Fast ein Drittel des 

deutschen Arbeitseinsatzes in der Tierhaltung findet in Bayern statt. Das liegt einerseits an 

der in Bayern sehr ausgeprägten arbeitsintensiven Rindviehhaltung mit Milchkühen, Kälber-

aufzucht und Rindermast. Andererseits sind die bayerischen Tierbestände im Vergleich zu 

nord- und ostdeutschen Strukturen eher klein, was einen höheren Arbeitseinsatz pro Tier 

notwendig macht. 
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Für die LBG MOD sind ebenfalls hohe Werte für die Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung 

ausgewiesen. Im Vergleich steht dem Arbeitsvolumen der neuen Bundesländer eine höhere 

Produktion gegenüber, die auf arbeitseffizientere Strukturen zurückzuführen ist. Im Bereich 

der Tierhaltung entfällt auch auf die LBG NB ein großer Teil des Arbeitsvolumens. Dies ist 

hauptsächlich durch die ausgeprägte Rinder- und Schweinehaltung, aber auch durch die 

Mastgeflügelhaltung verursacht.  

 

Tabelle 20: Intrasektoraler Vergleich des geschätzten Arbeitsvolumens und der Ak-Einheiten des 
STATISTISCHEN BUNDESAMTES 

2006 SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

[Akh] 25.717.161 73.306.852 64.166.529 127.557.575 128.201.348 93.920.124 133.581.060 646.450.650
Anteil von 

Deutschland 4% 11% 10% 20% 20% 15% 21% 100%

[Akh] 39.402.698 89.242.979 57.475.154 42.238.600 141.558.947 65.086.405 80.228.122 515.232.905
Anteil von 

Deutschland 8% 17% 11% 8% 27% 13% 16% 100%

[Akh] 65.119.859 162.549.831 121.641.684 169.796.174 269.760.296 159.006.529 213.809.183 1.161.683.555
[VA] 41.215 102.880 76.988 107.466 170.734 100.637 135.322 735.243

Anteil von 
Deutschland [%] 6% 14% 10% 15% 23% 14% 18% 100%

AK-Einheiten
Stat. Bundesamt 27.900 78.700 65.200 65.300 150.900 70.200 100.900 559.100

Anteil von 
Deutschland [%] 5% 14% 12% 12% 27% 13% 18% 100%

Boden-
bewirtschaftung

Tierhaltung

Summe
in Vollarbeitern

 
Quelle: Eigene Darstellung nach STATISTISCHEM BUNDESAMT 2008 und eigenen Berechnungen. 
Anmerkung: Die Ak-Einheiten des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf das Jahr 2005. 
 

Im Vergleich der geschätzten Werte mit den Arbeitskrafteinheiten des STATISTISCHEN 

BUNDESAMTES zeigt sich eine weitgehende Übereinstimmung in der intrasektoralen 

Verteilung. Nur liegt das das geschätzte Arbeitsvolumen auf einem höheren Niveau. 

Allerdings sind für Bayern und die LBG HRS Abweichungen ersichtlich. Nach den Werten 

des STATISTISCHEN BUNDESAMTES liefert die Schätzung für HRS und BW eher zu hohe 

Werte, für Bayern und NRW eher zu geringe. Die zu geringe Schätzung für HRS und BW ist 

dadurch zu erklären, dass das Statistische Bundesamt nur Betriebe ab 2 ha (1 ha) in die 

Erhebung mit einbezieht, in HRS und BW allerdings sehr viele Betriebe unter dieser Grenze 

liegen. Die zu geringe Schätzung für Bayern, in dem es auch sehr viele Klein- und 

Kleinstbetriebe gibt, ähnlich wie in HRS und BW, ist wahrscheinlich auf zu geringe Arbeits-

bedarfswerte zurückzuführen. 
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5.4.2. Ergebnisse 

Für den intrasektoralen Belastungsvergleich wird das Lastenausgleichsverfahren der GBGen 

zwischen den einzelnen LBGen angewendet. Die Berechnung der Renten- und 

Entschädigungslastsätze erfolgt auf Basis zwei verschiedener Lohnsummen, um daraus 

resultierenden Ergebnisse zu vergleichen. 

Zuerst findet die korrigierte (Mindest-)Lohnsumme Verwendung, die aus den intrasektoral 

aufgeteilten Vollarbeitern und regional angepassten Arbeitsentgelten berechet wird, wobei 

bei den Arbeitsentgelten die Beschäftigtengruppen berücksichtigt werden (vgl. Anhang 19). 

Eine Anpassung der Arbeitsentgelte erschient als notwendig, weil für einige 

Versichertengruppen der LBG MOD ein niedrigerer Osttarif gültig ist, vor allem aber in der 

Gartenbau-BG und der LBG MOD ein wesentlich höherer Anteil an Fremdarbeitskräften 

beschäftigt ist, für die ein höheres Arbeitsentgelt angesetzt wird, als für landwirtschaftliche 

Unternehmer. Letztere erbringen in den LBGen der alten Bundesländer die Hauptarbeits-

leistung. Eine zweite Lohnsumme wird aus dem geschätzten Arbeitsvolumen und den 

vorgenannten angepassten Lohnsummen gebildet.  

 

Der intrasektorale Vergleich der RLS in Abbildung 38 zeigt, dass die Belastung der einzelnen 

LBGen recht unterschiedlich ist. Abgesehen von der Gartenbau-BG liegen die RLS der 

einzelnen LBGen im Beobachtungszeitraum in einer überschaubaren Bandbreite. Es zeigt 

sich, dass die Belastung der Gartenbau-BG im Vergleich zu den übrigen LBGen wesentlich 

geringer ist und auf dem niedrigen Niveau des GBG-Durchschnitts liegt.  

 

Eine Ausgleichsberechtigung aufgrund eines überproportionalen Anstiegs des Renten-

lastsatzes im vergangenen 5-Jahreszeitraum erhält keine der LBGen, da die jeweiligen 

Rentenlastsätze die entsprechenden Ausgleichsschwellen nicht überschreiten (vgl. Anhang 

20 bis Anhang 28). Vergleichsweise nah an diese Ausgleichsschwelle reichen die RLS der 

Gartenbau-BG. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Schwellenwerte für diese 

Ausgleichsberechtigung in den Abbildungen der Rentenlastsätze nicht eingezeichnet. 
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Abbildung 38: Intrasektoraler Vergleich der Rentenlastsätze unter Verwendung der korrigierten (Mindest-) 
Lohnsumme 2000-2006 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Abbildung 39: Intrasektoraler Vergleich der Entschädigungslastsätze unter Verwendung der korrigierten 
(Mindest-)Lohnsumme 2000-2006 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 
 

Der intrasektorale Vergleich der ELS ergibt ein ähnliches Bild (vgl. Abbildung 39). Auffällig 

sind die sinkenden Lastsätze der LBG MOD, was vor allem bei der Betrachtung der RLS 

hervorsticht. Auch das hohe Belastungsniveau der LBG MOD ist auffällig, vor allem wenn die 

geringen Beitragsbelastungen der Unternehmer und die geringen Bundesmittelanteile, deren 
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Verteilung nach der Belastung der LBGen erfolgt, in die Überlegung mit einbezogen werden. 

Es erscheint als wahrscheinlich, dass die LBG MOD nicht tatsächlich höher belastet ist, 

sondern dass die Berechnung der Vollarbeiter nach dem Verfahren des BLB den 

tatsächlichen Arbeitseinsatz unterschätzt, was zu einer zu geringen Lohnsumme führen 

würde. Selbst die im Vergleich hoch angesetzten Arbeitsverdienste für MOD, die durch den 

hohen Fremdarbeiteranteil bedingt sind, ändern anscheinend nichts an der wohl zu geringen 

Lohnsumme. 

 

Abbildung 40: Intrasektoraler Vergleich der Rentenlastsätze unter Verwendung der geschätzten 
Lohnsumme 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 
 

Der intrasektorale Vergleich der RLS auf Basis der geschätzten Lohnsumme bringt deutlich 

abweichende Ergebnisse (vgl. Abbildung 40 und Abbildung 41). Die Belastung ist in Bayern 
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am höchsten, beim Vergleich der ELS sogar mit Abstand am höchsten. Die anderen süd- 

und westdeutschen LBGen sind ebenfalls vergleichsweise stark belastet. Die Lastsätze der 

LBG MOD liegen im Gegensatz zur vorigen Darstellung eher im unteren Bereich. Mit 

Abstand am wenigsten von allen Flächen-LBGen ist die LBG SHH belastet und die Lastsätze 

der Gartenbau-BG liegen wieder ungefähr auf dem Niveau des GBG-Durchschnitts. 

 

Abbildung 41: Intrasektoraler Vergleich der Entschädigungslastsätze unter Verwendung der geschätzten 
Lohnsumme 
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Quelle: Eigene Berechnungen. 
 

Die Belastung der LBGen bei Verwendung der geschätzten Lohnsumme gleicht in etwa der 

in Kap. 5.3 aufgeführten Beitragsbelastung der Unternehmer in den regionalen LBGen. Die 

Verwendung der geschätzten Lohnsumme führt auch dazu, dass mehr als die Hälfte der 

LBGen nach dem Lastenausgleichsverfahren eine Ausgleichsberechtigung erhalten würden. 
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5.5. Neuer intrasektoraler Lastenausgleich nach LSVMG 

Mit dem LSVMG wird in der LUV ein intrasektoraler Lastenausgleich eingeführt, um dem 

nicht einheitlichen Strukturwandel innerhalb der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, aber 

auch um die innerlandwirtschaftliche Solidarität zu stärken und in allen LBGen angemessene 

Beitragsbelastungen zu erreichen (BMAS & BMELV 2008: 22). Der LSVMG-Lastenausgleich 

wird erstmals im Jahr 2010 Anwendung finden. 

Da dieser partielle Lastenausgleich sich von dem bekannten Verfahren der GBGen 

unterscheidet, wird es im Folgenden kurz vorgestellt sowie auch die dadurch zu erwartenden 

Umverteilungseffekte. 

 

5.5.1. Funktion und Unterschiede zum Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften nach § 176ff SGB VII 

Eine Ausgleichsberechtigung oder -verpflichtung im neuen LSVMG-Lastenausgleich nach 

§ 184 SGB VII wird auf Basis der Rentenaufwendungen und der Ertragskraft der LBGen 

ermittelt. Für die Ertragskraft wird nicht etwa das reale Beitragspotential oder -aufkommen 

einer LBG angenommen, sondern die beitragsbelastbaren Ertragswerte, die bereits für die 

Bundesmittelverteilung nach dem sog. 79er-Schlüssel verwendet werden. Der Renten-

aufwand entspricht der Rentenlast des Lastenausgleichsverfahrens der GBGen, nämlich der 

Aufwendungen für Renten, Sterbegelder und Abfindungen.  

 

Jede Berufsgenossenschaft trägt das Doppelte ihrer Neurenten, wobei Neurenten hier den 

Rentenlasten im Ausgleichsjahr aus Versicherungsfällen entsprechen, die erstmals Rente, 

Sterbegeld oder Abfindungen im vorausgegangenen Fünfjahreszeitraum erhalten haben. Die 

darüber hinausgehenden Rentenlasten der LBGen werden von der Gemeinschaft aller 

LBGen getragen, anteilig nach dem Verhältnis der beitragsbelastbaren Flächenwerte. Jede 

LBG trägt also Rentenlasten in dem Umfang, als hätte die aktuelle Risikostruktur bereits in 

der Vergangenheit bestanden. Ein Anreiz zur Unfallverhütung bleibt bei dem LSVMG-

Lastenausgleich dennoch für jede LBG bestehen, da ein starkes Ansteigen oder Sinken der 

Rentenlasten sich in den ersten Jahren direkt auf die Höhe der selbst zu tragenden 

Rentenlasten auswirkt und nur zu einem geringen Teil durch die Gemeinschaft getragen 

wird.  

Für die Einführungsjahre gilt eine Übergangsregelung, nach der in den Jahren 2010  und 

2011 die 3-fachen Neurentenlasten und in 2012 und 2013 die 2,5-fachen Neurentenlasten 

von jeder LBG selbst getragen werden (§ 221 SGB VII). 
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Der LSVMG-Lastenausgleich enthält keinen unteren Schwellenwert, bei dessen 

überschreiten eine Ausgleichspflicht an andere BGen nicht mehr besteht. Es sind also alle 

LBGen zum Ausgleich verpflichtet, solange sie nicht selbst eine Ausgleichsberechtigung 

haben.  

 

5.5.2. Umverteilungswirkung 

Die Umverteilungswirkung des neuen Lastenausgleichsverfahrens innerhalb der LUV ist für 

das Jahr 2006 in Tabelle 21 dargestellt. Zu beachten ist, dass die der Berechnung zu 

Grunde liegenden Neurenten vom BLB noch nicht exakt erfasst werden können, da diese 

Daten in der Vergangenheit nicht von Interesse waren. Die verwendeten Daten sind also als 

vorläufig zu betrachten. Die angegebene Rentenlast der Gartenbau-BG beträgt nur ca. ein 

Drittel der in den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen ausgewiesenen Lasten, da nach 

§ 184b Abs. 1 SGB VII nur Rentenlasten von Unternehmen nach § 123 Abs. 1,1 SGB VII 

einzubeziehen sind. 

 

Tabelle 21: Umverteilungswirkung des LSVMG-Lastenausgleichs bei Verwendung des Rentenbestands 
des Jahres 2006 

LBG Renten-
aufwand

Neurenten x 
2  

ausgleichs-
fähige Renten

beitrags-
belastbare 

Ertragswerte

Anteil zu tragende 
Rentenlast 

ohne 
Neurenten

(+) zus. 
Belastung /      (-) 

Entlastung  / 
Umverteilung

SHH 12.688.063 2.784.194 9.903.869 1.361.157.388 5,98% 18.301.582 8.397.713
NB 47.058.238 10.726.132 36.332.106 2.770.313.842 12,17% 37.248.540 916.434
NRW 44.059.623 8.038.050 36.021.573 2.828.713.410 12,42% 38.033.758 2.012.185
HRS 56.393.761 11.450.432 44.943.329 2.484.717.085 10,91% 33.408.520 -11.534.809
FOB 56.899.460 15.100.948 41.798.512 1.802.762.734 7,92% 24.239.232 -17.559.280
NOS 39.932.316 10.025.524 29.906.792 1.525.327.160 6,70% 20.508.944 -9.397.848
BW 51.939.899 11.631.910 40.307.989 1.952.117.614 8,57% 26.247.399 -14.060.590
GB 10.604.217 3.881.436 6.722.781 1.029.050.781 4,52% 13.836.208 7.113.427
MOD 70.820.318 10.633.570 60.186.748 7.013.409.250 30,80% 94.299.517 34.112.769

Deutschland 390.395.895 84.272.196 306.123.699 22.767.569.264 100,00% 306.123.699 52.552.528

Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten des BLB und LSVMG 2007. 

 

Das Umverteilungsvolumen beträgt bei Zugrundelegung des Rentenbestandes von 2006 

52,5 Mio. €. Durch die Übergangsregelung wird in den ersten Jahren des Ausgleiches ab 

2010 nur eine geringere Umverteilung stattfinden. So würde nach vorstehender Rechnung im 

ersten Ausgleichsjahr nur 43 Mio. € umverteilt werden. Das Transfervolumen ist damit mehr 

als doppelt so hoch wie die Umverteilungen, die im Rahmen der Bundesmittelgewährung 

bislang stattfinden.  
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Die in vorstehender Tabelle aufgeführte Umverteilungswirkung des LSVMG-Lastenausgleich 

soll nicht dazu verleiten, zukünftige Mehr- oder Minderbelastungen einzelner LBGen genau 

vorherzusagen. Bei der individuellen Belastung kann es zusätzlich durch die besondere 

Abfindungsaktion zu Änderungen kommen, wie auch durch die Verteilung der Bundesmittel. 

Auch wenn letztere in den nächsten Jahren reduziert werden sollen, bleibt bei weiterem 

Gebrauch des 79er-Schlüssels zur Aufteilung eine ausgleichende Wirkung vorhanden, wenn 

auch nur in geringerem Umfang als es bisher der Fall war. Der 79er-Schlüssel regelt die 

Bundesmittelverteilung und wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

5.6. Bundesmittelverteilung 

Die Verteilung der Bundesmittel auf die einzelnen LBGen erfolgte bis 1979 ausschließlich 

nach deren Anteil an den Leistungsaufwendungen aller LBGen. Ein Anreiz zur Unfallver-

meidung und Kostensenkung erfolgt dadurch nicht. Auch wurden die sehr unterschiedliche 

Belastung einerseits und strukturelle Besonderheiten andererseits der LBGen von der 

bestehenden Regelung nicht berücksichtigt (Wissenschaftlicher Beirat 1979: 108f). Um 

verschiedenen Einkommensverhältnissen und strukturellen Unterschieden in der Landwirt-

schaft gerecht zu werden, wurde der so genannte 79er-Schlüssel eingeführt, der im 

Ergänzungsbericht des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 

10. Oktober 1979 dargestellt ist. Danach werden 93 % der Bundesmittel aufgrund des Anteils 

der Leistungsaufwendungen einzelner LBGen (zweijähriger Durchschnitt aus den beiden 

Jahren vor dem Jahr der Bundesmittelgewährung) an den gesamten Leistungen aller LBGen 

verteilt. Die übrigen 7 % werden den LBGen zugeteilt, deren Belastung durch Leistungs-

aufwendungen je 1.000 DM Ertragswert über dem Durchschnitt aller LBGen liegt (MEHL 

2005a: 27; MAYDELL 1988: 162). 

 

Mit dem Absenken des Bundesmittelzuschusses in den letzten Jahren (vgl. Abbildung 42) 

wird ebenfalls der belastungsabhängig zu verteilende Anteil geringer, sodass die ausgleich-

ende und umverteilende Wirkung des 79er-Schlüssels geringer geworden ist. Waren im Jahr 

2000 umgerechnet noch ca. 18 Mio. € umzuverteilen, waren es 2005 nur noch 10 Mio. €. Die 

geplante Absenkung der jährlichen Bundesmittel in den nächsten Jahren auf 100 Mio. € wird 

den umzuverteilenden Anteil auf 7 Mio. € weiter absenken. 
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Abbildung 42: Verteilung der Bundesmittel auf die LBGen 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Verwendungsnachweisen für Bundesmittel des GLA, versch. Jg.  
 

Bereits im Kap. 3.3.2 wurde der Rückgang der bundesmittelberechtigten Betriebe durch die 

Erhöhung des Mindestbeitrages, oberhalb dessen einem beitragspflichtigen Unternehmer 

erst Bundesmittel zuteil werden, erwähnt. Dieser Mindestbetrag dient dazu, die 

Beitragssenkung hauptsächlich landwirtschaftlichen Unternehmern zukommen zu lassen 

(MAYDELL 1988: 163).  

Die Abbildung 43 zeigt, dass durch die erste Erhöhung im Jahr 2000 von 76,69 € auf 

230,08 € vor allem in den süd- und westdeutschen LBGen den Kreis der 

Bundesmittelberechtigten deutlich eingegrenzt wurde. In diesen LBGen sind wie bereits 

dargestellt sehr viele Klein- und Kleinstunternehmer versichert, die von einer weiteren 

Subventionierung durch Bundesmittel ausgeschlossen werden sollten. Bei den LBGen SHH 

und MOD sowie bei der Gartenbau-BG sind schwächere Auswirkungen sichtbar. Die zweiter 

Anhebung im Jahr 2002 auf 305 € zeigt nur in geringem Umfang Auswirkungen bei der LBG 

FOB. 
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Abbildung 43: Bundesmittelberechtigte Betriebe 1999 bis 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Verwendungsnachweisen für Bundesmittel des GLA, versch. Jg.  
 

 

5.7. Zusammenfassung 

Die intrasektorale Belastungsanalyse wurde sowohl unter Verwendung der korrigierten 

(Mindest-)Lohnsumme durchgeführt, als auch auf Basis der geschätzten Lohnsumme. Die 

Ergebnisse der beiden Berechnungen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Es zeigt sich 

deutlich, dass die süd- und westdeutschen LBGen in Bayern und die LBGen BW und HRS 

deutlich stärker belastet sind, als die nord- und ostdeutschen. 

 

Bei der ersten Variante mit der korrigierten (Mindest-)Lohnsumme fällt auf, dass die LBG 

MOD, NB, NRW und SHH vergleichsweise hohe RLS und ELS aufweisen. Damit wären 

diese LBGen stärker durch Renten und Entschädigungen belastet als beispielsweise die 

LBGen BW, FOB und NOS. Diese Darstellung kann aber nicht der Wirklichkeit entsprechen, 

die dargestellten strukturellen Gegebenheiten und regionalen Beitragsbelastungen ein 

gänzlich anderes Bild zeichnen. 

Die zweite Variante, die mittels der geschätzten Lohnsumme berechnet wurde, zeigt eine 

ganz andere Reihenfolge der LBGen in Bezug auf ihre RLS und ELS. Bayern und die LBGen 

NRW, BW und HRS weisen bei dieser Berechnung sehr hohe Lastsätze auf, die LBGen NB, 

MOD und SHH hingegen vergleichsweise niedrige. Im Gegensatz zur ersten Variante 
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erscheinen diese Ergebnisse realistisch zu sein. Die Gartenbau-BG weist in beiden 

Varianten im Vergleich geringe Lastsätze auf, die ungefähr auf dem Niveau des GBG-

Durchschnitts liegen. 

 

Wie bereits dargestellt, scheinen die RLS und ELS, die mit der geschätzten Lohnsumme 

berechnet worden sind, sich den tatsächlichen Verhältnissen anzunähern. Im Umkehrschluss 

kann daraus gefolgert werden, dass die Berechnung der Vollarbeiter durch den BLB 

zumindest für einige LBGen nicht zutreffen kann. Den Ergebnissen zufolge unterschätzen 

die Vollarbeiter vor allem das Arbeitsvolumen für die LBGen MOD, NB und SHH. Im 

Gegensatz dazu wird das Arbeitsvolumen der LBGen BW, FOB und NOS überschätzt. 

 

Innerhalb der LUV werden bereits seit längerem in geringem Umfang Umverteilungen 

entsprechend der Belastung der einzelnen LBGen im Rahmen der Bundesmittelverteilung 

durchgeführt. Das Umverteilungsvolumen beträgt derzeit ca. 14 Mio. € p. a. Durch das 

LSVMG wird ein neuer intrasektoraler Lastenausgleich eingeführt, dessen 

Umverteilungsvolumen mit ca. 53 Mio. € im Jahr 2006 deutlich größer ist. 

Die Ausgleichswirkung beider genannten Umverteilungen entspricht ungefähr der 

individuellen Belastung der einzelnen LBGen, wie diese in der intrasektoralen Analyse 

herausgestellt worden sind. 
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6. Reformoptionen und Reform durch das LSVMG 

Ein eigenes Kapitel über mögliche Reformoptionen für die LUV war im ursprünglich 

geplanten Umfang dieses Dissertationsprojektes nicht enthalten, da eine substantielle 

Diskussion der einzelnen Optionen vom Umfang ein eigenes Dissertationsprojekt 

rechtfertigen könnte. Durch die derzeitige politische Reformdiskussion um die gesetzliche 

Unfallversicherung, speziell auch um die zukünftige Gestaltung der LUV, hat sich der Autor 

allerdings mit einzelnen Reformoptionen intensiver befasst. Die hieraus gewonnenen 

Erkenntnisse sollen nicht unerwähnt bleiben und werden daher im Folgenden zusammen-

gefasst dargestellt. 

 

In Diskussionen über die Zukunft der LUV wurden vor allem drei Optionen für eine 

grundlegende Umgestaltung des heutigen Systems diskutiert: Die Einführung einer 

kapitalgedeckten Finanzierung der LUV, die Privatisierung der LUV und die Eingliederung 

der LUV in die Gewerbliche Unfallversicherung. Im Folgenden werden diese Optionen 

eingehender diskutiert. 

 

6.1. Kapitaldeckung in der LUV 

Die Umstellung der Finanzierung der LUV vom Umlageverfahren auf eine kapitalgedeckte 

Finanzierung wird von Vertretern des Berufsstandes (DBV 2007a: 4) aber auch von anderen 

politischen Akteuren (AGE 20/2006: Länderberichte 15) gefordert. Etwaige Vor- und 

Nachteile eines Kapitaldeckungsverfahrens sollen diskutiert, wie auch die Möglichkeit einer 

teilweisen Kapitaldeckung untersucht werden. Die besondere Abfindungsaktion für gering-

fügige Unfallrenten nach dem LSVMG stellt eine Teilkapitalisierung des Rentenbestandes 

dar. Auswirkungen dieser Maßnahme sind bereits jetzt absehbar und werden im Folgenden 

dargestellt, da das dafür zur Verfügung stehende Finanzvolumen derzeit schon zu 96 % 

ausgeschöpft ist. 

 

6.1.1. Prinzip der Kapitaldeckung und Abgrenzung zum Umlageverfahren 

Die Finanzierung der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung in Deutschland erfolgt im 

Umlageverfahren. Der jährliche Finanzbedarf der Versicherungen wird durch Beiträge der 

Versicherten aufgebracht. Dabei sind die jährlichen Beiträge grundsätzlich so zu bemessen, 

dass der Bedarf gedeckt, nicht aber Kapital bei den Versicherungsträgern angesammelt wird 

(RIBHEGGE 2004: 134). Die Unfallversicherungsträger dürfen darüber hinaus in begrenztem 
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Umfang Beiträge zur Erhöhung ihrer Rücklagen und Betriebsmittel erheben (§ 152 Abs. 1 

SGB VII). 

 

Das Kapitaldeckungsverfahren hingegen arbeitet ähnlich wie eine private Versicherung 

(RIBHEGGE 2004: 134). Zur Finanzierung der im Versicherungsjahr neu anfallenden 

Unfallrenten wird hier ein Kapitalstock durch Beiträge der Versicherten gebildet, der unter 

Berücksichtigung von zu erzielenden Zinsen ausreichen muss, die neu angefallenen Unfall-

renten bis zu ihrem Erlöschen auszuzahlen (LAMPERT & ALTHAMMER 2004: 242). Die 

Auszahlung der Unfallrenten in den späteren Jahren erfolgt also durch Rückgriff auf die 

gebildeten Vermögenswerte, sodass die zu dem späteren Zeitpunkt versicherten Mitglieder 

nicht mehr durch die Unfallrentenansprüche vergangener Perioden belastet werden. Dieses 

Verfahren wird auch als Rentenwertumlageverfahren bezeichnet, da der kapitalisierte 

Aufwand neuer Renten, der Rentenwert, im Jahr des Entstehens der Rente auf die 

beitragszahlenden Versicherten umgelegt wird. 

 

Im Umlageverfahren finanzieren die derzeit Versicherten alle Aufwendungen der Ver-

sicherung desselben Jahres, incl. der zu zahlenden Renten aus früheren Zeiten. Durch 

Übernahme der Unfallrenten aus früheren Zeiten erwirbt das beitragszahlende Mitglied, in 

der LUV der aktive landwirtschaftliche Unternehmer, einen Unfallrentenanspruch auf 

Unfallrente im Falle eines Arbeitsunfalls oder bestätigter Berufskrankheit, den die nächste 

Generation beitragszahlender Mitglieder zu tragen hat (RIBHEGGE 2004: 136). Diese 

Regelung wird auch als Generationenvertrag bezeichnet. 

 

Die politische Attraktivität des Umlageverfahrens liegt hauptsächlich bei der Einführung 

desselben. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wie auch nach der 

Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern konnte das Umlageverfahren direkt nach 

Einführung seine soziale Wirkung entfalten, ohne dass es eine größere Ansparphase für 

folgende Jahre gegeben hätte, die mit zusätzlicher Belastung der Beitragszahler verbunden 

gewesen wäre (RIBHEGGE 2004: 137). 

Die in derzeitigen politischen Diskussionen oft erwähnte Vorteilhaftigkeit der Kapitaldeckung 

mag dem flüchtigen Betrachter sicherlich die Gewissheit vermitteln, dass künftige Unfall-

renten durch den Aufbau eines Kapitalstocks stärker abgesichert sind als im Umlagever-

fahren. „Sowohl beim Kapitaldeckungs- als auch beim Umlageverfahren besteht die Gefahr, 

dass verteilungspolitisch motivierte Eingriffe seitens des Staates vorgenommen werden.“ 

(RIBHEGGE 2004: 140). 
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Ein Kapitaldeckungsverfahren in der LUV würde also für neue Unfallrentenansprüche einen 

Kapitalstock bilden. Die im Versicherungsjahr anfallenden Heilbehandlungskosten werden 

auch bei einer kapitalgedeckten Finanzierung im jeweiligen Jahr der Entstehung direkt von 

den Beitragszahlern getragen. 

 

6.1.2. Auswirkungen einer Umstellung der Finanzierung der LUV auf eine 
kapitalgedeckte Variante 

Eine Umstellung der bisherigen Umlagefinanzierung der LUV auf eine kapitalgedeckte 

Finanzierung ist bereits in der Vergangenheit mehrmals diskutiert worden. So wurde Ende 

2001 vom BMELV ein Gutachten bei der HEUBECK AG in Auftrag gegeben, welches die 

Möglichkeiten und Kosten einer Umstellung prüfen sollte. Das HEUBECK-Gutachten kam zu 

dem Ergebnis, dass ein Systemwechsel für die ersten 20 Jahre nach dem Umstellungszeit-

punkt zu erhöhten Belastungen der Beitragszahler führen wird, da neben den kapitalisierten 

Neurenten die Altrenten weiterhin durch Beiträge finanziert werden müssten. Nur eine Über-

nahme der gesamten Altrenten durch den Bund – dazu hätten die jährlichen Bundesmittel 

von 500 Mio. DM um weitere 380 Mio. DM aufgestockt werden müssen – würde eine 

Umstellung ohne Mehrbelastung der Beitragszahler möglich machen. Erst langfristig würden 

finanzielle Entlastungen durch eine Kapitaldeckung möglich. Ein belastungsneutraler 

Systemübergang sei nicht zu verwirklichen (HEUBECK AG 2001: 13f). 

 

In der Diskussion um die Weiterentwicklung der LUV in den Jahren 2006 und 2007, die zum 

Gesetzbeschluss des LSVMG führte, ist eine Finanzierungsumstellung auf eine Kapital-

deckung neuer Unfallrenten vom DEUTSCHEN BAUERNVERBAND (DBV 2006d) gefordert 

worden. Es wurden Vermutungen geäußert, dass die Ergebnisse der HEUBECK AG nicht 

mehr zutreffend sein könnten, da sich seit Gutachtenerstellung wichtige Parameter wie 

Rückgang der neuer Unfallrenten und niedrigere Rentenanpassungen der vergangenen 

Jahre geändert hätten (MEHL 2006a: 1). 

Als Grundlage der Diskussion diente einerseits eine interne Berechnung des BLB, nach der 

der kapitalisierte Aufwand für Neurenten jährlich 75 Mio. € betragen würde. Andererseits hat 

der GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT e. V. (GDV) in einem 

Analysepapier zur Privatisierung der LUV jährliche Aufwendungen von 320 bis 360 Mio. € für 

die Kapitalisierung von Neurenten kalkuliert (GDV 2006). 

 

Grundlegende Kritik an der Kalkulation des BLB besteht darin, dass ein jährliches 

Neurentenvolumen deutlich unter dem damaligen tatsächlichen Neurentenvolumen 

angenommen worden ist. Der BLB begründete diese Annahme mit umfangreichen 
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Leistungskürzungen, die in den Eckpunktebeschlüssen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 

Reform der gesetzlichen Unfallversicherung festgehalten waren. Allerdings war damals 

weder deren Umfang noch der Zeitpunkt einer Umsetzung bekannt. Die BLB-Annahmen 

erscheinen aber auch bei Berücksichtigung der Eckpunkte-Beschlüsse „deutlich 

überzeichnet“ (BMELV 2006d: 2). Der vom BLB kalkulierte notwendige Finanzbedarf zur 

Kapitalisierung der Neurenten unterschätzt also den tatsächlichen Bedarf. 

 

Aufgrund der enormen Differenz zwischen den Ergebnissen des BLB und des GDV hat das 

BMELV Ende 2006 ein weiteres Gutachten über die „Finanziellen Folgen einer Kapitali-

sierung neuer Dauerrenten in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung“ (MEHL 2006a) bei 

der FORSCHUNGSANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT (FAL) eingeholt, an dem der Autor der 

vorliegenden Arbeit mitgewirkt hat. 

 

FAL-Gutachten: Finanzielle Folgen einer Kapitalisierung neuer Dauerrenten in der LUV 
Der Umfang des FAL-Gutachtens, der sich an einem vom BMELV vorgegebenen 

Fragenkatalog orientiert, ist so weit gefasst, dass anhand der Ergebnisse verschiedene 

Möglichkeiten einer Finanzierungsumstellung geprüft werden können. So wird zuerst eine 

Prognose der zukünftigen Rentenlastenentwicklung im bestehenden System innerhalb der 

nächsten 30 Jahre gegeben, um daran die Kosten einer kapitalgedeckten Variante messen 

zu können.  

Die Berechnung des Aufwands für eine Kapitalisierung erfolgt für den Rentenbestand sowie 

für zukünftige Neurenten in mehreren Varianten. Es werden erstens verschiedene 

Rentendynamisierungen und zweitens unterschiedliche Realverzinsungen für Kapitalstock 

angenommen sowie drittens differenzierte Annahmen über eine zukünftige Rentenzugangs-

reduktion getroffen. Weiterhin wird überprüft, welche Auswirkungen ein zur Verfügung 

gestellter Kapitalstock auf eine Umstellung hätte, einerseits in der Variante des 

Aufbrauchens des Kapitalstocks über verschiedene Zeiträume und andererseits wenn dieser 

erhalten bleiben soll. Um Auswirkungen geplanter Leistungskürzungen durch das LSVMG 

abschätzen zu können, wurden Szenarien gerechnet, die pauschale Reduzierungen des 

Neurentenvolumens berücksichtigen (MEHL 2006a: 2). 

 

Bei einer Umstellung der Finanzierung der LUV sind einerseits die zukünftig zu erwartenden 

Neurenten und andererseits die bestehenden Rentenlasten aus vergangenen Jahren zu 

berücksichtigen. Es gilt also erstens den Aufwand für kapitalisierte Neurenten nach dem 

Umstellungszeitpunkt zu erfassen und zweitens den Umgang mit den Altrenten zu klären. 

Letztere können entweder durch den Staat übernommen oder weiterhin von den beitrags-
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zahlenden Unternehmern getragen werden. Weiterhin kann der Rentenaltbestand durch 

Bereitstellung eines Kapitalsockels oder durch laufende Zahlungen finanziert werden. 

 

Die prognostizierte Entwicklung der Rentenlast im bestehenden Umlagesystem (vgl. Tabelle 

22) zeigt, dass der Altrentenbestand auch langfristig noch erheblicher Aufwendungen bedarf. 

Abhängig von der Rentendynamisierung sinkt der Altbestand bis 2036 auf 114,4 Mio. € bei 

einer jährlichen Rentendynamisierung von 1 %, in den Szenarien mit 0 % (2 %) auf 

85,7 Mio. € (152,2 Mio. €) (MEHL 2006a: 9). 

 

Tabelle 22: Entwicklung der Rentenlast aus Versicherungsfällen vor (Altbestand) und seit 2008 
(Neubestand) bis 2036 bei einer jährlichen Rentendynamisierung von 1 % 

Jahre Altbestand

3% 1,5% 0%

2008 383,2 10,2 10,7 10,9
2010 359,9 27,3 28,6 29,7
2015 314,6 67,1 71,4 77,1
2020 286,1 102,9 111,0 124,7
2025 229,3 133,7 146,4 171,3
2030 170,8 158,9 176,6 215,6
2036 114,4 180,8 204,8 264,4

Neurenten

jährliche Reduktion des Zugangs

 
Quelle: MEHL 2006a: 8. 
 

Die Höhe eines Kapitalstocks zur einmaligen Ausfinanzierung des Altrentenbestands der 

LUV ist abhängig vom unterstellten Realzins, der sich aus der Differenz aus Kapitalzins und 

Rentendynamisierung errechnet. Zur Ausfinanzierung des Rentenbestandes bis 2005 wäre 

bei einem Realzins von 2 % ein Kapitalstock von 8,59 Mrd. € notwendig, bei einem Realzins 

von 3 % 7,76 Mrd. € und bei einem Realzins von 4 % 7,06 Mrd. € (MEHL 2006a: 14). 

 

Für die jährliche Kapitalisierung neuer Dauerrenten sind im FAL-Gutachten ebenfalls 

mehrere Szenarien berechnet worden. Der Finanzbedarf dafür ist abhängig vom unterstellten 

Realzins, der angenommenen Rentendynamisierung und von der zukünftigen Reduktion des 

Rentenzugangs. Tabelle 23 zeigt die Auswirkungen verschiedener Zugangsreduktionen bei 

mittleren Annahmen für den Realzins und die Rentendynamisierung. Der Finanzbedarf zur 

Kapitalisierung von Neurenten liegt bei einem Rentenzugang von -1,5 % im Jahr 2036 bei 

133,9 Mio. € und bei einem Rentenzugang von -3 % (0 %) bei 84,5 Mio. € (210,8 Mio. €). 
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Tabelle 23: Entwicklung des Finanzbedarfs zur jährlichen Kapitalisierung neuer Dauerrenten in der LUV 
von 2008 bis 2036 bei einem Realzins von 3 % und einer Rentendynamisierung von 1 % p. a. 

Jahre

-3% -1,5% 0%

2008 150,1 154,8 159,5
2010 144,1 153,2 162,7
2015 130,0 149,3 171,0
2020 117,3 145,5 179,7
2025 105,9 141,8 188,9
2030 95,6 138,1 198,5
2036 84,5 133,9 210,8

Zugangsrenten in Mio. EUR

 
Quelle: MEHL 2006a: 16. 
 

Der Finanzbedarf bei einer pauschalen Reduzierung des Neurentenvolumens um 5 %, 10 % 

und 20 % wird bei mittleren Annahmen des Realzinses, der Rentendynamisierung und des 

Rentenzugangs in Tabelle 24 dargestellt. Anhand dieser Szenarien können die 

Auswirkungen von Leistungskürzungen, wie sie inzwischen durch das LSVMG erfolgt sind, 

beurteilt werden. 

 

Tabelle 24: Entwicklung des Finanzbedarfs zur jährlichen Kapitalisierung neuer Dauerrenten in der LUV 
von 2008 bis 2036 bei einem Realzins von 3 %, einer Rentendynamisierung von 1 %, einem Rentenzugang 
von -1,5 % p. a. und pauschaler Reduzierung der neuen Dauerrenten um 5 %, 10 % und 20 % 

Jahre

5% 10% 20%

2008 147,0 139,3 123,8
2010 145,5 137,9 122,5
2015 141,8 134,3 119,4
2020 138,2 130,9 116,4
2025 134,7 127,6 113,4
2030 131,2 124,3 110,5

pauschale Reduzierung um 

2036 127,2 120,5 107,1
 

Quelle: MEHL 2006a: 17. 
 

Im Vergleich beider Finanzierungsverfahren wird deutlich, dass im bestehenden Umlage-

verfahren kurz- und mittelfristig ein geringerer Finanzbedarf als bei einer kapitalgedeckten 

Finanzierung besteht. Der anfängliche Mehraufwand einer Kapitaldeckung beträgt im Jahr 

2008 im mittleren Szenario 144 Mio. €, im Maximal-Szenario mit 2 % Rentendynamisierung, 

0 % Rentenzugangsreduzierung und 2 % Realverzinsung 175,6 Mio. € und im Minimal-

Szenario mit 0 % Rentendynamisierung, -3 % Rentenzugang und 4 % Realverzinsung 

119,9 Mio. €.  

Abbildung 44 zeigt, dass im mittleren Szenario erst ab 2022 (im Maximal-Szenario ab 2032, 

im Minimal-Szenario ab 2020) der Finanzbedarf einer kapitalgedeckten Finanzierung 
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niedriger wird als im Umlageverfahren. Der Mehraufwand bis zu diesem Zeitpunkt beträgt je 

nach Szenario zwischen 0,98 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € (MEHL 2006a: 17f). 

 

Abbildung 44: Vergleich des Rentenaufwands im bestehenden Umlageverfahren und bei einer 
Kapitaldeckung bei einem Rentenzugang von -1,5 % und einer Rentendynamisierung von 1 % p. a.  

 
Quelle: MEHL 2006a: 18. 
 

Abbildung 45: Vergleich des Rentenaufwands im bestehenden Umlageverfahren und bei einer 
Kapitaldeckung bei einem Rentenzugang von -1,5 % und einer Rentendynamisierung von 1 % p. a. und 
pauschaler Reduzierung der neuen Unfallrenten um 20 % 

 
Quelle: MEHL 2006a: 20. 
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Bei einer pauschalen Reduzierung des Neurentenvolumens um 20 % ändert sich der 

Zeitpunkt der finanziellen Vorzüglichkeit einer Kapitaldeckung nicht (vgl. Abbildung 45). 

Allerdings fällt der Mehraufwand im Jahr 2008 geringer aus und beträgt im mittleren Szenario 

117,6 Mio. €, im Maximal-Szenario 140,5 Mio. € und im Minimal-Szenario 95,9 Mio. €. Der 

Mehraufwand beträgt je nach Szenario zwischen 0,78 Mrd. € und 1,2 Mrd. €. 

 

Zur Deckung des umstellungsbedingten Mehraufwands in den Jahren bis zur Vorzüglichkeit 

der Kapitaldeckung könnte ein vorhandener Kapitalstock dienen. Dieser müsste dafür im 

mittleren Szenario einen Umfang von ca. 1 Mrd. € haben, in den anderen Szenarien von ca. 

960 Mrd. € bis 1.040 Mrd. €. 

Eine Abmilderung der Mehrbelastung könnte auch durch Bundesmittel erfolgen. Entweder 

durch Bereitstellung eines zuvor dargestellten Kapitalstocks oder durch laufende Zuschüsse. 

Laufende Zahlungen dafür müssten zusätzlich zu den derzeitigen Bundesmitteln von 

200 Mio. € p. a. im Jahr 2008 eine Höhe von 144 Mio. € aufweisen, die bis 2015 auf 

77,8 Mio. €, bis 2020 auf 34,4 Mio. € und bis 2024 auf 2,8 Mio. € zurückgefahren werden 

können (MEHL 2006a: 24). 

 

 

Zur Entlastung heutiger und zukünftiger Beitragszahler ist auch eine Teilkapitalisierung von 

Unfallrenten denkbar. Über eine solche Möglichkeit hat der BLB schon vor 2005 mit 

politischen Entscheidungsträgern diskutiert (SPITZENVERBÄNDE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN 

SOZIALVERSICHERUNG 2005). Ende 2007 ist diese Möglichkeit aufgriffen und im Rahmen des 

LSVMG insofern umgesetzt worden, dass geringfügige Unfallrenten in einer ‚Besonderen 

Abfindungsaktion’ hauptsächlich durch zusätzliche Bundesmittel abgefunden werden, was 

eine kapitalisierte Auszahlung dieser Renten an die Versicherten bedeutet. Im Folgenden 

wird das Ergebnis dieser Maßnahme dargestellt. 

 

6.1.3. Ergebnis der besonderen Abfindungsaktion durch das LSVMG 

Eine Maßnahme des LSVMG zur dauerhaften Entlastung der LUV stellt die besondere 

Abfindungsaktion für Unfallrenten dar. Nach dem neu gefassten § 221a SGB VII können sich 

Versicherte der LUV, die einen Anspruch auf Unfallrenten und eine Erwerbsminderung von 

unter 50 % haben, diesen Rentenanspruch auf eigenen Antrag abfinden lassen. Versicherte 

mit einer stärkeren Erwerbsminderung gelten als Schwerverletzte und sind von der 

besonderen Abfindungsaktion ausgeschlossen, da angenommen wird, dass bei „zunehmen-

der Schwere der Verletzung die einkommenssichernde Funktion der Rente immer stärker in 

den Vordergrund“ rückt (BMAS & BMELV 2008: 16). Die Abfindung von Unfallrenten stellt 
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eine Teilkapitalisierung des Unfallrentenbestandes dar, da bestehende Rentenansprüche mit 

ihrem kapitalisierten Wert bei den Versicherten abgefunden werden. 

 

Das besondere an dieser Abfindungsaktion für geringe Unfallrenten besteht darin, dass der 

Bund hierfür zusätzliche Bundesmittel von je 200 Mio. € in den Jahren 2008 und 2009 zur 

Verfügung stellt. Aus Eigenmitteln müssen die LBGen für abzufindende Renten den Bundes-

mittelanteil um 62,5 % aufstocken (§ 221a Abs. 3 SGB VII). Insgesamt stehen inklusiv des 

Eigenmittelanteils der LBGen von 250 Mio. € für besondere Abfindungen 650 Mio. € bereit. 

Die Bescheidung der Anträge erfolgt nach einem vereinfachten Verfahren und unterliegt 

nicht den engen Regelungen der sonst auch möglichen Abfindung von Renten in der 

gesetzlichen Unfallversicherung. 

 

Die Kapitalisierungsfaktoren zur Berechnung einer Abfindungssumme aus der Höhe der 

bezogenen Unfallrente und dem Lebensalter des Versicherten sind in Anlehnung an die 

Bestimmungen zur Abfindung in der gesetzlichen Unfallversicherung gestaltet worden. Für 

die Höhe der Kapitalisierungsfaktoren ist eine Abwägung einerseits zwischen Effizienz der 

Abfindungsaktion, also mit geringst möglichem Aufwand möglichst viele Unfallrenten 

abzufinden, und andererseits einem finanziellen Anreiz zur Inanspruchnahme durch die 

Versicherten notwendig. Da die festgelegten Kapitalisierungsfaktoren unter denen der 

privaten Versicherungswirtschaft liegen, war die tatsächliche Inanspruchnahme schwer 

einschätzbar (MEHL 2007b: 32). Beispielrechnungen für eine finanzielle Vor- oder Nachteil-

haftigkeit einer Abfindung zeigen, dass bei konservativen Annahmen ein Weiterbezug der 

Unfallrente für den Versicherten interessanter ist als die Abfindung (LW HRLP 14.12.2007). 

Nur private Präferenzen oder besondere betriebliche Verhältnisse können eine Abfindung 

rechtfertigen (ebenda). Vertreter der LSV hingegen haben weit vor dem Beschluss der 

besonderen Abfindungsaktion deren Erfolg vorhergesagt, und deren Wirkung vor allem in 

Süddeutschland erwartet, da es dort sehr viele Bezieher kleinerer Unfallrenten gebe (BLUM 

2007:6). 

Tatsächlich hat die besondere Abfindungsaktion einen hohen Zuspruch erfahren. Bereits in 

2007 wurden sehr viele Anträge gestellt, dass bis Mitte Dezember 2007 bereits 60 % der zur 

Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft waren (DBV 2007b), obwohl das LSVMG erst ab 

01.01.2008 Gültigkeit hat und eine Abfindung erst danach beschieden werden kann. Derzeit 

sind bereits 96 % des gesamten Abfindungsvolumens ausgeschöpft worden. Daher lohnt es 

schon jetzt, die intrasektorale Verteilung der abgefundenen Renten näher zu betrachten, da 

sich durch Ausschöpfung der restlichen Mittel wahrscheinlich keine großen Veränderungen 

ergeben werden (vgl. Abbildung 46). Engpässe bei der Liquidität der LBGen sollen durch 

Darlehen überbrückt werden, da die zweite Hälfte der Bundesmittel den LBGen erst in 2009 
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zur Verfügung steht, aber eine zeitnahe Auszahlung aller Antragsteller im Interesse des 

BMELV erfolgen soll (AGE 3/2008: Länderberichte 34). 

 

Abbildung 46: Rentenaufwand 2006 und abgefundene Renten 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des BLB, Auskunft per Email vom 15.05.2008.  
Anmerkung: Abgefundene Jahresrente durch besondere Abfindungsaktion auf dem Stand vom 09.05.2008. Von 

max. 650 Mio. € sind derzeit 622 Mio. € für Abfindungen verbracht worden. 
 

Die sehr hohe Akzeptanz der besonderen Abfindungsaktion und die schnelle Entschluss-

freudigkeit der Versicherten sind unter anderem durch das „Windhundverfahren“ begünstigt. 

Demnach hat ein Antragsteller nur einen Anspruch auf Abfindung seiner Unfallrente, solange 

das Budget von 650 Mio. € nicht aufgebraucht ist (AGE 07/2008: Länderberichte 15). 

 

Durch die besondere Abfindungsaktion konnten bis zum 09.05.2008 die jährliche Rentenlast 

der LBGen um 71,3 Mio. € vermindert werden (vgl. Anhang 32). Die abgefundene Rentenlast 

der einzelnen LBGen ist bei absoluter Betrachtung sehr unterschiedlich hoch, allerdings sind 

die Unterschiede im Verhältnis zum jeweiligen Rentenaufwand nicht besonders hoch. 

Abbildung 46 zeigt, dass LBGen mit günstigeren Produktionsstrukturen im Norden und Osten 

Deutschlands, deren Belastung durch Unfallrenten sowieso schon geringer ist als in den 

süddeutschen Regionen, im Verhältnis zum Rentenaufwand mehr Rentenlasten abfinden 

konnten. Dies trifft allerdings nach aktuellen Zahlen nicht mehr für die LBG BW zu, die nach 

derzeitigem Stand die höchsten anteiligen Abfindungen erreichen konnte.  

Da die besondere Abfindungsaktion großenteils durch zusätzliche Bundesmittel getragen 

wird, erfahren die nord-östlichen LBGen und die LBG BW eine verstärkte Entlastung. Die 

derzeit noch zur Verfügung stehenden 28 Mio. € Bundesmittel für weitere Abfindungen 

können die regionale Verteilung der Entlastungswirkung nur noch begrenzt ändern. 
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6.2. Privatisierung der LUV 

In den Diskussionen um eine Weiterentwicklung der LUV wurde mehrmals und von ver-

schiedenen Seiten eine privatwirtschaftlich organisierte Unfallversicherung anstelle der LUV 

vorgeschlagen. Als Grundlage für die weitere Diskussion um eine privatwirtschaftliche 

Lösung der Unfallversicherung in der Landwirtschaft wird zuerst ein Analysepapier des 

Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) skizziert in dem 

„Überlegungen zur Privatisierung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung“ (GDV 2006) 

zusammengefasst sind. Anschließend wird der aktuelle Stand der politischen Diskussion 

dargestellt und die Ergebnisse einer Untersuchung zur Privatisierung der schweizerischen 

Unfallversicherung angeführt, die eine solche Option nicht unbedingt empfehlenswert 

erscheinen lassen. 

 

6.2.1. Vorraussetzungen und Auswirkungen 

Nach dem GDV-Papier (2006: 5) muss eine private landwirtschaftliche Unfallversicherung 

durch eine kapitalgedeckte Finanzierung erfolgen sowie eine risiko- und verursachergerechte 

Beitragsgestaltung haben. MEHL (2006c: 3) stellt dazu fest, dass eine private Versicherung 

nicht dazu geschaffen sei, solidarische Ausgleiche innerhalb einer Versichertengruppe 

durchzuführen. Eine private Versicherung würde im Vergleich zum derzeitigen System zu 

Mehrbelastungen kleinerer Unternehmen führen und flächenstärkere im Gegenzug entlasten, 

da eine private Versicherung nach dem Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit funktionieren 

müsste. 

Weiterhin sei eine private Versicherung nur gegen Prämie durchführbar und damit auf 

versicherte Einzelpersonen zugeschnitten (GDV 2006: 5f). Da die Zahl der Versicherten in 

der LUV nicht bekannt und durch den umfassenden Versicherungsschutz der LUV sehr weit 

gefasst ist und dadurch nur grob geschätzt werden kann, wird hier vom GDV ein Problem 

gesehen. Nach hiesigem Ermessen ist eine Risikoabschätzung, die für die Beitrags-

gestaltung einer privaten Versicherung wichtig ist, bei dem sehr weit gefassten 

Versicherungsschutz der LUV kaum möglich.  

Eine Beitragsbefreiung für Kleinstbetriebe oder ähnliche soziale Ausgleiche können nach 

Angaben des GDV nicht durch eine private Versicherung geleistet werden. Weiterhin sei die 

vor allem in der Landwirtschaft wichtige Präventionsarbeit der LBGen nicht durch private 

Versicherungen durchführbar, da eine private Versicherungsgesellschaft keine entsprechen-

den hoheitlichen Kompetenzen besitze (GDV 2006: 6). Ob Präventionsleistungen, in 

derzeitig bestehender Form oder in einer ähnlichen, an private Gesellschaften übertragen 
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werden kann, ist eine juristische Frage, die hier nicht näher untersucht werden soll. Es darf in 

diesem Zusammenhang allerdings nicht vergessen werden, dass die in der Landwirtschaft 

Tätigen einem vergleichsweise hohen Unfallrisiko ausgesetzt sind. 

 

Da eine private landwirtschaftliche Unfallversicherung nur auf Basis einer kapitalgedeckten 

Finanzierung realisiert werden kann, stellt sich wie bei der zuvor diskutierten Umstellung des 

Finanzsystems der LUV auf ein kapitalgedecktes System die Frage, wie mit den 

bestehenden Rentenansprüchen aus Zeiten der Umlagefinanzierung umgegangen werden 

soll. Der GDV lehnt eine Finanzierung der Altrenten, oder auch nur eine Beteiligung daran, 

durch private Versicherungen ab. Nicht einmal die verwaltungstechnische Abwicklung dieser 

Rentenansprüche sei durch eine private Gesellschaft tragbar, sondern müsse bei den 

Berufsgenossenschaften verbleiben, die damit weiterhin erforderlich wären und von landwirt-

schaftlichen Unternehmern finanziert werden müssten (GDV 2006: 7). 

Der Ausschluss einer auch nur teilweisen Finanzierung von Altrenten durch eine private 

Versicherung führt zwangsläufig zu Mehrbelastungen für beitragspflichtige Unternehmer, da 

neben einer neuen privaten Unfallversicherung die Altrenten weiterhin von den Unter-

nehmern getragen werden müssten (MEHL 2006c: 4). Da die Altrenten derzeit ca. die Hälfte 

der gesamten Leistungsaufwendungen der LUV begründen, wäre die zu erwartende 

zusätzliche Belastung erheblich. 

 

Eine private Unfallversicherung in der Landwirtschaft ist nach dem GDV-Papier maximal für 

die Gruppe der Unternehmer denkbar, aus verfassungsrechtlichen Gründen aber nicht für 

abhängig Beschäftigte, zu denen der GDV auch die mitarbeitenden Familienarbeitskräfte 

rechnet. Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind die abhängig Beschäftigten in 

der Landwirtschaft genau so zu behandeln, wie solche in anderen Wirtschaftsbereichen, da 

beide Gruppen aufgrund der Ausübung einer Tätigkeit einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt 

sind (GDV 2006: 4). Bei einer privaten Versicherung würde auch das Haftungsprivileg nach 

§ 104 SGB VII wegfallen, welches den Unternehmer von der Haftung gegenüber seinen 

Arbeitnehmern befreit. Im Schadensfall könnten somit Wiedergutmachungen eingefordert 

werden, die weit über die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung hinausgingen 

(Mehl 2006c: 2). 

 

Eine Privatisierung der LUV würde schlussendlich zu einer langfristigen Dreifachbelastung 

der beitragspflichtigen Unternehmer führen, da diese erstens weiterhin die Absicherung der 

Arbeitnehmer in einer Berufsgenossenschaft tragen, zweitens die Altrentenansprüche 

weiterhin finanzieren und drittens den Kapitalstock für neue Unfallrenten aufbringen müssten 

(GDV 2006: 14; MEHL 2006c: 4). Diese Dreifachbelastung wird allerdings im Zeitablauf 
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gegebenenfalls erst nach 20 Jahren, absinken, da die Altrenten rückläufig sind und irgend-

wann ganz wegfallen (vgl. Kap. 6.1.2).  

 

Der GDV erwähnt zu Recht, dass eine private Versicherungsgesellschaft zumindest eine 

mittelfristige Gewinnerzielungsabsicht hat (GDV 2006: 6). Desweiteren fallen bei privaten 

Versicherungen normalerweise darüber hinausgehende Aufwendungen für die Kunden-

werbung an, die ebenfalls von den Beitragszahlern getragen werden müssen. Die 

Berufsgenossenschaften hingegen dürfen weder einen Gewinn erzielen (GRADL 1997: 162), 

noch müssen sie Werbung machen, da sie eine Pflichtversicherung administrieren. 

Weitere Belastungen bei einer privatwirtschaftlich organisierten Unfallversicherung würden 

durch andere Beitragserhebungsmethoden von Individualversicherungen entstehen. Private 

Versicherungen erheben Prämien, die so hoch bemessen sind, dass diese eintretende 

Schadensfälle ausgleichen. Dabei entsteht bei den Versicherungen das Risiko, dass die 

Prämien für die Deckung zukünftiger Schäden zu gering bemessen sind. Die Prämien 

enthalten daher von Anfang an einen Zuschlag zur Abdeckung dieses Versicherungsrisikos 

und sind damit im Grunde genommen zu hoch angesetzt (SCHULZ 1999: 79f). Beim 

Umlageverfahren der Berufsgenossenschaften existiert dieses Risiko nicht. Folglich müssen 

dafür auch keine Beiträge erhoben werden. 

 

Privatisierung der schweizerischen Unfallversicherung 
Eine Studie zur Privatisierung der verpflichtenden Unfallversicherung in der Schweiz kommt 

ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine privatwirtschaftliche Unfallversicherung nach 

Liberalisierung des Unfallversicherungsmarktes nicht billiger oder besser wäre als das 

bestehende Pflichtversicherungssystem (JAEGER et al. 2004: 130f). Die schweizerische 

Unfallversicherung ist allerdings nur eingeschränkt mit der deutschen vergleichbar, da diese 

im so genannten Mehrträgerschaftssystem organisiert ist. Die Unfallversicherung ist nicht an 

ein staatliches Monopol gebunden, sondern wird von der Schweizerischen Unfall-

versicherungsanstalt (SUVA), privaten Versicherern, Krankenkassen und öffentlichen 

Unfallkassen durchgeführt, wobei die SUVA ein Teilmonopol für verschiedene Aufgaben inne 

hat. 

Die SUVA besteht im Wettbewerb mit den anderen Versicherungen, da etwaige Ineffizienzen 

durch das Teilmonopol mittels Kostenvorteilen der öffentlich-rechtlichen Organisation 

ausgeglichen werden. Das Gutachten von JAEGER et al. (2004) kommt zu keinem definitiven 

Ergebnis, ob eine Privatisierung besser oder schlechter sei. Allerdings bringt ein System-

wechsel sehr hohe Transaktionskosten mit sich, wodurch ein Erhalt des derzeitigen Systems 

empfehlenswerter erscheint (ebenda: 132). Auch bei einem Systemwechsel in der LUV 
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würden hohe Transaktionskosten entstehen. Diese können allerdings in dieser Arbeit nicht 

unter angemessenem Aufwand abgeschätzt werden.  

 

Ein weiterer interessanter Unterschied zur LUV ist in der Ausgliederung der Präventions-

arbeit bei der schweizerischen Unfallversicherung zu sehen. Die BERATUNGSSTELLE FÜR 

UNFALLVERHÜTUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT (BUL), die seit 1984 als selbstständige Stiftung 

organisiert ist, übernimmt Aufgaben der Förderung der Arbeitssicherheit auf landwirt-

schaftlichen Betrieben. Die vertragliche Regelung zwischen der SUVA und der BUL basiert 

auf dem Unfallversicherungsgesetz und der Verordnung über die Verhütung von Unfällen 

und Berufskrankheiten. Seit 2001 gibt es eine zweite Stiftung namens „agriss“, die 

gesetzliche Kontrollfunktionen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit unabhängig wahrnimmt. 

Die Trennung zwischen beiden Stiftungen ist rechtlich erforderlich, da eine Abgrenzung 

privatwirtschaftlicher Dienstleistungen von gesetzlichen Kontrollfunktionen vorhanden sein 

muss (AGRISS 2007). 

In den Reformdiskussionen zur LUV wurde die berufsspezifische Präventionstätigkeit der 

LBGen oftmals als Grund angeführt, um darzulegen, dass die LBGen nicht privatisiert 

werden könnten oder die LUV nicht an andere Bereiche der gesetzlichen Unfallversicherung 

angegliedert werden könne. Die schweizerische Organisation der Präventionsarbeit scheint 

zumindest bei oberflächlicher Betrachtung eine Möglichkeit zu sein, bei einem System-

wechsel in der LUV die erfolgreiche branchenspezifische Präventionstätigkeit fortzuführen. 

 

6.2.2. Stand der Diskussion 

Eine Schlussfolgerung über die Machbarkeit oder Vorteilhaftigkeit einer Privatisierung der 

LUV kann maximal für einen begrenzten Zeitraum oder für die derzeitige Situation zutreffend 

sein und ist zusätzlich stark von politischen Rahmenbedingungen und Präferenzen 

abhängig. Daher kann an dieser Stelle lediglich der Stand der Diskussion, nicht hingegen 

eine abschließende Bewertung erfolgen. 

 

Die Möglichkeit einer Privatisierung der LUV wurde von Bundeslandwirtschaftsminister 

Seehofer in die Reformdiskussion der LUV Mitte 2006 eingebracht (AGE 25/2006: Länder-

berichte 16), obwohl diese in früheren Fachdiskussionen bereits als nicht zielführend und 

auch nicht umsetzbar bewertet und abgelehnt worden ist (AGE 26/2006: Kurzmeldungen 2). 

Wie bereits dargestellt, ist eine Privatisierung auch für die private Versicherungswirtschaft 

nicht interessant, da neben der Bewältigung technischer Schwierigkeiten das Angebot eines 

vergleichbaren Leistungsumfangs im Rahmen des derzeitigen LUV-Budgets nicht möglich 

erscheint. Die private Versicherungswirtschaft hat vor allem wegen der Budgetbeschrän-
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kungen kein Interesse an einer solchen Lösung (AGE 35/2006: Länderberichte 26). Auch der 

Bund und die Länder lehnen eine Privatisierung der LUV ab, da mögliche Effizienzgewinne 

mit einer strafferen Organisation des bestehenden Systems ebenfalls erreicht werden 

könnten und die bestehenden Altrenten ohnehin weiter durch eine „öffentlich-rechtliche 

Organisation“ (AGE 26/2006: Kurzmitteilungen 32) abgewickelt werden müssten. 

 

Vor allem Vertreter der Unternehmer fordern auch für die anderen Teile der gesetzlichen 

Unfallversicherung mehr Wettbewerb und eine Privatisierung (vgl. ASU 2004). Als 

Begründung wird die Ineffizienz einer (staatlichen) Monopolversicherung und ein zu umfas-

sender und damit zu teurer Versicherungsschutz angeführt. Für die Privatisierung der LUV, 

die hauptsächlich die Unternehmer selbst versichert, wird als zusätzliches Argument  

genannt, dass die meisten Unternehmer anderer Wirtschaftsbereiche nicht gegen Alter, 

Krankheit und Arbeitsunfall pflichtversichert sind. Auf politischer Ebene wird derzeit eine 

Abschaffung sozialer Pflichtversicherungen für landwirtschaftliche Unternehmer nicht 

ernsthaft diskutiert. Eine solche wäre auch nur sehr schwer möglich, da durch die Umlage-

finanzierung im Rahmen des Generationenvertrages Leistungsansprüche in nicht 

unerheblichem Rahmen angewachsen sind, die weiterhin erfüllt werden müssen und deren 

Finanzierung durch Wegfall des Beitragsaufkommens nicht mehr gesichert ist. Mit der 

Weiterentwicklung der LUV durch das Ende 2007 verabschiedete LSVMG wird eine 

Privatisierung der LUV nicht verwirklicht und damit auch für die kommenden Jahre von der 

Politik abgelehnt. 

 

6.3. Eingliederung der LUV in die gewerbliche Unfallversicherung 

Eine Eingliederung der LUV in die gewerbliche Unfallversicherung ist ebenfalls als Option für 

eine Reform der LUV wiederholt diskutiert worden. Die gewerbliche Unfallversicherung bildet 

den größten Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung und ist strukturell der LUV ähnlich. 

Im Gegensatz dazu ist der dritte Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung, nämlich die 

Unfallkassen der öffentlichen Hand, nicht direkt mit den anderen beiden Bereichen 

vergleichbar. 

 

Die 23 selbstständigen gewerblichen Berufsgenossenschaften (GBGen), die Träger der 

sektoralen Unfallversicherungen sind, unterhielten bis Ende 2006 den HAUPTVERBAND DER 

GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (HVBG) als gemeinsame Dachorganisation. Seit 

Anfang 2007 werden die GBGen durch die neu gegründete DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALL-

VERSICHERUNG (DGUV) vertreten, die seitdem ebenfalls neuer Spitzenverband der 27 

Unfallkassen der öffentlichen Hand ist. In der DGUV sind also alle Unfallversicherungsträger 
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mit Ausnahme der landwirtschaftlichen organisiert. Die Mitglieder der DGUV, das sind die 

GBGen und Unfallkassen, versichern derzeit über 70 Mio. Menschen gegen Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten. 

 

Technisch ist eine Eingliederung der LUV in die gewerbliche Unfallversicherung mit einigen 

Schwierigkeiten verbunden, da in der LUV im Zeitablauf berufsständische Besonderheiten 

entwickelt worden sind. Vor allem das Beitrags- und Leistungsrecht ist in einigen Bereichen 

unterschiedlich. Auch die Präventionsarbeit, die sich gerade in der Landwirtschaft als wichtig 

erwiesen hat, muss aufgrund der Vielfältigkeit der Unfallgefahren sektorspezifisch betrieben 

werden, um weiterhin Erfolge vorweisen zu können. 

Dennoch erscheint eine Integration der LUV in die gewerbliche Unfallversicherung oder in 

die DGUV möglich, da trotz des besonderen Beitrags- und Leistungsrechts im Bereich der 

Verwaltung Synergieeffekte mitgenommen werden könnten. 

Eine auf die Landwirtschaft abgestimmte Präventionsarbeit kann zudem kein standhaftes 

Argument gegen eine Integration der LUV sein, da die bereits in der gewerblichen 

Unfallversicherung vertretenen Wirtschaftsbereiche ebenfalls sehr unterschiedliche und an 

den jeweiligen Bereich angepasste Präventionskonzepte verfolgen. Die Präventionsarbeit in 

der Landwirtschaft könnte in gleicher oder ähnlicher Form auch als Teil einer anderen 

Organisation weitergeführt werden. 

 

Die Diskussion über eine Eingliederung der LUV in andere Bereiche der gesetzlichen 

Unfallversicherung wird unter anderem wegen der strukturwandelbedingten Schrumpfung 

des Agrarsektors bei gleichzeitig hohen Rentenlasten aus strukturstärkeren Zeiten geführt. 

Anstatt einer Eingliederung wäre auch eine Aufnahme lediglich in den Lastenausgleich der 

GBGen denkbar. Dieser wurde seinerzeit zum Ausgleich ähnlicher Belastungen bei der 

Bergbau-BG geschaffen und könnte die in der Landwirtschaft entstandene Finanzierungs-

lücke, die durch Abwanderung von Arbeitskräften in andere, vornehmliche gewerbliche 

Wirtschaftsbereiche entstanden ist, schließen. 

Allerdings ist es fraglich, ob die Finanzierung etwaiger strukturwandelbedingter Belastungen 

der LUV nur durch einen Teil der Gesellschaft, hier durch die gewerblichen Unternehmen, 

erfolgen sollte. Daher herrscht seit jeher politischer Konsens, dies als gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe wahrzunehmen und dafür Steuermittel einzusetzen. Der Bundesmittel-

zuschuss zur LUV wird seit seiner Einführung auch mit landwirtschaftlicher Einkommens-

politik begründet. Diese sollte sicher nicht zu Lasten von nur einem bestimmten 

Gesellschaftsteil erfolgen. Wie im vorangegangenen Kapitel zur Privatisierung der LUV ist 

auch eine Eingliederung der LUV stark von politischen Präferenzen abhängig. Aus 

Fachkreisen werden auch kritische Stimmen laut, die bezweifeln, dass die Unfallver-
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sicherung in der Landwirtschaft durch eine solche Maßnahme besser oder billiger werden 

würde (MEHL 2007a). 

 

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Kap. 3.4.1 verwiesen, die die 

aktuellen Fusionsbestrebungen der österreichischen bäuerlichen Unfallversicherung mit der 

Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt vorstellen. Allerdings gibt es zwischen dem 

deutschen und österreichischen System einen bedeutenden Unterschied. Während in 

Österreich fast alle Selbstständigen in staatlichen Sozialversicherungen pflichtversichert 

sind, werden Deutschland hingegen nur Arbeitnehmer pflichtversichert. Alle anderen 

gesetzlichen Unfallversicherungen außerhalb der Landwirtschaft sind somit Arbeitnehmer-

versicherungen. 

 

6.4. Reform der LUV durch das LSVMG mit Wirkung ab 2008 

Die LSV, aber speziell auch die LUV werden durch das Gesetz zur Modernisierung des 

Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom 18.12.2007 weiter-

entwickelt. Damit ist die Diskussion um eine eigenständige und speziell an die Landwirtschaft 

angepasste soziale Sicherung zumindest vorerst beendet und deren Fortbestand politisch 

bekräftigt (AGE 46/2007: Länderberichte 35). Die Änderungen im Bereich der LUV sind 

großenteils zum 01.01.2008 wirksam geworden, die Umstrukturierungen in der Organisation 

der LSV gelten ab 01.01.2009. 

6.4.1. Ziel 

Ziel der Reform ist eine Anpassung der sozialen Sicherung an die sich ändernden Strukturen 

in der Landwirtschaft, aber auch eine Weiterentwicklung im Rahmen bereits durchgeführter 

und noch ausstehender Reformen der Sozialversicherungssysteme in Deutschland. Eine 

effizientere Gestaltung der Verwaltungsstrukturen in der LSV, die bereits durch das Gesetz 

zur Organisationsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVOrgG) im Jahr 

2001 in Gang gesetzt wurde und zu Fusionen der Träger der LSV geführt hat, soll fortgesetzt 

werden, da das Ergebnis der vorangegangenen Reformen als nicht ausreichend erachtet 

wird (BMAS & BMELV 2008: 3; AGE 20/2007: Länderberichte 1f; AGE 34/2006: 

Länderberichte 26f).  

 

Für die Anpassung der LUV an rückläufige Strukturen ist vor allem eine Kostenreduzierung 

wichtig, da immer weniger aktive Unternehmer die Aufwendungen der LUV tragen. 

Einsparungen sollen durch Reduzierungen der Verwaltungskosten und Leistungskürzungen 

erfolgen, aber auch durch die Ablösung kleinerer Unfallrentenverpflichtungen, hauptsächlich  

 159



6. Reformoptionen 
 

finanziert durch zusätzliche Bundesmittel. Weiterer Kernpunkt des LSVMG ist die Einführung 

eines Lastenausgleichsystems zwischen den LBGen zur Stärkung der innerlandwirtschaft-

lichen Solidarität. 

 

Eine grundlegende Reform der gesetzlichen Unfallversicherung soll noch in dieser 

Legislaturperiode erfolgen, wie es die derzeitige Regierung im Koalitionsvertrag festgehalten 

hat (CDU, CSU & SPD 2005). Mit dem LSVMG werden nur Bereiche der LUV reformiert, die 

die spezielle Ausrichtung der LUV auf die Landwirtschaft betreffen. Das sind vor allem 

Leistungen für Unternehmer, die in der LUV auch pflichtversichert sind, die Beteiligung des 

Bundes an der Finanzierung und die als veraltet geltende Beitragserhebung. Änderungen, 

die darüber hinausgehen und vor allem abhängige Arbeitnehmer betreffen, können auf 

Grund des Gleichbehandlungsgrundsatzes nur im Rahmen einer Reform der gesamten 

gesetzlichen Unfallversicherung erfolgen. 

 

6.4.2. Maßnahmen 

Um die LUV mittelfristig zu entlasten, ist der Leistungsumfang der LUV für landwirtschaftliche 

Unternehmer, Ehegatten und mitarbeitende Familienangehörige reduziert worden. So sind 

Familienangehörige im Rentenalter nun nicht mehr durch die LUV abgesichert, wenn diese 

nur gelegentlich im Betrieb mitarbeiten. Weiterhin wird eine Verletztenrente erst ab einer 

Erwerbsminderung von 30 % (früher 20 %) gewährt und die Wartezeit für Unternehmer auf 

eine Unfallrente wird von 13 auf 26 Wochen erhöht (LSVMG 2007: 2985). Eine flexiblere 

Gestaltung des Einsatzes der Betriebs- und Haushaltshilfe soll zusätzliche Kostenein-

sparungen erbringen. 

 

Die vorgenommenen Leistungskürzungen stellen zwar eine Schlechterstellung der betrof-

fenen Versichertengruppen dar, die aber wegen des genossenschaftlichen Selbsthilfe-

charakters der LUV akzeptierbar erscheint, da hauptsächlich landwirtschaftliche Unter-

nehmer dort versichert sind. Vom Berufsstand wurden sogar noch weitergehende 

Leistungskürzungen gefordert, um die LUV und damit die beitragszahlenden Unternehmer zu 

entlasten (DBV 2007a: 4f).  

 

Neben der Leistungsreduzierung wird zur direkten Entlastung der LUV eine besondere 

Abfindungsaktion für Unfallrenten durchgeführt, die bereits im Kap 6.1.3 eingehend 

dargestellt wurde. Um den finanziellen Spielraum der LBGen zu erhöhen und die 

Aufbringung des Eigenanteils für die besondere Abfindungsaktion von 250 Mio. € zu 

ermöglichen, wird den LBGen die Handhabe zur Einforderung von Beitragsabschlägen im 
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laufenden Jahr gewährt. So können die LBGen zukünftig mit einem geringeren Betriebs-

vermögen auskommen und einen Teil desselben für die Abfindungsaktion aufbringen. 

 

Eine sehr entscheidende Neuerung durch das LSVMG ist der neu eingeführte Lastenaus-

gleich nach § 184 SGB VII zwischen den LBGen. Mit diesem Instrument sollen strukturelle 

Unterschiede zwischen den LBGen ausgeglichen werden, die zu erheblichen Differenzen in 

der Beitragsbelastung geführt haben. Ein Ausgleichssystem zur Erhöhung der inner-

landwirtschaftlichen Solidarität wurde bereits von verschiedenen Seiten in der politischen 

Diskussion gefordert. In der gewerblichen Unfallversicherung existiert ein solidarisches 

Ausgleichssystem für Spitzenbelastungen schon seit Jahrzehnten. Zusätzlich wird ein 

solches System zwischen den LBGen zukünftig noch wichtiger, da die jährlichen 

Bundesmittel zur LUV mittelfristig auf 100 Mio. € halbiert werden (BMAS & BMELV 2008: 

25). Die Verteilung der Bundesmittel mittels des 79er-Schlüssels hat eine bereits weiter oben 

diskutierte Umverteilungswirkung, die bei Verminderung des Bundeszuschusses nur noch 

geringere Wirkung zeigt. Der neue Lastenausgleich wurde bereits im Kap 5.5 bereits 

ausführlich diskutiert, sowie die zu erwartenden Umverteilungseffekte aufgezeigt, sodass 

darauf an dieser Stelle nicht eingegangen werden muss. 

 

Die Verwaltungskosten der LUV sind in der Vergangenheit oft Gegenstand sozialpolitischer 

Diskussionen gewesen. Das LSVMG führt eine Obergrenze für diese ein und legt eine 

Zielgröße für deren Reduzierung fest: Um 20 % sollen die Verwaltungskosten bis 2014 

gegenüber dem Jahr 2006 reduziert werden und somit zu jährlichen Einsparungen von 

60 Mio. € führen. Erreicht werden sollen diese Einsparungen durch Zentralisierung von 

Verwaltungsaufgaben bei den Spitzenverbänden der LSV. Synergieeffekte sollen ab 2009 

die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erhöhen. Zusätzlich wird der Einfluss des Bundes auf 

die LSV durch Gründung eines gemeinsamen Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung gestärkt. Als Körperschaft öffentlichen Rechts bewirkt dieser eine 

rechtliche Bindung aller ihm unterstehenden Sozialversicherungsträger. Der neue 

Spitzenverband wird der Aufsicht des Bundesversicherungsamtes unterliegen (§ 143d SGB 

VII).  

 

Das LSVMG sieht auch Neuerungen im Beitragsrecht vor. Die Beitragserhebung muss bei 

allen LBGen ab 01.01.2010 mit dem Schwerpunkt des Unfallrisikos erfolgen, dabei aber 

einen sozialen Ausgleich angemessen berücksichtigen. Eine solche Beitagsbemessung war 

auch schon nach alter Gesetzlage möglich, wurde aber nur von wenigen LBGen umgesetzt. 

Falls die Selbstverwaltungen die Implementierung des Unfallrisikos in die Beitragsgestaltung 

bis zum vorgenannten Zeitpunkt nicht durchgeführt haben, wird diese mittels Rechts-
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verordnung erlassen. Die Beitragsberechnung aufgrund von pauschalierten Arbeitsbedarfs-

werten, wie sie bereits gegenwärtig in wenigen LBGen durchgeführt wird, genügt dem neuen 

gesetzlichen Anspruch (BMAS & BMELV 2008:21). 

 

6.4.3. Vorläufige Bewertung 

Die Bewertung eines Reformpaketes, welches seine Wirkung in entscheidenden Teilen noch 

gar nicht entfalten konnte, ist nur durch Herausgreifen einzelner Aspekte bzw. nur vorläufig 

glaubhaft möglich. 

 

Die besondere Abfindungsaktion für kleinere Unfallrenten ist, wie bereits weiter oben 

ausgeführt, von den Versicherten besser angenommen worden als im Vorhinein erwartet. 

Obwohl diese Maßnahme für eine Dauer von zwei Jahren geplant war, ist das dafür 

vorgesehene Budget bereits im ersten Quartal 2008 fast gänzlich ausgeschöpft worden. Die 

jährliche Rentenbelastung der LUV konnte damit um mehr als 71 Mio. € dauerhaft entlastet 

werden. Das angepeilte Ziel einer Rentenablösung von 100 Mio. € ist zwar nicht erreicht 

worden, dennoch bedeutet das erreichte Ergebnis eine deutliche Entlastung der LUV. 

 

Tabelle 25: Schichtung der neuen Unfallrenten der LUV im Geschäftsjahr 2006 

Arbeit-
nehmer

mitarb. 
Familien-

angehörige

Unter-
nehmer

Ehegatten Summe Anteil

[in €] [in €] [in €] [in €] [in €] [in %]

1 bis 19 170.202 211.327 200.128 56.957 638.614 5%
20 bis 100 4.654.856 3.439.509 3.946.909 950.846 12.992.119 95%

alle MdE 4.825.058 3.650.836 4.147.037 1.007.803 13.630.734 100%
[in %] 35% 27% 30% 7% 100%

20 bis 25 2.067.980 2.230.104 635.491 4.933.576 36%

1 bis 19 170.202
20 bis 100 4.654.856

1 bis 29 211.327 200.128 56.957 638.614 5%
30 bis 100 1.371.528 1.716.805 315.354 8.058.544 59%

alle MdE 4.825.058 1.582.856 1.916.933 372.311 8.697.158 64%
[in %] 55% 18% 22% 4% 100%

nach LSVMG-Reform

MdE

vor LSVMG-Reform

Wegfall durch LSVMG-Reform

Quelle: Eigene Darstellung nach Datenlieferung BLB vom 29.02.2008. 
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Die geänderten Vorraussetzungen für einen Anspruch auf Unfallrente für Unternehmer und 

mitarbeitende Familienmitglieder werden mittelfristig zu starken Einsparungen im Leistungs-

bereich führen. Die Verlängerung der Wartezeit auf 26 Wochen wird nach hiesigem 

Ermessen keine allzu großen Auswirkungen haben, da während der nun längeren Wartezeit 

andere Leistungen wie die Betriebs- und Haushaltshilfe oder das Verletztengeld gewährt 

werden können.  

 

Die Anhebung der MdE von 20 % auf 30 % als Vorraussetzung für den Anspruch auf eine 

Unfallrente für Unternehmer und Familienangehörige wird hingegen zu einer starken 

Drosselung der Leistungsaufwendungen führen. Im Jahr 2006 entfielen 55 % des Neurenten-

volumens auf Unfallrenten für Versicherten mit einer MdE von 20 % bis unter 30 % (vgl. 

Anhang 1). Tabelle 25 zeigt, dass bei Zugrundelegung der Schichtung des Neurenten-

volumens des Jahres 2006 durch die erhöhte Eintrittsschwelle (MdE 30 %), die nur für 

Unternehmer, Ehegatten und Familienangehörige gilt, ca. 36 % des Neurentenvolumens 

nicht mehr anfallen werden. Da die Gruppe der Arbeitnehmer weiterhin Anspruch auf 

Unfallrenten ab einer MdE von 20 % hat, entspricht die Minderung des zukünftigen 

Neurentenvolumens nicht dem gesamten Neurentenvolumen der Unfallrenten für eine MdE 

von 20 % bis 30 %. 

 

Die vom Ergebnis her nicht zufrieden stellende Konzentration und Reduzierung der 

Verwaltungsstrukturen durch das LSVOrgG von 2001 wird mit dem LSVMG fortgeführt. 

Inwieweit mit der Organisationsreform die anvisierten Einsparungen zu erreichen sind, hängt 

stark von deren Umsetzung ab (MEHL 2008: 30). 

Ein Fortbestehen der eigenständigen LSV wird mit dem LSVMG zumindest vorerst gesichert. 

Die Zukunft der LUV ist wahrscheinlich „schon heute positiver einzuschätzen als es die 

öffentliche Diskussion mitunter vermuten lässt“ (MEHL 2008: 30). Ob die Akzeptanz der LUV 

bei den landwirtschaftlichen Unternehmern wegen erhöhter Beitragsgerechtigkeit durch 

verstärkte Berücksichtigung des Unfallrisikos ansteigt, bleibt abzuwarten. Vor allem die 

höheren solidarischen Transfers durch den neuen Lastenausgleich werden zumindest von 

den Unternehmern der ausgleichspflichtigen LBGen wahrscheinlich nicht freudig begrüßt, 

erst recht nicht, wenn es dadurch zu Beitragserhöhungen kommen sollte. 

Der neu geschaffene Solidarausgleich in der Landwirtschaft ist insgesamt zu begrüßen, da 

gemäß des Subsidiaritätsprinzips vor der Inanspruchnahme von intrasektoralen Transfer-

leistungen als erstes die Solidarität innerhalb der Landwirtschaft in angemessenem Umfang 

eingefordert werden sollte. Der neue intrasektorale Lastenausgleich und dessen 

Umverteilungswirkung sind bereits im Kap. 5.5 erläutert worden. 
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Die Maßnahmen des LSVMG, vor allem auch die Leistungskürzungen, sind großteils durch 

den DBV als Vertreter der Landwirtschaft gefordert worden, um die Beitragsbelastung der 

landwirtschaftlichen Unternehmer zukünftig nicht weiter ansteigen, sondern wenn möglich 

sogar sinken zu lassen. Wenige Monate nach der Reform wird allerdings von landwirtschaft-

licher Seite Kritik an den neuen Leistungskürzungen geübt, da diese nur landwirtschaftliche 

Unternehmer und Familienangehörige treffen, nicht aber Angestellte, zu denen auch 

Geschäftsführer von Agrarunternehmen zählen (AGE 17/2008: Kurzmeldungen 13-14). In der 

politischen Diskussion zur Gestaltung des LSVMG wurde allerdings offen und mehrfach 

festgestellt, dass Einschnitte im Leistungsrecht nicht Arbeitnehmer treffen dürfen. Diese 

könnten nur im Zusammenhang einer Reform der gesamten gesetzlichen Unfallversicherung 

erfolgen, um landwirtschaftliche Arbeitnehmer nicht anders zu behandeln als Arbeitnehmer 

anderer Wirtschaftsbereiche. 

 

6.5. Zusammenfassung 

Für eine zukünftige Gestaltung der LUV wurden verschiedene Reformoptionen untersucht: 

Einerseits wurde eine kapitalgedeckte Finanzierung der LUV als Weiterentwicklung des 

bestehenden Systems überprüft, andererseits auch die Privatisierung der LUV und eine 

Eingliederung der LUV in die gewerbliche Unfallversicherung, womit das staatliche 

agrarsoziale Sondersystem abgeschafft würde. 

 

Die drei diskutierten Reformoptionen sind bisher politisch nicht umgesetzt worden. Das 

Hauptproblem einer Umsetzung dieser Reformvarianten liegt im Umgang mit den 

Rentenlasten aus früheren Zeiten, die eine deutlich höhere Belastung der LUV im Vergleich 

zum Durchschnitt der gewerblichen Berufsgenossenschaften bedeuten. 

 

Die Auswirkungen der LSVMG-Reform sind derzeit nur teilweise zu bewerten, da einige 

Maßnahmen erst in den kommenden Jahren ihre Wirkung entfalten. Die Teilkapitalisierung 

des Rentenbestands durch die besondere Abfindungsaktion ist von den Versicherten sehr 

gut angenommen worden und hat die bestehende Rentenlast der LUV deutlich gesenkt. Die 

Leistungskürzungen, vor allem im Bereich der Unfallrenten werden zukünftig zu deutlichen 

Einsparungen führen.  
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7. Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorhergehender Analysen diskutiert. Die Integration 

der einzelnen Analyseebenen, also der inter- und intrasektoralen Analyse sowie der 

Reformoptionen, führt zur Beantwortung der zentralen Fragestellung ‚Wie stark ist die LUV 

im inter- und intrasektoralen Vergleich belastet und wie sind mögliche Systemänderungen zu 

beurteilen?’ 

 

7.1. Inter- und intrasektorale Analyse 

Die vorgenommene Integration der LUV in das Lastenausgleichsverfahren der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften (GBGen) zur Ermittlung der Belastung der LUV im intersektoralen 

Vergleich bedeutet keine grundsätzliche oder dauerhafte Eingliederung der LUV in dieses 

Verfahren. Die Einbindung der LUV erfolgt vielmehr als Versuch, mit einem in der 

gesetzlichen Unfallversicherung gebräuchlichen Verfahren die Belastungssituation der LUV 

zu analysieren.  

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Renten- und Entschädigungslastsätze der LUV weit über 

dem Durchschnitt der GBGen liegen. Die Verwendung der Mindestlohnsumme und der 

korrigierten Mindestlohnsumme führt zu keinem Zeitpunkt im Beobachtungszeitraum zu einer 

Ausgleichsberechtigung für die LUV. Das gleiche Ergebnis erzielten SCHEELE (1990: 206) 

und MEHL (1999: 152) in ihren ähnlichen Analysen, die ebenfalls die Mindestlohnsumme 

verwendeten. Lediglich die Ausgleichsschwelle für einen starken Anstieg der Rentenlasten 

im Fünfjahreszeitraum habe die LUV in den Jahren 1963, 1964 und 1971 gerade 

überschritten. Eine Ausgleichsberechtigung hätte in den Jahren 1964 und 1971 aber 

wahrscheinlich dennoch nicht bestanden, da das geringfügige Überschreiten der Schwellen-

werte möglicherweise auf die unzureichende Datenbasis zurückzuführen sei (SCHEELE 1990: 

206f). Die Verwendung der korrigierten (Mindest-)Lohnsumme zeigt, die im Gegensatz zur 

Mindestlohnsumme beschäftigtengruppenspezifische Arbeitsverdienste enthält, dass die 

Lastsätze mit dieser wesentlich unter denen mit der Mindestlohnsumme liegen. SCHEELES 

Einschätzung muss also nicht verworfen werden, sondern behält weiterhin Gültigkeit. 

 

Der Einsatz der geschätzten Lohnsumme im Lastenausgleichsverfahren führt zu deutlich 

höheren Renten- und Entschädigungslastsätzen der LUV. Die Lastsätze der LUV sind 

allerdings auch bei Verwendung dieser Lohnsumme nicht so hoch, als dass die 

Ausgleichsschwellen des 4,5fachen Rentenlastsatzes (RLS) und des 5fachen 

Entschädigungslastsatzes (ELS) überstiegen würden. Auch die Schwelle für den RLS-
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Anstieg im Fünfjahreszeitraum wird nur bei Einsatz der minimalen geschätzten Lohnsumme 

überschritten. Wie bereits dargestellt, unterschätzt die minimale geschätzte Lohnsumme 

aufgrund eines zu geringen Ansatzes für Arbeitsentgelte die tatsächliche Höhe. Im 

Folgenden werden daher nur noch Lastsätze diskutiert, die mit der geschätzten Lohnsumme 

berechnet worden sind. 

 

Der Schwellenwert der Ausgleichsberechtigung nach d), dem RLS-Anstieg im Fünfjahres-

zeitraum, wird seit dem Umlagejahr 2003 schrittweise solange herabgesetzt, bis am Ende 

der Übergangsregelung ab 2012 (vgl. Kap. 4.4.1) das zukünftige Niveau erreicht ist. Nimmt 

man den niedrigen Schwellenwert ab 2012 bereits für das Jahr 2006 an, wird dieser durch 

den RLS-Anstieg der LUV unter Einsatz der geschätzten Lohnsumme im Lastenausgleichs-

verfahren überschritten. 

Eine Ausgleichsberechtigung nach b) liegt vor, wenn der RLS einer BG den 3fachen 

Durchschnitts-RLS übersteigt und diese BG mindestens 20 % und höchstens 30 % ihrer 

Rentenlasten ohne Berücksichtigung der Unfallgefahr auf die Mitglieder umlegt. Der RLS der 

LUV liegt bei Verwendung der geschätzten Lohnsumme über dieser Ausgleichsschwelle. Für 

die LUV ist nicht feststellbar, ob die Einschränkung bezüglich der Berücksichtigung des 

Unfallrisikos zutrifft. Würde die Lastverteilung in der LUV entsprechend dieser Regelung 

unter Beachtung der Unfallgefahr erfolgen, wäre der LUV nach dem Lastenausgleichs-

verfahren ein Finanzausgleich zuzusprechen. 

 

Die Berechnung der geschätzten Lohnsumme umfasst wie bereits dargestellt nicht alle bei 

der LUV versicherten Tätigkeiten. Daher wird das tatsächliche landwirtschaftliche 

Arbeitsvolumen wahrscheinlich über dem errechneten Volumen liegen. Die verwendeten 

Arbeitsbedarfswerte sind zwar anhand von Expertengesprächen und Plausibilitäts-

überlegungen entwickelt worden, stellen aber dennoch nur Schätzungen dar. 

Fehleinschätzungen könnten somit das Ergebnis verfälschen.  

Zusätzlich ist es möglich, dass Arbeitsvolumen der Kleinstbetriebe nicht erfasst sind, da vor 

allem in Baden-Württemberg wesentlich mehr Betriebe bei der LBG erfasst sind als beim 

STATISTISCHEN BUNDESAMT (Tabelle 9) und auch die von den LBGen erfasste Fläche größer 

ist, als diejenige des STATISTISCHEN BUNDESAMTES.  

Die Verwendung von gruppenspezifischen Arbeitsentgelten scheint die Lohnsummen der 

einzelnen Versichertengruppen genauer abzubilden.  

 

Eine stärkere Belastung der LBGen durch Renten- und Entschädigungslastsätze kann 

verschiedene Ursachen haben. Einerseits führt der intersektorale Strukturwandel bei einem 

sektorspezifischen Versicherungssystem wie der LUV zu höheren Belastungen, da in Folge 
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dessen höhere Rentenlasten aus strukturstärkeren Zeiten von einer abnehmenden Anzahl 

aktiver Beitragszahler getragen werden muss. Andererseits wirkt sich vor allem auch die 

Unfallhäufigkeit auf die Belastung aus. 

Die Unfallhäufigkeit steht in direktem Zusammenhang mit dem Unfallrisiko. Letzteres ist in 

der Landwirtschaft vergleichsweise hoch, da das Tätigkeitsgebiet der dort Beschäftigten sehr 

umfassend ist. Neben der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen wird zusätzlich in 

vielen Fällen Viehhaltung betrieben und es werden Bauarbeiten auf dem Hof selbst 

durchgeführt als auch Maschinen in Eigenleistung repariert. Zusätzlich wird von vielen 

Landwirten auch Forstwirtschaft betrieben, die mit hohen Unfallgefahren verbunden ist. Die 

vielfältigen Tätigkeiten beinhalten sehr unterschiedliche Unfallgefahren, auf die sich die 

Beschäftigten nicht richtig einstellen können, da die Tätigkeitsbereiche häufig mehrmals am 

Tag wechseln. Zusätzlich sind die in der Landwirtschaft Tätigen nicht auf jedem der 

vorgenannten Gebiete fachmännisch ausgebildet und widmen sich manchen Tätigkeiten nur 

temporär, was aufgrund mangelnder Routine eine Gefährdung im Vergleich zu Beschäftigten 

im gewerblichen Sektor deutlich erhöht (KIRNER & ROSENBERG 1973: 45f). Letztere können 

sich in ihrem abgegrenzten Tätigkeitsfeld besser auf Unfallgefahren einstellen.  

 

Eine weitere Ursache der hohen Unfallhäufigkeit in der Landwirtschaft kann in der längeren 

Arbeitszeit der Beschäftigten gesehen werden, da mit zunehmender Arbeitsbelastung die 

Konzentration der Beschäftigten und die Wahrnehmung von Gefahren abnimmt. Unter-

suchungen haben ergeben, dass die Unfallhäufigkeit besonders in den Abendstunden 

zunimmt. Vor allem Unternehmer leisten wesentlich längere Wochenarbeitszeiten als 

Beschäftigte in anderen Wirtschaftsbereichen, deren Tarifverträger meist ca. 40 

Wochenarbeitsstunden festlegen (vgl. Abbildung 17).  

 

Desweiteren scheint sich das Alter der Beschäftigten auf die Unfallhäufigkeit auszuwirken. 

Nach Angaben des BLB treffen ein Viertel aller tödlichen Unfälle in der Landwirtschaft 

Beschäftigte der Altersgruppe zwischen 51 bis 65 Jahren und mehr als 40 % die 

Beschäftigten über 66 Jahre. Nur ca. ein Drittel der tödlichen Unfälle kommen bei den 

Beschäftigten unter 50 Jahren vor (LW HRLP 31.08.2007: 5).  

Die deutschen Landwirte sind im europäischen Vergleich recht jung. Dennoch sind in der 

Landwirtschaft 48 % aller Erwerbstätigen älter als 45 Jahre, in der übrigen Bevölkerung 

hingegen nur 38 %. Allerdings hat sich die Altersstruktur in den vergangenen Jahren 

verjüngt: 1995 waren noch 32 % aller Betriebsinhaber 55 Jahre und älter, im Jahr 2005 

waren es nur noch 28 % (LW HRLP 15.02.2008: 2). 

 

 167



7. Diskussion 
 

Auch die Statistik zeigt eine höhere Unfallhäufigkeit in der Landwirtschaft. Im Jahr 2003 gab 

es im Bereich der LUV 55 meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter, im 

Durchschnitt der gesamten Gesetzlichen Unfallversicherung nur 31. Lediglich in der Bau- 

und Holzwirtschaft hat es im selben Jahr mehr meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 

Vollarbeiter gegeben (ROBERT KOCH-INSTITUT 2007: Tabellenanhang). 

 

Die anfangs aufgestellte Forschungsfrage (I) Wie stark ist die LUV durch Renten- und 

Entschädigungen im Vergleich zu anderen branchenspezifischen Teilbereichen der 

gesetzlichen Unfallversicherung belastet und können diese Belastungen intersektorale 

Finanztransfers begründen? kann aufgrund der gewonnenen Ergebnisse wie folgt 

beantwortet werden:  

 

Die LUV ist durch Renten- und Entschädigungslasten vergleichsweise hoch belastet. 

Diese Belastungen sind allerdings nicht so hoch, dass der LUV nach derzeit gültigen 

Regelungen im Lastenausgleichsverfahren eine Ausgleichsberechtigung zuzusprechen 

wäre. Zudem ist die bestehende ‚alte’ Rentenlast im Jahr 2008 durch die besondere 

Abfindungsaktion erheblich reduziert worden, was eine Ausgleichsberechtigung der 

LUV zukünftig in noch weitere Ferne rückt. 

 

 

Die intrasektorale Belastungsanalyse wurde sowohl unter Verwendung der korrigierten 

(Mindest-)Lohnsumme durchgeführt, als auch auf Basis der geschätzten Lohnsumme. Die 

Ergebnisse der beiden Berechnungen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Bei der ersten 

Variante fällt auf, dass die LBG MOD, NB, NRW und SHH vergleichsweise hohe RLS und 

ELS aufweisen. Damit wären diese LBGen stärker durch Renten und Entschädigungen 

belastet als beispielsweise die LBGen BW, FOB und NOS. 

Die zweite Variante, die mittels der geschätzten Lohnsumme berechnet wurde, zeigt eine 

ganz andere Reihenfolge der LBGen in Bezug auf ihre RLS und ELS. Bayern und die LBGen 

NRW, BW und HRS weisen bei dieser Berechnung sehr hohe Lastsätze auf, die LBGen NB, 

MOD und SHH hingegen vergleichsweise niedrige. Diese Belastungsverteilung entspricht 

ungefähr den in Kap. 5.2 und 5.3 dargestellten tatsächlichen strukturellen Verhältnissen und 

Beitragsbelastungen. Die Gartenbau-BG weist in beiden Varianten im Vergleich geringe 

Lastsätze auf, die ungefähr auf dem Niveau des GBG-Durchschnitts liegen. 

 

Die Ergebnisse, die mittels der korrigierten (Mindest-)Lohnsumme berechnet worden sind, 

scheinen die tatsächlichen Verhältnisse nicht richtig abzubilden. Da in beiden Verfahren die 

gleichen Summen für Renten und Entschädigungen verwendet wurden, muss das 
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unterschiedliche Ergebnis auf die eingesetzten Lohnsummen zurückzuführen sein. Für die 

Berechnung der Lohnsummen wurden für die regionalen LBGen jeweils identische 

Arbeitsverdienste angesetzt. Die Differenz zwischen den Ergebnissen kann daher nur durch 

die verschiedenen Arbeitsvolumenkomponenten Vollarbeiter bzw. geschätztes 

Arbeitsvolumen begründet sein.  

 

Wie bereits dargestellt, scheinen die RLS und ELS, die mit der geschätzten Lohnsumme 

berechnet worden sind, sich den tatsächlichen Verhältnissen anzunähern. Im Umkehrschluss 

kann daraus gefolgert werden, dass die Berechnung der Vollarbeiter durch den BLB 

zumindest für einige LBGen nicht zutreffen kann. Den Ergebnissen zufolge unterschätzen 

die Vollarbeiter vor allem das Arbeitsvolumen für die LBGen MOD, NB und SHH. Im 

Gegensatz dazu wird das Arbeitsvolumen der LBGen BW, FOB und NOS überschätzt. 

Diese Fehleinschätzung ist hauptsächlich dadurch zu begründen, dass die Vollarbeiter-

berechnung ein statisches Verfahren ist, das die regionalen Strukturunterschiede nicht 

berücksichtigt. So wird der Großteil der Summe der Vollarbeiter aus der Anzahl der 

beitragspflichtigen Unternehmen errechnet. Wie bereits dargestellt, existieren bei der Anzahl 

der beschäftigten Personen pro Betrieb sowie bei den Betriebsgrößen deutliche 

Unterschiede zwischen den Regionen. 

 

Die Ergebnisse der Belastungsanalyse im Lastenausgleichsverfahren der GBGen decken 

sich ungefähr mit den zu erwartenden Umverteilungen, die durch den neuen intrasektoralen 

LSVMG-Lastenausgleich entstehen werden (vgl. Abbildung 47). Dieser neue Lastenaus-

gleich ist mit dem LSVMG zwischen den LBGen implementiert worden und wird ab dem Jahr 

2010 tatsächliche Umverteilungen vornehmen. Auffällig ist allerdings, dass die LBG NRW in 

der Belastungsanalyse recht hohe RLS und ELS zeigte, aber im neuen LSVMG-

Lastenausgleich Finanztransfers an andere LBGen leisten muss. Eine Erklärung hierfür 

wäre, dass in der vorgenommenen Belastungsanalyse das Arbeitsvolumen für die LBG NRW 

unterschätzt worden ist. 
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Abbildung 47: Umverteilungswirkung je 1.000 € geschätzter Lohnsumme durch den neuen 
Lastenausgleich nach dem LSVMG 
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Quelle: Eigene Berechnungen.  
 

Die Verteilung der Bundesmittel auf die LBGen erfolgt wie bereits dargestellt zumindest 

teilweise nach der Belastung der einzelnen LBGen. Vergleicht man die Verteilung der 

bundesmittelberechtigten Betriebe in Deutschland, oder auch die Verteilung der 

Bundesmittel insgesamt, ergeben sich ähnliche individuelle Belastungen der LBGen, wie sie 

in der intrasektoralen Belastungsanalyse aufgetreten sind. Das Umverteilungsvolumen im 

Rahmen der Bundesmittelverteilung beträgt derzeit 14 Mio. € p. a., das Umverteilungs-

volumen des neuen Lastenausgleiches hingegen beträgt bei Verwendung der Datenlage von 

2006 ca. 53 Mio. €. 

 

Die Forschungsfrage (II) Wie gestaltet sich die individuelle Belastungssituation der 

LBGen und welche finanziellen Umverteilungen werden innerhalb der LUV 

vorgenommen?  kann wie folgt beantwortet werden: 

 

Die Belastungen der einzelnen LBGen durch Renten und Entschädigungen ist sehr 

unterschiedlich. Es zeigt sich deutlich, dass die süd- und westdeutschen LBGen in 

Bayern und die LBGen BW und HRS deutlich stärker belastet sind, als die nord- und 

ostdeutschen.  

Innerhalb der LUV werden bislang lediglich in geringem Umfang Umverteilungen im 

Rahmen der Bundesmittelverteilung vorgenommen, wobei sich die Verteilung der 

bundesmittelberechtigten Betriebe mit den Ergebnissen der intrasektoralen 

Belastungsanalyse decken. Ab 2010 wird der neue Lastenausgleich nach dem LSVMG 
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zum Einsatz kommen, dessen Umverteilungswirkungen ebenfalls weitgehend der 

analysierten intrasektoralen Belastung entsprechen. 

 

7.2. Reformoptionen und internationaler Vergleich 

Die vorgestellten Reformoptionen für einen Systemwechsel in der LUV gehen in 

verschiedene Richtungen. Die Einführung einer kapitalgedeckten Finanzierung in der LUV 

bedeutet eine Weiterentwicklung des bestehenden Systems. Eine Privatisierung würde die 

Monopolstellung der staatlichen Sozialversicherung beenden, eine Eingliederung der LUV in 

die gewerbliche Unfallversicherung einer Abschaffung des agrarsozialen Sondersystems 

gleichkommen. 

 

Die Option der privatwirtschaftlichen Gestaltung der LUV hat bisher keine politischen 

Mehrheiten finden können, da bisherige Studien eine Vorteilhaftigkeit einer privaten 

Versicherung nicht belegen konnten. Das Hauptproblem dabei stellt der Umgang mit den 

Altrenten dar, die durch das Umlageverfahren angehäuft wurden. Zusätzlich kann eine 

private Versicherung wirtschaftliche Nachteile im Vergleich zu einer effizient geführten 

öffentlich-rechtlichen Institution mit sich bringen. 

 

Auch die Auflösung des agrarsozialen Sondersystems durch Eingliederung der LUV in die 

gewerbliche Unfallversicherung war bisher politisch nicht konsensfähig. Das eigenständige 

System kann zwar Vorteile für die Versicherten vorweisen, die vor allem in der angepassten 

Beitragserhebung und Leistungsgestaltung zu sehen sind. Dennoch könnte auf Verwaltungs-

ebene eine engere Zusammenarbeit oder auch eine Eingliederung erfolgen, bei der 

landwirtschaftliche Besonderheiten weiterhin Berücksichtigung finden. Beispielhaft kann hier 

die geplante Fusion der österreichischen bäuerlichen Unfallversicherung mit der 

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT angeführt werden, wie auch 

die privatwirtschaftlich organisierte Präventionsarbeit in der Schweiz. Der Umstand, dass bei 

der LUV hauptsächlich Unternehmer versichert sind, in den anderen deutschen 

Sozialversicherungen aber nur Arbeitnehmer, dürfte nach hiesigem Ermessen eine 

Kooperation z. B. in der Verwaltung nicht einschränken. 

 

Eine Eingliederung der LUV in andere Bereiche der gesetzlichen Unfallversicherung führt 

allerdings nicht zu niedrigeren Belastungen durch Renten und Entschädigungen in der 

Landwirtschaft. Die politische Attraktivität einer solchen Eingliederung liegt auch darin 

begründet, dass in der gewerblichen Unfallversicherung ein Lastenausgleichverfahren 

zwischen den BG existiert, dass Spitzenbelastungen einzelner BGen auf andere weniger 
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belastete verteilt. Wenn mit der Eingliederung der LUV diese gleichzeitig auch in den 

Lastausgleich integriert würde, entstünden den Ergebnissen dieser Arbeit zu Folge bei den 

gewerblichen Berufsgenossenschaften keine Mehraufwendungen.  

Falls die LUV im Lastenausgleichsverfahren zukünftig eine Ausgleichsberechtigung erhalten 

sollte, würde eine Eingliederung bei gleichzeitigem Wegfall der Bundesmittel zu Lasten der 

gewerblichen Berufsgenossenschaften gehen. Bisher sind die intersektoralen Finanz-

transfers in Form von Bundesmitteln als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und 

daher aus Steuermitteln finanziert worden. Eine Übertragung dieser Lasten ausschließlich 

auf den Bereich der gewerblichen Wirtschaft müsste politisch noch diskutiert werden. 

 

Die Einführung einer kapitalgedeckten Finanzierung in der LUV wurde zuletzt wiederholt mit 

dem Weiterentwicklungsbeschluss des bestehenden Systems durch das LSVMG abgelehnt. 

Abgesehen von einer ökonomischen Bewertung kapitalgedeckter Finanzierungen ergeben 

sich bei der Umstellung vom Umlageverfahren Probleme. Das schwerwiegendste davon ist 

der Umgang mit Altansprüchen aus dem Umlageverfahren (WAGNER et al. 1998: 837). Auch 

wenn eine Kapitaldeckung langfristig Vorteile bringen würde, erscheint eine solche 

Umstellung auf dem Reißbrett schwierig (FÜRSTENWERTH 2000: 77). 

 

Untersuchungen einer Vorzüglichkeit der kapitalgedeckten Finanzierung in der LUV kommen 

mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass dafür ab dem Umstellungszeitpunkt kurz- und 

mittelfristig ein erheblicher finanzieller Mehraufwand entstehen würde. Da eine Aufbringung 

der zusätzlichen Finanzmittel derzeit weder durch den Bund noch durch die Beitragszahler 

geleistet werden kann, wird vorerst die Umlagefinanzierung beibehalten. Allerdings ist mit 

dem LSVMG durch die ‚besondere Abfindungsaktion’ die Möglichkeit geschaffen worden, 

einen Teil des Rentenbestandes bei den Versicherten zu kapitalisieren. 

 

Politisch wird die Teilkapitalisierung der Unfallrenten durch die besondere Abfindungsaktion 

als Erfolg gewertet (AGE 03/2008: Länderberichte 35). Die dauerhaft entlastende Wirkung 

durch eine Reduzierung der Rentelasten um 100 Mio. €, wie es ursprünglich das Ziel war, 

konnte aber nicht erreicht werden. Allerdings ist dieses Ziel schon vor Gesetzesbeschluss 

von Sachverständigen als nicht erreichbar eingestuft und eine realistisch zu erreichende 

Größe von 78 Mio. € geschätzt worden (MEHL 2007b: 34f). Das Volumen der derzeit 

abgefundenen Jahresrenten beträgt 71,3 Mio. € und wird noch durch Ausschöpfung des rest-

lichen Budgets geringfügig erhöht werden. Diese dauerhafte Entlastung der Beitragszahler 

beträgt immerhin über 17 % des gesamten Rentenaufwands. 

Im Rahmen der besonderen Abfindungsaktion sind auch bei der Gartenbau-BG Unfallrenten 

abgefunden worden. Obwohl die Belastung der Gartenbau-BG auf dem niedrigen Niveau des 
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GBG-Durchschnitts liegt, hat diese bisher ca. 70 Mio. € zur Anfindung von 6,5 Mio. € jährlich 

wiederkehrendem Rentenaufwand erhalten. 

 

Bei der österreichischen SVB-UV finden regelmäßig Teilkapitalisierungen statt. Bei 

Pensionseintritt nach dem 65. Lebensjahr wird die Betriebsrente zur Hälfte abgefunden. Dies 

führt zu einer zeitnahen Begleichung entstandener Rentenlasten durch die im gleichen 

Zeitraum aktiven Unternehmer. Das langfristige Auflaufen strukturwandelbedingter 

Rentenlasten kann damit eingedämmt werden. 

 

Die Forschungsfrage (IV) Welche Änderungen ergäben sich durch Umsetzung der 

politisch diskutierten Reformoptionen für die LUV, und wie sind diese derzeit zu 

bewerten? Wie sind Maßnahmen der Reform durch das LSVMG (vorläufig) zu 

bewerten? wird wie folgt beantwortet: 

 

Die diskutierten Reformoptionen Privatisierung, Eingliederung in die gewerbliche 

Unfallversicherung und die Einführung einer kapitalgedeckten Finanzierung in der LUV 

sind bisher politisch abgelehnt worden, da diese entweder dem bestehenden System 

nicht überlegen waren bzw. eine Umsetzung nicht finanzierbar war. 

Die besondere Abfindungsaktion durch das LSVMG kann als Erfolg betrachtet werden. 

Die vorgenommenen Leistungskürzungen, vor allem bei den Unfallrenten, werden 

zukünftig größere Einsparungen bewirken. Mit dem LSVMG-Lastenausgleich wird ein 

wirkungsvolles Instrument zur Stärkung der geforderten innerlandwirtschaftlichen 

Solidarität eingeführt. 

 

 

Abgesehen von der Einkommensvariante ist die Beitragsberechnung der SVB-UV nach 

derzeitigen Maßstäben als nicht sehr modern zu beurteilen. Berechnungsgrundlage ist der 

Einheitswert, der das Einkommenspotential der bewirtschafteten Fläche wiedergibt, das 

Unfallrisiko aber vernachlässigt. In Österreich erfolgt die Beitragsbemessung stark nach dem 

Solidaritätsprinzip, in Deutschland wir hingegen mehr Beitragsgerechtigkeit, also 

Verursachergerechtigkeit gefordert.  

 

Die Vorleistungspflicht der österreichischen bäuerlichen Krankenversicherung für 

Heilbehandlungen entlastet die Unfallversicherung finanziell und auch in der Verwaltung. In 

der LSV wird nach dem Kausalitätsprinzip strikt zwischen Krankenversicherung und 

Unfallversicherung getrennt. Die sozialpolitische Literatur sieht das Kausalitätsprinzip als 
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Fehlentwicklung, da einerseits verschiedene Versicherungsträger in Bereitschaft sein 

müssen und auch Leistungen unterschiedlicher Höhe beansprucht werden können. 

Ein entscheidender Unterschied zwischen der österreichischen und der deutschen 

landwirtschaftlichen Unfallversicherung besteht darin, dass in Österreich das Rentenniveau 

wesentlich höher liegt als in Deutschland. Zusätzlich ist der Bundeszuschuss zur 

österreichischen bäuerlichen Unfallversicherung gesetzlich festgelegt. 

 

 

Die Forschungsfrage (III) Können Lösungsansätze aus ähnlichen Sicherungssystemen 

auf internationaler Ebene abgeleitet werden? kann folgendermaßen beantwortet 

werden: 

 

Die Kapitalisierung der halben österreichischen Betriebsrente bei Altersrentenbezug 

erscheint vorteilhaft, da eine zeitnahe Abfindung von Renten zukünftige Rentenlasten 

senkt. Im Bereich der Organisation und Verwaltung scheint die österreichische Sozial-

versicherungsanstalt der Bauern effizienter als die deutsche LSV zu arbeiten. Der 

Ausschluss von Rentnern aus der Unfallversicherung erscheint dann sinnvoll, wenn 

eine Vollversorgung durch die Alterssicherung gewährleistet ist, was bei der LSV 

allerdings nicht der Fall ist.  

 

 

Die Entwicklung der LUV ist pfadabhängig verlaufen und immer wieder durch politische 

Kompromisse geprägt worden. Die Ausgestaltung als Instrument landwirtschaftlicher 

Einkommenspolitik ist beispielsweise nicht aus Effizienzgründen erfolgt. Vielmehr waren 

sonstige Subventionen in nationaler Eigenregie durch das Zusammenwachsen Europas nicht 

mehr möglich. Landwirtschaftliche Sozialpolitik als einkommenspolitisches Instrument hat 

sich als nicht zielgerichtet erwiesen, da ein großer Teil der Subventionen an Personen fließt, 

die nach gegebenen Standards nicht als bedürftig einzustufen sind.  

 

Im Kap. 2.2 wurde dargelegt, dass bei zunehmender Entflechtung familiärer und anderer 

sozialer Strukturen zusätzliche Lücken in der sozialen Absicherung entstehen, die es nach 

der ‚neuzeitlichen Sozialpolitik’ zu schließen gilt. Auch bei einem stärkeren Strukturwandel 

wächst der Bedarf an sozialer Absicherung. Für die Landwirtschaft würde das bedeuten, 

dass die sozialen Sicherungssysteme eher ausgebaut werden müssten, anstelle einer 

Stärkung der Selbstverantwortung. 
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Jedes Forschungsprojekt sollte inhaltliche Schwerpunkte haben und muss daher von 

benachbarten Themenbereichen abgegrenzt werden. An einigen dieser Grenzen erscheint 

allerdings eine weitere wissenschaftliche Untersuchung interessant. Derzeit wird haupt-

sächlich in folgenden Bereichen weiterer Forschungsbedarf gesehen: 

 

Die gesetzliche Unfallversicherung soll in naher Zukunft eine Organisations- und Leistungs-

reform erfahren, deren Umfang im ‚Arbeitsentwurf eines Gesetzes zur Reform der 

gesetzlichen Unfallversicherung’ (UVRG) diskutiert wird. Auf intersektoraler Ebene werden 

sich dadurch Änderungen ergeben, die vor allem auch die bei der LUV versicherten 

Arbeitnehmer betreffen werden. Unter anderem soll ein neues Ausgleichverfahren in der 

gewerblichen Unfallversicherung eingeführt werden, der so genannte ‚Überlastausgleich’. 

Die Ausgestaltung dieses Verfahrens ist derzeit noch offen. Ein Einbezug der LUV in dieses 

Verfahren könnte vielleicht zu einer Ausgleichsberechtigung der LUV führen. 

 

Interessant wäre auch eine empirische Untersuchung der Akzeptanz der LUV bei den 

Versicherten auf regionaler Ebene. Interessante Ergebnisse könnten vor allem nach der 

derzeitigen Einführung neuer Beitragsmaßstäbe nach Arbeitsbedarfswerten erzielt werden. 

Es wäre die Frage zu stellen, ob die Versichertengemeinschaft nach der Einführung der 

neuen und „gerechteren“ Beitragserhebung sich besser oder schlechter gestellt fühlen und 

wie sich die Belastung der Betriebe dadurch geändert hat. Die Ergebnisse dürften in den 

regionalen LBGen sehr verschieden ausfallen. 

 

Auch auf internationaler Ebene gibt es weiteren Forschungsbedarf. Eine vergleichende 

Analyse der LUV erscheint vor allem mit weiteren Ländern interessant, in denen ebenfalls 

agrarsoziale Sondersysteme existieren. Das in der Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

organisiert französische System ist von ähnlichen Problemen wie die LSV betroffen und auch 

in Frankreich wird nach Lösungen für eine zukunftsfeste soziale Sicherung gesucht. 

Derzeitige Entwicklungen in Frankreich, aber auch eine Untersuchung und Bewertung der 

deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich der Sozialversicherungsträger können 

wertvolle Ideen für das deutsche System liefern (BLUM 2005a: 7). 

Weiterhin erscheinen tiefere Einblicke in das polnische Sozialversicherungssystem interes-

sant. Beispielsweise könnte eine Erörterung der Beweggründe für die geänderte staatliche 

Aufsicht über die landwirtschaftliche Sozialversicherung Polens durchgeführt werden. So ist 

die polnische Agrarsozialversicherung derzeit wieder dem Landwirtschaftsministerium 
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zugeordnet, nachdem sie für zwei Jahre dem Ministerium für Sozialfürsorge unterstellt 

gewesen ist (AGE 22/2006: Kurzmeldungen 24). 

Nicht zu unterschätzen sind allerdings sprachliche Barrieren bei solchen internationalen 

Vergleichen, da Literatur und Materialien über entsprechende Agrarsozialsysteme wahr-

scheinlich wie in Deutschland erstens wenig und zweitens hauptsächlich in Landessprache 

vorhanden sein werden. 

 

Weiterer Forschungsbedarf wird auch in einer Analyse der aktuellen LSV-Reform durch das 

LSVMG gesehen. Aussagekräftige Ergebnisse lassen sich allerdings erst in wenigen Jahren 

erzielen, da die getroffenen Maßnahmen erst teilweise wirksam sind. Grundsätzlich bietet 

jedes soziale Sicherungssystem von Zeit zu Zeit interessante Bereiche für Forschungs- und 

Evaluationstätigkeiten, da ein solches System aufgrund vieler Faktoren sich in einem 

ständigen Wandel befindet und nach kürzeren zeitlichen Abständen wieder an die aktuellen 

Gegebenheiten angepasst werden muss. 
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Anhang 

Der tabellarische Anhang der vorliegenden Arbeit umfasst neben den eigenen Berech-

nungen auch Ursprungsdaten, die entweder aufwendig in Archiven recherchiert oder von 

vielen verschiedenen Institutionen dankenswerter Weise aus deren Archiven zusammen-

getragen und zur Verfügung gestellt wurden. Damit soll nicht nur die Transparenz der 

durchgeführten Rechnungen und Schaubilder erhöht, sondern auch im Sinne der Wissen-

schaft den Autoren nachfolgender Arbeiten eine Datengrundlage an die Hand gegeben 

werden. 

 

Anhang 1: Schichtung der neuen Unfallrenten der LUV im Geschäftsjahr 2006 .................195 

Anhang 2: Versicherte Unternehmen, versicherte Personen und Vollarbeiter in der 
gesetzlichen Unfallversicherung Deutschlands 1950-2006..........................................196 

Anhang 3: Berechnung der Versicherten und Vollarbeiter durch den BLB 1989-2006 ........197 

Anhang 4: Umrechnungstabellen des BLB zur Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl 
der Beitragspflichtigen Unternehmen für die Jahre 1989-2006 ....................................198 

Anhang 5: Anteil der Verheirateten an den aktiv Versicherten der Landwirtschaftlichen 
Alterskassen 1996-2006...............................................................................................199 

Anhang 6: Arbeitsvolumen: Berechnung des Aufschlags für allgemeine Arbeiten ..............200 

Anhang 7:Durchschnittsverdienste im intersektoralen Vergleich 1985 - 2006 .....................201 

Anhang 8: Berechnung der Rentenlastsätze für die GBGen 1985-2006 .............................202 

Anhang 9: Berechnung der Entschädigungslastsätze für die GBGen 1985-2006 ...............203 

Anhang 10: Berechnung der Rentenlastsätze für die LBGen 1985-2006 ............................204 

Anhang 11: Berechnung der Entschädigungslastsätze für die LBGen 1985-2006 ..............205 

Anhang 12: Änderungen der Rentenlastsätze im Fünfjahreszeitraum 1985-2006...............206 

Anhang 13: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze unter Verwendung 
verschiedener Lohnsummen für das Jahr 2006 ...........................................................207 

Anhang 14: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Bergbau BG 
1985-2006 ....................................................................................................................208 

Anhang 15: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Bau BG 1985-
2006 .............................................................................................................................209 

Anhang 16: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Binnenschifffahrt 
BG 1985-2006 ..............................................................................................................210 

Anhang 17: Intrasektorale Aufspaltung der Vollarbeiter 1999-2006.....................................211 



Anhang 
 

Anhang 18: Intrasektorale Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl beitragspflichtiger 
Unternehmen 1999-2006..............................................................................................213 

Anhang 19: Berechnung regional differenzierter Arbeitsentgelte.........................................216 

Anhang 20: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Schleswig-
Holstein und Hamburg (SHH) auf Basis der Mindestlohnsumme.................................217 

Anhang 21: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG 
Niedersachsen-Bremen (NB) auf Basis der Mindestlohnsumme .................................218 

Anhang 22: Berechnung Renten- und Entschädigungslastsatz LBG Nordrhein-Westfalen 
(NRW) auf Basis der Mindestlohnsumme ....................................................................219 

Anhang 23: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland (HRS) auf Basis der Mindestlohnsumme.....................220 

Anhang 24: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Franken und 
Oberbayern (FOB) auf Basis der Mindestlohnsumme..................................................221 

Anhang 25: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG 
Niederbayern-Oberpfalz und Schwaben (NOS) auf Basis der Mindestlohnsumme .....222 

Anhang 26: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Baden-
Württemberg (BW) auf Basis der Mindestlohnsumme .................................................223 

Anhang 27: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Gartenbau BG auf 
Basis der Mindestlohnsumme ......................................................................................224 

Anhang 28: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Mittel- und 
Ostdeutschland (MOD) auf Basis der Mindestlohnsumme...........................................225 

Anhang 29: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze 2006 auf Basis der 
geschätzten Lohnsumme .............................................................................................226 

Anhang 30: Intrasektorale Bundesmittelverteilung 1999-2006.............................................227 

Anhang 31: Bundesmittelberechtigte Unternehmen 1999-2006 ..........................................228 

Anhang 32: Ergebnis der besondere Abfindungsaktion für Unfallrenten durch das LSVMG
.....................................................................................................................................229 

 

 

 

 

 194



Anhang 
 

 195

Anhang 1: Schichtung der neuen Unfallrenten der LUV im Geschäftsjahr 2006 
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Anhang 2: Versicherte Unternehmen, versicherte Personen und Vollarbeiter in der gesetzlichen 
Unfallversicherung Deutschlands 1950-2006 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach BMAS: Die Gesetzliche Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, 
Statistischer und finanzieller Bericht, vers. Jg.; Auskunft der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) per Email vom 30.10.2008; Auskunft der Bergbau-BG per Email vom 30.10.2007. 
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Anhang 3: Berechnung der Versicherten und Vollarbeiter durch den BLB 1989-2006 

 
 

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

[1
]

An
za

hl
 d

er
 b

ei
tra

gs
pf

l. 
Un

te
rn

eh
m

en
 (B

U)
1.

70
0.

88
1

1.
68

4.
53

5
1.

74
0.

53
0

1.
71

1.
66

8
1.

80
0.

32
1

1.
80

2.
05

0
1.

77
3.

53
0

1.
76

0.
93

2
1.

75
6.

98
3

1.
75

8.
19

3
1.

73
4.

60
2

1.
70

8.
80

9
1.

67
4.

38
3

1.
67

3.
40

9
1.

70
2.

77
0

1.
68

1.
06

1
1.

67
0.

87
9

1.
64

5.
35

5
ge

m
. G

es
ch

äf
ts-

 u
nd

 R
ec

hn
un

gs
er

ge
bn

iss
en

 L
UV

[2
]

An
za

hl
 d

er
 E

he
ga

tte
n

1.
27

5.
66

0
1.

26
3.

40
1

1.
30

5.
39

8
1.

28
3.

75
1

1.
35

0.
24

1
1.

35
1.

53
8

1.
01

3.
65

3
1.

32
0.

69
9

1.
31

7.
73

7
1.

31
8.

64
5

1.
30

0.
95

2
1.

28
1.

60
7

1.
25

5.
78

7
1.

25
5.

05
7

1.
27

7.
07

8
1.

26
0.

79
6

1.
25

3.
15

9
1.

23
4.

01
6

nä
he

ru
n

[7
]

Ve
rs

ic
he

rte
 in

sg
es

am
t

4.
01

7.
81

9
3.

97
6.

99
3

4.
53

7.
88

8
4.

45
9.

15
2

4.
54

9.
04

7
4.

51
5.

74
5

4.
14

5.
96

3
4.

38
7.

03
9

4.
39

1.
09

8
4.

46
2.

81
0

4.
36

4.
25

0
4.

32
1.

66
5

4.
25

3.
47

0
4.

23
2.

53
6

4.
27

7.
58

7
4.

20
2.

75
3

3.
68

2.
45

7
3.

64
1.

62
6

[8
]

Re
ch

ne
ris

ch
e 

Za
hl

 d
er

 V
ol

la
rb

ei
te

r a
us

 B
U

1.
50

9.
36

4
1.

47
8.

02
2

1.
46

2.
64

3
1.

45
6.

35
4

1.
60

1.
13

1
1.

61
7.

79
7

1.
52

4.
93

6
1.

51
5.

98
2

1.
53

0.
89

5
1.

46
7.

03
1

1.
43

7.
78

5
1.

43
1.

33
8

1.
40

0.
39

8
1.

39
0.

08
3

1.
40

3.
52

6
1.

36
8.

09
3

1.
36

2.
58

5
1.

33
8.

11
3

ge
m

. U
m

re
ch

re
ch

nu
ng

sta
be

lle
 S

pa
lte

n 
4 

un
d 

 7
 

[9
]

An
za

hl
 d

er
 m

ith
el

fe
nd

en
 F

am
.-A

k.
 u

nd
 A

zu
bi

s
57

.2
78

53
.5

07
54

.9
43

44
.4

51
40

.3
55

39
.7

93
37

.5
85

34
.7

86
32

.6
00

31
.0

19
29

.2
05

27
.4

36
25

.6
37

24
.4

19
23

.2
64

22
.0

53
21

.2
01

20
.8

32
s. 

ob
en

[1
0]

Vo
llb

es
ch

äf
tig

te
 fa

m
ili

en
fre

m
de

 A
k.

 in
 d

er
 L

W
69

.0
00

60
.0

00
32

0.
43

8
30

7.
70

0
24

3.
40

0
21

1.
00

0
21

1.
00

0
15

8.
40

0
18

0.
50

0
19

3.
10

0
19

3.
10

0
19

5.
90

0
19

8.
00

0
18

8.
70

0
18

8.
70

0
18

8.
70

0
19

1.
40

0
18

7.
40

0
s. 

ob
en

[1
1]

Be
i d

er
 G

ar
te

nb
au

-B
G 

ve
rs

ic
he

rte
 vo

llb
es

ch
äf

tig
te

 
11

5.
00

0
11

5.
55

0
31

6.
57

9
31

1.
58

2
31

4.
73

0
31

1.
36

4
31

0.
19

5
31

2.
22

2
30

3.
27

8
36

1.
85

3
30

6.
39

1
30

7.
91

3
29

9.
66

3
29

0.
95

1
28

5.
77

5
25

0.
14

3
23

9.
51

8
24

7.
72

3
fa

m
ili

en
fre

m
de

 A
k.

s. 
ob

en

[1
2]

Sa
is

on
ar

be
its

kr
äf

te
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
80

.0
00

80
.0

00
52

.4
00

52
.4

00
m

ult
ipl

izi
er

t m
it 0

,1

[1
3]

Vo
lla

rb
ei

te
r i

ns
ge

sa
m

t
1.

83
0.

64
2

1.
78

7.
07

9
2.

23
4.

60
3

2.
20

0.
08

7
2.

27
9.

61
6

2.
25

9.
95

4
2.

16
3.

71
6

2.
10

1.
39

0
2.

12
7.

27
3

2.
13

3.
00

3
2.

04
6.

48
1

2.
04

2.
58

7
2.

00
3.

69
8

1.
97

4.
15

3
1.

98
1.

26
5

1.
90

8.
98

9
1.

86
7.

10
4

1.
84

6.
46

8

Quelle: Eigene Darstellung nach BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB) 
(2007c). 

gs
we

ise
 e

rre
ch

ne
t d

ur
ch

 B
U*

0,
75

[3
]

An
za

hl
 d

er
 m

ith
el

fe
nd

en
 F

am
.-A

k.
 u

nd
 A

zu
bi

57
.2

78
53

.5
07

54
.9

43
44

.4
51

40
.3

55
39

.7
93

37
.5

85
34

.7
86

32
.6

00
31

.0
19

29
.2

05
27

.4
36

25
.6

37
24

.4
19

23
.2

64
22

.0
53

21
.2

01
20

.8
32

ge
m

. U
nt

er
lag

en
 d

er
 L

KV

[4
]

Vo
llb

es
ch

äf
tig

te
 fa

m
ili

en
fre

m
de

 A
k.

 in
 d

er
 L

W
69

.0
00

60
.0

00
32

0.
43

8
30

7.
70

0
24

3.
40

0
21

1.
00

0
21

1.
00

0
15

8.
40

0
18

0.
50

0
19

3.
10

0
19

3.
10

0
19

5.
90

0
19

8.
00

0
18

8.
70

0
18

8.
70

0
18

8.
70

0
19

1.
40

0
18

7.
40

0
ge

m
. S

ta
tis

tis
ch

em
 Ja

hr
bu

ch
 ü

be
r E

rn
äh

ru
ng

, 
La

nd
wi

rts
ch

af
t u

nd
 F

or
ste

n 

[5
]

Be
i d

er
 G

ar
te

nb
au

-B
G 

ve
rs

ic
he

rte
 vo

llb
es

ch
äf

tig
te

 
11

5.
00

0
11

5.
55

0
31

6.
57

9
31

1.
58

2
31

4.
73

0
31

1.
36

4
31

0.
19

5
31

2.
22

2
30

3.
27

8
36

1.
85

3
30

6.
39

1
30

7.
91

3
29

9.
66

3
29

0.
95

1
28

5.
77

5
25

0.
14

3
23

9.
51

8
24

7.
72

3
fa

m
ili

en
fre

m
de

 A
k.

 

[6
]

Ge
sc

hä
tzt

e 
Za

hl
 d

er
 S

ai
so

na
rb

ei
ts

kr
äf

te
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
80

0.
00

0
30

6.
30

0
30

6.
30

0

(S
.5

3)

(lf
. U

G 
1 

Zi
ffe

r 1
17

11
 =

 3
11

.4
17

Vo
lla

rb
eit

er
 zu

zü
gli

ch
 6

59
 so

ns
tig

e 
Vo

lla
rb

eit
er

lt. 
Zi

ffe
r 1

17
12

, a
bz

üg
lic

h 
8.

79
8 

m
ita

rb
eit

en
de

Fa
m

ilie
na

ng
eh

ör
ige

 in
 d

er
 K

V-
St

at
ist

ik 
KM

 1
)

(in
 1

98
2 

ge
m

. I
FO

 e
tw

a 
86

8.
00

0)



Anhang 
 

 198

Anhang 4: Umrechnungstabellen des BLB zur Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl der 
Beitragspflichtigen Unternehmen für die Jahre 1989-2006 
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Quelle: Eigene Darstellung nach BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB) 
(2007c). 
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n
Anhang 5: Anteil der Verheirateten an den aktiv Versicherten der Landwirtschaftlichen 
Alterskasse  1996-2006 
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Quelle: GESAMTVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ALTERSKASSEN (GLA), Auskunft per Email vom 29.08.2007. 
Anmerkung: 1) Enthaltene Angaben für LAK Schleswig-Holstein und Braunschweigsche LAK geschätzt. 
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Anhang 6: Arbeitsvolumen: Berechnung des Aufschlags für allgemeine Arbeiten 

 
Betriebsgröße von ... bis unter ... ha LF

Fläche SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

unter 2 1) 652 1.694 2.201 5.945 4.118 8.341 1.345 24.296
2 - 5 10.075 20.499 34.408 31.792 65.483 33.838 18.128 214.223
5 - 10 14.870 39.372 48.356 56.726 157.255 66.913 24.915 408.407
10 - 20 28.125 108.187 123.989 131.443 482.918 160.062 53.647 1.088.370
20 - 30 27.882 103.954 118.247 98.533 398.316 128.507 43.223 918.663
30 - 40 36.262 137.532 145.690 104.026 416.850 131.833 39.458 1.011.651
40 - 50 47.019 172.653 154.247 104.387 344.794 132.772 36.870 992.742
50 - 75 163.109 491.053 337.763 246.424 585.062 259.982 86.101 2.169.493
75 - 100 174.608 437.172 219.735 214.398 309.398 183.822 94.778 1.633.912
100 - 200 315.337 754.263 249.819 426.290 363.289 269.258 388.510 2.766.765
200 - 500 141.960 310.341 61.695 126.741 99.295 64.358 1.010.323 1.814.713
500 - 1000 47.794 43.701 8.551 8.620 13.309 5.509 1.154.764 1.282.248
> 1000 7.997 22.401 7.161 13.995 8.142 1.268 2.637.512 2.698.477

Summe ha 1.015.690 2.642.822 1.511.862 1.569.320 3.248.229 1.446.463 5.589.574 17.023.960

Quelle: Statistisches Bundesamt, Betriebsgrößenstruktur Agrarstrukturerhebung 2005, Fachserie 2.1.1

Akh für allgemeine Arbeiten 

Fläche Akh SHH NB NRW HRS Bayern BW MOD Deutschland

unter 2 1) 10,00 6.520 16.940 22.010 59.450 41.180 83.410 13.450 242.960
2 - 5 10,00 100.750 204.990 344.080 317.920 654.830 338.380 181.280 2.142.230
5 - 10 10,00 148.700 393.720 483.560 567.260 1.572.550 669.130 249.150 4.084.070
10 - 20 10,00 281.247 1.081.867 1.239.890 1.314.430 4.829.180 1.600.620 536.467 10.883.700
20 - 30 10,00 278.823 1.039.543 1.182.470 985.330 3.983.160 1.285.070 432.233 9.186.630
30 - 40 9,99 362.257 1.373.945 1.455.443 1.039.220 4.164.332 1.317.012 394.185 10.106.393
40 - 50 9,87 464.007 1.703.826 1.522.187 1.030.143 3.402.600 1.310.260 363.852 9.796.874
50 - 75 9,72 1.586.109 4.775.119 3.284.492 2.396.289 5.689.289 2.528.130 837.264 21.096.692
75 - 100 9,52 1.662.490 4.162.427 2.092.152 2.041.337 2.945.856 1.750.215 902.408 15.556.885
100 - 200 9,04 2.850.328 6.817.780 2.258.114 3.853.235 3.283.769 2.433.823 3.511.739 25.008.789
200 - 500 7,70 1.093.518 2.390.557 475.237 976.286 764.869 495.750 7.782.518 13.978.734
500 - 1000 5,87 280.766 256.722 50.233 50.638 78.184 32.363 6.783.661 7.532.566
> 1000 5,00 39.987 112.007 35.805 69.975 40.710 6.340 13.187.562 13.492.385

Summe Akh 9.155.502 24.329.442 14.445.672 14.701.513 31.450.508 13.850.503 35.175.769 143.108.909
 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Degressionsmodell von Bahrs (2006). 
Anmerkung: 1) Nur Betriebe, die über die Mindestgröße an Erzeugungseinheiten verfügen (einschl. Betriebe ohne 

LF). 
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Anhang 7:Durchschnittsverdienste im intersektoralen Vergleich 1985 - 2006 
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Quelle: 1) Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der Gewerblichen Unfallversicherung, HVBG, vers Jg.;  
2) eigene Berechnungen. 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) Auskunft des BLB per Email vom 19.04.2007; 3) eigene Berechnungen. 
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Anhang 12: Änderungen der Rentenlastsätze im Fünfjahreszeitraum 1985-2006 
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Quelle: Eigene Berechnung. 
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Anhang 13: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze unter Verwendung verschiedener 
Lohnsummen für das Jahr 2006 
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Quelle: Eigene Berechnung. 



Anhang 
 

 208

Anhang 14: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Bergbau BG 1985-
2006 
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Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten des GESAMTVERBANDES DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ALTERSKASSEN 
(GLA), des BUNDESVERBANDES DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB), des 
BUNDESVERBANDES DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN KRANKENKASSEN und des STATISTISCHEN BUNDESAMTES. 

Anmerkung: Kursiv dargestellte Werte sind interpoliert. 



Anhang 
 

Anhang 18: Intrasektorale Berechnung der Vollarbeiter aus der Anzahl beitragspflichtiger 
Unternehmen 1999-2006 
 

LBG SHH 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 13.334 12.952 12.607 12.358 11.973 11.699 11.497 11.279
Vollarbeiter 32.002 31.085 30.257 29.659 28.735 28.078 27.593 27.070

ALG-Betriebe abzgl. 16.216 16.052 15.881 15.546 15.173 14.904 14.780 14.607
KVLG-Betriebe 2.882 3100 3274 3188 3200 3205 3283 3328

Vollarbeiter 4.503 4.844 5.116 4.981 5.000 5.008 5.130 5.200
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 8.812 6.229 6.037 5.888 6.616 6.900 7.407 7.382

Vollarbeiter 7.711 4.360 4.226 4.122 4.631 4.830 5.185 5.167
"Fließgruppe" 2.642 48 14 14 20 10 20 82

Vollarbeiter 1.189 13 4 4 6 3 6
Ohne Bundesmittel 9.939 15.019 15.163 15.102 14.933 14.829 14.750 14.769

Vollarbeiter 2.733 6.759 6.823 6.796 6.720 6.673 6.638 6.646

Summe BU 37.609 37.348 37.095 36.550 36.742 36.643 36.957 36.840
Summe Vollarbeiter aus BU 48.137 47.061 46.426 45.562 45.092 44.591 44.550 44.106

LBG NB 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 38.333 36.904 35.559 34.689 33.667 32.615 31.798 30.880
Vollarbeiter 91.999 88.570 85.342 83.254 80.801 78.276 76.315 74.112

ALG-Betriebe abzgl. 56.772 54.446 52.674 51.080 49.190 47.773 46.793 45.690
KVLG-Betriebe 18.439 17542 17115 16391 15523 15158 14995 14810

Vollarbeiter 28.811 27.409 26.742 25.611 24.255 23.684 23.430 23.141
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 16.244 14.469 13.122 12.558 13.990 14.514 15.819 15.983

Vollarbeiter 14.214 10.128 9.185 8.791 9.793 10.160 11.073 11.188
"Fließgruppe" 13.432 3.366 2.158 2.335 1.831 1.884 1.404 1.258

Vollarbeiter 6.044 926 593 642 504 518 386 346
Ohne Bundesmittel 36.721 48.142 50.233 49.298 48.119 47.292 46.814 45.838

Vollarbeiter 10.098 21.664 22.605 22.184 21.654 21.281 21.066 20.627

Summe BU 123.169 120.423 118.187 115.271 113.130 111.463 110.830 108.769
Summe Vollarbeiter aus BU 151.166 148.697 144.467 140.481 137.006 133.920 132.271 129.414

LBG NRW 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 27.430 26.496 25.528 24.776 24.028 23.417 22.979 22.345
Vollarbeiter 65.832 63.590 61.267 59.462 57.667 56.201 55.150 53.628

ALG-Betriebe abzgl. 47.551 46.707 45.448 44.583 43.595 42.702 41.660 40.509
KVLG-Betriebe 20.121 20211 19920 19807 19567 19285 18681 18164

Vollarbeiter 31.439 31.580 31.125 30.948 30.573 30.133 29.189 28.381
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 50.947 28.349 28.700 45.283 47.726 49.610 46.289 38.432

Vollarbeiter 44.579 19.844 20.090 31.698 33.408 34.727 32.402 26.902
"Fließgruppe" 28.424 4.607 940 1.147 1.389 2.063 2.365 2.333

Vollarbeiter 12.791 1.267 259 315 382 567 650 642
Ohne Bundesmittel 19.288 63.867 66.291 65.015 63.745 61.846 60.524 58.763

Vollarbeiter 5.304 28.740 29.831 29.257 28.685 27.831 27.236 26.443

Summe BU 146.210 143.530 141.379 156.028 156.455 156.221 150.838 140.037
Summe Vollarbeiter aus BU 159.945 145.021 142.572 151.681 150.716 149.459 144.627 135.997

23
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Fortsetzung Anhang 18 
 

LBG HRS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 26.500 25.419 24.329 23.436 22.641 21.915 21.298 20.751
Vollarbeiter 63.600 61.006 58.390 56.246 54.338 52.596 51.115 49.802

ALG-Betriebe abzgl. 54.545 52.798 50.776 49.326 48.450 46.444 44.915 43.768
KVLG-Betriebe 28.045 27379 26447 25890 25809 24529 23617 23017

Vollarbeiter 43.820 42.780 41.323 40.453 40.327 38.327 36.902 35.964
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 77.300 13.302 12.087 13.184 13.630 14.196 14.773 14.718

Vollarbeiter 67.638 9.311 8.461 9.229 9.541 9.937 10.341 10.303
"Fließgruppe" 43.758 12.715 2.545 1.857 1.759 1.308 1.744 2.839

Vollarbeiter 19.691 3.497 700 511 484 360 480 781
Ohne Bundesmittel 100.651 186.081 189.631 183.555 177.255 172.801 168.105 163.967

Vollarbeiter 27.679 83.736 85.334 82.600 79.765 77.760 75.647 73.785

Summe BU 276.254 264.896 255.039 247.922 241.094 234.749 229.537 225.292
Summe Vollarbeiter aus BU 222.428 200.330 194.208 189.039 184.454 178.980 174.485 170.635

LBG FOB 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 36.990 35.770 34.460 33.429 32.275 31.183 30.493 29.611
Vollarbeiter 88.776 85.848 82.704 80.230 77.460 74.839 73.183 71.066

ALG-Betriebe abzgl. 70.803 68.744 66.911 65.184 63.359 61.102 59.566 58.218
KVLG-Betriebe 33.813 32974 32451 31755 31084 29919 29073 28607

Vollarbeiter 52.833 51.522 50.705 49.617 48.569 46.748 45.427 44.698
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 38.223 17.691 28.139 26.121 71.070 -6.096 32.225 40.570

Vollarbeiter 33.445 12.384 19.697 18.285 49.749 -4.267 22.558 28.399
"Fließgruppe" 37.403 11.591 2.528 1.009 2.755 2.280 2.644 2.790

Vollarbeiter 16.831 3.188 695 277 758 627 727 767
Ohne Bundesmittel 146.649 189.914 188.870 195.205 189.026 230.799 193.111 185.509

Vollarbeiter 40.328 85.461 84.992 87.842 85.062 103.860 86.900 83.479

Summe BU 293.078 287.940 286.448 287.519 326.210 288.085 287.546 287.087
Summe Vollarbeiter aus BU 232.214 238.402 238.793 236.251 261.597 221.807 228.794 228.410

LBG NOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 33.872 32.652 31.475 30.573 29.724 28.928 28.220 27.449
Vollarbeiter 81.293 78.365 75.540 73.375 71.338 69.427 67.728 65.878

ALG-Betriebe abzgl. 59.024 57.166 55.363 53.823 52.059 50.845 49.319 48.051
KVLG-Betriebe 25.152 24514 23888 23250 22335 21917 21099 20602

Vollarbeiter 39.300 38.303 37.325 36.328 34.898 34.245 32.967 32.191
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 34.378 11.115 10.065 10.009 12.404 12.514 15.171 10.261

Vollarbeiter 30.081 7.781 7.046 7.006 8.683 8.760 10.620 7.183
"Fließgruppe" 21.448 4.790 554 624 714 825 988 1.555

Vollarbeiter 9.652 1.317 152 172 196 227 272 428
Ohne Bundesmittel 81.430 122.305 128.113 128.880 129.481 129.951 130.293 132.191

Vollarbeiter 22.393 55.037 57.651 57.996 58.266 58.478 58.632 59.486

Summe BU 196.280 195.376 194.095 193.336 194.658 194.135 195.771 192.058
Summe Vollarbeiter aus BU 182.718 180.803 177.714 174.877 173.382 171.137 170.218 165.165
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Fortsetzung Anhang 18 
 

LBG BW 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 26.660 25.497 24.405 23.633 22.925 22.300 21.752 21.195
Vollarbeiter 63.984 61.193 58.572 56.719 55.020 53.520 52.205 50.868

ALG-Betriebe abzgl. 55.486 53.577 51.806 50.136 48.820 47.641 46.554 45.921
KVLG-Betriebe 28.826 28080 27401 26503 25895 25341 24802 24726

Vollarbeiter 45.041 43.875 42.814 41.411 40.461 39.595 38.753 38.634
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 27.417 10.372 -6.515 -7.362 -7.057 1.432 3.449 2.215

Vollarbeiter 23.990 7.260 -4.561 -5.153 -4.940 1.002 2.414 1.551
"Fließgruppe" 76.504 3.201 570 477 509 358 829 800

Vollarbeiter 34.427 880 157 131 140 98 228 220
Ohne Bundesmittel 259.580 345.274 344.645 340.585 334.697 329.557 322.929 317.631

Vollarbeiter 71.385 155.373 155.090 153.263 150.614 148.301 145.318 142.934

Summe BU 418.987 412.424 390.506 383.836 376.969 378.988 373.761 366.567
Summe Vollarbeiter aus BU 238.826 268.582 252.073 246.371 241.295 242.517 238.918 234.207

BG Gartenbau 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 17.195 16.786 16.295 15.897 15.488 15.059 14.648 14.234
Vollarbeiter 41.268 40.286 39.108 38.153 37.171 36.142 35.155 34.162

ALG-Betriebe abzgl. 17.806 17.355 15.950 16.549 16.120 15.717 15.222 14.825
KVLG-Betriebe 611 569 -345 652 632 658 574 591

Vollarbeiter 955 889 -539 1.019 988 1.028 897 923
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 61.315 62.425 65.154 65.592 68.464 72.966 77.935 80.779

Vollarbeiter 53.651 43.698 45.608 45.914 47.925 51.076 54.555 56.545
"Fließgruppe" 962 1.093 381 320 407 419 307 626

Vollarbeiter 433 301 105 88 112 115 84 172
Ohne Bundesmittel 1.829 2.892 3.519 3.409 3.245 2.958 1.917 1.569

Vollarbeiter 503 1.301 1.584 1.534 1.460 1.331 863 706

Summe BU 81.912 83.765 85.004 85.870 88.236 92.060 95.381 97.799
Summe Vollarbeiter aus BU 96.809 86.475 85.865 86.708 87.656 89.692 91.554 92.509

LBG MOD 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

KVLG- Betriebe 13.683 13.875 14.016 13.987 13.890 13.829 13.952 13.842
Vollarbeiter 32.839 33.300 33.638 33.569 33.336 33.190 33.485 33.221

ALG-Betriebe abzgl. 21.457 22.059 21.993 22.054 22.011 22.085 22.221 22.110
KVLG-Betriebe 7.774 8184 7977 8067 8121 8256 8269 8268

Vollarbeiter 12.147 12.788 12.464 12.605 12.689 12.900 12.920 12.919
BU nach §123 Abs.1, 2bis8 SGB VII 35.276 26.730 28.792 31.392 40.134 59.650 60.581 62.296

Vollarbeiter 30.867 18.711 20.154 21.974 28.094 41.755 42.407 43.607
"Fließgruppe" 5.637 1.577 1.442 976 2 1 1 2

Vollarbeiter 2.537 434 397 268 1 0 0 1
Ohne Bundesmittel 98.733 112.741 114.403 112.655 107.129 106.981 107.455 106.498

Vollarbeiter 27.152 50.733 51.481 50.695 48.208 48.141 48.355 47.924

Summe BU 161.103 163.107 166.630 167.077 169.276 188.717 190.258 190.906
Summe Vollarbeiter aus BU 105.541 115.966 118.135 119.111 122.327 135.986 137.167 137.671

 
 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten des GESAMTVERBANDS DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ALTERSKASSEN 
(GLA), des BUNDESVERBANDS DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB), des 
BUNDESVERBANDES DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN KRANKENKASSEN (BLK) und des STATISTISCHEN 
BUNDESAMTES. 
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Anhang 19: Berechnung regional differenzierter Arbeitsentgelte 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 79,5% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 2,2% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 15,4% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 3,0% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG SHH 100,0% 12.240 12.439 12.698 12.855 12.901 12.914 12.967

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 81,0% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 1,7% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 13,1% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 4,2% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG NB 100,0% 12.093 12.293 12.549 12.703 12.745 12.757 12.807

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 86,1% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 1,1% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 8,4% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 4,4% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG NRW 100,0% 11.576 11.774 12.022 12.164 12.195 12.204 12.240

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 87,3% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 0,7% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 7,7% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 4,2% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG HRS 100,0% 11.461 11.660 11.905 12.045 12.073 12.081 12.114

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 92,9% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 1,2% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 5,1% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 0,8% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG FOB 100,0% 10.840 11.035 11.270 11.396 11.412 11.417 11.435

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 93,1% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 1,5% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 4,7% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 0,7% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG NOS 100,0% 10.805 10.998 11.234 11.359 11.374 11.378 11.396

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 90,4% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 0,5% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 6,9% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 2,2% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           LBG BW 100,0% 11.139 11.337 11.576 11.709 11.730 11.737 11.762

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 23,3% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 1,6% 16.492 16.492 16.884 17.136 17.388 17.388 17.640
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 67,8% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407
Saisonarbeitskräfte 7,3% 20.862 21.108 21.507 21.858 22.074 22.146 22.407

Vollarbeiter           BG Gartenbau 100,0% 18.294 18.524 18.882 19.176 19.342 19.396 19.596

Rechnerische Zahl der Vollarbeiter aus BU 57,5% 10.129 10.323 10.546 10.656 10.656 10.656 10.656
Anzahl der mithelfenden Fam.-Ak. und Azubis 0,7% 13.400 13.915 14.112 14.364 14.616 14.616 14.868
Vollbeschäftigte familienfremde Ak. 39,1% 19.316 19.819 20.121 20.472 20.688 20.760 21.021
Saisonarbeitskräfte 2,8% 19.316 19.819 20.121 20.472 20.688 20.760 21.021

Arbeitsentgelte5 Jahres-
durchschn.
 2002-2006

Vollarbeiter           LBG MOD 100,0% 13.995 14.321 14.577 14.789 14.881 14.911 15.022
 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Anhang 20 Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Schleswig-
Holstein un  Hamburg (SHH) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Anhang 21: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Niedersachsen-
Bremen (NB) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Anhang 22: Berechnung Renten- und Entschädigungslastsatz LBG Nordrhein-Westfalen (NRW) 
auf Basis d r Mindestlohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 23: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Hessen, 
Rheinland falz und Saarland (HRS) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 24: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Franken und 
Oberbayern (FOB) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 25: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Niederbayern-
Oberpfalz und Schwaben (NOS) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Anhang 26: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Baden-
Württemberg (BW) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 27: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die Gartenbau BG auf 
Basis der M destlohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 28: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze für die LBG Mittel- und 
Ostdeutsc land (MOD) auf Basis der Mindestlohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 29: Berechnung der Renten- und Entschädigungslastsätze 2006 auf Basis der 
geschätzten Lohnsumme 
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Quelle: 1) Rechnungsergebnisse der LBGen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
(BLB), vers. Jg.; 2) eigene Berechnungen. 
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Anhang 30: Intrasektorale Bundesmittelverteilung 1999-2006 
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Anhang 31: Bundesmittelberechtigte Unternehmen 1999-2006 
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Anhang 32: Ergebnis der besondere Abfindungsaktion für Unfallrenten durch das LSVMG 
 

LBG

[€]

Renten-
aufwand 

2006

Abfindung gesamt abgefundene 
Jahresrente

Anteil an 
Renten-
aufwand

SHH 12.688.063 19.824.565 2.222.792 17,5%
NB 47.058.238 74.855.710 8.440.818 17,9%
NRW 44.059.623 66.096.928 7.621.054 17,3%
HRS 56.393.761 73.299.128 9.159.675 16,2%
FOB 56.899.460 71.647.750 8.513.187 15,0%
NOS 39.932.316 56.469.723 6.408.404 16,0%
BW 51.939.899 76.278.913 9.705.298 18,7%
GB 36.566.267 69.433.656 6.449.000 17,6%
MOD 70.820.318 113.938.913 12.759.425 18,0%

Deutschland 416.357.945 621.845.286 71.279.653 17,1%
 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN (BLB), 

Auskunft per Email vom 15.05.2008. 
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Vorwort 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-SpV) ist der Spitzen-
verband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, landwirtschaftlichen Alterskassen 
und landwirtschaftlichen Krankenkassen (vgl. § 3 I der Satzung). Er nimmt die gemeinsamen 
Interessen seiner Mitglieder wahr und fördert deren Aufgaben zum Wohl der Versicherten 
und der Unternehmen (vgl. § 3 II und III der Satzung). Im Jahr 2010 haben Vertreter des Be-
rufsstands bzw. Mitglieder des LSV-SpV das Interesse signalisiert, ein Gutachten über die 
Machbarkeit und mögliche Ausgestaltung eines bundesweit einheitlichen Beitragsmaßstabs in 
der LUV bzw. der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Auftrag zu geben. Vor diesem 
Hintergrund hat der Vorstand des LSV-SpV den Unterzeichner mit dem Schreiben vom 
25.11.2011 beauftragt, dieses Gutachten zu erstellen, bei dem die im Folgenden aufgeführten 
Aspekte zu berücksichtigen sind:  

Die Analyse soll umfassen, inwieweit der standardisierte Arbeitsbedarfsmaßstab für alle Ka-
tasterarten in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung einheitlich mit oder ohne 
Degression für das Bundesgebiet gestaltbar ist, bei denen auch die allgemeinen Arbeiten 
adäquat berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Vorschläge für Bei-
tragsmaßstäbe im Bereich der Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung oder für ge-
werbliche Unternehmen angestellt werden. Im Zuge eines zu prüfenden bundeseinheitlichen 
Beitragsmaßstabs sollte ein Katalog bundeseinheitlicher Katasterarten (Produktionsver-
fahren) einschließlich der „bodenbewirtschafteten“ Flächen der Gartenbau-BG, wie z. B. Un-
terglaskulturen, Kräuter und Blumenzucht, möglichst deckungsgleich mit dem Katalog der 
Kulturartenschlüssel des InVeKoS-Datenbestandes geprüft werden. Weiterhin sollen die 
Grundlagen der Unfallrisikobetrachtung (Beitragsvolumen für Produktionsverfahren und 
Risikogruppen mit dazugehörigen Schwellenwerten für die Risikoanpassung) abgebildet bzw. 
abgewogen werden. Darüber hinaus ist darzulegen, ob und inwieweit ein dazu passendes Ver-
fahren zur Festlegung und Erhebung von Grundbeiträgen möglich ist und ob bzw. inwie-
weit ein Bonus-/Malus-Verfahren (Beitragsausgleichverfahren) in der gesamten LUV an-
gemessen erscheint.  

Schließlich ist zu prüfen, ob und inwieweit ein Beitragsmaßstab der LUV geeignet sein kann, 
auch die bislang eingesetzten Beitragsmaßstäbe im Bereich der Landwirtschaftlichen 
Krankenkassen (LKK) sowie die bislang verwendeten Mindestgrößen in der Alterssi-
cherung der Landwirte (AdL) und LKK vereinheitlicht zu substituieren. 
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1 Einleitung 
Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) in Deutschland umfasst die landwirtschaft-
liche Unfallversicherung (LUV) bzw. die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG), 
die landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKK) mit der landwirtschaftlichen Pflegeversi-
cherung (LPK) sowie die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK). Sie stellt ein gesetzliches 
Sonderversicherungssystem für die selbstständigen Land- und Forstwirte sowie für die Gar-
tenbauer inklusiver ihrer Kinder und mitarbeitenden Ehegatten, Familienangehöriger und Al-
tenteiler dar. Damit werden mehr als 1,3 Mio. Versicherte in der LUV, ca. 800.000 Versicher-
te in der LKK (LPK) und mehr als 250.000 Beitragszahler in der LAK erfasst (mdl. Auskunft 
des LSV-SpV), die ein Finanzierungsvolumen von mehr als 6 Mrd. Euro induzieren. Diese 
Finanzmittel werden für vielfältigste Leistungen aufgewendet (Prävention, Heilbehandlungen, 
Rentenleistungen, allgemeine Beratung usw.), die eine Finanzierungsgrundlage benötigen. 
Diese erfolgt durch Beiträge, Bundesmittel sowie durch sonstige Einnahmen. Die Durchfüh-
rung der Leistungserbringung sowie der Finanzierung erfolgt in der deutschen Landwirtschaft 
durch 9 eigenständige, vielfach auf Bundeslandebene angesiedelte Sozialversicherungsträger. 
Dazu zählen die durch den Berufsstand und versicherte Arbeitnehmer selbstverwalteten (regi-
onalen) Sozialversicherungsträger: 

! Schleswig-Holstein und Hamburg (SH-HH), 
! Niedersachsen-Bremen (NB), 
! Mittel- und Ostdeutschland (MOD), 
! Nordrhein-Westfalen (NRW), 
! Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (HRS), 
! Baden-Württemberg (BW), 
! Franken und Oberbayern (FOB), 
! Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben (NOS), 
! sowie die bundesweit tätige Sozialversicherung für den Gartenbau. 

Unter dem Dach des Spitzenverbands der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-
SpV) als bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung wer-
den die einzelnen zuvor genannten Träger in Form einer Interessen- und Funktionsgemein-
schaft gebündelt (vgl. dazu auch Gelbke, 2007).  

Jede dieser zuvor genannten Träger hat zumindest im Kontext der Unfallversicherung sowie 
der Kranken- und Pflegeversicherung ein eigenständiges Beitragsgestaltungsrecht, insbeson-
dere im gesetzlich vorgegebenen Rahmen des Sozialgesetzbuches bzw. des Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte (KVLG). Während für die Alterssicherung bundesweit 
einheitliche Regelungen bzw. Beiträge gemäß § 68 des Gesetzes über die Altersicherung der 
Landwirte (ALG) vorgegeben sind, können unterschiedliche Beitragslasten für einzelne 
Gruppen von Versicherungspflichtigen aus regionaler, struktureller oder tätigkeitsspezifischer 
Perspektive bei der Unfall- sowie Kranken- und Pflegeversicherung entstehen. Eine (soforti-
ge) Harmonisierung von Beiträgen im Bundesgebiet unter dem Dach eines Bundesträgers 
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könnte somit automatisch zu regionalen und betriebsindividuellen Veränderungen mit mögli-
cherweise unbilligen Härten oder administrativen Hindernissen führen. Dieser Frage sowie 
die in diesem Zusammenhang ebenfalls erwägenswerten Aspekte von Mindestgrößen im Kon-
text der Versicherungspflicht oder der Einführung von Beitragsausgleichsverfahren für die 
Gesamtheit der landwirtschaftlichen Unfallversicherung soll im Folgenden nachgegangen 
werden.1  

 

                                                 
1  An dieser Stelle ist den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur Begleitung der Entwicklung eines bundesein-

heitlichen Beitragsmaßstabs gesondert für die stets kooperative und konstruktive Mitarbeit zu danken. Dazu 
zählen einzelne Vertreter des Vorstands bzw. des Berufsstands, sonstige Vertreter des LSV-SpV und die 
Vertreter einzelner landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften.  
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2 Beitragsmaßstäbe in der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung 

2.1 Die Beitragsmaßstäbe in der LUV 

Das Sozialgesetzbuch (SGB VII) ermöglicht der Selbstverwaltung in der Landwirtschaft die 
Beitragsmaßstäbe Umlagesoll, Fläche, Wirtschaftswert, Flächenwert, Arbeitsbedarf, Arbeits-
wert oder einen anderen vergleichbaren Maßstab zu verwenden (§ 182 II bis VII SGB VII). 
Allein die jeweiligen Satzungen bestimmen den Maßstab für die Beiträge. Allerdings sind die 
Gefährdungsrisiken nach § 182 II SGB VII ausreichend zu beachten. Eine ausreichende Be-
rücksichtigung bedeutet, dass die Gefährdung keine eigene Berechnungsgröße bilden muss, 
sondern nur mittelbar, im Rahmen der angewendeten Berechnungsmaßstäbe zum Ausdruck 
kommen kann (KATER/LEUBE). Bei den 9 verschiedenen Trägern kommt dabei gegenwär-
tig insbesondere der Arbeitsbedarf singulär oder in Kombination mit einem Flächenwert so-
wie der Arbeitswert (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) zum Einsatz. In diesem Zusammen-
hang werden diese drei Beitragsmaßstäbe nachfolgend kurz skizziert. 
 

2.1.1 Wirtschaftswert oder Flächenwert 

Mit Verweis auf § 1 VI des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) wird der 
Wirtschaftswert der selbst bewirtschafteten Fläche nach Maßgabe der Bewertungsgesetzes 
(§§ 36ff. BewG) ermittelt und als Beitragsbemessungsgrundlage angesetzt. Aus steuerlicher 
Sicht wird ein derartiger Ertragswert hauptsächlich bei der Grundsteuer aber auch bei der 
Einkommensteuer angewendet. Er wird jedoch auch in anderen Bereichen, u. a. bei den land-
wirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern als Beitragsmaßstab genutzt. Die Berufsgenos-
senschaften, die diesen Weg der Beitragsbemessung wählen, nutzen jedoch insbesondere den 
aus dem Wirtschaftswert abgeleiteten Flächenwert. Er stellt den durchschnittlichen Hektar-
wert der Gemeinde dar. Der Hektarwert wiederum ergibt sich gemäß § 40 I Bewertungsgesetz 
(BewG) aus dem Vergleichswert, der Ausfluss der deutschen Einheitsbewertung bzw. Boden-
schätzung ist, die im folgenden Exkurs aufgrund ihrer Bedeutung für die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung, aber insbesondere für die landwirtschaftliche Krankenversicherung skiz-
ziert wird.  

Exkurs: 

Bei der Ermittlung von Flächen- bzw. Hektarwerten handelt es sich um ein Verfahren, das auf 
die Reichsbodenschätzung aufbaut und somit eine Synthese aus naturwissenschaftlicher Klas-
sifizierung nach bodenkundlichen Merkmalen und ökonomischer Bewertung nach der Er-
tragsfähigkeit darstellt (vgl. Freund 2001). Bei der Bewertung der Böden handelt es sich um 
ein vergleichendes Verfahren, bei dem die Ertragsunterschiede, die auf natürliche Bedingun-
gen zurückzuführen sind, anhand der Reinertragsverhältnisse zu dem ertragsfähigsten Boden 
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festgestellt werden. Zur bundesweit einheitlichen Bewertung werden so genannte Musterstü-
cke als Vergleichsstücke angelegt. Die gesetzliche Grundlage bildet das Bodenschätzungsge-
setz (BodSchätzG) vom 16. Oktober 1934. Ausgangspunkt ist dabei der Acker- und Grün-
landschätzungsrahmen (vgl. Übersicht 1), der mit der Acker- und Grünlandgrundzahl als Zwi-
schengröße zur Ertragsmesszahl (EMZ) weiterentwickelt wird. 

Übersicht 1: Die Ableitung der Ertragsmesszahl als Ausgangspunkt zur Ermittlung des Hek-
tarwertes 

  
Bodenart, Entstehung, Zustandstufe Bodenart, -stufe, Klima, Wasserverhältnisse 
 Ackerschätzungsrahmen Grünlandschätzungsrahmen 
 = Bodenzahl = Grünlandgrundzahl 
 Zu- oder Abrechungen für klimatische Zu- oder Abrechnungen für Geländegestaltung u.ä. 
 Besonderheiten, Geländeneigung u.ä. 
 = Ackerzahl = Grünlandzahl 
 x Fläche in ar = EMZ Acker  x Fläche in ar = EMZ Grünland 
 : 100 : 100 
 = ha-bezogene EMZ Acker = ha-bezogene EMZ Grünland 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Berichtigung der Bodenschätzungsergebnisse 
(Abrechnungen für Grünland, Fettviehweiden, schwere Böden, extrem leichte Böden, Moorböden, Bodenwechsel, 

Neukulturen, pflanzliche und tierische Schädlinge, Sturmschäden, Überschwemmungen u.a.) 

= bereinigte, ha-bezogene EMZ Acker                              bereinigte, ha-bezogene EMZ Grünland 

Quelle: Gemäß Köhne/Wesche, 1995, S. 111 

Die Bodenschätzungsergebnisse werden sodann durch verschiedene regionale, einzelbetrieb-
liche bzw. wirtschaftliche Faktoren korrigiert und zu einem Vergleichswert gemäß Übersicht 
2 weiterentwickelt, der wiederum Ausgangspunkt zur Ermittlung des im landwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsrecht vielfach verankerten Wirtschaftswertes bzw. des im Steuerrecht 
bedeutenden Einheitswertes ist.  

Die im Rahmen der Übersichten deutlich werdende Beschreibung der natürlichen Bedingun-
gen und die Bewertung mit einer Reinertragsverhältniszahl sollten die Ergebnisse der Boden-
schätzung unabhängig von der Geldwertentwicklung über lange Zeiträume gültig und ver-
gleichbar machen (vgl. Freund 2001) und damit auch ein Instrument zur Abbildung von Ein-
kommenspotenzialen darstellen. Dabei wird bewusst eine getrennte Ausweisung der boden-
kundlichen Klassifizierung und der ökonomischen Bewertung vorgenommen, um eine Anpas-
sung an sich ändernde Rahmenbedingungen relativ einfach zu ermöglichen. § 13 BodSchätzG 
sieht eine regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse vor, um den Wert der Bodenschätzung zu 
erhalten. 
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Übersicht 2: Ermittlung der Hektar- bzw. Vergleichswerte auf der Basis der landwirtschaftli-
chen Bodenschätzung 

Summe der bereinigten, ha-bezogenen Ertragsmeßzahlen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Zu- oder Abrechnungen für vom "Durchschnitt" abweichende wirtschaftliche Ertragsbedingungen 

(Innere und äußere Verkehrslage, Betriebsgröße, Bodennutzung, Viehhaltung, Gebäudeverhältnisse,  
Schwierigkeiten der Technisierung, Industrieschäden) 

= Zwischensumme 
Zu- oder Abrechungen für vom "Durchschnitt" abweichende regionale Lohn- und Preisverhältnisse 

= Betriebsmeßzahl 
: Fläche in ha LN (einschl. Hof- und Gebäudefläche) 

= Betriebszahl 
Zu- oder Abrechnungen für vom "Durchschnitt" abweichende Grundsteuerbelastung, Entwäss.kosten 

= Landwirtschaftliche Vergleichszahl 
 x 37,26 DM 

= Hektarwert 
x Fläche in ha LN (einschl. Hof- und Gebäudefläche) 

= Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung 

Quelle: Gemäß Köhne/Wesche, 1995, S. 111 

Allerdings sind die Grundlagen der Bodenschätzung im engeren Sinne (Ermittlung der Er-
tragsmesszahlen (EMZ)) als auch im weiteren Sinne (Abbildung der Reinertragsermittlung 
durch den Vergleichswert insbesondere im Kontext der in der Übersicht 2 dargestellten Para-
meter wie z. B. der unterstellten wirtschaftlichen Ertragsbedingungen sowie der Lohn- und 
Preisverhältnisse) mittlerweile veraltet und anpassungswürdig. Die hohen Transaktionskosten 
verhindern eine vollständig zu novellierende Bodenschätzung. Allerdings könnte eine Anpas-
sung des Klimaeinflusses auf die Ertragsfähigkeit eine adäquate Alternative darstellen, subop-
timale Maßstäbe zu verwerfen und die Transaktionskosten vergleichsweise gering halten. Das 
Klima wirkt mittlerweile in vielen Regionen Deutschlands stark ertragsbegrenzend. Zu Be-
ginn der Bodenschätzung war eine derartige Entwicklung noch nicht absehbar. Die vielfachen 
Trockenschäden der vergangenen Jahre in der deutschen Landwirtschaft unterstreichen jedoch 
den mittlerweile gestiegenen Einfluss des Klimas nachdrücklich. Die im Gegensatz zum Be-
ginn der Bodenschätzung ausreichend vorhandenen Klimamessungen und –daten sowie regi-
onale Ertragsstatistiken erlauben mit Unterstützung moderner Informationstechnologien mitt-
lerweile eine kostengünstige Aktualisierung der Bodenschätzung unter besonderer Berück-
sichtigung des Klimaeinflusses. Dabei sind erhebliche Veränderungen der bisherigen Reiner-
tragsverhältnisse nicht auszuschließen (vgl. Bahrs/Rust, 2004). Vor diesem Hintergrund wer-
den auch die z. T. geringfügig schlechteren Korrelationsmaße zwischen dem potenziellen Bei-
tragsmaßstab EMZ (und in diesem Zusammenhang auch der Flächen- oder Hektarwerte) mit 
dem Gewinn landwirtschaftlicher Unternehmen im Vergleich zu den Korrelationsmaßen der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche zum Gewinn deutlich (vgl. dazu Kapitel 3.1.2).  

Exkurs Ende 
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Durch Multiplikation mit der Fläche des Betriebes (selbst bewirtschaftete Fläche) mit den 
Vergleichs- oder Hektarwerten ergibt sich als Summe die vollständige oder anteilige Bei-
tragsbemessungsgrundlage für die landwirtschaftliche Sozialversicherung. In der Vergangen-
heit wurde der Flächenwert in Kombination mit dem Flächenumfang genutzt. Dabei sollte der 
Flächenumfang das Unfallrisiko widerspiegeln. Dagegen steht der Flächenwert für das Soli-
darprinzip. Im Zusammenhang mit der Beitragsgestaltung bei der Krankenversicherung wird 
nochmals auf den Flächenwert eingegangen, zumal er in diesem Bereich bislang eine expo-
nierte Stellung einnimmt. 

2.1.2 Arbeitsbedarf 

Beim Arbeitsbedarf als Bemessungsgrundlage in der LUV wird davon ausgegangen, dass die 
Anzahl von geleisteten Arbeitstagen das Gefährdungsrisiko widerspiegelt. Dem liegt die An-
nahme zugrunde, dass das Unfallrisiko mit zunehmender Arbeitszeit steigt (SCHMITT). Da-
mit der Arbeitsbedarf festgelegt werden kann, ist der Umfang der jeweiligen Produktionsein-
heiten zu ermitteln und mit den dazugehörigen Arbeitseinheiten pro Jahr zu multiplizieren. 
Die Summe der Arbeitseinheiten wird schließlich mit dem durch die Satzung der jeweiligen 
Berufsgenossenschaft festgelegten Beitrag je Arbeitseinheit multipliziert. Das Ergebnis ist der 
Bruttobeitrag2 des Versicherungspflichtigen. Allerdings werden die Unternehmen nicht mit 
dem tatsächlichem Arbeitsbedarf geschätzt. Vielmehr werden standardisierte Arbeitsbedarfs-
werte angesetzt, die in Abhängigkeit vom individuellen Umfang einzelner Produktionsverfah-
ren und des Umfangs der allgemein anfallenden Arbeiten auf die entsprechenden Betriebe 
abzubilden sind. Individuell abgeschätzte Werte sind möglich, wenn die entsprechende Sat-
zung dies vorsieht und die standardisierten Arbeitsbedarfswerte zu offensichtlich unbilligen 
Ergebnissen führen würden (SCHMITT).  

2.1.3 Arbeitswert 

Der Arbeitswert ist, im Gegensatz zum zeitorientierten Arbeitsbedarf, ein geldwertorientierter 
Maßstab in Bezug auf das Gefährdungsrisiko und die Leistungsfähigkeit. Der Arbeitswert als 
lohnsummenbezogene Veranlagungsvariante, reflektiert den Wert der menschlichen Arbeit, 
die von den im Unternehmen tätigen Versicherten im Kalenderjahr geleistet wird. Speziell für 
den landwirtschaftlichen Betrieb sind dies zum einen der Unternehmer, der mitarbeitende 
Ehegatte sowie sonstige nicht entlohnte Familienangehörige, für die ein durchschnittlicher 
Jahresarbeitsverdienst (JAV) bzw. Jahresarbeitswert (JAW) unterstellt wird. Zum anderen 
zählen die Arbeitnehmer dazu, die mit dem tatsächlichen Arbeitsentgelt veranlagt werden 
(KATER/LEUBE). Die Beitragsbemessung nach dem Arbeitswert ist der Beitragsbemessung 
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften nach dem Arbeitsentgelt (§ 153 I SGB VII) 

                                                 
2 Der Bruttobeitrag entspricht nicht dem tatsächlichen zu zahlenden Beitrag. Der Bund entlastete bislang den 

Teil der beitragspflichtversicherten Unternehmer, sofern ein jährlicher Mindestbeitrag erreicht wird.  
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stark angenähert und im § 182 VII SGB VII verankert (WANNAGAT). Dieser Beitragsmaß-
stab wird von der Gartenbau-Berufsgenossenschaft (GBG) angewendet. 

2.1.4 Beitragsmaßstäbe und Beitragsadditive im interregionalen Vergleich 

Neben den zuvor geschilderten wesentlichen Optionen der Beitragsbemessung erheben alle 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften gemäß § 182 II SGB VII einen Grund- und/oder 
Mindestbeitrag als Beitragsadditiv. Er dient als Sockelbeitrag, mit dem Grundrisiken, Verwal-
tungskosten und sonstige Aufwendungen abgedeckt werden sollen. Darüber hinaus kann der 
Grundbeitrag als Instrument für eine Degression in der relativen Beitragsbelastung mit wach-
sender Betriebsgröße eingesetzt werden.  

Tabelle 1: Beitragsgestaltungen bei den einzelnen Trägern der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung in Deutschland 

Träger Art des Beitragsmaßstabs* Anmerkungen 

Schleswig-Holstein und Ham-
burg 

Arbeitsbedarf Grundbeitrag (Grundwert) 

Niedersachsen-Bremen Arbeitsbedarf Mindest- und Grundbeitrag 

Mittel- und Ostdeutschland Arbeitsbedarf Grundbeitrag 

Nordrhein-Westfalen Arbeitsbedarf Grundbeitrag 

Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland 

Arbeitsbedarf Mindest- und Grundbeitrag 

Baden-Württemberg Arbeitsbedarf mit (modifi-
zierten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Franken und Oberbayern Arbeitsbedarf mit (modifizie-
ten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Niederbayern, Oberpfalz und 
Schwaben 

Arbeitsbedarf mit (modifizie-
ten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Sozialversicherung für den 
Gartenbau 

Arbeitswert Mindestbeitrag sowie Bei-
tragsausgleichsverfahren 

* Ohne Berücksichtigung von satzungsmäßig verankerten Festwerten und ohne Berücksichtigung von Nebenun-

ternehmen, die ggf. auch Mindestbeiträge bzw. lohnsummenabhängige Beiträge zahlen müssen. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung gemäß Satzungsangaben 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, gemäß § 161 SGB VII ein Beitragsausgleichsverfahren zu 
implementieren (Bonus- bzw. Malusverfahren), das einen ökonomischen Anreiz zur Förde-
rung der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten geben soll. Während das Beitrags-
ausgleichsverfahren für die gewerblichen Berufsgenossenschaften obligatorisch ist, können 
die landwirtschaftlichen Träger der Unfallversicherung das Beitragsausgleichsverfahren ein-
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setzen. Diese Option wird bislang allein von der GBG genutzt. Die Tabelle 1 spiegelt die ver-
schiedenen Varianten der Beitragsgestaltung bei den einzelnen Trägern der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung wider. 

2.2 Die Beitragsmaßstäbe in der LKK 

Die landwirtschaftliche Krankenkasse als Körperschaft öffentlichen Rechts ist Teil der gesetz-
lichen Krankenversicherung neben den Allgemeinen Ortskrankenkassen, Innungskrankenkas-
sen, der deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie den Ersatzkassen (vgl. 
§ 4 II SGB V). D.h., landwirtschaftliche Unternehmer und deren Familienangehörige sind 
gemäß § 19 KVLG (Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte) bei einer zuständi-
gen landwirtschaftlichen Krankenkasse (von insgesamt neun landwirtschaftlichen Kranken-
kassen), ohne Wahlrecht für andere Krankenkassen, pflichtversichert. Somit werden annä-
hernd 800.000 Personen in der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung versichert. Dabei 
handelt es sich allein um mehr als 300.000 Altenteiler sowie mehr als 150.000 landwirtschaft-
liche Unternehmer. Mehr als 200.000 Versicherte sind beitragsfrei. Die landwirtschaftlichen 
Unternehmer sind somit im Gegensatz zu anderen selbstständig Erwerbstätigen (außerhalb 
des Künstlersozialversicherungsgesetzes) sozialversicherungspflichtig und daraus resultierend 
obligatorisch den landwirtschaftlichen Krankenkassen zuzuordnen. Dabei ergibt sich für sie 
hinsichtlich der Beitragsbemessung eine Besonderheit. Während üblicherweise bei den ge-
setzlichen Krankenversicherungen die Einkünfte bzw. das Arbeitsentgelt sowie ein darauf zu 
erhebender einheitlicher Prozentsatz maßgeblich ist (vgl. §§ 226 SGB V), werden für die 
selbstständig erwerbstätigen Unternehmer unter dem Dach der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung Ersatzmaßstäbe unterstellt, auf deren Basis 20 Beitragsklassen zu bilden sind, 
die durch die Satzungen der einzelnen landwirtschaftlichern Krankenkassen, aber in den 
Grenzen gemäß KVLG, zu determinieren sind (vgl. § 40 KVLG). Diese Vorgehensweise lässt 
sich u. a. mit den stark schwankenden Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft sowie Wein- 
und Gartenbau erklären, aber auch mit den z. T. geschätzten Einkünften gemäß § 13a EStG. 
Tatsächliche unterstellte Einkommen würden somit zu erheblichen Problemen bei der Bei-
tragsbemessung, der Beitragsplanung aber auch beim Beitragseinzug führen können, die der 
Gruppe aller Versicherten bzw. Beteiligter nicht zuzumuten sind (vgl. dazu auch Mehl, 2006, 
S. 372 oder Siebert, 2005, S. 145ff. sowie Schmidt, 2007, S. 109). 

Die bislang und zukünftig potenziell nutzbaren Ersatzmaßstäbe haben zum Ziel, das durch-
schnittliche Einkommen der Pflichtversicherten im Zeitablauf widerzuspiegeln (vgl. dazu 
auch § 39 KVLG). Dazu zählen insbesondere der Wirtschaftswert bzw. seine Derivate, der 
Arbeitsbedarf, der Jahresarbeitswert oder andere angemessene Maßstäbe (vgl. § 40 KVLG). 
Lediglich beim Träger Schleswig-Holstein und Hamburg wird der (beschränkte) Arbeitsbe-
darf angewendet, während die anderen landwirtschaftlichen Träger außerhalb des Gartenbaus 
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(die den Jahresarbeitswert anwenden) einen Flächen- oder Hektarwert bzw. modifizierten 
Flächen- oder Hektarwert (der u. a. Kappungsgrenzen vorsieht) verwenden.  

Auf der Basis der (modifizierten) Flächenwerte, Arbeitsbedarfe (Schleswig-Holstein und 
Hamburg) sowie des Jahresarbeitswertes (Gartenbau) werden bei den einzelnen Trägern der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen einheitlich 20 Beitragsklassen fixiert. Deren Festsetzung 
erfolgt durch die Vertreter der Mitglieder (der Versicherten), bei der folgende gesetzliche 
Vorgaben zu befolgen sind: Der Beitrag der höchsten Beitragsklasse muss mindestens das 
Sechsfache des niedrigsten Beitrags für einen Landwirt oder Gartenbauer betragen. Darüber 
hinaus muss der Beitrag der höchsten Beitragsklasse mindestens 90 Prozent des so genannten 
Vergleichsbeitrages erzielen. Der Vergleichsbeitrag wird aus dem allgemeinen Beitragssatz 
der gesetzlichen Krankenversicherung und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag ermittelt. 

Tabelle 2: Trägerspezifische Einordnung gleicher Beitragsklassen anhand des (modifizier-
ten) Flächenwertes (ohne Berücksichtigung von Sonderkulturen, Forst oder Tie-
re) in Euro* 

Träger Beitragsklasse 5 in T€ Beitragsklasse 10 in T€ Beitragsklasse 15 in T€ 

NB 13,5-17,75 34,75-39 56-60,25 
MOD 30-40 125-150 250-300 
NRW 13,5–18 36-40,5 58,5-63 
HRS 12-16 35-40 60-70 
BW 13,3-17,6 34,8-39,1 56,3-60,6 
FOB 3-4 9-12 40-56 
NOS 12-16 31-35 65-75 
* Die Beitragsklassen werden vereinfacht und gerundet dargestellt. Beachte z. B. in MOD die Einteilung nach 
dem Einstufungswert (§§ 45 ff. der Satzung MOD), der an dieser Stelle zur Vergleichbarkeit mit den anderen 
Trägern kalibriert wurde. Bei den anderen Trägern werden insbesondere die Gruppierungen nach dem korrigier-
ten bzw. modifizierten Flächenwert dargestellt, der i. d. R. signifikant niedriger ist als der tatsächliche Flächen-
wert bei den Versichten. Insoweit besteht nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit, die jedoch den Betrachter in 
die Lage versetzt, Tendenzen zu erkennen. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung gemäß der Satzungen einzelner Träger 

Allerdings zeigen die einzelnen Satzungen dabei z. T. erhebliche Differenzen auf. Die Tabel-
le 2 verdeutlicht anhand der bei sieben Trägern angewendeten (modifizierten) Flächenwerte 
die z. T. sehr unterschiedliche Einordnung unterschiedlicher Unternehmens- bzw. Flächen-
größen. Wenngleich die in der Tabelle 2 nicht explizit ausgewiesenen monatlichen Beiträge je 
Beitragsklasse bei den einzelnen Trägern relativ stark konvergieren, so kann man nicht von 
einer einheitlichen Behandlung von Versicherten im gesamten Bundesgebiet ausgehen. Be-
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sonders offensichtlich werden die Diskrepanzen im Vergleich zwischen den Trägern Fran-
ken/Oberbayern (FOB) sowie Mittel- und Ostdeutschland (MOD).3  

Tabelle 3: Synopse der ungefähren Anzahl versicherter Landwirte bzw. Gartenbauer im 
Jahr 2010 in den Beitragsklassen der einzelnen Träger der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung ohne mitarbeitende Familienangehörige, freiwillige Mit-
glieder, Altenteiler oder beitragsfrei versicherte Familienangehörige 

  GBG NB NRW NOS FOB MOD SHH BW HRS 
Beitragsklasse Anzahl Unternehmen 

1 212 125 37 645 1.053 540 121 501 304
2 33 419 132 251 3 1.920 211 191 43
3 59 1009 585 594 55 1.474 507 413 908
4 1.017 1344 811 1001 154 934 337 584 2.313
5 732 1293 935 1674 342 728 515 720 1.644
6 929 1410 954 1402 497 572 420 766 1.738
7 1.328 1711 1.441 2037 677 1.123 455 730 1.018
8 1.526 2056 1.847 1804 704 921 620 706 1.017
9 1.156 2226 2.305 1597 1.560 729 671 766 1.067
10 1.825 2402 2.671 1558 2.840 642 1112 2.012 1.041
11 988 2671 2.441 1719 3.303 501 1461 3.801 2.219
12 721 2167 2.188 1499 4.279 404 1434 4.003 1.950
13 473 1899 1.521 2214 4.098 300 991 2.370 1.533
14 348 1859 980 1688 2.969 248 705 675 1.807
15 254 1412 523 1134 2.234 419 511 312 449
16 357 1203 285 1296 1.024 325 263 187 31
17 209 870 109 913 536 237 128 68 19
18 100 601 33 958 224 179 52 41 14
19 96 465 27 326 63 143 35 40 8
20 274 682 82 159 9 703 44 84 12

Summe  12.637 27.824 19.907 24.469 26.624 13.042 10.593 18.970 19.135 

Quelle: Eigene Zusammenstellung gemäß Angaben einzelner landwirtschaftlicher Kranken-
kassen zu einem jeweils angegebenen Stichtag im Jahr 2010 

Sofern eine vergleichbare Behandlung über das gesamte Bundesgebiet umgesetzt werden soll, 
wäre eine Vereinheitlichung der Beitragsklassen mit dazugehörigen identischen Monatsbei-
trägen einerseits aber auch des Beitragsmaßstabs andererseits erforderlich. Die Synopse in der 
Tabelle 3 ergänzt die bisherigen Ausführungen, indem die Anzahl versicherter Unternehmer 
in den Beitragsklassen der einzelnen landwirtschaftlichen Krankenversicherungen gegenüber-
gestellt werden und z. B. die vergleichsweise hohen Anteile Versicherter in den unteren und 
der obersten Beitragsklasse in MOD deutlich werden, während bei vielen anderen Trägern 
einer verstärkter „Mittelbauch“ erkennbar ist. 

                                                 
3  Die Beiträge je Beitragsklasse bei FOB und MOD sind jedoch bei FOB in Beitragsklasse 5 signifikant 

höher und in Beitragsklasse 15 signifikant geringer als bei MOD. Darüber hinaus sind die (modifizierten) 
Flächenwerte von FOB und MOD nicht 1:1 miteinander vergleichbar, weil die Flächenwerte in FOB „ge-
deckelt“ werden (vgl. dazu §§ 45 f. der Satzung MOD sowie § 50 der Satzung FOB). D.h., der effektive 
Flächenwert ist in FOB höher als in der Tabelle ausgewiesen, erreicht jedoch bei weitem nicht das Niveau 
der vergleichbaren Beitragsklassen von MOD. 
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2.3 Die Beitragsmaßstäbe in der LAK 

Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) determiniert einen gesetzlichen 
Anspruch auf Regelaltersrente, wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist, die Wartezeit von 15 
Jahren erfüllt wurde und das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben wurde. Gleichzeitig 
leistet sie Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten, Rehabilitationsmaßnahmen so-
wie Betriebs- und Haushaltshilfen. Versichert sind die landwirtschaftlichen Unternehmer, ihre 
Ehegatten sowie mitarbeitende Familienangehörige. Die Altersicherung ist somit eine berufs-
ständische Altersvorsorge der Landwirte und gleichzeitig Teil der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Deutschland. Dafür zeichnen die landwirtschaftlichen Alterskassen zuständig, die 
neben der LBG und LKK das landwirtschaftliche Sozialversicherungssystem bilden. Ebenso 
wie die anderen landwirtschaftlichen Sozialversicherungssysteme wird das Leistungsspektrum 
der LAK aufgrund struktureller Rahmenbedingungen durch Bundesmittel gefördert, um die 
aktiven Land- und Forstwirte zu entlasten. Darüber hinaus wird mit der Alterssicherung im 
Kontext der Förderung ein forcierter Übergang des landwirtschaftlichen Unternehmens indu-
ziert, der im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedsstaaten ein vergleichsweise junges 
Durchschnittsalter der landwirtschaftlichen Unternehmern in Deutschland zur Folge hat (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2010).  

Die für die Begünstigten erzielbare Rente ist jedoch nur als Teilabsicherung avisiert. Sie soll 
eine wirtschaftliche angemessene Ergänzung des Altenteils darstellen. Dabei ist der Beitrag 
für die Landwirte an dem Beitrag der allgemeinen Rentenversicherung angelehnt (vgl. dazu 
auch § 68 ALG). Der Beitrag wird dabei auf volle Euro aufgerundet. Er wird vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. Für mitarbeitende 
Familienangehörige beträgt der Beitrag die Hälfte des Beitrags eines Landwirts. Daraus ergibt 
sich für die versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer im Jahr 2011 ein monatlicher Bei-
trag von 219 Euro in Westdeutschland sowie von 192 Euro für Ostdeutschland. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang die Beitragsbezuschussung in Abhängigkeit des Einkommens. Be-
trägt das jährliche Gesamteinkommen nicht mehr als ca. 15.500 Euro bei Einzelveranlagten 
bzw. 31.000 Euro bei Verheirateten jährlich, wird ein Beitragszuschuss durch den Bund ge-
leistet, der bei sehr geringen Einkommen mehr als 130 Euro monatlich betragen kann.4  

Mit diesen Skizzierungen wird bereits die bundesweit einheitlich maßgebliche Beitragsgestal-
tung deutlich, die lediglich zwischen Ost- und Westdeutschland differenziert wird. Einer wei-
teren Harmonisierung bzw. der Prüfung einer Harmonisierung bedarf es im Rahmen der vor-
liegenden Aufgabenstellung jedoch nicht.  

                                                 
4  Vergleiche dazu auch die Bedeutung der Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- 

und Forstwirtschaft (Arbeitseinkommensverordnung Landwirtschaft - AELV) im Zusammenhang mit § 35 
ALG, die jährlich aktualisiert wird und der Einkommensermittlung landwirtschaftlicher Unternehmer dient, 
die keine Gewinnermittlung gemäß § 4 I oder III Einkommensteuergesetz durchführen. 
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3 Möglichkeiten der Harmonisierung einzelner Beitragsmaß-
stäbe in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 

Die Harmonisierung von Beitragsmaßstäben für die landwirtschaftlichen Sozialversicherun-
gen lassen sich in verschiedene Kompartimente differenzieren.  

a) Zunächst ist eine Harmonisierung zwischen den einzelnen Arten der Sozialversiche-
rungen zu nennen. Dabei kann es aus administrativen Gründen sinnvoll sein, einen 
Beitragsmaßstab der landwirtschaftlichen Unfallversicherung gleichermaßen für die 
landwirtschaftliche Krankenversicherung zu verwenden, wenn die jeweiligen Ziele 
jeweils angemessen erreicht werden, aber gleichzeitig der administrative Aufwand ge-
ringer wird und auch die Rechtssicherheit für die Beteiligten mindestens erhalten 
bleibt oder sogar erhöht wird.  

b) Weiterhin kann eine Harmonisierung zwischen den einzelnen Trägern der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung erfolgen. Dies betrifft sowohl die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Regionalträgern in der Landwirtschaft als auch die Harmonisie-
rung zwischen der Land- und Forstwirtschaft im engeren Sinn sowie dem Gartenbau.  

c) Schließlich kann noch eine Harmonisierung oder Aktualisierung von Parametern er-
folgen, die im Umfeld der Beitragsmaßstäbe von Bedeutung sind. Explizit zu nennen 
sind an dieser Stelle die Mindestgrößenmaßstäbe für die landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungen, die die Versicherungspflicht induzieren sowie das Beitragsaus-
gleichsverfahren, das bereits von der Gartenbau-Berufsgenossenschaft angewendet 
wird.  

Im Folgenden sollen die Harmonisierungsoptionen im Einzelnen aufgezeigt und abgewogen 
werden, um im abschließenden Kapitel 4 Empfehlungen abgeben zu können.  

3.1 Harmonisierung von Beitragsmaßstäben und Mindestgrößen zwi-
schen den einzelnen Arten der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungen 

Im Kapitel 2 wurden bereits die einzelnen Beitragsmaßstäbe für die jeweiligen landwirtschaft-
lichen Sozialversicherungen skizziert. Dabei hat sich herausgestellt, dass weitere Überlegun-
gen für die LAK aufgrund der bereits bestehenden Vereinheitlichung bzw. des monatlichen 
Festbeitrags, unabhängig von Beitragsmaßstäben nicht erforderlich sind.5 Die erforderliche 
Form der Beitragsbemessung ist bzw. kann nicht für die Beitragsbemessung bei der LUV oder 
LKK bedeutsam sein. Gleichermaßen kann die bisherige Beitragsbemessung der LKK (i. d. R. 
(modifizierte) Flächen- bzw. Hektarwerte) nicht für die landwirtschaftliche Unfallversiche-
                                                 
5  Dabei wird die Bemessung des Beitragszuschusses gemäß Gesamteinkommen unberücksichtigt gelassen. 

Sie ist im Folgenden auch nicht von Bedeutung. 
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rung maßgeblich sein. Die Gründe wurden bereits in Kapitel 2 genannt (siehe dazu auch 
Bahrs, 2007). Somit verbleibt letztlich nur die Option der Prüfung, ob und inwieweit die bis-
lang verwendeten Mindestgrößen der AdL in harmonisierter Form auf Bundesebene weiterhin 
auch für die LKK sowie ob harmonisierte Beitragsmaßstäbe der LUV zukünftig auch für die 
LKK (LPK) geeignet sein können.  

Im Kontext der LUV und LKK sind dabei nochmals die Zielsetzungen der einzelnen landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungen bei der Beitragsbemessung hervorzuheben. Während bei 
der LUV auch das Unfallrisiko angemessen im Beitrag widergespiegelt werden soll (Äquiva-
lenzprinzip § 182 II SGB VII), ist bei der Krankenversicherung auch verstärkt auf das Ein-
kommen (Leistungsfähigkeitsprinzip6) abzustellen (vgl. § 39 KVLG). D.h., wenn der Bei-
tragsmaßstab für die LUV aus Gründen der administrativen Vorteilhaftigkeit auch für die 
Krankenversicherung maßgeblich sein soll, ist zu prüfen, ob die Schätzwerte für den Arbeits-
bedarf auch eine verbesserte oder zumindest gleichwertige Aussagekraft als die bislang ver-
wendeten (modifizierten) Flächen- bzw. Hektarwerte bezüglich des Einkommens der Versi-
cherten widerspiegeln (ohne Berücksichtigung der Sozialversicherungen des Gartenbaus). 

Im Folgenden soll anhand der auch für die vorliegenden Analyseziele repräsentativen Daten 
des landwirtschaftlichen Testbetriebsnetzes für den deutschen Agrarbericht ermittelt werden, 
welche als sinnvoll erkennbaren sowie rechtlich nutzbaren Beitragsmaßstäbe die höchste Vor-
züglichkeit für die LKK darstellen, wenn es um die Abbildung durchschnittlicher einzelbe-
trieblicher landwirtschaftlicher Einkünfte gemäß § 13 EStG im Kontext des geforderten Leis-
tungsfähigkeitsprinzips geht. Dabei werden neben den bislang verwendeten Beitragsmaßstä-
ben in der LKK sowie dem bei der LUV angewendeten Arbeitsbedarf noch weitere erwä-
genswerte Beitragsmaßstäbe geprüft, die gemäß KVLG anwendbar sein können. 

3.1.1 Prüfung einzelner Beitragsmaßstäbe gemäß BMELV-Testbetriebsnetz 

Das deutsche Testbetriebsnetz 

Die deutsche Bundesregierung ist gemäß Landwirtschaftsgesetz (vgl. § 2 LwG) dazu ver-
pflichtet, regelmäßig aktuelle Informationen zur Lage der Landwirtschaft bereitzustellen. Vor 
diesem Hintergrund ist ein Testbetriebsnetz landwirtschaftlicher (aber auch forstwirtschaftli-
cher sowie garten- und weinbaulicher) Betriebe initiiert worden. Die Auswahl dieser Betriebe 
soll derart erfolgen, dass ihre Buchführungsabschlüsse repräsentativ alle deutschen Haupt- 
und Nebenerwerbsbetriebe gemäß Rechtsform- und Erwerbstyp, Betriebsformen, Betriebs-
größen und Gebieten abbilden. Sie ist damit die einzige repräsentative Quelle gesamtbetrieb-
licher mikroökonomischer Daten und Grundlage für die Buchführungsstatistiken von Bund 
und Ländern. Die Ergebnisse der Auswertungen finden im Deutschen Agrarbericht ihren Nie-

                                                 
6  Das angesprochene Leistungsfähigkeitsprinzip verfolgt das Ziel, die Betroffenen mit ihrer individuellen 

ökonomischen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung von Leistungen beitragen zu lassen. 
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derschlag, der in regelmäßigen Intervallen veröffentlicht wird (vgl. BMELV, verschiedene 
Jahrgänge).  

Die Buchführung der Testbetriebe wird nach einheitlichen Regeln mit dem BMELV-
Jahresabschluss erstellt, der sich eng an die Vorgaben der deutschen Steuergesetzgebung so-
wie des Handelsgesetzbuches orientiert (vgl. Manthey, 1994). Dieser rechtliche Rahmen bie-
tet eine angemessene Gewährleistung, einer guten wirtschaftlichen Abbildung der Betriebe 
und ist somit prädestiniert, auch im Kontext einer optimalen Beitragsbemessung für landwirt-
schaftliche Sozialversicherungsträger im Allgemeinen sowie der landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse im Speziellen zu fungieren. Mit Hilfe der Testbetriebe können einzelne Kennzahlen 
im Hinblick auf ihren Einfluss auf den Gewinn analysiert werden. Das BMELV hat freundli-
cherweise die für die Auswertungen maßgeblichen Kennzahlen für diese Studie zur Verfü-
gung gestellt. Nachfolgend werden die Vorgehensweise der Auswertung sowie die daraus 
resultierenden Ergebnisse dargestellt. 

Ausgangspunkt der Testbetriebsauswertungen 

Damit eine Identifizierung von Kennzahlen mit der Fähigkeit einer Gewinn- bzw. Einkom-
mensrepräsentanz möglich und die Abbildung signifikant ist, sollte eine möglichst lange Zeit-
reihe identischer Betriebe vorliegen. Im Datensatz befinden sich annähernd 10.000 landwirt-
schaftliche Haupterwerbsbetriebe je Wirtschaftsjahr. Allerdings mussten mehr als die Hälfte 
der jährlich auswertbaren Betriebe aus dem Datensatz entfernt werden, weil für sie kein 
durchgehend 10jähriger Zeitraum für eine Auswertung vorlag.7 Insgesamt verblieben mehr als 
4.400 landwirtschaftliche Betriebe, für die über einen Zeitraum von 10 Wirtschaftsjahren (von 
99/00 bis 08/09) die Jahresabschlüsse vorliegen. 

Für die Auswertungen wurden insbesondere die Kennzahlen Gewinn, die bewirtschaftete 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF), die Vieheinheiten (VE) sowie die Summe der Er-
tragsmesszahlen (EMZ) der einzelbetrieblichen LF direkt isoliert und miteinander in Bezie-
hung gesetzt, um jeweils die Qualität der Aussagekraft für das Einkommen zu prüfen sowie 
als Beitragsbemessungsgrundlage für die LKK in Erwägung zu ziehen. Aus den Angaben in 
den Jahresabschlüssen konnte aber auch der betriebsindividuelle Arbeitsbedarf auf der Basis 
der Abschätztarife für die jeweils maßgeblichen regionalen landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften abgebildet werden. Alle dafür erforderlichen Angaben sind vorhanden. Art und 

                                                 
7  Dabei wurden zuvor Betriebe mit Gemüse- oder Obstanbau aus dem Datensatz entfernt, da ohne Angabe über 

konkrete Gemüse- oder Obstkulturen einzelne der nachfolgend skizzierten Analysen nicht möglich sind. Dies 
betrifft insbesondere Auswertungen zum Arbeitsbedarf. Die Spanne zwischen einzelnen Produktionsverfahren 
des Gemüse- und Obstanbaus ist zu groß, als dass eine pauschale Angabe von Gemüse- oder Obstanbau, so 
wie es innerhalb des Testbetriebsnetzes erfolgt, ausreichend wäre. Dagegen werden landwirtschaftliche Be-
triebe, die auch Weinbau betreiben im Datensatz berücksichtigt, wenngleich auch in diesem Zusammenhang 
erhebliche Spannen feststellbar sind. Allerdings ist die Anzahl der auswertbaren identischen Betriebe mit sig-
nifikanten Weinbauumfängen gering. 
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Umfang einzelner Produktionsverfahren der Testbetriebe liegen vor, ebenso wie der Ort 
(Bundesland bzw. Region) des maßgeblichen Trägers der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung. Somit ist es auch möglich, die gegenwärtig maßgeblichen Arbeitsbedarfe (aus der LUV) 
als Beitragsmaßstab für die Krankenversicherung im Hinblick auf ihr Potenzial als Einkom-
men abbildende Kennzahl zu analysieren. Dahinter kann sich u. a. der Gedanke verbergen: 
Wer viel arbeitet verdient mehr als andere die wenig arbeiten. Der Arbeitsbedarf als Bemes-
sungsgrundlage für die landwirtschaftliche Krankenversicherung würde gleichzeitig die Opti-
on einräumen, mit nur einer Bemessungsgrundlage im System der landwirtschaftlichen Un-
fall- und Krankenversicherung agieren zu können.  

Weiterhin ist es möglich, anhand der Jahresabschlussdaten auch die bislang genutzten Bemes-
sungsgrundlagen einzelner Träger der landwirtschaftlichen Krankenkassen zu prüfen. 

Damit insbesondere ein Vergleich von Arbeitsbedarf und Flächenwerten möglich ist, mussten 
auf der Basis der im Jahresabschluss vorliegenden Daten zur EMZ, die einzelbetrieblich maß-
geblichen Flächenwerte abgeleitet werden. Dahinter verbirgt sich die Annahme, die einzelbe-
trieblich abgeleiteten Flächenwerte allein auf der Basis der EMZ spiegeln gleichzeitig die in 
der Gemeinde und damit die für die Träger der landwirtschaftlichen Krankenkassen maßgeb-
lichen durchschnittlichen Hektarwerte der Gemeinde wider. Diese vereinfachende Annahme 
musste getroffen werden, weil erstens die betriebsindividuellen landwirtschaftlichen Ver-
gleichswerte, die auch die Zu- und Abrechnungen für wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
und regionale Infrastrukturen im Zuge der Wirtschaftswertermittlung berücksichtigen (vgl. 
Übersicht 2, S. 12) nicht bekannt sind und zweitens, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen 
die Gemeinde der jeweiligen landwirtschaftlichen Unternehmen nicht im Datensatz enthalten 
war. Allerdings führt die zuvor genannte Annahme näherungsweise zum Flächenwert, wie er 
in den einzelnen Satzungen der landwirtschaftlichen Krankenkassen zum Einsatz kommt. Da-
bei werden speziell für diese Analyse auch die jeweils unterstellten Kappungen bzw. Modifi-
kationen der Flächenwerte bei den einzelnen Trägern berücksichtigt. Aufgrund der bundes-
landspezifischen Angaben zur Ortsansässigkeit konnten die individuellen Vorgaben einzelner 
Träger ebenso berücksichtigt werden wie bei der Ableitung der Abschätztarife für den Ar-
beitsbedarf. Die mit dieser Vorgehensweise erzielten Ergebnisse werden im Folgenden darge-
stellt und interpretiert.  

3.1.2 Ergebnisse der Testbetriebsauswertung 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ergebnisse über alle regionalen landwirtschaftli-
chen Sozialversicherungsträger8 in Abhängigkeit von einzelnen Auswertungszielen darge-
stellt. Dabei erfolgt eine aggregierte, bundesweite Auswertung für alle Träger, sowie Auswer-
tungen für die jeweils einzelnen regionalen Träger. Schließlich erfolgt auch eine Darstellung 
für die unterschiedlichen Betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen Ackerbau, Futterbau, Ver-
                                                 
8 Der Träger Gartenbau wurde aufgrund seiner Besonderheiten im Folgenden nicht berücksichtigt. 
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edlung sowie für Verbundbetriebe. Mit dieser differenzierten Darstellung lassen sich die Stär-
ken und Schwächen einzelner Beitragsmaßstäbe für die LKK besser darstellen und erlauben 
auch eine Aussage bezüglich der Betroffenheit für einzelne regionale Träger bzw. Versicher-
te.  

Die Auswertung erfolgt durch einen Vergleich von Korrelationskoeffizienten9 folgender Va-
riablen:  

! Aktuell maßgebliche Beitragsmaßstäbe für die ldw. Krankenversicherung: Hektar-
werte bzw. modifiziete Hektarwerte, Flächenwerte bzw. modifizierte Flächenwerte, flä-
chenbasierte Arbeitsbedarfe die jeweils für die einzelnen regionalen Träger in der maß-
geblichen Form angewendet werden. 

! EMZ je Unternehmen: Zuordnung ohne Einschränkungen in Form von Kappungen wie 
bei den gegenwärtig angewendeten Beitragsmaßstäben (modifizierter) Flächen- oder Hek-
tarwert bei einzelnen regionalen Trägern.  

! Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF): Umfang der insgesamt bewirtschafteten Flä-
chen, unabhängig davon, ob es sich um Pacht- oder Eigentumsflächen handelt. 

! Arbeitsbedarf je Unternehmen: Er orientiert sich an der jeweils maßgeblichen Satzung 
der regionalen Berufsgenossenschaften für die landwirtschaftliche Unfallversicherung und 
wird individuell den jeweils ca. 4.400 Testbetrieben einzeln auf der Basis des Umfangs 
einzelner Produktionsverfahren in der Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung für jedes 
Jahr individuell zugeordnet – allerdings ohne die gegenwärtig z. T. noch anteilig zu be-
rücksichtigenden (modifizierten) Flächenwerte. D.h., der Arbeitsbedarf wird singulär in 
Reinform geprüft.  

Die einzelnen Variablen werden betriebsspezifisch für jeden einzelnen der ca. 4.400 Betriebe 
sowie für jedes einzelne Wirtschaftsjahr kalkuliert und für die jeweiligen, zuvor genannten 
Auswertungsziele „Alle Betriebe Deutschland aggregiert“, „Individuelle Trägerkalkulation“ 
und „Betriebswirtschaftliche Ausrichtungen in Deutschland“ hochgerechnet. Darüber hinaus 
gibt es noch eine Differenzierung der Auswertungsergebnisse nach den Durchschnittsergeb-
nissen der vergangenen bzw. jüngsten 5 Wirtschaftsjahre (von 2003/2004 bis 2008/2009) so-
wie als Durchschnitt der gesamten vergangenen 10 Wirtschaftsjahre (1999/2000 bis 
2008/2009). Diese Differenzierung ist wichtig, da mit dem Wirtschaftsjahr 2003/2004 die 
jüngste europäische Agrarreform in Kraft gesetzt wurde, die zu Veränderungen der wirt-

                                                 
9  Eine Korrelationsanalyse dient zur Aufdeckung von Zusammenhängen einzelner Variablen. Der hier verwen-

dete Pearson-Korrelationskoeffizient ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs 
zwischen zwei linear intervallskalierten Merkmalen. Der Koeffizient kann ein Wertniveau zwischen !1 und +1 
darstellen. Bei einem Wert von +1 bzw. !1 besteht ein vollständig positiver bzw. negativer linearer Zusam-
menhang zwischen den betrachteten Merkmalen. Bei einem Korrelationskoeffizienten von 0 hängen die 
Merkmale überhaupt nicht linear voneinander ab. Allerdings kann eine nicht-lineare Abhängigkeit bestehen. 
Damit ist der Korrelationskoeffizient kein geeignetes Maß für die (reine) stochastische Abhängigkeit von 
Merkmalen. Die Korrelationsanalyse darf nicht als Kausalanalyse verstanden werden. D.h., die Korrelation ist 
eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für Kausalität (vgl. Backhaus et al., 2006, S. 49ff.). 
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schaftlichen Rahmenbedingungen für die deutsche Landwirtschaft im Allgemeinen aber auch 
für einzelne betriebswirtschaftliche Ausrichtungen im Speziellen geführt haben, die sich auch 
in den Einkommenspotenzialen niederschlagen. Insofern kann einem Durchschnittsergebnis 
der vergangenen 5 Wirtschaftsjahre eine hohe (höhere) Bedeutung beigemessen werden.  

Korrelationen einzelner potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn für alle identi-
schen Testbetriebe in Deutschland  

Die im Folgenden skizzierten Ergebnisse werden als Durchschnitt des gesamten 10jährigen 
Zeitraums sowie für den jüngsten 5jährigen Durchschnitt aufgezeigt. Bezüglich des 
10jährigen Zeitraums zeigen die dargestellten 4 Beitragsoptionen einen Zusammenhang mit 
dem Gewinn auf, der relativ vergleichbar ist. Die gegenwärtigen Beitragsmaßstäbe für die 
LKK ((modifzierte) Flächen- und Hektarwerte sowie flächengebundener Arbeitsbedarf) zei-
gen einen etwas geringeren Zusammenhang auf, als die Verwendung der EMZ je Unterneh-
men, die ohne jegliche Kappungsgrenzen analysiert wird. Aber auch die LF sowie der Ar-
beitsbedarf weisen eine vergleichbare Korrelation auf. Noch bedeutender im Hinblick auf die 
zukünftige Aussagekraft der potenziellen Beitragsmaßstäbe könnte jedoch der jüngste 5jahres 
Durchschnitt gemäß Tabelle 4 sein. 

Tabelle 4: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 
für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Deutschland für die Zeiträume der Wirtschaftsjahre 
1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

(Potenzielle) Beitragsmaß-
stäbe 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,44 0,55 
Summe der EMZ je Betrieb 0,47 0,59 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,43 0,55 

Arbeitsbedarf 0,40 0,54 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes 

Der jüngste 5jährige Durchschnitt macht ebenfalls deutlich, dass alle genannten Beitragsmaß-
stäbe gemeinsam eine vergleichsweise höhere Korrelation zum Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft der Unternehmer aufweisen als beim 10jährigen Durchschnitt. Mit dem Beginn der 
jüngsten Agrarreformen gewinnen die dargestellten Beitragsmaßstäbe möglicherweise wieder 
an Relevanz. Allerdings handelt es sich hier um einen jeweils aggregierten Wert für das ge-
samte Bundesgebiet und für alle Betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen, so dass eine eigent-
lich wünschenswerte Differenzierung nach Betroffenheiten noch nicht möglich ist. Dies wird 
mit den folgenden Darstellungen deutlich. 
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Korrelationen einzelner potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn für alle identi-
schen Testbetriebe differenziert nach einzelnen regionalen Trägern 

Es ist nicht auszuschließen, dass für einzelne Regionen (landwirtschaftlicher Sozialversiche-
rungsträger) unterschiedlich vorzügliche Beitragsmaßstäbe erkennbar sind. Deswegen werden 
anhand der folgenden Tabellen für die 8 unterschiedlichen landwirtschaftlichen Regionalträ-
ger (anhand von 7 Regionen – Bayern wird zusammengefasst10) die Korrelationen einzelner 
potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn für den 10jährigen und den 5jährigen Durch-
schnitt der Wirtschaftsjahre abgebildet.  

Schleswig-Holstein und Hamburg 
Tabelle 5: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Schleswig-Holstein und Hamburg für die Zeiträume 
der Wirtschaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,54 0,47 
Summe der EMZ je Betrieb 0,47 0,40 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,58 0,50 

Arbeitsbedarf 0,57 0,58 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes11 

Niedersachsen 
Tabelle 6: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Niedersachsen und Bremen für die Zeiträume der 
Wirtschaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,35 0,45 
Summe der EMZ je Betrieb 0,47 0,47 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,58 0,57 

Arbeitsbedarf 0,44 0,47 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes12 

 

                                                 
10  Die Zusammenfassung für Bayern wurde erforderlich, weil der Datensatz nicht die Differenzierung land-

wirtschaftlicher Unternehmen nach den zwei bestehenden Regionalträgern zuließ. 

11  In der Stichprobe sind 231 Betriebe für Schleswig-Holstein und Hamburg enthalten 

12  In der Stichprobe sind 753 Betriebe für Niedersachsen und Bremen enthalten 
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Mittel- und Ostdeutschland 
Tabelle 7: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Mittel- und Ostdeutschland für die Zeiträume der 
Wirtschaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,45 0,60 
Summe der EMZ je Betrieb 0,45 0,60 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,36 0,53 

Arbeitsbedarf 0,31 0,50 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes13 

 

 

Nordrhein-Westfalen 
Tabelle 8: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Nordrhein-Westfalen für die Zeiträume der Wirt-
schaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,34 0,38 
Summe der EMZ je Betrieb 0,42 0,42 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,52 0,52 

Arbeitsbedarf 0,46 0,51 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes14 

 

                                                 
13  In der Stichprobe sind 685 Betriebe für Mittel- und Ostdeutschland enthalten. 

14  In der Stichprobe sind 499 Betriebe für Nordrhein-Westfalen enthalten. 
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Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
Tabelle 9: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland für die Zeit-
räume der Wirtschaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 
2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,43 0,51 
Summe der EMZ je Betrieb 0,55 0,57 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,60 0,60 

Arbeitsbedarf 0,62 0,62 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes15 

 

 

Bayern 
Tabelle 10: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für ldw. Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand identischer 
Testbetriebe in Bayern für die Zeiträume der Wirtschaftsjahre 1999/2000-
2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 
(es wurde der von FOB unterstellt) 

0,43 0,45 

Summe der EMZ je Betrieb 0,45 0,45 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,45 0,46 

Arbeitsbedarf 0,51 0,50 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes16 

 

                                                 
15  In der Stichprobe sind 696 Betriebe für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland enthalten. 

16  In der Stichprobe sind 1.210 Betriebe für Bayern enthalten. 
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Baden-Württemberg 
Tabelle 11: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der LKK 

für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren dazugehörigen Gewinnen anhand 
identischer Testbetriebe in Baden-Württemberg für die Zeiträume der Wirt-
schaftsjahre 1999/2000-2008/2009 sowie für 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 99-09 

Korrelationskoeffizient 
Gewinn Wj. 03-09 

Aktueller Beitragsmaßstab 0,39 0,50 
Summe der EMZ je Betrieb 0,46 0,48 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF) 

0,49 0,50 

Arbeitsbedarf17 0,51 0,55 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes18 

 

Interpretation der Zusammenhänge potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn auf 
der Ebene einzelner regionaler Träger 

Die regionsspezifischen Darstellungen zeigen, dass der Beitragsmaßstab LF bei der Betrach-
tung einzelner Bundesländer bzw. Regionen einzelner Träger in der Masse sowohl beim Fünf-
jahres- als auch beim Zehnjahresvergleich eine gleiche oder geringfügig höhere Güte aufzeigt 
als die bislang eingesetzten, insbesondere auf modifizierten Flächen- und Hektarwerte basie-
renden Beitragsmaßstäbe. Allein beim Träger MOD weist die EMZ bzw. der aktuell ange-
wendete Beitragsmaßstab einen höheren Zusammenhang auf. Allerdings wird der Flächen-
wert abseits der Spezialkulturen auch nicht modifiziert bzw. gekappt. Auf Bundesebene ag-
gregiert weist die EMZ (Flächenwerte) je Betrieb - ohne Kappungen auch eine minimal besse-
re Aussagekraft auf als die bislang verwendeten Beitragsmaßstäbe.19 Allerdings ist dieses 
Ergebnis bei einer Analyse auf Trägerebene unterschiedlich ausgeprägt. Der Arbeitsbedarf 
zeigt vereinzelt die höchste Korrelation auf. Die Unterschiede bleiben jedoch immer ver-
gleichsweise gering. Insgesamt ist kein erheblicher Unterschied zwischen den einzelnen po-
tenziellen Beitragsmaßstäben erkennbar, so dass grundsätzlich alle als Beitragsmaßstab für 
die landwirtschaftliche Krankenversicherung in Erwägung gezogen werden können, insbe-
sondere solange keine adäquaten Alternativen erkennbar sind.  

                                                 
17  Für Baden-Württemberg wurde der Maßstab Arbeitsbedarf leicht verändert, damit eine Konvergenz zu den 

anderen Trägern hergestellt wurde. Dabei wurden insbesondere die allgemeinen Arbeiten integriert. 

18  In der Stichprobe sind 389 Betriebe für Baden-Württemberg enthalten. 

19  Dieses Ergebnis ändert sich auch nicht, wenn anstatt des Pearson Korrelationskoeffizienten der Spearman 
Korrelationskoeffizient angewendet wird. Der Korrelationskoeffizient verändert sich leicht, die Rangfolgen 
bleiben jedoch erhalten. 
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Damit eine noch bessere Interpretation einzelner Beitragsmaßstäbe möglich ist, werden im 
Folgenden Auswertungen anhand verschiedener Betriebswirtschaftlicher Ausrichtungen vor-
genommen.  

Korrelationen einzelner potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn für alle identi-
schen Testbetriebe differenziert nach einzelnen betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen 

Die betriebswirtschaftliche Ausrichtung ist der Ausdruck für die Spezialisierungsrichtung 
eines Betriebes, d.h. seines Produktionsschwerpunktes. Dieser wird durch den Standardde-
ckungsbeitrag20 (SDB) der verschiedenen Produktionszweige im Verhältnis zum gesamten 
SDB des Betriebes gekennzeichnet. Betriebe, in denen mindestens zwei Drittel des Standard-
deckungsbeitrages des gesamten Betriebes einem bestimmten Produktionsschwerpunkt zuge-
ordnet werden können, werden als Spezialbetriebe bezeichnet. Die Spezialisierungsformen 
lauten dabei: Ackerbau-, Futterbau-, Veredlungs-, Gartenbau- oder Dauerkulturbetriebe. Liegt 
keine Spezialisierung anhand des Standarddeckungsbeitrags vor, handelt es sich um Verbund-
betriebe, bei denen der Standarddeckungsbeitrag eines Produktionszweiges weniger als zwei 
Drittel, aber mindestens ein Drittel des gesamten Standardeckungsbeitrags des Betriebes aus-
macht. Dabei kann nach Pflanzenbau- und Viehhaltungsverbundbetriebe differenziert werden. 
Wird keiner der genannten Schwellenwerte erreicht, so wird der Betrieb der Klasse der Pflan-
zenbau-Viehhaltungsbetriebe zugeordnet.  

Allerdings kann in diesem Zusammenhang lediglich ein 5jahres Durchschnitt aus dem Testbe-
triebsnetz für identische Betriebe abgebildet werden, da ansonsten die Stichprobe zu klein 
wird. Es ist schwierig, für einen langjährigen Zeitraum die Kategorisierung „Betriebswirt-
schaftliche Ausrichtung“ für identische Betriebe zu gewährleisten, weil einzelne Unterneh-
men zwischen den Jahren aufgrund einer Verschiebung von Standarddeckungsbeiträgen ein-
zelner Produktionsrichtungen die Betriebswirtschaftliche Ausrichtung von Jahr zu Jahr wech-
seln können. Für einen 10jahres-Durchschnitt würden nur noch weniger als 2.000 identische 
Betriebe zur Verfügung stehen. Dagegen stehen mehr als 3.300 identische Betriebe für einen 
5jahres Vergleich zur Verfügung, die im Folgenden anhand der Korrelationskoeffizienten für 
einzelne potenzielle Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn skizziert werden.21  

                                                 
20  Der Standarddeckungsbeitrag (SDB) wird je Flächeneinheit einer Fruchtart bzw. je Tiereinheit einer Viehart 

aus erzeugter Menge mal zugehörigem Preis ermittelt (der SDB lässt somit keine Rückschlüsse auf die Ren-
tabilität zu). Die SDB werden jährlich vom Kuratorium für Technik und Bauwesen ermittelt und zur Verfü-
gung gestellt. Zur Berechnung sollten immer die langjährigen Durchschnitte (5 jähr. Mittel) verwendet wer-
den. Für einen EU-Vergleich erfolgt eine Umrechnung in die Europäische Größeneinheit (EGE, Ergebnis 
aus SDB + regionale Betriebsprämie), 1 EGE = 1.200 Euro (vgl. KTBL 2010). 

21  Dabei werden die Gartenbau- und Weinbaubetriebe aber auch die Pflanzenbau-Verbundbetriebe aufgrund 
ihrer vergleichsweise geringen Stichprobengröße nicht explizit dargestellt. Aus diesem Grund erreichen die 
dargestellten Stichprobenumfänge für einzelne Betriebswirtschaftliche Ausrichtungen in der Summe nicht 
ganz die genannte Summe von mehr als 3.300 Betrieben. 
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Ackerbaubetriebe 
Tabelle 12: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe bei Ackerbaubetrie-
ben für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,60 
Summe der EMZ je Betrieb 0,63 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,58 
Arbeitsbedarf 0,53 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes22 

Futterbau-Milchviehbetriebe 
Tabelle 13: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe Futterbau-
Milchviehbetrieben für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 
2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,52 
Summe der EMZ je Betrieb 0,59 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,61 
Arbeitsbedarf 0,66 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes23 

Futterbau-Sonstige 
Tabelle 14: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe „Futterbau-Sonstige“ 
für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,34 
Summe der EMZ je Betrieb 0,45 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,48 
Arbeitsbedarf 0,46 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes24 

                                                 
22  In der Stichprobe sind 859 Betriebe für den Ackerbau enthalten. 

23  In der Stichprobe sind 1.404 Betriebe für Futterbau-Milchviehbetriebe enthalten. 

24  In der Stichprobe sind 159 Betriebe für die Betriebe „Futterbau-Sonstige“ enthalten. 
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Veredlung 
Tabelle 15: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe bei Veredlungsbetrie-
ben für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,20 
Summe der EMZ je Betrieb 0,37 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,37 
Arbeitsbedarf 0,38 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes25 

Pflanzenbau-Viehhaltungsbetriebe 
Tabelle 16: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe bei Pflanzenbau-
Viehhaltungsbetrieben für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 
2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,70 
Summe der EMZ je Betrieb 0,72 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,68 
Arbeitsbedarf 0,70 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes26 

Viehhaltungs-Verbundbetriebe 
Tabelle 17: Korrelation einzelner bestehender oder potenzieller Beitragsmaßstäbe der land-

wirtschaftlichen Krankenkasse für landwirtschaftliche Unternehmer mit ihren 
dazugehörigen Gewinnen anhand identischer Testbetriebe bei Viehhaltungs-
Verbundbetrieben für den Zeitraum der Wirtschaftsjahre 2003/2004 bis 
2008/2009 

Potenzielle Beitragsmaßstäbe Korrelationskoeffizient Gewinn Wj. 03-09 
Aktueller Beitragsmaßstab 0,06 
Summe der EMZ je Betrieb 0,12 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 0,11 
Arbeitsbedarf 0,16 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand des Testbetriebsnetzes27 

                                                 
25  In der Stichprobe sind 182 Betriebe für die Betriebe der Veredlung enthalten. 

26  In der Stichprobe sind 552 Betriebe für die Pflanzenbau-Viehhaltungsbetriebe enthalten. 

27  In der Stichprobe sind 130 Betriebe für die Viehhaltungs-Verbundbetriebe enthalten. 
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An dieser Stelle werden die z. T. großen Unterschiede zwischen der Abbildungsqualität ein-
zelner potenzieller Beitragsmaßstäbe bei den verschiedenen Betriebswirtschaftlichen Ausrich-
tungen deutlich. Während bei den Pflanzenbauverbundbetrieben alle potenziellen Beitrags-
maßstäbe eine vergleichsweise hohe Korrelation aufweisen, ist bei den Viehhaltungs-
Verbundbetrieben die jeweils geringste Korrelation nachzuweisen. Damit geht auch die Er-
kenntnis einher, dass die stark flächenbetont bewirtschafteten Betriebe einen höheren Zu-
sammenhang mit den potenziellen Beitragsmaßstäben aufweisen, als die verstärkt Tiere hal-
tenden Betriebe, wenngleich bei den Futterbau-Milchviehbetrieben auch eine vergleichsweise 
höhere Korrelation erkennbar ist. Dabei handelt es sich jedoch auch um eine verstärkt flä-
chengebundene Produktionsform. 

Vor diesem Hintergrund könnte die Kombination eines Beitragsmaßstabs sinnvoll sein, der 
sowohl die Fläche als auch die Tierzahl angemessen berücksichtigt und damit ggf. das Ein-
kommen der Betriebe besser abschätzen kann. Allerdings zeigen unterschiedliche Versuche 
einer linearen Regression, bei der die Variablen LF und Vieheinheiten pro Hektar (VE/ha) in 
unterschiedlichen Kombinationen über die gesamte verfügbare Stichprobe identischer Betrie-
be berücksichtigt werden, kaum einen erkennbaren erhöhten Aussagewert im Vergleich zur 
LF als singuläre erklärende Variable. Dies gilt auch unabhängig vom berücksichtigten Niveau 
der vorliegenden Viehhaltungsintensität in VE/ha, wenngleich der Status quo keine Viehhal-
tung (0 VE/ha) sowie sehr intensive Viehhaltung (mehr als 8 VE/ha) die vergleichsweise 
höchsten Korrelationen bzw. Bestimmtheitsmaße aufweisen. Abseits der Frage einer ggf. vor-
liegenden Multikollinearität28  der Variablen kann auch eine vergleichbare Analyse eines 
5jahres-Zeitraums keinen signifikanten Mehrwert erzeugen. 

Interpretation der Zusammenhänge potenzieller Beitragsmaßstäbe mit dem Gewinn im 
Kontext einzelner Betriebswirtschaftlicher Ausrichtungen 

Insbesondere im Zusammenhang mit verstärkter Tierhaltung werden die unzureichenden Ab-
bildungsmöglichkeiten der vorgestellten potenziellen Beitragsmaßstäbe deutlich. Für Acker-
baubetriebe hat die Fläche bzw. EMZ die höchste Aussagekraft im Hinblick auf das Einkom-
menspotenzial, während es bei Futterbaubetrieben bzw. bei Futterbau-Milchviehbetrieben der 
Arbeitsbedarf ist. Bei den Veredlungsbetrieben halten sich die potenziellen Beitragsmaßstäbe 
die Waage, allerdings auf vergleichsweise geringem Niveau. Dies gilt in einem noch stärkeren 
Maß für die Viehhaltungs-Verbundbetriebe (die signifikante Veredlungsanteile aufzeigen), 
die jedoch einen geringen Anteil in der gesamten Stichprobe ausmachen. Bei den Betrieben 
mit hohen Veredlungsanteilen stellen die gegenwärtig angewendeten Beitragsmaßstäbe eine 
vergleichsweise suboptimale Beitragsbemessung dar. Allerdings können auch die anderen 
                                                 
28  Multikollinearität ist durch die starke Korrelation von zwei oder mehr erklärende Variablen zu erklären. 

Mit einem zunehmenden Maß der Multikollinearität wird das Verfahren zur Schätzung der Regressionsko-
effizienten instabil und die Aussagen zur Schätzung der Regressionskoeffizienten werden zunehmend un-
präzise. Damit ist auch Modellinterpretation nicht mehr eindeutig. 
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potenziellen Beitragsmaßstäbe im Hinblick auf eine Korrelation mit dem Gewinn nicht vol-
lends überzeugen, wenngleich eine bessere Abbildungsfähigkeit erkennbar ist.  

3.1.3 Zusammenfassung des Vergleichs potenzieller Beitragsmaßstäbe für die landwirt-
schaftliche Krankenversicherung 

Sofern das Einkommen landwirtschaftlicher Unternehmer nicht für eine Beitragsbemessung in 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung maßgeblich ist, und dafür gibt es einige zuvor 
genannte Gründe  bzw. Verweise, stellt sich die Frage nach einer bestmöglichen Alternativlö-
sung, die einheitlich auf Bundesebene anwendbar sein kann. Die zuvor durchgeführten Analy-
sen haben gezeigt, dass die bislang verwendeten Beitragsmaßstäbe in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung im Vergleich zu alternativen Beitragsmaßstäben bei der Abbildung der 
Gewinne kaum qualitative Nachteile verzeichnen. Sollte jedoch vor dem Hintergrund einer 
zukünftig möglicherweise fehlenden Aktualisierung der deutschen Bodenschätzung die 
Rechtsgrundlage für eine weitere Anwendung von (modifizierten) Flächen- oder Hektarwer-
ten die rechtliche Grundlage entzogen werden, wären die landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(LF) oder aber auch der Arbeitsbedarf eine erwägenswerte Alternative, um eine angemessene 
Beitragsbemessungsgrundlage darzustellen. Allerdings zeigen auch diese Optionen ihre 
Schattenseiten. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird in Anbetracht der auch zukünftig 
zunehmenden Spezialisierung in der Landwirtschaft (vgl. z. B. Offermann et al., 2010), und 
damit auch in der Tierhaltung, nur bedingt in der Lage sein, einen für alle Versicherten ange-
messenen Beitragsmaßstab darzustellen. Dies gilt insbesondere für die stärker flächenunge-
bundene Landwirtschaft, z. B. im Rahmen der Veredlung, deren Anteil an allen betriebswirt-
schaftlichen Ausrichtungen jedoch vergleichsweise gering ist. Der Arbeitsbedarf könnte an 
dieser Stelle als Alternative erscheinen, zumal auch Nebenunternehmen verstärkt in die Ver-
anlagung integriert werden könnten. Dies würde jedoch eine Stichtagsregelung erforderlich 
machen, bei der nachträgliche Betriebsveränderungen (z. B. Aufgabe oder Beginn des Unter-
nehmens) angemessen Berücksichtigung finden sollten. Darüber hinaus, und dies haben die 
Analysen gezeigt, bildet der Arbeitsbedarf einzelne betriebswirtschaftliche Ausrichtungen wie 
z. B. die Gruppe der Veredlungsbetriebe oder Viehhaltungs-Verbundbetriebe ebenso schlecht 
ab wie der Beitragsmaßstab Fläche. Weiterhin wäre der Arbeitsbedarf für landwirtschaftliche 
Unternehmen mit hohen Anteilen Sonderkulturen bzw. hoher Arbeitsintensität als Beitrags-
maßstab für die Krankenversicherung problematisch. Das erheblich zunehmende Maß an Ar-
beitseinheiten steht nicht unbedingt in hoher Korrelation mit entsprechend ansteigenden Ein-
kommenspotenzialen. Anpassungen wären aus dieser Perspektive zwingend. Somit stellt auch 
dieser Beitragsmaßstab für die Landwirtschaft im Allgemeinen sowie für die Veredlung oder 
den Sonderkulturbereich im Speziellen kein besseres Abbildungsmaß für das landwirtschaftli-
che Einkommen dar, als die bislang verwendeten Beitragsmaßstäbe bzw. als die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche.  
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Darüber hinaus wäre zu bedenken, dass die Einführung des Arbeitsbedarfs als Bemessungs-
grundlage für die landwirtschaftliche Krankenversicherung wahrscheinlich zu z. T. erhebli-
chen Verschiebungen der Beitragslast zwischen flächenbetonten Bewirtschaftungsformen 
einerseits sowie tierhaltungsbetonten Bewirtschaftungsformen andererseits führen könnte, 
deren Umfang nicht zu unterschätzen ist (vgl. dazu die in Tabelle 3, S. 17 dargestellte Synop-
se). Bezogen auf die Grundgesamtheit im Bundesgebiet würde der Arbeitsbedarf ggf. zu einer 
„gefühlten“, jedoch nicht nachweisbaren besten Beitragsgestaltung führen. Sollte als bedeu-
tendes sekundäres Ziel des Beitragsmaßstabs, neben dem Hauptziel der Abbildung der Leis-
tungsfähigkeit, die Akzeptanz bei den Versicherten sein, könnte der Arbeitsbedarf mögli-
cherweise ein suboptimaler Beitragsmaßstab für die Krankenversicherung sein. Wenngleich 
er für die Unfallversicherung im Kontext der Abbildung des Unfallrisikos sehr gut geeignet 
ist, könnte er im Kontext von Beitragsverwerfungen für die Krankenversicherung die zweit-
beste Lösung sein. Der Beitragsmaßstab Fläche führt möglicherweise zu geringeren individu-
ellen und gruppenspezifischen Beitragsverwerfungen. Darüber hinaus ist und bleibt die Fläche 
für die Landwirtschaft die wesentliche Betriebs- und Einkommensgrundlage. Dies bestätigen 
die Analysen auf der Ebene der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft.  

Für die Krankenversicherung im Gartenbau können weder die Fläche bzw. Ertragsmesszahlen 
noch der Arbeitsbedarf maßgeblich sein. Eine Harmonisierung mit den optionalen Beitrags-
maßstäben der bisherigen Regionalträger wird nur schwer möglich sein. Der Gartenbau hat in 
der bisherigen Satzung als „anderen angemessenen Beitragsmaßstab“ den korrigierten Jahres-
arbeitswert gewählt. Dieser Beitragsmaßstab ist unter dem Gesichtspunkt generiert worden, 
eine möglichst einkommensnahe Veranlagung herbeizuführen. Der Jahresarbeitswert erfasst 
die durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste des Unternehmens und ggf. Unternehmerehe-
gatten sowie die im Betrieb gezahlten Löhne. Dabei kommt der Frage Bedeutung zu, in wel-
chem Umfang diese Beiträge dem Unternehmer als Einkommen angerechnet werden können. 
Dieses Verfahren ist im Laufe der Anwendung des Beitragsmaßstabes immer mehr verfeinert 
worden, um eine angemessene Beitragserhebung zu gewährleisten. Mit Unterstützung des an 
der Universität Hannover angesiedelten Arbeitskreises „Betriebswirtschaft im Gartenbau“, 
das auch an Agrarberichterstattung der Bundesregierung beteiligt ist, wurden repräsentative 
Daten bzw. Jahresabschlüsse aus dem Bereich des Gartenbaus ausgewertet und auf dieser 
Basis Umrechnungsfaktoren für das Einkommen entwickelt, die Eingang in das Satzungsrecht 
der Krankenkasse für den Gartenbau gefunden haben. Für den Bereich der Lohnsummen wur-
de anhand des Datenmaterials der Testbetriebe ein gerundeter Umrechnungsfaktor von 0,2 
ermittelt. D.h., dass 20% der gezahlten Löhne dem Unternehmer als Einkommen angerechnet 
werden. Die ständig aktualisierten durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste für den Unter-
nehmer und seinen Ehegatten werden mit einem Faktor von 0,6 umgerechnet. Der Maßstab ist 
durch das Bundesversicherungsamt genehmigt und findet seit 1989 Anwendung bei einer of-
fenbar hohen Akzeptanz des Berufsstands, weil man der Ansicht ist, dass es das Einkommen 
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(relativ) gut abbildet.29 Vor diesem Hintergrund erscheint es erwägenswert, diesen Beitrags-
maßstab für den Gartenbau fortzuführen, ggf. unter Berücksichtigung einer Aktualisierung im 
Zeitablauf sowie dem Hinweis einer guten Austarierung zu dem Beitragsmaßstab außerhalb 
des Gartenbaus unter dem Dach eines einheitlichen Trägers.  

Für die landwirtschaftliche Krankenkasse außerhalb des Gartenbaus ist für einen Bundesträ-
ger eine bundesweite Beitragsharmonisierung umzusetzen, auch wenn dabei erkennbare Be-
lastungsverschiebungen für einzelne Beitragspflichtige bzw. Regionen entstehen können. Dies 
wurde exemplarisch anhand der geografisch benachbarten Träger FOB und MOD verdeut-
licht, ohne mit diesem Vergleich den Anspruch zu erheben, mit diesen zwei Regionen die 
möglicherweise größten Belastungsverschiebungen aufzuzeigen. Sofern als Beitragsmaßstab 
abseits der Bewirtschaftung bzw. Berücksichtigung von Sonderkulturwirtschaften, Geringst- 
und Unland sowie Forst oder Tierhaltung die Fläche in ha LF gewählt wird, würde bei einem 
Hektarwert von 1500 DM30 ein Betrieb aus FOB in den Beitragsklassen von MOD einen je 
nach Beitragsklasse ca. 1,5 bis 12 fachen Flächenumfang aufweisen (vgl. dazu auch Tabelle 2, 
S. 16 bzw. die einzelnen dazugehörigen Satzungen). Dies lässt signifikante Beitragsverschie-
bungen für einzelne Versicherte bzw. große Gruppen von Versicherten vermuten. Auf der 
Basis der zuvor gezeigten Synopsen ist bereits ohne umfassende Simulationsrechnungen er-
kennbar, dass aufgrund struktureller Gründe die ost- aber auch die norddeutschen Regionen 
tendenziell höhere Belastungen zu erwarten hätten, während die süddeutschen Regionen ten-
denziell Beitragsentlastungen zu erwarten hätten. Allerdings sind die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen bei der Beitragsfindung bzw. Festsetzung u. a. in den Grenzen der Vorgaben 
von §§ 39: 40 KVLG relativ flexibel. Auch wenn wichtige Anhaltspunkte wie der Ver-
gleichsbeitrag gemäß § 40 II KVLG sowie die Staffelungsvorgaben der Beitragsklassen ge-
mäß § 40 I KVLG einzuhalten sind, verbleiben den Entscheidungsträgern dennoch Gestal-
tungsmöglichkeiten, durch Beitragsklassendifferenzierung, im Zusammenspiel mit einem ge-
eigneten Beitragsmaßstab sowie ggf. Beitragsdämpfungsfaktoren die Beitragsveränderungen 
für die Gesamtheit der Beitragspflichtigen im Fall einer stärker als bislang überregionalen 
bzw. bundesweiten Harmonisierung für eine Vielzahl Beitragspflichtiger zumindest temporär 
moderat zu halten und damit die Akzeptanz, die neben der Sachgerechtigkeit des Beitrags-
maßstabs auch auf der Stabilität eines Beitrags beruht, bei der Gesamtheit der Versicherten 
hoch ausfallen kann. 

                                                 
29  Mündliche Auskunft der LSV Gartenbau. 

30  Dies entspricht ungefähr dem Durchschnittswert für Deutschland im Rahmen der Einheitsbewertung (vgl. 
Freund 2001). Für FOB wird der reale Hektarwert gemäß § 50 III der Satzung der LKK FOB in den zu un-
terstellenden modifizierten Flächenwert umgerechnet. 
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3.1.4 Optionen der Aktualisierung der Mindestgrößen für die Altersicherung in der 
Landwirtschaft und für die landwirtschaftliche Krankenversicherung 

Im Rahmen gesetzlicher Pflichtversicherungen ist zunächst die Abgrenzung des versicherten 
Personenkreises essentiell. Dies gilt gleichermaßen für die landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherungen im Bereich der Unfallversicherung, der Alterskasse sowie der Krankenkasse mit 
Pflegeversicherung. Auch wenn die Unfallversicherung aufgrund der bundesweit weitgehend 
harmonisierten Regelung für die Regionalträger weniger im Fokus der nachfolgend skizzier-
ten Analysen steht, soll der Mindestgrößenbegriff auch für die LUV dargestellt werden. 

Rechtliche Grundlagen der Mindestgrößen 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung 

Für die Unfallversicherung gelten zunächst die Rahmenbedingungen gemäß §§ 2; 3 und 5 
SGB VII. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang § 2 I Nr. 5 SGB VII, in dem die Ver-
sicherungspflicht für die landwirtschaftlichen Unternehmer sowie ihrer Familienangehörigen 
kodifiziert wird. § 3 SGB VII weist den Satzungen der jeweiligen Träger der Unfallversiche-
rungen die Konkretisierung der Voraussetzungen für die Versicherungspflicht zu. Allerdings 
konkretisiert § 5 SGB VII speziell für die Landwirtschaft, dass sich landwirtschaftliche Un-
ternehmer und ihre Ehegatten bzw. Lebenspartner im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 bis zu ei-
ner Größe von 0,25 Hektar unwiderruflich befreien lassen können. Dies gilt jedoch nicht für 
Spezialkulturen. Wird die Grenze von 0,25 ha überschritten, endet die Befreiung. Das Nähere 
bestimmt die letztlich die jeweilige Satzung. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Regelung gemäß § 123 II SGB VII. Landwirtschaft-
liche Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 sind demnach nicht 

1. Haus- und Ziergärten,  

2. andere Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl. 
I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 
2538), es sei denn, sie werden regelmäßig oder in erheblichem Umfang mit besonderen Ar-
beitskräften bewirtschaftet oder ihre Erzeugnisse dienen nicht hauptsächlich dem eigenen 
Haushalt. 

Landwirtschaftliche Alters- und Krankenkasse 

Die landwirtschaftlichen Alterskassen sowie die landwirtschaftlichen Krankenkassen nutzen 
bei den jeweiligen Trägern die jeweils identische Mindestgröße, die ausgehend von der Rege-
lung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte gemäß § 1 V ALG definiert wird. 
Dabei handelt es sich zunächst um den Wirtschaftswert als Maßstab zur Festlegung der Min-
destgröße. Allerdings können gemäß § 84 V ALG die landwirtschaftlichen Alterskassen auch 
den Flächenwert oder den Arbeitsbedarf heranziehen.  
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Übersicht 3: Mindestgrößen nach § 1 V ALG mit wesentlichen Festlegungen zum Zeitpunkt 
1.1.2011 

LAK Bemes-
sungsgrund-
lage 

Mindestgröße 
für die allg. 
ldw. Nutzung 

Mindestgrößen für besondere Nut-
zungsformen 

Forst 
(ha) 

Schleswig-
Holstein und 
Hamburg 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

Ackerland: 4 ha Grünlandbetriebe: 6 ha; 
Sonderkulturen: 1 ha 

40 

Niedersach-
sen-Bremen 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

8 ha Obst- und Gemüsebau sowie andere Sonder-
kulturen (z. B. Tabakbau): einheitlich 2,2 ha 

75 

Nordrhein-
Westfalen 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

8 ha Obstbau, Gemüsebau und Sonderkulturen (Frei-
land): 1,50 ha  
Überdachter Anbau (Glas, Kunststoff): 0,20 ha 
Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen: 2,50 ha 
Weinbau: 1,00 ha 

75 

Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
Hessen Flächenwert / 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

zwischen 3.300 
DM (oder 5 ha) 
und 5.500 DM 
(oder 2,81 ha) 

Obst- und Gemüsebau: 3.000 DM Flächenwert bis 
3.000 DM ha-Wert (höchstens 5 ha), bei 3.000 
DM übersteigendem ha-Wert: 1,00 ha; Weinbau: 
1,50 ha, Geringstland: 90 ha 

50 

Rheinland-
Pfalz 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

je nach Lage 
zwischen 3,00 ha 
und 6,00 ha 
Ldk. Rhein-Lahn 
und Westerwald 
siehe Hessen 

Weinbau: 1,50 ha; Gemüsebau: 0,75 / 
1,00 ha; Obstbau: 1,50 ha; Tabakbau: 0,85 
ha; Hopfenbau: 1,25 ha, Geringstland: 90 ha 

45/50* 

Saarland Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

zwischen 3 ha 
und 6,90 ha 

Weinbau: 1,50 ha; Gemüsebau: 1,25 ha; 
Obst-, Beerenobst- und Erdbeeranlagen: 1,25 
ha, übriger Obstbau: 1,75 ha, Geringstland: 
90 ha 

43 

Franken und 
Oberbayern 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

8 ha Weinbau: 1,5 ha; Gemüsebau, Sonderkulturen, 
Obstbau einschließlich Beeren- und Schalenobst: 
2,2 ha; Hopfen: 2 ha; Unterglasflächen: 1 ha; 
Weihnachtsbaumkulturen: 2,5 ha; Geringstland 
und Almen: 100 ha 

75 

Niederbay-
ern/Oberpfalz 
und Schwa-
ben 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

8 ha Weinbau: 1,5 ha; Obst- und Gemüsebau 
sowie Spargel: 4 ha; Christbaumkulturen: 
2,50 ha; Hopfenbau: 2 ha; Unterglaskulturen: 
1 ha; Alpen und Geringstland: 100 ha 

75 

Baden-
Württemberg 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

Hektarwert bis 
300 DM 16 ha 
Hektarwert ab 
300,01 DM 8 ha 

Intensivgemüse, Hopfen, Tabak, Spargel, sonst. 
Sonderkulturen, Handelsgewächse: 1,20 ha, Wein-
bau:  
1,50 ha, Intensivobstbau, Beerenobst, Feldgemüse, 
sonstige Dauerkulturen: 2,20 ha, Christbaumkultu-
ren: 2,50 ha, Unterglas, Baum- und Rebschulen 
0,30 ha, Geringstland: 50 ha 

50 

Mittel- und 
Ostdeutsch-
land 

Arbeitsbedarf 
(Flächengröße) 

8 ha Sonderkulturen: 2 ha 75 

Gartenbau Wirtschaftswert 
/ Arbeitsbedarf 
(Arbeitstage) 

3.200 DM oder 
220 Arbeitstage 

- - 

* Ehemaliger Zuständigkeitsbereich der früheren LAK Hessen-Nassau in Rheinland-Pfalz 
Quelle: Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gemäß Satzung einzelner 
Träger 
Diese Option nutzen derzeit alle landwirtschaftlichen Alterskassen bis auf die der Gartenbauer 
bzw. sie nutzen den Wirtschaftswert und daraus ableitbare Derivate (Flächen- oder Hektar-
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wert) nicht als singulären Maßstab.31 In Hessen und Baden-Württemberg wird der Flächen-
wert als Ausgangspunkt für eine Flächendifferenzierung herangezogen. Daraus ergeben sich 
bislang, abseits der Spezialkulturen und Forst, Mindestgrößen der landwirtschaftlichen Nut-
zung zwischen ca. 3 bis 8 Hektar (vgl. Übersicht 3). 

Für besondere Nutzungsformen sind geringere Umfänge maßgeblich. Die Gartenbauer nutzen 
neben dem Wirtschaftswert auch den Umfang der Arbeitstage als Maßstab. Diese Mindest-
größen der landwirtschaftlichen Alterskassen gelten dann gleichzeitig für die jeweiligen 
Landwirtschaftlichen Krankenkassen. (vgl. dazu auch Böttger, Sehnert und Zindel, 2003, Rz 
18ff.). 

Empfehlungen für eine bundesweite Harmonisierung 

Die bislang genutzten Flächenumfänge als Mindestgrößen für die LUV, LAK sowie LKK 
sind offensichtlich bislang sowohl rechtlich als auch administrativ als wenig problematisch 
anzusehen. Die Flächenumfänge müssen sowieso erfasst werden. Damit dürfte auch zukünftig 
dieser Maßstab für die Mindestgröße in Form des Flächenumfangs als unproblematisch ange-
sehen werden, zumal der Mindestgröße eine Vereinfachungsfunktion aus administrativer 
Sicht zukommt, die durch den Flächenumfangsmaßstab gewährleistet sein dürfte. Denn nicht 
allein für die Träger ist der Flächenumfang bislang eine vergleichsweise leicht handhabbare 
Größe. Dies gilt gleichermaßen für die Versicherten. Für sie stellt der Flächenumfang eine 
geläufige und vor allem eine leicht verständliche sowie planbare Größe dar. Eine Anknüpfung 
an z. B. BER wäre für die Versicherten weniger transparent und sie wäre weniger planbar. 
Beispielhaft sei dies anhand der Tierhaltung erläutert. Sie kann vereinzelt in größeren Be-
standsfluktuationen erfolgen, mit der Konsequenz einer Versicherungspflicht in einem Jahr 
und einer nicht mehr bestehenden Versicherungspflicht in einem anderen Jahr. Dies würde 
möglicherweise auch zu verstärkten rechtlichen Auseinandersetzungen führen können. Eine 
Nutzung von Berechnungseinheiten als Maßstab für die Mindestgröße bei alleiniger Anknüp-
fung an die Flächenbewirtschaftung könnte vor dem Hintergrund des bislang Diskutierten 
ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Allerdings ist die regelmäßige Überarbeitung der 
BER ins Kalkül zu ziehen, die z. T. zu signifikanten Veränderungen führen können. D.h., mit 
jeder Aktualisierung könnten sich wiederum erhebliche Fluktuationen einstellen, die nicht 
intendiert sind.  

Im Rahmen eines Bundesträgers wäre jedoch eine Vereinheitlichung anzustreben, bei der 
auch eine Loslösung vom Wirtschaftswert und seiner Derivate vorteilhaft sein könnte, wenn 
davon ausgegangen wird, dass die Aktualisierung der Wirtschaftswerte aus rechtlicher (steu-
erlicher) Sicht nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Mindestgröße, die im Bereich zwi-
schen 6 und 8 ha für die landwirtschaftlichen Kulturen liegt, in Anknüpfung an die bisherigen 

                                                 
31  Für Bienenvölker, Binnenschiffer und Wanderschäfer wird von den Trägern der Wortlaut gemäß § 1 V S. 2-

4 ALG übernommen. 
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Regelungen, könnte dabei angemessen sein. Für Spezialkulturen sind niedrigere Ansätze op-
portun. Umfänge von 1 bis 2 ha könnten an dieser Stelle angemessen sein und wären zwi-
schen den Beteiligten vereinheitlicht abzustimmen. Für den überdachten Anbau wäre ein noch 
geringerer Ansatz sinnvoll. Geringstländereien könnten zukünftig ebenfalls eine gesonderte 
einheitliche Berücksichtigung erfahren. Für die Versicherten unter dem Dach der bisherigen 
Gartenbau-Sozialversicherung können Flächen aufgrund der Versichertenstruktur bzw. der zu 
versichernden Tätigkeiten nicht maßgeblich sein. Die bislang verwendeten Maßstäbe können 
als angemessen bezeichnet werden. Allerdings könnte bei den Gartenbauern eine Korrektur 
des jährlichen Arbeitsbedarfs im Umfang von 220 Tagen sinnvoll sein. Es gibt im Zuge des 
Strukturwandels der versicherten Betriebe wahrscheinlich zunehmend Unternehmen, die ei-
nen geringeren jährlichen Arbeitsbedarf aufweisen, aber dennoch hauptberuflich ihrer Profes-
sion im Rahmen der bei den Gartenbauern versicherten Tätigkeiten nachgehen. 

3.2 Harmonisierung des Beitragsmaßstabs für die LUV zwischen den Re-
gionen und Trägern Deutschlands 

Bereits im Jahr 2006 befasste sich der Berufsstand bzw. der damalige Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (BLB) mit der Frage, ob ein einheitlicher Bei-
tragsmaßstab aber auch die bundesweit harmonisierte Anwendung des einheitlichen Bei-
tragsmaßstabs realisierbar sein könnte. Mit dieser Fragestellung wurde ein Gutachten angefer-
tigt, das im Jahr 2007 fertig gestellt wurde und mit dem Ergebnis endete, ein Beitragsmaßstab 
in Form des Arbeitsbedarfes für alle regionalen Träger einzuführen und die bislang verwende-
ten flächenbasierten Beitragsmaßstäbe zu ersetzen (vgl. Bahrs 2007). Mittlerweile haben alle 
regionalen Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherungen auf den Beitragsmaßstab 
Arbeitsbedarf umgestellt (z. T. mit einer Verquickung mit (modifizierten) Flächenwerten). 
D.h., auf den zuvor geführten Diskussionsprozess wurde vollumfänglich reagiert. Allerdings 
wurde mit dem Gutachten ebenfalls konstatiert, dass bundesweit einheitliche Arbeitsbedarfs-
werte aus pedologischen, topografischen, klimatologischen aber auch regional-strukturellen 
Gründen nicht opportun erscheinen würden. Bestenfalls sei aus damaliger Perspektive eine 
Aggregierung bzw. überregionale Harmonisierung der Arbeitsbedarfswerte in drei bis vier 
Regionen Deutschlands denkbar (vgl. Bahrs 2007). Mit den mittlerweile vollumfänglich im 
Bundesgebiet eingesetzten Arbeitsbedarfswerten in Form der Berechnungseinheiten (BER) 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die jeweils regional maßgebliche Abbildung der BER 
zurückgegriffen werden, im Gegensatz zu den Annahmen des Jahres 2007, bei der insbeson-
dere anhand von Statistikdaten indirekte und sehr pauschale Schätzungen der Arbeitsbedarfe 
vorgenommen werden mussten und auch das für die jeweiligen Produktionsverfahren maß-
gebliche Leistungsvolumen nicht berücksichtigt werden konnte, um die Möglichkeiten sowie 
Konsequenzen eines bundeseinheitlichen Arbeitsbedarfs im Hinblick auf die individuellen 
und regionalen Beitragsniveaus abschätzen zu können.  



 40

3.2.1 Exemplarischer interregionaler Vergleich der Berechnungseinheiten 

Im Folgenden erfolgt der Vergleich einiger wichtiger Produktionsverfahren, um die Unter-
schiede der BER zwischen den regionalen Trägern exemplarisch aufzuzeigen. Dabei sollen 
insbesondere flächenmäßig bedeutende Produktionsverfahren wie Mähdruschfrüchte, Futter-
bau, aus der Produktion genommene Flächen und Forst sowie in der Tierhaltung die Milch-
produktion aufgezeigt werden. Diese PV sind nicht allein bezüglich ihres Umfangs besonders 
bedeutsam, sondern auch interregional gut miteinander vergleichbar, weil die Grundlagen des 
BER-Ansatzes bei allen Regionalträgern analog angewendet werden. Bei vielen anderen Pro-
duktionsverfahren wie z. B. dem Grünland, den Sonderkulturen oder einzelnen Tierhaltungs-
verfahren (z. B. Rinderhaltung) bestehen erhebliche Unterschiede bezüglich einzelner Ab-
grenzungstatbestände. So wird Grünland bei einzelnen Trägern nach extensiver und intensiver 
Bewirtschaftung differenziert, während bei anderen Trägern eine Zusammenfassung erfolgt. 
Weiterhin stehen bei den Sonderkulturen bei einzelnen Trägern differenzierte Erfassungen 
einzelner Sonderkulturen der Zusammenfassung vieler Sonderkulturen in einer Gruppe bei 
anderen Regionalträgern gegenüber. Letztere werden dann nach industriellem und verstärkt 
manuellem Anbau differenziert. Speziell in der Rinderhaltung werden bei einzelnen Trägern 
die verschiedenen Aufzuchtstadien sowie Mastverfahren der Rinderhaltung differenziert, 
während bei anderen Regionalträgern alle sonstigen Rinderhaltungsverfahren außerhalb der 
Kuhhaltung zusammengefasst werden. Darüber hinaus sind viele Tierhaltungsverfahren nicht 
zwischen einzelnen Regionalträgern vergleichbar, weil einige Träger die Durchschnittsbe-
stände bzw. Tierhaltungsplätze erfassen während andere Träger die Anzahl der produzierten 
Tiere erfasst. Während Letzteres aus der Perspektive des Äquivalenzprinzips eigentlich zu 
bevorzugen wäre, weisen die erfassten Durchschnittsbestände den Vorteil auf, administrativ 
vorzüglich zu sein, ohne das Äquivalenzprinzip in Frage zu stellen. Durchschnittsbestände 
erlauben die Unterstützung der Datenerfassung mit Hilfe des Integriertes Verwaltungs- und 
Kontrollsystems (InVeKoS), des Herkunftssicherungs- und Informationssystems Tier (HIT) 
oder der Tierseuchenkasse (TSK) als Veranlagungsunterstützung. Somit greifen die Regional-
träger verstärkt auf die Möglichkeit der Erfassung von Durchschnittsbeständen zurück, weil 
sie eine erhöhte administrative Effizienz gewährleisten können sowie das Potenzial der Erfas-
sungsgleichbehandlung erhöhen.  

Für die im Folgenden angestellten exemplarischen Vergleiche regional maßgeblicher BER 
sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, damit eine angemessene Interpretation mög-
lich ist. Dazu zählt, dass nicht jeder Träger bei allen Produktionsverfahren degressive Verläu-
fe der BER implementiert hat. Einzelne Verfahren weisen einen streng linearen Verlauf auf. 
Dies hat unterschiedliche Gründe. Zum einen waren in der Vergangenheit nicht in allen Regi-
onen für alle Produktionsverfahren degressive Verläufe nachweisbar. D.h., mit zunehmender 
einzelbetrieblicher Bestandsgröße war nicht immer zwingend ein abnehmender BER-Ansatz 
je Produktionseinheit (ha oder Tier) erkennbar. Darüber hinaus ist speziell für den Träger Mit-
tel- und Ostdeutschland ein Ansatz gewählt worden, der die überwiegend anzutreffenden 
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Großbetriebsstrukturen widerspiegelt und dabei linear verläuft. Weiterhin ist zu berücksichti-
gen, dass für den Träger Nordrhein-Westfalen bereits aktualisierte, aber noch nicht beschlos-
sene und in der Satzung manifestierte Ansätze berücksichtigt wurden. Unter dem Postulat, 
eine möglichst aktuelle Expertise zu entwickeln, die auf bereits bekannte aber noch nicht von 
der Vertreterversammlung beschlossene BER beruht, besteht insoweit ein Unterschied zu den 
satzungsmäßig verankerten BER-Ansätzen der anderen Regionalträger. Weiterhin ist im Kon-
text einiger anderer Träger zu berücksichtigen, dass die Ansätze in absehbarer Zeit aktualisiert 
werden könnten und somit die im Folgenden unterstellten BER-Ansätze als nicht mehr lange 
anwendbar anzusehen wären. Schließlich ist für den Träger Baden-Württemberg zu berück-
sichtigen, dass sich die methodischen Grundlagen bzw. Basisannahmen der BER-Schätzung z. 
T. von denen der anderen Regionalträger unterscheiden. Insoweit sind die Vergleichszahlen z. 
T. nur bedingt interpretierbar. Dies wird u. A. in der Tabelle 18 zum Vergleich der allgemei-
nen Arbeiten deutlich, die in dieser Form vom Träger in Baden-Württemberg nicht berück-
sichtigt werden (vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3.2.2.3). Dennoch können die folgen-
den Vergleiche der Tabellen 18 bis 23 einen Eindruck vermitteln, welche Veränderungen ein 
bundeseinheitlicher Ansatz der BER für einzelne Produktionsverfahren hervorrufen könnte.  

Tabelle 18: Vergleich der BER je ha LF für allgemeine Arbeiten in Abhängigkeit des Flä-
chenumfangs bei den verschiedenen regionalen Trägern der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
ha BER je ha LF und Jahr 
1 1,0000 1,0000 1,2000 2,3224 1,2494   1,1060

10 1,0000 1,0000 0,9981 1,2541 0,8183   0,9756
25 1,0000 0,8168 0,9276 0,9814 0,6914   0,8265
50 0,9827 0,7116 0,8775 0,8153 0,6087   0,7290
100 0,9421 0,6199 0,8302 0,6772 0,5359   0,6431
200 0,8657 0,5400 0,7854 0,5626 0,4718   0,5673
500 0,6749 0,4500 0,7299 0,4402 0,3987   0,4806

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

Erkennbare Unterschiede liegen auch im Mähdruschbereich vor. Einzelne der regionalen Trä-
ger aus Norddeutschland weisen gemäß Tabelle 19 noch linear verlaufende Abschätztarife 
auf, die bei einer weiteren Aktualisierung möglicherweise einem degressiven Verlauf weichen 
würden. Beim Träger MOD wurde bewusst auf eine Degression verzichtet, weil der allergröß-
te Teil der Flächenbewirtschaftung in Großbetriebsstrukturen erfolgt. 
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Tabelle 19: Vergleich der BER je ha Mähdruschfläche in Abhängigkeit des Flächenumfangs 
bei den verschiedenen regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
ha BER je ha Mähdruschfläche und Jahr 
1 0,935 0,979 0,715 1,7667 1,6501 2,84 1,3084

10 0,935 0,979 0,715 1,3025 1,2204 1,33 1,1998
25 0,935 0,979 0,715 1,1537 1,0824 0,98 1,0700
50 0,935 0,979 0,715 1,0525 0,9884 0,78 0,9812
100 0,935 0,979 0,715 0,9602 0,9026 0,62 0,8997
200 0,935 0,979 0,715 0,8760 0,8243 0,49 0,8251
500 0,935 0,979 0,715 0,7759 0,7310 0,37 0,7358

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

 

Der Funktionsverlauf in BW bedarf theoretisch einer Intervallbegrenzung im Anwendungsbe-
reich. Aufgrund nicht bzw. kaum vorhandener Großbetriebsstrukturen kann jedoch darauf 
(zumindest temporär) verzichtet werden. Ähnliche Argumentationsketten gelten auch für die 
folgenden Tabellen. 

Tabelle 20: Vergleich der BER je ha Futterbaufläche in Abhängigkeit des Flächenumfangs 
bei den verschiedenen regionalen Trägern der ldw. Unfallversicherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
ha BER je ha Futterbaufläche und Jahr 
1 1,43 1,43 1,1 2,0669 1,9726 5,29 1,6046

10 1,43 1,43 1,1 1,6211 1,5161 2,84 1,4919
50 1,43 1,43 1,1 1,3680 1,2614 1,84 1,2600
100 1,43 1,43 1,1 1,2715 1,1653 1,53 1,1715
200 1,43 1,43 1,1 1,1818 1,0765 1,27 1,0893
500 1,43 1,43 1,1 1,1818 0,9945 0,99 0,9894

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

Diese Tabelle 20 verdeutlicht einen signifikanten Unterschied in der Abbildung der Kleinbe-
triebsstrukturen zwischen dem Träger aus BW und anderen regionalen Trägern (mit degressi-
vem Ansatz). Bei den aus der Produktion genommenen Flächen gilt tendenziell Umgedrehtes, 
allerdings dürften große Flächenumfänge für „aus der Produktion genommene Flächen“ ge-
mäß Tabelle 21 in BW kaum maßgeblich sein. 
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Tabelle 21: Vergleich der BER je ha aus der Produktion genommene Flächen in Abhängig-
keit des Flächenumfangs bei den verschiedenen regionalen Trägern der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
ha BER je ha aus der Produktion genommene Fläche und Jahr 
1 0,275 0,275 0,154 0,4542 0,4417 0,34 0,2877

10 0,275 0,275 0,154 0,2753 0,2683 0,16 0,2470
50 0,275 0,275 0,154 0,1940 0,1894 0,09 0,1734
100 0,275 0,275 0,154 0,1668 0,1630 0,07 0,1489
200 0,275 0,275 0,154 0,1435 0,1403 0,06 0,1278
500 0,275 0,275 0,154 0,1435 0,1403 0,04 0,1278

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

Neben der bedeutenden Ackernutzung in der Landwirtschaft sind auch die Forstflächen zu 
beachten, die vom Flächenumfang sowie Versicherungsvolumen von hoher Bedeutung sind. 
Im Bereich Forst werden gemäß Tabelle 22 weitere Unterschiede zwischen den einzelnen 
Regionen deutlich. 

Tabelle 22: Vergleich der BER je ha Forstfläche in Abhängigkeit des Flächenumfangs bei 
den verschiedenen regionalen Trägern der ldw. Unfallversicherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
ha BER je ha Forstfläche und Jahr 
1 0,99 0,891 0,605 1,0000 0,9200 1,00 0,8964

10 0,99 0,891 0,605 0,8913 0,9200 0,93 0,8665
50 0,99 0,891 0,605 0,8223 0,9200 0,89 0,8008
100 0,99 0,891 0,605 0,7943 0,8291 0,87 0,7741
200 0,99 0,891 0,605 0,7673 0,7472 0,85 0,7482
500 0,99 0,891 0,605 0,7329 0,6513 0,83 0,7154

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

Die interregionalen Unterschiede in der nachfolgend dargestellten Milchviehhaltung erschei-
nen dagegen weniger stark erkennbar. Vielmehr unterscheiden sie sich besonders in der Klas-
se der kleineren Bestände, so wie es zuvor im Ackerbau auch bereits erkennbar war. 

Tabelle 23: Vergleich der BER je Kuh und Jahr in Abhängigkeit der Bestandsgröße bei den 
verschiedenen regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

  SH-HH NB MOD HRS FOB/NOS BW NRW 
Bestandsgröße BER je Kuh und Jahr 

1 6,3800 5,2000 3,3 7,0092 9,2777 14,31 6,0512
10 6,3800 5,2000 3,3 7,0092 9,2777 14,31 6,0512
25 5,9176 5,2000 3,3 6,4826 6,6403 7,81 5,6847
50 4,8454 4,8929 3,3 5,0862 5,1560 4,95 4,6818
100 3,9674 3,9669 3,3 3,9905 4,0035 3,13 3,8559
200 3,2486 3,2161 3,3 3,1309 3,1086 2,12 3,1757
500 2,8600 2,8400 3,3 2,8957 2,8654 2,12 2,6155

Quelle: Eigene Darstellung anhand der jeweiligen Satzungen bzw. ergänzender Erhebungen 

Spätestens mit dem Vergleich der BER in der Milchproduktion in Tabelle 23 wird die unter-
schiedliche Vorgehensweise einzelner Regionalträger mit kleinen Produktionsumfängen deut-
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lich. Bei den regionalen Trägern wird ein unterschiedliches Gewicht auf den Ausgleich zwi-
schen den verschiedenen Bestandsgrößen gelegt. Das Solidaritätsprinzip ist unterschiedlich 
ausgeprägt. Je nachdem, wie bei einem einheitlichen BER-Ansatz für das gesamte Bundesge-
biet von den maßgeblichen Vertreterversammlungen entschieden wird, würde insbesondere 
die Veranlagung von kleinen Beständen32 je nach Region eine signifikante Veränderung er-
fahren.  

Aber auch die interregionalen Unterschiede zwischen den einzelnen Trägern verdeutlichen an 
einigen Stellen, unabhängig vom Umfang der einzelnen Produktionsverfahren erkennbare 
Unterschiede. Insbesondere in Mittel- und Ostdeutschland sind einzelne verfahrensspezifische 
BER-Ansätze vergleichsweise gering. Dies liegt jedoch auch an dem zuvor geschilderten An-
satz speziell für MOD. Dagegen sind die Ansätze bei den allgemeinen Arbeiten für MOD 
jedoch überdurchschnittlich hoch. Ein bundesweit einheitlicher Ansatz würde somit wahr-
scheinlich für Mittel- und Ostdeutschland vielfach eine signifikante Steigerung der verfah-
rensspezifischen BER insbesondere für kleinere und mittlere Produktionsumfänge bedeuten, 
während für Westdeutschland z. T. Umgekehrtes gelten würde. Für die allgemeinen Arbeiten 
entsteht der Effekt vice versa. Damit ist eine verstärkt ausgleichende Reaktion der Beitragsbe- 
und -entlastung auf betrieblicher Ebene, zumindest für die Betriebe mit großen Produktions-
verfahren für MOD nicht auszuschließen. 

Anhand des exemplarischen BER-Vergleichs werden somit einzelne interregionale Unter-
schiede erkennbar, die sich bereits im Gutachten 2007 angedeutet haben. Allerdings ist glei-
chermaßen zu konstatieren, dass sich viele interregionale Unterschiede nicht so stark einge-
stellt haben, wie sie zuvor geschätzt wurden. Mit den in den nächsten Jahren weiter erfolgen-
den Aktualisierungen bei einzelnen Regionalträgern kann erwartet werden, dass sich die Un-
terschiede noch weiter abbauen. Weiterhin, und dies ist sehr bedeutsam, ergeben sich die 
letztlich entscheidenden individuellen und interregionalen Beitragsunterschiede nicht allein 
auf der Basis verfahrensspezifischer Berechnungseinheiten, sondern auch unter Berücksichti-
gung der nachweisbaren Leistungen (des Unfallgeschehens) in den einzelnen Katastern (Pro-
duktionsverfahren) bzw. in den maßgeblichen Risikogruppen. Darüber hinaus wird der Ge-
samtbeitrag auch über die Art und das Niveau der Grundbeiträge als auch über das „Ob“ und 
„Wie“ eines Beitragsausgleichsverfahrens in der gesamten landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung bestimmt. Diese bedeutenden Aspekte werden in der Beitragsdiskussion vielfach als 
zu wenig bedeutsam erkannt oder gar unberücksichtigt gelassen. Insofern sind für die Analy-
se, welche Veränderungen sich durch ein bundeseinheitlich angewendetes Beitragsverfahren 
ergeben, auch diese Einflussfaktoren zu beleuchten. Ausgangspunkt ist dabei zunächst die 
Darstellung der bislang verwendeten Katasterarten (Produktionsverfahren), für die jeweils die 

                                                 
32  Man darf in diesem Zusammenhang nicht von kleinen Betrieben sprechen, denn auch Großbetriebe im 

Sinne des Gesamtumsatzes, des Mitarbeiterumfangs bzw. der gesamten BER können einzelne Produktions-
verfahren auf kleinster Ebene betreiben. 
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Leistungen (monetäres Unfallgeschehen) erfasst und zugewiesen (geschlüsselt) werden. Dar-
auf aufbauend kann die Art sowie der Umfang der Risikogruppengestaltung als wesentlicher 
Einflussfaktor auf die einzelbetriebliche aber auch regionale Beitragsbelastung dargestellt 
werden. 

3.2.2 Status quo des genutzten Katasterkatalogs im Kontext einer bundesweit einheitli-
chen Anwendung 

3.2.2.1 Die Art sowie die Bedeutung der Schlüsselung von Leistungen auf Katasterarten 

Die einheitliche Nutzung und Anwendung von Katasterarten ist eine wesentliche Vorausset-
zung einer angemessenen überregionalen Verbeitragung für die landwirtschaftliche Unfallver-
sicherung. Dies gilt auch vor dem Hintergrund des Lastenausgleichs zwischen den bestehen-
den regionalen Trägern der LUV gemäß §§ 184a ff. SGB VII. Dementsprechend regelt die 
Richtlinie des LSV-SpV über ein „einheitliches Verfahren zur Ermittlung der für die beitrags-
belastbaren Flächenwerte maßgebenden Daten sowie die Führung der Flächen- und Arbeits-
wertkataster nach § 143e Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b SGB VII“ die Erfassung der für den Lasten-
ausgleich maßgeblichen Flächenwerte. Durch die Nutzung der Daten aus dem Integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) wird eine rechtlich tragbare und vereinheitlichte 
Verfahrensweise der Flächenerfassung im Bundesgebiet gewählt. Dieser Ansatz ist zukünftig 
weiter auszubauen, insbesondere wenn eine bundesweite Verbeitragung erfolgen soll. Das 
Problem steckt dabei im Detail. Grundsätzlich existiert ein bundesweit einheitlicher Katalog 
anwendbarer Katasterarten, der von den regionalen Trägern prinzipiell auch genutzt wird. 
Allerdings schlüsseln die Beteiligten die Leistungen in die einzelnen Katasterarten z. T. noch 
unterschiedlich. Dies beginnt mit der Erfassung des Unfalls vor Ort sowie der Unsicherheit 
der Sachbearbeiter vor Ort, in welches Kataster die aus dem Unfall resultierenden Leistungen 
zu schlüsseln sind. Passiert der Unfall z. B. in einem Stall, in dem sowohl Färsen als auch 
Pferde aufgezogen werden, stellt sich die Frage, welchem Produktionsverfahren (Kataster) 
dieser Unfall zuzuordnen ist. Sollte zukünftig bereits auf der Ebene einzelner Produktionsver-
fahren eine sich (fast) vollständig deckende Risikoeinheit generiert werden, wird dieses Prob-
lem noch bedeutender. Die Sachbearbeiter in der Unfallerfassung müssen noch stärker als in 
der Vergangenheit dafür sensibilisiert werden, die Unfälle adäquat zu schlüsseln.33 Dies gilt 
insbesondere für Unfälle außerhalb von Bagatellschäden. Je höher der Unfallschaden ist, um-
so mehr sollten an nachgelagerten Administrationsstellen der Unfallerfassung Plausibilitäts-
prüfungen oder Nachkontrollen stattfinden, um eine angemessene Schlüsselung sicherzustel-
len. Dies ist jedoch ein grundsätzliches Problem, unabhängig von der Art des regionalen Trä-
gers. Ein interregionales Problem war in der Vergangenheit die z. T. unterschiedliche Schlüs-
selung einzelner Träger, die jedoch aufgrund der in der Vergangenheit weniger differenziert 
durchgeführten Verbeitragung auch der Umstellung auf das Verfahren des Arbeitsbedarfs 
                                                 
33  Vergleiche dazu auch die Hinweise des LSV-SpV. 
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bzw. der Berechnungseinheiten geschuldet ist und somit wahrscheinlich nur ein Übergangs-
problem darstellt. Anders sind die z. T. signifikanten Unterschiede der jährlichen Leistungs-
niveaus identischer Kataster bei einzelnen Trägern kaum zu erklären. Solange jedoch diese 
Unterschiede bestehen bzw. wirksam sind (waren), können auch keine bundesweiten Verglei-
che über die valide Belastung einzelner BER angestellt werden. D.h., Aussagen über die un-
terschiedliche Unfallhäufigkeit und Beitragsbelastung zwischen einzelnen landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften für spezielle Produktionsverfahren wie z. B. der Grünlandbe-
wirtschaftung aber auch beim Anbau von Mährdruschfrüchten, der Milchproduktion oder der 
Schweinehaltung sind bislang wenig tragfähig, weil derzeit, abseits der Vergleichsschwierig-
keiten zwischen den Trägern für einzelne Produktionsverfahren, keine valide Aussage über 
einen bundesweiten durchschnittlichen Beitrag pro BER möglich ist. Für die Zukunft dürfte 
dies jedoch aufgrund der zunehmend vergleichbaren Schlüsselungsmöglichkeiten und Schlüs-
selungstechniken möglich sein.  

3.2.2.2 Externe Datengrundlage für die Verbeitragung bei der LSV 

Sofern zukünftig eine bundesweit vereinheitlichte Verbeitragung stattfindet, sollte eine ein-
heitliche Vorgehensweise sichergestellt werden. An dieser Stelle könnten die bundesweit zu 
erfassenden Daten über InVeKoS, über das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für 
Tiere (HIT) oder über die Tierseuchenkasse (TSK) zunächst eine Hilfestellung sein, sofern 
diese Daten in allen maßgeblichen Regionen in vergleichbarer Qualität verfügbar sein wür-
den, was zumindest im Hinblick auf die allgemeine Verfügbarkeit aus datenschutzrechtlichen 
Gründen gegenwärtig noch schwierig sein könnte. Alle drei genannten Datenquellen werden 
bundesweit gespeist. Allerdings stehen sie z. T. unter der Hoheit der Bundesländer, mit der 
Konsequenz einer nicht einheitlichen Vorgehensweise bei der Datenverfügbarkeit für die LSV 
sowie der vereinheitlichten Datenerfassung. Beispielhaft kann in diesem Zusammenhang die 
Vorgehensweise der Tierseuchenkassen in den einzelnen Bundesländern genannt werden. Die 
Übersicht 4 verdeutlicht den z. T. heterogenen Erfassungsumfang aber auch Erfassungsart 
einzelner Tierarten, mit der Konsequenz, dass eine homogene Datenverfügbarkeit auf Bun-
desebene aus gegenwärtiger Sicht nicht sichergestellt wäre, selbst wenn bundesweit die Daten 
zur Verfügung stehen würden.  

Bislang kann lediglich der Träger in SH-HH auf die Daten der TSK zurückgreifen.34 Eine 
bundesweit einheitliche Verbeitragung der Tierhaltung wäre wenig sachdienlich, wenn in ein-
zelnen Regionen auf die Daten der TSK zurückgegriffen werden kann, in anderen Regionen 
jedoch nicht bzw. wenn die verfügbaren Daten unterschiedliche Nutzungsqualitäten für die 
landwirtschaftlichen Sozialversicherungen aufweisen. So ist die Erfassung aller Schweine 
oder des annähernd gesamten Geflügels in einer Position in Süddeutschland oder die z. T. 
nicht erfassten Bienen, Fischen oder auch des Wildes bei einzelnen TSK problematisch. Aber 

                                                 
34 In Schleswig-Holstein führt die Tierseuchenkasse den Namen des Tierseuchenfonds. 
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auch die Erfassung der für die LUV bedeutenden Rinderhaltung über HIT im Rahmen der 
Tierseuchenkasse ist problematisch, da eine Differenzierung nach Milch- und Mutterkühen, 
aber ggf. auch eine Abgrenzung der Kühe zu den sonstigen Rindern schwierig sein kann.  

Übersicht 4: Gegenüberstellung der Erfassung einzelner Tierarten in den bundeslandspezifi-
schen Tierseuchenkassen Deutschlands 

BL** Rinder Schweine 
*** 

Geflügel Schafe/ 
Ziegen 

Pferde Bie-
nen 

Wild Fische Sonst. 

BW Alle zusammen Alle zu-
sammen 

Alle zu-
sammen, 
Puten 
gesondert 

Keine 
Ziegen, 
Schafe 
ab 12 
Mon. 

  nein nein  

ST Kühe nicht 
differenziert 

Ferkel ab 
absetzen 

   nein    

BB Keine Diffe-
renzierung – 
alle Rinder 

 Keine ge-
sonderte 
Erfassung 
Elterntiere 

  nein Wild in 
einer 
Position 

nein  

TH Differenzierung 
nur nach Alter 
6, 12, 24 Mo-
nate 

 Keine ge-
sonderte 
Erfassung 
Elterntiere 

   nein nein  

SH HIT oder Alter-
diff. – beides 
mögl., Mastrin-
der ab 7 Mon. 
gesondert 

Ferkel ab 
Geburt, 
aber bis 25 
kg 

Keine ge-
sonderte 
Erfassung 
Elterntiere 

 Differ. 
Fohlen – 
Pferde. 

nein nein nein  

HE Differenzierung 
nur nach Alter 
6, 12, 24 Mo-
nate 

 Keine ge-
sonderte 
Erfassung 
Elterntiere 

 Diff. 
Pferd –
Esel 

 Wild in 
einer 
Position 

  

NDS HIT (ist Nut-
zungsform 
bekannt?) 

 Ges. Er-
fassung 
Küken 

  nein nein nein  

BY Alle zusammen Alle in 
einer Posi-
tion 

Keine 
Enten, 
Gänse 

Keine 
Ziegen, 
Schafe 
nur über 
10 Mon. 

 nein nein nein  

SN Differenzierung 
nur nach Alter 
6, 12, 24 Mo-
nate 

 Enten und 
Gänse 
zusammen, 
gesond. 
Erfass. 
Küken 

 Diff. 
Stockmaß 

nein nein Diffe-
ren-
ziert 

 

NRW* HIT   Auch 
Aufzucht 

   Wild in 
einer 
Position 

nein  

MVP k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 
RP k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 
SL k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 
* Bei einzelnen Tierarten werden auch Haltungsformen abgefragt 
** BL = Bundesland 
*** Sofern keine anderen Angaben erfolgen, werden Ferkel ab Geburt bis 30 kg LG erfasst. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Angaben der jeweiligen Tierseuchenkassen 

Dennoch sollte eine Nutzung der Daten der TSK z. B. im Rahmen einer Rechtsanpassung im 
Sinne der Erfassungsgleichbehandlung und der administrativen Vereinfachung angestrebt 
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werden, vorzugsweise verbunden mit dem Wunsch an die TSK, die Daten auch im Sinne der 
Nutzbarkeit für die LSV zu erfassen. Dies könnte auch einen Zusatznutzen für die TSK bie-
ten, über eine noch differenziertere Bestandshaltung der Versicherten informiert zu sein. Der 
Vorteil der Versicherten könnte darin bestehen, bei der aggregierten Datenerfassung letztlich 
immer noch weniger Verwaltungsarbeit leisten zu müssen. Die Daten von InVeKoS könnten, 
je nach Bundesland, eine Ergänzung der Daten der TSK darstellen. InVeKoS erfasst die Tier-
daten z. T. differenzierter. Allerdings gilt dies auch nicht bundesweit. Weiterhin kann InVe-
KoS auch in der Bodenbewirtschaftung sehr hilfreich sein. Bereits aktuell werden die InVe-
KoS-Daten für die Verbeitragung eingesetzt. Zukünftig könnte InVeKoS im Rahmen einer 
bundesweit einheitlichen Verbeitragung eine zusätzliche Hilfe sein, wenn z. B. eine gesonder-
te Erfassung einzelner Sonderkulturen avisiert sein sollte, weil eine gesonderte Bildung von 
Risikoeinheiten für sie als opportun erscheint (vgl. Kapitel 3.2.3.2). Erdbeeren und Spargel 
können an dieser Stelle exemplarisch genannt werden, die vorwiegend gesondert über InVe-
KoS erfasst werden. Aber auch für Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Beerenobst, Nüsse oder 
Weihnachtsbäume trifft dieser Vorteil zu.  

Allerdings kann sich InVeKoS auch als problematisch herausstellen. Zum einen ist zu beden-
ken, dass einzelne Produktionsverfahren in den verschiedenen Bundesländern über InVeKoS 
unterschiedlich differenziert abgefragt werden. Zum anderen hängt die Datenerfassung auch 
von Direktiven ab, die von der EU-Agrarpolitik bestimmt werden, die wechselhaft sein kann, 
wie die in den vergangenen Jahrzehnten realisierten EU-Agrarreformen gezeigt haben. Solan-
ge flächenbezogene Ausgleichszahlungen erfolgen, werden wahrscheinlich auch die geförder-
ten Flächen zur Kontrolle erfasst. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht zwingend nachhal-
tig. Grundsätzlich bietet sie den Vorteil, bundesweit (weitgehend) einheitlicher Vorgehens-
weisen, auch wenn die Kontrolle unter die Hoheit der Bundesländer fällt. Allerdings gibt es 
auch noch die Fördermaßnahmen einzelner Bundesländer, die zwar von der EU kofinanziert 
werden, aber im Detail, in den Grenzen des EU-Rechts, von den Bundesländern inhaltlich 
bestimmt werden und zwischen den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet werden. Dazu 
zählen die Maßnahmen der Agrarumweltprogramme. Dementsprechend sind die Datenerfas-
sungen durch das InVeKoS bundesweit nicht identisch. D.h., die aktuellen Förderkulissen 
bestimmen in einem erheblichen Maß die Art und den Umfang der Datenerfassungen, die 
bereits gegenwärtig von den landwirtschaftlichen Unfallversicherungen genutzt werden. So-
mit ist eine ständige Überprüfung erforderlich, ob und inwieweit die Daten aus dem InVeKoS 
für die landwirtschaftliche Unfallversicherung über Bundeslandgrenzen hinaus bzw. bundes-
weit einheitlich nutzbar sein können. Darüber hinaus muss ein standardisierter Katasterarten-
katalog auch Spielräume für zukünftig neue Katasterarten offenlassen. So etablieren sich mit 
der Zeit z. B. Pflanzen bzw. Dauerkulturen wie die durchwachsene Silphie (vgl. TLL, 2008), 
die in der Vergangenheit in Deutschland keine Rolle spielte aber im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Bioenergieproduktion eingesetzt wird und an Bedeutung gewinnen könnte. 
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3.2.2.3 Beschreibung und Bedeutung des Katasters Allgemeine Arbeiten 

Auch die Allgemeinen Arbeiten stellen eine wichtige und zugleich komplexe Katasterart dar, 
die einer besonderen Erwähnung bedarf. Allgemeine Arbeiten, die neben den verfahrensspezi-
fischen Arbeiten als Teil der Gesamtarbeitszeit zu nennen sind, umfassen ein erhebliches fi-
nanzielles Volumen als Katasterart im Rahmen der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
und sie sind auch weniger konkret im Vergleich zu den verfahrensspezifischen Arbeiten bei 
einzelnen Produktionsverfahren wie z. B. bei der Milch oder den Mähdruschfrüchten (mit den 
Haupt- und Nebenzeiten, den nicht vermeidbaren Verlustzeiten, den Wartezeiten sowie den 
Rüst- und Wegezeiten). Obgleich allgemeine Arbeiten als bedingt Termin gebundene und 
nicht direkt einzelnen Produktionsverfahren zuzuordnende Tätigkeiten zu verstehen sind, ver-
bergen sich dahinter eine Vielzahl einzelner Tätigkeiten. Dazu zählen allgemeine Betriebsfüh-
rungs- bzw. Verwaltungstätigkeiten, die wiederum in Arbeitselemente wie Planung, Kontrolle, 
Aufzeichnungen, Antragswesen, Einkauf, Verkauf, Geldverkehr, Buchführung, Weiterbildung 
und Beratung zu differenzieren sind. Darüber hinaus zählen zu den allgemeinen Arbeiten auch 
allgemeine Reparatur-, Bau- und Transportarbeiten, Sicherheitsarbeiten sowie allgemeine 
Hof-, Garten- und Haushaltsarbeiten.  

Die allgemeinen Arbeiten als Teil der gesamten Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb hatten in der Vergangenheit und haben auch gegenwärtig eine erhebliche Bedeutung. 
Dies wird auch durch das folgende Zitat unterstrichen: „Der Arbeitszeitbedarf für Betriebs-
führungs- und allgemeine Betriebsarbeiten wird häufig unterschätzt. Die zunehmenden An-
forderungen an eine umweltverträgliche und tiergerechte Landwirtschaft und die Vorgaben 
der Käufer landwirtschaftlicher Produkte erhöhen diesen Zeitbedarf weiterhin. Auch Trans-
portarbeiten innerhalb des allgemeinen Betriebs, z. B. im Rahmen der Vermarktung, sowie 
Bau-, Reparatur- und Wartungsarbeiten sind hier zu berücksichtigen.“ (KTBL, Betriebspla-
nung Landwirtschaft 2004/05, S. 9). Damit wird zugleich verdeutlicht, dass unter den allge-
meinen Hof-, Garten- und Hausarbeiten zumindest auch Teile der Bauarbeiten zu subsumie-
ren sind (insbesondere wenn die Bauarbeiten nicht eindeutig einzelnen Produktionsverfahren 
zuzuordnen sind). Diese Definition konvergiert zumindest z. T. mit der Arbeitsanweisung zur 
Richtlinie des LSV-SpV über die „Berechnungsgrundlagen nach § 182 II-VI, insbesondere 
die Bildung von Risikogruppen sowie die Berücksichtigung des solidarischen Ausgleichs 
nach § 143e III, Nr. 1, Buchstabe a SGB VII“ bezüglich der Zuordnung von Leistungsauf-
wendungen zu einer Katasterart, bei der Leistungen im Kontext von Bauarbeiten dann den 
allgemeinen Arbeiten zuzuordnen sind, wenn eine eindeutige Zuordnung nicht möglich er-
scheint. 

Allerdings ergibt sich eine erhebliche Schwierigkeit, die allgemeinen Arbeiten insgesamt an-
gemessen zu schätzen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Kompromissformel zur Ermitt-
lung der allgemeinen Arbeiten zweckmäßig, die sich in der Vergangenheit bei einzelnen Trä-
gern der landwirtschaftlichen Unfallversicherung bewährt hat und auf den Vorschlag von 
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Köhne (1988) zurückzuführen ist. Die allgemeinen Arbeiten werden durch einen 10%igen 
Aufschlag auf die verfahrensspezifische Arbeitszeit sowie durch einen Flächen gebundenen 
Aufschlag auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen, der in Abhängigkeit der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche (LF) mit zunehmender Fläche degressiv gestaffelt ist, ermittelt. Diese 
Aufteilung sollte jedoch nicht als Dogma verstanden werden und bedarf in größeren Interval-
len einer Überprüfung, bei der z. B. nicht ausgeschlossen werden kann, den flächenbasierten 
Teil der allgemeinen Arbeiten zu reduzieren und den verfahrensspezifischen Aufschlag zu 
erhöhen. 

Die Schlüsselung von Beiträgen und Leistungen im Kontext Allgemeiner Arbeiten 

Sofern eine angemessene Schlüsselung von Beiträgen und Leistungen im Kontext Allgemei-
ner Arbeiten angestrebt wird, sollten die aus den gesamten Beiträgen geschöpften anteiligen 
Beiträge für Allgemeine Arbeiten den erfassten Leistungen für allgemeine Arbeiten gegen-
übergestellt werden. D.h., alle Beitragsanteile aus den verfahrensspezifischen Erhöhungen der 
BER sowie der flächengebundenen BER für allgemeine Arbeiten sind den Leistungen für 
Allgemeine Arbeiten gegenüberzustellen. Anderenfalls kann es zu einer Übervorteilung ein-
zelner Beitragsgruppen kommen.  

Sollte es dabei zu einer Überdeckung der Beiträge aus allgemeinen Arbeiten über die Leistun-
gen für allgemeine Arbeiten kommen, wären die verbleibenden Beitragsanteile den Beitrags- 
oder Leistungsanteilen entsprechend bzw. anteilig in die einzelnen Risikogruppen bzw. Pro-
duktionsverfahren zurückzuführen. Sollte sich eine Unterdeckung der Beiträge aus Allgemei-
nen Arbeiten durch die Leistungen aus Allgemeinen Arbeiten ergeben, wären die verbleiben-
den Lasten aus den Leistungen der Allgemeinen Arbeiten, konvergierend zu der Vorgehens-
weise bei einer Überdeckung, auf die einzelnen Produktionsverfahren bzw. Risikogruppen zu 
übertragen. Die Art der Schlüsselung für die allgemeinen Arbeiten ist auch bedeutend für die 
nachfolgend dargestellten Optionen zur Bildung von Risikogruppen.  

3.2.3 Optionen der Bildung von Risikogruppen 

Arbeitsbedarfswerte können nicht der singuläre Indikator für das Unfallrisiko sein. Die Bei-
tragsbelastung wird auch durch die Leistungen in den einzelnen Katastern bzw. Risikogrup-
pen bestimmt. Die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherungen sind mittlerweile 
ausnahmslos in der Lage, die angefallenen Leistungen aus z. B. Heilverfahrenskosten oder 
„Neurenten“ auf die einzelnen Produktionsverfahren zu schlüsseln (mit den zuvor genannten 
Einschränkungen). Damit kann man die Arbeitsbedarfswerte den angefallenen Leistungen der 
jüngsten Jahre gegenüberstellen. Dies lässt zweierlei Anpassungen zu: Die Risikoanpassung 
bei einzelnen Produktionsverfahren (Katastern) sowie die Anpassungen im Rahmen von Risi-
kogruppen, die im Folgenden dargestellt werden. 
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3.2.3.1 Grundlagen der Bildung von Risikogruppen 

Risikoadjustierungen im Rahmen von Produktionsverfahren sind mit einem nicht zu überstra-
pazierendem Solidaritätsprinzip zu begründen und setzen bei Köhne an (vgl. 1988, S. 58ff). 
Demgemäß ist beim Normarbeitsbedarf eine Modifizierung hinsichtlich des Unfallrisikos 
möglich. Hat sich beispielsweise ergeben, dass bei bestimmten Produktionszweigen das Un-
fallrisiko in Form der Leistungen relativ höher ist, als es durch die Berechnungseinheiten zum 
Ausdruck kommt, dann kann sich der normalerweise ergebende Beitrag durch einen Faktor 
angepasst werden. Dieser Faktor ist auch quantifizierbar. Dabei stellt sich jedoch die Frage, 
ob bereits innerhalb des Produktionsverfahrens ein vollständiger Ausgleich von Beiträgen und 
Leistungen erfolgen soll. In diesem Fall wäre ein einzelnes Produktionsverfahren bereits eine 
Risikoeinheit, die eine alleinige Deckung bewirkt (ohne Berücksichtigung der Grundbeiträge 
und allgemeiner Arbeiten). Dies sollte jedoch nur dann erfolgen, wenn die Beitragseinnahmen 
ein Niveau einnehmen, bei dem auch eine Anhäufung schwerer Unfälle innerhalb eines kur-
zen Zeitraums keine massive Erhöhung der Beiträge hervorrufen würde. Auch wenn aus der 
Sicht des Versicherten die gesetzliche Unfallversicherung eine teilweise oder gar vollständige 
Risikokompensation durch Ausgleich möglicher Schäden darstellt, hat der Versicherte auch 
einen Anspruch auf relative Beitragsstabilität. Grundsätzlich übernimmt die Versicherungs-
gemeinschaft Einzelrisiken. D. h., der Versicherer fasst die Einzelrisiken in einem Kollektiv 
zusammen. Das Risiko ist dabei operational in Form der im Umlageverfahren auszugleichen-
den Leistungszahlungen (Heilbehandlungen und Renten neben den planbareren Aufwendun-
gen für Prävention und Verwaltung). Das Risiko unterliegt dabei stochastischen Prozessen, 
die jedoch für die Versicherten noch planbar sein sollten. 

Die Bedeutung des empirischen Gesetzes der großen Zahlen  

Bei statistischen Massenbeobachtungen spielen Zufälligkeiten eine geringere Rolle, je größer 
die beobachtete Masse ist. D.h., in vielen stochastischen Situationen stabilisiert sich die rela-
tive Häufigkeit r (E) eines Ereignisses (E) mit der Anzahl der Beobachtungen. Ein gutes em-
pirisches Beispiel dafür sind Glücksspiele oder Sterbetafeln aber auch z. T. gesetzliche Sozi-
alversicherungen. Allerdings ist zu konstatieren, dass man vom Gesetz der großen Zahlen 
nicht auf die strikte Realisierung in allen Fällen der Versicherungspraxis schließen kann. Dies 
kann erst durch die nachträgliche Betrachtung beobachtet werden. In diesem Zusammenhang 
stellt sich bereits eine erste bedeutende Frage, ob und inwieweit die Risikogruppe ein homo-
genes Kollektiv bilden. D.h., gehorchen die Unfallursachen sowie daraus resultierende Leis-
tungen in der gesetzlichen Unfallversicherung einer identischen Verteilung (vgl. Albrecht, 
1982, S. 504ff.).  

Wichtige Risikomaße aus der Stochastik lassen sich mit den auswertbaren Daten nicht valide 
bzw. nachhaltig abbilden. Die bekannten Schadenserfahrungen lassen keinen hinreichenden 
Schluss zu, welche Varianzen oder Variationskoeffizienten oder gar Schiefemaße der Scha-
densverteilung maßgeblich sein können, wenn es darum geht, Mindestbeitragsgrößen für ein-
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zelne Risikogruppen vorzugeben, um einen im Zeitablauf stabilen Beitrag gewährleisten zu 
können. D.h., das Änderungsrisiko in Form eines sich wenig verändernden Gesamtschadens 
innerhalb einer Risikogruppe bzw. eines Produktionsverfahrens soll moderat sein. Dabei kann 
die Wahrscheinlichkeit des Gesamtschadens differenziert werden nach der Wahrscheinlich-
keitsverteilung der Zahl der Schäden und einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Schaden-
summen. Der Erwartungswert des Gesamtschadens könnte sich dann aus dem Produkt des 
Erwartungswerts der Schadenzahl sowie dem Erwartungswert der Schadensumme ergeben. 
Der Vorteil der getrennten Erfassung von Schadenzahl und Schadensumme liegt in dem Ge-
nauigkeitsgewinn bei Diagnose und Prognose. Dabei gilt: Unter sonst gleichen Bedingungen 
können umso größere Schadenssummen innerhalb eines Kollektivs akzeptiert werden, je grö-
ßer das Kollektiv, gemessen an der mittleren Zahl der Schäden ist (vgl. Karten, 1989). 

„Mit zunehmender Größe des zu einer Gefahrengemeinschaft zusammengeschlossenen Kol-
lektivs wird der Unsicherheitsgrad – bei gleich bleibender Schadenserwartung – also immer 
kleiner, allerdings nicht proportional, sondern gedämpft nach dem Prinzip der Quadratwurzel. 
Dementsprechend bewirkt also eine Vervierfachung (Verneunfachung) der Kollektivgröße 
eine Halbierung (Drittelung) des Unsicherheitsgrades“ (Bitz und Starck, 2008, S. 380ff.), den 
man durch die Standardabweichung zum Ausdruck bringen kann. 

3.2.3.2 Das Produktionsverfahren als eigenständige Risikoeinheit 

Vor diesem Hintergrund könnte ab einem Beitragsvolumen von ca. 10 Mio. Euro jährlich die 
zuvor angedeutete Unsicherheit ausreichend akzeptabel sein, um eine eigenständige, sich 
selbst oder weitgehend sich deckende Risikoeinheit zu definieren, sofern die dazugehörigen 
Leistungen im Verlauf der Jahre einigermaßen stabil sind bzw. die Variationskoeffizienten 
vergleichsweise niedrig sind. Geringere Summen innerhalb des Produktionsverfahrens können 
akzeptabel sein, wenn größere Beitragsschwankungen bei den Versicherten von Jahr zu Jahr 
als akzeptabel eingeschätzt werden. Somit sollten die Durchschnitte der zu den Katastern (Ri-
sikogruppe) zugehörigen Leistungsvolumina aus den vergangenen Jahren bezüglich des Ni-
veaus aber auch bezüglich der Standardabweichung bzw. des Variationskoeffizienten geprüft 
werden, bevor einzelne Produktionsverfahren als eigenständige Risikogruppe definiert wer-
den. Dabei sollte zumindest ein zurückliegender dreijähriger Zeitraum maßgeblich sein. Län-
gere Zeiträume könnten wünschenswert sein. Es ist nicht auszuschließen, dass bei einzelnen 
Produktionsverfahren überdurchschnittlich starke Schwankungen des Leistungsvolumens im 
Zeitablauf erkennbar sind. In diesem Fall sollte das Beitragsvolumen überdurchschnittlich 
hoch sein, damit plötzlich steigende Leistungen innerhalb eines Jahres nicht zu übermäßigen 
Beitragserhöhungen der einzelnen Versicherten führen.  

Je geringer das jährliche Beitragsaufkommen innerhalb eines Produktionsverfahrens ist, umso 
mehr sind zunehmende prozentuale Schwellenwerte einzufügen, die einen abrupten Beitrags-
anstieg für einzelne Versicherte bzw. einzelne Gruppen von Versicherten in einem Jahr be-
grenzen und damit den Auswirkungen von Schwerstunfällen im Sinne der monetären Belas-
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tung vorbeugen. Somit erfolgt eine angemessenere Einpassung in die übergeordneten Risiko-
gruppen. Diese Vorgehensweise bewirkt eine Begrenzung des Solidarprinzip innerhalb der 
übergeordneten Risikogruppe, aber auch eine ausreichende Übernahme des Schadensrisikos 
durch die übergeordnete Risikogruppe. Je mehr das Beitragsvolumen von ca. 10 Mio. Euro 
jährlich unterschritten wird, desto höher sollten die prozentualen Schwellenwerte definiert 
werden, damit einzelne Beitragszahler nicht durch Unfälle anderer Versicherter der gleichen 
Risikoeinheit in einzelnen Jahren finanziell überstrapaziert werden bzw. erhebliche Beitrags-
schwankungen vermieden werden können. Beispielhaft könnte bei einem Beitragsvolumen 
von jährlich ca. 1 bis 2 Mio. Euro innerhalb des Produktionsverfahrens der Schwellenwert 
50% betragen. Die dabei jeweils entstehenden über- oder unterschüssigen Leistungen inner-
halb des Produktionsverfahrens werden von der übergeordneten Risikogruppe übernommen 
bzw. werden ihr positiv angerechnet.  

Je stärker sich das Beitragsvolumen einem Mindestwert nähert, bei dem kein oder ein gerin-
ger Schwellenwert für erforderlich erachtet wird (hier die genannten 10 Mio. Euro), desto 
stärker kann der prozentuale Schwellenwert reduziert werden. Ausgehend von einem jährli-
chen Mindestbeitragsvolumen ohne Schwellenwerterfordernis wäre denkbar, bei einem jährli-
chen Beitragsvolumen von mindestens 1 bis 2 Mio. Euro einen Schwellenwert von 50% zu 
definieren. Ab 4 Mio. Euro könnten es 40% sein, ab 6 Mio. Euro könnten es 30%, ab 8 Mio. 
Euro könnten es 20% sein und ab 10 Mio. Euro kann unter den oben genannten Rahmenbe-
dingungen ein geringer Schwellenwert von z. B. 10% angesetzt werden,35 sofern eine volle 
oder annähernd volle Deckung erst innerhalb der übergeordneten Risikogruppe erbracht wer-
den soll. Für Letzteres spricht der Aspekt, dass bei der Schlüsselung von Leistungen zu ein-
zelnen Produktionsverfahren immer noch Unschärfen entstehen können. Vor diesem Hinter-
grund könnte ein zumindest kleiner Schwellenwert für Produktionsverfahren, unabhängig von 
der Höhe seines Leistungsvolumens angezeigt sein. Ein vollständiger Risikoausgleich würde 
somit auf der Ebene der übergeordneten Risikogruppe erfolgen. 

3.2.3.3 Risikoanpassungen im Rahmen von Risikogruppen 

Sofern keine volle Deckung innerhalb aller Produktionsverfahren gewünscht wird bzw. reali-
siert werden kann, erfolgt eine weitergehende Risikoanpassung mit den übergeordneten Risi-
kogruppen. Vor dem Hintergrund, Risiko adjustierte Beitragsmaßstäbe in der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung einzuführen, hat der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherungen im Einvernehmen mit den einzelnen Regionalträgern der Unfallversicherun-
gen Risikogruppeneinteilungen vorgeschlagen. Diese Einteilungen versuchen systematisch 
die Vielzahl von Produktionsverfahren zu wenigen Gruppen zusammenzufassen und für diese 

                                                 
35  Sollte innerhalb der gesamten Versichertengemeinschaft das Solidaritätsprinzip besonders stark ausgeprägt 

sein, kann auch bei sehr hohen Summen, die über 10 Mio. Euro jährliches Beitragsvolumen innerhalb des 
Produktionsverfahrens hinaus gehen, ein noch höherer prozentualer Schwellenwert definiert werden.  
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Gruppen ebenfalls eine Risiko adjustierte Anpassung der Beitragszahlungen vorzunehmen. 
Mit anderen Worten ausgedrückt, die in den Risikogruppen jeweils anfallenden Leistungen 
sollen vollständig oder weitgehend vollständig durch die Beitragszahlungen (ohne Berück-
sichtigung der Administrations- und Präventionskosten) gedeckt werden. Ebenso wie zuvor 
bei den Produktionsverfahren soll die Nutzung von Risikogruppen die Möglichkeit der jährli-
chen Korrektur der Beiträge bei wesentlicher Abweichung von Beitragsaufkommen und Leis-
tungsaufwand eröffnen und somit eine angemessene Beitragsverteilung ermöglichen. Sofern 
die Risikogruppen ausreichend groß sind, kann ein vollständiger Ausgleich von Beiträgen und 
Leistungen innerhalb der Risikogruppe erfolgen. In diesem Zusammenhang gilt Vergleichba-
res wie zuvor in Kapitel 3.2.3.2 beschrieben wurde. Weitere Einzelheiten ergeben sich auch 
durch §§ 13; 14 der Richtlinie des LSV-SpV über die Berechnungsgrundlagen nach § 182 II 
S. 6, insbesondere die Bildung von Risikogruppen sowie die Berücksichtigung des solidari-
schen Ausgleichs nach § 143e III Nr. 1 Buchstabe a SGB VII mit Wirkung zum Jahr 2013.  

Mit diesen Ausführungen wird gleichermaßen deutlich, inwieweit die Versichertengemein-
schaft bzw. die Vertreterversammlung über die Bestimmung der Solidarität auch die Lasten-
verteilung innerhalb der Produktionsverfahren, der Risikogruppen sowie innerhalb der gesam-
ten Versichertengemeinschaft bestimmen kann. Das Niveau der Auslösesummen für die 
Schwellenwerte sowie das Niveau der prozentualen Schwellenwerte selbst führen jeweils zu 
unterschiedlichen Belastungs- bzw. Verteilungsmuster für einzelne Versicherte. Aber nicht 
allein die Schwellenwerte sind dabei von Bedeutung. Auch der Umfang der zugrunde geleg-
ten Zeiträume für die Durchschnittsbildung der Leistungen, die in das Verhältnis zu den Bei-
tragszahlungen gesetzt werden, bestimmt das Maß der Solidarität. So können die Durchschnit-
te der vergangenen drei, fünf oder sieben Jahre die Ausgangsgröße des Vergleichs mit den 
Beiträgen bilden, mit unterschiedlichen Belastungsergebnissen. Abgesehen von der Tatsache, 
dass einzelne regionale Träger gegenwärtig nur mit Schwierigkeiten eine valide Quantifizie-
rung von Leistungen der vergangenen sieben Jahre für einzelne Kataster bilden können, wird 
somit der erhebliche „Solidaritätsspielraum“ und damit auch des Beitragsgestaltungsspiel-
raums der Versichertengemeinschaft deutlich. Eine zukünftig verstärkt überregionale Anwen-
dung einheitlicher Beitragsmaßstäbe in Form einheitlicher BER muss somit nicht zwangsläu-
fig zu verstärkten einzelbetrieblichen oder regionalen Belastungsverschiebungen führen. Das 
Niveau der zuvor skizzierten Schwellenwerte sowie das Niveau der mit den Schwellenwerten 
konvergierenden Beitragssummen, bei denen die Schwellenwerte ausgelöst werden aber auch 
die Zeiträume der Leistungsdurchschnittsbildung bestimmen auch die Lastenverteilung ein-
zelner Versicherter sowie regional akkumulierter oder strukturell zusammengefasster Grup-
pen von Versicherten. Dabei ist allerdings auch die technische Ausführung der Anpassungs-
maßnahmen im Kontext der Schwellenwerte von Bedeutung. Die „FG Beitrag LUV“ hat zu 
diesem Tatbestand ein Konzept ausgearbeitet und Stellung bezogen (siehe Vermerk vom 
20.7.2009), der die iterative Vorgehensweise bei der Einbettung von Schwellenwerten bei 
Risikogruppen beschreibt.  
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3.2.4 Besonderheiten der Verbeitragung und Risikoberücksichtigung bei der Garten-
bau-Berufsgenossenschaft 

Die Tradition der Risikogruppenbildung ist bei der Gartenbau-Berufsgenossenschaft länger 
ausgeprägt als bei den bisherigen regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung. Sie erfolgt jedoch in einer vergleichbaren Form, allerdings durch die Anwendung von 
Gefahrtarifen. Bevor jedoch auf eine Synopse des Beitragsmaßstabs der regionalen Träger mit 
dem der GBG im Allgemeinen sowie der Risikoberücksichtigung im Speziellen eingegangen 
wird, soll die besondere Situation der GBG innerhalb der LUV dargestellt werden.  

Die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (GBG) ist im Gegensatz zu den anderen acht landwirt-
schaftlichen Trägern nicht regional, sondern bundesweit tätig. Zusammen mit der Alters-, 
Kranken- und Pflegekasse und der gemeinnützigen Haftpflichtversicherungsanstalt bildet sie 
die Sozialversicherung für den Gartenbau, die für die Versicherten in Unternehmen des Er-
werbsgartenbaues, des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues, der Baumschulen, der 
Park- und Gartenpflege und auf Friedhöfen zuständig ist. Allein in der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft sind mehr 600.000 Versicherte erfasst, die sich im Jahre 2010 aus mehr 
als 130.000 Mitgliedsunternehmen ergeben, von denen ca. 30.000 Nebenunternehmer sind 
(vgl. LSV Gartenbau, 2011). Die Mitgliedsunternehmen strukturieren sich dabei u. a. nach 
den in Tabelle 24 erfassten Merkmalen.36  

Tabelle 24: Arbeitswerte, Beitragseinheiten und Anzahl Unternehmer bzw. Unternehmen in 
der Gartenbau-Berufsgenossenschaft gemäß Umlage 2009 

Gefahrtarifstelle
Arbeitswerte

in € Beitragseinheiten

Anz. Unter-
nehmer ohne 
MB-Betriebe

Anz Unter-
nehmen ohne 
MB-Betriebe

1 gärtnerische Teile 2.978.586.689 3.157.301.890 60.172 58.082
2 gärtnerische Teile Haus- u.Ziergärten 15.205.137 28.281.555 1.476 1.506
3 Friedhofswesen 522.973.284 329.473.169 1.718 6.973
4 gemeindliche Park- und Gartenpfl. 1.054.222.440 685.244.586 103 2.208
5 kaufmännische und verwalt. Teile 1.101.992.314 207.739.683 18.082 29.480
Summen 5.672.979.864 4.408.040.883 81.551 98.249  
Quelle: GBG 2011 

Dabei ist für die Beitragsberechnung nicht – wie für die anderen landwirtschaftlichen Träger – 
der Arbeitsbedarf, sondern die Lohnsumme bzw. der Jahresarbeitswert als Beitragsmaßstab 
im Gartenbau maßgeblich. Die Lohnsummen schwanken dabei in Abhängigkeit der wirt-
schaftlichen Situation der versicherten Unternehmen. Sie betrugen in den vergangenen Jahren 
jedoch mehr als 5 Mrd. Euro jährlich. Für die Umlage 2009 wurde ein Jahresarbeitswert von 
mehr als 5,6 Mrd. Euro ermittelt. Diese Bemessungsrundlage berücksichtigt die steigende 
Unfallgefahr gemessen am Leistungsvolumen pro Lohnsumme einzelner Gewerbezweige, bei 
der auch das Beitragsniveau entsprechend steigt. D. h., für jeden Gewerbezweig werden ge-

                                                 
36  Tabelle 24 erfasst noch nicht alle versicherten Unternehmern in der GBG. Dies liegt an der unterschiedli-

chen Erfassung von Betrieben mit und ohne Mindestbeitrag. 
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trennt die Leistungen erfasst (Leistungen der BG an die Versicherten im Schadenfall) und 
diese in Relation gesetzt zu den Arbeitsentgelten (bzw. Lohnsumme als Maß für den Arbeits-
umfang). Das Ergebnis ist die Gefahrenklasse, die maßgeblich das Niveau des Hebesatzes 
bestimmt. Der zu zahlende Beitrag ergibt sich letztlich aus dem Produkt aus Lohnsumme 
(Jahresarbeitswert), Gefahrklasse (Leistung/Lohnsumme) und Hebesatz bzw. Beitragsfuß (vgl. 
dazu SCHULZ, 1999a, S. 66ff.). Der Beitragsmaßstab Arbeitswert wird einer angemessenen 
Beitragsgestaltung stärker gerecht als z. B. der Arbeitsbedarf oder ausschließlich flächenba-
sierte Beitragsmaßstäbe, die jedoch in der Zwischenzeit keine ausschließliche Anwendung 
mehr finden. Arbeitswerte würden bei einer Anknüpfung an das tatsächliche Einkommen wie 
kein anderer Maßstab das Äquivalenzprinzip im Hinblick auf die Dauergeldleistungen wider-
spiegeln (vgl. dazu Bahrs, 2007).  

Aus dieser Perspektive entstehen zunächst wenige Herausforderungen, die GBG unter dem 
Dach eines Bundesträgers zu vereinen. Innerhalb der GBG könnte der insgesamt für eine Un-
fallversicherung vorzügliche Beitragsmaßstab des Arbeitswertes weiter genutzt werden. Der 
Arbeitswert spiegelt die insgesamt zu beurteilende Unfallgefahr aus Schadenshäufigkeit und 
Schadensschwere angemessener wider als der singuläre Arbeitsbedarf.  

Der Arbeitsbedarf würde sich aber auch aus der Perspektive der Abschätzbarkeit für die Ver-
sicherten der GBG aufgrund der vielfältigen und gleichzeitig schwer quantifizierbaren Ar-
beitsintensität nicht anbieten. Im Gegenteil, aufgrund der vorliegenden und gut prüfbaren 
Lohnsummen bietet sich der vorzüglichere Arbeitswert an.  

Damit ermittelbar ist, wir groß der Anteil der Lohnsummen für Fremdarbeitskräfte bzw. der 
Anteil für familieneigene und nicht entlohnte Familienarbeitskräfte ist (um die Vorzüglichkeit 
des Beitragsmaßstabs Arbeitswert zu prüfen), ist die Anzahl Unternehmer (Familienbetriebe) 
maßgeblich. Damit wird bereits deutlich, dass für mehr als 81.000 Betriebe in der Umlage 
2009 der Arbeitswert gemäß § 36 der Satzung der GBG37 geschätzt werden musste. Dabei gilt 
gemäß § 36 II der Satzung: Zur Berechnung des Jahresarbeitswertes werden für jeden Unter-
nehmer, seinen mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner sowie jeden regelmäßig wie ein 
Unternehmer selbständig Tätigen unter jährlicher Berücksichtigung der Anpassung nach § 95 
Absatz 1 SGB VII, wirksam zum 1. Januar des Folgejahres jeweils  

a) bei einer Tätigkeit von 100 Tagen und mehr Tagen im Jahr 

für den Unternehmer 13.140,00 Euro, für den Ehegatten oder Lebenspartner 13.140,00 Euro 

b) bei weniger als 100 Arbeitstagen 

für den Unternehmer 88,00 Euro je Arbeitstag, für den Ehegatten oder Lebenspartner 88,00 
Euro je Arbeitstag 

angesetzt. 
                                                 
37 Dabei wird die Satzung von 1982 mit der durch den 31. Nachtrag geänderten Fassung vom 1.1.2010 

zugrunde gelegt. 
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D.h., an dieser Stelle erfolgt der pauschalisierte Ansatz in Anlehnung an SGB VII (vgl. dazu 
§§ 83 ff SGB VII). Im Zusammenhang mit den sonstigen unentgeltlich Beschäftigten (sowie 
den 1 € Jobbern) kann mit Hilfe der Angaben in der Tabelle 25 die gesamte Anzahl unentgelt-
lich Beschäftigter sowie die daraus resultierenden Arbeitswerte geschätzt werden (vgl. dazu 
auch § 36 III der Satzung). Anhand eines von der Gartenbau-Berufsgenossenschaft angegebe-
nen, maßgeblichen Stundensatzes38 kann auch für die in Tabelle 25 angegebenen Arbeitskräf-
te der unterstellte Arbeitswert geschätzt werden. Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung 
des Jahresarbeitswertes gemäß § 36 II a der Satzung ein pauschalisierter Jahresarbeitsarbeits-
wert von ca. 1,1 Mrd. Euro. Dies entspricht ca. 20% des gesamten maßgeblichen Jahresar-
beitswertes. D.h., ca. 80 % des Beitragsmaßstabs basieren auf tatsächlichen, nicht pauschali-
sierten Lohnsummen. Damit ist eine gute Grundlage zur Anwendung von Arbeitswerten als 
Beitragsbemessungsgrundlage für die gesetzliche Unfallversicherung gegeben.  

Tabelle 25: Anzahl unentgeltlich Beschäftigter (Fam-Ak) in der Umlage 2010 der Garten-
bau-Berufsgenossenschaft 

Unternehmensteil
Anzahl
Beschäftigte

Anzahl
Arbeitsstunden

Anzahl 
1 €-Jobber

Anzahl
Arbeitsstunden
1 €-Jobber

Arbeitswert
in €

verw./kaufm. Teile 2.943 1.345.304 175 91.895 8.838.773,85
gärtn. Teile 28.151 8.443.278 6.824 3.250.580 71.917.226,70
Verkaufsteile 585 191.880 1.180.062,00
Summen 31.679 9.980.462 6.999 3.342.475 81.936.062,55  
Quelle: Gartenbau-Berufsgenossenschaft 2011 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob nicht auch der gleiche Beitragsmaßstab für 
die gesamte landwirtschaftliche Unfallversicherung genutzt werden kann.  

Bereits im Gutachten aus dem Jahr 2007 wurde abgewogen, ob und inwieweit Arbeitswerte, 
wie bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften oder auch der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft als Bemessungsgrundlage für die Beitragserhebung in Erwägung gezo-
gen werden könnte (vgl. Bahrs, 2007). Dabei wurde die Verwendung von Arbeitswerten in 
der gesamten LUV verworfen. U. A. weil gezeigt werden konnte, dass der landwirtschaftliche 
Familienbetrieb im früheren Bundesgebiet nach wie vor die dominierende Arbeitsverfassung 
darstellt und somit Lohnsummen keine signifikante Rolle spielen. Die Jahresarbeitswerte in 
der Landwirtschaft müssten größtenteils pauschalisiert werden.  

Somit würde man der eigentlichen Zielsetzung von Jahresarbeitswerten nicht gerecht werden. 
Eine auf dem Gutachten im Jahr 2007 aufbauende bzw. aktualisierte Analyse gemäß der Ta-
belle 26 zeigt, dass sich auch in der Zwischenzeit keine signifikante Änderung dieses zuvor 
skizzierten Status quo ergeben hat, und somit auch weiterhin die Empfehlung gilt, keine Ar-
beitswerte für die landwirtschaftlichen Träger der LUV zu verwenden.  

                                                 
38  Dabei wird von 6,39 Euro/h für Westdeutschland und 5,43 Euro/h für Ostdeutschland ausgegangen, die mit 

75% bzw. 25% gewichtet werden. 
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Tabelle 26: Ausgewählte Kennzahlen zur Beschäftigung in den landwirtschaftlichen Betrie-
ben Deutschlands im Zeitablauf* 

1991 1995 1999 2003 2007

Betriebe (in 1.000)
Früheres Bundesgebiet 632,2 555,1 441,6 389,2 343,2
Neue Länder 21,7 32,6 30,4 30,1 30,1
Deutschland 653,9 587,7 472,0 420,7 374,5

LF (in 1.000 ha)
Früheres Bundesgebiet 11.764,6 11.725,5 11.546,0 11.431,4 11.364,8
Neue Länder 5.176,6 5.521,4 5.605,6 5.552,2 5.564,8
Deutschland 17.046,9 17.246,9 17.151,6 17.008,0 16.954,3

LF je Betrieb
Früheres Bundesgebiet 18,6 21,1 26,1 29,4 33,1
Neue Länder 238,6 169,4 184,4 184,5 184,9
Deutschland 26,1 29,3 36,3 40,4 45,3

Familienarbeitskräfte (in 1.000 Personen)
Früheres Bundesgebiet 1.337,3 1.099,2 901,7 782,6 689,3
Neue Länder 33,2 47,8 39,1 40,2 39,3
Deutschland 1.370,4 1.147,1 940,8 822,7 728,6

Ständig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte (in 1.000 Personen)
Früheres Bundesgebiet 82,6 72,0 99,1 103,0 106,4
Neue Länder 321,1 106,2 96,9 88,4 80,2
Deutschland 403,7 178,1 195,9 191,4 186,6

Nicht ständig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte (in 1.000 Personen)
Früheres Bundesgebiet 96,9 77,2 267,4 251,0 296,3
Neue Länder 7,6 7,4 32,9 38,2 40,0
Deutschland 104,6 84,6 300,3 289,2 336,3

Anteil der Familienarbeitskräfte an Summe aller Arbeitskräfte ( in %)
Früheres Bundesgebiet 88,2 88,0 71,1 68,9 63,1
Neue Länder 9,2 29,6 23,1 24,1 24,6
Deutschland 72,9 81,4 65,5 63,1 58,2

Anteil der ständig beschäftigten familienfremden Arbeitskräfte an Summe aller Arbeitskräfte ( in %)
Früheres Bundesgebiet 5,1 5,4 7,4 8,5 9,2
Neue Länder 86,5 55,6 50,5 46,3 43,6
Deutschland 20,7 11,9 13,0 14,0 14,2

 

* Im Vergleich zu anderen Statistiken ist zu beachten, dass die dargestellten Zahlen auch von den Erfassungs-
grenzen der jeweiligen Statistik abhängen. So beträgt die Erfassungsgrenze seit 2010 in der Statistik 5 ha LF. 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT, verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnungen 

Der Anteil an ständig beschäftigten (nicht entlohnten) Familienarbeitskräften nimmt zwar 
absolut aber auch relativ immer weiter ab, während die ständig und insbesondere die nicht 
ständig beschäftigten familienfremden (entlohnten) Arbeitskräfte weiterhin zunehmen. Den-
noch stellen die Familienarbeitskräfte besonders im alten Bundesgebiet immer noch den 
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Großteil der Arbeitskräfte.39 Diese Darstellungen machen deutlich, dass für die acht regiona-
len Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung einerseits sowie für die Gartenbau-
Berufsgenossenschaft andererseits zwei unterschiedliche Beitragsmaßstäbe vorzüglich sind. 
Eine Vereinheitlichung von Beitragsmaßstäben ist gegenwärtig schwer vorstellbar. Die ei-
gentlich vorzüglichen Arbeitswerte sind in der Landwirtschaft nicht angemessen umsetzbar, 
während sie bei der Gartenbau-Berufsgenossenschaft angemessen umsetzbar sind und dies 
bereits mit langjähriger Erfahrung praktiziert wird. Im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Bundesträgers wird vereinzelt in Erwägung gezogen, eine einheitliche Bemessungs-
grundlage zu schaffen und somit den Weg des Arbeitsbedarfswertes als zweitbeste Möglich-
keit für die Gartenbau-Berufsgenossenschaft in Erwägung zu ziehen. Davor ist jedoch aus 
gegenwärtiger Sicht für die meisten Bereiche der Gartenbau-BG abzuraten. Ein großer Teil 
der Tätigkeiten der Versicherten weisen keine angemessen standardisierbaren Tätigkeiten auf. 
Vielmehr handelt es sich um stark individualisierte, unterschiedlich arbeitsintensive Tätigkei-
ten, die administrativ über einen standardisierten Arbeitsbedarf kaum erfassbar sind. Dies 
schließt nicht aus, an einzelnen Stellen eine Harmonisierung von Vorgehensweisen unter dem 
Dach eines Bundesträgers vorzunehmen. Dazu zählt z. B. die vereinheitlichte Erfassung von 
Nebenunternehmen (vgl. Kapitel 3.2.6) oder z. B. des Sonderkulturanbaus in der Fläche, so-
fern eine harmonisierte Veranlagung mit BER realistisch und sinnvoll ist. Aufgrund der Mög-
lichkeiten der Bildung von Risikoeinheiten unter dem Dach eines Trägers besteht zukünftig 
die Option, die in der Vergangenheit z. T. auftretenden Abgrenzungsschwierigkeiten zwi-
schen dem Gartenbau und sonstigen Trägern der landwirtschaftlichen Unfallversicherungen 
zu reduzieren bzw. vermeiden, wenn einzelne Sonderkulturen ihre jeweils eigene Risikoein-
heit darstellen können. Damit würde man dem Ziel der Behandlungsgleichheit entsprechen. 
Es würde wenig Sinn machen, vergleichbare Kulturen unter dem Dach eines Bundesträgers 
unterschiedlich zu behandeln. So könnten Sonderkulturen wie z. B. Spargel oder Erdbeeren 
gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob sie einem Landwirtschafts- oder einem Gar-
tenbaubetrieb zugeordnet werden. Mit dieser Vorgehensweise wäre gleichermaßen sicherge-
stellt, dass die einzelnen Gruppen zumindest weitgehend ihre eigenen Risiken tragen. Aller-
dings gilt es auch an dieser Stelle, Detailprobleme zu beachten. Bei einigen Sonderkulturver-
fahren als eigenständige Risikoeinheiten könnte es sich anbieten, anstatt des Arbeitsbedarfs 
die Lohnsummen als Beitragsmaßstab zu verwenden, weil sich die Produktion von Sonderkul-
turen vielfach durch signifikanten Fremdarbeitseinsatz mit Entlohnung auszeichnen, und so-
mit der erstbeste Beitragsmaßstab Arbeitswert in Erwägung gezogen werden kann. Dieses 
nicht leicht zu lösende Abgrenzungsproblem bedarf zeitnaher weiterer Analysen, die bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen werden können. 
                                                 
39 Dabei ist zu beachten, dass die Tabelle 26 auch für frühere Zeiträume als 2007 horizontal vergleichbar 

gemacht und aktualisiert wurde. Somit stimmen einige Zahlen dieser aktualisierten Tabelle nicht mehr ge-
nau überein mit der analogen Tabelle aus dem Gutachten 2007. Die Tendenzaussagen bleiben aber dennoch 
gleich. 
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Aber nicht allein die Frage nach der Art des Beitragsmaßstabs Arbeitsbedarf und Arbeitswert 
ist im Kontext einer überregionalen und intersektoralen Beitragsharmonisierung von Bedeu-
tung, sondern auch die Ausgestaltung des Grundbeitrags. Dies gilt auch und besonders in An-
betracht unterschiedlich angewendeter Beitragsmaßstäbe Arbeitsbedarf und Arbeitswert. Die-
ser Aspekt wird im folgenden Kapitel analysiert.  

3.2.5 Konzeption eines Mindest- bzw. Grundbeitrags  

Das siebte Sozialgesetzbuch bestimmt gemäß § 161 SGB VII die Möglichkeit der Erhebung 
eines einheitlichen Mindestbeitrags durch die Träger der gewerblichen Unfallversicherungen. 
Für die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung sieht § 182 II S. 3 SGB VII eine 
Übernahme als Option vor und erweitert sie durch die fakultative Implementierung eines 
Grundbeitrags. Hintergrund dieser Regelungen sind u. a. die Kleinstunternehmen mit wenigen 
Versicherten und einer ursprünglich geringen Bemessungsgrundlage, bei denen die (norma-
len) Beiträge noch nicht einmal die anteiligen Verwaltungskosten decken würde (vgl. Bur-
chardt, § 161 SGB VII, RZ 5ff. oder auch LSG Berlin-Brandenburg, 22.03.2007, Az L 3 
U 15/ 03-16). Übersteigt der nach Entgelt und Gefahrklasse ermittelte Betrag den Satz des 
Mindestbeitrags, so ist entsprechend dem Sinn der Vorschrift der höhere Beitrag zu entrichten 
(vgl. Platz, § 58 Rz 101). Die Höhe des nach UV-Träger satzungsmäßig festlegbaren Min-
destbeitrags hat der Gesetzgeber nicht fixiert. Somit wird dem Träger der Unfallversicherung 
ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt (BSGE 74, 54, 59 = SozR 3-2200 § 728 Nr 1). 
§ 161 SGB VII sieht lediglich vor, dass er für alle Unternehmen einheitlich sein muss. D.h., er 
muss für alle Gewerbezweige ohne Rücksicht auf die Entgelthöhe und die Gefahrklasse gleich 
hoch sein (Schulz, § 161 Rz 6). Der Berufsgenossenschaft wird mit dem Mindestbeitrag er-
möglicht, aus wirtschaftlichen Gründen keine Kleinstbeträge festsetzen und betreiben zu müs-
sen, und darüber hinaus nicht auf einen Beitrag, der zumindest anteilig die Verwaltungskosten 
deckt, zu verzichten (vgl. Lauterbach, § 161 SGB VII, Rz 4). 

Auf diesen Prämissen baut auch ein Grundbeitrag gemäß § 182 II S. 3 SGB VII auf. Ein 
Grundbeitrag hat – ähnlich wie ein Mindestbeitrag – die Funktion, einen finanziellen Basis-
aufwand, den jedes Mitglied der BG unabhängig verursacht, durch einen für alle Versicherten 
gleichen oder einen nach Versichertengruppen gestaffelten Sockelbetrag abzudecken (vgl. 
Burchardt § 182 Rz 19). Freischmidt (§ 182 SGB VII, Rz 20) erweitert diesen Grundsatz 
durch die Vorgabe, dass der Mindest- und Grundbeitrag für jedes Unternehmen die unabhän-
gig von seiner Größe anfallenden Verwaltungskosten sowie ein Mindestmaß an Unfallrisiken 
abdecken soll. Dabei muss die Höhe des Grund- und Mindestbeitrags in der Satzung angege-
ben werden. Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger baut auf 
diesen Vorgaben auf. In den §§ 7 der Richtlinie über die Berechnungsgrundlagen nach § 182 
II-VI SGB VII, insbesondere die Bildung von Risikogruppen sowie die Berücksichtigung des 
solidarischen Ausgleichs nach § 143e II Nr. 1, Buchstabe a SGB VII werden konkrete Vorga-
ben zur Erhebung und Verwendung des Grundbeitrags gemacht. Demnach sollen die Grund-
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beiträge zukünftig zur Finanzierung der Aufwendungen verwendet werden, die sich aus der 
Summe der Verwaltungskosten (Kontenklasse 7), Vermögensaufwendungen (Kontenklasse 6 
ohne 690) sowie der Präventionsaufwendungen (Kontengruppe 59) ergeben, allerdings unter 
Abzug der Einnahmen aus Beiträgen der Gebühren gemäß Kontenklasse 2 sowie der Vermö-
genserträge und sonstigen Einnahmen gemäß Kontenklasse 3 ohne Kontengruppe 390. Dar-
über hinaus können die Grundbeiträge zur Finanzierung eines Teils der Leistungsaufwendun-
gen herangezogen werden (Grundrisiken), sofern nach Finanzierung der zuvor genannten ob-
ligatorischen Positionen noch Finanzmittel aus Grundbeiträgen zur Verfügung stehen.  

Status quo von Mindest- und Grundbeiträgen in der LUV 

Aus gegenwärtiger Sicht müssten die einzelnen regionalen landwirtschaftlichen Träger einen 
Grundbeitrag zwischen ca. 50 und 150 Euro erheben, während die GBG sogar einen noch 
höheren Grundbeitrag erheben müsste, um die zuvor genannten Vorgaben der Richtlinie erfül-
len zu können. D.h., ihre Einhaltung würde in einzelnen Regionen zu signifikanten Änderun-
gen führen, wie der Tabelle 27 z. T. zu entnehmen ist. 
 
Tabelle 27: Niveau der satzungsgemäßen Mindest- bzw. Grundbeiträge bei den einzelnen 

Berufsgenossenschaften  

Träger Niveau des Grund- oder Mindestbeitrags* 
Schleswig-Holstein und Hamburg 15-75 BER 
Niedersachsen-Bremen 6-50 BER 
Nordrhein-Westfalen 100 Euro 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 45-80 Euro 
Franken und Oberbayern** 80-100 Euro 
Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben** 75-100 Euro 
Baden-Württemberg 60 Euro 
Gartenbau 39 Euro 
Mittel- und Ostdeutschland 40 Euro 
* Der Träger SH-HH bezeichnet den Grundbeitrag als Grundwert, der in einem satzungs-

mäßig verankerten flexiblen Rahmen durch den Vorstand angepasst werden kann. 
** Niveau des Grundbeitrags hängt von Status quo der Begünstigung durch Bundesmittel ab 
Quelle: Eigene Zusammenstellung gemäß Satzungsangaben 

Ein einheitlicher Grundbeitrag auf Bundesebene würde zu einem Niveau von mehr als 100 
Euro führen,40 der für die Versicherten in den Regionen MOD und BW und z. T. auch für 
HRS zu signifikanten Erhöhungen führen würde. Dieser Aspekt sollte im Kontext der mitt-
lerweile vielfach degressiv gestalteten bzw. diskutierten Beitragsbemessung nicht unberück-
sichtigt bleiben. Für Kleinstbetriebe könnte diese z. T. signifikante Erhöhung des Grundbei-
trags eine erkennbare Härte bedeuten, der jedoch angemessen begegnet werden kann. 

Der Mindest- und Grundbeitrag im Kontext degressiv gestalteter Berechnungseinheiten 

Ein Grundbeitrag kann als Instrument für eine Degression in der relativen Beitragsbelastung 
mit wachsender Betriebsgröße eingesetzt werden (Köhne, 1988, S. 55). Diese Funktion spielt 

                                                 
40  Ohne Berücksichtigung der GBG würde der Grundbeitrag auf Bundesebene ca. 90 Euro betragen. 
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bei linear gleichmäßig (proportional wirkenden) Berechnungsgrundlagen eine z. T. noch be-
deutendere Rolle. Dennoch kann auch gerade im Rahmen einer degressiv verlaufenden Be-
messungsgrundlage mit steigendem Umfang der Produktionsverfahren ein „fließender“ 
Grundbeitrag sinnvoll sein, um eine unangemessen hohe Belastung von Kleinstbetrieben zu 
vermeiden. Ansonsten könnten eben diese Betriebe doppelt belastet werden. Die Tabelle 28 
soll diesen Sachverhalt verdeutlichen, wenngleich ein unrealistisch hoher Grundbeitrag unter-
stellt wird, der jedoch allein einer plakativen Veranschaulichung dienen soll, um den Unter-
schied einer Beitragsbelastung ohne sowie mit einem hohen Grundbeitrag zu veranschauli-
chen. Mit der Tabelle 28 wird die Beitragsverschiebung durch pauschale Grundbeiträge deut-
lich. Je höher der Grundbeitrag gewählt wird, umso stärker werden die größeren Betriebe ent-
lastet. Ein Grundbeitrag wäre zwar vor dem Hintergrund allgemeiner Grundrisiken und der 
Verwaltungskosten pro Betrieb zu rechtfertigen. Allerdings sollte die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit von Kleinstversicherten nicht überstrapaziert werden.  
 
Tabelle 28: Beispielhaft gestaltete Beiträge für 9 vereinfacht dargestellte Milchviehbetriebe 

im Rahmen einer Verfahrensdegression ohne und mit Grundbeitrag* 
Anzahl 
Kühe 

Akh pro 
Kuh/Jahr 

Betriebs-
Akh/Jahr 

Betriebsbeitrag 
(€/Jahr) 

Betriebsbeitrag mit 
Grundbeitrag (€/Jahr) 

Beitragssteigerung in 
v. H. mit Grundbeitrag

10 81,9 819,0 635,1 789,4 24,3
20 81,9 1638,1 1270,4 1378,9 8,5
30 67,0 2011,1 1559,6 1647,3 5,6
50 52,1 2604,3 2019,7 2074,2 2,7
80 41,3 3303,5 2561,9 2577,4 0,6

100 37,0 3698,4 2868,1 2861,6 -0,2
150 30,3 4540,6 3521,3 3467,7 -1,5
200 30,3 6054,2 4695,1 4557,0 -2,9
250 30,3 7567,7 5868,8 5646,3 -3,8
 Summe 32236,9 25000 25000  

* Ohne Berücksichtigung der Flächenbewirtschaftung bzw. weiterer Produktionsverfahren. Vorausgesetzt wird 
ein geschlossenes System aus den neun Betrieben sowie eine fiktive Potenzfunktion, der folgender Term 
zugrunde liegt: Y = 359,76 x -0,494 , für 20 < x < 150. Weiterhin ist ein fiktiver und aus Veranschaulichungs-
gründen hoher Grundbeitrag in Höhe von 200 € dargestellt, bei einem Umlagesoll von 25.000 €. Flächenbe-
wirtschaftung und allgemeine Arbeiten werden aus Vereinfachungsgründen vernachlässigt. Daraus ergibt sich 
ein Hebesatz von 0,775 €/Akh ohne Grundbeitrag und von 0,72 €/Akh mit Grundbeitrag (in der Praxis werden 
Akh in Berechnungseinheiten (BER) umgerechnet). 

Quelle: Eigene Berechnung 
 

Die Tabelle 28 veranschaulicht, dass Kleinstbetriebe mit aufsummierten geringen absoluten 
Arbeitsbedarfswerten (aber vergleichsweise hohen relativen Arbeitsbedarfswerten je Produk-
tionseinheit) mit einem moderaten Mindestbeitrag bzw. mit geringen Grundbeiträgen veran-
lagt werden sollten, damit das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht überstrapaziert wird. Für den 
Übergang in die „Hauptgruppe“ wäre ein moderater „fließender“ Grundbeitrag denkbar, so 
wie er bereits seit langer Zeit beim Träger Niedersachsen-Bremen aber auch in Schleswig-
Holstein und Hamburg angewendet wird (vgl. dazu die jeweils maßgeblichen Satzungen). 
Beim Träger Niedersachsen-Bremen bemisst sich der Grundbeitrag für alle Unternehmen mit 
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einem Abschätzungsergebnis ab 50 BER einheitlich in Höhe des 50-fachen einer Berech-
nungseinheit. Für Unternehmen mit einem Abschätzungsergebnis von 6 bis 49 Berechnungs-
einheiten wird er in Höhe der jeweiligen Berechnungseinheiten festgesetzt. D.h., Unterneh-
men mit bis zu 6 BER würden mit einem Mindestbeitrag von 6 BER veranlagt werden, unab-
hängig davon, ob sie tatsächlich 2; 4 oder 6 BER aufweisen. Unternehmen mit 6 bis 49 BER 
zahlen zum einen den Grundbeitrag in Höhe der maßgeblichen BER und erreichen dabei noch 
nicht den maximal zahlbaren Grundbeitrag, müssen aber gleichzeitig für die gleiche Anzahl 
an BER den „normalen“ Beitrag an die Unfallversicherung zahlen. Für alle Unternehmen ab 
50 BER gilt: Sie zahlen den maximalen Grundbeitrag, der sich aus 50 BER multipliziert mit 
dem maßgeblichen Hebesatz (Beitragsfuß) ergibt, zuzüglich des Beitrags für die insgesamt 
vorliegenden BER. Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: Ein Versicherter weist 
insgesamt 300 BER auf. Bei seinem Träger ist ein Beitragsfuß von 2 Euro pro BER maßgeb-
lich. In diesem Fall würde der Versicherte einen Grundbeitrag in Höhe von 50 BER mal Bei-
tragsfuß in Höhe von 2 Euro/BER = 100 Euro zahlen. Gleichzeitig müsste er für die 300 BER 
zusätzlich weitere 600 Euro Jahresbeitrag zahlen. In der Summe würde der Jahresbeitrag 700 
Euro betragen. Ein Kleinunternehmen mit lediglich 40 BER unter dem Dach des gleichen 
Trägers mit dem gleichen Beitragsfuß würde 80 Euro Grundbeitrag plus 80 Euro „Normalbei-
trag“ zahlen. Der Mindestbeitrag von Versicherten würde in diesem Fall 6 BER mal 2 Eu-
ro/BER = 12 Euro betragen. Die Höhe des Mindestbeitrags kann sich gleichermaßen an höhe-
ren BER-Niveaus orientieren. Dies hängt auch von der Höhe der Beitragsfüße als auch dem 
avisierten, gerechtfertigten Mindestbeitrag ab. Gleiches gilt für das Niveau des maximalen 
Grundbeitrags. Darüber hinaus beeinflusst der Verlauf der Degressions- bzw. Potenzfunktio-
nen in den einzelnen Produktionsverfahren die Höhe des Grundbeitrags. Somit wird die hohe 
Flexibilität deutlich, die ein „fließender“ Grundbeitrag für die Versichertengemeinschaft auf-
weist. Der mit einem Mindestbeitrag gekoppelte Grundbeitrag kann sowohl für die vollstän-
dige Finanzierung der Verwaltungs- und Präventionskosten konzipiert werden, ohne Kleinst-
unternehmen dabei zu überbelasten. Darüber hinaus bietet er ein adäquates Instrument, unan-
gemessene Beitragsbelastungsverschiebungen im Zusammenhang mit Veränderungen der 
Beitragsbemessungsgrundlagen innerhalb der einzelnen Produktionsverfahren bzw. Kataster-
arten aufzufangen.41 Die Einführung von Berechnungseinheiten bei allen regionalen Trägern 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung hat dieser Form des Mindest- und Grundbeitrags 
den Weg geebnet. Auch bei der GBG ist eine analoge Verfahrensweise auf der Basis der Ar-
beitswerte möglich. Deswegen ist allen Trägern bzw. einem Bundesträger zu empfehlen, diese 
Form des Grundbeitrags zu etablieren. Dabei ist abzuwägen, dem Duktus des in Schleswig-
Holstein und Hamburg verankerten Grundwertes (Grundbeitrags) zu folgen (§ 44 IV), den 
Beitrag im satzungsmäßig verankerten Rahmen flexibel durch den Vorstand zu gestalten oder 
                                                 
41  Dazu bedarf es jedoch auch einer adäquaten Erfassung bzw. Berücksichtigung im technischen Ablauf des 

Risikoausgleichs bzw. der Beitragsermittlung in einzelnen Risikogruppen, wie er bereits im Kapitel 3.2.3.3 
im Kontext der FG Beitrag LUV angesprochen wurde. 
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eine Form zu wählen, bei der der Mindest- bzw. Grundbeitrag in Form der BER fixiert ist und 
kein Spielraum in einem satzungsmäßigen Rahmen verbleibt.  

Der flexible bzw. fließende Grundbeitrag bietet im Sinne des Äquivalenz- und Leistungsfä-
higkeitsprinzips viele Vorteile und erfährt bei den Versicherten, die bislang damit konfrontiert 
wurden, ein hohes Maß an Akzeptanz. Eine bundesweite Übertragung ist angezeigt. 

3.2.6 Erfassung und Verbeitragung von Nebenunternehmen sowie von Unternehmen 
ohne Bodenbewirtschaftung 

§ 131 SGB VII determiniert die Zuständigkeit von Trägern der Unfallversicherungen für 
Hilfs- und Nebenunternehmen. Unternehmen, die verschiedenartige Bestandteile (Haupt-, 
Neben- und Hilfsunternehmen) umfassen und dabei demselben Rechtsträger angehören, sind 
bei dem Unfallversicherungsträger versichert, dem das Hauptunternehmen angehört. Das 
Hauptunternehmen bildet dabei den Schwerpunkt des Unternehmens. Hilfsunternehmen die-
nen überwiegend den Zwecken anderer Unternehmensteile. Dagegen verfolgen Nebenunter-
nehmen überwiegend eigene Zwecke (§ 131 II SGB VII). Speziell für die Landwirtschaft sind 
auch Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung zu nennen. Dies betrifft insbesondere die ge-
werbliche Tierhaltung oder auch Lohnunternehmen der Land- und Forstwirtschaft.  

Die Landwirtschaft kennt ein breites Spektrum an (gewerblichen) Nebenunternehmen sowie 
an Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung, deren Anzahl bzw. Bedeutung in den vergan-
genen Jahren tendenziell zugenommen haben und damit auch die Bedeutung für die Träger 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherungen zugenommen hat. Der bundesweit genutzte 
Katasterkatalog umfasst weit mehr als 100 verschiedene Formen derartiger Unternehmen, die 
durch verschiedene Arten von Handels- und Verwaltungsunternehmen, verschiedene Beher-
bergungs- und Verköstigungsunternehmen, verschiedenen Veredlungs-, Handwerks- und 
Fuhrunternehmen geprägt sind. In § 5 der Richtlinie des LSV-SpV über die Berechnungs-
grundlagen nach § 182 Abs. 2 bis 6, insbesondere die Bildung von Risikogruppen sowie die 
Berücksichtigung des solidarischen Ausgleichs nach § 143e Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a SGB VII 
werden die verschiedenen Gruppen von Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung sowie Ne-
benunternehmen kategorisierend zusammengefasst und dazugehörige Bemessungsgrundlage 
aufgeführt. Für jede Kategorie können unterschiedliche Bemessungsgrundlagen maßgeblich 
sein. So sind für Nebenunternehmen Arbeitstage, Lohnsummen oder auch Pauschbeträge 
denkbar. Für Lohnsummen werden Arbeitstage oder Lohnsummen genannt und für die ge-
werbliche Tierhaltung werden BER vorgeschrieben. Letztere wären aus der Perspektive der-
bisherigen Regionalträger zu bevorzugen, da im Rahmen der Hebesatzermittlung Berech-
nungseinheiten die Grundlage darstellen. Sofern eine Erfassung in Arbeitstagen erfolgt, kann 
auch eine Umrechnung in BER erfolgen. Schwieriger wird eine Umrechnung in BER jedoch 
z. B. im Fall von Flächenwerten. Speziell bei z. B. Jagdunternehmen sind BER wenig ange-
messen. Vielmehr sollte eine Kombination aus Jagdwert und Jagdfläche die Beitragsgrundla-
ge bilden.  
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Sofern möglich, sollten für viele Nebenunternehmen sowie für Unternehmen ohne eigene 
Bodenbewirtschaftung Schätzwerte des Arbeitsbedarfs etabliert werden, falls sie angemessen 
ermittelbar sind. Angemessen bedeutet zunächst, dass keine zu großen Abweichungen von 
den individuell maßgeblichen Werten bei einer großen Zahl betroffener Betriebe in Kauf ge-
nommen werden müssen. Angemessen bedeutet jedoch auch, dass der Aufwand, den jeweils 
maßgeblichen Abschätztarif zu entwickeln, noch in einem akzeptablen Verhältnis zur Anzahl 
und zum Umfang der betroffenen Versicherten steht. Vor diesem Hintergrund ist zu konstatie-
ren, dass die vielfach noch mit Arbeitstagen erfassten Biogasanlagen, Ferienwohnungen oder 
verschiedene Formen der Pferdehaltungen bzw. –nutzungen mit einem angemessenen Auf-
wand über einen Abschätztarif erfasst werden können, wenn nur wenige, vergleichsweise 
leicht erfassbare aber auch kontrollierbare Parameter dieser Unternehmensformen bekannt 
sind. Sobald ein Abschätztarif für den Arbeitsbedarf nicht mehr eingezeigt erscheint, sollte 
die bisherige Vorgehensweise der Erfassung von Arbeitstagen oder Arbeitswerten ins Kalkül 
gezogen werden, auch wenn es sich dabei z. T. um eine zweitbeste Lösung handelt. Nur in 
Ausnahmefällen und sofern unvermeidbar, sollten noch Flächenwerte oder Flächenumfange, 
wie z. B. bei Jagdunternehmen akzeptiert werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
es unter dem Dach eines Bundesträgers einheitlich vollzogen wird, um dem Gleichbehand-
lungsprinzip aller Versicherten ausreichend Rechnung zu tragen.  

3.3 Harmonisierung des Beitragsmaßstabs für die LUV durch Einfüh-
rung eines Beitragsausgleichsverfahrens für die gesamte LUV  

3.3.1 Grundlagen eines Beitragsausgleichsverfahrens 

Mit der Diskussion bezüglich eines Bundesträgers für die landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherungen stellt sich gleichermaßen die Frage, ob nicht auch einheitlich für alle versicherten 
Unternehmen (Unternehmer) der LUV ein Beitragsausgleichsverfahren (BAV) als ökonomi-
scher Anreiz zur Förderung der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten eingesetzt 
werden könnte, so wie es die Gartenbau-Berufsgenossenschaft und die sonstigen gesetzlichen 
Unfallversicherungen etabliert haben.42 Damit wäre das Beitragssystem primär nicht allein 
durch verschiedene Risikogruppen bzw. Gefahrklassen oder -tarife differenziert, sondern auch 
sekundär durch Nachlässe bzw. Zuschläge (Bonus-Malus-Systeme) auf Unternehmensebene.  

Der Duktus eines Beitragsausgleichsverfahrens ist in erster Linie, Prävention in den Unter-
nehmen durch Beitragsanreize zu fördern, um die Versicherungsfälle und den Umlagebedarf 
zu senken. Damit haben die Versicherten die Möglichkeit, partiell den Beitrag zur Unfallver-
sicherung selbst zu beeinflussen aber gleichzeitig auch als genossenschaftlich haftende Mit-

                                                 
42  Mit dem Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz (UVNG, BT-Drs. IV 938, S. 24) aus dem Jahre 1963 

wurden die gewerblichen Berufsgenossenschaften verpflichtet, das Beitragsausgleichsverfahren einzufüh-
ren.  
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glieder der BG angemessener am finanziellen Ergebnis eines Geschäftsjahres teilhaben zu 
können (vgl. dazu Heldmann, 2010, S. 183ff. sowie BSG, 18.10.1984, 2 RU 31/83 und HV-
Info 20/1984, S. 39ff.).  

Das Beitragsausgleichsverfahren soll einen nachhaltigen bzw. spürbaren Anreiz bieten, Unfäl-
le zu verhüten. Dies gelingt durch einen gewährten Nachlass als Belohnung, weil innerhalb 
des begünstigten Unternehmens kein oder ein unterdurchschnittliches Unfallgeschehen fest-
zustellen war, oder aufgrund eines Zuschlags als quasi zusätzliche Strafe oder Appell, weil ein 
überdurchschnittliches Unfallgeschehen vorliegt. Auch die Kombination von Nachlässen und 
Zuschlägen ist möglich. Dabei wird speziell Berufsgenossenschaften mit einem hohen Anteil 
kleiner Unternehmen ein reines Nachlasssystem nicht empfohlen. In kleinen Unternehmen 
ereignen sich viel weniger Unfälle, so dass die Mehrheit der Unternehmen über einen langen 
Zeitraum durchgehend Nachlässe erhalten und der Nachlass somit seinen belohnenden Cha-
rakter verliert und damit auch seine (psychologische) Wirkung einbüßen kann. Dagegen hat 
ein kombiniertes Zuschlags-Nachlassverfahren das Potenzial der stärksten Beitragsunter-
schiede (vgl. dazu auch Bigge, § 162 Rn 7f. oder Freischmidt, § 162 Rn 8). Schon aus diesem 
Grund gewährt der Gesetzgeber den einzelnen Berufsgenossenschaften eine großzügige Aus-
legung der Satzung bzw. Wahlfreiheiten bei der Umsetzung eines Beitragsausgleichsverfah-
rens, um sie den individuellen Rahmenbedingungen der einzelnen Berufsgenossenschaften 
anpassen zu können. Somit werden in der Praxis die Nachlass-, Zuschlags- oder kombinierte 
Nachlass-Zuschlagsysteme in Abhängigkeit der Zahl, Schwere oder anhand der Aufwendun-
gen für die Versicherungsfälle je nach BG individuell ausgestaltet. Dabei wählten im Jahr 
2008 sieben gewerbliche Berufsgenossenschaften ein Nachlassverfahren, sieben wählten ein 
Zuschlagsverfahren und zwölf gewerbliche Berufsgenossenschaften wählten ein kombiniertes 
Nachlass-/Zuschlagsverfahren. Die Höhe der Zuschläge bzw. der Nachlässe lag dabei zwi-
schen 10 bis 60%, wobei der durchschnittliche Zu- bzw. Abschlag 28% betrug (vgl. Eckhoff, 
2010, S. 166). Bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden die Nachlässe bzw. Zu-
schläge überwiegend anhand der Abweichung der Einzelbelastungszahl des Mitgliedsunter-
nehmens von der Durchschnittsbelastungszahl aller Mitgliedsunternehmen bzw. der Unter-
nehmer einer Gefahrklasse kalkuliert. Dabei orientiert sich die Berechnung der Belastungs-
zahl, je nach BG, an den maßgeblichen Bewertungsmerkmalen Zahl, Schwere oder Aufwen-
dungen und zusätzlich z. B. an den gezahlten Beiträgen, an den geleisteten Arbeitsstunden, an 
den gezahlten Arbeitsentgelten oder am berücksichtigungsfähigen Beitrag des Unternehmens 
für das Umlagejahr (vgl. Eckhoff, 2010, S. 157ff.). 

Die auferlegten Nachlässe bzw. Zuschläge können gestaffelt oder ungestaffelt erfolgen (ein-
heitlich) und als v. H. Satz auf den Beitrag berechnet werden. Diese Vorgehensweise ist nicht 
unstrittig, könnten doch insbesondere Unternehmen höherer Gefahrklassen (Risikogruppen) 
dadurch besonders stark betroffen sein. An dieser Stelle wird jedoch kein Verstoß gegen Arti-
kel 3 GG gesehen (vgl. BSG 18.10.1984, a.a.O.). Allein in diesem Kontext werden die beson-
deren Probleme von Zuschlägen deutlich, die als Bestrafung verstanden werden (sollen) und 
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somit häufiger Gegenstand der Rechtsprechung sein können. Nachlässe sind somit leichter 
„zu vermarkten“, wenngleich diese ebenfalls als sekundärer Zuschlag für all diejenigen zu 
verstehen sind, die keinen Nachlass erhalten. Letztlich bedeuten die fixen Belastungen in ei-
nem geschlossenen System, die auf die Versicherten aufzuteilen sind, Nachlässe für die eine 
Gruppe führen automatisch zu erhöhten Beiträgen für die verbleibenden Versicherten. Der 
Unterschied des ausschließlichen Nachlasssystems besteht letztlich im nicht explizit ausge-
wiesenen Zuschlag für die Gruppe der nicht Nachlassberechtigten. Dennoch könnte es als 
rechtlich problematisch angesehen werden, dass das Gesetz weder Mindesthöhen noch 
Höchstgrenzen für Nachlässe oder Zuschläge vorsieht (Übermaß- und Untermaßverbot, vgl. 
dazu auch BSG 18.10.1984, 2 RU 31/83 sowie 16. 11. 2005 - B 2 U 15/ 04 R). Allerdings ist 
von ungeschriebenen Mindest- und Höchstgrenzen auszugehen. Die Beschränkung ergibt sich 
allein schon aus dem Versicherungsprinzip, das ausgehöhlt werden würde, wenn die Zu- oder 
Abschläge ein Niveau erzielen, bei dem nur noch Unternehmen mit aktueller Belastung die 
Beiträge zahlen würden (vgl. dazu Heldmann, 2006, S. 202). Allerdings macht das Gesetz für 
andere Tatbestände konkretere Vorgaben, die im Folgenden kurz skizziert werden.  

Gesetzliche Grundlage 

Die Sozialgesetzgebung gewährt die Option, Zuschläge bzw. Nachlässe sowie Prämien ge-
währen zu können. D.h., neben dem Beitragsausgleichsverfahren können auch Sonderzahlun-
gen (Prämien) für Präventionsmaßnahmen oder auch nicht finanzielle Anreizsysteme wie An-
erkennungen oder Auszeichnungen für besondere Präventionsaktivitäten (Urkunden, öffent-
lichkeitswirksame Belobigungen) oder auch Gütesiegel und ähnliche Anerkennungen z. B. für 
die Einführung von Arbeitsschutzmanagementsystemen ausgesprochen werden (vgl. dazu 
auch §§ 14 und 162 II SGB VII sowie § 83 SGB IX). Dabei ist das Beitragsausgleichsverfah-
ren von besonderem Interesse, denn es ist für die gewerblichen Berufsgenossenschaften ge-
mäß § 162 I SGB VII obligatorisch (jedoch nicht für die gewerbsmäßige Bauarbeiten, § 162 
III SGB VII). Im Gegensatz dazu haben die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften die 
Option, ein Beitragsausgleichsverfahren geltend zu machen (vgl. § 162 I S. 6 SGB VII), die 
bislang lediglich von der Gartenbau-Berufsgenossenschaft in Anspruch genommen wird. Aus 
historischer Perspektive betrachtet wurden den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
insbesondere aufgrund struktureller Gründe (hohe Anzahl an Kleinbetrieben) aber auch auf-
grund der abweichenden Beitragsbemessung das Wahlrecht eingeräumt, ein Beitragsaus-
gleichsverfahren zu etablieren (vgl. dazu auch Noell, 1957, S. 67ff.).  

Für die Kalkulation der Zuschläge bzw. Nachlässe sind Wegeunfälle (§ 8 II Nr. 1-4 SGB VII) 
außer Acht zu lassen. Darüber hinaus können die einzelnen Träger per Satzung entscheiden, 
ob sie Versicherungsfälle, die durch höhere Gewalt oder das alleinige Verschulden nicht zum 
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Unternehmen gehörender Personen sowie durch Berufskrankheiten43 oder Versicherungsfälle 
auf Betriebswegen verursacht wurden, per Satzungsregelung vom Beitragsausgleichsverfah-
ren auszunehmen (§ 162 I S. 2 SGB VII). Ein streng einheitliches vorgegebenes Beitragsaus-
gleichsverfahren macht in Anbetracht der erheblichen Unterschiede zwischen den Berufsge-
nossenschaften wenig Sinn. Entscheidend ist jedoch, ein Verfahren zu etablieren, das nicht 
allein dem gesetzlichen Wortlaut entspricht, sondern auch seiner Teleologie. Dazu zählt ein 
angemessenes Verfahren, das gleichzeitig auch den innerberufsgenossenschaftlichen sto-
chastischen Risikoausgleich nicht beeinträchtigt (vgl. auch Schulz, 1999, S. 18).  

3.3.2 Vor- und Nachteile eines Beitragsausgleichsverfahrens für die LUV 

Die GBG wendet das Beitragsausgleichsverfahren bereits seit mehr als 10 Jahren an und hat 
offenbar positive Erfahrungen damit gesammelt (GBG, 2011). Wenngleich die Messbarkeit 
des Erfolgs von Beitragsausgleichsverfahren sehr schwierig ist (vgl. dazu u. a. die Entwick-
lung der Tausend-Mann-Quote, TMQ), scheinen die Versicherten selbst diese Vorgehenswei-
se weitgehend als angemessen zu empfinden. Nach Auskunft der GBG ist ein breiter Konsens 
erkennbar. Für die anderen Träger bzw. für die Land- und Forstwirtschaft könnte ein Bei-
tragsausgleichsverfahren gleichermaßen interessant sein. Die psychologische Wirkung eines 
Bonus- bzw. Malussystems sollte nicht unterschätzt werden. Darüber hinaus könnte ein derar-
tiges Verfahren dazu beitragen, die Versicherten stärker dafür zu sensibilisieren, ob und in-
wieweit es opportun erscheint, z. B. wenig ausgebildete Mitarbeiter oder Altenteiler in die 
praktische Arbeit zu integrieren, wenn die damit verbundenen höheren Unfallrisiken im Bei-
trag internalisiert werden. Damit könnten auch interregionale Beitragsunterschiede unter dem 
Dach eines Bundesträgers stärker berücksichtigt werden, wenn sich z. B. herausstellen sollte, 
dass in einer Region Deutschlands die Unfallraten bzw. Unfallschäden aufgrund des regional 
verstärkten Einsatzes von ungelernten Arbeitern oder Altenteilern sowie aufgrund topografi-
scher Unterschiede höher sein sollten. Allerdings wird in diesem Kontext auch die Meinung 
geäußert, die Unfälle von Altenteilern aus einem optionalen Beitragsausgleichsverfahren aus-
zuklammern. In diesem Zusammenhang werden jedoch noch weitere potenzielle Probleme 
deutlich. Es gibt z. B. viele Sozialinstitutionen in Deutschland, die bestrebt sind, körperlich 
bzw. geistig behinderte Menschen durch die Arbeit in landwirtschaftlichen Unternehmen ge-
sellschaftlich zu integrieren. Diese Institutionen könnten durch ein Beitragsausgleichsverfah-
ren übervorteilt werden, sofern man sie nicht von einem derartigen Verfahren ausschließt. 
Allerdings existieren noch viele andere, z. T. bedeutendere Nachteile. Speziell für die Land-
wirtschaft können von vornherein signifikant höhere Anteile an Leistungen durch höhere Ge-
walt und ggf. auch Wegeunfälle zu verzeichnen sein, die aufgrund § 162 SGB VII in Verbin-
dung mit § 8 SGB VII nicht für das Beitragsausgleichsverfahren maßgeblich sein können bzw. 
                                                 
43  Berufskrankheiten werden aufgrund ihres längeren Entstehungsprozesses sowie aufgrund der Schwierigkei-

ten der Zuordnung der Ursache aber z. T. auch wegen der Schwierigkeit der Zuordnung zu einem Unter-
nehmen größtenteils nicht für das Beitragsausgleichsverfahren berücksichtigt (vgl. Schulz, 1999).  



 69

sollen. Allein die Wegeunfälle können ca. 5% des gesamten Leistungsvolumens bei den bis-
herigen regionalen Trägern der LUV ausmachen. Die gleichermaßen optional vom Beitrags-
ausgleichsverfahren herauszunehmenden Berufskrankheiten können ebenfalls mehr als 5% 
der gesamten Leistungsaufwendungen (Kontenklassen 4 und 5) betragen. Besonders wichtig 
sind in diesem Zusammenhang jedoch die umfangreichen Arbeiten mit Tieren in der Land-
wirtschaft, bei deren Kontakt Unfälle auch durch die besten Präventionsmaßnahmen nicht 
immer zu verhindern sind, wenngleich Präventionsmaßnahmen an dieser Stelle sehr bedeu-
tend sind. Unfälle mit Tieren sind besonders für die Landwirtschaft prägend und bieten dem-
entsprechend einen besonderen Abgrenzungstatbestand zu allen anderen Berufsgenossen-
schaften. Bezüglich des Leistungsaufkommens sind die Katasterarten der Tierhaltung (die 
Risikogruppe der Tierhaltung) als sehr bedeutend einzuschätzen, die bei einzelnen regionalen 
Trägern der LUV in der Regel zwischen 20 bis 40% der gesamten jährlichen Leistungsausga-
ben (Kontenklasse 4 und 5) betragen (schriftliche Auskünfte einzelner landwirtschaftlicher 
Berufsgenossenschaften aus dem Jahr 2011).  

Aber auch eine Abgrenzung von Unfällen, die insbesondere in der Außenwirtschaft stark wit-
terungsbedingt anfallen können und somit auch unter höherer Gewalt subsumierbar sind, 
könnte vielfach sehr schwer fallen. Die Rechtsstreitigkeiten könnten in diesem Zusammen-
hang ein überdurchschnittliches Maß annehmen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die Höhe 
der Nachlässe bzw. Zuschläge. In diesem Zusammenhang ist das Übermaß- und Untermaß-
verbot zu beachten. D.h., die Nachlässe oder Zuschläge sollten insbesondere nicht zu hoch 
ausfallen. Damit könnte u. a. das Äquivalenz- aber auch das Leistungsfähigkeitsprinzip im 
Sinne einer adäquaten Versichertengemeinschaft zu stark eingeschränkt werden. Für die 
Gruppierung der landwirtschaftlichen Unternehmen könnte dies problematisch werden, was 
am folgenden Beispiel in Tabelle 29 verdeutlicht werden soll.  

Tabelle 29: Exemplarische Zusammenstellung einer Versichertengemeinschaft mit unter-
schiedlichen Unfallbelastungen im Kontext jeweils dazugehöriger Beitragsein-
heiten und Beitragssummen in Euro  

Verteilung der Belas-
tungen 

Anzahl versicherter 
Unternehmen 

Dazugehörige 
Beitragseinheiten

Summe der Beiträ-
ge in Euro 

Unterdurchschnittliche 
Belastung 

200.000 40.000.000 120.000.000

Durchschnittliche Belas-
tung 

10.000 2.000.000 6.000.000

Überdurchschnittliche 
Belastung 

30.000 6.000.000 18.000.000

Summen 240.000 48.000.000 144.000.000

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Ausgehend von einer fiktiven Gruppe Versicherter, die sich – wie in der Landwirtschaft auch 
– durch einen hohen Anteil versicherter Unternehmen ohne Unfälle bzw. mit einem sehr ge-
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ringem Unfallvorkommen (bzw. daraus resultierender geringer Unfallkosten) auszeichnen, 
könnten zwei unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar sein. Sollte ein Nachlass von z. B. 
10% auf den Beitrag maßgeblich sein, von dem alle Unternehmer mit unterdurchschnittlicher 
Belastung profitieren würden, könnte der 10%ige Nachlass von der Gruppe der überdurch-
schnittlich Belasteten getragen werden, was bei dieser Gruppe zu einer Beitragserhöhung von 
mehr als 60% führen würde, sofern die Beitragseinheiten in den Gruppen (in der LUV die 
BER) jeweils einheitlich verteilt wären. Damit wäre mit der dadurch entstehenden Beitrags-
spanne von 10% Nachlässe bis zu ca. 67% Zuschläge ein Übermaßverbot zumindest tangiert, 
wenngleich gegenwärtig bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften diese Spannen er-
kennbar sind (vgl. dazu auch Bigge, § 162 Rn 24 oder Leube, § 162 Rn 10). Als alternative 
Lösung könnte das Umlagesoll um 12 Mio. Euro von 144 Mio. auf 156 Mio. erhöht werden, 
mit der Folgewirkung, eines letztlich nur marginal feststellbaren Nachlasses für die Begüns-
tigten, aber eines erkennbaren (nicht explizit ausgewiesenen) Zuschlags für die überdurch-
schnittlich belastete Gruppe. Dies veranschaulicht der folgende Rechenweg: Wenn insgesamt 
48 Mio. Beitragseinheiten (bzw. BER) unterstellt werden (die im Durchschnitt auf alle Unter-
nehmen gleich verteilt wären)44, würde sich der Beitragsfuß um 0,25 Euro je Beitragseinheit 
erhöhen, wenn 12 Mio. Euro Nachlässe darauf verteilt würden. Damit könnte die unterdurch-
schnittlich belastete Gruppe einerseits 12 Mio. sparen, andererseits müsste sie für die für sie 
maßgeblichen (unterstellten) 40 Mio. Beitragseinheiten insgesamt 10 Mio. Euro mehr Beitrag 
leisten. Der Nettoüberschuss dieser Gruppe würde lediglich 2 Mio. Euro betragen und somit 
lediglich ca. 1,7% effektiver Beitragsnachlass für die unterdurchschnittlich Belasteten bedeu-
ten (in der vorherigen Alternative waren es 10%) , während die überdurchschnittlich, aber 
auch die durchschnittlich betroffenen Gruppen eine Beitragserhöhung (bei unterstellten 6 Mio. 
bzw. 2 Mio. Beitragseinheiten) von 1,5 Mio. bzw. 0,5 Mio. Euro oder ca. 8,3% hinzunehmen 
hätten.45 Spätestens an dieser Stelle wird deutlich: Das Beitragsausgleichsverfahren ist kein 
Beitragsrückerstattungsverfahren (im Rahmen von Nachlässen), sondern ein Beitragsumver-
teilungsverfahren. In diesem Kontext werden weitere Fragen offenkundig, ob einerseits die 
Anreizwirkung für die Begünstigten groß genug sein kann (der Nachlass sollte aus psycholo-
gischen Gründen ausreichend groß sein, um seine volle Anreizwirkung zu entfalten) und die 
Verhältnismäßigkeit für die verbleibenden Betroffenen gleichzeitig gewahrt werden kann. Die 
Art der Verfahrensfindung ist somit nicht ganz leicht. Dies löst einen nicht unerheblichen 

                                                 
44  Die proportionale Verteilung der Beitragseinheiten auf die drei Gruppen mit unterschiedlichen Belastungen 

muss nicht unbedingt für die Landwirtschaft zutreffen. Überdurchschnittlich belastete Unternehmen könn-
ten auch überdurchschnittlich hohe Beitragseinheiten aufweisen, verbunden mit der Vermutung, dass große 
Unternehmen ein höheres Unfallrisiko bezüglich des Schadensereignisses aufweisen können als kleine Un-
ternehmen. Dies muss jedoch nicht für das Unfallrisiko bezüglich der Schadenssumme (Unfallgefahr) zu-
treffen. 

45  Ein kombiniertes Nachlass- und Zuschlagsverfahren würde in der Wirkung zwischen den zuvor genannten 
Optionen einzuordnen sein. 
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Diskussionspunkt innerhalb der Versicherungsgemeinschaft aus. Dabei ist das zuvor gewählte 
Beispiel bewusst sehr einfach gewählt worden. In der Realität kann sich für einzelne Berufs-
genossenschaften ein gänzlich anderes Bild darstellen. Gleichermaßen stellen sich vorab und 
im weiteren Verlauf eines Beitragsausgleichsverfahrens bedeutende Fragen, wie z. B. die Dif-
ferenzierung von Nachlässen und Zuschlägen und deren Niveaus sowie die wichtige Frage, ob 
bereits ein Unfall zum Entzug eines Nachlasses bzw. zu einem Zuschlag führen würde. In 
Anbetracht der vergleichsweise geringen Größe vieler Unternehmen und der damit verbunde-
nen geringen Unfallhäufigkeit (vgl. Bigge, § 162 Rn 7) sowie den gleichzeitig vielen land-
wirtschaftlichen Arbeiten, die an der Grenze zur höheren Gewalt liegen, wirken diese Frage-
stellungen überdurchschnittlich konfliktbeladen. Damit kann ein hohes Maß an Rechtsunsi-
cherheit induziert werden. Gerade bei der Tierhaltung wird man häufig von höherer Gewalt 
bei den Unfällen ausgehen müssen, so dass eine Herausnahme für ein Zuschlags- bzw. Nach-
lasssystem sinnvoll erscheinen könnte, wenngleich viele Unfälle mit Tieren aufgrund erhöhter 
Fahrlässigkeit der Verunfallten zu verzeichnen sind. Unter Berücksichtigung der obligatorisch 
herauszunehmenden Wegeunfälle und der fakultativ nicht zu berücksichtigenden Leistungen 
für Berufskrankheiten, würde kein großes Volumen für das Beitragsausgleichssystem verblei-
ben. Somit wären in Anbetracht der vielen vergleichsweise kleinen Unternehmen in der LUV 
mit vergleichsweise hohen (stochastischen) Schwankungen bei der Kalkulation von Nachläs-
sen bzw. Zuschlägen auszugehen, zumal die Unfallwahrscheinlichkeit für einzelne Unterneh-
men auch aufgrund der Unternehmensgrößen, vergleichsweise gering ist.  

Darüber hinaus dürfen auch die Verwaltungskosten eines Beitragsausgleichsverfahrens nicht 
unerwähnt bleiben. Vor dem Hintergrund der weiterhin zu reduzierenden Verwaltungskosten 
ist das Beitragsausgleichsverfahren möglicherweise kontraproduktiv. Die Höhe der damit 
zusammenhängenden Kosten ist schwer messbar, zumal Beitragsausgleichsverfahren übli-
cherweise keine eigene Kostenstelle aufweisen. Aber insbesondere aufgrund der zuvor ange-
deuteten Abgrenzungsprobleme vieler Arbeiten bezüglich der Wegeunfälle und der Unfälle, 
die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, kann speziell in der Landwirtschaft der Verwal-
tungsaufwand als überdurchschnittlich eingeschätzt werden. Dabei ist auch zu beachten, dass 
der Gesetzgeber mit dem Etablierung des § 162 SGB VII sowie der vorangegangenen RVO 
den landwirtschaftlichen Trägern bewusst die Option ließ, ein Beitragsausgleichsverfahren 
einzuführen. Die obligatorische Einführung wurde offenbar auch in der Vergangenheit nicht 
als opportun erachtet.  
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Zusammenfassung der Abwägung zur Einführung eines Beitragsausgleichsverfahrens 

Ein Anreizsystem für die Beitragsgestaltung (einer landwirtschaftlichen Unfallversicherung) 
sollte verschiedene Anforderungen erfüllen (vgl. dazu auch Eckhoff, 2010, S. 17ff.). Dazu 
zählen:  

! Ein ausreichend hohes Anreizniveau, das für den Versicherten noch erreichbar sein sollte. 
! Eine ausreichende Berücksichtigung des möglicherweise bereits hohen Präventionsni-

veaus. 
! Ein Engagement, das für die Prävention erkennbar ist, sollte in der Beitragsgestaltung 

gewürdigt werden.  
! Die in kleinen und mittleren Unternehmen üblicherweise geringer auftretenden Unfallhäu-

figkeiten bzw. Unfalllasten sollten dennoch angemessen in der Beitragsgestaltung bei aus-
reichender Anreizentfaltung reflektiert werden. 

! Materielle Anreize an den Arbeitgeber sollten derart ausgestaltet werden, dass dieser mo-
tiviert wird, seinen Arbeitnehmern ausreichend immaterielle Anreize für die Prävention zu 
bieten. 

! Anreizsysteme sollten üblicherweise zügig Wirkung entfalten. 
! Die Anreizsysteme sollten durch ein geeignetes Anreizschema auf das Verhalten des Bei-

tragspflichtigen Einfluss nehmen (Steuerungsfunktion), damit eine dauerhafte Motivation 
gewährleistet wird, erworbene Vorteile bei der Beitragsgestaltung zu konservieren. 

! Angemessene Strukturierungen von Gefahrengemeinschaften sind zu gewährleisten, bei 
der eine Vielzahl an Risikofaktoren eine Rolle spielen kann. 

! Die Beitragsgestaltung sollte weder zu einer Erhöhung der Beitragslasten für die Versi-
cherten noch zu einer Erhöhung der Verwaltungskosten führen 

Wenngleich das historische Argument, für landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften keine 
obligatorische Etablierung eines Beitragsausgleichsverfahrens einzuführen, aufgrund des mitt-
lerweile stattgefundenen Strukturwandels nicht mehr vollständig zutrifft, so sind doch viele 
der historischen Gründe einer fakultativen Anwendung immer noch virulent. Aber auch vor 
dem Hintergrund der Wahlfreiheit der Anwendung eines Beitragsausgleichsverfahrens deutet 
sich im Kontext der zuvor aufgeführten Argumentationsketten sowie des Anforderungsprofils 
von Beitragsausgleichsverfahren an, dass auch gegenwärtig eine Einführung eines Beitrags-
ausgleichsverfahrens für alle Teile der LUV nicht empfehlenswert oder gar zwingend er-
scheint. Die stochastischen Einflüsse auf das Beitragsniveau im Beitragsausgleichsverfahren 
der Versicherten könnten unangemessen hoch sein. Darüber hinaus handelt es sich bei den 
versicherten Unternehmen in der LUV vielfach um vergleichsweise kleine Unternehmen, bei 
denen Zuschläge oder Nachlässe als Anreizinstrument ein Niveau darstellen, bei dem eine 
bessere Unfallverhütung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive wenig motivierend sein 
könnte (vgl. dazu z. B. Platz, 1996, S. 1175ff.).  
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Die GBG hat vor mehr als 10 Jahren das Beitragsausgleichsverfahren offenbar erfolgreich 
eingeführt bzw. es wurde auch von der Versichertengemeinschaft wenig in Frage gestellt.46 
Dabei sind jedoch die strukturellen Unterschiede in der Versichertengemeinschaft sowie in 
der Art der Unfallursachen zwischen den Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaus 
zu beachten, die sich nicht allein in der Beschäftigtenstruktur widerspiegelt. Die Arbeiten in 
der Landwirtschaft können durch einen signifikant höheren Anteil an Unfällen gekennzeich-
net sein, die durch höhere Gewalt verursacht sind. Dabei können schwierige Abgrenzungsfra-
gen auftauchen, die einem landwirtschaftlichen Träger nicht oktroyiert werden sollten, son-
dern vielmehr die Möglichkeit eröffnet werden sollte (so wie es § 162 SGB VII bereits vor-
gibt), ein Beitragsausgleichsverfahen zu etablieren, wenn ein günstiger Zeitpunkt dafür gege-
ben ist. D.h., wenn die strukturellen Voraussetzungen in der Landwirtschaft vorhanden sind. 
Dieser Zeitpunkt ist gegenwärtig im Bereich der Landwirtschaft nicht erkennbar. In Anbet-
racht der sich stetig verändernden (strukturellen) Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft 
ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich ein Beitragsausgleichsverfahren in Zukunft stärker 
anbieten könnte.  

                                                 
46  Bislang wurden noch keine statistischen Methoden zur quantitativen Messung der Wirksamkeit der Bei-

tragsausgleichsverfahren für eine allgemeine Anwendung entwickelt bzw. gefunden, wenngleich vereinzelt 
derartige Versuche angestellt wurden. Grundsätzlich sind jedoch Rückgänge des Unfall- und Berufskrank-
heitengeschehens sowie der damit verbundenen Kostenentwicklung – bezogen auf die Entgelte - erkennbar. 
Fraglich bleibt nur, auf welche Ursachen diese Entwicklungen zurückzuführen sind. Einige Autoren wie 
Riedel oder Kötz und Schäfer stellen einen z. T. signifikanten Zusammenhang zwischen der Einführung 
von Beitragsausgleichsverfahren und dem Rückgang der Arbeitsunfälle fest. Allerdings bedeutet Korrelati-
on nicht Kausalität. Neben der potenziellen Wirksamkeit von Beitragsausgleichsverfahren können sich 
auch strukturelle Gründe oder die Effizienz der Präventionsarbeit dahinter verbergen (vgl. dazu auch Bigge, 
§ 162 Rn 37).   
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4 Zusammenfassung und Empfehlungen 
Vor dem Hintergrund der Diskussion, ob ein Bundesträger für die landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherungen sinnvoll und umsetzbar ist, wurde der Unterzeichner mit der Aufgabe be-
traut, welche Möglichkeiten im Rahmen eines Bundesträgers bestehen könnten, eine ange-
messene Umsetzung einheitlicher Beitragsmaßstäbe im Sinne aller oder zumindest des Groß-
teils der Versicherungspflichtigen aber auch der Administration zu gewährleisten, die auch zu 
stärker vereinheitlichten Wettbewerbsbedingungen für identische landwirtschaftliche Betriebe 
in Deutschland führen können. Es geht somit nicht um die Feststellung, ob ein Bundesträger 
grundsätzlich möglich ist. Prinzipiell kann jederzeit ein Bundesträger aus rechtlicher und ad-
ministrativer etabliert werden, sofern die beteiligten Stakeholder dies für wünschenswert er-
achten. Allerdings ist bei dieser Entscheidung auch auf die Betroffenheit einzelner Beteiligter 
abzustellen. D.h., inwieweit werden z. B. das Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzip 
sowie das Solidaritätsprinzip unangemessen berührt und kann der mit einem Bundesträger 
zumindest langfristig avisierte einheitliche Beitragsmaßstab bei den landwirtschaftlichen So-
zialversicherungen zu verstärkten regionalen oder einzelbetrieblichen Härten führen. Vor die-
sem Hintergrund ist der Auftrag einzuordnen, einen bundesweit einheitlichen Beitragsmaß-
stab für die landwirtschaftliche Unfallversicherung sowie für die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung (Pflegeversicherung) zu prüfen und dies mit der Frage nach möglicherweise 
veränderten Kriterien der Feststellung von Mindestgrößen für die einzelnen gesetzlichen 
landwirtschaftlichen Sozialversicherungen zu verbinden. Die diesbezüglich angestellten Ana-
lysen führen zu folgenden zusammenfassenden Empfehlungen. 

4.1 Harmonisierung des Beitragsmaßstabs für die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung 

Im Gutachten aus dem Jahr 2007 wurde auf die z. T. erheblichen interregionalen Unterschiede 
in der Bewirtschaftungsstruktur Deutschlands hingewiesen, die auf die jeweiligen topografi-
schen, klimatologischen, pedologischen und auch organisatorisch-strukturellen Bedingungen 
zurückzuführen sind. Dabei wurde auf die wahrscheinlich suboptimale Wirkung eines einheit-
lichen Beitragsmaßstabs für das gesamte Bundesgebiet hingewiesen. Dies galt auch für die 
Anwendung von Beitragsmaßstäben der bislang bei den regionalen Trägern der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung angewendeten Beitragsmaßstäbe für die Gartenbau-
Berufsgenossenschaft, die den Beitragsmaßstab Arbeitswert anwendet. Auch zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt ist eine Übernahme des Arbeitsbedarfs für die Gartenbau-
Berufsgenossenschaft oder die Übernahme des Arbeitswertes für die Landwirtschaft nicht 
angezeigt. Allerdings erscheint eine Zusammenführung beider Ausrichtungen Landwirtschaft 
und Gartenbau unter dem Dach eines Bundesträgers dennoch möglich, wenn die bislang je-
weils erfassten Risikogruppen bzw. Gefahrtarife nebeneinander geführt werden, da sie eine 
weitgehend ausreichende Trennschärfe gewährleisten. Damit dürfte ein Nebeneinander unter-
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schiedlicher Beitragsmaßstäbe in Landwirtschaft und Gartenbau für die gesamte LUV um-
setzbar sein. Dies dürfte auch zutreffen, wenn weiterhin ein Beitragsausgleichsverfahren für 
die Gartenbaubetriebe innerhalb ihrer Gefahrtarife umgesetzt wird, für die landwirtschaftli-
chen Unternehmen jedoch nicht. Für die Landwirtschaft ist ein Beitragsausgleichsverfahren 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu empfehlen. Obgleich Anreizwirkungen durch ein 
Beitragsausgleichsverfahren grundsätzlich erwartbar sind, ist speziell in der Landwirtschaft 
aufgrund ihrer strukturellen Effekte entweder mit zu geringen Anreizwirkungen eines Bei-
tragsnachlasses oder mit zu hohen Wirkungen eines Beitragszuschlags bei den von Unfällen 
betroffenen Betrieben zu rechnen. Die mit einem Beitragsausgleichsverfahren insgesamt er-
hoffte positive Anreizwirkung bei gleichzeitiger administrativer Effizienz ist speziell in der 
Landwirtschaft nicht zu erwarten. Dies gilt auch im Zusammenhang mit den speziell in der 
Landwirtschaft überdurchschnittlich stark zu erwartenden Unfällen durch höhere Gewalt, die 
sich aufgrund der Witterungsbedingungen sowie aufgrund des Umgangs mit Tieren einstellen 
können. Auch eine überdurchschnittliche Präventionsarbeit kann diese Unfälle nicht immer 
verhindern. Eine „Bestrafung“ der Betroffenen durch signifikant erhöhte Beiträge könnte un-
angemessen sein. Sollten jedoch insbesondere die Unfälle aufgrund höherer Gewalt aus dem 
Beitragsausgleichsverfahren ausgegliedert werden, könnte das verbleibende finanzielle Aus-
gleichsvolumen wiederum zu derart kleinen Volumen führen, dass die stochastischen Einflüs-
se unangemessen hohe Ausschläge bzw. Beitragsdifferenzen zwischen den von Unfällen stark 
betroffenen Unternehmen und den von Unfällen nicht oder wenig betroffenen Unternehmen 
induzieren könnten. 

Diese Empfehlungen können insoweit als Weiterentwicklung des Gutachtens aus dem Jahr 
2007 verstanden werden, die auch darauf zurückzuführen sind, dass seitdem in mittlerweile 
allen regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Unfallversicherungen der Arbeitsbedarf als 
Bemessungsgrundlage vollständig oder zumindest partiell eingeführt wurde und somit weiter-
gehende Aussagen zur Harmonisierung von Beitragsmaßstäben getroffen werden können. 
Dadurch wurde auch ein zumindest partieller interregionaler Vergleich der Beitragsmaßstäbe 
möglich, der in dieser Form zum Zeitpunkt 2007 nicht durchgeführt werden konnte. Speziell 
für die Landwirtschaft im engeren Sinn wird anhand des mittlerweile effizienter durchführba-
ren interregionalen Vergleichs deutlich, dass die interregionalen Unterschiede nicht so groß 
sind, wie sie zunächst im Jahr 2007 aufgrund pedologischer, topografischer, klimatologischer 
und struktureller Gründe angenommen werden mussten. D.h., mit der Einführung von einheit-
lich degressiv verlaufenden Abschätztarifen für das gesamte Bundesgebiet ist es verstärkt 
möglich, eine angemessene Abbildung einzelbetrieblicher Arbeitszeiten für das gesamte Bun-
desgebiet zu ermöglichen, ohne erhebliche Friktionen bzw. Fehleinschätzungen hinnehmen zu 
müssen. Dies zeigen die mittlerweile etablierten Abschätztarife unter dem gegenwärtigen 
Dach der einzelnen Regionalträger. Insbesondere bei der Tierhaltung sind die interregionalen 
BER-Unterschiede vergleichsweise gering, auch wenn eine diesbezüglich abschließende Be-
urteilung erst möglich ist, wenn die Erfassungsparameter bundesweit vereinheitlicht sind. 
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Allerdings sind einzelne Produktionsverfahren oder Gruppen von Produktionsverfahren in der 
Bodenbewirtschaftung bzw. bei den allgemeinen Arbeiten erkennbar, bei denen die bislang 
festgestellten interregionalen Differenzen zu überdurchschnittlichen Unterschieden führen 
könnten. Die regionalen Betroffenheiten sind dabei sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede 
könnten zunächst suggerieren, dass unter dem Dach eines Bundesträgers eine Übergangslö-
sung mit unterschiedlichen Abschätztarifen für einzelne Regionen (z. B. West- und Ost-
deutschland oder Nordwest-, Ost- und Süddeutschland47) sinnvoll sein könnte. Allerdings 
stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob unter dem Dach eines Bundesträgers die Beitragsun-
terschiede zwischen einzelnen betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen (z. B. Marktfrucht, 
Futterbau, Veredlung, Verbundbetriebe in der Landwirtschaft) oder die Beitragsunterschiede 
zwischen kleinen und großen Betrieben eine größere Bedeutung beizumessen ist.  

Gestaltungsmöglichkeiten für bundesweit einheitliche Beiträge mit geringerem Verwer-
fungspotenzial 
Zunächst ist zu bedenken, dass die versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer in der Re-
gel mit einer Vielfalt an Produktionsverfahren in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
verankert sind und gegenläufige Effekte der Beitragsveränderungen in einzelnen Produktions-
verfahren zu einer Nivellierung veränderter Beitragsbelastungen führen. Dies gilt auch vor 
dem Hintergrund, dass die Abschätztarife der Arbeitszeiten nur eine Seite der Medaille der 
regionalen und individuellen Beitragsbelastung sind. Die andere Seite der Medaille wird 
durch die Unfalllasten für einzelne Produktionsverfahren bzw. Risikogruppen geprägt. Die 
Höhe der möglicherweise regional unterschiedlich vorliegenden Unfalllasten je Berechnungs-
einheit sind jedoch bis zum heutigen Tag noch mit Unschärfen in der Zuweisung für einzelne 
Produktionsverfahren bzw. Kataster versehen, die allerdings in den nächsten Jahren an Rele-
vanz verlieren werden. Zu begründen sind diese Unschärfen mit den erst jüngst für einzelne 
Träger eingeführten Arbeitsbedarfswerten sowie der damit zusammenhängenden Kataster. 
Darüber hinaus sind für die Vergangenheit noch trägerspezifische Vorgehensweisen bei der 
Schlüsselung einzelner Unfalllasten auf die maßgeblichen Kataster erkennbar, so dass die 
Unfalllast pro BER bei dem einen Träger nicht mit der Unfalllast pro BER bei einem anderen 
Träger verglichen werden kann. Es ist somit einerseits nicht belegbar, ob in einzelnen Regio-
nen höhere Unfalllasten z. B. durch topografische Konstellationen entstehen, andererseits ist 
es jedoch auch nicht auszuschließen, dass aufgrund topografischer oder auch struktureller 
Bedingungen in einzelnen Regionen höhere Unfalllasten je Berechnungseinheit vorliegen 
können. Dies wird erst eine zukünftig vereinheitliche Datenerfassung und Datenschlüsselung 
aufzeigen können.  

                                                 
47  Ein Dreiregionenmodell könnte sich u. a. auch aufgrund der in Süddeutschland für die Beitragsbemessung 

noch maßgeblichen Flächenwerte anbieten, die bislang noch einen weichen Übergang der Beitragsbelas-
tung für die Versicherten aus der Umstellung zum Arbeitsbedarf auch für die kommenden Jahre gewähr-
leisten. In einem Übergangszeitraum könnte dieser Einfluss für süddeutsche Versicherte gewährleistet wer-
den. 
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Grundsätzlich kann vor diesem Hintergrund auch eine zeitnahe Umsetzung eines bundesweit 
einheitlichen Beitragsmaßstabs ohne Regionalisierung in Erwägung gezogen werden, ohne 
das Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzip aber auch das subjektive Gerechtigkeitsemp-
finden der Versicherten in Frage zu stellen. Denn es verbleiben für die Entscheidungsträger 
erhebliche Beeinflussungsmöglichkeiten, einen regional und individuell vergleichsweise sta-
bilen Beitrag zu gewährleisten, mit mehrheitlich sanften Übergängen für die einzelnen Versi-
cherten bzw. Gruppen von Versicherten.  

Risikogruppen als Beitragsgestaltungsinstrument 
Eine dieser Beeinflussungsmöglichkeiten ist die Flexibilität bei der Bildung von Risikogrup-
pen bzw. Risikoeinheiten. Sie dienen als Ansatz, systematisch eine Vielzahl von Produktions-
verfahren zu wenigen Gruppen zusammenzufassen und für diese Gruppen eine Risiko adjus-
tierte Anpassung der Beitragszahlungen vorzunehmen. D.h., die in den Risikogruppen jeweils 
anfallenden Leistungen sollen vollständig oder zum größten Teil durch die Beitragszahlungen 
gedeckt werden. Die mit der Einführung von Risikogruppen verbundene Möglichkeit der Kor-
rektur der Beiträge, bei wesentlicher Abweichung von Beitragsaufkommen und Leistungs-
aufwand, soll eine noch angemessenere Beitragsverteilung ermöglichen. Innerhalb des Bun-
desgebiets hat sich dabei eine Struktur herausgebildet, die die Boden bewirtschaftende Land-
wirtschaft (Ackerland, Grünland, sonstige Flächen), die Tierhaltung, Sonder- bzw. Spezial-
kulturen (ggf. zzgl. Weinbau), Forsten oder auch die sonstigen Unternehmen erfasst. Wenn-
gleich die zuvor aufgeführte Einordnung nicht zwangsläufig systematischen Kriterien ver-
gleichbarer Unfallrisiken innerhalb einer Gruppe und möglichst differenzierten Unfallrisiken 
zwischen den Gruppen entsprechen, haben die Abgrenzungen der Risikogruppen nach Tier-
haltung und Flächenbewirtschaftung im Allgemeinen sowie der Kulturartendifferenzierung 
und sektoraler Differenzierungen im Speziellen dennoch einen ganz erheblichen Vorteil: Die-
se vorgeschlagene Differenzierung wird von den Versicherten verstanden und akzeptiert, weil 
die unter den Risikogruppen subsumierten Produktionsverfahren jeweils Ähnlichkeiten in der 
Art und Ausführung der Arbeiten aufweisen. Spätestens an dieser Stelle zeigt sich, dass die 
Art der Zusammensetzung von Risikogruppen aus einzelnen Produktionsverfahren bzw. Ka-
tastern ein Kompromiss äußerer Rahmenbedingungen darstellt. Unter dem Dach eines Bun-
desträgers kann diese Differenzierung noch stärker als bislang auf die versicherungstechni-
sche Sachgerechtigkeit aber auch Akzeptanz bei den Versicherten ausgerichtet werden. Dazu 
zählt auch die Option, verstärkt einzelne Katasterarten als eigenständige Risikogruppe bzw. 
Risikoeinheit einzustufen, weil davon auszugehen ist, auf Bundesebene jeweils ein ausrei-
chendes Beitrags- bzw. Leistungsniveaus innerhalb eines Produktionsverfahrens aufzuweisen 
und damit einen stabilen Beitragsverlauf im Zeitablauf gewährleisten zu können. Diese Vor-
gehensweise bietet den erheblichen Vorteil einer als noch sachgerechter empfundenen Bei-
tragsgestaltung, weil z. B. ein Schweinemäster davon ausgehen kann, vollständig oder weit-
gehend vollständig die Unfallrisiken anderer Schweinemäster in Deutschland zu tragen, mit 
weitgehend vergleichbaren Unfallrisiken, und nicht, wie es bislang überwiegend der Fall ist, 
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auch die Unfallrisiken der Rinderhaltung oder der Geflügelhaltung zu übernehmen, da alle 
zusammen bislang in der Risikogruppe der Tierhaltung zusammengefasst sind. Damit für die 
Gruppe der Schweinemäster ein noch stabileres Beitragsaufkommen im Zeitablauf gewähr-
leistet werden kann, ist darüber nachzudenken, einzelne Kataster tierspezifisch zusammenzu-
fassen. An diesem konkreten Beispiel der Schweinehaltung könnte es sich anbieten, die 
Zuchtsauenhaltung, Jungsauenaufzucht, Ferkelaufzucht und Schweinemast zu einer Risiko-
gruppe zusammenzufassen, was jedoch nicht zwingend sein muss. Für andere Produktionsver-
fahren sind derartige „Unterrisikogruppen“ ebenfalls denkbar. Die bei der EDV Erfassung 
von Produktionsverfahren sowie der Schlüsselung einzelner Leistungen z. T. noch erkennba-
ren Unschärfen könnten damit noch besser bewältigt werden. Darüber hinaus würden die in 
der Vergangenheit z. T. festgestellten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den bisherigen 
regionalen Trägern der LUV sowie der GBG an Bedeutung verlieren, weil z. B. einzelne Son-
derkulturen eine eigenständige Risikoeinheit bilden könnten, in denen jeweils die eigenen 
Unfallrisiken und nicht mehr die anderer Sonderkulturen bzw. gänzlich anderer Tätigkeitsfel-
der getragen werden müssten. Die Begehrlichkeiten der Versicherten, entweder in die eine 
oder andere Versichertengemeinschaft zu „schlüpfen“, würden möglicherweise an Motivation 
einbüßen und Rechtsstreitigkeiten reduzieren. 

Schwellenwerte als Beitragsgestaltungsinstrument 
Im Rahmen der Risikoeinheiten bzw. Risikogruppen gibt es auch noch weitere Stellschrau-
ben, Beitragsbelastungen einerseits angemessen aber dennoch für einen Übergangszeitraum 
für den Großteil der Versicherten mit vergleichsweise geringen Beitragsverschiebungen zu 
generieren. Sofern die Beitrags- bzw. Leistungsvolumina eines Produktionsverfahrens (Katas-
ters) ausreichend groß sind, kann die Versichertengemeinschaft beschließen, dass bereits in-
nerhalb der Produktionsverfahren die Beitragsleistungen zu einer vollen bzw. weitgehend 
vollen äquivalenten Deckung der zuordenbaren Leistungen führen sollen. In diesem Fall wür-
de ein Produktionsverfahren bereits eine weitgehende eigenständige Versichertengemein-
schaft darstellen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, nur eine partielle Deckung zu er-
wirken und erst im Rahmen einer übergeordneten Risikogruppe (wie sie z. B. derzeit prakti-
ziert werden) eine vollständige Deckung von Beiträgen und Leistungen zu generieren. So ist 
z. B. neben einem voll äquivalenten Beitrags-Leistungsverhältnis von 1:1 innerhalb eines 
Produktionsverfahrens (Katasters) auch ein Verhältnis zwischen 0,9 bis 1,1 oder von 0,7 bis 
1,3 denkbar. Eine vollständige Deckungsgleichheit von Beiträgen und Leistungen würde erst 
auf der Ebene einer übergeordneten Risikogruppe erzielt werden. Der einzelbetriebliche (re-
gionale) Beitrag würde sich je nach Ausgestaltung der Deckungsfaktoren verändern. Eine 
nicht vollständige Deckung innerhalb der Produktionsverfahren ist auch zu empfehlen, sofern 
noch Unschärfen bei der Schlüsselung von Leistungen auf einzelne Produktionsverfahren in 
Erwägung gezogen werden müssen. 
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Der Verlauf von Abschätzfunktionen als Beitragsgestaltungsinstrument 
Die Schätzung der Arbeitsbedarfswerte erfolgt insbesondere auf der Basis von Potenzialfunk-
tionen, deren minimaler bzw. maximaler Einsatzbereich in Abhängigkeit des maßgeblichen 
Hektar- oder Tierumfangs zu definieren ist. So kann z.B. im Rahmen der Milchproduktion der 
degressive Funktionsverlauf erst bei einer höheren Bestandszahl einsetzen und somit den 
kleinen Beständen einen vergleichsweise geringen, linear verlaufenden BER-Wert zuweisen, 
der jedoch nicht der Realität entspricht. Aufgrund der dadurch weniger ermittelten BER für 
die gesamte Versichertengruppe, übernehmen die mittelgroßen sowie die großen Bestände 
einen zusätzlichen Teil der Unfalllast und solidarisieren sich aus dieser Perspektive mit den 
Kleinbetrieben. In diesem Fall handelt es sich um einen Funktionsverlauf mit einer anfängli-
chen (linear verlaufenden) Plateaustelle (Plateaufunktion). Bei realitätsgetreuer Abbildung des 
Arbeitsbedarfs („steil“) würden die Kleinunternehmen ansonsten einen höheren Beitrag leis-
ten (vgl. Abbildung 1). 

Weiterhin kann die Versichertengemeinschaft (Vertreterversammlung) beschließen, nicht 
einen die Realität stark abbildenden (steilen) Funktionsverlauf zu wählen, sondern eine Funk-
tion mit „flachen Verlauf“ zu wählen. D.h., Kleinbestände werden bewusst zu niedrig bewer-
tet und große Bestände werden bewusst zu hoch bewertet. Dennoch wird den grundsätzlichen 
Größenvorteilen immer noch Rechnung getragen.  

Abbildung 1: Exemplarischer Verlauf von drei Funktionsverläufen zur Abbildung der BER 
je Milch produzierender Kuh und Jahr mit unterschiedlicher Solidaritätswir-
kung innerhalb der Versichertengemeinschaft 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Der Grundbeitrag als Beitragsgestaltungsinstrument 
Wenngleich der Spitzenverband mit der entsprechenden Richtlinie die Vorgabe macht, mit 
einem in Rechnung zu stellenden Grundbeitrag die Verwaltungs- und Präventionskosten ab-
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zudecken, bleibt mit der Ausgestaltung bzw. mit dem Niveau des Grundbeitrags ein wichtiger 
Parameter der regionalen und betriebsindividuellen Beitragsgestaltung. Dies gilt insbesondere 
im Zusammenhang mit einem fließenden Grundbeitrag mit Mindestbeitrag in Abhängigkeit 
der betriebsindividuellen BER. Durch die Festlegung des Mindestbeitrags und des maximalen 
Grundbeitrags sowie der dazwischen liegenden Spannweite ergibt sich ein signifikanter Spiel-
raum für die individuelle und auch regionale Beitragsbelastung in Abhängigkeit der Betriebs-
größe aber auch in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu einzelnen Risikogruppen. Dabei gilt: Je 
stärker (steiler) die Degression ausgeprägt ist, desto geringer sollten die Mindest- und Grund-
beiträge für Kleinstunternehmen sein, um eine individuelle Überstrapazierung durch die ent-
stehende Beitragslast zu vermeiden. Ein fixer Mindest- bzw. Grundbeitrag für alle Versicherte 
unter dem Dach eines Bundesträgers wäre dabei zu wenig flexibel, auf das Anforderungspro-
fil der Versicherten angemessen einzugehen. Dies gilt insbesondere für eine Übergangsphase 
von bislang 9 Trägern auf einen Bundesträger. Ein fließender Grundbeitrag mit Mindestbei-
trag ist zu empfehlen. 

Die Bedeutung eines zeitlichen Vorlaufs für die zukünftige Beitragsgestaltung 
Mit diesen Ausführungen wird auch deutlich, warum eine regionale oder individuelle Progno-
se einer Beitragsbelastungsverschiebung bei einer einheitlichen Bemessungsgrundlage für die 
LUV unter dem Dach eines Bundesträgers aus gegenwärtiger Perspektive nicht möglich ist, 
zumal derzeit auch noch das Problem einer nicht gewährleisteten Erfassungsgleichbehandlung 
zwischen einzelnen regionalen Trägern berücksichtigt werden muss, die im Rahmen eines 
bundesweit einheitlichen Beitragsmaßstabs gewährleistet sein sollte.  

Die zukünftigen Beitragsbelastungsverschiebungen hängen sehr stark davon ab, wie die zuvor 
genannten Parameter letztlich „eingestellt“ bzw. realisiert werden. D.h., welches Maß der 
Solidarität von der Versichertengemeinschaft (der Vertreterversammlung) als opportun erach-
tet wird. Dies bedarf eines Zielkatalogs der Entscheidungsträger. Das wesentliche Ziel könnte 
z. B. lauten, das Niveau der regionalen und individuellen Beitragsverwerfungen unter den 
maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen des SGB VII (Beachtung der versicherungs-
immanenten Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzipien) so gering wie möglich einzustel-
len. Mit der Austarierung der zuvor genannten Parameter ist dies zumindest z. T. möglich. 
Dies bedarf jedoch umfassender Simulationsrechnungen, die erst bei der Vorgabe deutlicher 
Ziele durch die Entscheidungsträger angemessen durchgeführt werden können. In Anbetracht 
der Vorgabe, den Bundesträger bereits zeitnah einführen zu wollen, sollten diese Ziele mög-
lichst zügig formuliert werden. Allerdings sind auch aus technischer Sicht einige zeitaufwen-
dig durchzuführende Analysen und Maßnahmen umzusetzen. Dazu zählen neben den bun-
desweit einheitlich anzuwendenden Arbeitsbedarfswerten auch einheitliche Vorgehensweisen 
bei der Erfassung und Schlüsselung von Unfalllasten. Darüber hinaus wäre eine jeweils ein-
heitliche Erfassung der für die Beitragsbemessung erforderlichen Basisdaten wünschenswert. 
Die bundesweit ermöglichte Nutzung der flächenbezogenen InVeKoS-Daten, die bereits in § 
1 der Richtlinie des SpV über ein einheitliches Verfahren zur Ermittlung der für die beitrags-
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belastbaren Flächenwerte maßgebenden Daten sowie die Führung der Flächen- und Arbeits-
wertkataster gemäß § 143e Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b SGB VII ihren Niederschlag gefunden hat, 
ist bereits ein guter Ausgangspunkt. Diese Linie sollte im Zusammenhang mit der Erfassung 
der Tiere über InVeKoS und HIT bzw. der Tierseuchenkasse weitergeführt werden, sofern 
allgemein rechtliche oder datenschutzrechtliche Aspekte dieser Vorgehensweise nicht entge-
genstehen. Damit könnte eine überregionale Beitragsgleichbehandlung noch besser gewähr-
leistet werden. 

Wenngleich die Einführung eines Bundesträgers zeitnah möglich ist und weitgehend unab-
hängig von den zuvor genannten Maßnahmen zu betrachten ist, muss vor dem Hintergrund 
der zuvor genannten Argumente berücksichtigt werden, dass die Einführung eines gemeinsa-
men Beitragsmaßstabs in der LUV frühestens für die Umlage 2013 sinnvoll erscheint bzw. 
möglich sein wird.  

Optionen der Beitragsgestaltung für einen Übergangszeitraum 
Auch wenn die zuvor genannten Parameter das Potenzial aufweisen, starke Beitragsverwer-
fungen für eine Vielzahl an Versicherten vermeiden zu können, wird es für einige Betriebe 
und Regionen unvermeidbar starke Beitragsveränderungen geben. Sofern diese Situation von 
den Entscheidungsträgern nicht intendiert ist, verbleibt die Möglichkeit von Härtefallregelun-
gen mit Mindest- bzw. Schwellenwerten (so wie es einzelne Regionalträger in der Vergan-
genheit bereits praktiziert haben) oder es besteht die Möglichkeit der grundsätzlichen Einfüh-
rung von temporären Anpassungsfaktoren für alle Versicherte (ohne Mindest- oder Schwel-
lenwerte), die fortlaufend bis zu einem fixierten Zeitpunkt abgebaut werden. Dieser fixierte 
Zeitpunkt sollte nicht über den gemäß § 182 VI S. 3 SGB VII formulierten Aktualisierungs-
zeitraum von sechs Jahren hinausgehen, damit Friktionen im Prozess der Beitragsanpassung 
bzw. -harmonisierung durch eine erneute Aktualisierung des Beitragsmaßstabs vermieden 
werden. Mit dieser Vorgehensweise könnte auch gewährleistet werden, sofortige starke Bei-
tragsverschiebungen zwischen den einzelnen Regionen (Regionalträgern) zu vermeiden. So-
mit würden Versicherte, die durch einen bundesweit einheitlichen Beitragsmaßstab Beitrags-
erhöhungen zu erwarten hätten, durch den Anpassungsfaktor nur eine geringere Beitragserhö-
hung erfahren, während Versicherte mit Beitragsreduktionen durch den Anpassungsfaktor 
eine geringere Beitragsreduktion zu erwarten hätten. Im Verlauf der Jahre werden die Anpas-
sungsfaktoren zunehmend reduziert, so dass im Zieljahr die „normale“ Beitragslast aufgrund 
des bundesweit maßgeblichen Beitragsmaßstabs getragen wird.48 Allerdings müssen auch für 
diese Vorgehensweise die Entscheidungsträger zunächst über die zuvor genannten Parameter 
der Beitragsgestaltung (Bildung von Risikoeinheiten bzw. Risikogruppen, Schwellenwertni-

                                                 
48 In diesem Zusammenhang wäre jedoch zu klären, für welchen (historischen) Beitrag der Anpassungsfaktor 

anzuwenden wäre bzw. ob und inwieweit die in Zukunft eintretenden einzelbetrieblichen Veränderungs-, 
Wachstums- oder Reduktionsmaßnahmen in der landwirtschaftlichen Produktion der Versicherten für einen 
Anpassungsfaktor berücksichtigt werden sollen.  
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veaus als Ausgleichsmechanismus, Funktionsverläufe und Grundbeitragsgestaltung) entschei-
den, bevor die Anpassungsfaktoren und daraus resultierende Belastungswirkungen etabliert 
werden können. Bis zur Einführung eines bundesweit maßgeblichen einheitlichen Beitrags-
maßstabs (ggf. mit Anpassungsfaktoren), könnte in Erwägung gezogen werden, anfänglich 
noch die bislang unter dem Dach der regionalen Träger bestehenden Beitragsmaßstäbe anzu-
wenden.  

4.2 Harmonisierung des Beitragsmaßstabs für die landwirtschaftliche 
Krankenversicherung 

Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung existiert in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung und in diesem Zusammenhang auch in der landwirtschaftlichen Pflege-
versicherung eine größere Vielfalt an Beitragsmaßstäben. Neben den allgemeinen Unterschie-
den zwischen den regionalen Trägern der landwirtschaftlichen Krankenkassen sowie der 
Krankenkasse für den Gartenbau sind auch erhebliche Unterschiede zwischen den regionalen 
Trägern der landwirtschaftlichen Krankenkassen festzustellen. Diese beruhen einerseits auf 
der Verwendung von Flächen bzw. Flächenwert basierten oder Arbeitszeit basierten Bemes-
sungsgrundlagen und andererseits auf der unterschiedlichen Nutzung Flächen bzw. Flächen-
wert basierter Beitragsmaßstäbe. Die Harmonisierung dieses Beitragsmaßstabs könnte somit 
vor dem Hintergrund des Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzips eine mindestens eben-
so große Bedeutung einnehmen wie bei der Unfallversicherung. Somit stellt sich die Frage, 
welche Beitragsmaßstäbe im Allgemeinen, im Kontext des rechtlichen Möglichen gemäß 
KVLG (SGB), angewendet werden können sowie welcher Beitragsmaßstab im Speziellen für 
die Harmonisierung eines bundesweit einheitlich eingesetzten Beitragsmaßstabs in Erwägung 
zu ziehen ist. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Verbeitragung nach Ein-
kommensteuerbescheid nicht angezeigt erscheint. Darüber hinaus ist, und hier ist eine Analo-
gie zur Unfallversicherung zu erkennen, auch zukünftig eine Differenzierung des Beitrags-
maßstabs für die Krankenversicherung zwischen der Landwirtschaft einerseits sowie den Gar-
tenbaubetrieben andererseits sinnvoll. Während aus rechtlicher und sachlicher Sicht Flächen 
oder Arbeitszeit basierte Maßstäbe für die Landwirtschaft möglich bzw. angemessen sind, 
kann für die Krankenkasse des Gartenbaus auf ein seit Jahrzehnten bewährtes System für das 
gesamte Bundesgebiet zurückgegriffen werden, bei der weder die Fläche bzw. Flächenwerte 
noch der direkte Eingang von Arbeitszeitabschätzungen einen angemessenen Bestandteil des 
Beitragsbemessungssystem sein sollte.  

Somit ist für die Landwirtschaft zu analysieren, welcher Beitragsmaßstab sowohl den rechtli-
chen Anforderungen als auch den Anforderungen der bundesweit Versicherten ausreichend 
Rechnung trägt. Dabei soll der Beitragsmaßstab aus rechtlicher Perspektive im Kontext des 
Leistungsfähigkeitsprinzips, das für die Krankenversicherung eine größere Rolle spielt als bei 
der Unfallversicherung, bestmöglich das Einkommenspotenzial der versicherten Betriebe wi-
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derspiegeln. Vor diesem Hintergrund wurde mit Hilfe des repräsentativen bundesdeutschen 
landwirtschaftlichen Testbetriebsnetzes, anhand von mehr als 4.400 identischen Betrieben, die 
über einen jüngst vergangenen Zeitraum von 10 Wirtschaftsjahren auswertbar waren, die re-
levanten Beitragsmaßstäbe bezüglich ihrer individuellen Vorzüglichkeit analysiert. Neben den 
aktuell regional verwendeten Beitragsmaßstäben, die jeweils für die regional dazugehörigen 
Testbetriebe angewendet wurden, erfolgte auch eine Analyse der Beitragsbemessungsgrund-
lagen „einzelbetriebliche Fläche in ha LF“, „Summe der betriebsindividuellen EMZ“49 sowie 
der jeweils unter dem Dach der Regionalträger maßgeblichen „Abschätztarife für die Arbeits-
zeiten“. 

Eine für das gesamte Bundesgebiet sowie für alle betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen zu-
sammengefasste Analyse führt zu dem Ergebnis, dass alle vier Vorgehensweisen bzw. Bei-
tragsmaßstäbe zu einer annähernd vergleichbaren Abbildungsfähigkeit der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft führen. Dies suggeriert zunächst, dass auch die bislang regional 
angewendeten Beitragsmaßstäbe hinreichend sind. Allerdings führen sie nicht zu verbesserten 
Ergebnissen. Im Gegenteil, im Trend könnten sie sogar zumindest aus der Perspektive einzel-
ner Regionen als minimal weniger vorzüglich eingestuft werden. Die vielfach vorgenomme-
nen Modifizierungsmaßnahmen der Flächen bzw. Flächenwerte sind vor dem Hintergrund des 
Leistungsfähigkeitsprinzips – bezogen auf den Analysezeitraum 1999-2009 – nicht fundiert. 
Möglicherweise lassen sich diese Kappungs- bzw. Modifizierungsmaßnahmen mit dem Soli-
daritätsprinzip oder aus der Perspektive der Akzeptanz begründen. Somit stellen die bislang 
vorgenommenen Modifizierungen der Flächenwerte zumindest nicht die Sinnhaftigkeit für 
frühere Zeiträume in Frage.  

Für einen bundesweit harmonisierten Beitragsmaßstab bleiben somit die Anknüpfungspunkte 
Fläche, Flächenwerte in Form der EMZ oder der Arbeitsbedarf. Die Flächenwerte in Form der 
EMZ könnten eine Leistungsfähigkeits- bzw. Solidaritätskomponente signalisieren, die jedoch 
nicht bzw. kaum nachweisbar ist. Sie könnte jedoch einem „gefühlten“ Leistungsfähigkeits-
prinzip bei den Versicherten entsprechen und damit die Akzeptanz bei der Gesamtheit der 
Betroffenen erhöhen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die aus der Bodenschätzung ab-
geleiteten EMZ bislang einer ständigen Aktualisierung durch die Finanzverwaltung unterzo-
gen werden, die zukünftig ggf. nicht mehr gewährleistet sein könnte. Darüber hinaus ist die 
EMZ verwaltungstechnisch zumindest gegenwärtig etwas schwieriger handhabbar als der 
Beitragsmaßstab Fläche, der insgesamt ein nachhaltigerer Beitragsmaßstab sein könnte. Al-
lerdings steht er möglicherweise bei den zunehmend außerlandwirtschaftlichen oder nicht 
bodengebundenen Aktivitäten der Versicherten in einem zu geringem Zusammenhang zum 
außerlandwirtschaftlichen Einkommen. Dies konnte mit dem Datensatz leider nicht geprüft 
werden, da Einkünfte außerhalb der Land- und Forstwirtschaft (gewerbliche oder freiberufli-
che Einkünfte) nicht erfassbar waren. Somit besteht aus dieser Perspektive Unsicherheit. Al-
                                                 
49  Als Kennzahl, die eine Kombination von Fläche und Flächenwert darstellt, jedoch ohne Kappungen. 
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lerdings ist die Abbildung außerlandwirtschaftlicher Gewinne im Kontext des § 39 I Nr. 1 
KVLG bislang auch nicht intendiert.  

Als Alternative zu Flächen basierten Beitragsmaßstäben könnten die Abschätztarife zur Ar-
beitszeit für die landwirtschaftliche Krankenversicherung in Erwägung gezogen werden. Viel-
fach wird der Umfang der eingesetzten Arbeitszeit ebenfalls als ein Indikator für die Leis-
tungsfähigkeit empfunden, mit der Prämisse: Wer viel arbeitet, verdient auch viel. Aber auch 
dies konnte nicht durch die Analysen bestätigt werden und entspricht somit zunächst nur einer 
„gefühlten“ Angemessenheit. Für einzelne betriebswirtschaftliche Ausrichtungen, wie z. B. 
den Bereich der Sonderkulturen, könnte diese Art der  Beitragsbemessung besonders kon-
fliktbeladen sein, sofern keine adäquaten Anpassungsmaßnahmen integriert werden.  

Somit kann keine der drei alternativen Beitragsmaßstäbe als herausragend vorzüglich inter-
pretiert werden. Dieses Ergebnis könnte zunächst als unzufriedenstellend empfunden werden. 
Allerdings verbirgt sich dahinter auch eine Chance, die an dieser Stelle gleichzeitig als Emp-
fehlung zu interpretieren ist. Alle drei Optionen der Beitragsbemessung haben sich als geeig-
net im Sinne der gegenwärtigen Rahmenbedingungen erwiesen. Sofern sich keine dieser Bei-
tragsmaßstäbe singulär als der Vorzüglichste im Kontext des Leistungsfähigkeits- und Äqui-
valenzprinzips herausstellt, könnte der Beitragsmaßstab gewählt werden, der die höchste 
Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz aufweist. Diese ergibt sich voraussichtlich auch im Zu-
sammenhang mit den individuellen und regional aggregierten Beitragsveränderungssprüngen. 
Somit könnte der Beitragsmaßstab vorzüglich sein, der die diesbezüglich geringsten Verände-
rungen induziert und gleichzeitig als nachhaltig anwendbar empfunden wird. Dabei erschei-
nen aus gegenwärtiger Sicht die Flächen basierten Beitragsmaßstäbe als weniger beitragsver-
ändernd als ein auf Arbeitswerte basierender Beitragsmaßstab, weil die bisherigen Beitrags-
maßstäbe ebenfalls flächenbasiert sind. 

4.3 Schlussbemerkungen 

Die im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Beitragsmaßstäbe für die Kranken- und 
Unfallversicherung in der Landwirtschaft sehr wahrscheinlich stattfindende Diskussion um 
Beitragsgerechtigkeit, sollte nicht verwechselt werden mit dem Anspruch, auch zukünftig die 
gleichen Beiträge zu zahlen, wie die in der Vergangenheit ermittelten Beiträge. Zuvor gezahl-
te Beiträge sind im Lichte der veränderten Versichertengemeinschaft aber auch zukünftig ver-
änderter Leistungsniveaus neu zu bewerten und können nicht den Anspruch erheben, die in 
der Vergangenheit gezahlten Beiträge seien auch für die Zukunft angemessen. Jede Neugrup-
pierung von Versicherungsgemeinschaften führt zwangsläufig zu Umverteilungseffekten. 
Diese würden auf absehbarer Zeit von vornherein eintreten, wenn einzelne regionale Träger 
aus strukturellen Gründen gezwungen wären, mit anderen Trägern zu fusionieren, um Demo-
graphiefestigkeit zu gewährleisten. Diese Notwendigkeit ist lediglich eine Frage der Zeit. In-
sofern darf ein zeitnah etablierter Bundesträger verstärkt als Chance und weniger als ein Risi-
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ko verstanden werden. Es besteht die historisch günstige Gelegenheit, nach Abschluss ggf. 
zwischenzeitlich durchgeführter Anpassungs- und Umsetzungsmaßnahmen, ein hohes Maß an 
Akzeptanz, sowohl bei den Versicherten als auch beim Bund zu induzieren. Diese Akzeptanz 
wäre auch motiviert durch zunehmende Wettbewerbsgleichheit, einer Erfassungsgleichbe-
handlung, einem angemessenen Solidaritätsprinzip sowie einem hohen Maß an lang andau-
ernder Beitragsstabilität unter dem Dach einer nachhaltig eigenständigen landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung, die gleichzeitig vom Bund finanziell flankiert wird. 
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Gesetzentwurf 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Gesetze 

A. Problem und Ziel 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) enthält gemeinsame Regelungen für die Sozi-
alversicherung, die regelmäßig der Anpassung bedürfen. Dieser Anpassungsbedarf be-
steht angesichts der zunehmenden Digitalisierungswege und -möglichkeiten in besonderer 
Weise für die beitrags- und melderechtlichen Regelungen des SGB IV, aber auch für an-
dere Sozialgesetzbücher, Sozialgesetze und Verordnungen. Weiterer Handlungsbedarf 
ergibt sich beispielsweise aus Vorgaben der Rechtsprechung oder aus Beschlüssen des 
Rechnungsprüfungsausschusses. Außerdem sollen Ziele des Koalitionsvertrages umge-
setzt und Anregungen der Praxis aufgegriffen werden. Die Neuregelungen dienen auch der 
Kernzielsetzung des Sozialgesetzbuches, dass Leistungsberechtigte die ihnen zustehen-
den Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhalten. Schließlich 
müssen zur Rechtsbereinigung abgelaufene Übergangs- und sonstige Bestimmungen auf-
gehoben und redaktionelle Anpassungen durchgeführt werden.  

Im Wesentlichen sollen folgende Ziele mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze erreicht werden: 

• Verbesserung bestehender Verfahren in der Sozialversicherung, 

• Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, 

• Schließen von Lücken im Leistungsrecht, 

• Schließen des Dienstordnungsrechts (DO-Recht). 

Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen schlägt vor, für die So-
zialversicherungswahlen im Jahr 2023 die Möglichkeit von Online-Wahlen gesetzlich 
vorzusehen. Dadurch soll die Attraktivität und damit die Wahlbeteiligung an den Sozial-
versicherungswahlen erhöht werden. 

B. Lösung 

Eine Vielzahl der bestehenden Verfahren in der Sozialversicherung soll effektiver gestaltet 
und im Sinne der Digitalisierung und der Entbürokratisierung verbessert werden. 

Das Berufskrankheitenrecht wird systemgerecht weiterentwickelt, um es an verbesserte 
Möglichkeiten der Prävention und gestiegene Anforderungen an die Legitimation und 
Transparenz sozialrechtlicher Entscheidungen anzupassen.  

Die Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit für Jugendliche nach Beendigung der 
Schulzeit wird ausgebaut. Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen werden in den Schutz 
der Unfallversicherung einbezogen. Zeiten in Sonderversorgungssystemen internationaler 
Organisationen werden bei der Festlegung von Altersrentenansprüchen berücksichtigt. 
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Das für die Sozialversicherungsträger zu Beginn des 20. Jahrhunderts konzipierte DO-
Recht soll Anfang 2023 in seinem letzten Anwendungsbereich, der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, geschlossen werden. Das Dienstverhältnis der „DO-Angestellten“ beruht auf ei-
nem privatrechtlichen Arbeitsvertrag. Eine Dienstordnung als autonomes Satzungsrecht re-
gelt die Ein- und Anstellungsbedingungen. Die Vergütung und Alterssicherung richtet sich 
entsprechend gesetzlicher Bestimmung nach den jeweiligen Beamtengesetzen. Das öffent-
liche Dienstrecht wird mit der Schließung des DO-Rechts als eine Sonderform der Beschäf-
tigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst vereinheitlicht. Die bestehenden Dienstord-
nungsverhältnisse bleiben unberührt.  

Im Rahmen eines Modellprojektes bei den Krankenkassen soll die Einführung von fakulta-
tiven Online-Wahlen bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 erprobt werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushalte des Bundes und der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

Der Wegfall des Unterlassungszwangs als Anerkennungsvoraussetzung bei Berufskrank-
heiten führt für die Unfallversicherungsträger von Bund, Ländern und Gemeinden im Jahr 
2021 zu Mehrausgaben von knapp 0,3 Millionen Euro, die im weiteren Zeitverlauf durch 
hinzutretende neue Fälle langfristig bis 2060 auf rund 3,8 Millionen Euro jährlich ansteigen. 
Der auf den Bund entfallende Anteil liegt im Jahr 2021 bei rund 0,07 Millionen Euro jährlich, 
langfristig bei rund 0,9 Millionen Euro jährlich und wird im Rahmen der bestehenden Haus-
haltsansätze des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegenfinanziert. 

Die Mehrausgaben bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften belaufen sich im Jahr 
2021 auf rund 4,6 Millionen Euro und steigen im weiteren Zeitverlauf langfristig bis 2060 auf 
rund 60 Millionen Euro jährlich an. Die Mehrausgaben bei der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau belaufen sich im Jahr 2021 auf rund 0,23 Millionen Euro 
und steigen im weiteren Zeitverlauf langfristig bis 2060 auf rund 3 Millionen Euro jährlich 
an. 

Diesen Mehrausgaben gegenüber stehen Minderausgaben bei den Leistungsaufwendun-
gen durch die Auswirkungen gezielter Präventionsmaßnahmen, die von einem Betrag im 
niedrigen einstelligen Millionenbereich in den ersten Jahren mittel- bis langfristig zu einer 
Entlastung zwischen rund 20 bis zu rund 40 Millionen Euro jährlich ansteigen. 

Haushalt der Deutschen Rentenversicherung 

Durch die Einbeziehung Beschäftigter internationaler Organisationen entstehen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung äußerst geringfügige Mehrausgaben in erster Linie durch 
die Erfüllung langjähriger Wartezeiten und in vereinzelten Fällen durch erstmalige Ansprü-
che. 

Modellprojekt Online-Sozialversicherungswahlen 

Für den Bund fallen für die wissenschaftliche Begleitung der Online-Wahlen bei den Sozi-
alversicherungswahlen im Jahr 2023 Kosten in Höhe von circa 120.000 Euro an, diese wer-
den im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze des Bundesministeriums für Gesund-
heit gegenfinanziert. 
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Für die Entwicklung der Wahlsoftware fallen einmalige Kosten an, die von allen Kranken-
kassen zu tragen sind. Die Höhe der Kosten kann im Vorfeld nicht beziffert werden, da der 
Aufwand für die Entwicklung der Software von den noch in der Rechtsverordnung vorzuge-
benden sicherheitstechnischen Anforderungen abhängig ist. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Bürgerinnen und Bürger werden jährlich um rund 4 Millionen Stunden entlastet. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung in Höhe von rund 139,3 Milli-
onen Euro, davon aus Informationspflichten 121,1 Millionen Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung der Länder entsteht eine jährliche Entlastung von rund 23,1 Millio-
nen Euro. Für die Verwaltung des Bundes und der Sozialversicherungsträger saldieren sich 
die jährlichen Entlastungen auf 30,5 Millionen Euro. Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht 
beim Bund und den Sozialversicherungsträgern in Höhe von rund 86,5 Millionen Euro und 
bei den Ländern in Höhe von 2 Millionen Euro. 

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise, auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Gesetze 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 18n wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 18o Verarbeitung der Unternehmernummer“. 

b) Die Angabe zu § 85 wird wie folgt gefasst: 

„§ 85 Genehmigungs- und anzeigepflichtige Vermögensanlagen“. 

c) Nach der Angabe zu § 95 werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 95a Ausfüllhilfe zum elektronischen Datenaustausch mit Sozialversicherungsträgern 

§ 95b Systemprüfung 

§ 95c Datenaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern“. 

d) Die Angabe zu § 106 wird wie folgt gefasst: 

„§ 106 Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
bei Beschäftigung nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b), Artikel 11 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 5, Arti-
kel 12 Absatz 1, Art. 13 Absatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), Ziffer i) und Artikel 16 der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004“. 

e) Nach der Angabe zu § 106 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 106a Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
bei selbständiger Erwerbstätigkeit nach Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004“. 

f) Nach der Angabe zu § 122 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 123 Übergangsregelung zur Struktur der Einrichtungen“. 

2. In § 18h Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und digital zu signieren; § 95 gilt“ gestri-
chen. 
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3. § 18k wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Arbeitgeber haben für knappschaftliche Beschäftigungsbetriebe und für Beschäfti-
gungsbetriebe der Seefahrt abweichend von § 18i Absatz 1 die Betriebsnummer bei 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu beantragen. Die Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vergibt die Betriebsnummer im Auf-
trag der Bundesagentur für Arbeit. Die für die Seefahrt zuständige Berufsgenossen-
schaft und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See haben zu diesem 
Zweck die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten über die Beschäftigungs-
betriebe der Seefahrt zu übermitteln. Näheres hierzu regelt eine Verwaltungsvereinba-
rung.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „Datei der Beschäftigungsbetriebe der“ werden gestrichen. 

bb) Nach dem Wort „Arbeit“ werden die Wörter „, die diese im Dateisystem der 
Beschäftigungsbetriebe speichert“ eingefügt. 

4. Nach § 18n wird folgender § 18o eingefügt: 

„§ 18o 

Verarbeitung der Unternehmernummer 

Die Sozialversicherungsträger, ihre Verbände, ihre Arbeitsgemeinschaften, die 
Bundesagentur für Arbeit, die Künstlersozialkasse, die berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen und deren Datenannahmestellen dürfen die Unternehmernummer 
nach § 136a Absatz 1 und 2 sowie die Angaben nach Absatz 3 des Siebten Buches 
verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung einer Aufgabe nach diesem Gesetzbuch und 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz erforderlich ist.“ 

5. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Wörtern „das aus“ die Wörter „dem aus“ eingefügt. 

b) In Satz 3 wird nach der Angabe „§ 165“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt. 

6. Nach § 23 Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen des Satzes 3 sind Beiträge, die auf eine Einmalzahlung im Vormonat 
entfallen, nicht zu berücksichtigen.“ 

7. In § 23a Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz werden die Wörter „(nicht einmalig gezahl-
tem)“ gestrichen. 

8. In § 23b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 werden die Wörter „auf die Deutsche Rentenversicherung Bund“ gestri-
chen. 

b) In Satz 10 werden die Wörter „an die Deutsche Rentenversicherung Bund“ gestri-
chen. 
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9. Im § 23c Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Nettoarbeitsentgelt“ die Wörter „im 
Sinne des“ eingefügt und die Klammer vor und nach den Wörtern „§ 47 des Fünften 
Buches“ gestrichen. 

10. § 25 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 5 werden die Wörter „von dem Versicherungsträger“ gestrichen und das 
Wort „seiner“ durch das Wort „der“ ersetzt. 

b) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für Prüfungen nach § 28q Absatz 1 und 1a sowie 
für § 251 Absatz 5 und § 252 Absatz 5 des Fünften Buches“. 

11. § 28a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 und 4 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  

„(1a) Meldungen nach diesem Buch erfolgen, soweit nichts Abweichendes ge-
regelt ist, durch elektronische Datenübermittlung (Datenübertragung). Bei der Da-
tenübertragung sind Datenschutz und Datensicherheit nach dem jeweiligen Stand 
der Technik sicherzustellen und bei Nutzung allgemein zugänglicher Netze Ver-
schlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren zu verwenden. Beauftragt ein Ar-
beitgeber einen Dritten mit der Entgeltabrechnung und der Wahrnehmung der Mel-
depflichten, haftet der Arbeitgeber weiterhin in vollem Umfang für die Erfüllung der 
Pflichten nach diesem Buch gegenüber dem jeweilig zuständigen Träger der So-
zialversicherung oder der berufsständischen Versorgungseinrichtung.“ 

c) Absatz 2a Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  

„1. die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches;“. 

d) Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe b wird nach dem Komma folgender Halbsatz angefügt:  

„in den Fällen, in denen kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Renten-
versicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung vorliegt, das bei-
tragspflichtige Arbeitsentgelt in der Krankenversicherung,“. 

bb) Buchstabe f wird wie folgt gefasst: 

„f) für geringfügig Beschäftigte zusätzlich die Steuernummer des Arbeitgebers, 
die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung des Beschäftig-
ten und die Art der Besteuerung.“ 

e) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 

„(3b) Der Arbeitgeber hat auf elektronische Anforderung der Einzugsstelle mit 
der nächsten Entgeltabrechnung die notwendigen Angaben zur Einrichtung eines 
Arbeitgeberkontos elektronisch zu übermitteln. Das Nähere über die Angaben, die 
Datensätze und das Verfahren regeln die Gemeinsamen Grundsätze nach § 28b 
Absatz 1.“ 

f) In Absatz 7 Satz 1 wird nach dem Wort „Arbeitsentgelt“ das Wort „nach“ eingefügt 
und die Klammer vor und nach der Angabe „§ 14 Absatz 3“ gestrichen. 
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g) Absatz 8 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird nach dem Wort „Arbeitsentgelt“ das Wort „nach“ eingefügt 
und die Klammer vor und nach der Angabe „§ 14 Absatz 3“ gestrichen. 

bb) In Buchstabe b wird nach dem Wort „Arbeitsentgelt“ das Wort „nach“ eingefügt 
und die Klammer vor und nach der Angabe „§ 14 Absatz 3“ gestrichen und 
nach dem Komma folgender Halbsatz angefügt: 

„die Steuernummer des Arbeitgebers, die Identifikationsnummer nach § 139b 
der Abgabenordnung des Beschäftigten und die Art der Besteuerung“. 

cc) In Buchstabe c wird nach dem Wort „Arbeitsentgelts“ das Wort „nach“ einge-
fügt und die Klammer vor und nach der Angabe „§ 14 Absatz 3“ gestrichen. 

h) Absatz 13 wird aufgehoben. 

12. § 28b Absatz 4 wird aufgehoben. 

13. § 28c wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Voraussetzungen für die Zulassung sowie die Gründe für eine Verweige-
rung, Rücknahme oder den Verlust einer Zulassung eines Programms oder einer 
maschinell erstellten Ausfüllhilfe im Rahmen einer Systemprüfung,“. 

b) In Nummer 5 werden die Wörter „Systemprüfungen durchzuführen,“ gestrichen. 

14. § 28e wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2a Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

b) Nach Absatz 3a Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dies gilt ab einem geschätzten Gesamtwert aller für ein Bauwerk in Auftrag gege-
benen Bauleistungen von 275 000 Euro, wobei für die Schätzung § 3 der Verga-
beverordnung vom 12. April 2016 (BGBl I S. 624), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 12. Juli 2019 (BGBl. I S. 1081) geändert worden ist, gilt.“ 

c) In Absatz 3b Satz 2 wird die Angabe „8“ durch die Angabe „6a“, die Angabe „20. 
März 2006“ durch die Angabe „1. Juli 2016“ und die Angabe „Nr. 94a vom 18. Mai 
2006“ durch die Angabe „AT 1.7.2016 B4“ ersetzt. 

d) Absatz 3d wird aufgehoben. 

e) Absatz 3f Satz 3 wird aufgehoben. 

15. Nach § 28f Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Hat ein Arbeitgeber keinen Sitz im Inland, hat er zur Erfüllung der Pflichten nach 
Absatz 1 Satz 1 einen Bevollmächtigten mit Sitz im Inland zu bestellen. Als Sitz des 
Arbeitgebers gilt der Beschäftigungsbetrieb des Bevollmächtigten im Inland, in Erman-
gelung eines solchen der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Bevollmächtigten. 
Im Fall von Satz 2 zweiter Halbsatz findet § 98 Absatz 1 Satz 4 des Zehnten Buches 
keine Anwendung.“ 
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16. In § 28l Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „Deutsche Rentenversicherung 
Bund,“ die Wörter „der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,“ ein-
gefügt. 

17. § 28p wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Hat ein Arbeitgeber mehrere Beschäftigungsbetriebe, wird er insgesamt geprüft.“ 

b) In Absatz 8 Satz 3 wird das Wort „Unfallversicherungsmitgliedsnummer“ durch die 
Wörter „Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches“ ersetzt. 

18. In § 45 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und geheim“ durch die Wörter „, geheim 
und öffentlich“ ersetzt. 

19. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 85 

Genehmigungs- und anzeigepflichtige Vermögensanlagen“. 

b) Absatz 1 Satz 2 bis 6 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3a Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Absatz 3b Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 

d) Nach Absatz 3a werden die folgende Absätze 3b und 3c eingefügt: 

„(3b) Der Versicherungsträger hat der Aufsichtsbehörde die Absicht anzuzei-
gen 

1. Datenverarbeitungsanlagen und -systeme anzukaufen, zu leasen oder anzu-
mieten oder sich an solchen zu beteiligen, soweit dadurch das Systemkonzept 
der Datenverarbeitung grundlegend verändert wird; dies gilt für die Beschaf-
fung und bei den Rentenversicherungsträgern auch für die Eigenentwicklung 
von Datenverarbeitungsprogrammen entsprechend, 

2. eine Einrichtung zu gründen oder zu erwerben, sich an einer Einrichtung zu 
beteiligen, oder eine Beteiligung an einer Einrichtung zu erhöhen,  

3. eine Einrichtung zu veräußern oder aufzulösen oder eine Beteiligung an einer 
Einrichtung ganz oder teilweise zu veräußern oder zu übertragen. 

Jede Anzeige hat so umfassend und rechtzeitig zu erfolgen, dass vor Abschluss 
verbindlicher Vereinbarungen ausreichend Zeit zur Prüfung und Beratung des Ver-
sicherungsträgers bleibt. Die Aufsichtsbehörde kann auf eine Anzeige verzichten. 

(3c) Eine Einrichtung kann sich zur Aufgabenerfüllung an einer weiteren Ein-
richtung beteiligen, die sich ihrerseits an einer Einrichtung beteiligen kann. Weitere 
Beteiligungsebenen sind unzulässig.“ 

20. § 95 wird wie folgt geändert: 
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a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 1 werden die Wörter „an die“ durch die 
Wörter „mit der“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Alle Datenfelder sind eindeutig zu beschreiben. Sie sind in allen Verfahren, für 
die Grundsätze oder Gemeinsame Grundsätze nach diesem Buch und für das Auf-
wendungsausgleichsgesetz gelten, verbindlich in der jeweils aktuellen Beschrei-
bung zu verwenden. Zur Sicherung der einheitlichen Verwendung hält der Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen eine Datenbankanwendung vor, in der alle Da-
tenfelder beschrieben sowie ihre Verwendung in Datensätzen und Datenbaustei-
nen in historisierter als auch in aktueller Form gespeichert sind und von den an 
den Meldeverfahren nach diesem Buch Beteiligten automatisiert abgerufen wer-
den können. Das Nähere zur Darstellung, zur Aktualisierung und zum Abrufverfah-
ren der Daten regeln die in Absatz 1 Satz 1 genannten Organisationen der Sozial-
versicherung in Gemeinsamen Grundsätzen; § 28b Absatz 3 gilt entsprechend. 
Die Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales.“ 

21. Nach § 95 werden die folgenden §§ 95a bis 95c eingefügt: 

„§ 95a 

Ausfüllhilfe zum elektronischen Datenaustausch mit Sozialversicherungsträgern 

(1) Zum elektronischen Datenaustausch nach diesem Buch und dem Aufwen-
dungsausgleichsgesetz insbesondere für Meldungen, Beitragsnachweise, Bescheini-
gungen und Anträge, stellen die Sozialversicherungsträger den Arbeitgebern und Selb-
ständigen eine allgemein zugängliche elektronisch gestützte systemgeprüfte Ausfüll-
hilfe zur Verfügung. Die Ausfüllhilfe führt keine Berechnungen zur Ermittlung der erfor-
derlichen Angaben durch. Die systemgeprüfte Ausfüllhilfe übermittelt die Daten von 
den Arbeitgebern sowie an die Arbeitgeber durch gesicherte und verschlüsselte Daten-
übertragung. 

(2) Arbeitgeber und deren Beauftragte müssen sich vor der Nutzung der Ausfüll-
hilfe unter Nachweis ihrer Betriebs- oder Absendernummer bei der Stelle nach Ab-
satz 6 Satz 1 registrieren. 

(3) Für die Wiederverwendung erfasster Daten können registrierte Arbeitgeber 
und Selbständige Unternehmens-, Personal- und Meldedaten in einem Online-Daten-
speicher abspeichern. Der Online-Datenspeicher hält die Daten für die Betriebsprüfung 
nach § 28p für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren vor. Der Zugriff auf diese Daten 
ist durch Authentifizierungsprogramme abzusichern. Die Ausfüllhilfe unterstützt in Ver-
bindung mit dem Online-Datenspeicher Verfahren der Sozialversicherung, in denen auf 
Grund einer Ermächtigung nach diesem Gesetzbuch Daten in elektronischer Form an-
gefordert werden. 

(4) Die Sozialversicherungsträger sind jeweils für die Erarbeitung und die inhalt-
lich richtige Darstellung und Verarbeitung der von ihnen zu verantwortenden Fachver-
fahren durch die Ausfüllhilfe und des Online-Datenspeichers zuständig. Weitere Ver-
fahrensbeteiligte und andere Verwerter können für gesetzliche Zwecke die Ausfüllhilfe 
und den Online-Datenspeicher nutzen; dies ist jeweils durch eine Vereinbarung mit der 
Stelle nach Absatz 6 Satz 1 zu regeln, die insbesondere die anteilige Kostentragung 
festlegt. 
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(5) Das Nähere über den Aufbau, die Nutzung und die unterstützten Fachverfah-
ren regeln die Verfahrensbeteiligten in Gemeinsamen Grundsätzen, die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit zu genehmigen sind. 

(6) Zur Durchführung der Aufgaben nach Absatz 1 bis 4 wird der Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen eine elektronische Ausfüllhilfe anbieten. Er kann die Durch-
führung dieser Aufgabe an eine geeignete Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Kran-
kenkassen nach § 94 Absatz 1a Satz 1 des Zehnten Buches oder nach § 219 des Fünf-
ten Buches übertragen. Die Nutzer der Ausfüllhilfe können in angemessenem Umfang 
an den Kosten der Datenübermittlung beteiligt werden. 

(7) Die Sozialversicherungsträger tragen die Investitionskosten der Ausfüllhilfe 
und des Online-Datenspeichers gemeinsam. Von diesen Kosten übernehmen 

1. 60 Prozent der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der auch für die Pflege-
kassen handelt, 

2. 30 Prozent die Deutsche Rentenversicherung und 

3. 10 Prozent die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 

Die Aufteilung der Kosten innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung und der so-
zialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung und der Gesetzlichen 
Unfallversicherung regeln die Träger in ihrem jeweiligen Bereich im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung. 

§ 95b 

Systemprüfung 

(1) Meldepflichtige haben Meldungen und Beitragsnachweise durch Datenüber-
tragung aus systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften elektronischen Aus-
füllhilfen zu erstatten. Dies gilt auch für Anträge und Bescheinigungen, soweit dies nach 
diesem Gesetzbuch oder dem Aufwendungsausgleichsgesetz geregelt ist. 

(2) Eine Systemprüfung ist für Programme und elektronische Ausfüllhilfen, die für 
den Datenaustausch zwischen Meldepflichtigen und den Sozialversicherungsträgern 
und weiteren annehmenden Stellen nach Absatz 1 eingesetzt werden, durchzuführen. 
Die Systemprüfung umfasst die fachliche und technische Prüfung der Anwendungs-
software für die Erfassung, Prüfung, Verwaltung, Berechnung und Verarbeitung sowie 
Übermittlung, Annahme oder Abruf der erforderlichen Daten. Entgeltabrechnungspro-
gramme haben die Berechnungen und die Erzeugung von Daten sowie deren Prüfung 
maschinell durchzuführen; Ausfüllhilfen unterstützen die manuellen Berechnungen 
durch die elektronische Übermittlung und Speicherung der Daten. Ist die Anwendungs-
software auf unterschiedliche informationstechnische Systeme verteilt, ist sicher zu 
stellen, dass sie als geschlossene Software-Anwendung anhand einer eindeutig iden-
tifizierbare Version in der jeweils gültigen Fassung gekennzeichnet ist. 

(3) Kein Bestandteil der Systemprüfung sind die zur informationstechnischen Inf-
rastruktur eines Meldepflichtigen gehörende Hardware, die Betriebssysteme sowie die 
interne Kommunikationssoftware. 
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(4) Die Systemprüfung wird durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
mit Beteiligung der Träger der Rentenversicherung und der Unfallversicherung im Auf-
trag aller Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger und der Arbeitsgemein-
schaft der berufsständischen Versorgungseinrichtungen durchgeführt. 

§ 95c 

Datenaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern 

(1) Haben Sozialversicherungsträger zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe 
nach diesem Gesetzbuch Daten an einen Sozialversicherungsträger, das Bundesamt 
für Soziale Sicherung als Träger des Gesundheitsfonds oder eine Aufsichtsbehörde zu 
übermitteln, soll dies durch Datenübertragung geschehen; § 95 gilt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 hat die Übermittlung durch Datenübertragung zu 
erfolgen, wenn 

1. dies in einer anderen Vorschrift dieses Gesetzbuches vorgeschrieben ist,  

2. die Künstlersozialkasse für die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz kran-
kenversicherungspflichtigen Mitglieder monatlich die für den Nachweis der Bei-
tragspflicht notwendigen Angaben, insbesondere die Versicherungsnummer, den 
Namen und Vornamen, den beitragspflichtigen Zeitraum, die Höhe des der Bei-
tragspflicht zu Grunde liegenden Arbeitseinkommens, ein Kennzeichen über die 
Ruhensanordnung gemäß § 16 Absatz 2 des Künstlersozialversicherungsgeset-
zes und den Verweis auf die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung des 
Versicherten an die zuständige Krankenkasse meldet oder die Krankenkassen der 
Künstlersozialkasse die zur Feststellung der Versicherungspflicht nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz notwendigen Angaben, insbesondere über eine be-
stehende Arbeitsunfähigkeit, eine bestehende Vorrangversicherung, die Gewäh-
rung einer Rente, das Ende der Mitgliedschaft und den Bezug einer Entgeltersatz-
leistung durch Datenübertragung mitteilen; die Einzelheiten des Verfahrens wie 
den Aufbau des Datensatzes regeln die Künstlersozialkasse und der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen in Gemeinsamen Grundsätzen entsprechend 
§ 28b Absatz 1, oder 

3. Sozialversicherungsträger Daten an einen anderen Sozialversicherungsträger o-
der an das Bundesamt für Soziale Sicherung als Träger des Gesundheitsfonds zur 
Erfüllung von Aufgaben nach diesem Buch weiterleiten.“ 

22. § 95c Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ gestrichen. 

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt und folgende 
Nummer 4 angefügt: 

„4. Sozialversicherungsträger nach den §§ 102 bis 105 des Zehnten Buches 
Daten an einen anderen Sozialversicherungsträger übermitteln.“ 

23. § 97 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Zur Annahme der Daten vom oder zur Meldung zum Arbeitgeber, zu ihrer techni-
schen Prüfung und zur Weiterleitung innerhalb eines Sozialversicherungszweiges 
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oder an andere Sozialversicherungsträger oder öffentliche Stellen werden Annah-
mestellen errichtet.“ 

b) In Satz 3 wird das Wort „ferner“ durch die Wörter „darüber hinaus“ ersetzt. 

24. In § 98 Absatz 2 Satz 4 und 5 wird aufgehoben. 

25. § 100 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches,“. 

26. In § 101 Absatz 1 werden die Wörter „die Mitgliedsnummer des Unternehmers“ durch 
die Wörter „die Unternehmernummer nach § 136a des Siebten Buches“ ersetzt. 

27. § 106 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 106 

Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwen-
denden Rechtsvorschriften bei Beschäftigung nach Artikel 11 Absatz 3 Buch-

stabe b), Artikel 11 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b) Ziffer i) und Artikel 16 der Verordnung 

(EG) Nr. 883/2004“. 

b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ist festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit gel-
ten, erfolgt die Übermittlung der Daten der A1-Bescheinigung innerhalb von drei 
Arbeitstagen an den Arbeitgeber, der diese Bescheinigung der beschäftigten Per-
son unverzüglich zugänglich macht.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In den Fällen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Si-
cherheit 

1. für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach Artikel 11 Ab-
satz 3 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten, 

2. für Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen nach Artikel 11 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten oder 

3. auf Grund einer Vereinbarung nach Artikel 16 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 gelten sollen, 

gilt Absatz 1 entsprechend.“ 

d) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt: 

„(3) In den Fällen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Si-
cherheit in der Seefahrt für beschäftigte Personen nach Artikel 11 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über soziale Sicherheit gelten, gilt für das Antrags-
verfahren Absatz 1 entsprechend. 
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(4) In den Fällen, in denen für in Deutschland wohnende Personen, die aus-
schließlich bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber beschäftigt sind und 
ihre Beschäftigung gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten ausüben, nach Arti-
kel 13 Absatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), Ziffer i) der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit gelten, gilt 
Absatz 1 entsprechend, wenn der Arbeitgeber die Feststellung der anzuwenden-
den Rechtsvorschriften für eine bei ihm beschäftigte Person beantragt.“ 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und die Angabe „und 2“ durch die Angabe 
„bis 4“ ersetzt. 

28. Nach § 106 wird folgender § 106a eingefügt: 

„§ 106a 

Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über die anzuwendenden 
Rechtsvorschriften bei selbständiger Erwerbstätigkeit nach Artikel 11 Absatz 4 und 

Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

(1) Gelten für vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in der Schweiz selbständig Erwerbstätige die deutschen Rechtsvorschriften 
über soziale Sicherheit nach Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, 
hat die selbständig erwerbstätige Person die Ausstellung einer A1-Bescheinigung bei 
der zuständigen Stelle elektronisch zu beantragen. Ist festgestellt, dass die deutschen 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit gelten, ist die A1-Bescheinigung innerhalb 
von drei Arbeitstagen der selbständig erwerbstätigen Person elektronisch zugänglich 
zu machen. 

(2) In den Fällen, in denen die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicher-
heit für in der Seefahrt selbständig tätige Personen nach Artikel 11 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten, gilt für das Antragsverfahren Absatz 1 entspre-
chend. 

(3) Das Nähere zu den Inhalten des Antrages nach den Absätzen 1 und 2 regeln 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. und die Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. in Gemeinsamen Grundsätzen, die 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu genehmigen sind; die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist vorher anzuhören.“ 

29. § 108 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Fordert der Träger der Rentenversicherung für Zwecke der gesetzlichen Renten-
versicherung Bescheinigungen im Sinne der §§ 18c und 18e und im Sinne von 
§ 98 des Zehnten Buches von dem Bescheinigungspflichtigen durch gesicherte 
und verschlüsselte Datenübertragung an, hat dieser die notwendigen Daten für 
diese Bescheinigungen durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung an 
die Datenstelle der Rentenversicherung zu übermitteln. Die Datenstelle der Ren-
tenversicherung hat Anfragen sowie Rückmeldungen an die Bescheinigungspflich-
tigen durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung zu übermitteln.“ 

b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 
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„Der Träger der Rentenversicherung hat der Person, für die die Daten für eine 
Bescheinigung nach Satz 1 elektronisch übermittelt worden sind, unverzüglich ei-
nen Nachweis in Textform der übermittelten Daten zuzuleiten. Die Sätze 1 und 3 
gelten entsprechend für die landwirtschaftliche Alterskasse. Die Datenstelle der 
Rentenversicherung nimmt die hierfür erforderlichen Übermittlungen auch für die 
landwirtschaftliche Alterskasse vor.“ 

30. § 111 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Wort „Lohnunterlagen“ durch die Wörter „eine Entgeltunter-
lage“ ersetzt. 

b) In Nummer 3a wird das Wort „Lohnunterlage“ durch das Wort „Entgeltunterlage“ 
ersetzt. 

c) Nummer 3b wird aufgehoben. 

31. Folgender § 123 wird angefügt: 

„§ 123 

Übergangsregelung zur Struktur der Einrichtungen 

§ 85 Absatz 3c Satz 2 findet nur Anwendung, soweit Versicherungsträger nach 
dem 30. Juni 2020 eine Einrichtung gründen oder erwerben, sich an einer Einrichtung 
beteiligen oder eine Beteiligung an einer Einrichtung erhöhen; die am 30. Juni 2020 
bereits bestehenden Einrichtungen dürfen weitergeführt werden.“ 

Artikel 2 

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 47 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel … (BGBl. I 
S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Wörter „sollen Geldleistungen kostenfrei auf ein Konto des Emp-
fängers“ durch die Wörter „werden Geldleistungen kostenfrei auf das angegebene 
Konto“ und werden die Wörter „kostenfrei an seinen Wohnsitz innerhalb des Geltungs-
bereiches dieser Verordnung übermittelt werden“ durch die Wörter „an seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung 
übermittelt“ ersetzt. 

2. Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Werden Geldleistungen an den Wohnsitz oder an den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Empfängers übermittelt, sind die dadurch veranlassten Kosten von den Geldleistungen 
abzuziehen. Dies gilt nicht, wenn der Empfänger nachweist, dass ihm die Einrichtung 
eines Kontos bei einem Geldinstitut ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist.“ 
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Artikel 3 

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch 
Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden nach den Wörtern „nach dem Ersten Ab-
schnitt“ die Wörter „mit Ausnahme der Leistung nach § 31a“ eingefügt. 

2. § 42 Absatz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch … vom … (BGBl. I S. …) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 31 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 31a Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive; erforderliche Datenerhebung und Daten-
übermittlung“. 

b) Die Angabe zu § 281 wird wie folgt gefasst: 

„§ 281 Arbeitsmarktstatistiken, Verordnungsermächtigung“. 

c) Die Angabe zu § 313a wird wie folgt gefasst: 

„§ 313a Bescheinigungsverfahren“. 

d) Folgende Angabe wird angefügt: 

„§ 450 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“. 

2. Nach § 31 wird folgender § 31a eingefügt: 

„§ 31a 

Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive; erforderliche Datener-
hebung und Datenübermittlung 

(1) Die Agentur für Arbeit hat junge Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Been-
digung der Schule oder einer vergleichbaren Ersatzmaßnahme keine konkrete berufli-
che Anschlussperspektive haben, zu kontaktieren und über Unterstützungsmöglichkei-
ten zu informieren, soweit diese noch nicht genutzt werden. Zu diesem Zweck erhebt 
die Agentur für Arbeit folgende Daten, soweit sie ihr von den Ländern übermittelt wer-
den 
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1. Name, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Geschlecht, 

5. Wohnanschrift, 

6. voraussichtlich beendete Schulform oder Ersatzmaßnahme, 

7. erreichter Abschluss. 

(2) Nimmt der junge Mensch nach einer Kontaktaufnahme nach Absatz 1 keine 
Unterstützung der Agentur für Arbeit in Anspruch, kann die Agentur für Arbeit den nach 
Landesrecht bestimmten Stellen des Landes, in dem der junge Mensch seinen Wohn-
sitz hat, die Sozialdaten übermitteln, die erforderlich sind, damit das Land dem jungen 
Menschen weitere Unterstützungsangebote unterbreiten kann. Erforderlich sind fol-
gende Daten: 

1. Name, 

2. Vorname, 

3. Geburtsdatum, 

4. Wohnanschrift, falls sich diese gegenüber der vom Land übermittelten Anschrift 
geändert hat. 

Die Daten werden nicht an die jeweiligen Stellen der Länder übermittelt, wenn der junge 
Mensch der Übermittlung widerspricht. Auf sein Widerspruchsrecht ist er hinzuweisen. 

(3) Die Agentur für Arbeit hat die personenbezogenen Daten zu löschen, sobald 
sie für die Kontaktaufnahme nach Absatz 1 und die Übermittlung nach Absatz 2 nicht 
mehr erforderlich sind, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhebung.“ 

3. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ er-
setzt. 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Absatz 3 Satz 2“ durch die Wörter „Absatz 4 
Satz 2“ ersetzt. 

4. § 281 wird wie folgt gefasst: 

„§ 281 

Arbeitsmarktstatistiken, Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesagentur erstellt amtliche Statistiken über 

1. Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 
deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt, 
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2. Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch und Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes nach dem Zweiten Buch, 

3. Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach diesem Buch und Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch, 

4. sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigung, 

5. Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie 

6. über weitere, in ihrem Geschäftsbereich anfallende Aufgaben. 

Die Bundesagentur hat die einheitliche und termingerechte Erstellung von Statistiken 
sicherzustellen, die Ergebnisse der Statistik in angemessener Gliederung zu veröffent-
lichen sowie die Daten zu analysieren. Für Ausländerinnen und Ausländer, die keine 
Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind und sich nicht nur vorübergehend im Gel-
tungsbereich des Gesetzes über das Ausländerzentralregister aufhalten, wird die Sta-
tistik der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten zusätzlich nach 
dem Aufenthaltsstatus auf der Grundlage der nach § 23a des Gesetzes über das Aus-
länderzentralregister übermittelten Daten gegliedert. 

(2) Die Bundesagentur verarbeitet für die in Absatz 1 genannten Zwecke 

1. Daten, die im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Buch erhoben 
oder übermittelt werden. 

2. Daten, die von den zuständigen Trägern der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 51b des Zweiten Buches erhoben und übermittelt werden. 

3. Daten aus den Meldungen nach § 28a des Vierten Buches. 

4. Daten aus dem Anzeigeverfahren zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen nach § 163 Absatz 2 des Neunten Buches. 

5. Daten, die ihr auf Grundlage von § 23a des Gesetzes über das Ausländerzentral-
register übermittelt werden. 

6. Daten, die ihr zur Verarbeitung für statistische Zwecke auf Grund anderer einzel-
gesetzlicher Vorschriften übermittelt werden oder wurden. 

(3) Für die Statistiken der Bundesagentur gelten die Grundsätze der Neutralität 
und Objektivität. Die Vorschriften der Geheimhaltung nach § 16 Bundesstatistikgesetz 
gelten entsprechend. Das Statistikgeheimnis ist durch technische und organisatorische 
Maßnahmen der Trennung zwischen statistischen und nichtstatistischen Aufgaben ein-
zuhalten. 

(4) Die Bundesagentur hat zusätzlich den Migrationshintergrund in ihren Statisti-
ken zu berücksichtigen und die hierfür erforderlichen Merkmale zu erheben. Die erho-
benen Merkmale dürfen ausschließlich für statistische Zwecke verarbeitet werden. Sie 
sind in einem durch technische und organisatorische Maßnahmen von sonstiger Da-
tenverarbeitung getrennten Bereich zu verarbeiten. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere über die zu erhebenden Merkmale und die Durchführung des Verfahrens, 
insbesondere über Erhebung, Übermittlung und Speicherung der erhobenen Daten.“ 

5. § 282 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Geschäftsbereich“ die Wörter „und der 
Migrationshintergrund nach § 281 Absatz 4 Satz 1“ eingefügt. 

b) In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „§ 282a Abs. 6“ durch die Angabe „§ 282a Ab-
satz 5“ ersetzt. 

6. § 282a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Sozialdaten“ durch die Wörter „Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen“ ersetzt und wird folgender Satz angefügt: 

„Diese Ergebnisse können auch Einzelfälle ausweisen.“ 

b) Absatz 2b wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zusammengefasste statistische Daten“ durch die 
Wörter „Tabellen mit statistischen Ergebnissen“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Diese Ergebnisse können auch Einzelfälle ausweisen.“ 

cc) In den neuen Sätzen 3, 4 und 6 wird jeweils das Wort „Daten“ durch das Wort 
„Angaben“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „zusammengefasste statistische Daten“ durch die 
Wörter „Tabellen mit statistischen Ergebnissen“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Diese Ergebnisse können auch Einzelfälle ausweisen. Diese übermittelten 
Angaben dürfen ausschließlich für statistische Zwecke verarbeitet werden.“ 

d) In Absatz 4 werden die Wörter „der Arbeitsmarktstatistiken“ durch die Wörter „mit 
statistischen Ergebnissen“ ersetzt. 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5. 

7. § 312 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Der Arbeitgeber hat auf Verlangen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers oder auf Verlangen der Bundesagentur alle Tatsachen zu bescheinigen, 
die für die Entscheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld erheblich sein 
können (Arbeitsbescheinigung), insbesondere 

1. die Art der Tätigkeit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers, 

2. Beginn, Ende, Unterbrechung und Grund für die Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses und 

3. das Arbeitsentgelt und die sonstigen Geldleistungen, die die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer erhalten oder zu beanspruchen hat; 
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es gilt das Bescheinigungsverfahren nach § 313a Absatz 1. Für Zwischenmeiste-
rinnen, Zwischenmeister und andere Auftraggeber von Heimarbeiterinnen und 
Heimarbeitern gilt Satz 1 entsprechend.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Arbeitgeber“ durch die Wörter „Be-
scheinigungspflichtige nach Absatz 1“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

(3) „ Sozialversicherungsträger haben auf Verlangen der Bundesagentur, die 
übrigen Leistungsträger, Unternehmen und sonstige Stellen auf Verlangen der be-
troffenen Person oder der Bundesagentur alle Tatsachen zu bescheinigen, die für 
die Feststellung der Versicherungspflicht nach § 26 erheblich sein können; es gilt 
das Bescheinigungsverfahren nach § 313a Absatz 2.“ 

d) Absatz 4 wird aufgehoben. 

8. § 312a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Arbeitgeber“ durch die Wörter „Bescheinigungspflich-
tige nach § 312 Absatz 1“ ersetzt und werden nach den Wörtern „verpflichtet 
ist“ die Wörter „; es gilt das Bescheinigungsverfahren nach § 313a Absatz 1“ 
eingefügt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

cc) In dem neuen Satz 2 werden die Wörter „Die Sätze 1 und 2 gelten“ durch die 
Wörter „Satz 1 gilt“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „und 4“ gestrichen. 

9. § 313 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Wer eine Person, die Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld, Arbeitslo-
sengeld oder Übergangsgeld (laufende Geldleistungen) beantragt hat oder bezieht, ge-
gen Arbeitsentgelt beschäftigt oder dieser Person gegen Vergütung eine selbständige 
Tätigkeit überträgt, hat auf Verlangen dieser Person oder auf Verlangen der 
Bundesagentur unverzüglich Art und Dauer der Beschäftigung oder der selbständigen 
Tätigkeit sowie die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung für die Zeiten zu be-
scheinigen (Nebeneinkommensbescheinigung), für die diese Person die Leistung be-
antragt hat oder bezieht; es gilt das Bescheinigungsverfahren nach § 313a Absatz 1. 

(2) Wer eine laufende Geldleistung beantragt hat oder bezieht, ist verpflichtet, die 
Bescheinigung nach Absatz 1 unverzüglich nach Aufnahme der Beschäftigung oder 
der selbständigen Tätigkeit zu verlangen.“ 

10. § 313a wird wie folgt gefasst: 

„§ 313a 

Bescheinigungsverfahren 

(1) Die Bescheinigungen nach § 312 Absatz 1, § 312a Absatz 1 und § 313 sind 
von dem Bescheinigungspflichtigen der Bundesagentur elektronisch unter den Voraus-
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setzungen des § 108 Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches zu übermitteln; die Bunde-
sagentur hat der Person, für die die Bescheinigung übermittelt worden ist, unverzüglich 
einen Nachweis über die übermittelten Daten zuzuleiten. Ist eine Bescheinigung nach 
§ 313 für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit im privaten Haushalt zu er-
stellen, kann abweichend von Satz 1 erster Halbsatz das Formular genutzt werden, das 
im Fachportal der Bundesagentur zur Verfügung gestellt ist; hat der Bescheinigungs-
pflichtige die Bescheinigung unmittelbar an die Bundesagentur übermittelt, hat er der 
Person, für die er die Bescheinigung erstellt hat, unverzüglich einen Nachweis über die 
übermittelten Daten zuzuleiten. 

(2) Sozialversicherungsträger haben die Bescheinigungen nach § 312 Absatz 3 
elektronisch zu übermitteln; die Bundesagentur hat die Person, für die die Bescheini-
gung übermittelt worden ist, spätestens bei Erlass des Verwaltungsaktes über die über-
mittelten Daten zu informieren. Die übrigen Leistungsträger, Unternehmen und sonsti-
gen Stellen haben für Bescheinigungen nach § 312 Absatz 3 das Formular zu nutzen, 
das im Fachportal der Bundesagentur zur Verfügung gestellt ist. Das Formular ist un-
verzüglich demjenigen zu übermitteln, der die Ausstellung verlangt hat.“ 

11. § 314 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Dabei soll das Formular genutzt werden, das im Fachportal der Bundesagentur zur 
Verfügung gestellt ist.“ 

12. § 318 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 nach dem Wort „Weiterbildung“ 
die Wörter „, der Teilhabe am Arbeitsleben“ eingefügt. 

b) Satz 2 Nummer 2 zweiter Halbsatz wird wie folgt gefasst: 

„; dabei haben sie die Formulare zu nutzen, die im Fachportal der Bundesagentur zur 
Verfügung gestellt sind, soweit die Bundesagentur nicht eine anderweitige Art der Da-
tenübertragung vorschreibt.“ 

13. § 320 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

14. § 337 Absatz 1 wird aufgehoben. 

15. § 404 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 19 bis 21 werden wie folgt gefasst: 

„19. entgegen 

a) § 312 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder Absatz 3 o-
der § 313 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, 

b) § 312a Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 314 Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, 

eine dort genannte Tatsache nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Be-
scheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

20. entgegen § 313 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, eine Nebenein-
kommensbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig verlangt, 
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21. entgegen § 313a Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz einen Nachweis nicht oder 
nicht rechtzeitig zuleitet,“. 

b) Nummer 22 wird aufgehoben. 

16. In § 405 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „, 19 und 20“ durch die Wörter „und 19 Buch-
stabe a“ ersetzt. 

17. Folgender § 450 wird angefügt: 

„§ 450 

Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-
setze 

Die §§ 312, 312a, 313, 313a und § 404 Absatz 2 Nummer 19 bis 21 in der bis zum 
[einsetzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Regelung nach Artikel 28 Ab-
satz 8] geltenden Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn das Versicherungsver-
hältnis oder die Nebenerwerbstätigkeit vor dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens die-
ser Regelung nach Artikel 28 Absatz 8] geendet hat.“ 

Artikel 5 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch … 
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 194 die folgenden Angaben ein-
gefügt: 

„§ 194a Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen bei den Krankenkassen. 

§ 194b Durchführung der Stimmabgabe per Online-Wahl 

§ 194c Verordnungsermächtigung 

§ 194d Evaluierung.“ 

2. In § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „; für geringfügig Beschäftigte 
nach § 8 Absatz 1 Nummer 1, § 8a des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamt-
einkommen 450 Euro“ gestrichen. 

3. § 13 Absatz 3a Satz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

b) Der Punkt am Ende des Satzes wird durch ein Semikolon ersetzt und werden die 
Wörter „für die elektronische Mitteilung gilt § 37 Absatz 2a des Zehnten Buches 
entsprechend.“ angefügt. 

4. In § 71 Absatz 6 Satz 2 und 3 werden jeweils nach dem Wort „Krankenkasse“ die Wör-
ter „oder Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen“ eingefügt. 
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5. § 77b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

6. In § 91a Absatz 4 werden die Wörter „Absatz 2 bis 4“ durch die Wörter „Absatz 2 und 
3“ ersetzt. 

7. § 175 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Sätze 1 und 2 gestrichen. 

b) In Absatz 2a Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Versicherungspflichtige haben der zur Meldung verpflichteten Stelle unver-
züglich Angaben über die gewählte Krankenkasse zu machen. Hat der Versiche-
rungspflichtige der zur Meldung verpflichteten Stelle nicht spätestens 2 Wochen 
nach Eintritt der Versicherungspflicht Angaben über die gewählte Krankenkasse 
gemacht, hat die zur Meldung verpflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen ab 
Eintritt der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse anzumelden, bei der zuletzt 
eine Versicherung bestand; bestand vor Eintritt der Versicherungspflicht keine Ver-
sicherung, hat die zur Meldung verpflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen 
bei einer nach § 173 wählbaren Krankenkasse anzumelden und den Versiche-
rungspflichtigen unverzüglich über die gewählte Krankenkasse in Textform zu un-
terrichten. Nach Eingang der Anmeldung hat die Krankenkasse der zur Meldung 
verpflichteten Stelle im elektronischen Meldeverfahren das Bestehen oder Nicht-
bestehen der Mitgliedschaft zurückzumelden. Für die Fälle, in denen der Versiche-
rungspflichtige keine Angaben über die gewählte Krankenkasse macht und keine 
Meldung nach Satz 2 erfolgt, legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
Regeln über die Zuständigkeit fest.“ 

d) Absatz 3a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eine Mitgliedsbescheinigung vorzulegen“ durch 
die Wörter „Angaben über die gewählte Krankenkasse zu machen“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wird die Mitgliedsbescheinigung nicht rechtzeitig 
vorgelegt“ durch die Wörter „Werden die Angaben nach Satz 1 über die ge-
wählte Krankenkasse nicht oder nicht rechtzeitig gemacht“ ersetzt. 

cc) In Satz 6 werden die Wörter „eine Mitgliedsbescheinigung vorzulegen“ durch 
die Wörter „über die gewählte Krankenkasse zu informieren“ ersetzt. 

e) In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 

f) In Absatz 5 werden die Wörter „Sätze 3 und 4“ gelten durch das Wort „gilt“ ersetzt. 

g) In Absatz 6 wird das Wort „Mitgliedsbescheinigungen“ durch das Wort „Informati-
onspflichten“ ersetzt und nach der Angabe „5“ die Wörter „sowie für das elektroni-
sche Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen und den zur Meldung ver-
pflichteten Stellen nach Absatz 3“ angefügt 

8. Nach § 194 werden die folgenden §§ 194a bis 194d eingefügt: 
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„§ 194a 

Modellprojekt zur Durchführung von Online-Wahlen bei den Krankenkassen 

(1) Bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 können im Rahmen eines 
Modellprojektes abweichend von § 54 Absatz 1 des Vierten Buches Wahlen bei den in 
§ 35a Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches genannten Krankenkassen auch in einem 
elektronischen Wahlverfahren über das Internet (Online-Wahl) durchgeführt werden. 
Eine Stimmabgabe per Online-Wahl ist nur möglich, wenn die jeweilige Krankenkasse 
in ihrer Satzung vorsieht, dass alternativ zu der brieflichen Stimmabgabe auch eine 
Stimmabgabe per Online-Wahl vorgenommen werden kann. Eine entsprechende Sat-
zungsregelung muss spätestens bis zum 30. September 2020 in Kraft treten.  

(2) Die am Modellprojekt teilnehmenden Krankenkassen haben die Stimmabgabe 
per Online-Wahl gemeinsam und einheitlich vorzubereiten und durchzuführen. Neh-
men mehrere Krankenkassen an dem Modellprojekt teil, bilden sie hierfür eine Arbeits-
gemeinschaft nach § 94 Absatz 1a Satz 1 des Zehnten Buches. 

(3) Die nachgewiesenen Kosten der am Modellprojekt teilnehmenden Kranken-
kassen für die Vorbereitung und Durchführung der Stimmabgabe per Online-Wahl wer-
den auf alle in § 35a Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches genannten Krankenkassen 
in entsprechender Anwendung von § 83 Absatz 1 Satz 2 der Wahlordnung für die So-
zialversicherung umgelegt.  

(4) Die für Sozialversicherungswahlen geltenden allgemeinen Wahlgrundsätze 
nach § 45 Absatz 2 des Vierten Buches sind unter Berücksichtigung der technischen 
Besonderheiten auch bei Online-Wahlen entsprechend zu wahren. 

§ 194b 

Durchführung der Stimmabgabe per Online-Wahl 

(1) Für die Durchführung der Stimmabgabe per Online-Wahl gelten die Vorschrif-
ten des Zweiten Titels des Vierten Abschnitts des Vierten Buches sowie die Wahlord-
nung für die Sozialversicherung entsprechend, sofern in den Absätzen 2 bis 4 nichts 
Abweichendes bestimmt ist. 

(2) § 53 Absatz 4 des Vierten Buches gilt bei der Durchführung der Stimmabgabe 
per Online-Wahl mit der Maßgabe, dass die Wahlbeauftragten und ihre Stellvertreter 
berechtigt sind, die räumlichen und technischen Infrastrukturen, die von den in § 35a 
Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches genannten Krankenkassen oder den von diesen 
beauftragten Dritten für die Durchführung der Wahl genutzt werden, in geeigneter 
Weise zu überprüfen. Die Wahlbeauftragten sind befugt, Dritte mit der Prüfung zu be-
auftragen. 

(3)  Für die Durchführung der Wahlen gelten im Übrigen folgende Vorgaben: 

1. ein Wahlberechtigter darf seine Stimme entweder per Briefwahl oder per Online-
Wahl abgeben, 

2. bei doppelter Stimmabgabe durch einen Wahlberechtigten per Briefwahl und per 
Online-Wahl zählt die per Online-Wahl abgegebene Stimme, die per Briefwahl ab-
gegebene Stimme ist ohne weitere Prüfung ungültig, 
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3. die Krankenkassen, die eine Stimmabgabe per Online-Wahl ermöglichen, können 
die zugelassenen Vorschlagslisten und die Darstellung der Listenträger abwei-
chend von § 26 Absatz 1 der Wahlordnung für die Sozialversicherung zusätzlich 
auch im Internet veröffentlichen, 

4. die Information der Wahlberechtigten nach § 27 Absatz 3 Satz 1 der Wahlordnung 
für die Sozialversicherung hat insbesondere Folgendes zu enthalten: 

a) eine Beschreibung des Verfahrens für die Stimmabgabe per Online-Wahl ein-
schließlich der für die Authentisierung des Wahlberechtigten zu verwenden-
den Authentisierungsmittel und der technischen Mechanismen, mit Hilfe derer 
sich der Wahlberechtigte von der Authentizität der Wahlplattform überzeugen 
kann, sowie  

b) den Hinweis, dass eine Stimmabgabe nur einmal erfolgen kann und dass bei 
doppelt abgegebener Stimme sowohl per Briefwahl als auch per Online-Wahl 
die per Briefwahl abgegebene Stimme ungültig ist, 

5. die Wahlbekanntmachung hat ergänzend zu § 31 Absatz 2 der Wahlordnung für 
die Sozialversicherung den Tag zu bezeichnen, bis zu dem eine Stimme per On-
line-Wahl abgegeben sein muss, 

6. der Stimmzettel für die Stimmabgabe per Online-Wahl muss dem Stimmzettel 
nach § 41 Absatz 1 der Wahlordnung für die Sozialversicherung im Hinblick auf 
Darstellung und Inhalt entsprechen, 

7. die Wahlunterlagen müssen zusätzlich Folgendes enthalten: 

a)  eine Beschreibung des Verfahrens für die Stimmabgabe per Online-Wahl ein-
schließlich der für die Authentisierung desWahlberechtigten zu verwendenden 
Authentisierungsmittel und der technischen Mechanismen, mit Hilfe derer sich 
der Wahlberechtigte von der Authentizität der Wahlplattform überzeugen 
kann, sowie  

b) den Hinweis, dass eine Stimmabgabe nur einmal erfolgen kann und dass bei 
doppelt abgegebener Stimme sowohl per Briefwahl als auch per Online-Wahl 
die per Briefwahl abgegebene Stimme ungültig ist, 

8. der Wahlberechtigte, der seine Stimme per Online-Wahl abgibt, hat 

a) die für den Zugang zur Wahlplattform erforderliche Authentisierung unter Ver-
wendung der zur Verfügung gestellten Authentisierungsmittel durchzuführen,  

b) den elektronischen Stimmzettel persönlich zu kennzeichnen,  

c) den Wahlvorgang durch Versenden des elektronischen Stimmzettels inner-
halb der Wahlplattform abzuschließen und  

d) keine weitere Stimme per Briefwahl abzugeben, 

9. die Krankenkassen haben sicherzustellen, dass eine Stimmabgabe per Online-
Wahl barrierefrei durchgeführt werden kann, 

10. ergänzend zu der Prüfung nach § 45 Absatz 1 der Wahlordnung für die Sozialver-
sicherung hat der Wahlausschuss zu ermitteln, ob durch Wahlberechtigte eine 
doppelte Stimmabgabe sowohl per Briefwahl als auch per Online-Wahl erfolgt ist, 



 - 25 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

11. eine Stimmabgabe per Online-Wahl ist ungültig, wenn sie zu spät erfolgt, keine 
Kennzeichnung auf dem elektronischen Stimmzettel erfolgt ist oder die Kennzeich-
nung den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt.  

(4) Bei Krankenkassen, die eine Stimmabgabe per Online-Wahl ermöglichen, be-
ginnt die Ermittlung des Wahlergebnisses erst nach dem Wahltag. Die Wahlleitungen 
ermitteln unverzüglich getrennt nach Wählergruppen, sowie jeweils für die Stimmab-
gabe per Briefwahl und die Stimmabgabe per Online-Wahl, wie viele Stimmen für die 
einzelnen Vorschlagslisten abgegeben worden sind. Die Auswertung der per Online-
Wahl abgegeben Stimmen muss vor der Auswertung der per Briefwahl abgegebenen 
Stimmen vorgenommen werden. Bei der Ermittlung der abgegebenen Stimmen ist über 
deren Gültigkeit zu entscheiden. Auf den Stimmzetteln der ungültigen per Briefwahl 
abgegebenen Stimmen ist der Grund der Ungültigkeit zu vermerken. Ungültige per On-
line-Wahl abgegebene Stimmen sind im Wahlergebnis jeweils mit dem Grund der Un-
gültigkeit auszuweisen. 

§ 194c 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, in einer Rechtsver-
ordnung bis zum 30. September 2020 die technischen und organisatorischen Vorgaben 
für die Durchführung der Online-Wahl im Rahmen des Modellprojektes nach § 194a im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu regeln. 
In der Verordnung ist Folgendes festzulegen: 

1. die technischen Vorgaben einschließlich der Vorgaben für die Erstellung und Um-
setzung eines angemessenen Informationssicherheitskonzeptes nach BSI IT-
Grundschutz,  

2. die Vorgaben für die Erstellung und Umsetzung eines gemäß BSI IT-Grundschutz 
angemessenen Notfallkonzeptes, das sowohl die Notfallvorsorge als auch die Not-
fallbewältigung einschließt, 

3. die Vorgaben für die sichere Wahlvorbereitung und Wahldurchführung einschließ-
lich Stimmauszählung, für die Überwachung der Wahlplattform und für die sichere 
Archivierung der Wahldurchführungs- und Ergebnisdaten,  

4. die notwendigen Dokumentations-, Test-, Übungs-, Freigabe- und Zertifizierungs-
maßnahmen,  

5. geeignete Verfahren für die Authentisierung des Wahlberechtigten gegenüber der 
Wahlplattform mittels geeigneter Authentisierungsmittel und die Authentifizierung 
des Wahlberechtigten durch die Wahlplattform, 

6. informationstechnische Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der Stimmaus-
wertung zur Herstellung einer im Rahmen der technischen Möglichkeiten möglichst 
weitgehenden Transparenz bei der Wahlauswertung und  

7. die Vorgaben für Kommunikations- und Meldewege, insbesondere bei Sicherheits-
vorfällen. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist bei der Erstellung und Prü-
fung der Umsetzung der Vorgaben angemessen zu beteiligen.  
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(2)  Die Festlegung der Vorgaben, Maßnahmen und Verfahren nach Absatz 1 er-
folgt auf der Grundlage der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
erstellten (Technischen) Richtlinien und sonstigen Sicherheitsanforderungen für On-
line-Wahlen und Online-Wahlprodukte. Darüber hinausgehende Sicherheitsanforde-
rungen für Online-Wahlen im Rahmen der Sozialversicherungswahlen werden vom 
Bundesministerium für Gesundheit insbesondere unter Berücksichtigung des konkre-
ten Sicherheitsrisikos und einer auf der Grundlage des BSI-Standard 200-3 erstellten 
Risikoanalyse im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik entwickelt und in der Rechtsverordnung festgelegt. 

§ 194d 

Evaluierung 

(1)  Das Modellprojekt nach § 194a wird durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit wissenschaftlich begleitet und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales evaluiert. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu berück-
sichtigen: 

1. die Zahl der bei der jeweiligen Krankenkasse per Online-Wahl und per Briefwahl 
abgegebenen Stimmen, 

2. die Anzahl von doppelten Stimmabgaben sowohl per Briefwahl als auch per On-
line-Wahl, 

3. die Zahl der Versuche von manipulativen Angriffen auf die Sicherheitsarchitektur 
und deren Manipulationsresistenz, 

4. die Möglichkeit, durch das gewählte Verfahren eine möglichst weitgehende Nach-
vollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Wahlauswertung und damit Transparenz 
in der Öffentlichkeit zu erreichen sowie 

5. die Systemverfügbarkeit im Wahlzeitraum. 

(2) Die für die Stimmabgabe per Online-Wahl eingesetzte Software hat eine wis-
senschaftliche Begleitung und Evaluierung zu ermöglichen. Dies schließt Sicherheits- 
und Datenschutzaspekte ein. Die Krankenkassen haben dem Bundesministerium für 
Gesundheit die für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung notwendigen In-
formationen und Daten zur Verfügung zu stellen.“ 

9. § 219 Absatz 4 wird aufgehoben. 

Artikel 6 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt 
durch Artikel … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 196a wie folgt gefasst: 

„§ 196a (weggefallen)“. 
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2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 hat der Versicherte den Antrag 
elektronisch über die zuständige berufsständische Versorgungseinrichtung zu stel-
len. Diese leitet den Antrag durch Datenübertragung zusammen mit den Bestäti-
gungen über das Vorliegen einer Pflichtmitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen 
oder einer Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe, über das Bestehen einer 
Mitgliedschaft in der zuständigen berufsständischen Kammer und über die Zah-
lung einkommensbezogener Beiträge sowie gegebenenfalls weiteren für die Be-
scheidung des Antrages sachdienlichen Unterlagen über das Vorliegen einer 
Pflichtmitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen oder einer Versorgungseinrich-
tung ihrer Berufsgruppe und den Nachweis über die Mitgliedschaft in der zustän-
digen berufsständischen Kammer sowie der Bestätigung einer einkommensbezo-
genen Beitragszahlung an den Träger der Rentenversicherung zur Entscheidung 
unverzüglich weiter. Der Träger der Rentenversicherung teilt seine Entscheidung 
dem Antragsteller in Textform, dem Arbeitgeber des Antragsstellers elektronisch 
mit. Der Eingang des Antrags bei der Versorgungseinrichtung ist für die Wahrung 
der in Absatz 4 bestimmten Frist maßgeblich.“ 

3. In § 28 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 53“ durch die Angabe „§ 73“ ersetzt. 

4. In § 31 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 44“ durch die Angabe „§ 64“ ersetzt. 

5. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Kalendermonate nach § 52 werden nicht angerechnet.“ 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „angerechnet“ die Wörter „; auf die Wartezeit 
von 25 Jahren jedoch nur, wenn sie der knappschaftlichen Rentenversicherung 
zuzuordnen sind“ eingefügt. 

6. § 58 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 und 3a werden jeweils nach dem Wort „Arbeit“ die Wörter „oder 
einem zugelassenen kommunalen Träger nach § 6a des Zweiten Buches“ ein-
gefügt. 

bb) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Bildungsmaßnahme“ die Wörter „im 
Sinne des Rechts der Arbeitsförderung“ eingefügt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

7. In § 78a Absatz 1a Nummer 2 wird die Angabe „§ 57 Satz 2“ durch die Wörter „§ 56 
Absatz 3 oder § 57 Satz 2“ ersetzt. 

8. Dem § 109 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Versand von Renteninformation und Rentenauskunft endet, sobald eine Rente 
aus eigener Versicherung gezahlt wird, spätestens wenn die Regelaltersgrenze er-
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reicht ist. Auf Antrag erhalten Bezieher einer Erziehungs- oder Erwerbsminderungs-
rente eine unverbindliche Auskunft über die voraussichtliche Höhe einer späteren Al-
tersrente.“ 

9. Nach § 118 Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) In Fällen des § 47 Absatz 1 Satz 3 des Ersten Buches erfolgt eine kostenfreie 
Übermittlung von Geldleistungen an den Wohnsitz oder an den gewöhnlichen Aufent-
halt spätestens ab dem zweiten Monat, der auf den Monat folgt, in dem der Nachweis 
erbracht worden ist.“ 

10. § 119 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 3 wird eingefügt:  

3. „ die Ausstellung von Ausweisen, mit denen eine Rentenberechtigung nachge-
wiesen werden kann, sofern dies nicht durch die Träger der Rentenversiche-
rung erfolgt.“ 

11. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen“ werden 
gestrichen. 

b) In Nummer 3 werden die Wörter „die Höhe und Fälligkeit“ durch die Wörter „das 
Verfahren zur Bestimmung der Höhe sowie die Fälligkeit“ ersetzt. 

12. In § 128 Absatz 3 wird in der Tabelle nach der Zeile mit den Angaben zu Italien die 
folgende Zeile eingefügt: 

„Kroatien Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd,“. 

13. In § 148 Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „mit der gesetzlichen Krankenver-
sicherung“ die Wörter „, der landwirtschaftlichen Alterskasse, der Künstlersozialkasse“ 
eingefügt und werden nach den Wörtern „der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder“ die Wörter „den kommunalen und kirchlichen Zusatz- und Beamtenversor-
gungskassen und der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung,“ eingefügt. 

14. § 151a Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ das Komma durch das Wort „oder“ er-
setzt und die Wörter „nicht mehr dem Stand der Technik entspricht oder dieses“ 
gestrichen. 

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Zur Herstellung des Einvernehmens prüft das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik das Sicherheitskonzept.“ 

c) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „und sicherheitserhebliche Änderungen“ werden gestrichen. 

bb) Nach dem Wort „Verfahrens“ werden die Wörter „und die Anwendung des ak-
tualisierten Sicherheitskonzeptes nach Satz 2“ eingefügt. 
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cc) Die Wörter „jeweiligen Aufsichtsbehörde“ werden durch die Wörter „Aufsichts-
behörden der Stellen, die Daten nach Absatz 1 zum automatisierten Abruf be-
reitstellen“ ersetzt. 

d) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt. 

„Die Zustimmung ist unter Vorlage des Sicherheitskonzeptes und Beifügung der 
Erklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik über die Her-
stellung des Einvernehmens zu beantragen.“ 

e) Im neuen Satz 7 werden nach dem Wort „Aktualisierung“ die Wörter „des Sicher-
heitskonzeptes nach Satz 2“ eingefügt. 

15. In § 187a Absatz 3 Satz 2 wird der zweite Halbsatz durch einen Schlusspunkt ersetzt. 

16. § 196 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird das Wort „Sterbefallmitteilung“ durch das Wort „Mitteilung“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Sterbefallmitteilungen für deutsche Staatsange-
hörige aus dem Ausland. In diesen Fällen erfolgt die Übermittlung in elektro-
nischer Form unmittelbar durch die deutschen Auslandsvertretungen an die 
Datenstelle der Rentenversicherung.“ 

b) Dem Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für die zuständige deutsche Auslandsvertre-
tung, sofern diese Informationen bekannt sind.“ 

17. § 196a wird aufgehoben. 

18. § 238 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird aufgehoben. 

b) Die Angabe „2.“ wird gestrichen. 

19. § 242 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird aufgehoben. 

b) Die Angabe „2.“ wird gestrichen. 

20. In § 244 Absatz 4 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „bei der Altersrente für 
langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute“ eingefügt. 

21. In § 254d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „, solange sich 
der Berechtigte im Inland gewöhnlich aufhält,“ gestrichen. 

22. In § 281a Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „vorläufigen“ gestrichen. 

23. § 307d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Im alleinigen Wortlaut werden die Wörter „und persönlichen Entgeltpunkten 
(Ost)“ gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „oder persönliche Entgeltpunkte (Ost)“ ge-
strichen. 

24. In § 313 Absatz 5 wird nach dem Wort „Absatz“ die Angabe „1b und“ eingefügt. 

25. Dem § 317a wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Hatten Versicherte ihren gewöhnlichen Aufenthalt am 18. Mai 1990 oder, falls 
sie verstorben sind, zuletzt vor dem 19. Mai 1990 im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und sind in einer Rente für Zeiten vor dem 19. Mai 
1990 an die Stelle von Entgeltpunkten Entgeltpunkte (Ost) getreten, weil sich die be-
rechtigte Person nach dem 18. Mai 1990 nicht mehr gewöhnlich im Inland aufgehalten 
hat, so ist diese Rente ab [Einsetzen: Tag des Inkrafttretens] neu festzustellen und zu 
leisten. Bei der Neufeststellung ist § 254d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a in 
der am [Einsetzen: Tag des Inkrafttretens] geltenden Fassung anzuwenden.“ 

Artikel 7 

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel … (BGBl. I S. …) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zum Ersten Abschnitt des Dritten Kapitels werden die Wörter „Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter „Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

b) In der Angabe zum Vierten Unterabschnitt des Ersten Abschnitts des Dritten Kapi-
tels werden die Wörter „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter 
„Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

c) In der Angabe zu § 39 werden die Wörter „Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft“ durch die Wörter „Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

d) Die Angabe zu § 86 wird wie folgt gefasst: 

„§ 86 (weggefallen)“. 

e) Die Angabe zu § 90 wird wie folgt gefasst: 

„§ 90 Neufestsetzung nach Altersstufen“. 

f) Die Angabe zu§ 91 wird wie folgt gefasst: 

„§ 91 Neufestsetzung nach Schul- oder Berufsausbildung“. 

g) Nach der Angabe zu § 136 wird folgende Angabe zu § 136a eingefügt: 

„§ 136a Unternehmernummer“. 
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h) Die Angabe zu § 218b wird wie folgt gefasst: 

„§ 218b Rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten“.  

i) Die Angabe zu § 218f wird wie folgt gefasst: 

„§ 218f Evaluation“. 

j) Die Angabe zu § 224 wird wie folgt gefasst: 

„§ 224 Umstellung der Mitgliedsnummer auf die Unternehmernummer“. 

2. Dem § 2 Absatz 1 Nummer 15 wird folgender Buchstabe d angefügt: 

„d) auf Kosten eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaft-
lichen Alterskasse oder eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung an Präven-
tionsmaßnahmen teilnehmen,“. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz werden die Wörter „oder wenn sie zur Unter-
lassung aller Tätigkeiten geführt haben, die für die Entstehung, die Verschlimme-
rung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können“ 
gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ärztlicher Sach-
verständigenbeirat Berufskrankheiten gebildet. Der Sachverständigenbeirat ist ein 
wissenschaftliches Gremium, das das Ministerium bei der Prüfung der medizini-
schen Erkenntnisse zur Bezeichnung neuer und zur Erarbeitung wissenschaftli-
cher Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten unterstützt. Bei der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird eine Geschäftsstelle einge-
richtet, die den Sachverständigenbeirat bei der Erfüllung seiner Arbeit organisato-
risch und wissenschaftlich, insbesondere durch die Erstellung systematischer Re-
views, unterstützt. Das Nähere über die Stellung und die Organisation des Sach-
verständigenbeirats und der Geschäftsstelle regelt die Bundesregierung in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 1.“ 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Krankheiten, die bei Versicherten vor der Bezeichnung als Berufskrank-
heiten bereits entstanden waren, sind rückwirkend frühestens anzuerkennen 

1. in den Fällen des Absatzes 1 als Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Bezeichnung in Kraft getreten ist, 

2. in den Fällen des Absatzes 2 wie eine Berufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in 
dem die neuen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft vorgelegen haben; 
hat der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten eine Empfehlung für 
die Bezeichnung einer neuen Berufskrankheit beschlossen, ist für die Anerken-
nung maßgebend der Tag der Beschlussfassung.“ 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Der Unfallversicherungsträger erhebt alle Beweise, die zur Ermittlung des 
Sachverhalts erforderlich sind. Dabei hat er neben den in § 21 Absatz 1 Satz 1 des 
Zehnten Buches genannten Beweismitteln auch Erkenntnisse zu berücksichtigen, 
die er oder ein anderer Unfallversicherungsträger an vergleichbaren Arbeitsplätzen 
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oder zu vergleichbaren Tätigkeiten gewonnen hat. Dies gilt insbesondere in den 
Fällen, in denen die Ermittlungen zu den Einwirkungen während der versicherten 
Tätigkeit dadurch erschwert sind, dass der Arbeitsplatz des Versicherten nicht 
mehr oder nur in veränderter Gestaltung vorhanden ist. Die Unfallversicherungs-
träger sollen zur Erfüllung der Aufgaben nach Satz 2 und 3 einzeln oder gemein-
sam tätigkeitsbezogene Expositionskataster erstellen. Grundlage für diese Katas-
ter können die Ergebnisse aus systematischen Erhebungen, aus Ermittlungen in 
Einzelfällen sowie aus Forschungsvorhaben sein. Die Unfallversicherungsträger 
können außerdem Erhebungen an vergleichbaren Arbeitsplätzen durchführen.“ 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Besteht für Versicherte, bei denen eine Berufskrankheit anerkannt wurde, 
die Gefahr, dass bei der Fortsetzung der versicherten Tätigkeit die Krankheit wie-
derauflebt oder sich verschlimmert und lässt sich diese Gefahr nicht durch andere 
geeignete Mittel beseitigen, haben die Unfallversicherungsträger darauf hinzuwir-
ken, dass die Versicherten die gefährdende Tätigkeit unterlassen. Die Versicher-
ten sind von den Unfallversicherungsträgern über die mit der Tätigkeit verbunde-
nen Gefahren und mögliche Schutzmaßnahmen umfassend aufzuklären. Zur Ver-
hütung einer Gefahr nach Satz 1 sind die Versicherten verpflichtet, an individual-
präventiven Maßnahmen der Unfallversicherungsträger teilzunehmen und an 
Maßnahmen zur Verhaltensprävention mitzuwirken; die §§ 60 bis 65a des Ersten 
Buches gelten entsprechend. Pflichten der Unternehmer und Versicherten nach 
dem Zweiten Kapitel und nach arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften bleiben hier-
von unberührt. Kommen Versicherte ihrer Teilnahme- oder Mitwirkungspflicht nach 
Satz 3 nicht nach, können die Unfallversicherungsträger Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben oder die Leistung einer danach erstmals festzusetzenden Rente 
wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit oder den Anteil einer Rente, der auf eine 
danach eingetretene wesentliche Änderung im Sinne des § 73 Absatz 3 zurück-
geht, bis zur Nachholung der Teilnahme oder Mitwirkung ganz oder teilweise ver-
sagen. Dies setzt voraus, dass infolge der fehlenden Teilnahme oder Mitwirkung 
der Versicherten die Teilhabeleistungen erforderlich geworden sind oder die Er-
werbsminderung oder die wesentliche Änderung eingetreten ist; § 66 Absatz 3 und 
§ 67 des Ersten Buches gelten entsprechend.“ 

f) Dem Absatz 8 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Verbände der Unfallversicherungsträger veröffentlichen jährlich einen ge-
meinsamen Bericht über ihre Forschungsaktivitäten und die Forschungsaktivitäten 
der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Der Bericht erstreckt sich auf die 
Themen der Forschungsvorhaben, die Höhe der aufgewendeten Mittel sowie die 
Zuwendungsempfänger und Forschungsnehmer externer Projekte.“ 

4. In der Überschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels werden die Wörter „Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter „Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

5. In § 26 Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 Nummer 4 werden jeweils die Wörter „am Le-
ben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter „zur Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

6. In der Überschrift des Vierten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapi-
tels werden die Wörter „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter 
„Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

7. In § 39 werden in der Überschrift und in Absatz 1 jeweils die Wörter „Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter „Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 

8. In § 42 werden die Wörter „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ durch die Wörter 
„Sozialen Teilhabe“ ersetzt. 
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9. § 47 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Die Regelungen der §§ 90 und 91 über die Neufestsetzung des Jahresarbeits-
verdienstes nach Altersstufen oder nach Schul- oder Berufsausbildung gelten für das 
Verletztengeld entsprechend.“ 

10. § 85 wird wie folgt gefasst: 

„§ 85 

Mindest- und Höchstjahresarbeitsverdienst 

(1) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt mindestens für Versicherte, die im Zeit-
punkt des Versicherungsfalls das 18. Lebensjahr vollendet haben, 60 Prozent der im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. 

(1a) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt mindestens 

1. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das sechste Lebensjahr 
nicht vollendet haben, 25 Prozent, 

2. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das sechste, aber nicht 
das 15. Lebensjahr vollendet haben, 33 1/3 Prozent, 

3. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 15., aber noch nicht 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, 40 Prozent, 

4. für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungsfalls das 25., aber noch nicht 
das 30. Lebensjahr vollendet haben, 75 Prozent 

der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. 

(1b) Absatz 1 und 1a findet keine Anwendung auf Versicherte nach § 3 Absatz 1 
Nummer 3. 

(2) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt höchstens das Zweifache der im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. Die Satzung kann eine höhere 
Obergrenze bestimmen.“ 

11. § 86 wird aufgehoben. 

12. In § 87 werden die Wörter „, den Vorschriften für Kinder“ gestrichen. 

13. Die §§ 90 und 91 werden wie folgt gefasst: 

„§ 90 

Neufestsetzung nach Altersstufen 

(1) Ist der Versicherungsfall vor Vollendung des 30. Lebensjahres eingetreten, 
wird, wenn es für die Versicherten günstiger ist, der Jahresarbeitsverdienst mit Vollen-
dung des 30. Lebensjahres auf 100 Prozent der zu diesem Zeitpunkt maßgebenden 
Bezugsgröße neu festgesetzt. Wurde die Hochschul- oder Fachhochschulreife erwor-
ben, tritt an die Stelle des Wertes 100 Prozent der Wert 120 Prozent der Bezugsgröße. 



 - 34 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

(2) Der Jahresarbeitsverdienst wird mit Vollendung der in § 85 genannten weite-
ren Lebensjahre entsprechend dem Prozentsatz der zu diesen Zeitpunkten maßgeben-
den Bezugsgröße neu festgesetzt. 

(3) In den Fällen des § 82 Absatz 2 Satz 2 sind die Absätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden. 

§ 91 

Neufestsetzung nach Schul- oder Berufsausbildung 

(1) Ist der Versicherungsfall während einer Berufsausbildung eingetreten, wird, 
wenn es für die Versicherten günstiger ist, der Jahresarbeitsverdienst schon vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres auf 75 Prozent der Bezugsgröße neu festgesetzt  

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Berufsausbildung beendet worden ist, oder  

2. drei Jahre, im Fall einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung fünf Jahre, 
nach Beginn der Berufsausbildung, wenn diese verzögert oder abgebrochen 
wurde, es sei denn, dass die Berufsausbildung ohne den Versicherungsfall eben-
falls keinen regelmäßigen Verlauf genommen hätte. 

(2) Ist der Versicherungsfall während einer Schul- oder Berufsausbildung nach 
Vollendung des 30. Lebensjahres eingetreten, wird, wenn es für die Versicherten güns-
tiger ist, der Jahresarbeitsverdienst auf 100 Prozent der Bezugsgröße neu festgesetzt 

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Schul- oder Berufsausbildung beendet worden 
ist, oder 

2. drei Jahre nach Beginn der Schul- oder Berufsausbildung, wenn diese verzögert 
oder abgebrochen wurde, es sei denn, dass die Schul- oder Berufsausbildung 
ohne den Versicherungsfall ebenfalls keinen regelmäßigen Verlauf genommen 
hätte. 

(3) Ist der Versicherungsfall während einer Hochschul- oder Fachhochschulaus-
bildung nach Vollendung des 30. Lebensjahres eingetreten, wird, wenn es für die Ver-
sicherten günstiger ist, der Jahresarbeitsverdienst auf 120 Prozent der Bezugsgröße 
neu festgesetzt 

1. von dem Zeitpunkt an, in dem die Hochschul- oder Fachhochschulausbildung be-
endet worden ist, oder 

2. fünf Jahre nach Beginn der Hochschul- oder Fachhochschulausbildung, wenn 
diese verzögert oder abgebrochen wurde, es sei denn, dass die Hochschul- oder 
Fachhochschulausbildung ohne den Versicherungsfall ebenfalls keinen regelmä-
ßigen Verlauf genommen hätte. 

(4) Für die Neufestsetzung gilt die zum jeweiligen Zeitpunkt maßgebende Be-
zugsgröße. § 67 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b ist für Übergangszeiten entspre-
chend anzuwenden.“ 

14. Nach § 96 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 
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„(2a) In Fällen des § 47 Absatz 1 Satz3 des Ersten Buches erfolgt eine kostenfreie 
Übermittlung von Geldleistungen an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt spä-
testens ab dem zweiten Monat, der auf den Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht 
worden ist.“ 

15. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen“ werden 
gestrichen. 

b) In Nummer 3 werden die Wörter „die Höhe und Fälligkeit“ durch die Wörter „das 
Verfahren zur Bestimmung der Höhe sowie die Fälligkeit“ ersetzt. 

16. In § 130 Absatz 2a werden nach den Wörtern „ohne Sitz im Inland“ die Wörter „oder für 
sonstige Tätigkeiten im Ausland“ eingefügt. 

17. § 136 Absatz 3 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. bei nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 15 Buchstabe a bis c versicherten 
Rehabilitanden der Rehabilitationsträger, bei nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 Buch-
stabe d versicherten Teilnehmern an Präventionsmaßnahmen der Maßnahmeträger,“. 

18. Nach § 136 wird folgender § 136a eingefügt: 

„§ 136a  

Unternehmernummer 

(1) Jeder Unternehmer erhält bei erstmaliger Aufnahme einer unternehmerischen 
Tätigkeit eine Unternehmernummer. Die Unternehmernummer wird nach Mitteilung 
über den Unternehmensbeginn im Sinne von § 192 Absatz 1 über die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung e.V. unverzüglich vergeben. Die Unternehmer, die bereits 
eine Unternehmernummer erhalten haben, teilen den Beginn und das Ende eines oder 
mehrerer weiterer Unternehmen nach § 192 Absatz 1 unter Angabe der Unternehmer-
nummer und der notwendigen Angaben zur Identifizierung des Unternehmens dem zu-
ständigen Träger der Unfallversicherung mit. In einem Anhang zu der Unternehmer-
nummer werden die dem Unternehmer zugehörigen Unternehmen numerisch in auf-
steigender Folge bezeichnet. Die Unternehmernummer und die zur Identifizierung des 
Unternehmens erforderlichen Daten werden in einem zentralen Dateisystem bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. gespeichert. Die Berufsgenossen-
schaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand haben zur Erledigung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben Zugriff auf dieses Dateisystem. Sie führen die Unterneh-
mer- und Unternehmensnummern ihrer Mitglieder jeweils in einem gesonderten Mit-
gliederdateisystem. 

(2) Bei Änderungen, die die nach Absatz 1 zum Unternehmer oder zum Unter-
nehmen gespeicherten Daten betreffen, gilt § 192 Absatz 2 entsprechend. 

(3) Der Unternehmer hat für die Vergabe der Unternehmernummer die dazu not-
wendigen Angaben, insbesondere den Namen, den Geburtsnamen, das Geburtsdatum 
und die aktuelle Wohnanschrift elektronisch zu übermitteln. Das Nähere zum Verfah-
ren, zu den erforderlichen Angaben und zu den Datensätzen regelt die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung e.V., in Abstimmung mit der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft, in Grundsätzen, die durch das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales zu genehmigen sind.“ 
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19. § 144 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Verträge mit Angestellten, die der Dienstordnung nach diesem Buch un-
terstehen sollen, dürfen ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr abgeschlossen werden, 
es sei denn, die Angestellten unterstanden am 31. Dezember 2022 bereits einer 
Dienstordnung.“ 

20. Dem § 168 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Einer Anhörung nach § 24 des Zehnten Buches bedarf es nur in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 1.“ 

21. In § 182 Absatz 3 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 2 und 3“ durch die Wörter „Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4“ ersetzt. 

22. In § 204 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 wird das Wort „Mitgliedsnummer“ durch das Wort 
„Unternehmernummer nach § 136a“ ersetzt. 

23. § 213 Absatz 5 wird aufgehoben. 

24. In § 214 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „des § 90“ durch die Wörter „der §§ 90 und 
91“ ersetzt. 

25. § 217 Absatz 3 wird aufgehoben. 

26. § 218b wird wie folgt gefasst: 

„§ 218b 

Rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten 

Für die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten, die vor dem [Einfügen: 
Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] in der Verordnung nach § 9 Absatz 1 bezeichnet 
worden sind, gilt § 6 der Verordnung in der am [Einfügen: Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] geltenden Fassung.“ 

27. § 218d Absatz 5 wird aufgehoben. 

28. § 218e Absatz 4 wird aufgehoben. 

29. § 218f wird wie folgt gefasst: 

„§ 218f 

Evaluation 

Die Verbände der Unfallversicherungsträger haben bis zum 31. Dezember 2026 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen gemeinsamen Bericht über die 
Umsetzung sowie die Wirkungen und die Ergebnisse der mit dem Siebten Gesetz zur 
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom [Einfügen: 
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Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] eingeführten Maßnahmen zum Wegfall des Un-
terlassungszwangs, zur Stärkung der Individualprävention sowie zur gesetzlichen Ver-
ankerung von Beweiserleichterungen und zur erhöhten Transparenz in der Berufs-
krankheitenforschung vorzulegen.“ 

30. § 220 Absatz 1 bis 3 wird aufgehoben. 

31. § 221 Absatz 1 und 3 bis 5 wird aufgehoben. 

32. § 224 wird wie folgt gefasst: 

„§ 224 

Umstellung der Mitgliedsnummer auf die Unternehmernummer 

(1) Die Mitgliedsnummern der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der Unfallversicherungsträger der öffentli-
chen Hand sind in Abstimmung mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
e.V. bis zum 1. Januar 2023 automatisiert auf die neue Unternehmernummer umzu-
stellen. Die Unternehmer sind über die vergebenen Unternehmernummern und die nu-
merische Bezeichnung der zugehörigen Unternehmen unverzüglich zu informieren. 

(2) § 136a Absatz 1 Satz 5 gilt auch für die vorbereitenden Tätigkeiten der Be-
rufsgenossenschaften, der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand und der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. zur Verarbeitung der erforderlichen 
Daten.“ 

Artikel 8 

Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das 
zuletzt durch Artikel … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und folgender Satz wird angefügt: 

„Satz 1 gilt auch dann, wenn der Antrag auf die zunächst geltend gemachte Sozi-
alleistung zurückgenommen wird.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Absatz 2 und die Angabe „Satz 1“ wird durch die Angabe 
„Absatz 1“ ersetzt. 

2. Nach § 37 Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) Abweichend von Absatz 2a gilt für die Verfahren der Bundesagentur für Arbeit 
und der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende Folgendes. Mit Einwilligung des 
Beteiligten können elektronische Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem sie 
dem Beteiligten zum Abruf über öffentlich zugängliche Netze bereitgestellt werden. Die 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Behörde 
hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten Per-
son möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert werden kann. 
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Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag nach Absendung der 
elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwaltungsaktes an die 
abrufberechtigte Person als bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang 
der Benachrichtigung nachzuweisen. Kann die Behörde den von der abrufberechtigten 
Person bestrittenen Zugang der Benachrichtigung nicht nachweisen, gilt der Verwal-
tungsakt an dem Tag als bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den 
Verwaltungsakt abgerufen hat. Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte Person un-
widerlegbar vorträgt, die Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen nach der Ab-
sendung erhalten zu haben. Die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum Abruf 
oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unberührt.“ 

3. § 74a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in Höhe von mindestens 500 Euro“ gestri-
chen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter „, dem zu vollstreckende Ansprüche von mindes-
tens 500 Euro zugrunde liegen,“ gestrichen. 

bb) Der folgende Satz wird angefügt: 

„Das Ersuchen und die Auskunft sind elektronisch zu übermitteln.“ 

4. In § 76 Absatz 2 wird nach der Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. im Rahmen der Geltendmachung und Durchsetzung sowie Abwehr eines Erstat-
tungs- oder Ersatzanspruchs,“. 

5. In § 77 Absatz 3 werden die Wörter „abweichend von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2016/679 eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder 
Stellen in einem Drittstaat oder an internationale Organisationen über die in Artikel 49 
Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Fälle hinaus nur zu-
lässig“ durch die Wörter „eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen 
in einem Drittstaat oder an internationale Organisationen abweichend von Artikel 46 
Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g der Verord-
nung (EU) 2016/679 unzulässig. Eine Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses nach Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d und Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2016/679 liegt nur vor“ ersetzt. 

6. Dem § 78 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Behörden der Zollverwaltung dürfen Sozialdaten, die ihnen zum Zweck der Voll-
streckung übermittelt worden sind, auch zum Zweck der Vollstreckung öffentlich-recht-
licher Ansprüche anderer Stellen als der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen 
verarbeiten.“ 

7. § 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Eine nach Satz 1 gebildete Arbeitsgemeinschaft kann sich an einer weiteren 
Arbeitsgemeinschaft beteiligen, die sich ihrerseits an einer weiteren Arbeits-
gemeinschaft beteiligen kann. Weitere Beteiligungsebenen sind unzulässig.“ 
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bb) In dem neuen Satz 4 werden nach den Wörtern „Beitritt zu ihnen“ die Wörter 
„sowie vor ihrer Auflösung und einem Austritt“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Können nach diesem Gesetzbuch Arbeitsgemeinschaften gebildet werden, 
unterliegen diese staatlicher Aufsicht, die sich auf die Beachtung von Gesetz und 
sonstigem Recht erstreckt, das für die Arbeitsgemeinschaften, die Leistungsträger 
und ihre Verbände maßgebend ist; die §§ 85, 88 bis 90a des Vierten Buches gelten 
entsprechend. Ist der Spitzenverband Bund der Krankenkassen oder die Bunde-
sagentur für Arbeit Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, führt das zuständige Bun-
desministerium in Abstimmung mit den für die übrigen Mitglieder zuständigen Auf-
sichtsbehörden die Aufsicht. Beabsichtigt eine Aufsichtsbehörde, von den Auf-
sichtsmitteln nach § 89 des Vierten Buches Gebrauch zu machen, unterrichtet sie 
die Aufsichtsbehörden, die die Aufsicht über die Mitglieder der betroffenen Arbeits-
gemeinschaft führen, und setzt eine angemessene Frist zur Stellungnahme.“ 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Ein räumlicher Zuständigkeitsbereich im Sinne von § 90 des Vierten Bu-
ches ist gegeben, wenn eine Arbeitsgemeinschaft unmittelbar sozialrechtliche 
Leistungen an Versicherte erbringt oder sonstige Aufgaben nach dem Sozialge-
setzbuch im Außenverhältnis wahrnimmt. Fehlt ein Zuständigkeitsbereich im Sinne 
von § 90 des Vierten Buches, führen die Aufsicht die für die Sozialversicherung 
zuständigen obersten Verwaltungsbehörden oder die von der Landesregierung 
durch Rechtsverordnung bestimmten Behörden des Landes, in dem die Arbeits-
gemeinschaften ihren Sitz haben; die Landesregierungen können diese Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die obersten Landesbehörden übertragen. Ab-
weichend von Satz 2 führt das Bundesamt für Soziale Sicherung die Aufsicht, 
wenn die absolute Mehrheit der Anteile oder der Stimmen in der Arbeitsgemein-
schaft Trägern zusteht, die unter Bundesaufsicht stehen.“ 

8. § 101a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „(§ 196 Abs. 2 des Sechsten Buches)“ durch die 
Wörter „und jede Änderung des Vor- und des Familiennamens unter den Voraus-
setzungen von § 196 Absatz 2 des Sechsten Buches und bei einer Eheschließung 
eines Einwohners das Datum dieser Eheschließung unter den Voraussetzungen 
von § 196 Absatz 2a des Sechsten Buches“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „ermöglichen“ die Wörter „; dies gilt 
auch für die Übermittlung der Mitteilungen an berufsständische Versorgungsein-
richtungen, soweit diese nach Landesrecht oder Satzungsrecht zur Erhebung die-
ser Daten befugt sind“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort „Leistungsträgern“ die Wörter „, den 
berufsständischen Versorgungseinrichtungen“ eingefügt. 

9. § 116 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

(6) „ Ein nach Absatz 1 übergegangener Ersatzanspruch kann bei nicht vorsätzli-
chen Schädigungen durch eine Person, die im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit 
dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft lebt, nicht 
geltend gemacht werden. Ein Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann auch dann nicht gel-
tend gemacht werden, wenn der Schädiger mit dem Geschädigten oder einem Hinter-
bliebenen nach Eintritt des Schadensereignisses die Ehe geschlossen oder eine Le-
benspartnerschaft begründet hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt. Abweichend von 
Satz 1 und Satz 2 kann ein Ersatzanspruch bis zur Höhe der zur Verfügung stehenden 



 - 40 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Versicherungssumme geltend gemacht werden, wenn der Schaden bei dem Betrieb 
eines Fahrzeugs entstanden ist, für das eine Versicherung nach § 1 des Gesetzes über 
die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter oder § 1 des Gesetzes über die Haft-
pflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger be-
steht. Der Ersatzanspruch kann in den Fällen des Satzes 3 gegen den Schädiger in 
voller Höhe geltend gemacht werden, wenn er den Versicherungsfall vorsätzlich verur-
sacht hat.“ 

10. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 116 Absatz 6 ist nur auf Schadensereignisse nach dem 30. Juni 2020 anzuwen-
den; für frühere Schadensereignisse gilt das bis 30. Juni 2020 geltende Recht wei-
ter.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) § 94 Absatz 1a Satz 3 findet nur Anwendung auf die Bildung von oder den 
Beitritt zu Arbeitsgemeinschaften, wenn die Bildung oder der Beitritt nach dem 30. 
Juni 2020 erfolgt; die am 30. Juni 2020 bereits bestehenden Arbeitsgemeinschaf-
ten dürfen weitergeführt werden.“ 

Artikel 9 

Gesetz zur Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten bei inter-
nationalen Organisationen in der Rentenversicherung 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt Ansprüche von Personen, die bei einer internationalen Organisa-
tion mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz Beschäftigungszeiten 
in Sonderversorgungssystemen zurückgelegt haben und rentenrechtliche Zeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung oder in der Alterssicherung der Landwirte erworben haben 

1. nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch, 

2. nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte sowie 

3. nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Zweiten Gesetz über die Kran-
kenversicherung der Landwirte für die Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten bei 
der Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner. 
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§ 2 

Internationale Organisationen 

Internationale Organisationen im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Organisationen, die mindestens von zwei Völkerrechtssubjekten durch einen völker-
rechtlichen Vertrag oder durch ein anderes völkerrechtliches Instrument errichtet wur-
den und Rechtsfähigkeit nach Völkerrecht besitzen und deren Bedienstete durch Ab-
kommen oder Gesetz, auf Grund eines Sonderversorgungssystems, im gesetzlichen 
Rentensystem des Sitzstaates versicherungsfrei sind oder von der Versicherungs-
pflicht befreit werden können, 

2. Organe der Europäischen Union sowie diesen gleichgestellten Institutionen und Ein-
richtungen, deren Beamte und Bedienstete unter die Verordnung Nr. 31 (EWG) 11 
EAG über das Statut der Beamten und über die Beschäftigungsbedingungen für die 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi-
schen Atomgemeinschaft (ABl. 45 vom 14.6.1962, S. 1385), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 423/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 (ABl. L 129 vom 30.4.2014, S. 12) geändert worden ist, fallen. 

§ 3 

Beschäftigungszeiten 

(1) Hat eine Person im Sonderversorgungssystem einer internationalen Organisation 
oder in Sonderversorgungssystemen mehrerer internationaler Organisationen Anwart-
schaftszeiten zur Absicherung des Leistungsfalls des Alters, der Invalidität oder des Todes 
erworben, gelten die für den entsprechenden Leistungsfall nachgewiesenen Zeiten der Zu-
gehörigkeit zur jeweiligen internationalen Organisation als Beschäftigungszeiten. 

(2) Keine Beschäftigungszeiten sind Zeiten in Sonderversorgungssystemen internati-
onaler Organisationen, wenn Anwartschaften aus diesen Zeiten durch Erstattung erloschen 
sind oder durch Auszahlung eines Kapitalwertes abgefunden oder durch Übertragung auf 
ein anderes System entnommen wurden. Satz 1 gilt auch für Zeiten, denen zuvor bereits 
Leistungen nach diesem Gesetz zugrunde lagen. 

§ 4 

Zusammenrechnung von Zeiten und Feststellung der Leistungshöhe 

(1) Beschäftigungszeiten werden für die Prüfung des Anspruchs ohne Infragestellung 
ihrer Qualität mit rentenrechtlichen Zeiten und Versicherungszeiten in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz zusammengerechnet, sofern sich diese nicht mit renten-
rechtlichen Zeiten oder Versicherungszeiten in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz überschneiden. Beschäftigungszeiten werden auch auf die Vorversicherungs-
zeit in der Krankenversicherung der Rentner angerechnet, sofern sie sich nicht mit anderen 
anrechenbaren Zeiten überschneiden. 

(2) Bei der Feststellung der Leistungshöhe werden die Beschäftigungszeiten nach Ab-
satz 1 so berücksichtigt und die Leistung festgestellt, als handele es sich um Versiche-
rungszeiten, die im gesetzlichen System eines Staates zurückgelegt wurden, das vom An-
wendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. 
L 166 vom 30.4.2004, S. 1, L 200 vom 7.6.2004, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2017/492 (ABl. L 76 vom 22.3.2017, S. 13) geändert worden ist, erfasst wird. 

§ 5 

Übergangsvorschriften 

(1) Dieses Gesetz berücksichtigt auch Tatbestände oder Ansprüche vor seinem In-
krafttreten. 

(2) Ansprüche, die bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes festgestellt wurden, 
sind auf Antrag der betreffenden Person unter Berücksichtigung dieses Gesetzes neu fest-
zustellen. Dies gilt entsprechend für die Feststellung der Versicherungspflicht nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ab dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes, wenn die erforderliche Vorversicherungszeit für die Versicherungspflicht bisher 
nicht erfüllt wurde. 

(3) Sofern auf Leistungen erstmals durch Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Anspruch 
besteht, werden diese auf Antrag der betroffenen Person frühestens ab dem 4. Juli 2013 
gewährt. Führt der Bezug dieser Leistung zur Versicherungspflicht in der Krankenversiche-
rung der Rentner, so beginnt die Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rent-
ner mit Beginn des Leistungsbezugs, frühestens ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

(4) Wird ein Antrag nach Absatz 2 oder 3 innerhalb von 24 Kalendermonaten ab In-
krafttreten dieses Gesetzes gestellt, werden Leistungen mit Wirkung vom Beginn an ge-
währt. Eine Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach 
Eingang des vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen Leistungsträger aber nicht 
vor Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes; § 44 Absatz 2 
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht. 

Artikel 10 

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 12 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und zur vertragsärztlichen Versorgung zugelas-
sene Psychotherapeuten gelten auch bei diesen oder in medizinischen Versorgungs-
zentren angestellte Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, die Mitglied der Kassen-
ärztlichen oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung sind.“ 

2. Dem § 16 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Ehrenamtlicher Richter aus den Kreisen der Arbeitgeber kann auch sein, wer in einem 
Zeitraum bis zu einem Jahr vor seiner Berufung, die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllt hat und zum Zeitpunkt der Berufung weder eine Rente aus eigener Versicherung 
bezieht noch Versicherter ist, es sei denn, er steht oder stand in einem Beschäftigungs-
verhältnis nach Satz 1 Nummer 3, 4 oder 5.“ 
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3. In § 29 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „nach § 120 Abs. 4 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch,“ durch die Wörter „nach § 120 Absatz 4 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch, der Schiedsstellen nach § 133 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,“ 
ersetzt. 

4. Nach § 75 Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) In Verfahren gegen Entscheidungen nach § 7a Absatz 1 Satz 3, § 28h Ab-
satz 2 und § 28p Absatz 1 Satz 5 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind andere 
Versicherungsträger abweichend von Absatz 2 nur auf deren Antrag beizuladen. Das 
Gericht benachrichtigt die anderen Versicherungsträger über die Erhebung einer ent-
sprechenden Klage und über die Möglichkeit der Beiladung auf Antrag. Das Gericht 
setzt den anderen Versicherungsträgern für die Antragstellung eine angemessene 
Frist.“ 

5. § 137 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „gemäß § 65b Absatz 6“ durch die Wörter „mit einem 
Vermerk nach § 65b Absatz 4“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „(§ 65a Absatz 7)“ gestrichen. 

c) In Satz 5 werden die Wörter „Das elektronische Dokument ist“ durch die Wörter 
„Bei der Erteilung von beglaubigten Auszügen und Abschriften ist das elektroni-
sche Dokument“ ersetzt. 

6. In § 141 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „im Falle des § 75 Abs. 2a die Perso-
nen,“ durch die Wörter „im Falle des § 75 Absatz 2a die Personen und im Falle des 
§ 75 Absatz 2b die Versicherungsträger,“ ersetzt. 

Artikel 11 

Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes 

§ 2 des Aufwendungsausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3686), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Mai 2019 (BGBl. I S. 646) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 28a Absatz 1 Satz 3“ durch die Wörter „§ 28a 
Absatz 1a Satz 1“ ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 28a Absatz 1 Satz 3 und 4“ durch die Wörter 
„§ 28a Absatz 1a Satz 1 und § 95b Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes 

In § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b des Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, werden 
nach den Worten „des privaten Rechts“ die Wörter „oder Versorgungseinrichtungen, soweit 
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letztere reine Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes 
durchführen,“ eingefügt. 

Artikel 13 

Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 

Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 
1891), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 60 wie folgt gefasst: 

„§ 60 Datenverarbeitung bei der landwirtschaftlichen Alterskasse“. 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 17 Absatz 1“ die Wörter „, § 28 Absatz 2 
Satz 2“ eingefügt. 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Für Leistungen zur Prävention, zur Kinderrehabilitation und zur Nachsorge 
sind insbesondere die Ziele, die persönlichen Voraussetzungen sowie Art und 
Umfang der medizinischen Leistungen in der Satzung näher auszuführen. Für 
sonstige Leistungen zur Teilhabe sind insbesondere die Ziele sowie Art und 
Umfang der Leistungen in der Satzung näher auszuführen. Die Satzungsre-
gelungen sind regelmäßig an den medizinischen Fortschritt und die gewonne-
nen Erfahrungen anzupassen.“ 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Betriebs- oder Haushaltshilfe kann bei Inanspruchnahme einer Leistung nach 
§ 31 Absatz 1 Nummer 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auch an Bezie-
her einer Rente erbracht werden.“ 

3. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 5 wird aufgehoben. 

bb) Im neuen Satz 5 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „eine Abschlags-
minderung nach Absatz 10 oder“ eingefügt. 

b) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird im Teilsatz nach Nummer 2 nach der Angabe „Satz 2“ die An-
gabe „und 3“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 
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„Satz 2 gilt entsprechend für Zeiten nach Satz 1 Nummer 2 wegen Überschrei-
tens einer Hinzuverdienstgrenze, wenn dadurch eine vorzeitige Altersrente 
nicht in voller Höhe geleistet wurde.“ 

4. In § 27b Absatz 1 werden nach der Angabe „§ 27a“ die Wörter „mit Ausnahme des 
§ 96a Absatz 3 und 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

5. In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „wegen“ die Wörter „alle 3 Jahre oder 
bei einem berechtigten Interesse in kürzeren Abständen“ eingefügt. 

6. § 60 wird wie folgt gefasst: 

„§ 60 

Datenverarbeitung in der landwirtschaftlichen Alterskasse 

(1) Die landwirtschaftliche Alterskasse darf Sozialdaten nur verarbeiten, soweit 
dies zur Erfüllung einer ihr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesenen 
Aufgabe erforderlich ist. Aufgaben nach diesem Gesetz sind 

1. die Feststellung eines Versicherungsverhältnisses einschließlich einer Versiche-
rungsfreiheit oder Versicherungsbefreiung, 

2. der Nachweis von rentenrechtlichen Zeiten, 

3. die Festsetzung und Durchführung von Leistungen zur Teilhabe, 

4. die Festsetzung und Durchführung von Leistungen zur Betriebs- und Haushalts-
hilfe, 

5. die Festsetzung, Zahlung, Anpassung, Überwachung, Einstellung oder Abrech-
nung von Renten, Beitragszuschüssen und anderen Geldleistungen sowie 

6. der Nachweis von Beiträgen und deren Erstattung. 

Für Daten, aus denen die Art einer Erkrankung erkennbar ist, gilt § 148 Absatz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von 
Sozialdaten aus Dateien der landwirtschaftlichen Alterskasse durch Abruf ermöglicht, 
ist mit Leistungsträgern außerhalb des Geltungsbereichs des Sozialgesetzbuchs zu-
lässig, soweit diese Daten zur Feststellung von Leistungen nach über- und zwischen-
staatlichem Recht erforderlich sind und nicht Grund zur Annahme besteht, dass 
dadurch schutzwürdige Belange der davon betroffenen Personen beeinträchtigt wer-
den.“ 

7. In § 61a Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 wird das Wort „Steuernummer“ durch die Wörter 
„Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung“ ersetzt. 

8. In § 83 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „Renten wegen Erwerbsminderung“ 
die Wörter „und vorzeitigen Altersrenten“ eingefügt. 

9. In § 114 Satz 1 wird das Wort „vorläufigen“ gestrichen. 
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Artikel 14 

Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung 
der Landwirte 

Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „das fünfundsechzigste Lebensjahr voll-
endet“ durch die Wörter „die Regelaltersgrenze nach dem Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte erreicht“ und die Wörter „Vollendung des fünfundsechzigsten Le-
bensjahres“ durch die Wörter „Erreichen der Regelaltersgrenze“ ersetzt. 

2. § 46 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „den Maßgaben anzuwenden, dass Absatz 4a nicht 
angewendet wird und“ durch die Wörter „der Maßgabe anzuwenden, dass“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. § 65 wird wie folgt gefasst: 

„§ 65 

Übergangsregelung 

Für Personen, die am 30. Juni 2020 nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 versicherungs-
pflichtig sind, findet § 2 Absatz 1 Nummer 5 weiterhin in der bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Fassung Anwendung.“ 

Artikel 15 

Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

§ 5 des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579), das zuletzt durch … geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Dienstherrnfähigkeit, Dienstrecht 

(1) Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau besitzt Dienst-
herrnfähigkeit im Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes. Die Beamtinnen und Beam-
ten sind Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte. 
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ernennt und entlässt auf Vorschlag 
des Vorstandes der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau die Be-
amtinnen und Beamten. Es kann seine Befugnis auf den Vorstand übertragen mit dem 
Recht, diese Befugnis ganz oder teilweise auf die Geschäftsführung weiter zu übertragen. 

(3) Oberste Dienstbehörde für die Geschäftsführung und ihre Stellvertretung ist das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für die übrigen Beamtinnen und Beamten der 
Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, der seine Be-
fugnisse ganz oder teilweise auf die Geschäftsführung übertragen kann. 

(4) Für die Dienstordnungsangestellten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau gelten die §§ 144 bis 147 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
entsprechend.“ 

Artikel 16 

Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Berufsgenossen-
schaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 

§ 4 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Errichtung der Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik Telekommunikation vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836, 3838) 
wird aufgehoben. 

Artikel 17 

Änderung des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes 

Das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. i S. 2575), das zu-
letzt durch Artikel ... des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 2575) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Artikel 1 Nummer 44 wird aufgehoben. 

2. In Artikel 12 Absatz 5 wird die Angabe „und 44“ gestrichen. 

Artikel 18 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Das Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 
1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel (…) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 5b Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Die Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein“ 
durch die Wörter „Satz 1 gilt nicht“ ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „für die Kosten der Unterkunft und Heizung“ 
durch die Wörter „für die Kosten der Unterkunft, Heizung und Haushaltsenergie“ er-
setzt. 
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Artikel 19 

Änderung der Gewerbeordnung 

In § 14 Absatz 8 Satz 1 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird in Nummer 10 der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 11 angefügt: 

„11. die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zum Einzug und zur Voll-
streckung der einheitlichen Pauschsteuer nach § 40a Absatz 2 des Einkommensteuerge-
setzes.“ 

Artikel 20 

Änderung der Renten Service Verordnung 

Die Renten Service Verordnung vom 28. Juli 1994 (BGBl. I S. 1867), die zuletzt durch 
… (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 26 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 26a Aktualisierung des Rentenbestandes zur Umsetzung von Rechtsänderungen“. 

2. In § 3 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „, dem Bundesministerium der Finanzen“ 
gestrichen. 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden im Teilsatz nach Nummer 2 die Wörter „des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums der Finanzen als Auf-
sichtsbehörden“ durch die Wörter „des Bundesamtes für Soziale Sicherung“ er-
setzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „und der Deutschen Rentenversicherung 
Bund sowie den in Absatz 2 genannten Aufsichtsbehörden und“ durch die Wörter 
„, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie“ ersetzt. 

4. In § 8 werden nach dem Wort „Dritte“ die Wörter „vom Berechtigten als Zahlungsemp-
fänger benannt wurden oder“ eingefügt. 

5. § 9 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

6. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder die Anpassungsdaten von den Trägern der 
Rentenversicherung rechtzeitig vor dem Anpassungstermin erhält“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
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„Abweichend von Satz 1 übersendet der Renten Service die Anpassungsmit-
teilung dem Berechtigten, wenn der Zahlungsempfänger vom Berechtigten ab-
weicht und der Zahlungsempfänger die Übersendung an den Berechtigten 
beim Renten Service veranlasst.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Soweit der Renten Service die Anpassung 
von Geldleistungen nicht selbst berechnet oder die Anpassungsdaten von den Trä-
gern der Rentenversicherung nicht rechtzeitig vor dem Anpassungstermin erhält, 
teilt er“ durch die Wörter „Soweit die Träger der Rentenversicherung die Anpas-
sung von Geldleistungen selbst berechnen und dem Renten Service die neuen 
Zahlbeträge von den Trägern der Rentenversicherung nicht rechtzeitig vor dem 
Anpassungstermin mitgeteilt werden, teilt der Renten Service“ ersetzt. 

7. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „soll den Empfängern der Anpassungsmitteilung 
im Rahmen der Rentenanpassung einen auf den Namen der Berechtigten 
ausgestellten“ durch die Wörter „stellt den Berechtigten einen“ und die Wörter 
„zur Verfügung stellen“ durch das Wort „aus“ ersetzt und nach dem Wort 
„kann“ die Wörter „, soweit dies nicht durch die Träger der Rentenversicherung 
erfolgt“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

8. In § 24 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „beim Tod“ durch die Wörter „bei Tod oder 
Wiederheirat“ und das Wort „Anschriftenänderungen“ durch die Wörter „Anschriften- 
und Namensänderungen“ ersetzt. 

9. In § 25 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „beim Tod“ durch die Wörter „bei Tod oder 
Wiederheirat“ ersetzt. 

10. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

„§ 26a 

Aktualisierung des Rentenbestandes zur Umsetzung von Rechtsänderungen 

Der Renten Service führt die Umrechnung des Rentenbestandes zur Umsetzung 
von Rechtsänderungen außerhalb der Rentenanpassung durch, soweit die Träger der 
Rentenversicherung diese Aufgabe nicht selbst wahrnehmen. Erfolgt die Umrechnung 
des Rentenbestandes durch den Renten Service, informiert er die Rentenbezieher im 
Namen der Träger der Rentenversicherung. Die §§ 17 und 19 gelten entsprechend.“ 

11. In § 31 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Soziales“ die Wörter „und dem Bun-
desamt für Soziale Sicherung“ eingefügt. 

12. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Dritte“ durch das Wort „Dritter“ und werden die 
Wörter „das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium 
der Finanzen sind“ durch die Wörter „das Bundesamt für Soziale Sicherung ist“ ersetzt. 

13. § 34 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 2 Buchstabe b wird nach dem Wort „können“ der Punkt durch das Wort 
„und“ ersetzt. 

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. Entgelte an andere Geschäftsbereiche der Deutschen Post AG für die Produk-
tion und den Versand von 

a) Informationen an Rentenbezieher nach § 26a Satz 2 und 

b) Ausweisen zum Nachweis der Rentenberechtigung, soweit diese Entgelte 
zusätzlich entstehen.“ 

Artikel 21 

Änderung der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung 

In § 2 Absatz 4 Satz 1 der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung vom 9. Ok-
tober 2001 (BGBl. I, S. 2628), die zuletzt durch … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „er fällig geworden ist“ durch die Wörter „die Aufwendungen angefordert 
werden sollen“ ersetzt. 

Artikel 22 

Änderung der Versicherungsnummern-, Kontoführungs- und Ver-
sicherungsverlaufsverordnung 

In § 2 Absatz 5 Satz 3 der Versicherungsnummern-, Kontoführungs- und Versiche-
rungsverlaufsverordnung vom 30. März 2001 (BGBl. I S. 475), die zuletzt durch … (BGBl. I 
S. …) geändert worden ist, werden nach den Wörtern „weibliche Versicherte“ die Wörter 
„und Versicherte ohne Angabe zum Geschlecht oder mit der Angabe „divers“ eingefügt. 

Artikel 23 

Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 61a des Ge-
setzes über die Alterssicherung der Landwirte 

§ 7 Absatz 2 Satz 3 der Verordnung zur Durchführung des § 61a des Gesetzes über 
die Alterssicherung der Landwirte vom 2. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4490), die zuletzt 
durch Artikel 439 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, wird aufgehoben. 
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Artikel 24 

Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung 

Die Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623), die zuletzt 
durch Artikel … der Verordnung vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 1 wird folgende Überschrift vorangestellt: 

„Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen“. 

2. Dem § 6 werden folgende Abschnitte angefügt: 

„Abschnitt 2 

Ärztlicher Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten 

§ 7 

Aufgaben 

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten (Sachverständigenbeirat) 
ist ein wissenschaftliches Gremium, das das Ministerium bei der Prüfung der medizini-
schen Erkenntnisse zur Bezeichnung neuer und zur Erarbeitung wissenschaftlicher 
Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten unterstützt. 

§ 8 

Mitglieder 

(1) Der Sachverständigenbeirat besteht in der Regel aus zwölf Mitgliedern, die 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Dauer von fünf Jahren berufen 
werden. Dem Sachverständigenbeirat sollen angehören 

1. acht Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer insbesondere der Fachrichtung 
Arbeitsmedizin oder Epidemiologie, 

2. zwei Staatliche Gewerbeärztinnen oder Staatliche Gewerbeärzte und 

3. zwei Ärztinnen oder Ärzte aus dem betriebs- oder werksärztlichen Bereich. 

(2) Die Mitgliedschaft im Sachverständigenbeirat ist ein persönliches Ehrenamt, 
das keine Stellvertretung zulässt. Der Name und die hauptamtliche Funktion der Mit-
glieder werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht. 
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(3) Die Mitglieder sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden; sie sind 
nur ihrem Gewissen verantwortlich und zu unparteiischer Erfüllung ihrer Aufgaben so-
wie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind auch nach Beendigung ihrer Mitglied-
schaft verpflichtet, über die ihnen dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten, insbe-
sondere über den Inhalt und den Verlauf der Beratungen, Verschwiegenheit zu wahren. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berechtigt, Mitglieder aus 
sachlichen Gründen oder wenn die persönlichen Voraussetzungen der Berufung ent-
fallen sind, abzuberufen. Die Mitglieder können jederzeit aus eigenem Entschluss die 
Mitgliedschaft beenden. 

§ 9 

Durchführung der Aufgaben 

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben tritt der Sachverständigenbeirat zu Sitzun-
gen zusammen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt an den Sitzun-
gen teil. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

(2) Zu den Sitzungen können ständige Berater sowie externe Sachverständige 
und Gäste hinzugezogen werden. Für ständige Berater gilt § 8 Absatz 2 und 3, für ex-
terne Sachverständige und Gäste gilt § 8 Absatz 3 entsprechend. 

(3) Die Beratungsthemen, die aktuell vom Sachverständigenbeirat geprüft wer-
den, werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht. 

(4) Der Sachverständigenbeirat gibt als Ergebnis seiner Beratungen Empfehlun-
gen für neue oder Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten entsprechend 
dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab. Gibt der Sachverständigenbei-
rat keine Empfehlung oder Stellungnahme ab, wird ein Abschlussvermerk erstellt. Die 
Empfehlungen und Stellungnahmen enthalten eine ausführliche wissenschaftliche Be-
gründung, die Abschlussvermerke eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen 
Entscheidungsgründe. 

(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt die Empfehlungen und 
Stellungnahmen des Sachverständigenbeirats bekannt; die Abschlussvermerke wer-
den veröffentlicht. Die vorbereitenden, intern erstellten Beratungsunterlagen des Sach-
verständigenbeirats sind vertraulich. 

§ 10 

Geschäftsstelle 

(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin führt die Geschäfte 
des Sachverständigenbeirats. Sie unterstützt die Arbeit des Sachverständigenbeirats 
wissenschaftlich und organisatorisch. 

(2) Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann der Sachverständigenbeirat die 
Geschäftsstelle insbesondere beauftragen, zu einzelnen Beratungsthemen systemati-
sche Reviews oder Literaturrecherchen durchzuführen. Außerdem unterstützt die Ge-
schäftsstelle die Sachverständigen bei der Erstellung von wissenschaftlichen Empfeh-
lungen und Stellungnahmen. 
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(3) Zur organisatorischen Unterstützung verwaltet die Geschäftsstelle insbeson-
dere die Beratungsunterlagen und erstellt die Ergebnisniederschriften der einzelnen 
Sitzungen. 

§ 11 

Geschäftsordnung 

(1) ) Der Sachverständigenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bedarf und veröffentlicht 
wird. 

(2) In der Geschäftsordnung werden insbesondere die Einzelheiten über den Vor-
sitz und die organisatorische Durchführung der Sitzungen, die Bildung von Arbeitsgrup-
pen sowie die Hinzuziehung externer Sachverständiger geregelt. 

Abschnitt 3 

Übergangsrecht 

§ 12 

Überprüfung früherer Bescheide 

Bescheide, in denen eine Krankheit nach Nummer 1315, 2101, 2104, 2108 bis 
2110, 4301, 4302 oder 5101 der Anlage 1 von einem Unfallversicherungsträger vor 
dem [Einfügen: Tag des Inkrafttretens der Verordnung] nur deshalb nicht als Berufs-
krankheit anerkannt worden ist, weil die Versicherten die verrichtete gefährdende Tä-
tigkeit nicht unterlassen haben, werden von den Unfallversicherungsträgern von Amts 
wegen überprüft, wenn die Bescheide nach dem 1. Januar 1997 erlassen worden sind.“ 

3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In den Nummern 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110, 4301, 4302 und 5101 werden 
jeweils die Wörter „, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die 
für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können“ gestrichen. 

b) In Nummer 2101 werden vor dem Wort „Erkrankungen“ die Wörter „Schwere oder 
wiederholt rückfällige“ eingefügt. 

c) In Nummer 2108 werden nach dem Wort „Rumpfbeugehaltung“ die Wörter „, die 
zu chronischen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionsein-
schränkungen (der Lendenwirbelsäule) geführt haben“ eingefügt. 

d) In Nummer 2109 werden nach dem Wort „Schulter“ die Wörter „, die zu chroni-
schen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkun-
gen (der Halswirbelsäule) geführt haben“ eingefügt. 

e) In Nummer 2110 werden nach dem Wort „Sitzen“ die Wörter „, die zu chronischen 
oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der 
Lendenwirbelsäule) geführt haben“ eingefügt. 
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Artikel 25 

Änderung der Beitragsverfahrensverordnung 

Die Beitragsverfahrensverordnung vom 3. Mai 2006 (BGBl. I S. 1138), die zuletzt durch 
Artikel … (BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „festgestellten“ durch das Wort „beanstandeten“ 
ersetzt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert 

aa) Der Wortlaut vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„Folgende dem Arbeitgeber elektronisch zur Verfügung zu stellende Unterla-
gen sind in elektronischer Form zu den Entgeltunterlagen zu nehmen:“ 

bb) Nummer 2 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die in Absatz 2 genannten Entgeltunterlagen, soweit sie nicht elektronisch 
aus der Abrechnung des Arbeitgebers entnommen werden können, sind dem Ar-
beitgeber von den zuständigen Stellen oder dem Beschäftigten in elektronischer 
Form zur Verfügung zu stellen. Bis zum 31. Dezember 2026 kann sich der Arbeit-
geber von der Führung elektronischer Unterlagen auf Antrag bei dem für ihn zu-
ständigen Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung nach § 28p des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch befreien lassen.“. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Arbeitgeber hat zur Prüfung der Vollständigkeit der Entgeltabrechnung 
für jeden Abrechnungszeitraum ein Verzeichnis aller Beschäftigten in der Sortier-
folge der Entgeltunterlagen mit den folgenden Angaben und nach Einzugsstellen 
getrennt elektronisch zu erfassen und lesbar zur Verfügung zu stellen; für die Bei-
tragsgrundlage der Unfallversicherung erfolgt diese Erfassung nach Mitgliedsnum-
mern:  

1.  dem Familien- und Vornamen und gegebenenfalls dem betrieblichen Ord-
nungsmerkmal, 

2. dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung, 

2a. dem in der gesetzlichen Unfallversicherung beitragspflichtigen Arbeitsentgelt 
mit Arbeitsstunden in der angewendeten Gefahrtarifstelle bis zum gültigen 
Höchstjahresarbeitsverdienst des zuständigen Unfallversicherungsträgers, 

3. dem Betrag nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgeset-
zes, 

4. dem Beitragsgruppenschlüssel, 
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5. den Sozialversicherungstagen, 

6. dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag, nach Arbeitgeber- und Arbeitneh-
meranteilen je Beitragsgruppe getrennt, 

6a. der Summe der in der gesetzlichen Unfallversicherung beitragspflichtigen Ar-
beitsentgelte mit Arbeitsstunden je Gefahrtarifstelle und Anzahl der Versicher-
ten getrennt, 

7. dem gezahlten Kurzarbeitergeld und die hierauf entfallenden beitragspflichti-
gen Einnahmen, 

8. den beitragspflichtigen Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen, 

9. den Umlagesätzen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz und das umla-
gepflichtige Arbeitsentgelt, 

10. den Parametern zur Berechnung der voraussichtlichen Höhe der Beitrags-
schuld. 

Die Beträge nach Satz 1 Nummer 7 sind zu summieren und die hierauf entfal-
lenden Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung anzugeben; die 
Beträge nach Satz 1 Nummer 6 sind nach Beitragsgruppen zu summieren; die Be-
träge nach Satz 1 Nummer 6a sind nach Gefahrtarifstellen zu summieren; aus den 
Einzelsummen ist die Gesamtsumme aller Beiträge zu bilden. Berichtigungen oder 
Stornierungen sind besonders zu kennzeichnen.“ 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Mitgliedsnummern“ durch die Wörter „Unterneh-
mernummern nach § 136a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

c) Absatz 5 Satz 1 und 2 wird aufgehoben und Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Daten der Entgeltunterlagen nach § 8 und der Absätze 1 bis 4 sind in der 
Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar und unverzüglich lesbar vorzuhalten.“ 

4. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt: 

„§ 9a 

Gemeinsame Grundsätze 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur 
für Arbeit und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. bestimmen in Gemein-
samen Grundsätzen bundeseinheitlich die Art und den Umfang der Speicherung, die 
Datensätze und das Weitere zum Verfahren für die Entgeltunterlagen nach § 8 und für 
die Beitragsabrechnung nach § 9. Die Gemeinsamen Grundsätze bedürfen der Geneh-
migung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das vorher die Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände anzuhören hat.“ 
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Artikel 26 

Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung 

Die Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 152), die zuletzt durch Artikel … (BGBl. I S. …) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 werden nach dem Wort „Geburtsort,“ die Wörter „das Geburtsland,“ 
eingefügt. 

b) In Absatz 8 werden die Wörter „das Geburtsland sowie die Versicherungsnummer 
des Landes der Staatsangehörigkeit“ gestrichen und werden nach dem Wort „au-
ßerdem“ die Wörter „, die internationale Versicherungsnummer sowie das Land 
anzugeben, in dessen Gültigkeitsbereich diese vergeben wurde,“ eingefügt. 

c) Absatz 9 wird aufgehoben. 

2. Dem § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Einzugsstellen können fehlende Jahresmeldungen maschinell anfordern.“ 

3. In § 14 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „Unfallversicherungsmitgliedsnummer“ wird durch die Wörter „Unterneh-
mernummer nach § 136a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

b) Die Wörter „des Beschäftigungsbetriebes“ werden gestrichen. 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen und der Wortlaut wird wie folgt ge-
fasst: 

„Die Daten sind durch https in dem Standard zu übertragen, der in den Gemeinsa-
men Grundsätzen nach § 95 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch festgelegt ist. 
Für den Einsatz von https sind die Anforderungen in den Technischen Richtlinien 
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen.“ 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

5. § 18 wird aufgehoben. 

6. § 19 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Wer ein Programm oder eine Ausfüllhilfe zur Übermittlung, zur Annahme oder zum 
Abruf von Daten nach dem Sozialgesetzbuch durch einen Meldepflichtigen nach § 2 
zur Verfügung stellt, hat rechtzeitig eine Systemprüfung für eine eindeutig identifizier-
bare Version zu beantragen, um den Abschluss der Systemprüfung vor dem erstmali-
gen Einsatz zu ermöglichen.“ 

7. § 20 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 20 

Systemprüfung 

(1) Inhaltliche Grundlagen für eine Systemprüfung nach § 95b des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sind die Vorschriften nach dem Sozialgesetzbuch für das je-
weilige Fachverfahren, der Beitragsverfahrensverordnung, der Entgeltbescheinigungs-
verordnung und dieser Verordnung in der jeweils geltenden Fassung. Ein Programm 
oder eine Ausfüllhilfe muss alle für das Basismodul vorgeschriebenen Fachverfahren 
enthalten. Voraussetzung für die Prüfung eines Zusatzmoduls ist, dass das entspre-
chende Programm oder die Ausfüllhilfe ein geprüftes Basismodul enthält. Ausnahmen 
können in den Gemeinsamen Grundsätzen nach § 22 festgelegt werden. Kommunika-
tionsmodule sind darauf zu prüfen, dass sie die Anforderungen der Verschlüsselung 
sowohl der enthaltenen Datensätze als auch der äußeren Transportdatensätze ge-
währleisten und einen Zugriff oder eine Veränderung während der Übermittlung vom 
Absender zum Empfänger nicht möglich ist. 

(2) Wird ein Programm oder eine Ausfüllhilfe insgesamt oder in einzelnen Modu-
len wesentlich verändert, ist unverzüglich eine neue Systemprüfung zu beantragen. 
Der Neuantrag ist vor dem ersten Einsatz dieser veränderten Anwendung zu stellen 
und die veränderte Version ist gesondert zu kennzeichnen. Diese Prüfungen können 
auch in vereinfachter Form anhand von speziellen Testaufgaben erfolgen. 

(3) Erfüllt ein Programm oder eine Ausfüllhilfe nicht die Voraussetzungen der Sys-
temprüfung oder wird es nach Absatz 2 verändert ohne einen Antrag auf erneute Sys-
temprüfung zu stellen, ist die Zulassung zu versagen oder unverzüglich zu entziehen. 

(4) Über die Prüfung ist ein Protokoll zu erstellen, das bis zur Erteilung einer 
neuen Zulassung aufzubewahren ist.“ 

8. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22 

Gemeinsame Grundsätze 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die Bundesagentur 
für Arbeit, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. und die Arbeitsgemein-
schaft der berufsständischen Versorgungseinrichtungen bestimmen in Gemeinsamen 
Grundsätzen den Umfang, die Grundlagen, das Antrags- und Zulassungsverfahren, die 
Durchführung, die Qualitätssicherung und die Korrekturen für eine Systemprüfung. Sie 
legen fest, welche Verfahren grundsätzlich von allen Programmen oder Ausfüllhilfen zu 
erfüllen sind (Basismodule) und welche Verfahren optional angeboten werden (Zusatz-
modul). Die Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, das vorher die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
anzuhören hat.“ 

9. In § 26 Satz 2 wird die Angabe „16 bis 23“ durch die Angabe „16, 17, 19 bis 23“ ersetzt 
und wird die Angabe „§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 6“ durch die Angabe „§ 33 Absatz 1, 2 und 
6“ ersetzt. 

10. § 32 wird aufgehoben. 

11. In § 36 Absatz 4 Satz 1 wird nach der Angabe „§§“ die Angabe „26 Absatz 4,“ einge-
fügt. 
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12. In § 38 Absatz 2 wird die Angabe „und § 32 Abs. 1“ gestrichen. 

13. In § 39 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „meldet“ durch die Wörter „und die zugelassenen 
kommunalen Träger nach § 6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch melden“ ersetzt. 

14. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „§ 111 Abs. 1 Nr. 8“ wird durch die Wörter „§ 111 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 8“ ersetzt. 

b) Die Nummern 1 und 2 werden aufgehoben.  

Artikel 27 

Bekanntmachungserlaubnis 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann den Wortlaut der Beitrags-
verfahrensverordnung in der vom 1. Januar 2021 an geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt bekannt machen. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann den Wortlaut der Datenerfas-
sungs- und -übermittlungsverordnung in der vom 1. Januar 2021 an geltenden Fassung im 
Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 12 am 1. Juli 2020 in Kraft. 

(2) Artikel 6 Nummer 12 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2013 in Kraft. 

(3) Artikel 13 Nummer 3 und Nummer 4 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft. 

(4) Artikel 5 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 

(5) Artikel 2, Artikel 3 Nummer 2, Artikel 4 Nummer 14, Artikel 6 Nummer 9 
Artikel 7 Nummer 14 und Artikel 20 Nummer 4 und Nummer 5 treten am [einsetzen: Datum 
des ersten Tages des achtzehnten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(6) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c, d und e, Nummer 11 Buchstabe d, Nummer 13, 
Nummer 15, Nummer 20, Nummer 26 und Nummer 27, Artikel 5 Nummer 7, 
Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe d bis f, h und i, Nummer 3, Nummer 9 bis Nummer 13, 
Nummer 24, Nummer 26 und Nummer 29, Artikel 11, Artikel 14 Nummer 2, Artikel 24, 
Artikel 25 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Artikel 26 Nummer 1, Num-
mer 2, Nummer 6 bis Nummer 8 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 

(7) Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe e und Nummer 29, 
Artikel 6 Nummer 2 Buchstabe b und Artikel 25 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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(8) Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe c und d, Nummer 7 bis Nummer 11, Nummer 12 
Buchstabe b sowie Nummer 15 bis Nummer 17 tritt am 1. August 2022 in Kraft. 

(9) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 4, Nummer 11 Buchstabe c, Num-
mer 17 Buchstabe b, Nummer 25 und Nummer 26, Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe g und 
Buchstabe j, Nummer 18, Nummer 19, Nummer 22 und Nummer 32, Artikel 15 und 
Artikel 16, Artikel 25 Nummer 3 Buchstabe b und Artikel 26 Nummer 3 treten am 1. Januar 
2023 in Kraft. 

(10) Artikel 1 Nummer 22 tritt am 1. August 2023 in Kraft. 

(11) Artikel 6 Nummer 23 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. 

(12) Artikel 1 Nummer 18, Artikel 5 Nummer 1 und Nummer 8, Artikel 12, Artikel 13 
Nummer 1 und Nummer 2 sowie Nummer 6 bis Nummer 9 und Artikel 18 treten am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) enthält gemeinsame Regelungen für die Sozi-
alversicherung, die regelmäßig der Anpassung bedürfen. Dies gilt angesichts der zuneh-
menden Digitalisierungswege und -möglichkeiten in besonderer Weise für die beitrags- und 
melderechtlichen Regelungen des SGB IV, aber auch für andere Sozialgesetzbücher, So-
zialgesetze und Verordnungen. Weitere Handlungsbedarfe ergeben sich beispielsweise 
aus Vorgaben der Rechtsprechung oder aus Beschlüssen des Rechnungsprüfungsaus-
schusses. Außerdem sollen Ziele des Koalitionsvertrages umgesetzt und Anregungen der 
Praxis aufgegriffen werden. Die Neuregelungen dienen auch der Kernzielsetzung des So-
zialgesetzbuches, dass Leistungsberechtigte die ihnen zustehenden Sozialleistungen in 
zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhalten (§ 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB I). 
Schließlich müssen zur Rechtsbereinigungen abgelaufene Übergangs- und sonstige Best-
immungen aufgehoben und redaktionelle Anpassungen durchgeführt werden.  

Im Wesentlichen sollen folgende Ziele mit dem 7. SGB IV-Änderungsgesetz erreicht wer-
den: 

• Verbesserung bestehender Verfahren in der Sozialversicherung, 

• Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, 

• Schließen von Lücken im Leistungsrecht, 

• Schließen des DO-Rechts. 

Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge hat sich ergeben, dass aus Gründen der 
Rechtsklarheit für Streitigkeiten über reine Beitragszusagen nach dem Gesetz zur Verbes-
serung der betrieblichen Altersvorsorge (Betriebsrentengesetz) eine ausdrückliche Zustän-
digkeitsregelung der Arbeitsgerichte sinnvoll ist. 

Im Rahmen eines Modellprojektes bei den Sozialversicherungswahlen in 2023 soll den 
Krankenkassen neben der herkömmlichen Stimmabgabe per Briefwahl fakultativ die Mög-
lichkeit eröffnet werden, Online-Wahlen durchzuführen. Die Ermöglichung von Online-Wah-
len ist ein wichtiges Signal für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Online-Wahlen 
bieten die Chance, das Interesse an der sozialen Selbstverwaltung zu stärken, neue Wäh-
lergruppen zu erschließen und damit die Wahlbeteiligung insgesamt zu steigern. Die Er-
möglichung der Online-Wahl im Rahmen eines Modellprojektes dient dazu, Erfahrungen zu 
sammeln, ob mit diesen Modellen dauerhaft Online-Wahlen durchgeführt werden können. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Verbesserung bestehender Verfahren in der Sozialversicherung 

Regelungen zur Änderung des Beitragsrechts 

Die Regelung zur Beitragsabführung für Einmalzahlungen wird vereinfacht.  
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Die zurzeit allein im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung bestehende Beschrän-
kung der Hemmung der Verjährung wird auf die Prüfung der Weiterleitung von Beiträgen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung erstreckt. Insoweit 
wird ein gesetzgeberisches Versehen beseitigt. 

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wird künftig an den Verhandlun-
gen zur Beitragseinzugskostenvergütung direkt beteiligt. 

Regelungen zur Änderung des Melderechts 

Es wird ein Steuerbaustein in der Entgeltmeldung bei geringfügig Beschäftigten eingeführt, 
um künftig die Prüfung, ob Steuern korrekt und in voller Höhe entrichtet werden, für die 
Minijob-Zentrale zu erleichtern. 

Arbeitgeber ohne Sitz im Inland müssen in Zukunft für die Erfüllung von nur im Inland er-
füllbaren Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch einen Bevollmächtigten mit Sitz im Inland 
beauftragen. 

Die Systemprüfung für Entgeltprogramme wird gesetzlich geregelt. 

Regelungen zur Verwaltungsvereinfachung 

Die notwendige Beiladung mitbetroffener Sozialversicherungsträger in sozialgerichtlichen 
Verfahren zu Einzugsstellen- und Betriebsprüfungsverfahren sowie zu Anfrageverfahren 
zur Statusfeststellung wird in eine Beiladung auf Antrag umgewandelt. 

Für die Übermittlung von besonderen Geheimhaltungspflichten unterliegenden Sozialdaten 
gelten zusätzliche Einschränkungen. Der Katalog der Ausnahmen von der Einschränkung 
wird um die Fälle erweitert, in denen eine Übermittlung von Sozialdaten zur Geltendma-
chung und Durchsetzung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen erfolgt. 

Die Regelung zur Übermittlung von Sterbefällen und Anschriftenänderungen, zu Änderun-
gen des Vor- und Familiennamens sowie des Datums einer Eheschließung wird erweitert. 
In die Regelung zur Weiterleitung dieser Informationen durch die Deutsche Post AG werden 
auch die berufsständischen Versorgungswerke einbezogen. 

In der Alterssicherung der Landwirte wird die Möglichkeit eröffnet, Reisekosten, die im Zu-
sammenhang mit Leistungen zur Teilhabe übernommen werden, pauschaliert zu bewilli-
gen. Zudem wird der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau die 
Satzungsermächtigung gegeben, die Ziele, persönlichen Voraussetzungen sowie Art und 
Umfang der Leistungen zur Prävention weiter zu präzisieren. Die Regelung zur Rentenaus-
kunft wird an die Regelung im SGB VI angepasst. Durch die Nutzung der steuerlichen Iden-
tifikationsnummer anstelle der Steuernummer wird das Datenaustauschverfahren mit den 
Finanzbehörden vereinfacht. Zudem werden Folgeänderung zur Einführung von Hinzuver-
dienstgrenzen bei vorzeitigen Altersrenten vorgenommen. 

Regelungen zur Verbesserung von Verwaltungsleistungen 

Die gesetzlichen Regelungen für die Statistik der Bundesagentur für Arbeit werden klarer 
gefasst und für Zwecke der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wird zusätzlich der Migrati-
onshintergrund zur Verfügung gestellt. 

Die Bagatellgrenze bei der Übermittlung von Sozialdaten an Vollstreckungsbehörden und 
Gerichtsvollzieher für die Zwecke der Durchsetzung und Vollstreckung von Ansprüchen 
wird aufgegeben. 
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Lockerung der Zweckbindung von Sozialdaten, so dass die Hauptzollämter Sozialdaten 
auch für die Vollstreckung anderer öffentlich-rechtlicher Forderungen als nur der der Sozi-
alversicherungsträger nutzen können. 

Regelungen zur Digitalisierung 

Mit Schaffung einer neuen Regelung wird verbindlich geregelt, dass der Datenaustausch 
der Versicherungsträger untereinander elektronisch zu erfolgen hat. 

Das Verfahren zur elektronischen Übermittlung der Arbeitsbescheinigungen wird weiterent-
wickelt und es wird ein Verfahren zur elektronischen Übermittlung von Bescheinigungen 
der Sozialversicherungsträger an die Bundesagentur für Arbeit eingeführt. 

Das papiergebundene Antragsverfahren zur Feststellung der Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht für Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen wird durch ein 
elektronisches Verfahren ersetzt. 

Die Regelungen zum Sicherheitskonzept beim Datenabrufverfahren zur Aufnahme von 
Leistungsanträgen bei Versicherungsämtern und Gemeindebehörden werden präzisiert 
und an die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) ange-
passt. 

Es wird ein automatisierter Datenaustausch zwischen den Trägern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und Zusatzrentensystemen (kommunale und kirchliche Zusatzversor-
gungskassen, hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung) ermöglicht.  

Die Unternehmernummer in der gesetzlichen Unfallversicherung wird gesetzlich geregelt, 
um ein einheitliches elektronisch verarbeitbares Kennzeichen für die Unternehmer und ihre 
Unternehmen zu etablieren. 

Bei Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten durch die Bundesagentur für Arbeit 
und die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über Abrufverfahren in Portalen wird 
eine Zugangsfiktion eingeführt. 

Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. als Spitzenverband der gewerblichen 
und öffentlichen Unfallversicherungsträger hat im Dezember 2016 Vorschläge zur Weiter-
entwicklung des Berufskrankheitenrechts in Form eines sog. „Weißbuchs“ veröffentlicht. 
Die Vorschläge wurden im Rahmen eines umfassenden Diskussionsprozesses gemeinsam 
mit der Selbstverwaltung der Unfallversicherung entwickelt und konsensual beschlossen. 
Auch die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder hatte Ende 2016 Vorschläge be-
schlossen, die in weiten Teilen hiermit identisch sind. Auf dieser Grundlage soll das Berufs-
krankheitenrecht durch Wegfall des Unterlassungszwangs und Stärkung der Individualprä-
vention, durch rechtliche Verankerung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufs-
krankheiten und von Beweiserleichterungen sowie durch gesetzliche Regelungen zur rück-
wirkenden Anerkennung von Bestandsfällen und zur erhöhten Transparenz in der Berufs-
krankheitenforschung der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung weiterentwickelt wer-
den. 

Schließen von Lücken im Leistungsrecht 
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Zuschläge an persönlichen Entgeltpunkten in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Wit-
wen- und Witwerrenten werden auch in Fällen gewährt, in denen dies wegen der Erziehung 
des Kindes im Ausland bislang nicht möglich war. 

Der rentenrechtliche Vertrauensschutz auf Entgeltpunkte statt Entgeltpunkte (Ost) bleibt 
auch bei einem Verzug ins vertragslose Ausland erhalten. 

Die Ausstellung von Ausweisen zum Nachweis der Rentenberechtigung ist künftig bereits 
mit Rentenbeginn und nicht erst anlässlich der nächsten Rentenanpassung möglich. 

Beschäftigungszeiten bei internationalen Organisationen werden gemäß EuGH-Rechtspre-
chung in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt. 

Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen werden in den Versicherungsschutz in der gesetz-
lichen Unfallversicherung einbezogen. 

Schließung des DO-Rechts 

Das für die Sozialversicherungsträger zu Beginn des 20. Jahrhunderts konzipierte DO-
Recht soll Anfang 2023 in seinem letzten Anwendungsbereich, der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, geschlossen werden. Das Dienstverhältnis der „DO-Angestellten“ beruht auf ei-
nem privatrechtlichen Arbeitsvertrag. Eine Dienstordnung als autonomes Satzungsrecht re-
gelt die Ein- und Anstellungsbedingungen. Die Vergütung und Alterssicherung richtet sich 
entsprechend gesetzlicher Bestimmung nach den jeweiligen Beamtengesetzen. Das öffent-
liche Dienstrecht wird mit der Schließung des DO-Rechts als eine Sonderform der Beschäf-
tigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst vereinheitlicht. Bestehende Dienstordnungsver-
hältnisse bleiben unberührt. 

Weitere Maßnahmen 

Die Struktur von Arbeitsgemeinschaften und von Einrichtungen der Versicherungsträger 
wird klargestellt. Die Aufsichtsbefugnisse gegenüber den Arbeitsgemeinschaften, die An-
zeigepflichten der Versicherungsträger - in Bezug auf die Auflösung oder Veräußerung ei-
ner Einrichtung oder einer Beteiligung - sowie die Regelungen zur Bestimmung der Auf-
sichtszuständigkeit werden ergänzt. 

Die Vorschriften zum Regress der Sozialleistungsträger werden zur Vermeidung einer dop-
pelten Kompensation von Geschädigten angepasst. 

Die Möglichkeiten für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter an Sozialge-
richten aus den Kreisen der Arbeitgeber werden erweitert. 

Erweiterung der Möglichkeiten für die Berufung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter an 
Sozialgerichten für Verfahren in Angelegenheiten des Vertragsarztrechts aus den Kreisen 
der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Psychotherapeuten. 

Die Möglichkeit zur kostenfreien Übermittlung von Geldleistungen an den Wohnsitz der leis-
tungsberechtigten Person wird eingeschränkt, wobei für Härtefälle eine Ausnahmeregelung 
vorgesehen ist. Die Regelung wird damit nach dem Vorbild der entsprechenden Regelun-
gen im Zweiten und Dritten Buch für alle Sozialgesetzbücher vereinheitlicht. 

Die Rückwirkungsvorschrift bei zunächst unzutreffenden Anträgen auf Sozialleistungen 
wird auf die Fälle erstreckt, in denen der zunächst gestellte Antrag vor der Verwaltungsent-
scheidung zurückgenommen wurde. 

Die Agentur für Arbeit kontaktiert künftig Jugendliche, die bei Beendigung der Schule keine 
berufliche Anschlussperspektive haben, und informiert über Unterstützungsmöglichkeiten. 



 - 64 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Zu diesem Zweck wird ein Datenaustausch zwischen der Agentur für Arbeit und dem jewei-
ligen Land ermöglicht. 

Zudem soll das Arbeitsgerichtsgesetz dahingehend geändert werden, dass eine ausdrück-
liche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Streitigkeiten über reine Beitragszusagen gere-
gelt wird. 

Redaktionelle Änderungen, u. a. Bereinigung redaktioneller Fehler im Asylbewerberleis-
tungsgesetz. 

III. Alternativen 

Auf Grund des dargestellten Handlungsbedarfs bestehen Alternativen im Wesentlichen 
beim Zeitpunkt des Inkrafttretens der Maßnahmen. Den unterschiedlichen Interessenlagen 
wurde durch differenzierte Inkrafttretensregelungen Rechnung getragen. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Der Bund hat für die im Bereich der Sozialversicherung vorgesehenen Maßnahmen ein-
schließlich der entsprechenden Begleitregelungen in den Folgeartikeln die Gesetzgebungs-
zuständigkeit nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes, der dem Bund in-
soweit konkurrierende Kompetenz zur Gesetzgebung zuweist. 

Die Gesetzgebungskompetenz zur Schließung des DO-Rechts sowohl für die bundesun-
mittelbaren als auch für die Unfallversicherungsträger im kommunalen und Landesbereich 
liegt beim Bund (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes). 

Das Dienstordnungsverhältnis berührt Bereiche des Arbeits- und des Dienstrechts. Der vor-
rangige Sachzusammenhang liegt beim Arbeitsrecht. 

Das Grundverhältnis der DO-Angestellten ist arbeitsrechtlicher Natur; sie werden auf der 
Grundlage eines privatrechtlichen Dienstvertrags beschäftigt. Lediglich die Vergütung und 
Versorgung der DO-Angestellten ist entsprechend dem Beamtenrecht zu regeln.  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB II) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes (öffent-
liche Fürsorge) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Der Bund hat die 
Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende, da hier die 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzli-
chen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). Nur durch die Ge-
setzgebung des Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhältnisse gewährleisten. In der 
Bundesrepublik Deutschland bestehen hinsichtlich des Beschäftigungsstandes und Ein-
kommensniveaus erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesge-
setzgebung im Bereich der öffentlichen Fürsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland das Sozialgefüge auseinanderentwickelt. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Arbeitsgerichtsgesetz folgt aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (gerichtliches Verfahren). 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf stellt auf dem zu regelnden Rechtsgebiet die Vereinbarkeit mit dem 
Recht der Europäischen Union her und ist mit den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bun-
desrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

Die Regelungen bewirken Verwaltungsvereinfachungen bei Arbeitgebern und im Bereich 
der Sozialversicherung. Die Verfahren werden effizienter und beschleunigt. Dadurch kommt 
es auch zu Kosteneinsparungen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Mit dem Vorrang des elektronischen Bescheinigungsverfahrens für die Arbeitsbescheini-
gung nach dem SGB III werden die Beantragung der Leistung für die Versicherten erleich-
tert und das Leistungsverfahren für die Entscheidung über einen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld vereinfacht und beschleunigt. Darüber hinaus ergibt sich für Bürgerinnen und Bür-
ger, für bescheinigungspflichtige Arbeitgeber und für Sozialversicherungsträger eine Ver-
einfachung durch den Wegfall des papiergebundenen Verfahrens. Die Neuregelungen die-
nen damit der Kernzielsetzung des Sozialgesetzbuches, dass Leistungsberechtigte die 
ihnen zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhalten 
(§ 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB I). 

Die Regelung zur Übermittlung von Sterbefällen, Vor- und Familiennamens- und Anschrif-
tenänderungen sowie des Datums von Eheschließungen an die berufsständischen Versor-
gungswerke ermöglicht die Aktualisierung der Mitgliederbestände und dient der Verhinde-
rung von Überzahlungen. Der Datenaustausch stellt eine Erleichterung für die Betroffenen 
dar, da unter anderem die kostenaufwendige jährliche Lebensbescheinigung entbehrlich 
wird. 

Das Verfahren zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Angehörige berufs-
ständischer Versorgungseinrichtungen wird beschleunigt, da Anträge elektronisch zu stel-
len sind. 

Sobald bei allen Sozialversicherungsträgern keine Dienstordnungsverhältnisse mehr be-
stehen, kann das gesamte Rechtsinstitut wegfallen, was für Verwaltung und Gesetzgebung 
eine nicht unerhebliche Rechtsvereinfachung sein wird. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Es ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ziele der Nachhaltigkeitsstrate-
gie. Die Regelungen, mit denen zahlreiche Verfahren im Bereich des Beitrags- und Melde-
rechts der Sozialversicherung effektiver gestaltet werden, betreffen die Indikatoren der 
Nachhaltigkeitsstrategie wie Generationengerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt nicht 
unmittelbar. 

Die geplanten Regelungen zum Personalstatus der Beschäftigten bei den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung sowie der SVLFG haben keine Auswirkungen auf die Ziele 
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. 

Eine nachhaltige Entwicklung ist Leitbild der Politik der Bundesregierung. Durch das Gesetz 
ergeben sich Auswirkungen auf die Zielsetzungen der durch den Fortschrittsbericht 2012 
weiterentwickelten nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eines dieser Ziele ist die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts. Durch die Einbeziehung von Beschäftigten internationaler 
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Organisationen werden für diese Personen Mobilitätshindernisse beseitigt und damit ein 
Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts geleistet. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushalte des Bundes und der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

Der Wegfall des Unterlassungszwangs als Anerkennungsvoraussetzung bei Berufskrank-
heiten führt für die Unfallversicherungsträger von Bund, Ländern und Gemeinden durch 
zusätzliche Anerkennungen und unter Einbeziehung von früheren Erkrankungen im Jahr 
2021 zu Mehrausgaben von rund 0,3 Millionen Euro jährlich, die im weiteren Zeitverlauf 
sehr langfristig bis 2060 durch hinzutretende neue Fälle auf rund 3,8 Millionen Euro jährlich 
ansteigen. Der auf den Bund entfallende Anteil liegt im Jahr 2021 bei rund 0,07 Millio-
nen Euro jährlich, sehr langfristig bis 2060 bei rund 0,9 Millionen Euro jährlich und wird im 
Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales gegenfinanziert. 

Die Mehrausgaben bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften belaufen sich im Jahr 
2021 auf rund 4,6 Millionen Euro und steigen im weiteren Zeitverlauf bis 2060 auf rund 
60,0 Millionen Euro jährlich an. Die Mehrausgaben bei der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung belaufen sich 
im Jahr 2021 auf rund 0,23 Millionen Euro und steigen im weiteren Zeitverlauf bis 2060 auf 
rund 3 Millionen Euro jährlich an. 

Diesen Mehrausgaben gegenüber stehen Minderausgaben bei den Leistungsaufwendun-
gen durch die Auswirkungen gezielter Präventionsmaßnahmen, die von einem Betrag im 
niedrigen einstelligen Millionenbereich in den ersten Jahren mittel- bis langfristig zu einer 
Entlastung zwischen rund 20 bis zu rund 40 Millionen Euro jährlich ansteigen. 

Die Umstellung auf ein pauschales System der Anhebung des Jahresarbeitsverdienstes bei 
alters- oder ausbildungsbedingt geringen Bezügen ist kostenneutral. 

Die beitragsfinanzierten Personalhaushalte der gesetzlichen Unfallversicherung bestehen 
getrennt von den Haushalten des Bundes und der Länder.  

Haushalte der Deutschen Rentenversicherung 

Durch die Einbeziehung Beschäftigter internationaler Organisationen entstehen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung äußerst geringfügige Mehrausgaben in erster Linie durch 
die Erfüllung langjähriger Wartezeiten und in vereinzelten Fällen durch erstmalige Ansprü-
che.  

Es ist in der gesetzlichen Rentenversicherung mit jährlichen Rentenzugängen im mittleren 
zweistelligen Bereich zu rechnen, im Bereich der Alterssicherung der Landwirte im einstel-
ligen Bereich. Mit einer ansteigenden Tendenz ist nicht zu rechnen. 

Modellprojekt Online-Sozialversicherungswahlen 

Für den Bund fallen für die wissenschaftliche Begleitung der Online-Wahlen bei den Sozi-
alversicherungswahlen in 2023 Kosten in Höhe von circa 120.000 Euro an. 

Für die Entwicklung der Wahlsoftware fallen einmalige Kosten an, die von allen Kranken-
kassen zu tragen sind. Die Höhe der Kosten kann im Vorfeld nicht beziffert werden, da der 
Aufwand für die Entwicklung der Software von den noch in der Rechtsverordnung vorzuge-
benden sicherheitstechnischen Anforderungen abhängig ist. 
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4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch diesen Gesetzentwurf kommt es zu einer Entlastung der Bürger durch die Neurege-
lung des Antragsverfahrens für berufsständisch Versicherte bei der Deutschen Rentenver-
sicherung. Gerechnet wird mit einer zeitlichen Einsparung für den Versicherten von rund 15 
Minuten pro Antrag. Bei 300.000 Fällen sind dies 75.000 Stunden für die Versicherten.  

Die durchgängige Nutzung des elektronischen Übermittlungsverfahrens der Arbeitsbe-
scheinigungen entlastet die Bürgerinnen und Bürger. So entfällt die Anforderung beim So-
zialversicherungsträger sowie jeweils für die Bescheinigungen der Arbeitgeber und der So-
zialversicherungsträger die Weiterleitung und Vorlage bei der Bundesagentur für Arbeit, 
einschließlich der in vielen Fällen erfolgenden Vorsprachen und Rückfragen. 

Auf Grund von Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten wird der durchschnittliche Auf-
wand je einzuholender Arbeitsbescheinigung auf jeweils 30 Minuten geschätzt. Bei rund 
3,8 Millionen Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen ist das eine Entlastung von 
rund 1,9 Millionen Stunden. 

Das Verfahren zur elektronischen Übermittlung der Krankenkassen-Mitgliedschaft an die 
zur Meldung verpflichtete Stelle (Arbeitgeber, Arbeitsagenturen, Jobcenter, sonstige) führt 
auch zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, die nun zum Beispiel dem Arbeitge-
ber nicht mehr selbst die Bescheinigung vorlegen müssen. Die Entlastung der Beschäftig-
ten durch den Verzicht der Übermittlung der Bescheinigungen errechnet sich bei 12,2 Milli-
onen Fällen in Höhe von 12,2 Millionen Euro Briefkosten (1 Euro pro Brief) und 2 Millionen 
Stunden (10 Minuten Wegezeiten pro Fall). 

Durch die Regelung zur Einschränkung der kostenfreien Übermittlung von Geldleistungen 
an den Wohnsitz der Leistungsempfänger kommt es zu einem nicht bezifferbaren Erfül-
lungsaufwand bei den Bürgerinnen und Bürgern. Entscheidet sich die leistungsberechtigte 
Person für die Übermittlung der Geldleistung an ihren Wohnsitz oder Aufenthaltsort, richten 
sich die Kosten nach den vom Geldinstitut insoweit erhobenen Gebühren. Die Überweisung 
der Geldleistung auf ein Konto kann unter Umständen mit Kontoführungsgebühren für die 
leistungsberechtigte Person verbunden sein. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Regelung  Jährlicher Erfüllungsaufwand in Millio-

nen 
+ = Aufwand 
- = Einsparung 

Vereinfachung Einmalzahlung  - 18,12 

Steuerbaustein für geringfügig Beschäftigte + 12,25 

Entgeltunterlagen elektronisch führen  ≤ + 0,1  

Elektronische Übermittlung der Daten zur Ein-
richtung eines Arbeitgeberkontos   

- 22,2 
- 1,93 

Erweiterung des Bescheinigungsverfahren 
nach § 108 SGB IV auf die landwirtschaftli-
chen Alterskasse . 

- 1  

Elektronische Mitgliedschaftsbestätigung 
durch die Krankenkassen  

- 105,2 

Elektronische Übermittlung von Arbeitsbe-
scheinigungen  

- 3,4  
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Berufskrankheitenrecht, zusätzliche Ver-
dachtsanzeigen  

+ 0,03  

Regress Sozialversicherungsträger, Bearbei-
tung   

´+ 0,212 

Im Saldo erfolgt eine Entlastung von 139,3 Millionen Euro jährlich, davon aus Informations-
pflichten 121,1 Millionen Euro 

Der Erfüllungsaufwand berechnet sich im Einzelnen wie folgt: 

Vereinfachung Einmalzahlungen 

Die Anzahl der Arbeitgeber, die von der weiteren Vereinfachung profitieren können, ist nur 
abschätzbar. Die mögliche Einsparung für jeden betroffenen Arbeitgeber beläuft sich auf 
die Reduzierung von mindestens einem zusätzlichen Abrechnungslauf und damit verbun-
den einer Korrektur der Beitragszahlungen in der Abrechnung. Geschätzt wird dies mit circa 
15 Minuten/ 34,50 Euro Stundenlohn, das entspricht 8,63 Euro. Betroffen sind circa 60 Pro-
zent der Arbeitgeber, das sind rund 2,1 Millionen. Daraus folgt eine mögliche Entlastung 
von rund 18,12 Millionen Euro. 

Steuerbaustein für geringfügig Beschäftigte 

Die Einführung erfolgt mit dem jährlichen Update der Software für die Abrechnungssysteme 
der Arbeitgeber. Betroffen sind rund 1,8 Millionen Arbeitgeber mit jeweils einem Mehrauf-
wand von rund 3 Minuten bei 34,50 Euro Stundenlohn bei der Erhebung der Steuermerk-
male in den Stammdaten des Beschäftigten. Das sind 1,73 Euro pro Fall bei rund 7,1 Milli-
onen Anmeldungen (2018) = 12,25 Millionen Euro im Jahr. 

Unterlagen elektronisch führen 

Von den circa 3,4 Millionen Arbeitgebern führen nach früheren Auswertungen rund 1/3 
keine und rund 1/3 nur teilweise Unterlagen elektronisch. 

Die Umstellungskosten bei den einzelnen Arbeitgebern sind sehr individuell und von den 
bestehenden Datenhaltungen abhängig. Der Aufwand für die Umstellung ist aber insoweit 
gering, da nur neu einzupflegende Daten elektronisch erfasst werden müssen. Die Einspa-
rungen ergeben sich in ungefähr gleicher Höhe durch Wegfall der papiergestützten Unter-
lagen.  

Arbeitgeberkonten 

Im Jahr 2018 gab es rund 19,3 Millionen Anmeldungen bei den Krankenkassen. Nach 
Schätzung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen erfolgt dabei in rund 10 Prozent 
der Fälle die Aufforderung an den Arbeitgeber zur Übermittlung der Daten für die Anlage 
eines Arbeitgeberkontos. Dieses Verfahren erfolgt zurzeit noch ausschließlich auf dem pos-
talischen Weg. Der Aufwand pro Rückantwort an die Krankenkasse liegt nach Auskunft von 
Arbeitgebern bei circa 20 Minuten im Durchschnitt, das heißt bei einem Stundenlohn von 
durchschnittlich 34,50 Euro = 11,50 Euro pro Fall. Außerdem entstehen Sachkosten für den 
Brief in Höhe von 1 Euro. Bei rund 1,93 Millionen Fällen kommt es zu einer Einsparung von 
geschätzt 22,2 Millionen Euro laufende Kosten jährlich sowie 1,93 Millionen Euro Sachkos-
ten. 

Erweiterung des Bescheinigungsverfahrens 

Von der Regelung des § 108 SGB IV sind insgesamt rund eine Million Bescheinigungen pro 
Jahr betroffen. Der Bearbeitungsaufwand beim Arbeitgeber wird sich in Anbetracht der zu 
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füllenden Freitextfelder nicht wesentlich reduzieren. Entfallen werden die Sachkosten pro 
Brief von 1 Euro, das heißt von einer Million Euro pro Jahr. 

Mitgliedsbescheinigungen der Krankenkassen 

Im Jahr 2018 gab es rund 12,2 Millionen Anmeldungen bei den Krankenkassen. Der Auf-
wand pro Bescheinigung liegt nach Auskunft von Arbeitgebern bei circa 15 Minuten im 
Durchschnitt, das heißt bei einem Stundenlohn von durchschnittlich 34,50 Euro = 8,63 Euro 
pro Bescheinigung. Insgesamt ergibt sich ein Einsparvolumen von rund 105,2 Millio-
nen Euro im Jahr für die Arbeitgeber. 

Elektronische Übermittlung von Arbeitsbescheinigungen 

Durch die verpflichtende Einführung zur elektronischen Übermittlung von Arbeitsbescheini-
gungen nach dem SGB III reduziert sich für die Wirtschaft der Erfüllungsaufwand um jähr-
lich rund 3,4 Millionen Euro.  

Als Folge der verpflichtenden Einführung der elektronischen Übermittlung entfällt die bisher 
vorgesehene Verpflichtung von Arbeitgebern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
die elektronische Übermittlung der Bescheinigung und deren Widerspruchsrecht zu infor-
mieren. Ausgehend von einem Aufwand von circa 2 Minuten und circa 600.00 Arbeits- und 
Nebeneinkommensbescheinigungen die elektronisch übermittelt werden und in Ermange-
lung von Daten in der Annahme, dass in weiteren circa 15 Prozent (90.000 Bescheinigun-
gen) nach Aufklärung über das Widerspruchsrecht und Widerspruch der Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer eine Papierbescheinigung auszustellen war, ergibt sich eine Redu-
zierung des Erfüllungsaufwandes um rund 795.000 Euro jährlich. 

Durch die elektronische Übertragung reduziert sich der laufende Erfüllungsaufwand um wei-
tere rund 368.000 Euro, weil Rückfragen und Korrekturen für die Betriebe entfallen. Diese 
betreffen rund 2 Prozent der 3,2 Millionen Bescheinigungen bei einem Umfang von durch-
schnittlich 10 Minuten pro Bescheinigung. 

Soweit Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen bisher nicht elektronisch an die 
Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden, ist zwischen Betrieben zu unterscheiden, die 
den von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Papiervordruck verwenden 
und Betrieben, die in Absprache mit der Bundesagentur für die Arbeit die Bescheinigungen 
über betriebsinterne Software maschinell erstellen. Nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit liegen keine Daten vor, die den Anteil dieser beiden Fallgruppen an den 3,2 Millionen 
Bescheinigungen, die bisher nicht elektronisch übermittelt werden, abbilden. 

Bei den Betrieben, die bisher Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen maschinell 
erstellt haben, wird sich nach Umstellung von dem etablierten betriebsinternen Verfahren 
auf die elektronische Übermittlung kurzfristig ein geringfügiger, nicht quantifizierbar höherer 
Aufwand ergeben.  

In der Annahme, dass überwiegend Großbetriebe das maschinelle Verfahren nutzen und 
daher nur rund 40 Prozent der Bescheinigungen unter Verwendung des Papiervordruckes 
erstellt werden, reduziert sich der Erfüllungsaufwand um rund 2,2 Millionen Euro jährlich. 
Diese Entlastung ergibt sich, weil der Aufwand für Ausdrucken, Archivieren und Postver-
sand von rund 3 Minuten je Bescheinigung entfällt.  

Als Lohnkostensatz wurde ein Betrag in Höhe von 34,50 Euro pro Stunde zugrunde gelegt. 

Der Umstellungsaufwand kann nicht quantifiziert werden, weil der Umfang der Anpassun-
gen, die erforderlich sind um künftig Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen 
elektronisch zu übermitteln, von den Gegebenheiten der einzelnen Betriebe abhängig ist. 

Berufskrankheitenrecht in der gesetzlichen Unfallversicherung 
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Durch den Wegfall des Unterlassungszwangs als Anerkennungsvoraussetzung bei Berufs-
krankheiten in der gesetzlichen Unfallversicherung werden für Unternehmen keine Informa-
tionspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. Bei den bestehenden Anzeige- 
und Meldepflichten erhöhen sich lediglich die Fallzahlen geringfügig. Der überwiegende Teil 
der Verdachtsanzeigen auf das Vorliegen einer Berufskrankheit wird von Ärztinnen und 
Ärzten erstattet. Die Zahl der zusätzlichen Verdachtsanzeigen wird in den ersten fünf Jah-
ren auf jährlich rund 5.700 und langfristig auf jährlich rund 2.800 geschätzt (siehe hierzu die 
Ausführungen im Abschnitt 4.3). Das Statistische Bundesamt hat für die einzelne Meldung 
Kosten in Höhe von rund 10,80 Euro ermittelt. Damit steigt die Gesamtbelastung der bereits 
bestehenden Informationspflichten in den ersten fünf Jahren um rund 60.000 Euro, lang-
fristig um rund 30.000 Euro jährlich. Im Übrigen erhalten die Ärztinnen und Ärzte für die 
Verdachtsanzeige eine kostendeckende Vergütung, wenn sie ihrer Meldepflicht nachkom-
men. 

Regress der Sozialversicherungsträger 

Durch die neue Möglichkeit der Regressnahme gegen die Haftpflichtversicherung in Fällen 
des Angehörigenprivilegs entsteht der Wirtschaft bei geschätzten 2.165 zusätzlichen Fällen 
und einer geschätzten durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 110 Minuten pro Fall so-
wie unter der Annahme eines durchschnittlichen Lohnkostensatzes für Versicherungs-
dienstleistungen von 53,70 Euro je Stunde ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 212.000 Euro. 

4.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 
Regelung Einmaliger Um-

stellungs-auf-
wand 

Aufteilung Jährlicher Er-
füllungsauf-
wand 
+ = Aufwand 
- = Einsparung 

Aufteilung 

Steuerbaustein 
für geringfügig 
Beschäftigte 

+1 Mio. + 1 Mio. Bund   

Einführung ei-
nes Datenspei-
chers für kleine 
Arbeitgeber 
und einer Aus-
füllhilfe für 
Selbständige 

+ 10 Mio. + 10 Mio. Bund  + 2 Mio. + 2 Mio. Bund 

Elektronische 
Meldung der 
Daten für die 
Anlage eines 
Arbeitgeber-
kontos 

  - 11,58 Mio. 
- 1,93 Mio. 

- 8,106 Mio. 
Bund (60 %) 
- 5,404 Mio. 
Länder (40 %) 

Erweiterung 
der Anzeige-
pflichten im 
Hinblick auf Be-
teiligungen 

  ≤ + 0,1 Mio. ≤ + 0,05 Mio. 
Bund (1/2) 
≤ + 0,03 Mio. 
Bund (60 %) 
≤ + 0,02 Mio. 
Länder (40 %) 
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Aufsichtszu-
ständigkeit 
über weitere 
Arbeitsgemein-
schaften 

+ 0,045 Mio. 
+ 0,016 Mio. 

+ 0,045 Mio. 
Bund 
+ 0,016 Mio. 
Bund 

+ 0,42 Mio. 
+ 0,108 Mio. 

+ 0,42 Mio. 
Bund 
+ 0,108 Mio. 
Bund 

Einschränkung 
der kosten-
freien Übermitt-
lung von Geld-
leistungen 

  - 1,5 Mio.  - 1,5 Mio. Bund 

Erweiterung 
des Bescheini-
gungsverfah-
rens nach 
§ 108 auf die 
landwirtschaftli-
che Alters-
kasse 

  - 1 Mio. - 1 Mio. Bund 

Einführung ei-
ner elektroni-
schen Mit-
gliedsbeschei-
nigung und-
Wegfall der Be-
scheinigungs-
pflicht einer 
Mitgliedschaft 
durch die Kran-
kenkassen 

≤ + 0,1 Mio. ≤ + 0,06 Mio. 
Bund 
≤ + 0,04 Mio. 
Länder 

- 36,6 Mio. - 21,6 Mio. 
Bund 
- 14,4 Mio. Län-
der 

Elektronische 
Kommunikation 
der BA mit Wirt-
schaft, Versi-
cherungsträ-
gern und Leis-
tungsbeziehern 

+ 67,2 Mio. + 67,2 Mio. 
Bund 

- 3,6 Mio. 
- 0,884 Mio. 

- 3,6 Mio. Bund 
-0,53 Mio. 
Bund 
- 0,354 Mio. 
Länder 

Digitale Ab-
wicklung der 
Erstattungsver-
fahren unter 
den anderen 
SV-Trägern 

  - 0,345 Mio. - 0,23 Mio. 
Bund  
- 0,069 Mio. 
Bund 
- 0,046 Mio. 
Länder 

Bereitstellung 
eines zusätzli-
chen Merkmals 
in der Statistik 
der BA 

+ 0,026 Mio. + 0,026 Mio. 
Bund 

  

Elektronisches 
Antragsverfah-
ren für berufs-
ständisch Ver-
sicherte 

  - 5,3 Mio. - 2,65 Mio. 
Bund 
-2,65 Mio. Län-
der 
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Änderung bei 
der Ausstellung 
von Renten-
ausweisen 

+ 0,0365 Mio. + 0,0365 Mio. 
Bund 

  

Elektronische 
Datenübermitt-
lung an Zusatz-
versorgungs-
kassen 

+ 0,269 Mio. 
+ 1 Mio. 
+ 0,069 Mio. 

+ 0,269 Mio. 
Länder 
+ 1 Mio. Länder 
+ 0,069 Mio. 
Länder 

- 0,16 Mio. 
- 0,8 Mio. 
- 0,0552 Mio. 

- 0,16 Mio. Län-
der 
- 0,8 Mio. Län-
der 
- 0,0552 Mio. 
Länder 

Einführung ei-
ner Unterneh-
mernummer 

+ 5 Mio. + 4,5 Mio. Bund 
(90 %) 
+ 0,5 Mio. Län-
der 

  

Aufgabe von 
Bagatellgren-
zen 

+ 0,025 Mio. + 0,025 Mio. 
Bund 

+ 0,5 Mio. + 0,5 Mio. Bund 

Neue Möglich-
keit der Re-
gressnahme 

  + 0,182 Mio. + 0,091 Mio. 
Bund 
+ 0,091 Mio. 
Länder 

Änderungen im 
Gesetz zur Al-
terssicherung 
der Landwirte 

+ 0,0977 Mio. 
+ 0,086 Mio. 
+ 0,19 Mio. 

+ 0,0977 Mio. 
Bund 
+ 0,086 Mio. 
Bund 
+ 0,19 Mio. 
Bund 

+ 0,048 Mio. 
+ 0,008 Mio. 

+ 0,048 Mio. 
Bund 
+ 0,008 Mio. 
Bund 

Änderungen im 
Berufskrank-
heitenrecht 

  + 11,23 Mio. 
anfangs 
+ 5,83 Mio. 
nach 5 Jahren 

Anfangs + 
10,24 Mio. 
Bund  
+ 0,99 Mio. 
Länder 
Nach 5 Jahren 
+ 5,33 Mio. 
Bund 
+ 0,5 Mio. Län-
der 

Information der 
Agenturen für 
Arbeit an junge 
Menschen 

+ 3,17 Mio. + 3,17 Mio. 
Bund 

+ 0,03 Mio. + 0,03 Mio. 
Bund 

Berücksichti-
gung der Be-
schäftigungs-
zeiten bei Inter-
nationalen Or-
ganisationen 

  ≤+ 0,01 Mio. ≤ + 0,01 Mio. 
Bund 
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Modellprojekt 
Onlinewahlen 

+ 0,250 Mio. + 0,15 Mio. 
Bund 
+ 0,10 Mio. 
Länder 

  

 

Einmaliger Erfüllungsaufwand Bund + 86,55 Mio. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand Länder + 2 Mio. 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Bund Entlastung 30,5 Mio. 

Jährlicher Erfüllungsaufwand Länder Entlastung 23,1 Mio. 

Der Erfüllungsaufwand ergibt sich im Einzelnen wie folgt: 

Steuerbaustein für geringfügig Beschäftigte 

Die Kosten der Programmierung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See wird einmalig auf eine Million Euro geschätzt. Der laufende Aufwand der elektro-
nischen Weiterleitung an die Steuerverwaltung erfolgt im bestehenden Verfahren.  

Einführung eines Datenspeichers für Kleinstarbeitgeber und eine Ausfüllhilfe für Selbstän-
dige 

Die Kosten für die Programmierung und Bereitstellung eines Datenspeichers für Kleinstar-
beitgeber, der an die vorhandene Ausfüllhilfe sv.net gekoppelt werden soll, das von rund 
450.000 Kleinstarbeitgebern ausschließlich für die Meldungen zur Sozialversicherung ge-
nutzt wird, wird nach einer vorläufigen Schätzung des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen circa 8 Millionen Euro verteilt auf 3 Jahre kosten. Die zusätzliche Programmie-
rung einer Ausfüllhilfe für Selbständige, die als ersten Anwendungsfall die Bearbeitung von 
A1-Anträgen sicherstellen soll, wird mit rund 2 Millionen Euro geschätzt. Die laufenden Kos-
ten für den Betrieb der Plattform für die Ausfüllhilfen erhöht sich um 2 Millionen Euro jähr-
lich. 

Arbeitgeberkonten 

Die Einführung der elektronischen Meldung der Daten für die Anlage eines Arbeitgeberkon-
tos führt bei den Krankenkassen zu einem einmaligen Programmieraufwand in geringer 
Höhe, da das Verfahren in das bestehende Meldeverfahren integriert wird. Die Daten kön-
nen dann automatisiert übernommen werden. Es wird von einer Einsparung von rund 10 
Minuten gegenüber dem heutigen Verfahren ausgegangen. Bei einem Entgelt von 36 Euro 
kommt es zu einer Entlastung von 11,58 Millionen Euro. Hinzu kommt die Einsparung von 
Sachkosten für den Briefversand in Höhe von 1,93 Millionen Euro. 

Erweiterung der Anzeigepflichten im Hinblick auf Beteiligungen 

Durch die Neufassung des § 85 Absatz 3b Nummer 3 SGB IV (Anzeigepflicht in Bezug auf 
die Auflösung oder Veräußerung einer Einrichtung und die Veräußerung oder Übertragung 
einer Beteiligung an einer Einrichtung) entsteht den Versicherungsträgern und den Auf-
sichtsbehörden in einem begrenzten Umfang ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand (≤ + 0,1 
Mio. Euro). 

Regelungen zur Aufsichtszuständigkeit für die Arbeitsgemeinschaften  
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Aufgrund der Neuregelungen in § 94 SGB X müssen die Zuständigkeiten der Aufsichtsbe-
hörden für Arbeitsgemeinschaften neu geprüft werden. Die Änderungen führen zur Auf-
sichtszuständigkeit des Bundesversicherungsamtes über circa 40 weitere Arbeitsgemein-
schaften. Die Überprüfung der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem Bundesversiche-
rungsamt und übrigen Aufsichtsbehörden, die Aufsichtsführung über neue Arbeitsgemein-
schaften, verbunden mit der Möglichkeit der erweiterten Aufsichtsbefugnisse begründen ei-
nen dauerhaften Erfüllungsaufwand durch vermehrten Personalbedarf in Höhe von circa 
420.000 Euro pro Jahr und einen einmaligen Erfüllungsaufwand in Höhe von 45.000 Euro 
sowie einen Sachaufwand in Höhe von rund 108.000 Euro jährlich und circa 16.000 Euro 
einmalig.  

Einschränkung der kostenfreien Übermittlung von Geldleistungen an den Wohnsitz der 
Leistungsempfänger 

Die Änderung des Verfahrens in § 47 SGB I führt zu einem nicht näher bezifferbaren Erfül-
lungsaufwand bei den Sozialleistungsträgern durch zusätzlichen Prüfaufwand; dies gilt 
nicht für die Träger nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch, da für diese im 
geltenden Recht eine entsprechende Regelung bereits besteht. Daneben kommt es zu Kos-
teneinsparungen, die von den vor allem betroffenen Rentenversicherungsträgern mit rund 
1,5 Millionen Euro pro Jahr beziffert werden (im Jahr 2018 übermittelten die Rentenversi-
cherungsträger in circa 166.000 Fällen Geldleistungen durch Zahlungsanweisungen zur 
Verrechnung (Kosten jeweils 9 Euro) und in circa 1500 Fällen Geldleistungen durch Zah-
lungsanweisungen (Kosten jeweils 14 Euro) an den Wohnsitz der leistungsberechtigten 
Person). 

Erweiterung des Bescheinigungsverfahrens 

Von der Regelung des § 108 SGB IV sind insgesamt rund eine Million Bescheinigungen pro 
Jahr betroffen. Der Bearbeitungsaufwand beim Rentenversicherungsträger wird sich in An-
betracht der zu bearbeitenden Freitextfelder nicht wesentlich reduzieren. Entfallen werden 
die Sachkosten pro Brief von 1 Euro, das heißt von einer Million Euro pro Jahr. 

Mitgliedsbescheinigungen der Krankenkassen 

Die Einführung der elektronischen Mitgliedschaftsbestätigung der Krankenkassen an den 
Arbeitgeber führt bei den Krankenkassen zu einem einmaligen Programmieraufwand in ge-
ringer Höhe, da das Verfahren in das bestehende Meldeverfahren integriert wird. 

Zusätzlich entsteht in weiteren Meldeverfahren mit anderen zur Meldung verpflichteten Stel-
len wie zum Beispiel den Arbeitsämtern, Jobcentern, der Künstlersozialkasse einmali-ger 
Entwicklungs- und Programmieraufwand. Auch diese Stellen müssen künftig an Stelle der 
bisherigen Mitgliedsbescheinigung die elektronische Mitgliedschaftsbestätigung der Kran-
kenkasse erhalten.  

Durch den Wegfall der Bescheinigungspflicht entsteht bei den Krankenkassen eine Zeiter-
sparnis von 5 Minuten je Fall. Bei 12,2 Millionen Fällen und einem Entgelt von 36 Euro je 
Stunde ergibt sich eine Kostenersparnis von 36,6 Millionen Euro im Jahr. 

Kommunikation der Bundesagentur für Arbeit mit der Wirtschaft und anderen Versiche-
rungsträgern sowie mit Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern 

Bundesagentur für Arbeit 

Für die elektronische Übermittlung von Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen 
steht das IT-Verfahren „BEA - Bescheinigungen elektronisch annehmen“ bereits zur Verfü-
gung, so dass aus der Umstellung auf ein verpflichtendes Verfahren kein Umstellungsauf-
wand für die Bundesagentur für Arbeit resultiert. 
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Die Umsetzung der elektronischen Kommunikationswege zwischen Bundesagentur für Ar-
beit und ihren Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern sowie Arbeitgebern und 
Trägern der Sozialversicherung erfordert einmaligen Entwicklungs- und Umstellungsauf-
wand in der Informationstechnik der Bundesagentur für Arbeit sowie für manuelle Anpas-
sungen von Arbeitshilfen im Umfang von schätzungsweise rund 67,2 Millionen Euro. Dabei 
handelt es sich in Höhe von rund 11 Millionen Euro um eine Grundinvestition, welche Sy-
nergieeffekte für künftige Erweiterungen entfaltet, indem eine ausbaufähige technische Inf-
rastruktur geschaffen wird. Da künftige Erweiterungen auf dem bereits realisierten Grund-
gerüst aufbauen, entstehen lediglich Anpassungsaufwände.  

Diese Rechtsänderungen, die in einem gemeinsamen IT-Projekt umgesetzt werden, führen 
im Ergebnis zu einer Reduzierung des laufenden Erfüllungsaufwandes bei der Bunde-
sagentur für Arbeit in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro, der sich wie folgt zusammensetzt: 

Dabei entsteht laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro jährlich 
für die elektronische Übermittlung von Arbeitsbescheinigungen; darunter rund 1,7 Millio-
nen Euro an manuellem Aufwand für die Klärung der Form des Bescheinigungsverfahrens 
sowie der elektronischen Datenanforderung bei den Sozialversicherungsträgern und für 
Mehrfertigungen im Rahmen der Fallbearbeitung. Für den Betrieb der IT-Verfahren fallen 
jährlich Kosten in Höhe von rund 4 Millionen Euro an. 

Demgegenüber ergibt sich eine Reduzierung des laufenden Erfüllungsaufwandes durch 
diese in einem gemeinsamen IT-Projekt umgesetzten Maßnahmen bei der Bundesagentur 
für Arbeit in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro, der sich wie folgt zusammensetzt: 

Durch den Wegfall der manuellen Erfassung der Daten aus den papiergebundenen Arbeits- 
und Nebeneinkommensbescheinigungen reduziert sich der Erfüllungsaufwand um rund 
7 Millionen Euro. Die zeitliche Einsparung beträgt rund 2 Minuten je Arbeits- und Neben-
einkommensbescheinigung bei rund 3,8 Millionen Bescheinigungen jährlich.  

Da im Rahmen der elektronischen Übertragung nur vollständige und logische Daten zur 
Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigung übermittelt werden können, reduziert sich 
der Erfüllungsaufwand um weitere rund 350.000 Euro, weil Rückfragen bei Arbeitgebern 
entfallen. Darüber hinaus ergibt sich eine Reduzierung des Erfüllungsaufwandes in Höhe 
von rund 80.000 Euro, weil Vordrucke für Arbeits- und Nebeneinkommensbescheinigungen 
nicht mehr bereitgestellt werden müssen. Im Rahmen der Neuregelung des SGB X zur Zu-
gangsfiktion bei Bekanntgabe von elektronischen Verwaltungsakten über Abrufverfahren in 
Portalen und durch die Datenübertragung bei Erstattungsverfahren der Sozialversiche-
rungsträger untereinander ergeben sich durch entfallene Druck- und Portokosten laufende 
Einsparungen von Sachkosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro jährlich. 

Als Folge der verpflichtenden Einführung der elektronischen Übermittlung entfällt die bisher 
vorgesehene Verpflichtung auch für öffentliche Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer über die elektronische Übermittlung der Bescheinigung und deren Widerspruchs-
recht zu informieren. Ausgehend von circa 67.000 Arbeits- und Nebeneinkommensbeschei-
nigungen und einem Aufwand von circa 2 Minuten ergibt sich eine Reduzierung des Erfül-
lungsaufwandes um rund 88.400 Euro jährlich. Davon entfallen rund 53.000 Euro auf den 
Bund und 35.400 Euro auf die Länder. Dabei wurde ein Lohnkostensatz von 39,60 Euro 
zugrunde gelegt.  

Die Digitalisierung der Abwicklung der Erstattungsverfahren nach den §§ 102 ff. SGB X 
führen zudem zu finanziellen Einsparungen bei der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 
rund 115.000 Euro jährlich. Als Lohnkostensatz für die die Bundesagentur für Arbeit wurde 
55,13 Euro zugrunde gelegt. 

Digitale Abwicklung des Erstattungsverfahren bei anderen Sozialversicherungsträgern 
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Für die anderen Sozialversicherungsträger werden Einsparungen in ungefähr gleicher 
Höhe wie bei der Bundesagentur für Arbeit angenommen, so dass es zu einer Einsparung 
von rund 345.000 Euro pro Jahr kommt. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Für die Bereitstellung des Migrationshintergrundes für Zwecke der Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung nach § 282 Absatz 5 SGB III entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 26.000 Euro. 

Informationen der Agenturen für Arbeit an junge Menschen ohne Anschlussperspektive 

Für die Länder entsteht mit Schaffung der Vorschrift kein weiterer Erfüllungsaufwand. Die 
Vorschrift gibt den Ländern keine Vorgaben, tätig zu werden. Die Länder entscheiden 
selbst, ob und ggf. wie sie ihrerseits die Grundlagen schaffen, die es ermöglichen Schüler-
daten an die Agenturen für Arbeit zu übermitteln und Rückmeldungen der Agenturen für 
Arbeit über das Ergebnis der Kontaktversuche entgegenzunehmen. 

Für die Agenturen für Arbeit entsteht ein Erfüllungsaufwand. Derzeit ist jedoch noch nicht 
absehbar, wie und in welchem Umfang die Länder die Norm nutzen und inwieweit sie selbst 
die Grundlagen für die Nutzung der Norm zum Austausch der Schülerdaten schaffen wer-
den. Der Datentransfer zwischen der Agentur für Arbeit und den Ländern und die Erfüllung 
der neuen Aufgabe durch die Beraterinnen und Berater der Agentur für Arbeit soll technisch 
unterstützt werden. Dadurch ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 
schätzungsweise bis zu 3,17 Millionen Euro. Der Mehraufwand durch die geplante Kontakt-
aufnahme in der Schule wird durch den/die zuständige/n Berater/in an den allgemeinbilden-
den Schulen und Berufsschulen gering sein. Die rechtliche Regelung wird vielmehr das Ziel 
der lebenslangen Berufsberatung unterstützen, 80 Prozent aller Schülerinnen und Schüler 
einer Schule zu erreichen. Der Aufwand zur Versendung von Anschreiben zur Kontaktie-
rung von jungen Menschen, die nicht in der Schule erreicht werden können, ist ebenfalls 
als gering einzuschätzen, weil die Anschreiben automatisiert versendet werden können. An 
laufendem Erfüllungsaufwand entstehen, bei angenommenen 30.000 Anschreiben an die 
jungen Menschen, die durch die neue Aufgabe erreicht werden sollen, Sachkosten in Höhe 
von circa 30.000 Euro jährlich für Papier, Porto etc. 

Gesamtschau Erfüllungsaufwand der Bundesagentur für Arbeit 

Für die Bundesagentur für Arbeit ergibt sich aus allen sie betreffenden Regelungen dieses 
Gesetzentwurfs insgesamt einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 70,2 Millio-
nen Euro. Es ergibt sich eine Entlastung beim laufenden Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 3,6 Millionen Euro jährlich. 

Tabelle: Erfüllungsaufwand der Bundesagentur für Arbeit in Millionen Euro 

 Erfüllungsaufwand  

 einmalig laufend 

Bundesagentur für Arbeit 70,2 -3,6 

Antragsverfahren für berufsständisch Versicherte 

Gerechnet wird mit einer zeitlichen Einsparung für die beiden Träger von jeweils rund 15 
Minuten pro Antrag. Bei 300.000 Fällen sind dies bei 35,40 Euro Stundenlohn 8,85 Euro 
pro Fall = 2,66 Millionen Euro Kostenentlastung für jeden der beiden Träger; Gesamtent-
lastung 5,3 Millionen Euro.  

Rentenausweis 
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Der DRV Bund entstehen Kosten von 36.540 Euro (609 Euro je Personentag) durch den 
Programmieraufwand von 60 Personentagen für die DV-Programme. 

Übermittlung von Sozialdaten durch die Träger der Rentenversicherung an die kommuna-
len und kirchlichen Zusatz- und Beamtenversorgungskassen sowie die Hüttenknappschaft-
lichen Zusatzversicherung  

Für die Verwaltung entsteht zunächst für die Einrichtung des automatisierten Verfahrens 
bei der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung und Deutschen Rentenversicherung 
ein einmaliger Aufwand in Höhe von geschätzt 269.000 Euro sowie bei den 22 kommunalen 
und kirchlichen Versorgungskassen in Höhe von insgesamt geschätzt einer Million Euro 
sowie bei den 21 kommunalen und kirchlichen Beamtenversorgungskassen in Höhe von 
insgesamt geschätzt 69.000 Euro. Langfristig wird es aber durch die Verwaltungsvereinfa-
chung zu Kosteneinsparungen kommen, die diesen zunächst entstehenden Aufwand und 
den geringfügigen Aufwand für die Systemwartung überwiegen. Bei der Hüttenknappschaft-
lichen Zusatzversicherung wurden Einsparungen pro Jahr in Höhe von geschätzt 
160.00 Euro ermittelt. Bei den kommunalen und kirchlichen Versorgungskassen können 
Einsparungen in Höhe von geschätzt jährlich 800.000 Euro sowie bei den kommunalen und 
kirchlichen Beamtenversorgungskassen in Höhe von geschätzt 55.200 Euro zugrunde ge-
legt werden. 

Einführung einer Unternehmernummer in der gesetzlichen Unfallversicherung 

Die Umstellung auf die Unternehmernummer erfolgt im Rahmen der bereits laufenden bun-
desweiten Neuordnung der bisher je nach Unfallversicherungsträger unterschiedlich aus-
gestalteten Mitgliedsnummern und ist von daher aufkommensneutral. Die Mitteilung der 
neuen Unternehmernummer bedarf einmalig einer Anschreibeaktion mit 1 Euro pro Unter-
nehmen. Bei geschätzt 5 Millionen Unternehmen sind dies 5 Millionen Euro einmaliger Auf-
wand. 

Aufgabe der Bagatellgrenzen bei der Übermittlung von Sozialdaten zur Durchsetzung von 
öffentlich-rechtlichen Ansprüchen und zur Durchführung von Vollstreckungsverfahren 

Durch die Abschaffung der Bagatellgrenze entsteht bei den Rentenversicherungsträgern 
für die Anpassung der verwendeten EDV-Programme ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von rund 25.000 Euro und auf Grund der von den Trägern der Rentenversicherung 
erwarteten Verdopplung der Anzahl der Auskunftsbegehren ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand von rund 500.000 Euro. 

Regress der Sozialversicherungsträger 

Den Sozialversicherungsträgern entsteht durch die neue Möglichkeit der Regressnahme 
gegenüber Haftpflichtversicherungen in Fällen des Angehörigenprivilegs ein zusätzlicher 
Aufwand für die Bearbeitung von Regressfällen. Die Träger rechnen mit 2.165 zusätzlichen 
Fällen pro Jahr, in denen zukünftig eine Regressnahme möglich sein wird. Bei einem durch 
die Träger geschätzten zusätzlichen Zeitaufwand von durchschnittlich 110 Minuten pro Fall 
und einem Lohnkostensatz in der Regressbearbeitung für den gehobenen Dienst in der 
Sozialversicherung von 45,50 Euro je Stunde ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand 
in Höhe von rund 182.000 Euro. 

Alterssicherung der Landwirte 

Nach internen Berechnungen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau entsteht durch die Änderungen im Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 97.650 Euro sowie durch die Anpassung der 
Regelung zur Rentenauskunft an die Regelung im SGB VI ein einmaliger Erfüllungsauf-
wand von 86.000 Euro und ein jährlicher Erfüllungsaufwand von 48.000 Euro. Durch die 
Anbindung an die gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung mit den Arbeitgebern 
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entsteht ein zusätzlicher einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 190.000 Euro und ein jähr-
licher Erfüllungsaufwand von rund 8.000 Euro. Demgegenüber stehen Einsparungen in ge-
ringer Höhe auf Grund des reduzierten Schriftverkehrs. 

Berufskrankheitenrecht in der gesetzlichen Unfallversicherung 

Der jährliche Erfüllungsaufwand der Unfallversicherungsträger durch den Wegfall des Un-
terlassungszwangs als Anerkennungsvoraussetzung bei Berufskrankheiten durch zusätzli-
che Verdachtsanzeigen und unter Einbeziehung von früheren Erkrankungen beläuft sich 
rechnerisch in den ersten Jahren auf durchschnittlich rund 9,9 Millionen Euro jährlich mit 
stark abnehmender Tendenz. Da zu erwarten ist, dass nach den ersten fünf Jahren aus-
schließlich Anzeigen für neu auftretende Erkrankungen zu bearbeiten sind, sinkt der lang-
fristig auftretende Erfüllungsaufwand dann auf rund 4,5 Millionen Euro jährlich. Die bei der 
Unfallversicherung Bund und Bahn – Teilhaushalt 1 anfallenden geringfügigen Mehrkosten 
werden im Rahmen der bestehenden Ansätze gegenfinanziert. 

Der Erfüllungsaufwand berechnet sich im Einzelnen wie folgt: 

Auf der Grundlage von Erfahrungswerten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger über 
die Bearbeitung von Berufskrankheiten wird der Erfüllungsaufwand je Fall von der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. auf rund 1.590 Euro geschätzt. Dieser Betrag 
berechnet sich im Einzelnen wie folgt: Je Fall ist eine durchschnittliche Bearbeitungszeit 
von insgesamt 28 Stunden anzusetzen, darunter 11 Stunden für einen Sachbearbeiter im 
gehobenen Dienst mit einem Stundensatz von 45,50 Euro und 17 Stunden von einem Mit-
arbeiter des Präventionsdienstes im höheren Dienst mit einem Stundensatz von 
64,00 Euro. 

Auf Basis statistischer Daten über die Verdachtsanzeigen, den Anteil der durch den Unter-
lassungszwang betroffenen Fälle, ergänzender Plausibilitätsannahmen sowie unter Be-
rücksichtigung des künftig zu erwartenden Anzeigeverhaltens wird die Anzahl der zusätz-
lich zu erwartenden Anzeigen in den ersten fünf Jahren nach dem Wegfall des Unterlas-
sungszwangs auf rund 7.900 je Jahr geschätzt. Darin sind für den gesamten Fünfjahres-
zeitraum rund 25.500 Bestandsfälle enthalten (jährlich rund 5.100 Fälle). Danach wird sich 
die Zahl der zusätzlichen Anzeigen langfristig bei rund 2.800 je Jahr stabilisieren. Für die 
Schätzung ist ein Teil der Bestandsfälle (rund 2.200 Fälle je Jahr) nur mit 20 Prozent des 
üblichen Aufwands, das heißt mit rund 320 Euro anzusetzen, da diese Fälle in der Vergan-
genheit bereits ausermittelt worden und lediglich noch Aktualisierungsfeststellungen zu tref-
fen sind.  

Damit liegt der gesamte Erfüllungsaufwand in den ersten fünf Jahren bei rund 9,9 Millio-
nen Euro (Bestandsfälle: 2.200 Anzeigen x 320 Euro + 2.950 Anzeigen x 1.590 Euro; neue 
Fälle: 2.800 Anzeigen x 1.590 Euro) und langfristig bei rund 4,5 Millionen Euro (2.800 An-
zeigen x 1.590 Euro). 

Zur Erfüllung der nach § 9 Absatz 1a Satz 3 SGB VII geschaffenen Aufgaben der bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu errichtenden Geschäftsstelle des 
Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten wird wissenschaftlich ausgebildetes 
Personal (Arbeitsmedizin, Epidemiologie etc.) benötigt. Wesentliche gesetzliche Aufgabe 
der Geschäftsstelle ist die Durchführung sog. systematischer Reviews als wissenschaftli-
che Grundlage für die Prüfung neuer Berufskrankheiten durch den Sachverständigenbeirat. 

Ausgehend von einem gleichbleibenden Beratungsvolumen des Sachverständigenbeirats 
ergibt sich eine Beauftragung von fünf neuen Reviews pro Jahr beziehungsweise circa zehn 
parallellaufenden Reviews. Ein systematisches Review erfordert einen personellen Auf-
wand von durchschnittlich 24 Personenmonaten. Hinsichtlich der erforderlichen Personal-
kapazitäten ist vor diesem Hintergrund von zehn Stellen auszugehen, wobei zwei Stellen 
von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingebracht werden können. 
Dabei handelt es sich um einen Erfahrungswert, welcher aufgrund empirischer Daten der 
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Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus Eigen- und Fremdforschungspro-
jekten ermittelt wurde. Zur Erfüllung der neuen Aufgaben wurden ein Personalbedarf bei 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zum Aufbau der neuen Organisa-
tionseinheit Geschäftsstelle des Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten im Umfang 
von 8 Vollzeitstellen (0,5 gD +7,5 hD) sowie dafür anfallende Kosten von circa einer Mil-
lion Euro ermittelt. 

Die Personalausstattung und die notwendigen Sachmittel im Kapitel 1113 für die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin werden zum Haushaltsverfahren 2021 unter 
Beachtung der haushaltsaufstellungsrelevanten Vorgaben geklärt. 

Für die Erstellung eines Reviews, das auch Spezialwissen benötigt, welches nicht zu den 
Kernkompetenzen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gehört, wird er-
wartet, dass jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 200.000 bis 300.000 Euro für externe 
Gutachten und Ähnliches anfallen. Außerdem ist mit Kosten für die Recherche in Literatur-
Datenbanken und zusätzlicher Literaturbeschaffung in Höhe von 30.000 Euro jährlich zu 
rechnen. 

Berücksichtigung der Beschäftigungszeiten bei internationalen Organisationen 

Es ist keine Änderung des bestehenden Verwaltungsverfahrens erforderlich. Zusätzliche 
Ermittlungen hinsichtlich der durch dieses Gesetz eingeführten Versicherungstatbestände 
führen zu einem nur geringfügig erhöhten Verwaltungsaufwand im Einzelfall (≤ + 0,01 Mio.). 

Modellprojekt Online-Sozialversicherungswahlen 

Jeder Krankenkasse, die am Modellprojekt zur Einführung von Online-Wahlen im Rahmen 
der Sozialwahlen 2023 teilnimmt, entsteht insbesondere durch die Vorbereitung und Durch-
führung der Ausschreibung der Wahlsoftware im Rahmen der hierfür zu gründenden Ar-
beitsgemeinschaft nach § 94 Absatz 1a SGB X sowie durch die individuelle Anbindung der 
Software an das System der jeweiligen Krankenkasse in der Zeit von Mitte 2020 bis Mitte 
2022 ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insgesamt circa 250.000 Euro. 

Für die Genehmigung der Satzungsänderung der am Modellprojekt teilnehmenden Kran-
kenkassen zur Einführung von Online-Wahlen entsteht den zuständigen Aufsichtsbehörden 
ein geringer einmaliger nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise, auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. Sonstige Kosten entstehen nicht. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen wurden geprüft und 
die gleichstellungspolitischen Belange wurden berücksichtigt. Es ergaben sich keine Hin-
weise auf eine unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und Männern. Es liegt weder eine 
mittelbare noch eine unmittelbare geschlechterbezogene Benachteiligung vor. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Änderungen kommt nicht in Betracht. Die Regelungen sind auf Dauer 
angelegt. 

Die Maßnahmen zur Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts werden fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten auf ihre Wirkungen und Ergebnisse evaluiert. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2  

§ 18h 

Ein signierter Code, der den Gemeinsamen Grundsätzen Technik (§ 95) entspricht, kann 
von den derzeit auf dem Markt verfügbaren Apps nicht ausgelesen werden. Es ist nicht 
absehbar, wann die Softwareersteller eine Lösung für die Arbeitgeber zur Verfügung stellen 
können. Bis dahin geht die rechtliche Regelung fehl und kann nicht erfüllt werden. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 3 

§ 18k 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a  

Redaktionelle Änderung. 

Die Ermächtigung zum elektronischen Datenaustausch wird geregelt, insbesondere in den 
Fällen, in denen es zur Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung zwischen der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und der zuständigen Berufsgenos-
senschaft für die Seefahrtbetriebe notwendig ist, die Daten abzugleichen.  

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 4 

§ 18o 

Mit § 18o (neu) wird eine Ermächtigungsgrundlage zur Verarbeitung des Identifikations-
merkmals „Unternehmer“ bei allen Sozialversicherungszweigen geschaffen.  

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 5 

§ 22 
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 6  

§ 23 

Da für Einmalzahlungen ihrem Charakter nach immer nur im Monat des Zuflusses Beiträge 
zu berechnen sind, wird geregelt, dass im Rahmen des Verfahrens nach § 23 Absatz 1 
Satz 3 die Einmalzahlungen im Vormonat nicht zu berücksichtigen sind. Die Berücksichti-
gung einer Einmalzahlung würde in den Fällen, in denen auf die Beitragsabrechnung des 
Vormonats für den laufenden Monat zurückgegriffen wird, zu nicht vertretbaren Verzerrun-
gen führen. 

Zu Nummer 7  

§ 23a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 8 

§ 23b 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 9 

§ 23c 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 10 

§ 25 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Mit dem 6. SGB IV-Änderungsgesetz wurde klargestellt, dass die Regelungen des § 25 Ab-
satz 2 Satz 1 bis 5 auch entsprechend für die Anwendung der Verjährung für alle Prüfungen 
im Bereich der Bemessung, Entrichtung und Weiterleitung von Beiträgen zur gesetzlichen 
Krankenversicherung gelten. Die Ergänzung dient der Klarstellung der geltenden Verjäh-
rungsregeln für die im Gesetz vorgesehenen Prüfungen im Interesse des Gesundheitsfonds 
für alle prüfenden Institutionen gilt. Hierdurch wird erreicht, dass die Prüfberechtigung nicht 
ins Leere läuft und langwierige Prüfungen, zum Beispiel auf Grund umfangreicher Klärung 
von Prüfungsergebnissen, nicht mit Ablauf eines Kalenderjahres von der Verjährung über-
holt werden. 

Zu Nummer 11  

§ 28a 
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Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Buchstabe a 

Die Sätze 3 und 4 wurden inhaltsgleich in den neuen Absatz 1a beziehungsweise den § 95b 
aufgenommen. 

Zu Buchstabe b 

Arbeitgeber beauftragen in großem Umfang Steuerberater, Rechenzentren oder ausgela-
gerte Firmen(teile) - teilweise auch im Ausland - mit der Durchführung ihrer Entgeltabrech-
nung und den damit verbundenen Meldepflichten. Die Regelung stellt klar, dass damit die 
Haftung gegenüber dem jeweiligen Sozialversicherungsträger oder einer berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung nicht erlischt oder an den Dritten weitergegeben wird. Für 
Verstöße gegen Meldevorschriften haftet der Arbeitgeber im vollen Umfang allein. Dies gilt 
insbesondere bei straf- oder bußgeldbewehrten Vorschriften. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu § 136a SGB VII (Artikel 7 Nummer 18). 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die gesetzliche Klarstellung entspricht der schon heute gelebten Praxis im Meldeverfahren, 
dass in den Fällen, in denen kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt nach dem Recht der 
Rentenversicherung oder dem Recht der Arbeitsförderung vorliegt, in der Folge das bei-
tragspflichtige Entgelt in der Krankenversicherung gemeldet wird. Dies betrifft beispiels-
weise Fälle, in denen ein geringfügig Beschäftigter berufsständisch versichert ist oder in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen Personen in Vollrente beschäftigt werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

In den Fällen einer geringfügigen Beschäftigung handelt die Minijob-Zentrale nicht nur als 
zuständige Einzugsstelle, sondern zugleich als Steuerbehörde. Sie hat zu prüfen, ob die 
Steuern für die geringfügig Beschäftigten korrekt und in voller Höhe entrichtet werden. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat deshalb angeregt, durch 
Ergänzung der Entgeltmeldungen für geringfügig Beschäftigte durch einen Datenbaustein 
mit den Angaben zur Art der Besteuerung dies zukünftig zu gewährleisten. Die Entgeltmel-
dungen werden durch einen Datenbaustein Steuer erweitert, der folgende drei Daten ent-
hält: die Steuernummer des Arbeitgebers, die Steueridentifikationsnummer des Beschäftig-
ten und ein Kennzeichen zur Art der Besteuerung.  

Zu Buchstabe e 

Durch die Regelung wird die heutige Praxis der Krankenkassen ersetzt, im Anschluss an 
eine Erstanmeldung eines Beschäftigten bei einer Krankenkasse durch einen Arbeitgeber 
die Datenerhebung für die Einrichtung eines Arbeitgeberkontos in einem schriftlichen Ver-
fahren vorzunehmen. Die notwendigen Daten könne in einem elektronischen Verfahren er-
hoben und gemeldet werden. Die bestehenden Meldewege werden dafür genutzt. 
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Zu Buchstabe f  

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe g 

Zu Doppelbuchstabe aa bis Doppelbuchstabe cc 

Redaktionelle Änderungen. In Doppelbuchstabe bb erfolgt außerdem eine Folgeänderung 
zu § 28a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe f. 

Zu Buchstabe h 

Redaktionelle Änderung. Der Wortlaut wird inhaltsgleich in § 95c Absatz 2 Nummer 2 ver-
schoben. 

Zu Nummer 12 

§ 28b 

Um deutlich zu machen, dass sich der Gesetzeswortlaut des § 28 Absatz 4 eindeutig auf 
alle Verfahren innerhalb des Sozialgesetzbuches bezieht, wird die Vorschrift wortgleich in 
§ 95 verlagert. 

Zu Nummer 13  

§ 28c 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Der Umfang der in der Verordnung zu regelnden Tatbestände für die Systemprüfung wird 
durch die Neuregelung konkretisiert. 

Zu Nummer 14  

§ 28e 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b und Buchstabe c 

Anpassung der bisherigen Vorschrift an die aktuelle Fassung der Vergabeverordnung. Im 
Weiteren handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Buchstabe e 

Die Berichtspflicht wurde erfüllt. 

Zu Nummer 15 

§ 28f 
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Die Regelung reagiert auf die zunehmende grenzüberschreitende Tätigkeit von Unterneh-
men und dient der durchgängigen Überprüfbarkeit aller Arbeitgeber, soweit ihre Beschäf-
tigten dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen. Die unionsrechtlichen Gren-
zen wurden berücksichtigt. Nach Artikel 21 Absatz 1 der VO (EG) 987/09 haben Arbeitge-
ber ohne Sitz im Inland, die in Deutschland Personen sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigen, den im Sozialgesetzbuch geregelten Arbeitgeberpflichten ebenso nachzukommen 
wie Arbeitgeber mit Sitz im Inland. Zu diesen Arbeitgeberpflichten gehören auch solche, die 
ausschließlich im Inland erfüllbar sind und eine konkrete Person und Adresse im Inland 
erfordern. Dies sind insbesondere die in § 28f Absatz 1 Satz 1 festgelegten Arbeitgeber-
pflichten, Entgeltunterlagen in deutscher Sprache im Geltungsbereich des Gesetzes zu füh-
ren und bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung (§ 28p) folgenden Kalenderjahres geord-
net aufzubewahren. Auch die Prüfung durch die Rentenversicherung nach § 28p kann nur 
an Stellen im Inland durchgeführt werden. Eine Prüfung auch im Ausland ist gesetzlich nicht 
erlaubt und nicht möglich. Die Prüfung nach § 28p dient der Sicherung des Beitragsaufkom-
mens zur Sozialversicherung und dem Schutz der Beschäftigten. Soweit zum Beispiel Bei-
träge nicht oder nicht richtig abgerechnet würde, könnte dies ohne Prüfmöglichkeit im Inland 
nicht festgestellt werden. Dies hätte auch negative Auswirkungen für die Beschäftigten, da 
zum Beispiel fehlerhafte oder fehlende Meldungen zu Einschränkungen im Leistungsrecht 
insbesondere in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung führen würden. Daher verpflich-
tet die Regelung Arbeitgeber ohne Sitz im Inland dazu, die für die nur im Inland erfüllbaren 
Pflichten notwendige Stelle im Inland zur Verfügung zu stellen. Dies kann der Beschäftigte 
selbst oder ein Dritter sein. Der Bevollmächtigte kann die nach § 28p SGB IV zu prüfenden 
Entgeltunterlagen in seinen eigenen oder in den Geschäftsräumen der prüfenden Stelle 
vorlegen. Die Anwendung des § 98 Absatz 1 Satz 4 SGB X, wonach in bestimmten Fälle 
die Prüfung zwingend in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers erfolgt, wird ausgeschlos-
sen, soweit die Geschäftsräume des Bevollmächtigten in dessen private Sphäre integriert 
sind. Die Haftung für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Buch liegt weiterhin in vollem 
Umfang beim ausländischen Arbeitgeber, dieser ist auch Adressat des Prüfbescheides.  

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 16 

§ 28l 

Zukünftig soll die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die wesentlich 
von der Vereinbarung zur Einzugskostenvergütung betroffen ist, an den Vergütungsver-
handlungen direkt beteiligt werden. 

Zu Nummer 17 

§ 28p 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu § 136a SGB VII (Artikel 7 Nummer 18). 
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Zu Nummer 18 

§ 45 

Die Öffentlichkeit der Wahl ist Grundvoraussetzung für eine demokratische politische Wil-
lensbildung. Die demokratische Legitimität der Wahl fordert danach Kontrollierbarkeit des 
gesamten Wahlvorgangs. Sie gebietet, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher 
Überprüfbarkeit unterliegen. 

Zu Nummer 19 

§ 85 

Zu Buchstabe a, Buchstabe b und Buchstabe c 

Die Neufassung der Vorschrift trennt im Interesse der besseren Lesbarkeit genehmigungs-
bedürftige und anzeigepflichtige Vermögensanlagen. Die Trennung wird auch in der Über-
schrift kenntlich gemacht. 

Zu Buchstabe d 

Zu Absatz 3b 

Der Absatz 3b fasst die bisher in Absatz 1 Satz 2 und 3 vorgesehenen Anzeigepflichten in 
einer enumerativen Aufzählung zusammen.  

Die Nummer 1 entspricht ihrem Inhalt nach - in Bezug auf Datenverarbeitungsanlagen und 
-systeme - der bisherigen Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 2 und 3. Der Wortlaut wird im 
Interesse der besseren Lesbarkeit angepasst. 

Die Nummer 2 entspricht der bisherigen Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Beteiligungen an Einrichtungen des Versicherungsträgers gemäß § 83 Absatz 1 Num-
mer 7. Solche Beteiligungen sind zulässig, soweit sie der Aufgabenerfüllung des Versiche-
rungsträgers dienen (§ 30). Einrichtung im Sinne dieser Vorschrift ist jedes privatrechtliche 
Unternehmen im Sinne des § 25 der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozial-
versicherung (SVHV), unabhängig von der jeweiligen Gesellschaftsform. Unter „Beteili-
gung“ ist in Anlehnung an das Haushaltsrecht des Bundes jede kapitalmäßige, mitglied-
schaftliche oder ähnliche Beteiligung zu verstehen, die eine Dauerbeziehung zu dem Un-
ternehmen begründen soll. Unter „Erhöhung der Beteiligung“ ist jede Form der Erhöhung 
oder Vergrößerung der Beteiligung an einer Einrichtung zu verstehen einschließlich des 
Hinzuerwerbs weiterer Anteile oder Stimmrechte sowie durch sonstige Veränderungen der 
bestehenden Beteiligungsstruktur. 

Außerdem wird klargestellt, dass neben der Gründung einer Einrichtung, dem Erwerb einer 
bestehenden Einrichtung und der Beteiligung an einer (bestehenden) Einrichtung und ihrer 
Gründung auch eine Erhöhung des Anteilbesitzes anzeigepflichtig ist. 

Der bisherige deklaratorische Hinweis auf die Ausnahme für Arbeitsgemeinschaften entfällt. 
Bereits bisher galt für eine Beteiligung an einer Einrichtung gem. § 83 Absatz 1 Nummer 7 
eine Anzeigepflicht nach § 85 Absatz 1 Satz 2 und - im Falle der Bildung oder des Beitritts 
zu einer Arbeitsgemeinschaft - eine inhaltlich entsprechende spezialgesetzliche Unterrich-
tungspflicht nach § 94 Absatz 1a Satz 2 und 3 SGB X. Die Streichung stellt klar, dass der 
Versicherungsträger die Absicht zu einer Gründung beziehungsweise einem Erwerb oder 
einer Beteiligung der zuständigen Aufsichtsbehörde immer mitteilen muss. Dies ist insbe-
sondere dann von Bedeutung, wenn die gemäß § 94 Absatz 1a SGB X zu unterrichtende 
Aufsichtsbehörde nicht mit der Aufsichtsbehörde gemäß § 85 identisch ist. Die nach § 94 
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Absatz 2 SGB X angeordnete entsprechende Anwendung des § 85 in Bezug auf genehmi-
gungs- und anzeigepflichtige Maßnahmen (z.B. Bauvorhaben) der Arbeitsgemeinschaften 
bleibt hiervon unberührt.  

Die Nummer 3 ergänzt die bisherigen Anzeigepflichten um den Tatbestand der Veräuße-
rung oder Auflösung einer Einrichtung beziehungsweise einer Veräußerung oder Übertra-
gung einer Beteiligung. Die Kündigung einer Mitgliedschaft ist jedoch nicht von der Anzei-
gepflicht erfasst, soweit es sich nicht um eine Beteiligung an einem Unternehmen im Sinne 
des § 25 SVHV handelt. 

Satz 2 und 3 entsprechen dem bisherigen Absatz 1 Satz 5 und 6. 

Zu Absatz 3c  

Einrichtungen von Versicherungsträgern verfügen teilweise über Tochter- und Enkelgesell-
schaften. Für weitergehende Beteiligungsstrukturen, die sich wegen ihrer Intransparenz ei-
ner wirksamen Aufsicht entziehen könnten, wird auch kein praktisches Bedürfnis gesehen. 
Die zulässigen gesellschaftsrechtlichen Überordnungsverhältnisse werden daher entspre-
chend der Neuregelung in Bezug auf Arbeitsgemeinschaften in § 94 Absatz 1a SGB X auf 
drei Ebenen begrenzt. Ein Bestandschutz ist in § 123 neu geregelt. 

Zu Nummer 20  

§ 95 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Buchstabe a  

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung, da die zunehmende Ausprägung 
der Meldeverfahren hin zu einem bidirektionalen Datenaustausch zwischen den beteiligten 
Stellen auch den Meldeweg von der Sozialversicherung an die jeweiligen Dialogpartner er-
fassen muss. 

Zu Buchstabe b 

Um deutlich zu machen, dass sich der Gesetzeswortlaut des § 28b Absatz 4 eindeutig auf 
alle Verfahren innerhalb des Sozialgesetzbuches bezieht, wird er wortgleich in § 95 verla-
gert.  

Zu Nummer 21 

Zu § 95a 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Krankenversicherungen stellen in Abstimmung mit den anderen Sozialversicherungs-
trägern seit Jahren eine Ausfüllhilfe für die elektronische Datenübermittlung zur Verfügung. 
Mit der Regelung werden der Umfang der Übermittlung und das Verfahren zur Nutzung 
gesetzlich abgesichert. Durch die Einbeziehung der Antrags- und Bescheinigungsverfahren 
wie zum Beispiel dem A1-Verfahren wird es zukünftig notwendig, auch für die Übermittlung 
der Daten für Selbstständige eine Ausfüllhilfe zur Verfügung zu stellen. Damit soll erreicht 
werden, die Erstellung einer Vielzahl von abweichend aufgebauten Web-Anwendungen zu 
vermeiden und die Vorteile eines einheitlichen Verfahrenszugangs zu nutzen. 



 - 87 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Zu Absatz 3 

Die Digitalisierung im Arbeitgebermelde- und -beitragsverfahren schreitet zunehmend vo-
ran. Insbesondere kleinere Betriebe sind den Anforderungen noch nicht gewachsen, voll-
elektronisch im Dialog erreichbar zu sein, alle Daten / Bescheinigungen, einschließlich der 
Entgeltdaten elektronisch vorzuhalten und für den Abruf bereit zu stellen. Daher wird vor-
rangig für Kleinstarbeitgeber (bis max. 10 Arbeitnehmer) ein Angebot geschaffen, diese 
Daten in einem eigenen Datenspeicher vorhalten zu können, damit sie z.B. bei der Betriebs-
prüfung dort abgerufen werden können, nachdem der Arbeitgeber einen solchen Zugriff 
gegenüber der abrufenden Stelle eröffnet hat. Vorgesehen ist ein Angebot durch die Sozi-
alversicherungsträger - vergleichbar mit der elektronischen Ausfüllhilfe. Damit soll zum ei-
nen Akzeptanz für elektronische Lösungen, zum anderen eine Verbesserung der Datenlage 
geschaffen werden, die heutzutage häufig aus nicht sortierten und unvollständigen Papier-
stücken besteht und zu erheblichem Nachfragebedarf in der Prüfung führt. Die dazu not-
wendigen Techniken und Sicherheitsbestimmungen sind in der Praxis vorhanden und ha-
ben sich bewährt. 

Zu Absatz 4 und 5 

Die zur Verfügung gestellte Ausfüllhilfe und der Online-Datenspeicher müssen immer auf 
dem aktuellen Stand der Technik und der Gesetzgebung beziehungsweise Rechtspre-
chung sein. Die Zuständigkeit liegt dazu bei dem jeweilig zuständigen Sozialversicherungs-
träger. Die Details regeln die Träger in Gemeinsamen Grundsätzen. Weitere Verfahrens-
beteiligte und andere Verwerter können sich an dem Angebot der Ausfüllhilfe und des Da-
tenspeichers beteiligen. Dazu ist der Abschluss einer Vereinbarung notwendig, die Umfang, 
Inhalte, Verfahren und die Kostentragung dieser Nutzung zu klären hat. 

Zu Absatz 6 

Als operative Stelle zur Durchführung und Programmierung der Ausfüllhilfe und des Daten-
speichers kann eine Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen wie zum Bei-
spiel die Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung 
GmbH von den Sozialversicherungsträgern beauftragt werden. Außerdem wird geregelt, 
dass Nutzer der Ausfüllhilfe an den Kosten der Datenübermittlung beteiligt werden können. 
Dies betrifft die Fälle, in denen größere Arbeitgeber neben dem Entgeltabrechnungspro-
gramm einzelne Fachverfahren über die Ausfüllhilfe abwickeln. Kleine Arbeitgeber mit einer 
begrenzten Zahl an Datenübertragungen pro Monat werden auch zukünftig dieses Angebot 
kostenlos nutzen können. 

Soweit Entwicklungskosten für die Ausfüllhilfe anfallen, die nicht im Rahmen der laufenden 
Kosten des Betriebes verrechnet werden, sollen diese nach dem angegebenen Schlüssel 
von den Sozialversicherungsträgern getragen werden. 

Zu § 95b  

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst.  

Absatz 1 übernimmt die bestehende Regelung aus § 28a Absatz 1 Satz 4. 

Zu Absatz 2 
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Mit der Entwicklung immer komplexerer Datenverarbeitungsprogramme nimmt die Bedeu-
tung der Systemprüfung der von Seiten der Arbeitgeber in den Meldeverfahren der Sozial-
versicherung eingesetzten Programme an Bedeutung zu. Durch diese Prüfung wird sicher-
gestellt, dass verarbeitende Programme korrekte Berechnungen vornehmen und Daten-
übermittlungen erzeugen. Erstmalig wird die konkrete Aufgabenstellung der Systemprüfung 
für die Arbeitgeber- und Zahlstellenverfahren gesetzlich definiert. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift regelt, welche Komponenten der informationstechnischen Verarbeitung bei 
den Arbeitgebern nicht der Systemprüfung unterliegen, das sind insbesondere die Hard-
ware, die Betriebssysteme sowie, in Abgrenzung zur Kommunikationssoftware für die Über-
mittlung der Daten vom Arbeitgeber an die Sozialversicherung, die beim Arbeitgeber ein-
gesetzte interne Kommunikationssoftware. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift regelt, dass die Durchführung der Systemprüfung eine gesetzliche Aufgabe 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen ist. 

Zu § 95c 

Mit dem neuen § 95c im SGB IV wird erstmalig eine umfassende Ermächtigungsnorm ge-
schaffen, die die Sozialversicherungsträger anhalten soll, den Datenaustausch auch unter-
einander durch Datenübertragung zu organisieren. Damit unterstreicht die Bundesregie-
rung ihren Willen, dass auch und gerade im Bereich der Sozialverwaltung die Digitalisierung 
beispielhaft vorangetrieben wird. 

Absatz 2 regelt die Bereiche, in denen die Datenübertragung verbindlich geregelt ist. Num-
mer 1 stellt klar, dass die Übermittlung durch Datenübertragung zu erfolgen hat, wenn dies 
auch an anderer Stelle im Sozialgesetzbuch verpflichtend geregelt ist. 

Nummer 2 übernimmt die bestehende Regelung aus § 28a Absatz 13, die dort bisher ein 
Fremdkörper ist.  

Hinsichtlich des Meldeverfahren zwischen der Künstlersozialkasse und den Krankenkassen 
soll den Krankenkassen zusätzlich ermöglicht werden, Informationen zur Feststellung der 
Versicherungspflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz maschinell an die 
Künstlersozialkasse zu übermitteln. Damit könnten sowohl bei der Künstlersozialkasse als 
auch bei den Krankenkassen manuelle Arbeitsaufwände verringert und Verwaltungsauf-
wände reduziert werden. 

Nummer 3 übernimmt die Regelung aus § 32 der Datenerfassungs- und -übermittlungsver-
ordnung und erweitert sie um die Verfahren, die zwischenzeitlich im Rahmen der Ausdeh-
nung der Übermittlungsverfahren nach dem SGB IV hinzugekommen sind. 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 22 

§ 95c 
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Das Erstattungsverfahren der Sozialversicherungsträger untereinander nach den §§ 102 
bis 105 SGB X soll zukünftig verbindlich durch Datenübertragung abgewickelt werden. Die 
Regelung soll, damit die beteiligten Träger ausreichend Zeit zur technischen und organisa-
torischen Vorbereitung haben, erst ab dem 1. August 2023 in Kraft treten. 

Zu Nummer 23 

§ 97 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 24 

§ 98 

Aufgrund fehlender Praxisrelevanz werden seit der Einführung des Bestandsprüfungsver-
fahrens bei den in § Absatz 2 Satz 5 genannten Verfahren keine Bestandsprüfungen im 
Sinne des § 98 Absatz 2 Satz 1 bis 3 durchgeführt. Im Übrigen wird das Verfahren derzeit 
ausschließlich bei den Einzugsstellen praktiziert, da die weiteren Empfänger der Meldun-
gen dargelegt haben, dass sie keine Änderungen in den Meldungen vornehmen. Daher wird 
das Bestandsprüfungsverfahren nun auf Meldungen nach § 28a beschränkt und aus-
schließlich bei den Einzugsstellen durchgeführt. 

Zu Nummer 25 

§ 100 

Folgeänderung zu § 136a SGB VII (Artikel 7 Nummer 18).  

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 26 

§ 101 

Folgeänderung zu § 136a SGB VII (Artikel 7 Nummer 18). 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 27 

§ 106 
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Zu Buchstabe a 

Die Arbeitgeber von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst, von Mitgliedern von 
Flug- oder Kabinenbesatzungen, von in der Seefahrt beschäftigten Personen sowie in 
Deutschland wohnender Personen, die ausschließlich bei einem in Deutschland ansässi-
gen Arbeitgeber beschäftigt sind und ihre Beschäftigung gewöhnlich in mehreren Mitglied-
staaten ausüben, sollen für ihren Antrag auf Ausstellung der A1-Bescheinigung künftig 
ebenfalls das elektronische Verfahren nach § 106 nutzen. Die Überschrift wird dementspre-
chend um diese Personengruppen (Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b), Artikel 11 Absatz 4, 
Artikel 11 Absatz 5, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), Ziffer i) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004) ergänzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, die elektronisch erhaltene A1-Bescheinigung auszu-
drucken und dem Arbeitnehmer auszuhändigen, kann insbesondere in zeitkritischen Fällen 
zu Schwierigkeiten führen und ist vor dem Hintergrund von Digitalisierung und elektroni-
scher Kommunikation nicht mehr zeitgemäß. § 106 Absatz 1 Satz 3 SGB IV ist dahinge-
hend zu ändern, dass der Arbeitgeber die Bescheinigung dem Arbeitnehmer unverzüglich 
zugänglich zu machen hat. 

Zu Buchstabe c 

Das für Arbeitgeber verpflichtende elektronische A1-Antrags- und Bescheinigungsverfah-
ren führt zu einer deutlichen Beschleunigung des Verfahrens und trägt damit entscheidend 
dazu bei, dass frühzeitig für alle Verfahrensbeteiligten Rechtssicherheit hinsichtlich des für 
die betreffende Person anwendbaren Rechts besteht. Darüber hinaus führen die umgesetz-
ten Regelungen zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Eine Ausweitung des 
Verfahrens auf weitere Sachverhalte bietet zudem den Vorteil, dass die für das elektroni-
sche Antrags- und Bescheinigungsverfahren bei den Unternehmen und den antragsbear-
beitenden Stellen aufgebauten Strukturen besser ausgelastet werden können. Für folgende 
Personenkreise bietet sich dies an: 

Für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die im Ausland eingesetzt sind, 
gelten nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die deut-
schen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit. Der Nachweis ist mit einer auf Antrag 
auszustellenden A1-Bescheinigung zu führen. Auf Wunsch der Dienstherren / Arbeitgeber 
wurde ihnen bereits die Möglichkeit eingeräumt, für diese Anträge das elektronische An-
trags- und Bescheinigungsverfahren zu nutzen. Vor diesem Hintergrund scheint es gebo-
ten, die Nutzung des elektronischen Antrags- und Bescheinigungsverfahrens verpflichtend 
für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vorzusehen. 

Für Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzungen gelten nach Artikel 11 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit, wenn 
ihre Heimatbasis im Sinne von Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 in Deutsch-
land liegt und sie auch in anderen Mitgliedstaaten ihre Beschäftigung ausüben. Für diese 
Personen ist ebenfalls auf Antrag eine A1-Bescheinigung auszustellen. Mit der Ausweitung 
des verpflichtenden elektronischen Antrags- und Bescheinigungsverfahrens auf die Arbeit-
geber dieser Personen wäre auch sichergestellt, dass in diesen Fällen die A1-Bescheini-
gungen jeweils zeitnah vorliegen.  

Eine Beschäftigung, die gewöhnlich an Bord eines unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fahrenden Schiffes auf See ausgeübt wird, gilt nach Artikel 11 Absatz 4 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 entsprechend dem Flaggenprinzip als in diesem Mitgliedstaat aus-
geübt. Davon abweichend bestimmt Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004, dass das Recht des Wohnsitzstaats der Arbeitnehmer (Seeleute) Anwen-
dung findet, wenn sie von einem Arbeitgeber mit Sitz in diesem Staat ihr Entgelt erhalten. 
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Die A1-Bescheinigungen für beschäftigte Seeleute beantragen Arbeitgeber zwecks effizi-
enterer Handhabung bereits regelmäßig in dem bestehenden A1-Verfahren. Das Verfahren 
berücksichtigt derzeit jedoch nicht die für diese Personengruppe geltenden Besonderhei-
ten. Mit der Einführung einer verpflichtenden elektronischen Antragstellung kann das Ver-
fahren entsprechend angepasst und damit optimiert werden. 

Zu Buchstabe d 

Zu Absatz 3 

Eine Beschäftigung, die gewöhnlich an Bord eines unter der Flagge eines Mitgliedstaats 
fahrenden Schiffes auf See ausgeübt wird, gilt nach Artikel 11 Absatz 4 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 entsprechend dem Flaggenprinzip als in diesem Mitgliedstaat aus-
geübt. Davon abweichend bestimmt Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004, dass das Recht des Wohnsitzstaats der Arbeitnehmer (Seeleute) Anwen-
dung findet, wenn sie von einem Arbeitgeber mit Sitz in diesem Staat ihr Entgelt erhalten. 
Die A1-Bescheinigungen für in der Seefahrt beschäftigte Personen beantragen Arbeitgeber 
zwecks effizienterer Handhabung bereits regelmäßig in dem bestehenden A1-Verfahren. 
Das Verfahren berücksichtigt derzeit jedoch nicht die für diese Personengruppe geltenden 
Besonderheiten. Mit der Einführung einer verpflichtenden elektronischen Antragstellung 
kann das Verfahren entsprechend angepasst und damit optimiert werden. Der Verweis auf 
Absatz 1 bezieht sich für diesen Personenkreis nur auf das Antragsverfahren. 

Zu Absatz 4 

Für in Deutschland wohnende Personen, die ausschließlich bei einem in Deutschland an-
sässigen Arbeitgeber beschäftigt sind und ihre Beschäftigung gewöhnlich in mehreren Mit-
gliedstaaten ausüben, gelten nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), 
Ziffer i) Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Si-
cherheit. Der Antrag auf Festlegung des anwendbaren Rechts und die Ausstellung der A1-
Bescheinigung ist grundsätzlich von der betreffenden Person selbst zu beantragen. In der 
Praxis wird der Antrag allerdings in der Regel bei dieser Fallgestaltung vom Arbeitgeber 
gestellt. Soweit der Arbeitgeber den Antrag stellt, sollte er hierfür verpflichtend das elektro-
nische Antrags- und Bescheinigungsverfahren nutzen. 

Zu Buchstabe e 

Redaktionelle Änderung. Durch die neu eingefügten Absätze 3 und 4 wird der bisherige 
Absatz 3 zu Absatz 5. 

Zu Nummer 28 

§ 106a 

In § 106a wird geregelt, dass auch selbständig Erwerbstätige für die Beantragung einer A1-
Bescheinigung ein elektronisches Verfahren nutzen.  

Zu Absatz 1 und Absatz 2 

Personen, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbständige Erwerbstätigkeit ausü-
ben und die eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausüben, unterliegen 
nach Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 weiterhin den Rechtsvorschrif-
ten des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Tätigkeit 24 Monate 
nicht überschreitet. Um eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen, sollte auch die-
ser Personenkreis in ein verpflichtendes elektronisches Antrags- und Bescheinigungsver-
fahren einbezogen werden. 
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Für in der Seefahrt selbständig tätigen Personen sollte – wie für in der Seefahrt beschäftigte 
Personen – ein elektronisches A1-Antragsverfahren vorgesehen werden. Auch für diese 
Personengruppe würde damit eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht. Zudem bliebe 
bei einem Wechsel von einer Beschäftigung zu einer selbständigen Tätigkeit die Kontinuität 
der elektronischen Antragstellung erhalten. In dem elektronischen A1-Verfahren sind die 
besonderen Voraussetzungen nach Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 3 

Analog den Regelungen in § 106 Absatz 3 sollen die Einzelheiten in Gemeinsamen Grunds-
ätzen der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung festgelegt und durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales genehmigt werden. 

Zu Nummer 29 

§ 108 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Die bislang in § 196a SGB VI enthaltenen Regelungen werden ergänzend in § 108 Absatz 2 
übernommen, um das Verfahren zum Abruf von Bescheinigungsdaten beim Arbeitgeber 
durch die Rentenversicherung an einer Stelle übersichtlich zu regeln. § 196a SGB VI wird 
aufgehoben. In diesem Zuge wird auch das bisherige optionale Verfahren in ein obligatori-
sches Verfahren umgewandelt. Ziel ist es, auch im Bereich des Bescheinigungswesens die 
Digitalisierungsmöglichkeiten auszunutzen. 

Auch für die Landwirtschaftliche Alterskasse sollte die Option eröffnet werden, dass ein 
Arbeitgeber auf Anforderung der Landwirtschaftlichen Alterskasse Bescheinigungen im 
Sinne der §§°18c und 18e automatisiert übermittelt. Die Datenübermittlung erfolgt dabei 
über die Datenstelle der Rentenversicherung. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst.  

Zu Nummer 30 

§ 111 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe c 

§ 28f Absatz 5 ist durch Artikel 3 Nummer 7 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2575) mit Wirkung vom 1. Juli 2018 aufgehoben worden. Die zugehörige Bußgeldvor-
schrift des § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3b ist daher gegenstandslos und wird aufgeho-
ben. 

Zu Nummer 31 

§ 123 



 - 93 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Nach § 85 Absatz 3c Satz 2 neu werden für Einrichtungen der Versicherungsträger die zu-
lässigen gesellschaftsrechtlichen Überordnungsverhältnisse auf drei Ebenen begrenzt. Be-
standschutz besteht für die bereits bestehenden Einrichtungen, die mehr als drei Beteili-
gungsebenen haben. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch) 

Der Grundsatz, dass Überweisungen von Geldleistungen auf ein Konto des Leistungsemp-
fängers zu erfolgen haben und nur in atypischen Fällen auch eine Überweisung auf ein 
Konto einer anderen Person zulässig sein kann, wird aufgehoben. Nunmehr sind Geldleis-
tungen auf ein vom Leistungsempfänger angegebenes Konto bei einem Geldinstitut, für das 
die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 gilt, zu überweisen. Es kann sich dabei auch um ein 
Konto handeln, das nicht der oder dem Leistungsberechtigten gehört. Empfänger im Sinne 
der Vorschrift kann neben der oder dem Leistungsberechtigten auch ein aufgrund Rechts-
geschäfts oder Gesetzes zur Entgegennahme der entsprechenden Sozialleistung berech-
tigter Dritter sein. Stimmen Kontoinhaber und die leistungsberechtige Person nicht überein, 
kann der zuständige Sozialleistungsträger im Rahmen der Amtsermittlung zur Erfüllung sei-
ner aus § 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB I folgenden Obhutspflicht (vgl. BSG Urteil vom 
25.01.2001 - Az.: B 4 RA 48/99 R) auch zusätzliche Informationen anfordern (z.B. Name 
und Anschrift des Kontoinhabers), um zu ermitteln, ob Bedenken gegen die Überweisung 
auf das angegebene Konto bestehen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund 
der räumlichen Distanz zwischen der leistungsberechtigten Person und dem Kontoinhaber 
nicht damit zu rechnen ist, dass die Geldleistung der leistungsberechtigen Person zufließen 
wird, bzw. die Vermutung naheliegt, dass Verpfändungsbeschränkungen mit der unmittel-
baren Überweisung umgangen werden sollen. Mit der Änderung werden die insoweit von 
der bisherigen Regelung des § 47 SGB I abweichenden Regelungen des § 42 Absatz 3 
SGB II und § 337 Absatz 1 SGB III für alle Sozialleistungsträger übernommen.  

Die Änderungen führen außerdem dazu, dass Empfänger von Sozialleistungen als Alterna-
tive zur kostenfreien Überweisung der Geldleistung auf ein Konto zwar weiterhin die Mög-
lichkeit haben, auf Verlangen die Geldleistung an ihren Wohnsitz beziehungsweise an ihren 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland oder im Europäischen Ausland - vorbehaltlich ab-
weichender Regelungen - übermitteln zu lassen. Jedoch erfolgt diese Übermittlung in der 
Regel nicht mehr kostenfrei. Die Kosten haben die Leistungsempfänger zu tragen, indem 
die Übermittlungskosten von der auszuzahlenden Leistung einbehalten werden. Diese 
Rechtsänderung berücksichtigt, dass seit Inkrafttreten des Zahlungskontengesetzes am 18. 
Juni 2016 (BGBl. I, S. 720) jeder Verbraucher grundsätzlich Anspruch auf ein Basiskonto 
hat. Das Zahlungskontengesetz setzt die Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoent-
gelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundle-
genden Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214) um. Daher besteht in der Regel 
kein Bedarf mehr für Übermittlungen von Geldleistungen an den Wohnsitz beziehungsweise 
den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts der Empfänger. Zudem ist es nicht mehr gerechtfer-
tigt, dass die hierfür anfallenden Kosten bei den Sozialleistungsträgern und damit der Soli-
dargemeinschaft verbleiben. Soweit dem Empfänger jedoch unverschuldet die Eröffnung 
eines Kontos nicht möglich ist, sollen ihm zur Vermeidung einer unbilligen Härte die Kosten 
für die Übermittlung der Geldleistung an seinen Wohnsitz beziehungsweise Ort des ge-
wöhnlichen Aufenthalts nicht auferlegt werden, denn anderenfalls könnte er seinen An-
spruch auf die Geldleistung nur verbunden mit einer Kostenlast geltend machen.  

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde bereits mit dem Vierten Gesetz 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I, S. 2954) 
eine entsprechende Regelung in § 42 Absatz 3 SGB II eingeführt. Im Bereich der Arbeits-
förderung wurden mit dem Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung vom 24. März 1997 
(BGBl. I, S. 594) und dem Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitre-
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gelungen vom 6. April 1998 (BGBl. I, S. 688) eine entsprechende Regelung in § 337 Ab-
satz 1 SGB III eingeführt. Durch die Änderung des § 47 können die Regelungen im SGB II 
und III entfallen. 

Bei der Auslegung des Verschuldensbegriffs im neuen Satz 3 sind neben den durch § 42 
Absatz 3 SGB II und § 337 Absatz 1 SGB III bekannten Fallgestaltungen auch die Fälle zu 
berücksichtigen, in denen älteren Leistungsempfängern zum Beispiel auf Grund unzu-
reichender Infrastruktur oder wegen Mobilitätseinschränkungen eine Kontoeröffnung nicht 
möglich ist. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

§ 16 

Mit der Folgeänderung zur Einfügung von § 31a SGB III wird klargestellt, dass auch er-
werbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II die Leistung nach dieser Norm aus-
schließlich von den Agenturen für Arbeit nach dem SGB III erhalten, vgl. § 22 Absatz 1 und 
4 SGB III. Die Aufgaben der Jobcenter bleiben hiervon unberührt. 

Zu Nummer 2 

§ 42 

Da die Neufassung der für alle Sozialgesetzbücher grundsätzlich geltenden Regelung zur 
Auszahlung von Geldleistungen (§ 47 Absatz 1 SGB I) der bisherigen Regelung in § 42 Ab-
satz 3 SGB II entspricht, ist eine spezialgesetzliche Regelung im SGB II nicht mehr erfor-
derlich. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2 

§ 31a 

Junge Menschen, die Schwierigkeiten am Übergang von der Schule in den Beruf haben, 
verlassen die Schule zu häufig ohne eine unmittelbare, konkrete berufliche Perspektive ins-
besondere zur Erlangung eines Berufsabschlusses. Zwar sind vielfältige Unterstützungs-
möglichkeiten vorhanden, sie erreichen die betroffenen jungen Menschen jedoch nicht im-
mer. Zum Teil sind auch die zuständigen Ansprechpartner nicht ausreichend bekannt. 

Ohne Berufsabschluss münden junge Menschen als an- beziehungsweise ungelernte Ar-
beitskräfte in den Arbeitsmarkt ein. Sie haben dann für ihr weiteres Berufsleben ein deutlich 
höheres Risiko, arbeitslos zu werden. 

Die Regelung des neuen § 31a Absatz 1 SGB III erweitert den gesetzlichen Beratungsauf-
trag der Agenturen für Arbeit um eine zusätzliche Informationsverpflichtung: Sie haben 
junge Menschen, die nach Beendigung der Schule oder einer vergleichbaren Ersatzmaß-
nahme, wie zum Beispiel dem Besuch einer Jugendwerkstatt bei Schulverweigerern bzw. 
schulmüden Jugendlichen, voraussichtlich keine konkrete berufliche Perspektive haben, 
frühzeitig aktiv zu kontaktieren und über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Da-
bei wird auf die vorhandenen Kenntnisse abgestellt. 
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Ein beruflicher Anschluss besteht zum Beispiel bei einer Berufsausbildung oder einem Stu-
dium, einem freiwilligen sozialen Jahr oder auch einem weiterführenden Schulbesuch. Zur 
Beurteilung der konkreten Anschlussperspektive kommt es auf eine objektive Prognose 
über die individuelle berufliche Zukunft des jeweiligen jungen Menschen an. Eine positive 
Prognose ist beispielsweise bei Abschluss eines konkreten Ausbildungs- oder Arbeitsver-
trages, einer erfolgreichen oder erfolgsversprechenden Studienplatzbewerbung oder einer 
bestehenden oder zu erwartenden Schulbesuchszusage gegeben. 

Eine Anschlussperspektive kann auch dann fehlen, wenn ein Berufsabschluss mit schwa-
chen Noten erreicht wurde und die Konkurrenz um eine anschließende Beschäftigung als 
hoch eingeschätzt werden muss. Bei einem Schul- beziehungsweise Berufsabschluss mit 
schwachen Noten oder einer ungünstigen Situation am Ausbildungs- beziehungsweise Ar-
beitsmarkt besteht ein erhöhter Unterstützungsbedarf, damit der Übergang von der Schule 
in den Beruf gelingt. 

Die Agenturen für Arbeit sollen zunächst prüfen, ob die jungen Menschen bereits das Be-
ratungsangebot der Agentur für Arbeit nutzen. Dazu führt die zuständige Agentur für Arbeit 
einen internen Datenabgleich durch. Einer zusätzlichen Kontaktaufnahme bedarf es nicht, 
wenn sich der junge Mensch bereits im System der Agentur für Arbeit befindet. 

Aus Sinn und Zweck der Norm ergibt sich, dass kein Antragserfordernis besteht. § 323 Ab-
satz 1 Satz 1 SGB III findet daher keine Anwendung. 

In Satz 2 wird für die Agentur für Arbeit eine gesetzliche Grundlage im Sinne des § 67a 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a SGB X für die Erhebung der durch die Länder nach 
dem jeweiligen Landesrecht übermittelten Daten geschaffen. Die für die Erfüllung des 
Zwecks nach Satz 1 erforderlichen Daten sind Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, 
Geschlecht, voraussichtlich beendete Schulform oder Ersatzmaßnahme sowie erreichter 
Abschluss der jungen Menschen. Die Befugnis der Agenturen für Arbeit, diese übermittelten 
Daten zu den in Satz 1 festgelegten Zwecken zu speichern, zu verändern und zu nutzen, 
ergibt sich aus § 67b Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 67c Absatz 1 Satz 1 SGB X. Eine 
Veränderung kann sich dabei zum Beispiel auf Grund einer Verknüpfung mit einem Akten-
zeichen oder einem Versendungsvermerk ergeben. 

Absatz 2 ermöglicht den Agenturen für Arbeit die Übermittlung von Sozialdaten, wenn der 
junge Mensch nach einer Kontaktaufnahme nach Absatz 1 keine Unterstützung der Agentur 
für Arbeit in Anspruch nimmt. Es werden sowohl die Fälle erfasst, in denen kein Kontakt mit 
dem jungen Menschen hergestellt werden konnte, als auch die, in denen der junge Mensch 
die Unterstützung durch die Agentur für Arbeit abgelehnt hat. Eine Übermittlung der Sozi-
aldaten an ein Land setzt voraus, dass hierzu ergänzende landesrechtliche Gesetzesgrund-
lagen geschaffen worden sind. Insbesondere muss beziehungsweise müssen nach Lan-
desrecht eine Stelle oder mehrere Stellen bestimmt sein, die zur Erhebung der durch die 
Agentur für Arbeit übermittelten Sozialdaten berechtigt ist beziehungsweise sind. Die Über-
mittlung der Sozialdaten dient einzig dem Zweck, dass das Land, in dem der Jugendliche 
seinen Wohnsitz hat, ein entsprechendes eigenes Angebot unterbreiten kann, wenn die 
Agentur für Arbeit keine Kenntnis über den Verbleib dieses jungen Menschen erlangt hat 
beziehungsweise der junge Mensch die Angebote der Agentur für Arbeit nicht nutzen will 
oder kann. Es sind die Daten zu übermitteln, die für die Aufgaben der Länder erforderlich 
sind und es den Ländern ermöglichen, die jungen Menschen zu identifizieren: Namen, Vor-
namen, Geburtsdatum und ggf. neue Wohnadresse. 

Der junge Mensch ist darüber zu informieren, dass seine Daten im Falle der Nichtannahme 
der Unterstützung an die jeweiligen Stellen im Land übermittelt werden, es sei denn, er 
widerspricht der Übermittlung; auf sein Widerspruchsrecht ist er hinzuweisen. 

Nach Absatz 3 sind die Daten - entsprechend den Vorgaben des Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe c und e sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 - zu 



 - 96 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

löschen, wenn sie für den Erhebungszweck nicht mehr erforderlich sind. Spätestens sind 
die Daten jedoch sechs Monate nach ihrer Erhebung zu löschen.  

Bei den Datenverarbeitungsbefugnissen im neuen § 31a handelt es sich um bereichsspe-
zifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch-
stabe c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 3 

§ 38 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Die Änderung berichtigt ein Redaktionsversehen. Mit dem Qualifizierungschancengesetz 
wurde in § 38 ein neuer Absatz eingefügt. Die Berichtigung nimmt die erforderlichen An-
passungen vor. 

Zu Nummer 4 

§ 281 

Mit der gesetzlichen Neufassung ist keine Aufgabenveränderung oder -erweiterung verbun-
den. Vielmehr handelt es sich um eine gesetzliche Klarstellung. Die bisherigen Regelungen 
des § 281 SGB III bedürfen ergänzender Klarstellungen, da der bisherige Auftrag zur Er-
stellung von Statistiken sehr allgemein ist und genauer Erläuterungen zum Umfang des 
Auftrages, der Datenquellen und einzelnen Tätigkeiten entbehrt. 

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist Teil des amtlichen statistischen Systems in 
Deutschland. Sie ist insbesondere Produzentin der amtlichen Arbeitslosen- und Unterbe-
schäftigungsstatistik, der Statistiken zur sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen 
Beschäftigung, zum (gesamtwirtschaftlichen) Stellenangebot und zum Ausbildungsstellen-
markt und zu Entgeltersatzleistungen beziehungsweise Leistungen der aktiven Arbeitsför-
derung nach dem SGB III sowie zu Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II. 

Voraussetzung für aussagekräftige Statistiken ist eine einheitliche und vergleichbare Da-
tenerhebung und sonstige Datenverarbeitung. Die Bundesagentur für Arbeit hat daher in 
ihrem eigenen Geschäftsbereich die Voraussetzungen für einheitliche Datenerfassungen 
zu schaffen und in Bereichen, in denen sie auf die Daten anderer angewiesen ist – bei-
spielsweise die Daten der zugelassenen kommunalen Träger – auf vergleichbare Abgren-
zungen und Gliederungen hinzuwirken. 

Die Bundesagentur für Arbeit verarbeitet für statistische Zwecke zuvorderst Daten, die im 
Rahmen ihrer Aufgaben nach dem SGB III entstehen. Hier handelt es sich insbesondere 
um Informationen zu den Empfängern von Leistungen, Art und Umfang der Entgeltersatz-
leistungen sowie den Leistungen für Beratung, Vermittlung und Förderung von Ausbildung- 
und Arbeitsuchenden. 

Darüber hinaus verarbeitet sie die Daten der kommunalen Träger und der zugelassenen 
kommunalen Träger, die ihr nach § 51b Absatz 2 SGB II zu übermitteln sind, zusammen 
mit den Daten aus den gemeinsamen Einrichtungen für eine einheitliche Statistik über die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Eine weitere wichtige Datenquelle sind die Meldungen 
der Arbeitgeber nach § 28a SGB IV, die die Grundlage für die Beschäftigungs- und Ent-
geltstatistik liefern. 

Darüber hinaus verarbeitet die Bundesagentur für Arbeit Daten zu statistischen Zwecken, 
die ihr auf Basis anderer einzelgesetzlicher Vorschriften übermittelt werden. Hierzu verar-
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beitet sie auch Daten zu statistischen Zwecken, die ihr auf Basis von Vorschriften übermit-
telt wurden, die heute in dieser Form nicht mehr existieren wie beispielsweise die Meldun-
gen der Verleiher zur Arbeitnehmerüberlassung. 

Verlässliche und vergleichbare Informationen bilden eine wichtige Handlungs- und Ent-
scheidungsgrundlage einer am Sozialstaatsprinzip orientierten Politik. Da die statistischen 
Ergebnisse der Verwaltung, der Öffentlichkeit, Wirtschaft und Wissenschaft zur Verfügung 
stehen, ist die Bundesagentur für Arbeit den Grundsätzen der Neutralität und der Objektivi-
tät verpflichtet. Das heißt, Statistiken werden auf eine systematische, unvoreingenommene 
und unparteiliche Art erstellt und veröffentlicht und die angewandten Grundsätze und Me-
thoden sind für die Nutzerinnen und Nutzer transparent. 

Die amtliche Statistik ist dem Grundsatz verpflichtet, dass die Aufbereitung von personen-
bezogenen oder institutionsbezogenen Daten stets in einer strukturierten, anonymen Form 
erfolgen muss, die keine Rückschlüsse auf zugrundeliegende Einzelangaben erlaubt. Dies 
dient primär dem Schutz des Einzelnen vor der Offenlegung seiner persönlichen und sach-
lichen Verhältnisse. Darüber hinaus werden bei den Betroffenen durch die Geheimhaltungs-
verpflichtung das Vertrauen und die Akzeptanz der Verwendung von Verwaltungsdaten zu 
Statistikzwecken sichergestellt. Die Anwendung dieser Grundsätze durch die statistische 
Stelle der Bundesagentur für Arbeit wird durch den Verweis auf die entsprechenden Rege-
lungen des § 16 Bundesstatistikgesetz klargestellt. 

Ein weiterer wichtiger Arbeitsgrundsatz amtlicher Statistiken ist das sogenannte Rückspiel-
verbot. Personenbezogene Einzeldaten, die für statistische Zwecke aufbereitet und ggf. aus 
verschiedenen Quellen zusammengeführt wurden, dürfen nicht wieder für Verwaltungszwe-
cke verwendet werden. Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist innerhalb 
der Bundesagentur für Arbeit daher eine Trennung von Statistik und anderen Aufgabenbe-
reichen sicherzustellen. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) 
2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 5 

§ 282 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und j der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung sieht eine Erweiterung der Rechtsgrundlage für die Nutzung und Verarbei-
tung der Daten der Bundesagentur für Arbeit vor. Neben den Daten aus dem Geschäftsbe-
reich der Bundesagentur für Arbeit soll zukünftig auch der Migrationshintergrund nach § 281 
Absatz 4 Satz 1 SGB III dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Zwecke der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Verfügung gestellt werden. Die Kriterien des Migra-
tionshintergrunds ergeben sich aus der Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung nach 
§ 281 Absatz 4 SGB III. 

Die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes wird zunehmend von Migration beeinflusst. 
Die Zuwanderung aus EU-Staaten und Drittstaaten nach Deutschland hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Angesichts dessen ist auch das politische sowie gesellschaftliche 
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Interesse an Erkenntnissen zur Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund deutlich 
gestiegen. Empirisch abgesicherte Erkenntnisse zu diesem Personenkreis auf Basis der 
Daten der Bundesagentur für Arbeit sind auf Grund der derzeitigen Rechtslage nicht mög-
lich, wenn die Personen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und zuvor nicht als Kun-
den der Agenturen für Arbeit oder Jobcenter erfasst wurden. Für Forschungszwecke steht 
bislang in den Daten der Bundesagentur für Arbeit lediglich das Merkmal Staatsangehörig-
keit sowie der Aufenthaltsstatus im historischen Verlauf zur Verfügung. Personen, die bei 
der ersten Erfassung als Kundin oder Kunde einen Migrationshintergrund, aber keine aus-
ländische Staatsangehörigkeit haben, können daher derzeit nicht identifiziert werden. Dies 
betrifft insbesondere den überwiegenden Teil der Migrantinnen und Migranten der zweiten 
Generation. Nach den vorliegenden Daten aus dem Mikrozensus unterscheiden sich die 
sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Charakteristika von deutschen Staatsbürgerin-
nen oder Staatsbürgern mit Migrationshintergrund systematisch sowohl von deutschen 
Staatsbürgerinnen oder Staatsbürgern ohne Migrationshintergrund als auch von denen 
ausländischer Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger. Dies legt den Schluss nahe, dass sich 
die Unterschiede dieser Personengruppen auch in Fragen der Arbeitsmarktintegration fort-
setzen. 

Die Nutzung des Migrationshintergrundes für die Forschung bietet daher großes Potenzial, 
Erkenntnisse über den Stand der Integration, über Integrationsprozesse und -verläufe von 
Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation zu gewinnen. Dies trifft insbesondere 
auf nach geltendem Recht noch nicht identifizierbare Integrationsverläufe von Personen zu, 
die bereits die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Konkret könnte insbesondere 
erforscht werden, inwiefern der Migrationshintergrund von Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit die Dauer der Arbeitslosigkeit beziehungsweise die Dauer des Bezugs von 
Leistungen der Arbeitsförderung oder der Grundsicherung für Arbeitsuchende beeinflusst. 
Ferner könnte für diesen Personenkreis ermittelt werden, wie der Übergang aus der Ar-
beitslosigkeit in den Arbeitsmarkt gelingt und was bei der Integration in Ausbildung und 
Beschäftigung hilft. Zudem ließen sich heterogene Effekte von Fördermaßnahmen auf ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen als auch mögliche Unterschiede in der Unterstützung 
durch Agenturen für Arbeit oder Jobcenter identifizieren. 

Unter anderem um diese Erkenntnislücken zu schließen, wird der Migrationshintergrund für 
die Arbeits- und Berufsforschung nach § 282 SGB III zur Verfügung gestellt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe f. 

Zu Nummer 6 

§ 282a 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a, Buchstabe b, Buchstabe c und Buchstabe d 

Grundsätzlich handelt es sich um klarstellende Regelungen. Es werden keine neuen Da-
tenübermittlungen eingeführt. Die redaktionellen Änderungen haben den Zweck, klarzustel-
len, ob es sich bei den übermittelten Angaben um personenbezogene Einzeldaten oder 
aggregierte statistische Ergebnisse (Tabellen) handelt. In explizit geregelten Fällen ist es 
möglich, dass diese aggregierten Ergebnisse auch Werte enthalten, die nur ein oder zwei 
Betroffene ausweisen ohne – wie bei Veröffentlichungen solcher Ergebnisse üblich – aus-
geblendet zu werden. 
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Zu Buchstabe e 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 4. Nach der Klarstellung in § 281 Ab-
satz 3 Satz 2 SGB III gelten die Geheimhaltungsvorschriften des § 16 des Bundesstatistik-
gesetzes ohnehin für den gesamten Organisationsbereich, in dem Daten für statistische 
Zwecke verarbeitet werden. 

Zu Buchstabe f 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6 Buchstabe e. 

Zu Nummer 7 

§ 312 

Die Vorschriften zur Arbeitsbescheinigung werden im Hinblick auf die Neuregelungen zum 
elektronischen Bescheinigungsverfahren (§ 313a SGB III) inhaltlich im Wesentlichen unver-
ändert neu strukturiert. Eine gesonderte Regelung für das Übergangsgeld ist im SGB III 
nicht erforderlich, da die elektronische Übermittlung dieser Bescheinigung bereits in § 107 
SGB IV geregelt ist. Im neugefassten Absatz 3 sind die Bescheinigungspflichten für Zeiten 
der Versicherungspflicht nach § 26 SGB III für Sozialversicherungsträger, übrige Leistungs-
träger, Unternehmen und sonstige Stellen zusammengefasst. Sozialversicherungsträger 
sollen künftig infolge des für sie geltenden elektronischen Verfahrens nur noch auf Verlan-
gen der Bundesagentur für Arbeit eine Arbeitsbescheinigung zum Nachweis der Zeiten 
sonstiger Versicherungspflicht übermitteln. Die übrigen Leistungsträger und sonstigen Stel-
len haben unverändert die Arbeitsbescheinigung sowohl auf Verlangen der Bundesagentur 
für Arbeit als auch auf Verlangen der Person, für die diese Bescheinigung auszustellen ist, 
zu übermitteln. 

Es handelt sich um bereichsspezifische Regelungen zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 8 

§ 312a 

Redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung der Vorschriften zum elektronischen Be-
scheinigungsverfahren (§ 313a SGB III) beziehungsweise zur Neufassung des § 312 
SGB III. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 9 

§ 313 

Die Vorschriften zur Nebeneinkommensbescheinigung werden im Hinblick auf die Neure-
gelungen zum elektronischen Bescheinigungsverfahren (§ 313a SGB III) neu strukturiert. 
Künftig hat auch die Bundesagentur für Arbeit die Möglichkeit, eine Nebeneinkommensbe-
scheinigung unmittelbar beim Bescheinigungspflichtigen anzufordern. Die Verpflichtung der 
oder des Leistungsberechtigten, die Nebeneinkommensbescheinigung unverzüglich beim 
Arbeitgeber oder Auftraggeber anzufordern, besteht mit Aufnahme der Beschäftigung oder 
Tätigkeit beziehungsweise in Fällen, in denen die Beschäftigung oder Tätigkeit bereits vor 
Anspruchsbeginn ausgeübt wurde, mit der Beantragung der Leistung. 
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Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 10 

§ 313a 

Die Bundesagentur für Arbeit erhält und verarbeitet im Leistungsverfahren des Arbeitslo-
sengeldes jährlich rund 3,7 Millionen Arbeitsbescheinigungen von Arbeitgebern, Sozialver-
sicherungsträgern und sonstigen Stellen. Hinzu kommen jährlich rund 800.000 Bescheini-
gungen von Arbeitgebern oder Auftraggebern über einen erzielten Nebenverdienst. Das 
Bescheinigungsverfahren der Arbeitslosenversicherung hat deshalb eine erhebliche Be-
deutung für eine digitale und bürgerfreundliche Gestaltung des Antragsprozesses, eine zü-
gige Entscheidung über den Anspruch auf Sozialleistungen sowie für die Umsetzung effizi-
enterer verwaltungsinterner Ablaufprozesse. 

Die Bundesagentur für Arbeit wird die Entscheidungs- und Leistungsprozesse des Arbeits-
losengeldes schrittweise in einheitliche digitale Lösungen integrieren. Dabei werden die 
entsprechenden IT-Fachverfahren an digitale Kanäle angebunden beziehungsweise dahin-
gehend weiterentwickelt. Mit der bereits bestehenden Möglichkeit, den Antrag auf Arbeits-
losengeld im online-Verfahren zu stellen, werden die Daten von Antragstellerinnen und An-
tragstellern elektronisch in das Leistungsverfahren eingebunden. Im Jahr 2018 wurden rund 
eine Million Anträge auf Arbeitslosengeld im online-Verfahren gestellt. Die weiteren für die 
Entscheidung über den Leistungsantrag erheblichen versicherungs- und leistungsrechtli-
chen Daten ergeben sich aus der Arbeitsbescheinigung. Soweit Arbeitgeber nicht das elekt-
ronische Bescheinigungsverfahren nutzen, sind diese Bescheinigungen in der Regel vom 
Versicherten beim Bescheinigungspflichtigen anzufordern, von diesem unter Verwendung 
des von der Bundesagentur für Arbeit vorgesehenen (Papier-) Vordrucks zu erstellen und 
in der Regel von den Versicherten mit den Antragsunterlagen bei der Agentur für Arbeit 
vorzulegen.  

Mit der Neufassung des § 313a SGB III werden deshalb die Regelungen zur Arbeitsbe-
scheinigung konsequent im Sinne des Vorrangs der elektronischen Übermittlung weiterent-
wickelt. Ziel ist es, die elektronisch vorliegenden Antragsdaten der Leistungsberechtigten 
und die elektronisch übermittelten Daten der Arbeitsbescheinigungen im Bearbeitungs- und 
Entscheidungsprozess medienbruchfrei zusammenzuführen. Die Neuregelung dient damit 
in erster Linie der Zielsetzung, dass Versicherte die ihnen zustehenden Sozialleistungen in 
zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhalten (§ 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB I). 

Mit der Neufassung des § 313a SGB III wird das für Arbeitgeber zur Übermittlung der Ar-
beitsbescheinigung bereits in § 108 SGB IV etablierte elektronische Bescheinigungsverfah-
ren ab dem 1. August 2022 verpflichtend eingeführt. Darüber hinaus sollen auch Sozialver-
sicherungsträger die von ihnen zu bescheinigenden Zeiten sonstiger Versicherungspflicht, 
wie insbesondere den Bezug von Sozialleistungen, künftig auf elektronischem Wege an die 
Bundesagentur für Arbeit übermitteln. 

Die gesetzliche Regelung geht davon aus, dass die Bundesagentur für Arbeit künftig schritt-
weise bisherige Vordrucke für Bescheinigungen durch Formulare im Fachportal ersetzt, die 
über rechtssichere Wege der Datenübermittlung (Authentifizierung des Absenders und In-
tegrität des Datensatzes) unmittelbar aus dem Fachportal in das jeweilige Leistungsverfah-
ren der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden können. Bei Umstellung auf dieses 
Verfahren entfällt der Ausdruck des Formulars, das Unterschriftserfordernis (§ 36 Absatz 2a 
Satz 2 SGB I) und der Versand per Post.  

Die Neuregelung ist damit ein Schritt zu einer bürgerfreundlichen, nutzerorientierten, effi-
zienten und innovativen Digitalisierung und leistet einen Beitrag für den Prozess der Mo-
dernisierung der öffentlichen Verwaltung auf elektronischer Grundlage. 
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Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Absatz 1 

Die bisher für Arbeitgeber bestehende Möglichkeit zur Nutzung des Bescheinigungsverfah-
rens BEA wird ab dem 1. August 2022 verpflichtend eingeführt. Die Übergangszeit bietet 
den bisher noch nicht an dem Verfahren teilnehmenden Arbeitgebern die Möglichkeit, sich 
auf das künftig ausschließlich elektronische Verfahren einzustellen. Die hierfür notwendige 
Software steht allen grundsätzlich auf dem Markt oder kostenlos über die Ausfüllhilfe-Soft-
ware sv.net zur Verfügung. 

Mit der verpflichtenden Regelung entfällt die bisherige Pflicht der Arbeitgeber, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer über die elektronische Übermittlung der Bescheinigung zu 
informieren beziehungsweise das Recht der Betroffenen, einer elektronischen Übermittlung 
der Arbeitsbescheinigung zu widersprechen. Ein solches Widerspruchsrecht im Hinblick auf 
den elektronischen Übermittlungsweg ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gebo-
ten. Die Information der Betroffenen zu den übermittelten Daten ist - wie bisher - sicherge-
stellt. Die Bundesagentur für Arbeit hat den Betroffenen die übermittelten Daten unverzüg-
lich zur Verfügung zu stellen. Arbeitgeber, die eine Nebenverdienstbescheinigung auszu-
stellen haben, sollen dafür auch das elektronische Verfahren nutzen. Die Ausnahme, nach 
der im Bescheinigungsverfahren auch das im Fachportal der Bundesagentur für Arbeit zur 
Verfügung gestellte Formular genutzt werden kann, berücksichtigt, dass in diesen Fällen 
gegebenenfalls auch private Arbeits- oder Auftraggeber bescheinigungspflichtig sind, die 
keinen Zugang zum elektronischen Verfahren haben beziehungsweise denen eine solche 
Verpflichtung nicht zuzumuten ist. Arbeitgeber und Auftraggeber im Sinne dieser Regelung 
sind ausschließlich natürliche Personen, soweit sie für die Erbringung haushaltsnaher 
Dienstleistungen in ihrem Privathaushalt Bescheinigungen nach § 313 SGB III zu erstellen 
haben. 

Zu Absatz 2 

Zum 1. August 2022 wird für Sozialversicherungsträger die Verpflichtung eingeführt, die 
von ihnen auszustellenden Arbeitsbescheinigungen für Zeiten der Versicherungspflicht 
nach § 26 SGB III auf Anforderung der Bundesagentur für Arbeit elektronisch zu übermit-
teln. Damit wird die entsprechende Regelung im neugeschaffenen § 95c SGB IV umge-
setzt, der die Sozialversicherungsträger verpflichtet, sämtlichen Informationsaustausch zwi-
schen den Trägern durch Datenübermittlung sicher zu stellen. 

Durch die Einführung des elektronischen Verfahrens entfällt für die Versicherten die Anfor-
derung der Bescheinigung beim Sozialversicherungsträger und deren Vorlage bei der Bun-
desagentur für Arbeit. Die notwendigen Daten werden im elektronischen Verfahren unmit-
telbar zwischen den Trägern ausgetauscht. Damit werden die Versicherten entlastet bezie-
hungsweise deren Aufwand reduziert. Gleichwohl ist auch bei der elektronischen Übermitt-
lung sichergestellt, dass die Betroffenen über die entsprechenden Daten Kenntnis haben 
oder erhalten. Sie verfügen regelmäßig über entsprechende Unterlagen, aus denen sich 
die Zeiten der Versicherungspflicht ergeben (zum Beispiel Bewilligungsbescheide über So-
zialleistungen). Sie werden zudem von der Bundesagentur für Arbeit spätestens im Rah-
men des zu erlassenden Verwaltungsaktes über die übermittelten Daten informiert. 

Ausnahmen zum elektronischen Verfahren gelten für die übrigen Leistungsträger, Unter-
nehmen und sonstigen Stellen, die Zeiten der Versicherungspflicht nach § 26 SGB III zu 
bescheinigen haben. Diese sollen nicht zuletzt mit Blick auf die Vielzahl der beteiligten Stel-
len und entsprechend zu etablierenden Verfahren derzeit noch nicht in elektronische Ver-
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fahren eingebunden werden. In diesen Fällen verbleibt es deshalb dabei, dass die betroffe-
nen Leistungsberechtigten oder die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsbescheinigung auf 
dem Formularweg anfordern. 

Zu Nummer 11 

§ 314 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Insolvenzgeldbescheinigung kann im Fachportal der Bundesagentur für Arbeit genutzt 
(und ausgedruckt) werden. Entsprechend § 36a Absatz 2a Satz 2 SGB I entfällt bei einer 
für die elektronische Versendung an die Bundesagentur für Arbeit bestimmten Fassung der 
Insolvenzgeldbescheinigung zukünftig das Unterschriftsfeld. Mit der Ausgestaltung als 
„Soll-Vorschrift“ wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Insolvenzverwalterinnen und 
Insolvenzverwalter über Abrechnungssysteme verfügen, die die Höhe des Arbeitsentgelts 
für die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses, die der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens vorausgegangen sind, sowie die Höhe der gesetzlichen Abzüge und derjenigen Leis-
tungen, die zur Erfüllung der Ansprüche auf Arbeitsentgelt erbracht worden sind (§ 314 Ab-
satz 1 Satz 1 SGB III), ausweisen können. 

Zu Nummer 12 

§ 318 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Auch für Maßnahmen der Teilhabe am 
Arbeitsleben gelten die Verpflichtungen für Teilnehmende und Träger nach § 318 Absatz 2 
SGB III. 

Zu Buchstabe b 

Die Formulare, mit denen Maßnahmeträger der Agentur für Arbeit Fehltage von Teilneh-
menden an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung mitteilen, können im Fachportal der 
Bundesagentur für Arbeit genutzt (und ausgedruckt) werden. Entsprechend § 36a Ab-
satz 2a Satz 2 SGB I entfällt bei einer für die elektronische Versendung an die Bundesagen-
tur für Arbeit bestimmten Fassung des Formulars zukünftig das Unterschriftsfeld. Für Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsförderung schreibt die Bundesagentur für Arbeit vor, dass die 
Träger für die Mitteilung der Fehltage eine gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung 
zu nutzen haben. Die Bundesagentur für Arbeit hat für einige Maßnahmearten eine Schnitt-
stelle zur elektronischen Maßnahmeabwicklung (eM@w) zur Verfügung gestellt. 

Zu Nummer 13 

§ 320 

Die Insolvenzverwalterin oder der Insolvenzverwalter hat auf Verlangen der Agentur für Ar-
beit das Insolvenzgeld zu errechnen und auszuzahlen, wenn ihr oder ihm dafür geeignete 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des Betriebs zur Verfügung stehen und die Agentur 
für Arbeit die Mittel für die Auszahlung des Insolvenzgeldes bereitstellt (§ 320 Absatz 2 
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Satz 1 SGB III). Da für die Abrechnung von der Bundesagentur für Arbeit kein zentral er-
stellter Vordruck bereitgestellt wird, kann die entsprechende Verpflichtung nach § 320 Ab-
satz 2 Satz 2 SGB III entfallen. 

Zu Nummer 14 

§ 337 

Da die Neufassung der für alle Sozialgesetzbücher grundsätzlich geltenden Regelung zur 
Auszahlung von Geldleistungen (§ 47 Absatz 1 SGB I) der bisherigen Regelung in § 337 
Absatz 1 SGB III entspricht, ist eine spezialgesetzliche Regelung im SGB III nicht mehr er-
forderlich. 

Zu Nummer 15 

§ 404 

Es handelt sich im Wesentlichen um Folgeänderungen zu den geänderten Bescheinigungs-
pflichten nach den §§ 312 bis 314 SGB III. Darüber hinaus wurden die Vorschriften verein-
heitlicht und an den Sprachgebrauch der Bußgeldvorschriften des Nebenstrafrechts ange-
passt, indem der jeweilige Bußgeldtatbestand grundsätzlich darauf abstellt, dass die in den 
Vorschriften genannten Tatsachen nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bescheinigt werden. 

Zu Nummer 16 

§ 405 

Redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 4 Nummer 14. 

Zu Nummer 17 

§ 450 

Die Vorschrift enthält die Übergangsregelungen zum geänderten Bescheinigungsverfahren. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2 

§ 10 

Die Regelung ist ab 01. Januar 2020 entbehrlich. Durch die Anhebung der Bezugsgröße 
nach § 18 SGB IV überschreitet die monatliche Gesamteinkommensgrenze des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 5 SGB V ab 01. Januar 2020 die monatliche Entgeltgrenze geringfügig Be-
schäftigter. Der Sonderregelung zum Gesamteinkommen für geringfügig Beschäftigte im 
Rahmen der Familienversicherung bedarf es daher nicht mehr. 

Zu Nummer 3 

§ 13 
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Mit der Änderung wird sichergestellt, dass die Mitteilung, dass die Krankenkasse die Fristen 
nach Satz 1 oder Satz 4 nicht einhalten kann, auch zum Abruf über öffentlich zugängliche 
Netze bereitgestellt werden kann, soweit Versicherte für die Bekanntgabe von elektroni-
schen Verwaltungsakten in diese Form der Bekanntgabe nach § 37 Absatz 2a SGB X ein-
gewilligt haben. Damit können postalische Zusendungen vermieden werden, wenn der 
Krankenkasse bereits bekannt ist, dass Versicherte für die Bekanntgabe des noch zu ertei-
lenden Verwaltungsaktes in die Bekanntgabe elektronischer Verwaltungsakte eingewilligt 
haben. 

Zu Nummer 4 

§ 71 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 94 Absatz 2 Satz 1 SGB X, 
die den zuständigen Aufsichtsbehörden die allgemeinen Aufsichtsbefugnisse nach § 89 
SGB IV auch gegenüber Arbeitsgemeinschaften der Sozialversicherungsträger eröffnet. 
Durch die Ergänzung in § 71 Absatz 6 Satz 2 und 3 wird diese Erweiterung auch für die 
besonderen Aufsichtsmaßnahmen im Bereich der Selektivverträge gemäß §§ 73b und 
140a nachvollzogen, die nunmehr ebenfalls unmittelbar gegenüber Arbeitsgemeinschaften 
der Krankenkassen eingesetzt werden können. So wird ein Gleichlauf mit dem allgemeinen 
Aufsichtsrecht erreicht. 

Zu Nummer 5 

§ 77b 

Zu Buchstabe a 

§ 77b Absatz 3 ist gegenstandslos, nachdem die allgemeine Regelung des § 94 Absatz 2 
SGB X bereits auf § 89 SGB IV verweist. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Änderung zu Nummer 3 Buchstabe a. 

Zu Nummer 6 

§ 91a 

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2 (§ 219 Absatz 4). 

Zu Nummer 7 

§ 175 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird die gewählte Krankenkasse von der Pflicht entbunden, eine Mit-
gliedsbescheinigung in Textform zur Vorlage bei der zur Meldung verpflichteten Stelle aus-
zustellen. Zukünftig ist es ausreichend, wenn das Mitglied der zur Meldung verpflichteten 
Stelle die notwendigen Informationen über die gewählte Krankenkasse unverzüglich mitteilt 
(Absatz 3 Satz 1 neu). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung auf Grund der Streichung der Sätze 1 und 2 in Absatz 2. 
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Zu Buchstabe c 

Durch die Regelung wird die Pflicht versicherungspflichtiger Mitglieder zur unverzüglichen 
Vorlage einer Mitgliedsbescheinigung bei der zur Meldung verpflichteten Stelle durch die 
Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung von Angaben über die gewählte Krankenkasse ersetzt. 
Das Mitglied hat diese Angaben unverzüglich, spätestens bis zu zwei Wochen nach dem 
Eintritt der Versicherungspflicht, zu machen. Die zur Meldung verpflichtete Stelle meldet 
dann das Mitglied bei dieser Krankenkasse über das elektronische Meldeverfahren an. Er-
folgt die Mitteilung des Versicherungspflichtigen nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist, hat 
die Meldestelle den Versicherungspflichtigen - wie bisher - ab Eintritt der Versicherungs-
pflicht bei der Krankenkasse anzumelden, bei der zuletzt eine Versicherung bestand, oder 
ihn, falls keine Versicherung bestand, bei einer nach § 173 wählbaren Krankenkasse anzu-
melden und den Versicherungspflichtigen über die gewählte Krankenkasse in Textform, das 
heißt in Schriftform oder elektronisch, zu informieren.  

Die Krankenkasse hat der Meldestelle unverzüglich nach Eingang der Anmeldung im elekt-
ronischen Meldeverfahren das Bestehen oder Nichtbestehen der Mitgliedschaft zurückzu-
melden. 

Durch den Verzicht auf die Pflicht zur Vorlage einer Mitgliedsbescheinigung in Textform bei 
der Meldestelle werden sowohl Krankenkassen, Mitglieder sowie Meldestellen von Verwal-
tungsaufwänden entlastet. 

Zu Buchstabe d, Buchstabe e und Buchstabe f 

Folgeänderungen auf Grund der Streichung der Sätze 1 und 2 in Absatz 2. 

Zu Buchstabe g 

Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeregelung zur Streichung des Erfordernisses 
einer Mitgliedsbescheinigung und der Einführung einer zusätzlichen Meldung der Kranken-
kassen an die Meldestellen über das Bestehen oder Nichtbestehen der Mitgliedschaft. 
Durch die Änderung wird der Spitzenverband Bund der Krankenkassen ermächtigt, auch 
für diese Meldungen einheitliche Verfahren festzulegen. 

Zu Nummer 8 

§ 194a 

Zu Absatz 1 

Im Rahmen eines Modellprojektes bei den Sozialversicherungswahlen im Jahr 2023 soll 
den Wahlberechtigten der in § 35a Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches (SGB IV) genann-
ten Krankenkassen neben der herkömmlichen Stimmabgabe per Briefwahl fakultativ die 
Möglichkeit eröffnet werden, über das Internet (Online-Wahl) zu wählen. Die Ermöglichung 
einer Online-Wahl ist ein wichtiges Signal für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Eine 
Online-Wahl bietet die Chance, das Interesse an der sozialen Selbstverwaltung zu stärken, 
neue Wählergruppen zu erschließen und damit die Wahlbeteiligung insgesamt zu steigern. 
Die Ermöglichung der Online-Wahl im Rahmen eines Modellprojektes dient dazu, Erfahrun-
gen zu sammeln, ob dauerhaft eine Online-Wahl durchgeführt werden kann. 

Die Entscheidung über die Durchführung der Online-Wahl liegt bei den einzelnen in § 35a 
Absatz 1 Satz 1 SGB IV genannten Krankenkassen. Jede teilnahmewillige Krankenkasse 
hat eine entsprechende Satzungsregelung zu treffen. Damit werden die Verwaltungsräte 
der Krankenkassen in diesen Entscheidungsprozess eingebunden, wodurch auch die Au-
tonomie der Selbstverwaltungen gewahrt wird. 
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Eine entsprechende Satzungsregelung muss spätestens bis zum 30. September 2020 in 
Kraft treten. Hierbei handelt es sich um den spätmöglichsten Termin, um zu gewährleisten, 
dass die notwendigen vorbereitenden Schritte und die technischen Vorbereitungen wie die 
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft, die Ausschreibung der Wahlsoftware und die Anbin-
dung der Software an die Systeme der Krankenkassen bis zum 1. Juni 2022 vollständig 
abgeschlossen sind und dann die finalen Wahlvorbereitungen beginnen können.  

Zu Absatz 2 

Um eine einheitliche Vorbereitung der Online-Wahl, eine gemeinsame Ausschreibung der 
Wahlsoftware und im Ergebnis ein einheitliches technisches Verfahren für den Online-
Wahlprozess sicherzustellen, wird die Zusammenarbeit der Krankenkassen, die sich für 
eine Online-Wahl entscheiden, in einer Arbeitsgemeinschaft nach § 94 Absatz 1a des 
Zehnten Buches verbindlich vorgegeben. So können die Erfahrungen und Ressourcen aller 
beteiligten Krankenkassen in den Prozess eingebracht und genutzt werden. 

Zu Absatz 3 

Die Kosten des Modellprojektes sollen im Hinblick auf dessen grundsätzliche Bedeutung 
für zukünftige Sozialversicherungswahlen solidarisch von allen in § 35a Absatz 1 Satz 1 
SGB IV genannten Krankenkassen getragen werden. Die Kosten werden daher nach der 
Zahl der wahlberechtigten Versicherten in analoger Anwendung von § 83 Absatz 1 Satz 2 
der Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO) auf alle Krankenkassen umgelegt.  

Zu Absatz 4 

Bei der Durchführung des Pilotprojekts muss ein hohes Sicherheitsniveau erreicht werden. 
Im Pilotprojekt wird durch das Bundesministerium für Gesundheit sichergestellt, dass die 
informationstechnischen Möglichkeiten und Verfahren Sicherheit und Transparenz herstel-
len. Hierzu werden gemeinsam mit dem BSI konkrete Vorgaben für die noch zu erlassende 
Rechtsverordnung nach § 194c erarbeitet.  

§ 194b 

Zu Absatz 1 

Die gesetzlichen Regelungen für die Sozialversicherungswahlen im SGB IV sowie die Vor-
schriften der SVWO gelten für die Durchführung von Online-Wahlen grundsätzlich entspre-
chend. Die folgenden Absätze enthalten die notwendigen Ergänzungen zu den genannten 
Regelungen und Vorschriften. 

Zu Absatz 2 

Die Überprüfung der Wahlräume durch den Wahlbeauftragten und seine Stellvertreter muss 
bei der Stimmabgabe per Online-Wahl in geeigneter Weise auch auf die hierfür notwendi-
gen räumlichen und technischen Infrastrukturen erweitert werden. Da eine solche Prüfung 
erhöhte Fachkenntnisse im IT-Bereich erfordert, wird den Verantwortlichen die Möglichkeit 
eingeräumt, externen Sachverstand hinzuzuziehen.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält Regelungen, die notwendig sind, um die allgemeinen Vorschriften der 
SVWO an die Möglichkeit von Online-Wahlen anzupassen. 

In Nummer 1 wird zunächst festgelegt, dass der Wahlberechtigte sich für einen Weg der 
Stimmabgabe entscheiden muss. 
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Nummer 2 gibt vor, dass bei einer unzulässigen doppelten Stimmabgabe sowohl per Brief-
wahl als auch per Online-Wahl die Stimme, die per Briefwahl abgegeben wurde, ungültig 
ist. Dies ist notwendig, da nach Stimmabgabe per Online-Wahl ein technischer Eingriff in 
diesen Wahlvorgang nicht mehr möglich ist. Für die Ermittlung der Stimmen wird nur die 
per Online-Wahl abgegebene Stimme verwendet. Dadurch wird die Einhaltung des Wahl-
rechtsgrundsatzes der Stimmengleichheit sichergestellt, da in diesem Fall kein doppeltes 
Stimmgewicht und damit auch keine Manipulation des Wahlergebnisses möglich ist.  

In Nummer 3 wird in Ergänzung zu § 26 Absatz 1 SVWO geregelt, dass die Veröffentli-
chung der Vorschlagslisten und die Darstellung der Listenträger auch im Internet erfolgen 
können, wenn Krankenkassen Stimmabgaben per Online-Wahl anbieten.  

In Nummer 4 wird die Verpflichtungen der Versicherungsträger nach § 27 Absatz 3 Satz 1 
SVWO, die Wahlberechtigten in geeigneter Weise über den Zweck und den Ablauf der Wahl 
und der Wahlhandlung angemessen zu informieren, ergänzt um die notwendigen Informa-
tionen über das technische Verfahren der Stimmabgabe per Online-Wahl insbesondere zur 
Authentisierung. Außerdem sollen die Wahlberechtigten darauf hingewiesen werden, dass 
eine Stimmabgabe nur einmal erfolgen kann und bei doppelter Stimmabgabe per Briefwahl 
und per Online-Wahl die per Briefwahl abgegebene Stimme ungültig ist. 

Die Regelung in Nummer 5 ergänzt die Vorgaben für die Wahlbekanntmachung in § 31 
Absatz 2 SVWO. Diese muss zukünftig nicht nur den Tag bezeichnen, bis zu dem die Wahl-
briefe bei dem Versicherungsträger eingegangen sein müssen, sondern auch den Tag be-
zeichnen, bis zu dem eine Stimme per Online-Wahl abgegeben sein muss.. 

Nummer 6 und Nummer 7 ergänzen die Vorgaben in § 41 Absatz 1 SVWO zur Form und 
zum Inhalt der Wahlunterlagen um weitere Informationen über das technische Verfahren 
der Stimmabgabe per Online-Wahl. Grundsätzlich hat der Stimmzettel für die Stimmabgabe 
per Online-Wahl dem Stimmzettel nach § 41 Absatz 1 SVWO zu entsprechen. Bei Stimm-
abgabe per Online-Wahl sollen die Wahlunterlagen außerdem die nach Nummer 4 bereits 
für die Information der Wahlberechtigten notwendigen Beschreibungen und Hinweise für 
die Stimmabgabe per Online-Wahl enthalten.   

In Nummer 8 werden die einzelnen Schritte vorgegeben, die ein Wahlberechtigter zu be-
achten hat, wenn er seine Stimme per Online-Wahl abgeben will.  

In Nummer 9 wird die bestehende Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Briefwahl auch auf 
die Online-Wahlen erweitert.  

Nummer 10 regelt, dass bei der Prüfung der Wahlbriefe durch den Wahlausschuss nach 
§ 45 Absatz 1 SVWO auch zu ermitteln ist, ob eine doppelte Stimmabgabe sowohl per Brief-
wahl als auch per Online-Wahl erfolgt ist. In diesem Fall ist gemäß Nummer 2 die Stimme, 
die per Briefwahl abgegeben worden ist, ungültig. 

Nummer 11 legt fest, wann eine Stimme ungültig ist, die per Online-Wahl abgegeben wor-
den ist. 

Zu Absatz 4 

Die Vorgaben, dass die Ermittlung des Wahlergebnisses erst nach dem Wahltag beginnen 
darf und dass die Auswertung der per Online-Wahl abgegebenen Stimmen vor der Auswer-
tung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen zu erfolgen hat, sind notwendig, um gege-
benenfalls ungültige Stimmen zu ermitteln, die das Wahlergebnis beeinflussen könnten.  

§ 194c 

Zu Absatz 1 
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In Absatz 1 wird das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bis zum 30. September 
2020 eine Rechtsverordnung zu erlassen, die die technischen und organisatorischen Vor-
gaben für die Durchführung einer Stimmabgabe per Online-Wahl festlegt. Die Rechtsver-
ordnung hat alle wichtigen sicherheitstechnischen Vorgaben zu enthalten, die notwendig 
sind, um eine ausreichende Sicherheitsarchitektur für die Stimmabgabe per Online-Wahl 
vorzugeben und die Überprüfbarkeit der wesentlichen Schritte der Wahlhandlung sowie der 
Ergebnisermittlung ausreichend abzusichern. Sie stellt die Grundlage für die spätere Aus-
schreibung der Software dar, die im Ergebnis mit hohen Sicherheitsstandards und einem 
Schutz gegen Manipulationen ausgestattet sein muss.  

Zu Absatz 2 

Die fachliche Expertise des BSI ist nach Absatz 2 in die Erstellung der Rechtsverordnung 
einzubeziehen. Die vom BSI entwickelten (Technischen) Richtlinien und sonstigen Sicher-
heitsanforderungen für Online-Wahlen und Online-Wahlprodukte werden als Grundlage für 
die Entwicklung weiterer konkreter Sicherheitsanforderungen für Online-Wahlprodukte bei 
den Sozialversicherungswahlen vorgegeben. Da die Anforderungen der konkreten Wahlen 
sehr unterschiedlich sind, müssen die Sicherheitsanforderungen stets für den konkreten 
Einsatz auf ihre Angemessenheit überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Im Fall der 
Sozialversicherungswahlen sind etwa Aspekte wie das Angriffspotential, die Komplexität 
des Wahlprozesses und das notwendige Sicherheitsniveau zu berücksichtigen. Dies soll 
durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem BSI erfolgen. Das 
Ergebnis soll in der Verordnung nach Absatz 1 festgeschrieben werden. 

§ 194d 

Zu Absatz 1 

Die Einführung der fakultativen Stimmabgabe per Online-Wahl für die Sozialversicherungs-
wahlen der Krankenkassen ist von großer politischer und auch technischer Bedeutung. Sie 
kann dazu beitragen, die teilweise noch vorsichtige Haltung der Öffentlichkeit und Politik zu 
Online-Wahlen zu überdenken und eine breitere Akzeptanz herzustellen. Die Möglichkeit 
der Krankenkassen, ihren Wahlberechtigten eine Stimmabgabe per Online-Wahl anzubie-
ten, wird angesichts der großen Bedeutung von Online-Wahlen auch für andere Sozialver-
sicherungsträger mit einer wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation verbunden.  

Die Vorschrift nennt die Aspekte, die insbesondere Gegenstand der wissenschaftlichen Be-
gleitung und Evaluierung sein müssen. Von besonderem Interesse ist dabei die Auswer-
tung, ob eine stärkere Wahlbeteiligung erreicht werden konnte und wie die Stimmabgabe 
zwischen Abgabe per Briefwahl und Abgabe per Online-Wahl verteilt war. Die Nummern 3 
und 4 beziehen sich auf die informationstechnische Umsetzung insbesondere im Hinblick 
auf die Sicherheitsarchitektur des Online-Wahlproduktes. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Wähler Vertrauen in den rechtmäßigen Ablauf 
einer Wahl haben. Das gilt für die Stimmabgabe per Briefwahl in gleichem Maße wie für die 
Stimmabgabe per Online-Wahl. Vertrauen in ein Online-Wahlsystem wird durch die Zusi-
cherung von Systemsicherheit begründet. Es ist daher so zu gestalten, dass die Wahl nach-
vollziehbar, Fehler sowie Manipulationen erkennbar und das Fehlen von Fehlern und Ma-
nipulationen glaubhaft sind. Die Frage der Manipulationsresistenz des Wahlsystems sowie 
die Frage, inwieweit mit dem gewählten Verfahren auch Transparenz über die Stimmaus-
zählung hergestellt und damit dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen werden 
kann, sind daher wesentliche Schwerpunkte der Evaluation, die zukünftig auch die Frage 
der Akzeptanz von Online-Wahlen maßgeblich beeinflussen. 

Zu Absatz 2 
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Da das Modellprojekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden soll, muss bereits die 
Wahlsoftware die entsprechenden Voraussetzungen enthalten, um die notwendigen Infor-
mationen und Daten für diese wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung zur Verfügung 
zu stellen. Sicherheits- und Datenschutzaspekte sind zu beachten. 

Zu Nummer 9 

§ 219 

Absatz 4 ist gegenstandslos, nachdem die allgemeine Regelung des § 94 Absatz 2 SGB X 
bereits auf § 89 SGB IV verweist. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2  

§ 6 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Bereinigung. 

Zu Buchstabe b 

Durch den vorgesehenen Antragsweg über die berufsständische Versorgungseinrichtung 
wird das Verfahren beschleunigt. Die Antragstellung und die weitere Datenübertragung sind 
elektronisch sicher zu stellen; dies gilt auch für den Widerruf eines Antrages. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 3 

§ 28 

Korrektur eines Verweisungsfehlers. 

Zu Nummer 4 

§ 31 

Korrektur eines Verweisungsfehlers. 

Zu Nummer 5  

§ 51 

Zu Buchstabe a 

Klarstellende Regelung. Nach dem Wortlaut des § 52 ermittelte Kalendermonate zählen für 
alle Wartezeiten mit, soweit nichts Gegenteiliges geregelt ist. Eine gegenteilige Regelung 
existiert bisher nur mit § 51 Absatz 3a Satz 2, welche durch Versorgungsausgleich oder 
Rentensplitting ermittelte Kalendermonate (§ 52 Absatz 1 und 2) von der Anrechnung für 
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die Wartezeit von 45 Jahren ausschließt. Wartezeitmonate nach § 52 müssten daher auch 
bei der Wartezeit von 25 Jahren mitzählen. Die Wartezeit von 25 Jahren gilt nur für die 
Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute (§§ 40, 238) und für die Rente 
für Bergleute vom 50. Lebensjahr an (§ 45 Absatz 3). Sinn und Zweck dieser Renten ist es, 
langjährig unter Tage beschäftigten Bergleuten unter bestimmten Voraussetzungen einen 
früheren Rentenbeginn zu ermöglichen und so den besonderen Belastungen ihrer Unter-
Tage-Beschäftigung Rechnung zu tragen. Diese Renten sollen daher nur den Personen 
zugutekommen, die auch eine entsprechend langjährige Beschäftigung unter Tage nach-
weisen können. Die Wartezeitvoraussetzungen für diese Renten sollen daher nicht durch 
Wartezeitmonate erfüllt werden können, die auf Grund von Versorgungsausgleich oder 
Rentensplitting übertragen wurden (§ 52 Absatz 1 und 2). Bei auf Grund von Zuschlägen 
aus geringfügiger Beschäftigung ermittelten Wartezeitmonaten (§ 52 Absatz 3) lässt sich 
nicht feststellen, ob diese aus einer Beschäftigung unter Tage oder aus einer anderen Be-
schäftigung stammen. Des Weiteren wurden und werden Unter-Tage-Beschäftigungen in 
der Regel nicht im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt. 
Auch Wartezeitmonate aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen sollen daher nicht 
für die genannten besonderen knappschaftlichen Renten mitzählen. 

Zu Buchstabe b 

Klarstellende Regelung. Entsprechend Sinn und Zweck der besonderen Renten nach 
§§ 40, 45, 238 sollen Ersatzzeiten bei der Wartezeit von 25 Jahren nur mitzählen, wenn ein 
Bezug zur knappschaftlichen Rentenversicherung besteht. Sie sollen daher nur für diese 
Wartezeit angerechnet werden, wenn vor der Ersatzzeit der letzte Pflichtbeitrag zur knapp-
schaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden und diese Zeit somit der knappschaftli-
chen Rentenversicherung zuzuordnen ist (§ 254 Absatz 1). 

Zu Nummer 6  

§ 58 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Klarstellende Regelung. Bis zur Einführung des Arbeitslosengeldes II zum 1. Januar 2005 
konnten Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Ausbildungssuche oder der Teilnahme an einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme ausschließlich im Rechtskreis des SGB III entste-
hen. Seitdem entstehen diese Tatbestände aber auch, wenn Versicherte vom Rechtskreis 
des SGB II erfasst werden und die Zuständigkeit eines zugelassenen kommunalen Trägers 
nach § 6a SGB II gegeben ist. 

Zu Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b 

Klarstellende Regelung. Der Begriff einer „berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme“ ist in 
Anlehnung an die entsprechenden Regelungen des Arbeitsförderungsrechts zu definieren. 
§ 58 Absatz 1 Satz 2 enthielt dementsprechend bis zum 31. Dezember 1996 einen Hinweis 
auf die damaligen §§ 40, 40b Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Zum 1. Januar 1997 wurde 
der Hinweis gestrichen und der Begriff in Anlehnung an §§ 40, 40b AFG in der Fassung bis 
31. Dezember 1992 in § 58 selbst beschrieben. Diese Beschreibung entspricht inzwischen 
nicht mehr den mittlerweile im SGB III enthaltenen maßgeblichen arbeitsförderungsrechtli-
chen Vorschriften (§ 51 SGB III; § 61 SGB III in den jeweiligen Fassungen bis März 2012). 
Die Beschreibung des Begriffs der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in § 58 soll 
daher entfallen und stattdessen ein Verweis auf die Regelungen des Arbeitsförderungs-
rechts aufgenommen werden. 
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Zu Nummer 7  

§ 78a 

Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Witwen- und Witwerrenten soll auch dann 
gewährt werden, wenn Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung nur deshalb nicht 
angerechnet werden konnten und können, weil das Kind bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres ganz oder zeitweise im Ausland erzogen wurde. 

Zu Nummer 8 

§ 109 

Bisher ist nur der Beginn des Versands der Renteninformation und Rentenauskunft gesetz-
lich fixiert. Zur Klarstellung wird nun auch das Ende des automatischen Versands gesetzlich 
geregelt. 

Zu Nummer 9 

§ 118 

Die Regelung ergänzt Artikel 2 Nummer 1 und 2 (Änderung des § 47 SGB I), der vorsieht, 
dass bei Geldleistungen, die an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Empfän-
gers übermittelt werden, die dadurch veranlassten Kosten abzuziehen sind. Mit der Ergän-
zung des Absatz 2b in § 118 wird geregelt, dass in Fällen, in denen nachgewiesen wird, 
dass die Einrichtung eines Kontos ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist (§ 47 Ab-
satz 1 Satz 3 SGB I), die kostenfreie Übermittlung von Geldleistungen spätestens ab dem 
zweiten Monat, der auf die Erbringung des Nachweises folgt.  

Eine Rückabwicklung und gegebenenfalls Erstattung bereits verrechneter Kosten für die 
bare Auszahlung von Geldleistungen zwischen Berechtigtem, Geldinstitut und Rentenver-
sicherungsträger wird damit zur Begrenzung des Verwaltungsaufwandes eingeschränkt. 

Zu Nummer 10  

§ 119 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Ergänzung wird festgelegt, dass die Ausstellung von Ausweisen zum Nachweis des 
Rentenbezuges eine im Zusammenhang mit der Auszahlung und der Durchführung der 
Anpassung von Geldleistungen stehende Aufgabe ist. Die Aufgabe wird grundsätzlich der 
Deutschen Post AG zugeordnet. Die Träger der Rentenversicherung können sie jedoch 
auch selbst wahrnehmen. 

Zu Nummer 11  

§ 120 
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Zu Buchstabe a 

Da das Bundesministerium der Finanzen keine Aufsichtszuständigkeit im Rentenzahlver-
fahren innehat, ist eine Streichung geboten. 

Zu Buchstabe b 

Gesetzliche Klarstellung, dass die Höhe der Vergütung der Deutschen Post AG nicht un-
mittelbar durch Verordnung festgelegt, sondern diese lediglich ein Verfahren vorgeben soll, 
mit dem die Vergütungshöhe bestimmt wird (zum Beispiel durch Vereinbarung zwischen 
Rentenversicherungsträgern und Deutscher Post AG). 

Zu Nummer 12  

§ 128 

Die Regelung legt die Zuständigkeit innerhalb der Regionalträger der Deutschen Renten-
versicherung im Verhältnis zu den jeweiligen Anwenderstaaten der Verordnungen über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit fest. 

Mit dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union ist die Aufzählung um die für Kroatien 
zuständige Verbindungsstelle zu ergänzen. 

Zu Nummer 13 

§ 148 

Die Gesetzesänderung dient der Verwaltungseffizienz und Verwaltungsvereinfachung. Das 
operative Geschäft der landwirtschaftlichen Alterskasse, der Künstlersozialkasse, der kom-
munalen und kirchlichen Zusatz- und Beamtenversorgungskassen sowie der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung kann durch die Einrichtung des automatisierten Verfah-
rens, das die Übermittlung von Sozialdaten aus Dateien der Träger der Rentenversicherung 
ermöglicht, deutlich effektiver gestaltet werden. Die Leistungsberechnung wird durch das 
automatisierte Meldeverfahren erheblich vereinfacht; falsche Ergebnisse auch zu Lasten 
der betroffenen Leistungsbezieher und -anwärter können so vermieden werden. Darüber 
hinaus wird der Künstlersozialkasse ermöglicht, einen schnellen Zugriff auf die gültige Ver-
sicherungsnummer ihrer Versicherten zu erhalten. Das führt zu einer Beschleunigung im 
Datenübermittlungsverfahren (DEÜV) zwischen der Künstlersozialkasse und SV-Trägern. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und g der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst 

Zu Nummer 14  

§ 151a 

§ 151a trifft Regelungen zur Durchführung eines automatisierten Datenabrufverfahrens zur 
Aufnahme von Leistungsanträgen bei Versicherungsämtern und Gemeindebehörden. Zur 
Gewährleistung der notwendigen Datensicherheit gibt Absatz 3 ein Verfahren zur Erstel-
lung und Aktualisierung eines Sicherheitskonzepts vor. Diese Vorgaben werden unter Be-
rücksichtigung der folgenden Überlegungen angepasst und präzisiert. Eine Minderung der 
Datensicherheit ergibt sich aus den Anpassungen nicht. 
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Auf das ausdrückliche Erfordernis zur Aktualisierung des Sicherheitskonzeptes, wenn die-
ses nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, wird verzichtet. Die Pflicht des Datenver-
antwortlichen, durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen die Datensi-
cherheit zu gewährleisten und dabei den Stand der Technik zu berücksichtigen, ergibt sich 
bereits aus den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679. Zudem wird dieser 
Tatbestand durch Satz 2 miterfasst. 

Satz 3 regelt explizit die Prüfaufgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik im Rahmen der Herstellung des Einvernehmens. 

Die Sätze 4 bis 7 regeln die Beteiligung der Aufsichtsbehörden: Satz 4 stellt zum einen klar, 
in welchen Fällen eine Zustimmung der Aufsichtsbehörden erforderlich ist, zum anderen, 
welche Aufsichtsbehörden zu beteiligen sind. Wie auch bisher handelt es sich dabei um die 
Aufsichtsbehörden derjenigen Stellen, die Sozialdaten zum Abruf bereitstellen. Einer Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörden der die Daten abrufenden Stellen bedarf es hingegen wei-
terhin nicht. Satz 4 regelt insoweit abschließend das Zustimmungserfordernis als Spezial-
norm für alle Stellen, die am automatisierten Verfahren nach § 151a teilnehmen. Satz 5 
regelt, dass und wie die Zustimmung zu beantragen ist. Satz 6 übernimmt die bisherige 
Formulierung einer fristgebundenen Zustimmungsfiktion. Satz 7 übernimmt die bisherige 
Regelung zum Befugnis der Aufsichtsbehörden, wenn eine Aktualisierung im Einverneh-
men mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unterbleibt. Durch die 
Ergänzung wird klargestellt, dass hierbei eine nach Satz 2 notwendige Aktualisierung des 
Sicherheitskonzeptes gemeint ist.  

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und g der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 15 

§ 187a 

§ 187a Absatz 3 Satz 2 wurde im Rahmen des Gesetzes zur Flexibilisierung des Über-
gangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabi-
litation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) vom 8. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2838) er-
gänzt. Die DRV Bund hat sich im Rahmen der schriftlichen Anhörung dafür ausgesprochen, 
im Gegenzug zu der zeitlichen Streckung der Zahlungsberechtigung nur noch zwei Teilzah-
lungen pro Jahr zuzulassen. Damit sollte auch eine zu hohe Belastung der Verwaltung ver-
mieden werden, da auf Grund der geringen Anzahl (jährlich circa 1.000 Fälle) kein maschi-
nelles Verfahren zur Buchung der Beiträge und anschließende Dokumentation in den Ver-
sicherungskonten vorgesehen war. 

Aufgrund der praktischen Erfahrungen der letzten Jahre wird angeregt, die Beschränkung 
auf zwei Teilzahlungen wieder entfallen zu lassen. Rückblickend betrachtet konnte das Ziel 
der Reduzierung von Verwaltungsaufwand nicht erreicht werden. Im Gegenteil - sie führt zu 
Mehrarbeit in der Sachbearbeitung der Rentenversicherung und zu Unverständnis und Un-
zufriedenheit bei betroffenen Versicherten, wenn mehr als zwei Zahlungen im Kalenderjahr 
erfolgen und die unzulässigen Zahlungen wieder zurückgezahlt werden müssen. Aufgrund 
der bis zum 30. Juni 2017 offenen Zahlungsregelung überweisen Versicherte weiterhin per 
Dauerauftrag monatliche Ausgleichszahlungen. Darüber hinaus gehen Mehrfachzahlungen 
aus banktechnischen Gründen ein. Versicherte, die die hohen Ausgleichszahlungen in ei-
ner Summe überweisen möchten, sind aufgrund der Vorschriften zum „Geldwäschegesetz“ 
gezwungen, die Beträge in Teilzahlungen zu entrichten, wenn sie keine Änderung des Ver-
fügungsrahmens bei der Bank vornehmen lassen. 
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Im Hinblick auf den starken Anstieg der Beitragszahlungen (jährlich circa 12.000 Fälle) zum 
Ausgleich einer Rentenminderung und einiger zwischenzeitlich abgeschlossener tarifver-
traglichen Regelungen (Tendenz steigend), die einen monatlichen Beitrag des Arbeitgebers 
- auf freiwilliger Basis auch des Arbeitnehmers - zum Ausgleich einer späteren Rentenmin-
derung enthalten, sollte die Beschränkung auf zwei Teilzahlungen jährlich wieder entfallen. 
Die Rentenversicherung würde ihren Verwaltungsaufwand reduzieren, indem sie eine Bei-
tragsbescheinigung im Jahr über die unterjährig gezahlten Beiträge erstellt und Versicherte 
über die Auswirkung der eingezahlten Beiträge informiert.  

Zu Nummer 16 

§ 196 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Anpassung. 

Die inhaltlichen Vorgaben für das Abrufverfahren der Rentenversicherung bei den Arbeit-
gebern wird in § 108 Absatz 2 SGB IV zusammengefasst; die gegenseitigen Verweise sind 
damit nicht mehr notwendig. 

Zu Doppelbuchstabe bb und zu Buchstabe b 

Die Ergänzungen sollen es den deutschen Auslandvertretungen ermöglichen, die Sterbe-
fallmitteilungen unmittelbar an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) elektronisch 
zu übermitteln. Eine Ermittlungspflicht der deutschen Auslandvertretungen folgt daraus 
nicht. 

Aktuell sind über 210.000 Rentenberechtigte mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland deut-
sche Staatsangehörige. Entsprechend Artikel 37 des Wiener Übereinkommens über kon-
sularische Beziehungen werden die deutschen Auslandsvertretungen über den Tod eines 
deutschen Staatsangehörigen durch die Behörden des jeweiligen Aufenthaltsstaates infor-
miert. Nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des Personenstandsgesetzes übermitteln die Aus-
landsvertretungen die Sterbefallmitteilung zentral an das Standesamt I in Berlin. Von dort 
erfolgt entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz 
eine Weiterleitung an das Standesamt, bei dem der letzte Eintrag im Eheregister vorge-
nommen wurde. Bestand keine Ehe/Lebenspartnerschaft oder liegen keine entsprechen-
den Informationen vor, so erfolgt die Weiterleitung an das Standesamt, bei dem der Ge-
burtseintrag für die verstorbene Person erfolgt ist. In Fällen, in denen keine Geburt in 
Deutschland erfolgte, wird das Amtsgericht Schöneberg (Hauptverzeichnis für Testamente) 
unterrichtet und die Beurkundung des Sterbefalls erfolgt durch das Standesamt I. 

Für die Übermittlung der Sterbefälle durch das Standsamt I an die Rentenversicherung fehlt 
bisher eine Rechtsgrundlage. Zudem ist dem Standesamt I eine zeitnahe Weiterleitung 
nicht möglich, da hier laut den Informationen des Standesamt I monatlich rund 800 Sterbe-
fallmitteilungen über die deutschen Auslandsvertretungen eingehen. 

Zu Nummer 17  

§ 196a 

Die inhaltlichen Vorgaben für das Abrufverfahren der Rentenversicherung bei den Arbeit-
gebern wird in § 108 Absatz 2 SGB IV zusammengefasst; die gegenseitigen Verweise sind 
damit nicht mehr notwendig. 
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Zu Nummer 18 

§ 238 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Klarstellung. § 238 Absatz 4 Nummer 1 ist entbehrlich, da die Anrechnung 
von Beitragszeiten auf Grund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage bei 
der Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute bereits durch §§ 40, 50 
Absatz 3 Nummer 1 i. V. m. § 51 Absatz 2 und die Anrechnung von Ersatzzeiten durch § 51 
Absatz 4 bewirkt wird. 

Zu Nummer 19 

§ 242 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Redaktionelle Klarstellung. § 242 Absatz 3 Nummer 1 ist entbehrlich, da die Anrechnung 
von Beitragszeiten auf Grund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage bei 
der Rente für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres bereits durch §§ 45 Ab-
satz 3 Nummer 3, 50 Absatz 3 Nummer 2 i. V. m. § 51 Absatz 2 und die Anrechnung von 
Ersatzzeiten durch § 51 Absatz 4 bewirkt wird. 

Zu Nummer 20  

§ 244 

Bereinigung eines redaktionellen Fehlers. Beim Verschieben dieser Regelung von ihrem 
ursprünglichen Regelungsort (§ 238 Absatz 3 in der Fassung bis 16. November 2016) durch 
Artikel 4 Nummer 16 des 6. SGB IV-Änderungsgesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I, 
2500) nach § 244 Absatz 4 wurde die Einschränkung, dass die genannten Anrechnungs-
zeiten nur für die Wartezeit bei der Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Berg-
leute (und nicht auch für die Rente für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres; 
hier gilt § 45 Absatz 3 Nummer 3 i. V. m. § 242) mitzählen, versehentlich nicht mit übertra-
gen. Dies wird nun bereinigt. 

Zu Nummer 21 

§ 254d 

Die Regelung stellt sicher, dass der Vertrauensschutz auf Entgeltpunkte nach § 254d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch dann erhalten bleibt, wenn Berechtigte ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt ins vertragslose Ausland verlegen. 

Der geänderte § 254d findet auch auf Bestandsrenten Anwendung, wenn Berechtigte ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt ab Inkrafttreten der Änderung in das Ausland verlegen, das heißt, 
es verbleibt für sie bei Entgeltpunkten statt Entgeltpunkten (Ost). 

Zu Nummer 22 

§ 281a 

Redaktionelle Bereinigung infolge des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes. 

Zu Nummer 23 

§ 307d  
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Anpassung der mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz erfolgten 
Änderungen in § 307d an die zum 1. Juli 2024 erfolgende Angleichung des aktuellen Ren-
tenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert. 

Zu Nummer 24  

§ 313 

Für eine nach § 307a umgewertete Rente sind als Entgeltpunkte für die Berechnung der 
individuellen Hinzuverdienstgrenzen (§ 96a Absatz 1c) die nach § 307a ermittelten durch-
schnittlichen Entgeltpunkte je Arbeitsjahr zugrunde zu legen. Hierdurch wird vermieden, 
dass bei den nach § 307a umgewerteten Renten nur für die Ermittlung der individuellen 
Hinzuverdienstgrenzen Entgeltpunkte durch eine umfassende Kontenklärung ermittelt wer-
den müssen. Durch die Änderung wird erreicht, dass dies für solche Renten auch bei der 
Berechnung des Hinzuverdienstdeckels gilt (§ 96a Absatz 1b). 

Zu Nummer 25 

§ 317a 

Folgeänderung zu § 254d. Der ausgedehnte Vertrauensschutz für Berechtigte, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland aufgeben, soll auch den Berechtigten zugutekommen, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland vor dem Inkrafttreten der Änderung von § 254d 
aufgegeben haben. Ihre Renten werden ab Inkrafttreten der Änderung von Amts wegen 
neu festgestellt und geleistet. Statt Entgeltpunkte (Ost) werden für die in § 254d Absatz 1 
genannten Zeiten Entgeltpunkte berücksichtigt, wenn die Voraussetzungen des § 254d Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a in der ab Inkrafttreten geltenden Fassung erfüllt wer-
den. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1  

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2 

§ 2 

Durch die Regelung wird erreicht, dass alle Personen in den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz einbezogen sind, die an von Renten- oder Unfallversicherungsträgern im Rah-
men ihrer gesetzlichen Aufgaben finanzierten Präventionsmaßnahmen teilnehmen. Lü-
cken, die neben der bereits versicherten Teilnahme an Präventionsmaßnahmen im Rah-
men der Beschäftigung oder sonstiger versicherter Tätigkeiten bestehen, werden damit ge-
schlossen. In der Rentenversicherung werden als Präventionsmaßnahme nach § 14 
SGB VI medizinische Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit an Versicherte er-
bracht, die erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die die ausgeübte Be-
schäftigung gefährden. Entsprechende Regelungen gelten nach den §§ 7 und 10 des Ge-
setzes über die Alterssicherung der Landwirte. Nach den §§ 1 und 14 ist es Aufgabe der 
gesetzlichen Unfallversicherung, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Maßnahmen dieser 
Träger zielen daher grundsätzlich auf die Gewährleistung von Sicherheit oder Gesundheit 
im Hinblick auf eine versicherte Tätigkeit. 
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Zu Nummer 3 

§ 9 

Zu Buchstabe a 

Die bisherige Ermächtigung, bei der Bezeichnung von Berufskrankheiten in der Berufs-
krankheiten-Verordnung (BKV) die Aufgabe der schädigenden Tätigkeit als Anerkennungs-
voraussetzung vorzusehen, wird gestrichen. Neun der derzeit 80 Berufskrankheiten sehen 
diesen sogenannten Unterlassungszwang vor. Geben die Versicherten bei diesen Erkran-
kungen die schädigende Tätigkeit nicht auf, bedeutet dies den Ausschluss von den Leis-
tungen der gesetzlichen Unfallversicherung, obwohl die Krankheit nachweislich durch ihre 
Arbeit verursacht worden ist. Im Rahmen des § 3 BKV können ihnen lediglich präventive 
und medizinische Maßnahmen erbracht werden, um einer Verschlimmerung der Erkran-
kung oder einem späteren Wiederaufleben entgegenzuwirken. 

Es handelt sich bei dem Unterlassungszwang um ein historisch überkommenes Instrument 
des Berufskrankheitenrechts, das heute nicht mehr erforderlich ist und dessen Auswirkun-
gen zu unangemessenen Nachteilen für die Versicherten führen. 

Das Kriterium wurde in früheren Jahrzehnten im Wesentlichen zur Vermeidung einer wei-
teren Schädigung der Betroffenen bei Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit (Präventionswir-
kung) oder als Nachweis für die Schwere der Erkrankung (Ausschluss von sogenannten 
„Bagatellerkrankungen“) verwendet. Seit mehr als 25 Jahren hat der Verordnungsgeber von 
der Ermächtigung keinen Gebrauch mehr gemacht. Obwohl in diesem Zeitraum 20 neue 
Krankheiten unterschiedlichster Art in die BKV aufgenommen oder bisherige Berufskrank-
heiten-Bezeichnungen erweitert wurden, hat der Verordnungsgeber keinen Anlass gese-
hen, die Unterlassung der Tätigkeit vorzuschreiben. 

Die mit dem Unterlassungszwang verfolgten Zwecke können künftig mit anderen Maßnah-
men erreicht werden. Vorrangiges Ziel ist es, eine Verschlimmerung oder ein Wiederaufle-
ben von bereits eingetretenen Erkrankungen bei den Versicherten zu verhindern. Hierzu 
werden die Individualprävention gestärkt und die aktive Mitwirkung der Betroffenen einge-
fordert - siehe den neuen Absatz 4. Bei den Berufskrankheiten, bei denen „Bagatellerkran-
kungen“ vom Anwendungsbereich ausgeschlossen werden, wird dies durch eine entspre-
chende Präzisierung der Legaldefinition erreicht - siehe Artikel 24 Nummer 3. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 9 Absatz 1 bezeichnet die Bundesregierung die Berufskrankheiten mit Zustimmung 
des Bundesrates in einer Rechtsverordnung. Gesetzliche Voraussetzungen für die Be-
zeichnung sind unter anderem medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse über die schä-
digenden Einwirkungen und deren Ursachenzusammenhang mit den jeweiligen Erkrankun-
gen. Zur Prüfung dieser Voraussetzungen wird das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales als zuständiges Fachressort innerhalb der Bundesregierung bisher von einem Sach-
verständigengremium, dem Ärztlichen Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten, unter-
stützt. Dieser Beirat ist ein internes Beratungsgremium des Ministeriums. Rechtsstellung 
und Aufgaben sind rechtlich nicht geregelt, obwohl seinen Bewertungen im Hinblick auf die 
Bezeichnung neuer Berufskrankheiten, aber auch die Anwendung und Auslegung der be-
stehenden Berufskrankheiten-Tatbestände nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts erhebliche Bedeutung zukommt. 

Mit dem neuen § 9 Absatz 1a wird für den Ärztlichen Sachverständigenbeirat Berufskrank-
heiten deshalb eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Ergänzende Regelungen zu Stel-
lung und Organisation sind in der Berufskrankheiten-Verordnung zu treffen. Zentrale Ziele 
dieser Neuordnung sind: 

- eine rechtliche Legitimation des Beirats, 
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- eine klare Aufgabenbeschreibung, 

- eine höhere Transparenz der Beratungsprozesse und 

- eine Beschleunigung der Beratungsverfahren. 

Die bisherige Arbeit des Sachverständigenbeirats hat sich inhaltlich bewährt. Seine Emp-
fehlungen und Bewertungen haben in den beteiligten Fachkreisen Akzeptanz gefunden und 
bildeten die wissenschaftliche Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung über 
neue Berufskrankheiten. An der Struktur des Gremiums als ein rein wissenschaftlich be-
setztes und ausgerichtetes Fachgremium ist deshalb festzuhalten. Sozialpolitische Bewer-
tungen unter Beteiligung insbesondere der Sozialpartner, der Länder und von Betroffenen-
verbänden finden im Rahmen des Verordnungsgebungsverfahrens über die neuen Berufs-
krankheiten statt und dort ausreichend Raum. 

Neben der rechtlichen Legitimation bedürfen auch die Arbeitsweise und die Organisation 
des Sachverständigenbeirats dringender Verbesserungen. Dies gilt sowohl für die Trans-
parenz als auch für die Dauer der Beratungen. 

Die Anforderungen an die wissenschaftliche Arbeit im Berufskrankheitenrecht sind im Lauf 
der Zeit stetig angestiegen. Dies beruht zum einen auf der zunehmenden Komplexität der 
medizinischen Sachverhalte und zum anderen auf den immer höheren Anforderungen an 
den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Auch der Thematik geschlechterbezogener 
Forschung und deren Auswirkung auf die Bezeichnung neuer Berufskrankheiten kommt 
immer größere Bedeutung zu. Diese Entwicklungen haben sich in den letzten Jahren deut-
lich beschleunigt. Die wissenschaftliche Auswertung der nationalen und internationalen Er-
kenntnisse und Studien erfordert immer größeren Arbeitsaufwand. Dieser Aufwand ist zur 
Akzeptanz der Empfehlungen und Stellungnahmen des Sachverständigenbeirats bei den 
Versicherten, Arbeitgebern, Unfallversicherungsträgern, Sozialgerichten und sonstigen Be-
teiligten sowie zur Legitimation der Entscheidung des Verordnungsgebers über neue Be-
rufskrankheiten unerlässlich. 

Insbesondere die systematische wissenschaftliche Recherche des weltweit existierenden 
Studienmaterials ist im Rahmen der rein ehrenamtlichen Tätigkeit der Beiratsmitglieder 
nicht mehr leistbar. Inzwischen erstrecken sich Beratungen über neue Berufskrankheiten 
regelmäßig über mehrere Jahre, zum Teil dauern sie mehr als ein Jahrzehnt. Dies ist im 
Interesse der beruflich erkrankten Menschen nicht länger vertretbar. 

Zur Unterstützung für den Sachverständigenbeirat wird deshalb bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die Bundesanstalt als 
Ressortforschungseinrichtung des Bundes berät als Fachbehörde das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales in allen Fragen von Sicherheit und Gesundheit sowie menschenge-
rechter Gestaltung der Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage. Sie ist deshalb für die Ge-
schäftsstelle des Sachverständigenbeirats die geeignete Einrichtung. 

Bereits heute unterstützt die Bundesanstalt die Arbeit des Sachverständigenbeirats in be-
grenztem Umfang. Diese Unterstützung reicht nicht mehr aus. Neben rein organisatori-
schen Aufgaben soll die Geschäftsstelle insbesondere wissenschaftliche Vorarbeiten für 
die Beratungen des Sachverständigenbeirats leisten. Dabei handelt es sich vor allem um 
die Durchführung sog. systematischer Reviews als Grundlage der eigentlichen Beratung. 
Darüber hinaus soll die Bundesanstalt den Sachverständigenbeirat durch kursorische Lite-
raturrecherchen sowie bei der Erstellung von wissenschaftlichen Empfehlungen und Stel-
lungnahmen unterstützen. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigt die Geschäftsstelle wissenschaftlich ausgebildetes 
Personal (Arbeitsmedizin, Epidemiologie etc.), um die entsprechenden Vorarbeiten zu leis-
ten. Bei der Personalausstattung ist der erhebliche Umfang solcher Arbeiten angemessen 
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zu berücksichtigen. Ein einziges systematisches Review erfordert einen personellen Auf-
wand von durchschnittlich 24 Personenmonaten. 

Das Nähere über die Stellung und die Organisation des Sachverständigenbeirats, wie etwa 
zur Stellung seiner Mitglieder, der Durchführung der Beratungen und der Veröffentlichung 
der Ergebnisse, sowie zu der Geschäftsstelle wird auf Basis der gesetzlichen Ermächtigung 
in der BKV geregelt (siehe Artikel 24 Nummer 2). 

Zu Buchstabe c 

Mit dem neuen Absatz 2a wird eine gesetzliche Rückwirkungsregelung für Fälle eingeführt, 
in denen Versicherte bei der Aufnahme einer Krankheit in die Berufskrankheitenliste bereits 
erkrankt sind (Bestandsfälle). 

Nach bisherigem Recht hatte jeweils der Verordnungsgeber festgelegt, ob und in welchem 
Umfang in Bestandsfällen eine Anerkennung als Berufskrankheit möglich war. Dabei wurde 
in früheren Verordnungen in der Regel durch sog. „Stichtagsklauseln“ nur ein Teil der Fälle, 
in den letzten beiden Verordnungen wurden alle Bestandsfälle in die Anerkennung einbe-
zogen. Nunmehr wird der Eintritt des Versicherungsfalls für alle Bestandsfälle im Gesetz 
festgelegt: Dabei ist für Fälle des Absatzes 1 der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Be-
zeichnung der Krankheit in der Berufskrankheiten-Verordnung in Kraft getreten ist, für die 
Fälle des Absatzes 2 der Zeitpunkt, in dem die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse vor-
gelegen haben. Sofern der Ärztliche Sachverständigenbeirat eine Empfehlung zur Aner-
kennung einer neuen Berufskrankheit beschlossen hat, galt für die Fälle des Absatzes 2 als 
Zeitpunkt des Vorliegens der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Verwaltungspraxis 
schon bisher das Datum des Beschlusses des Beirats. Im Sinne der Rechtsklarheit wird 
dieser Zeitpunkt jetzt ausdrücklich gesetzlich bestimmt. 

Sofern eine Anerkennung als „Wie-Berufskrankheit“ ohne eine entsprechende Empfehlung 
des Sachverständigenbeirats erfolgt, wird allgemein auf das Vorliegen der in Absatz 2 ge-
forderten neuen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft abgestellt, also etwa auf den 
Zeitpunkt, der in einem Gutachten in einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsent-
scheidung über das Vorliegen solcher Erkenntnisse festgestellt ist. 

Zu Buchstabe d 

Im unfallversicherungsrechtlichen Feststellungsverfahren gilt der gesetzliche Amtsermitt-
lungsgrundsatz, das heißt die Unfallversicherungsträger haben alle entscheidungserhebli-
chen Tatsachen selbst zu ermitteln. Bei Berufskrankheiten treten in der Praxis immer wieder 
Schwierigkeiten bei der Feststellung von Art und Ausmaß der schädigenden Einwirkungen 
auf, da ein Teil der Krankheiten erst nach langjähriger Exposition eintritt und zwischen dem 
Expositionsende und dem Krankheitseintritt teilweise eine jahrzehntelange Latenzzeit lie-
gen kann. Die retrospektive Ermittlung der individuellen Verhältnisse an den jeweils be-
troffenen Arbeitsplätzen der Versicherten ist oftmals nicht mehr möglich, weil der Arbeits-
platz oder das ganze Unternehmen nicht mehr vorhanden ist oder sich die Arbeitsbedin-
gungen oder die Produktionsverhältnisse so verändert haben, dass daraus keine sicheren 
Rückschlüsse auf frühere Belastungen gezogen werden können. 

Diesen Schwierigkeiten begegnen die Unfallversicherungsträger schon heute durch die Er-
richtung von Gefährdungs- oder Arbeitsplatzkatastern, in denen Erkenntnisse und Daten 
für vergleichbare Tätigkeiten zusammengeführt werden. Grundlage können etwa Beschrei-
bungen der Versicherten über ihre Arbeitsbedingungen, vorhandene Messdaten an einzel-
nen Arbeitsplätzen, Untersuchungen früher verwendeter Produkte oder Erkenntnisse aus 
nachgestellten Arbeitsplätzen sein. Die für eine Anerkennung als Berufskrankheit rechtlich 
notwendige Feststellung der schädigenden Einwirkungen kann mithilfe dieser Methoden 
ermöglicht, zumindest aber erleichtert werden. 



 - 120 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Mit dem neuen Absatz 3a werden diese Verfahrensweisen gesetzlich verankert und damit 
Rechtssicherheit mit Blick auf die gesetzlichen Beweis- und Datenschutzanforderungen so-
wie auf die Duldungspflicht der Unternehmer bei systematischen Erhebungen an Arbeits-
plätzen geschaffen. Bestehende gesetzliche Aufbewahrungsfristen für die Unternehmer 
bleiben hierdurch unberührt; neue Aufbewahrungsfristen werden nicht begründet. 

Gleichzeitig werden die Unfallversicherungsträger zugunsten der Versicherten verpflichtet, 
bei der Prüfung des Einzelfalls die Erkenntnisse aus vergleichbaren Arbeitsplätzen oder zu 
vergleichbaren Tätigkeiten auch anderer Unfallversicherungsträger zu berücksichtigen und 
einen weiteren Ausbau der vorhandenen Kataster vorzunehmen. 

Zu Buchstabe e 

Der neugefasste Absatz 4 enthält die Regelungen, die den Präventionszweck des bisheri-
gen Unterlassungszwangs sicherstellen. Durch das Zusammenwirken von Versicherten, 
Arbeitgebern und Unfallversicherungsträgern kann darüber hinaus das allgemeine Ziel, die 
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben bereits eingetretener Berufskrankheiten so weit 
wie möglich zu verhindern, künftig besser erreicht werden. Die Regelungen beschränken 
sich deshalb nicht auf die Berufskrankheiten, bei denen bisher der Unterlassungszwang 
galt, sondern gelten für alle Berufskrankheiten. Zur Rechtsklarheit und als Grundlage für 
eine einheitliche Rechtsanwendung in der Praxis werden die neuen Rechte und Pflichten 
aller Beteiligten in einer bereichsspezifischen Regelung im SGB VII normiert. 

Die bisherige Regelung des Absatzes 4, nach der die Unfallversicherungsträger über die 
Anerkennungsvoraussetzungen einer Berufskrankheit vor Aufgabe der schädigenden Tä-
tigkeit zu entscheiden haben, kann auf Grund des Wegfalls des Unterlassungszwangs ent-
fallen. 

Ausgangspunkt der neuen Regelungen ist der allgemeine gesetzliche Präventionsauftrag 
der Unfallversicherungsträger nach § 1. Diesen Auftrag konkretisiert § 3 Absatz 1 Satz 1 
BKV für den Bereich der Berufskrankheiten. Danach ist es vorrangige Pflicht der Unfallver-
sicherungsträger, mit allen geeigneten Mitteln der Gefahr entgegenzuwirken, dass eine Be-
rufskrankheit entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert. Darauf aufbauend sieht der 
neue Absatz 4 verschiedene Maßnahmen vor, um die Prävention in den Fällen zu stärken, 
in denen eine Berufskrankheit bereits eingetreten ist; die Anerkennung der Berufskrankheit 
als solche wird hiervon nicht berührt: 

- Satz 1 enthält die bereits heute in § 3 Absatz 1 Satz 2 BKV enthaltene Verpflichtung 
der Unfallversicherungsträger bei den Versicherten darauf hinzuwirken, eine gefährdende 
Tätigkeit zu unterlassen, wenn sich nicht die Gefahr beseitigen lässt, dass die Krankheit 
wiederauflebt oder sich verschlimmert. 

- Satz 2 statuiert eine besondere Aufklärungspflicht der Unfallversicherungsträger 
über die mit der konkreten Tätigkeit verbundenen Gefahren und möglichen Schutzmaßnah-
men. 

- Satz 3 stärkt die Selbstverantwortung der Versicherten. Mit der Anerkennung einer 
Berufskrankheit erwerben die Versicherten den Anspruch auf das gesamte Leistungsspekt-
rum der gesetzlichen Unfallversicherung. Setzen sie die gefährdende Tätigkeit gleichwohl 
fort, liegt es im Eigeninteresse der Versicherten, dass sie gleichzeitig verpflichtet sind, die 
angebotenen Möglichkeiten zu nutzen, eine weitere Schädigung zu verhindern oder zumin-
dest zu minimieren. Dies entspricht auch der präventiven Grundausrichtung der gesetzli-
chen Unfallversicherung. In Verbindung mit der allgemeinen Pflicht nach Satz 1 bestehen 
hierdurch für die Unfallversicherungsträger erhöhte Anforderungen, gezielte Präventions-
maßnahmen zu entwickeln. Bezogen auf den konkreten Arbeitsplatz und die individuell vor-
liegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen kommen unterschiedlichste Maßnahmen in Be-
tracht. Dabei kann es sich um Schulungen und Beratungen handeln z.B. über den Ge-
brauch der persönlichen Schutzausrüstung oder krankheitsspezifische Verhaltensweisen, 



 - 121 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

die Nutzung arbeitstechnischer Änderungen am Arbeitsplatz bis hin zur Teilnahme an Heil-
behandlungsmaßnahmen. Zu unterscheiden sind hiervon Betätigungen, die nicht von den 
Unfallversicherungsträgern veranlasst werden, sondern der allgemeinen Gesundheitsför-
derung dienen, wie z.B. Joggingkurse von Volkshochschulen oder Sportvereinen. Solche 
Veranstaltungen unterfallen nicht dem spezialpräventiven Ansatz der Vorschrift. Eine Teil-
nahme kann deshalb weder von den Versicherten verlangt, noch von diesen eine Kosten-
erstattung durch den Unfallversicherungsträger gefordert werden. Durch die Bezugnahme 
auf die §§ 60 bis 65a des Ersten Buches gelten die allgemeinen Vorschriften über die Mit-
wirkung der Empfänger von Sozialleistungen auch für die spezifische Mitwirkung nach An-
erkennung einer Berufskrankheit entsprechend. Davon umfasst sind neben bloßen Mittei-
lungspflichten insbesondere auch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen z.B. bei einer 
Schulungsmaßnahme, die Pflicht zur Teilnahme an medizinischen Untersuchungen sowie 
an Heilbehandlungsmaßnahmen. Allerdings gelten die Mitwirkungspflichten nicht uneinge-
schränkt; § 65 SGB I setzt hierzu neben allgemeinen Voraussetzungen wie der Angemes-
senheit und der Zumutbarkeit vor allem bei Untersuchungen und Heilbehandlung Grenzen. 

- Satz 4 stellt das Verhältnis der Mitwirkungspflicht der Versicherten nach Satz 3 zu 
Maßnahmen der Prävention und des Arbeitsschutzes klar. Unberührt bleiben die stets vor-
rangigen Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen der Verhältnisprävention, die indivi-
dualpräventiven Maßnahmen des Unternehmers (als Arbeitgeber) sowie die Mitwirkungs- 
und Verhaltenspflichten der Versicherten (als Beschäftigte) an solchen Maßnahmen. Hierzu 
zählen etwa die in § 21 enthaltenen Grundpflichten, die Pflichten nach dem Zweiten und 
Dritten Abschnitt des Arbeitsschutzgesetzes oder die Pflicht zur Bereitstellung und Verwen-
dung der persönlichen Schutzausrüstung nach § 7 der Gefahrstoffverordnung und § 9 der 
Biostoffverordnung. 

- Satz 5 regelt die Folgen einer fehlenden Mitwirkung der Versicherten.  

Grundsätzlich entstehen Versicherungsfälle in der gesetzlichen Unfallversicherung unab-
hängig davon, ob die Versicherten durch ein vorwerfbaren Verhalten im Sinne eines Mitver-
schuldens zu dem Eintritt des Versicherungsfalls beigetragen oder ihn gegebenenfalls so-
gar allein verschuldet haben - § 7 Absatz 2 SGB VII. Dieser Grundsatz erfasst aber nur die 
Verursachung des Versicherungsfalls selbst, das heißt den Versicherungsschutz als sol-
chen, nicht aber sämtliche Konsequenzen hinsichtlich sich daraus ergebender Leistungs-
ansprüche. Da die besondere Mitwirkungspflicht des Satzes 4 erst nach dem Eintritt und 
der Anerkennung einer Berufskrankheit einsetzt, können sich die Folgen fehlenden Handels 
nur auf danach eintretende Gesundheitsschäden erstrecken. Dabei bleibt zu berücksichti-
gen, dass auch in diesen Fällen die eigentliche Ursache des Gesundheitsschadens in der 
weiter bestehenden, schädigenden Einwirkung am Arbeitsplatz liegt. Trotz der fehlenden 
Mitwirkung der Versicherten sind leistungsrechtliche Folgen deshalb nur in beschränktem 
Umfang möglich. Für die Versicherten unmittelbar erforderliche Leistungen wie z.B. Heilbe-
handlung, Pflegeleistungen oder das Verletztengeld als kurzfristige Lohnersatzleistung bei 
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit sind deshalb auch bei einem Verstoß gegen die Mit-
wirkungspflicht zu erbringen. Dies gilt grundsätzlich auch für die Rente als finanzielle Ent-
schädigung für die durch den Gesundheitsschaden eingetretene Erwerbsminderung. Ren-
tenansprüche, die bereits vor der Mitwirkungspflicht der Versicherten entstanden sind, blei-
ben durch einen Pflichtverstoß daher unberührt; dies schließt auch sog. Stützrenten mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit in Höhe von 10 Prozent nach § 56 Absatz 1 Satz 2 
SGB VII ein. Ist eine Erwerbsminderung erst danach durch die fehlende Mitwirkung der 
Versicherten eingetreten oder hat sich durch die fehlende Mitwirkung der Versicherten ver-
schlimmert, obwohl sie über Gefahren und mögliche Schutzmaßnahmen ausdrücklich in-
formiert und zur Teilnahme an konkreten Präventionsmaßnahmen aufgefordert wurden, ist 
es gerechtfertigt, den auf die Verschlimmerung entfallenden Anteil der Rente bis zur Nach-
holung der Mitwirkung ganz oder teilweise zu versagen. Je nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls kann es sich dabei um die Leistungen aus einer erstmalig festzusetzenden 
Unfallrente (Erwerbsminderung vorher unter 20 Prozent) oder um den Rentenanteil aus 
einer Verschlimmerung (Erhöhung der Erwerbsminderung um mehr als 5 Prozent) handeln. 



 - 122 - Bearbeitungsstand: 13.12.2019  10:14 Uhr 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können versagt werden, wenn sie durch die feh-
lende Mitwirkung der Versicherten an Präventionsmaßnahmen erst erforderlich geworden 
sind. Hierbei wird es sich insbesondere um Leistungen handeln, die nach Aufgabe der schä-
digenden Tätigkeit der Erlangung eines anderen Arbeitsplatzes dienen. 

Die Beweislast für den Ursachenzusammenhang zwischen der fehlenden Mitwirkung und 
der Verschlimmerung liegt bei den Unfallversicherungsträgern, das heißt nur, wenn medi-
zinisch festgestellt werden kann, dass die Verschlimmerung infolge der fehlenden Mitwir-
kung eingetreten ist, kann die Teilhabeleistung oder die entsprechende Erhöhung der Un-
fallrente versagt werden. Hierfür gelten die allgemeinen Beweismaßstäbe des Berufskrank-
heitenrechts. Die rechtserheblichen Tatsachen wie die Verschlimmerung des Gesundheits-
schadens müssen im Sinn des Vollbeweises, das heißt mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit, festgestellt werden. Für den Ursachenzusammenhang genügt die „hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit“; die bloße Möglichkeit des Ursachenzusammenhangs reicht 
nicht aus. Für die Durchsetzung gilt die allgemeine Verfahrensvorschrift des § 66 Absatz 3 
SGB I entsprechend. Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvorausset-
zungen vor, kann der Unfallversicherungsträger die Teilhabeleistung oder die Rentenleis-
tung, die er versagt hat, nachträglich ganz oder teilweise erbringen - § 67 SGB I. Für die 
Zukunft hat er sie zu erbringen. 

Zu Buchstabe f 

Das geltende Recht weist den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung bei der Fortent-
wicklung des Berufskrankheitenrechts einen ausdrücklichen Forschungsauftrag zu. Nach 
dem bisherigen Absatz 8 wirken sie bei der Gewinnung neuer medizinisch-wissenschaftli-
cher Erkenntnisse mit und sollen durch eigene Forschung oder durch Beteiligung an frem-
den Forschungsvorhaben dazu beitragen, den Ursachenzusammenhang zwischen Erkran-
kungshäufigkeiten in einer bestimmten Personengruppe und gesundheitsschädlichen Ein-
wirkungen im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit aufzuklären. 

Mit der ergänzenden Regelung zur Berichterstattung wird der Stellenwert von Forschung 
mit Berufskrankheiten-Relevanz in der öffentlichen Wahrnehmung betont sowie die Trans-
parenz der Forschung und der Forschungsförderung durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung erhöht. Gleichzeitig werden damit Anreize gesetzt, neue Forschungsthemen zu er-
schließen und Personen aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Spektrum für die Durch-
führung zu gewinnen. 

Zu Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu der durch das Bundesteilhabegesetz 
vom 23. Dezember 2016 eingeführten Terminologie. Mit dem Bundesteilhabegesetz wur-
den die bisherigen „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ als „Leistun-
gen der Sozialen Teilhabe“ neu definiert. Mit den nunmehr vorgenommenen Anpassungen 
vollzieht das SGB VII diese Entwicklung auch begrifflich nach. 

Zu Nummer 9 

§ 47 

Folgeänderung zur Änderung der §§ 90, 91. Auch die Neufestsetzung des Verletztengeldes 
bei alters- oder ausbildungsbedingt niedrigen Bezügen erfolgt künftig bei fiktiven Einkom-
men nach Altersstufen oder nach Schul- oder Berufsausbildung nach dem 30. Lebensjahr 
in pauschaler Form (vgl. Begründung zu §§ 90 und 91). 

Zu Nummer 10 

§ 85 
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In die Neufassung des § 85 wird die bisherige Regelung des § 86 zum Jahresarbeitsver-
dienst für Kinder übernommen und aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Vorschrift über 
den Mindest- und Höchstjahresarbeitsverdienst systematisch vereinheitlicht. Inhaltlich blei-
ben die bisherigen Regelungen größtenteils unverändert: Im neugefassten Absatz 1 findet 
sich wie bisher die grundsätzliche Vorschrift über den Mindestjahresarbeitsverdienst von 
Erwachsenen, im neugefassten Absatz 1a sind die bisher schon geltenden Besonderheiten 
für Kinder (Nummer 1 und 2) und Jugendliche (Nummer 3) geregelt. Da der Jahresarbeits-
verdienst für Kinder durch Einbeziehung in den § 85 künftig als Mindestregelung ausgestal-
tet ist, kann es in sehr seltenen Einzelfällen (bei hohen vorherigen Bezügen) zu einem hö-
heren Jahresarbeitsverdienst als Grundlage für Leistungen kommen. Die neue Nummer 4 
in Absatz 1a ist eine Folgeänderung zur Neuregelung des § 90, der für jüngere Versicherte 
bei der Ermittlung eines fiktiven Einkommens eine pauschale Neufestsetzung nach Alters-
stufen vorsieht (vgl. Begründung zu § 90). 

Zu Nummer 11 

§ 86 

Die bisherige Regelung des Jahresarbeitsverdienstes für Kinder wird in den neugefassten 
§ 85 aufgenommen (vgl. Begründung zu § 85). 

Zu Nummer 12 

§ 87 

Folgeänderung zur Aufhebung des § 86. Die bisherige Billigkeitsregelung für Kinder fällt 
künftig unter die entsprechende Regelung für den Mindestjahresarbeitsverdienst (vgl. Be-
gründung zur Änderung des § 85). 

Zu Nummer 13 

§ 90 

Schon die bisherigen Regelungen über die Neufestsetzung des Jahresarbeitsverdienstes 
bei Versicherungsfällen vor oder während einer Ausbildung oder vor der Vollendung des 
30. Lebensjahres sollen Härten für Versicherte vermeiden, die dadurch entstehen, dass 
Leistungen auf Dauer an ausbildungs- oder altersbedingt geringe Bezüge anknüpfen. Da-
her kann der zugrundeliegende Jahresarbeitsverdienst so angehoben werden, wie er sich 
bei einem regelmäßigen Ausbildungs- und Berufsverlauf ohne Versicherungsfall fiktiv erge-
ben hätte. Anhaltspunkte dafür sind nach geltendem Recht z.B. das tarifvertraglich vorge-
sehene Entgelt, hilfsweise das ortsübliche Entgelt, ggf. auch das Entgelt für in den wesent-
lichen Punkten gleichartige oder auch nur ähnliche Tätigkeiten. Der derzeitigen Regelung 
liegt der Gedanke zugrunde, die unterschiedlichen denkbaren Entwicklungen in jedem Ein-
zelfall möglichst konkret zu erfassen. Lediglich in Fällen, in denen gar keine Anhaltspunkte 
für einen konkreten Ausbildungsverlauf vorliegen, ist bereits heute eine stufenweise, pau-
schale Anhebung auf 100% der Bezugsgröße vorgesehen. 

Bei der Ermittlung eines fiktiven, aber möglichst konkreten Ausbildungs- und Berufsverlaufs 
ergeben sich allerdings erhebliche praktische Probleme. Dies zeigt sich vor allem bei Ver-
sicherungsfällen zu Zeitpunkten, in denen eine Berufswahl noch in weiter Zukunft liegt, bei 
den wesentlich verschiedenen Verdienstmöglichkeiten insbesondere nach Abschluss eines 
Studiums oder bei der Ermittlung des maßgeblichen fiktiven Jahresarbeitsverdienstes aus 
einer Vielzahl unterschiedlich strukturierter Tarifverträge. Insgesamt bestehen bei Neufest-
stellungsbescheiden nach der geltenden Regelung daher trotz hohem Verwaltungsaufwand 
bei Trägern und Arbeitgebern erhebliche Defizite hinsichtlich der Zielgenauigkeit der beste-
henden Regelung. 
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Sofern es für die Versicherten günstiger ist, soll nach der Neuregelung für jüngere Versi-
cherte der Jahresarbeitsverdienst generell nach Erreichen bestimmter Altersgrenzen pau-
schal bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres angehoben werden, ohne dass ein fiktiver 
Ausbildungs- und Berufsverlauf verwaltungsmäßig ermittelt werden muss. Wie schon bis-
her in den Fällen, in denen keinerlei Anhaltspunkte für einen bestimmten Ausbildungs- und 
Berufsverlauf vorliegen, soll der der Leistung zugrundeliegende Jahresarbeitsverdienst 
nunmehr in allen Fällen in mehreren Stufen auf 100% der Bezugsgröße und damit auf das 
(gerundete) Durchschnittsentgelt angehoben werden. Wurde die Hochschul- oder Fach-
hochschulreife erworben, ist wegen der langfristig typischerweise besseren Verdienstmög-
lichkeiten für diese Versicherten mit Vollendung des 30. Lebensjahres 120% der Bezugs-
größe als Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. 

§ 91 

Die Neufestsetzung des Jahresarbeitsverdienstes nach Schul- oder Berufsausbildung, die 
bisher in § 90 enthalten war, wird künftig in einer eigenen Vorschrift geregelt.  

Absatz 1 enthält Regelungen für einen Versicherungsfall während einer Berufsausbildung; 
hierzu zählt auch die Ausbildung an einer Hochschule oder Fachhochschule. 

Absatz 2 enthält Regelungen für einen Versicherungsfall während einer Schul- oder Berufs-
ausbildung nach Vollendung des 30. Lebensjahres. Hiervon abweichend enthält Absatz 3 
Regelungen für einen Versicherungsfall, der während einer Hochschul- oder Fachhoch-
schulausbildung nach Vollendung des 30. Lebensjahres eingetreten ist.  

Auch für diese Personenkreise, die ausbildungsbedingt in der Regel vorübergehend einen 
geringen Verdienst erzielen, lag der bisherigen Regelung in § 90 der Gedanke zugrunde, 
die unterschiedlichen denkbaren Entwicklungen, wie sie sich bei einem regelmäßigen Aus-
bildungs- und Berufsverlauf ohne Versicherungsfall fiktiv ergeben hätten, in jedem Einzelfall 
möglichst konkret zu erfassen. Wegen der trotz hohen Verwaltungsaufwands mangelhaften 
Zielgenauigkeit der bestehenden Regelungen wird auch für diese Fälle die Anhebung des 
Jahresarbeitsverdienstes nach Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Ausbildung pauschal vorgenommen (vgl. Begründung zu § 90).  

Lediglich nach den Regelungen in den jeweiligen Nrn. 2 bleiben für einen kleinen Perso-
nenkreis Ermittlungen der Unfallversicherungsträger hinsichtlich eines fiktiven Ausbildungs-
verlaufs weiterhin notwendig. Hat sich die Ausbildung verzögert oder wurde sie abgebro-
chen, wird der Jahresarbeitsverdienst im Regelfall nach einer festgelegten Zahl von Jahren 
nach Beginn der Ausbildung neu festgesetzt. Dieser Zeitraum beträgt regelmäßig drei Jahre 
(Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz, Absatz 2 Nummer 2). Bei Verzögerung oder Abbruch 
einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung erfolgt die Neufestsetzung regelmäßig 
nach fünf Jahren (Absatz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz, Absatz 3 Nummer 2). Kann nach 
den Ermittlungen der Unfallversicherungsträger im Einzelfall nachgewiesen werden, dass 
die Ausbildung auch ohne den Versicherungsfall keinen regelmäßigen Verlauf genommen 
hätte, ist bei einer Verzögerung für die Neufestsetzung nach § 91 wieder auf die tatsächli-
che Beendigung der Ausbildung abzustellen. Wäre die Ausbildung auch ohne den Versi-
cherungsfall abgebrochen worden, entfällt wie bisher eine Neufestsetzung. Die Vorschriften 
nach § 90 über die Neufestsetzung nach Altersstufen bei einem Versicherungsfall vor Voll-
endung des 30. Lebensjahres bleiben unberührt. 

Absatz 4 Satz 1 regelt inhaltlich wie bisher den Zeitpunkt der maßgebenden Bezugsgröße, 
also z.B. den Zeitpunkt der Beendigung einer Ausbildung. Absatz 4 Satz 2 verweist hin-
sichtlich Übergangszeiten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten auf die entsprechende 
Anwendung der für die Waisenrente geltenden Regelungen.  

Die bisher in § 91 geregelte Billigkeitsregelung bei der Neufestsetzung des Jahresarbeits-
verdienstes ist nach der Neuregelung nicht mehr erforderlich. 
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Zu Nummer 14 

§ 96 

Regelung zur Rentenzahlung wie in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 118 Absatz 2b 
SGB VI). 

Zu Nummer 15 

§ 100 

Zu Buchstabe a  

Da das Bundesministerium der Finanzen keine Aufsichtszuständigkeit im Rentenzahlver-
fahren innehat, ist eine Streichung geboten. 

Zu Buchstabe b 

Gesetzliche Klarstellung, dass die Höhe der Vergütung der Deutschen Post AG nicht un-
mittelbar durch Verordnung festgelegt, sondern diese lediglich ein Verfahren vorgeben soll, 
mit dem die Vergütungshöhe bestimmt wird (zum Beispiel durch Vereinbarung zwischen 
Unfallversicherungsträgern und Deutscher Post AG). 

Zu Nummer 16 

§ 130 

Mit der Änderung wird die Regelung der örtlichen Zuständigkeit in § 130 Absatz 2a um wei-
tere Fallgestaltungen ergänzt. Die Zuständigkeitsregelung des § 130 Absatz 2a wurde mit 
dem Vierten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Ge-
setze (Art. 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011, BGBl. I, S. 3062) in das SGB VII ein-
gefügt, um insbesondere den sich aus der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ergebenden 
grenzüberschreitenden Konstellationen gerecht zu werden. 

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst neben den Beschäftigten und selbständig Täti-
gen jedoch auch andere Versichertengruppen wie Schülerinnen und Schüler oder Studie-
rende. Nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe e der Verordnung bestimmt sich der zuständige 
Mitgliedsstaat in diesen Fällen regelmäßig nach dem Wohnsitz. So unterliegen z.B. Studie-
rende an einer ausländischen Hochschule, die ihren Wohnsitz im Inland haben, dem deut-
schen Sozialversicherungsrecht. In diesen Fällen sind für Studierende in der Regel die Un-
fallversicherungsträger im Landesbereich zuständig. Allerdings waren derartige Konstella-
tionen bislang nicht von der Regelung der örtlichen Zuständigkeit in § 130 erfasst. 

Zu Nummer 17 

§ 136 

Die Vorschrift bestimmt, dass für versicherte Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen nach 
dem neuen § 2 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe d der jeweilige Maßnahmeträger Unter-
nehmer im Sinn des Unfallversicherungsrechts ist. Im Übrigen entspricht die Vorschrift dem 
geltenden Recht. 

Zu Nummer 18 

§ 136a 
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Im Rahmen der fortschreitenden elektronischen Verarbeitung von Vorgängen im Bereich 
der gesetzlichen Unfallversicherung ist es sinnvoll und notwendig, ein einheitliches elektro-
nisch verarbeitbares Kennzeichen für die Unternehmer und ihre Unternehmen zu schaffen. 
Dadurch wird ermöglicht, ein Unternehmen einem Unternehmer eindeutig zuzuordnen, den 
Datenaustausch bei Überschneidungen der Zuständigkeit auch zwischen den Berufsgenos-
senschaften zu erleichtern und Datenübermittlungen einfacher auf ihre Richtigkeit zu prü-
fen. Im Zuge der zwischen den Berufsgenossenschaften vereinbarten Vereinheitlichung 
des Aufbaus der bestehenden Mitgliedsnummern wird das hier beschriebene Verfahren 
schrittweise mit implementiert, so dass keine zusätzlichen Aufwände durch die Umstellung 
auf die nunmehr Unternehmernummer genannte Ordnungsnummer in der Unfallversiche-
rung zu erwarten sind. Wie in allen anderen Übermittlungsverfahren der Sozialversicherung 
üblich, werden das genauere Verfahren und die zu übermittelnden Daten sowie der Aufbau 
der Datensätze in Grundsätzen geregelt, die vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu genehmigen sind. Dadurch wird eine einheitliche Verfahrensweise durch alle Betei-
ligten sichergestellt. Die Speicherung erfolgt wie schon bisher für die Mitgliedsnummer in 
der Stammdatendatei nach § 101 SGB IV. 

Die gesetzliche Normierung der Unternehmernummer begleitet rechtlich die Fortentwick-
lung der bestehenden Mitgliedsnummer in eine elektronisch prüfbare Form für alle Berufs-
genossenschaften. Diese Umstellung findet zurzeit schon schrittweise statt. Mitgliedsnum-
mern, die zum 1. Januar 2023 noch in die Unternehmernummerndatei überführt werden 
müssen, werden vollautomatisch umgestellt. Der Aufbau der Unternehmernummerndatei 
ist ein Bestandteil einer umfassenden Anpassung des Nummernsystems in der Sozialver-
sicherung mit dem Ziel, die sehr differenzierten Unternehmensstrukturen erfassen zu kön-
nen. Dazu gehört die Neuordnung der Betriebs- und Absendernummer (6. SGB IV ÄndG), 
die Neuordnung der Unternehmernummer mit diesem Gesetz und die beabsichtigte Zusam-
menführung der beiden Dateien zu einer gemeinsamen Datei mit einem weiteren Gesetz-
gebungsverfahren. Dieses Vorgehen geht zurück auf eine Arbeitsgruppe beim Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, die sich mit den Anforderungen an ein Nummernsystem 
für die Sozialversicherung auseinander gesetzt hat. Beteiligt waren daran alle Sozialversi-
cherungsträger und Vertreter der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang sind auch alterna-
tive Nummernsysteme geprüft worden. Diese erfüllen aber nicht die differenzierten Anfor-
derungen, die für die verschiedenen Verfahren in der Sozialversicherung notwendig sind. 

Durch die Fortentwicklung aus der Mitgliedsnummer entstehen den Unternehmen keine zu-
sätzlichen Aufwände, da diese Nummer im Rahmen des Stammdatenabrufes automatisch 
mit übermittelt und die Mitgliedsnummer dadurch ersetzt wird. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 19 

§ 144 

Zu Buchstabe a 

Mit der Neuregelung in Absatz 2 erübrigt sich die Regelung im bisherigen Satz 2, da es 
durch die Schließung des DO-Rechts keine Neueinstellungen im Dienstordnungsverhältnis 
mehr geben wird. Bestehende Dienstordnungen können geändert werden. 

Zu Buchstabe b 

Als Schutzrecht der Beschäftigten der Sozialversicherungsträger konzipiert ist der ur-
sprüngliche Zweck des DO-Rechts auf Grund der Entwicklung des Arbeitsschutzrechts und 
der Tarifautonomie heute hinfällig. Für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
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wurde das DO-Recht bereits im Jahr 1992 durch das Gesundheits-Strukturgesetz geschlos-
sen. In der gesetzlichen Rentenversicherung werden seit Errichtung der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See am 
1. Januar 2005 ebenfalls keine neuen Dienstordnungsverhältnisse mehr eingegangen. Im 
Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung gibt es die heutzutage vorrangig als Personal-
gewinnungsinstrument dienende Sonderform der Beschäftigungsverhältnisse im öffentli-
chen Dienst weiterhin.  

Die endgültige Schließung des DO-Rechts ist folgerichtig. Sie beendet eine sachlich nicht 
zu rechtfertigende Privilegierung. Die Unfallversicherungsträger und ihre Tarifpartner kön-
nen durch eine passgenaue Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Tarifverträge auch 
künftig attraktive Beschäftigungsbedingungen schaffen. So ist es ihnen im Rahmen der 
Selbstverwaltung möglich, die spezifischen Berufsbilder und Belange der Unfallversiche-
rungsträger zu berücksichtigen und als moderner Arbeitgeber konkurrenzfähig zu sein. 

Von der Schließung des DO-Rechts sind die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften, 
die SVLFG sowie die Unfallversicherungsträger im Kommunal- und Landesbereich betrof-
fen.  

Bei den bundesunmittelbaren Unfallversicherungsträgern sind nach Angabe des Statisti-
schen Bundesamtes derzeit circa 22.000 Personen beschäftigt, davon circa 8.300 im DO-
Verhältnis. Bei der SVLFG sind von den circa 5.000 Beschäftigten 2.100 Beschäftigungs-
verhältnisse im Dienstordnungsverhältnis begründet. Im Landes- und kommunalen Bereich 
der Träger der Unfallversicherung werden derzeit circa 500 DO-Angestellte beschäftigt. 

Beschäftigungsverhältnisse, die einer Dienstordnung unterstehen, werden nicht mehr neu 
begründet. Bestehende Dienstordnungsverhältnisse werden durch den Gesetzentwurf nicht 
berührt, das heißt Personen, die am 31.12.2022 bereits dienstordnungsmäßig angestellt 
waren, können im bisherigen System verbleiben (Besitzstandsregelung). Dies gilt auch für 
DO-Angestellte im Vorbereitungsdienst („DO-Angestellte auf Widerruf“) nach Bestehen der 
vorgeschriebenen Abschlussprüfung und bei einem Wechsel von einem Unfallversiche-
rungsträger zu einem anderen. Damit wird das Vertrauen der bisher in einem Dienstord-
nungsverhältnis angestellten Beschäftigten in diesen Status geschützt. Unter Beachtung 
des bestehenden Rechts können DO-Angestellte weiterhin befördert werden und aufstei-
gen. 

Zu Nummer 20 

Zu § 168 

Mit dem angefügten Satz wird klargestellt, dass der Unfallversicherungsträger - wie seit 
jeher in der Praxis üblich - in der Regel vor Erteilung des Beitragsbescheids keine Anhörung 
nach § 24 SGB X durchführen muss. Das Bundessozialgericht hatte dagegen in jüngster 
Zeit Hinweise gegeben, dass nach seinem Verständnis vor dem Erlass von Beitragsbe-
scheiden zumindest dann eine Anhörung nach § 24 Absatz 2 SGB X durchzuführen sei, 
wenn eine Ermessensentscheidung nicht vorlag, warum von einer Anhörung abgesehen 
wurde.  

Da es sich bei Beitragsbescheiden um Massenverwaltungsakte im Sinne des § 24 Absatz 2 
Nummer 4 SGB X handelt, sie im Allgemeinen auf den vom Unternehmer gemeldeten Ent-
geltangaben beruhen (§ 24 Absatz 2 Nummer 3) und dieser bereits alle Beitragsparameter 
(Gefahrklasse, Beitragsfuß) vor Erlass des Beitragsbescheides kennt, ist eine vorherige 
Anhörung und auch eine Ermessensentscheidung über die Nichtdurchführung einer Anhö-
rung zur Vermeidung einer Überraschungsentscheidung nicht erforderlich. Diese Anhörung 
bleibt den Fällen des § 168 Absatz 2 Satz 1 vorbehalten. Absatz 2 Satz 2, der von diesen 
Fällen wiederum Ausnahmen bestimmt, bleibt unberührt. 
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Zu Nummer 21 

§ 182 

Es handelt sich um die Bereinigung eines Redaktionsversehens. Die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau soll auch weiterhin die Möglichkeit erhalten, für 
Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung (wie z.B. Jagden) in ihrer Satzung Mindestbei-
träge und Berechnungsgrundlagen für Grundbeiträge festzulegen. 

Zu Nummer 22 

§ 204 

Folgeänderung zu § 136a. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, g und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 23 

§ 213 

Die Übergangsregelung zum Versicherungsschutz für freiwillige Helfer im Ausland (Geltung 
vom 1. November 2014 bis 31. Dezember 2015) kann wegen Zeitablaufs aufgehoben wer-
den. 

Zu Nummer 24 

§ 214 

Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung der §§ 90 und 91. 

Zu Nummer 25 

§ 217 

Die Übergangsregelung für zurzeit des Inkrafttretens des SGB VII geleistete Kinderzulagen 
kann wegen Zeitablaufs aufgehoben werden. 

Zu Nummer 26 

§ 218b 

Die Vorschrift bestimmt, dass für die rückwirkende Anerkennung von Berufskrankheiten, 
die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits in der Berufskrankheiten-Verordnung be-
zeichnet sind, weiterhin die Regelungen des § 6 BKV gelten. Die mit diesem Gesetz in § 9 
Absatz 2a getroffene neue Rückwirkungsregelung gilt nur für künftige Berufskrankheiten. 

Zu Nummer 27 

§ 218d 
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Die Regelung über die einmalige Berichtspflicht der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung zur besonderen Zuständigkeitsregelung für die Unfallversicherungsträger der Län-
der und Kommunen („Moratorium“) zum 31. Dezember 2013 kann wegen Zeitablaufs auf-
gehoben werden. 

Zu Nummer 28 

§ 218e 

Die Übergangsregelung zur Durchführung der Betriebsprüfung in den Jahren 2010 und 
2011 (für den Zeitraum 2005 bis 2008) durch die Unfallversicherungsträger kann wegen 
Zeitablaufs aufgehoben werden. 

Zu Nummer 29 

§ 218f 

Mit Gesetz wird der bei einigen Berufskrankheiten bestehende Unterlassungszwang abge-
schafft. Gleichzeitig werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um insbesondere die In-
dividualprävention zu stärken und damit der Verschlimmerung eingetretener Berufskrank-
heiten entgegenzuwirken, Erleichterungsmöglichkeiten im Feststellungsverfahren rechtlich 
verankert sowie eine Berichtspflicht zur Forschungsförderung eingeführt. Mit der Evaluation 
soll die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nach einem Zeitraum von fünf Jahren überprüft 
werden. 

Zu Nummer 30 

§ 220 

Die Übergangsregelung für den Lastenausgleich zwischen den gewerblichen Berufsgenos-
senschaften für die Ausgleichsjahre 2008 bis 2013 kann wegen Zeitablaufs aufgehoben 
werden. 

Zu Nummer 31 

§ 221 

Die Übergangsregelungen zur Betriebs- und Haushaltshilfe, zur Umlage für das Jahr 2012 
und zu den neuen Beitragsmaßstäben der SVLFG können wegen Zeitablaufs aufgehoben 
werden. 

Zu Nummer 32 

§ 224 

Zu Absatz 1 

Die Übergangsvorschrift korrespondiert mit § 136a. Es wird geregelt, das die Umstellung 
der Mitgliedsnummern auf die Unternehmernummer bis zum 1. Januar 2023 automatisiert 
erfolgen soll und abzuschließen ist. Der Unternehmer erhält eine Mitteilung, aus dem sich 
seine Nummer und die Nummern der ihm zugeordneten Unternehmen ergibt. Ab dem 1. Ja-
nuar 2023 wird dann im gesamten Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung nur noch 
ein einheitlich aufgebautes Kennzeichen für die Unternehmen verwendet. Dies findet dann 
auch in den Meldeverfahren für die Unfallversicherung Anwendung. 

Zu Absatz 2 
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Die Inhalte des zentralen Dateisystems für die Unternehmernummer und die zur Identifizie-
rung des Unternehmens erforderlichen Daten nach § 136a Absatz 1 Satz 5 müssen im Vor-
feld der Umstellung auf die neue Unternehmernummer – soweit noch nicht vorhanden – 
sukzessive erhoben und zusammengeführt werden. Hierfür bedarf es eines ausreichenden 
zeitlichen Vorlaufs. Da § 136a am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, ermöglicht die Ergänzung 
von § 224 die Datenverarbeitung bereits ab 1. Juli 2020. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

§ 28 

Ziel der Regelung des § 28 ist, die Situation desjenigen Leistungsberechtigten zu verbes-
sern, der durch die (erfolglose) Beantragung einer anderen Sozialleistung von dem Antrag 
auf die ihm zustehende Sozialleistung zunächst abgesehen hatte. Durch die Einfügung ei-
nes neuen Satzes wird zur Klarstellung die Rücknahme eines Antrages vor Erlass einer 
negativen Entscheidung als eine weitere Tatbestandsalternative ausdrücklich in die Vor-
schrift aufgenommen.  

Bislang sind die Fälle der Rücknahme des zuerst gestellten Antrages vor Erlass einer ne-
gativen Verwaltungsentscheidung nicht ausdrücklich vom Wortlaut der Vorschrift umfasst. 
Vom Sinn und Zweck der Vorschrift her darf es jedoch im Ergebnis keinen Unterschied 
machen, weshalb die antragstellende Person die zunächst beantragte Sozialleistung nicht 
erhält. Das bedeutet, dass es keine Auswirkungen haben darf, ob vor Beantragung der 
einschlägigen Sozialleistung eine negative Verwaltungsentscheidung ergeht, oder die an-
tragstellende Person den Antrag vor Erlass einer negativen Entscheidung zurücknimmt.  

Deshalb sind die Fälle der Rücknahme eines Antrages auf eine nicht einschlägige Sozial-
leistung den Fällen einer negativen Verwaltungsentscheidung gleichzustellen. Zumal im 
Falle eines voraussichtlich nicht erfolgreichen Antrages die Rücknahme durch den Antrag-
steller der Verwaltung den Aufwand einer negativen Entscheidung ersparen wird und 
dadurch Zeitverzögerungen vermieden werden. 

Zu Nummer 2 

§ 37 

Mit dem neuen Absatz 2b werden die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende in die Lage versetzt, im Rahmen eines Pilotverfahrens Erfah-
rungen mit den Auswirkungen einer Zugangsfiktion bei der Bekanntgabe von elektronischen 
Verwaltungsakten über Abrufverfahren in Portalen zu sammeln. Die gewonnen Erfahrun-
gen können bei der weiteren Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der insoweit zu 
erwartenden allgemeinen Regelung berücksichtigt werden. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 3  

§ 74a 
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Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Mit den Streichungen in Absatz 1 und Absatz 2 wird den Änderungen des § 755 Absatz 2 
Satz 2 und § 802l Absatz 1 Satz 2 der ZPO durch das Gesetz zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuch-
rechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitrei-
bungsordnung (EuKoPfVODG) vom 21. November 2016 (BGBl. I, S. 2591) Rechnung ge-
tragen. In diesen Regelungen ist für die rechtmäßige Erhebung von Sozialdaten durch Ge-
richtsvollzieher unter anderem bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung die 
Forderungsmindesthöhe von 500 Euro entfallen. Mit der Streichung in Absatz 2 entfällt nun 
in der - für die gesetzlichen Rentenversicherungsträger maßgeblichen - korrespondieren-
den Übermittlungsbefugnis im Sozialgesetzbuch ebenfalls die Forderungsmindesthöhe von 
500 Euro als Voraussetzung für die Übermittlung der Sozialdaten an die ersuchenden Ge-
richtsvollzieher. Für die Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Forderungen durch Voll-
streckungsbehörden wird mit der Streichung in Absatz 1 ein Gleichlauf mit den diesbezüg-
lichen Sachaufklärungsbefugnissen der Gerichtsvollzieher geschaffen. 

Das Ersuchen der Gerichtsvollzieher nach Absatz 2 sowie die diesbezüglich erfolgende 
Auskunftserteilung durch die gesetzlichen Rentenversicherungsträger sind elektronisch ab-
zuwickeln. Die Übermittlungen erfolgen dabei über das elektronischen Gerichts- und Ver-
waltungspostfach „EGVP“, bzw. über die Anwendung „elektronische Gerichtsvollzieher 
(eGVZ)“. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und g der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 4 

§ 76 

Die Übermittlung von Sozialdaten, die den Sozialleistungsträgern von einem Arzt, einer 
Ärztin oder einem anderen Geheimnisträger (§ 203 Absatz 1 und 4 des StGB) zugänglich 
gemacht worden sind, unterliegt nach § 76 Absatz 1 einer zusätzlichen Einschränkung. 
Diese Übermittlungssperre erschwert die Geltendmachung und Durchsetzung sowie die 
Abwehr von Erstattungs- oder Ersatzansprüchen, zu der eine Übermittlung von medizini-
schen Sozialdaten benötigt wird. 

Vor dem Hintergrund der in § 76 Absatz 1 SGB IV statuierten Verpflichtung der Sozialleis-
tungsträger, Einnahmen (dazu zählen unter anderem auch Ansprüche aus Erstattung zu 
Unrecht erbrachter Leistungen und Ersatzansprüchen) vollständig und rechtzeitig zu erhe-
ben, und im Interesse der Solidargemeinschaft wird daher der Ausnahmenkatalog des § 76 
Absatz 2 um eine weitere Nummer ergänzt, so dass die Übermittlungssperre nach Absatz 1 
des § 76 nicht im Rahmen der Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- oder 
Ersatzansprüchen sowie im Rahmen der Abwehr von Ansprüchen gilt. Dies entspricht zu-
dem der Wertung der Regelung in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f, 1. Alt. der Verordnung 
(EU) 2016/679. Die Empfänger der Sozialdaten im Rahmen der Geltendmachung und 
Durchsetzung sowie der Abwehr von Erstattungs- oder Ersatzansprüchen unterliegen der 
Verpflichtung zur Geheimhaltung und Zweckbindung nach § 78 (sog. verlängerter Sozial-
datenschutz) sowie ggf. auch den Pflichten zur Wahrung von Geheimnissen, die sich aus 
anderen Gesetzen (z.B. Deutsches Richtergesetz, Bundesbeamtengesetz) und aus der 
Verordnung (EU) 2016/679 ergeben. Eine unsachgemäße und unangemessene Benach-
teiligung der betroffenen Personen durch die neue Regelung ist daher nicht anzunehmen. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
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Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 5  

§ 77 

Die Änderungen erfolgen aus Gründen der Rechtssicherheit. Aus dem fünften Kapitel der 
Verordnung (EU) 2016/679 ergeben sich unmittelbar Bedingungen, unter denen die Über-
mittlung von personenbezogenen Daten, an Personen oder Stellen in Drittstaaten oder an 
internationale Organisationen, für die kein Angemessenheitsbeschluss besteht zulässig ist. 
Gestützt auf Artikel 49 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 werden in Bezug auf Sozi-
aldaten abweichende Regelungen getroffen.  

Wie im bisherigen Recht ist eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in 
Drittstaaten oder an internationale Organisationen, für die kein Angemessenheitsbeschluss 
besteht, gestützt auf Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 unzu-
lässig.  

Der im geltenden Recht enthaltene Verweis auf Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch-
stabe a der Verordnung (EU) 2016/679 entfällt aus Gründen der Rechtssicherheit. Es 
könnte anderenfalls der Eindruck entstehen, als ob eine Übermittlung von Sozialdaten 
durch Stellen nach § 35 SGB I an Personen oder Stellen in Drittstaaten oder an internatio-
nale Organisationen, für die kein Angemessenheitsbeschluss besteht, gestützt auf einer 
Einwilligung der betroffenen Person zulässig wäre. Jedoch ergibt sich aus Artikel 49 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2016/679, dass die Ausnahmetatbestände des Artikel 49 Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 nicht für Tätigkeiten gelten, die Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen Befug-
nisse durchführen. Klarstellend wird der Ausnahmetatbestand des Artikel 49 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/679 ausgeschlossen, für den im Rah-
men der Verarbeitung von Sozialdaten kein Anwendungsbereich besteht. Abweichend vom 
bisherigen Recht ist die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in Dritt-
staaten oder an internationale Organisationen, für die kein Angemessenheitsbeschluss vor-
liegt, nach Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben d, e und f der Verordnung (EU) 
2016/679 zulässig, wobei die von Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d in Verbin-
dung mit Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 geforderten wichtigen Gründe des öffent-
lichen Interesses nur vorliegen, soweit die betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse 
am Ausschluss der Übermittlung hat und die Übermittlung in Anwendung zwischenstaatli-
cher Übereinkommen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit erfolgt oder soweit die Vo-
raussetzungen des § 69 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder des § 70 vorliegen. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 6  

§ 78 

Der neue Absatz 5 regelt eine Durchbrechung der aus dem Sozialgeheimnis folgenden 
Zweckbindung für Sozialdaten, wonach Sozialdaten grundsätzlich nur zu den Zwecken ver-
arbeitet werden dürfen, zu denen sie übermittelt wurden. Aus der Regelung folgt jedoch 
keine Verarbeitungsbefugnis, die Grundlage für die zweckändernde Weiterverarbeitung der 
Sozialdaten sein kann. Es wird lediglich die bisher bestehende Zweckbindung für die Fälle 
aufgehoben, in denen Sozialdaten den Behörden der Zollverwaltung nach § 74a Absatz 1 
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zur Vollstreckung einer öffentlich-rechtlichen Forderung beziehungsweise im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung nach § 66 zur Vollstreckung von Forderungen der Sozialleistungsträger 
übermittelt wurden, so dass bei Vorliegen einer entsprechenden zweckändernden Verar-
beitungsbefugnis (z.B. § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung - AO) die 
Sozialdaten auch zur Vollstreckung anderer öffentlich-rechtlicher Forderungen herangezo-
gen werden können. Dabei kann es sich auch um Ansprüche handeln, die nicht den Stellen 
nach § 35 SGB I zustehen. 

Hintergrund der Rechtsänderung ist, dass die Vollstreckungsstellen der Zollverwaltung un-
ter anderem auch Steuer- und Abgabenforderungen der Finanzverwaltung (z.B. Zölle, Kraft-
fahrzeugsteuer, Energiesteuer) vollstrecken. Die dafür erforderlichen personenbezogenen 
Daten unterfallen dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) und dürfen gemäß § 249 Absatz 2 
Satz 2 AO auch für die Vollstreckung nichtsteuerrechtlicher Forderungen genutzt werden. 

Bisher folgt aus dem Sozialgeheimnis das Erfordernis, dass die Sozialdaten bei den Behör-
den der Zollverwaltung getrennt von dem Steuergeheimnis unterfallenden Daten gespei-
chert beziehungsweise auf sonstige Wiese verarbeitet werden. Die strikte Trennung dieser 
Daten ist in der Praxis nicht umsetzbar. Außerdem ist es für die betroffenen Bürger nicht 
nachvollziehbar, wenn sie den Vollziehungsbeamten des Zolls zweimal dieselbe Auskunft 
über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geben müssen, weil neben einer steuerrechtlichen 
Forderung auch eine sozialrechtliche Forderung vollstreckt wird. Mit der Rechtsänderung 
erfolgt somit eine Vereinfachung des Vollstreckungsverfahrens auch im Interesse der 
Schuldner. Darüber hinaus dient sie dem Bürokratieabbau. 

Die übermittelten Sozialdaten verlieren damit jedoch nicht ihren Charakter als Sozialdaten, 
so dass sie weiterhin dem Sozialgeheimnis unterliegen und die betroffenen Personen sich 
auf ihre Rechte nach §§ 81 bis 84 in Verbindung mit Kapitel III der Verordnung (EU) 
2016/679 berufen können. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 7  

§ 94 

Zu Buchstabe a 

Mit dem neuen Satz 2 wird geregelt, dass eine nach Satz 1 gebildete Arbeitsgemeinschaft 
im Rahmen der ihr übertragenen Aufgabenerfüllung ihrerseits auch weitere Arbeitsgemein-
schaften bilden oder sich an weiteren Arbeitsgemeinschaften beteiligen kann. Gleichzeitig 
wird mit dem neuen Satz 3 - ebenso wie bei den Einrichtungen (§ 85 Absatz 3c neu SGB IV) 
- die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, denen ihrerseits Arbeitsgemeinschaften als Mit-
glied angehören, auf drei Beteiligungsebenen begrenzt. Für weitergehende Beteiligungs-
strukturen, die sich wegen ihrer Intransparenz einer wirksamen Aufsicht entziehen könnten, 
wird auch kein praktisches Bedürfnis gesehen. Der neue Satz 3 findet jedoch nach § 120 
Absatz 7 neu nur Anwendung für die Bildung von und den Beitritt zu Arbeitsgemeinschaften, 
wenn diese nach dem 30. Juni 2020 erfolgt. Diese Regelung sieht einen Bestandsschutz 
für die bereits bestehenden Arbeitsgemeinschaften vor, die mehr als drei Beteiligungsebe-
nen haben. 

Mit diesen neuen Regelungen wird auch klargestellt, dass die rechtlich zulässigen, mehr-
stufigen Arbeitsgemeinschaften nach den allgemeinen Regeln der staatlichen Aufsicht un-
terliegen. 
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Ferner werden die Unterrichtungspflichten nach dem neuen Satz 4 um den Fall der Auflö-
sung einer Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise des Austritts aus einer Arbeitsgemein-
schaft ergänzt. Durch diese zusätzlichen Unterrichtungspflichten entsteht den Versiche-
rungsträgern in geringfügigem Umfang ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Die Auf-
sichtsbehörden werden dadurch von entsprechenden Nachfragen entlastet. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Änderung wird zusätzlich auf die Aufsichtsmittel nach § 89 SGB IV verwiesen, um 
eine effektive Aufsicht zu gewährleisten. Eine entsprechende Regelung galt bisher nur für 
Arbeitsgemeinschaften, an denen die Kassenärztliche Bundesvereinigungen oder der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen beteiligt sind (§§ 77b Absatz 3, 219 Absatz 4 
SGB V). Die Änderung ist notwendig, damit die Aufsichtsbehörden auch Arbeitsgemein-
schaften zur Behebung von Rechtsverstößen verpflichten können. Bisher konnten nur die 
einzelnen Mitglieder einer Arbeitsgemeinschaft über ihre jeweils zuständigen Aufsichtsbe-
hörden verpflichtet werden. Dieser Weg stößt in der Praxis jedoch angesichts der hohen 
Mitgliederzahl und heterogener Aufsichtszuständigkeiten vieler Arbeitsgemeinschaften auf 
zu hohe Hürden. Da es nur noch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen gibt, wird 
der Wortlaut redaktionell entsprechend angepasst.  

Um Informationsdefizite und gegenläufiges Verwaltungshandeln der beteiligten Aufsichts-
behörden zu vermeiden, wird mit einem neuen Satz 2 geregelt, dass die Aufsichtsbehörde 
vor einem Gebrauch der Aufsichtsmittel ggf. andere Aufsichtsbehörden, die für Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft zuständig sind, rechtzeitig unterrichten und ggf. zumindest einmal 
anhören muss. Die Herstellung des Einvernehmens ist jedoch im Interesse einer effektiven 
Aufsicht keine Voraussetzung.  

Zu Buchstabe c 

Die Ergänzung greift einen Beschluss der 93. Arbeitstagung der Aufsichtsbehörden der So-
zialversicherungsträger auf. Die Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde richtet sich 
gemäß § 94 Absatz 2 Satz 1 grundsätzlich nach den Regelungen der §§ 90, 90a SGB IV. 
Danach ist für die Festlegung der aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit auch die Frage maß-
geblich, ob und inwieweit sich der räumliche Zuständigkeitsbereich einer Arbeitsgemein-
schaft auf das Gebiet eines Bundeslandes beschränkt oder darüber hinaus erstreckt. Mit 
dem neuen Satz 1 werden zur Bestimmung des räumlichen Zuständigkeitsbereichs für die 
Aufsicht über die Arbeitsgemeinschaften zwei Kriterien konkretisierend festgelegt. Bislang 
wurde regelmäßig auf einen räumlichen versichertenbezogenen Kreis abgestellt (vgl. BSG 
Urt. vom 16.12.1965, Az. 3 RK 33/62). Arbeitsgemeinschaften erbringen jedoch nicht nur 
sozialrechtliche Leistungen unmittelbar an die Versicherten (Versichertenbezug), sondern 
nehmen auch Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch über ihre Mitglieder hinaus in einem 
Außenverhältnis gegenüber Dritten wahr (sonstiger Drittbezug). Deshalb wird klargestellt, 
dass für die Annahme eines räumlichen Zuständigkeitsbereichs im Sinne von § 90 SGB IV 
zumindest eines dieser beiden Kriterien erfüllt sein muss. 

Die nähere Abgrenzung zwischen Bundes- und Länderaufsicht bestimmt sich danach nach 
der Anzahl der Bundesländer, auf die sich die Wirkung der Leistungen erstreckt. Erbringt 
eine Arbeitsgemeinschaft Leistungen für Versicherte nur in einem Bundesland, oder 
schließt sie mit Dritten Verträge mit Wirkung nur für ein Bundesland, erstreckt sich auch ihr 
räumlicher Zuständigkeitsbereich nur auf dieses Bundesland. Erstreckt sich die Wirkung 
der Leistungen beziehungsweise Aufgabenwahrnehmung auf mehr als ein Land, aber nicht 
mehr als drei Länder, gilt § 90 Absatz 3 SGB IV entsprechend. Hierdurch ergibt sich klar 
aus dem Gesetz, welche Behörde für die Ausübung der Aufsicht über eine Arbeitsgemein-
schaft zuständig ist und ggf. von den Aufsichtsmitteln gemäß § 89 SGB IV Gebrauch ma-
chen darf. 
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Die Ergänzung mit einem neuen Satz 3 trägt solchen Fällen Rechnung, in denen es sowohl 
an einem territorialen Zuständigkeitsbereich als auch an einem hinreichenden Bezug zum 
Sitzland fehlt, weil bundesunmittelbare Träger die absolute Mehrheit der Anteile oder der 
Stimmen innehaben. 

Zu Nummer 8  

§ 101a 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, g und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 der Vorschrift regelt die Verpflichtung der Datenstelle der Rentenversicherung zur 
Weiterleitung von Mitteilungen der Meldebehörden an die Deutsche Post AG. Mit der zu-
sätzlichen Weitergabe von Namensänderungen und des Eheschließungsdatums wird die 
sichere Zuordnung einer gegebenenfalls zwischenzeitlich eingegangenen Sterbemeldung 
nach § 119 Absatz 3 Nummer 1 SGB VI beim Renten Service der Deutschen Post AG er-
möglicht. Somit können Überzahlungen bei der Rentenversicherung reduziert werden. Die 
Vorschrift entspricht insoweit § 196 SGB VI. 

Zu Buchstabe b und Buchstabe c 

Mit der Ergänzung erhält die Deutsche Post AG die Befugnis, die berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtungen über die Sterbefälle, Eheschließungsdaten sowie Namens- und An-
schriftenänderungen zu informieren, die ihr zuvor durch die Datenstelle der Rentenversi-
cherung mitgeteilt wurden. Die Weiterübermittlung erfolgt zweckgebunden, um den berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen die Aktualisierung ihrer Mitgliederbestände zu er-
möglichen.  

Die Rechtsänderung erfolgt, da die berufsständischen Versorgungseinrichtungen mit den 
in § 101a und § 69 Absatz 2 SGB X genannten Stellen, die alle Aufgaben mit sozialrechtli-
chen Charakter erfüllen, vergleichbar sind. Mit ihr wird der Bürokratieabbau gefördert und 
eine Erleichterung für die Betroffenen erreicht. Denn mit dem Datenaustausch wird die kos-
tenaufwändige jährliche Lebensbescheinigung entbehrlich und für hochbetagte, erkrankte 
oder behinderte Menschen kommt es zu einer erheblichen Vereinfachung. 

Voraussetzung der Übermittlung ist, dass sich aus dem Landesrecht beziehungsweise Sat-
zungsrecht der jeweiligen berufsständischen Versorgungseinrichtung ihre Befugnis zur Er-
hebung der durch die Deutsche Post AG übermittelten personenbezogenen Daten ergibt. 
Nach § 67d Absatz 1 SGB X, der nach § 35 Absatz 5 Satz 1 SGB I auch für die Sterbefall-
daten anwendbar ist, trägt die Deutsche Post AG die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Bekanntgabe der personenbezogenen Daten. Dabei hat sie zu prüfen, ob im jeweiligen 
Landes- beziehungsweise Satzungsrecht eine Erhebungsbefugnis für die berufsständische 
Versorgungseinrichtung besteht. Die Vorschrift, aus der sich die Erhebungsbefugnis ergibt, 
wird der Deutschen Post AG im Rahmen der Vertragsverhandlungen nach Absatz 3 Num-
mer 2 regelmäßig mitgeteilt werden. 

Aus den Grundsätzen der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit (Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679) ergibt sich, dass die Deutsche Post AG nur 
Mitteilungen zu den bei der jeweiligen berufsständischen Versorgungseinrichtung vorhan-
denen Mitgliedern weiterleitet. Der Deutschen Post AG muss daher im Vorfeld der Mitglie-
derbestand mitgeteilt werden, damit sie diesen mit den Mitteilungen der Datenstelle der 
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Rentenversicherung abgleichen kann. Die hierzu notwendigen Vereinbarungen mit den be-
rufsständischen Versorgungseinrichtungen erfolgen auf Grund eines Vertrags nach Ab-
satz 3 Nummer 2. Die Befugnis der berufsständischen Versorgungeinrichtungen zum Ab-
schluss eines solchen Vertrages ergibt sich aus dem jeweiligen Landes- beziehungsweise 
Satzungsrecht. 

Zu Nummer 9 

§ 116 

Die Änderung von Absatz 6 Satz 1 verhindert, dass der Geschädigte für dasselbe Scha-
densereignis sowohl Leistungen aus der Sozialversicherung als auch aus der Haftpflicht-
versicherung der im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden schädigenden Person beanspruchen kann. Künftig gehen Ersatzansprü-
che nach Absatz 1 daher auf den jeweiligen Träger über; sie können vom Träger allerdings 
grundsätzlich nicht geltend gemacht werden. 

Der Ausschluss gilt nicht in Fällen, in denen ein Schaden durch den Betrieb eines Fahr-
zeugs entstanden ist, für das eine Versicherung nach § 1 des Gesetzes über die Pflichtver-
sicherung für Kraftfahrzeughalter oder § 1 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung 
für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger besteht. Der Anspruch kann in 
diesen Fällen nicht gegenüber der schädigenden Person, sondern nur gegenüber der Haft-
pflichtversicherung geltend gemacht werden. Durch den Eintritt der Haftpflichtversicherung 
ist eine Störung des Friedens sowie der wirtschaftlichen Einheit der häuslichen Gemein-
schaft nicht zu befürchten. Daher besteht in diesen Fällen keine Rechtfertigung für den 
Regressausschluss, da das Haftungsprivileg dem Schutz nahestehender Personen und 
nicht dem Schutz der Haftpflichtversicherungsunternehmen dient. 

Vielmehr besteht ein Interesse der Solidargemeinschaft, dass für die durch das schädi-
gende Ereignis entstandenen Aufwände für Sozialleistungen, wie von der Grundregelung 
des § 116 Absatz 1 vorgesehen, verursachergerecht die schädigende Person beziehungs-
weise in diesem Fall ihre Haftpflichtversicherung aufkommt, die sie für Schadensfälle ab-
geschlossen hat. Die Einstandspflicht der Haftpflichtversicherung ist in diesen Fällen auch 
sachgerecht, da die Haftpflichtversicherung zuvor Prämien des Versicherungsnehmers zur 
Deckung des versicherten Risikos vereinnahmt hat und ihn dafür in ihrem Verhältnis von 
der Haftung freistellt. 

Da die Haftung des zum Schadensersatz Verpflichteten in diesen Fällen mit Ausnahme 
vorsätzlicher Verursachung auf die Höhe der aus der bestehenden Haftpflichtversicherung 
zur Verfügung stehenden Versicherungssumme begrenzt ist, ist auch nicht zu befürchten, 
dass es bei darüber hinaus gehenden Forderungen zu einer Aushöhlung der Haftungspri-
vilegierung für den geschützten Personenkreis kommt. 

Die Beschränkung des Regressausschlusses auf Familienangehörige in häuslicher Ge-
meinschaft entspricht nicht mehr den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Die für die 
Änderung von Absatz 6 Satz 1 maßgeblichen Erwägungen gelten darüber hinaus für alle 
Personen, die in einem familiären Näheverhältnis in häuslicher Gemeinschaft miteinander 
leben. 

Die bisherige Beschränkung des Wortlauts von Absatz 6 Satz 1 auf Familienangehörige 
wird daher aufgehoben und die Regelung an die geänderten gesellschaftlichen Verhält-
nisse angepasst, ohne dass die Reichweite des Anwendungsbereichs inhaltlich über die 
ohnehin bereits von der Rechtsprechung aufgezeigten Weiterungen hinaus verändert wer-
den soll (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5.2.2013 zur Einbeziehung der nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft; Az: VI ZR 274/12).  

Dementsprechend bleibt § 116 Absatz 6 Satz 2 unverändert bestehen, da die Begründung 
der häuslichen Gemeinschaft nach dem schadensverursachenden Ereignis wie bislang nur 
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dann eine Haftungsprivilegierung rechtfertigt, wenn die Personen ihre besondere Bindung 
durch eine Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft manifestieren. 

Der neue Absatz 6 ist nach § 120 Absatz 1 Satz 3 neu nur auf Schadensereignisse nach 
dem 30. Juni 2020 anzuwenden; für frühere Schadensereignisse gilt das bis 30. Juni 2020 
geltende Recht weiter. 

Zu Nummer 10 

§ 120 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung des § 116 Absatz 6 wird der Regress der Sozialversicherungsträger in 
Fällen ermöglicht, in denen eine Haftpflichtversicherung für den vom privilegierten Angehö-
rigen verursachten Schaden einsteht. In Altfällen, in denen der Anspruchsübergang auf 
Grund des Angehörigenprivilegs ausgeschlossen war, soll der Schadensersatzanspruch 
nicht nachträglich infolge der Rechtsänderung übergehen. Im Sinne der Rechtssicherheit 
und Vorhersehbarkeit soll die auf Grund der Rechtsänderung modifizierte Risikoverteilung 
zwischen Sozialversicherungsträgern und Haftpflichtversicherungen nur für Fälle gelten, in 
denen das Schadensereignis nach dem Zeitpunkt der Rechtsänderung liegt. Es wird auf 
den Zeitpunkt des Eintritts des schädigenden Ereignisses abgestellt (den Haftungsgrund) 
und nicht auf den Eintritt des Schadens, der auch noch zeitlich nachgelagert auftreten kann.  

Zu Buchstabe b 

Aufhebung der Regelung erfolgt zur Rechtsbereinigung auf Grund des Ablaufs der Über-
gangsregelung. 

Zu Buchstabe c 

§ 94 Absatz 1a Satz 3 regelt, dass die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, denen ihrerseits 
Arbeitsgemeinschaften als Mitglied angehören, auf drei Beteiligungsebenen begrenzt ist 
und somit weitere Beteiligungsebenen unzulässig sind. Im Sinne der Rechtssicherheit und 
Vorhersehbarkeit sieht der neue Absatz 7 einen Bestandsschutz für Fälle vor, in denen es 
derzeit bereits Arbeitsgemeinschaften mit mehr als drei Beteiligungsebenen gibt. Diese dür-
fen in der bestehenden Struktur weitergeführt werden. 

Zu Artikel 9 (Gesetz zur Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten bei 
internationalen Organisationen in der Rentenversicherung) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Zu Nummer 1 und Nummer 2 

Das Gesetz verfolgt den Zweck, Nachteile in der gesetzlichen Rentenversicherung, der Al-
terssicherung der Landwirte und in der Krankenversicherung der Rentner für Personen zu 
verhindern, die auf Grund ihrer Beschäftigung für eine internationale Organisation mit Sitz 
in einem Mitgliedstaat der EU, einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweiz einem Son-
derversorgungssystem der internationalen Organisation zugehörig sind oder waren. Die 
Sonderversorgungssysteme internationaler Organisationen einerseits und die national-
staatlichen gesetzlichen Rentenversicherungssysteme andererseits sind nicht durch zwi-
schen- oder überstaatliches Recht miteinander koordiniert. Dies stellt ein Mobilitätshinder-
nis für betroffene Personen dar, da diese in den einzelnen Systemen entweder keinen An-
spruch erlangen oder nicht den für sie günstigeren Anspruch, den sie hätten, wären die 
Zeiten vollständig in einem der Systeme zurückgelegt worden. 
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Der EuGH hat die Mitgliedstaaten verpflichtet, vorbeschriebene Nachteile für betroffene 
Personen zu beseitigen. So hat der EuGH mit seinen Urteilen in den Rechtssachen „Gar-
della“ vom 4. Juli 2013 (C-233/12) und „My“ vom 16. Dezember 2004 (C-293/03) festge-
stellt, dass sich eine Beschäftigung bei einer internationalen Organisation oder bei einem 
Organ der EU mit Sitz auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates der EU, eines Vertragsstaates 
des EWR oder der Schweiz nicht nachteilig auf einen Anspruch aus dem gesetzlichen Ren-
tensystem des jeweiligen Mitgliedstaates auswirken darf. Entsprechend sind die in den Son-
derversorgungssystemen dieser Institutionen zurückgelegten Beschäftigungszeiten dem 
Grundsatz der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Artikel 45 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) sowie dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
und Unterstützung nach Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) zufolge 
bei der Beanspruchung einer Rentenleistung zu berücksichtigen. Dieses Gesetz normiert 
die Grundsätze für diese Personenkreise im Leistungsfall und stellt Rechtssicherheit durch 
einheitliche Anwendung, also auch für Beschäftigte von Institutionen auf dem Staatsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland, her.  

Das Gesetz berührt nicht die Zuständigkeit der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
nach dem dritten Kapitel, erster Abschnitt des SGB VI. 

Zu § 2 (Internationale Organisationen) 

Die Rechtsnorm definiert internationale Organisationen im Sinne dieses Gesetzes und da-
mit die unter diesem Gesetz zur Berücksichtigung in Frage kommenden Sonderversor-
gungssysteme von Institutionen, in denen Beschäftigungszeiten zurückgelegt wurden. 

Unter Nummer 1 werden internationale Organisationen im Sinne des Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofes in der Rechtssache „Gardella“ subsumiert. Hierzu sind die Merkmale 
einer internationalen Organisation zu definieren, die vorliegen müssen, damit von einer in-
ternationalen Organisation im Sinne dieses Gesetzes ausgegangen werden kann. Die 
Gründung der internationalen Organisation muss durch mindestens zwei Völkerrechtssub-
jekte auf Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages oder auf Grund eines anderen völ-
kerrechtlichen Instrumentes errichtet worden sein und Rechtsfähigkeit nach Völkerrecht be-
sitzen. Die Rechtsfähigkeit nach Völkerrecht setzt voraus, dass die internationale Organi-
sation mit der selbständigen Wahrnehmung von Aufgaben durch die Gründungsmitglieder 
betraut und mit zumindest einem handlungsbefugten Organ ausgestattet ist. Im Weiteren 
müssen der internationalen Organisation durch den Sitzstaat Vorrechte zur Errichtung ei-
nes eigenen Sonderversorgungssystems in Verbindung mit den entsprechenden Befreiun-
gen beziehungsweise Befreiungsmöglichkeiten von der Versicherungspflicht im gesetzli-
chen Rentenversicherungssystem des Sitzstaates eingeräumt worden sein, damit diese 
Berücksichtigungsfähigkeit besitzen.  

Unter Nummer 2 werden Organe der EU im Sinne des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofes in der Rechtssache „My“ subsumiert. Es werden daher die Organe der EU sowie die 
diesen gleichgestellten Institutionen und Einrichtungen der Europäischen Union und deren 
berücksichtigungsfähige Sonderversorgungssysteme folgend definiert. Sofern es sich um 
solche im Sinne der Verordnung Nr. 31 (EWG) 11 (EAG) über das Statut der Beamten und 
über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (EU-Beamtenstatut) 
handelt, ist das Beschäftigungsverhältnis der Beamten und Bediensteten sowie die Absi-
cherung im Sonderversorgungssystem nach der Verordnung geregelt. Nur Beschäftigungs-
zeiten, die in diesen zurückgelegt wurden, sind berücksichtigungsfähig. 

Zu § 3 (Beschäftigungszeiten) 

Zeiten in Sonderversorgungssystemen internationaler Organisation im Sinne des § 2 sollen 
einheitlich berücksichtigt werden, unabhängig davon auf welcher Grundlage sie in den Son-
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derversorgungssystemen entstanden sind. Es ist daher auf die Zugehörigkeit zur internati-
onalen Organisation und damit zum Sondersystem abzustellen. Zudem ist zur Herstellung 
einer einheitlichen Berücksichtigung entsprechend eine Kompatibilität von Zeiten in ver-
schiedenen Sonderversorgungssystemen internationaler Organisationen herzustellen. Die 
Zeiten in den Sonderversorgungssystemen müssen darüber hinaus einen Zweck erfüllen, 
der der Absicherung des festzustellenden Leistungsfalles durch die gesetzliche Rentenver-
sicherung entspricht, mithin nachweislich der Absicherung der Leistungsfälle des Alters o-
der der Invalidität oder des Todes dienen. Die den Voraussetzungen genügenden Zeiten 
werden als berücksichtigungsfähige Zeiteinheit „Beschäftigungszeit“ gewertet. 

Zeiten aus Sonderversorgungssystemen sollen nur als Beschäftigungszeiten bewertet wer-
den, wenn diese im jeweiligen Sonderversorgungssystem auch Anwartschaftszeiten sind, 
also grundsätzlich ein Anspruch auf Leistung hieraus besteht. Sofern durch Regelungen im 
Statut der internationalen Organisation zur Erstattung von Beiträgen oder zur Abgeltung 
eines Kapitalwertes bestehen und diese durch Antrag, Ausscheiden aus der internationalen 
Organisation oder sonstigen Tatbestand zur Anwendung kommen, haben die diesen zu-
grundeliegenden Zeiten keine Wirkung mehr im jeweiligen Sonderversorgungssystem. Wir-
kungslose Zeiten der Zugehörigkeit zu einer internationalen Organisation können nicht als 
Beschäftigungszeiten bewertet und in der gesetzlichen Rentenversicherung Berücksichti-
gung finden, um dort Wirkung auf Anspruch und Berechnung zu entfalten. Sofern zur Über-
tragung von Zeiten auf Grund des EU-Beamtenstatut oder eines Übertragungsabkommens 
aus einem Sonderversorgungssystem zur Begründung von Zeiten in einem anderen Son-
derversorgungssystem oder in einem gesetzlichen Rentensystem eines Mitgliedstaates, 
diese aus dem Sonderversorgungssystem entnommen wurden, gilt gleiches. Im Fall der 
Übertragung auf das Sonderversorgungssystem einer anderen internationalen Organisa-
tion erfolgt eine Berücksichtigung der Zeiten aus dem Sonderversorgungssystem der inter-
nationalen Organisation, auf das die Zeiten übertragen wurden, sofern es ein Sonderver-
sorgungssystem einer internationalen Organisation im Sinne dieses Gesetzes ist. Im Fall 
der Übertragung auf ein gesetzliches Rentensystem eines Mitgliedstaates erfolgt eine Be-
rücksichtigung der Zeiten aus dem gesetzlichen Rentensystem des Staates, auf das die 
Zeiten übertragen wurden. Zeiten aus Sonderversorgungssystemen internationaler Organi-
sationen, die anlässlich eines früheren Leistungsfalls bereits als Beschäftigungszeiten be-
wertet wurden, gelten ebenso nach Eintritt einer der vorgenannten auflösenden Tatbe-
stände für zukünftige Leistungsfälle nicht mehr als Beschäftigungszeiten. 

Zu § 4 (Zusammenrechnung von Zeiten und Feststellung der Leistungshöhe) 

Beschäftigungszeiten in Sonderversorgungssystemen internationaler Organisationen sol-
len bei der Prüfung der Wartezeit bei allen Rentenarten sowie Leistungen zur Rehabilitation 
durch Zusammenrechnung mit deutschen, und sofern vorhanden, auch mitgliedstaatlichen 
Versicherungszeiten Berücksichtigung finden, um sich gleichermaßen auszuwirken. Um 
diese gleichartig zusammenwirken zu lassen, soll eine Berücksichtigung analog zum Be-
schluss Nr. H6 der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vom 16. Dezember 2010 über die Anwendung bestimmter Grundsätze für die 
Zusammenrechnung der Zeiten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. C 45 vom 12.2.2011, S. 5) erfolgen; 
sie werden mithin ungeachtet beziehungsweise ohne Infragestellung ihrer Qualität (Wir-
kung), die sie originär im Sonderversorgungssystem der internationalen Organisation ent-
falten, für die Wartezeit berücksichtigt. Beschäftigungszeiten sind jedoch weder renten-
rechtliche Zeiten noch Versicherungszeiten; sie haben gegenüber rentenrechtlichen Zeiten 
und Versicherungszeiten Nachrang bei einer Überschneidung mit diesen, sodass sie ver-
drängt werden. Beschäftigungszeiten aus Sonderversorgungssystemen internationaler Or-
ganisationen sollen sich bei der Leistungsberechnung wie mitgliedstaatliche Versiche-
rungszeiten auswirken, sofern sie nach dem Grundsatz des Absatz 1 nicht verdrängt wer-
den. Zu diesem Zweck wird zur Ermittlung der Leistungshöhe die analoge Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für 
Beschäftigungszeiten normiert. Beschäftigungszeiten werden mithin zur Feststellung der 
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Leistungshöhe gleich mitgliedstaatlicher Versicherungszeiten bei der Ermittlung des theo-
retischen Leistungsbetrags im Sinne des Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Ver-
ordnung berücksichtigt. Aus dieser Analogie ergibt sich eine Beschränkung der Wirkung 
ergänzender Berechnungsvorschriften, sofern diese sich auch auf das jeweilige Sonderver-
sorgungssystem der internationalen Organisation auswirken müssten, da keine Koordinie-
rung mit diesem erfolgt. So werden zum Beispiel Kleinstzeiten von weniger als einem Jahr 
nicht in der Leistung mitabgegolten. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung werden Beschäftigungszeiten in Sonderversor-
gungssystemen bei internationalen Organisationen auf die Vorversicherungszeit in der 
Krankenversicherung der Rentner (KVdR) angerechnet. 

Zu § 5 (Übergangsvorschriften) 

Das Gesetz begründet nur eingeschränkt Leistungsansprüche für die Zeit vor seinem In-
krafttreten, jedoch sind bei der Leistungsfeststellung generell Beschäftigungszeiten und 
sonstige versicherungsrechtlich erhebliche Tatbestände, die vor dem Anwendungsbeginn 
liegen, zu berücksichtigen. Sofern bereits Leistungsansprüche bestehen, wird die Möglich-
keit gewährt, diese auf Antrag, unter Berücksichtigung der nach diesem Gesetz hinzuge-
tretenen Beschäftigungszeiten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens neu zu berechnen, so-
fern dies günstiger ist. Dies gilt auch für die Feststellung der Versicherungspflicht in der 
KVdR, wenn die erforderliche Vorversicherungszeit bislang nicht erfüllt wurde. 

Da die Rechtswirkung der Urteile des EuGH in den Rechtssachen „My“ (C-293/03) und 
„Gardella“ (C-233/12) seit Urteilsverkündung am 16. Dezember 2004 beziehungsweise am 
4. Juli 2013 unmittelbar besteht, sind Ansprüche aus der Zeit auch vor dem Inkrafttreten zu 
ermöglichen, um keine Regelungslücke zu belassen. In bisheriger Ermangelung einer ge-
setzlichen Regelung, wird das Urteil in der Rechtssache „My“ direkt im Rahmen der Ausle-
gung seitens des Leistungsträgers angewandt. Die direkte Anwendung des Urteils entfällt 
mit Inkrafttreten. Es bedarf daher nur einer rückreichenden Regelung von erstmaligen An-
sprüchen, die in Gänze oder teils durch das Urteil in der Rechtssache „Gardella“ berührt 
werden. Entsprechend sind Ansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes rückwir-
kend, unter erstmaliger Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten bei einer internationa-
len Organisation im Sinne des § 2 Nummer 1, neu beziehungsweise erstmalig festzustellen, 
sofern ein Antrag hierauf gestellt wird. Der Anspruchsbeginn ist abhängig vom Zeitpunkt 
der Antragstellung und kann frühestens auf den Tag der Urteilsverkündung fallen. Abwei-
chend hiervon beginnt die Versicherungspflicht in der KVdR erst mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

Da es sich um neues Recht handelt, ist zu unterstellen, dass den betroffenen Personen 
regelmäßig die Möglichkeit bestehende Leistungsansprüche neu festzustellen oder erstma-
lig einen Antrag auf diese zu stellen, nicht umgehend zur Kenntnis gelangt. Zur Erleichte-
rung wird daher eine Übergangsfrist von 24 Kalendermonaten, als Sonderregelung zu den 
§§ 99 und 108 SGB VI, eingeräumt, um anfänglich eine verspätete Antragstellung zu ver-
meiden. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

§ 12 

Die vertragsärztliche Tätigkeit wird in zunehmendem Umfang von Ärztinnen und Ärz-
ten - Entsprechendes gilt für Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten - ausgeübt, die nicht in freier Praxis selbständig tätig, sondern an-
gestellt sind in medizinischen Versorgungszentren, bei Vertragsärzten oder bei zur ver-
tragsärztlichen Versorgung zugelassenen Psychotherapeuten. Diese Personengruppen ha-
ben zwar einen anderen Status, wirken aber ansonsten gleichberechtigt und gleichwertig 
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mit niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten oder zur vertragsärztlichen Versorgung zugelas-
sen Psychotherapeuten an der Versorgung der Versicherten mit. 

Deshalb sollen diese gleichberechtigt als ehrenamtliche Richter in den Kammern und Se-
naten für Angelegenheiten des Vertragsarztrechts mitwirken. Ein Ausschluss dieser Perso-
nengruppe wäre auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil vielfach Ärztinnen und Ärzte im letz-
ten Abschnitt ihrer beruflichen Tätigkeit von der Zulassung zur vertragsärztlichen Versor-
gung in die Anstellung wechseln. Es wäre nicht sachgerecht, diese Personen selbst dann 
von der Mitwirkung auszuschließen, wenn sie schon als Vertragsärzte das Richteramt über-
nommen hatten. 

Der Verweis auf die Mitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) oder Kassen-
zahnärztlichen (KZV) Vereinigung bezieht sich auf § 95 Absatz 3 Satz 2 SGB V. Er stellt 
klar, dass nur die über ihre Mitgliedschaft in der jeweiligen KV oder KZV in das Versor-
gungssystem einbezogenen Ärzte, Zahnärzte oder Psychotherapeuten für die Ausübung 
des Richteramtes in Frage kommen.  

Die Klarstellung ist vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der Gewinnung ehrenamt-
licher Richter aus Gründen der Rechtssicherheit geboten. Das Bundessozialgericht hatte 
entschieden, dass ein juristisch ausgebildeter Geschäftsführer einer KZV aus dem Kreis 
der für das Richteramt in Betracht kommenden Personen ausgeschlossen ist (BSG v. 
5.8.1992 - 14a/6 RKa 30/91). Da es zum Zeitpunkt des Urteils noch keine angestellten Ärzte 
in medizinischen Versorgungszentren gab, ist unklar, ob die Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts auf die dort angestellten Ärzte und Zahnärzte zu übertragen ist und damit so 
zu verstehen wäre, dass nur in freier Praxis selbständig tätige und "zugelassene" Ärzte als 
ehrenamtliche Richter in Angelegenheiten des Vertragsarztrechts und der Vertragsärzte tä-
tig werden dürften. 

Zu Nummer 2  

§ 16 

Mit der Ergänzung der Regelung wird das Ziel verfolgt, die Voraussetzungen für eine Beru-
fung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern aus Kreisen der Arbeitgeber in der So-
zialgerichtsbarkeit weiter zu fassen. Damit soll dem dringenden Bedürfnis der Praxis ent-
sprochen werden, den Kreis der als Arbeitgebervertreter in Betracht kommenden Personen 
moderat zu erweitern, um mehr Arbeitgebervertreter für das Amt des ehrenamtlichen Rich-
ters in der Sozialgerichtsbarkeit gewinnen zu können. 

Mit der Regelung soll für Personen, die innerhalb eines Jahres vor dem Zeitpunkt der Be-
rufung in das Amt des ehrenamtlichen Richters die Voraussetzungen der Arbeitgebereigen-
schaft nach Satz 1 erfüllen, die Berufung grundsätzlich möglich sein. Damit sollen in mode-
ratem Umfang Arbeitgebervertreter hinzugewonnen werden, die ihre aktive Tätigkeit gerade 
beendet haben. Für diesen Personenkreis ist der Berufsalltag als Arbeitgeber noch präsent 
und damit eine ausreichende Kenntnis der Gegebenheiten zu erwarten. Zudem dürften bei 
diesen Personen vielfach mehr Zeit und damit zusammenhängend auch eine größere Be-
reitschaft für eine ehrenamtliche Tätigkeit gegeben sein.  

Um eine paritätische Besetzung des Spruchkörpers mit Versicherten und Arbeitgeberver-
tretern zu gewährleisten, sollen allerdings die Personen, die zum Zeitpunkt der Berufung 
eine Rente aus eigener Versicherung beziehen sowie Versicherte nicht berufen werden 
können, es sei denn, sie sind oder waren nach § 16 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 4 oder 5 
Personen, die ehrenamtliche Richter aus Kreisen der Arbeitgeber sein können. 

Zu Nummer 3 

§ 29 
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Die Ergänzung der Regelung um Schiedsstellen nach § 133 SGB IX ist eine Folgeänderung 
zur Überführung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX im 
Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Das neue Vertragsrecht der Eingliederungshilfe, 
das bereits zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, sieht in § 133 SGB IX – insoweit weit-
gehend unverändert zum bisherigen Recht des § 80 SGB XII – die Bildung von Schieds-
stellen vor.  

Es handelt sich insoweit um eine inhaltsgleiche Übertragung des geltenden Rechts, das 
bisher schon eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Landessozialgerichte auch für Klagen 
gegen Entscheidungen der Schiedsstellen im noch geltenden Recht der Eingliederungshilfe 
nach den Vorschriften des SGB XII bestimmt. 

Zu Nummer 4 

§ 75 

Nach § 75 Absatz 2 Alternative 1 und der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sind 
in sozialgerichtlichen Verfahren, die das Einzugsstellenverfahren (§ 28h SGB IV), das Be-
triebsprüfungsverfahren (§ 28p SGB IV) und das Anfrageverfahren zur Statusfeststellung 
(§ 7a SGB IV) betreffen, alle potentiell betroffenen Versicherungsträger (Renten-, Kranken- 
und Pflegeversicherung sowie die Bundesagentur für Arbeit) notwendig beizuladen, da sie 
unmittelbar in ihren Rechten betroffen sind und die Entscheidung über ein Versicherungs- 
und Beitragsverhältnis nur einheitlich ergehen kann. Für diese anderen Versicherungsträ-
ger ist abhängig vom Ausgang des Rechtsstreits eine potentielle Zuständigkeit gegeben.  

Die Beiladung der Versicherungsträger und die Wahrnehmung des Termins durch diese ist 
mit einem hohen Zeit- und Verwaltungsaufwand für die Gerichte und die Träger verbunden. 
Oftmals nutzen die Versicherungsträger als Beigeladene die Möglichkeit nicht, sich schrift-
lich zu äußern oder an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Eine Beiladung auf An-
trag innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist nach vorheriger Benachrichtigung der Trä-
ger über ein entsprechendes Klageverfahren kann daher den Zweck der Beiladung - eine 
einheitliche Entscheidung - ebenso erfüllen. Die Umstellung auf ein Antragsverfahren trägt 
zur Verschlankung und Beschleunigung der betreffenden Gerichtsverfahren bei. Falls er-
forderlich, kann das Gericht in geeigneten Fällen die Versicherungsträger auch von Amts 
wegen beiladen. Durch die ergänzende Änderung des § 141 Absatz 1 Nummer 2 wird die 
Rechtskraftwirkung der gerichtlichen Entscheidung entsprechend auf die Versicherungsträ-
ger erstreckt, die trotz Benachrichtigung einen Antrag auf Beiladung nicht oder nicht frist-
gemäß gestellt haben. 

Zu Nummer 5 

§ 137 

Zu Buchstabe a 

Satz 2 regelt die Erstellung von Ausfertigungen, Auszügen und Abschriften eines als elekt-
ronisches Dokument vorliegenden Urteils mithilfe eines Ausdrucks des elektronischen Do-
kuments und verweist hierfür auf § 65b Absatz 6. Der Verweis ist jedoch unzutreffend und 
daher zu korrigieren. Denn die Vorschrift des § 65b Absatz 6 regelt die Anforderungen für 
den umgekehrten Fall der Übertragung eines in Papierform vorliegenden Schriftstückes in 
ein elektronisches Dokument. Der in § 137 Satz 2 geregelte Fall der Erstellung einer Aus-
fertigung in Papier aus einem elektronischen Dokument wird dagegen von § 65b Absatz 4 
erfasst. 
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Zu Buchstabe b 

Der in Satz 3 im Klammerzusatz stehende Verweis auf § 65a Absatz 7 entfällt, da mit dem 
Klammerzusatz kein zusätzlicher Regelungsgehalt neben den Anforderungen in Satz 5 ver-
bunden ist. Damit ist der Klammerzusatz entbehrlich. 

Zu Buchstabe c 

Die Einfügung stellt klar, dass das Formerfordernis der qualifizierten elektronischen Signa-
tur nur für beglaubigte elektronische Auszüge und Abschriften eines in Papierform vorlie-
genden Urteils im Sinne des Satzes 3 gilt. Die strengen Formvorschriften gelten dagegen 
nicht für einfache elektronische Auszüge und Abschriften. Diese Klarstellung zeichnet für 
die Praxis die weniger aufwendige Rechtslage in den anderen Verfahrensordnungen nach. 

Zu Nummer 6 

§ 141 

Die Änderung ergänzt die Neuregelung des § 75 Absatz 2b in Verfahren, die das Einzugs-
stellenverfahren (§ 28h SGB IV), das Betriebsprüfungsverfahren (§ 28p SGB IV) und das 
Anfrageverfahren zur Statusfeststellung (§ 7a SGB IV) betreffen. Sie erstreckt in diesen 
Gerichtsverfahren die Wirkung der Rechtskraft des Urteils auf alle Versicherungsträger, die 
trotz vorheriger Benachrichtigung einen Antrag auf Beiladung nicht oder nicht fristgemäß 
gestellt haben. Damit wird sichergestellt, dass die Entscheidung über ein Versicherungs- 
und Beitragsverhältnis in jedem Fall einheitlich ergeht. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Aufwendungsausgleichsgesetzes) 

Zu Nummer 1 und Nummer 2 

Redaktionelle Folgeänderungen zu Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b sowie Nummer 19. 

Zu Artikel 12 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes) 

Die Änderung ergänzt die arbeitsgerichtliche Zuständigkeit im Hinblick auf die Einführung 
der reinen Beitragszusage als neueste Form der betrieblichen Altersversorgung. Es wird 
sichergestellt, dass bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis, die geführt werden zwischen Arbeitnehmern oder ihren Hinterbliebenen und Ein-
richtungen der betrieblichen Altersversorgung, soweit diese reine Beitragszusagen nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes durchführen, stets den Arbeitsgerich-
ten zugewiesen sind. Dies soll auch dann gelten, wenn die reine Beitragszusage über an-
dere Versorgungseinrichtungen als den bereits bisher der Arbeitsgerichtsbarkeit unterstell-
ten gemeinsamen Einrichtungen von Tarifvertragsparteien oder Sozialeinrichtungen des 
privaten Rechts durchgeführt wird. Eine solche Ergänzung ist sinnvoll im Hinblick auf die 
bei der reinen Beitragszusage notwendigerweise zugrundeliegenden tarifvertraglichen Re-
gelung und die Beteiligung der Tarifvertragsparteien an deren Durchführung und Steue-
rung, die sich auf das Leistungsverhältnis zwischen der Versorgungseinrichtung und dem 
Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen erstreckt. Bei den Arbeitsgerichten ist insoweit 
Erfahrung bei der Anwendung der einschlägigen Vorschriften zu erwarten.  

Um für Streitigkeiten über reine Beitragszusagen einen einheitlichen Rechtsweg zu errei-
chen, sollen die öffentlich-rechtlich organisierten Versorgungseinrichtungen von dieser Zu-
weisung ebenfalls erfasst sein, also insbesondere die Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder (VBL). Das soll allerdings nur gelten, soweit diese Einrichtungen reine Beitrags-
zusagen durchführen und die Streitigkeit eine reine Beitragszusage betrifft. 
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Zu Artikel 13 (Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen durch dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2 

§ 10 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 

Mit der Änderung soll ebenso wie in der gesetzlichen Rentenversicherung die Möglichkeit 
eröffnet werden, Reisekosten, die im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe (§ 7) 
übernommen werden, pauschaliert zu bewilligen. 

Mit dem Flexirentengesetz wurden Präventionsleistungen zur Sicherung der Erwerbsfähig-
keit der Versicherten auch in der Alterssicherung der Landwirte eingeführt. Um dem Infor-
mationsbedürfnis von Versicherten, Leistungserbringern, Ärztinnen und Ärzten und allen 
weiteren Beteiligten Rechnung zu tragen, ist es notwendig, die gesetzlichen Vorgaben zu 
konkretisieren und die Zugangsvoraussetzungen, Ziele und Leistungsinhalte zu veröffentli-
chen. Bis zur Errichtung des Bundesträgers bestand für den früheren LSV-Spitzenverband 
die Möglichkeit, für die landwirtschaftlichen Alterskassen Richtlinien über die Durchführung 
von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu erlassen und zu veröffentlichen. Mit der 
Errichtung eines bundesweiten Trägers ist die Notwendigkeit zum Erlass gemeinsamer 
Richtlinien wie bei der Deutschen Rentenversicherung Bund weggefallen. Mit der nun er-
folgenden Präzisierung des satzungsrechtlichen Gestaltungsauftrags für Leistungen zur 
Prävention soll klargestellt werden, dass die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau entsprechend § 14 Absatz 2 SGB VI insbesondere die Ziele, die persönli-
chen Voraussetzungen sowie Art und Umfang der medizinischen Leistungen in der Satzung 
näher regeln und ausführen soll. Dies gilt auch für Leistungen zur Kinderrehabilitation ent-
sprechend § 15a Absatz 5 SGB VI, zur Nachsorge entsprechend § 17 Absatz 2 SGB VI und 
sonstige Leistungen zur Teilhabe entsprechend § 31 Absatz 2 Satz 2 SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Sonstige Leistungen zur Teilhabe können im Ausnahmefall der onkologischen Nachsorge 
auch an Rentenbezieher erbracht werden. Betriebs- und Haushaltshilfe soll versicherten 
Landwirten ermöglichen, Leistungen zur Teilhabe in Anspruch nehmen zu können. Daher 
sollen Landwirte auch im Rentenbezug abweichend von Satz 1 und Satz 2 bei Inanspruch-
nahme von Leistungen zur onkologischen Nachsorge Betriebs- und Haushaltshilfe erhalten 
können, wenn sie ihr Unternehmen weiterbewirtschaften. Ansonsten bleibt es beim Aus-
schluss von Betriebs- und Haushaltshilfe für Landwirte, die ihren Hof im Rentenbezug wei-
ter bewirtschaften. 

Zu Nummer 3 

§ 23 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Folgeänderung zur Einführung von Hinzuverdienstgrenzen bei vorzeitigen Altersrenten und 
zur Abschaffung der Hofabgabeverpflichtung. 
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Zu Nummer 4 

§ 27b 

Ergänzung der Hinzuverdienstanrechnung auf vorzeitige Altersrenten um die Nichtberück-
sichtigung von kurzfristigem Erwerbsersatzeinkommen. 

Zu Nummer 5  

§ 40 

Anpassung der Regelung zur Rentenauskunft an die Regelung im SGB VI. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679.  

Zu Nummer 6 

§ 60 

Übernahme einer für die anderen Zweige der Sozialversicherung (vergleiche etwa § 148 
SGB VI für die Rentenversicherung, § 199 SGB VII für die Unfallversicherung und für die 
Landwirtschaftliche Krankenversicherung § 56 Satz 1 KVLG 1989) schon bestehenden Re-
gelung (Auflistung der Aufgaben, für deren Zweck die Datenverarbeitung zulässig ist) in das 
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, g und h der Verordnung 
(EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 7 

§ 61a 

Durch die mit der Änderung bezweckte Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer 
(IdNr) anstelle der Steuernummer wird das Datenaustauschverfahren mit den Finanzbehör-
den vereinfacht. Da die Identifikationsnummer personengebunden ist, kann so eine geziel-
tere und schnellere Zuordnung erfolgen.  

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 8 

§ 83 

Ergänzung der Hinzuverdienstgrenzen um die vorzeitigen Altersrenten, da für diese ab dem 
1. Januar 2019 ebenfalls die Hinzuverdienstgrenzen gelten. 

Zu Nummer 9 

§ 114 

Redaktionelle Bereinigung infolge des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes. 
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Zu Artikel 14 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte) 

Zu Nummer 1 

§ 2 

§ 2 Absatz 1 Nummer 5 stellt für die Versicherungspflicht als Rentner bisher auf die Vollen-
dung des 65. Lebensjahres ab. Vor dem Hintergrund der schrittweisen Anhebung der Al-
tersgrenze für den Anspruch auf Regelaltersrente auf 67 Jahre, soll für die Versicherungs-
pflicht als Rentner zukünftig auf das Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte abgestellt werden. Das Erreichen der Regelalters-
grenze ist nach § 11 Absatz 3 beziehungsweise § 87a des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte zu bestimmen. Die Änderung setzt zugleich eine Forderung des Bun-
desrechnungshofs um. 

Zu Nummer 2 

§ 46 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelver-
sorgungsgesetz – HHVG) wurde das Verfahren zur Beitragsbemessung für freiwillig Versi-
cherte mit Arbeitseinkommen und anderen ebenfalls starken Schwankungen unterworfenen 
beitragspflichtigen Einnahmen in § 240 Absatz 4a SGB V geändert. Danach werden die 
Beiträge zunächst vorläufig auf der Grundlage des zuletzt erlassenen Einkommenssteuer-
bescheids und erst nach Vorlage des Einkommenssteuerbescheids für das jeweilige Ka-
lenderjahr endgültig rückwirkend festgesetzt.  

Für die landwirtschaftliche Krankenkasse wurde das bisherige Verfahren zur Beitragsbe-
messung beibehalten, das ein grundsätzlich zeitversetztes Berücksichtigungsverfahren für 
Einkommensnachweise ohne rückwirkende Anpassungsmöglichkeit vorsieht. 

Zwischenzeitlich hat sich in der Praxis gezeigt, dass innerhalb der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse durch die unterschiedliche Bemessung der Beiträge aus Arbeitseinkommen 
bei den freiwillig versicherten Mitgliedern einerseits und den landwirtschaftlichen Unterneh-
mern andererseits, eine Ungleichbehandlung entstanden ist. 

Mit der Änderung wird die Beitragsbemessung vereinheitlicht. Zukünftig findet das Verfah-
ren zur Beitragsmessung nach § 240 Absatz 4a SGB V auch für freiwillig versicherte Mit-
glieder in der landwirtschaftlichen Krankenkasse Anwendung. Ebenso wie in der allgemei-
nen gesetzlichen Krankenversicherung ist daher der vorgelegte Einkommenssteuerbe-
scheid ab dem auf die Ausfertigung des Einkommenssteuerbescheids folgenden Monat und 
nicht wie bisher ab dem auf die Vorlage des Bescheides folgenden Monat heranzuziehen. 
Die nähere Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt weiterhin durch die Satzung der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse. 

Zu Nummer 3 

§ 65 

Der bisherige Regelungsinhalt zur Finanzierung in den Jahren 2014 und 2015 hat sich 
durch Zeitablauf erledigt. Die Streichung der Vorschrift dient daher der Rechtsbereinigung. 

Der neue Satz stellt eine Bestandschutzregelung dar. Danach bleiben Personen auch wei-
terhin als Rentner versicherungspflichtig, die am 30. Juni 2020 bereits nach § 2 Absatz 1 
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Nummer 5 pflichtversichert waren, jedoch noch nicht die zum 1. Juli 2020 geltende höhere 
Regelaltersgrenze erreicht haben. 

Zu Artikel 15 (Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) 

§ 5 

Zu Absatz 1 

Die Formulierung dient der Angleichung des bisherigen Satzes 1 des § 5 an den Wortlaut 
der entsprechenden Bestimmung bei den übrigen Sozialversicherungsträgern mit Dienst-
herrnfähigkeit.  

Die bisherige Beschränkung der Dienstherrnfähigkeit auf bestehende Beamtenverhältnisse 
in der Gesetzesbegründung zu § 5 des Gesetzes zur Errichtung der SVLFG wird aufgeho-
ben. Die SVLFG ist als versicherungszweigübergreifender Sozialversicherungsträger ne-
ben der landwirtschaftlichen Unfallversicherung auch für die landwirtschaftliche Kranken-
versicherung und die Alterssicherung der Landwirte zuständig. Sie finanziert sich aus Bei-
trägen ihrer Mitglieder und erhält Bundeszuschüsse. Entsprechend dem Wortlaut des § 5 
Absatz 1 - und so wie bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und der Un-
fallversicherung Bund und Bahn - wird es der SVLFG gestattet, neue Beamtenverhältnisse 
zu begründen. Für die Ernennung von Beamtinnen und Beamten gilt § 5 Bundesbeamten-
gesetz. Neue Beamtenverhältnisse dürfen nur dann begründet werden, wenn die Ausübung 
hoheitsrechtlicher Befugnisse eine ständige Aufgabe der zur verbeamtenden Person dar-
stellt.  

Zu Absatz 2 und Absatz 3 

Absatz 2 regelt die Ernennungsbefugnis für die Beamtinnen und Beamten der SVLFG. Ab-
satz 3 bestimmt die oberste Dienstbehörde.  

Die Regelungen entsprechen weitgehend den dienstrechtlichen Vorschriften der übrigen 
Sozialversicherungsträger mit Dienstherrnfähigkeit.  

Zu Absatz 4 

Die Änderung des bisherigen § 5 Satz 2 folgt aus der Änderung des § 144 SGB VII. 

Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation) 

§ 4 Absatz 1 Satz 3 ist auf Grund der Änderung des § 144 SGB VII aufzuheben. Im Übrigen 
bleibt § 4 unverändert.  

Die bisherige Beschränkung der Dienstherrnfähigkeit auf bestehende Beamtenverhältnisse 
in der Gesetzesbegründung zu § 4 des Gesetzes zur Errichtung der Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) wird aufgehoben. Ent-
sprechend dem Wortlaut des § 4 Absatz 1 wird es der BG Verkehr gestattet, neue Beam-
tenverhältnisse zu begründen.  

Die BG Verkehr nimmt neben ihren Kernaufgaben nach dem Siebten Buch Sozialgesetz-
buch in erheblichem Umfang Aufgaben des Bundes, insbesondere auf dem Gebiet der See- 
und Binnenschifffahrt wahr. Die BG Verkehr erteilt beispielsweise die für eine Teilnahme 
am Verkehr vorgeschriebenen Schiffsdokumente und sie kontrolliert die Einhaltung der na-
tionalen und internationalen Vorschriften über Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz 
verbunden mit polizeilichen Eingriffsbefugnissen. Für die Ernennung von Beamtinnen und 
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Beamten gilt § 5 Bundesbeamtengesetz. Neue Beamtenverhältnisse dürfen nur dann be-
gründet werden, wenn die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse eine ständige Aufgabe 
der zur verbeamtenden Person darstellt.  

Zu Artikel 17 (Änderung des Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes) 

Zu Nummer 1 und Nummer 2 

Artikel 1 Nummer 44 

Aufhebung der Änderungen im Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz auf Grund der mit 
dem RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz erfolgten Änderungen in 
Artikel 6 Nummer 23 (§ 307d SGB VI). 

Zu Artikel 18 (Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

§ 5b 

Durch die Änderung wird § 5b Absatz 2 Satz 4 ohne inhaltliche Änderung sprachlich korri-
giert. 

Zu Nummer 2 

§ 7 

Durch die Korrektur wird das redaktionelle Versehen korrigiert, dass das Wort „Haushalts-
energie“ zwar in § 7 Absatz 1 Satz 3 im ersten Satzteil, nicht jedoch im zweiten Satzteil 
eingefügt worden ist. Hintergrund ist die durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes geregelte Ausgliederung des Bedarfs für Haushaltsenergie aus 
dem Leistungssatz. 

Zu Artikel 19 (Änderung der Gewerbeordnung) 

§ 14 

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist für den Einzug der einheitli-
chen Pauschsteuer für geringfügig entlohnte Beschäftigte zuständig und gilt für die Durch-
führung dieser Aufgabe als Bundesfinanzbehörde (§ 5 Absatz 1 Nummer 20 Finanzverwal-
tungsgesetzes sowie § 6 Absatz 2 Nummer 8 Abgabenordnung). Schuldner der einheitli-
chen Pauschsteuer ist wie für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag der Arbeitgeber. 

Die Legitimation zur Übermittlung der Daten aus der Gewerbeanzeige ist erforderlich, um 
im Falle des Zahlungsverzugs die weitergehenden Ermittlungen zum Wohnsitz des Steuer-
schuldners durchführen zu können. Ohne die Angabe von Name, Geburtsdatum und -ort 
des Gewerbetreibenden werden weitergehende Ermittlungen bei den Meldebehörden und 
anderen Stellen erschwert oder unmöglich gemacht. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Das Fehlen dieser für den Steuereinzug oder die Zwangsvollstreckung erforderlichen Daten 
führt zu vermehrten Verwaltungsaufwand und zu Steuerausfällen. In der Bundesrepublik 
Deutschland beschäftigen circa 1,8 Millionen Arbeitgeber knapp 7 Millionen geringfügig Be-
schäftigte in 450-Euro-Minijobs. In nahezu 90 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse ent-
scheiden sich die Arbeitgeber für die Pauschalbesteuerung. 
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Zu Artikel 20 (Änderung der Renten Service Verordnung) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht an dieses Gesetz. 

Zu Nummer 2 

§ 3 

Da das Bundesministerium der Finanzen keine Aufsichtszuständigkeit im Rentenzahlver-
fahren innehat, ist eine Streichung geboten. 

Zu Nummer 3 

§ 5 

Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung wird geregelt, dass die Zustimmung zu Vereinbarungen im Sinne des 
§ 5 Absatz 2 Renten Service Verordnung durch das Bundesversicherungsamt (künftig: 
Bundesamt für Soziale Sicherung) erfolgen muss, welches die Aufsicht über die Deutsche 
Rentenversicherung Bund als Träger der gesetzlichen Rentenversicherung führt und soweit 
dieses gemeinsame Angelegenheiten der Träger der Rentenversicherung wahrnimmt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. Durch die Änderung wird die Ver-
pflichtung des Renten Service, die Dokumentation der dauerhaft bedeutenden Vereinba-
rungen bereitzustellen, auf die Träger der Rentenversicherung, das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und das Bundesversicherungsamt (künftig: Bundesamt für Soziale Si-
cherung) beschränkt. 

Zu Nummer 4 

§ 8 

Anpassung an Artikel 2 Nummer 1 (§ 47 Absatz 1 Satz 1 SGB I), wonach Leistungsemp-
fänger zur Überweisung von Geldleistungen auch das Konto eines Dritten angeben können. 

Zu Nummer 5 

§ 9 

Anpassung an Artikel 2 Nummer 1 (§ 47 Absatz 1 Satz 1 SGB I), wonach Leistungsemp-
fänger zur Überweisung von Geldleistungen auch das Konto eines Dritten angeben können. 

Zu Nummer 6 

§ 18 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 
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Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Das Verfahren, nach dem der Renten Service die vom Träger der Rentenversicherung be-
rechneten Anpassungsdaten erhält, um im Namen und im Auftrag des Trägers der Renten-
versicherung Anpassungsmitteilungen für die Rentenberechtigten zu erstellen, wird nicht 
mehr angewandt. Die Regelung wird daher entsprechend angepasst und der sich auf die-
ses Verfahren beziehende Regelungsteil gestrichen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung, mit der auf die Auferlegung von Pflichten ge-
genüber Dritten in der Renten Service Verordnung verzichtet wird. 

Zu Buchstabe b 

In Fällen, in denen der Träger der Rentenversicherung die Anpassung der Rente selbst 
vorzunehmen hat und rechtzeitig tätig geworden ist, kann auf eine zusätzliche Mitteilung an 
die Rentenberechtigten durch den Renten Service verzichtet werden, da diese bereits einen 
Bescheid über die angepasste Rente vom Träger der Rentenversicherung erhalten haben. 
Die Vorschrift wird daher angepasst, sodass in Fällen, in denen der Träger der Rentenver-
sicherung die Anpassung der Rente selbst vorzunehmen hat, eine Mitteilung durch den 
Renten Service nur dann zu erfolgen hat, wenn der Träger der Rentenversicherung die 
Zahlbeträge nicht rechtzeitig mitgeteilt hat. 

Zu Nummer 7  

§ 21 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Mit der Änderung wird nachvollzogen, dass der Ausweis für Rentnerinnen und Rentner nicht 
mehr mit der Anpassungsmitteilung übersandt werden muss. Empfänger des Ausweises 
sind daher nicht mehr die Empfänger der Anpassungsmitteilung, sondern die Berechtigten 
selbst. Die Ausweise werden durch den Renten Service ausgestellt, soweit dies nicht durch 
die Träger der Rentenversicherung erfolgt. Auf den Abschluss einer Vereinbarung zwischen 
dem Renten Service und der Deutschen Rentenversicherung Bund für den Fall, dass Be-
rechtigte den Ausweis unmittelbar vom Träger der Rentenversicherung erhalten sollen, 
kann damit verzichtet werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Doppelbuchstabe aa. Mit der Streichung wird 
außerdem auf die Auferlegung von Pflichten gegenüber Dritten in der Renten Service Ver-
ordnung verzichtet. 

Zu Buchstabe b 

Bei der Aufhebung handelt es sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa. 
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Zu Nummer 8 

§ 24 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 8 Nummer 8 (Änderung zu § 101a 
SGB X). 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 und die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten ist 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Verordnung (EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 9 

§ 25 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 8 Nummer 8 (Änderung zu § 101a 
SGB X). 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 10 

§ 26a 

Im Zusammenhang mit der Anpassung von Geldleistungen werden wiederkehrend Um-
rechnungen des Rentenbestands auf Grund von Rechtsänderungen erforderlich, wie dies 
etwa im Falle der Änderung der Beitragssätze zur gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversi-
cherung der Fall ist. Durch die Aufnahme des § 26a wird klargestellt, dass es sich hierbei 
um Aufgaben im Sinne des Vierten Kapitels der Renten Service Verordnung handelt. Eine 
Vereinbarung nach § 27 ist damit für diese nicht erforderlich. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Nummer 11 

§ 31 

Die Änderung weitet die Vorgabe zur Zuleitung der Jahresrechnung auf das Bundesversi-
cherungsamt (künftig: Bundesamt für Soziale Sicherung) aus. 

Zu Nummer 12 

§ 33 

Durch die Änderung wird das Bundesversicherungsamt (künftig: Bundesamt für Soziale Si-
cherung) zum Dritten im Sinne des § 317 Bürgerliches Gesetzbuch bestimmt. 

Zu Nummer 13  

§ 34 
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Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung auf Grund der Anfügung einer Nummer 3. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Ergänzung wird eine Regelung zur Erstattung von Auslagen getroffen, die bei der 
Erledigung von Aufgaben nach dem neuen § 26a sowie im Zusammenhang mit dem Aus-
stellen von Ausweisen anfallen. Mit der Neuregelung des § 119 Absatz 3 SGB VI und des 
§ 21 erfolgt die Ausstellung der Ausweise nicht mehr zwingend gemeinsam mit dem Ver-
sand der Anpassungsmitteilungen. Daher ist eine eigenständige Regelung zur Erstattung 
der für die Ausstellung der Ausweise entstandenen Auslagen bei Inanspruchnahme Dritter 
notwendig. Vor dem Hintergrund, dass die Ausweise zukünftig grundsätzlich mit dem Be-
grüßungsschreiben versandt werden sollen, sollen nach dieser Vorschrift nur die Kosten 
abgerechnet werden können, die auf Grund von Erstellung und Versand der Ausweise zu-
sätzlich entstehen (erhöhte Herstellungs- und Portokosten). 

Zu Artikel 21 (Änderung der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung) 

§ 2 

Durch die Änderung wird eine Verfahrensbeschleunigung sichergestellt. 

Zu Artikel 22 (Änderung der Versicherungsnummern-, Kontoführungs- und 
Versicherungsverlaufsverordnung) 

Durch die Ergänzung wird die Vergabe der Versicherungsnummern für die durch das Ge-
setz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben (BGBl. I 2018 
S. 2635) neu geschaffene dritte Geschlechtsangabe „divers“ und zugleich für den bereits 
bestehenden Personenstandseintrag „ohne Angabe“ geregelt. 

Zu Artikel 23 (Änderung der Verordnung zur Durchführung des § 61a des Gesetzes 
über die Alterssicherung der Landwirte) 

Folgeänderung zur Änderung von § 61a des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-
wirte. Für den automatischen Datenabgleich wird zukünftig nur noch die Identifikationsnum-
mer nach § 139b der Abgabenordnung genutzt. 

Zu Artikel 24 (Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung) 

Die Änderungen in § 9 Absatz 1 und 1a SGB VII durch Artikel 7 Nummer 3 dieses Gesetzes 
erfordern eine entsprechende Anpassung und Erweiterung der BKV: 

- Die Streichung des Unterlassungszwangs (Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe a) wird 
für die davon betroffenen neun Berufskrankheiten nachvollzogen. 

- Bei den Berufskrankheiten, bei denen anstelle des Unterlassungszwangs künftig 
„Bagatellerkrankungen“ vom Anwendungsbereich ausgeschlossen werden, wird eine ent-
sprechende Präzisierung der Legaldefinition vorgenommen. 

- Die Stellung und die Organisation des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufs-
krankheiten (Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe b) wird geregelt. 

Keine Folgeänderungen werden dagegen durch die Informations- und Mitwirkungspflichten 
des neugefassten § 9 Absatz 4 SGB VII (Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe e) ausgelöst. Ins-
besondere § 3 BKV als zentrale Präventionsvorschrift der BKV bleibt in ihrem Regelungs-
gehalt uneingeschränkt erhalten. Sowohl für Fälle, in denen eine Berufskrankheit noch nicht 
eingetreten ist, aber ihre Entstehung konkret droht, als auch für Fälle, in denen nach Eintritt 
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der Berufskrankheit ein Wiederaufleben oder eine Verschlimmerung droht, gelten die Pflich-
ten der Unfallversicherungsträger, der Gefahr mit allen geeigneten Mitteln entgegenwirken 
sowie auf die Unterlassung der schädigenden Tätigkeit hinzuwirken, wenn die Gefahr nicht 
zu beseitigen ist, uneingeschränkt fort. Das Gleiche gilt für die Mitwirkung der Arbeits-
schutzstellen in Absatz 1 Satz 3 und die Regelungen zur Übergangsleistung in Absatz 2 
der Vorschrift. Dass in § 9 Absatz 4 SGB VII für einen Teil der Fälle die Hinwirkungspflicht 
zur Unterlassung künftig gesetzlich geregelt ist, belegt deren besondere Bedeutung, lässt 
aber die umfassenden Präventionsvorschriften des § 3 BKV unberührt. 

Zu Nummer 1 

Folgeänderung zur Einfügung des neuen Zweiten Abschnitts. 

Zu Nummer 2 

Zum Zweiten Abschnitt (§§ 7 bis 11) 

Nach dem neuen § 9 Absatz 1a SGB VII (Artikel 7 Nummer 3 Buchstabe b) sind beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales ein Ärztlicher Sachverständigenbeirat Berufskrank-
heiten zu bilden sowie bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine 
Geschäftsstelle einzurichten. Die Bundesregierung ist nach Satz 2 der Vorschrift ermäch-
tigt, das Nähere über die Stellung und die Organisation des Sachverständigenbeirats und 
der Geschäftsstelle in der Rechtsverordnung über die Bezeichnung der Berufskrankheiten, 
das heißt in der BKV, zu regeln. 

Der frühere § 7 BKV ist auf Grund der Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung vom 23. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 554) am 1. August 2002 außer Kraft getreten, der bisherige § 8 BKV 
regelte das Inkrafttreten der Verordnung zum 1. Dezember 1997 sowie das Außerkrafttre-
ten der Vorläuferverordnungen und kann entfallen. 

Zu § 7 

Die Vorschrift beschreibt entsprechend der gesetzlichen Zielsetzung die Aufgaben des 
Sachverständigenbeirats. 

Zu § 8 

Die Vorschrift enthält die Regelungen über die Mitgliedschaft der Beiratsmitglieder: 

- Absatz 1 bestimmt die fachliche und zahlenmäßige Zusammensetzung des Gremi-
ums. Entsprechend seiner Aufgabenstellung liegt der Schwerpunkt auf der arbeitsmedizini-
schen Ausrichtung der Mitglieder, wobei auch die Berufung von Personen anderer medizi-
nischer Fachrichtungen möglich ist. Die Zusammensetzung stellt sicher, dass sowohl die 
Erkenntnisse aus der universitären Forschung und Lehre als auch die Erfahrungen aus der 
gewerbe- und betriebsärztlichen Praxis in die Beratungstätigkeit einfließen. Dies bedingt, 
dass die Mitglieder im Regelfall ihre hauptamtliche Funktion an der Hochschule oder im 
gewerbe- und betriebsärztlichen Dienst aktiv ausüben. 

Die Mitgliederzahl von zwölf Personen hat sich in der jahrzehntelangen Arbeit des Sach-
verständigenbeirats bewährt. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen der notwendigen 
Mindestzahl für eine breite wissenschaftliche Diskussion auf der einen und einer Höchstzahl 
für eine handhabbare Entscheidungsfindung auf der anderen Seite dar. Die Mitgliederzahl 
kann in besonderen Fällen unter- oder überschritten werden. So kann z.B. von einer Nach-
berufung für ein ausgeschiedenes Mitglied abgesehen werden, wenn das Ende der Beru-
fungsperiode für das gesamte Gremium ohnehin in näherer Zukunft eintritt. Eine zusätzliche 
Berufung käme etwa in Betracht, um ein neues Mitglied noch in Anwesenheit der bisherigen 
Mitglieder in bestimmte Beratungsthemen einzuarbeiten. Die Dauer der Berufungsperiode 
entspricht der bisherigen Berufungspraxis und hat sich bewährt. Dabei ist eine wiederholte 
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Berufung, insbesondere im Interesse der Kontinuität der Beratungen, möglich. Die Beru-
fungsdauer kann in besonderen Fällen, z.B. bei absehbarem Ausscheiden aus der aktiven 
hauptamtlichen Funktion des Mitglieds, auch weniger als fünf Jahre betragen. 

- Absatz 2 bestimmt die Rechtsstellung der Beiratsmitglieder. Es handelt sich um eine 
ehrenamtliche Tätigkeit. Da die Mitglieder auf Grund ihrer besonderen fachlichen Qualifika-
tion und wissenschaftlichen Reputation in das Gremium berufen werden, ist eine stellver-
tretende Aufgabenwahrnehmung durch andere Personen nicht möglich. 

Satz 2 der Vorschrift dient der Transparenz des Gremiums. Die namentliche Zusammen-
setzung des Sachverständigenbeirats und die hauptamtlichen Funktionen der Mitglieder 
einschließlich der jeweiligen Institutionen werden auf der Internetseite des Ministeriums ver-
öffentlicht. 

- Absatz 3 regelt die unabhängige und neutrale Rechtsstellung der Beiratsmitglieder 
sowie die Pflicht zur Verschwiegenheit. 

- Absatz 4 regelt Ausnahmetatbestände zur vorzeitigen Beendigung der Mitglied-
schaft. Gemäß Absatz 1 werden die Mitglieder jeweils für eine bestimmte Zeitdauer beru-
fen. Darüber hinaus kann die Mitgliedschaft bei Vorliegen besonderer Gründe wie z.B. bei 
Verstößen gegen die Unparteilichkeit oder Vertraulichkeit oder bei Aufgabe der hauptamt-
lichen Tätigkeit durch das Ministerium beendet werden. Die Mitglieder können ihr Amt je-
derzeit ohne Angabe von Gründen niederlegen. 

Zu § 9 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Regelungen zur Durchführung der Aufgaben: 

- Absatz 1 bestimmt, dass der Sachverständigenbeirat seine Aufgaben nicht in einem 
rein schriftlichen Verfahren wahrnehmen darf, sondern zu Sitzungen zusammentritt, an de-
nen auch Vertreter des Ministeriums teilnehmen. Entscheidend für die Qualität der Bera-
tungen sind die offene Meinungsbildung und der freie Meinungsaustausch der Mitglieder. 
Die Mitglieder sind nicht als Vertreter ihrer jeweiligen Organisation, sondern als unabhän-
gige Wissenschaftler im Beirat tätig und äußern dort in einem vertraulichen Umfeld ihre 
persönliche wissenschaftliche Auffassung. Die Sitzungen sind daher nicht öffentlich. 

- Absatz 2 regelt die Teilnahme weiterer Personen an den Sitzungen. Als ständige 
Berater nehmen Vertreter der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. teil, erstere in ihrer Funktion als Ge-
schäftsstelle nach § 10, letztere um Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis der ge-
setzlichen Unfallversicherungsträger in den Beratungsprozess einzubringen. Namen und 
hauptamtliche Funktionen der ständigen Gäste werden wie die der Mitglieder auf der Inter-
netseite des Ministeriums veröffentlicht. Bei der Beschlussfassung des Sachverständigen-
beirats haben sie kein Stimmrecht. Anlassbezogen können darüber hinaus auch externe 
Sachverständige wie z.B. Mediziner besonderer Fachrichtungen oder Biomechaniker sowie 
Gäste zu den Sitzungen hinzugezogen werden. Sowohl für die ständigen Berater wie für 
die externen Sachverständigen und Gäste gelten die Vorschriften des § 8 Absatz 3 über 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Verschwiegenheit in ihrer Aufgabenwahrnehmung für 
den Sachverständigenbeirat. 

- Die Absätze 3 bis 5 regeln die Transparenz der Beratungen. 

Die aktuellen Beratungsthemen des Sachverständigenbeirats werden auf der Internetseite 
des Ministeriums veröffentlicht. 

Als Ergebnis seiner Beratungen gibt der Sachverständigenbeirat Empfehlungen für neue 
oder Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten ab. Sie beruhen jeweils auf dem 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand und 
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werden vom Ministerium amtlich bekannt gemacht sowie auf den Internetseiten des Minis-
teriums und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlicht. Die 
Empfehlungen und Stellungnahmen enthalten eine Begründung, in der insbesondere die 
herangezogenen Dokumente (veröffentlichte Forschungsvorhaben, Studien, Gutachten 
etc.), die der Entscheidungsfindung des Gremiums zugrunde lagen, dargelegt und bewertet 
werden. Sofern der Sachverständigenbeirat auf Grund der wissenschaftlichen Erkenntnis-
lage keine Empfehlung oder Stellungnahme abgibt, werden die dafür maßgeblichen Gründe 
in einem Abschlussvermerk dargelegt. Dieser wird ebenfalls auf den Internetseiten des Mi-
nisteriums und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlicht. 

Die Beratungen im Sachverständigenbeirat werden damit umfassend dokumentiert und 
sind öffentlich zugänglich. Die im Lauf des Beratungsverfahrens intern erstellten vorberei-
tenden Unterlagen wie z.B. Vorentwürfe von Empfehlungen, vorläufige Bewertungen oder 
Ergebnisniederschriften über einzelne Sitzungen bleiben im Interesse des freien und unab-
hängigen Beratungsverlaufs vertraulich. 

Zu § 10 

Die Vorschrift regelt das Nähere über die nach § 9 SGB VII einzurichtende Geschäftsstelle 
des Sachverständigenbeirats. 

Absatz 1 beschreibt die Aufgabe der Geschäftsstelle. Absatz 2 enthält Regelungen zur wis-
senschaftlichen, Absatz 3 Regelungen zur organisatorischen Unterstützung. 

Bereits heute unterstützt die Bundesanstalt die Arbeit des Sachverständigenbeirats in be-
grenztem Umfang. Diese Unterstützung reicht nicht mehr aus. Auf Grund der gestiegenen 
Anforderungen an die wissenschaftlichen Grundlagen von Berufskrankheiten ist ein immer 
größerer Arbeitsaufwand für die wissenschaftliche Auswertung des nationalen und interna-
tionalen Erkenntnisstandes erforderlich. Die Geschäftsstelle soll deshalb insbesondere wis-
senschaftliche Vorarbeiten für die Beratungen des Sachverständigenbeirats leisten. Der 
Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei auf der Durchführung systematischer Reviews; dane-
ben sind aber auch kursorische Literaturrecherchen durchzuführen. Im Rahmen ihrer ar-
beitsmedizinischen Ausrichtung unterstützt die Bundesanstalt den Sachverständigenbeirat 
außerdem bei der Erstellung von wissenschaftlichen Empfehlungen und Stellungnahmen. 

Zu § 11 

Die Vorschrift regelt den Erlass einer Geschäftsordnung durch den Sachverständigenbeirat, 
in der nachrangige Bestimmungen insbesondere über organisatorische Abläufe getroffen 
werden können. 

Zum Dritten Abschnitt (§ 12) 

Folgeänderung zur neuen Gliederung der Verordnung in Abschnitte. 

Zu § 12 

Der Unterlassungszwang als Voraussetzung für die Anerkennung als Berufskrankheit wird 
in den davon betroffenen neun Berufskrankheiten-Tatbeständen gestrichen (s. Nummer 3 
Buchstabe a). Fälle, in denen eine Anerkennung in der Vergangenheit auf Grund der feh-
lenden Aufgabe der schädigenden Tätigkeit nicht erfolgen konnte, werden von den Unfall-
versicherungsträgern von Amts wegen überprüft, wenn sie nach dem 1. Januar 1997 ent-
schieden worden sind. Seit diesem Zeitpunkt hatten die Unfallversicherungsträger gemäß 
§ 9 Absatz 4 SGB VII vor Unterlassung einer noch verrichteten gefährdenden Tätigkeit dar-
über zu entscheiden, ob die übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung einer Berufs-
krankheit erfüllt sind. Die Fälle sind den Unfallversicherungsträgern daher bekannt und 
identifizierbar. Eines besonderen Antrags der Versicherten bedarf es deshalb nicht. Die 
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Möglichkeit für die Versicherten, in allen anderen Fällen einen Überprüfungsantrag zu stel-
len, bleibt unberührt. 

Rückwirkende Leistungen werden nicht erbracht. Der Versicherungsfall als Grundlage leis-
tungsrechtlicher Ansprüche kann frühestens mit der Streichung des Unterlassungszwangs 
als Anerkennungsvoraussetzung, das heißt mit dem Inkrafttreten dieser Vorschrift eintre-
ten. 

Zu Nummer 3 

Anlage 1 

Zu Buchstabe a 

Die Anlage 1 enthält die sogenannte Berufskrankheitenliste, das heißt die auf Grundlage 
der Verordnungsermächtigung des § 9 Absatz 1 SGB VII erlassene enumerative Bezeich-
nung der Krankheiten, bei denen ein Ursachenzusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten 
oder bestimmten arbeitsbedingten Einwirkungen wissenschaftlich generell erwiesen ist. 

Neun der derzeit 80 in der Anlage 1 aufgeführten Berufskrankheiten sehen bisher die Auf-
gabe der schädigenden Tätigkeit als Anerkennungsvoraussetzung vor. Auf Grund der Strei-
chung des Unterlassungszwangs in der Verordnungsermächtigung (Artikel 7 Num-
mer 3 Buchstabe a) werden die entsprechenden Passagen in diesen Berufskrankheiten-
Tatbeständen ebenfalls gestrichen. 

Soweit mit dem Unterlassungszwang in der Vergangenheit der Zweck verfolgt wurde, eine 
weitere Schädigung durch die Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit zu verhindern, wird dies 
künftig durch die Stärkung der individuellen Präventionsmaßnahmen und die aktive Mitwir-
kung der Betroffenen erreicht. Soweit der Zweck verfolgt wurde, sogenannte „Bagateller-
krankungen“ von einer Anerkennung als Berufskrankheit auszuschließen, werden diese Be-
rufskrankheiten-Tatbestände entsprechend angepasst, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Fallzahlen und des damit verbundenen Verwaltungsaufwands, des jeweiligen Krank-
heitsbilds und den modernen Behandlungsmöglichkeiten auch heute noch gerechtfertigt ist 
(s. Buchstaben b und c). 

Bei den Berufskrankheiten Nummer 1315, 2104, 4301, 4302 und 5101 ist eine Anpassung 
nicht erforderlich. Bei den Berufskrankheiten Nummer 1315 (Erkrankungen durch Isocya-
nate - eingeführt 1992) und 2104 (Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Hän-
den - eingeführt 1976) ist nach der Begründung des damaligen Verordnungsgebers nicht 
ersichtlich, dass durch den Unterlassungszwang „Bagatellerkrankungen“ von einer Aner-
kennung ausgeschlossen werden sollen (BR-Drs. 773/92 und 563/76). Bei den Berufs-
krankheiten Nummer 4301 und 4302 (Obstruktive Atemwegserkrankungen durch allergisie-
rende beziehungsweise durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe - eingeführt 
1961) sollte der Unterlassungszwang zwar ursprünglich dem Ausschluss von „Bagateller-
krankungen“ dienen (BR-Drs. 115/61). Nach der aktuellen Begutachtungsempfehlung der 
gesetzlichen Unfallversicherung (sog. „Reichenhaller Empfehlung“) liegt aber bereits bei 
der Anamnese „Geringe Beschwerden, unter Therapie keine Beschwerden“ und dem Er-
gebnis der Lungenfunktionsprüfung „Grenzbereich“ eine Erwerbsminderung in Höhe von 
10 Prozent, das heißt eine Erwerbsminderung im (stütz)renten-berechtigenden Ausmaß 
vor. Bestehen aber schon bei einer solch geringgradigen Ausprägung des Krankheitsbildes 
leistungsrechtlich relevante Einschränkungen, dann liegt auch bei geringeren Beschwerden 
nicht lediglich eine „Bagatellerkrankung“ vor. Bei der Berufskrankheit Nummer 5101 (Hau-
terkrankungen - eingeführt 1929) wird der Ausschluss von „Bagatellerkrankungen“ bereits 
durch die Tatbestandsvoraussetzungen „schwer oder wiederholt rückfällig“ erreicht. 
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Zu Buchstabe b 

Die Legaldefinition der Berufskrankheit Nummer 2101 (Erkrankungen der Sehnenscheiden 
oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze) wird um das Tat-
bestandsmerkmal „schwere oder wiederholt rückfällige“ ergänzt. 

Die 1952 eingeführte Berufskrankheit war 1961 nach der Begründung des damaligen Ver-
ordnungsgebers ausdrücklich mit der Voraussetzung des Unterlassungszwangs versehen 
worden, da ein erhebliches Missverhältnis zwischen angezeigten Verdachtsfällen und nach 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens als Berufskrankheit anerkannten Fällen bestand. 
Daraus ergebe sich, „daß die weitaus meisten Erkrankungen dieser Art durch ärztliche Be-
handlung günstig zu beeinflussen sind und ohne bleibenden Schaden abklingen. Dieser 
Tatsache will die neue Fassung dadurch Rechnung tragen, daß sie die Anerkennung einer 
Krankheit als Berufskrankheit nur in den Fällen zuläßt, in denen die berufliche Beschäfti-
gung oder jede Erwerbsarbeit infolge der Erkrankung aufgegeben worden ist.“ (BR-Drs. 
115/61). Der Unterlassungszwang diente damit dem Ausschluss von „Bagatellerkrankun-
gen“. 

Die damaligen Gründe bestehen fort. Bei Erkrankungen der Sehnenscheiden handelt es 
sich um ein sehr weit verbreitetes Krankheitsbild, das auf unterschiedlichste Ursachen im 
beruflichen wie im privaten Bereich zurückgehen kann. Dementsprechend besteht auch 
heute noch eine erhebliche Diskrepanz zwischen Verdachtsfällen und Anerkennungen 
(2017: rund 636 entschiedene Fälle - 23 Anerkennungen - Quelle: Statistik der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung). Dauerhafte Gesundheitsbeeinträchtigungen treten dage-
gen nur in seltenen Ausnahmefällen ein. 

Entsprechend der bisherigen Zweckrichtung soll eine Anerkennung als Berufskrankheit da-
her auch künftig nur erfolgen, wenn die Krankheit für die Versicherten erhebliche Auswir-
kungen hat. Erforderlich ist deshalb entweder eine schwere Ausprägung oder eine wieder-
holte Rückfälligkeit der Erkrankung. 

- Eine schwere Erkrankung in diesem Sinn liegt z.B. vor, wenn sie eine ununterbro-
chene Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Monaten zur Folge hat. 

- Eine wiederholte Rückfälligkeit liegt mit dem dritten Auftreten der Erkrankung vor. 
Dies ist der Fall, wenn die Versicherten sich zwischen den einzelnen Erkrankungen deshalb 
weder in Heilbehandlung befanden noch arbeitsunfähig waren. Der zeitliche Abstand zwi-
schen den einzelnen Erkrankungen ist dabei irrelevant. 

Zu Buchstabe c, zu Buchstabe d und Buchstabe e 

Die Legaldefinitionen der Berufskrankheiten Nummer 2108 bis 2110 (Bandscheibenbe-
dingte Erkrankungen der Lenden- beziehungsweise der Halswirbelsäule) werden jeweils 
um das Tatbestandsmerkmal „die zu chronischen oder chronisch-rezidivierenden Be-
schwerden und Funktionseinschränkungen der Lenden- beziehungsweise der Halswirbel-
säule geführt haben“ ergänzt. 

Die Ergänzung verdeutlicht bereits in der Legaldefinition, dass insbesondere Rückenbe-
schwerden in ihrer allgemeinen Form weiterhin keine Berufskrankheit darstellen. Dies ent-
spricht den geltenden medizinischen Anforderungen, die seit jeher in den Merkblättern zu 
diesen Berufskrankheiten beschrieben werden und bedeutet daher keine Verschärfung der 
bisherigen Anerkennungsvoraussetzungen. 

Im amtlichen Merkblatt zu Berufskrankheit Nummer 2108 wird hierzu ausdrücklich ausge-
führt: „Das akute Lumbalsyndrom mit guter Behandlungsmöglichkeit erfüllt nicht die medi-
zinischen Voraussetzungen zur Anerkennung als Berufskrankheit. Vielmehr müssen chro-
nische oder chronisch-rezidivierende Beschwerden und Funktionseinschränkungen beste-
hen, die therapeutisch nicht mehr voll kompensiert werden können und den geforderten 
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Unterlassungszwang begründen .… Der alleinige Nachweis von degenerativen Verände-
rungen wie Osteochondrose, Spondylose und Spondylarthrose ohne chronisch-rezidivie-
renden Beschwerden und Funktionsausfälle begründet keinen Berufskrankheitenverdacht.“ 
(Merkblatt zu der Berufskrankheit Nr. 2108, Bundesarbeitsblatt 10/2006, S. 30). Vergleich-
bare Ausführungen enthalten die amtlichen Merkblätter zu den Berufskrankheiten Num-
mer 2109 und 2110. 

Zu Artikel 25 (Änderung der Beitragsverfahrensverordnung) 

Zu Nummer 1 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass es sich um eine Unterstützung des Arbeitgebers 
durch die Rentenversicherungsträger in Form gezielter Hinweise in den konkret beanstan-
deten Sachverhalten handelt. Die Regelung soll das Melde- und Beitragsnachweisverfah-
ren nachhaltig und qualitativ stärken. Eine gesetzlich verpflichtende und umfängliche Bera-
tung zu allen von der Prüfung erfassten Sachverhalten soll hingegen nicht bewirkt werden. 

Zu Nummer 2 

§ 8 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Durch die Neufassung von Satz 1 wird geregelt, dass zukünftig sowohl die verantwortlichen 
Stellen als auch die Beschäftigten ihre Belege, Nachweise oder Bescheide dem Arbeitgeber 
in geeigneter elektronischer Form zu übermitteln haben, damit es bei der Übernahme in die 
Entgeltunterlagen zukünftig zu keinem Medienbruch kommt und zusätzliche Belastungen 
für die Arbeitgeber vermieden werden. Soweit es sich um intern vom Arbeitgeber selbst zu 
erstellende Nachweise handelt, ermöglicht das späte Inkrafttreten ausreichend Zeit, um 
diese Prozesse und Vorlagen ebenfalls anzupassen. Dadurch soll den Arbeitgebern ermög-
licht werden, der Verpflichtung zur Führung elektronischer Unterlagen für alle Vorfälle nach 
dem Inkrafttreten der Regelung nachkommen zu können. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeregelung zur Neuregelung § 175 SGB V (Artikel 5 Nummer 7). Die bisherige in Pa-
pierform ausgestellte Mitgliedsbescheinigung wird durch eine maschinelle Meldung ersetzt. 
Die Daten der neuen elektronischen Meldung sind nach Absatz 2 Nummer 3a zu den Ent-
geltunterlagen zu nehmen. 

Zu Buchstabe b 

Mit dem neuen Absatz 3 wird geregelt, dass Bescheinigungen seitens der Sozialversiche-
rungsträger oder des Beschäftigten, die der Arbeitgeber zwingend zu den Entgeltunterlagen 
nehmen muss, in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen sind. Um gerade kleineren 
Arbeitgebern einen schrittweisen Übergang in die Führung elektronischer Entgeltunterlagen 
zu ermöglichen, wird eine mehrjährige Übergangsfrist eingeräumt. Diese ermöglicht die not-
wendigen Anpassungen organisatorischer und technischer Art. 

Zu Nummer 3 

§ 9 
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Zu Buchstabe a 

Absatz 1 wurde auf Grund der Einführung der elektronischen Führung von Entgeltunterla-
gen, von Folgeanpassungen der Beitragsverfahrensverordnung an die Anforderungen der 
Systemprüfung für die Meldungen und Lohnnachweise für die Unfallversicherung und 
Folgeanpassungen der Beitragsverfahrensverordnung an die Anforderungen der Sys-
temprüfung für die Meldungen und Lohnnachweise für die Unfallversicherung sowie der 
Folgeänderung zu § 136a SGB VII neu gefasst. 

Es handelt sich um eine bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung zu Einführung der Unternehmernummer (§ 136a SGB VII). 

Zu Buchstabe c 

Regelung zur Einführung der elektronischen Führung von Entgeltunterlagen. 

Zu Nummer 4 

§ 9a 

Durch die Formulierung Gemeinsamer Grundsätze soll eine einheitliche und damit für alle 
Beteiligten wirtschaftliche Speicherung der genannten Unterlagen und Daten sichergestellt 
werden. Dies ermöglicht insbesondere im Rahmen der elektronisch unterstützten Betriebs-
prüfung eine für die Arbeitgeber einfache und technisch widerspruchsfreie Bearbeitung der 
Entgeltunterlagen durch den Prüfer. 

Zu Artikel 26 (Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung) 

Soweit Vorschriften betroffen sind, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten re-
geln, handelt es sich um bereichsspezifische Regelung zur Datenverarbeitung gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b, Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Eine etwaige Verarbeitung be-
sonderer Kategorien von Daten ist gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b und h der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 erfasst. 

Zu Nummer 1 

§ 5 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Durch die zunehmende Internationalisierung der Arbeitsverhältnisse wird es notwendig, ge-
nauere Angaben zu den Herkunftsländern sowie die jeweiligen internationalen Versiche-
rungsnummern in die Datensätze aufzunehmen. Durch die Neuregelung werden beste-
hende Ersatzlösungen wie beispielsweise die Nutzung des Datenbausteines „Europäische 
Versicherungsnummer“ zur Meldung des Geburtslandes in ein geordnetes Meldeverfahren 
überführt und rechtlich abgesichert. 

Zu Buchstabe c 

Im Rahmen der Auswertungen für das Bestandsprüfungsverfahren haben die Einzugsstel-
len im Einvernehmen mit den Rentenversicherungsträgern festgestellt, dass die Kennzeich-
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nung einer Mehrfachbeschäftigung im Meldeverfahren nicht zur einer Qualitätsverbesse-
rung der Meldungen führt. Die Tatbestände können auch ohne diese Kennzeichnung ein-
deutig festgestellt werden. Deshalb kann auf die besondere Kennzeichnung der Meldungen 
verzichtet werden. 

Zu Nummer 2 

Zu § 10 

Arbeitgeber haben nach § 10 Absatz 1 DEÜV für jeden am 31. Dezember eines Jahres 
versicherungspflichtig Beschäftigten mit der ersten folgenden Lohn- und Gehaltsabrech-
nung, spätestens bis zum 15. Februar des folgenden Jahres, eine Jahresmeldung an die 
zuständige Einzugsstelle zu erstatten. Die Krankenkassen leiten diese Jahresentgeltmel-
dungen an die Deutsche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit weiter, wo 
sie für die spätere Rentenfestsetzung in das Rentenkonto des Versicherten übernommen 
werden, für die Betriebsprüfung vorgehalten oder für statistische Zwecke genutzt werden.  

Aus verschiedensten Gründen kommen Arbeitgeber ihrer Meldeverpflichtung jedoch nicht 
nach, sodass die Krankenkassen, die ebenfalls verpflichtet sind die Vollständigkeit der Mel-
dungen zu überwachen, jährlich eine große Anzahl von Jahresentgeltmeldungen im manu-
ellen Verfahren (Papierverfahren) von den Arbeitgebern anfordern müssen. 

Nach Auswertungen der Krankenkassen mussten beispielsweise im Kalenderjahr 2016 
circa 700.000 fehlende Jahresmeldungen angefordert werden. Auf Grund des bisher pa-
piergebundenen Erinnerungsverfahrens wurden kurzfristig circa 600.000 Jahresmeldungen 
nachgemeldet. 

Eine maschinelle Anforderung der fehlenden Jahresmeldungen reduziert den Verwaltungs-
aufwand für Krankenkassen und Arbeitgeber erheblich und erhöht die Verfahrenssicherheit 
für alle Beteiligten einschließlich der Rentenversicherungsträger. 

 

Zu Nummer 3 

§ 14 

Folgeänderung zu § 136a SGB VII (Artikel 7 Nummer 18). 

Zu Nummer 4 

§ 17 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b 

Die Neuregelung soll sicherstellen, dass die eingesetzte Kommunikationssoftware grund-
sätzlich als gesicherten Transportstandard immer die gültige Version des eXtra-Standards 
nach den Gemeinsamen Grundsätzen Technik gemäß § 95 SGB IV einsetzt. Abweichende 
Techniken wären ansonsten jeweils gesondert zu prüfen, inwieweit sie den geänderten Si-
cherheitsansprüchen entsprechen. Für den Prüfzeitraum wäre eine gesicherte Übertragung 
der empfindlichen Daten nicht gewährleistet. 

Zu Nummer 5 

§ 18 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 21. Die Systemprüfung für Entgeltprogramme wird ge-
setzlich im SGB IV festgeschrieben. 
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Zu Nummer 6 

§ 19 

Durch die Regelung werden die Hersteller der Software für Programme oder Ausfüllhilfen 
verpflichtet, den Antrag für die Zulassung einer Version so rechtzeitig zu stellen, dass die 
Prüfung und Zulassung vor dem erstmaligen Einsatz in der Praxis erfolgen kann. Das Prüf-
verfahren ist mit der prüfenden Stelle jeweils individuell abzustimmen. 

Zu Nummer 7 

§ 20 

Zu Absatz 1 

Geregelt werden die gesetzlichen Grundlagen, die bei der jeweiligen Systemprüfung zu be-
achten und durch das Programm oder die Ausfüllhilfe zu erfüllen sind. 

Zu Absatz 2 

Durch die Regelung soll sichergestellt werden, dass wesentliche Veränderungen, die an 
Programmen oder Ausfüllhilfen nach ihrer Zulassung vorgenommen werden, zu einem er-
neuten Zulassungsverfahren führen. Dies dient der allgemeinen Verfahrenssicherheit und 
schützt die Arbeitgeber davor, Datenübermittlungen mit nicht zertifizierten Programmen vor-
zunehmen. 

Zu Absatz 3 

Es werden die Voraussetzungen für die Nichtzulassung beziehungsweise den Entzug der 
Zulassung für ein Programm oder eine Ausfüllhilfe geregelt. 

Zu Absatz 4 

Die Protokollierung der Prüfung sichert die nachvollziehbare Prüfung eines Programmes 
oder einer Ausfüllhilfe für Softwareunternehmen und Prüfer ab. Bei Folgeprüfungen kann 
auf die Ergebnisse der vorangegangenen Prüfungen zur Verfahrensvereinfachung zuge-
griffen werden. 

Zu Nummer 8 

§ 22 

Die Regelung zu den Gemeinsame Grundsätzen für die Systemprüfung werden in Bezug 
auf die Regelungsinhalte insbesondere zur Qualitätssicherung und zu den Antrags- und 
Zulassungsverfahren genauer gefasst. Zukünftig sollen die Grundsätze auch verbindlich 
festlegen, welche Fachmodule dem Basismodul zugeordnet werden und welche nur als 
Zusatzmodul angeboten werden können. Im Zuge dieser Erweiterung werden auch diese 
Grundsätze zukünftig durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Anhörung 
der Arbeitgeber genehmigt. 

Zu Nummer 9 

§ 26 

Folgeänderung zu Nummer 3 und 9. 
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Zu Nummer 10 

§ 32 

Folgeänderung zur Einfügung des § 95c SGB IV, der die bisher geregelten Sachverhalte 
miterfasst. 

Zu Nummer 11 

§ 36 

Klarstellung, dass auch für das Verfahren nach § 26 Absatz 4 SGB IV ein Kernprüfpro-
gramm zu erstellen ist, um die Verfahrenssicherheit zu unterstützen. 

Zu Nummer 12 

§ 38 

Folgeänderung zu Nummer 9 (§ 32). 

Zu Nummer 13 

§ 39 

Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 6 (§ 58 SGB VI). 

Zu Nummer 14 

§ 41 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Aufhebung des § 18. 

Zu Artikel 27 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Zu Absatz 1 und Absatz 2 

Auf Grund einer Vielzahl von Änderungen in den vergangenen Jahren soll jeweils eine ak-
tuelle Fassung der Verordnungen für alle Anwender der Regelungen veröffentlicht werden. 
Dies trägt zur höheren Rechts- und Verfahrenssicherheit bei. 

Zu Artikel 28 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

Die Änderungen dieses Gesetzes treten vorbehaltlich der Absätze 2 bis 12 zum 1. Juli 2020 
in Kraft. 

Zu Absatz 2 

Die Aufnahme der Verbindungsstelle der Rentenversicherung für Kroatien soll mit dem am 
1. Juli 2013 erfolgten Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union in Kraft treten. 
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Zu Absatz 3 

Die Folgeänderungen zur Einführung von Hinzuverdienstgrenzen in der Alterssicherung der 
Landwirte bei vorzeitigen Altersrenten treten rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft. Da-
mit ist unbeschadet des § 94 Absatz 1 ALG klargestellt, dass die geänderten Vorschriften 
seit der Einführung der Hinzuverdienstregelungen für die vorzeitigen Altersrenten gelten 
sollen. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft, da ab diesem Zeitpunkt die 
monatliche Gesamteinkommensgrenze des § 10 Absatz 1 Nummer 5 SGB V aufgrund der 
Anhebung der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV für das Jahr 2020 die monatliche Entgelt-
grenze geringfügig Beschäftigter nicht mehr überschreitet und die Regelung dadurch ent-
behrlich wird. 

 

Zu Absatz 5 

Die Änderung der Kostentragungspflicht für die Übermittlung einer Geldleistung an den 
Wohnsitz des Leistungsempfängers in § 47 SGB I und die damit einhergehenden Folgeän-
derungen in § 42 Absatz 3 SGB II, § 337 Absatz 1 SGB III sowie § 118 Absatz 2b SGB VI 
und § 96 Absatz 2a SGB VII treten erst 18 Monate nach der Verkündung des Gesetzes in 
Kraft. Damit haben die Sozialleistungsträger eine ausreichende Vorlaufzeit, um ihr Auszah-
lungsverfahren anzupassen und die betroffenen Sozialleistungsempfänger können frühzei-
tig über die geänderte Rechtslage in Kenntnis gesetzt werden und sich darauf einstellen. 

Zu Absatz 6 

Die Regelungen zur Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts sollen zum 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft treten. Damit besteht für die gesetzlichen Unfallversicherungsträger so-
wie die übrigen Beteiligten ein ausreichender Übergangszeitraum, um sich auf die neuen 
Maßnahmen und Verfahren einzustellen. Die Regelung zur Änderung der Beitragsbemes-
sung in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung soll ebenfalls zum 1. Januar 2021 in 
Kraft treten.  

Der Wegfall der Mitgliedsbescheinigung soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Hierdurch 
erhalten die Krankenkassen die notwendige Vorlaufzeit zur Umsetzung der Regelung und 
können zeitgleich auch die Änderungen zum Krankenkassenwahlrecht nach dem MDK-Re-
formgesetz umsetzen. 

Zu Absatz 7 

Durch das Inkrafttreten zum 1. Januar 2022 wird den Arbeitgebern ermöglicht, sich sowohl 
technisch als auch organisatorisch auf die Umstellungen ausreichend vorzubereiten. 

Zu Absatz 8 

Die Neuregelungen zum elektronischen Bescheinigungsverfahren im SGB III sollen einheit-
lich zum 1. August 2022 in Kraft treten. Damit besteht sowohl für Arbeitgeber als auch für 
Sozialversicherungsträger ein ausreichender Übergangszeitraum, um sich auf die neuen 
Verfahren einzustellen und die erforderlichen technischen und organisatorischen Vorberei-
tungen und Abstimmungen zu treffen. 
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Zu Absatz 9 

Die Regelungen zur Einführung der Unternehmernummer sollen zum 1. Januar 2023 in 
Kraft treten, Damit besteht sowohl für Arbeitgeber als auch für Sozialversicherungsträger 
ein ausreichender Übergangszeitraum, um die Umstellung zu vollziehen. 

Die Regelungen im Bereich des DO-Rechts treten ebenfalls zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
Damit wird den Unfallversicherungsträgern ein Übergangszeitraum eingeräumt. Insbeson-
dere soll mit einem Inkrafttreten zum 1. Januar 2023 den Tarifvertragsparteien ein ange-
messener Zeitraum gegeben werden, um tarifliche Bestimmungen auszuhandeln, die dem 
Wohl der Beschäftigten dienen und die Unfallversicherungsträger weiterhin als attraktive 
Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte positionieren. 

Zu Absatz 10 

Die vollständige Umsetzung des elektronischen Erstattungsverfahrens mit den Sozialversi-
cherungsträgern durch die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Rentenversicherung 
wird durch Inkrafttreten zum 1. August 2023 ermöglicht. Die Sozialversicherungsträger kön-
nen bis dahin die erforderlichen IT-Vorkehrungen für den elektronischen Datenaustausch 
im Erstattungsverfahren unter Berücksichtigung evtl. auftretender geringfügiger Verzöge-
rungen treffen. 

Zu Absatz 11 

Die Regelung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft, da dann in ganz Deutschland ein einheitlicher 
aktueller Rentenwert gilt. 

Zu Absatz 12 

Die Änderungen zum Modellprojekt zu Online-Wahlen bei den Krankenkassen, die Ände-
rungen des Arbeitsgerichtsgesetzes und die Änderungen zur pauschalierten Bewilligung 
von Reisekosten, zur Erweiterung der Satzungsermächtigung und Betriebshilfe bei onkolo-
gischer Nachsorge, zur Datenverarbeitung, Identifikationsnummer und den Sonderregelun-
gen in der Alterssicherung der Landwirte sowie die sprachliche Korrektur des Asylbewer-
berleistungsgesetzes treten am Tag nach Verkündung in Kraft. 
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VIELFÄLTIGE AGRARSTRUKTUR IN DEUTSCHLAND

Landwirtschafts-51,1

30,7
Gehölze

5,0

2,3

1,4

1,7 Industrie- und 

7,8 sonstige Flächen

Nach dem Amtlichen Liegenschaftskataster- 
Informationssystem (ALKIS Nutzungsartenkatalog).

Köln
Mehr als 50 % der 
Fläche Deutschlands 
wird landwirtschaftlich 
genutzt. 

1.1  Flächennutzung 

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland 
bewirtschafteten 2016 etwa die Hälfte der Fläche der 
Bundesrepublik Deutschland. Die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche betrug rund 16,7 Millionen Hektar. 

Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche waren 
70,6 % Ackerland, 28,2 % Dauergrünland und 1,2 %  
Dauerkulturen.

Beim Ackerbau hat in Deutschland der Getreideanbau 
die größte Bedeutung. Die wichtigste Fruchtart bleibt 
der Winterweizen mit 26,6 % der gesamten Ackerfläche. 
Daneben waren Silomais (18,2 %) und Winterraps  
(11,2 %) wichtige Kulturen des Ackerbaus im Jahr 2016.

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

Kulturart

2010 2016

Betriebe Hektar Betriebe Hektar

in 1 000

Selbstbewirtschaftete Gesamtfläche 299,1 18 387,1 275,4 18 341,9

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 297,7 16 704,0 271,3 16 658,9

Ackerland 229,3 11 846,7 205,8 11 763,0

Dauerkulturen1 37,7 198,6 30,4 199,6

Baum- und Beeren obst einschließlich Nüsse 17,0 65,3 12,1 64,1

Rebflächen 20,3 97,0 16,9 99,2

Dauergrünland2 239,4 4 654,7 226,3 4 694,5

Wiesen 163,1 1 899,2 157,5 1 876,8

Weiden 129,4 2 544,7 123,4 2 630,6

1   Einschließlich Dauerkulturen unter Glas und andere begehbare Schutzabdeckungen.
2  Einschließlich ertragsarmes und aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland.

Quelle: Statistisches Bundesamt.

LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE NACH AUSGEWÄHLTEN HAUPTNUTZUNGSARTEN

FLÄCHENNUTZUNG – BODENFLÄCHE NACH   
NUTZUNGSARTEN 2016 IN PROZENT

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
FLÄCHE
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Früheres 
Bundesgebiet

2003 2003

2003

2013 2013

2013

2016 2016

2016

Neue Länder

Durchschnitt  
Deutschland

Durchschnittli-
che Kaufwerte  
für landwirt-
schaftlichen 
Grundbesitz

(Euro je Hektar 
veräußerter 
Fläche der land-
wirtschaftlichen 
Nutzung).

(Euro je Hektar 
landwirtschaft-
lich genutzter 
Fläche).

Pachtentgelte 
für landwirt-
schaftliche 
Einzelgrund-
stücke

16 489 €

231 € 113 €
3 831 €

169 €
10 510 €

203 €
13 811 €294 €

25 189 €

243 €

16 381 €

174 €
9 184 €

288 €

22 310 €

346 €

32 503 €

Köln

Köln

Köln

Region
2007 2010 2013 2016

Anteil der Pachtfläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (in Prozent)

Neue Länder 78,9 74,1 71,1 67,5

Früheres Bundesgebiet 53,3 52,7 54,5 54,1

Deutschland insgesamt 61,8 59,8 60,0 58,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

PACHTVERHÄLTNISSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE

schnittlich 288 Euro an Jahrespachtentgelt.  
Dieser Wert liegt damit um 18,5 % über dem  
Niveau des Jahres 2013 (243 Euro). Prozentual  
stiegen die Pacht preise in den neuen Bundes
län dern etwas stärker an als im früheren Bun
desgebiet. Aufgrund des höheren Pachtpreis
niveaus im früheren Bundesgebiet war dort der 
absolute Zuwachs allerdings größer.

DURCHSCHNITTLICHE KAUFWERTE UND PACHTENTGELTE FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE GRUNDSTÜCKE

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

Der seit 2007 zu beobachtende deutliche Anstieg der 
Pachtpreise in Deutschland hat sich zwischen 2013 und 
2016 fortgesetzt. Damit zeigt sich auf dem Pachtmarkt 
eine ähnliche Entwicklung wie bei den Kaufwerten land
wirtschaftlicher Grundstücke.

Die Landwirtinnen und Landwirte zahlten 2016 pro 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche durch



7

VIELFÄLTIGE AGRARSTRUKTUR IN DEUTSCHLAND

0 0

100

30

20

10

200

40
300

50

1999

Zahl der Betriebe Durchschnittsgröße je Betrieb in Hektar

2003 2005 2007 2010 2013 2016

400
60

500

Betriebe in 1 000 Fläche in Hektar je Betrieb

70

1 Durch Änderung der Erfassungsgrenzen ab 2010 sind die Ergebnisse  
 mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar.

1.2  Landwirtschaftliche Betriebsstrukturen

In Deutschland bewirtschafteten 2016 rund 
275 400 landwirtschaftliche Betriebe rund 16,7 Millio
nen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Der 
Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich weiter 
fort, er hat sich aber verlangsamt. Die Zahl der land
wirtschaftlichen Betriebe verringerte sich zwischen 
den Jahren 2013 und 2016 um rund 9 600 Betriebe.  
Das entspricht einer jährlichen Abnahmerate von 
rund 1,1 %. 

Die durchschnittliche Flächenausstattung je Betrieb 
betrug 2016 rund 61 Hektar landwirtschaftlich genutz
ter Fläche im Vergleich zu 59 Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Fläche im Jahr 2013 und 56 Hektar landwirt
schaftlich genutzter Fläche im Jahr 2010.

ENTWICKLUNG DER BETRIEBSSTRUKTUR DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE IN HEKTAR IN DEUTSCHLAND

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Die sogenannte Wachstumsschwelle, unterhalb derer die 
Zahl der Betriebe ab und oberhalb derer die Zahl der 
Betriebe zunimmt, steigt an. 2016 nahm die Zahl der Be
triebe in den Größenklassen unter 100 Hektar Landwirt
schaftsfläche ab. Die Zahl der Betriebe mit 100 Hektar 
und mehr nimmt hingegen zu. 2016 fielen bundesweit 
rund 36 500 Betriebe in diese Kategorie. Zusammen 
bewirtschafteten sie rund 59 % der gesamten landwirt
schaftlich genutzten Fläche in Deutschland. 21 % aller 
Betriebe in der Bundes republik verfügten über weniger 
als 50 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Im Ni
veau der Wachstumsschwelle gibt es allerdings regional 
und nach Betriebsart große Unterschiede.
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in Hektar
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Betriebsgröße von … bis unter 
… Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Fläche

Zahl der Betriebe Jährliche Änderungsrate 

2010 2013 2016 2013 zu 2010 2016 zu 2013

in 1 000 %

Unter 5 27,4 24,6 24,1 -3,5 -0,7

5 – 10 47,3 44,6 43,7 -1,9 -0,7

10 – 20 63,2 59,0 56,6 -2,3 -1,4

20 – 50 76,1 71,5 66,7 -2,1 -2,3

50 – 100 51,6 50,2 47,7 -0,9 -1,7

100 – 200 22,8 23,7 24,3 1,3 0,8

200 – 500 7,2 7,8 8,5 2,7 2,9

500 – 1 000 2,1 2,2 2,2 1,6 0,0

1 000 und mehr 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0

Insgesamt 299,1 285,0 275,4 -1,6 -1,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123, eigene Berechnungen.

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND IHRE FLÄCHEN NACH GRÖßENKLASSEN IN DEUTSCHLAND

Bundesweit besteht ein NordSüdGefälle der Betriebs
größen. Kleinbetriebliche Strukturen sind vor allem im 
Süden Deutschlands zu finden. Die Flächenausstattung 

allein lässt jedoch keine Aussage über die betriebliche 
Wettbewerbsfähigkeit zu.

DURCHSCHNITTSGRÖßE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE NACH BUNDESLÄNDERN 2016  
(OHNE STADTSTAATEN)

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.
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2010 2013 2016 2010 2013 2016

Zahl der Betriebe in 1 000 Fläche in 1 000 Hektar

Deutschland

Natürliche Personen 294,0 279,7 269,9 13 748,8 13 778,5 13 773,7

    davon

    Einzelunternehmen 273,0 256,0 244,2 11 084,7 10 897,1 10 682,4

    Personengemein- 
    schaften/Personen- 
    gesellschaften

21,0 23,7 25,7 2 664,1 2 881,4 3 091,3

Juristische Personen 5,1 5,3 5,5 2 955,2 2 921,1 2 885,3

Insgesamt 299,1 285,0 275,4 16 704,0 16 699,6 16 658,9

Neue Länder

Natürliche Personen 20,9 20,4 21,0 2 700,5 2 703,9 2 750,1

    davon

    Einzelunternehmen 17,7 17,1 17,6 1 463,7 1 488,3 1 518,4

    Personengemein- 
    schaften/Personen- 
    gesellschaften

3,2 3,3 3,4 1 236,8 1 215,6 1 231,7

Juristische Personen 3,5 3,6 3,7 2 846,6 2 811,0 2 770,0

Insgesamt 24,5 24,0 24,7 5 547,2 5 514,9 5 520,1

Früheres Bundesgebiet

Natürliche Personen 272,2 258,6 248,1 11 024,4 11 050,6 10 999,8

    davon

    Einzelunternehmen 254,5 238,2 225,9 9 601,8 9 389,6 9 144,7

    Personengemein- 
    schaften/Personen- 
    gesellschaften

17,7 20,4 22,2 1 422,6 1 661,0 1 855,1

Juristische Personen 1,5 1,6 1,8 107,7 109,2 114,5

Insgesamt 273,7 260,1 249,9 11 132,1 11 159,8 11 114,3

Quelle: Statistisches Bundesamt.

VIELFÄLTIGE AGRARSTRUKTUR IN DEUTSCHLAND

in Hektar
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Rechtsform

Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen, ins
besondere zum produzierenden Gewerbe, besteht 
die Landwirtschaft unverändert aus einer Vielzahl 
an Kleinst und Kleinunternehmen. Bei der Wahl der 
Rechtsform des Unternehmens entscheiden sich immer 
mehr Landwirtinnen und Landwirte für eine Form der 
Personengesellschaft. Im Vergleich der Jahre 2016 und 

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE IN DEUTSCHLAND NACH 
RECHTSFORMEN

2016 haben sich knapp neun von zehn Betrieben (rund 
236 100 Betriebe) auf einen bestimmten landwirtschaft-
lichen Produktionszweig spezialisiert, wobei etwa zwei 
Drittel davon Viehhaltung betrieben. Davon konzent-
rierten sich wiederum ein Drittel der Betriebe auf die 
Milchviehhaltung. Weitere 13 % aller landwirtschaftli-
chen Betriebe (rund 35 400) hatten eine gemischte Land-
wirtschaft ohne Spezialisierung auf einen bestimmten 
Produktionszweig. 
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2 948 900 Hektar LF

7 756 900 Hektar LF

127 320

117 310

Einzelunternehmen Landwirtschaftliche 

1 hochgerechnete Stichprobenergebnisse.

Nebenerwerb
Haupterwerb

2013 wurde hier ein Zuwachs von 8,5 % auf insgesamt  
25 700 Betriebe verzeichnet. Im selben Zeitraum stieg 
der Anteil der Betriebe in der Rechtsform einer juristi
schen Person dagegen sehr langsam an. Nach wie vor 
wird der größte Teil der Betriebe von Einzelunterneh
mern bewirtschaftet; allerdings nimmt ihr Anteil im 
Zeitablauf von 91,3 % im Jahr 2010 auf 88,7 % im Jahr 
2016 ab. 

Unterschiede existieren zwischen dem früheren Bundes
gebiet und den neuen Ländern. Ähnlich wie im früheren 
Bundesgebiet (2016: 90,4 %) wird auch der überwiegen
de Teil der landwirtschaftlichen Betriebe in den neuen 
Ländern (2016: 71,5 %) in der Rechtsform eines Einzel
unternehmens geführt. Allerdings besitzen Personen
gesellschaften und vor allem juristische Personen in 
den neuen Ländern eine erheblich größere Bedeutung. 

LANDWIRTSCHAFTLICHE EINZELUNTERNEHMEN UND IHRE LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLÄCHE  
IN HEKTAR IN DEUTSCHLAND 20161

Quelle: Statistisches Bundesamt. 

So wird hier z. B. trotz geringer werdendem Flächen
anteil die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche von Betrieben in der Rechtsform einer ju
ristischen Person bewirtschaftet (2016: 50,1 %). Im 
früheren Bundesgebiet dagegen ist der Flächenanteil 
der juristischen Personen sehr gering (2016: 0,7 %).

Die Mehrzahl der Einzelunternehmen wird im 
Neben erwerb geführt. Etwa 48 % der Einzelunter
nehmen werden im Haupterwerb bewirtschaftet. Der 
Anteil der Haupterwerbsbetriebe ist weiter rückläufig. 
Die Haupterwerbsbetriebe bewirtschafteten 2016 
rund 66,1 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche –  
eine dreimal größere Fläche als die Nebenerwerbs
betriebe mit rund 23,2 Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Fläche.
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In Deutschland waren im Jahr 2016 rund 940 100 Men
schen haupt oder nebenberuflich in der Landwirtschaft 
tätig. Der seit vielen Jahren zu beobachtende Arbeits
kräfterückgang hat sich damit fortgesetzt. Gegenüber 
2013 ist ihre Zahl weiter zurückgegangen. Die jährliche 
Abnahmerate lag bei weniger als 3 %.

Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsbereich, in dem die 
Arbeitsleistung überwiegend von den Unternehmerin
nen und Unternehmern sowie deren Familienangehö
rigen erbracht wird. Im Jahr 2016 kamen zu diesen rund 
449 100 Familienarbeitskräften (48 % aller Arbeitskräfte) 
rund 204 600 ständig angestellte Arbeitskräfte und etwa 
286 300 Saisonarbeitskräfte hinzu. Während die Zahl der 
Familienarbeitskräfte als Folge der zurückgehenden Zahl 
der Einzelunternehmen weiterhin rückläufig ist, steigt 
die Zahl der in der Landwirtschaft ständig angestell
te Arbeitskräfte an. Dabei nimmt sowohl die Zahl der 
voll wie auch der teilzeitbeschäftigten familienfremden 
Arbeitskräfte zu. Die Zahl der Saisonarbeitskräfte ist 
dagegen rückläufig.

Arbeitskräfte Jährliche Änderung

Kennzahl 2010 2013 2016 2013 zu 2010 2016 zu 2013

in 1 000 in %

Arbeitskräfte (AK) insgesamt 1 080,3 1 020,5 940,1 -1,9 -2,7

    davon

    Familien-AK 556,3 505,6 449,1 -3,1 -3,9

    Ständige Fremd-AK 193,4 200,7 204,6 1,2 0,6

    Saisonarbeitskräfte 330,5 314,3 286,3 -1,7 -3,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

ARBEITSKRÄFTE IN DER LANDWIRTSCHAFT

Vollbeschäftigt waren bei den Familienarbeitskräften  
36 % und bei den ständig angestellten Arbeitskräften 
61 %. Die gesamte betriebliche Arbeitsleistung sank von 
545 500 ArbeitskräfteEinheiten 2010 auf 490 100 Ar
beitskräfteEinheiten 2016 und damit um 1,7 % jährlich. 
Die infolge des fortgesetzten Strukturwandels weiter 
steigende durchschnittliche Betriebsgröße der land
wirtschaftlichen Betriebe (bei bundesweit gegenüber 
2010 unveränderter Viehbesatzdichte von 0,78 Groß
vieheinheiten je Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche) und der weitere technische Fortschritt ermög
lichen eine effizientere Arbeitserledigung und sind 
wesentliche Gründe für den gesunkenen Arbeitseinsatz 
im Sektor. Hinzu kommt die in den letzten Jahrzehnten 
vielfach erfolgte Auslagerung des Landmaschinenein
satzes und der damit verbundenen Arbeitsleistung in 
spezialisierte Dienstleistungsunternehmen.

1.3  Arbeitskräfte
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rund 67 % aller landwirtschaftlichen 
Betriebe in Deutschland.

das entspricht

185 000

1.4  Viehhaltung

Schwerpunkte der Nutztierhaltung in Deutschland sind 
überwiegend die Rinder, Schweine und Geflügelerzeu
gung. Auf tierische Erzeugnisse entfielen 2016 rund 61 % 
der Verkaufserlöse und rund 46 % des gesamten Produk
tionswertes der Landwirtschaft.

Der Strukturwandel in der deutschen Tiererzeugung hat 
sich auch in den letzten Jahren fortgesetzt. Die Zahl der 
Vieh haltenden Betriebe entwickelte sich in den letzten 
Jahren rückläufig. Im Vergleich zu 2010 gaben rund 17 % 
der Betriebe die Viehhaltung auf. Damit ist eine relativ 
stärkere Abnahme der Zahl tierhaltender Betriebe als 
die Betriebszahl insgesamt zu verzeichnen. Jedoch ist die 
Dynamik in den einzelnen Bereichen sehr unterschied
lich ausgeprägt. 

Tierart

Betriebe Tiere
Durch-

schnittliche  
Bestandsgröße

Anteil Tiere in großen Beständen

Zahl 1 000 Tiere/Betrieb % des Gesamtbestandes … in Beständen 
von … Tieren dieser 

Kategorie2016 2010

Rinder 120 966 12 354 102 49,4 38,2 200 und mehr

    darunter 

    Milchkühe 69 054 4 276 62 49,2 33,1 100 und mehr

Schweine 40 267 27 978 695 75,3 62,0 1 000 und mehr

    darunter

    Zuchtsauen 11 907 2 036 171 75,1 61,4 200 und mehr

    Jung und  
    Mastschweine 1 37 357 16 850 451 62,3 50,8 1 000 und mehr

Geflügel 49 093 173 574  3 600

    darunter 

    Legehennen 44 786 51 936  1 200 89,0 83,1 10 000 und mehr

    Masthühner 3 330 93 791  28 200 99,3 99,3 10 000 und mehr

    Truthühner 1 848 12 360  6 700 91,6 88,3 10 000 und mehr
1   Einschließlich Zuchteber und abgegangene Zuchtsauen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

ENTWICKLUNG DER ZAHL DER BETRIEBE MIT TIERHALTUNG UND TIERBESTÄNDE

ANZAHL LANDWIRTSCHAFTLICHER  
BETRIEBE MIT VIEHHALTUNG
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rund 67 % aller landwirtschaftlichen 
Betriebe in Deutschland.

das entspricht

185 000
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Abnahmerate gegenüber 2010 der Vieh haltenden Betriebe.

Betriebe mit

- 16 %

- 23 %

- 33 %

- 43 %

- 19 %

- 12 %

Die strukturellen Veränderungen haben zu im Durch
schnitt größeren Beständen geführt. Die Zahl der ge
haltenen Tiere je Betrieb erhöhte sich im Zeitraum 2010 
bis 2016 spürbar. Beispielsweise wurden 2010 rund 33 % 
aller Milchkühe bzw. 61 % aller Zuchtsauen in Beständen 
von 200 Tieren und mehr gehalten, 2016 waren es rund 
49 % bzw. 75 %.

Die Nutztierhaltung in Deutschland weist eine relativ 
hohe regionale Konzentration auf mit Schwerpunkten 
im nordwestdeutschen Raum bis zur dänischen Grenze 
sowie im Voralpenraum. Während es in den vergange
nen Jahren in vielen Regionen zu einer Verringerung 
der Viehdichte gekommen ist, nahm diese in Nordwest
deutschland, das ohnehin schon durch hohe Vieh
dichten gekennzeichnet ist, weiter zu. Dagegen ist die 
Milchviehhaltung in Deutschland regional eher breiter 
verteilt. Schwerpunkte sind hier die Küstenregionen 
Niedersachsens und SchleswigHolsteins, der Nieder
rhein sowie das Voralpenland. Dabei haben vor allem 
die Küstenregionen und der Niederrhein ihre ohnehin 

Zugleich hat die Spezialisierung der Vieh haltenden 
Betriebe weiter zugenommen. Daher sind die Abnah
meraten gegenüber 2010 für die Betriebe, die bestimmte 

schon hohen Milchproduktionsanteile noch weiter 
steigern können.

Der Tierbestand insgesamt hat seit den neunziger Jahren 
lange Zeit abgenommen. Erst zwischen 2010 und 2013 
nahm er wieder geringfügig zu (von 12,99 Millionen 
auf 13,09 Millionen Großvieheinheiten). Zwischen 2013 
und 2016 ist er erneut zurückgegangen (12,95 Millionen 
Großvieheinheiten) und unter das Niveau des Jahres 
2010 gefallen. In den Bundesländern verlief die Ent
wicklung seit 2010 unterschiedlich. So ist dort eine hohe 
Tierdichte nur in bestimmten Regionen festzustellen. 

Die Viehbesatzdichte, also die Zahl an Großviehein
heiten je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche, 
lag 2016 im Bundesdurchschnitt wie auch 2010 bei 
0,78 Großvieheinheiten je Hektar landwirtschaftlich 
genutzter Fläche. Der überwiegende Teil der Tierhaltung 
ist flächengebunden. Rund 5,5 % der Großvieheinheiten 
werden in Betrieben ohne landwirtschaftlich genutzte 
Fläche gehalten.

ABNAHMERATE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE MIT VIEHHALTUNG

Tierarten halten, meist höher als die Abnahmerate  
der Vieh haltenden Betriebe insgesamt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123, eigene Berechnungen.
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Anzahl der Großvieheinheiten (GV)

Milchkühe

andere Rinder

Schweine

sonstiges  
(Schafe, Ziegen, Einhufer)

Besatzdichte (GV je Hektar  

keine Angabe

< 0,4

≥ 0,4 < 0,5

≥ 0,5 < 0,7

≥ 0,7 < 1,0

≥ 1,0

Veränderungen 2016  
gegenüber 2010 (in Prozent)

Anzahl der Betriebe

Großvieheinheiten

-13,9

9,6

-8,0
-4,8

535 512

-0,4 -0,6

537 856-16,6

-5,0

1 015 024

-15,2

-6,1

440 880

-16,4

-4,8

1 002 741

-16,3

-5,2

2 818 180

-6,1-5,1

344 949
-0,7

-4,7

462 920
Köln

-11,1

4,0
1 835 480

-19,0

-8,9

306 501

-14,4
-6,5

42 566

3 170 580

-2,3

2,6
424 301

STRUKTUR UND ENTWICKLUNG DES VIEHBESTANDES (GROSSVIEHEINHEITEN)
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27 132 landwirtschaftliche
Betriebe bewirtschaften

7,5 Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Flächen.

im Zeitraum 2010 bis 2016

Anstieg um
rund 20 %

Gesamtzahl aller 
landwirtschaftlicher 

Betriebe sank um

bei Ökobetrieben -7,9 %

1.5  Ökologischer Landbau 

Die Zahl der ÖkoBetriebe und die von den ÖkoBetrie
ben genutzte landwirtschaftliche Flache haben in den 
vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Jahr 

Betriebe Ökologisch bewirtschaftete Fläche

Zahl Anteil in %2 zusammen

1 000 Hektar Anteil in % 3

1999 10 425 2,2 452 2,6

2010 1 21 942 7,3 991 5,9

2013 23 271 8,2 1 045 6,3

2016 27 132 9,9 1 251 7,5

Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und ihrer Durchführungsbestimmungen (EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau)  

erfasste Betriebe.

1     Durch Änderung der Erfassungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar.
2     Anteil an den Agrarbetrieben insgesamt.
3     Anteil an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Quelle: BMEL, BLE.

ENTWICKLUNG DER ÖKOLOGISCH WIRTSCHAFTENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE UND DER ÖKOLOGISCH 
BEWIRTSCHAFTETEN FLÄCHEN

ENTWICKLUNG DER ÖKO-BETRIEBE ÖKOLANDBAU: BETRIEBE UND LANDWIRTSCHAFT-
LICH GENUTZTE FLÄCHE 2016 IN DEUTSCHLAND
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27 132 landwirtschaftliche 
Betriebe bewirtschaften

7,5 Prozent der landwirtschaftlich
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ANTEIL DER ÖKOBETRIEBE AN DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN DER BUNDESLÄNDER 2016 

Quelle: BMEL, BLE.

Nach den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2016 
wurde auf mehr als der Hälfte der ökologisch bewirt
schafteten Ackerfläche in Deutschland Getreide ange
baut. Der Anbau von ÖkoWeizen dominierte mit einem 
Anteil von 37 %, gefolgt vom Anbau von Pflanzen zur 
Grünernte. Hier machten Eiweißpflanzen mit 59 % den 
größten Anteil an dieser Fläche aus. 

Über drei Viertel der ökologisch wirtschaftenden Betrie
be hielten landwirtschaftliche Nutztiere. Dennoch spielt 
die ökologische Tierhaltung insgesamt nur eine unterge
ordnete Rolle.
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ANTEIL DER ÖKOBETRIEBE AN DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN 2016

Abbildung 10: 
Tabelle 9
Tiere insgesamt (in 1 000):  216 320,5 
ökologisch gehalten:  7 979,4 = 3,7 %

Rinder

Schafe

Ziegen

EinhuferSchweine

700,4 = 5,7 % 46,1 = 33,2 %

33,7 = 7,6 %

6 777,6 = 3,9 %

196,1 = 0,7 %

225,5 = 12,3 %

12 354,0 138,8

442,0

173 573,9

27 977,5

1 834,3

insgesamt insgesamt

insgesamt

insgesamt

insgesamt

insgesamt

ökologisch 
gehalten

ökologisch 
gehalten

ökologisch 
gehalten

ökologisch 
gehalten

ökologisch 
gehalten

ökologisch 
gehalten

ANZAHL DER TIERE, DIE NACH DEN RICHTLINIEN DES ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS GEHALTEN WERDEN

VIELFÄLTIGE AGRARSTRUKTUR IN DEUTSCHLAND

Betriebe mit  
Viehhaltung 1999 20101) 2013 2016

Betriebe insgesamt 352 137 216 099 199 200 185 183

    Darunter Ökobetriebe 7 607 12 282 13 300 13 931

    Anteil in % 2,2 5,7 6,7 7,5

1     Durch Änderung der Erfassungsgrenzen ab 2010 sind die Ergebnisse mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar.

Quelle: Statistisches Bundesamt.

ANTEIL DER ÖKOLOGISCH BEWIRTSCHAFTETEN BETRIEBE MIT VIEHHALTUNG AN DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
BETRIEBEN

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123, eigene Berechnungen.
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Anstieg um rund 38 %

auf 57 200 Euro.

EINKOMMEN IN DER LANDWIRTSCHAFT ERHOLEN SICH

In der Landwirtschaft sind jährliche Einkommens
schwankungen nicht ungewöhnlich. Witterungseinflüs
se und Schwankungen der Erzeuger und Betriebsmittel
preise sind die wesentlichen Ursachen. 

In Deutschland hat sich die Ertragslage der landwirt
schaftlichen Betriebe nach den starken Rückgängen in 
den beiden Vorjahren im Durchschnitt aller Rechts und 
Bewirtschaftungsformen positiv entwickelt. Die Ein
kommen stiegen im Wirtschaftsjahr 2016/17 um 20 % 
auf rund 31 300 Euro je Arbeitskraft.

Die Einkommen der Haupterwerbsbetriebe (Einzel
unternehmen und Personengesellschaften), die im land
wirtschaftlichen Sektor die wirtschaftlich bedeutendste 
Gruppe darstellen, stiegen um 33 800 Euro und damit 

EINKOMMENSENTWICKLUNG IN DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN INSGESAMT – GEWINN PLUS  
PERSONALAUFWAND JE ARBEITSKRAFT IM DURCHSCHNITT ALLER RECHTSFORMEN

Quelle: BMEL, Referat 123.

auf den vierthöchsten Wert im Zehnjahreszeitraum.  
Der Gewinn je Haupterwerbs betriebe stieg um rund 
38 % auf rund 57 200 Euro.

GEWINNWACHSTUM BEI HAUPTERWERBS-
BETRIEBEN IM WIRTSCHAFTSJAHR 2016/2017
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55,6

32,1
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36,4
41,3

26,9

54,4

30,9

62,5

35,5

43,3

27,4

57,2

33,8

Gewinn je Unternehmen

Einkommen je Arbeitskraft

EINKOMMEN IN DER LANDWIRTSCHAFT ERHOLEN SICH

GEWINN- UND EINKOMMENSENTWICKLUNG IM HAUPTERWERB (WIRTSCHAFTSJAHR 2007/2008 –  
WIRTSCHAFTSJAHR 2016/2017)

Quelle: BMEL, Referat 123.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gewinne der Vered
lungsbetriebe (144,9 %) und der Milchviehbetriebe  
(53,3 %) erheblich gestiegen. Grund hierfür war die 
deutliche Erholung der Erzeugerpreise für Schweine und 
Milcherzeugnisse im Vergleich zu den zwei vorangegan
genen Jahren. Den gestiegenen Umsatzerlösen stan
den höhere Aufwendungen für Material und Personal 
gegenüber. 

Die Ackerbaubetriebe hatten Gewinneinbußen (4,2 %) 
zu verzeichnen, da das Erntejahr 2016 (mit Ausnahme 
von Zuckerrüben) mengenmäßig schlechter als das Vor
jahr ausfiel und die Erzeugerpreise für Getreide sanken. 
Der Rückgang bei den Aufwendungen schwächte den 
Negativtrend ab.
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EINKOMMEN IN DER LANDWIRTSCHAFT ERHOLEN SICH
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1 Alle Betriebsformen einschließlich Futter-, Garten- und Weinbau.
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Quelle: BMEL, Referat 123.

GEWINN IM HAUPTERWERB NACH BETRIEBSFORMEN
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Niederlande Frankreich Italien Vereinigtes 
Königreich

9,8
6,0 4,75,6

aller deutschen Agrarausfuhren hatten 
2016 EU-Mitgliedstaaten zum Ziel. 

Rund 77 %

Agrarausfuhren (in Mrd. Euro) in die wichtigsten  
EU-Abnehmerländer

AGRARHANDEL VON GROßER WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

Der Handel mit Gütern der Agrar und Ernährungs
wirtschaft ist für die Bundesrepublik Deutschland von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung. Etwa ein Drittel der 
Gesamtproduktion der deutschen Landwirtschaft wird 
exportiert. Auch der Anteil der Exporte am Gesamtum
satz der deutschen Ernährungsindustrie beträgt etwa 
ein Drittel. Gerade in strukturschwächeren Regionen in 
Deutschland trägt die Agrar und Ernährungswirtschaft 
somit in hohem Maße zu Wertschöpfung und zur Siche
rung von Arbeitsplätzen bei.

Nach Angaben der Welthandelsorganisation steht 
Deutschland sowohl bei den Agrarimporten als auch den 
Agrarexporten an dritter Stelle weltweit. 

Deutschland exportierte 2016 Agrarprodukte im Wert 
von 70,1 Milliarden Euro, rund 2,6 % mehr als im Vor

jahr. Damit hat der deutsche Agrarexport eine neuerliche 
Höchstmarke erreicht. Seit dem Jahr 1991 haben sich die 
Ausfuhren von Agrargütern nahezu vervierfacht; seit 
dem Jahr 2000 sind sie um das Zweieinhalbfache gestie
gen. Der deutsche Agrarexport ist sowohl nach Ziellän
dern als auch nach Warengruppen breit diversifiziert.

Rund 77 % aller Agrarausfuhren hatten 2016 EUMit
gliedstaaten zum Ziel. Der Anteil der deutschen Agrar
ausfuhren, der auf Drittländer entfällt, nahm im Zeita
blauf leicht zu und betrug zuletzt rund 23 %. Der größte 
Teil der Drittlandausfuhren entfällt unverändert auf 
entwickelte Volkswirtschaften. Die wichtigsten Abneh
mer deutscher Agrargüter unter den Drittländern waren 
2016 die Schweiz (1,9 Milliarden Euro), die USA (1,8 
Milliarden Euro) und China (1,8 Milliarden Euro). Die in 
Entwicklungsländer gelieferten Agrarprodukte machten 
nur rund 9 % der gesamten Agrarausfuhren aus. 

DEUTSCHER AGRARHANDEL MIT EU-MITGLIEDSSTAATEN 2016
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AGRARHANDEL VON GROßER WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG
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AGRARHANDEL VON GROßER WIRTSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

um 2,5 %

auf 81,6 Milliarden Euro.

Die Agrareinfuhren Deutschlands sind 2016 gegen
über dem Vorjahr um 2,5 % auf 81,6 Milliarden Euro 
gestiegen. Damit übertrafen die Agrareinfuhren die 
Agrarausfuhren um rund 11,5 Milliarden Euro. Wichtige 
Importgüter sind vor allem Obst und Gemüse sowie ihre 
Verarbeitungserzeugnisse, Genussmittel und Futtermit
tel. Deutschland ist damit ein wichtiger Absatzmarkt für 
die Agrarerzeugnisse anderer Regionen der Welt – gerade 
auch für Entwicklungs und Schwellenländer.

Im Jahr 2016 waren die deutschen Agrareinfuhren aus 
Entwicklungsländern, aus den Ländern Afrikas und aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern mehr als dop
pelt so hoch wie unsere Agrarausfuhren in diese Länder. 
Daraus ergaben sich Einfuhrüberschüsse Deutschlands 

ANSTIEG DER AGRAREINFUHREN DEUTSCHLANDS 
2016

mit den Entwicklungsländern von 12,0 Milliarden Euro, 
mit den Ländern Afrikas von 1,6 Milliarden Euro und 
mit den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs)  von 
444 Millionen Euro. Der Agrarhandel mit Deutschland 
trägt daher zur Entwicklung dieser Länder bei.



4  
Perspektive:  
Grüne Berufe
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PERSPEKTIVE: GRÜNE BERUFE

Gut ausgebildete Fach und Führungskräfte sind einer 
der wichtigsten Faktoren bei der Zukunftssicherung des 
deutschen Agrarbereichs. Auch vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung in Deutschland wird der 
Agrarbereich in den nächsten Jahren vor wachsenden 
Herausforderungen bei der Sicherung des Bedarfs an 
jungen Fach und Führungskräften stehen.

Die landwirtschaftlichen Berufe erfreuen sich trotz der 
demografischen Entwicklung und des geänderten Bil
dungsverhaltens einer insgesamt stabilen Nachfrage. 

So befanden sich im Jahr 2016 rund 32 904 junge Men
schen in einem Agrarberuf in Ausbildung. Das waren 
zwar 1,8 % weniger als ein Jahr zuvor, allerdings liegt der 
Rückgang bei der Zahl der neuabgeschlossenen Aus
bildungsverträge unter dem Durchschnitt aller Ausbil
dungsbereiche und fast aller Wirtschaftsbereiche.

Beruf 2010 2013 2016

Auszubildende in 
„Grünen Berufen“

38 460 33 585 32 904

    davon

    Gärtner/-in 16 239 13 152 12 264

    Landwirt/-in 8 871 8 730 9 489

    Forstwirt/-in 1 809 1 731 1 656

    Pferdewirt/-in 1 932 1 725 1 632

    Winzer/-in 912 858 903

    Fischwirt/-in 237 228 207

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Berufsbildung.

AUSZUBILDENDE IN DEN GRÜNEN BERUFEN

NEU ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNGSVERTRÄGE NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN (2010 = 100)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Berufsbildung.

Der Anteil der Auszubildenden in der Landwirtschaft im 
Verhältnis zu den Auszubildenden aller Wirtschaftsbe
reiche beträgt rund 2,5 %.



5  
Agrarsozialpolitik  
zukunftsfest
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an Landwirtinnen und Landwirte.

�nanzielle Hilfen
3,8 

Mrd. €

Krankenversicherung

Alterssicherung

Produktionsaufgaberente/Ausgleichsgeld

Landabgaberente

Unfallversicherung

Zusatzaltersversorgung Landarbeiter

1 330,8

2 251,8

1,5

15,3

178,0

30,4

AGRARSOZIALPOLITIK: FINANZIELLE HILFEN  
DURCH DEN BUND 2017

an Landwirte

�nanzielle Hilfen an

.

Versicherte in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung

1 501 993

674 341

204 468
Versicherte in der Alterssicherung  
der Landwirte

Mitgliedsunternehmen in der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung

AGRARSOZIALPOLITIK ZUKUNFTSFEST

AGRARSOZIALPOLITIK: FINANZIELLE HILFEN  
DURCH DEN BUND 2017

Die landwirtschaftliche Sozialpolitik dient der sozialen 
Flankierung des Strukturwandels in der Landwirtschaft 
und bildet die stabile Basis für die Berücksichtigung der 
besonderen Belange selbständiger Landwirte bei ihrer 
sozialen Absicherung.

BUNDESZUSCHÜSSE ZUM AGRARSOZIALEN SICHERUNGSSYSTEM 2017 (IN MILLIONEN EURO)

Quelle: BMEL.

Die Abfederung der finanziellen Folgen des Struktur
wandels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher 
stellt der Bund im Rahmen der Agrarsozialpolitik finan
zielle Hilfen bereit.

Quelle: Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

VERSICHERTE DER SOZIALVERSICHERUNG FÜR  
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU 2016



6  
Gartenbau mit hoher  
regionaler Wertschöpfung
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Gartenbauliche Dienstleistungen
4 743 Mio. Euro

13 545 Mio. Euro

770 Mio. Euro8 032 Mio. Euro

1 Alle Betriebsformen einschließlich Futter-, Garten- und Weinbau.

GARTENBAU MIT HOHER REGIONALER WERTSCHÖPFUNG

davon

40,7 Milliarden Euro Verkaufserlöse der Landwirtschaft 
insgesamt

13,2 % Verkaufserlöse Garten-  
und Obstbau

Gemüse47,9 %

Obstbau15,5 %

Baumschulen15,5 %

21,1 %

Die gartenbaulichen Sonderkulturen wie Obst,  
Gemüse, Gehölze sowie Blumen und Zierpflanzen sind 
sehr arbeitsintensiv und daher zumeist in Spezialbetrie
ben zu finden. Die Sonderkulturfläche mit Gartenbau
kulturen betrug 2016 in Deutschland 222 600 Hektar. 
Dies entspricht 1,3 % der gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Fläche. Den größten Anteil an der Sonder
kulturfläche hat mit rund 114 000 Hektar der Gemüse
bau.

Fast 85 % der Betriebe des Produktionsgartenbaus 
werden als Einzelunternehmen geführt, davon nahezu 
zwei Drittel im Haupterwerb.

Rund 700 000 Beschäftigte sind im gesamten Garten
baucluster laut einer Studie des ThünenInstituts zur 
wirtschaftlichen Bedeutung des Gartenbausektors in 
Deutschland tätig, dies entspricht etwa 1,7 % aller Be
schäftigten in Deutschland. Der Produktionsgartenbau 
zählt davon rund 98 000, der Garten und Landschafts
bau 100 000, der gärtnerische Fachhandel etwa 90 000 
und der Friedhofsgartenbau gut 13 000 Beschäftigte. 
Hinzu kommen die zahlreichen Saisonarbeitskräfte.

Der Produktionswert von Garten und Obstbauprodukten 
betrug 2016 rund 5,5 Milliarden Euro. Die Verkaufs erlöse 
in nahezu gleicher Höhe machten wie im Vorjahr gut 13 % 
der Verkaufserlöse der gesamten Landwirtschaft aus.

PRODUKTIONSWERT DES GARTEN- UND OBSTBAUS 2016

Quelle: BMEL, Referat 123, BLE.

ANTEIL DES GARTEN- UND OBSTBAUS AN DEN  
VERKAUFSERLÖSEN DER LANDWIRTSCHAFT 2016

Quelle: BMEL, Referat 123, BLE.
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Weinbau  
mit hoher Produktivität
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WEINBAU MIT HOHER PRODUKTIVITÄT

65,9 %

34,1 %

davon waren

mit weißen und

mit roten Rebsorten 
bestockt.

In den

Weinanbaugebieten  
werden durchschnittlich 
pro Jahr

Millionen 
Hektoliter 
Wein erzeugt.

13

9

in Prozent

26,0 % Rheinhessen

6,0 % Franken

4,1 % Nahe

3,1 % Rheingau

0,8 % Saale-Unstrut

0,5 % Mittelrhein1

0,5 % Ahr

0,5 % Sachsen 

0,4 % Hessische  
 Bergstraße

23,0 % Pfalz

15,5 % Baden

11,0 % Württemberg

8,6 % Mosel- 
 Saar-Ruwer2

1 einschließlich Nordrhein-Westfalen.
2 einschließlich Saarland.

Die bestockte Rebfläche in Deutschland umfasste 2016 
rund 102 000 Hektar. Gegenüber 2015 nahmen die weißen 
Rebsorten um 444 Hektar zu und die roten Rebsorten 
um 494 Hektar ab. Der Riesling, die wichtigste Rebsorte 
in Deutschland, erreichte mit einer Anbaufläche von 
23 700 Hektar einen neuen Höchststand. Deutschland 
verfügt damit über die größte Rieslingfläche der Welt.

RheinlandPfalz ist mit einem Anteil von über 63 % an der 
Rebfläche insgesamt das größte Weinbauland in Deutsch
land. BadenWürttemberg folgt mit einem Anteil von 27 % 
an der Rebfläche. Die größten Anbaugebiete in Deutsch
land sind Rheinhessen (26,0 % der gesamten Rebfläche), 
Pfalz (23,0 %) und Baden (15,5 %). In den beiden Anbau
gebieten der neuen Länder, SaaleUnstrut und Sachsen, 
liegen zusammen 1,3 % der Rebfläche Deutschlands.

DIE BESTOCKTE REBFLÄCHE IN DEUTSCHLAND 
UMFASSTE 2016 RUND 102 000 HEKTAR,

ANTEILE DER WEINANBAUGEBIETE AN DER  
REBFLÄCHE IN DEUTSCHLAND 2016

WEINERZEUGUNG PRO JAHR IN DEUTSCHLAND

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL, Referat 123.

Im Jahr 2016 waren in rund 17 000 Betrieben mit Reb
flächen insgesamt rund 89 000 Personen beschäftigt. Der 
Anteil der Familienarbeitskräfte betrug rund ein Drittel 
und der Anteil der Saisonarbeiter mehr als die Hälfte.

Aber nicht nur die Weinerzeugung spielt in Deutschland 
eine wichtige Rolle, Deutschland ist auch ein bedeu
tender Absatzmarkt. Insgesamt werden pro Jahr durch
schnittlich rund 20 Millionen Hektoliter Wein konsu
miert. Davon sind 15 Millionen Hektoliter ausländischer 
und 5 Millionen Hektoliter inländischer Herkunft. Da
mit ist Deutschland der größte Wein importeur der Welt.

Der deutsche Weinbau stellt mengenmäßig knapp 3 % 
der Rebflächen in der Europäischen Union und macht 
rund 5 % der europäischen Weinerzeugung aus. 



8  
Forstwirtschaft –  
wirtschaftliche Bedeutung in 
den ländlichen Räumen
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FORSTWIRTSCHAFT – WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG IN DEN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Eigentumsgröße im Privatwald

Staatswald Land
3 309 537 Hektar

Körperschaftswald
2 220 445 Hektar

Staatswald Bund
403 464 Hektar

4 %

29 %

19 %

Privatwald
5 485 679 Hektar

48 %

bis 20 Hektar50 %

über 20–50 Hektar10 %

6 % über 50–100 Hektar

6 % über 100–200 Hektar

8 % über 200–500 Hektar

6 % über 500–1 000 Hektar

13 % über 1 000 Hektar

2 % Treuhandwald

Deutschland ist mit 11,4 Millionen Hektar zu knapp 
einem Drittel bewaldet. In der Summe hat die Wald
fläche in Deutschland um 0,4 % zwischen 2002 und 2012 
geringfügig zugenommen. Es wächst mehr Holz nach,  
als wir nutzen. Der Vorrat im Wald ist trotz hoher Nut
zung auf 3,7 Milliarden Kubikmeter angestiegen. 

90 Milliarden Fichten, Kiefern, Buchen, Eichen und 
seltenere Baumarten prägen das Gesicht des deutschen 
Waldes. Der Anteil der Laubbäume ist gestiegen. Die 
Waldverteilung in Deutschland ist recht unterschiedlich.

Quelle: Bundeswaldinventur 2012.

WALDFLÄCHE NACH EIGENTUMSART

Das Eigentum am Wald ist breit gestreut. Dabei be
stehen erhebliche regionale Unterschiede. Der Anteil 
des Privatwaldes reicht von 24 % in Hessen bis 67 % in 
NordrheinWestfalen. Der Staatswaldanteil liegt zwi
schen 17 % in NordrheinWestfalen und 50 % in Meck
lenburgVorpommern. Der Körperschaftswald hat in 
RheinlandPfalz einen Anteil von 46 %, in Brandenburg 
etwa 7 %,  
in Niedersachen und SachsenAnhalt rund 9 %.
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Deutschland

 35 720 780 Hektar

 11 419 124 Hektar

fast ein Drittel

Schleswig-Holstein

1 579 957

173 412

Berlin/ 
Brandenburg

3 037 573

1 130 847

Sachsen-Anhalt

2 045 029

532 481

Sachsen

1 842 002

533 206

Thüringen

1 617 250

549 088

Bayern

7 055 019

2 605 563

Niedersachsen

4 769 942

1 204 591

 25 %

Nordrhein-Westfalen

3 409 772

909 511

 27 %

Rheinland-Pfalz

1 985 406

839 796

 42 %

Hessen

2 111 480

894 180

 42 %

Saarland

256 977

102 634

 40 %

Baden-Württemberg

3 575 148

1 371 847

 38 %

Hamburg/Bremen

115 907

13 846

Wald

12 % 11 %

Mecklenburg- 
Vorpommern

2 319 318

558 123

24 %

Flächenangabe in Hektar

37 %

26 %

29 %

34 %

37 %

FORSTWIRTSCHAFT – WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG IN DEN LÄNDLICHEN RÄUMEN

WALDVERTEILUNG IN DEUTSCHLAND

Quelle: Bundeswaldinventur 2012.
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FORSTWIRTSCHAFT – WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG IN DEN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Das nationale Cluster Forst und Holz umfasst alle vom 
Rohstoff Holz geprägten Wirtschaftsbereiche einschließ
lich Handel, Druckerei und Verlagswesen. 

Damit hat das Cluster Forst und Holz in einem hochin
dustrialisierten Land wie Deutschland eine im Hinblick 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

in Millionen Euro

Produktionswert 3 842 3 332 3 776 4 432 4 806 4 947 5 068 5 546

     Daran Industrienadelholz 2 328 1 887 2 264 2 729 3 037 3 099 3 280 3 597

     Daran Industrielaubholz 305 221 227 269 365 383 389 449

Vorleistungen 1 861 1 896 1 856 2 195 2 170 2 394 2 353 2 500

Bruttowertschöpfung 1 981 1 436 1 920 2 237 2 636 2 554 2 716 3 046

Abschreibungen 231 234 219 300 284 330 332 337

Arbeitnehmerentgelte 1 156 1 038 936 945 956 1 095 1 097 1 141

Sonstige Produktions- 
abgaben

73 84 74 83 65 95 94 111

Sonstige Subventionen 63 117 53 44 39 46 41 43

Nettounternehmensgewinn 574 183 728 951 1 344 1 030 1 186 1 455

Quelle: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie.

FORSTWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG FÜR DEUTSCHLAND

auf Umsatz und Arbeitsplätze ungewöhnlich hohe 
Bedeutung und gehört insbesondere in waldreichen 
ländlichen Regionen zu den bedeutendsten Wirtschafts
sektoren. Gerade in strukturschwachen Regionen bieten 
die Unternehmen dieses Sektors Arbeitsplätze und 
Entwicklungsperspektiven.
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FORSTWIRTSCHAFT – WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG IN DEN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Anteil an der gesamten  
Volkswirtschaft

Bruttowertschöpfung

1,1 Mio. Beschäftigte

erwirtschafteter Umsatz178 Mrd. Euro

Bruttowertschöpfung55 Mrd. Euro

2,1 %

Beschäftigte3,4 %

VOM ROHSTOFF HOLZ GEPRÄGTE WIRTSCHAFTSBEREICHE IN DEUTSCHLAND IM JAHR 2014
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FORSTWIRTSCHAFT – WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG IN DEN LÄNDLICHEN RÄUMEN

Branche Jahr

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Forstwirtschaft 72 017 69 536 69 955 70 912 69 025 67 993 64 414 70 102

Holz bearbeitendes 
Gewerbe

52 392 49 285 47 077 47 167 46 112 45 835 44 898 43 725

Holz verarbeitendes 
Gewerbe

282 719 231 637 227 179 228 781 229 788 230 092 227 916 225 904

Holz im Baugewerbe 171 594 202 962 210 329 217 182 221 632 225 666 229 957 230 902

Papiergewerbe 142 975 135 512 134 433 135 787 134 461 132 501 131 348 132 124

Verlags- und  
Druckereigewerbe

425 677 420 741 405 776 397 782 390 546 384 730 370 475 346 638

Holzhandel 14 622 15 251 15 302 15 397 15 664 15 238 16 320 16 924

Cluster Forst-  
und Holz 

1 161 996 1 124 924 1 109 851 1 113 008 1 107 228 1 102 055 1 085 328 1 066 319

Quelle: Becher G. (2015): Clusterstatistik Forst und Holz Tabellen für das Bundesgebiet und die Länder 2000 bis 2013, Thünen-Institut. 

BESCHÄFTIGUNGSZAHLEN NACH WIRTSCHAFTSBRANCHEN IM CLUSTER FORST-HOLZ



9  
Fischerei – traditions-
reicher Wirtschaftszweig 
im Binnenland und in den 
Küstenregionen



41

FISCHEREI – TRADITIONSREICHER WIRTSCHAFTSZWEIG IM BINNENLAND UND IN DEN KÜSTENREGIONEN

Die deutsche Fischereiwirtschaft stellt einen leistungs
fähigen, hochmodernen Wirtschaftsfaktor im Binnen
land und an Deutschlands Küstenregionen dar, der dort 
auch heute noch Leben und Kultur prägt. Die mehr als 
40 000 Menschen, die in diesem Sektor beschäftigt sind, 
versorgen die Verbraucherinnen und Verbraucher jährlich 
mit rund 1,1 Millionen Tonnen qualitativ hochwertigen 
Fischereierzeugnissen. Die direkt oder indirekt mit der 
Fischerei verbundenen Arbeitsplätze bilden das Rückgrat 
vieler Regionen an der deutschen Ost und Nordseeküste.

Zur deutschen Fischwirtschaft gehören die Bereiche 
Fischereiflotte (Hochsee sowie Kutter und Küstenfi
scherei), Fisch verarbeitende Industrie, Fischgroß und 
einzelhandel, Fischgastronomie und Binnenfischerei und 
Aquakultur.

2016 gab es insgesamt rund 370 Haupterwerbs und 
mehr als 300 Neben und Zuerwerbsbetriebe in der Bin
nenfischerei. Dazu kommen im Bereich der Aqua kultur 
etwa 6 000 Betriebe. Die Zahl der rund 1,8 Millionen 
Hobbyangler auf inländischen Gewässern ist seit Jahren 
nahezu konstant geblieben.

Die deutsche Fischerei fängt und erzeugt mit über 
1 400 Schiffen auf See sowie in vorwiegend kleinen 
Betrieben der Binnenfischerei und Aquakultur rund 
285 600 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte im Wert von 
rund 250 Millionen Euro. Der Selbstversorgungsgrad bei 
Fischereiprodukten liegt nur bei rund 24 %. Der Pro
KopfVerbrauch liegt in Deutschland bei rund 14 Kilo
gramm.

Jahr/Beschäftigte 2014 20151 20162

Seefischerei (Bordpersonal, Landbetriebe) 2 474 2 429 2 378

Küsten- und Binnenfischerei5 1 950 1 975 1 886

Fischindustrie3 6 408 6 556 6 160

Fischgroßhandel 5 015 6 563 7 335

Fischeinzelhandel einschließlich Fachabteilungen
und mobiler Fischfeinkosthändler3, 4 19 694 20 355 20 166

Fischgastronomie4 6 000 5 760 5 495

Gesamtzahl der Beschäftigten 41 541 43 638 43 420

Quelle: Fisch-Informationszentrum e.V.

BESCHÄFTIGTE IN DER FISCHEREI

Sparte Jahr Umsatz %

Seefischerei

2014 209

12,0

2015 223

2016 250

Fischindustrie

2014 2054

-1,7

2015 2165

2016 2129

Fischimport 1
2014 4253

2,1

2015 4458

2016 4553

Fischeinzelhandel 2
2014 3587

2,4

2015 3700

2016 3787

Fischgroßhandel 1,3

2014 3201

15,0

2015 4351

2016 5004

Fischrestaurants/
Imbiss4

2014 402

8,0

2015 418

2016 451

1  Berichtigt für 2015.
2  Schätzung, einschließlich Fachabteilungen 

und mobiler Fischfeinkosthändler.
3  Schätzung für 2016.
4  Schätzung für alle Jahre.

Quelle: Fisch-Informationszentrum e.V.

UMSATZ VON FISCH UND FISCHEREI ERZEUGNISSEN 
NACH SPARTEN (MIO. EURO)

1 Berichtigt. 
3 Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten.
5 Ohne Nebenerwerbsfischerei und Aquakulturbetriebe.

2  Vorläufig.
4  Schätzungen der Bundesverbände der Fischwirtschaft.
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ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT – LEISTUNGSSTARKER WIRTSCHAFTSZWEIG

Nachgelagerte Wirtschaftbereiche

Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro)

Erwerbstätige

Vorgelagerte Wirtschaftbereiche

Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro)

Erwerbstätige

Landwirtschaft

Bruttowertschöpfung (in Mrd. Euro)

Erwerbstätige

(einschließlich Fischerei)

2012 2013 2014

3 708 206 6123 675 205 6023 635 212 625

116,8 119,1 125,5 20,7 20,8 21,0 19,1 17,6 17,8

Jeder neunte Arbeitsplatz 
in Deutschland hängt direkt 
oder indirekt mit der Land- 
und Ernährungswirtschaft 
zusammen.

Im Jahr 2014 waren hier rund
beschäftigt.4,5 Mio. Menschen

Die Landwirtschaft einschließlich Fischerei trug im Jahr 
2014 etwa 0,7 % zur Bruttowertschöpfung der Gesamt
wirtschaft bei. Die gesamte Land und Ernährungswirt
schaft erzielte eine Bruttowertschöpfung von rund 164,4 
Milliarden Euro, das sind mehr als 6 % der Wertschöp
fung aller Wirtschaftsbereiche. Nach dem Einbruch im 
Jahr 2009 als Folge der Wirtschafts und Finanzkrise ist 
die Wertschöpfung wieder gestiegen.

Noch größere Bedeutung hat die Ernährungswirtschaft 
für den Arbeitsmarkt. 

Die Agrar und Ernährungswirtschaft umfasst Landwirt
schaft und Fischerei, einschließlich der vorgelagerten 
Bereiche (Vorleistungen), die Lebensmittelverarbeitung 
im Ernährungshandwerk und der Ernährungsindustrie, 
den Agrar und Lebensmittelgroßhandel, das Gastge
werbe und den Lebensmitteleinzelhandel. Sie ist über
wiegend geprägt durch kleine und mittelständische 
Unternehmen und zählt zu den leistungsstärksten 
Wirtschaftszweigen in Deutschland.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachhochschule Südwestfalen.

BEDEUTUNG DER LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

BESCHÄFTIGTE IN DER ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT
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Allgemeine Vorbemerkungen

Neben den in dieser Druckausgabe enthaltenen Tabellen stehen im Internetangebot auf 
https://www.bmel-statistik.de eine Reihe weiterer Inhalte zur Verfügung. Diese werden, unabhängig 
von der Printausgabe, fortlaufend aktualisiert. Andere Tabellen werden nicht fortgeführt.

Herkunft der Zahlen:
 In dem Bestreben, einen möglichst umfassenden Überblick zu vermitteln, sind für die Zusammen-
stellungen der Tabellen dieses Statistischen Jahrbuches die verschiedensten Quellen herangezogen 
worden. Insbesondere wurden die zahlreichen Statistiken des Statistischen Bun desamtes, des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) und des Bundes ministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) ver wendet. Darüber hinaus wurden Untersuchungen oder Statistiken 
anderer amtlicher und (in geringerem Umfang) nichtamtlicher Stellen benutzt. Die Quelle ist jeweils 
unterhalb jeder Tabelle vermerkt. Falls sich die Angaben ausschließlich oder nach ihrem wesentlichen 
Inhalt auf Unterlagen des BMEL stützen, ist in der Quellenangabe das Herkunftsreferat aufgeführt, 
z. B. BMEL 723. Bei Tabellen aus anderen Quellen ist die Bezeichnung des im BMEL sachlich zuständi-
gen Referats dahinter gesetzt, z. B. FAO, BMEL (723). Werden Tabellen mit Daten aus anderen Quellen 
durch die Bundesanstalt für Land wirtschaft und Ernährung (BLE) erstellt, wird die BLE in der Quellen-
angabe ebenfalls genannt, z. B. Statistisches Bundesamt, BLE (424), BMEL (723). 
 Bei von anderen Stellen übernommenen Zahlen handelt es sich um bereits veröffent lichte Angaben. 
Lediglich einige wenige Übersichten wurden mit Zustimmung des Statistischen Bundes amtes durch 
Zusätze oder Umrechnungen seitens des BMEL ergänzt oder - falls in Ein zelfällen notwendig - durch 
Schätzungen für statistisch nicht erfasste Tatbestände erweitert.
 Letzteres kann insbesondere dann erforderlich werden, wenn z. B. durch Anhebung der unteren Erfas-
sungsgrenzen bislang erhobene Bereiche nicht mehr in der amtlichen Statistik ausgewiesen werden.

Räumliche Begrenzung:
 Die Mehrzahl der Daten wird für ”Deutschland” ausgewiesen. Einige Tabellen enthal ten zusätzlich 
Angaben für das ”Frühere Bundesgebiet”; in bestimmten Fällen wurde eine gesonderte Spalte ”Neue 
Länder” aufgenommen. Der jeweilige Gebietsstand ist aus den Angaben in den einzelnen Tabellen 
ersichtlich. Beziehen sich die Daten in einer Tabelle ausschließlich auf Deut schland, wird kein Gebiets-
stand angegeben. 
Das Statistische Jahrbuch bringt grundsätzlich nur Angaben für das gesamte Bundesgebiet. Aus Platz-
gründen ist es nicht möglich, auch Angaben für die einzelnen Bundesländer aufzunehmen. (Auf die 
Veröffentlichung im Statistischen Monatsbericht des BMEL wird hingewiesen, siehe http://www.bmel-
statistik.de).

Bezeichnung der Zeiträume:
 Alleinstehende Jahreszahlen (z. B. 2018) gelten für Kalenderjahre; Jahreszahlen, die durch einen 
Schrägstrich verbunden sind (z. B. 2017/18), beziehen sich auf einen zusammen hängenden Zeitraum von 
12 Monaten aus zwei Kalenderjahren. Zumeist handelt es sich dabei um Wirtschaftsjahre, die vom 1. 
Juli bis zum 30. Juni gerechnet werden. Andere 12-Monats zeiträume (z. B. Wein wirt schafts jahre) sind 
entsprechend in den Tabellen oder Vorbemer kungen der Kapitel erläutert.
 Bei Jahreszahlen, die mit einem waagerechten Strich verbunden sind (z. B. 2013 - 2016), handelt es 
sich um Angaben für den ganzen Zeitraum dieser Kalenderjahre.
 Anbau, Erträge und Ernten sind nach Kalenderjahren wiedergegeben. Es ist zu berück sichtigen, dass 
die Ernten zumeist innerhalb eines Wirtschaftsjahres verwertet werden. In den Versorgungsbilanzen 
entsprechen demgemäß die Ernteangaben nach Wirt schaftsjahren (bezeichnet als ”Erzeugung”) den im 
Kapitel ”Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung” angegebenen Erzeu gungs mengen nach Kalender-
jahren (z. B. Ernte 2017 = Wirtschaftsjahr 2017/18).
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Allgemeine Vorbemerkungen

Einschränkungen bei langfristigen Vergleichen:
 In dem Bestreben, auch Aufschlüsse über langfristige Entwicklungstendenzen zu geben, sind bei ein-
zelnen Tabellen des Jahrbuches lange Zeitreihen aufgenommen worden. Allgemein ist bei der Verwen-
dung von Zahlen für weiter zurückliegende Jahre zu berücksichtigen, dass die statistischen Erhebungs-
methoden im Laufe der Zeit verbessert worden sind. Daher kennzeichnen die Zahlen teilweise nur 
die ungefähren Größenordnungen. Es empfiehlt sich somit nicht, aus diesen Zahlen zu weitgehende 
Schlussfolgerungen abzuleiten.
 Veränderungen von Werten in den langfristigen Zeitreihen (u. a. im Kapitel B.II. ”Sozialprodukt und 
Einkommen”) im aktuellen Jahrbuch im Vergleich zu älteren Jahrgängen ergeben sich teilweise durch 
Rückrechnung älterer Datenbestände nach Umstellungen der statistischen Erhebungsmethoden durch 
das Statistische Bundesamt.
 Wenn größere methodische Umstellungen die Jahresreihen unterbrechen, ist dies erläu tert oder durch 
Trennstriche (I bzw. –) kenntlich gemacht.

Vergleichbarkeit der Zahlen:
 Die im Jahrbuch veröffentlichten Zahlen sind im Allgemeinen miteinander vergleichbar. Das gilt 
insbesondere für Angaben, die aus den gleichen Erhebungen, in den meisten Fällen auch für Angaben, 
die aus den gleichen Quellen stammen. Zu beachten sind die Hinweise auf die räumliche Begrenzung.
 Abweichungen zwischen gleichartig bezeichneten Zahlenreihen in verschiedenen Tabel len des Jahr-
buches haben meist statistisch-methodische Gründe.
 Tabellen, die auf dem Datenmaterial des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
(EUROSTAT) beruhen, können u. U. erhebliche Abweichungen zu in den Vorjahren bereits veröffent-
lichten Daten aufweisen, da EUROSTAT jährlich die Angaben auch früherer Jahre aktualisiert.
 Die Vergleichbarkeit der Zahlen kann aber auch durch die gesetzlichen Änderungen des statistischen 
Erfassungsbereichs erschwert sein; darauf wird in den Vorbemerkungen oder Tabellen der Kapitel hin-
gewiesen.
 Nachträglich korrigierte Eingangsdaten sowie die Auswirkungen geänderter methodischer Ansätze 
werden rückwirkend angewandt, weshalb Daten zurückliegender Jahre gegenüber den Daten dieser 
Ausgabe abweichen können.

Auf- und Abrundungen:
 Im Allgemeinen ist so auf- bzw. abgerundet worden, dass die einzelnen Zahlen unab hängig von den 
Zeilen- und Spaltensummen auf die kleinste zur Darstellung kommende Einheit auf- oder abgerundet 
wurden. Durch dieses Vorgehen können kleinere Differenzen in den Summen entstehen.
 Abweichungen in der letzten Stelle sind zumeist durch verschieden vorgenommene Abrundungen der 
ursprünglichen Gesamtzahlen bedingt.

Währungsangaben:
 Die monetären Beträge werden in Euro (€) ausgedrückt. Falls der Nutzer Wertangaben in DM in 
älteren Ausgaben des Jahrbuches zu Vergleichszwecken heranziehen möchte, wird empfohlen, die 
Um rech nung einzelner Angaben mit dem Kurs von 1 € = 1,95583 DM selbst vorzunehmen. 

Glossar:
 Definitionen zu häufig verwendeten Begriffen wurden in einem Glossar zusammengestellt.
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Glossar

Abschreibungen: Wertverzehr der Gegenstände des Anlagevermögens während des Geschäftsjahres; 
sie enthalten nicht die im Sonderposten mit Rücklageanteil abgegrenzten steuerlichen Sonderabschrei-
bungen.

Agrarrohstoffe (Non-Food-Erzeugnisse) - z. B. Faserpflanzen, Wolle, Felle, Häute, Holz) werden in der 
EGW-Systematik unter „Gewerbliche Wirtschaft“ erfasst. Diese Erzeugnisse sind aber Teil der agrari-
schen Produktion.

AK-Einheit entspricht der Arbeitsleistung einer Person, die das ganze Jahr mit betrieblichen Arbeiten 
(ohne Haushalt) voll beschäftigt war.

Arbeitskräfte, die in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt sind, werden unterschieden nach 
den Familienarbeitskräften, zu denen die Betriebsinhaber und ihre mithelfenden Familienangehörigen 
zählen, und den familienfremden Arbeitskräften. Beide Hauptgruppen setzen sich zusammen aus voll- 
und teilbeschäftigten bzw. ständigen und nichtständigen Arbeitskräften.

Aufwendungen, sonstige betriebliche:  Aufwandspositionen, die nicht anderen Positionen der GuV 
zugeordnet werden können, z.B. Unterhaltungsaufwendungen, Betriebsversicherungen (einschl. land-
wirtschaftlicher Unfallversicherung). Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise gehören hierzu 
auch zeitraumfremde Aufwendungen, die bisher als neutraler Aufwand ausgewiesen wurden.

Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeits-
förderung (Sozialgesetzbuch III) sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung 
oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind.

Betriebe, landwirtschaftliche sind seit 2010, wenn nicht anders definiert, Betriebe mit 5 ha LF und 
mehr bzw. mit einer Mindestgröße an Erzeugungseinheiten oder mit Spezialkulturen oder Tierbestän-
den, wenn festgelegte Mindestgrößen erreicht oder überschritten werden.

Betriebsergebnis ist der Saldo aus betrieblichen Erträgen (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, 
sonstige betriebliche Erträge) und betrieblichen Aufwendungen (Materialaufwand, Personalaufwand, 
sonstige betriebliche Aufwendungen).

Bevölkerung: Dazu zählen alle Personen am Ort der alleinigen bzw. Hauptwohnung, einschließlich 
der im Bundesgebiet gemeldeten Ausländer und Ausländerinnen, n i c h t  aber die Angehörigen der 
ausländischen Streitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
mit ihren Familienangehörigen.

Bilanz: In der Bilanz erfolgt eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva), die 
der Gewinnermittlung des Unternehmens dient. Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung, 
die Passivseite die Kapitalherkunft.

BMEL-Jahresabschluss :  Die Buchführungsergebnisse der Testbetriebe werden in Form des BMEL-
Jahresabschlusses erfasst. Die Grundlagen für den BMEL-Jahresabschluss ergeben sich aus den handels- 
und steuerrechtlichen Vorschriften zum Jahresabschluss. Er kann daher in der Landwirtschaft für alle 
Rechtsformen verwendet werden. Die festgelegte Abgrenzung der Positionen im Abschluss führt zu 
einer Vereinheitlichung der Begriffe und ermöglicht Betriebsvergleiche innerhalb der in der Landwirt-
schaft anzutreffenden Rechtsformen sowie mit anderen Betrieben der gewerblichen Wirtschaft. Der 
Jahresabschluss wird gegen eine Vergütung von Steuerberatern und landwirtschaftlichen Buchstellen 
erstellt. Die Mitarbeit im Testbetriebsnetz ist freiwillig. Er bildet die Grundlage für die Datenerfassung 
ab dem Wirtschaftsjahr 1995/96.

Bohnenwert: siehe Produkteinheiten.

Bruttoanlageinvestitionen untergliedern sich in Ausrüstungen, Bauten und sonstige Anlagen (u. a. 
Nutzvieh, Nutzpflanzungen, Computersoftware).

Brutto-Bodenproduktion stellt die Bodenleistung ohne Rücksicht auf die Art ihrer Verwertung dar. 
Alle landwirtschaftlich genutzten Flächen sind mit ihren ermittelten oder geschätzten Erträgen einbe-
zogen.
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Bruttoeigenerzeugung an Fleisch umfasst sämtliche im Inland erzeugten Tiere, unabhängig von der 
Schlachtung im In- oder Ausland. Sie errechnet sich aus den Inlandsschlachtungen (gewerbliche Schlach-
tungen und Hausschlachtungen) abzüglich der eingeführten und zuzüglich der ausgeführten Schlacht-, 
Nutz- und Zuchttiere. Angaben in Schlachtgewicht, d. h. einschließlich Knochen und Abschnittfette.

Bruttoinlandsprodukt ist in erster Linie ein Produktionsindikator und ergibt sich aus der bereinigten 
Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern und abzüglich der Güter-
subventionen.

Bruttoinvestitionen: Gesamter Zugang zum Investitionsbereich, d. h. Zugänge zum Anlagevermögen 
sowie Bestandsveränderungen bei Tieren und Vorräten.

Bruttonationaleinkommen ergibt sich, indem zum Bruttoinlandsprodukt die von der übrigen Welt 
empfangenen Primäreinkommen (Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkommen, Subventionen) hinzu-
gezählt und an die übrige Welt geleisteten Primäreinkommen (Arbeitnehmerentgelt, Vermögensein-
kommen, Produktions- und Importabgaben) abgezogen werden.

Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereiche wird in der Regel durch Abzug der Vorleistungen von 
den Produktionswerten ermittelt. Durch Addition der Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbereiche 
erhält man zunächst die unbereinigte Bruttowertschöpfung. Wird von der unbereinigten Bruttowert-
schöpfung die unterstellte Bankgebühr abgezogen (eine Vorleistung, die nicht auf einzelne Wirtschafts-
bereiche aufgeteilt werden kann), ergibt sich die bereinigte Bruttowertschöpfung.

Caterer liefern in einer Produktionszentrale zubereitete, verzehrfertige Speisen sowie Getränke an 
bestimmte Einrichtungen (z. B. Fluggesellschaften, „Essen auf Rädern“) oder Personengruppen und für 
bestimmte Anlässe (z. B. Hochzeiten und andere Feiern oder Feierlichkeiten).

Deputate sind Sachbezüge von Arbeitnehmern der Land- und Forstwirtschaft. Diese Sachbezüge 
gehören wie Sachbezüge in anderen Wirtschaftszweigen zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Es wird 
jedoch ein Bewertungsabschlag von 4 Prozent und ein Rabattfreibetrag gewährt. Der Rabattfreibetrag 
beträgt 1 080 € im Jahr.

Dunst ist ein Mahlerzeugnis, das im Feinheitsgrad zwischen Grieß und Mehl liegt und entweder weiter 
zu Mehl vermahlen oder als Rohstoff in der Teigwarenherstellung verwendet wird.

Durchschnittspreise entsprechen dem durchschnittlichen Erlös aller verkauften Qualitäten ohne 
Umsatzsteuer.

Einkommen: Gewinn bzw. Jahresüberschuss vor Steuern zuzüglich Personalaufwand. Diese Kennzahl 
dient zum Vergleich der Einkommenslage in verschiedenen Rechtsformen.

Ergebnis, außerordentliches ist der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Dies 
sind ungewöhnliche Geschäftsvorfälle, die unregelmäßig auftreten. Im Gegensatz zur bisherigen Vorge-
hensweise in der Landwirtschaft zählen hierzu nicht die zeitraumfremden Geschäftsvorfälle.

Ernährungsgewerbe, produzierendes setzt sich zusammen aus Ernährungsindustrie und Ernäh-
rungshandwerk, die in 30 Wirtschaftszweige (Klassen) untergliedert sind. Die statistischen Einheiten 
werden demjenigen Wirtschaftszweig zugerechnet, in dem der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätig-
keit liegt. Im Rahmen der Statistik des Produzierenden Gewerbes wird dieser Schwerpunkt durch die 
Beschäftigtenzahl bestimmt, bei den Ergebnissen aus der Umsatzsteuerstatistik nach dem Umsatz. Der 
Vorjahresvergleich kann in einzelnen Wirtschaftszweigen durch Schwerpunktverlagerung und einer 
damit verbundenen Umgruppierung der Betriebe beeinträchtigt werden. Deshalb werden zusätzliche 
Angaben über fachliche Betriebsteile veröffentlicht, d. h. die Ergebnisse kombinierter Betriebe werden 
auf die verschiedenen Wirtschaftszweige aufgeteilt, denen die einzelnen Betriebsteile ihrer Produktion 
entsprechend zuzurechnen sind.

Erträge, sonstige betriebliche: Erträge, die nicht anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrech-
nung zugeordnet werden können, insbesondere staatliche Zulagen und Zuschüsse (Betriebsprämien, 
Agrardieselerstattung, Investitionszulagen und -zuschüsse, Ausgleichszulage, Prämien für umweltge-
rechte Agrarerzeugung usw.). Hierzu gehören auch zeitraumfremde Erträge.
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Erwerbspersonen sind alle, die als Selbständige, mithelfende Familienangehörige oder abhängig 
Beschäftigte (Beamte, Angestellte, Auszubildende) eine unmittelbar oder mittelbar auf Erwerb gerich-
tete Tätigkeit auszuüben pflegen, ohne Rücksicht auf den Ertrag dieser Tätigkeit und auf die Arbeits-
zeit; unterschieden werden Erwerbstätige und Erwerbs-(Arbeits-)lose. Zu den Erwerbspersonen gehören 
auch die Soldaten. Die Zuordnung zu den Wirtschaftsbereichen richtet sich bei mehreren Tätigkeiten 
nach der zeitlich überwiegenden Tätigkeit. 

Erwerbstätige sind Personen, die als unselbstständig oder selbstständig Beschäftigte gegen Bezah-
lung arbeiten, wobei auch Arbeit von mithelfenden Angehörigen bei Selbstständigen (z. B. in der Land-
wirtschaft oder bei Gewerbetreibenden) gemeint ist. Erwerbstätig sind auch Frauen im Mutterschutz, 
Karenz- bzw. Kindergeldbezieherinnen mit aufrechtem Dienstverhältnis bis 2 Jahre sowie Personen, 
die aufgrund von Krankheit, Unfällen oder aus anderen Gründen vorübergehend nicht arbeitsfähig sind. 

Finanzergebnis ist der Saldo aus Finanzerträgen (z. B. Zinserträge) und Finanzaufwendungen (Zin-
saufwendungen).

Fleischverbrauch umfasst neben dem menschlichen Fleischverzehr (Nahrungsverbrauch) auch die 
Mengen, die nicht verzehrt werden: Knochen, Verluste, an Tiere (insb. Hunde, Katzen) verfütterte 
Mengen sowie die industrielle Verwertung. Der menschliche Fleischverzehr liegt deshalb deutlich nied-
riger als der gesamte Verbrauch - der hier der gesamten inländischen Verwendung entspricht -, ist aber 
dessen weitaus wichtigste Komponente. Zur Verdeutlichung der Unterschiede werden alle Angaben über 
den Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch um den von Experten geschätzten Fleischverzehr pro Kopf ergänzt.

Frischwert: siehe Produkteinheiten.

Futterwert ist ein Maßstab sowohl für die chemische Zusammensetzung eines Futtermittels als auch 
für seine Verwertung durch das Tier. Da jede Tierart unterschiedliche Möglichkeiten zur Verdauung 
des Futters besitzt, hat dasselbe Futter für verschiedene Tiere einen unterschiedlichen Wert, d. h. der 
Futterwert gilt nur unter Bezugnahme auf eine bestimmte Tierart.

Gesamteinkommen ist das Erwerbseinkommen zuzüglich Einkünfte aus privatem Kapitalvermögen, 
Vermietung und Verpachtung, sonstigen steuerpflichtigen Einkünften und erhaltenen Einkommens-
übertragungen (Kinder-, Arbeitslosen-, Vorruhestandsgeld, Altersrenten usw.).

Gesamtrechnung für den Bereich Landwirtschaft (einschl. Garten- und Weinbau, ohne Forstwirtschaft 
und Fischerei) ist nach den Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) aufgestellt.

Gesamtleistung im Ernährungsgewerbe errechnet sich aus Umsatz ohne Umsatzsteuer plus/minus 
Bestandsveränderungen an selbsthergestellten und bearbeiteten Erzeugnissen plus selbsterstellte 
Anlagen.

Getreideeinheit (GE) wird benutzt als gemeinsamer Nenner sowohl bei der Brutto-Bodenproduktion 
als auch bei der Nahrungsmittelproduktion und der Netto-Nahrungsmittelproduktion und ermöglicht 
eine Zusammenfassung der einzelnen Erzeugnisse zu einem Gesamtwert. Die Getreideeinheit ist eine 
Kennzahl, die in Abhängigkeit von der Verwendungsstruktur des landwirtschaftlichen Erzeugnisses 
in der Fütterung das Energielieferungsvermögen eines Erzeugnisses im Verhältnis zum errechneten 
Energielieferungsvermögen von Futtergerste wiedergibt. Die tierischen Erzeugnisse werden nicht nach 
ihrem eigenen Nettoenergiegehalt, sondern nach dem Nettoenergiegehalt des Futters bewertet, das 
durchschnittlich zu ihrer Erzeugung erforderlich ist. Der Getreideeinheitenschlüssel wurde 2010 über-
arbeitet. Da sich die Umrechnungsfaktoren von den früheren Angaben unterscheiden, ist ein Vergleich 
mit Vorjahren nur bedingt möglich.

Getreidewert: siehe Produkteinheiten.

Gewerbe, verarbeitendes: Die Erhebungen erstreckten sich bis zum Berichtsjahr 2006 in der Regel 
auf sämtliche Betriebe von Unternehmen mit mindestens 20 tätigen Personen. Ab 2007 sind nur noch 
wichtige Daten über Betriebe für diesen Berichtskreis verfügbar. Weitere Daten über Betriebe und fach-
liche Betriebsteile beziehen sich ab dem Berichtsjahr 2007 auf Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. 
Eine niedrigere Erfassungsgrenze ist bei den betreffenden Statistiken jeweils in der Fußnote angegeben.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) dient der Ermittlung und Darstellung des Erfolgs eines 
Geschäftsjahres. Sie wird nach dem Gesamtkostenverfahren und Bruttoprinzip (keine Verrechnung 
von Aufwendungen und Erträgen) in Staffelform aufgestellt. Der Gewinn/Verlust ist identisch mit dem 
Gewinn/Verlust aus dem Betriebsvermögensvergleich in der Bilanz.
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Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag stellt die Summe aus Betriebs-, Finanz- und 
außerordentlichem Ergebnis dar. Der Gewinn/Verlust umfasst bei Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften das Entgelt für die nicht entlohnte Arbeit des landwirtschaftlichen Unternehmens und 
u. U. Mitunternehmers sowie seiner/ihrer mitarbeitenden, nicht entlohnten Familienangehörigen, das 
eingesetzte Eigenkapital und die unternehmerische Tätigkeit. Er steht für die Privatentnahmen des/der 
Unternehmer/s (private Steuern, Lebenshaltung, Krankenversicherung, Alterssicherung, Altenteilla-
sten, Erbabfindungen, private Vermögensbildung usw.) und die Eigenkapitalbildung des Unternehmens 
(Nettoinvestitionen, Tilgung von Fremdkapital) zur Verfügung.

Der Gewinn ist nicht mit den steuerlichen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gleichzusetzen, die 
anhand von Pauschalansätzen (nach § 13 a EStG) ermittelt werden.

Bei juristischen Personen lautet die entsprechende Bezeichnung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
”Jahresüberschuss/-fehlbetrag”. Da in landwirtschaftlichen Unternehmen dieser Rechtsform die einge-
setzte Arbeit bereits voll entlohnt ist, umfasst der Jahresüberschuss/-fehlbetrag nur das Entgelt für das 
eingesetzte Eigenkapital.

Gewinn/Verlust bzw. Jahresüberschuss/-fehlbetrag plus Personalaufwand: Gewinn/Verlust bzw. 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern vom Einkommen und Ertrag zuzüglich Personalaufwand. 
Diese Kennzahl dient zum Vergleich der Einkommenslage in verschiedenen Rechtsformen.

Großvieheinheit (GV; GVE) ist ein Umrechnungsschlüssel für die verschiedenen Nutzvieharten auf 
der Basis des Lebendgewichtes (LG) der einzelnen Tierarten. 1 GV entspricht dabei ca. 500 kg LG und 
ist auf den ganzjährig im Betrieb gehaltenen Durchschnittsbestand bezogen.

Haupterwerbsbetriebe gemäß der für die Agrarstrukturerhebung verwendeten Definition waren bis 
2007 landwirtschaftliche Betriebe von Einzelunternehmen mit 1,5 und mehr Arbeitskräften (AK-Ein-
heiten) je Betrieb oder 0,75 bis 1,5 Arbeitskräfte je Betrieb und einem Anteil des betrieblichen Einkom-
mens am Gesamteinkommen von mindestens 50 %. Ab der Agrarstrukturerhebung/Landwirtschafts-
zählung 2010 sind Haupterwerbsbetriebe solche, in denen das betriebliche Einkommen größer ist als das 
Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen. Nebenerwerbsbetriebe = alle anderen Betriebe. – Haup-
terwerbsbetriebe im BMEL-Testbetriebsnetz, in dessen Rahmen Buchführungsergebnisse dargestellt 
werden, sind Betriebe der Rechtsformen Einzelunternehmen und Personengesellschaften ab 50 000 € 
Standardoutput und mindestens einer Voll-Arbeitskraft. Betriebe unter 50 000 € Standardoutput oder 
mit weniger als einer Voll-Arbeitskraft werden dort als Klein- und Nebenerwerbsbetriebe bezeichnet. 
– Buchführung: Betriebe der Rechtsformen Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit 16 und 
mehr EGE und mindestens einer Arbeitskraft (AK)

Jahresarbeitseinheit (JAE) ist die Arbeitsleistung einer vollzeitlich im Betrieb beschäftigten Person.

Kartoffelpülpe fällt bei der Produktion von Kartoffelstärke an und enthält neben den hochverdaulichen 
Faseranteilen der Kartoffel auch die technisch nicht gewinnbare Stärke. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
wird sie bereits seit Jahren erfolgreich in der Viehfütterung eingesetzt.

Kartoffelwert: siehe Produkteinheiten.

Konsumausgaben: Die privaten Konsumausgaben umfassen die Waren- und Dienstleistungskäufe 
(auch unterstellte Käufe) der inländischen privaten Haushalte für Konsumzwecke sowie den Eigenver-
brauch der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Die Konsumausgaben des Staates entsprechen 
den Aufwendungen des Staates (Gebietskörperschaften und Sozialversicherung) für Verwaltungslei-
stungen, die der Allgemeinheit ohne spezielles Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

Magermilchwert: siehe Produkteinheiten.

Materialaufwand sind Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Saatgut, Düngemittel), 
für bezogene Waren und Leistungen. Die entsprechenden Bestandsveränderungen sind nicht bei den 
Einzelpositionen ausgewiesen, sondern in einer Sammelposition zusammengefasst.

Mehlwert: siehe Produkteinheiten.

Molkewert: siehe Produkteinheiten.
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Nahrungsmittelproduktion umfasst alle Mengen, die an Nahrungsmitteln und an Rohprodukten für 
gewerbliche Zwecke verfügbar werden. Darunter fallen sowohl die pflanzlichen Erzeugnisse, die für 
die menschliche Ernährung direkt verwendet werden, zur Verarbeitung im Ernährungsgewerbe dienen 
oder für technische Zwecke genutzt werden als auch die tierischen Erzeugnisse aus den verschiedenen 
Zweigen der landwirtschaftlichen Veredlungswirtschaft. Darin enthalten sind auch die tierische Erzeu-
gung aus eingeführten Futtermitteln und die Ausfuhren an Nutz- und Zuchtvieh. Berücksichtigt sind 
auch die Veränderungen des Viehbestandes, bereinigt um die Einfuhr von Nutz- und Zuchtvieh. Nicht 
der Nahrungsmittelproduktion zugerechnet werden dagegen die landwirtschaftlichen Vorleistungen 
(Futter, Saat- und Pflanzgut, Bruteier).

Nahrungsmittelverbrauch kennzeichnet die für den Verbrauch zur Verfügung stehenden, nicht aber 
die tatsächlich verzehrten Mengen. Vergleiche mit den Statistiken über die von privaten Haushalten 
eingekauften Mengen sind nur begrenzt möglich. Dies gilt vor allem bei Erzeugnissen, die nicht oder 
nur zum geringen Teil in der ersten Verarbeitungsstufe (Mehl, Fleisch- in Schlachtgewicht) eingekauft 
wurden, sondern erst nach einer weiteren Be- oder Verarbeitung (z. B. Backwaren, Fleisch- und Wurst-
waren). Außerdem bleibt in den Wirtschaftsrechnungen der Haushalte der Verzehr außer Haus unbe-
rücksichtigt.

Nebenerwerbsbetrieb: siehe Haupterwerbsbetriebe.

Nettoinvestitionen sind der die Abschreibungen und Abgänge überschreitende Zugang zum Investiti-
onsbereich, d. h. Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen und Abgänge.

Netto-Nahrungsmittelproduktion stellt die Erzeugung aus heimischer Bodenleistung dar und wird 
aus der Nahrungsmittelproduktion durch Abzug der Futtermitteleinfuhren errechnet.

Personalaufwand: Summe der Löhne und Gehälter einschließlich aller Zulagen sowie aller sozialen 
Abgaben und der Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung.

Preise und Preisindizes werden mit Ausnahme der Endverbraucherpreise und ihrer Indizes entspre-
chend preisstatistischen Grundsätzen ohne Einrechnung der Umsatzsteuer dargestellt. Mit der Umstel-
lung des Preisindex für die Lebenshaltung auf die international geltende Systematik COICOP (Classi-
fication of Individual Consumption by Purpose) sowie infolge der Berechnung des Index für Deutsch-
land insgesamt, ist die Darstellung langer Reihen nicht möglich.

Produkteinheiten werden als Maßeinheiten verwendet, wenn bestimmte Rohstoffe z. B. Frischkartof-
feln, Getreidekörner, Mehl, Magermilch, Weißzucker zu Verarbeitungserzeugnissen zusammengefasst 
oder bestimmte Bestandteile in unterschiedlich zusammengesetzten Produkten addiert werden sollen. 
Die Umrechnung erfolgt mittels technischer Koeffizienten, die je nach Produkt variieren.

Produktionswert: Dazu gehören alle Verkäufe an andere Wirtschaftsbereiche und landwirtschaftliche 
Einheiten, die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, der Eigenverbrauch zu Nahrungszwecken, 
die Vorratsveränderungen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse sowie die selbsterstellten Anlagen 
(Vieh, Dauerkulturen). Zusätzlich wird der Teil der Produktion erfasst, der von derselben Einheit im 
Laufe desselben Wirtschaftsjahrs als Vorleistung verwendet wird (innerbetrieblicher Verbrauch). Zu 
dieser Summe werden die Gütersubventionen (insbesondere die Ausgleichszahlungen und Tierprämien 
der GAP-Reform) hinzugezählt und die Gütersteuern (z. B. Erzeugerabgaben für Zucker) abgezogen. 
Ab 2005 sind die EU-Zahlungen von der Produktion entkoppelt und werden als Betriebsprämie ausge-
zahlt. Im Sinne des ESVG 2010 werden sie als sonstige Subventionen verbucht. Außerdem werden die 
landwirtschaftlichen Dienstleistungen (z. B. Lohnunternehmen, Maschinenringe) und nicht-landwirt-
schaftliche Nebentätigkeiten, welche charakteristisch für den landwirtschaftlichen Sektor sind, dem 
Produktionswert des Agrarsektors zugerechnet.

Schaleneiwert: siehe Produkteinheiten.

Selbstversorgungsgrad: Er zeigt, in welchem Umfang die Erzeugung der heimischen Landwirtschaft 
den Bedarf (Gesamtverbrauch) decken kann oder um welchen Prozentsatz die Produktion den inlän-
dischen Bedarf übersteigt. Der Selbstversorgungsgrad ist gleich der Inlandserzeugung in Prozent des 
Gesamtverbrauchs für Nahrung, Futter, industrielle Verwertung, Saatgut und Marktverluste.
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Standardoutput: Standardisierte Rechengröße, die den durchschnittlichen Geldwert (in Euro) der Brut-
toagrarerzeugung eines landwirtschaftlichen Betriebes beschreibt. Er wird seit 2010 in der amtlichen 
Statistik für die Eingruppierung der landwirtschaftlichen Betriebe nach ihrer betriebswirtschaftlichen 
Ausrichtung genutzt. Der Standardoutput wird je Flächeneinheit einer Fruchtart bzw. je Tiereinheit 
einer Viehart aus erzeugter Menge mal zugehörigem »Ab-Hof-Preis« als geldliche Bruttoleistung ermit-
telt. Dabei werden durchschnittliche Erträge und Preise angesetzt, die für einen Bezugszeitraum von 
fünf Wirtschaftsjahren berechnet werden. Die Summe der Standardoutputs je Betrieb beschreibt die 
Marktleistung des gesamten landwirtschaftlichen Betriebs.

Steuerergebnis ist die Summe aus Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstiger Steuern 
( = Betriebssteuern).

Spezialhandel umfasst den Warenverkehr unmittelbar mit dem Ausland und über Zollgut- und Freiha-
fenlager, soweit die Waren in den freien Verkehr (einschl. des Verbrauchssteuerverkehrs) gehen oder 
dorther stammen. Außerdem enthält der Spezialhandel den Warenverkehr zur bzw. nach Veredelung 
(Eigen- und Lohnveredelung) im zollamtlich zugelassenen Veredelungsverkehr, die Einfuhr in die Frei-
häfen zum dortigen Ge- und Verbrauch und die Ein- und Ausfuhr für den Schiffsbedarf. Im Warenwert 
sind u. a. Abschöpfungen oder Erstattungen sowie Währungsausgleich nicht enthalten. Entgegen dem 
EU-Schema werden die Einfuhren sowohl im innergemeinschaftlichen als auch im Dritthandel nach 
Ursprungsland erfasst.

Umsatzerlöse sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung sowie der Wert 
der Naturalentnahmen für geschäftstypische Erzeugnisse und Waren sowie für Dienstleistungen nach 
Abzug von Erlösschmälerungen und Umsatzsteuer.

Vergleichswert: Nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes im vergleichenden Verfahren ermittel-
ter Ertragswert einer Nutzung oder eines Nutzungsteils (z. B. landwirtschaftliche, weinbauliche, gärtne-
rische Nutzung) eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. Der durchschnittliche Vergleichswert 
der landwirtschaftlichen, weinbaulichen und gärtnerischen Nutzung gilt für die bewirtschaftete Fläche.

Versorgungsbilanzen stellen das Aufkommen (verwendbare Erzeugung + Einfuhren) und die Verwen-
dung (Inlandsverwendung + Ausfuhren + Bestandsveränderungen) der Gesamtheit eines Erzeugnisses 
oder einer Erzeugnisgruppe in einem Mitgliedstaat oder der EU einander gegenüber. Die Versorgungs-
bilanzen werden für die pflanzlichen Produkte nach Wirtschaftsjahren und für die tierischen Produkte 
nach Kalenderjahren ausgewiesen.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) erfasst die gesamtwirtschaftlichen Einkommens- und 
Güterströme in einer Volkswirtschaft oder mit dem Ausland in einer abgelaufenen Periode anhand von 
Einnahmen und Ausgaben und liefert dadurch im Nachhinein einen quantitativen Überblick über das 
wirtschaftliche Geschehen in einer Volkswirtschaft. Grundlage der VGR ist die Kreislauftheorie, bei 
der alle Unternehmen und alle Haushalte einer Volkswirtschaft in Sektoren zusammengefasst werden. 
Die zwischen den Sektoren bestehenden Verbindungen in Form von Güter-, Geld- und Leistungsströ-
men werden buchhaltungstechnisch festgehalten. Die Hauptaufgabe der VGR ist der Ausweis des Brut-
toinlandsproduktes nach Entstehung, Verwendung und Verteilung. Des Weiteren widmet sie sich der 
Ermittlung von Eckdaten der Sozial-, Wachstums- und Konjunkturpolitik. Als Ausgangspunkt gesamt-
wirtschaftlicher Analysen und Prognosen nimmt die VGR eine wichtige Stellung ein.

Vorleistungen für die Landwirtschaft umfassen den ertragssteigernden Aufwand, die Ausgaben für 
zugekaufte und innerbetrieblich erzeugte und verbrauchte Futtermittel, die Ausgaben für Energie, die 
Kosten der Unterhaltung von Maschinen und Wirtschaftsgebäuden und die Ausgaben für Dienstleistun-
gen. Die Vorleistungen für die Landwirtschaft enthalten neben den Käufen von anderen Wirtschaftsbe-
reichen auch die Käufe von landwirtschaftlichen Einheiten. Sie enthalten n i c h t  die Löhne für fremde 
Arbeitskräfte, Beiträge für Sozial- und Unfallversicherung, Schuldzinsen und Käufe von Investitions-
gütern.

Weißzuckerwert: siehe Produkteinheiten.
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Abkürzungen 
 

a =  Ar = 100 m2  EUR =  Euro 
AE =  Amylogramm-Einheit  EURO- =  Statistisches Amt der Europäischen 
AF =  Ackerfläche  STAT   Gemeinschaften 
AG =  Aktiengesellschaft  EVS =  Einkommens- und Verbrauchs- 
AK =  Vollarbeitskraft     stichprobe 
AKE =  Arbeitskräfte-Einheit  e.V. =  eingetragener Verein 
AMI =  Agrarmarkt Informations-  FAO =  Food and Agriculture Organization 
   Gesellschaft mbH     of the United Nations 
a.n.g. =  anderweitig nicht genannt       = Ernährungs- und Landwirtschafts-  
ASEAN   Association of Southeast          organisation der Vereinten Nationen 
   Asian Nations  FdlN =  Fläche der landwirtschaftl. Nutzung 
AT =  Österreich  FE =  Fetteinheit (= 100 g Milchfett) 
BE =  Belgien  FI =  Finnland 
BEE =  Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung  FlurbG   Flurbereinigungsgesetz 
BG =  Bulgarien  FNR =  Fachagentur für Nachwachsende 
BGBl =  Bundesgesetzblatt     Rohstoffe 
BHV =  Bovines Herpesvirus  fob =  free on board 
BLE =  Bundesanstalt für Landwirtschaft  FR =  Frankreich 
   und Ernährung  FWJ =  Forstwirtschaftsjahr 
BMEL =  Bundesministerium für Ernährung   g =  Gramm 
   und Landwirtschaft   GAK =  Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung 
BNatSchG =  Bundesnaturschutzgesetz     der Agrarstruktur und des 
BNE =  Bruttonationaleinkommen     Küstenschutzes“ 
BRZ =  Bruttoraumzahl  GAP =  Gemeinsame Agrarpolitik 
BSE =  Bovine spongiforme Enzephalopathie  GE =  Getreideeinheit 
BVL =  Bundesamt für Verbraucherschutz  GfK =  Gesellschaft für Konsumforschung 
   und Lebensmittelsicherheit  GG =  Grundfläche der Gartenfläche 
C =  Celsius  gg.   gegenüber 
cif =  Cost, insurance, freight  GmbH =  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
CY =  Zypern  GMO   Gemeinsame Marktordnung 
CZ =  Tschechische Republik  GN =  Gärtnerische Nutzfläche 
dar. =  darunter  GPS =  Ganzpflanzensilage 
dav. =  davon  GR =  Griechenland 
DE =  Deutschland  ha =  Hektar = 10 000 m2 
dgl. =  dergleichen bzw. desgleichen  HB =  Holzbodenfläche 
DK =  Dänemark  HGB =  Handelsgesetzbuch 
dt =  Dezitonne = 100 kg  HIT =  Herkunftssicherungs- und Informations- 
DVO =  Durchführungsverordnung     system für Tiere 
EGFL =  Europäischer Garantiefonds für   hl =  Hektoliter = 100 l 
   die Landwirtschaft  HR =  Kroatien 
EE =  Eiweißeinheit (= 10 g Milcheiweiß)  HU =  Ungarn 
GuV =  Gewinn- und Verlustrechnung  HVPI =  Harmonisierte Verbraucherpreisindizes 
GV;GVE =  Großvieheinheit  H.v. =  Herstellung von 
GW =  Getreidewert  IE =  Irland 
EE =  Estland  ILE =  Integrierte ländliche Entwicklung 
EFF =  Europäischer Fischereifonds  Inl. =  inländisch 
EG =  Europäische Gemeinschaft  IT =  Italien 
EGW =  Warengruppen der Ernährungs- und der  JAE =   Jahresarbeitseinheit 
   Gewerblichen Wirtschaft (eine Waren-  JD =  Jahresdurchschnitt 
   klassifikation der deutschen Außen-   KG =  Kommanditgesellschaft 
   handelsstatistik)  KGaA =  Kommanditgesellschaft auf Aktien 
ERE =  Europäische Rechnungseinheit  kg =  Kilogramm 
   (lt. Währungskorbmethode)  KJ =  Kalenderjahr 
ERF =  Ertragsrebfläche  kJ =  Kilojoule 
ES =  Spanien  Kl =  Klasse 
EStG =  Einkommensteuergesetz  km =  Kilometer 
ESVG =  Europäisches System Volkswirt-  kW =  Kilowatt (1 kW = 1,35962 PS) 
   schaftlicher Gesamtrechnungen  kWh =  Kilowattstunde 
EU =  Europäische Union      
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LDC 
 
LEH 
LF 
LG 
LGR 

= 
 
= 
= 
= 
= 

 „Least Developed Countries“ 
= am wenigsten entwickelte Länder 
Lebensmitteleinzelhandel 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Lebendgewicht 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 

 UK 
UN 
USDA 
 
 
USt. 

= 
= 
= 
 
 
= 

 Vereinigtes Königreich 
United Nations = Vereinte Nationen 
United States Department of Agriculture 
= Landwirtschaftsministerium der 
     Vereinigten Staaten 
Umsatzsteuer 

LN =  Landwirtschaftliche Nutzfläche  u.a. =  und andere / unter anderem 
lt. =  laut  u.ä. =  und Ähnliches 
LT =  Litauen  u.U. =  unter Umständen
LU =  Luxemburg  VE =  Vieheinheiten
LUV =  Landwirtschaftliche Unfallversicherung  v.H. =  von Hundert 
LV =  Lettland  VR =  Volksrepublik 
LwAnpG =  Landwirtschaftsanpassungsgesetz  vgl. =  vergleiche 
LWR =  laufende Wirtschaftsrechnungen  WF =  Waldfläche 
m =  Meter  WJ =  Wirtschaftsjahr (z.B. 1.7. - 30.6.) 
mg =  Milligramm  WZ =  Wirtschaftszweig 
Mill. =  Million      
mm =  Millimeter      
MOEL =  Mittel- und osteuropäische Länder      
Mrd. =  Milliarde      
MRI =  Max-Rubner-Institut      
MT =  Malta      
nAK =  nicht entlohnte Arbeitskräfte      
NL =  Niederlande      
NMP =  Nahrungsmittelproduktion      
oaS =  ohne ausgeprägten Schwerpunkt      
OECD =  Organisation for Economic Cooperation      
   and Development      
   = Organisation für Wirtschaftliche      
          Zusammenarbeit und Entwicklung      
OHG =  Offene Handelsgesellschaft      
o. R. =  ohne Rinde      
Pck. =  Packung      
p.m. =  Payment claim      
PL =  Polen      
PT =  Portugal      
r =  Rohholzäquivalent      
rd. =  rund      
RF =  Rebfläche      
RM =  Regionalmanagement      
rm =  Raummeter      
RO =  Rumänien      
s =  Sekunde      
SB =  Selbstbedienung      
SE =  Schweden     
SG =  Schlachtgewicht     
SI =  Slowenien      
SK =  Slowakei      
SKE =  Steinkohleeinheit      
SO =  Standardoutput      
sog. =  sogenannt      
St. =  Stück      
Std. =  Stunde(n)      
Sw =  Selbstwerber      
Tab. =  Tabelle      
TJ =  Terajoule      
TKK =  Tiefkühlkost      
TSE =  Transmissible spongiforme      
   Enzephalopathie 
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 Zeichenerklärung 
        
 Ø = Durchschnitt  . = kein Nachweis vorhanden 
 D = Durchschnitt    bzw. Geheimhaltung 
 0 = mehr als nichts, aber weniger als   10 - 20 = 10 bis unter 20 (bis unter die 
      die Hälfte der kleinsten Einheit,       angeführte Höchstgrenze) 
      die in der Tabelle dargestellt   % = Prozent 
      wird  $ = US-Dollar 
 ( ) = Nachweis unter dem Vorbehalt,  € = Euro 
   dass das Ergebnis erhebliche  } = Hinweis auf Zusammenfassung  
   Fehler aufweisen kann      von Datenklassen in der  
 - = nicht vorhanden       Zahlenreihe 
 / = fehlende Angabe wegen Unsicher-  | – = Hinweis auf methodischen Bruch 
   heit des Zahlenwertes  X =  Nachweis nicht sinnvoll 
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A. Zusammenfassende Übersichten
1. Allgemeines

Einheit 1991 1995 2000 2010 2016 2017 2018
Siehe
Tab.-
Nr.

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Einwohner Mill.  80,0  81,6  81,5  80,3  82,4  82,7  82,9 10
Erwerbstätige Personen Mill.  38,8  37,5  39,8  41,0  43,6  44,2  44,9 10
 dar. Land- u. Forstwirtschaft,
        Fischerei 1 000 1 167  866  758  661  619  616  608 258
Erwerbslose 1 000 2 078 3 018 3 114 2 821 1 774 1 621 1 468 10
Privathaushalte Mill.  .   36,9  38,1  40,3  41,0  41,3  41,4 9

Inlandsprodukt und Einkommen
Bruttoinlandsprodukt
in jeweiligen Preisen Mrd. € 1 580 1 848 2 116 2 580 3 134 3 245 3 344        -
   dgl. Veränd. gg. Vorjahr %  .   .  + 2,5 + 4,9 + 3,3 + 3,5 + 3,1        -
Anlageinvestitionen Mrd. €  399,7  413,4  496,9  516,9  634,0  665,7  703,4        -
Anteil d. Land- u. 
Forstwirtschaft u. Fischerei an 
der Bruttowertschöpfung % 1,2 1,3  1,1  0,6  0,7  0,8  0,7 259
Privater Verbrauch Mrd. €  810  889 1 209 1 446 1 650 1 697 1 744        -
   dgl. Veränd. gg. Vorjahr %  .   .  + 2,9 + 2,4 + 2,7 + 2,9 + 2,8        -
Ausgaben für Nahrungsmittel, 
Getränke u. Tabakwaren Mrd. €  152  164  168  186  219  226  232 12
  dgl. Anteil  an den Käufen der 
privaten Haushalte im Inland % 17,7 16,0  14,6  13,5  13,8  13,8  14,0 12

Bruttolöhne und -gehälter 1) Mrd. €  703  997  898 1 039 1 337 1 394 1 461        -
   dgl. Veränd. gg. Vorjahr %  .   .  + 3,5 + 2,9 + 4,0 + 4,2 + 4,8        -
Bruttolöhne und -gehälter je 
Arbeitnehmer mtl. 1) € 1 659 1 986 2 090 2 372 2 830 2 902 2 994        -

Außenhandel (Spezialhandel)
Gesamteinfuhr Mrd. € 329,2  339,6  538,3  797,1  954,9 1 031,0 1 088,7 239
Ernährungseinfuhr Mrd. € 34,5  34,8  41,5  63,3  81,7  85,6  85,2 239
   dgl. Anteil % 10,5  10,2  7,7  7,9  9,5  8,3  7,8        -
Gesamtausfuhr Mrd. € 340,4  383,2  597,4  952,0 1 203,8 1 279,0 1 317,4 239
Ernährungsausfuhr Mrd. € 18,2  19,5  28,0  53,3  70,1  73,4  71,6 239
   dgl. Anteil % 5,3  5,1  4,7  5,6  5,8  5,7  5,4        -
Gesamt-Ein- (-) bzw. 
Ausfuhrüberschuss (+) Mrd. € + 11,2 + 43,6 + 59,1 + 154,9 + 248,9 + 247,9 + 228,7 239

Preisindizes
Index der Lebenshaltung
  aller privaten Haushalte 2015 = 100 65,5 75,1 79,9 93,2  100,5  102,0  103,8 232
   dar. Nahrungsmittel und 
   alkoholfreie Getränke 2015 = 100 71,1 74,9 75,7 89,1  100,8  103,6  106,0 232
Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte 2015 = 100 .  .  .  96,2  98,4  101,1  103,7        -

Gliederung

1) Inländerkonzept.
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2. Landwirtschaft und Ernährung

Einheit 1991 2000 2010 2016 2017 2018
Siehe 
Tab.-
Nr.

Landwirtschaftliche Betriebe und Arbeitskräfte5)

Landwirtschaftliche Betriebe1) 1 000  541,4  434,1  271,8  275,4  269,8  266,7 -
Landw. genutzte Fläche
  dieser Betriebe1) 1 000 ha 16 923 16 855 16 650 16 659 16 687 16 645 -
Durchschnittl. Größe 
  dieser Betriebe ha  31,3  38,8  61,3  66,3  .  . 13
Familienarbeitskräfte2) 1 000 1 640  941  556  449,1  .  . 27
Ständige familienfremde AK2) 1 000  407  196  193  204,6  .  . 27
Nichtständ. familienfremde AK2) 1 000  105  300  331  286,3  .  . 27
Betriebl. Arbeitsleistung2) 1 000 AK 1 018  612  546  490,0  .  . 27

Flächen
Landwirtschaftl. genutzte Fläche 1 000 ha 17 136 17 067 16 704 16 659 16 687 16 645 47
  dar.  Ackerland 1 000 ha 11 559 11 804 11 847 11 763 11 772 11 731 47
             Getreide 1 000 ha 6 560 7 016 6 595 6 325 6 276 6 149 48
             Kartoffeln 1 000 ha  342  304  254  243  250  252 58
             Zuckerrüben 1 000 ha  554  452  364  334  407  414 58
             Raps, Rübsen, Sonnenbl. 1 000 ha  950 1 078 1 461 1 343 1 327 1 248 58
          Dauergrünland 1 000 ha 5 330 5 048 4 655 4 694 4 715 4 713 47
          Dauerkulturen 1 000 ha  248  207  199  200  199  199 49
Wald 1 000 ha 10 385 10 491 10 766 10 617 10 638 10 655 46

Viehbestand (November/Dezember-Zählung)6)

Rinder 1 000 St 17 134 14 568 12 706 12 467 12 264 11 949 86
  dar. Milchkühe 1 000 St 6 058 4 564 4 182 4 218 4 199 4 101 86
Schweine 1 000 St 26 063 25 767 26 901 27 376 27 578 26 445 91
  dar. Zuchtsauen 1 000 St 2 985 2 526 2 233 1 908 1 905 1 837 91
Schafe 1 000 St 3 252 2 743 2 089 1 574 1 580 1 570 96
Geflügel 1 000 St  .   .  128 900 173 574  .  . 100
  dar. Legehennen 1 000 St 41 748  .  35 279 51 936 52 655 53 488 100

Erträge
Getreide insgesamt dt/ha  59,9  64,5  66,9  71,8  72,7  61,8 58
  dar.  Winterweizen dt/ha  68,2  73,2  72,5  76,9  76,9  67,7 58
          Wintergerste dt/ha  61,7  63,8  66,6  70,7  73,5  60,6 58
Winterraps dt/ha  31,4  33,7  39,0  34,6  32,7  30,0 58
Kartoffeln dt/ha  298,5  433,4  398,8  444,2  467,9  353,8 58
Zuckerrüben dt/ha  467,9  616,6  616,3  762,3  837,5  632,8 58
Milchleistung kg/Kuh 4 899 6 127 7 085 7 746 7 780 7 980 107
Legeleistung St/Henne  259  276  292  291  292  298 110

Erzeugung
Getreide zusammen 1 000 t 39 268 45 271 44 039 45 365 45 557 37 948 58
  dar.  Winterweizen 1 000 t 16 184 21 325 23 452 24 090 24 080 19 595 58
          Roggen3) 1 000 t 3 323 4 154 2 900 3 174 2 737 2 201 58
          Wintergerste 1 000 t 9 370 9 232 8 622 8 959 9 019 2 209 58
Winterraps 1 000 t 2 933 3 527 5 688 4 574 4 268 3 671 58
Kartoffeln 1 000 t 10 201 13 193 10 143 10 772 11 720 8 921 58
Zuckerrüben 1 000 t 25 926 27 870 23 432 25 497 34 060 26 191 58
Obst4) 1 000 t 1 478 1 443 1 152 1 315  823 1 530 69
Gemüse4) 1 000 t 2 048 3 004 3 291 3 673 3 952 3 255 174
Wein Mill. hl  10,6  9,9  6,9  9,0  7,1  9,8 -
Fleischanfall
(Bruttoeigenerzeugung) insg. 1 000 t SG 7 194 6 642 8 375 8 720 8 597 8 490 189
  dar. Rind- u. Kalbfleisch 1 000 t SG 2 273 1 369 1 226 1 196 1 176 1 148 189
         Schweinefleisch 1 000 t SG 3 786 3 881 4 928 5 003 4 977 4 890 189
Rohmilch 1 000 t 29 063 28 331 29 629 32 672 32 598 33 048 108
Eier (Gesamteigenerzeugung) 1 000 t  932  901  662  897  906  920 110

Fußnoten siehe Seite 4. Fortsetzung Seite 3.

Gliederung
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Noch: 2. Landwirtschaft und Ernährung

Einheit 1991/
92

2000/
01

2009/
10

2016/
17

2017/
188)

2018/
198)

Siehe 
Tab.-
Nr.

Gesamtrechnung und Preise
Brutto-Bodenproduktion in
   Getreideeinheiten Mill. t  119,9  111,5  123,3  124,4  126,7  102,8 111
Nahrungsmittelproduktion in
    Getreideeinheiten Mill. t  102,7  103,4  97,8  97,8  98,7  .  113
Preisindex landw. Erzeugnisse 2015 = 100 .   88,4 .   104,3  107,2  111,6 223
Preisindex landw. Betriebsmittel 2015 = 100 .  .  .   99,2  101,3  105,5 228

Einheit 1991 2000 2012 2016 2017 20188)

Bereich Landwirtschaft 
   Produktionswert in jew. Preisen7) Mill. € 34 833 42 879 57 020 51 803 56 249 52 731 117
Vorleistungen in jew. Preisen7) Mill. € 17 690 25 382 39 031 35 954 35 367 36 255 119
Bruttowertschöpfung in jew. Preisen7 Mill. € 16 366 17 499 17 989 15 849 20 882 16 476 118
Nettowertschöpfung in jew. Preisen7) Mill. € 12 992 11 181 9 186 5 794 10 617 5 989 118

Fischerei 9)

Anlandungen (Anlandegewicht) 1 000 t  200  91  69  78  56  60 191
dgl. Wert Mill. €  146  102  120  125  104  130 191

Außenhandel mit wichtigen Erzeugnissen der Ernährungswirtschaft
Einfuhr

Getreide und  -erzeugnisse 
   zusammen (GW) 1 000 t 3 975 4 400 8 933 10 596 10 083 10 499 242
  Weizen einschl. -erzeugnisse (GW) 1 000 t 1 506 1 901 3 874 5 269 4 549 4 012 242
  Gerste 1 000 t  425  712 1 409 1 282 1 329 1 210 242
Reis (in geschältem Reis) 1 000 t  .   .   391  470  443  412 242
Zucker (Weißzuckerwert) 1 000 t  211  287  659  651  626  530 242
Kartoffeln, frisch 1 000 t  .   .   855  608  607  546 242
Frischgemüse 1 000 t 2 573 2 875 3 069 3 292 3 271 2 929 242
Frischobst 1 000 t 2 294 2 268 2 097 2 339 2 597 2 280 242
Zitrusfrüchte 1 000 t 1 206 1 299 1 123 1 146 1 090 1 013 242
Pflanzliche Öle und Fette 1 000 t  982 1 080 1 942 1 972 1 509 1 418 242
Fleisch, -zubereitungen u. 
Schlachtvieh (SG) 1 000 t 1 289 1 325 2 113 2 136 2 098 1 904 242
Geflügel und -fleisch (SG) 1 000 t  449  553  902 1 031 1 071 1 011 242
Fisch u. -erzeugnisse zusammen 1 000 t  661  793  943  968  961  914 242
Schaleneier 1 000 t  297  267  376  435  404  371 242
Käse und Quark 1 000 t  407  483  687  824  821  782 242

Ausfuhr
Getreide u. -erzeugnisse 
   zusammen (GW) 1 000 t 7 404 16 349 11 711 16 101 13 448 9 850 245
  Weizen einschl. -erzeugnisse (GW) 1 000 t 3 611 6 271 7 928 11 369 9 176 6 388 245
Bier 1 000 hl 6 174 10 597 15 728 16 585 16 619 16 454 245
Wein, Schaumwein 1 000 hl 2 513 2 599 4 275 3 855 4 124 3 925 245
Pflanzliche Öle und Fette 1 000 t 1 082 1 547 1 674 1 844 1 734 1 646 245
Eiweißreiche Futtermittel 1 000 t  .  3 191 4 025 4 402 3 772 3 760 245
Stärkereiche Futtermittel 1 000 t  .  1 057 2 473 3 174 3 409 2 968 245
Sonstige Futtermittel 1 000 t  .  1 357 1 893 2 262 2 174 2 144 245
Käse und Quark 1 000 t  326  544 1 124 1 168 1 210 1 214 245
Fleisch, -zubereitungen u.
   Schlachtvieh (SG) 1 000 t 1 361 1 113 3 200 3 346 3 222 3 056 245
Geflügel und -fleisch (SG) 1 000 t  73  330 1 184 1 229 1 263 1 112 245
Fisch u. -erzeugnisse zusammen 1 000 t  225  328  548  563  594  618 245

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 4.

Gliederung

Gliederung
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3. Forst- und Holzwirtschaft

Einheit 1991 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Siehe 
Tab.-
Nr.

Forst- und Holzwirtschaft 2)

Holzeinschlag 1 000 m³ o.R. 31 685 39 483 54 418 55 612 52 194 53 491 64 550 251
Erzeugerpreise für 
   Rohholz 1), Index 2010 = 100  62,7  75,1  100,0  120,8  115,5  114,0  111,5 254
Holzeinfuhr Mill. m³ (r)3)  77,3  101,7  128,5  133,1  134,3  139,0  138,4 256
Holzausfuhr Mill. m³ (r)3)       .  92,1  130,3  124,3  127,7  136,1  137,7 256

Gliederung

Anm.: Zur räumlichen Begrenzung siehe die angeführten Tabellen und die "Allgemeinen Vorbemerkungen".
1) Nur aus Staatsforsten. - 2) Angaben über Forstwirtschaftsjahre (2000 = FWJ 2000 usw.). - 3) Rohholzäquivalent.

1000300

Noch: 2. Landwirtschaft und Ernährung

Einheit 1991 2000 2010 2016 2017 2018
Siehe 
Tab.-
Nr.

Produzierendes Ernährungsgewerbe
Betriebe Anzahl 5 606 6 136 5 853 5 940 6 044 6 119 214
Beschäftigte 1 000  623  554  542  580  596  609 214
Umsatz Mrd. €  109,6  120,4  151,8  171,3  179,6  179,6 214
dar. Außenhandelsumsatz Mrd. €  .   14,6  27,3  35,8  38,3  38,0 214
Index der Nettoproduktion 2010 = 100  86,2  93,5  100,0  101,2  .   .        -
Preisindex f. Erzeugnisse 
des Ernährungsgewerbes10) 2015 = 100 .  .   90,7  100,0  100,2  104,3       -

Einheit 1990/91 2000/01 2009/10 2015/16 2016/17 2017/188)

Versorgung und Verbrauch
Inlandserzeugung in Prozent des Gesamtverbrauches (Selbstversorgungsgrad) 
mit Erzeugung aus 
   Auslandsfutter % 98 100  90  92  87  88 142
ohne Erzeugung aus 
   Auslandsfutter % 88 92  84  86  82  82 142
Pro-Kopf-Verbrauch 
   Getreideerzeugnisse kg  72,9  76,0  93,4  79,0  82,6  81,7 146
   Kartoffeln kg  75,0  70,0  64,5  57,5  57,9  60,0 146
   Zucker kg  35,1  35,3  34,6  33,8  33,7  34,8 146
   Gemüse4) kg  81,0  83,7  96,0  98,5  101,4  104,3 146
   Obst4) kg  60,8  75,2  73,3  65,7  65,1  70,0 146

1991 2000 2010 2016 2017 20188)

   Fleisch insgesamt kg  97,4  91,5  91,2  88,8  88,1  88,6 146
   Fisch und -erzeugnisse kg  14,3  13,7  16,0  14,4  14,1  13,8 146
   Frischmilcherzeugnisse kg  90,7  89,9  92,2  90,6  90,3  88,2 146
   Käse kg  17,5  21,2  23,9  25,0  23,9  24,2 146
   Eier und -erzeugnisse
     (Schalengewicht) kg  14,8  13,8  13,4  14,3  14,2  14,5 146
   Tierische Fette 
     (Reinfett)11) kg  11,1  10,8  4,7  5,0  4,9  4,8 146
   Pflanzliche Fette
     (Reinfett) kg  16,5  18,9  15,4  18,7  18,7  17,7 146

    

Gliederung

Gliederung

Anm.: Zur räumlichen Begrenzung und Methodik siehe die angeführten Tabellen und die "Allgemeinen Vorbemerkungen". 
1) Betriebe 1991 ab 2 ha LF. Ab 1995 ab 5 ha LF. - 2) Werte ab 1999 und ab 2010 mit den Vorjahren nur eingeschränkt
vergleichbar. Siehe Tab. 27. - 3) Einschl. Wintermenggetreide. - 4) Marktanbau. - 5) 2000 = Ergebnisse der
Landwirtschaftszählung 1999. - 6) Schafe: 1991 Stichtag 3. Juni, 2000: 3. Mai., 2010: 1. März, ab 2011: 3. November.
Geflügel ab 1999 Mai-Zählung; ab 2010: Stichtag 1.März. - 7) Ab 1995/96 neues Konzept (ESVG 1995). - 8) Vorläufig. - 9)
Hochsee- und Küstenfischerei - 10) Nahrungs- und Futtermittel sowie Getränke. - 11) Ab 2009 ohne Schlachtfette.
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Mrd. € %
2018 20192) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BE 11,4 11,4 4,7 4,8  58  59 439 451 0,7 0,7
BG 7,1 7,0 3,5 3,5  665  624 52 55 4,1 3,6
CZ 10,6 10,6 5,3 5,4  162  161 192 208 2,1 2,0
DK 5,8 5,8 2,9 3,0  69  70 293 298 1,4 1,0
DE 82,8 83,0 44,2 44,9  615  608 3 245 3 344 0,8 0,7
EE 1,3 1,3 0,6 0,6  22  22 24 26 2,3 2,2
IE 4,8 4,9 2,1 2,2  111  108 297 324 1,2 1,3
GR 10,7 10,7 4,1 4,2  463  480 180 185 3,7 3,7
ES 46,7 46,9 19,5 19,9  777  764 1 166 1 208 2,7 2,6
FR 66,9 67,0 27,8 28,1  753  752 2 295 2 353 1,6 1,6
HR 4,1 4,1 1,6 .   113 .  49 51 3,0 2,9
IT 60,5 60,4 25,1 25,3  911  917 1 727 1 757 1,9 1,9
CY 0,9 0,9 0,4 0,4  15  15 20 21 1,7 1,7
LV 1,9 1,9 0,9 0,9  65  65 27 30 3,2 3,3
LT 2,8 2,8 1,4 1,4  105  102 42 45 3,1 2,7
LU 0,6 0,6 0,4 0,4  4  4 55 59 0,3 0,3
HU 9,8 9,8 4,5 4,6  262  251 124 132 3,8 3,6
MT 0,5 0,5 0,2 0,2  3  3 11 12 0,8 0,9
NL 17,2 17,3 9,1 9,4  199  201 738 774 1,9 1,6
AT 8,8 8,9 4,4 4,5  168  158 370 386 1,2 1,2
PL 38,0 38,0 16,3 16,4 1 660 1 560 467 496 2,8 2,5
PT 10,3 10,3 4,8 4,9  429  422 195 202 2,0 2,0
RO 19,5 19,4 8,6 8,7 2 033 1 996 188 203 4,3 4,3
SI 2,1 2,1 1,0 1,0  73  73 43 46 1,7 1,9
SK 5,4 5,5 2,4 2,4  72  72 85 90 3,1 3,0
FI 5,5 5,5 2,5 2,6  104  104 224 232 2,3 2,5
SE 10,1 10,2 5,0 5,1  103  99 475 467 1,1 1,0
UK 66,3 66,6 32,1 32,4  421  388 2 338 2 394 0,6 0,6
EU-28 512,4 513,4 235,9 239,1 10 439 10 189 15 393 15 890 1,5 1,4,

Fußnoten siehe Seite 11. Fortsetzung Seite 6.

4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU
a. Bevölkerung, Erwerbstätige, Sozialprodukt

Mitglied-
staat 1)

Bevölkerung Erwerbstätige 
(258)

Erwerbstätige d. 
Land- u. 

Forstwirtschaft, 
Fischerei 

(258)

Bruttoinlands-
produkt zu 

Marktpreisen 

Anteil der 
Landwirtschaft an 

der 
Bruttowertschöpfung 

(259)

Mill. 1 000

1000400
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 darunter:     

Ackerland (271) dar. Getreide (271)

1 000 ha
2013 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BE 37,8 36,9 1 329 1 356  842  857  305  305
BG 254,4 202,7 5 030 5 030,3 3 474 3 463,7 1 842 1 882
CZ 26,3 26,5 3 521 3 523 2 502 2 490 1 355 1 339
DK 38,3 35,1 2 631 2 633 2 369 2 390 1 453 1 420
DE 285,0 276,1 16 687 16 645 11 772 11 731 6 276 6 149
EE 19,2 16,7 1 002 1 004  675  679  331  350
IE 139,6 137,6 4 489 4 516,0  460  449,9  272  261
GR 709,5 685,0 5 152 5 288 1 898 1 850  839  788
ES 965,0 945,0 23 841 24 202 12 296 12 126 6 015 6 028
FR 472,2 456,5 29 101 29 020,2 18 608 18 229,9 9 340 9 055
HR 157,5 134,5 1 497 1 485,7  815  803,9  461  460
IT 1 010,3 1 145,7 .  .  .  .  3 141 3 134
CY 35,4 34,9  122  131,9  95  104,3  20  24
LV 81,8 69,9 1 932 1 938 1 290 1 295  704  691
LT 171,8 150,3 2 935 2 947 2 102 2 113 1 267 1 270
LU 2,1 2,0  131  132  62  62  28  26
HU 491,3 430,0 5 352 5 344 4 325 4 334 2 426 2 414
MT 9,4 9,2  12  12  9  9  0  0,0
NL 67,5 55,7 1 790 1 822 1 037 1 021  164  168
AT 140,4 132,5 2 656 2 654 1 329 1 327  776  779
PL 1 429,0 1 410,7 14 498 .  10 915 . 7 602 7 806
PT 264,4 259,0 3 603 3 591  941  919  234  228
RO 3 629,7 3 422,0 13 378 13 414 8 543 8 686 5 192 5 257
SI 72,4 69,9  481  478  174  173  95  95
SK 23,6 25,7 1 911 1 919,5 1 343 1 347,8  727  746
FI 54,4 49,7 2 272 2 272 2 242 2 243  954  932
SE 67,2 62,9 3 011 3 000 2 555 2 542  993  922
UK 183,0 185,1 17 472 17 357,0 6 089 6 044,0 3 181 3 106
EU-28 10 838,3 10 467,8 . . . . 55 994 55 634

Fußnoten siehe Seite 11. Fortsetzung Seite 7.

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU 
b. Betriebe und Flächen

Mitglied-
staat 1)

Landwirtschaftliche 
Betriebe (266)

Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche (271)

1 000

6



darunter: Anlandungen

Milchkühe (274) Fischfänge (275)

1 000 St. 1 000 t
2017 2018 2) 2017 2018 2) 2017 2018 2) 2017 2018 2) 2017 2018 2)

BE 2 386 2 398  519  529 6 108 6 209 9 418 10 249  24  23
BG  553  542  261  244  593  655 4 789 4 985  9  9
CZ 1 366 1 365  365  359 1 532 1 508 .  .  .  .  
DK 1 558 1 530  275  570 12 832 12 642 4 424 4 868  904  789
DE 12 281 11 949 4 199 4 101 27 578 26 445 52 655 53 488  229  261
EE  251  252  86  85  289  290 1 052  961  80  84
IE 6 674 6 593 1 343 1 369 1 616 1 572 3 471 3 602  247 .  
GR  556  542  97  95  744  721 .  4 549 .  .  
ES 6 466 6 511  823  817 29 971 30 804 46 733 43 563  902 .  
FR 18 975 18 563 3 595 3 550 13 353 13 713 49 046 46 513  529  588
HR  451  414  139  136 1 121 1 049 1 858 1 944  70 .  
IT 6 350 6 311 2 040 1 939 8 571 8 492 34 964 30 749  192  202
CY  67  71  30  32  350  362  453  497  2  1
LV  406  395  150  144  321  305 2 829 2 983 .  .  
LT  677  654  273  256  612  572 2 791 2 860  72  63
LU  198  194  52  53  91  83 .   114 .  .  
HU  870  885  244  239 2 870 2 872 .  8 055 .   3
MT  14  14  6  6  34  36 .   345  2  3
NL 4 030 3 690 1 665 1 552 12 296 11 934 34 326 33 004  362  412
AT 1 943 1 913  543  533 2 820 2 777 6 733 6 844 .  .  
PL 6 036 6 183 .  2 214 11 908 11 028 46 270 48 536  207  196
PT 1 670 1 632  239  235 2 165 2 205 9 226 9 243  174  175
RO 2 011 1 984 1 175 1 163 4 406 3 957 7 984 8 910  10  8
SI  480  477  109  103  257  259 1 199 1 525  0  0
SK  440  439  130  128  614  627 3 078 3 231 .  .  
FI  875  859  271  264 1 108 1 041 4 322 4 220  162  155
SE 1 449 1 435  323  313 1 382 1 417 8 061 8 679  222  215
UK 9 787 9 610 1 904 1 879 4 713 4 648 44 132 46 601  723  697
EU-28 88 819 87 407 23 311 22 909 150 257 148 223 397 011 397 719 5 121 3 880

Fußnoten siehe Seite 11. Fortsetzung Seite 8.

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU 
c. Viehbestand

Mitglied-
staat 1)

Rinder      
 (s. Tab.Nr. 274)

Schweine (274) Legehennen 3) (274)
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darunter:

1 000 t
2017 2018 2) 2017 2018 2) 2017 2018 2) 2017 2018 2)

BE 4 031 4 196 .  .   282  277  1 045  1 073
BG  968 1 060  217  224  7  7   71   80
CZ 3 079 3 135  567  589  68  72   211   211
DK 5 502 5 639 2 313 2 364  124  129  1 530  1 581
DE 32 598 33 048 8 597 8 490 1 124 1 102 5 455 5 343
EE  790  813 .  .   9  9   42   43
IE  7 499  7 823 1 257 1 283  617  623   294   303
GR  670  676  444  443  44  40   81   82
ES 7 229 7 331 7 021 7 427  644  669  4 299  4 530
FR 25 008 24 960 6 518 6 642 1 442 1 460 2 177 2 182
HR  648  616  270  275  42  44  71  75
IT 12 199 12 311 3 952 3 909  756  809  1 467  1 471
CY  216  229 .  .   8  5   44   42
LV  998  958 .  .   17  16   33   37
LT 1 567 1 526 .  .   41  40   61   64
LU  387  408 .  .   10  10   13   13
HU 1 968 1 974 1 173 1 230  27  29  435  436
MT  41  40 .  .    1   1   5   4
NL 14 501 14 078  3 523  3 551   439   459  1 456  1 536
AT 3 713 3 693  912  916  226  233  505  510
PL 13 721 14 061 5 078 5 286  559  565  1 990  2 082
PT 1 924 1 938  798  812  91  94  356  362
RO 3 817 4 118 1 151 1 181  59  50  328  365
SI  624  615 .  .   36  35   22   22
SK  912  903 .  .   8  8   49   57
FI 2 373 2 361  426  423  85  86   179   167
SE 2 817 2 760  594  606  132  137   240   249
UK 15 443 15 486 4 138 4 246  905  923   903   927
EU-28 165 243 166 759 52 027 52 972 7 803 7 932 23 362 23 846

Fußnoten siehe Seite 11. Fortsetzung Seite 9.

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU 
d. Tierische Erzeugung

Mitglied-
staat 1)

Milcherzeugung  
insgesamt (276)

Fleisch (Bruttoeigen-
erzeugung) 4) Rind- u. Kalbfleisch Schweinefleisch 
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darunter:

Weizen (273) Gerste (273)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
BE 2 764 2 485 1 703 1 652  381  320  46  43
BG 9 677 10 049 6 133 5 832  617  438  479  471
CZ 7 457 6 971 4 718 4 418 1 712 1 606 1 146 1 411
DK 9 999 7 005 4 834 2 655 3 992 3 486  742  489
DE 45 593 37 975 24 482 20 264 10 853 9 584 4 276 3 677
EE 1 312  920  713  450  426  348  165  114
IE 2 393 1 854  682  507 1 506 1 225  42  41
GR 2 836 2 866 1 024 1 012  334  358  11  11
ES 15 824 23 208 4 830 8 041 5 786 8 994  154  196
FR 68 433 62 445 38 678 35 794 12 087 11 192 5 379 4 946
HR 2 648 3 210  688  731  260  223  136  156
IT 14 653 14 943 6 966 6 933  984 1 053  42  39
CY  36  38  17  18  19  19  0  0
LV 2 693 2 057 2 139 1 432  241  306  327  231
LT 5 074 4 000 3 917 2 839  520  620  544  434
LU  149  155  77  78  35  35  11  11
HU 14 006 14 876 5 246 5 246 1 416 1 141  932 1 000
MT  0  0  0  0  0  0  0  0
NL 1 441 1 336 1 054  966  204  247  8  8
AT 4 864 4 802 1 443 1 375  782  695  117  121
PL 31 925 26 780 11 666 9 820 3 793 3 048 2 697 2 183
PT  941  959  60  63  48  52  0  0
RO 27 096 31 641 10 035 10 139 1 907 1 885 1 673 1 610
SI  547  595  141  122  98  88  9  8
SK 3 484 3 997 1 771 1 896  545  477  449  480
FI 3 420 2 730  802  495 1 460 1 336  91  71
SE 5 958 3 254 3 299 1 615 1 635 1 093  377  218
UK 23 001 21 611 14 837 .  7 169 6 621 2 167 2 074
EU-28 308 225 292 760 151 953 .  58 811 56 487 22 020 20 041,

Fußnoten siehe Seite 11. Fortsetzung Seite 10.

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU
e. Pflanzliche Erzeugung

Mitglied-
staat 1)

Getreide (s. Tab.Nr. 273) Raps (273)

1 000 t
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Kartoffeln (273) Zuckerrüben (273) Obst Frischgemüse Wein

1 000 hl
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BE 4 417 3 045 5 942 5 192  406  610 2 105 2 041 . . 
BG  228  262  0  0  220  228  555  575 1 157 1 084
CZ  689  584 4 400 3 724  123  187  242  199  645  691
DK 2 171 1 807 2 455 2 108  33  45  331  324 . . 
DE 11 720 8 921 34 060 26 191  712 1 419 3 952 3 450 7 462 10 269
EE  63  58  0  0  2  4  36  39 . . 
IE  412  273  0  0  22  21  141  138 . . 
GR  537  543  384  397 1 922 1 965 2 794 2 669 2 410 2 235
ES 2 239 2 003 3 293 3 064 4 895 4 693 15 040 14 534 35 467 49 522
FR 8 547 7 871 46 300 39 580 2 849 2 807 5 549 5 654 35 924 49 571
HR  156  182 1 295  771  88  124  179  185  576  733
IT 1 347 1 308 2 454 1 941 .  .  11 890 .  42 499 55 783
CY  110  106  0  0  21  18  84  84  110  109
LV  209  196  0  0  10  16  61  58 . . 
LT  232  290  957  889  84  93  176  196 . . 
LU  21  16  0  0  1  3  2  2  90  135
HU  341  331 1 172  942  718  919 1 657 1 520 2 876 3 699
MT  9  8  0  0  1  1  56  55 . . 
NL 7 392 6 030 7 959 6 508  593  712 5 339 4 596 . . 
AT  653  698 2 994 2 150  263  566  598  563 2 486 2 753
PL 8 956 7 312 15 733 14 303 2 970 4 873 5 734 5 285 . . 
PT  515  434  7  7  788  678 2 577 2 112 6 737 6 061
RO 3 117 2 971 1 175  937 1 001 1 754 2 471 2 615 4 346 5 189
SI  77  73  0  0  23  103  96  101  630  898
SK  150  170 1 231 1 312  37  51  96  106  299  330
FI  612  600  430  355  10  10  267  265 . . 
SE  853  720 1 964 1 698  25  34  342  307 . . 
UK 6 218 5 028 8 919 7 620  529  582 2 631 2 465 . . 
EU-28 61 991 51 839 143 121 119 690  .   .  65 000  .  143 787 189 130

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 11.

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU
Noch: e. Pflanzliche Erzeugung

Mitglied-
staat 1) 1 000 t
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Einfuhr von Gütern der Ernährungswirtschaft Ausfuhr von Gütern der Ernährungswirtschaft

aus Drittländern (284)
dgl. Anteil an der 

Gesamteinfuhr in Drittländer (284)
dgl. Anteil an der 
Gesamtausfuhr

Mill. € % %
2016 2017 2) 2016 2017 2) 2016 2017 2) 2016 2017 2)

BE 8 191 8 691 6,7 6,8 5 625 6 323 5,7 5,9
BG  588  614 6,7 5,7 1 215 1 099 16,1 12,3
CZ  493  527 1,8 1,7  625  616 2,6 2,4
DK 4 092 4 199 18,4 17,0 5 519 5 766 16,7 16,6
DE 18 715 18 594 5,8 5,3 16 098 16 139 3,2 3,0
EE  100  95 4,1 3,4  279  280 9,0 7,7
IE 1 086 1 117 4,3 4,1 3 593 4 024 6,1 6,8
GR 1 439 1 502 7,2 6,2 1 392 1 367 12,5 10,2
ES 13 847 15 409 12,9 12,3 11 783 12 492 13,5 13,1
FR 11 197 11 846 7,0 7,1 20 839 21 573 11,3 11,1
HR  432  417 9,5 8,5  782  853 18,2 16,7
IT 11 828 11 922 8,2 7,5 13 087 14 043 10,7 7,1
CY  214  226 8,9 7,0  133  138 9,7 7,7
LV  223  243 8,8 7,7  881 1 173 26,5 28,2
LT  572  579 8,0 6,9 1 465 1 636 16,5 14,9
LU  123  101 2,8 2,9  40  41 1,6 1,9
HU  376  423 2,0 1,9 1 339 1 357 7,8 7,1
MT  93  122 3,6 6,3  237  219 14,3 21,3
NL 25 243 26 814 10,5 9,8 18 758 19 590 15,1 13,7
AT 1 614 1 635 5,2 4,6 2 510 2 690 6,2 6,3
PL 3 157 3 601 6,4 6,4 4 531 5 096 12,1 12,3
PT 1 997 2 182 14,7 13,3 1 786 1 985 14,3 13,9
RO 1 080 1 212 7,0 6,6 2 338 2 158 16,3 14,3
SI  717  730 8,9 7,5  395  462 5,4 5,6
SK  103  120 0,8 0,8  134  126 1,3 1,2
FI  861  890 5,8 5,0  442  441 2,1 1,8
SE 5 962 5 655 16,3 14,3 2 046 2 117 4,0 3,8
UK 16 006 16 049 5,6 5,9 10 225 10 377 5,3 5,1
EU-28 130 348 135 443 7,6 7,3 128 097 134 183 7,3 7,1

Noch: 4. Zusammenfassende Übersichten für die Mitgliedstaaten der EU
f. Außenhandel

Mitglied-
staat1)

Mill. €

Anm.: Differenzen bei der Addition entstehen durch Unterdrückung von Einzelangaben.
1) Abkürzungen siehe Vorbemerkungen zu Kapitel H. - 2) Vorläufig. - 3) Jahresdurchschnittsbestand. - 4) Einschl.
"Sonstige Fleischarten" (Wild, Kaninchen u.ä.) und Innereien.
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5. Kennzahlen der Weltagrarwirtschaft
Einheit 1995 2000 2010 2015 2016 2017

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Einwohner 1) Mill. 5 674 6 071 6 896 7 383 7 467 7 550 
Erwerbstätige Personen 1) Mill. 2 722 2 947 3 011 3 216 3 241 3 305
 dar. Land- u. Forstwirtschaft Mill.  972 1 036  974  949  866  936 

Flächen
Landwirtschaftl. genutzte Fläche Mill. ha  4 934  4 964  4 869  4 798  4 795  4 828
LN pro Kopf ha/Einw. 0,87 0,82 0,71 0,66 0,65 0,64 
Anteil der LN an der 
Gesamtfläche % 36,70 36,93 37,43 36,92 36,88 37,13 
  dar.  Anbau von
         Getreide Mill. ha 686,5 675,4 693,4 709,8 722,4 709,0
                Weizen Mill. ha 219,8 217,0 222,2 222,4 222,7 220,0
                 Mais Mill. ha 136,0 138,7 163,5 187,7 194,5 190,7
                 Gerste Mill. ha 68,1 54,5 47,4 50,8 49,3 47,8
                 Reis Mill. ha 149,6 154,2 161,6 159,8 162,4 162,6
        essbare Wurzeln und  
        Knollen Mill. ha 49,5 53,5 54,3 61,6 62,6 62,5

                dar. Kartoffeln Mill. ha 18,3 20,1 18,7 19,2 19,1 19,3
         Zuckerrüben Mill. ha 7,9 6,0 4,7 4,4 4,6 4,9
         Zuckerrohr Mill. ha 18,6 19,5 23,8 27,0 26,5 26,0
         Sojabohnen Mill. ha 62,5 74,3 102,6 120,7 119,8 124,6
         Raps und Rübsen Mill. ha 23,8 25,8 32,2 33,3 33,4 35,4
         Obst Mill. ha 46,4 48,6 56,1 59,7 65,2 65,2
                Zitrusfrüchte Mill. ha 6,8 7,4 8,9 9,3 9,3 9,3
        Gemüse Mill. ha 36,9 44,9 50,6 56,5 57,7 58,2
        Faserpflanzen Mill. ha 38,3 34,4 34,8 35,0 33,3 36,0
        Ölsaaten Mill. ha 243,5 253,8 270,3 202,3 179,6 211,2
Forstfläche Mill. ha 3 929,7 3 886,7 4 033,0 3 999,1 3 995,8 3 992,5

Viehbestand 1)2)

Rinder Mill. St 1 325,2 1 314,2 1 472,1 1 452,5 1 489,0 1 491,7
Schweine Mill. St  899,1  896,2  973,0  990,5  978,5  967,4
Schafe, Ziegen Mill. St 1 733,1 1 776,2 2 100,5 2 139,6 2 214,1 2 236,8
Pferde Mill. St  59,4  57,2  59,6  58,4  60,2  60,6
Geflügel Mill. St  14 243  15 916  22 468  22 112  22 563  22 847 

Handelsdüngerverbrauch 2)3)

Stickstoffdünger 1 000 t  .  87 476 111 931 106 385 107 825 109 137 
Phosphatdünger 1 000 t  .  33 745 42 553 42 290 44 295 45 451 
Kalidünger 1 000 t  .  25 490 27 035 35 924 35 090 37 636 

Erzeugung 2)

Getreide zusammen Mill. t 1 897,9 2 061,1 2 476,5 2 517,5 2 661,9 2 615,4
  dar.  Weizen Mill. t  542,7  586,1  649,5  738,2  756,3  761,9
           Mais Mill. t  517,3  593,2  851,2  973,5 1 034,3 1 042,4
           Gerste Mill. t  141,0  133,1  123,7  149,6  145,8  147,4
           Reis Mill. t  547,5  598,9  703,2  473,0  497,9  506,5
Sojabohnen Mill. t  127,0  161,4  265,2  316,6  349,3  340,5
Raps und Rübsen Mill. t  34,2  39,5  60,1  68,7  69,4  74,0
Wurzeln und Knollen Mill. t  151,3  167,1  182,2  209,7  214,3  217,4
   dar.  Kartoffeln Mill. t  285,9  329,1  333,5  376,8  374,3  388,2
Obst Mill. t  411,6  473,0  317,2  852,2  859,3  865,6
Gemüse Mill. t  567,1  745,8 1 048,7 1 055,9 1 080,7 1 094,3
Zucker (in Weißzuckerwert) Mill. t  143,7  149,9  155,0  163,4  170,4  179,2
Faserpflanzen Mill. t  62,1  58,3  141,2  72,3  73,4  79,9
Ölsaaten Mill. t  478,6  560,8  393,6  464,4  510,9  506,8
Wein Mill. t  25,4  28,7  27,5  27,2  27,3  25,1

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 13.

Gliederung

1000500
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Noch: 5. Kennzahlen der Weltagrarwirtschaft

Einheit 1995 2000 2010 2015 2016 2017

noch: Erzeugung2)

Fleisch insgesamt Mill. t  206,2  234,9  293,5  319,2  324,3  330,0
  dar. Rind Mill. t  54,2  56,9  66,7  67,6  68,3  70,9
         Schwein Mill. t  80,1  90,1  109,6  117,2  115,8  118,8
         Schafe und Ziegen Mill. t  10,4  11,2  13,5  14,0  14,4  14,8
         Geflügel Mill. t  55,2  69,7  99,3  114,8  117,2  119,9
Milch insgesamt4) Mill. t  540,1  579,3  724,5  806,7  806,4  823,6
  Butter Mill. t  6,7  7,4  9,5  10,9  11,1  11,4
  Käse Mill. t  14,5  16,5  20,9  22,6  22,8  23,1
  Trockenmilcherzeugnisse Mill. t  3,6  3,5  3,5  4,5  4,5  4,4
Hühnereier Mill. t  42,9  51,7  69,5  82,6  85,8  87,0
Fischfänge Mill. t  90,8  94,3  87,8  92,6  92,0  93,7
Aquakultur Mill. t  24,2  35,2  59,0  76,6  78,8  82,3
Holzeinschlag (Rundholz) Mill. m³ 3 550,9 3 395,1 3 528,9 3 697,8 3 776,1 3 797,1
Schnittholzproduktion Mill. m³  420,6  386,1  375,6  452,2  466,8  485,1
Biogas TJ  22 336  242 936  733 004  .   .   .  

Verbrauch
Weizen Mill. t  544,6  585,0  661,9  716,0  742,9  754,2
Mais Mill. t  536,5  610,0  870,4 1 008,2 1 039,9 1 041,3
Gerste Mill. t  150,7  134,4  144,7  147,6  147,6  147,4
Reis5) Mill. t  368,1  395,3  459,1  495,3  497,9  507,6
Sojabohnen Mill. t  131,7  171,6  257,9  319,4  339,0  341,9
Raps und Rübsen Mill. t  33,3  38,7  61,4  .   .   .  
Rindfleisch6) Mill. t  55,0  57,6  65,7  67,1  68,4  69,7
Schweinefleisch Mill. t  78,6  89,7  109,3  117,2  116,7  117,9
Geflügelfleisch Mill. t  53,0  66,0  100,7  113,9  116,2  118,1
Fisch, Meeresfrüchte Mill. t  84,4  95,1  147,8  169,1  171,3  176,8
Butter Mill. t  6,7  7,2  9,5  10,8  11,1  11,4
Käse Mill. t  14,3  16,1  20,4  22,3  22,7  23,1
Zucker7) Mill. t  .   .   150,3  167,8  171,6  174,3

Endbestand
Weizen Mill. t  155,6  207,5  199,8  229,0  238,6  226,1
Mais Mill. t  132,7  174,5  155,7  228,9  222,2  222,1
Gerste Mill. t  20,4  22,2  37,5  26,3  18,6  19,0
Reis5) Mill. t  118,4  146,7  129,5  170,2  170,9  169,4
Sojabohnen Mill. t  14,7  33,7  34,1  35,1  36,7  33,5
Raps und Rübsen Mill. t  1,7  2,7  7,2  6,8  .   .  
Rindfleisch6) Mill. t  0,8  1,0  1,2  1,3  1,3  1,2
Schweinefleisch Mill. t  0,6  0,8  1,2  1,1  1,1  1,1
Geflügelfleisch Mill. t  1,0  1,3  1,2  1,3  1,3  1,3
Zucker7) Mill. t  .   .   53,7  72,6  66,9  67,1

Gliederung

Q u e l l e: FAO, ILOSTAT, USDA, UN-Database, OECD-FAO Agricultural Outlook, agra-europe, AMI, BLE (414).  

Anm.: Daten 2017 teilweise vorläufig sowie einschl. durch FAO geschätzte Daten. Stand: 2019.
1) JD. - 2) Nur gemeldete Länder (je nach Erhebung 160 bis 200). - 3) Angaben unter dem Jahr 2000 stammen aus dem Jahr
2002. - 4) Kuhmilch und Milch anderer Tiere. - 5) Geschält. - 6) Einschl. Kalbfleisch. - 7) In Weißzuckerwert.
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B. Volkswirtschaftliche Grunddaten

I. Bevölkerung, Haushalte, Erwerbstätigkeit
V o r b e m e r k u n g e n : 
  In den Tabellen 7 und 9 sind Ergebnisse des   M i k r o z e n s u s    enthalten. Der Mikrozensus ist eine 
repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland. Zurzeit werden rund 830 000 
Personen in etwa 370 000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften stellvertretend für die 
gesamte Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen befragt. Dies sind 1 % der Bevölkerung, die nach 
einem festgelegten statistischen Zufallsverfahren ausgewählt werden. Der Mikrozensus stellt Daten zur 
Bevölkerungsstruktur sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung bereit, insbesondere 
Informationen zu Familie und Lebenspartnerschaft, Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit sowie zu Beruf 
und Ausbildung.  Weitere Informationen: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/
Bevoelkerung/Mikrozensus.html  

6. Bevölkerung
1 000 

Früheres Früheres
Bundes- Bundes-
gebiet 2) gebiet 2)

1950/51 50 958 18 388 69 347 1950 49 986 18 388 68 374
1955/56 53 518 17 832 71 350 1955 52 364 17 944 70 308
1960/61 55 958 17 188 73 147 1960 55 423 17 241 72 664
1965/66 59 297 17 040 76 336 1965 59 041 17 020 76 061
1970/71 61 001 17 068 78 069 1970 60 714 17 058 77 772
1975/76 61 645 16 820 78 465 1975 61 832 16 850 78 682
1980/81 61 658 16 740 78 398 1980 61 561 16 737 78 298
1985/86 61 021 16 655 77 676 1985 61 015 16 644 77 659
1990/91 63 726 16 028 79 753 1990 63 232 16 247 79 480
1991/92 62 257 14 498 80 194 1991 61 913 14 625 79 973
1992/93 62 986 14 369 80 806 1992 62 622 14 434 80 500
1993/94 63 370 14 266 81 087 1993 63 178 14 318 80 946
1994/95 63 583 14 186 81 208 1994 63 476 14 226 81 147
1995/96 63 860 14 118 81 407 1995 63 722 14 152 81 308
1996/97 64 055 14 063 81 525 1996 63 958 14 090 81 466
1997/98 64 128 14 002 81 494 1997 64 091 14 033 81 510
1998/99 64 147 13 923 81 398 1998 64 137 13 962 81 446
1999/00 64 298 13 843 81 447 1999 64 223 13 883 81 422
2000/01 64 441 13 733 81 466 2000 64 370 13 788 81 457
2001/02 64 680 13 600 81 569 2001 64 561 13 666 81 517
2002/03 64 829 13 476 81 588 2002 64 754 13 538 81 578
2003/04 64 867 13 372 81 509 2003 64 848 13 424 81 549
2004/05 64 874 13 269 81 404 2004 64 870 13 320 81 456
2005/06 64 840 13 170 81 270 2005 64 857 13 219 81 337
2006/07 64 759 13 058 81 077 2006 64 799 13 114 81 173
2007/08 64 705 12 940 80 908 2007 64 732 12 999 80 992
2008/09 64 529 12 821 80 619 2008 64 617 12 881 80 764
2009/10 64 358 12 718 80 346 2009 64 443 12 770 80 483
2010/11 64 309 12 635 80 222 2010 64 333 12 677 80 284
2011/12 64 429 12 573 80 328 2011 64 344 12 592 80 233
2012/13 64 619 12 530 80 524 2012 64 513 12 541 80 399
2013/14 64 848 12 498 80 767 2013 64 693 12 499 80 586
2014/15 65 223 12 505 81 198 2014 64 996 12 488 80 925
2015/16 66 057 12 598 82 176 2015 65 467 12 507 81 459
2016/17 66 365 12 581 82 522 2016 66 223 12 575 82 349
2017/18 66 608 12 571 82 792 2017 66 504 12 569 82 666
2018/19 66 823 12 551 83 019 2018 66 711 12 551 82 887

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Wirtschafts-
jahr 1)

Neue 
Länder 2) Deutschland Kalender-

jahr 3)
Neue 

Länder 2) Deutschland

2010100

Anm.: Aus Gründen der zeitlichen Vergleichbarkeit wird hier die Bevölkerungszahl ab 1991 bis 2010 auf Grundlage 
rückgerechneter Ergebnisse des Zensus 2011 nachgewiesen. Ab 2011 Fortschreibung des Bevölkerungsstands auf Basis der 
Ergebnisse des Zensus 2011. 
1) Stand am 31.12.. - 2) Ab 1991 ohne Berlin. - 3) 1991 bis 2010 Jahresdurchschnitt; vorher und ab 2011 Stichtag: 30.06..
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7. Bevölkerung nach Geschlecht, Altersgruppe und Regionstyp

1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %

Insgesamt
 Städtische Regionen 6 397 16,2 24 859 62,9 8 257 20,9 39 512 47,7
 Regionen mit Verdichtungsansätzen 4 177 16,1 15 993 61,8 5 706 22,1 25 876 31,2
 Ländliche Regionen 2 696 15,4 10 694 61,2 4 091 23,4 17 481 21,1
Insgesamt 13 270 16,0 51 545 62,2 18 054 21,8 82 869 100

Weiblich
 Städtische Regionen 3 108 15,5 12 306 61,4 4 640 23,1 20 054 47,8
 Regionen mit Verdichtungsansätzen 2 028 15,5 7 860 60,2 3 174 24,3 13 062 31,2
 Ländliche Regionen 1 308 14,9 5 218 59,2 2 285 25,9 8 811 21,0
Insgesamt 6 445 15,4 25 384 60,5 10 099 24,1 41 927 100

Männlich
 Städtische Regionen 3 289 16,9 12 552 64,5 3 618 18,6 19 459 47,5
 Regionen mit Verdichtungsansätzen 2 148 16,8 8 133 63,4 2 532 19,8 12 814 31,3
 Ländliche Regionen 1 388 16,0 5 476 63,2 1 805 20,8 8 669 21,2
Insgesamt 6 825 16,7 26 161 63,9 7 955 19,4 40 942 100

Anm.: Ergebnis des Mikrozensus 2018 (Jahresdurchschnitt). Rundungsdifferenzen möglich.
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

2018

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
im Alter von …bis unter…Jahren Insgesamt

unter 18 18 - 65 65 und älter
Regionstyp

2010450

8. Bevölkerung und Fläche
Einwohner je

Landw.
genutzte
Fläche 

1 000 1 000 km² 1 000 ha Zahl ha

1994/95 81 208 357 17 308  227   469  0,21  
1995/96 81 407 357 17 344  228   469  0,21  
1996/97 81 525 357 17 335  228   470  0,21  
1997/98 81 494 357 17 327  228   470  0,21  
1998/99 81 398 357 17 373  228   469  0,21  
1999/00 81 447 357 17 152 2)  228   475  0,21  
2000/01 81 466 357 17 067  228   477  0,21  
2001/02 81 569 357 17 042  228   479  0,21  
2002/03 81 588 357 16 974  228   481  0,21  
2003/04 81 509 357 17 008  228   479  0,21  
2004/05 81 404 357 17 020  228   478  0,21  
2005/06 81 270 357 17 035  227   477  0,21  
2006/07 81 077 357 16 951  227   478  0,21  
2007/08 80 908 357 16 954  226   477  0,21  
2008/09 80 619 357 16 926  226   476  0,21  
2009/10 80 346 357 16 890  225   476  0,21  
2010/11 80 222 357 16 704 2)  225   480  0,21  
2011/12 80 328 357 16 721  225   480  0,21  
2012/13 80 524 357 16 667  225   483  0,21  
2013/14 80 767 357 16 700  226   484  0,21  
2014/15 81 198 357 16 725  227   486  0,21  
2015/16 82 176 357 16 731  230   491  0,20  
2016/17 82 522 357 16 659  231   495  0,20  
2017/18 82 792 357 16 687  232   496  0,20  
2018/19 83 019 357 16 645  232   499  0,20  

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr 1)

Bevöl-
kerung

Gesamt-
fläche

Landw.
genutzte
Fläche je

Einwohner

km²
Gesamt-
fläche

100 ha
landw. 

genutzte Fläche

Anm.: Bevölkerung: rückgerechnete Ergebnisse auf der Grundlage des Zensus 2011.
1) Stichtag für Bevölkerung und Fläche: 31. Dezember. - 2) Infolge Änderung der unteren Erfassungsgrenze bei der
Bodennutzungshaupterhebung sind die Angaben ab 1999 bzw. 2010 mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar.

2010500
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9. Privathaushalte nach der Personenzahl  
Privathaushalte mit ... Personen   

1 2 3 4 5 und mehr Insgesamt
 Privathaushalte

 Früheres Bundesgebiet 1 000
27.05.1970  5 527   5 959   4 314   3 351   2 839   21 991   
April 1980  7 493   7 123   4 387   3 632   2 176   24 811   
April 1990  9 849   8 520   4 712   3 602   1 492   28 175   

 Deutschland
April 1990 2) 11 745   10 505   6 100   4 684   1 794   34 827   

Mai 2000  13 750   12 720   5 598   4 391   1 665   38 124   
JD 2005  14 695   13 266   5 477   4 213   1 527   39 178   
JD 2010  16 195   13 793   5 089   3 846   1 378   40 301   
JD 2014  16 412   13 837   4 968   3 672   1 333   40 223   
JD 2015  16 875   13 956   4 940   3 679   1 323   40 774   
JD 2016  16 832   13 915   5 028   3 807   1 377   40 960   
JD 2017  17 263   13 850   4 972   3 823   1 397   41 304   
JD 2018  17 333   13 983   4 923   3 748   1 390   41 378   

 Früheres Bundesgebiet Anteil in %
27.05.1970  25,1   27,1   19,6   15,2   12,9    100   
April 1980  30,2   28,7   17,7   14,6   8,8    100   
April 1990  35,0   30,2   16,7   12,8   5,3    100   

 Deutschland
April 1990 2) 33,7   30,2   17,5   13,4   5,2    100   

Mai 2000  36,1   33,4   14,7   11,5   4,4    100   
JD 2005  37,5   33,9   14,0   10,8   3,9    100   
JD 2010  40,2   34,2   12,6   9,5   3,4    100   
JD 2014  40,8   34,4   12,4   9,1   3,3    100   
JD 2015  41,4   34,2   12,1   9,0   3,2    100   
JD 2016  41,1   34,0   12,3   9,3   3,4    100   
JD 2017  41,8   33,5   12,0   9,3   3,4    100   
JD 2018  41,9   33,8   11,9   9,1   3,4    100   

 Früheres Bundesgebiet 1 000
27.05.1970  5 527   11 918   12 943   13 404   16 384   60 176   
April 1980  7 493   14 246   13 162   14 528   12 053   61 481   
April 1990  9 849   17 039   14 137   14 407   8 060   63 492   

 Deutschland
April 1990 2) 11 745   21 010   18 300   18 736   9 637   79 428   

Mai 2000  13 750   25 440   16 793   17 566   8 925   82 473   
JD 2005  14 695   26 533   16 431   16 850   8 166   82 675   
JD 2010  16 195   27 586   15 268   15 384   7 347   81 779   
JD 2014  16 412   27 674   14 905   14 689   7 121   80 802   
JD 2015  16 875   27 912   14 820   14 718   7 059   81 385   
JD 2016  16 833   27 830   15 085   15 227   7 368   82 342   
JD 2017  17 263   27 701   14 915   15 297   7 469   82 645   
JD 2018  17 333   27 966   14 770   14 993   7 437   82 501   

 Früheres Bundesgebiet Anteil in %
27.05.1970  9,2   19,8   21,5   22,3   27,2    100   
April 1980  12,2   23,2   21,4   23,6   19,6    100   
April 1990  15,5   26,8   22,3   22,7   12,7    100   

 Deutschland
April 1990 2) 14,8   26,5   23,0   23,6   12,1    100   

Mai 2000  16,7   30,8   20,4   21,3   10,8    100   
JD 2005  17,8   32,1   19,9   20,4   9,9    100   
JD 2010  19,8   33,7   18,7   18,8   9,0    100   
JD 2014  20,3   34,2   18,4   18,2   8,8    100   
JD 2015  20,7   34,3   18,2   18,1   8,7    100   
JD 2016  20,4   33,8   18,3   18,5   8,9    100   
JD 2017  20,9   33,5   18,0   18,5   9,0    100   
JD 2018  21,0   33,9   17,9   18,2   9,0    100   

   Q u e l l e:  Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr 1)

  Haushaltsmitglieder

Anm.: Rundungsdifferenzen möglich. - 1) 1970 Ergebnisse der Volkszählungen; sonst Ergebnisse des Mikrozensus, ab 2005
Jahresdurchschnitt nach Mikrozensusgesetz 2005. Ab 2011 Daten auf Grundlage des Zensus 2011. - 2) Angaben für die neuen
Länder geschätzt auf Basis des Einwohnerdatenspeichers der ehemaligen DDR.

2010600
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II. Inlandsprodukt und Konsum
V o r b e m e r k u n g e n : Die folgenden Tabellen enthalten Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR). Ausführliche methodische Erläuterungen enthält die Fachserie 18 ”Volks
wirtschaftliche Gesamtrechnungen, Reihe 1.4   Inlandsproduktberechnung – Detaillierte Jahresergebnisse”, 
des Statistischen Bundesamtes.

10. Bevölkerung, Erwerbspersonen, Erwerbstätige und Erwerbslose
Bevölkerung davon
(Einwohner) 1) Erwerbstätige Erwerbslose 2)

1 000 % 1 000 %
2001 81 517 42 726 52,4 39 667 3 059 7,7
2002 81 578 42 874 52,6 39 498 3 376 8,5
2003 81 549 42 885 52,6 39 075 3 810 9,8
2004 81 456 43 345 53,2 39 218 4 127 10,5
2005 81 337 43 726 53,8 39 220 4 506 11,5
2006 81 173 43 663 53,8 39 559 4 104 10,4
2007 80 992 43 732 54,0 40 259 3 473 8,6
2008 80 764 43 823 54,3 40 805 3 018 7,4
2009 80 483 43 943 54,6 40 845 3 098 7,6
2010 80 284 43 804 54,6 40 983 2 821 6,9
2011 80 275 43 933 54,7 41 534 2 399 5,8
2012 80 426 44 230 55,0 42 006 2 224 5,3
2013 80 646 44 467 55,1 42 285 2 182 4,9
2014 80 983 44 741 55,2 42 651 2 090 4,7
2015 81 687 44 987 55,1 43 037 1 950 4,3
2016 82 349 45 328 55,0 43 554 1 774 3,9
2017 82 657 45 748 55,3 44 127 1 621 3,5
2018 82 906 46 177 55,7 44 709 1 468 3,2

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Erwerbspersonen
Jahr

2010700

Anm.: Jahresdurchschnitt, Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Inländerkonzept). Stand: August 2019.
- 1) Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011. - 2) Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung; Personen  in 
Privathaushalten im Alter von 15 bis 74 Jahren.
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11. Produktion, Vorleistung und Wertschöpfung 
nach Wirtschaftsbereichen  

in jeweiligen Preisen
Mrd. €

1991 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Produktionswert
Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei  39,96  43,10  39,75  49,60  60,74  55,07  54,64  59,92  58,82

dar.: Landwirtschaft  36,31  39,50  35,90  45,57  54,33  48,31  48,12  53,30           .
Produzierendes Gewerbe1) 1 298,52 1 608,72 1 746,89 2 003,44 2 271,72 2 303,76 2 359,16 2 489,73 2 564,74

dar.: Herstellung von  Nahrungsmitteln
 und Getränken,
 Tabakverarbeitung  125,46  131,85  143,06  159,21  180,81  178,32  182,89  194,69           .

Dienstleistungsbereiche 1 399,66 2 113,80 2 405,42 2 765,82 3 104,61 3 209,92 3 319,43 3 441,01 3 565,93
davon:
 Handel, Verkehr und
 Gastgewerbe2)  434,66  579,77  656,32  757,80  847,68  874,56  898,35  941,35  978,19
 Information und 
 Kommunikation  77,93  160,08  192,16  215,64  248,93  254,61  263,45  274,99  286,47
 Finanz- und Versicherungs-
 dienstleister  114,88  179,41  228,58  246,08  256,03  264,72  263,12  262,38  263,66
 Grundstücks- und 
  Wohnungswesen  175,44  286,62  315,29  362,62  385,68  394,20  405,36  412,85  424,45
 Unternehmens-
 dienstleister3)  198,27  338,57  382,13  442,42  520,16  550,88  580,65  606,44  633,55
 Öffentliche Dienstleister, 
 Erziehung, Gesundheit  313,95  447,57  500,31  599,72  693,62  713,72  749,47  779,43  812,33
 Sonstige Dienstleister4)  84,55  121,79  130,64  141,54  152,50  157,24  159,02  163,58  167,29

Alle Wirtschaftsbereiche
 zusammen 2 738,14 3 765,62 4 192,06 4 818,85 5 437,07 5 568,75 5 733,23 5 990,66 6 189,48

Vorleistungen
Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei  22,49  22,12  23,11  28,99  34,26  34,35  32,76  32,94  33,12

dar.: Landwirtschaft  21,26  20,43  21,35  26,81  31,55  31,45  30,06  30,18           .
Produzierendes Gewerbe1)  766,89 1 024,24 1 143,84 1 314,92 1 480,99 1 483,68 1 497,39 1 599,24 1 646,31

dar.: Herstellung von  Nahrungsmitteln
 und Getränken,
 Tabakverarbeitung  92,86  95,95  106,94  121,91  139,73  134,65  136,89  148,45           .

Dienstleistungsbereiche  505,76  817,45  955,45 1 169,25 1 286,42 1 324,79 1 381,29 1 436,15 1 497,75
davon:
 Handel, Verkehr und
 Gastgewerbe2)  202,59  277,28  317,98  393,45  435,70  442,75  450,19  474,19  494,50
 Information und 
Kommunikation  27,16  72,97  96,14  115,99  124,64  128,21  133,24  140,99  148,47
 Finanz- und Versicherungs-
 dienstleister  47,01  94,17  114,36  130,86  138,56  144,89  144,99  144,53  145,69
 Grundstücks- und 
  Wohnungswesen  50,67  80,36  87,18  100,74  96,76  94,14  100,17  104,27  108,55
 Unternehmens-
 dienstleister3)  65,92  131,19  158,00  194,62  224,18  242,87  263,01  271,57  287,19
 Öffentliche Dienstleister, 
 Erziehung, Gesundheit  85,22  121,85  141,15  187,53  218,10  222,78  238,90  248,00  259,19
 Sonstige Dienstleister4)  27,19  39,63  40,64  46,07  48,48  49,16  50,79  52,61  54,15

Alle Wirtschaftsbereiche
 zusammen 1 295,14 1 295,14 2 122,40 2 513,17 2 801,67 2 842,82 2 911,43 3 068,34 3 177,17

Fußnoten siehe Seite 20. Fortsetzung Seite 19.

Bereich

2020100
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1991 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei  17,47  20,98  16,64  20,61  26,48  20,72  21,89  26,98  25,71

dar.: Landwirtschaft  15,05  19,07  14,56  18,76  22,78  16,86  18,06  23,12           .
Produzierendes Gewerbe1)  531,63  584,48  603,05  688,51  790,73  820,08  861,77  890,50  918,42

dar.: Herstellung von  Nahrungsmitteln
 und Getränken,
 Tabakverarbeitung  32,60  35,90  36,12  37,30  41,08  43,67  46,00  46,24           .

Dienstleistungsbereiche  893,90 1 296,35 1 449,98 1 596,56 1 818,19 1 885,13 1 938,14 2 004,85 2 068,18
davon:
 Handel, Verkehr und
 Gastgewerbe2)  232,07  302,49  338,34  364,35  411,98  431,81  448,17  467,16  483,69
 Information und 
 Kommunikation  50,77  87,11  96,02  99,65  124,30  126,40  130,22  134,00  138,00
 Finanz- und Versicherungs-
 dienstleister  67,87  85,25  114,22  115,22  117,47  119,83  118,13  117,85  117,97
 Grundstücks- und 
  Wohnungswesen  124,77  206,25  228,10  261,87  288,92  300,07  305,19  308,57  315,89
 Unternehmens-
 dienstleister3)  132,35  207,38  224,13  247,80  295,98  308,00  317,64  334,87  346,36
 Öffentliche Dienstleister, 
 Erziehung, Gesundheit  228,73  325,72  359,16  412,19  475,52  490,94  510,57  531,43  553,14
 Sonstige Dienstleister4)  57,36  82,15  90,01  95,47  104,02  108,08  108,23  110,97  113,14

Alle Wirtschaftsbereiche
 zusammen 1 443,00 1 901,81 2 069,66 2 305,68 2 635,39 2 725,92 2 821,80 2 922,33 3 012,31

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei  5,34  6,91  7,36  8,80  9,68  9,79  9,89  10,04         -

dar.: Landwirtschaft  5,00  6,53  6,98  8,42  9,27  9,37  9,48  9,62         -
Produzierendes Gewerbe1)  85,58  115,02  121,47  130,87  141,20  144,21  146,71  150,68         -

dar.: Herstellung von  Nahrungsmitteln
 und Getränken,
 Tabakverarbeitung  5,13  6,39  6,22  6,24  6,42  6,50  6,58  6,68         -

Dienstleistungsbereiche  155,09  232,42  263,98  320,06  369,97  382,36  395,47  412,41         -
davon:
 Handel, Verkehr und
 Gastgewerbe2)  22,91  35,89  38,48  44,92  51,24  52,74  54,32  56,34         -
 Information und 
 Kommunikation  12,13  16,87  18,00  19,41  21,25  21,95  22,75  23,59         -
 Finanz- und Versicherungs-
 dienstleister  4,88  7,74  7,61  7,42  9,07  9,51  9,82  10,21         -
 Grundstücks- und 
  Wohnungswesen  48,64  78,79  92,03  116,99  141,43  146,66  152,46  159,98         -
 Unternehmens-
 dienstleister3)  22,67  34,97  43,17  53,09  56,43  58,17  60,25  62,34         -
 Öffentliche Dienstleister, 
Erziehung, Gesundheit  38,32  49,89  55,24  66,84  78,18  80,71  83,02  86,67         -
 Sonstige Dienstleister4)  5,54  8,27  9,45  11,39  12,37  12,63  12,86  13,28         -

Alle Wirtschaftsbereiche
 zusammen  246,01  354,35  392,81  459,73  520,85  536,36  552,08  573,13         -

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 20.

Bereich

Noch: 11. Produktion, Vorleistung und Wertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen  
Mrd. €

Abschreibungen

Bruttowertschöpfung
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1991 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei  12,13  14,07  9,28  11,81  16,80  10,93  11,99  16,94         -

dar.: Landwirtschaft  10,05  12,54  7,57  10,34  13,51  7,48  8,58  13,51         -
Produzierendes Gewerbe1)  446,05  469,46  481,58  557,65  649,52  675,86  715,06  739,81         -

dar.: Herstellung von  Nahrungsmitteln         -
 und Getränken,
 Tabakverarbeitung  27,47  29,51  29,90  31,05  34,66  37,17  39,42  39,56         -

Dienstleistungsbereiche  738,81 1 063,93 1 186,00 1 276,51 1 448,21 1 502,77 1 542,67 1 592,44         -
davon:
 Handel, Verkehr und
 Gastgewerbe2)  209,16  266,60  299,87  319,43  360,74  379,07  393,85  410,82         -
 Information und 
 Kommunikation  38,64  70,24  78,02  80,24  103,04  104,45  107,46  110,41         -
 Finanz- und Versicherungs-
 dienstleister  62,99  77,51  106,61  107,80  108,40  110,32  108,31  107,64         -
 Grundstücks- und 
  Wohnungswesen  76,12  127,46  136,08  144,88  147,49  153,41  152,73  148,59         -
 Unternehmens-
 dienstleister3)  109,68  172,40  180,96  194,72  239,55  249,84  257,40  272,53         -
 Öffentliche Dienstleister, 
 Erziehung, Gesundheit  190,41  275,83  303,92  345,36  397,34  410,23  427,55  444,76         -
 Sonstige Dienstleister4)  51,82  73,89  80,55  84,08  91,65  95,45  95,37  97,70         -

Alle Wirtschaftsbereiche
 zusammen 1 196,99 1 547,46 1 676,85 1 845,96 2 114,54 2 189,57 2 269,73 2 349,19         -

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Bereich

Noch: 11. Produktion, Vorleistung und Wertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen  
Mrd. €

Nettowertschöpfung

Anm.: Stand: August 2019.
1) Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe; Energieversorgung; Wasserversorgung,
Entsorgung u.Ä.; Baugewerbe. - 2) Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz; Verkehr und Lagerei; Gastgewerbe. - 3) Freiberufl.,
wissenschaftl. u. techn. Dienstleister; Sonstige Unternehmensdienstleister. - 4) Kunst, Unterhaltung und Erholung; Sonstige
Dienstleister a.n.g.; Häusliche Dienste.
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12. Käufe der privaten Haushalte im Inland  
von Nahrungs- und Genussmitteln  

Nahrungs-
mittel

Alko-
holfreie 

Getränke

Nahrungsmittel 
und 

alkoholfreie 
Getränke 

zusammen

Alkoho-
lische 

Getränke

Tabak-
waren

Nahrungsmit-
tel, Getränke, 
Tabakwaren 
zusammen

Verpfle-
gungs-
dienst-

leistungen 1)

Käufe 
der priv. 

Haushalte 
im Inland  

 insgesamt
Mrd. € 2)

1993 99,51 13,69 113,20 15,93 19,40 148,52 44,88  950,24
1994 99,71 13,82 113,54 16,22 20,33 150,08 46,25  981,89
1995 101,80 14,33 116,13 16,89 21,05 154,07 47,16 1 009,64
1996 102,23 14,43 116,65 17,06 21,02 154,74 47,15 1 035,66
1997 102,94 14,49 117,43 17,27 21,37 156,07 48,13 1 054,57
1998 104,22 14,69 118,91 17,53 22,28 158,72 48,87 1 072,45
1999 104,72 15,29 120,01 18,59 23,52 162,12 50,99 1 105,03
2000 107,31 15,83 123,14 18,36 23,45 164,95 52,09 1 132,55
2001 112,15 16,29 128,45 18,63 24,33 171,41 52,11 1 170,92
2002 111,43 16,02 127,45 18,95 26,04 172,44 50,51 1 167,68
2003 109,25 15,64 124,89 18,90 26,14 169,93 48,27 1 186,20
2004 116,57 15,00 131,57 17,24 25,78 174,59 48,56 1 208,68
2005 119,84 15,16 135,00 17,43 26,48 178,92 48,79 1 233,96
2006 119,76 15,93 135,70 18,90 25,60 180,20 49,92 1 268,46
2007 123,13 16,21 139,33 18,60 25,62 183,55 52,25 1 288,11
2008 126,60 15,54 142,14 18,59 24,94 185,67 52,01 1 315,90
2009 125,17 15,33 140,51 18,27 25,30 184,07 51,53 1 316,05
2010 124,62 14,90 139,51 19,87 25,11 184,48 52,27 1 348,20
2011 124,85 15,24 140,10 20,13 26,61 186,83 55,04 1 397,12
2012 128,73 15,10 143,83 20,82 27,06 191,71 56,38 1 436,25
2013 133,16 15,19 148,35 20,80 26,93 196,08 57,29 1 462,15
2014 138,77 17,17 155,94 20,57 27,55 204,06 60,06 1 492,11
2015 143,78 18,41 162,19 22,27 29,17 213,64 62,02 1 529,75
2016 147,65 19,60 167,25 23,05 28,49 218,79 65,05 1 573,90
2017 151,91 20,33 172,24 23,34 28,61 224,19 68,14 1 615,29
2018 157,59 20,99 178,58 24,31 29,02 231,91 71,46 1 658,68

Anteil in %
1993 10,5 1,4 11,9 1,7 2,0 15,6 4,7 100
1994 10,2 1,4 11,6 1,7 2,1 15,3 4,7 100
1995 10,1 1,4 11,5 1,7 2,1 15,3 4,7 100
1996 9,9 1,4 11,3 1,6 2,0 14,9 4,6 100
1997 9,8 1,4 11,1 1,6 2,0 14,8 4,6 100
1998 9,7 1,4 11,1 1,6 2,1 14,8 4,6 100
1999 9,5 1,4 10,9 1,7 2,1 14,7 4,6 100
2000 9,5 1,4 10,9 1,6 2,1 14,6 4,6 100
2001 9,6 1,4 11,0 1,6 2,1 14,6 4,5 100
2002 9,5 1,4 10,9 1,6 2,2 14,8 4,3 100
2003 9,2 1,3 10,5 1,6 2,2 14,3 4,1 100
2004 9,6 1,2 10,9 1,4 2,1 14,4 4,0 100
2005 9,7 1,2 10,9 1,4 2,1 14,5 4,0 100
2006 9,4 1,3 10,7 1,5 2,0 14,2 3,9 100
2007 9,6 1,3 10,8 1,4 2,0 14,2 4,1 100
2008 9,6 1,2 10,8 1,4 1,9 14,1 4,0 100
2009 9,5 1,2 10,7 1,4 1,9 14,0 3,9 100
2010 9,2 1,1 10,3 1,5 1,9 13,7 3,9 100
2011 8,9 1,1 10,0 1,4 1,9 13,4 3,9 100
2012 9,0 1,1 10,0 1,4 1,9 13,3 3,9 100
2013 9,1 1,0 10,1 1,4 1,8 13,4 3,9 100
2014 9,3 1,2 10,5 1,4 1,8 13,7 4,0 100
2015 9,4 1,2 10,6 1,5 1,9 14,0 4,1 100
2016 9,4 1,2 10,6 1,5 1,8 13,9 4,1 100
2017 9,4 1,3 10,7 1,4 1,8 13,9 4,2 100
2018 9,5 1,3 10,8 1,5 1,7 14,0 4,3 100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

2021300

Anm.: Stand: Oktober 2019.
1) Verzehr in Kantinen, Gaststätten u.ä.. - 2) In jeweiligen Preisen.
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C. Landwirtschaft
V o r b e m e r k u n g e n : Soweit nicht besonders vermerkt, umfasst der Bereich Landwirt schaft auch 

den Gartenbau und den Weinbau (siehe Kap. C. VIII.).
Zahlreiche der hier aufgeführten Ergebnisse stammen aus Erhebungen der auf der Grundlage des 

Agrarstatistikgesetzes durchgeführten Bundesstatistiken, und zwar sowohl aus jährlichen bzw. mehrmals 
jährlich durchgeführten Erhebungen, z. B. über Bodennutzung, Ernte und Vieh bestände, als auch den 
in mehrjährigen Abständen durchgeführten Landwirtschaftszählungen und Agrar struktur er hebungen. 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht ausführliche Ergebnisse dieser Statistiken für den Bund und 
die Länder. Regionalergebnisse, soweit verfügbar, werden von den Landesämtern für Statistik sowie in  
https://www.regionalstatistik.de angeboten.
 Ferner wurden im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) anfal lende Ergebnisse 

aus den sogenannten ”Geschäftsstatistiken” und anderen Berichten aufge nommen. 
 Die Kapitel über die Verwendung der pflanzlichen Produktion und die Futtermittelwirt schaft, über 

die gesamte Nahrungsmittelproduktion sowie über die Berechnung des Produktions wertes und der 
Vorleistungen sind aus den Ergebnissen der in der BLE über diese Gebiete bearbeite ten Gesamt rechnungen 
entstanden. 

I. Betriebe

V o r b e m e r k u n g e n : Dieses Kapitel enthält insbesondere Ergebnisse der Land wirt schafts zählung 
2010 und der Agrarstrukturerhebung 2016, daneben auch aus früheren Agrar bericht erstattungen. Während 
sich bis 1998 der Erfassungs bereich der totalen Agrar berichterstattung auf alle Betriebe und Besitzeinheiten 
mit einer landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Fläche von jeweils 1 ha und mehr sowie auf 
alle Betriebe und Besitzeinheiten mit einer land wirt schaftlich genutzten Fläche unter 1 ha (einschließlich 
der Betriebe ohne landwirtschaftlich genutzte Fläche), deren natürliche Erzeugungseinheiten mindestens 
einer jährlichen landwirtschaftlichen Markt erzeugung von 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche ent
sprechen, erstreckte, wurden Forst betriebe in der Ab grenzung nach der Hauptproduktions richtung (siehe 
unten) in Jahren mit repräsentativer Agrar berichterstattung nicht erfasst. 
 Ab 1999 ist die untere Erfassungsgrenze auf 2 ha LF angehoben worden. Landwirtschaftliche Betriebe 

mit weniger als 2 ha LF wurden seitdem nur noch erfasst, wenn festgelegte Mindestgrößen aus gewählter 
Tierkategorien oder Spezialkulturen erreicht werden. Für Forstbetriebe gelten 10 ha Waldfläche als untere 
Grenze. Ab 2010 wurden die unteren Erfassungsgrenzen landwirtschaftlicher Betriebe weiter erhöht. So 
gilt statt der 2 haGrenze nun ein Flächenumfang von 5 ha LF als Mindest größe.
 In weiteren Tabellen zur Betriebsstruktur kommt die EUTypologie für land wirt schaftliche Betriebe 

zur Anwendung. Dieses Klassifizierungssystem zur Einteilung der Betriebe nach ihrer wirtschaftlichen 
Aus richtung (Betriebsform) und zur Bestimmung der wirtschaftlichen Be triebsgröße wurde ab 2010 
geändert. Die zuvor verwen deten Standarddeckungsbeiträge (SDB) sind durch StandardOutputs (SO) 
ersetzt worden. We sentlicher Unterschied ist, dass die in den SDB in Ansatz gebrachten variablen Kosten 
bei den Standard-Output-Werten nicht mehr berücksichtigt werden. Die Standard-Outputs sind definiert 
als geldwerte Bruttomarktleistung landwirtschaftli cher Erzeugnisse. In Ta belle 14 sind die aktuell 
maßgebenden StandardOutputwerte  ausgewiesen. 
 Die landwirtschaftlichen Betriebe von Einzelunternehmen können nach dem Erwerbscharakter 

bzw. nach sozialökonomischen Kriterien in Haupt und Nebenerwerbsbetriebe gegliedert werden. Ab 
der Landwirtschaftszählung 2010 erfolgt die Zuordnung nach dem Verhältnis von betrieblichem und 
außerbetrieblichem Einkommen des Betriebsinhabers bzw. des Inhaberpaares. Haupterwerbsbetriebe 
sind Betriebe ohne außerbetriebliches Einkommen sowie Betriebe, in denen das betriebliche Einkommen 
größer ist als das Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen. Nebenerwerbsbetriebe sind Betriebe, in 
denen das außerbetriebliche Einkommen größer ist als das Einkommen aus dem landwirtschaftlichen 
Betrieb. Die Einkommensangaben beruhen auf der Selbsteinschätzung der Befragten.
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13. Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen  
der landwirtschaftlichen Fläche   

Früheres Bundesgebiet

1949 1960 1970 1980 1985 1990

Zahl der Betriebe
 5 bis   10 403 699 343 017 232 713 149 122 129 956 106 108

10 bis   15 171 819 188 172 158 189 102 305 89 424 72 484
15 bis   20 84 436 98 298 109 596 78 993 69 914 57 233
20 bis   25 66 081 59 462 53 535 44 732
25 bis   30 38 062 43 138 40 165 35 409
30 bis   40 50 476 49 888 47 776
40 bis   50 24 802 26 445 28 221
50 bis   75 21 474 25 300 30 739

 75 bis 100 5 423 6 833 9 859
     100 und mehr 2 971 2 639 3 011 4 395 5 150 7 100

   Zusammen  787 967  767 813 677 350 539 590 496 610 439 661
2 bis 5 ha LF  553 061  387 069 250 956 154 877 134 393 111 456
1 bis 2 ha LF 305 723 230 368 154 812 102 911 89 832 78 623

 unter 1 ha LF2) 145 064 115 486 63 806 39 074 37 456 37 456
   Insgesamt 1 791 815 1 500 736 1 146 924 836 452 758 291 667 296

Fläche der Betriebe in 1 000 ha
 5 bis   10 2 860,1 2 483,3 1 691,4 1 086,0  947,1  770,7

10 bis   15 2 092,1 2 301,9 1 952,3 1 262,6 1 104,2  894,7
15 bis   20 1 451,1 1 688,6 1 895,5 1 372,6 1 214,9  995,0
20 bis   25 1 470,0 1 328,5 1 196,8 1 000,5
25 bis   30 1 037,3 1 179,2 1 098,9  969,5
30 bis   40 1 734,3 1 717,5 1 647,1
40 bis   50 1 100,9 1 175,4 1 256,8
50 bis   75 1 274,9 1 507,9 1 843,2

 75 bis 100  461,3  581,3  839,5
     100 und mehr  544,1  450,1  502,4  712,6  815,8 1 077,3

  Zusammen 11 008,8 11 312,8 11 586,8 11 512,9 11 359,7 11 294,3
2 bis 5 ha LF 1 828,7 1 290,2  837,2  514,9  446,6  369,1
1 bis 2 ha LF  442,1  331,8  220,8  144,6  126,1  110,0

  unter 1 ha LF2)  59,6  47,5  32,8  19,9  19,0  18,1
   Insgesamt 13 339,2 12 982,3 12 677,5 12 192,4 11 951,5 11 791,5

Durchschnittsgröße je Betrieb ab 5 ha LN/LF
Zusammen  14,0  14,7  17,1  21,3  22,9  25,7

Fußnoten siehe Seite 25. Fortsetzung Seite 24.

 817,3  884,5 1 050,2

1 739,5 1 903,6

1 504,5 1 600,9

40 251

79 162

42 853

Betriebsgröße
von ... bis

unter ... ha LF 1)

1 987,6

53 414

12 621 13 672 16 284

72 170

3010100
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Noch: 13. Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen  
der landwirtschaftlichen Fläche  

1995 1999 2003 2007 2010 2013 2016

 5 bis   10 84 560 70 339 58 497 49 033 43 754  41 200  39 936
10 bis   20 97 275 83 631 73 660 63 983 59 294  55 300  52 805
20 bis   30 62 250 49 992 38 069 32 514
30 bis   50 67 369 60 629 52 499 46 471
50 bis   75 35 184 35 592 34 789 33 127

 75 bis 100 14 326 16 239 17 609 17 822
     100 bis 200 20 238  21 100  21 811
200 und mehr 4 297  4 900  5 686
  Zusammen 373 078 332 087 294 692 265 741 248 978  238 000  228 340
2 bis 5 ha LF 86 865 74 065 64 647 54 340
1 bis 2 ha LF 64 874

  unter 1 ha LF2) 30 322
   Insgesamt 555 139 441 567 389 174 343 159 273 676  260 100  249 910

 5 bis   10  608,0   508,3   423,5   356,0   318,3   301,4  291,2
10 bis   20 1 415,9  1 230,4  1 094,5   957,5   890,1   832,4  792,6
20 bis   30 1 534,1  1 237,3   945,6   808,2  
30 bis   50 2 601,9  2 351,5  2 047,7  1 817,5  
50 bis   75 2 129,6  2 164,5  2 125,0  2 028,1  

 75 bis 100 1 227,2  1 394,2  1 514,9  1 535,7  
100 bis 200 2 693,4  2 837,6 2 933,7

     200 und mehr 1 318,2  1 511,3 1 763,2
  Zusammen 11 333,8  11 269,1  11 190,2  11 162,4  11 082,6  11 119,0 11 076,0
2 bis 5 ha LF  286,7   247,3   216,7   183,4  
1 bis 2 ha LF  90,0  

  unter 1 ha LF2)  15,0  
   Insgesamt 11 725,5  11 546,0  11 431,4  11 364,8  11 132,1  11 159,8 11 114,3

  Zusammen 30,4  33,9  38,0  42,0  44,5  46,7   48,7

1995 1999 2003 2007 2010 2013 2016

Zahl der Betriebe
 5 bis   10 88 082 73 949 62 166 52 685 47 314 44 600 43 736

10 bis   20 100 640 87 368 77 528 67 848 63 160 59 000 56 596
20 bis   30 63 835 51 772 39 817 34 314
30 bis   50 69 049 62 575 54 549 48 508
50 bis   75 36 423 36 999 36 257 34 536

 75 bis 100 15 269 17 312 18 672 18 863
     100 bis 200 22 828 23 700 24 302
200 und mehr 10 790 11 500 12 265

 Zusammen 393 195 354 333 317 452 288 633 271 783 260 400 251 311
2 bis 5 ha LF 92 600 79 797 70 642 60 405
1 bis 2 ha LF 69 270

 unter 1 ha LF2) 32 679
 Insgesamt 587 744 471 960 420 697 374 514 299 134 285 000 275 392

 5 bis   10  633,3   534,3   450,0   382,3   343,9   325,8  318,7
10 bis   20 1 463,8  1 284,0  1 150,2  1 013,2   945,8   886,2  847,5
20 bis   30 1 572,9  1 280,9   988,3   852,2  
30 bis   50 2 667,0  2 426,8  2 127,6  1 896,9  
50 bis   75 2 205,6  2 251,4  2 215,7  2 114,6  

 75 bis 100 1 309,3  1 487,2  1 607,5  1 626,0  
     100 bis 200 3 071,7  3 207,7 3 294,3
200 und mehr 6 125,2  6 306,6 6 560,6

 Zusammen 16 829,9  16 854,6  16 745,4  16 730,6  16 650,0  16 654,9 16 616,8
2 bis 5 ha LF  305,1   266,0   236,3   203,4  
1 bis 2 ha LF  96,1  

 unter 1 ha LF2)  15,8  
 Insgesamt 17 246,9  17 151,6  17 008,0  16 954,3  16 704,0  16 699,6 16 658,9

Zusammen 42,8  47,6  52,7  58,0  61,3  64,0   66,3
Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 25.

Zahl der Betriebe

Durchschnittsgröße je Betrieb ab 5 ha LF

Betriebsgröße
von ... bis

unter ... ha LF

Betriebsgröße
von ... bis

unter ... ha LF

 24,4  

15 665

Früheres Bundesgebiet 3) 

12 114

 29,5  

29 835

19 569

3 367,8

 42,1

3 550,0

 44,7

 67 600

 47 900  45 192

 21 570

Fläche der Betriebe in 1 000 ha

 24 600

 62 910

22 791

3 190,4

 38,3

 24 081

2 104,9

27 351

 49,5  

Durchschnittsgröße je Betrieb ab 5 ha LF

Fläche der Betriebe in 1 000 ha

3 039,0  1 817,0  

35 415  22 100

3 659,5  

23 078

2 382,8  

2 256,0

3 380,3

 18,9   40,9

31 879

 71 500

 50 200

 66 746

 47 666

76 068

51 623

2 228,0

37 830 32 603

Deutschland 3) 

2 378,6

25 476

19 897 24 358 28 463

2 535,0  

 31,0  

6 978,0  7 589,9  8 206,0  8 845,3  

 20,4   26,2  

3 628,4  

 54,0  

72 222

49 173

24 698

2 411,5  

3 451,1  
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Noch: 13. Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen
der landwirtschaftlichen Fläche

1995 1999 2003 2007 2010 2013 2016

Zahl der Betriebe
 5 bis   10 3 522 3 610 3 554 3 541 3 452  3 300 3 703

10 bis   20 3 365 3 737 3 705 3 725 3 729  3 600 3 676
20 bis   30 1 585 1 780 1 681 1 732
30 bis   50 1 680 1 946 1 965 1 955
50 bis   75 1 239 1 407 1 387 1 348

 75 bis 100  943 1 073 1 032 1 002
   100 bis   200 2 369 2 720 2 644 2 636 2 547  2 500 2 439
200 und mehr 5 414 5 973 6 197 6 397 6 480  6 600 6 566

 Zusammen 20 117 22 246 22 165 22 336 22 256  22 000 22 468
2 bis 5 ha LF 5 735 5 732 5 771 5 871
1 bis 2 ha LF 4 396

 unter 1 ha LF2) 2 357
 Insgesamt 32 605 30 393 30 082 30 080 24 455  24 000 24 660

Fläche der Betriebe in 1 000 ha
 5 bis   10  25,3   26,0   25,7   25,5   24,9   23,7  26,8

10 bis   20  47,9   53,6   53,4   53,7   53,7   52,0  53,2
20 bis   30  38,9   43,5   41,2   42,4  
30 bis   50  65,1   75,3   76,7   76,2  
50 bis   75  76,0   86,9   85,8   82,7  

 75 bis 100  82,0   93,0   89,9   87,0  
   100 bis   200  342,4   394,5   386,2   382,9   372,5   363,3  353,4
200 und mehr 4 818,6  4 812,7  4 773,3  4 794,0  4 803,1  4 791,5 4 793,5

 Zusammen 5 496,1  5 585,5  5 532,0  5 544,4  5 543,3  5 511,6 5 516,8
2 bis 5 ha LF  18,4   18,6   18,9   19,3  
1 bis 2 ha LF  6,1  

 unter 1 ha LF2)  0,8  
 Insgesamt 5 521,4  5 605,6  5 552,2  5 564,8  5 547,2  5 514,9 5 520,1

 Zusammen 273,2  251,1  249,6  248,2  249,1  251,7  245,7

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

 163,4

 3,3

Durchschnittsgröße je Betrieb ab 5 ha LF

 2 415 2 199

 3,8  

 2 146

 3,3 1,3  

1 873

 1,1  

Betriebsgröße
von ... bis

unter ... ha LF

Neue Länder 3)

 1,5  

 2 100  2 192

 118,9

 171,1

 117,8 118,7  

 170,4  

 3 700

 2 300

 3 702

 2 382

3 694

2 354

Anm.: Zur zeitlichen Vergleichbarkeit der Daten für Betriebe mit weniger als 5 ha LF siehe Vorbemerkungen.
1) 1949 landwirtschaftliche Nutzfläche. - 2) Einschließlich Betriebe ohne LF, deren Erzeugungseinheiten mindestens dem
durchschnittlichen Wert einer jährlichen landwirtschaftlichen Markterzeugung von 1 ha LF entsprechen. - 3) Ab 2001
früheres Bundesgebiet und neue Länder ohne Stadtstaaten; Deutschland einschließlich Stadtstaaten.
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3010320

Tierart bzw. Fruchtart Wirtschafts- Durchschnitt der
jahr Wirtschaftsjahre

2017/18 2013/14 - 2017/18
Einhufer  552  552
Rinder unter 1 Jahr  582  598
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre, männlich 1 105 1 092

weiblich  318  349
Rinder, 2 Jahre und älter, männlich  779  783
Färsen, Kalbinnen  318  349
Milchkühe 2 781 2 489
Sonstige Kühe  268  260
Mutterschafe  137  132
Andere Schafe  137  132
Ziegen  128  123
Ferkel unter 20 kg LG  312  167
Mutterschweine 1 174 1 155
Andere Schweine  286  264
Masthähnchen und -hühnchen  982 1 019
Legehennen 2 971 2 320
Sonstiges Geflügel 4 307 4 768
Mutterkaninchen  256  256
Bienenstöcke  108  108
Weichweizen und Spelz 1 132 1 238
Hartweizen  967  992
Roggen  715  755
Gerste 1 021 1 015
Hafer (u. Sommermenggetreide)  643  681
Körnermais 1 583 1 503
Sonstiges Getreide  823  900
Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen  641  660
Kartoffeln 5 561 6 879
Zuckerrüben 2 529 2 638
Futterhackfrüchte 1 323 1 187
Tabak 9 300 8 945
Hopfen 11 609 9 542
Raps und Rübsen 1 093 1 305
Sonnenblumen  737  698
Leinsamen (Öllein)  676  676
Andere Ölfrüchte 1 096 1 308
Flachs  900  900
Andere Handelsgewächse 1 093 1 305
Gemüse, Spargel, Erdbeeren im Feldanbau 24 823 19 474
Gemüse, Spargel, Erdbeeren im Gartenbau 50 995 40 135
Gemüse, Spargel, Erdbeeren unter Glas 438 557 345 164
Blumen und Zierpflanzen im Freiland 73 692 70 199
Blumen und Zierpflanzen unter Glas 714 815 680 934
Ackerwiesen und -weiden  466  490
Silomais 1 130 1 039
Sonstige Futterpflanzen  513  490
Sämereien u. Pflanzgut auf dem Ackerland 1 164 1 164
Sonstige Kulturen Ackerland 1 000 1 000
Schwarzbrache  0  0
Dauerwiesen und -weiden  417  439
Ertragsarme Weiden  143  143
Obstanlagen 15 203 14 596
Rebanlagen-Qualitätswein 15 766 12 972
Reb- und Baumschulen 15 203 30 940

1) Durchschnittliche Werte für Deutschland insgesamt, ab Wirtschaftsjahr 2005/06 ohne Flächenzahlungen und Tierprämien.

Q u e l l e: KTBL, BMEL (723).

14. Standardoutputbeträge zur Betriebsklassifizierungnach der EU-
Typologie

Standardoutputbeträge1) € je Tier bzw. € je ha
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15. Landwirtschaftliche Betriebe nach Rechtsformen  
2010 2016

Durch- Durch-
Betriebe Fläche schnittl. Betriebe Fläche schnittl.

Betriebs- Betriebs-
Anteil 1 000 ha Anteil größe Anteil 1 000 ha Anteil größe
in % LF in % ha LF in % LF in % ha LF

Einzelunternehmen 17 723 72,5 1 463,7 26,4  83 17 624 71,5 1 518,4 27,5  86
Personengesellschaften1) 3 204 13,1 1 236,8 22,3  386 3 366 13,6 1 231,7 22,3  366
darunter
   Gesell. bürgerl. Rechts 2 412 9,9  780,8 14,1  324 2 425 9,8  732,7 13,3  302
   Offene Handelsges.  10 0,0  6,3 0,1  631  17 0,1  10,1 0,2  594
   Kommanditgesellschaft  232 0,9  124,9 2,3  538  255 1,0  129,2 2,3  507
   Sonstige Personen-
   gesellschaften  550 2,2  324,8 5,9  590  669 2,7  359,7 6,5  538
Juristische Personen
des privaten Rechts2) 3 484 14,2 2 840,5 51,2  815 3 626 14,7 2 764,8 50,1  762
darunter
   eingetrag. Genossenschaft  983 4,0 1 381,2 24,9 1 405  925 3,8 1 275,0 23,1 1 378
   GmbH 2 246 9,2 1 359,3 24,5  605 2 455 10,0 1 392,7 25,2  567
   Aktiengesellschaft  82 0,3  89,3 1,6 1 089  77 0,3  86,7 1,6 1 126
   Sonstige jur. Personen2)  173 0,7  9,4 0,2  54  169 0,7  10,4 0,2  62
Juristische Personen
des öffentlichen Rechts  44 0,2  6,1 0,1  138  44 0,2  5,2 0,1  118
Betriebe insgesamt 24 455 100 5 547,2 100  227 24 660 100 5 520,0 100  224

Einzelunternehmen 254 465 93,0 9 601,8 86,3  38 225 880 90,4 9 144,7 82,3  40
Personengesellschaften1) 17 704 6,5 1 422,6 12,8  80 22 247 8,9 1 855,1 16,7  83
davon
   Gesell. bürgerl. Rechts 15 107 5,5 1 291,0 11,6  85 18 769 7,5 1 666,4 15,0  89
   Offene Handelsges.  67 0,0  2,3 0,0  35  75 0,0  3,4 0,0  45
   Kommanditgesellschaft  748 0,3  75,0 0,7  100 1 821 0,7  109,8 1,0  60
   Sonstige Personen-
   gesellschaften 1 782 0,7  54,3 0,5  30 1 582 0,6  75,5 0,7  48
Juristische Personen
des privaten Rechts2) 1 110 0,4  69,9 0,6  63 1 434 0,6  81,5 0,7  57
davon
   eingetrag. Genossenschaft  84 0,0  6,5 0,1  77  102 0,0  6,9 0,1  68
   GmbH  582 0,2  25,6 0,2  44  820 0,3  34,0 0,3  41
   Aktiengesellschaft  29 0,0  7,2 0,1  249  30 0,0  6,4 0,1  213
   Sonstige jur. Personen2)  415 0,2  30,6 0,3  74  482 0,2  34,2 0,3  71
Juristische Personen
des öffentlichen Rechts  397 0,1  37,8 0,3  95  349 0,1  33,0 0,3  95
Betriebe insgesamt 273 676 100 11 132,1 100  41 249 910 100 11 114,4 100  44

Einzelunternehmen 273 030 91,3 11 084,7 66,4  41 244 212 88,7 10 682,4 64,1  44
Personengesellschaften1) 21 042 7,0 2 664,1 15,9  127 25 703 9,3 3 091,3 18,6  120
davon
   Gesell. bürgerl. Rechts 17 639 5,9 2 075,7 12,4  118 21 274 7,7 2 402,7 14,4  113
   Offene Handelsges.  80 0,0  8,6 0,1  108  93 0,0  13,5 0,1  145
   Kommanditgesellschaft  984 0,3  200,2 1,2  203 2 078 0,8  239,2 1,4  115
   Sonstige Personen-
   gesellschaften 2 339 0,8  379,6 2,3  162 2 258 0,8  435,9 2,6  193
Juristische Personen
des privaten Rechts2) 4 616 1,5 2 911,1 17,4  631 5 081 1,8 2 846,9 17,1  560
davon
   eingetrag. Genossenschaft 1 067 0,4 1 387,7 8,3 1 301 1 027 0,4 1 281,9 7,7 1 248
   GmbH 2 841 0,9 1 385,3 8,3  488 3 287 1,2 1 427,1 8,6  434
   Aktiengesellschaft  111 0,0  96,5 0,6  870  107 0,0  93,1 0,6  870
   Sonstige jur. Personen2)  597 0,2  41,6 0,2  70  660 0,2  44,8 0,3  68
Juristische Personen
des öffentlichen Rechts  446 0,1  44,1 0,3  99  396 0,1  38,4 0,2  97
Betriebe insgesamt 299 134 100 16 704,0 100  56 275 392 100 16 659,0 100  60

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Früheres Bundesgebiet 3) 

Deutschland 4) 

Rechtsform

Zahl Zahl

Neue Länder 3) 

Anm.: Landwirtschaftliche Betriebe 1999 mit 2 ha LF und mehr bzw. mit einer Mindestgröße an Erzeugungseinheiten. Ab
2010 wurde die Abschneidegrenze auf 5 ha angehoben. Aufgrund der unterschiedlichen Methodik zwischen den
Erhebungszeiträumen ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigt.
1) 1999 ohne nicht eingetragener Verein. - 2) 1999 ohne eingetragener Verein. - 3) Ohne Stadtstaaten. - 4) Einschließlich
Stadtstaaten.
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16. Landwirtschaftliche Betriebe nach Rechtsformen und   
ausgewählten Merkmalen  

2016 1)

Dauer- Milch-
grünland kühe

ha

Nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
Betriebe insgesamt

unter 5  24,1  42,1  7,7  1,2  13,5  17,0 4 990,2
5 -  10  43,7  318,7  115,2  67,9  179,5  21,1  195,8

10 -  20  56,6  847,5  403,8  240,8  403,3  154,1  678,4
20 -  50  66,7 2 228,0 1 291,4  741,9  883,4  699,5 4 104,1

50 - 100  47,7 3 367,8 2 229,3 1 225,2 1 110,6 1 292,8 8 313,4
100 -  200  24,3 3 294,3 2 330,4 1 222,6  946,6 1 067,4 5 821,4
200 -  500  8,5 2 477,2 1 940,0 1 009,0  525,1  413,1 2 361,8

500 -  1 000  2,2 1 586,4 1 319,4  691,3  263,1  194,0  611,1
1 000  und mehr  1,5 2 497,0 2 125,8 1 125,1  369,4  417,5  901,3

Zusammen  275,4 16 658,9 11 763,0 6 325,0 4 694,5 4 276,5 27 977,5
 

unter 5  19,8  38,6  6,6  1,2  13,0  10,1  693,1
5 -  10  42,0  305,5  111,7  66,4  173,3  20,2  115,2

10 -  20  54,2  812,5  392,0  234,9  388,9  150,1  541,5
20 -  50  62,3 2 074,9 1 209,2  696,3  827,5  659,7 3 416,0

50 - 100  41,3 2 898,3 1 928,2 1 069,7  953,0 1 067,4 6 771,2
100 -  200  18,6 2 498,9 1 799,4  965,4  689,6  700,6 4 366,6
200 -  500  5,3 1 505,9 1 208,6  644,3  293,1  180,8 1 450,5

500 -  1 000  0,6  425,3  368,3  200,2  55,7  22,7  147,0
1 000  und mehr  0,1  122,6  109,7  57,8  12,6  1,3  43,2

Zusammen  244,2 10 682,4 7 133,7 3 936,3 3 406,9 2 813,0 17 544,2
 
Personengesellschaften

unter 5  3,5  2,9  0,8  0,1  0,3  2,8 2 830,0
5 -  10  1,4  10,2  2,9  1,3  4,3  0,7  79,0

10 -  20  2,0  29,1  10,2  5,2  10,6  2,4  107,1
20 -  50  3,9  137,1  76,6  43,3  46,9  38,1  584,4

50 - 100  6,0  441,0  289,1  149,6  142,4  223,9 1 499,3
100 -  200  5,4  745,2  507,2  246,1  232,4  361,7 1 386,5
200 -  500  2,6  770,5  606,8  303,2  159,0  206,0  765,9

500 -  1 000  0,7  507,9  437,6  230,0  68,3  73,0  144,1
1 000  und mehr  0,3  447,5  396,4  204,4  50,4  67,4  181,7

Zusammen  25,7 3 091,3 2 327,7 1 183,1  714,8  976,0 7 577,9
 
Juristische Personen

unter 5  0,8  0,6  0,2  0,0  0,2  4,1 1 467,1
5 -  10  0,4  3,0  0,7  0,2  1,9 .   1,6

10 -  20  0,4  5,9  1,6  0,7  3,8 .   29,8
20 -  50  0,5  16,1  5,6  2,3  8,9  1,6  103,7

50 - 100  0,4  28,4  12,0  5,9  15,1  1,5  42,8
100 -  200  0,4  50,2  23,8  11,1  24,5  5,0  68,3
200 -  500  0,6  200,8  124,6  61,5  72,9  26,3  145,5

500 -  1 000  0,9  653,2  513,5  261,1  139,1  98,2  320,0
1 000  und mehr  1,1 1 927,0 1 619,7  862,8  306,4  348,9  676,5

Zusammen  5,5 2 885,3 2 301,6 1 205,6  572,8  487,5 2 855,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Einzelunternehmen

Tiere
1 000

Zahl der 
Betriebe

Betriebsgröße
von ... bis

unter ... ha LF

LF Ackerland Getreide 2) Schweine

3010600

1) Ergebnisse der  Agrarstrukturerhebung 2016. - 2) Einschl. Körnermais/CCM.
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17. Landwirtschaftliche Betriebe mit Pachtflächen
Landwirtschaftliche Betriebe Landwirtschaftlich genutzte Fläche

Anteil der
darunter Betriebe

mit mit Pacht-
gepach- flächen

teter an den
LF Betrieben

insgesamt
1 000 % 1 000 ha ha % €/ha

Früheres Bundesgebiet
1991  621  387 62,4 11 754 4 993 12,9 42,5 217
1993  579  362 62,4 11 731 5 292 14,6 45,1 217
1995  536  331 61,7 11 638 5 471 16,5 47,0 216
1997  504  311 61,6 11 623 5 607 18,0 48,2 218
1999  432  296 68,3 11 530 5 760 19,5 50,0 221
2001  407  278 68,4 11 394 5 926 21,3 52,0 225
2003  383  265 69,2 11 430 6 127 23,2 53,6 231
2005  360  253 70,1 11 455 6 104 24,2 53,3 227
2007  339  235 69,1 11 340 6 046 25,8 53,3 234
2010  276  205 74,4 11 215 5 912 28,8 52,7 254
2013  260  199 76,5 11 160 6 080 30,6 54,5   294 r
2016  251  188 75,0 11 166 6 038 32,1 54,1 346

Neue Länder
1991  22  11 48,8 5 282 4 094 386,2 77,5 67
1993  27  15 57,1 5 291 4 753 310,7 89,8 77
1995  31  19 59,7 5 519 4 975 268,9 90,1 85
1997  32  20 62,2 5 559 5 064 254,5 91,1 90
1999  29  21 69,6 5 589 5 018 244,5 89,8 97
2001  29  21 71,1 5 584 4 919 262,2 88,1 104
2003  30  21 70,3 5 552 4 726 225,8 85,1 113
2005  29  21 69,6 5 580 4 531 220,7 81,2 119
2007  30  20 68,2 5 567 4 395 215,4 78,9 122
2010  25  19 73,3 5 577 4 131 220,9 74,1 141
2013  24  18 73,4 5 515 3 922 222,9 71,1 169
2016  25  18 70,8 5 525 3 728 212,6 67,5 203

Deutschland
1991  643  398 61,9 17 037 9 087 22,8 53,3 141
1993  606  377 62,2 17 022 10 046 26,7 59,0 143
1995  567  349 61,6 17 157 10 446 29,9 60,9 147
1997  536  331 61,7 17 182 10 671 32,3 62,1 150
1999  462  316 68,4 17 119 10 778 34,0 63,0 158
2001  436  299 68,6 16 978 10 845 36,3 63,9 164
2003  412  285 69,2 16 982 10 853 38,0 63,9 174
2005  390  273 70,1 17 035 10 635 38,9 62,4 176
2007  371  256 69,0 16 932 10 456 40,9 61,8 183
2010  301  224 74,4 16 791 10 042 44,8 59,8 204
2013  285  217 76,2 16 700 10 018 46,1 60,0 243
2016  276  206 74,6 16 715 9 782 47,5 58,5 288

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Pacht-
entgelt

ins-
gesamt1)

Pacht-
fläche2) 

je 
Betrieb 

Erhebungs-
jahr1)

darunter
gepachtete

LF

insge-
samt

Pacht-
anteil

Anm.: Repräsentative Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen 1999 und 2010, der Agrarberichterstattungen von 1991 bis
1997 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2001 bis 2007, 2013 und 2016.
1) Ab 1999 und 2010 sind die Ergebnisse mit denen der Vorjahre aufgrund der Anhebung unterer Erfassungsgrenzen nur
bedingt vergleichbar. - 2) Bezogen auf die Zahl der Betriebe mit gepachteter LF.
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18. Landwirtschaftliche Betriebe nach 
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

2016
1 000

Betriebe LF Standard-
output

Standard-
output je 
Betrieb

Vieh-
bestand

Anzahl ha 1 000 EUR EUR GV

Ackerbaubetriebe   83,9  6 015,4  9 925,1   118,2   237,6
dar. spezialisiert auf
   Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen   39,8  3 577,0  4 418,7   111,0   115,7
   Hackfrüchte   2,5   218,6   802,4   327,5   8,6
   Feldgemüse   1,9   139,7  1 232,5   639,9   7,1
Gartenbaubetriebe   6,4   70,1  3 213,5   505,3   2,8
dar. spezialisiert auf
   Gemüse   1,0   30,7   845,4   842,0   1,3
   Blumen und Zierpflanzen   3,0   10,0  1 222,3   409,3   0,6
   Baumschulkulturen   1,5   22,4   660,0   442,3   0,6
Dauerkulturbetriebe   19,8   216,2  2 215,1   112,1   6,3
dar. spezialisiert auf
   Weinbau   13,0   118,4  1 140,1   88,0   1,3
   Obstbau   4,9   66,0   718,5   146,7   2,8
Futterbaubetriebe   114,0  5 946,5  16 105,7   141,3  7 843,5
dav. spezialisiert auf
   Milcherzeugung   53,1  3 903,3  12 738,8   239,8  5 732,6
   Rinderaufzucht, -mast   27,8  1 046,1  1 727,9   62,1  1 117,3
   Milcherzeug., Aufzucht, Mast kombiniert   6,9   364,9  1 016,4   146,5   532,9
   Schafe, Ziegen u.a.   26,1   632,2   622,6   23,9   460,7
Veredlungsbetriebe   16,0   823,8  8 609,6   538,3  2 613,8
dar. spezialisiert auf
   Schweine   12,6   659,9  5 673,2   451,8  1 930,3
   Geflügel   3,1   131,6  2 615,2   856,3   589,6
Pflanzenbauverbundbetriebe   3,4   180,0   899,4   260,9   20,7
Viehhaltungsverbundbetriebe   6,0   473,5  1 813,9   300,7   664,7
dav. mit Ausrichtung
   Futterbau   3,5   255,5   819,2   234,5   318,7
   Veredlung   2,5   218,0   994,7   391,8   346,0
Pflanzenbau-Viehhaltungsbetriebe   25,9  2 933,3  6 225,9   240,6  1 565,0
dar. mit Ausrichtung
   Ackerbau/Futterbau   16,8  2 094,7  3 546,8   211,6   965,5
   Ackerbau/Veredlung   6,9   667,5  2 277,7   332,0   505,2
Betriebe insgesamt   275,4  16 658,9  49 008,3   178,0  12 954,4
Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 31.

a. Nach ausgewählten Merkmalen

Betriebsform

3011050
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Noch: 18. Landwirtschaftliche Betriebe nach
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung

2016
1 000

b. Nach Größenklassen des Standardoutputs und Rechtsformen  

Betriebe mit Standardoutput von … bis unter … 1 000 EUR

unter 8  8 - 15  15 - 50  50 - 
100

 100 - 
500

500
u. mehr

Betriebe 
insgesamt

Ackerbaubetriebe  14,7  13,5  25,2  10,9  15,7  4,1  83,9
Gartenbaubetriebe /  /   0,5  1,0  3,3  1,6  6,4
Dauerkulturbetriebe  1,0  3,2  6,1  3,1  5,6  0,6  19,8
Futterbaubetriebe  12,7  13,8  25,3  17,7  39,7  4,9  114,0
Veredlungsbetriebe /  /   0,6  1,2  9,1  5,1  16,0
Pflanzenbauverbundbetriebe  0,1  0,2  0,8  0,7  1,4  0,4  3,4
Viehhaltungsverbundbetriebe  0,2  0,4  1,0  0,8  2,6  1,0  6,0
Pflanzenbau-, Viehhaltungsverbundbetr.  0,7  2,3  6,9  4,4  8,8  2,7  25,9
Zusammen  29,4  33,4  66,4  39,7  86,2  20,2  275,4

Ackerbaubetriebe  14,1  13,1  24,1  10,0  13,3  2,1  76,7
Gartenbaubetriebe /  /   0,4  0,9  2,7  1,1  5,1
Dauerkulturbetriebe  1,0  3,0  5,7  2,8  4,4  0,3  17,1
Futterbaubetriebe  12,4  13,3  24,0  16,9  34,1  2,5  103,2
Veredlungsbetriebe /  /   0,5  0,9  6,6  3,1  11,2
Pflanzenbauverbundbetriebe  0,1  0,2  0,7  0,6  1,1  0,3  2,9
Viehhaltungsverbundbetriebe  0,2  0,4  1,0  0,7  2,3  0,7  5,3
Pflanzenbau-, Viehhaltungsverbundbetr.  0,7  2,3  6,7  4,1  7,5  1,3  22,6
Zusammen  28,5  32,3  63,2  37,0  72,0  11,3  244,2

Ackerbaubetriebe  0,4  0,3  0,9  0,7  2,0  1,2  5,5
Gartenbaubetriebe        -        -  0,0  0,1  0,4  0,4  1,0
Dauerkulturbetriebe  0,1  0,2  0,4  0,3  1,2  0,2  2,4
Futterbaubetriebe  0,2  0,3  1,0  0,7  5,4  1,9  9,4
Veredlungsbetriebe  0,0  0,0  0,0  0,2  2,3  1,6  4,2
Pflanzenbauverbundbetriebe  0,0  0,0  0,0  0,1  0,2  0,1  0,4
Viehhaltungsverbundbetriebe        -  0,0  0,0  0,0  0,3  0,2  0,6
Pflanzenbau-, Viehhaltungsverbundbetr.  0,0  0,0  0,2  0,2  1,2  0,7  2,3
Zusammen  0,6  0,9  2,6  2,3  13,0  6,3  25,7

Ackerbaubetriebe  0,2  0,1  0,2  0,1  0,3  0,8  1,7
Gartenbaubetriebe  0,0        -  0,0  0,0  0,1  0,1  0,3
Dauerkulturbetriebe  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,3
Futterbaubetriebe  0,1  0,1  0,3  0,1  0,3  0,5  1,4
Veredlungsbetriebe        -  0,0  0,0  0,0  0,2  0,4  0,7
Pflanzenbauverbundbetriebe        -  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1
Viehhaltungsverbundbetriebe  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1
Pflanzenbau-, Viehhaltungsverbundbetr.  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,7  0,9
Zusammen  0,3  0,3  0,6  0,4  1,3  2,6  5,5

 Anmerkung: Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016.
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Betriebsform

Betriebe insgesamt

Einzelunternehmen

Personengemeinschaften, Personengesellschaften

Juristische Personen
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19. Besitz- und Eigentumsverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe   

Früheres Bundesgebiet Neue Länder Deutschland 1)

1999 2010 2016 2010 2016 1999 2010 2016

Betriebe mit 
  eigener selbstbewirtschafteter LF  384,2  252,6  226,2  19,3  19,9  406,7  272,6  246,8
  unentgeltlich zur
    Bewirtschaftung erhaltener LF  21,1  24,8  27,0  4,1  3,2  23,8  28,9  30,2
  gepachteter LF  294,8  205,0  187,9  18,2  17,5  316,0  223,7  206,0
Betriebe insgesamt  430,8  275,6  250,5  24,4  24,8  461,9  301,1  276,1
darunter:
 Betriebe ohne eigene
  selbstbewirtschaftete LF  46,6  23,0  24,3  5,1  4,9  55,2  28,5  29,3
Anteil der Betriebe mit Pachtflächen 
  an den Betrieben insgesamt in %  68,4  74,4  75,0  74,6  70,8  68,4  74,3  74,6

  selbstbewirtschaftete eigene LF 5 664,2 5 106,7 4 895,4 1 372,4 1 714,3 6 190,7 6 487,4 6 618,0
  unentgeltlich zur 
    Bewirtschaftung erhalten  95,3  196,0  232,2  65,0  82,8  150,5  261,8  315,5
  gepachtete LF 5 746,1 5 911,7 6 038,0 4 114,4 3 728,2 10 778,0 10 042,2 9 781,8
Selbstbewirtschaftete LF
insgesamt 11 505,5 11 214,7 11 165,7 5 551,7 5 525,3 17 119,2 16 791,4 16 715,3
darunter:
  Pachtfläche der Betriebe ohne         
   eigene selbstbewirtschaftete LF 1 192,9  768,5  737,0  638,4 583,3 2 643,7 1 412,9 1 324,7
 Pachtflächenanteil in %  49,9  52,7 54,1  74,1 67,5  63,0  59,8  58,5

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Merkmal

Zahl der Betriebe in 1 000

Fläche der Betriebe in 1 000 ha LF

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen 1999 und 2010 sowie der Agrarstrukturerhebung 2016 (jeweils repräsentativ).
1) Einschließlich Stadtstaaten.

3010900
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Betriebe nach Größenklassen der LF
   unter 10 ha 191 576 2 428 1,3 74 665 2 834 3,8 67 817 3 369 5,0
   10 -   50 ha 201 715 4 965 2,5 139 228 8 823 6,3 123 342 10 431 8,5
   50 - 100 ha 54 311 1 317 2,4 51 623 2 753 5,3 47 666 3 498 7,3
 100 - 200 ha 16 335  516 3,2 22 828 1 382 6,1 24 302 1 719 7,1
 200 und mehr 8 023  346 4,3 10 790  740 6,9 12 265  884 7,2

Betriebe insgesamt  471 960 9 572 2,0 299 134 16 532 5,5 275 392 19 901 7,2

LF der Betriebe 1) % % %
   unter 10 ha  831  13 1,5  398  16 4,1  361  20 5,7
   10 -   50 ha 4 992  126 2,5 3 481  215 6,2 3 076  258 8,4
   50 - 100 ha 3 739  91 2,4 3 628  185 5,1 3 368  238 7,1
 100 - 200 ha 2 158  70 3,2 3 072  181 5,9 3 294  230 7,0
 200 und mehr 5 432  190 3,5 6 125  344 5,6 6 561  389 5,9
Insgesamt 17 152  489 2,9 16 704  941 5,6 16 659 1 136 6,8

ha LF/Betrieb 36,3 51,1  .   55,8 56,9  .   60,5 57,1  .   

Flächennutzung 1) % % %

Ackerland 11 821   253 2,1  11 847   428 3,6  11 763   478 4,1
 Getreide  6 635   124 1,9  6 595   215 3,3  6 325   243 3,8
  Hülsenfrüchte  212   19 9,1   101   31 30,6   187   38 20,2
  Hackfrüchte 2)  814   8 1,0   618   9 1,5   583   11 1,9
Dauerkulturen 3)  208   7 3,4   162   12 7,6   200   18 9,0
Dauergrünland 4) 5 114   229 4,5  4 444   470 10,6  4 694   639 13,6
LF insgesamt 1) 5) 17 152   489 2,9  16 704   941 5,6 16 659  1 136 6,8

Betriebe mit 
Viehhaltung 6) % % %

Insgesamt 352 137 7 607 2,2  216 099 12 282 5,7 185 183 13 931 7,5
  dar. mit Rindern 237 964 5 887 2,5  144 850 9 189 6,3 120 966 10 466 8,7
               Schweinen 141 448 2 386 1,7  60 097 1 859 3,1 40 267 1 517 3,8

Viehbestand 7) % % %

Rinder 14 896  371 2,5 12 535  594 4,7 12 354  700 5,7
Schweine 26 101  117 0,4 27 571  156 0,6 27 978  196 0,7

Durchschn. 
Bestandsgröße 
Rinder  63  63  .    87  65  .   102 67  .   
Schweine  185  49  .    459  84  .   695 129  .   

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 34.

2016

Anteil
in %

Betriebe
insges.

dar. 
ökolog.

Landbau

dar. 
ökolog.

Landbau

20. Vergleichsdaten zum ökologischen Landbau  

1 000 ha

Tiere je Betrieb

Tiere (1 000)

Betriebe
insges.

dar. 
ökolog.

Landbau

Anteil
in %

2010

Durchschnittsgröße (nach Fläche)

1 000 ha

Merkmal
Anteil
in %

1 000 ha 1 000 ha

1999

Betriebe
insges.

Tiere (1 000)

Betriebe

Tiere (1 000)

1 000 ha 1 000 ha

BetriebeBetriebe
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Noch: 20. Vergleichsdaten zum ökologischen Landbau  

Betriebe nach Rechtsformen
Einzelunternehmen  273 030  14 393 91,3   87,1  244 630  17 480   88,6   86,0
Personengesellschaften  21 042  1 449 7,0   8,8  26 000  2 060   9,4   10,1
Juristische Personen  5 062   690 1,7   4,2  5 490   790   2,0   3,9
Insgesamt  299 134  16 532   100   100  276 120  20 330   100   100

Mit betrieblichen Arbeiten 
     Beschäftigte insg. 1 080 256  64 975  100  100  940 100  66 600  100  100
dar. Vollbeschäftigte  314 154  17 019 29,1 26,2  286 600 19 500 30,5 29,3
Familienarbeitskräfte  556 343  29 290 51,5 45,1  449 100 32 700 47,8 49,1
Familienfremde AK'e  523 913  35 685 48,5 54,9  491 000 33 900 52,2 50,9

Betriebliche 
Arbeitsleistung 9)

Betriebe insgesamt  545 504  31 840  100 5,8  490 100 35 200  100 7,2
dav. Betr. unt.10 ha LF  88 833  3 922  100 4,4  77 300 3 900  100 5,0
               10 -   50 ha  195 345  13 226  100 6,8  160 100 15 000  100 9,4
               50 - 100 ha  106 820  5 981  100 5,6  92 800 7 000  100 7,5
             100 - 200 ha  63 559  4 210  100 6,6  64 800 4 700  100 7,3
             200 und mehr  90 946  4 500  100 4,9  95 100 4 700  100 4,9

  

Q u e l l e :  Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

% der jeweiligen 
Beschäftigten 

% der jeweiligen 
Beschäftigten 

2016 8)

Betriebe

Personen Arbeitskräfte 9)

AK-E AK-E % der Betriebe 
insgesamt 

% der Betriebe 
insgesamt 

% aller jeweiligen 
Betriebe

dar. 
ökolog.

Landbau

Personen

dar. 
ökolog.

Landbau

Betriebe
insges.

Betriebe
insges.

dar. 
ökolog.

Landbau
Merkmal

2010

Betriebe % aller jeweiligen 
Betriebe

Betriebe
insges.

Betriebe
insges.

dar. 
ökolog.

Landbau

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen 1999 und 2010 sowie der Agrarstrukturerhebung 2016.
1) Ökologischer Landbau: 1999 einschließlich Flächen, die nicht in die ökologische Wirtschaftsweise einbezogen sind. Ab
2010 werden nur die in die ökologische Wirtschaftsweise einbezogenen Flächen (umgestellt und in Umstellung befindliche
LF) ausgewiesen. - 2) 2010: nur Kartoffeln und Zuckerrüben. - 3) 2010: nur Baum- und Beerenobstanlagen (einschl. Nüsse)
und Rebflächen. - 4) 2010: ohne ertragsarmes und aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland. - 5) Einschließlich Haus-
und Nutzgärten. - 6) Ökologischer Landbau: Ab 2010 Betriebe mit ausschließlich ökologischer Wirtschaftsweise in der
Viehhaltung. - 7) Ökologischer Landbau: Bis 2007 einschließlich Viehbestände, die nicht in die ökologische
Wirtschaftsweise einbezogen sind. Ab 2010 werden nur die in die ökologische Wirtschaftsweise einbezogenen Tiere
ausgewiesen. - 8) Repräsentative Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung. - 9) Ökologischer Landbau: Die Angaben beziehen
sich auf den Gesamtbetrieb.
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21. Landwirtschaftliche Betriebe mit Gewinnermittlung
für steuerliche Zwecke und Umsatzbesteuerung

2016 1)

von … bis unter

     unter 5 24 081  42 18 775  32 10 440 . 8 036  11
      5   -      10 43 736  319 27 598  204 8 429  63 10 225  75

     10   -      20 56 596  847 43 375  656 13 159  197 13 936  207
     20   -      50 66 746 2 228 64 787 2 173 45 438 1 584 24 425  814
     50   -    100 47 666 3 368 47 611 3 364 43 975 3 127 18 179 1 289
   100   -    200 24 302 3 294 24 248 3 287 23 578 3 199 11 149 1 534
   200   -    500 8 496 2 477 8 457 2 465 8 326 2 429 5 437 1 625
   500   - 1 000 2 246 1 586 2 238 1 581 2 220 1 569 1 894 1 350

1 000 und mehr 1 523 2 497 1 519 2 491 1 517 . 1 434 2 354
Insgesamt   275 392 16 659 238 608 16 252 157 082 14 670 94 715 9 259

Einzelunternehmen  244 212 10 682 208 112 10 317 129 206 8 812 78 193 4 634
Personen-
gesellschaften 25 703 3 091 25 415 3 088 22 821 3 012 11 874 1 855
Juristische 
Personen 5 477 2 885 5 081 2 847 5 055 2 846 4 648 2 769
Landwirtschaftliche
Betriebe insges. 275 392 16 659 238 608 16 252 157 082 14 670 94 715 9 259

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Nach Rechtsformen 

darunter mit Gewinnermittlung für        
steuerliche Zwecke 2)

Nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

Betriebe insgesamt
zusammen

ZahlLF in     
1 000 ha

LF in     
1 000 haRechtsform

Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche

Zahl

darunter mit 
Buchführung mit 
Jahresabschluss

Zahl LF in
1 000 ha

LF in     
1 000 ha

darunter mit      
Umsatz-   

besteuerung 3)

Zahl

 … ha 

1) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. Landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 5 ha LF oder mit Spezialkulturen
oder Tierbeständen, wenn festgelegte Mindestgrößen erreicht oder überschritten werden. - 2) Buchführung mit
Jahresabschluss, Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung, Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (§ 13a EStG-
Landwirt), Gewinnschätzung des Finanzamtes. - 3) Umsatzbesteuerung in Form der Regelbesteuerung/Option.
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22. Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben der    
Rechtsform Einzelunternehmen nach Größenklassen der LF,    

 dem Alter des Betriebsinhabers und betriebswirtschaftl. Ausrichtung   
2010 1)

a. Nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

Betriebe LF Betriebe LF

Zahl LF in 
1 000 ha

Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen zusammen
       unter 5 18 194  36,8 13,8  15,3  86,2  84,7  

       5   -    10 31 542  228,7 21,1  21,3  78,9  78,7  
     10   -    20 40 490  605,7 25,4  25,7  74,6  74,3  
     20   -    50 49 206 1 632,3 32,6  33,4  67,4  66,6  
     50   -  100 30 395 2 122,2 43,0  43,6  57,0  56,4  

  100 und mehr 15 478 2 794,2 52,6  53,8  47,4  46,2  
Insgesamt 185 305 7 419,9 30,6  42,9  69,4  57,1  

darunter: Haupterwerbsbetriebe
       unter 5 6 046  12,1 17,2  17,2  82,8  82,8  

       5   -    10 6 187  45,4 21,9  22,1  78,1  77,9  
     10   -    20 12 797  199,6 24,8  25,2  75,2  74,8  
     20   -    50 30 971 1 067,2 34,3  35,2  65,7  64,8  
     50   -  100 25 541 1 797,4 44,1  44,7  55,9  55,3  

  100 und mehr 14 090 2 555,8 53,1  54,3  46,9  45,7  
Zusammen 95 632 5 677,5 36,6  46,3  63,4  53,7  

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 37.

Betriebsgröße
von ... bis          

unter ... ha LF

keiner oder ungewisser Hofnachfolge

Anteil in %

Betriebe insgesamt
davon mit

Hofnachfolge

3012000
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b. Nach dem Alter des Betriebsinhabers

Betriebe LF Betriebe LF

Zahl LF in 
1 000 ha

Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen zusammen
45    -    54 100 565 4 268,2 25,7  35,9  74,3  64,1  
55    -    59 41 798 1 664,1 35,6  50,7  64,4  49,3  
60    -    64 29 295 1 072,6 39,4  55,0  60,6  45,0  

65 und mehr 13 647  414,9 32,2  52,3  67,8  47,7  
Insgesamt 185 305 7 419,9 30,6  42,9  69,4  57,1  

darunter: Haupterwerbsbetriebe
45    -    54 50 662 3 246,6 30,8  38,9  69,2  61,1  
55    -    59 22 319 1 288,2 42,2  54,8  57,8  45,2  
60    -    64 16 997  855,0 45,1  58,3  54,9  41,7  

65 und mehr 5 654  287,6 40,0  57,0  60,0  43,0  
Zusammen 95 632 5 677,5 36,6  46,3  63,4  53,7  

Betriebe LF Betriebe LF

Zahl LF in 
1 000 ha

Ackerbau 46 051 2 307,3  28,7  42,2  71,3  57,8
Gartenbau 4 928  31,4  21,6  31,5  78,4  68,5
Dauerkulturen 15 382  121,9  18,1  33,8  81,9  66,2
Futterbau 81 294 3 044,9  32,0  41,5  68,0  58,5
Veredlung 10 259  496,9  41,6  51,9  58,4  48,1
Pflanzenbauverbund 2 409  91,5  29,0  40,5  71,0  59,5
Viehhaltungsverbund 6 380  295,8  37,2  48,6  62,8  51,4
Pflanzenbau-
Viehhaltungsverbund 18 602 1 030,2  33,6  44,2  66,4  55,8
Insgesamt 185 305 7 419,9  30,6  42,9  69,4  57,1

Ackerbau 16 947 1 610,0  35,4  46,9  64,6  53,1
Gartenbau 3 807  25,7  23,1  33,6  76,9  66,4
Dauerkulturen 6 443  91,4  25,5  36,9  74,5  63,1
Futterbau 45 821 2 401,0  37,5  44,5  62,5  55,5
Veredlung 7 633  439,2  45,0  53,6  55,0  46,4
Pflanzenbauverbund 1 392  70,2  30,8  41,7  69,2  58,3
Viehhaltungsverbund 4 016  246,7  42,6  51,3  57,4  48,7
Pflanzenbau-
Viehhaltungsverbund 9 573  793,4  38,3  47,1  61,7  52,9
Insgesamt 95 632 5 677,5  36,6  46,3  63,4  53,7

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

darunter: Haupterwerbsbetriebe

Anteil in %

c. Nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung

Hofnachfolge keiner oder ungewisser Hofnachfolge
davon mit

Betriebe der Rechtsform Einzelunternehmen zusammen

Noch: 22. Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben der 
Rechtsform Einzelunternehmen nach Größenklassen der LF,

 dem Alter des Betriebsinhabers und betriebswirtschaftl. Ausrichtung

Betriebe insgesamt

Hofnachfolge keiner oder ungewisser Hofnachfolge

2010 1)

Betriebe insgesamt
davon mitAlter des 

Betriebsinhabers 
 von … bis 
 ... Jahren

Betriebswirt-
schaftliche Ausrichtung

Anteil in %

1) Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010. Betriebe mit Inhabern im Alter von 45 Jahren und älter. Landwirtschaftliche
Betriebe mit mindestens 5 ha LF oder wenn festgelegte Mindestgrößen von ausgewählten Tierkategorien oder Spezialkulturen
erreicht oder überschritten werden.
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23. Maschinenringe und Betriebshelfer in der Landwirtschaft   
Maschinenringe

mit ohne

1995   302   238   64  .    197 440 6 878 037 4)

1998   281   234   47   302  197 891 7 691 643
1999   273   230   43   307  194 790 7 199 641
2000   260   219   41   337  198 512 7 453 950
2001   262   216   46   367  198 664 7 683 623
2002   249   214   35   497  196 483 7 943 588
2003   243   215   28   412  192 834 7 708 727

  2004 3)   228   201   27   598  188 664 7 281 000
2005   268   221   47   950  193 543 8 050 800
2006   261   209   52  1 116  193 887 7 212 000
2007   258   190   68  1 186  193 139 7 395 000
2008   257   216   41  1 276  192 385 7 639 920
2009   256   205   51  1 224  193 293 7 629 000
2010   263   207   56  1 196  193 119 7 763 000
2012   259   208   51  1 246  193 743 7 815 000
2013   258   208   50  1 594  192 514 7 527 000
2014   253   207   46  1 633  192 414 7 492 000
2015   251   203   48  1 669  191 727 7 706 740
2016   248   203   45  1 710  192 289 7 880 150
2017   245   200   45  1 798  191 405 8 184 730
2018   243   196   47  1 847  186 845 7 829 853
2019   240   193   47  1 876  187 332 7 628 911

Umsatz/ 
Verrech-

nungswert

darunter: mit 
Maschinen 

und Geräten 

Zahl
1995  1 043   485   279  11 763  8 361
1998  1 549   557   388  13 163  8 240
1999  1 535   585   468  12 991  8 900
2000  1 097   618   486  10 446  8 337
2001   981 5)   617   484  10 873  7 640
2002  1 015   574   469  15 848  6 626
2003  1 059   562   318  7 733  6 402

  2004 3)     . 6)   714          .   9 448  6 260
2005     . 6)   736   490  8 325  5 915
2006     . 6)   794   430  9 469  5 780
2007     . 6)   877   463  8 783  6 025
2008     . 6)   889   470  8 787  6 159
2009     . 6)   924   487  8 642  6 350
2010     . 6)   925   507  8 640  5 652
2012     . 6)  1 020   568  8 746  6 118
2013     . 6)  1 030   567  9 063  6 044
2014     . 6)  1 130   664  8 458  5 719
2015     . 6)  1 157   685  8 526  5 705
2016     . 6)  1 087   611  8 607  5 251
2017     . 6)  1 119   636  8 035  5 095
2018     . 6)  1 127   643  7 482  4 883
2019     . 6)  1 103   620  6 748  4 375

Q u e l l e: Bundesverband der Maschinenringe, BMEL (715).

Betriebshelfer 
und Haushalts-

hilfen

Geleistete Einsatz-
stunden

Maschinenring-
mitglieder

LF der Ma-
schinenring-
mitglieder

(ha)

1 000

Angestellte 
Mitarbeiter 2)

Jahr 1)

Jahr

Mill. €

davon

hauptberuflichem 
Geschäftsführer

insgesamt

Einsätze

1 000

Maschinenringe

1) Stand 1. Januar. - 2) Ohne Geschäftsführer und Betriebshelfer. - 3) Brandenburg keine Angaben. - 4) Rheinland-Pfalz
keine Angaben. - 5) Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt keine Angaben. - 6) Zu den Maschinen-
ringeinsätzen liegen nur ungenaue Angaben vor.

3012200
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II. Integrierte ländliche Entwicklung

V o r b e m e r k u n g e n : Das Zahlenmaterial basiert auf Mitteilungen der für die integrierte ländliche 
Entwicklung zuständigen Landesbehörden. Der Bund beteiligte sich an der Finanzierung dieser 
Maßnahmen. Bis 2007 sind auch Flurbereinigungsverfahren gemeldet worden, die ohne GAKMittel 
finanziert wurden.
Die gesetzliche Grundlage zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) bildet das Gesetz 
über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAKG), mit 
dem jeweils gültigen Rahmenplan sowie seit 2014 die Verordnung (EU) 1305/2013 über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.
Für die Anwendung und Durchführung der Flurbereinigung, der beschleunigten Zusammenlegung und 
des freiwilligen Landtausches bildet das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG; BGBl. 1 S 546 vom 16.03.1976, 
zuletzt geändert 19.12.2008) die rechtliche Grundlage.
Die Verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse in den Bundesländern 
Brandenburg, MecklenburgVorpommern, SachsenAnhalt, Sachsen und Thüringen sind im 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) geregelt.

 Einheit 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dorferneuerung und -entwicklung
Dorferneuerungs- und -entwicklungsmaßnahmen Anzahl 4 988 3 777 3 267 3 648 3 375 3 560
 davon Gemeinschaftseinrichtungen Anzahl  547  382  804  361 193 3) 295 3)

Dörfer mit Dorferneuerungs- und entwicklungs-  
   maßnahmen Anzahl 2 335 2 523 2 263 2 802 2 009 2 223
Infrastrukturmaßnahmen
land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau 1) km  209  241  159  257  306  137
Wegebau zu touristischen Zwecken km  152  120  58  18  7  17
sonstige infrastrukturelle Maßnahmen Anzahl  137  96  55 23 2)  22  12

Umnutzungen von Bausubstanz Anzahl  20 18 2)  1 14 2)  9 8 2)

2016
2017
2018

Jahr

2016
2017
2018

Q u e l l e: BLE (414), BMEL (812).

78 1

24. Investive Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung   

Jahr
darunter:  HauptwirtschaftszweigeInsgesamt

105 45

Teil a

Teil b

Geförderte Maßnahmen

Langlebige Wirtschaftsgüter durch Kleinstunternehmen in die Grundversorgung

HandwerkHandel

112 19 65 28

Anzahl 188

Anzahl Maßnahmen

28

171 21

Sonstiges

75

-

4

36
Einrichtung lokaler Basisdienstleistungen

Geförderte Maßnahmen

Kauf, 
Errichtung und 

Umbau von 
Gebäuden

Innenausbau
Erforderlicher 
Grundstücks-

erwerb

Anzahl

154 24 94

Anzahl

134

239

3020050

1) Ohne infrastrukturelle Maßnahmen, die innerhalb des FlurbG und LwAnpG gefördert wurden; siehe Tabelle 26.
2) Ohne Bayern, Sachsen. - 3) Ohne Sachsen.
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25. Naturschutz, Landschaftspflege, Bodenschutz sowie Landespflege 
nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und   
 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)   

Einheit 2014 2015 2016 2017 2018

Hergestellte Anlagen
  linienhaft - Windschutzstreifen, Baumreihen, 

Eingrünungen, Begleitpflanzungen 
an Wegen und Gewässern u.ä. km  109  74  113  57  68

- Feldraine, Steinriegel, Hangstufen
(Terrassen), Bodenwälle, Rand- und 
Saumstreifen, Böschungen u.ä. km  76  24  33  41  32

  flächenhaft - Gehölzgruppen, Feldgehölze 
(ohne Aufforstungen), Vogel- Anzahl  884 1 409 1 234  430  922
 schutzgehölze, Baumgruppen u.ä. ha  35  52  98  59  57

- sonstige ökologisch wertvolle Flä- 
chen (Feuchtflächen, Trockenrasen),
Felsen, geomorphologische Struk-
turen, Quellen, Einzelschöpfungen Anzahl  276  547 1 049  196  269
der Natur, Abbauflächen u.ä. ha  142  111  673  119  125

Beseitigte Anlagen
  linienhaft - Windschutzstreifen, Baumreihen, 

Eingrünungen, Begleitpflanzungen 
an Wegen und Gewässern u.ä. km  4  1  12  1  1

- Feldraine, Steinriegel, Hangstufen
(Terrassen), Bodenwälle, Rand- und 
Saumstreifen, Böschungen u.ä. km  2  2  0  2  0

  flächenhaft - Gehölzgruppen, Feldgehölze 
(ohne Aufforstungen), Vogelschutz- Anzahl  2  32  14  17  6
gehölze, Baumgruppen u.ä. ha  0  4  0  3  2

- sonstige ökologisch wertvolle Flä-
chen (Feuchtflächen, Trockenrasen), 
Felsen, geomorphologische Struk-
turen, Quellen, Einzelschöpfungen Anzahl  -   -   -   -   -  
der Natur, Abbauflächen u.ä. ha  -   -   -   -   -  

- Naturschutz- und Landschaftsschutz-
gebiete, National- und Naturparks, 
Naturdenkmäler und geschützte Land- 
schaftsbestandteile (§ 12 BNatSchG) 
sowie nicht geschützte Gebiete oder
Objekte einschließlich Bau-, Kultur-
und Bodendenkmäler sowie anderer
ökologisch wertvoller Flächen Anzahl  520  286  157  220  178
oder Objekte ha  540  348  528  220  251

Q u e l l e: BLE (414), BMEL (812).

Durchgeführte Maßnahmen 
innerhalb von Bodenordungsverfahren

 nach FlurbG und LwAnpG

Mitwirkung bei der Sicherung erhaltungswürdiger Gebiete und Objekte (Bodenmanagement, 
Eigentums- und langfristige Pachtsicherungs- sowie Unterhaltungs- und Nutzungsregelungen)1)

3020510

1) Bis 2012 wurden davon 10 300 ha im Bundesland Brandenburg für den Nationalpark "Unteres Odertal" ausgewiesen.
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III. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte

V o r b e m e r k u n g e n :  Die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte wurde bis 1978/79 im 
zweijährigen Abstand im Oktober und April erhoben. Von 1980 bis 1993 erfolgte die Feststellung der 
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft jährlich mit dem Berichtsmonat April. Ab 1993, in den neuen Ländern 
ab 1995, wurde die Arbeitskräfte erhebung nur noch alle 2 Jahre durchgeführt, wobei für die Zwischenjahre 
die Zahl der Arbeitskräfte auf aggregierter Ebene geschätzt wird. 
 Die Zahlen der in den landwirtschaftlichen Betrieben beschäf tigten Personen ergeben kein genaues 
Bild über die tatsächliche Arbeitsleistung in der Land wirtschaft, da viele Personen nicht vollbeschäftigt 
sind. In den Tabellen wird daher zusätzlich eine Umrechnung auf betriebliche Arbeitskrafteinheiten 
(AKEinheiten) gebracht.
 Eine Reihe von Änderungen in der Methodik der Erhebung schränken die zeitliche Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse der jüngeren Jahre ein:
•	Ab 1997 werden Arbeitskräfte in Personengesellschaften den familienfremden Arbeitskräften 

zugerechnet, da nur Einzelunternehmen als Familienunternehmen geführt werden und damit über 
Familienarbeitskräfte verfügen. Die entsprechenden Angaben sind mit den Vorjahren nicht vergleichbar.

•	Ab der Landwirtschaftszählung 1999 wurde die untere Erfassungsgrenze auf 2 ha LF angehoben. 
Betriebe mit weniger als 2 ha LF wurden nur noch erfasst, wenn festgelegte Mindestgrößen aus
gewählter Tierkategorien oder Spezialkulturen erreicht bzw. überschritten werden. Die Gesamtzahl der 
Arbeitskräfte (ohne Saison arbeits kräfte) ist deshalb mit den zurückliegenden Jahren nur für Betriebe ab 
2 ha LF vergleichbar. Zugleich wurde zum verbesserten Nachweis der nichtständigen familienfremden 
Arbeitskräfte (Saisonarbeitskräfte) der Erhebungs zeitraum von vier Wochen im April auf ein Jahr 
erweitert. Die Angaben für Saison arbeitskräfte sind mit den Vorjahren nicht vergleichbar.

•	Ab der Agrarstrukturerhebung 2003 umfasst der Berichtszeitraum für alle Personen einheitlich 
12 Monate (vom Mai des Vorjahres bis zum April des jeweiligen Berichtsjahres). Die im Betrieb 
geleisteten Arbeitszeiten werden für alle Personengruppen (außer Saisonarbeitskräfte) einheitlich in 
fünf Arbeitszeitgruppen erfasst, was insbesondere die Umrechnung in Arbeitskrafteinheiten beeinflusst. 
Bei der Umrechnung in Arbeitskrafteinheiten entfallen zudem in Anpassung an die Vorgehensweise 
auf EUEbene die bisherigen altersbedingten Abzüge für mithelfende Familien angehörige unter 16 
und über 65 Jahren. Die Ergebnisse zur Zahl der Arbeitskräfte sind nur eingeschränkt, die Zahl der 
Arbeitskrafteinheiten nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

•	Ab der Landwirtschaftszählung 2010 wurden die unteren Erfassungsgrenzen landwirtschaftlicher 
Betriebe weiter erhöht (siehe Vorbemerkungen zu Kap. C.I.). Ferner wurde das Erhebungskonzept 
umgestellt, um differenziertere Daten zur Art der Beschäftigung zu gewinnen. Zugleich wird, wie 
bis zum Jahr 2001, die Arbeitszeit mit einer genauen Wochenstundenzahl erhoben. Durch diese 
Änderungen sowie weitere Änderungen bei der Umrechnung in Arbeitskrafteinheiten (u.a. Definition 
einer vollbeschäftigten Person ab einer Arbeitszeit von einheitlich 40 Wochenstunden) sind die meisten 
Ergebnisse mit den Vorjahren nicht oder nur eingeschränkt vergleichbar.

26. Ländliche Wege, Gewässer und Bodenschutz 
 nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)   

 und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)   
Durchgeführte Maßnahmen Einheit 2016 2017 2018

Ländlicher Wegebau 1)

angelegt km  785  732  872
beseitigt km  137  113  113

Gewässerbau Gräben angelegt km  26  25  215
Gräben beseitigt km  6  3  6
Renaturierung von Fließgewässern km  4  2  6
Seen, Teiche, Weiher und Rückhaltebecken Anzahl  105  46  59
 u.a. flächenhafte Gewässer ha  8  9  13

Beseitigung bodenstruktureller Nachteile ha  58  112  394

Q u e l l e: BLE (414), BMEL (812).

1) Ohne infrastrukturelle Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung, die außerhalb des FlurbG und LwAnpG
gefördert wurden; siehe Tabelle 24.

3020610
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27. Arbeitskräfte und Arbeitsleistung in der Landwirtschaft  
1 000

Familienarbeitskräfte einschl.
Betriebsinhaber

Nicht-
zusam- davon ständige

men voll- teil- voll- teil- Arbeits-
beschäftigt beschäftigt beschäftigt beschäftigt kräfte1) insgesamt

AK-
Einheiten

1970 2 475,8  877,9 1 597,9  130,6  83,1   47,5  101,4 2 707,8 1 525,6
1980 1 827,9  497,4 1 330,5  92,9  71,0   21,9  85,3 2 006,1  986,7
1990 1 411,8  373,4 1 038,4  84,6  55,5   29,1  73,3 1 569,7  748,7
1995 1 099,2  277,6  821,6  72,0  50,7   21,3  77,2 1 248,4  571,1
1997  999,8  246,7  753,1  92,8  61,1   31,7  73,2 1 165,8  534,8
1999  901,7  222,4  679,3  99,1  65,3   33,7  267,4 1 268,2  499,6
2001  822,1  198,5  623,6  99,0  64,4   34,6  240,0 1 161,1  456,0
2003  782,6  198,6  584,0  103,0  57,9   45,1  251,0 1 136,5  483,5
2005  743,8  193,0  550,8  103,4  57,0   46,4  264,1 1 111,3  458,5
2007  689,3  176,9  512,4  106,4  55,5   50,9  296,3 1 092,0  434,8
2010  526,0  183,8  342,0  112,3  54,7   57,7  290,2  928,2  445,3
2013  477,0  169,9  307,1  121,2  59,9   61,1  273,2  871,4  425,5
2016  421,8  151,6  270,0  126,6  63,7   63,1  244,6  793,0  395,7

1995  47,8  11,6  36,2  106,2  96,1   10,1  7,4  161,4  127,3
1997  42,2  9,1  33,1  100,3  90,2   10,1  7,4  149,9  115,6
1999  39,1  9,1  30,0  96,9  85,7   11,2  32,9  168,8  112,8
2001  38,0  8,7  29,3  89,6  78,2   11,4  34,1  161,7  105,4
2003  40,1  10,6  29,5  88,4  72,8   15,7  38,2  166,8  104,9
2005  38,9  10,2  28,7  84,0  68,1   15,9  42,2  165,1  100,6
2007  39,3  10,0  29,3  80,2  63,0   17,2  40,0  159,4  94,9
2010  28,7  10,3  18,5  79,9  64,1   15,8  39,0  147,6  97,6
2013  27,0  9,7  17,2  78,7  62,9   15,7  40,0  145,7  94,7
2016  25,9  9,4  16,3  76,9  60,8   16,3  40,5  143,3  92,4

1995 1 147,1  289,2  857,9  178,1  146,8  31,3  84,6 1 409,8  698,4
1997 1 042,0  255,8  786,2  193,1  151,3  41,8  80,6 1 315,7  650,4
1999  940,8  231,5  709,3  195,9  151,0  44,9  300,3 1 437,0  612,3
2001  860,1  207,2  652,9  188,7  142,6  46,0  274,0 1 322,8  561,4
2003  822,7  209,3  613,4  191,4  130,6  60,7  289,2 1 303,3  588,3
2005  782,7  203,3  579,4  187,4  125,1  62,2  306,3 1 276,4  559,1
2007  728,6  186,9  541,7  186,6  118,5  68,1  336,3 1 251,4  529,7
2010  556,3  194,9  361,4  193,4  119,3  74,1  330,5 1 080,3  545,5
2013  505,6  180,5  325,1  200,7  123,4  77,3  314,3 1 020,5  522,7
2016  449,1  161,7  287,4  204,6  124,8  79,8  286,3  940,0  490,0

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

zusam-
men

Deutschland 3)

Neue Länder 

Jahr

Familienfremde Arbeitskräfte
Arbeits-
kräfte

Betriebliche
Arbeits-
leistungdavon 

Ständige Arbeitskräfte

Personen

Früheres  Bundesgebiet 2)

Anm.: In Betrieben der Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft (einschließlich Gartenbau-, aber ohne Forstbetriebe)
beschäftigt. Zu Änderungen der Methodik zwischen den Erhebungszeiträumen siehe Vorbemerkungen. Die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse ist teilweise beeinträchtigt.
1) Personen mit einem befristeten, auf weniger als sechs Monate abgeschlossenen Arbeitsvertrag (Saisonarbeitskräfte). - 2) Ab
2003 einschließlich Berlin. Ab 2010 ohne Stadtstaaten. - 3) Einschließlich Stadtstaaten.

3030100
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28. Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in den Betrieben  
nach Rechtsformen  

Betriebe der Rechtsform

Einzelunternehmen juristische Personen Personen-
gesellschaften 

1999 2010 2016 1999 2010 2016 1999 2010 2016

Früheres Bundesgebiet 1)

In 1 000 Personen
  Familienarbeitskräfte  901,7  525,8 421,8  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  45,1  45,8  52,3  9,7  8,3  9,2  44,3 58,3 65,3
   - nicht ständige  233,1  219,0  172,7  5,9  5,7  .   28,4 65,5 66,3

In 1 000 AK-Einheiten
  Familienarbeitskräfte  390,0  313,3  254,9  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  35,8  33,6  37,9  8,3  6,6  7,3  34,4 44,4 51,1
   - nicht ständige  26,1  33,6  29,6  0,8  1,0  .   4,2 12,9 13,7
AK-Einheiten je Betrieb  1,1  1,5  1,4  4,7  5,0  4,6  2,8 3,2 2,9
AK-Einheiten je 100 ha LF  4,3  4,0  3,5  10,2  7,1  7,2  4,7 4,0 3,4

Neue Länder 
In 1 000 Personen

  Familienarbeitskräfte  39,1  28,7 25,9  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  9,5  8,6  8,6  65,2  53,2  50,7  22,1 18,1 17,3
   - nicht ständige  9,7  12,7  11,0  13,0  14,0  12,6  10,2 12,3 16,7

In 1 000 AK-Einheiten
  Familienarbeitskräfte  16,6  16,5  15,1  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  8,7  7,3  7,2  62,8  49,7  47,4  20,2 16,0 15,3
   - nicht ständige  1,3  2,6  1,8  1,6  3,0  2,3  1,5 2,5 3,4
AK-Einheiten je Betrieb  1,1  1,5  1,4  20,5  14,9  13,5  6,9 5,8 5,6
AK-Einheiten je 100 ha LF  2,0  1,8  1,6  2,1  1,9  1,8  1,7 1,5 1,5

Deutschland 2)

In 1 000 Personen
  Familienarbeitskräfte  940,8  556,3  449,1  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  54,6  54,8  61,3  74,9  61,6  60,2  66,4 77,0 83,1
   - nicht ständige  242,8  232,8  184,8  18,9  19,7  18,3  38,6 78,0 83,2

In 1 000 AK-Einheiten
  Familienarbeitskräfte  406,6  331,0  270,9  .   .   .   .   .   .  
  Familienfremde Arbeitskräfte
   - ständige  44,5  41,3  45,6  71,1  56,5  54,8  54,6 60,9 66,7
   - nicht ständige  27,5  36,4  31,7  2,4  3,9  3,3  5,7 15,5 17,2
AK-Einheiten je Betrieb  1,1  1,5  1,4  14,5  11,9  10,6  3,6 3,6 3,2
AK-Einheiten je 100 ha LF  4,0  3,7  3,3  2,4  2,0  2,0  2,9 2,9 2,7

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Merkmal

Anm.: In Betrieben der Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft (einschließlich Gartenbau-, aber ohne Forstbetriebe)
beschäftigt. Zu Änderungen der Methodik zwischen den Erhebungszeiträumen siehe Vorbemerkungen. Die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse ist teilweise beeinträchtigt.
1) Ohne Stadtstaaten. - 2) Einschließlich Stadtstaaten.
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29. Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben   
 nach Betriebsgrößenklassen  

1 000 Personen
Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... bis unter ... ha Insgesamt

 5 - 10  10 - 20  20 - 50 50
und mehr

zusammen
ab 5 ha

einschl. Betriebe
unter 5 ha

Vollbeschäftigte Familienarbeitskräfte
1999  12,2  32,4  94,8  75,6  215,0  231,5
2003  11,1  28,1  73,1  78,9  191,3  209,3
2007  9,7  22,6  59,5  79,4  171,2  186,9
2010  9,9  24,9  62,0  87,2  184,0  194,9
2013  9,5  22,6  55,8  83,7  171,5  180,5
2016  8,6  19,7  46,6  78,5  153,4  161,7

darunter männlich
1999  9,9  27,7  83,7  68,2  189,5  202,5
2003  8,2  22,0  60,1  63,6  153,9  165,9
2007  7,4  17,7  49,4  68,5  143,0  154,9
2010  6,9  17,9  46,9  69,1  140,8  148,4
2013  6,5  16,0  42,5  66,2  131,3  137,8
2016  6,3  14,2  35,6  63,0  119,2  125,0

Teilbeschäftigte Familienarbeitskräfte
1999  130,5  153,1  166,4  84,7  534,7  709,3
2003  96,8  126,7  129,3  81,8  434,6  573,3
2007  85,1  117,7  118,5  95,1  416,4  541,7
2010  70,9  93,0  89,8  72,1  325,9  361,4
2013  63,5  84,7  80,4  67,1  295,8  325,1
2016  59,0  73,7  69,9  58,8  261,4  287,4

darunter männlich
1999  81,6  88,4  75,5  31,0  276,4  385,6
2003  59,5  73,1  60,8  32,3  225,8  310,3
2007  53,2  70,5  59,2  37,9  220,8  297,1
2010  47,7  60,8  51,2  32,5  192,2  213,3
2013  42,9  55,6  46,7  30,6  175,8  193,4
2016  40,8  50,5  42,9  27,9  162,1  177,9

1999  9,3  11,3  19,4  124,0  164,0  195,9
2003  9,0  10,4  17,9  120,3  157,6  191,4
2007  9,3  10,8  18,1  116,6  154,8  186,6
2010  10,0  12,0  19,3  124,2  165,5  193,4
2013  4,1  5,5  10,0  92,3  111,9  123,4
2016  3,9  5,5  10,2  93,5  113,1  124,8

1999  5,7  7,3  13,0  90,5  116,5  132,5
2003  5,5  6,6  11,7  87,3  111,1  128,0
2007  5,9  7,0  11,9  84,9  109,7  126,1
2010  5,9  7,5  12,6  90,1  116,0  128,9
2013  2,6  3,9  7,3  73,9  87,7  94,7
2016  2,7  4,0  7,4  75,1  89,2  96,6

1999  28,7  36,6  64,3  110,7  240,3  300,3
2003  22,5  31,3  56,2  133,6  243,5  289,2
2007  23,9  33,0  57,7  165,1  279,7  336,3
2010  22,7  35,7  57,2  172,2  287,8  330,5
2013  19,6  28,9  53,3  175,0  276,7  314,3
2016  15,8  26,1  48,5  173,4  263,8  286,3

1999  15,9  22,7  42,4  69,7  150,7  179,5
2003  13,8  20,3  36,2  81,0  151,3  175,1
2007  13,6  20,2  35,4  91,1  160,3  188,9
2010  12,8  23,6  33,3  90,1  159,8  180,9
2013  10,7  16,7  29,3  91,9  148,6  166,4
2016  9,2  15,5  26,8  94,8  146,3  156,9

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

Nichtständige familienfremde Arbeitskräfte 1) (zusammen)

darunter männlich

Vollbeschäftigte familienfremde Arbeitskräfte

darunter männlich

Ä
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Anm.: Zu Änderungen der Methodik zwischen den Erhebungszeiträumen siehe Vorbemerkungen. Die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse ist teilweise beeinträchtigt.
1) Dies sind Personen mit einem befristeten, auf weniger als sechs Monate abgeschlossenen Arbeitsvertrag
(Saisonarbeitskräfte).
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30. Altersgliederung der Familienarbeitskräfte   
Alter von … bis … Jahren

15 25 35 45 55 65 und
bis 24 bis 34 bis 44 bis 54 bis 64 mehr

1 000

Vollbeschäftigte Betriebsinhaber
1999  176 0,6 13,7 29,2 28,2 25,5 2,8
2003  161 0,5 9,9 32,5 32,5 21,6 2,9
2005  155 0,4 7,4 30,4 34,2 23,2 4,4
2007  144 0,3 6,0 28,0 35,8 25,4 4,4
2010  132 0,3 5,1 23,8 38,3 29,1 3,4
2013  124 0,2 4,7 18,4 38,9 32,6 5,2
2016  114 0,3 4,7 15,6 37,8 34,4 7,2

Teilbeschäftigte Betriebsinhaber
1999  264 1,4 16,4 29,3 24,3 20,6 7,9
2003  227 1,0 12,2 32,2 29,2 17,1 8,2
2005  211 0,7 9,4 31,0 30,9 18,5 9,3
2007  202 0,6 8,1 28,8 32,8 20,0 4,0
2010  141 0,8 7,8 26,3 35,4 23,2 6,5
2013  133 0,8 7,0 21,1 37,0 26,6 7,5
2016  130 0,7 7,3 18,3 35,9 28,7 9,0

Vollbeschäftigte mitarbeitende Familienangehörige
männlich

1999  33 12,8 28,1 8,3 4,1 15,8 27,7
2003  20 13,5 31,3 12,9 6,2 11,9 21,1
2005  20 12,4 29,4 12,4 6,5 8,0 27,4
2007  19 11,9 29,7 13,0 7,0 7,0 25,4
2010  24 14,3 24,7 10,1 8,4 10,8 31,7
2013  22 14,5 26,8 10,0 7,7 10,0 30,9
2016  19 12,8 26,1 9,6 8,0 10,1 33,5

weiblich
1999  23 1,3 11,5 24,9 28,6 25,4 7,9
2003  28 1,3 9,0 31,0 34,7 18,7 5,0
2005  28 2,2 7,5 27,2 35,5 20,8 6,8
2007  24 1,2 5,8 25,6 38,8 35,1 6,2
2010  39 1,1 5,2 21,3 41,6 25,0 5,9
2013  35 1,1 4,3 16,9 42,0 28,3 7,1
2016  29 0,7 5,2 14,3 40,9 31,1 7,7

Teilbeschäftigte mitarbeitende Familienangehörige
männlich

1999  154 11,9 17,5 7,5 4,3 13,4 33,0
2003  128 10,9 13,2 7,6 5,5 11,1 39,8
2005  129 11,7 13,3 7,6 5,4 8,1 42,6
2007  121 12,1 13,1 7,7 5,6 5,7 42,6
2010  90 21,0 14,9 8,5 7,4 8,4 39,9
2013  77 19,5 15,9 8,2 7,5 8,6 40,3
2016  65 18,4 18,4 7,9 8,2 9,6 37,7

weiblich
1999  291 2,6 13,4 24,2 20,2 22,6 14,2
2003  258 2,5 10,8 27,0 23,7 17,5 15,5
2005  240 2,8 8,6 25,6 25,4 15,6 18,8
2007  219 2,8 7,9 24,1 27,3 22,4 17,9
2010  131 4,4 7,7 22,6 30,5 19,1 15,8
2013  116 4,6 7,4 18,2 32,2 22,1 15,4
2016  92 4,3 7,7 16,1 32,0 25,1 14,7

1999  941 3,7 15,4 23,3 19,9 20,9 13,7
2003  823 3,2 11,8 26,3 24,0 17,1 14,6
2005  783 3,4 9,9 24,7 25,2 16,6 17,1
2007  729 3,4 8,9 23,3 26,8 17,7 16,8
2010  556 5,4 8,8 20,9 29,7 20,8 14,4
2013  506 5,0 8,6 17,0 31,0 23,7 14,7
2016  449 4,4 9,0 15,0 30,8 26,0 14,8

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr
Personen

Anteil in %

Familienarbeitskräfte zusammen

Anm.: Zu Änderungen der Methodik zwischen den Erhebungszeiträumen siehe Vorbemerkungen. Die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse ist teilweise beeinträchtigt. Fachserie 3 Reihe 2.1.8.

3030800

45Landwirtschaftliche Arbeitskräfte

C



 31. Aufwendungen und Leistungen   
 für die soziale Sicherheit in der Landwirtschaft   

a. Alterssicherung der Landwirte   

Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Personenkreis in 1 000
Versicherte 1)  246,1  241,2  232,7  224,0  214,4  204,5  196,2  188,7
davon Weiterentrichter und 
   Weiterversicherte  0,8  0,6  0,5  0,4  0,3  0,3  0,2  0,1
Leistungsempfänger 2)   613,5  609,7  605,8  602,7  598,3  595,5  587,7  578,7

Einnahmen in Mill. €
Beiträge der Landwirtschaft   642,6  640,5  606,4  600,4  590,2  574,5  561,8  550,6
Bundesmittel 2 212,2 2 194,2 2 195,9 2 174,5 2 168,5 2 221,3 2 251,8 2 260,4

Leistungen in Mill. €
Geldleistungen 2) 2 693,2 2 673,0 2 650,5 2 620,4 2 624,9 2 661,6 2 680,4 2 676,9
Rehabilitationsmaßnahmen 
  Betriebs- u. Haushaltshilfe   28,4  26,7  26,6  24,6  25,5  24,1  24,3  24,0
Beitragszuschüsse  63,0  59,4  47,4  39,7  35,2  33,9  36,0  35,1

b. Landabgaberente 3)

Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empfänger von 
   Landabgaberente 11 920 10 535 9 194 7 979 6 822 5 843 4 927 4 193 
Bundesmittel
   Millionen €  39,0  34,8  30,7  27,0  23,3  20,2  15,3  14,5 

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 47.
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 Noch: 31. Aufwendungen und Leistungen   
für die soziale Sicherheit in der Landwirtschaft   

c. Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 4)     

Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empfänger von 
 Produktionsaufgaberente  329  317  287  281  242  192  158  105 
 Ausgleichsgeld  0  0  0  0  0  0  0  0 

Bundesmittel
  Millionen €  2,6  2,3  2,3  2,3  2,1  1,8  1,5  1,2 

d. Krankenversicherung der Landwirte  
Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personenkreis in 1 000
Aktive Mitglieder  231,5  228,0  224,8  220,4  215,9  210,6  205,2  200,7 
Rentner  329,6  323,1  316,2  310,5  304,4  299,2  292,5  284,8 

Einnahmen in Mill. €
Beiträge der Landwirtschaft  698,6  658,4  652,2  680,4  697,0  718,4  717,6  727,8 
Bundesmittel 5) 1 215,0 1 225,7 1 252,6 1 357,0 1 371,1 1 351,1 1 330,8 1 368,0 
Beiträge aus Renten 6)  268,8  267,7  266,8  276,0  289,5  295,2  305,0  303,3 

Leistungen in Mill. €
Aktive Mitglieder  622,2  602,0  642,1  637,0  637,3  647,6  649,4  655,3 
Rentner 1 579,8 1 585,0 1 627,0 1 658,5 1 714,6 1 730,5 1 738,0 1 758,2 

e. Landwirtschaftliche Unfallversicherung
Mill. €

Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Beiträge der Landwirtschaft   572,7  571,8  671,3  743,3  760,4  682,6  682,6  716,8
Bundesmittel  200,0  175,0  150,0  125,0  100,0  178,0  178,0  178,0
Leistungen   724,1  709,1  710,3  725,0  732,0  737,8  756,7  768,1

f. Soziale Sicherung der Arbeitnehmer 
Mill. €

Gliederung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zuschüsse aus Bundesmitteln 
   zur Zusatzversorgung 7)  26,6  26,8  27,1  28,0  28,5  29,6  30,4  31,3

   Q u e l l e: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, BMEL (724). 

1) Landwirte, mitarbeitende Familienangehörige und freiwillig Versicherte. - 2) Renten, Überbrückungsgeld, Übergangshilfe;
ohne Beitragszuschüsse. - 3) Neufälle nur noch, wenn Flächenabgabe bis 31.12.1983 vollzogen; seit 1969 abgegebene Fläche:
682 280 ha. - 4) Neufälle nur noch, wenn Voraussetzungen bis 31.12.1996 erfüllt; seit 1989 insgesamt stillgelegte und
abgegebene Fläche: 543 700 ha. - 5) Für die Krankenversicherung der Rentner. - 6) Einschließlich Versorgungsbezüge (hierzu
gehören auch Beiträge aus Renten der Alterssicherung der Landwirte) und Arbeitseinkommen. - 7) Bundeszuschüsse zu den
Ausgleichsleistungen an ehemalige land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer.
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IV. Bildung 
32. Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft

Jugendliche in Ausbildung

männlich weiblich zusammen

2009 Landwirt/-in 8 156 1 061 9 217 3 384 
2010 7 914  957 8 871 3 306 
2011 7 611  921 8 532 3 216 
2012 7 548  948 8 496 3 105 
2013 7 704 1 026 8 730 3 060 
2014 8 010 1 119 9 126 3 000 
2015 8 232 1 224 9 453 3 255 
2016 8 190 1 299 9 489 3 333 
2017 7 932 1 374 9 309 3 540 
2018 7 467 1 470 8 937 3 690 
2009 Fachkraft Agrarservice  513  10  523  81 
2010  549  12  561  150 
2011  573  12  585  150 
2012  579  9  588  186 
2013  594  12  603  195 
2014  633  12  645  207 
2015  696  12  705  192 
2016  681  18  699  210 
2017  657  15  672  243 
2018  648  24  672  219 
2009 Tierwirt/-in  777  745 1 522  389 
2010  678  681 1 359  456 
2011  549  576 1 125  453 
2012  501  489  987  366 
2013  495  435  930  285 
2014  483  447  930  249 
2015  441  492  930  243 
2016  390  447  837  234 
2017  387  423  810  231 
2018  420  396  819  237 
2009 Pferdewirt/-in 2)  369 1 735 2 104  584 
2010  294 1 593 1 884  612 
2011  285 1 533 1 818  606 
2012  246 1 476 1 722  519 
2013  249 1 425 1 674  507 
2014  252 1 386 1 635  513 
2015  240 1 383 1 626  501 
2016  207 1 392 1 599  510 
2017  210 1 374 1 587  492 
2018  213 1 377 1 587  498 
2009 Fischwirt/-in  238  7  245  35 
2010  231  6  237  87 
2011  234  6  240  63 
2012  210  3  213  69 
2013  225  6  228  54 
2014  216  3  219  72 
2015  207  6  213  57 
2016  198  6  207  51 
2017  177  15  189  66 
2018  171  15  189  63 

Fußnoten siehe Seite 51. Fortsetzung Seite 49.

Berichts-
jahr 1) Berufsbezeichnung

Prüflinge mit 
bestandener 
Abschluss-

prüfung
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48 C. Landwirtschaft



Noch:  32. Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft

Jugendliche in Ausbildung

männlich weiblich zusammen

2009 Hauswirtschafter/-in  3  256  259  36 
2010  3  225  228  117 
2011 -  213  213  93 
2012 -  183  183  102 
2013 -  159  159  84 
2014 -  144  144  78 
2015  3  138  141  57 
2016  6  123  132  69 
2017  3  129  132  54 
2018  3  117  120  51 
2009 Winzer/-in 3)  749  150  899  190 
2010  756  156  912  237 
2011  690  186  876  234 
2012  681  201  882  288 
2013  657  201  858  309 
2014  684  195  879  264 
2015  711  198  909  285 
2016  711  192  906  246 
2017  717  237  957  300 
2018  627  189  816  315 
2009 Gärtner/-in 13 622 3 579 17 201 4 406 
2010 12 867 3 372 16 239 5 097 
2011 12 219 3 054 15 273 4 593 
2012 11 439 2 778 14 217 4 128 
2013 10 518 2 631 13 149 4 002 
2014 10 221 2 586 12 804 3 879 
2015 10 086 2 475 12 561 3 696 
2016 9 816 2 439 12 264 3 537 
2017 10 137 2 421 12 555 3 381 
2018 10 545 2 430 12 975 3 390 
2009 Forstwirt/-in 1 818  93 1 911  381 
2010 1 719  87 1 809  600 
2011 1 695  81 1 779  621 
2012 1 680  78 1 755  582 
2013 1 635  96 1 731  576 
2014 1 575  102 1 677  573 
2015 1 545  111 1 656  534 
2016 1 536  120 1 656  567 
2017 1 572  132 1 704  540 
2018 1 575  135 1 710  552 
2009 Revierjäger/-in  45  2  47 . 
2010  48  3  48  18 
2011  42  3  48  12 
2012  36  6  42  24 
2013  63  3  66  9 
2014  63 -  63  27 
2015  63 -  66  15 
2016  63 -  66  27 
2017  48  3  51  18 
2018  39  3  42  27 

Fußnoten siehe Seite 51. Fortsetzung Seite 50.

Berichts-
jahr 1) Berufsbezeichnung

Prüflinge mit 
bestandener 
Abschluss-

prüfung
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Noch: 32. Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft

Jugendliche in Ausbildung

männlich weiblich zusammen

2009 Molkereifachmann/-frau  672  154  826  193 
2010 Milchtechnologe/-technologin  411  105  516  255 
2011  543  162  702  195 
2012  540  159  699  207 
2013  516  165  681  213 
2014  552  174  723  216 
2015  579  177  756  225 
2016  612  177  789  231 
2017  582  180  762  225 
2018  573  180  753  261 
2009 Laborantenberufe 4)  112  442  554  65 
2010  87  405  492  153 
2011  99  399  498  150 
2012  108  402  510  165 
2013  117  393  510  171 
2014  114  399  513  129 
2015  108  384  492  171 
2016  111  372  483  168 
2017  135  375  510  138 
2018  132  354  486  153 
2013 Pflanzentechnologe/-technologin  5  10  15 - 
2014  21  30  48 - 
2015  33  51  81  3 
2016  42  51  93  21 
2017  48  57  105  27 
2018  51  57  108  30 
2009 Landwirtschaftsfachwerker/-in  394  47  441  98 
2010   (§66 BBiG) 3)  366  45  408  129 
2011  393  33  423  111 
2012  369  27  399  120 
2013  390  33  423  111 
2014  381  42  426  111 
2015  384  51  438  129 
2016  402  63  462  114 
2017  489  63  558  183 
2018  375  57  432  135 
2009 Gartenbaufachwerker/-in 4 103 1 095 5 198 1 343 
2010  (§66 BBiG) 5) 3 771 1 038 4 812 1 443 
2011 3 504  924 4 422 1 326 
2012 3 186  801 3 987 1 296 
2013 3 018  729 3 753 1 158 
2014 2 844  693 3 537 1 101 
2015 2 754  678 3 435  996 
2016 2 556  621 3 180  966 
2017 2 355  594 2 952  912 
2018 2 253  561 2 817  861 

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 51.

Berichts-
jahr 1) Berufsbezeichnung

Prüflinge mit 
bestandener 
Abschluss-

prüfung
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Noch: 32. Berufsbildung in der Land- und Forstwirtschaft

Jugendliche in Ausbildung dar. 

männlich weiblich zusammen

Ausbildungs-
regelungen 
nach  § 66 

BBiG
2009 Werker/-in in der  31  1  32 . 
2010 Forstwirtschaft  30  3  30  6 
2011 (§66 BBiG) 3)  33 -  33  12 
2012  24 -  24  12 
2013  18 -  18  6 
2014  9 -  9  12 
2015  12 -  12  6 
2016  15 -  15 - 
2017  12 -  12  3 
2018  6 -  6  6 

2009 Werker/-in in der Pferde-  12  38  50 . 
2010   wirtschaft (§66 BBiG) 3)  15  33  48  15 
2011  18  42  57  12 
2012  15  39  54  18 
2013  15  36  54  12 
2014  12  36  45  12 
2015  9  33  42  15 
2016  9  27  33  15 
2017  9  21  30  9 
2018  6  21  30  12 
2009 Ausbildungsberufe 31 614 9 415 41 029 5 721 12 111 
2010   der Land- und 29 892 8 772 38 667 5 298 12 684 
2011   Forstwirtschaft 28 482 8 142 36 624 4 935 11 844 
2012   und Fischerei 27 165 7 602 34 764 4 464 11 184 
2013   zusammen 26 220 7 365 33 585 4 248 10 746 
2014 26 070 7 371 33 441 4 017 10 443 
2015 26 097 7 413 33 510 3 927 10 374 
2016 25 557 7 347 32 904 3 690 10 296 
2017 25 479 7 419 32 898 3 552 10 359 
2018 25 107 7 389 32 493 3 285 10 500 

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Berichtsjahr1) Berufsbezeichnung

Prüflinge mit 
bestandener 
Abschluss-

prüfung

Anm.: Zur Wahrung der statistischen Geheimhaltung werden alle Angaben vom Statistischen Bundesamt auf ein Vielfaches
von 3 gerundet. Insgesamtwerte können deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen
1) Stand: 31. Dezember. - 2) Einschl. Pferdewirt/in (Monoberuf) und Pferdewirt/in (ohne FR-Angabe).
3) Einschl. Helfer und Fachpraktiker. - 4) Landwirtschaftliche(r) und Milchwirtschaftliche(r) Laborant/-in. - 5) Einschl.
Werker bzw. Fachwerker und Helfer im Gartenbau.
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33. Meisterausbildung in der Land- und Forstwirtschaft
Prüflinge mit bestandener Meisterprüfung 1)

Berufsbezeichnung 2006 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Landwirt/-in  592  413  528  660  669  645  687 1 005  747  720
Fachkraft Agrarservice  -   -   -   33  15  30  39  48  42  48
Tierwirt/-in  23  -   45  3  18  18  42  18  30  -  
Pferdewirt/-in  96  80  108  63  96  102  81  90  24  51
Fischwirt/-in  23  -   9  18  12  12  15  18  6  15
Hauswirtschafter/-in  82  96  45  105  60  66  54  42  51  63
Winzer/-in  32  15  30  21  27  27  24  30  33  30
Gärtner/-in  476  297  480  648  555  636  600  618  582  678
Forstwirt/-in  72  15  72  24  63  75  60  48  51  60
Revierjäger/-in  3  13  9  15  9  18  -   -   3  -  
Molkereimeister/-in  41  -   39  21  51  60  45  39  45  69
Laborantenberufe 2)  14  -   18  24  21  15  24  15  21  18

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

3040120

Anm.: Stichtag 15. November.
1) Für 2007 und 2008 liegen keine Daten vor. - 2) Landwirtschaftliche(r) und Milchwirtschaftliche(r) Laborant/-in.

 34. Landwirtschaftliche Berufsbildung der Betriebsleiter 
 nach Rechtsform des Betriebes

2016 1)

1 000 Personen

Haupt- Neben-
erwerbs- erwerbs-
betriebe betriebe

Landwirtschaftliche Berufsbildung
Personen mit landwirtschaftlicher
Berufsbildung  mit Abschluss

 153,8   97,6   56,2   22,2   4,6  
davon
- Berufsschule/Berufsfachschule  14,5   7,1   7,4   0,7   0,1  
- Berufsausbildung/Lehre  40,9   21,8   19,1   3,0   0,4  
- Landwirtschaftsschule  30,5   20,8   9,7   2,7   0,1  
- Fortbildung zum Meister, Fachagrarwirt  33,1   25,6   7,4   6,9   0,6  
- Höhere Landbauschule,  

  Technikerschule, Fachakademie  20,7   14,9   5,7   4,7   0,4  
- Fachhochschule, Ingenieurschule 3)  6,7   3,8   3,0   2,1   1,1  
- Universität, Hochschule 4)  7,4   3,6   3,8   2,1   1,8  

 

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

insgesamt

Merkmal
Einzelunternehmen 

Zusammen

Personen-
gesell-

schaften 2)

Juristische 
Personen

Betriebsleiter in Betrieben der Rechtsform

1) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. Jeweils höchste Berufsbildungsstufe. - 2) Bei mehreren Betriebsleitern wurde
jeweils nur eine Person in die Auswertung einbezogen. - 3) Bachelor, Diplom (FH), Ingenieurschule, Studium mit weniger als
4 Jahren Regelstudienzeit. - 4) Diplom, Master, Promotion, Studium mit mindestens 4 Jahren Regelstudienzeit.

3040270
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weib-   
lich

Erstse-
mester

weib-   
lich

Erstse-
mester

weib-   
lich

Erstse-
mester

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Agrar-, Forst- und  
Ernährungswissenschaften, 
Veterinärmedizin insg. 1) 63 253 36 975 10 105 63 579 37 166 10 058 62 985 36 948 9 708
darunter
   Studienbereich Landespflege/
      Umweltgestaltung 6 132 3 443  972 6 015 3 431  908 6 030 3 511  920
  davon
      Universitäten 2 583 1 636  383 2 458 1 578  321 2 461 1 619  326
      Fachhochschulen 3 549 1 807  589 3 557 1 853  587 3 569 1 892  594
 Studienfach Agrarwissen-
      schaft/Landwirtschaft 17 648 8 586 2 677 17 436 8 456 2 709 17 000 8 216 2 569
   davon
      Universitäten 12 616 6 587 1 759 12 320 6 420 1 730 11 844 6 157 1 625
      Fachhochschulen 5 032 1 999  918 5 116 2 036  979 5 156 2 059  944
  Studienbereich Tiermedizin/
  Veterinärmedizin 8 030 6 757 1 031 7 946 6 693  994 7 967 6 697 1 069
   davon
      Universitäten 8 030 6 757 1 031 7 946 6 693  994 7 967 6 697 1 069
   Studienfach Gartenbau 2 064  872  362 2 335 1 011  394 2 305  989  310
   davon
      Universitäten  950  428  149 1 157  549  183 1 043  483  91
      Fachhochschulen 1 114  444  213 1 178  462  211 1 262  506  219
   Studienfach Lebensmittel-
        technologie 4 584 2 659  887 4 483 2 577  823 4 257 2 481  725
   davon
      Universitäten 1 046  728  166  943  653  130  902  634  144
      Fachhochschulen 3 538 1 931  721 3 540 1 924  693 3 355 1 847  581
   Studienbereich Forstwissen-
      schaft/Holzwirtschaft 6 858 2 337 1 162 6 976 2 401 1 190 7 114 2 507 1 197
   davon
      Universitäten 4 437 1 649  703 4 518 1 686  718 4 602 1 758  702
      Fachhochschulen 2 421  688  459 2 458  715  472 2 512  749  495
   Studienbereich Ernährungs- 
      und Haushaltswissen-
      schaften 11 964 9 836 2 070 12 278 10 075 2 066 12 268 10 059 1 967
   davon
      Universitäten 6 933 5 841 1 189 7 253 6 099 1 263 7 323 6 129 1 191
      Fachhochschulen 5 031 3 995  881 5 025 3 976  803 4 945 3 930  776

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

insge-   
samt

darunter
Studierende an Hochschulen

35. Studierende der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften,
Veterinärmedizin

ausgewählte Studienbereiche 
bzw. Studienfächer

insge-   
samt

darunter
insge-   
samt

darunter

Anm.: Studierende an Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen (einschließlich 
Verwaltungsfachhochschulen) im Wintersemester.  
1) Ab dem WS 2015/2016 wird durch die Neustrukturierung der Fächergruppensystematik das Studienfach 
"Tiermedizin/Veterinärmedizin" in der Fächergruppe Agrar- Forst- und Ernährungswissenschaften nachgewiesen.

3040500
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V. Maschinen und technische Einrichtungen 
in der Landwirtschaft

Vo r b e m e r k u n g e n :  Die Daten für die Ackerschlepper in Tab. 37 sind mit Angaben für ältere Jahre 
nur bedingt vergleichbar. Die ab dem 1. Januar 2009 geltende Systematik der Wirtschaftszweige bzw. 
Haltergruppen erlaubt die Ausweisung der Fahrzeuge in der Landwirtschaft ohne Fischerei nicht mehr. Der 
Fahrzeugbestand enthält (seit der Zählung zum 1. Januar 2008) den „fließenden Verkehr“ einschließlich 
der Saisonkennzeichen, keine vorübergehenden Stilllegungen.

36. Produktion und Absatz von Ackerschleppern und Landmaschinen
 Mill. € 1) 2)

a. Produktion im Maschinenbau insgesamt  

2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maschinenbau insges. 124 166 194 490 195 044 199 296 201 168 204 058 214 887 225 070 
dar. Ackerschlepper- und
   Landmaschinen 3) 4 671 9 377 9 675 9 467 9 091 8 697 9 815 10 555 
dgl. in % 3,8 4,8 5,0 4,8 4,5 4,3 4,6 4,7 

b. Wert der Produktion nach Inlandsabsatz und Export 4)

Gliederung 2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ackerschlepper 1 592,9 3 564,3 4 130,0 3 511,7 3 434,2 3 322,0 3 661,0 3 985,7
Landmaschinen 1 911,1 4 090,8 4 258,0 4 169,0 3 942,5 3 860,9 4 213,4 4 642,6
Zusammen 3 504,0 7 655,1 8 388,0 7 680,7 7 376,6 7 182,9 7 874,4 8 628,3

Ackerschlepper  510,4  943,8 1 083,5  964,9  871,8  783,9  925,3 1 040,0
Landmaschinen  781,9 1 193,4 1 180,0 1 204,0 1 173,7 1 073,8 1 090,5 1 230,1
Zusammen 1 292,3 2 137,2 2 263,5 2 168,9 2 045,5 1 857,7 2 015,9 2 270,1

Ackerschlepper 1 082,5 2 620,5 3 046,4 2 546,8 2 562,4 2 538,1 2 735,7 2 945,7
Landmaschinen 1 129,2 2 897,4 3 078,0 2 965,1 2 768,8 2 787,1 3 122,9 3 412,5
Zusammen 2 211,7 5 517,9 6 124,4 5 511,9 5 331,2 5 325,2 5 858,5 6 358,2
in % des Absatzes  63,1  72,2  73,0  71,8  72,3  74,1  74,4  73,7

Q u e l l e: VDMA Landtechnik, BMEL (715).

Wirtschaftszweig

Absatz insgesamt

Inlandsabsatz 5)

Export

3050410

1) Ohne Fahrzeugbau. In Betrieben von Unternehmen ab 20 Beschäftigte. - 2) Ohne Umsatzsteuer. - 3) Einschl. der
Fachzweige landwirtschaftliche Transport- und Fördermittel, Forstwirtschaft und Innenwirtschaft. - 4) Wertangaben ohne
Umsatzsteuer nur für die Mitglieder des VDMA. - 5) Diese Angaben sind aus verschiedenen Gründen nicht identisch mit den
Angaben über die Betriebsausgaben der Landwirtschaft für Ackerschlepper und Landmaschinen.
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37. Ackerschlepper    
Neuzulassungen, Besitzumschreibungen und Bestand   

 Stück

Motorleistung von ... bis ... kW 
Jahr

bis 25 26-37 38-59 60-74 75-89 90  und  
mehr

Neuzulassungen 1)

1995 1 360 1 046 7 090 6 415 2 293 5 698  23 902
2000 1 924  825 4 934 5 185 2 653 8 294  23 815

Besitzumschreibungen 1)

1995 4 157 7 809 19 551 8 044 2 477 3 699  45 737
2000 5 237 8 453 19 148 8 368 2 886 5 895  49 987

Bestand 2)

1995 104 415 218 111 423 594 142 964 36 129 43 926  969 139
1999 121 522 221 728 430 699 156 875 44 318 68 999 1 044 141

Motorleistung von ... bis ... kW 3)

2000 2 162 2 208 6 609 4 556  8 280   23 815  25 964
2007 4 395 3 215 5 930 4 608  11 689   29 837  34 521
2008 4 753 3 423 6 445 5 203  13 499   33 323  37 721
2009 5 925 3 949 5 514 4 317  12 735   32 442  36 468
2010 7 387 4 205 5 029 3 987  12 199   32 809  36 932
2011 11 118 5 022 6 015 4 658  15 607   42 420  47 369
2012 9 036 5 640 6 243 4 825  16 747   42 492  46 656
2013 9 387 6 132 7 171 5 310  15 713   43 713  47 571
2014 7 938 7 561 6 255 4 415  15 797   41 967  45 908
2015 9 100 7 313 4 405 3 758  15 607   40 184  44 240
2016 9 210 7 044 4 998 4 051  12 419   37 722  41 534
2017 11 060 8 791 5 489 3 217  14 206   43 765  47 808
2018 9 721 8 244 4 431 3 970  14 202   40 697  44 196

2000 8 881 16 253 13 489 5 504  5 860   49 987  77 807
2007 15 054 17 488 14 050 6 005  8 144   60 741  84 601
2008 15 279 17 850 14 098 6 362  9 515   63 104  86 719
2009 16 361 17 832 13 859 5 900  9 846   63 799  87 175
2010 17 199 18 173 14 713 6 716  12 136   68 951  93 084
2011 18 023 18 929 14 861 7 018  13 287   72 138  96 597
2012 17 601 18 398 14 585 6 965  14 170   71 730  95 005
2013 19 018 19 139 15 190 7 294  14 921   75 581  99 468
2014 18 943 19 837 15 713 7 585  16 139   78 232  102 217
2015 19 511 20 503 15 692 7 546  16 057   79 322  103 015
2016 19 457 20 319 15 292 7 648  16 767   79 500  103 194
2017 20 390 20 824 15 034 7 965  18 621   82 850  106 317
2018 21 132 21 466 15 227 7 688  18 727   84 392  107 526

2007 277 309 389 299 283 979 113 894  115 050  1 179 531 1 800 572
2008 277 033 379 051 274 738 109 455  114 596  1 154 873 1 743 300
2009 286 848 380 822 277 373 112 216  124 087  1 181 409 1 763 514
2010 298 736 383 785 280 379 114 758  133 203  1 210 861 1 788 950
2011 310 794 386 328 282 889 117 085  142 760  1 239 939 1 813 049
2012 325 353 389 624 285 949 119 783  153 990  1 274 762 1 843 750
2013 336 722 392 684 288 621 122 077  165 965  1 306 180 1 869 910
2014 348 375 396 461 292 053 124 950  176 826  1 338 786 1 897 174
2015 358 563 400 932 294 726 126 974  187 612  1 368 938 1 922 668
2016 368 779 405 741 296 538 128 831  197 754  1 397 778 1 947 109
2017 378 748 409 788 298 829 130 499  205 683  1 423 702 1 968 351
2018 388 404 414 996 300 794 131 686  215 318  1 453 236 1 993 541
2019 398 376 420 800 302 892 133 909  224 611  1 482722 2 018 974

Q u e l l e: Kraftfahrt-Bundesamt, BLE (414).

Besitzumschreibungen

Bestand 6) 7)

Neuzulassungen

Acker-
schlepper 

insgesamt1)

Jahr Zusammen 4) Insgesamt 5)

bis 30 31-50 51-70 71-90 91 und      
mehr

Anm.: Bestand jeweils einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge. Im Zuge der EU-weiten Harmonisierung der
Fahrzeugdokumente zum 1. Oktober 2005 heißt die offizielle Bezeichnung jetzt "land-/ forstwirtschaftliche Zugmaschinen".
1) Ohne gewöhnliche Zugmaschinen und Geräteträger. - 2) Bestand an Ackerschleppern am 1. Juli insgesamt. Julizählung
letztmalig 1999. - 3) Ab 2000 mit den Vorjahren nicht vergleichbar, da andere Abgrenzung der Motorleistung. - 4) Ohne
Straßenzugmaschinen, einschließlich Fahrzeuge mit unbekannter Motorleistung. - 5) Einschl. Sonstige Zugmaschinen.
- 6) Bestand: Stand jeweils 1. Januar. - 7) Ab 01. Januar 2008 ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge.

3050810
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VI. Düngemittel, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung

Vorbemerkungen : Die Angaben über Handelsdünger beruhen auf den Meldungen der Hersteller
firmen und Importeure über den Absatz von Handelsdünger an Handel und Endverbraucher für den 
Inlandsverbrauch im Rahmen der Düngemittelstatistik nach § 88 f. des Agrarstatistikgesetzes. Diese 
Angaben über den Absatz werden mangels anderer Daten mit den Verbrauchsmengen der Landwirtschaft 
gleich gesetzt.
 Der Bezug des Handelsdüngerabsatzes auf die LF insgesamt ist eine einfache Kenngröße für den in das 

gesamte System eingebrachten Handelsdünger, während mit der Berück sichtigung der Brachflächen die 
durchschnittliche Handelsdüngerintensität um den spezifischen Einfluss dieser Flächenkategorie bereinigt 
wird. Beide Kenngrößen haben allerdings keine pflanzenbau liche Relevanz, da die Düngungsintensität 
je nach Kulturart und Standortverhältnissen unterschiedlich ist. Dabei ist zu berück sichtigen, dass in den 
Mengendaten auch Handels dünger enthalten ist, der im nicht landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt wird 
und somit die Angaben für die Landwirt schaft tendenziell überschätzt werden.

38. Nährstoffverhältnis beim Absatz von
Handelsdünger

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/  
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

 Stickstoff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Phosphat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
 Kali 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Nährstoff

Anm.: Absatz der Hersteller und Importeure an Handel und Genossenschaften. - Stickstoff = 1.

3060300

39. Anteil der Mehrnährstoffdünger am Inlandsabsatz
der einzelnen Nährstoffe

Prozent
2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Stickstoff 10,2 10,0 7,2 7,2 8,7 9,3 9,0 8,7 8,4 7,8 8,1 7,6
Phosphat 91,4 87,2 94,7 88,1 90,0 92,7 91,8 93,1 92,4 89,6 88,1 81,9
Kali 39,7 35,4 39,5 28,0 32,8 27,8 26,8 25,9 24,6 22,8 17,9 23,5
Durchschnitt 25,1 24,2 18,3 19,5 22,2 22,7 22,1 21,6 21,2 18,7 17,9 18,6

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Nährstoff

Anm.: Absatz der Hersteller und Importeure an Handel und Genossenschaften.

3060400
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40. Inlandsabsatz von Handelsdünger

Nährstoff und Sorte 1) 2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017 

2017/
2018    

2018/
2019 2)   

Kalkammonsalpeter  626,7  712,9  728,4  631,0  618,8  649,2  586,3  579,0  547,2  503,3
Ammonnitratharn-
   stofflösung  152,9  187,5  199,7  171,3  174,5  172,5  170,2  171,3  145,2  135,4
Harnstoff  429,4  280,0  377,3  356,6  356,8  458,6  437,0  403,6  289,9  236,1
Andere
  Einnährstoffdünger 3)  229,3  275,7  325,4  336,7  374,0  383,8  372,7  375,9  393,3  365,2
NP-Dünger  52,7  62,5  76,5  81,9  78,3  87,2  86,8  72,8  72,1  51,6
NK- und NPK-Dünger  59,6  50,5  79,1  71,3  72,8  71,5  57,6  56,3  49,0  50,6
Zusammen 1 550,6 1 569,0 1 786,5 1 648,8 1 675,3 1 822,8 1 710,6 1 658,8 1 496,6 1 342,3

Superphosphat  6,7  22,1  19,6  15,7  16,9  15,6  16,3  20,3  22,3  30,2
Andere
  Einnährstoffdünger 4)  2,5  5,8  9,1  4,9  6,4  5,1  5,7  3,7  2,6  6,2
PK-Dünger  8,8  27,3  29,0  26,1  27,1  26,9  21,5  23,2  11,1  20,6
NP- und NPK-Dünger  156,3  180,0  228,7  237,4  233,7  253,7  244,3  183,8  172,6  144,2
Zusammen  174,3  235,2  286,3  284,2  284,0  301,2  287,8  231,1  208,5  201,2

Kalirohsalz 5)  3,8  10,1  11,8  7,1  8,8  9,0  6,1  6,2  5,8  5,5
Kaliumchlorid 6)  82,7  233,2  253,0  276,0  301,4  307,0  268,7  302,6  289,0  280,9
Kaliumsulfat 7)  21,9  18,1  26,7  20,9  24,4  24,7  25,1  23,1  26,5  27,0
PK-Dünger  16,9  55,5  59,1  45,9  48,7  47,1  36,9  40,7  21,3  42,6
NK- und NPK-Dünger  53,8  45,9  83,0  71,1  73,9  72,1  60,9  57,5  49,0  53,6
Zusammen  179,2  362,8  433,7  421,0  457,1  459,9  397,8  430,1  391,6  409,5

Branntkalk 8)  72,4  66,9  59,0  77,5  92,1  83,4  88,1  81,1  84,2  82,3
Kohlensaurer Kalk 9) 1 567,4 1 483,4 1 655,6 1 824,1 2 108,1 2 044,5 1 869,0 2 120,4 2 309,3 2 244,0
Hüttenkalk 10)  234,5  185,4  218,9  270,8  275,9  216,9  174,8  159,8  163,8  190,0
Andere Kalkdünger 11)  362,4  339,2  342,8  366,3  395,4  416,2  297,1  311,7  378,0  349,5
Zusammen 2 236,8 2 074,9 2 276,4 2 538,7 2 871,5 2 761,0 2 428,9 2 673,1 2 935,4 2 865,7

Nährstoff und Sorte 1) 2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018

2018/
2019 2)

Stickstoff (N)  91,6  92,9  107,0  99,0  100,2  108,8  102,3  99,5  90,0 80,1
Phosphat (P2O5)  10,3  13,9  17,1  17,0  17,0  18,0  17,2  13,9  12,5 12,0
Kali (K2O)           10,6  21,5  26,0  25,3  27,4  27,5  23,8  25,8  23,5 24,4
Kalk (CaO) 12)  126,4  117,8  130,7  146,3  166,3  159,8  141,1  156,6  172,8 167,8

Stickstoff (N) 93,3 94,3  108,6  100,1  101,3  110,8  104,3  101,4  91,9  81,8
Phosphat (P2O5) 10,5 14,1  17,4  17,3  17,2  18,3  17,5  14,1  12,8  12,3
Kali (K2O)          10,8 21,8  26,4  25,6  27,6  28,0  24,2  26,3  24,1  25,0
Kalk (CaO) 12) 128,8 119,6  132,7  148,1  167,9  162,7  143,9  159,7  176,6  171,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

b. Je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche
kg Nährstoff je ha LF

einschließlich Brache

ohne Brache

a. Nach Sorten und Nährstoffen
1 000 t Nährstoff

Stickstoff (N)

Phosphat (P2O5)

Kali (K2O)          

Kalk (CaO) 13)

1) Absatz der Hersteller und Importeure an Handel und Genossenschaften. - 2) Vorläufig. - 3) Stickstoff-Magnesia,
Ammoniumnitrat, Ammonsulfat, Ammonsulfatsalpeter, Kalkstickstoff u.a.. - 4) Weicherdiges, teilaufgeschlossenes und
anderes Rohphosphat, Thomasphosphat, Dicalciumphosphat. - 5) Einschließl. Rückstandkali. - 6) Einschließl. Kaliumchlorid
mit Magnesium. - 7) Einschließl. Kaliumsulfat mit Magnesium. - 8) Einschließl. Stückkalk. - 9) Einschließl. kohlensaurer
Kalk mit weicherdigem Rohphosphat. - 10) Einschließl. Konverterkalk mit Phosphat, Hüttenkalk mit weicherdigem
Rohphosphat. - 11) Einschließl. Misch-, Carbo-, Rückstandkalk. - 12) Ohne Kalk für die Forstwirtschaft. - 13) Einschließl.
Kalk für die Forstwirtschaft.

3060210
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bestellten 
Flächen

Stoppeln od. 
unbestellten 

Flächen

Flüssiger Wirtschafts-
dünger1) auf Acker- od.
Dauergrünland 150,1 109,3 119,6 89,1 90,7
  und zwar ausgebracht mit
    Breitverteiler 116,9 94,3 85,6 60,6 65,3
    Schleppschlauch               34,8 12,6 32,0 24,8 20,0
    Schleppschuh                  11,7 7,0 9,4 7,6 5,5
    Schlitzverfahren              6,0 3,6 3,9 2,8 1,6
    Güllegrubber o.a.     
      Injektionstechnik            10,1 0,8 9,9 1,7 8,9

Flüssiger Wirtschafts-
   dünger1) auf Acker- od.
   Dauergrünland  204 106  68 305  135 801  65 411  70 390
  und zwar ausgebracht mit
    Breitverteiler  113 504  52 910  60 594  28 395  32 199
    Schleppschlauch                49 979  6 537  43 443  26 026  17 417
    Schleppschuh                   16 689  5 666  11 024  6 698  4 325
    Schlitzverfahren               7 068  2 744  4 324  2 566  1 758
    Güllegrubber o.a.     
      Injektionstechnik             16 865   448  16 417  1 725  14 691

 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Ausgebrachte Menge in m3

Anzahl Betriebe

2015
1 000

nach Ausbringungstechniken und Kulturarten

Wirtschaftsdünger-
arten

41. Betriebe mit Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger 

Und zwar auf

Dauergrün-
land Ackerland

und zwarWirtschaftsdünger-
ausbringung auf 
Ackerland oder 
Dauergrünland

1) Gülle, Jauche oder flüssiger Biogas-Gärrest. 

3060650
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bestellten 
Flächen

Stoppeln od. 
unbestellten 

Flächen

Flüssiger Wirtschafts-
  dünger1) 150,1 109,3 119,6 89,1 90,7
Festmist2) 99,5 40,5 74,8 15,2 68,6
Geflügeltrockenkot3) 7,1 1,2 6,2 1,4 5,4
Fester Biogas-Gärrest 3,5 0,7 3,1 0,7 2,7

Flüssiger Wirtschafts-
  dünger in m3 1)  204 106  68 305  135 801  65 411  70 390
Festmist in t 2)  19 662  3 945  15 717  1 936  13 781
Geflügeltrockenkot in t 3)  1 124   30  1 094   179   915
Fester Biogas-Gärrest in t  1 689   115  1 574   326  1 248

 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Anzahl Betriebe

Ausgebrachte Menge

2015
1 000

42. Betriebe mit Ausbringung von Wirtschaftsdünger nach Kulturarten

Und zwar auf

Dauergrün-
land Ackerland

und zwarWirtschaftsdünger-
ausbringung auf 
Ackerland oder 
Dauergrünland

Wirtschaftsdünger-
arten

1) Gülle, Jauche oder flüssiger Biogas-Gärrest. - 2) Ohne Hühner- und Putenmist. - 3) Einschl. Hühner- und Putenmist.

3060660

43. Zugelassene Pflanzenschutzmittel
Anwendungszweck 1) 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mittel gegen
   Insekten  95  95  106  98  107  107  103  102  106
   Spinnmilben  14  14  13  16  14  13  12  11  13
   Nematoden  1  1  1  1  1  1  1  1  1
   Schnecken  11  12  13  14  14  16  14  22  24
   Nagetiere  22  18  16  13  13  8  8  8  9
   Pilzkrankheiten  160  166  196  209  223  223  221  243  261
   Unkräuter 2)  224  238  272  287  297  294  287  302  334
   Sonst. Schadorganismen  2  2  2  2  2  2  3  4  3
Saatgutbehandlungsmittel  44  42  44  36  37  37  37  40  33
Abschreckmittel  14  13  14  14  11  9  9  10  9
Wachstumsregler incl.
   Keimhemmungsmittel  23  24  34  43  48  50  53  72  77
Mittel zur Veredelung und
   zum Wundverschluss  19  19  18  15  9  6  5  3  2
Zusammen  629  644  729  748  776  766  753  818  872

Q u e l l e: BVL, BMEL (713).

Anm.: Zugelassen durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) (Stand: jeweils Dezember). 
1) Mittel mit mehreren Anwendungszwecken sind dem überwiegenden Zweck zugeordnet. - 2) Einschl. Mittel gegen 
unerwünschten Pflanzenwuchs.

3060900
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VII. Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

Vo r b e m e r k u n g e n : In der Flächenerhebung wird die Gesamtfläche Deutschlands nach Nutzungsarten 
wiedergegeben. Die Flächenerhebung erfolgte bis zum 31.12.2015 anhand der Automatisierten 
Liegenschaftsbücher (ALB) der Länder. Seit 2008 haben die Länder sukzessiv die ALB abgelöst durch das 
Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS®), das seit dem 01.01.2017 als Grundlage 
für die Flächenerhebung herangezogen wird. Gleichzeitig haben die Länder zum Stichtag 31.12.2016 
einen neuen Nutzungsartenkatalog vereinbart. 
Die Ergebnisse sind daher nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar.

 Im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung wird die landwirt schaftlich genutzte Fläche (LF) durch 
Befragung von landwirtschaftlichen Betrieben erhoben. Bis 1998 waren in dieser Erhebung die Flächen 
von land- und forst wirtschaftlichen Betrieben ab 1 ha Betriebsfläche und Gesamtflächen ab 1 ha, die ganz 
oder teilweise land und forstwirtschaftlich genutzt werden, enthalten. Betriebe unter 1 ha wurden erfasst, 
wenn ihre natürlichen Erzeu gungseinheiten min destens dem durchschnittlichen Wert einer jährlichen land
wirt schaftlichen Markterzeugung von 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche entsprachen. Bei Reben, 
Obst, Gemüse, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnissen wurden alle Flächen erfasst, deren Erzeugung 
für den Verkauf bestimmt war. Ab 1999 wurden nur noch Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten 
Fläche von mindestens 2 ha bzw. mit bestockter Rebfläche oder Obstfläche, auch soweit sie nicht im Ertrag 
stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemüseanbau im Freiland oder Blumen und 
Zierpflanzenanbau im Freiland oder Heil- und Gewürzpflanzen oder Gartenbausämereien für Erwerbs-
zwecke von mindestens jeweils 30 Ar erfasst. Bei Betrieben mit Anbau für Erwerbszwecke unter Glas von 
Gemüse oder Blumen und Zierpflanzen lag die Erfassungsgrenze bei mindestens drei Ar. Ab 2010 werden 
landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) von mindestens 5 ha oder 
festgelegten Mindestgrößen an Tierbeständen oder folgenden Spezialkulturen erfasst: 0,5 ha Hopfenflä
che, 0,5 ha Tabakfläche, 1 ha Dauerkulturfläche im Freiland, jeweils 0,5 ha Rebfläche, Baumschulfläche 
oder Obstfläche, 0,5 ha Gemüse- oder Erdbeerfläche im Freiland, 0,3 ha Blumen- oder Zierpflanzenfläche 
im Freiland, 0,1 ha Fläche unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen oder 0,1 ha Produktionsfläche für 
Speisepilze.

44. Ausfuhr und Inlandsabsatz 
an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln

Tonnen
a. Ausfuhr

Pflanzenschutz-
mittelwirkstoffe

Herbizide 1) 14 467 13 796 13 824 12 131 12 880 11 555 11 663 11 380
Insektizide, Akarizide 2) 3) 2 494 3 322 3 846 3 595 3 566 4 083 4 421 3 707
Inerte Gase im Vorratsschutz 1 014 1 061 1 358 1 180 1 868 2 386 2 721 4 777
Fungizide 35 512 38 254 38 297 38 601 36 532 34 894 33 119 27 251
Sonstige 4) 11 616 10 095 10 280 10 695 8 557  11 597  10 413  7 371
Zusammen 65 103 66 528 67 605 66 202 63 403  64 515  62 337  54 486

2015 2016 20182011 2013 20142012 2017

3060720

b. Inlandsabsatz

Pflanzenschutz-
mittelwirkstoffe

Herbizide 1) 17 955 19 907 17 896 17 887 16 336 15 046 16 716 14 545
Insektizide, Akarizide 2) 3)  883 1 117  940 1 061 1 026  817  857  880
Inerte Gase im Vorratsschutz 10 798 11 713 11 214 11 588 13 859 14 666 13 723 15 364
Fungizide 10 474 9 066 10 387 12 669 12 539 12 145 13 271 11 686
Sonstige 4) 3 755 3 724 3 328 2 898 4 372 4 247 3 739 2 472
Zusammen 43 865 45 527 43 765 46 103 48 132 46 921 48 306 44 947

Q u e l l e: BVL, BMEL (713).

2014 2015 2016 20182012 20132011 2017

Anm.: Seit 1987 sind Ausfuhr und Inlandsabsatz der Zulassungsbehörde zu melden 
(§ 64 des Pflanzenschutzgesetzes).
1) Seit 2014 incl. Safener. - 2) Ohne inerte Gase im Vorratsschutz. - 3) Seit 2012 incl. Aluminiumphosphid und 
Magnesiumphosphid. - 4) Seit 2012 ohne Aluminiumphosphid und Magnesiumphosphid.
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Noch: VII. Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung
 Die Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung sind daher ab 1999 sowie ab 2010 mit vorangegange

nen Erhe bungen nicht vollständig vergleichbar.
 Die Ernteergebnisse werden bei Getreide und Kartoffeln, ab 2004 auch bei Winterraps im Rahmen der 

”Besonderen Ernte und Qualitätsermittlung” festgestellt. Für die übrigen Feldfrüchte werden die Hektar
erträge durch amt liche Berichterstatter geschätzt oder durch die „Ergänzende Ernteermittlung“ erhoben, in 
Einzelfällen auch über andere Quellen erfasst.

45. Entwicklung der Gesamtfläche nach Nutzungsarten
Gebäude

und
Freifläche

Erholungs-
fläche

Verkehrs-
fläche

Landwirt-
schafts-
fläche

Wald-
fläche

Wasser-
fläche

Sonstige
Fläche 1)

Gesamt-
fläche

Früheres Bundesgebiet
1981 1 360  128  1 169 13 954 7 328  430   500 24 869
1985 1 489  146  1 211 13 719 7 360  444   501 24 869
1989 1 548  180  1 242 13 488 7 401  450   552 24 862

Deutschland
1996 2 194  237  1 679 19 308 10 491  794  1 001 35 703
2000 2 308  266  1 712 19 103 10 531  808   975 35 703
2004 2 394  313  1 745 18 932 10 649  828   844 35 705
2012 2 487  426  1 792 18 498 10 891  842  781 35 717
2013 2 490  433  1 799 18 478 10 910  846  778 35 734
2014 2 501  441 1 807 18 460 10 931  851  747 35 738
2015 2 508  446 1 811 18 433 10 952  855  737 35 741

Anteil in %
Früheres Bundesgebiet

1981 5,5  0,5  4,7  56,1 29,5 1,7  2,0   100
1985 6,0  0,6  4,9  55,2 29,6 1,8  2,0   100
1989 6,2  0,7  5,0  54,3 29,8 1,8  2,2   100

Deutschland
1996 6,1  0,7  4,7  54,1 29,4 2,2  2,8   100
2000 6,5  0,7  4,8  53,5 29,5 2,3  2,7   100
2004 6,7  0,9  4,9  53,0 29,8 2,3  2,4   100
2012 7,0  1,2  5,0  52,2 30,2 2,4  2,0   100
2013 7,0  1,2  5,0  52,1 30,3 2,4  2,0   100
2014 7,0  1,2  5,1  51,7 30,6 2,4  2,1   100
2015 7,0  1,2  5,1  51,6 30,6 2,4  2,0   100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

1 000 ha 

3070100

Anm.: Durch Korrekturen teilw. von den Vorjahren abweichend.
1) Flächen anderer Nutzung und Betriebsflächen.
Hinweis: Zum Stichtag 31.12.2016 erfolgte eine Umstellung der Datengrundlage vom Automatisierten Liegenschaftskataster 
(ALB) auf das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS®. Damit kommt ein neuer Nutzungsartenkatalog 
zur Anwendung, so dass Vergleiche mit den Vorjahren nur noch sehr eingeschränkt möglich sind. Die Tabelle wird hier nicht 
fortgeführt - neuere Daten s. folgende Tabelle.
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2017 2018
Siedlung1) Der Nutzungsartenbereich Siedlung beinhaltet die bebauten und nicht 3 299 3 327

bebauten Flächen, die durch die Ansiedlung von Menschen geprägt sind
oder zur Ansiedlung beitragen.

Wohnbaufläche Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte Fläche einschließlich der mit 1 372 1 375
ihr im Zusammenhang stehenden Freiflächen (z. B. Vorgärten, Ziergärten,
Zufahrten, Stellplätze), die ausschließlich oder vorwiegend dem Wohnen
dient.

Industrie- und Industrie- und Gewerbefläche ist eine Fläche, die vorwiegend  611  617
Gewerbefläche industriellen oder gewerblichen Zwecken dient.
Bergbaubetrieb Bergbaubetrieb ist eine Fläche, die für die Förderung des Abbauguts  1  1

unter Tage genutzt wird.
Tagebau, Grube, Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Fläche, auf der oberirdisch  152  149
 Steinbruch Bodenmaterial abgebaut wird.
Fläche gemischter Fläche gemischter Nutzung ist eine bebaute Fläche einschließlich der  434  439
Nutzung mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche (Hofraumfläche,

Hausgarten), auf der keine Art der baulichen Nutzung vorherrscht. Solche
Flächen sind insbesondere ländlich-dörflich geprägte Flächen mit land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben, Wohngebäuden u. a. sowie städtisch
geprägte Kerngebiete mit Handelsbetrieben und zentralen Einrichtungen
für Wirtschaft und Verwaltung.

Fläche besonderer Fläche besonderer funktionaler Prägung ist eine baulich geprägte  173  173
  funktionaler Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden
  Prägung Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder Anlagen zur

Erfüllung öffentlicher Zwecke oder historische Anlagen vorhanden sind.
Sport-, Freizeit- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine baulich geprägte Fläche  501  519
und einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche, die
Erholungsfläche der Ausübung von Sportarten, der Freizeitgestaltung oder der Erholung

dient.
Verkehr Der Nutzungsartenbereich Verkehr enthält die bebauten und nicht 1 805 1 805

bebauten Flächen, die dem Verkehr dienen.

Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen
Straßenverkehr Flächen und die dem Straßenverkehr dienenden bebauten und  946  943

unbebauten Flächen.
Vegetation2) Der Nutzungsartenbereich Vegetation umfasst die Flächen außerhalb 29 833 29 806

der Ansiedlungen, die durch land- oder forstwirtschaftliche Nutzung,
durch natürlichen Bewuchs oder dessen Fehlen geprägt werden.

Landwirtschaft Landwirtschaft ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten sowie 18 218 18 162
eine Fläche, die beweidet und gemäht werden kann, einschließlich der
mit besonderen Pflanzen angebauten Flächen.

Wald Wald ist eine Fläche, die mit Forstpflanzen (Waldbäume und 10 638 10 655
Waldsträucher) bestockt ist.

Gehölz Gehölz ist eine Fläche, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen,  392  412
Büschen, Hecken und Sträuchern bestockt ist.

Heide Heide ist eine meist sandige Fläche mit typischen Sträuchern, Gräsern  65  68
und geringwertigem Baumbestand

Moor Moor ist eine unkultivierte Fläche, deren obere Schicht aus vertorften 81 80
oder zersetzten Pflanzenresten besteht.

Gewässer Der Nutzungsartenbereich Gewässer umfasst die mit Wasser bedeckten  822  822
Flächen.

Gesamtfläche 35 758 35 758
nachrichtlich: Siedlungs- und Verkehrsfläche3) 4 950 4 982

Nutzungsart Begriffsbestimmung
in 1000 ha

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

46. Gesamtfläche nach Nutzungsarten
3070200

Anm.: Anmerkung: Ergebnisse der Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung (Stichtag: 31.12.). Aufgrund der
Umstellung der Datengrundlage auf das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS® zum 31.12.2016 wurde
auch der Nutzungsartenkatalog geändert. Vergleiche mit den Ergebnissen früherer Jahre sind nur noch sehr eingeschränkt
möglich.
1) Umfasst die ausgewiesenen Unterpositionen sowie die Unterpositionen Halde und Friedhof. - 2) Umfasst die ausgewiesenen
Unterpositionen sowie die Unterpositionen Sumpf und vegetationslose Fläche. - 3) Nutzungsartenbereiche Siedlung und
Verkehr abzüglich Bergbau- und Tagebauflächen. Angabe dient zur Berechnung des Nachhaltigkeitsindikators "Anstieg der
Siedlungs- und Verkehrsfläche".
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47. Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kulturarten   
Landw.

zusam- Weiden genutzte Fläche
men 4) mit Almen insgesamt

1 000 ha
1995 11 835  19  69  38 5 282 2 233 1 874 1 030  102 17 344
1996 11 832  20  70  39 5 273 2 230 1 909  993  101 17 335
1997 11 832  18  70  39 5 268 2 196 1 945  984  101 17 327
1998 11 879  16  72  39 5 265 2 177 2 007  930  101 17 373
1999 11 821  9  69  39 5 114 2 110 2 007  858  100 17 152
2000 11 804  9  69  38 5 048 2 000 2 082  831  100 17 067
2001 11 813  8  69  39 5 013 1 961 2 104  817  100 17 042
2002 11 791  7  68  40 4 970 1 931 2 124  781  98 16 974
2003 11 827  7  69  38 4 968 1 898 2 158  777  99 17 008
2004 11 899  6  68  36 4 913 1 870 2 210  700  98 17 020
2005 11 903  5  66  35 4 929 1 862 2 260  650  97 17 035
2006 11 866  5  66  36 4 882 1 848 2 250  641  97 16 951
2007 11 877  5  65  36 4 875 1 846 2 251  627  97 16 954
2008 11 932  5  65  37 4 789 1 756 2 297  587  98 16 926
2009 11 945  3  65  37 4 741 1 773 2 226  585  97 16 890
2010 11 847  4  65  36 4 655 1 899 2 545 .   97 16 704
2011 11 874  3  66  36 4 644 1 813 2 631 .   97 16 721
2012 11 834  3  64  37 4 631 1 833 2 599 .   98 16 667
2013 11 876  3  63  37 4 621 1 827 2 585 .   99 16 700
2014 11 869  2  64  40 4 651 1 830 2 620 .   99 16 725
2015 11 846  2  64  40 4 677 1 844 2 651 .   100 16 731
2016 11 763  2  64  36 4 695 1 877 2 631 .   99 16 659
2017 11 772  1  64  36 4 715 1 843 2 664 .   99 16 687
2018 11 731  1  64  35 4 713 1 863 2 657 .   100 16 645

1995  68,2  0,1  0,4  0,2  30,5  12,9  10,8  5,9  0,6  100
1996  68,3  0,1  0,4  0,2  30,4  12,9  11,0  5,7  0,6  100
1997  68,3  0,1  0,4  0,2  30,4  12,7  11,2  5,7  0,6  100
1998  68,4  0,1  0,4  0,2  30,3  12,5  11,6  5,4  0,6  100
1999  68,9  0,1  0,4  0,2  29,8  12,3  11,7  5,0  0,6  100
2000  69,2  0,1  0,4  0,2  29,6  11,7  12,2  4,9  0,6  100
2001  69,3  0,0  0,4  0,2  29,4  11,5  12,3  4,8  0,6  100
2002  69,5  0,0  0,4  0,2  29,3  11,4  12,5  4,6  0,6  100
2003  69,5  0,0  0,4  0,2  29,2  11,2  12,7  4,6  0,6  100
2004  69,9  0,0  0,4  0,2  28,9  11,0  13,0  4,1  0,6  100
2005  69,9  0,0  0,4  0,2  28,9  10,9  13,3  3,8  0,6  100
2006  70,0  0,0  0,4  0,2  28,8  10,9  13,3  3,8  0,6  100
2007  70,1  0,0  0,4  0,2  28,8  10,9  13,3  3,7  0,6  100
2008  70,5  0,0  0,4  0,2  28,3  10,4  13,6  3,5  0,6  100
2009  70,7  0,0  0,4  0,2  28,1  10,5  13,2  3,5  0,6  100
2010  70,9  0,0  0,4  0,2  27,9  11,4  15,2 .   0,6  100
2011  71,0  0,0  0,4  0,2  27,8  10,8  15,7 .   0,6  100
2012  71,0  0,0  0,4  0,2  27,8  11,0  15,6 .   0,6  100
2013  71,1  0,0  0,4  0,2  27,7  10,9  15,5 .   0,6  100
2014  71,0  0,0  0,4  0,2  27,8  10,9  15,7 .   0,6  100
2015  70,8  0,0  0,4  0,2  28,0  11,0  15,8 .   0,6  100
2016  70,6  0,0  0,4  0,2  28,2  11,3  15,8 .   0,6  100
2017  70,5  0,0  0,4  0,2  28,3  11,0  16,0 .   0,6  100
2018  70,5  0,0  0,4  0,2  28,3  11,2  16,0 .   0,6  100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723). 

Anteil in %

Reb-
landWiesen Weiden 5)Jahr Acker-

land
Garten-
land 1)

Obst-
anlagen 

2)

Baum-
schulen 3)

Dauergrünland

Anm.: Aufgrund von Änderungen des Erhebungskonzeptes ist ein Zeitvergleich ab der Bodennutzungshaupterhebung 2010
mit den vorangegangenen Erhebungen nur eingeschränkt möglich.
1) Haus- und Nutzgärten. - 2) Baum- und Beerenobst einschl. Nüsse. - 3) Einschl. Weihnachtsbaumkulturen und andere
Dauerkulturen im Freiland. - 4) Einschl. Hutungen und Streuwiesen sowie aus der landwirtschaftlichen Erzeugung
genommenes Dauergrünland. - 5) Ab 2010 einschl. Mähweiden und Almen.
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48. Ackerland nach Hauptgruppen des Anbaus
Getreide

zur 
Körnerge-
winnung 1)  

Hülsen-
früchte

Hack-
früchte

Gemüse
und

Garten-
gewächse 2)

Handels-
gewächse 3)  

Pflanzen 
zur 

Grünernte 

Still-
legungs-
flächen, 
Brache 4)  

Ackerland
insgesamt

1 000 ha
1992 6 514  56  946  94 1 227 1 872  757 11 467
1993 6 224  86  874  91 1 189 1 854 1 357 11 676
1994 6 235  96  824  94 1 348 1 769 1 439 11 805
1995 6 527  123  857  103 1 151 1 792 1 282 11 835
1996 6 707  149  875  104 1 050 1 862 1 085 11 832
1997 7 014  185  830  103 1 111 1 840  749 11 832
1998 7 042  225  818  105 1 221 1 772  696 11 879
1999 6 635  212  814  111 1 496 1 709  846 11 821
2000 7 016  186  770  109 1 276 1 623  823 11 804
2001 7 046  219  743  115 1 260 1 581  850 11 813
2002 6 941  208  755  118 1 394 1 540  835 11 791
2003 6 839  207  744  125 1 384 1 589  939 11 827
2004 6 947  178  746  127 1 397 1 719  784 11 899
2005 6 839  169  705  130 1 462 1 805  794 11 903
2006 6 702  144  641  132 1 551 1 956  741 11 866
2007 6 572  109  686  130 1 644 2 088  648 11 877
2008 7 039  84  636  131 1 472 2 261  310 11 933
2009 6 908  83  654  129 1 578 2 347  246 11 945
2010 6 595  101  624  131 1 538 2 571  252 11 847
2011 6 501  98  662  132 1 406 2 814  229 11 874
2012 6 527  82  646  132 1 382 2 815  215 11 834
2013 6 534  75  605  132 1 536 2 760  199 11 876
2014 6 469  92  621  140 1 466 2 857  189 11 869
2015 6 529  160  554  137 1 374 2 746  310 11 846
2016 6 325  187  583  138 1 393 2 790  310 11 763
2017 6 276  197  663  146 1 380 2 754  318 11 772
2018 6 149  192  671  144 1 302 2 872  360 11 731

Anteil in %
1992 56,8 0,5 8,2 0,8 10,7 16,3 6,6  100
1993 53,3 0,7 7,5 0,8 10,2 15,9 11,6  100
1994 52,8 0,8 7,0 0,8 11,4 15,0 12,2  100
1995 55,1 1,0 7,2 0,9 9,7 15,1 10,8  100
1996 56,7 1,3 7,4 0,9 8,9 15,7 9,2  100
1997 59,3 1,6 7,0 0,9 9,4 15,6 6,3  100
1998 59,3 1,9 6,9 0,9 10,3 14,9 5,9  100
1999 56,1 1,8 6,9 0,9 12,7 14,5 7,2  100
2000 59,5 1,6 6,5 0,9 10,8 13,7 7,0  100
2001 59,6 1,9 6,3 1,0 10,7 13,4 7,2  100
2002 58,9 1,8 6,4 1,0 11,8 13,1 7,1  100
2003 57,8 1,7 6,3 1,1 11,7 13,4 7,9  100
2004 58,4 1,5 6,3 1,1 11,7 14,5 6,6  100
2005 57,5 1,4 5,9 1,1 12,3 15,2 6,7  100
2006 56,5 1,2 5,4 1,1 13,1 16,5 6,2  100
2007 55,3 0,9 5,8 1,1 13,8 17,6 5,5  100
2008 59,0 0,7 5,3 1,1 12,3 18,9 2,6 100
2009 57,8 0,7 5,5 1,1 13,2 19,7 2,1 100
2010 55,7 0,9 5,3 1,1 13,0 21,7 2,1  100
2011 54,7 0,8 5,6 1,1 11,8 23,7 1,9  100
2012 55,2 0,7 5,5 1,1 11,7 23,8 1,8  100
2013 55,0 0,6 5,1 1,1 12,9 23,2 1,7  100
2014 54,5 0,8 5,2 1,2 12,4 24,1 1,6  100
2015 55,1 1,4 4,7 1,2 11,6 23,2 2,6  100
2016 53,8 1,6 5,0 1,2 11,8 23,7 2,6  100
2017 53,3 1,7 5,6 1,2 11,7 23,4 2,7  100
2018 52,4 1,6 5,7 1,2 11,1 24,5 3,1  100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

Anm.: Aufgrund von Änderungen des Erhebungskonzeptes ist ein Zeitvergleich ab der Bodennutzungshaupterhebung 2010
mit den vorangegangenen Erhebungen nur eingeschränkt möglich.
1) Einschließlich Saatguterzeugung und anderes Getreide zur Körnergewinnung (z. B. Hirse, Sorghum, Kanariensaat). -
2) Gemüse, Erdbeeren u.a. Gartengewächse zusammen. - 3) Ölfrüchte, Hopfen, Tabak, Heil-,Duft- und Gewürzpflanzen, Hanf,
Flachs, Kenaf, Miscanthus, Zichorien u. a.. - 4) Stillgelegte Flächen und Brachen mit und ohne Beihilfe- / Prämienanspruch.
Ohne nachwachsende Rohstoffe. Rotations- und Dauerbrache, sonstige Brache, Wildäcker, ab 2006 einschließlich freiwillig
aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommene Flächen (mit Ausnahme von Dauergrünland).
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49. Betriebe mit Anbau von Hauptkultur- und Fruchtarten nach
Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

2018 1)

Betriebsgröße von ... bis unter ... ha LF

unter 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 500 und
mehr

Zahl der Betriebe in 1 000
Weizen (einschl. Spelz)         /  10,1  20,4  34,5  31,1  24,9  3,4  124,7
Roggen         /  1,5  3,3  6,2  7,3  8,6  1,7  28,7
Wintergerste         /  5,8  13,5  25,2  24,4  18,6  2,9  90,4
Sommergerste         /  3,6  7,6  12,2  11,3  10,1  1,2  46,1
Hafer         /  2,9  5,4  8,3  6,3  5,4  0,9  29,2
Körnermais         /  2,5  4,8  8,6  8,0  5,4  0,4  29,9
 Getreide zusammen 2)  0,7  16,8  30,3  45,6  39,2  30,2  3,7  166,5
Kartoffeln  0,5  4,0  4,9  6,3  5,8  5,3  0,6  27,3
Zuckerrüben         /         /  2,1  6,1  7,7  8,7  1,5  26,8
Gartenbauerzeugnisse  4,1  1,6  1,8  2,6  2,5  2,4  0,3  15,3
Winterraps         /  1,8  4,8  10,1  12,6  14,6  3,1  46,9
Pflanzen zur Grünernte 3)  0,8  11,8  23,2  37,7  33,9  26,2  3,4  137,1
 dar.: Silomais 4)  0,3  6,9  15,7  28,1  27,7  21,3  3,0  102,9
Ackerland zusammen 5)  5,6  24,5  37,4  52,5  43,3  32,4  3,8  199,4
Dauergrünland  7,3  36,2  46,6  55,7  42,0  30,7  3,5  221,9
Dauerkulturen 6)  11,1  5,0  4,6  4,3  2,5  1,7  0,2  29,4
Waldfläche und 
 Kurzumtriebsplantagen  4,8  21,4  30,7  37,8  25,9  15,8  2,1  138,4
LF insgesamt  19,0  43,8  54,0  63,1  46,6  33,6  3,8  263,9

Flächen in 1 000 ha
Weizen (einschl. Spelz)         / 24,5  85,0  283,0  512,1  1 132,4  999,1 3 036,3
Roggen         /         /  11,3  33,8  64,3  184,6  225,1  523,0
Wintergerste         /  12,5  43,0  140,1  249,6  409,9  361,0 1 216,1
Sommergerste         /  8,3  24,6  63,7  99,1  171,2  79,1  445,9
Hafer         /  3,8  10,0  23,3  26,5  49,5  27,1  140,4
Körnermais         /  8,7  21,6  73,0  132,4  139,9  35,1  410,9
 Getreide zusammen 2)  0,9  67,7  213,1  669,0 1 175,0 2 225,1 1 798,0 6 148,9
Kartoffeln  0,1         /  6,5  15,9  44,8  131,2  52,1  252,2
Zuckerrüben         /         /  7,1  37,0  76,3  183,7  108,5  413,9
Gartenbauerzeugnisse  4,0  3,6  6,1  15,2  25,4  62,0  27,8  144,3
Winterraps         /  4,8  17,0  60,4  137,4  426,8  578,0 1 224,4
Pflanzen zur Grünernte 3)  1,1  32,1  99,5  333,6  613,1 1 098,5  693,7 2 871,5
 dar.: Silomais 4)         /  21,3  67,0  242,4  460,0  859,2  545,5 2 195,9
Ackerland zusammen 5)  6,9  120,0  369,2 1 198,4 2 172,8 4 371,8 3 491,7 11 730,9
Dauergrünland  14,2  174,9  396,6  855,3 1 093,5 1 552,0  626,9 4 713,4
Dauerkulturen 6)  19,2  22,9  40,4  52,1  26,5  31,6  6,6  199,4
Waldfläche und 
 Kurzumtriebsplantagen         /  144,5         /  400,2  236,2  247,1  109,9 1 380,5
LF insgesamt  40,5  318,0  806,4 2 106,1 3 293,1 5 955,8 4 125,3 16 645,1

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Fruchtart Insge-
samt

1) Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung 2018. - 2) Getreide zur Körnergewinnung. - 3) Getreide zur
Ganzpflanzenernte, Grün- und Silomais, Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland, Leguminosen, andere Pflanzen u.a. Phacelie,
Sonnenblumen und Mischkulturen. - 4) Einschl. Lieschkolbenschrot. - 5) Einschl. Brache. - 6) Baum- und Beerenobst einschl.
Nüsse. Rebflächen, Baumschulen, Weihnachtsbaumkulturen, Dauerkulturen unter Glas oder anderen begehbaren
Schutzabdeckungen.
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50. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau ausgewählter 
Kulturarten nach Größenklassen des Anbaus

2018 1)

Betriebe mit Anbau der jeweiligen Kulturart
von ... bis unter ... ha

unter 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 500 und
mehr

Zahl der Betriebe in 1 000
Ackerland  30,4  28,4  35,8  49,2  31,6  20,8  3,2  199,4
Getreide  31,1  32,3  35,4  40,2  17,0  9,2  1,3  166,5
Körnermais 2)  10,4  7,5  5,9  4,9  0,8  0,2  0,0  29,9

Flächen in 1 000 ha
Ackerland  70,8  209,0  521,4 1 625,0 2 212,8 3 810,3 3 281,6 11 730,9
Getreide  86,9  236,7  506,8 1 282,8 1 170,5 1 787,8 1 077,4 6 148,9
Körnermais 2)  27,9  54,2  83,5  149,6  55,3  36,7  3,6  410,9

Betriebe mit Anbau der jeweiligen Kulturart
von ... bis unter ... ha

unter 5 5 - 10 10 - 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 500 und
mehr

Zahl der Betriebe  in 1 000
Kartoffeln  19,8  2,0  2,3  2,1  0,7  0,4  0,0  27,3
Zuckerrüben 3)  7,5  7,4  6,4  4,2  0,9  0,4  0,0  26,8
Winterraps 4)  12,3  11,8  10,4  7,4  2,4  2,5  0,1  46,9

Flächen in 1 000 ha
Kartoffeln  12,8  14,9  32,6  65,2  47,9  71,4  7,4  252,2
Zuckerrüben 3)  22,4  52,9  90,7  127,0  61,6  56,3  3,1  413,9
Winterraps 4)  37,6  85,0  147,7  224,5  169,0  493,7  67,0 1 224,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Kulturart Insge-
samt

Kulturart Insge-
samt

1) Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung 2018. Fachserie 3 Reihe 2.1.2. - 2)  Einschl. Anbaufläche Corn-Cob-Mix.          
- 3) Ohne Saatguterzeugung. - 4) Einschließlich Saatguterzeugung.

3070800

51. Betriebe mit Anbauflächen für Nutzhanf und Flachs

Betriebe Fläche (ha) Betriebe Fläche (ha)
1998  469 3 583 25  417
1999  473 4 068 35  569
2000  415 3 094 26  402
2001  274 1 993 23  297
2002  307 2 106 25  306
2003  418 2 710 21  224
2004  324 1 802 15  194
2005  275 2 156 8  38
2006  214 1 356 9  30
2007  142  871 10  51
2008  88  897 6  42
2009  161 1 214 5  30
2010  148 1 209 3  8
2011  96  527 1  3
2012  95  424    .       .
2013  86  437    .       .
2014  100  715    .       .
2015  145 1 442    .       .
2016  188 1 501    .       .
2017  282 2 148    .       .
2018  392 3 114    .       .
2019  575 4 508    .       .

1) Ab 2012 erfolgt keine Erhebung mehr. Q u e l l e: BLE (512), BMEL (723).

Flachs  (zur Fasergewinnung) 1)Nutzhanf
Jahr

3070900
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Merkmal Einheit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1)

Anlagenstandorte der 
Biogaserzeugung, ohne 
Biomethan 2)

Zahl 8 000  8 300  8 500  8 650  8 800  8 900  

Installierte elektrische 
Leistung (incl. 
Überbauung mit BHKW 
für flexibilisierten 
Anlagenbetrieb) 3)

Megawatt  
(MWel) 4 416  4 671  4 901  5 209  5 620  5 900  

Durchschnittl. elektr. 
Leistung je Anlage

 Kilowatt 
(kWel)  552   563   577   602   639   663  

Biomethananlagen 
(Aufbereitungsanlagen) 4) Zahl  183   196   205   209   212   213  

Einspeisemenge 
(Biomethan) 4)

 Kubikmeter 
je Stunde 

(m³/h)
114 044  121 754  127 604  130 154  132 084  132 634  

Durchschnittl. 
Einspeisemenge je Anlage

 Kubikmeter 
je Stunde 

(m³/h)
 623   621   622   623   623   623  

Q u e l l e: FNR nach DBFZ (2019), dena (2019), BMEL (524, 723).

53. Biogasanlagen 3071350

1) Vorläufige Schätzung. - 2) DBFZ-Abschätzung. - 3) Unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe 
Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat, Stand: September 2019);  2019: Abschätzung DBFZ 9/2019. -
4) Deutsche Energie-Agentur (dena).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 1) 2019 2)

Industriestärke 107 101 108 128 129 130 117
Industriezucker 17 13 12 13 11 13 13
Technisches Rapsöl 139 116 138 132 95 108 86
Technisches 
Sonnenblumenöl 8 6 7 8 6 4 5
Technisches Leinöl 4 4 4 4 5 4 3
Pflanzenfasern 1 1 2 2 2 3 4
Arznei- und Farbstoffe 12 12 12 12 12 12 12

Industriepflanzen insgesamt 286 252 283 298 260 274 240

Rapsöl für Biodiesel/Pflanzenöl 614 799 805 720 591 589 463
Pflanzen für Bioethanol 173 188 238 259 248 266  290
Pflanzen für Biogas 1 269 1 354 1 340 1 394 1 385 1 480 1 507
Pflanzen für Festbrennstoffe 3) 9 11 11 11 11 11 11

Energiepflanzen insgesamt 2 060 2 350 2 390 2 380 2 240 2 350 2 270

Gesamtfläche 2 350 2 600 2 670 2 680 2 500 2 624 2 510

Q u e l l e: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, BMEL (525, 723).

52. Anbau nachwachsender Rohstoffe und Energiepflanzen   
1 000 ha

Rohstoff

3071310

Anm.: Alle Werte gerundet auf signifikante Stellen. Rundungsbedingte Differenzen möglich. - 1) Vorläufig. - 2) Schätzung.  -
3) U.a. Agrarholz und  Miscanthus.
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54. Betriebe und Flächen des Ökologischen Landbaus

je Betrieb
Zahl Anteil in % 2) ha Anteil in % 2) ha

1997 8 184 1,5  389 693 2,3 47,6
1998 9 213 1,7  416 518 2,4 45,2
1999 10 425 2,2  452 327 2,6 43,4
2000 12 740 2,8  546 023 3,2 42,9
2001 14 702 3,3  634 998 3,7 43,2
2002 15 626 3,6  696 978 4,1 44,6
2003 16 476 3,9  734 027 4,3 44,6
2004 16 603 4,1  767 891 4,5 46,3
2005 17 020 4,3  807 406 4,7 47,4
2006 17 557 4,6  825 539 4,9 47,0
2007 18 703 5,0  865 336 5,1 46,3
2008 19 813 5,3  907 786 5,4 45,8
2009 21 047 5,6  947 115 5,6 45,0

   2010 3) 21 942 7,3  990 702 5,9 45,2
2011 22 506 7,5 1 015 626 6,1 45,1
2012 23 032 7,7 1 034 355 6,2 44,9
2013 23 271 8,2 1 044 955 6,3 44,9
2014 23 398 8,3 1 047 633 6,3 44,8
2015 24 736 9,0 1 088 838 6,5 44,0
2016 27 132 10,0 1 251 320 7,5 46,1
2017 29 395 11,0 1 373 157 8,2 46,7
2018 31 713 12,0 1 521 314 9,1 48,0

 

Q u e l l e: BLE (522), BMEL (712).

Jahr 1) Betriebe
Landw. genutzte Fläche (LF)
zusammen

Anm.: Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und ihrer Durchführungsbestimmungen (EU-Rechtsvorschriften für den
ökologischen Landbau) erfasste Betriebe. Bis 1999 Betriebe mit pflanzlicher Erzeugung; ab 2000 einschließlich Tierhaltung.
1) Stand jeweils zum 31.12. - 2) Anteil an der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. der LF insgesamt. - 3) Durch
Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar.
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55. Naturschutzflächen nach Typen
National-
parks 1)

Biosphären-
reservate 2)

Naturschutz-
gebiete 3) Naturparks 4) Feucht-

gebiete 5)
Naturwald-
reservate 6)

1990  10  5 4 114  65  28 - 7)

1995  12  11 5 314  67  30  635
2000  13  14 6 588  85  30  661
2005  15  15 7 278  92  32  824
2007  14  15 8 126  97  33  717
2008  14  14 8 413  100  33  717
2009  14  14 8 481  102  34  718
2010  14  14 8 501  102  34  721
2011  14  14 8 501  104  34  742
2012  14  14 8 588  105  34  741
2013  15  14 8 679  105  34  728
2014  16  14 8 676  104  34  729
2015  16  15 8 757  103  34  729
2016  16  15 8 813  104  34  729
2017  16  15 8 813  105  34  729

1990 6 945 4 792 4 748 56 888 3 715 - 7)

1995 7 209 11 666 6 845 58 748 6 712  205
2000 7 285 16 134 9 248 74 378 6 712  245
2005 9 620 17 389 11 320 82 938 6 850  306
2007 9 620 17 389 12 403 88 671 8 401  313
2008 9 620 18 439 12 715 89 473 8 401  313
2009 10 295 18 770 13 015 96 323 8 661  316
2010 10 295 18 770 13 313 95 730 8 661  317
2011 10 295 18 770 13 313 97 680 8 661  339
2012 10 295 18 770 13 413 97 936 8 661  339
2013 10 377 18 770 13 524 97 936 8 661  343
2014 10 480 18 770 13 784 97 995 8 661  349
2015 10 480 18 844 13 770 99 836 8 682  350
2016 10 480 18 844 14 022 100 059 8 682  350
2017 10 480 18 844 14 022 101 183 8 682  350

1990 0,4 8) 1,3 1,3 15,9 - 9) - 7)

1995 0,5 8) 3,3 1,9 16,5 - 9) 0,2 10)

2000 0,5 8) 4,5 2,6 20,8 - 9) 0,2 10)

2005 0,6 8) 4,9 3,2 23,3 - 9) 0,3 10)

2007 0,6 8) 4,9 3,4 24,8 - 9) 0,3 10)

2008 0,6 8) 5,2 3,6 25,1 - 9) 0,3 10)

2009 0,6 8) 5,3 3,6 27,0 - 9) 0,3 10)

2010 0,6 8) 5,3 3,7 26,8 - 9) 0,3 10)

2011 0,6 8) 5,3 3,7 27,4 - 9) 0,3 10)

2012 0,6 8) 5,3 3,8 27,4 - 9) 0,3 10)

2013 0,6 8) 5,3 3,8 27,4 - 9) 0,3 10)

2014 0,6 8) 5,3 3,9 27,4 - 9) 0,3 10)

2015 0,6 8) 5,3 3,9 28,0 - 9) 0,3 10)

2016 0,6 8) 5,3 3,9 28,0 - 9) 0,3 10)

2017 0,6 8) 5,3 3,9 28,3 - 9) 0,3 10)

Q u e l l e : Bundesamt für Naturschutz, BMEL (723).

Jahr
jew. 31.12.

Fläche in km2

Anzahl

Anteil an der Gesamtfläche in %

Anm.: Die einzelnen Typen der Schutzflächen können nicht summiert werden, da sie sich z.T. überschneiden.
1) Nach § 14 (1) BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte, einheitlich zu schützende Gebiete. Zum 01.01.2007 wurde aus den
Nationalparks Harz und Hochharz der neue Nationalpark Harz gebildet. Flächenangaben einschließlich Flächen in Nord- und
Ostsee. - 2) Seit 1976 im Rahmen des internationalen Programms "Der Mensch und die Biosphäre" von der UNESCO
vergeben. - 3) Nach § 13 (1) BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein Schutz von Natur und Landschaft
(...) erforderlich ist. - 4) Nach § 16 (1) BNatSchG einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete. - 5) Feuchtgebiete
von internationaler Bedeutung im Sinne des Übereinkommens über Feuchtgebiete (Ramsar, Iran 1971). - 6) Waldgebiete, die
ihrer ungestörten biologischen Entwicklung überlassen werden. - 7) Vergleichbare Angaben für das gesamte Bundesgebiet
liegen nicht vor. - 8) Ohne Flächen der Nationalparks im Wattenmeer. - 9) Keine Angabe, da statistisch nicht erfasste Watt-
und Wasserflächen enthalten sind. - 10) Anteil an der Gesamtwaldfläche Deutschlands. - 11) Aus technischen Gründen liegen
für die Naturschutzgebiete im Jahr 2016 für die Länder BB, BE und TH keine aktuellen Angaben vor; Datenstand hier
31.12.2015. - 12) Angaben zu Naturschutzgebieten im Jahr 2017 nur vorläufig.
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57. Flächenumbrüche

Winter-
weizen

Winterroggen einschl. 
Wintermenggetreide 1) Triticale Winter-

gerste
Winter-

raps
Getreide zur 

Ganzpflanzenernte
in % der Aussaatfläche

2000/01 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5      .
2001/02 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8      .
2002/03 3,4 0,7 2,5 8,9 5,8      .
2003/04 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6      .
2004/05 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5      .
2005/06 0,4 0,3 1,2 1,7 0,7      .
2006/07 0,4 0,4 0,5 0,8 0,1      .
2007/08 0,4 0,4 0,6 0,2 0,9      .
2008/09 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5      .
2009/10 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5      .
2010/11 0,7 1,0 1,1 0,9 6,0 1,6
2012/13 1,3 0,7 0,8 0,8 1,1 0,9
2013/14 0,7 0,3 1,1 0,3 0,1 1,6
2014/15 0,7 0,6 2,3 0,6 1,1 1,2
2015/16 0,7 0,1 3,2 0,4 0,7   –
2016/17 0,7 0,6   – 0,6 2,0   –
2017/18 0,8 1,0 1,6 0,4 1,0 0,0
2018/19 0,2 0,2 0,1 0,2 3,7   –

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Wirtschaftsjahr

Wegen Auswinterung oder anderer Schäden umgebrochene Flächen an
3072000

Anm.: Angaben aus der Ernte- und Betriebsberichterstattung, Stand Mitte April. Es handelt sich um Flächenumbrüche 
aufgrund von Auswinterung, Nässe oder wegen anderer Schadereignisse (z. B. Schneckenfraß, Wildschäden). Ohne 
Stadtstaaten.
1) Bis 2007/08 ohne Wintermenggetreide.

56. Landwirtschaftliche Betriebe mit Bewässerung auf Freilandflächen

LF Ackerland jeweilige
2010 2010 Kulturart

2010
Anzahl

Betriebe mit Möglichkeit zur Bewässerung in 2009  17 067 372 749 1 422 862 1 219 532   -  
Betriebe mit Bewässerung in 2009 zusammen         14 136 372 749 1 200 665 1 041 988   -  
  und zwar mit Bewässerung von:
 Getreide zur Körnergewinnung 1)                  3 325 111 405 474 526 429 000 206 205
 darunter:
  Körnermais/Mais zum Ausreifen (einschl. CCM) 1)  644 11 149 88 696 79 450 15 529
  Silomais/Grünmais einschl. Lieschkolbenschrot    1 567 38 084 276 328 237 416 68 101
 Kartoffeln                                       4 267 81 900 618 899 563 400 105 729
 Zuckerrüben (ohne Saatguterzeugung)              2 692 34 834 369 680 339 951 40 324
 Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung 1)              110 1 323 25 112 22 717 1 568
 Raps und Rübsen zur Körnergewinnung 1)            490 8 760 100 717 93 836 12 795
 Sonnenblumen zur Körnergewinnung 1)               23  112 2 399 1 935  118
 anderen Ölfrüchten zur Körnergewinnung 1)         29  138 2 942 2 754  106
 Pflanzen zur Fasergewinnung (z. B. Hanf,          
  Flachs, Kenaf)  15  58  681  613   -  
 Gemüse und Erdbeeren im Freiland                 4 592 60 029 352 141 316 652 81 638
 Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland 2)           418 4 053 76 272 65 404 5 310
 anderen Kulturen auf dem Ackerland               2 431 10 645 96 408 87 441 14 859
 Baumobstanlagen und Nüssen                        877 6 253 34 651 16 798 13 561
 Beerenobstanlagen                                 634 2 084 37 382 27 089 2 714
 Rebflächen                                        621  848 11 073 5 609 4 086
 Dauergrünland                                     722 6 164 62 501 47 587 14 739
 andere Kulturen außerhalb des Ackerlandes       1 185 6 059 24 485 9 857 12 564
Anm.: Ergebnis der Landwirtschaftszählung 2010.
1) Einschließlich Saatguterzeugung. -  2) Einschließlich Mischungen mit überwiegendem Grasanteil.

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Betriebe mit Bewässerung
zum Vergleich

bewässerte 
Fläche 
2009

Gegenstand der Nachweisung
und zwar

ha

ins-
gesamt

3071900
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58. Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte
a. Anbauflächen in 1 000 ha

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191)

Getreide 2)

  Winterweizen 
  (einschl. Dinkel und Einkorn) 3 066 3 159 3 210  3 131   3 131   2 893   3 067  
  Sommerweizen  53  49  53   45    42    113    31  
  Hartweizen (Durum)  9  11  19   25    30    30    32  
  Weizen zusammen 3 128 3 220 3 283  3 202   3 203   3 036   3 130  
  Roggen einschl. 
  Wintermenggetreide  785  630  616   571    537    523    642  
  Wintergerste 1 211 1 228 1 253  1 267   1 227   1 216   1 363  
  Sommergerste  359  346  369   338    340    446    360  
  Gerste zusammen 1 570 1 574 1 622  1 605   1 566   1 662   1 723  
  Hafer  131  124  126   116    128    140    127  
  Sommermenggetreide  17  14  14   11    11    11    9  
  Triticale  397  418  402   396    389    358    362  
  Körnermais/Mais zum Ausreifen
  (einschl. Corn-Cob-Mix)  497  481  455   416    432    411    427  
  Getreide insgesamt 3) 6 526 6 461 6 517  6 316   6 267   6 142   6 420  
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung
  Erbsen (ohne Frischerbsen)  38  42  79   88    85    71    75  
  Ackerbohnen  16  21  38   39    46    55    49  
  Süßlupinen  17  21  30   29    29    23    21  
  Sojabohnen 4)      .       .       .    16    19    24    29  
  andere Hülsenfrüchte  3  9  14   16    17    18    22  
Hackfrüchte
  Kartoffeln  243  245  237   243    250    252    276  
  Zuckerrüben 5)  357  373  313   334    407    414    414  
Ölfrüchte zur Körnergewinnung 
  Winterraps 1 460 1 392 1 282  1 323   1 305   1 224    858  
  Sommerraps, Winter- und 
  Sommerrübsen  6  2  4   3    4    4    4  
  Sonnenblumen  22  20  18   17    18    20    23  
Pflanzen zur Grünernte
  Getreide zur Ganzpflanzenernte  67  88  107   99    98    87    112  
  Leguminosen zur Ganzpflanzenernte  274 274 258   262    275    283    307  
  Feldgras/Grasanbau auf 
  dem Ackerland  360  347 268   279    276    291    317  
  Silomais/Grünmais einschl. LKS 2 003 2 093 2 100  2 138   2 096   2 196   2 225  
Dauergrünland
 Wiesen und Weiden 6) 4 411 4 450 4 495  4 508   4 508   4 520   4 550  
Sonderkulturen
  Freilandgemüse 7)  112  115  115   121    129    126       .  
  Rebland im Ertrag 8)  99  100  100   100    100    100    101  

Fußnoten siehe Seite 73. Fortsetzung Seite 72.

Fruchtart
3072200

71Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

C



 Noch: 58. Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte
b. Erträge in dt/ha

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191)

Getreide 2)

  Winterweizen 
  (einschl. Dinkel und Einkorn) 80,3 86,8 81,5 76,9 76,9 67,7 74,6
  Sommerweizen 62,2 60,0 54,7 52,9 55,0 47,0 47,8
  Hartweizen (Durum) 61,3 65,3 46,5 53,3 57,5 45,8 49,1
  Weizen zusammen 80,0 86,3 80,9 76,4 76,4 66,7 74,0
  Roggen einschl. 
  Wintermenggetreide 59,8 61,2 56,6 55,6 50,9 42,1 51,0
  Wintergerste 69,3 77,3 76,9 70,7 73,5 60,6 72,1
  Sommergerste 54,2 59,8 54,2 52,4 54,0 49,5 51,0
  Gerste zusammen 65,9 73,5 71,7 66,9 69,3 57,7 67,7
  Hafer 47,7 50,6 45,1 46,4 45,0 41,1 41,1
  Sommermenggetreide 46,7 47,6 43,6 42,0 37,9 37,4 35,7
  Triticale 65,7 71,1 64,7 60,5 59,6 54,1 61,2
  Körnermais/Mais zum Ausreifen
  (einschl. Corn-Cob-Mix) 89,1 107,6 88,8 96,5 105,3 81,4 83,0
  Getreide insgesamt 3) 73,2 80,5 75,1 71,8 72,7 61,8 69,2
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung
  Erbsen (ohne Frischerbsen) 34,1 37,2 35,0 33,1 34,9 27,9 30,6
  Ackerbohnen 36,3 42,7 35,4 39,7 40,7 29,1 33,7
  Süßlupinen 17,9 19,0 12,9 17,5 18,2 9,5 10,8
  Sojabohnen  4)      .       .       .  27,4 34,4 24,4 28,8
  andere Hülsenfrüchte      .       .       .       .       .       .       .  
Hackfrüchte
  Kartoffeln 398,3 474,2 438,1 444,2 467,9 353,8 377,0
  Zuckerrüben 5) 638,8 798,6 721,7 762,3 837,5 632,8      .  
Ölfrüchte zur Körnergewinnung 
  Winterraps 39,5 44,8 39,1 34,6 32,7 30,0 33,1
  Sommerraps, Winter- und 
  Sommerrübsen 24,0 24,5 24,8 19,9 18,1 17,3      .  
  Sonnenblumen 21,0 23,0 19,2 21,4 21,9 18,2 20,6
Pflanzen zur Grünernte
  Getreide zur Ganzpflanzenernte 239,7 295,1 263,7 261,2 288,7 229,5 287,6
  Leguminosen zur Ganzpflanzenernte 69,1 77,9 66,9 78,4 83,8 58,8      .  
  Feldgras/Grasanbau auf 
  dem Ackerland 68,7 80,6 74,5 75,5 76,1 50,6      .  
  Silomais/Grünmais 389,7 473,3 413,6 430,8 474,6 352,9 383,7
Dauergrünland
 Wiesen und Weiden 6)  64,6  72,8  62,9  68,3  67,9  49,0      .  
Sonderkulturen
  Freilandgemüse 7) 286,4 307,4 282,7 290,8 292,5 257,3      .  
  Rebland im Ertrag 8) 84,8 92,0 88,8 90,7 74,9 103,7 90,2

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 73.

Fruchtart
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Noch: 58. Anbau, Ertrag und Ernte der Feldfrüchte
c. Erntemengen in 1 000 t

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191)

Getreide 2)

  Winterweizen 
  (einschl. Dinkel und Einkorn) 24 634 27 415 26 170 24 090 24 080 19 595 22 864
  Sommerweizen   332   296  292  240  231  530  150
  Hartweizen (Durum)   53   74  87  135  170  138  158
  Weizen zusammen 25 019 27 785 26 550 24 464 24 482 20 264 23 171
  Roggen einschl. 
  Wintermenggetreide 4 689 3 854 3 488 3 174 2 737 2 201 3 272
  Wintergerste 8 398 9 496 9 631 8 959 9 019 7 374 9 821
  Sommergerste 1 946 2 067 1 999 1 771 1 834 2 209 1 837
  Gerste zusammen 10 344 11 563 11 630 10 731 10 853 9 584 11 658
  Hafer   628   627   566   536   576   578   522
  Sommermenggetreide   81   67   62  45  43  42  32
  Triticale 2 609 2 972 2 598 2 397 2 317 1 936 2 214
  Körnermais/Mais zum Ausreifen
  (einschl. Corn-Cob-Mix) 4 387 5 142 3 973 4 018 4 548 3 344 3 547
  Getreide insgesamt 3) 47 757 52 010 48 867 45 365 45 557 37 948 44 417
Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung
  Erbsen (ohne Frischerbsen)  129  155  277  290  298  197  229
  Ackerbohnen  60  88  133  154  189  161  165
  Süßlupinen 31  41  38  50  53  22  23
  Sojabohnen 4)      .       .       .   43  66  59  84
  andere Hülsenfrüchte      .       .       .       .       .       .       .  
Hackfrüchte
  Kartoffeln 9 670 11 607 10 370 10 772 11 720 8 921 10 417
  Zuckerrüben 5) 22 829 29 748 22 572 25 497 34 060 26 191      .  
Ölfrüchte zur Körnergewinnung 
  Winterraps 5 771 6 242 5 008 4 574 4 268 3 671 2 840
  Sommerraps, Winter- und 
  Sommerrübsen   13   6   9  6  7  7  6
  Sonnenblumen   46   46  35  36  40  36  46
Pflanzen zur Grünernte
  Getreide zur Ganzpflanzenernte 1 616 2 606 2 810 2 598 2 825 1 987 3 216
  Leguminosen zur Ganzpflanzenernte 1 892 2 134 1 729 2 053 2 299 1 667      .  
  Feldgras/Grasanbau auf 
  dem Ackerland 2 477 2 798 1 994 2 108 2 096 1 473      .  
  Silomais/Grünmais 78 249 99 204 87 219 92 088 99 473 77 486 85 370
Dauergrünland
 Wiesen und Weiden 6) 28 493 32 393 28 262 30 766 30 617 22 160      .  
Sonderkulturen
  Freilandgemüse 7) 3 214 3 541 3 245 3 516 3 770 3 255      .  
  Rebland im Ertrag 8) 8 432 9 212 8 873 9 069 7 505 10 387 9 036

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Fruchtart

1) Vorläufig. - 2) Ab 2010: Nur Getreide zur Körnergewinnung; Getreide zur Ganzpflanzenernte siehe unter "Pflanzen zur
Grünernte". - 3) Ohne anderes Getreide zur Körnergewinnung (Hirse, Sorghum usw.). - 4) Erfassung ab 2016. -
5) Länderergebnisse und Ergebnisse für Deutschland stammten bis 2014 aus unterschiedlichen Quellen. Bundesergebnis bis
2009 übernommen von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V. (WVZ), ab 2010 aus dem Schlussbericht der
Zuckerkampagnen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE); Länderergebnisse stammten aus den
jährlichen Ernte- und Betriebsberichterstattungen. Die Landesergebnisse summierten sich daher nicht zum ausgewiesenen
Bundesergebnis. Ab 2015 stammen das Bundesergebnis sowie die Länderergebnisse aus der Ernte- und
Betriebsberichterstattung. - 6) Erträge in Trockenmasse. - 7) Vgl. Tabelle 63. - 8) Vgl. Tabelle 71.
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VIII. Gartenbau, Obstbau, Weinbau, Brennerei

Vo r b e m e r k u n g e n : Zum Anbau von Gemüse gelten ab den Jahren 2010 und 2012 jeweils höhere 
betriebliche Erfassungsgrenzen. Für die Gemüseerhebung, in der seit 2012 sowohl Anbauflächen als 
auch Hektarerträge ermittelt werden, sind alle landwirtschaftlichen Betriebe auskunftspflichtig, die 
Flächen von mindestens 0,5 Hektar im Freiland und/oder mindestens 0,1 Hektar unter hohen begehbaren 
Schutzabdeckungen (einschl. Gewächshäusern) bewirtschaften, auf denen Gemüse oder Erdbeeren oder 
deren jeweilige Jungpflanzen angebaut werden.
Für die alle fünf Jahre durchgeführte Baumobstanbauerhebung galt ab 2002 eine untere Erfassungsgrenze 

von 30 Ar. Ab 2012 sind Betriebe ab 0,5 Hektar Obstflächen mit Baumobst als Hauptnutzung 
auskunftspflichtig. Die Ergebnisse der Erhebung werden für die Ernteberechnung im Marktobstbau 
zugrunde gelegt. Bei Obst (bei Gemüse bis 2011) werden die Hektarerträge durch amtliche Berichterstatter 
geschätzt, bei Wein auch mit Hilfe der Weinbaukartei ermittelt. 
Die Buchführungsergebnisse der Testbetriebe des Weinbaus und des Gartenbaus sind im Kap. C.XIV., 

Tabelle 128 und 130 nachgewiesen. 
Dieses Kapitel enthält auch Ergebnisse des Gartenbaumoduls im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 

2016. 
Die Daten der Alkoholerzeugung nach Brennereien und Rohstoffen basieren auf der Alkoholstatistik der 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.

59. Anbau, Ertrag und Ernte von Hopfen

Zahl der Betriebe 1) Anbaufläche 1)

ha
Ertrag 2)

dt/ha 
Erntemenge 3)

 t 
2004 1 699 17 477 19,0 33 202
2005 1 611 17 167 20,1 34 456
2006 1 551 17 170 16,6 28 510
2007 1 497 17 698 18,2 32 139
2008 1 497 18 695 21,2 39 676
2009 1 473 18 473 17,0 31 344
2010 1 435 18 386 18,6 34 234
2011 1 377 18 228 20,9 38 111
2012 1 295 17 128 20,1 34 475
2013 1 231 16 849 16,4 27 554
2014 1 192 17 308 22,2 38 500
2015 1 171 17 847 15,9 28 337
2016 1 154 18 598 23,0 42 766
2017 1 132 19 543 21,3 41 556
2018 1 121 20 144 20,7 41 794

Quelle: VDH, BMEL (723).

Jahr 

3072700

Anmerkung: Ab Berichtsjahr 2018 (Erscheinungsjahr 2019) Zeitreihe mit neuer Datengrundlage; siehe Fußnoten. -
1) Angaben laut Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.. - 2) Eigene Berechnung. - 3) Angaben laut Hopfenmarkt-
Abschlussbericht des Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V..
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60. Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen nach Betriebsart   
2016

       unter   1    10 967 4 376 3 611 1 947  691  278 6 665 2 150
      1   -    5    8 403 19 603 5 023 11 773  439  969 2 941 6 860

      5   -   10    2 885 20 677 1 843 13 298  64  459  978 6 920
     10   -   20    2 307 32 741 1 675 23 886  26  361  606 8 494

  20 und mehr    2 633 151 733 2 153 128 612  18  749  462 22 372
     Insgesamt    27 195 229 130 14 305 179 517 1 238 2 816 11 652 46 796

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

GN (ha)

Landwirtschaftliche 
Betriebe mit 
Gartenbau 3)

mit Schwerpunkt
Handel und 

Dienstleistungen 2)

mit Schwerpunkt 
Erzeugung 1)

Gartenbaubetriebe
Gärtnerische 

Nutzfläche (GN)
von ... bis 

unter .... ha

Betriebe mit Anbau von
Gartenbauerzeugnissen

 insgesamt

BetriebeBetriebe GN (ha) Betriebe GN (ha)Betriebe GN (ha)

3080200

Anm.: Ergebnisse des allgemeinen Teils der Agrarstrukturerhebung 2016. Vergleich mit früheren Jahren wegen
unterschiedlicher Erfassungsgrenzen nur eingeschränkt möglich.
1) 50 % und mehr der Betriebseinnahmen aus gartenbaulicher Erzeugung. - 2) 50 % und mehr der Betriebseinnahmen aus
Handelswaren und Dienstleistungen. - 3) Weniger als 50 % der Betriebseinnahmen aus Gartenbau, Handel und
Dienstleistungen.

61. Freiland- und Unterglasflächen
in Betrieben mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen

2016

Betriebe LF

Betriebe Fläche Betriebe Grundfläche
Anzahl Anzahl ha Anzahl ha

       unter   1        10 967  359 244  4 376  10 025  3 696  2 665   685
      1   -    5        8 403  282 285  19 603  8 207  18 429  2 205  1 165

      5   -   10        2 885  164 781  20 677  2 859  20 072   670   603
     10   -   20        2 307  160 812  32 741  2 298  32 232   426   506

  20 und mehr        2 633  425 466  151 733  2 632  150 575   486  1 158
     Insgesamt        27 195 1 392 588  229 130  26 021  225 005  6 452  4 118

       unter   1        4 302  17 584  2 226  3 385  1 557  2 487   673
      1   -    5        5 462  45 188  12 743  5 268  11 605  2 050  1 133

      5   -   10        1 907  43 562  13 757  1 881  13 178   608   577
     10   -   20        1 701  57 825  24 247  1 692  23 757   397   489

  20 und mehr        2 171  229 130  129 361  2 170  128 224   464  1 137
     Insgesamt        15 543  393 289  182 334  14 396  178 321  6 006  4 010

     Insgesamt        14 305  382 673  179 517  13 371  175 696  5 139  3 813

Obstbau                 4 521  59 057  45 822  4 520  45 720   98   102
Gemüsebau4)          2 444  139 040  76 958  2 300  75 788   841  1 171
Blumen und Zierpflanzen  2 382  7 965  4 775  1 657  3 359  2 185  1 424
Baumschulen             1 151  20 258  16 530  1 148  16 414   411   116
Sonstige Betriebe mit  
Schwerpunkt Erzeugung   3 807  156 353  35 432  3 746  34 414  1 604  1 000

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

nach Betriebstyp

Gärtnerische Nutzfläche 
(GN) 

von … bis  unter … ha

Und zwar
im Freiland

einschl. Gewächshäusern

ha

GN 
zusammen

u.h.b.1) Schutzabdeckungen

Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen  insgesamt   

darunter Gartenbaubetriebe 2)

darunter Betriebe mit Schwerpunkt Erzeugung 3) 

3080330

Anm:  Ergebnisse des allgemeinen Teils der Agrarstrukturerhebung 2016. Vergleich mit früheren Jahren wegen 
unterschiedlicher Erfassungsgrenzen nur eingeschränkt möglich. 
1) Abkürzung für: unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen. - 2) Betriebe mit 50 % und mehr der Betriebseinnahmen aus 
Gartenbau, Handel und Dienstleistungen.  - 3) Betriebe mit 50 % und mehr der Betriebseinnahmen aus gartenbaulicher 
Erzeugung. - 4) Einschließlich Erdbeeren.
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62. Arbeitskräfte in Betrieben mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen
2016
1 000

Familien- ständige Saison-

Betriebe GN arbeitskräfte
Anzahl ha Personen AKE

       unter   1      10,88 4,3 40,5 22,2 18,4 12,7  9,3  
        1   -    5      8,57 20,0 50,6 25,8 15,2 15,6  19,8  
       5   -   10      2,87 20,6 28,2 12,0 4,8 6,2  17,2  
     10   -   20      2,44 34,8 37,5 13,3 4,1 5,9  27,5  
 20 und mehr     2,67 153,2 175,5 47,9 3,9 14,4  157,3  
   Insgesamt      27,43 232,8 332,3 121,2 46,4 54,9  231,1  

       unter   1      4,32 2,2 19,3 11,6 7,2 8,6  3,5  
        1   -    5      5,62 13,1 35,9 18,7 9,9 12,3  13,7  
       5   -   10      1,94 14,0 20,8 8,9 3,3 4,8  12,8  
     10   -   20      1,80 25,7 31,2 10,7 3,0 4,6  23,5  
 20 und mehr     2,21 131,1 163,9 43,1 3,3 11,3  149,3  
   Insgesamt      15,90 186,1 271,1 93,0 26,7 41,6  202,8  

       unter   1      3,70 2,0 15,4 8,8 6,2 6,0  3,1  
        1   -    5      5,16 12,1 32,6 16,4 9,1 10,2  13,4  
       5   -   10      1,87 13,5 20,1 8,3 3,1 4,3  12,6  
     10   -   20      1,78 25,4 30,7 10,4 3,0 4,3  23,3  
 20 und mehr     2,20 130,4 163,5 42,8 3,3 11,0  149,1  
   Insgesamt      14,71 183,3 262,2 86,7 24,8 35,8  201,5  

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Betriebe mit Anbau von Gartenbauerzeugnissen   

darunter Gartenbaubetriebe 1)      

darunter Betriebe mit Schwerpunkt Erzeugung 2)   

Gärtnerische 
Nutzfläche 
(GN) von 

… bis         
unter … ha

Betriebe mit Anbau von 
Gartenbauerzeugnissen

davon
Arbeitskräfte in Betrieben

zusammen

Personen

3080410

Anm: Repräsentative Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. 
1) Betriebe mit 50 % und mehr der Betriebseinnahmen aus Gartenbau, Handel und Dienstleistungen.  - 2) Betriebe mit 50 % und 
mehr der Betriebseinnahmen aus gartenbaulicher Erzeugung. 
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63. Anbau, Ertrag und Ernte von Freilandgemüse
a. Anbauflächen in ha

Gemüseart 2010 1) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kohlgemüse
  Blumenkohl 4 491 4 241 4 057 3 565 3 269 3 524 3 365
  Brokkoli 2 057 2 172 2 082 2 168 2 195 2 576 2 735
  Chinakohl 1 046 1 013  906  926  851  834  773
  Grünkohl  940 1 001 1 098 1 133  959 1 178 1 090
  Kohlrabi 2 329 1 873 1 885 1 903 1 831 1 910 1 730
  Rosenkohl  721  382  491  464  474  497  540
  Rotkohl 2 213 1 915 2 128 1 882 2 109 2 269 2 060
  Weißkohl 6 130 5 836 5 815 5 599 6 166 6 332 5 571
  Wirsingkohl 1 065  979 1 069 1 055  949  972  976
Blatt- und Stängelgemüse
  Chicoreewurzeln                         .   282  252             /  275  600  568
  Eichblattsalat 2)  801  870  788  949  955  896  818
  Eissalat 2) 4 359 3 431 3 772 3 700 3 470 3 845 3 807
  Endiviensalat  532  567  448  499  500  475  496
  Feldsalat 2 113 2 263 2 441 2 417 2 439 2 513 2 502
  Kopfsalat 2) 2 259 1 789 1 644 1 528 1 538 1 561 1 382
  Lollosalat 2) 1 285 1 471 1 367 1 444 1 424 1 439 1 332
  Radicchio  259  286  338  230  236  245  305
  Romanasalat (alle Sorten)  999 1 113 1 204 1 259 1 431 1 616 1 674
  Rucolasalat  732  868 1 090 1 258 1 396 1 667 1 667
  Sonstige Salate  531  374  464  413  429  395 1 048
  Spinat 3 145 3 030 3 103 3 296 3 616 3 848 3 475
  Rhabarber  788  827  846  917 1 087 1 138 1 208
  Porree (Lauch) 2 311 2 631 2 346 2 178 2 129 2 621 2 084
  Spargel im Ertrag 18 794 19 634 20 122 20 594 22 274 23 190 23 408
  Spargel nicht im Ertrag       .  4 459 5 213 5 111 4 766 5 189 5 106
  Stauden-/Stangensellerie  249  233  226  268  279  325  319
Wurzel- und Knollengemüse
  Knollenfenchel  452            X            X            X            X            X            X
  Knollensellerie 1 474 1 580 1 493 1 482 1 668 1 736 1 657
  Meerrettich       .        .        .        .        .        .        .  
  Möhren/Karotten 10 367 10 189 10 111 9 649 11 209 12 545 12 955
  Radies 3 374 3 327 3 498 3 424 3 210 3 475 3 316
  Rettich  765  765  721  693  730  851  778
  Rote Rüben (Rote Bete) 1 382 1 205 1 692 1 487 1 668 1 741 1 826
  Bundzwiebeln 1 698 2 005 2 191 2 297 2 269 2 285 2 212
  Speisezwiebeln 3) 8 762 9 691 10 224 10 324 11 294 11 781 11 368
Fruchtgemüse
  Einlegegurken 2 589 2 344 2 618 2 390 2 368 1 980 2 020
  Schälgurken  306  201  123  148  164  144  160
  Speisekürbisse 1 799 2 899 3 229 3 485 3 991 4 478 4 148
  Zucchini  998 1 065 1 032 1 137 1 104 1 174 1 166
  Zuckermais 1 853 1 708 1 919 1 992 2 155 2 074 1 895
Hülsenfrüchte
  Buschbohnen 3 799 4 534 3 980 4 011 4 040 4 356 4 262
  Stangenbohnen 4)  126  144  151  135  118  152  108
  Dicke Bohnen  412  518  427  452  449  583  599
  Frischerbsen (ohne Hülsen) 3 985 4 117 4 041 4 270 4 402 4 816 4 749
  Frischerbsen (mit Hülsen)  458  507  638  516  608  698  739
Sonstige Gemüsearten 1 271 1 895 1 922 1 808 2 438 2 359 2 475
Freilandgemüse
insgesamt 5) 106 186 112 229 115 201 114 802 120 930 128 883 126 471

Fußnoten siehe Seite 79. Fortsetzung Seite 78.

3080500
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Noch: 63. Anbau, Ertrag und Ernte von Freilandgemüse
b. Erträge in dt/ha

Gemüseart 2010 1) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kohlgemüse
  Blumenkohl 276,3 291,9 299,2 295,6 283,6 276,9 269,8
  Brokkoli 135,6 139,5 133,4 135,9 135,5 135,8 129,1
  Chinakohl 399,6 465,3 453,8 467,4 444,5 465,8 421,9
  Grünkohl 170,3 153,5 173,3 155,1 191,3 176,1 159,0
  Kohlrabi 310,4 346,2 361,5 368,3 354,6 318,5 321,2
  Rosenkohl 212,2 171,8 171,2 165,6 164,8 177,5 154,0
  Rotkohl 599,1 556,0 694,2 569,1 564,7 643,9 505,2
  Weißkohl 767,6 732,0 821,7 722,4 698,9 756,0 636,6
  Wirsingkohl 351,7 367,9 381,0 366,7 386,7 372,0 326,0
Blattgemüse
  Chicoreewurzeln                            X       X       X       X       X       X       X
  Eichblattsalat 2) 281,2 278,9 265,2 254,8 256,9 259,3 236,5
  Eissalat 2) 231,4 375,8 344,2 351,6 348,6 353,3 352,4
  Endiviensalat 313,0 402,4 387,8 402,4 381,0 400,8 387,9
  Feldsalat 76,4 62,3 65,9 58,5 55,9 58,5 54,9
  Kopfsalat 2) 278,4 351,9 344,5 339,6 315,6 311,5 314,4
  Lollosalat 2) 253,8 255,6 272,6 264,5 259,3 254,2 241,4
  Radicchio 138,5 254,7 225,7 237,6 219,5 282,1 249,6
  Romanasalat (alle Sorten) 252,7 213,0 208,0 245,0 243,6 243,2 237,0
  Rucolasalat 116,9 110,0 108,5 101,0 99,7 88,3 120,2
  Sonstige Salate 123,3 180,9 199,4 161,3 159,5 166,9 125,2
  Spinat 157,3 176,2 202,8 190,5 191,0 191,7 190,5
  Rhabarber 215,2 242,4 244,7 219,7 242,3 194,1 198,5
  Porree (Lauch) 347,2 422,7 461,0 410,9 403,2 380,5 369,4
  Spargel im Ertrag 49,2 52,5 56,7 55,2 53,9 56,4 56,8
  Spargel nicht im Ertrag       X       X       X       X       X       X       X
  Stauden-/Stangensellerie 431,1 416,1 390,1 422,7 387,2 417,5 403,1
Wurzel- und Knollengemüse
  Knollenfenchel 198,2       X       X       X       X       X       X
  Knollensellerie 418,7 463,6 529,4 463,0 487,4 491,7 444,7
  Meerrettich 112,4       X       X       X       X       X       X
  Möhren/Karotten 534,3 572,8 602,7 546,0 572,4 585,0 482,7
  Radies 278,8 204,4 237,1 254,1 247,7 249,8 247,4
  Rettich 289,0 400,6 498,4 465,7 451,1 347,3 388,6
  Rote Rüben (Rote Bete) 455,0 411,0 433,6 440,4 456,3 522,3 443,7
  Bundzwiebeln 353,1 434,9 407,3 426,3 413,5 400,8 423,5
  Speisezwiebeln 3) 441,8 418,6 489,5 441,0 462,8 459,5 360,2
Fruchtgemüse
  Einlegegurken 713,0 706,6 755,9 795,3 874,5 972,2 991,0
  Schälgurken 321,2 366,2 399,2 379,8 440,3 386,6 393,6
  Speisekürbisse 245,2 205,7 216,3 196,1 217,1 206,0 188,4
  Zucchini 341,0 351,2 359,7 359,4 393,0 352,2 378,2
  Zuckermais 150,2 130,2 147,7 118,4 118,0 128,3 96,1
Hülsenfrüchte
  Buschbohnen 103,0 105,9 112,5 113,1 108,4 112,3 85,4
  Stangenbohnen 4) 178,9 165,8        / 153,1 155,0 167,2 157,3
  Dicke Bohnen 88,4 62,3 73,7 59,9 77,8 60,4 51,2
  Frischerbsen (ohne Hülsen) 54,5 56,1 62,2 57,2 53,1 58,5 43,0
  Frischerbsen (mit Hülsen) 70,5 64,7 59,4 57,0 68,9 56,3 51,7
Sonstige Gemüsearten
  Sonstige Gemüsearten 5)       X       X       X       X       X       X       X
Freilandgemüse
insgesamt 5) 296,4 286,4 307,4 282,7 290,8 292,5 257,3

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 79.
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Noch: 63. Anbau, Ertrag und Ernte von Freilandgemüse
c. Erntemengen in 1 000 t

Gemüseart 2010 1) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kohlgemüse
  Blumenkohl  124,1  123,8  121,4  105,4  92,7  97,6  90,8
  Brokkoli  27,9  30,3  27,8  29,5  29,7  35,0  35,3
  Chinakohl  41,8  47,1  41,1  43,3  37,8  38,9  32,6
  Grünkohl  16,0  15,4  19,0  17,6  18,4  20,7  17,3
  Kohlrabi  72,3  64,8  68,1  70,1  64,9  60,8  55,6
  Rosenkohl  15,3  6,6  8,4  7,7  7,8  8,8  8,3
  Rotkohl  132,6  106,5  147,7  107,1  119,1  146,1  104,0
  Weißkohl  470,6  427,2  477,8  404,5  430,9  478,7  354,7
  Wirsingkohl  37,4  36,0  40,7  38,7  36,7  36,1  31,8
Blattgemüse
  Chicoreewurzeln                                  X             X             X             X             X             X             X
  Eichblattsalat 2)  22,5  24,3  20,9  24,2  24,5  23,2  19,3
  Eissalat 2)  100,9  128,9  129,8  130,1  121,0  135,8  134,2
  Endiviensalat  16,7  22,8  17,4  20,1  19,1  19,0  19,2
  Feldsalat  16,1  14,1  16,1  14,1  13,6  14,7  13,7
  Kopfsalat 2)  62,9  63,0  56,6  51,9  48,5  48,6  43,5
  Lollosalat 2)  32,6  37,6  37,3  38,2  36,9  36,6  32,2
  Radicchio  3,6  7,3  7,6  5,5  5,2  6,9  7,6
  Römischer Salat (Romana)  25,3  23,7  25,0  30,9  34,9  39,3  39,7
  Rucolasalat  8,6  9,5  11,8  12,7  13,9  14,7  20,0
  Sonstige Salate  6,6  6,8  9,3  6,7  6,8  6,6  13,1
  Spinat  49,5  53,4  62,9  62,8  69,0  73,8  66,2
  Rhabarber  16,9  20,0  20,7  20,2  26,3  22,1  24,0
  Porree (Lauch)  80,3  111,2  108,1  89,5  85,9  99,7  77,0
  Spargel im Ertrag  92,4  103,1  114,1  113,6  120,0  130,9  133,0
  Spargel nicht im Ertrag             X             X             X             X             X             X             X
  Stauden-/Stangensellerie  10,7  9,7  8,8  11,3  10,8  13,6  12,9
Wurzel- und Knollengemüse
  Knollenfenchel  9,0       .        .        .        .        .        .  
  Knollensellerie  61,7  73,3  79,0  68,6  81,3  85,4  73,7
  Meerrettich       .        .        .        .        .        .        .  
  Möhren/Karotten  554,0  583,6  609,4  526,9  641,6  733,9  625,4
  Radies  94,1  68,0  82,9  87,0  79,5  86,8  82,0
  Rettich  22,1  30,6  35,9  32,2  32,9  29,6  30,2
  Rote Rüben (Rote Bete)  62,9  49,5  73,4  65,5  76,1  90,9  81,0
  Bundzwiebeln  60,0  87,2  89,2  97,9  93,8  91,6  93,7
  Speisezwiebeln 3)  387,1  405,7  500,5  455,3  522,7  541,4  409,5
Fruchtgemüse
  Einlegegurken  184,6  165,6  197,9  190,1  207,1  192,5  200,2
  Schälgurken  9,8  7,4  4,9  5,6  7,2  5,6  6,3
  Speisekürbisse  44,1  59,6  69,9  68,3  86,7  92,2  78,1
  Zucchini  34,0  37,4  37,1  40,9  43,4  41,3  44,1
  Zuckermais  27,8  22,2  28,3  23,6  25,4  26,6  18,2
Hülsenfrüchte
  Buschbohnen  39,1  48,0  44,8  45,4  43,8  48,9  36,4
  Stangenbohnen 4)  2,3  2,4             /  2,1  1,8  2,5  1,7
  Dicke Bohnen  3,6  3,2  3,1  2,7  3,5  3,5  3,1
  Frischerbsen (ohne Hülsen)  21,7  23,1  25,1  24,4  23,4  28,2  20,4
  Frischerbsen (mit Hülsen)  3,2  3,3  3,8  2,9  4,2  3,9  3,8
Sonstige Gemüsearten  41,4  50,7  55,0  50,5  67,3  57,1  60,8
Freilandgemüse
insgesamt5) 3 147,9 3 213,9 3 541,3 3 245,4 3 516,3 3 770,3 3 254,6

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723). 

Anm.: Ab 2012 werden Knollenfenchel und Meerettich nicht mehr einzeln ausgewiesen, sondern sind unter "sonstiges        
Gemüse" mit aufgeführt. In den Stadtstaaten Berlin und Bremen findet die Erhebung nicht statt.
1) Durch Anhebung der Mindesterfassungsgrenze und Ausschluss der Kräuter in der Gemüseanbauerhebung 2010 sind die
Ergebnisse nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. - 2) Grün- und rotblättrige Sorten. - 3) Trockenzwiebeln
einschl. Schalotten. - 4) Auch Prunk- und Feuerbohnen. - 5) Anbaufläche insgesamt bis 2011 ohne Spargel nicht im Ertrag
und teilweise auch ohne Chicoree.
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Schutzabdeckungen 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Feldsalat  284  256  265  236  219  205  211
Salatgurken  219  214  206  193  202  221  228
Kopfsalat 1)  85  92  77  71  64  72  69
Sonstige Salate  153  161  163  145  176  166  159
Paprika  64  64  72  74  82  94  108
Radies  55  51  49  47  52  44  43
Tomaten  315  332  330  328  337  374  398
Sonstige Arten 2)  133  120  110  110  89  94  105
Zusammen 1 305 1 291 1 273 1 204 1 220 1 271 1 320

Feldsalat 2,8 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7 1,8
Salatgurken 50,7 50,5 52,3 42,8 46,6 58,6 61,1
Kopfsalat 1) 3,0 3,5 3,1 2,8 2,5 2,7 2,6
Sonstige Salate 4,1 4,0 4,2 3,8 4,2 3,9 3,6
Paprika 5,2 7,5 8,4 7,5 9,4 12,3 14,7
Radies 1,5 1,3 1,2 1,2 / 1,1 1,0
Tomaten 61,2 69,3 84,5 80,9 85,3 96,6 103,3
Sonstige Arten 2) 4,6 4,0 5,3 5,1 5,3 5,2       /
Zusammen 133,2 142,4 161,4 146,3 156,4 182,1 195,1

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

64. Anbau und Ernte von Gemüse unter hohen begehbaren 

Gemüseart

Anbauflächen in ha

Erntemengen in 1 000 t

3080610

Anmerkung: Durch Anhebung der Mindesterfassungsgrenze und Ausschluss der Kräuter in der Gemüseanbauerhebung 2010
sind die Ergebnisse nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.
1) Grün- und rotblättrige Sorten. - 2) Ab 2012 einschl. Kohlrabi.

2018

rote und 
weiße schwarze

Betriebe 1 298 1 261  504  388  458  453  120  292  220  137
Anbaufläche (ha) 9 205 8 807  855 1 393  741 3 040  596  311  138  853
Erntemenge (t) 43 020 38 425 8 223 7 868 2 953 12 764         . 2 005  941 1 434

Anm: Ergebnisse der Strauchbeerenerhebung 2018. Fachserie 3, Reihe 3.1.9.

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Holun-
der

und zwar im Freiland

Stachel-
beeren

Brom-
beeren

Aronia-
beerenJohannisbeeren

65. Betriebe mit Strauchbeerenobst nach Arten 

Merkmal Insge-
samt zusam-

men
Him-

beeren
Heidel-
beeren

3081110
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66. Erwerbsmäßiger Anbau von Zierpflanzen
a. Entwicklung von Grund- und Anbaufläche

Grundfläche Anbaufläche
im Freiland unter Glas 1) insgesamt im Freiland unter Glas insgesamt

ha
1996 4 311 2 755 7 066 4 434 3 378 7 812
2000 4 373 2 683 7 056 4 567 4 705 9 272
2004 5 116 2 524 7 640 5 193 3 713 8 906
2008 4 911 2 256 7 167 .       .       .       
2012 4 893 1 848 6 741 .       .       .       

b. Betriebe nach Pflanzengruppen
2017

mit Grundflächen
Gliederung im Freiland unter Glas 1) insgesamt

Anzahl 2)

Betriebe insgesamt 2 608 3 012 3 668
und zwar
    Jungpflanzenanzucht/Halbfertigware  213  467  568
    Produktion von Sämereien, Zwiebeln und Knollen  101  133  199
    Produktion von Fertigware an Zimmerpflanzen, Beet- 
       und Balkonpflanzen,  Stauden und Wasserpflanzen 1 198 2 593 2 690
    Produktion von Schnittblumen, Schnittgrün und 
       Zierkürbissen 1 611  971 1 906

c. Grundflächen nach Pflanzengruppen
2017

Freiland unter Glas 1) insgesamt
ha

Grundfläche insgesamt 4 885 1 703 6 587
darunter
    Jungpflanzenanzucht/Halbfertigware  234  159  392
    Produktion von Sämereien, Zwiebeln und Knollen  277  10  287
    Produktion von Fertigware an Zimmerpflanzen, Beet- 
       und Balkonpflanzen,  Stauden und Wasserpflanzen 1 669 1 316 2 985
    Produktion von Schnittblumen, Schnittgrün und 
       Zierkürbissen 2 705  218 2 923

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

Gliederung

3080800

Anm.: Ergebnisse der Zierpflanzenerhebung. Der Merkmalskatalog ist ab 2008 mit dem der Vorerhebungen nicht identisch, so
dass ein Vergleich der Ergebnisse nur teilweise erfolgen kann. Die Ergebnisse der Erhebung 2012 sind mit denen früherer
Jahre nur eingeschränkt vergleichbar, da die unteren Erfassungsgrenzen angehoben wurden.
1) Zu den Unterglasanlagen zählen sämtliche unter Glas und festem oder flexiblem Kunststoffschutz stehende, begehbare
Flächen (einschl. Folientunnel). - 2) Mehrfachnennungen möglich.
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68. Betriebe mit Verkaufsanbau von Baumobst

Merkmal Einheit 2007 20121) 2017 2007 20121) 2017

Äpfel Birnen

 Betriebe Anzahl 9 058 6 074 5 682 5 325 3 694 3 385
 Baumobstfläche ha 31 762 31 738 33 981 2 101 1 933 2 137
 Fläche je Betrieb ha 3,51 5,23 5,98 0,39 0,52 0,63

Süßkirschen Sauerkirschen

 Betriebe Anzahl 6 577 4 409 4 090 2 237 1 410 1 225
 Baumobstfläche ha 5 482 5 258 6 066 3 444 2 291 1 948
 Fläche je Betrieb ha 0,83 1,19 1,48 1,54 1,62 1,59

Pflaumen/Zwetschen Mirabellen/Renekloden

 Betriebe Anzahl 6 864 4 377 3 876 2 623 1 822 1 993
 Baumobstfläche ha 4 564 3 870 4 199  561  502  639
 Fläche je Betrieb ha 0,66 0,88 1,08 0,21 0,28 0,32

Sonstiges Baumobst2) Baumobst insgesamt

 Betriebe Anzahl              X              X 1 274 11 454 7 455 7 167
 Baumobstfläche ha              X              X  964 47 913 45 593 49 934
 Fläche je Betrieb ha              X              X 0,76 4,18 6,12 6,97

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

3081200

Anm.: Ergebnisse der Baumobstanbauerhebungen.
1) Der Rückgang insbesondere der Betriebszahlen 2012 gegenüber 2007 ist zu einem Großteil auf die Anhebung der
Erfassungsgrenzen von 0,3 auf 0,5 Hektar zurückzuführen. - 2) 2007 und 2012 nicht erhoben.

67. Baumschulbetriebe und Baumschulflächen
Einheit 2000 2004 2008 20121) 20172)

Betriebe mit Baumschulflächen Zahl 3 779 3 398 3 035 2 241 1 714
Baumschulfläche je Betrieb ha 6,53 7,51 7,45 9,71 10,86

Baumschulfläche insgesamt ha 24 690 25 520 22 597 21 753 18 613
dav. Veredelte Obstgehölze 1) ha 1 359 1 049  955  873  974
        Ziergehölze ha 12 341 11 310 12 146 11 532 7 975
        Rosenveredelungen 2) ha  .  325  289  274  202
        Weihnachtsbaumkulturen 3) ha  . 2 537 1 203  724  684
        Forstpflanzen ha 3 349 2 519 2 258 2 180 1 829
        Sonstige Baumschulflächen 4) ha 7 642 7 535 5 537 5 972 3 814

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Reihe 3.1.7, Baumschulerhebung 2017, BMEL (723)

Merkmal
3080900

1) Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist eingeschränkt, da die Abschneidegrenze angehoben wurde (s. Vorbemerkung). -
2) Ohne Baumschulflächen unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen, daher ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren
eingeschränkt. - 3) Bis einschl. 2012 waren die Hecken in den Ziersträuchern und Bäumen enthalten. - 4) Einschließlich
Flächen für Gründüngung, Brache, Einschläge und Mutterpflanzenquartiere.
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69. Anbau, Ertrag und Ernte von Obst 
Pflaumen Mirabellen

und und
Zwetschgen Renekloden

Marktobstbau

2002  32,4 2 703,0 1 826,7 2 914,4 2 294,8  186,8  30,2  66,1
2003  32,4 2 703,0 1 826,7 2 914,4 2 294,8  186,8  30,2  66,1
2004  32,3 2 704,1 1 842,1 2 920,3 2 294,8  186,8  30,1  66,1
2005  32,3  2,2  5,5  4,2  4,6  0,5  0,1  0,1
2006  32,5  2,2  5,6  4,2  4,6  0,5  .    .   
2007  31,7  2,1  5,4  3,4  4,5  0,6  .    .   
2008  31,8  2,1  5,4  3,4  4,5  0,6  .    .   
2009  31,8  2,1  5,4  3,3  4,5  0,6  .    .   
2010  31,8  2,1  5,4  2,9  4,5  0,6  .    .   
2011  31,6  2,1  5,3  2,9  4,5  0,5  .    .   
2012  31,6  1,9  5,2  2,3  3,9  0,5  .    .   
2013  31,6  1,9  5,2  2,2  3,9  0,5  .    .   
2014  31,5  1,9  5,2  2,2  3,9  0,5  .    .   
2015  31,4  1,9  5,2  2,0  3,8  0,5  .    .   
2016  31,3  1,9  5,1  2,0  3,9  0,5  .    .   
2017  33,9  2,1  6,0  1,9  4,2  0,6
2018  34,0  2,1  6,0  1,9  4,2  0,6  .    .   

2002  242,6  28,7  15,2  7,9  18,6  18,1  7,9  8,2
2003  262,4  20,2  18,6  11,6  21,0  22,1  6,1  5,3
2004  302,9  29,1  21,2  12,1  32,0  32,0  16,2  13,9
2005  275,6  174,8  50,5  58,1  87,9  97,9  40,5  74,6
2006  291,5  218,3  56,9  88,4  112,3  115,2  .    .   
2007  337,3  238,1  63,3  83,9  144,0  107,0  .    .   
2008  329,2  182,1  46,2  43,8  69,1  77,0  .    .   
2009  336,6  249,9  72,5  92,8  161,2  168,3  .    .   
2010  262,4  186,3  57,2  62,8  108,3  71,3  .    .   
2011  284,2  225,6  69,4  78,1  129,3  98,9  .    .   
2012  307,3  176,0  44,4  56,8  92,1  86,0  .    .   
2013  254,0  205,5  47,0  59,0  125,9  134,1  .    .   
2014  354,6  234,2  76,2  80,0  146,2  136,3  .    .   
2015  309,9  224,4  60,7  84,2  121,9  91,9  .    .   
2016  329,6  179,9  57,3  79,4  98,0  87,0  .    .   
2017  175,9  109,4  27,4  43,1  57,0  42,3  .    .   
2018  352,7  221,7  73,4  83,0  146,2  140,1  .    .   

2002  786,2  77,5  27,8  23,1  42,7  3,4  0,2  0,5
2003  848,8  54,7  34,0  33,8  48,1  4,1  0,2  0,4
2004  979,7  78,8  39,1  35,5  77,8  6,0  0,5  0,9
2005  891,4  38,3  27,9  24,6  40,1  4,6  0,2  0,8
2006  947,6  48,6  31,6  37,1  51,5  5,5  .    .   
2007 1 070,0  49,9  34,4  28,8  65,3  6,0  .    .   
2008 1 047,0  38,1  25,2  14,9  31,4  4,3  .    .   
2009 1 070,7  52,3  39,5  30,2  73,1  9,4  .    .   
2010  835,0  38,9  30,8  18,3  49,3  4,0  .    .   
2011  898,4  46,9  37,0  22,3  58,7  5,4  .    .   
2012  972,4  33,9  23,0  12,9  35,6  4,3  .    .   
2013  803,8  39,5  24,5  13,1  48,5  6,6  .    .   
2014 1 115,9  45,0  39,6  17,4  56,3  6,7  .    .   
2015  973,5  43,1  31,4  17,1  46,9  4,5  .    .   
2016 1 032,9  34,6  29,4  16,0  37,8  4,3  .    .   
2017  596,7  23,4  16,5  8,3  23,9  2,7  .    .   
2018 1 198,5  47,6  44,2  15,9  61,2  8,9  .    .   

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 84.

0,3

Anbauumfang in 1 000 2)

Erträge 3) in dt je ha bzw. kg je Baum oder Strauch

Erntemenge in 1 000  t

Pfirsiche1)Jahr Äpfel Birnen Süß-
kirschen

Sauer-
kirschen

Apriko- 
sen1)

3081400
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Noch: 69. Anbau, Ertrag und Ernte von Obst 

Jahr Wal-
nüsse 1)

Johannis-
beeren 4)

Stachel-
beeren 4)

Him-
beeren 4)

Heidel-
beeren 4)

Sanddorn 
5)

Erd-
beeren 4)

Obst 6)

insgesamt
Marktobstbau

2002  9,3    .     .     .     .     .   9,9    .
2003    .     .     .     .     .     .   10,4    .
2004    .     .     .     .     .     .   11,8    .
2005    .     .     .     .     .     .   13,4    .

  2006 7)    .   2,1    .   1,1  1,4  0,1  14,1  68,4 
  2007 7)    .   2,0    .   1,1  1,4  0,1  12,9  65,2 
  2008 7)    .   2,0    .   1,1  1,4  0,1  12,8  65,2 
  2009 7)    .   2,1    .   1,1  1,4  0,1  12,8  65,3 
  2010 7)    .   2,1    .   1,1  1,4  0,1  13,4  65,4 
  2011 7)    .   2,1    .   1,1  1,4  0,1  13,5  65,1 
  2012 7)    .   2,3  0,2  0,9  1,8  0,2  14,6  65,2 

2013    .   2,4  0,2  1,0  2,0  0,2  15,1  66,3 
2014    .   2,5  0,3  1,0  2,1  0,2  14,7  67,0 
2015    .   2,4  0,7  0,9  2,5  0,2  14,0  66,7 
2016    .   2,3  0,3  0,8  2,7  0,3  13,3  64,4 
2017    .   2,3  0,3  0,8  2,8  0,3  12,9  69,8 
2018    .   2,2  0,3  0,7  3,0  0,3  12,5  67,9 

2002  18,9  3,1  3,1  2,1    .     .   106,4    .
2003    .   3,0  3,1  1,5    .     .   91,4    .
2004    .   3,0  3,5  1,5    .     .   100,8    .
2005    .   2,6  3,1  1,4    .     .   109,0    .
2006    .   53,5    .   64,2  43,2  10,6  120,4    .
2007    .   43,1    .   55,2  41,4  37,6  119,2    .
2008    .   52,3    .   47,6  29,3  23,4  112,9    .
2009    .   55,1    .   45,1  69,7  17,9  119,8    .
2010    .   55,7    .   46,3  58,1  24,5  112,2    .
2011    .   45,0    .   42,7  46,1  21,4  108,0    .
2012    .   47,0  45,5  40,3  48,2  18,8  102,0    .
2013    .   53,0  61,5  43,7  50,6  18,7  94,5    .
2014    .   52,4  57,4  43,4  58,0  26,3  107,9    .
2015    .   57,8  55,5  45,7  48,2  30,4  114,7    .
2016    .   44,1  55,4  45,4  39,5  19,8  97,1    .
2017    .   37,9  47,0  35,7  48,5  39,7  89,6    .
2018    .   56,5  64,5  39,9  42,0  37,2  95,1    .

2002  0,2    .     .     .     .     .   105,3 1 066,7 
2003    .     .     .     .     .     .   95,3 1 119,3 
2004    .     .     .     .     .     .   119,4 1 337,6 
2005    .     .     .     .     .     .   146,5 1 174,4 
2006    .   11,2    .   7,2  6,1  0,2  169,7 1 316,3 
2007    .   8,8    .   6,2  5,8  0,3  153,4 1 428,9 
2008    .   10,6    .   5,3  4,1  1,8  144,9 1 326,1 
2009    .   11,8    .   5,1  9,9  0,2  152,8 1 455,1 
2010    .   11,9    .   5,2  8,3  0,2  150,5 1 152,2 
2011    .   9,6    .   4,8  6,6  0,3  145,7 1 235,7 
2012    .   10,8  1,0  3,8  8,8  0,3  150,1 1 257,7 
2013    .   12,7  1,4  4,3  10,3  0,4  142,8 1 110,5 
2014    .   12,9  1,5  4,2  12,1  0,6  159,1 1 474,0 
2015    .   13,9  1,5  3,9  11,9  0,7  160,5 1 312,2 
2016    .   14,0  1,5  3,6  10,7  0,6  129,5 1 314,8 
2017    .   12,5  1,4  2,8  13,8  1,0  115,7  823,1 
2018    .   16,1  2,1  3,0  12,8  1,0  118,8 1 530,1 

Anbauumfang in 1 000 2)

Erträge3) in dt je ha bzw. kg je Baum, Strauch oder m²

Erntemenge in 1 000  t

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Anm.: Marktobstbau.
1) Walnüsse ab 2003, Aprikosen, Pfirsiche und Stachelbeeren ab 2006 nicht mehr einzeln erfasst. Ab 2017 wird der
Anbauumfang von Aprikosen und Pfirsichen gemeinsam erfasst. - 2) Bis 2004 ertragsfähige Fläche (Äpfel, Erdbeeren) bzw.
Anzahl ertragsfähiger Obstbäume. Ab 2005 bei allen Baumobstarten und Erdbeeren Fläche in ha.- 3) Ab 1993 Äpfel dt/ha.
Ab 2005 alle Baumobstarten und Erdbeeren dt/ha. Johannisbeeren und Stachelbeeren kg/Strauch bzw. Himbeeren kg/m2. Ab
2006 alle Erträge dt/ha. - 4) Auf dem Freiland. - 5) Sanddorn nur abgeerntet. - 6) Bis 2005 ohne Strauchbeerenobst. Ab 2003
ohne Walnüsse. Ab 2006 erfasstes Obst im Freiland ingesamt. (einschl. sonstige Strauchbeeren, Aroniabeeren, Schwarzer
Holunder). - 7) Flächen für Strauchbeeren bis 2011 aus der Gartenbauerhebung 2005; ab 2012 Ergebnis der
Strauchbeerenerhebung.
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70. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche
nach Rebsorten in ha 1)

Rebsorte 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Weiße Sorten 65 534 65 589 66 112 66 498 67 074 67 518 67 922 68 411
  darunter:
       Weißer Riesling 22 599 22 837 23 293 23 440 23 596 23 700 23 809 23 960
       Müller-Thurgau 13 550 13 108 12 871 12 761 12 736 12 623 12 397 12 057
       Grüner Silvaner 5 217 5 122 5 074 5 031 4 977 4 926 4 853 4 744
       Ruländer 4 704 5 042 5 316 5 627 5 947 6 179 6 402 6 713
       Weißburgunder 4 100 4 449 4 639 4 794 4 973 5 161 5 334 5 540
       Kerner 3 473 3 131 2 978 2 882 2 792 2 702 2 591 2 463
       Bacchus 1 942 1 841 1 795 1 767 1 732 1 715 1 698 1 667
       Scheurebe 1 622 1 503 1 455 1 423 1 414 1 407 1 404 1 412
Rote Sorten 36 634 36 583 36 313 35 941 35 469 34 975 34 670 34 462
  darunter:
       Spätburgunder 2) 11 740 11 769 11 775 11 783 11 784 11 787 11 767 11 762
       Dornfelder 7 951 8 197 8 129 8 015 7 868 7 741 7 649 7 581
       Portugieser 4 099 3 825 3 653 3 469 3 246 3 064 2 956 2 799
       Trollinger 2 403 2 350 2 317 2 287 2 280 2 230 2 194 2 172
       Müllerrebe 2 263 2 162 2 122 2 084 2 058 1 995 1 957 1 910
Zusammen 102 168 102 172 102 425 102 439 102 543 102 493 102 592 102 873

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).
1) Rebflächenerhebung am 31.07. - 2) Einschl. dem Klon Samtrot.

3082000
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71. Weinbau und Weinmosternte
a. Flächen und Erträge

Im Ertrag stehende Rebflächen Ertrag
Weißwein-

sorten
Rotwein-
sorten 1) insgesamt Weißmost Rotmost 1) Weinmost

insgesamt
ha hl/ha

1995 83 862 19 404 103 266 80,9 89,0 82,4
2000 76 292 25 254 101 546 91,8 121,8 99,3
2002 69 288 29 484 98 772 94,7 121,2 102,6
2003 66 266 32 004 98 270 83,7 85,6 84,3
2004 63 856 34 546 98 403 96,2 116,0 103,1
2005 62 452 36 422 98 875 86,2 102,8 92,3
2006 62 172 37 000 99 172 86,6 99,4 91,4
2007 62 527 37 174 99 702 100,2 110,2 104,0
2008 62 864 36 880 99 744 97,4 105,2 100,3
2009 63 516 36 586 100 101 85,6 101,2 91,3
2010 63 660 36 247 99 907 65,6 79,4 70,6
2011 63 761 35 986 99 747 86,9 103,3 92,8
2012 63 723 35 861 99 584 87,1 98,5 91,2
2013 63 695 35 793 99 488 81,2 91,1 84,8
2014 64 515 35 560 100 075 90,5 94,9 92,0
2015 64 873 35 033 99 906 84,4 96,9 88,8
2016 65 453 34 586 100 039 87,5 96,6 90,7
2017 65 938 34 317 100 255 70,4 83,4 74,9
2018 66 212 33 970 100 182 104,3 102,4 103,7

Jahr

3082200

b. Erntemengen und Güte des Mostes
Ernte Davon geeignet als 2) 3) Durchschnitts-

Weißmost Rotmost 1) Weinmost
insgesamt

Wein/Land-
wein

Qualitäts-
wein

Prädikats-
wein

Most-
gewicht

Säure-
gehalt 4)

1 000 hl % Grad Öchsle Promille
1995 6 784 1 726 8 510  2,0  74,0  24,0  71  10,6
2000 7 005 3 076 10 081  1,9  53,9  44,1  75  8,7
2002 6 563 3 573 10 135  0,5  43,3  56,3  78  9,0
2003 5 549 2 740 8 289  3,3  32,5  64,2  89 .
2004 6 140 4 006 10 147  6,0  56,4  37,6  78 .
2005 5 384 3 744 9 129  3,6  49,6  46,8  78 .
2006 5 384 3 679 9 063  4,4  52,3  43,4  82 .
2007 6 267 4 098 10 365  5,8  49,7  44,5  81 .
2008 6 123 3 879 10 001  6,1  57,0  37,0  79 .
2009 5 436 3 704 9 139  3,5  43,4  53,1  85 .
2010 4 177 2 879 7 055  1,1  58,3  40,6  81 .
2011 5 542 3 716 9 258  3,6  51,7  44,6  82 .
2012 5 550 3 531 9 081  5,9  45,0  49,0  83 .
2013 5 171 3 261 8 432  4,1  61,3  34,6  79 .
2014 5 837 3 375 9 212  3,7  66,9  29,4  77 .
2015 5 477 3 396 8 873  3,5  49,9  46,6  83 .
2016 5 729 3 341 9 069  4,0  58,4  37,6  80 .
2017 4 644 2 861 7 505  2,2  59,5  38,3  80 .
2018 6 908 3 478 10 387  4,9  45,3  49,8  85 .

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

Anm.: Daten aus der Ernteberichterstattung Weinmost.
1) Einschließlich gemischte Sorten. - 2) Wegen methodischer Änderungen sind die Angaben zur Qualitätseinstufung ab 2003
mit denen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar. - 3) Durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Weingesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2416) Ersetzung des Begriffes Tafelwein als untere Weinkategorie durch den Begriff Wein oder Landwein
oder durch beide Begriffe. - 4) Ab 2003 nicht mehr erfasst.
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72. Anbau und Erträge der wichtigsten Rebsorten

Riesling Müller-
Thurgau Ruländer1) Silvaner Spät-

burgunder Dornfelder Portugieser

1995 22 390 23 372       . 7 363 6 860       . 4 334
2000 21 811 19 838       . 6 629 8 681       . 4 847
2005 20 083 14 168       . 5 306 10 894       . 4 739
2007 20 862 13 469 4 260 5 159 11 277 8 004 4 524
2008 21 447 13 342 4 305 5 107 11 253 7 929 4 334
2009 22 107 13 260 4 431 5 075 11 229 7 990 4 186
2010 22 239 13 150 4 517 5 030 11 164 7 917 4 074
2011 22 141 13 074 4 665 5 074 11 154 7 882 3 926
2012 22 264 12 846 4 810 5 018 11 148 7 937 3 781
2013 22 446 12 531 4 985 4 966 11 142 8 052 3 622
2014 22 869 12 425 5 280 4 927 11 184 7 996 3 449
2015 22 968 12 348 5 593 4 855 11 183 7 852 3 227
2016 23 138 12 286 5 920 4 794 11 202 7 718 3 049
2017 23 218 12 207 6 139 4 757 11 195 7 610 2 933
2018 23 323 11 897 6 368 4 677 11 172 7 498 2 776

1995  71,9  90,2       .  84,0  66,2       .  122,5
2000  92,3  99,3       .  109,6  85,6       .  153,6
2005  78,0  100,7       .  99,9  91,9       .  114,0
2007  99,1  115,3  83,4  101,2  83,6  142,6  122,0
2008  93,1  112,7  89,6  102,7  90,4  131,8  116,4
2009  82,0  104,6  66,8  95,8  69,3  147,4  125,5
2010  58,4  72,5  67,3  77,8  70,8  103,3  79,9
2011  82,8  108,7  76,2  84,6  81,4  141,1  127,5
2012  88,8  97,2  73,6  96,9  69,6  138,1  116,6
2013  68,7  111,3  70,5  90,1  68,8  121,6  105,3
2014  85,3  106,2  82,8  94,6  83,8  117,2  104,8
2015  78,0  103,6  77,7  84,2  73,5  129,9  105,5
2016  83,4  83,4  82,0  83,4  77,1  118,4  119,5
2017  65,4  81,9  70,4  80,4  69,3  110,3  91,2
2018  97,5  125,5  105,7  88,2  90,7  114,0  122,1

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr
Weißmostsorten Rotmostsorten

Im Ertrag stehende Rebfläche in ha

Weinmostertrag in hl je ha

3082300

1) Synonyme: "Grauburgunder", "Pinot gris", "Pinot grigio".
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 73. Alkoholerzeugung nach Brennereien und Rohstoffarten   
Art der Brennerei

Erzeuger von Agraralkohol Verschlussbrennereien, die innerhalb
des Branntweinmonopols in der Regel verarbeiten 
   - Kartoffeln 
   - Getreide
   - Getreide/Kartoffeln/Korn 
   - Obst (OGB'n)
Abfindungsbrennereien 
   (überwiegend Obstverarbeiter)
Stoffbesitzer  
   (nur Obstverarbeiter) 1)

Verschlussbrennereien, die außerhalb des
Branntweinmonopols erzeugen  
Agraralkoholerzeuger zusammen 
Erzeuger von Synthesealkohol und 
   nichtlandwirtschaftlichem
   Gärungsalkohol 2)

Alkoholerzeuger insgesamt

Menge der zur Alkoholerzeugung
Rohstoffart verwendeten Stoffe in dt oder hl

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17
Agraralkohol aus 3):
 - Kartoffeln  33 621  26 331  23 479  193 150  133 367  102 835
 - Getreide 4) 6 647 480 7 161 405 7 757 372 17 320 697 20 352 871 24 110 077
 - Melasse, Rübenstoffe 4) 3 362 546 2 679 810 1 798 611 11 542 609 7 965 860 4 885 056
 - Obst  75 211  65 435  55 477 1 736 403 1 496 600 1 247 619
 - Wein  30 035  31 718  36 333  262 253  297 322  343 380
 - Sonstigen Rohstoffen   546  115 736  108 603  1 067 1 664 222 1 886 703
Insgesamt 10 149 439 10 080 435 9 779 875
Synthese- und anderer nichtland-
   wirtschaftlicher Alkohol 5) 1 339 034 1 139 950 1 391 257 4 616 178 3 733 872 4 078 902

Alkoholerzeugung insgesamt 11 488 473 11 220 385 11 171 132                .                .                .

2014/15 2015/16 2016/17

 0  0  0
 0  0  0
 0  0  0
 8  7  7

18 186 17 499 16 794

75 962 48 832 42 487

 919  903  901
94 805 67 241 60 189

Alkoholerzeugung
in hl reinem Alkohol

   Q u e l l e: Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, BMEL (414).

 38  34  34
94 843 67 275 60 223

1) Stoffbesitzer sind natürliche Personen ohne eigenes Brenngerät, die in bestimmten Obst- und Weinbaugebieten Süd- und
Südwestdeutschlands das Recht haben, im Betriebsjahr 50 l reinen Alkohol aus selbstgewonnenen Obststoffen in fremden
Abfindungsbrennereien zu erzeugen. - 2) Einschl. Destillationsanlagen bei Brauereien zur Herstellung alkoholfreier Biere. -
3) Jeweilige rohstoffbezogene Gesamtproduktion aus monopolgebundener und freier Alkoholerzeugung einschließlich
Bioethanol. - 4) Beim ganz überwiegenden Teil dieser Alkoholproduktion handelt es sich um Alkohol für Kraftstoffzwecke
(sog. Bioethanol). - 5) Einschl. Alkohol aus Bier und Rückständen der Bierbereitung.

3082500
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IX. Aufkommen und Verbrauch von Futtermitteln
74. Futteraufkommen aus Inlandserzeugung und Einfuhren

1 000 t Getreideeinheiten 1)

Futtermittelart 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/182)

Getreide insgesamt 3) 25 991 24 350 23 120 28 005 28 218 25 580 24 984 25 149
dav. Weizen 9 617 9 847 7 471 7 542 8 723 9 244 8 660 9 968

Roggen 1 627 1 366 2 342 3 597 2 933 2 108 2 038 1 523
Gerste 7 546 6 084 4 339 5 079 5 011 6 318 6 618 5 945
Hafer  492  407  546  621  626  385  332  351
Triticale 1 997 1 730 2 114 2 524 3 000 2 407 2 027 1 855
Körnermais 4 595 4 860 6 197 8 590 7 866 5 084 5 268 5 506
Anderes Getreide  117  56  111  52  59  34  41  1

Futterreis  2  2  2  2  2  2  1        -
Hülsenfrüchte insges.  112  156  154  137  247  316  300  329
dav. Futtererbsen  38  73  79  58  177  214  206  227

Ackerbohnen  32  50  47  34  39  68  76  78
Andere Hülsenfrüchte  42  33  28  45  31  34  18  24

Ölsaaten  91  65  197  160  117  65  60  57
Maniok 4)  0  2  1  1  1  0  0        -
Trockengrünfutter  174  189  194  174  155  192  159  166

Kleien 1 072 1 065 1 164 1 096 1 020  959  953  939
Ölkuchen und -schrote 6 796 7 254 7 009 7 464 6 379 7 596 7 406 6 985
Trockenschnitzel 5) 1 034 1 189 1 168 1 184 1 028  647  93  140
Maiskleberfutter 6)  420  316  229  255  419  478  508  527
Melasse 7)  213  263  101  85  82  201  239  270
Zitrus-/Obsttrester  49  30  23  19  14  14  13  13
Pflanzliche Öle und Fette 1 255 1 152 1 182 1 207 1 213 1 320 1 317 1 320
Nebenprodukte d. Brauereien
    u. Brennereien 8)  767  794  763  745  728  770  868  823
Kartoffelpülpe  34  47  33  33  33  31  30  33

Gras, frisch 9) 5 939 5 777 5 705 5 375 5 331 5 557 5 590 5 139
Gras, Silage 9) 15 143 15 817 16 168 15 295 17 131 17 566 16 147 18 173
Gras, Heu 9) 4 046 3 894 4 718 4 160 4 059 4 890 4 132 3 891
Silomais 15 148 15 900 15 450 13 800 17 400 17 008 17 957 20 889
Zwischenfrüchte  217  215  217  219  219  216  214  211
Stroh  160  160  156  157  156  155  153  151
Zuckerrübenblatt  8  8  7  7  7  7  7        -
Futterrübenblatt  0  0  0  0  0  0  0        -
Futterhackfrüchte  80  89  74  71  71  70  69  68
Kartoffeln 10)  126  166  132  110  36  134  88  95

Fischmehl         .         .         .         .         .         .         .         .
Vollmilch  189  186  184  197  186  200  211  206
Magermilch 11)  10  10  8  9  14  11  10  11
Molke  198  204  209  194  203  211  223  221
Ziegenmilch  0  0  0  0  0  0  0  0
Magermilchpulver  75  75  87  83  202  76  101  99
Molkepulver  18  29  36  35  40  31  22  23
Insgesamt 79 389 79 578 78 721 80 195 84 863 84 368 81 908 86 017
dav. Kraftfutter 38 032 37 048 35 570 40 483 39 806 38 247 36 984 36 814

Hackfrüchte  214  263  213  188  114  200  164  163
Grün- u. Raufutter 40 653 41 763 42 414 39 006 44 296 45 392 44 193 48 454
Milch aller Art  490  504  524  518  647  529  567  560

Marktgängige Primärfuttermittel

Pflanzliche Futtermittel aus Verarbeitung

Futterfrüchte und Nebenerzeugnisse

Tierische Futtermittel

Q u e l l e: BLE (413).

1) Nach dem Getreideeinheitenschlüssel. - 2) Vorläufig. - 3) Ab dem WJ 2012/13 geänderte Berechnungsweise des
importierten Futtergetreides. Angaben sind mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. - 4) Und andere stärkehaltige
Knollen. 5) Ab dem WJ 2016/17 geänderte Methodik. Angaben sind mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar -
6) Und andere Rückstände der Stärkeherstellung. - 7) Schätzung. - 8) Einschl. Futterhefen. - 9) Wiesen, Weiden (einschl.
Mähweiden und Almen), Leguminosen zur Ganzpflanzenernte, Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland und andere Pflanzen
zur Ganzpflanzenernte (bis einschl. 2009/10 sonstige Futterpflanzen im Hauptanbau). - 10) Einschl. Kartoffelabfälle. -
11) Einschl. Buttermilch.
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75. Anteil der Futtererzeugung an der landwirtschaftlichen Produktion

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17

2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

Anteil der Futterflächen 1)  

   an der LF insgesamt 56 57 56 55 9 727 9 335 8 760 8 398
     dar. am Ackerland 44 43 44 45 5 415 4 985 4 686 4 396
   an der Anbaufläche von
     Weizen und Roggen 38 37 37 38 1 525 1 292 1 430 1 449
     übrigem Getreide 86 76 80 81 2 246 1 964 2 091 2 533
     Kartoffeln 0 2 4 4  0  5  9  9
     Hülsenfrüchten 55 53 67 61  39  44  98  105
     Marktfrüchten zusammen 2) 44 42 47 45 3 813 3 427 3 742 3 630

Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung
1 000 ha%

1) Hauptfutterfläche und anteilmäßige, der Erzeugung von Futtermitteln dienende Anbauflächen von Marktfrüchten. -
2) Ohne Sonderkulturen, aber einschließlich Zuckerrüben und Ölsaaten.

3090400

76. Getreideeinheiten und verdauliches Eiweiß
des Futteraufkommens nach in- und ausländischer Herkunft

1 000 t

2009/10 2010/11 2012/131) 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/182)

Getreideeinheiten 3)

Inland 75 470 70 635 73 372 73 563 78 286 78 377 75 536 79 039
Ausland 6 349 8 754 5 680 7 927 6 577 6 242 6 371 6 950
Zusammen 81 819 79 389 79 052 81 490 84 863 84 618 81 907 85 989
Auslandsanteil
   in %  8  11  7  10  8  7  8  8

Verdauliches Eiweiß
Inland 6 507 6 051 6 058 6 246 6 460 6 607 6 337 6 474
Ausland 1 851 2 257 2 227 2 414 2 067 2 277 2 330 2 284
Zusammen 8 358 8 308 8 285 8 660 8 527 8 883 8 667 8 758
Auslandsanteil
   in %  22  27  27  28  24  26  27  26

Q u e l l e: BLE (413).

Herkunft
3090500

1) Ab dem WJ 2012/13 geänderte Berechnungsweise des importierten Futtergetreides. Angaben sind mit den
Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. - 2) Vorläufig. - 3) Nach dem Getreideeinheitenschlüssel.
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77. Verfütterung von Milch und Molke
1 000 t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Vollmilch  869  811  873  844  826  967  949  924
Magermilch
   flüssig 2)  109  96  70  137  127  112  111  109
   Magermilch- u. Buttermilchpulver
      in Produktgewicht 3)  78  90  93  97  103  98  109  110
      in Magermilchwert  885 1 016 1 048 1 093 1 166 1 109 1 230 1 241
   Futterpulver 4)

      in Produktgewicht  12 .  .  .  .  .  .  .  
      in Magermilchwert  34 .  .  .  .  .  .  .  
Zusammen 5) 1 027 1 112 1 118 1 230 1 293 1 221 1 341 1 350
Molke
   flüssig 6) 2 912 2 909 2 900 2 908 2 995 3 031 3 148 3 198
   Pulver  23  40  43  45  43  42  36  25
   in Molkewert  381  647  694  737  706  682  578  411
Zusammen 3 293 3 556 3 593 3 644 3 702 3 713 3 726 3 609

Q u e l l e: BLE (413).

Merkmal

1) Vorläufig. - 2) Rücklieferung v. Futtermilch an Lieferanten u. Verkauf von Milch zu Futterzwecken einschl. Magermilch
aus Butterherstellung landwirtschaftl. Betriebe, ab 2008 geänderte Berechnungsmethodik, Vergleichbarkeit eingeschränkt. -
3) Abzügl. Verwendung für Ernährung und Ausfuhrüberschuss (von Magermilchpulver der Tarifnummer 0402 und des Anteils
im Futterpulver der Tarifnummer 2307). - 4) Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze
beigegeben wurden, für Futterzwecke. - 5) Ab 2012 Summe ohne Futterpulver. - 6) Ab 2012 Abgang v. Molke u.
Molkenkonzentrat an inländische Abnehmer als Futtermittel in Flüssigmolkeäquivalent; Vergleichbarkeit mit
Vorjahreszeiträumen eingeschränkt; vorher: Molke u. eingedickte Molke f. Futter umgerechnet in Flüssigmolke.

3090800

78. Versorgung mit Ölkuchen   
1 000 t

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

aus inländ. Erzeugung 3 636 4 695 5 658 6 085 4 677 4 517 4 134 3 035
aus Einfuhr 2) 7 474 8 068 7 524 7 341 8 618 8 691 8 631 9 658
Zusammen 11 110 12 763 13 182 13 426 13 295 13 208 12 765 12 693

Herstellung von Ölkuchen
und Schroten 6 990 7 749 8 136 8 241 8 250 8 241 7 901 7 165
Erzeugung aus inländischen
Ölsaaten3) 2 092 2 682 3 231 3 410 2 654 2 563 2 339 1 768
Bestandsänderung + 24 + 392 + 218 - 196 - 31 - 93 - 115 - 115
Einfuhr 4) 4 744 4 337 4 060 3 838 4 397 3 991 3 913 3 912
Ausfuhr 4) 3 308 3 767 3 533 3 876 3 766 3 343 3 419 3 419
Verbrauch 4) 8 368 7 926 8 445 8 398 8 711 8 780 8 289 7 701
dav. als Futter 8 368 7 926 8 445 8 398 8 711 8 780 8 289 7 701
Aufteilung nach Arten aus
   Raps-/Rübsensamen 3 064 3 583 3 902 3 729 3 821 4 115 4 003 3 575
   Sojabohnen 4 430 3 719 3 871 3 829 4 077 3 889 3 484 3 143
   Palmkernen  506  502  255  305  452  305  284  487
   Sonnenblumen 5)  288  399  458  431
   Erdnüssen  4  3  4  4  2  2  2  2
   Sonstigen 6)  364  119  414  532  71  70  58  63
Selbstversorgungsgrad in %  25  34  38  41  30  29  28  23

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

Verarbeitete Ölsaaten und Ölfrüchte

Versorgungsbilanz für Ölkuchen und Schrote

1) Vorläufig, 2) Aus Einfuhr für Ernährung und technische Zwecke, einschl. der im Lohnveredelungsverkehr eingeführten
Ölsaaten, 3) Zeile wurde zum WJ 2015/16 neu eingefügt 4) Unter Berücksichtigung der Mengen, die in Form von
Futterzubereitungen ein- und ausgeführt wurden sowie beim Verbrauch unter Berücksichtigung von Schwund und Verlusten.
5) Sind bis 2014/15 in Sonstigen enthalten. 6) Sonnenblumen (bis 2014/15), Kopra-, Leinsamen-, Maiskeim-, Sesam-,
Mohnsaat- u.a. Ölkuchen.
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79. Aufkommen an Kraftfutter für Futterzwecke
1 000 t

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181)

Getreideeinheiten 2)

Inland 29 311 26 746 30 269 33 894 33 421 32 246 30 645 29 896
Ausland 8 721 10 303 5 632 7 884 6 385 6 204 6 338 6 916
Zusammen 38 032 37 049 35 901 41 778 39 806 38 450 36 984 36 814
Auslandsanteil
   in %  23  28  16  19  16  16  17  19

Verdauliches Eiweiß
Inland 3 156 2 716 3 015 3 424 3 351 3 360 3 228 3 138
Ausland 2 249 2 750 2 216 2 404 2 013 2 269 2 321 2 275
Zusammen 5 405 5 466 5 231 5 828 5 364 5 629 5 549 5 412
Auslandsanteil
   in %  42  50  42  41  38  40  42  42

Q u e l l e: BLE (413).

Herkunft

Anm.: Als Kraftfutter gelten Getreide, Futterreis, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Trockengrünfutter, Maniok, Kleien, Nebenprodukte
der Brauereien und Brennereien, Maiskleberfutter, Kartoffelpülpe, Trockenschnitzel, Melasse,
Ölkuchen und -schrote, Zitrus-/Obsttrester, pflanzliche Fette, Fischmehl.
Ab dem WJ 2012/13 geänderte Berechnungsweise des importierten Futtergetreides. Angaben sind mit den Vorjahren nur
eingeschränkt vergleichbar. Kleinere Differenzen zu anderen Tabellen sind aufgrund von Rundungen möglich.
1) Vorläufig. - 2) Nach dem Getreideeinheitenschlüssel.
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80. Versorgung mit tierischen Proteinen

2009/10 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/182)

Herstellung 3)  23   21   21   21   24      .     .     . 
Verbrauch 4)  49      .     .     .     .     .     .     . 

2009 182,9
2010 222,5
2011 276,6
2012 284,7
2013 305,6
2014 309,4
2015 345,4
2016 429,1
2017 387,5
2018 510,0 399,8

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, Verband deutscher Fischmehl- und Fischölfabriken e.V., 
Servicegesellschaft Tierische Nebenprodukte mbH, BLE (413). 

                   -             

                   -             
                   -             
                   -             
                   -             
                   -             

0,0

Verbrennung

                   -             

                   -             
                   -             

554,1 125,0                   -             
497,9 110,4                   -             

110,2                   -             

421,1 143,8 0,7
415,3 130,6                   -             
452,6 146,9                   -             

438,9 93,5                   -             
450,0 140,7                   -             

379,2 188,8 7,5
398,1 175,7                   -             

1 000 t
a. Fischmehl 1)

Gliederung

b. Verarbeitete tierische Proteine 5)

Jahr Herstellung6)

Verwendung 6)

Futter-
mittel 7)

Technische
Verwendung 8)

Thermische
Verwertung 9)

1) Verarbeitetes tierisches Protein von Wassertieren, ausgenommen Meeressäugetiere. - 2) Vorläufig. - 3) Aus der
Anlandestatistik und nach Angaben des Verbandes der Fischmehl- u. Fischölfabriken. - 4) Bis 2007/08 Verbrauch für
Nutztiere, die keine Wiederkäuer sind. Ab 2008/09 Verbrauch für Nutztiere, die keine Wiederkäuer sind, und für noch nicht
abgesetzte Wiederkäuer in Milchaustauschfuttermitteln, siehe Tabelle 74. - 5) Ohne Fischmehl. Angaben der
Servicegesellschaft Tierische Nebenprodukte mbH. - 6) Material der Kategorie 3 sowie ab dem KJ 2017 Material der
Kategorie 2 zur Verwendung als Dünger. - 7) Verwendung als Futtermittel für Heimtiere und Pelztiere. - 8) Ab dem KJ
2016 inkl. Proteine K2 zur technischen Verwendung als Dünger. - 9) Energienutzung.
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X. Viehhaltung und Veterinärwesen

V o r b e m e r k u n g e n : Die Angaben zur Viehhaltung stammen aus den nach dem Agrar
statistikgesetz repräsentativ oder (zuletzt 2007) allgemein durchgeführten Viehbestandserhebungen. 
Neben der Veröffentlichung der Ergebnisse für die einzelnen Tierarten nach Kategorien wird die im 
Rahmen der Agrarstrukturerhebung vorgenommene Auswertung nach Betriebs und Bestands größen
klassen für Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel insgesamt sowie für einzelne Tierkategorien darge
stellt. Die Begriffe ”Rinder” und ”Schweine” schließen jeweils alle Kategorien ein, d. h. bei Rindern 
auch Kälber, Kühe und Bullen, bei Schweinen auch Ferkel, Zuchtsauen und Eber.
 Ab Mai 1999 wurde die allgemeine Viehbestandserhebung in den Jahren 2001, 2003 und 2007 durch

geführt, Anfang Mai für Rinder, Schweine, Schafe, Pferde und Geflügel; in den anderen Jahren wurden 
Anfang Mai Rinder, Schweine und Schafe repräsentativ erhoben. Im November jeden Jahres werden 
Rinder und Schweine erhoben. Die Angaben zu den Rinderbeständen sowie zur Zahl der Rinderhalter 
werden ab Mai 2008 der HITRinderdatenbank entnommen und sind mit denen aus vorhergehenden 
Zeiträumen nur bedingt vergleichbar. Ab 2009 werden die Kälber und Jungrinder gemäß EUVerord
nung 1165/2008 neu abgegrenzt. Eine Vergleichbarkeit ist nur mit der Position „Kälber und Jungrinder 
bis 1 Jahr gesamt“ gegeben.
 Ab dem Jahr 2010 werden die Bestände an Geflügel und Einhufern nur noch im Rahmen der drei

jährlich stattfindenden Agrarstrukturerhebungen erfasst. Die Schweinebestände werden im Mai und 
im November in einer besonderen Stichprobenerhebung ermittelt, in der Betriebe mit mindestens 50 
Schweinen oder 10 Zuchtsauen einbezogen sind, um insbesondere die kleineren Betriebe zu entlasten. 
Daher sind die Schweinebestände zu den Vorerhebungen nur begrenzt vergleichbar; die Betriebszahlen 
sind nicht vergleichbar. Die Schafbestände wurden 2010 im Rahmen der Landwirtschaftszählung erho
ben und werden seit 2011 im Rahmen der Viehbestandserhebung im November repräsentativ ermittelt. 

81. Viehbestand
1 000 Stück

Rinder 1) Schweine 1) Schafe 2) Ziegen 3) Pferde 4) 5) Geflügel 4)

1990 19 488 30 819 3 239  90  491 113 879
1995 15 890 23 737 2 395  100 .     .     
2000 14 538 25 633 2 743  140 .     .     
2001 14 603 25 784 2 771  160  506 122 056
2002 13 988 26 103 2 722  160 .     .     
2003 13 644 26 334 2 697  160  525 123 408
2004 13 196 25 659 2 713  170 .     .     
2005 13 035 26 858 2 642  170  500 120 560
2006 12 748 26 521 2 560  170 .     .     
2007 12 687 27 125 2 538  180  542 128 463
2008 12 970 26 687 2 437  180 .     .     
2009 12 945 26 948 2 350  220 .     .     

 20106) 12 706 26 901 2 089  150  462 128 900
2011 12 528 27 403 1 658 .     .     .     
2012 12 507 28 332 1 641 .     .     .     
2013 12 686 28 133 1 570  130  461 177 333
2014 12 742 28 339 1 601 .     .     .     
2015 12 635 27 652 1 580 .     .     .     
2016 12 467 27 376 1 574  139  442 173 574
2017 12 281 27 578 1 574  140 .     .     

20187) 12 093 26 888 1 580  146 .     .     

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Jahr

1) Erhebung bis 1997 zum 3. Dez., 1998 zum 3. Nov., ab 1999 zum 3. Mai, ab 2010 zum 3. November (siehe Vorbemerkung).
- 2) Erhebung bis 1997 zum 3. Dez., 1998 zum 3. Nov., ab 1999 zum 3. Mai, 2010 zum 1. März, ab 2011 zum 3. November. -
3) Bis 2009 geschätzt, 2010 Ergebnis der Landwirtschaftszählung. - 4) Daten aus der Agrarstrukturerhebung. - 5) Ab 2010
einschl. sonstige Einhufer. - 6) 2010 Vergleichbarkeit mit früheren Zählungen aus methodischen Gründen eingeschränkt; siehe
auch Vorbemerkungen; ab 2008 Auswertung der HIT-Rinderdatenbank; eingeschränkte Vergleichbarkeit. - 7) vorläufig.
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83. Viehbesatz
Tierart 2005 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stück je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 1)

Rinder 76,4 76,3 76,1 76,0 76,3 75,7 74,7 74,0 72,0 70,9
  dar. Milchkühe 24,6 24,7 25,0 25,6 25,7 25,7 25,3 25,3 24,7 24,5
Schweine 159,7 158,8 161,1 168,5 169,7 165,6 163,9 166,1 159,3 156,1
Schafe 15,6 13,9 12,5 9,4 9,6 9,5 11,0 9,5 9,5 .  
Pferde 3,0 .  2,8 2,8 .  .  2,6 .  .  .  
Geflügel 713,4 .  771,9 1061,9 .  .  1039,4 .  .  .  
  dar. Hühner 634,7 .  683,3 962,7 .  .  950,0 .  .  .  

Stück je 100 Einwohner 1)

Rinder 15,7 15,8 15,6 15,8 15,7 15,6 15,2 14,9 14,4 14,2
  dar. Milchkühe 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 4,9 4,9
Schweine 32,8 32,8 32,9 34,9 34,9 34,1 33,3 33,5 31,9 31,3
Schafe 3,2 2,9 2,6 2,0 2,0 1,9 1,915 1,9 1,9 .  
Pferde 0,6 .  0,6 0,6 .  .  0,5 .  .  .  
Geflügel 146,3 .  157,8 220,3 .  .  211,2 .  .  .  
  dar. Hühner 130,2 .  139,7 199,7 .  .  193,0 .  .  .  

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt.1) Bevölkerungszahlen und Flächen nach Tab. 8 (2010500).

3100400

82. Zahl der Haltungen/Betriebe mit Tieren  
in 1 000

Monat der
Zählung 1999 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Rindern insges. 1) Mai 238 225 183 176 155 151 148 144 141 136
Nov. 227 219 179 175 155 151 147 144 140 .  

 darunter
   Milchkühen 1) Mai 153 139 110 93,5 77,7 74,8 71,3 67,3 64,0 61,1

Nov. 149 136 108 91,6 76,5 73,3 69,2 65,8 62,8 .  
 Schweinen insges. 2) Mai 141 123 88,7 33,4 27,1 25,8 24,5 23,8 22,9 21,6

Nov. 139 126 91,0 32,9 26,8 25,7 24,4 23,5 22,4 .  
 darunter
   Zuchtschweinen 2) Mai 54 47 34 16 11 9,9 9,0 8,5 8,1 7,4

Nov. 50 45 32 16 10 9,6 8,8 8,4 7,8 .  
 Schafen 3) Mai/Nov. 34 32 30 22 9,9 9,9 9,8 9,9 9,5 .  
 Pferden 4) 5) Mai 74 .  64 49 .  .  42 .  .  .  
 Hühnern 4) Mai 117 .  80,4 58,2 .  .  47,2 .  .  .  

 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Haltungen/Betriebe mit

1) Ab 2008 Auswertung der HIT-Rinderdatenbank; daraus wird die Zahl der Haltungen nachgewiesen; eingeschränkte
Vergleichbarkeit. - 2) Ab 2010 Erhöhung der Abschneidegrenze; eingeschränkte Vergleichbarkeit. - 3) 2010: Stichtag 1. März;
ab 2011 im November. Betriebszahlen mit früheren Jahren nicht vergleichbar. - 4) Zahl der Betriebe aus
Agrarstrukturerhebungen. - 5) Ab 2010 einschließlich Betriebe mit sonstigen Einhufern.
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84. Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung   
nach Großvieheinheiten

2016 1)

Großvieh- darunter
Betriebsgröße einheiten darunter darunter darunter

von ... bis (GV) Rinder Milch- Schweine Schafe Geflügel Lege-
unter ... ha LF insgesamt kühe 2) hennen

in 1 000 1 000 GV
unter 5  9,2  803,2  73,3  17,0  454,1  112,5  10,0  262,5  103,7

    5 -      10  25,3  217,4  107,0  21,1  19,1  4,1  11,1  16,0  7,4
  10 -      20  36,5  641,6  433,3  154,1  70,2  17,2  14,1  27,7  14,9
  20 -      50  49,1 2 177,5 1 551,2  699,5  407,5  103,9  19,3  74,7  19,3
  50 -    100  38,3 3 682,6 2 599,0 1 292,8  850,0  182,3  24,8  132,7  28,1

 100 und mehr  26,7 5 432,0 4 097,0 2 091,9 1 013,9  190,9  74,2  180,7  34,4
 darunter

 100 -    200  19,0 2 863,9 2 069,3 1 067,4  615,2  102,2  32,8  107,2  14,3
 200 -    500  5,4 1 182,2  843,7  413,1  246,7  47,4  26,7  48,1  7,7
 500 - 1 000  1,2  497,5  404,9  194,0  62,2  14,9  7,0  18,6  10,9

1000 und mehr  1,1  888,4  779,1  417,5  89,8  26,5  7,7  6,8  1,4
 Insgesamt  185,2 12 954,4 8 860,8 4 276,5 2 814,7  610,9  153,5  694,3  207,7

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl der 
Betriebe 

mit 
Viehhaltung

Zucht-
sauen 3)

Anm.: Übersicht gegenüber bisheriger Fassung umgestellt auf die Bestände der jeweiligen Tierart.
1) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. Viehbestände am 1. März. FS 3 R.2.1.3. - 2) Ohne Ammen- und Mutterkühe. -
3) Mit 50 kg und mehr Lebendgewicht.

3100700

Besatzdichte
von … bis unter ...

GV je ha LF

  unter   1,0  77,2  11,1  11,7  3,9  89,1  15,1
  1,0  -   1,5  33,2  14,8  2,0  0,7  35,3  15,6
  1,5  -   2,0  25,6  16,1  0,7  0,2  26,4  16,3
  2,0  -   2,5   14,7  10,4  0,4  0,1  15,1  10,5
  2,5  -   5,0  11,8  8,5  0,6  0,1  12,4  8,6
  5,0 und mehr  6,0  3,7  1,0  0,5  7,0  4,3
Landw. Betriebe mit 
Viehhaltung insges. 3)  168,5  64,7  16,4  5,7  185,2  70,5

  unter   1,0 3 890,1 1 625,1 3 213,2 2 757,3 7 112,6 4 387,1
  1,0  -   1,5 1 692,1 1 335,1  271,3  253,0 1 967,3 1 591,5
  1,5  -   2,0 1 340,0 1 187,9  72,6  67,5 1 414,5 1 257,1
  2,0  -   2,5   775,8  720,0  25,7  23,5  802,4  744,3
  2,5  -   5,0  538,4  510,2  28,5  26,0  567,2  536,5
  5,0 und mehr  59,0  56,2  7,7  7,2  66,7  63,5
Landw. Betriebe mit 
Viehhaltung insges. 3) 8 295,3 5 434,5 3 619,0 3 134,5 11 930,8 8 579,8

Landw. Betriebe mit 
Viehhaltung insges. 3) 1,28 1,64 0,64 0,69 1,09 1,29

1) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. - 2) Einschließlich Berlin. - 3) Einschließlich Betriebe ohne LF.
Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

darunter
≥ 50  GV Insgesamt darunter

≥ 50  GV
darunter

mit 50 GV u.m.

Zahl der Betriebe (in 1 000) 

85. Besatzdichte in den viehhaltenden landwirtschaftlichen Betrieben 
2016 1)

Insgesamt

LF der Betriebe (1 000 ha)

Durchschnittliche Besatzdichte (GV je ha LF)

Früheres Bundesgebiet 2) Neue Länder Deutschland

Insgesamt
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86. Rinderbestand  
1 000 Stück

weiblich
zum Zucht- und

Schlachten Nutztiere

2005 2 102 858 1 125 1 983 1 048 207 1 735 2 990
2008 3) 2 079 841 1 059 1 900 1 134 129 1 834 3 097
2009 2 718 538  717 1 255 1 106 128 1 872 3 106
2010 2 681 515  705 1 220 1 075 136 1 872 3 083
2011 2 617 498  685 1 183 1 017 144 1 831 2 992
2012 2 635 506  709 1 215  982 148 1 782 2 912
2013 2 661 498  689 1 187 1 031 148 1 831 3 011
2014 2 673 493  709 1 202 1 026 140 1 839 3 004
2015 2 645 475  725 1 200  987 144 1 871 3 002
2016 2 646 451  708 1 159  962 157 1 864 2 983
2017 2 562 457  703 1 160  957 164 1 827 2 948
2018 2 495 442  681 1 123  915 162 1 772 2 848
2019 2 413 424  665 1 089  910 171 1 707 2 788

2005 2 038 856 1 128 1 984 1 067 192 1 777 3 036
2008 2 069 851 1 095 1 946 1 090 153 1 844 3 087
2009 2 695 520  717 1 237 1 094 152 1 869 3 115
2010 2 667 498  703 1 201 1 025 159 1 831 3 015
2011 2 666 488  697 1 185  982 167 1 781 2 930
2012 2 668 493  707 1 200  978 169 1 793 2 940
2013 2 671 496  711 1 207 1 027 164 1 823 3 015
2014 2 699 484  726 1 210 1 008 163 1 841 3 011
2015 2 633 473  730 1 203  957 169 1 867 2 993
2016 2 603 465  727 1 192  956 177 1 827 2 960
2017 2 543 458  704 1 162  933 184 1 788 2 904
2018 2 472 431  680 1 111  921 182 1 726 2 829

Rinder 2 Jahre und älter
weiblich Rinder

 Färsen ins-
zum Zucht- und gesamt

Schlachten Nutztiere

2005 103 54 819 873 4 236 13 119
2008 3) 102 26 805 831 4 218 12 971
2009 107 26 792 818 4 205 12 945
2010 107 29 789 818 4 183 12 809
2011 94 31 761 792 4 185 12 562
2012 86 30 735 765 4 191 12 477
2013 87 29 716 745 4 223 12 587
2014 88 29 725 754 4 311 12 702
2015 89 29 718 747 4 287 12 653
2016 89 32 697 729 4 272 12 563
2017 90 33 687 719 4 214 12 365
2018 91 37 669 706 4 167 12 093
2019 91 35 627 662 4 067 12 261

2005 92 56 817 873 4 164 12 918
2008 101 32 791 823 4 229 12 988
2009 108 35 808 843 4 169 12 896
2010 102 37 795 832 4 182 12 706
2011 88 36 748 784 4 190 12 527
2012 80 34 722 756 4 190 12 507
2013 86 33 734 766 4 268 12 686
2014 88 35 731 766 4 296 12 742
2015 85 35 720 755 4 285 12 635
2016 88 36 701 737 4 218 12 467
2017 91 37 669 706 4 199 12 264
2018 89 39 656 696 4 101 11 949

     Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Mai-Erhebung

November-Erhebung

Mai-Erhebung

November-Erhebung

660

663

673

670

731

832
744
736

653

672

Jahr männlich

Jahr Kälber bis
 8 Monate 1)

Jungrinder 
8 Monate bis unter 1 Jahr 2) Rinder 1 bis unter 2 Jahre

 männlich  weiblich zusammen  männlich zusammen

zusammen

717
699
673
673
670

681
670

682

674

733
729

685

707
684

650

Milch-     
kühe 4) sonstige Kühe 4)

1) Bis 2008 Kälber unter 1/2 Jahr - 2) Bis 2008 Jungrinder 1/2 bis unter 1 Jahr - 3) Ab 2008 Auswertung der HIT-
Rinderdatenbank; eingeschränkte Vergleichbarkeit mit früheren Jahren. - 4) Ab 2013 einschließl. Bisons/Büffel.
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Milchnutzungsrassen 
Holstein-Schwarzbunt                4 735,7  851,4  343,7  988,6  277,4 2 274,5
Holstein-Rotbunt                         541,0  92,0  39,2  116,0  40,3  253,5
Kreuzung Milchrind mit             
   Milchrind 
Angler                                          28,1  4,9  1,9  5,5  2,0  13,8
Deutsche Schwarzbunte       
   alter Zuchtrichtung
Sonstige                                       16,4  3,1  1,4  3,2  1,1  7,6

Fleischnutzungsrassen 
Kreuzung Fleischrind mit
   Fleischrind
Limousin                                     207,1  46,1  21,9  52,6  20,3  66,3
Charolais                                     124,2  26,9  9,7  31,6  11,4  44,6
Fleischfleckvieh                          131,5  27,9  14,3  30,5  9,4  49,3
Deutsche Angus                          107,3  26,2  8,6  25,5  8,7  38,3
Galloway                                     49,4  7,3  4,7  10,3  9,0  18,1
Highland                                      42,7  5,2  4,2  8,0  8,5  16,9
Büffel/Bisons  9,5  1,4  0,9  1,7  1,7  3,7
Sonstige                                       133,9  25,0  12,7  29,7  18,6  47,9

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)
Fleckvieh                                    3 287,0  738,9  364,3  858,4  190,2 1 135,1
Braunvieh                                    359,7  61,3  28,2  76,4  26,3  167,5
Kreuzung Fleischrind mit
   Milchrind
Doppelnutzung Rotbunt              95,8  16,9  8,0  23,8  10,3  36,9
Sonstige Kreuzungen                  172,3  40,5  18,3  43,7  9,8  59,9
Vorderwälder                              26,3  4,9  2,0  5,6  2,2  11,6
Gelbvieh                                      9,4  1,8  0,9  2,3  0,8  3,7
Sonstige                                       97,9  23,6  9,4  24,6  9,5  30,8

Anm.: Ergebnis der Viehbestandserhebung Mai 2019. Quelle: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

87. Rinderbestände nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen 
1 000

Rinderrassen Rinder
insgesamt

Kälber bis 
einschl. 

8 Monate

Jungrinder 
von mehr

als 8 Monate 
bis einschl. 

1 Jahr

Rinder von 
mehr als

1 bis unter 
2 Jahre 

(ohne Kühe)

Rinder
2 Jahre und 

älter 
(ohne 
Kühe)

Kühe

 191,4  34,6  15,1  42,7  11,5  87,4

 7,8

 648,9  149,4  80,1  170,5  41,7  207,1

 18,7  3,6  1,4  4,2  1,6

 137,1 729,3  220,2  98,3  232,6  41,2
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Betriebe mit … bis …. Rindern ohne Milchkühe
Gliederung Einheit 100- 200- 500 und Ins-

199 499 mehr gesamt
Betriebe mit Rindern
ohne Milchkühe insgesamt 1) 1 000  22,1  26,5  45,3  31,1  14,7  5,0  1,0  145,6
  dar. mit Weidehaltung 2) 1 000  11,6  16,0  24,0  15,8  9,0  3,1  0,6  80,1
Dauergrünland (in 2010) 1 000 ha  202,3  311,6  876,8  970,1  697,6  481,1  311,7 3 851,1
Beweidete Fläche 1 000 ha  101,4  170,6  413,0  435,2  381,1  285,2  178,1 1 964,6
Rinder ohne Milchkühe
  insgesamt 1) 1 000  121,5  376,4 1 476,4 2 170,0 1 974,4 1 425,4  904,7 8 448,9
dar. mit Weidegang 2) 1 000  73,7  206,1  600,0  686,0  669,9  470,2  249,8 2 955,7
Durchschnittliche Weidedauer
   im Jahr 3) Wochen 30 29 27 26 26 27 29       28 5)   

   je Tag 3) 4) Stunden 10 10 10 10 11 11 10       10 6)   

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

88. Weidehaltung von Rindern ohne Milchkühe auf Betriebsflächen
2009

1-9 10-19 20-49 50-99

3101020

Anm.: Ergebnisse der Landswirtschaftszählung 2010.
1) Haltung von Rindern ohne Milchkühe zum Stichtag 1. März 2010. - 2) Weidehaltung im Kalenderjahr 2009. - 3) Mittelwert
der Betriebe mit Weidehaltung. - 4) Nicht ganztägig weidende Tiere. - 5) Davon 5 400 Betriebe mit unter 20 Wochen, 53 900
Betriebe mit 20 - 29 Wochen, 13 100 Betriebe mit 30 - 39 Wochen und 7 700 Betriebe mit 40 und mehr Wochen Weidedauer
im Jahr. - 6) Davon 300 Betriebe mit unter 5 Stunden, 7 300 Betriebe mit 5-12 Stunden und 1 100 Betriebe mit 13 und mehr
Stunden Weidedauer je Tag.
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89. Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Rinder 
nach Haltungsverfahren und Bestandsgrößenklassen

1 000

Haltungsplätze von … bis …

1-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500      
u. mehr

Insgesamt

Rinder
Betriebe insgesamt  12,2  17,7  37,5  36,0  29,4  12,2  2,3  147,5
Haltungsplätze insgesamt  65,3  247,0 1 220,3 2 547,3 4 048,1 3 430,5 2 503,0 14 061,5
dar. Haltungsplätze 
  im Anbindestall zusammen  34,1  146,3  714,1 1 134,7  634,2  244,6 .  3 015,6
     mit Gülle 1)  .   31,0  315,4  736,1  429,3  155,7 .  1 746,6
     mit Festmist 1)  29,9  115,3  398,7  398,6  204,9  88,8  32,8 1 269,0
  im Laufstall  19,5  71,4  436,8 1 341,4 3 339,2 3 092,8 2 150,4 10 451,5
     mit Gülle 1)   3,6  17,7  174,9  846,4 2 480,6 2 247,5 1 246,1 7 016,8
     mit Festmist 1)  15,9  53,7  262,0  494,9  858,7  845,3  904,3 3 434,7
in anderen Haltungsverfahren  11,7  29,3  69,4  71,2  74,7  93,2 .   594,4

Milchkühe
Betriebe insgesamt  10,0  16,0  37,7  22,5  6,4  1,7  0,6  94,9
Haltungsplätze insgesamt  52,7  228,3 1 188,7 1 508,6  822,4  497,5  479,2 4 777,4
dar. Haltungsplätze 
  im Anbindestall zusammen  44,7  208,0  825,2  160,2  38,2  18,7  10,0 1 305,0
     mit Gülle 1)   11,0  99,1  602,8  114,2  25,5  8,7  6,5  867,8
     mit Festmist 1)  33,8  108,9  222,4  46,0  12,6 .   3,6  437,2
  im Laufstall  6,0  17,6  357,8 1 344,7  780,3  472,7  461,2 3 440,3
     mit Gülle 1)  .   9,1  306,4 1 240,2  694,4  342,4  383,0 2 977,9
     mit Festmist 1)  3,6  8,6  51,4  104,5  85,9  130,2  78,1  462,4
in anderen Haltungsverfahren .  .  .  .   3,9  6,2  8,0  32,1

Übrige Rinder 2) 

Betriebe insgesamt  19,3  24,8  45,6  33,7  16,5  5,7  1,2  146,8
Haltungsplätze insgesamt  105,0  342,2 1 451,2 2 303,1 2 191,2 1 595,8 1 295,5 9 284,1
dar. Haltungsplätze 
  im Anbindestall zusammen  64,2  203,9  585,4  451,3  213,4  115,3 .  1 710,5
     mit Gülle 1)   10,8  54,2  277,0  269,2  128,2  80,0 .   878,8
     mit Festmist 1)  53,4  149,7  308,3  182,1  85,3  35,3  17,5  831,7
  im Laufstall  28,4  108,6  791,2 1 776,4 1 909,1 1 401,9  995,7 7 011,2
     mit Gülle 1)   5,6  31,0  390,0 1 108,7 1 231,8  802,8  469,0 4 038,9
     mit Festmist 1)  22,8  77,5  401,3  667,7  677,2  599,1  526,7 2 972,3
in anderen Haltungsverfahren  12,4  29,7  74,6  75,4  68,7  78,6 .  .  

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Gliederung

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010; Stichtag 1. März 2010.
1) Überwiegende Art des anfallenden Wirtschaftsdüngers. - 2) Kälber und Jungrinder, männliche Rinder sowie andere Kühe.
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 90. Betriebe mit Milchkuhhaltung nach Bestandsgrößenklassen   

    1 -     9  11,6  12,9  9,8  12,4  7,9  11,5
     10 -   19  16,5  18,4  12,7  16,1  9,9  14,4
    20 -   49  35,0  39,0  28,4  36,0  23,1  33,5
    50 -   99  19,7  22,0  18,9  24,0  17,7  25,6
 100 - 199  5,2  5,8  7,0  8,9  7,7  11,2
 200 - 499  1,3  1,5  1,7  2,2  2,1  3,1

  500 u. mehr  0,4  0,4  0,5  0,6  0,5  0,8
Zusammen  89,8  100  78,8  100  69,1  100

    1 -     9  61,1   1,5  50,7  1,2  38,5  0,9
     10 -   19  241,3   5,8  186,5  4,4  145,2  3,4
    20 -   49 1 122,5   27,0  921,4  21,7  749,6  17,5
    50 -   99 1 348,5   32,4 1 314,7  30,9 1 240,3  29,0
 100 - 199  671,5   16,1  909,7  21,4 1 030,3  24,1
 200 - 499  396,9   9,5  493,5  11,6  623,1  14,6

  500 u. mehr  322,9   7,8  374,8  8,8  449,5  10,5
Zusammen 4 164,8   100 4 251,4  100 4 276,5  100

Zusammen  46,4                      -     54,0                     -     61,9                     -    

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl
Anteil der 

Bestandsgrößen-
klassen in % 1)

Zahl
Anteil der 

Bestandsgrößen-
klassen in % 1)

Zahl
Anteil der

Bestandsgrößen-
klassen in % 1)

Zahl der Milchkühe 2)  je Betrieb

Zahl der Milchkühe 2) in 1 000

Zahl der Betriebe in 1 000
201620132010

Bestand
von …bis ...
Milchkühen

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Stichtag
jeweils 1. März. FS 3 R.2.1.3.
1) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet. - 2) Ohne Ammen- und Mutterkühe.
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 91. Schweinebestand   
1 000 Stück

Jung-
schweine
bis unter
50 kg LG

Mai-Erhebung
1995 6 753 6 236 4 908 3 619  285 8 812 15 047  82  
2000 6 697 6 303 5 287 4 271  458 10 016 16 319  57  
2005 7 130 6 476 5 656 4 405  603 10 664 17 140  47  
20101) 7 391 5 669 5 352 4 883  938 11 173 16 842  32  
2012 8 268 5 592 5 776 5 166 1 131 12 073 17 665  27  
2013 8 167 5 287 5 800 5 262 1 092 12 154 17 441  27  
2014 8 246 5 712 5 696 5 231 1 103 12 029 17 741  24  
2015 8 291 5 604 5 775 5 359 1 026 12 160 17 764  20  
2016 8 100 5 341 5 445 5 272 1 051 11 767 17 108  21  
2017 7 917 5 447 5 530 5 194 1 158 11 882 17 329  23  
2018 7 963 5 200 5 544 5 181 1 122 11 848 17 048  19  
2019 7 801 4 976 5 206 4 957 1 148 11 311 16 287  22  

November-Erhebung
1995 5 804 6 182 5 006 3 772  366 9 144 15 326  76  
2000 6 461 6 577 5 306 4 315  525 10 146 16 723  58  
2005 6 878 6 733 5 543 4 551  732 10 826 17 559  48  
20101) 7 149 6 186 5 341 4 939 1 020 11 300 17 486  32  
2012 8 117 5 612 5 860 5 415 1 184 12 459 18 071  27  
2013 8 181 5 434 5 792 5 400 1 161 12 352 17 786  25  
2014 8 098 5 759 5 716 5 366 1 192 12 273 18 033  22  
2015 8 101 5 554 5 584 5 305 1 110 11 999 17 553  25  
2016 7 998 5 189 5 561 5 466 1 229 12 255 17 445  25  
2017 8 071 5 337 5 500 5 516 1 224 12 240 17 577  24  
2018 7 672 5 049 5 360 5 284 1 227 11 870 16 919  18  

       trächtige Sauen       nicht trächtige Sauen

Jungsauen
zum 1. Mal

trächtig

andere
Sauen

zu-
sammen

Jungsauen
nicht

trächtig

andere
Sauen

zu-
sammen

Mai-Erhebung
1995  379 1 382 1 761  272  600  873 2 633 24 516
2000  327 1 442 1 769  282  509  791 2 559 25 633
2005  330 1 466 1 796  275  471  746 2 542 26 858
20101)  277 1 348 1 625  239  378  617 2 242 26 507
2012  263 1 320 1 583  236  354  590 2 173 28 133
2013  253 1 227 1 480  240  336  576 2 056 27 691
2014  253 1 253 1 506  243  326  568 2 075 28 086
2015  236 1 242 1 478  223  324  547 2 024 28 100
2016  231 1 176 1 407  206  304  510 1 917 27 146
2017  229 1 167 1 396  207  303  510 1 906 27 175
2018  218 1 144 1 362  205  291  496 1 858 26 888
2019  211 1 088 1 299  211  295  505 1 804 25 913

November-Erhebung
1995  328 1 391 1 719  279  532  810 2 529 23 737
2000  302 1 441 1 743  293  490  783 2 526 25 767
2005  296 1 464 1 760  282  462  744 2 504 26 989
20101)  270 1 337 1 607  253  373  626 2 233 26 900
2012  250 1 260 1 510  248  360  608 2 118 28 333
2013  251 1 226 1 477  240  337  577 2 054 28 046
2014  246 1 240 1 485  234  333  567 2 052 28 205
2015  231 1 195 1 426  225  322  547 1 973 27 652
2016  225 1 158 1 383  217  308  525 1 908 27 376
2017  221 1 147 1 369  226  311  537 1 905 27 578
2018  209 1 106 1 314  226  297  523 1 837 26 445

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Schweine
ins-

gesamt

50 bis
80 kg

 80 bis
110 kg

110 kg
und mehr

Eber
50 kg
und

mehr LG

Jahr

Jung- und 
Mast-

schweine
Ferkel

 zusammen
Jahr

Mastschweine einschl. ausgemerzte Zuchttiere
 von ... bis unter ... kg Lebendgewicht (LG)

Zuchtsauen mit 50 kg Lebendgewicht (LG) und mehr

zusammen

1) Ab 2010 Erhöhung der Abschneidegrenze; eingeschränkte Vergleichbarkeit.

3101300

101Viehhaltung und Veterinärwesen

C



92. Betriebe mit Schweinehaltung nach Bestandsgrößenklassen   
Anteil der Anteil der Anteil der
Bestands- Bestands- Bestands-
größen- größen- größen-
klassen klassen klassen
in % 1) in % 1) in % 1)

2010 2013 2016

        1  -      49  25,0  41,7 19,8 40,3 14,8 36,8
50  -      99  4,7  7,9 3,1 6,3 2,4 5,9

100  -    399  11,1  18,5 7,8 15,9 5,9 14,7
400  -    999  10,5  17,4 9,0 18,3 7,7 19,1

1 000  - 1 999  6,7  11,1 6,8 13,8 6,6 16,5
2 000  - 4 999  1,7  2,9 2,2 4,5 2,3 5,7
5 000  u. mehr  0,3  0,6 0,5 1,0 0,5 1,3

Zusammen  60,1   100 49,1  100 40,3  100

        1  -      49  285,4  1,0  217,1 0,8  151,1 0,5
50  -      99  337,1  1,2  219,8 0,8  167,7 0,6

100  -    399 2 462,4  8,9 1 729,1 6,0 1 355,8 4,8
400  -    999 6 944,7  25,2 6 054,5 21,1 5 249,5 18,8

1 000  - 1 999 9 164,6  33,2 9 393,2 32,7 9 197,1 32,9
2 000  - 4 999 4 868,7  17,7 6 387,9 22,3 6 649,9 23,8
5 000  u. mehr 3 508,4  12,7 4 695,9 16,4 5 206,5 18,6

Zusammen 27 571,4   100 28 697,4  100 27 977,5  100

Zahl der Schweine je Betrieb
Zusammen 458,8  -    584,5 -      694,8 -      

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl der Schweine in 1 000

Bestand
von … bis ...
Schweinen

Zahl Zahl Zahl

Zahl der Betriebe in 1 000

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Schweine insgesamt.
Stichtag 1. März. FS 3 R.2.1.3. - 1) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet.
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93. Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Schweine 
nach Haltungsverfahren und Bestandsgrößenklassen

1 000

1 - 50 - 100 - 400 - 1 000 - 2 000 - 5 000 u. Ins-
49 99 399 999 1 999 4 999 mehr gesamt

Betriebe insgesamt  27,5  5,7  12,5  10,6  6,7  1,9  0,4  65,2
Haltungsplätze insgesamt  332,7  400,8 2 681,1 6 981,4 9 157,8 5 244,7 3 799,4 28 598,1
 dar. Haltungsplätze mit
    Vollspaltenboden  32,7  94,9 1 141,6 4 568,2 6 879,2 3 708,4 2 633,3 19 058,4
    Teilspaltenboden  43,9  107,0  889,2 1 822,8 1 955,6 1 262,5 1 118,0 7 199,0
planbefestigtem Boden
 mit Einstreu  214,0  168,2  522,8  392,9  201,8 .   32,8 1 709,5
anderen Stallhaltungs-
 verfahren  34,8  28,0  118,1  191,9  102,8  90,6  15,2  581,3

Betriebe insgesamt  27,1  5,6  11,3  10,4  6,0  1,6  0,3  62,2
Haltungsplätze insgesamt  321,7  392,5 2 413,8 6 764,5 8 046,5 4 398,4 2 959,9 25 297,3
 dar. Haltungsplätze mit
   Vollspaltenboden  36,2  100,6 1 165,5 4 684,5 6 360,4 3 280,7 2 182,8 17 810,6
   Teilspaltenboden  42,9  105,4  727,4 1 620,2 1 474,6  935,4  742,0 5 647,9
planbefestigtem Boden
 mit Einstreu  203,5  157,1  404,3  277,4  121,7 .   23,5 1 294,7
anderen Stallhaltungs-
 verfahren  32,8  27,5  108,9  172,2  81,9  71,6  11,7  506,7

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Gliederung
Haltungsplätze von … bis …

Schweine insgesamt

Übrige Schweine 1)

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010; Stichtag 1. März 2010.
1) Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine und ausgemerzte Zuchttiere.

3101420

94. Betriebe mit Zuchtsauenhaltung nach Bestandsgrößenklassen   

Zahl der Betriebe in 1 000
      1 -      9  5,4 26,0 4,1 27,5  3,1 25,9

10 -    49  5,2 25,2 2,8 19,0  2,0 16,9
50 -    99  3,2 15,5 2,0 13,7  1,6 13,1

100 -  199  3,7 18,0 2,8 18,8  2,3 19,2
200 -  499  2,6 12,3 2,4 16,4  2,2 18,5

500 u. mehr  0,6 3,0 0,7 4,7  0,7 6,3
Zusammen  20,8  100 14,9  100  11,9  100

Zahl der Zuchtsauen in 1 000
      1 -      9  19,8 0,8 15,5 0,7  10,9 0,5

10 -    49  130,6 5,5 69,7 3,2  50,6 2,5
50 -    99  235,3 9,9 150,0 6,9  114,3 5,6

100 -  199  527,7 22,3 402,8 18,6  331,4 16,3
200 -  499  729,8 30,9 709,6 32,8  644,7 31,7

500 u. mehr  721,6 30,5 818,6 37,8  884,6 43,4
Zusammen 2 364,8  100 2 166,2  100 2 036,5  100

Zahl der Zuchtsauen je Betrieb
Zusammen 113,6    -     145,4 -     171,0   -     

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Bestand
von … bis ...
Zuchtsauen

2010 2013 2016

Anteil der 
Bestandsgrößen-

klassen
 in % 1)

Zahl

Anteil der 
Bestandsgrößen-

klassen
 in % 1)

Zahl

Anteil der 
Bestandsgrößen-

klassen
 in % 1)

Zahl

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Zuchtsauen mit 50 kg
und mehr Lebendgewicht. Stichtag 1. März. FS 3 R.2.1.3. - 1) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet.

3101600
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95. Betriebe mit Haltung von anderen Schweinen
 nach Bestandsgrößenklassen   

Zahl der Betriebe in 1 000
        1 -      49  29,3 52,1 16,5 44,1
      50 -      99  4,4 7,8 2,4 6,5
    100 -    399  9,6 17,1 5,9 15,7
    400 -    999  8,4 14,9 7,0 18,8

  1 000 - 1 999  3,7 6,6 4,3 11,6
   2 000 - 4 999  0,8 1,4 1,1 2,8

5 000 u. mehr  0,1 0,2 0,2 0,5
Zusammen  56,3 100 37,4 100

        1 -      49  315,4 1,9  164,6 1,0
      50 -      99  308,5 1,9  170,0 1,0
    100 -    399 2 107,1 12,7 1 337,5 7,9
    400 -    999 5 424,5 32,7 4 680,8 27,8

  1 000 - 1 999 5 001,4 30,2 5 933,2 35,2
   2 000 - 4 999 2 160,2 13,0 2 987,1 17,7

5 000 u. mehr 1 265,1 7,6 1 576,5 9,4
Zusammen 16 582,2 100 16 849,8 100

Zahl der anderen Schweine je Betrieb
Zusammen 294,3  -       451,0  -       

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl der anderen Schweine in 1 000

Zahl

Anteil der 
Bestandsgrößen-

klassen
 in % 1)

Zahl

Anteil der 
Bestandsgrößen-

klassen
 in % 1)

2010 2016

Bestand
von ... bis ...

andere Schweine

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebung 2016; Mastschweine (50 kg und mehr
Lebendgewicht), Jungschweine (ab 20 bis unter 50 kg Lebendgewicht) sowie Eber zur Zucht.
1) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet.

3101510

96. Schafbestand   
1 000 Stück

zur Zucht benutzte
weibliche Tiere Schafböcke

1995 1 138 1 745 44 63 1 852 2 990
1999 3)  955 1 689 46 33 1 768 2 724

2000  998 1 678 1 745 2 743
2001  997 1 700 1 775 2 771
2002 1 000 1 660 1 722 2 722
2003  933 1 696 1 764 2 697
2004  984 1 664 1 729 2 713
2005  957 1 610 35 40 1 686 2 642
2006  957 1 529 34 40 1 603 2 560
2007  952 1 509 38 38 1 586 2 537
2008  920 1 432 33 51 1 517 2 436
2009  870 1 399 36 64 1 500 2 369

2010  676 1 338 1 413 2 089
2012  426 1 170 1 215 1 641
2013  410 1 118 1 161 1 570
2014  435 1 127 1 165 1 601
2015  428 1 111 1 151 1 580
2016  432 1 102 1 142 1 574
2017  431 1 109 1 149 1 580
2018  430 1 099 1 140 1 570

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

41
40

44
43

40
41

39

74
62
68
66

75

Jahr 1)
Schafe unter    

1 Jahr (einschl. 
Lämmer) 2)

Schafe 
insgesamtHammel und 

übrige Schafe zusammen

67

Schafe 1 Jahr und älter

1) Zählung bis 1998 zum 3. Juni, 1999 zum 3. Mai, 2010 zum 1. März, ab 2011 zum 3. November. - 2) Ab 2011 ohne gedeckte
Lämmer, eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren. - 3) Ab 1999 Vergleichbarkeit mit früheren Zählungen aus
methodischen Gründen eingeschränkt, siehe Vorbemerkungen Seite 93.

3101700
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97. Betriebe mit Schafhaltung nach Bestandsgrößenklassen   

2010 2013 2016

Zahl der Betriebe in 1 000
     1  -    19  10,6  47,4  9,2  46,0  8,9  45,8
  20  -    49  5,6  25,2  5,1  25,3  5,1  25,9
 50  -    99  2,5  11,0  2,4  11,8  2,3  11,7

 100  -  199  1,4  6,3  1,3  66,6  1,3  6,7
200  -  499  1,1  5,0  1,0  5,1  0,9  4,8
500  -  999  0,7  3,4  0,7  3,5  0,7  3,4

1 000 und mehr  0,4  1,7  0,3  1,6  0,3  1,7
Zusammen  22,3  100  20,0  100  19,6  100

Zahl der Schafe in 1 000
     1  -    19  76,1  3,6  67,3  3,6  66,3  3,6
  20  -    49  173,7  8,3  160,9  8,5  159,4  8,7
 50  -    99  167,8  8,0  161,8  8,5  157,8  8,6

 100  -  199  193,2  9,2  184,0  9,7  180,7  9,9
200  -  499  352,1  16,9  334,4  17,7  304,0  16,6
500  -  999  531,1  25,4  489,5  25,9  465,1  25,4

1 000 und mehr  594,6  28,5  495,4  26,2  501,0  27,3
Zusammen 2 088,5  100 1 893,3  100 1 834,3  100

Zahl der Schafe je Betrieb
Zusammen  93,8  -      94,7  -      93,8  -     

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Anteil der 
Bestands-

größenklassen 
in % 1)

Zahl ZahlBestand
von ...bis ...

Schafen

Zahl

Anteil der 
Bestands-

größenklassen 
in % 1)

Anteil der 
Bestands-

größenklassen 
in % 1)

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Stichtag 1. März. FS 3
R.2.1.3. - 1) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet.

3101800

98. Weidehaltung von Schafen auf Betriebsflächen

Gliederung Einheit 100- 200- 500 und Ins-
199 499 mehr gesamt

Betriebe mit Schafen insges.1) 1 000  10,8  5,9  2,4  1,6  1,1  0,8  0,4  22,8
  dar. mit Weidehaltung 2) 1 000  9,4  5,7  2,3  1,5  1,1  0,7  0,4  21,1
Dauergrünland (in 2010) 1 000 ha  165,2  62,9  40,1  39,4  63,1  99,8  109,8  580,3
Beweidete Fläche 1 000 ha  100,3  45,6  30,9  32,3  49,6  80,7  91,5  430,8

Schafe 1 000  80,7  177,4  163,7  216,0  353,3  540,6  597,8 2 129,6
  dar. mit Weidegang 2) 1 000  73,3  162,8  144,5  183,1  296,4  457,8  478,5 1 796,4
Durchschnittliche Weidedauer
   im Jahr 3) Wochen  39  38  38  38  38  40  39      38 4)

   je Tag 3) Stunden  21  21  22  21  20  18  17      21 5)

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

2009

1-9 10-19 20-49 50-99

Betriebe mit … bis … Schafen

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010.
1) Haltung von Schafen zum Stichtag 1. März 2010. - 2) Weidehaltung im Kalenderjahr 2009. - 3) Mittelwert der Betriebe mit
Weidehaltung. - 4) Davon 500 Betriebe mit unter 20 Wochen, 4 000 Betriebe mit 20-29 Wochen, 6 300 Betriebe mit 30-39
Wochen und 10 200 Betriebe mit 40 und mehr Wochen Weidedauer im Jahr. - 5) Davon 3 800 Betriebe mit 5-12 Stunden und
17 100 Betriebe mit 13 und mehr Stunden Weidedauer je Tag.

3101820
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99. Betriebe mit Legehennenhaltung nach Bestandsgrößenklassen   
Anteil der Anteil der Anteil der
Bestands- Bestands- Bestands-
größen- größen- größen-
klassen klassen klassen
in % 2) in % 2) in % 2)

2013 2016

 1  -        99  51,9  92,2  49,5  91,5  39,1  87,3
100  -      999  2,5  4,5  2,5  4,6  3,2  7,2

1 000  -   9 999  1,2  2,2  1,2  2,3  1,4  3,1
10 000  - 49 999  0,5  0,9  0,7  1,3  0,8  1,9
50 000 und mehr  0,1  0,2  0,2  0,3  0,2  0,5

Zusammen  56,3  100  54,1  100  44,8  100

 1  -        99  933,3  2,6  891,0  1,9  668,7  1,3
100  -      999  806,4  2,3  844,3  1,8  787,6  1,5

1 000  -   9 999 4 219,8  12,0 4 150,6  8,6 4 240,9  8,2
10 000  - 49 999 11 062,8  31,4 16 602,5  34,6 17 825,8  34,3
50 000 und mehr 18 256,7  51,7 25 498,4  53,1 28 412,6  54,7

Zusammen 35 279,0  100 47 986,7  100 51 935,5  100
Zahl der Legehennen je Betrieb

Zusammen  528  -     887  -    1 160  -    

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl der Legehennen in 1 000    

Zahl der Betriebe in 1 000 3)

Bestand 
von ... bis ... 

Legehennen 1)

2010

Zahl Zahl Zahl

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Ab 2010 sind noch
nicht legereife Bestände, die aber bereits als Legehennen aufgestallt sind, sowie Zuchthähne eingeschlossen. Stichtag 1. März.
FS 3 R.2.1.3. - 1) 2016: Betriebe mit ... bis ... Haltungsplätzen. - 2) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet. -
3) 2016: Einschließlich Betriebe, die vorübergehend keinen Bestand haben.

3102100

100. Geflügelbestand   
1 000 Stück

Hühner  Anderes Geflügel
Hennen

1994 16 690 43 763 60 453 40 686 101 139  593 1 755 6 391 109 878
1996 16 984 42 381 59 365 43 366 102 731  641 2 060 7 075 112 508
19994) 17 695 40 630 58 325 49 334 107 659  402 1 927 8 315 118 303
2001 17 277 41 330 58 607 51 386 109 993  408 2 185 9 471 122 056
2005 14 348 36 157 50 505 56 762 107 267  329 2 352 10 611 120 559
2007 16 940 38 464 55 404 59 222 114 626  327 2 618 10 892 128 463
2010 11 303 35 279 46 582 67 531 114 113  278 3 164 11 344 128 899
2013 15 641 47 987 63 628 97 146 160 774  544 2 760 13 256 177 333
2016 12 922 51 936 64 857 93 791 158 649  329 2 236 12 360 173 574

 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt (FS 3, R. 2.1.3), BLE (414).

Jahr1) Geflügel 
insgesamt

Schlacht- 
und 

Masthähne 
und

-hühner3)

Insgesamt Gänse Enten Trut-
hühnerKüken und 

Junghennen2) Legehennen zu-
sammen

1) Die Bestände an Geflügel werden nur alle zwei bzw. drei Jahre erhoben; Erhebung bis 1996 zum 3. Dez., ab 1999 zum 3.
Mai, 2010 zum 1. März. - 2) Zur Aufzucht als Legehennen bestimmt. - 3) Einschl. der hierfür bestimmten Küken und sonstige
Hähne. - 4) Ab 1999 Vergleichbarkeit mit früheren Jahren aus methodischen Gründen eingeschränkt; siehe Vorbemerkungen
Seite 93.

3101900
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101. Legehennenhaltung nach Haltungsformen
a. insgesamt

Haltungsformen

Käfig- 2) Boden-3) Freiland-4) 

Haltung

Zahl der Betriebe7)

2004  909  416  259  -  1 584
2005  850  509  306  -  1 665
2006  770  553  349  -  1 672
2007  712  569  255  110 1 646
2008  587  604  248  119 1 558
2009  275  705  258  148 1 386
2010  155  782  277  148 1 362
2011  130  812  312  194 1 448
2012  127  835  336  221 1 519
2013  120  864  376  241 1 601
2014  115  939  430  281 1 765
2015  124 1 086  504  362 1 759
2016  117 1 065  506  388 1 759
2017  106 1 281  539  412 1 826
2018  102 1 078  577  464 1 897

Hennenhaltungsplätze in 1000
2004 29 865 4 499 4 203  -  38 567
2005 28 828 5 565 5 016  -  39 409
2006 27 914 6 008 5 698  -  39 620
2007 27 037 6 801 4 376 1 781 39 995
2008 24 777 8 660 4 452 2 042 39 931
2009 14 069 16 629 4 297 2 348 37 343
2010 6 682 23 033 4 729 2 260 36 704
2011 5 592 25 677 5 775 2 953 39 997
2012 5 511 26 827 6 133 3 435 41 907
2013 5 113 28 639 6 972 3 729 44 453
2014 5 029 29 689 7 877 4 044 46 638
2015 4 929 30 090 8 039 4 305 47 363
2016 4 828 30 115 8 256 4 751 47 950
2017 4 581 31 414 7 372 5 056 48 422
2018 4 350 30 665 8 968 5 404 49 387

in % der Haltungsformen insgesamt
2003 80,8 9,4 9,8  -   100
2004 77,4 11,7 10,9  -   100
2005 73,2 14,1 12,7  -   100
2006 70,5 15,2 14,4  -   100
2007 67,6 17,0 10,9 4,5  100
2008 62,0 21,7 11,1 5,1  100
2009 37,7 44,5 11,5 6,3  100
2010 18,2 62,8 12,9 6,2  100
2011 14,0 64,2 14,4 7,4  100
2012 13,2 64,0 14,6 8,2  100
2013 11,5 64,4 15,7 8,4  100
2014 10,8 63,7 16,9 8,7  100
2015 10,4 63,5 17,0 9,1  100
2016 10,1 62,8 17,2 9,9  100
2017 9,5 64,9 15,2 10,4  100
2018 8,8 62,1 18,2 10,9  100

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 108.

Jahr 1) Ökologische 
Erzeugung 5) Insgesamt6)

3102000
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Noch: 101. Legehennenhaltung nach Haltungsformen  
b. nach Haltungskapazitäten 2018

Haltungsformen

Käfig- 2) Boden- 3) Freiland- 4)

Haltung

Zahl der Betriebe 7)

unter 5 000  36  275  153  95  374
5 000  -   10 000  22  261  121  117  419

10 000  -   30 000  21  308  200  229  704
30 000  -   50 000  2  82  88  21  201
50 000 - 100 000  9  84  14  1  111

100 000 - 200 000  4  46  1  1  56
200 000 und mehr   8  22                  -                      -  32

Insgesamt  102 1 078  577  464 1 897
Hennenhaltungsplätze in 1000

unter 5 000  106  856  366  288 1 231
5 000  -   10 000  152 1 789  824  764 2 833

10 000 -   30 000  339 5 053 3 558 3 405 11 626
30 000 -   50 000                  -  3 119 3 232                      - 7 493
50 000 - 100 000  672 6 030                  -                      - 7 996

100 000 - 200 000                  -  6 147                  -                      - 7 593
200 000 und mehr  2 455 7 669                  -                      - 10 614

Insgesamt 4 350 30 665 8 968 5 404 49 387
in % der Haltungsformen insgesamt

unter 5 000 8,6 69,5 29,7                      -  108
5 000 -   10 000 5,4 63,2 29,1 27,0  125

10 000 -   30 000 2,9 43,5 30,6 29,3  106
30 000 -   50 000                  -  41,6 43,1                      -  85
50 000 - 100 000 8,4 75,4                  -                      -  84

100 000 - 200 000                  -  81,0                  -                      -  81
200 000 und mehr  23,1 72,3                  -                      -  95

Insgesamt 8,8 62,1 18,2 10,9  100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414). 

Haltungskapazität 
von … bis … unter 
Hennenhaltungs-

plätze

Insgesamt 6)Ökologische 
Erzeugung 5)

1) Bis 2014: Stichtag 1. Dezember; ab 2015: Jahresdurchschnitt - 2) Ab 2010 zulässig unter Käfighaltung:
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige. - 3) Einschließlich Volierenhaltung. - 4) Einschließlich intensive
Auslaufhaltung. - 5) Erstmals im Jahr 2007 erfasst; die Betriebe ordneten sich bis 2006 in der Regel der Haltungsform
Freilandhaltung zu. - 6) Bei Betrieben mit mehreren Haltungsformen erfolgt ab 2015 eine Mehrfachzählung; daher ist die
Summe der Betriebe nach Haltungsform größer als die Angabe "Insgesamt" - 7) In Betrieben mit 3 000 und mehr
Hennenhaltungsplätzen.
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102. Betriebe mit Masthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen   
Anteil der Anteil der Anteil der
Bestands- Bestands- Bestands-
größen- größen- größen-
klassen klassen klassen
in % 2) in % 2) in % 2)

2010 2013 2016

Zahl der Betriebe in 1 000 3)

      1   -         99  3,1 69,2  2,8 62,2  1,4 41,2
     100   -       999  0,3 6,8 /   .  0,5 14,1
  1 000  -     9 999  0,1 2,1  0,1 2,2  0,1 4,3

    10 000  -   49 999  0,6 13,6  0,7 15,6  0,7 20,4
50 000  und mehr  0,4 8,5  0,6 13,3  0,7 20,0

Zusammen  4,5  100  4,5  100  3,3  100
Zahl der Masthühner in 1 000

      1   -         99  32,3 0,0  33,4 0,0  22,8 0,0
     100   -       999  83,6 0,1 /   .  92,5 0,1
  1 000  -     9 999  366,6 0,5 /   .  508,0 0,5

    10 000  -   49 999 18 697,5 27,7 22 127,0 22,8 18 674,0 19,9
50 000   und mehr 48 351,1 71,6 74 445,5 76,6 74 494,0 79,4

Zusammen 67 531,1  100 97 145,6  100 93 791,3  100
Zahl der Masthühner je Betrieb

Zusammen 14 901 -   21 588  -    28 166  -    

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Bestand
von … bis ...

Masthühnern 1)

Zahl Zahl Zahl

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Masthühner
einschl. der hierfür bestimmten Küken. Stichtag 1. März. FS 3 R.2.1.3. - 1) 2016: Betriebe mit ... bis ... Haltungsplätzen. - 2)
Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet. - 3) 2016: Einschließlich Betriebe, die vorübergehend keinen
Bestand haben.

3102200

103. Betriebe mit Truthühnerhaltung nach Bestandsgrößenklassen   
Anteil der Anteil der Anteil der
Bestands- Bestands- Bestands-
größen- größen- größen-
klassen klassen klassen
in % 2) in % 2) in % 2)

Zahl der Betriebe in 1 000 3)

      1   -          99  1,1  59,6  1,1  57,9  1,0  54,9
     100  -        999  0,1  5,6 /   .  0,1  6,4
  1 000  -     9 999  0,2  11,4  0,3  15,8  0,2  10,4
10 000 und mehr  0,5  23,4  0,5  26,3  0,5  28,4

Zusammen  1,9  100  1,9  100  1,8  100

      1   -          99  13,4  0,1  10,8  0,1  8,8  0,1
     100  -        999  31,8  0,3 /   .  24,9  0,2
  1 000  -     9 999 1 276,8  11,3 1 540,7  11,6 1 007,1  8,1
10 000 und mehr 10 022,0  88,3 11 685,0  88,2 11 319,1  91,6

Zusammen 11 344,0  100 13 255,7  100 12 359,9  100

Zusammen 5 893 . 6 977 . 6 688 .

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Zahl Zahl

Zahl der Truthühner in 1 000

Zahl der Truthühner je Betrieb  

Bestand
von … bis ...

Truthühnern 1)

201620132010

Zahl

3102300

Anm.: Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 sowie der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016. Stichtag 1. März. FS
3 R.2.1.3. - 1) 2016: Betriebe mit ... bis ... Haltungsplätzen. - 2) Prozentuale Werte aus ungerundeten Angaben errechnet.
- 3) 2016: Einschließlich Betriebe, die vorübergehend keinen Bestand haben.
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1999 2005 2010 2013 2014 2015 2017

Rinder 10 507 9 278 9 094 9 067 9 103 9 052 8 922 8 817 8 592
Schafe  225  216  175  137  138  137  136  136  136
Pferde 4)  440  450  439  438  438  438  420  420  420
Rinder und Schafe zus. 10 731 9 494 9 269 9 204 9 241 9 189 9 058 8 953 8 728
Raufutterfresser zus. 11 172 9 944 9 720 5) 9 654 5) 9 690 5) 9 637 5) 9 489 5) 9 384 9 158 5)

Schweine 2 971 3 014 3 002 3 097 3 115 3 015 3 012 3 019 2 912
Geflügel 6)  473  482  516  709  .   .   694  694  694
Insgesamt 14 616 13 441 13 237 5) 13 460 5)  .   .  13 196 5) 13 098 12 765 5)

dar. ohne Pferde u. Geflügel 13 702 12 508 12 283 5) 12 313 5) 12 367 5) 12 215 5) 12 082 5) 11 984 11 651 5)

Hauptfutterfläche 1) 6,84 6,74 7,17 7,51 7,43 7,49 7,47 7,59
Zusatzfutterfläche 2) 0,65 0,52 0,47 0,49 0,43 0,45 0,53 0,53
Insgesamt 7,48 7,26 7,64 8,00 7,86 7,95 8,00 8,12

Insgesamt 0,67 0,73 0,79 0,84 0,85 0,89

Landw. genutzte Fläche
  in  Mill. ha 17,15 17,04 16,70 16,72 16,73 16,66 16,69 16,65

GV je 100 ha landw.
   genutzter Fläche  85  79  79  .   .   79  78  77

 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

16,70

 817)

0,83 0,82

7,86

0,81

104. Großvieheinheiten, Futterflächen und Viehbesatz

Viehbestände in 1 000 GV 3)

Futterfläche in Mill. ha

Futterfläche in ha je GV Raufutterfresser (RGV)

Landwirtschaftlich genutzte Fläche und Viehbesatz je Flächeneinheit 

7,39
0,48

Merkmal 2016 2018

1) Dauergrünland, Ackerfutterbau. - 2) Zwischenfrüchte zur Futtergewinnung, Zuckerrübenfläche.
- 3) Umrechnungsschlüssel: siehe https://bmel-statistik.de (ID: 3100100). - 4) Ab 2010 werden Einhufer erhoben und die 
Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen 2010, 2013 und 2016 für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben. - 5) Einschl. 
Ziegen (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen 2010, 2013 und 2016 für Folgejahre unverändert fortgeschrieben.
- 6) Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016 für Folgejahre unverändert fortgeschrieben. - 7) Korrigiert am 27.02.2020. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Affenpocken  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 Ansteckende Blutarmut der
   Einhufer  5  27  5  12  -   2  5  -   14  1
Ansteckende 
   Schweinelähmung  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Aujezkysche Krankheit  4  3  -   2  -   1  3  2  4  5
Blauzungenkrankheit  145  -   -   -   -   -   -   -   -   1
Beschälseuche der Pferde  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
BHV-1-Infektion  42  40  31  26  14  19  22  20  14  11
Bösartige Faulbrut der Bienen  164  193  206  265  229  269  154  175  159  133
Bovine Virus Diarrhoe (BVD) 1 584 5 374 8 611 4 376 2 172 1 050  560  338  142  122
Brucellose der Rinder, Schweine,
   Schafe und  Ziegen  3  -   1  -   -   1  4  1  3  1
Enzootische Leukose der
   Rinder  4  1  2  3  2  -   -   -   -   -  
Geflügelpest (Hausgeflügel) 1)  6  -   -   -   -   3  4  28  79  2
Geflügelpest (Wildgeflügel)  1  -   -   -   -   -   -   585  659  3
Infektiöse Haematopoetische Ne-
  krose der Salmoniden (IHN)  6  5  9  6  5  16  21  5  5  10
Klassische Schweinepest
   beim Hausschwein  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Koi-Herpesvirus-Infektion  109  108  76  73  70  49  67  60  158  93
Milzbrand  2  -   -   1  -   1  -   -   -   -  
Newcastle-Krankheit  -   2  -   -   1  -   -   -   -   -  
Niedrigpathogene aviäre Influenza
   beim Hausgeflügel  .  .  .  .  10  -   -   8  1  -  
Niedrigpathogene aviäre Influenza
    bei einem gehaltenen Vogel  .  .  .  .  .  2  3  1  2  1
Rauschbrand  14  22  13  10  6  6  3  7  9  6
Salmonellose der Rinder  84  98  111  102  77  70  66  100  109  91
Tollwut  (Fledermaus, Fuchs)  5  6  11  14  10  7  13  23  15  17
TSE: Bovine Spongiforme
   Enzephalopathie (BSE)  2  -   -   -   -   2  -   -   -   -  
TSE: Traberkrankheit bei
   Schafen und Ziegen  12  13  19  8  7  11  11  5  5  4
TSE - Feliden (FSE)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Tuberkulose der Rinder  23  11  5  23  46  13  12  2  3  6
Vibrionenseuche der Rinder  6  -   1  3  3  2  2  -   -   1
Virale Hämorrhagische
   Septikaemie der Forellen  36  24  22  12  12  19  24  27  30  34
West-Nil-Virus Infektion bei 
Vogel oder Pferd (WNF)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   12

Q u e l l e: BMEL (323).

Seuchen
Anzahl der Neuausbrüche (Gehöfte)

105. Tierseuchensituation   
(Anzeigepflichtige Tierseuchen nach § 10 Tierseuchengesetz)   3102800

1) 2018 inkl. gehaltene Vögel und Vögel seltener Rassen.
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XI. Tierische Erzeugung 
V o r b e m e r k u n g e n : Die Angaben über die tierische Erzeugung basieren im Allgemeinen 
auf amtlichen Statistiken, die zum Teil durch Zuschätzungen ergänzt werden. Für die Berech nung 
des Fettgehaltes der erzeugten Milch (Tab. 107 und 108) wurde unterstellt, dass der durch die Markt
ordnungswarenMeldeverordnung festgestellte durchschnittliche Fettgehalt der an Molkereien gelie ferten 
Milch mit dem Fettgehalt der gesamten erzeugten Milch übereinstimmt.
Die Eiererzeugung wird in Betrieben ab 3 000 Hennen haltungs plätzen im Rahmen der amtlichen 
Geflügelstatistik ermittelt und durch Zuschätzungen ergänzt. 

106. Tierische Erzeugung  
Tierart bzw. Erzeugnis 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

1 000 St
 Großrinder zusammen 3 414 3 452 3 150 3 237 3 218 3 262 3 178 3 098
    dav. Ochsen  42  37  24  23  23  24  24  22
            Bullen 1 478 1 547 1 421 1 442 1 425 1 342 1 342 1 278
            Kühe 1 420 1 341 1 222 1 285 1 249 1 340 1 255 1 239
            Färsen  474  528  484  487  521  556  557  559
 Jungrinder 2) .   30  53  44  40  39  40  20
 Kälber  359  322  318  324  324  340  331  321
 Schweine 48 252 58 626 58 755 58 935 59 435 59 480 58 408 56 674
 Schafe und Ziegen 2 238 1 969 1 678 1 548 1 547 1 590 1 575 1 682

 Großrinder zusammen 1 122 1 156 1 063 1 090 1 090 1 099 1 081 1 058
    dav. Ochsen  13  12  8  8  8  8  8  7
            Bullen  544  581  545  554  549  525  526  505
            Kühe  428  409  368  384  377  401  379  376
            Färsen  137  154  143  143  155  166  167  170
 Jungrinder 2) .   5  8  7  7  7  7  3
 Kälber  45  44  45  46  47  50  49  48
 Schweine 4 500 5 488 5 507 5 528 5 577 5 590 5 506 5 348
 Schafe und Ziegen  50  41  34  32  32  32  32  35
 Innereien  343  514  606  649  640  674  603  586
 Geflügel 1 063 1 404 1 481 1 550 1 544 1 551 1 537 1 594
 Sonstige Tiere 3)  93  83  68  62  57  52  49  50
 Fleisch insgesamt 7 216 8 735 8 816 8 965 8 994 9 056 8 865 8 723

Kuhmilch 4) 28 453 29 629 31 338 32 395 32 685 32 672 32 598 33 065
Eier  788  656  849  856  871  888  892  906

Q u e l l e: BLE (413).

1 000 t Schlachtgewicht

1 000 t

1) Vorläufig. - 2) Neu seit 2009. - 3) Pferde, Wild, Kaninchen. - 4) Ab 2016 Kuhmilch; bis 2015 Gemelk (Milch von Büffeln,
Kühen, Ziegen, Schafen). Ab 2010 Berechnung auf Datengrundlage der Meldung zur Milchanlieferung gemäß
Marktordnungswaren-Meldeverordnung; Vergleichbarkeit mit Vorjahren eingeschränkt. Bis 2009 Daten vom Statistischen
Bundesamt.

3110100
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107. Leistungen der kontrollierten Milchkühe und der Kühe insgesamt

Einheit 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Kühe unter Milchleistungskontrolle 1)

Kuhbestand JD 1 000 3 669 3 528 3 469 3 737 3 749 3 670 3 656 3 591
Milchleistung je Kuh kg/Jahr 7 019 7 636 8 091 8 381 8 453 8 599 8 541 8 843
Fettgehalt der Milch % 4,21 4,16 4,14 4,07 4,07 4,10 4,09 4,04
Eiweißgehalt der Milch % 3,43 3,44 3,43 3,42 3,42 3,43 3,45 3,44
Milchfettleistung je Kuh kg/Jahr  296  318  335  341 344 353 349 357
Eiweißleistung je Kuh kg/Jahr  241  263  277  287 289 295 295 304

Kühe insgesamt 1)

Kuhbestand JD 1 000 4 614 4 229 4 182 4 296 4 285 4 218 4 199 4 101
Milchleistung je Kuh kg/Jahr 6 127 6 750 7 085 7 541 7 628 7 746 7 780 7 9802)

Fettgehalt der Milch % 4,24 4,17 4,16 4,08 4,09 4,11 4,09 4,06
Eiweißgehalt der Milch % 3,42 3,42 3,42 3,41 3,41 3,42 3,44 3,44
Milchfettleistung je Kuh kg/Jahr  260  281  295 308 312 318 318 314
Eiweißleistung je Kuh kg/Jahr  209  231  242 257 260 265 268 275

1) Oktober des Vorjahres bis September des Berichtsjahres. - 2) Geschätzt.
Q u e l l e: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V., BLE (414). 

Merkmal
3110300

 108. Erzeugung von Rohmilch
Einheit 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Milchkuhbestand 1) 1 000 5 229 4 564 4 164 4 182 4 285 4 218 4 199 4 101
Milchleistung je Kuh kg/Jahr 5 473 6 208 6 834 7 085 7 628 7 746 7 763 8 068
Milcherzeugung 2) 1 000 t 28 621 28 331 28 453 29 629 32 685 32 672 32 598 33 087
Fettgehalt der Milch %  4,25  4,22  4,17  4,16  4,09  4,12  4,09  4,06
Eiweißgehalt der Milch %  3,40  3,41  3,42  3,42  3,41  3,43  3,44  3,45
Milchfettleistung je Kuh kg/Jahr  233  262  285  295  312  319  318  327
Eiweißleistung je Kuh kg/Jahr  186  212  234  242  260  266  267  278
Erzeugung von
   Milchfett 1 000 t 1 216 1 195 1 185 1 233 1 337 1 347 1 333 1 342
   Milcheiweiß 1 000 t  973  966  973 1 013 1 115 1 121 1 122 1 140

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (413).

Merkmal
3110410

1) Stand: November; ab 2008: Ergebnisse HIT-Rinderdatenbank, Vergleichbarkeit eingeschränkt. - 2) Gemelk von Kühen, 
Ziegen, Schafen und Büffeln.
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109. Eingelegte Bruteier und geschlüpfte Küken   
1 000 Stück 1)

a. Eingelegte Bruteier

Zur Erzeugung von
Hühnerküken der

Legerassen Mastrassen
zur Zucht zur Zucht

und und
Vermehrung Vermehrung

1995 8 968 114 077 7 788 383 026 18 324 1 432 29 409
2000 12 012 116 994 .   427 146 19 210 1 826 44 524
2004 15 415 110 365 -   531 356 25 225 1 774 51 271
2005 16 519 107 220 .   536 657 30 564 1 513 53 108
2006 13 304 105 358 .   575 561 30 794 1 407 51 997
2007 14 083 108 259 .   626 032 32 125 1 558 55 507
2008 13 437 98 900 .   679 477 34 446 1 514 59 792
2009 13 582 104 437 .   731 523 35 211 1 574 59 130
2010 15 975 112 857 .   760 145 33 020 1 626 61 643
2011 17 013 113 556 71 481 779 853 28 949 1 537 59 689
2012 16 640 121 347 78 348 775 967 28 813 1 399 62 087
2013 .   111 403 .   778 514 24 344 1 613 61 655
2014 .   114 687 .   798 142 26 316 1 597 64 272
2015 .   121 738 .   803 626 25 527 1 532 65 094
2016 .   111 141 .   800 474 20 371 1 594 68 749
2017 .   116 312 .   775 956 18 017 1 612 68 764
2018 .   103 284 .   758 733 .   1 603 67 694

Hühnerküken
Legerassen Mastrassen

weibliche weibliche männliche
Zucht- und Gebrauchs- Zucht- und u. weibliche
Vermeh- lege- Vermeh- Gebrauchs-
rungs- küken rungs- schlacht-
küken küken küken

1995 2 653 44 654 2 532 306 014 12 818  841  21 490
2000 3 708 45 660 .   349 339 15 224 1 109  33 590
2004 4 688 42 563 -   437 537 18 448 1 085  39 639
2005 5 081 41 001 .   425 246 22 839  955  40 823
2006 4 525 41 500 .   448 176 23 583  816  38 583
2007 4 628 42 566 .   487 651 23 958  989  42 436
2008 4 325 39 853 .   544 892 25 017  997  43 054
2009 4 400 40 325 .   584 953 25 410 1 028  44 756
2010 5 391 44 062 .   613 459 24 106  950  46 354
2011 5 344 44 796 19 739 645 688 21 914 1 017  47 188
2012 5 310 46 556 21 269 647 520 22 827  975  47 682
2013 .   44 213 .   654 165 19 208 1 044  47 866
2014 .   44 762 .   673 572 19 983 1 059  51 127
2015 .   48 007 .   682 853 19 463 1 054  52 322
2016 .   44 097 .   680 320 16 344 1 081  56 379
2017 .   45 740 .   677 183 .   1 109  54 469
2018 .   42 155 .   654 132 .   1 094  56 157

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Truthühner-
küken2) zum 

Gebrauch
zum 

Gebrauch

b. Geschlüpfte Küken

Jahr Enten-
küken

Gänse-
küken

Truthühner-
küken2) 

Jahr Enten-
küken

Gänse-
küken

1) In Brütereien mit einem Fassungsvermögen der Brutanlagen von mindestens 1 000 Eiern ausschließlich des Schlupfraumes. -
2) Ab 2004 Trut- einschließlich Perlhühnerküken.

3110500
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110. Erzeugung von Eiern   
2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Legehennenbestand und Legeleistung
 Jahresdurchschnitts-
  bestand (Mill. St) 2)  50,3  43,5  33,4  39,2  41,4  44,2  44,8  45,4  45,8  46,9
 Legeleistung je
     Henne (in Stück)  276  278  292  295  296  287  288  291  292  291

Erzeugung in Mill. St
 Konsumeier-
     erzeugung 13 900 12 064 9 750 11 574 12 246 12 685 12 920 13 198 13 360 13 643
 Bruteiererzeugung 3)  639  765  933 1 044 1 189 1 269 1 273 1 274 1 252 1 187
 Gesamteier-
     erzeugung 14 539 12 830 10 683 12 618 13 435 13 954 14 193 14 472 14 612 14 830
 Verluste  139  121  98  116  122  127  129  135  134  136
 Verwendbare 
     Erzeugung 14 400 12 709 10 586 12 502 13 313 13 827 14 064 14 337 14 478 14 694

Erzeugung in 1 000 t
 Konsumeier-
     erzeugung 3)  862  748  605  718  759  786  801  818  828  846
 Bruteiererzeugung 3)  40  48  58  65  74  79  79  79  78  74
 Gesamteier-
     erzeugung 3)  901  795  662  782  833  865  880  897  906  919
 Verluste  9  8  6  8  8  9  9  9  14  14
 Verwendbare 
     Erzeugung 4)  893  788  656  775  825  856  871  888  892  906

Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung

3110610

1) Vorläufig. - 2) Ohne Elterntierbestände. - 3) Ausschließlich KN 04071100 (Bruteier Gallus domesticus). - 4) Ab dem Jahr 
2000 mit Eigewicht von 62g gerechnet. 
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XII. Produktionsleistung der Landwirtschaft
V o r b e m e r k u n g e n : Die Benutzung der   Ge t re idee inhe i t  (GE)   als gemein samer Nenner 
sowohl bei der BruttoBodenproduktion als auch bei der Nahrungsmittel produktion und der NettoNah
rungsmittelproduktion ermöglicht eine Zusammenfassung der einzelnen Erzeugnisse zu einem Gesamt
wert. Die Getreideeinheit ist eine Kennzahl, die in Abhängigkeit von der Ver wen dungsstruktur des 
landwirtschaftlichen Erzeugnisses in der Füt terung das Energie lieferungsvermögen eines Erzeugnisses 
im Verhältnis zum errechneten Energie lieferungsvermögen von Futtergerste wiedergibt. Die tierischen 
Erzeugnisse werden nicht nach ihrem eigenen Netto energiegehalt, sondern nach dem Nettoenergiegehalt 
des Fut ters bewertet, das durchschnittlich zu ihrer Erzeugung erforderlich ist.
Die Überarbeitung des Getreideeinheitenschlüssels wurde im Dezember 2010 abgeschlossen und die 
neuen Schlüsselzahlen rückwirkend für die Jahre ab 2003 bzw. dem Wirtschaftsjahr 2003/04 angewandt. 
Da sich die Umrechnungsfaktoren besonders bei den Ölfrüchten (etwa halbierter Wert) von den früheren 
Angaben unterscheiden, ist ein Vergleich mit früheren Jahren nicht möglich.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 1)

Marktfrüchte ohne Sonderkulturen
Getreide 49 070 53 491 50 207 46 627 46 851 38 969
Hülsenfrüchte  221  283  449  493  537  375
Ölfrüchte 7 607 8 223 6 619 6 047 5 682 4 903
Kartoffeln 2 174 2 605 2 323 2 408 2 578 1 963
Zuckerrüben 5 471 7 228 5 192 5 888 6 024 5 934
Marktfrüchte ohne
   Sonderkulturen
   zusammen 64 543 71 830 64 789 61 463 61 672 52 144

Sonderkulturen
Gemüse (ohne Haus-
  gärten und Champignons)  1 436 1 581 1 453 1 571 1 692 1 481
Obst 2)  699  886  813  796  569  925
Wein (10 000 hl) 1 124 1 228 1 183 1 209 1 001 1 459
Hopfen  188  264  195  209  236  223
Tabak              /              /              /              /              /              /
Blumen und Zierpflanzen  100  95  98  103  90  90
Sonderkulturen
   zusammen 3 547 4 054 3 741 3 888 3 587 4 177

Futterfrüchte
Getreide GPS  485  782  843  779  847  596
Klee und Luzerne 1 371 1 547 1 253 1 488 1 667 1 208
Wiesen und Weiden 21 726 24 700 21 550 23 459 23 345 16 897
Silomais 23 475 29 761 26 166 27 626 29 842 23 246
Sonst. Futterpflanzen
   im Hauptbau 3) 1 889 2 134 1 521 1 607 1 598 1 123
Zwischenfrüchte4)              /              /              /              /              /              /
Stroh 4 315 4 607 4 402 4 054 4 001 3 378
Futterhackfrüchte5)              /              /              /              /  0  0
Rübenblätter  154  180  113  109  93  73
   Zuckerrübenblatt5)  154  180  113  109  93  73
   Futterrübenblatt              /              /              /              /              /              /
Futterfrüchte 
   zusammen 53 414 63 710 55 847 59 124 61 394 46 521

Brutto-Bodenproduktion
Insgesamt 121 505 139 594 124 376 124 475 126 653 102 842
dt Getreideeinheiten
    je ha LF  73  83  75  75  76  62

Q u e l l e:  BLE (413).

111. Brutto-Bodenproduktion in Getreideeinheiten
1 000 t

Erzeugnis
3120200

Anm.: Die Bruttobodenproduktion stellt die Bodenleistung ohne Rücksicht auf die Art ihrer Verwertung dar. Alle
landwirtschaftlich genutzten Flächen sind mit ihren ermittelten oder geschätzten Werten einbezogen. Nach dem
Getreideeinheitenschlüssel berechnet, siehe Glossar.
1) Vorläufig. - 2) Nur Marktobstbau einschl. Erdbeeren und Strauchobst ohne sonstigen Obstanbau. - 3) In den neuen
Ländern einschließlich Grasanbau. 4) Ab 2010 Ausweisung wegen fehlender Datengrundlage nicht mehr möglich.
5) Geschätzt.
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112. Landwirtschaftliche Erzeugung in Getreideeinheiten   
Mill. t 

Merkmal 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 1)

Brutto-Bodenproduktion 120,6  125,9  121,5  139,6  124,4  124,5  126,7  
Nahrungsmittelproduktion

pflanzlich 26,3  29,2  30,7  36,2  31,4  28,0  29,3  
tierisch 66,2  68,8  66,6  69,8  70,0  69,8  69,4  
insgesamt 92,5  98,1  97,3  106,1  101,4  97,8  98,7  

Tier. Produktion aus
eingeführten Futtermitteln 7,3  5,5  7,8  6,0  6,0  6,0  6,0  

Netto-Nahrungsmittel-
produktion
tierisch 58,9  63,3  58,8  63,8  64,0  63,9  63,4  
insgesamt 85,2  92,5  89,5  100,1  95,4  91,8  92,7  

Q u e l l e: BLE (413).

3120400

Anm.: Nach dem Getreideeinheitenschlüssel, siehe bmel-statistik.de (ID: 3120100).  Ab 2010 Datengrundlage der Agrarstatistik 
geändert. 
1) Vorläufig.

113. Nahrungsmittelproduktion in Getreideeinheiten   
1 000 t 

Erzeugnis 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181)

 Pflanzliche Erzeugung
Getreide 13 993 16 692 18 565 21 041 19 920 16 105 17 969 
Ölfrüchte 2 006 2 704 3 666 4 409 2 733 2 161 1 766 
Hülsenfrüchte  42  60  49  111  274  318  362 
Kartoffeln 2 072 1 871 1 673 2 044 1 796 1 881 1 950 
Zuckerrüben 5 539 5 144 4 267 5 809 4 084 4 781 4 917 
Obst (Frisch- und 
Schalenobst) 2)  454  463  394  551  483  462  246 
Gemüse 3)  999 1 073  941 1 045  942 1 037 1 133 
Wein in 10 000 hl 1 230 1 214 1 132 1 239 1 187 1 214 1 005 
Pflanzliche Erzeugnisse
zusammen 26 335 29 221 30 687 36 250 31 419 27 959 29 347 

Tierische Erzeugnisse 4)

Kalbfleisch  322  328  314  338  305  337  323 
Rindfleisch 12 540 13 401 10 701 12 639 12 512 12 348 12 314 
Schweinefleisch 20 827 21 672 21 643 21 767 21 595 21 604 21 264 
Geflügel 5 148 5 923 6 108 6 341 6 322 6 621 6 628 
Schaf- und Ziegenfleisch  749  680  478  611  596  614  615 
Pferdefleisch  119  140  126  109  119  117  101 
Sonstiges Fleisch  909  748  695  639  587  533  521 
Kuhmilch 23 947 24 200 24 721 25 556 26 109 25 778 25 710 
Schaf- und Ziegenmilch  1  1  1  1  1  1  1 
Eier 1 617 1 740 1 798 1 811 1 843 1 884 1 894 
Tierische Erzeugnisse
zusammen 66 178 68 831 66 584 69 811 69 988 69 836 69 372 
davon aus eingeführten
   Futtermitteln 7 301 5 535 7 795 5 974 5 975 5 976 5 977 
Tierische Erzeugnisse
   ohne eingeführte
   Futtermittel 58 877 63 296 58 789 63 837 64 013 63 860 63 395 

Nahrungsmittelproduktion
Insgesamt 92 512 98 052 97 271 106 061 101 407 97 795 98 719 
    Netto-NMP insges. 85 211 92 517 89 476 100 087 95 432 91 819 92 742 

Q u e l l e: BLE (413).

Anm.: Ohne Futtermittel, die bei der Verarbeitung anfallen. Ab 2010 Datengrundlage der Agrarstatistik geändert.
1) Vorläufig. - 2) Nur Marktobstbau. - 3) Nur Marktanbau, daher nicht mit vorherigen Veröffentlichungen vergleichbar. -
4) Jeweils Kalenderjahresergebnisse; 2000/01 = 2000 usw..

3120500
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XIII. Gesamtrechnung für den Bereich Landwirtschaft
V o r b e m e r k u n g e n : Die Gesamtrechnung für den Bereich Landwirtschaft (einschl. Garten und 
Weinbau, ohne Forstwirtschaft und Fischerei) ist nach den Regeln des Euro päischen Systems Volks
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) (vgl. schematische Darstellung) aufgestellt. Die folgenden 
Übersichten über die Aggregate der Entstehungsseite dieser Gesamt rechnung (Produktionswert, 
Vorleistungen und Wertschöpfung) sind um Tabellen über Brutto anlage investi tionen und Löhne ergänzt.
Die genannten Größen werden für den Wirtschaftsbereich Landwirtschaft ermittelt. Die Erzeugung 
landwirtschaftlicher Produkte in privaten Haushalten fällt nicht in den Wirt schafts bereich Landwirtschaft 
und wird daher in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeklammert. Die Abgrenzung der 
Landwirtschaft in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) unterscheidet sich geringfügig von 
der Abgrenzung der Landwirtschaft in den Volkswirtschaftlichen Gesamt rechnungen.
Die Output und Inputgrößen sind mit Erzeugerpreisen ab Hof (Erlöspreisen), Her stellungs oder 
Anschaffungspreisen jeweils   ohne Umsatzsteuer bewertet. 
Als Quellen für die Gesamtrechnung dienen die landwirtschaftlichen und andere amtli che Bundesstatistiken 
sowie die Geschäftsstatistiken des BMEL. Weitere Angaben stammen aus den Ergebnissen der 
Testbuchführung und von Wirtschaftsverbänden.

Schematische Darstellung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

Methode der LGR nach ESVG 2010

Produktionswert zu Erzeugerpreisen

+ Gütersubventionen

- Gütersteuern

= Produktionswert zu Herstellungspreisen

- Vorleistungen

= Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

- Abschreibungen

= Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen

+ Sonstige Subventionen

- Sonstige Produktionssteuern

= Nettowertschöpfung zu Faktorkosten

114. Verkaufserlöse der Landwirtschaft im Vergleich  
zum Umsatz des Produzierenden Gewerbes  

2018
Mrd. €

Umsatz 2) Land- und Forstwirtschaft Verkaufs-
 erlöse 2)

Bergbau  9,8   Landwirtschaft 42,2
Verarbeitendes Gewerbe 1 938,3   davon:
dar.: Herst. von land- und forstwirtschaft-      Pflanzliche Erzeugnisse  15,7
           lichen Maschinen   12,3     Tierische Erzeugnisse  26,5
        Herst. von Maschinen für  Nahrungs-  
           mittelerzeugung und Tabak-  
           verarbeitung   6,6
        Holzgewerbe   21,3   
        Ernährungsgewerbe   179,6
        Tabakverarbeitung   12,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Wirtschaftszweige des
Produzierenden Gewerbes 1)

1) Industrie und Produzierendes Handwerk; Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. -
2) Ohne Umsatzsteuer.

3130100
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115. Verkaufserlöse der Landwirtschaft nach Erzeugnissen
Mill. €

Erzeugnis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4 013 3 839 3 551 3 310 2 968 3 363 2 444

18 17 23 28 18 26 19
 372  374  288  231  185  296  192
 234  228  199  207  178  197  370
 610  763  584  736  614  779  400

51 33 28 28 31 29 55
 415  299  266  228  201  286  171
 131  160  140  152  106 95 85

5 843 5 713 5 080 4 920 4 299 5 071 3 736
1 299 2 288 1 356 1 536 2 120 1 775 1 898

84 76  119 79 75 68 75
1 383 2 364 1 475 1 615 2 195 1 842 1 973

30 22 17 33         .  39  15
1 249 1 158 1 455  688  826  939  707
2 214 1 902 2 123 1 853 1 716 1 496 1 209
2 151 2 320 2 256 2 462 2 808 2 873 2 986
 103  114  125  131  137  152  187
 700  697  736  691  684  685 1 005

1 145 1 394 1 447 1 285 1 224 1 431 1 593
 138  115  174  129  223  226  232
 18  18  18  19  17  19  17

1 361 1 310 1 143 1 111 1 133 1 273 1 179
 951  855  829  781  829  835  763
 128  141  150  132  122  143  142

17 416 18 123 17 029 15 850 16 213 17 025 15 742
3 974 3 769 3 623 3 790 3 589 3 735 3 712
 289  272  272  276  278  232  322

8 883 8 835 8 141 7 259 7 573 8 181 7 357
2 762 2 879 2 776 2 748 2 640 2 440 2 366
 345  368  397  440  456  478  505

68 63 65 72 54 77 69
 178  157  149  152  159  154  150

9 536 11 403 11 831 9 250 8 995 11 702 10 411
1 243  985  966 1 043  954 1 347 1 257

 174  185  213  255  236  319  343
27 451 28 916 28 434 25 286 24 934 28 664 26 493

Weichweizen
Hartweizen
Roggen
Brau- und Brenngerste 
Futtergerste
Hafer
Körnermais
sonstiges Getreide
Getreide zusammen
Speisekartoffeln 
Industriekartoffeln
Kartoffeln zusammen
Eiweißpflanzen
Zuckerrüben
Ölsaaten
Gemüse
Champignons
Obst
Weinmost/Wein
Hopfen
Tabak
Blumen und Zierpflanzen 
Baumschulerzeugnisse
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse
Pflanzliche Erzeugnisse zus.
Rinder
Kälber
Schweine
Geflügel
sonstige Tiere
Pferde
Schafe
Milch
Eier
Sonstige tierische Erzeugnisse
Tierische Erzeugnisse zus.
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
insgesamt 44 868 47 040 45 463 41 136 41 146 45 689 42 235

Q u e l l e: BLE (414).
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116. Produktionswert der Landwirtschaft

in Mill. €

Verkäufe einschl.
Ausfuhr 2),

Verarbeitung durch
den Produzenten

Getreide 2 156 3 736 5 565
   dav.: Weizen  632 2 463 2 994
            Roggen  110  192  310
            Gerste  617  770 1 337
            Hafer  52  55  97
            Körnermais  566  171  587
            Sonstiges Getreide  180  85  241
Ölsaaten und Ölfrüchte  25 1 209 1 257
Eiweißpflanzen (Hülsenfrüchte)  42  15  61
Kartoffeln  51 1 973 2 037
Zuckerrüben         -  707  704
Futterpflanzen 4 885                - 3 328
Gemüse         - 3 172 3 134
Obst         - 1 005 1 158
Weinmost/Wein         - 1 593 1 464
Blumen und Zierpflanzen         - 1 179 1 179
Baumschulerzeugnisse         -  763  763
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2 572  391 2 963
Pflanzliche Erzeugung 9 732 15 742 23 613
Rinder  27 4 034 3 660
Schweine  9 7 357 6 988
Pferde         -  69  60
Schafe  2  150  152
Geflügel  9 2 366 2 386
Sonstige Tiere         -  505  505
Milch  31 10 411 10 442
Eier  7 1 257 1 194
Sonstige tierische Erzeugnisse         -  343  343
Tierische Erzeugnisse  86 26 493 25 732
Erzeugung landwirtschaftlicher  Güter 9 818 42 235 49 344
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 4) 2 422
Landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt 51 766
Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten  964
Landwirtschaftlicher Wirtschaftsbereich insg.   52 731

Q u e l l e: BLE (414).

2018

Erzeugnis
Innersek-

toraler Ver-
brauch 1)

Produktionswert 
insgesamt 3)

3130300

1) Futtermittel, Energieerzeugung, Eigenverbrauch - 2) Verkäufe von Lebendvieh ins Ausland. - 3) Herstellungspreise ohne
Mehrwertsteuer, einschließlich Ausgleichszahlungen und sonstigen Gütersubventionen, abzüglich Gütersteuern. -
4) Lohnarbeit und Neuanpflanzungen.
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117. Produktionswert des Bereichs Landwirtschaft 
Mill. € in jeweiligen Preisen 1)

Erzeugnis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Getreide 8 239 8 686 7 652 7 128 5 654 6 666 5 565
Ölsaaten 2 208 2 335 2 075 1 752 1 633 1 584 1 257
Eiweißpflanzen  47  49  53  75  78  93  61
Kartoffeln 1 411 2 402 1 513 1 650 2 234 1 901 2 037
Zuckerrüben 1 232 1 141 1 461  682  801  937  704
Futterpflanzen 5 265 4 660 5 853 4 650 5 223 4 671 3 328
Gemüse 2 292 2 412 2 384 2 593 2 918 3 060 3 134
Obst  780  764  821  766  770  754 1 158
Weinmost/Wein 1 217 1 383 1 407 1 384 1 256 1 466 1 464
Blumen und Zierpflanzen 1 361 1 310 1 143 1 112 1 133 1 273 1 179
Baumschulerzeugnisse  951  855  829  781  829  835  763
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2) 2 755 2 508 2 967 2 551 2 678 2 662 2 963

Pflanzliche Erzeugnisse zus. 27 758 28 504 28 158 25 123 25 206 25 904 23 613
Rinder 4 631 4 716 4 359 4 376 3 593 3 704 3 660
Schweine 7 957 7 678 7 169 6 351 6 544 7 120 6 988
Geflügel 2 631 2 764 2 684 2 641 2 543 2 213 2 386
Pferde  58  53  50  59  47  64  60
Schafe  176  141  156  147  156  154  152
Sonstige Tiere  345  368  397  440  456  478  505
Milch 9 546 11 421 11 694 8 962 9 015 11 730 10 442
Eier 1 197  938  916  989  908 1 304 1 194
Sonstige tierische Erzeugnisse  174  185  213  255  236  319  343

Tierische Erzeugnisse zus. 26 714 28 263 27 638 24 221 23 498 27 085 25 732
Erzeugung landwirtschaft-
licher Dienstleistungen 2 041 2 131 2 230 2 296 2 205 2 331 2 422
nicht landwirtschaftliche
Nebentätigkeiten 3)  506  824  885  857  894  929  964
Produktionswert 1) 57 020 59 721 58 911 52 497 51 803 56 249 52 731

Q u e l l e: BLE (414).

1) Herstellungspreise einschließlich Gütersubventionen, abzüglich Gütersteuern. - 2) Einschl. Saaten und Pflanzensilagen zur
Energieerzeugung. - 3) Einschl. Erzeugung regenerativer Energie.

3130400
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 118. Wertschöpfung der Landwirtschaft
Mill. €  in jeweiligen Preisen

Gliederung 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produktionswert zu 
  Erzeugerpreisen 59 745 59 091 52 823 51 820 56 249 52 731 
dar.:
   Verkaufserlöse 47 040 45 463 41 136 41 146 45 689 42 235 
   Eigenverbrauch  255  273  272  278  324  226 
   Innerbetriebl. erzeugte 
     Produktionsmittel 7 162 7 211 6 987 6 674 6 131 6 367 
   Nichttrennbare Neben-
     tätigkeiten  824  885  857  894  929  964 
Gütersubventionen  0  0  0  0  0  0 
Gütersteuern  24  180  326  17  0  0 
Produktionswert zu 
  Herstellungspreisen 1) 59 721 58 911 52 497 51 803 56 249 52 731 
Vorleistungen 2) 38 467 38 080 37 778 35 954 35 367 36 255 
Bruttowertschöpfung 21 254 20 831 14 718 15 849 20 882 16 476 
Abschreibungen 2) 9 415 9 665 9 860 10 055 10 265 10 487 
Nettowertschöpfung
 zu Herstellungspreisen 11 839 11 166 4 858 5 794 10 617 5 989 
sonstige Produktionsabgaben  239  243  249  247  261  256 
sonstige Subventionen 7 024 7 178 7 731 7 266 6 866 6 945 
Nettowertschöpfung
 zu Faktorkosten 18 624 18 102 12 341 12 813 17 222 12 678 

Q u e l l e: BLE (414).
1) Herstellungspreise ohne Umsatzsteuer. - 2) Revision der Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

3130500

119. Vorleistungen für den Bereich Landwirtschaft
Mill. € in jeweiligen Preisen 1)

Art der Vorleistung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saat- und Pflanzgut 1 755 1 748 1 746 1 695 1 712 1 715 1 716
Energie, Schmierstoffe 3 907 4 074 4 107 3 890 3 423 3 345 3 481
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 2 495 2 410 2 334 2 544 2 206 2 127 1 582
Pflanzenbehandlungs- und
    Schädlingsbekämpfungsmittel 1 638 1 772 1 932 1 871 1 786 1 808 1 691
Tierarzt und Medikamente  898  923  939  925  908  902  923
Futtermittel 17 810 16 621 15 575 15 353 14 825 14 232 15 263
   bei landwirtschaftlichen Einheiten
      gekaufte Futtermittel  0  0  0  0  0  0  0
   außerhalb des Wirtschaftsbereiches 
      gekaufte Futtermittel 8 850 9 459 8 364 8 366 8 151 8 101 8 896
   innerbetrieblich erzeugte
      und verbrauchte Futtermittel 8 960 7 162 7 211 6 987 6 674 6 131 6 367
Instandhaltung von Maschinen
    und Geräten 2) 2 001 2 108 2 191 2 168 2 108 2 139 2 217
Instandhaltung von baulichen Anlagen 2) 1 053 1 086 1 168 1 061  930  915 1 041
Landwirtschaftliche Dienstleistungen 2 041 2 131 2 230 2 296 2 205 2 331 2 422
andere Güter und Dienstleistungen 4 691 4 769 5 052 5 195 5 101 5 211 5 283
Insgesamt 39 031 38 467 38 080 37 778 35 954 35 367 36 255

Q u e l l e: BLE (414).

3130600

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Revision der Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
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120. Ausgaben der Landwirtschaft für zugekaufte Futtermittel
Mill. € 1)

Futtermittelart 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Einzelfuttermittel 1 409 1 246 1 283 1 343 1 244 1 360
darunter:
  Getreide  524  358  387  418  406  423
  Weizenkleie  17  14  12  11  12  15
  Ölkuchen und -schrote   683  683  688  713  634  720
  Tierische Eiweißfuttermittel       -       -       -       -       -       -
Mischfutter zusammen  8 050 7 117 7 083 6 807 6 857 7 536
davon für:
  Kälber  281  223  206  191  162  219
    davon:
    Milchaustauscher   207  169  148  138  121  161
    andere 2)  74  55  58  53  42  58
  Rinder 1 676 1 501 1 556 1 506 1 453 1 674
  Schweine 3 282 2 782 2 763 2 608 2 733 3 017
  Geflügel 2 206 2 031 1 955 1 868 1 858 1 936
  Sonstige Nutztiere   192  159  158  158  159  176
  Mineralfutter 3)  413  422  444  477  492  515
Futtermittel insgesamt  9 459 8 364 8 366 8 150 8 101 8 896

Q u e l l e: BLE (414). 

Anm: Werte beziehen sich auf den Zukauf außerhalb des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft.
1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Nullaustauscher und Ergänzungsfutter. - 3) Ab 2004 sind die mineralischen Komponenten im
Mischfutter den einzelnen Tierarten zugeordnet.

3130700

Mill. € 1)

Düngerart 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stickstoff 1 739 1 599 1 518 1 706 1 440 1 388  887
Phosphat  251  263  225  255  252  190  150
Kali  275  299  313  313  268  277  240
Düngekalk  230  249  278  271  245  271  305
Zusammen 2 495 2 410 2 334 2 544 2 206 2 127 1 582

Q u e l l e: BLE (414).

121. Ausgaben der Landwirtschaft für Handelsdünger

1) Ohne Umsatzsteuer. Einschl. 5 % Verpackungskosten und Kleinmengenzuschläge.

3130800

122. Ausgaben der Landwirtschaft für Treib-, 
Energie- und Schmierstoffe  

Energieart 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Strom  957   1 006   1 105   1 061   1 053   1 003   1 007   
Gas  446    500    458    413    369    329    339   
Sonstige Brenn- und
Treibstoffe 2 375   2 438   2 420   2 314   1 918   1 935   2 057   
Sonstige  130    130    125    103    83    79    78   
Zusammen 3 907   4 074   4 107   3 890   3 423   3 345   3 481   

 Q u e l l e: BLE (414).

Mill. € 1)

1) Ohne Umsatzsteuer.

3130900
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brutto-Barlöhne 3 234 3 374 3 580 3 733 3 715 3 814 3 887
Sozialversicherung 1)   572  734  784  830  844  891  919
Geldwert d. Naturallohnes   2  2  2  1  1  1  0
Zusammen 3 808 4 109 4 365 4 564 4 561 4 706 4 806
Unfallversicherung 2)   293  366  379  437  365  265  316

Q u e l l e:  BLE (414). 

Art der Aufwendungen

    123. Aufwendungen der Landwirtschaft für Löhne und
Unfallversicherung  

Mill. €

1) Arbeitgeberanteil zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, Beiträge der Arbeitgeber zur
Zusatzaltersversorgung für land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer. - 2) Beiträge der Unternehmer zur land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung (ohne Bundesmittel).

3131000

Merkmal 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bauten 2) 2 322 2 403 2 336 2 188 2 225 2 322 
Fahrzeuge/ Ackerschlepper 1 138 1 097  953  834  665  638 

    Sonstige Landmaschinen 3) 5 291 5 353 5 425 5 381 5 696 5 977 
Ausrüstungen zusammen 8 978 9 085 8 972 8 678 8 873 9 241 

Tiere 4)  175  69 - 4 - 234 - 123 - 364 
   Anpflanzungen + 320 + 343 + 357 + 358 + 488 + 406 
Investitionen in landw. Güter
 zusammen 4) + 495 + 412 + 353 + 124 + 365 + 42 
Sonstige Bruttoanlageinvestitionen  227  232  258  275  287  304 
Brutto-Anlageinvestitionen
insgesamt +9 473 +9 497 +9 325 +8 802 +9 238 +9 283 
Abschreibungen +9 415 +9 665 +9 860 +10 055 +10 265 +10 487 
    Bauten +2 896 +2 974 +3 031 +3 090 +3 188 +3 328 
    Ausrüstungen +6 044 +6 203 +6 327 +6 420 +6 508 +6 574 
Nettoinvestitionen + 58 - 168 - 535 -1 253 -1 027 -1 204 

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

124. Investitionen und Abschreibungen in der Landwirtschaft  
Mill. € in jeweiligen Preisen 1)

1) Ohne Mehrwertsteuer. Revidierte Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. - 2) Ohne Wohnbauten sowie 
ohne  landwirtschaftlichen Wegebau und andere staatliche Infrastrukturmaßnahmen für die Landwirtschaft. - 3) Einschl. 
sonstige nicht fest mit dem Gebäude verbundene Ausrüstungen. - 4) Das Anlagevieh  umfasst Zucht- und Milchvieh. 

3131100 
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XIV. Buchführungsergebnisse
V o r b e m e r k u n g e n : Die folgenden Tabellen enthalten Kenn und Erfolgszahlen aus den Buch
führungsergebnissen der Testbetriebe des BMEL. Die Gruppenbildung für die Auswahl und Auswertung 
der Testbe triebe erfolgt anhand des gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen 
Betriebe auf der Grundlage der Durchführungsverordnung (EU) 2015/220. Dieses Klassifizierungs-
system, das auch als EUTypologie bezeichnet wird, basiert auf wirtschaftlichen Kriterien für die beiden 
Merkmale Betriebsform (betriebswirtschaftliche Ausrichtung) und Betriebs größe. Die Betriebsform eines 
landwirtschaftlichen Betriebes wird durch den Anteil einzelner Produkte und Betriebszweige am gesamten 
Standardoutput, die Betriebsgröße durch die Höhe des gesamten Standardoutput des Betriebes bestimmt.
Die Grundlage für die Datenerfassung ist der B M E L  J a h r e s a b s c h l u s s . Dieser Abschluss 
entspricht den Vorschriften des Handels gesetzbuches (HGB) und kann daher in der Landwirt schaft für 
alle Rechtsformen verwendet werden. Die festgelegte Abgrenzung der Positionen im Abschluss führt 
zu einer Verein heitlichung der Begriffe und ermög licht Betriebsvergleiche innerhalb der in der Land-
wirtschaft anzutreffenden Rechtsformen sowie mit anderen Betrieben der gewerb lichen Wirtschaft. Der 
Jahresabschluss wird gegen eine Vergütung von Steuerberatern und land wirt schaftlichen Buchstellen 
erstellt. Die Mitarbeit im Testbetriebs netz ist freiwillig.
Begriffserläuterungen zu diesem Kapitel sind im Glossar enthalten.

125. Jahresabschluss der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe
Wirtschaftsjahr 2017/18

Geschäfts-
Kennzahl jahr

€
Bilanzvermögen (Aktiva)

Anlagevermögen  826 493  815 725 + 10 769
dar.: Immaterielle Vermögensgegenstände   1 675  1 403 +  273
 Boden  560 709  554 242 + 6 467

Wirtschaftsgebäude, baul. Anlagen  109 034  111 790 - 2 755
Techn. Anlagen u. Maschinen  114 097  111 856 + 2 241
Dauerkulturen  5 803  5 816 -  13
Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau  9 031  5 086 + 3 945
Finanzanlagen  14 149  13 678 +  472

Tiervermögen  51 399  52 183 -  784
dar.: Rinder  38 943  39 380 -  438

Schweine  10 965  11 426 -  461
Umlaufvermögen  95 985  88 536 + 7 448
  davon
 Vorräte  25 039  24 839 +  200

dar.: Feldinventar  16 073  16 107 -  34
Finanzumlaufvermögen  70 946  63 697 + 7 248

Rechnungsabgrenzung, Unterbilanz  6 190  6 063 +  127
Bilanzvermögen insgesamt  980 067  962 507 + 17 560

Bilanzkapital (Passiva)
Eigenkapital  730 334  715 431 + 14 904
Sonderposten mit Rücklageanteil   17 425  17 042 +  383
Rückstellungen  3 845  3 963 -  118
Verbindlichkeiten  227 134  224 532 + 2 602
dar.: Verbindlichk. gegen Kreditinstitute   188 711  188 380 +  328

Verbindlichk. aus Lieferungen/Leistungen   28 480  27 943 +  536
Rechnungsabgrenzung, Unterbilanz  1 328  1 540 -  212
Bilanzkapital insgesamt  980 067  962 507 + 17 560

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 126.

€/Unternehmen 1)

a. Bilanz

Vorjahr Veränderung

3140100
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Noch: 125. Jahresabschluss der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe
Wirtschaftsjahr 2017/18

€/Unternehmen 1)

Einnahmen/ Ertrag/
Kennzahl Ausgaben Aufwand

€
+ Umsatzerlöse 313 355       313 662       

darunter
Ldw. Pflanzenproduktion 63 139       63 144       
  darunter

Getreide, Körnermais 27 524       27 525       
Öl-, Hülsenfrüchte, Faserpflanzen 7 571       7 571       
Energiepflanzen und nachw. Rohstoffe   2 651       2 651       
Kartoffeln 6 249       6 251       
Zuckerrüben 5 231       5 231       
Ldw. Dauerkulturen 3 599       3 599       

Tierproduktion 184 741       184 878       
  darunter

Rinder 31 358       31 403       
Milch 81 089       81 152       
Schweine  58 725       58 738       

Obstbau 5 046       5 047       
Gartenbau 15 185       15 190       
Weinbau und Kellerei 8 468       8 470       

+ Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen - - 381
+ Sonstige betriebliche Erträge 47 439       47 923

darunter
Zulagen und Zuschüsse 34 389       34 391       
dar.: Entkoppelte Betriebsprämie 15 376       24 056       
Sonstiger Betriebsertrag 4 901       6 391       
Zeitraumfremde Erträge 8 149       7 142       

- Materialaufwand 158 557       157 224       
darunter

Saat- und Pflanzgut 9 916       9 899       
Düngemittel 9 598       9 598       
Pflanzenschutz 8 800       8 834       
Tierzukäufe 27 522       27 522       
Futtermittel 45 220       45 249       
Tierarzt und Besamung 7 240       7 240       

- Personalaufwand 19 258       19 260       
- Abschreibungen 32 825       

darunter
Wirtschaftsgebäude, baul. Anlagen, Gewächsh. - 7 378
Techn. Anlagen u. Maschinen - 22 249

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 77 010       80 153
davon

Unterhaltung 17 828       17 745
Betriebsversicherungen 9 266       9 147
Sonstiger Betriebsaufwand 46 567       46 369
  darunter

Pacht für l.u.f. Flächen 18 148       18 147
Zeitraumfremde Aufwendungen 3 349       6 892

 = Betriebsergebnis 106 065       71 837
+ Finanzergebnis - 4 762 - 4 765

darunter
Zinsertrag 220 220
Zinsaufwand 5 362 5 364

 = Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 101 303       67 072
+ Außerordentliches Ergebnis  0        0       

darunter
Außerordentliche Erträge  0        0       

+ Steuerergebnis - 1 595 - 1 453
= Einnahme-/Ausgabeüberschuss 99 751 -
= Gewinn/Verlust - 65 662

1) Einzelunternehmen und Personengesellschaften; Ergebnisse des BMEL-Testbetriebsnetzes. Q u e l l e: BMEL (723).

b. Gewinn- und Verlustrechnung
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Haupterwerbsbetriebe    

Gewinn plus 
Personal-
aufwand

AK/ VE/ 
ha LF 100 ha 100 ha €/ha LF €/Untern. €/AK

LF  LF
Ackerbau

2013/14 229,1 140,7 1,6 9,0 2 630 1 955  637 89 651 48 518
2014/15 228,5 140,0 1,6 8,1 2 471 1 943  483 67 663 39 378
2015/16 227,5 142,1 1,6 7,7 2 379 1 890  442 62 772 37 724
2016/17 247,2 136,8 1,6 8,0 2 322 1 840  440 60 143 37 480
2017/18 253,7 137,6 1,7 8,9 2 326 1 884  407 56 022 34 767

Gartenbau
2013/14 392,6 7,6 71,0 3,3 50 089 42 036 6 974 52 680 24 342
2014/15 403,2 7,9 66,9 3,5 48 499 41 059 6 433 50 660 25 158
2015/16 394,1 7,5 69,8 5,2 53 203 43 957 8 173 61 579 28 514
2016/17 486,1 9,2 65,7 5,8 50 642 41 375 8 644 79 396 30 336
2017/18 512,8 9,4 66,5 6,0 51 789 42 611 8 443 79 273 30 148

Weinbau
2013/14 148,2 17,5 16,7 0,6 12 752 8 974 3 442 60 099 27 074
2014/15 144,5 15,7 18,1 0,6 14 030 9 629 4 033 63 335 28 883
2015/16 147,0 15,9 17,6 0,9 13 314 9 181 3 747 59 522 28 172
2016/17 169,3 17,9 16,7 0,0 13 119 8 904 3 848 68 917 30 496
2017/18 166,8 17,2 17,1 0,1 13 680 9 181 4 143 71 165 32 100

Obstbau
2013/14 190,7 20,0 19,3 1,6 12 683 9 562 2 882 57 625 26 147
2014/15 194,4 20,6 18,9 2,9 10 913 9 121 1 597 32 874 20 645
2015/16 197,4 21,1 19,3 4,6 11 965 9 718 1 996 42 083 23 858
2016/17 245,7 23,1 18,4 3,2 11 807 9 238 2 334 53 985 27 055
2017/18 236,3 21,6 18,0 6,2 14 054 10 007 3 803 82 050 33 766

Milch
2013/14 179,1 63,6 2,8 155,0 4 304 3 210 1 004 63 883 39 939
2014/15 180,7 63,6 2,8 157,0 3 890 3 221  575 36 583 24 697
2015/16 182,4 63,9 2,8 156,8 3 580 2 962  526 33 650 23 198
2016/17 244,6 72,7 2,6 165,8 3 997 3 193  710 51 595 32 118
2017/18 247,9 73,8 2,6 164,5 4 605 3 404 1 115 82 320 48 085

Sonstiger Futterbau
2013/14 150,3 78,9 2,0 147,0 3 012 2 468  475 37 425 26 312
2014/15 153,6 79,9 2,0 148,8 2 982 2 560  351 28 051 20 958
2015/16 153,8 80,6 2,0 147,6 2 878 2 423  385 31 050 23 047
2016/17 175,5 79,3 2,0 144,9 2 924 2 478  381 30 169 22 857
2017/18 177,2 79,4 2,0 146,4 3 272 2 688  522 41 447 30 057

Veredlung
2013/14 332,1 62,1 3,0 474,0 8 558 7 305 1 110 68 932 42 325
2014/15 341,6 64,3 2,9 477,1 7 606 6 769  703 45 199 29 549
2015/16 338,3 64,2 2,8 474,9 7 293 6 604  563 36 169 25 184
2016/17 438,5 70,3 2,8 463,6 8 500 7 116 1 261 88 568 51 101
2017/18 446,6 70,0 2,8 475,0 8 238 7 217  909 63 591 39 780

Gemischt
2013/14 223,0 85,1 2,3 163,5 4 257 3 560  632 53 792 32 915
2014/15 224,3 85,2 2,3 167,1 3 945 3 445  432 36 774 24 579
2015/16 227,6 87,3 2,3 168,7 3 851 3 365  420 36 659 24 516
2016/17 280,7 94,1 2,2 165,0 4 141 3 518  569 53 511 32 607
2017/18 276,9 96,1 2,2 163,2 4 046 3 477  519 49 852 30 619

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 128.

126. Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen

a. nach Betriebsformen 1)

Arbeits- 
kräfte

Vieh- 
besatz

Betriebl. 
Erträge

Betriebl. 
Aufwend. GewinnBetriebsgröße

Wirt-
schafts- 

jahr 1 000 € 
SO

3140200
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Haupterwerbsbetriebe

Gewinn plus 
Wirt- Personal-

schafts- aufwand
jahr AK/ VE/ 

ha LF 100 ha 100 ha €/ha LF €/Untern. €/AK
LF  LF

Kleinere 2)

2013/14 75,9 39,4 3,6 85,9 3 150 2 347  752 29 626 22 424
2014/15 76,1 39,0 3,6 89,6 3 094 2 399  642 25 029 19 567
2015/16 76,2 39,2 3,6 88,9 2 967 2 320  589 23 102 18 566
2016/17 75,8 39,9 3,5 70,7 2 827 2 194  582 23 221 19 184
2017/18 76,7 41,0 3,4 68,6 2 952 2 179  728 29 862 23 881

Mittlere2)

2013/14 166,6 66,3 2,8 122,2 3 994 3 080  843 55 940 34 590
2014/15 168,5 66,6 2,8 124,3 3 740 3 048  617 41 109 26 856
2015/16 168,9 67,5 2,8 124,1 3 552 2 907  571 38 534 25 638
2016/17 168,6 64,6 2,8 101,6 3 466 2 706  700 45 263 29 855
2017/18 169,3 64,5 2,8 102,6 3 766 2 855  856 55 232 35 564

Größere2)

2013/14 461,3 128,4 2,6 173,3 5 226 4 238  888 113 989 44 876
2014/15 468,9 129,0 2,6 178,0 4 787 4 160  523 67 535 31 722
2015/16 466,8 130,5 2,5 175,9 4 573 3 966  507 66 170 32 055
2016/17 509,0 131,0 2,5 167,3 4 716 3 919  707 92 674 40 504
2017/18 515,6 132,1 2,5 169,5 4 877 4 033  761 100 442 42 725

Insgesamt
2013/14 217,1 74,6 2,8 139,7 4 419 3 489  849 63 380 36 390
2014/15 220,0 74,8 2,8 143,3 4 115 3 452  579 43 271 27 405
2015/16 220,0 75,7 2,8 142,2 3 927 3 299  545 41 251 26 875
2016/17 270,6 82,9 2,7 136,1 4 117 3 350  690 57 203 33 839
2017/18 274,3 83,7 2,7 137,5 4 315 3 460  785 65 662 37 618

Q u e l l e: BMEL (723).

1 000 € 
SO

Noch: 126. Buchführungsergebnisse der landwirtschaftlichen

b. nach Größenklassen1)

Betriebsgröße Arbeits- 
kräfte

Vieh- 
besatz

Betriebl. 
Erträge

Betriebl. 
Aufwend. Gewinn

1) Einzelunternehmen und Personengesellschaften. - 2) Größenklassen: Kleinere = 50 000 bis 100 000 € SO; 
Mittlere = 100 000 bis 250 000 € SO; Größere > 250 000 € SO. 
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127. Kennzahlen der juristischen Personen 
nach Betriebs- und Rechtsformen

 Neue Länder 
Jahresüber-

Arbeits- Vieh- Betriebl. Betriebl. Jahresüberschuss/ schuss plus
kräfte besatz Erträge Aufwend. -fehlbetrag Personal-

aufwand

(SO)
1000 €

2012/13 1 549 1 248 1,1 13,2 2 192 1 784  369 460 820 63 585
2013/14 1 648 1 308 1,2 17,5 2 251 1 894  327 428 180 59 080
2014/15 1 593 1 283 1,2 16,8 2 129 1 849  243 312 468 50 541
2015/16 1 544 1 268 1,1 18,7 2 011 1 868  98 124 425 40 281
2016/17 1 768 1 228 1,1 15,0 1 842 1 753  86 106 025 37 576
2017/18 1 694 1 240 1,0 15,7 1 831 1 691  133 165 142 44 054

2012/13 1 909 1 060 2,2 88,4 2 740 2 498  178 188 614 33 997
2013/14 2 024 1 127 2,2 88,4 3 011 2 719  234 263 519 37 848
2014/15 1 693  947 2,2 90,0 2 890 2 679  175 165 936 35 422
2015/16 1 621  978 2,0 80,4 2 386 2 362 - 17 -16 402 26 473
2016/17 2 055  979 2,2 89,8 2 589 2 583 - 26 -25 890 25 882
2017/18 2 070  975 2,2 89,2 3 011 2 727  279 271 785 40 226

2012/13 2 510 1 464 1,9 67,1 2 852 2 556  252 369 657 40 574
2013/14 2 505 1 468 1,9 67,2 2 934 2 645  243 356 181 41 181
2014/15 2 553 1 480 2,0 68,7 2 898 2 679  170 250 981 37 609
2015/16 2 607 1 501 2,0 68,4 2 719 2 663  6 9 462 29 597
2016/17 3 006 1 534 1,9 66,4 2 555 2 476  48 73 617 31 449
2017/18 2 953 1 502 1,8 65,1 2 774 2 612  144 215 587 37 704

2012/13 1 538  830 1,9 76,5 2 975 2 641  255 211 520 39 295
2013/14 1 609  880 1,9 80,7 3 137 2 840  218 192 332 38 472
2014/15 1 436  803 2,0 80,2 3 046 2 809  172 137 714 35 064
2015/16 1 379  799 1,9 81,4 2 935 2 833  33 26 109 29 265
2016/17 1 646  809 1,8 76,7 2 764 2 703  18 14 267 28 539
2017/18 1 554  800 1,6 79,8 2 972 2 776  155 123 590 38 315

2012/13 2 632 1 466 1,9 85,4 2 978 2 652  292 427 510 44 331
2013/14 2 563 1 463 1,9 89,8 3 105 2 779  292 427 583 45 387
2014/15 2 598 1 480 1,9 89,4 2 976 2 727  213 315 271 41 394
2015/16 2 581 1 495 1,8 84,1 2 645 2 578  26 38 575 32 071
2016/17 2 881 1 510 1,8 57,5 2 380 2 292  76 114 582 33 516
2017/18 2 858 1 516 1,7 55,1 2 525 2 347  180 273 571 40 274

2012/13 2 635 1 025 2,2 145,9 4 189 3 631  448 459 766 45 039
2013/14 2 622 1 008 2,3 159,1 4 607 4 049  467 470 289 46 995
2014/15 2 256  905 2,5 145,4 4 293 3 856  371 336 024 40 296
2015/16 2 357  909 2,5 164,2 3 888 3 742  69 62 564 28 960
2016/17 2 880  882 2,7 174,7 4 263 3 970  230 203 330 34 654
2017/18 2 753 1 110 2,1 103,9 3 500 3 176  303 336 583 43 296

2012/13 2 165 1 151 1,9 87,9 3 082 2 734  294 338 419 42 887
2013/14 2 177 1 173 1,9 93,6 3 258 2 919  286 335 565 43 503
2014/15 2 057 1 125 2,0 91,3 3 109 2 848  214 240 243 39 260
2015/16 2 027 1 131 1,9 89,3 2 830 2 746  31 35 317 30 895
2016/17 2 345 1 129 1,9 74,6 2 678 2 579  72 81 857 32 184
2017/18 2 246 1 146 1,7 67,7 2 761 2 563  184 210 465 40 023

1) Einschließlich sonstiger  Betriebsformen. Q u e l l e: BMEL (723).

€/ha LF

Hinweis: Durch die Korrektur der Berechnung der "Steuern vom Einkommen und Ertrag", wurden alle Kennzahlen, die
diese enthalten, für das Wirtschaftsjahr 2016/17 nachträglich angepasst.

Standard-
Output 

Genossenschaften

Sonstige Rechtsformen

Insgesamt 1)

€/Untern. €/AK

Ackerbau

Futterbau

Gemischt

GmbH

Wirtschafts-
jahr

Betriebsgröße

ha LF
AK/

100 ha 
LF

VE/
100 ha 

LF

3140510
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Betriebl. 
Auf-

wendungen

1 000 € 
SO ha LF AK €/ha LF €/ha LF €/Untern. €/ha LF €/AK

2010/11 301,2 14,5 6,4 22 475 18 241 54 934 3 797 18 128
2011/12 368,3 17,2 7,3 21 085 17 525 54 467 3 158 17 692
2012/13 408,3 17,7 7,7 23 951 19 121 78 578 4 428 20 638
2013/14 406,2 18,0 7,9 25 557 20 679 79 319 4 403 21 327
2014/15 384,2 18,3 6,8 24 681 21 002 58 319 3 183 21 917
2015/16 369,3 17,5 6,9 27 661 22 021 88 844 5 089 26 852
2016/17 625,8 22,8 8,8 26 527 21 373 115 421 5 067 27 786
2017/18 572,7 20,9 7,7 25 581 20 997 88 052 4 206 26 152

2010/11 441,5 1,6 5,2 260 681 227 234 43 361 27 608 23 946
2011/12 393,2 1,7 4,9 223 941 192 022 45 417 26 741 24 794
2012/13 369,2 1,7 4,7 210 779 182 880 38 647 23 086 24 151
2013/14 451,1 2,1 4,9 186 902 161 190 44 829 21 594 26 297
2014/15 493,1 2,2 5,0 182 227 156 003 48 240 22 346 26 739
2015/16 490,0 2,1 5,0 199 836 171 042 52 011 24 748 28 939
2016/17 528,9 2,1 5,3 229 196 189 811 72 937 35 540 33 394
2017/18 618,0 2,8 6,2 179 576 146 067 87 474 31 049 32 796

2010/11 328,0 9,7 5,2 38 304 31 353 56 304 5 783 29 357
2011/12 311,5 9,7 4,9 38 764 31 774 58 191 6 022 31 096
2012/13 365,7 12,2 5,6 32 823 27 551 53 632 4 411 29 905
2013/14 343,0 12,4 5,3 29 302 24 948 43 412 3 497 27 006
2014/15 373,9 14,7 5,5 24 654 20 011 61 193 4 153 30 450
2015/16 383,3 13,5 5,9 29 023 23 605 64 833 4 800 31 641
2016/17 278,4 10,9 5,3 35 209 28 151 69 670 6 409 34 136
2017/18 305,2 12,4 5,8 33 536 27 531 67 533 5 439 33 557

2010/11 392,7 6,9 5,8 50 625 41 272 64 037 9 223 23 123
2011/12 324,3 6,7 4,5 47 853 39 138 50 816 7 593 23 836
2012/13 269,5 5,4 4,4 60 072 48 687 56 610 10 481 25 908
2013/14 222,5 5,2 3,1 44 257 35 583 40 183 7 727 24 441
2014/15 197,6 4,9 3,7 52 771 43 336 40 719 8 338 23 949
2015/16 197,1 4,8 3,5 53 042 41 932 48 000 10 074 28 369
2016/17 287,4 7,1 4,4 40 550 33 142 47 772 6 731 25 699
2017/18 301,5 8,9 4,7 47 001 40 309 54 050 6 089 26 743

2010/11 389,6 6,3 5,6 59 814 50 557 50 967 8 106 22 730
2011/12 368,3 6,6 5,4 55 020 46 340 49 473 7 444 23 104
2012/13 361,9 7,3 5,5 50 999 42 668 52 977 7 296 23 691
2013/14 392,6 7,6 5,4 50 089 42 036 52 680 6 974 24 342
2014/15 403,2 7,9 5,3 48 499 41 059 50 660 6 433 25 158
2015/16 394,1 7,5 5,3 53 203 43 957 61 579 8 173 28 514
2016/17 486,1 9,2 6,0 50 648 41 375 79 396 8 644 30 479
2017/18 512,8 9,4 6,2 51 789 42 611 79 273 8 443 30 148

Hinweis: Durch die Korrektur der Berechnung der "Steuern vom Einkommen und Ertrag", wurden alle Kennzahlen, die 
diese enthalten, für das Wirtschaftsjahr 2016/17 nachträglich angepasst.

Q u e l l e: BMEL (723).

Sonstige

Insgesamt

Gemüsebau

Zierpflanzen

Baumschulen

128. Buchführungsergebnisse der Gartenbaubetriebe im
Haupterwerb nach Betriebsformen

Wirt-
schafts-

jahr

Betriebsgröße Arbeits-
kräfte

Betriebl. 
Erträge Gewinn

Gewinn 
plus 

Personal-
aufwand

3140700
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129. Buchführungsergebnisse der Obstbaubetriebe im Haupterwerb   

Ernte-
fläche 
Obst

Arbeits- 
kräfte

Betriebl. 
Erträge

Betriebliche 
Aufwendungen

Gewinn plus 
Personal-
aufwand

in 1000 
SO ha LF ha AK €/ha LF €/ha LF €/Untern. €/ha LF €/AK

2010/11 182,8 18,4 14,5 3,9 12 407 8 848 60 087 3 273 24 705
2011/12 188,3 19,6 14,8 3,9 11 840 9 312 44 310 2 266 22 179
2012/13 183,8 18,6 14,5 3,9 14 298 9 634 80 715 4 331 30 890
2013/14 190,7 20,0 15,1 3,9 12 683 9 562 57 625 2 882 26 147
2014/15 194,4 20,6 15,3 3,9 10 913 9 121 32 874 1 597 20 645
2015/16 197,4 21,1 15,5 4,1 11 965 9 718 42 083 1 996 23 858
2016/17 245,7 23,1 16,1 4,3 11 807 9 238 53 985 2 334 27 055
2017/18 236,3 21,6 15,6 3,9 14 054 10 007 82 050 3 803 33 766

Q u e l l e: BMEL (723).

Wirt-
schafts-

jahr

Betriebsgröße Gewinn

3140810

a. Nach Anbaugebieten   

Arbeits- Betriebl. Betriebl. Gewinn plus
kräfte Erträge Aufwend. Personalaufwand

1 000 €
SO

ha
 LF

ha
 ERF AK €/ha LF €/ha LF €/Untern. €/ha LF €/AK

Mosel
2013/14 86,4 8,6 6,5 2,3 23 354 16 575 54 752 6 337 28 787
2014/15 87,7 8,7 6,5 2,3 24 200 17 126 58 432 6 696 31 481
2015/16 90,2 9,0 6,6 2,4 22 910 16 073 56 088 6 257 29 878
2016/17 103,9 11,4 7,4 2,5 20 550 13 733 73 854 6 486 37 568
2017/18 98,0 9,7 7,3 2,7 26 591 18 746 71 511 7 339 38 578

Rheinhessen
2013/14 200,9 27,5 14,0 3,5 9 900 6 621 80 759 2 934 28 746
2014/15 196,0 25,7 13,8 3,5 10 645 7 152 79 261 3 087 28 786
2015/16 186,3 23,9 13,1 3,4 9 951 7 050 59 518 2 492 23 801
2016/17 210,9 27,9 14,2 3,6 9 813 6 537 79 919 2 866 28 954
2017/18 207,4 26,9 14,4 3,5 9 811 6 367 82 749 3 076 30 770

Pfalz
2013/14 177,7 17,5 13,6 3,2 14 799 10 508 69 234 3 966 27 803
2014/15 172,0 15,9 13,2 3,1 15 336 10 427 72 366 4 550 29 602
2015/16 178,3 16,8 13,7 3,1 13 975 9 581 68 368 4 069 28 691
2016/17 196,3 17,7 14,8 3,2 14 553 9 978 74 107 4 185 30 316
2017/18 188,9 17,3 14,3 3,1 15 429 9 954 89 066 5 156 35 831

Württemberg
2013/14 117,1 18,7 8,1 2,5 8 082 5 859 38 210 2 044 22 665
2014/15 109,6 13,4 7,8 2,4 11 459 7 729 47 302 3 522 27 286
2015/16 114,9 14,9 8,2 2,2 10 754 6 958 52 231 3 509 31 173
2016/17 144,6 15,0 10,4 2,7 12 092 8 060 55 984 3 737 29 140
2017/18 139,2 13,7 10,1 2,5 11 037 8 017 36 720 2 675 23 306

Franken
2013/14 100,3 9,5 7,5 2,2 17 213 11 854 45 512 4 773 28 230
2014/15 104,5 10,2 7,6 2,4 17 579 12 104 50 091 4 905 29 323
2015/16 103,1 9,5 7,7 2,3 18 879 13 187 48 312 5 067 29 875
2016/17 119,5 10,6 8,7 2,5 18 418 13 483 46 733 4 394 28 050
2017/18 121,8 9,8 9,0 2,6 21 028 15 083 51 848 5 276 30 667

Fortsetzung Seite 132.

Wirt-
schafts-

jahr

Betriebsgröße Gewinn
Standard-Output (SO)

130. Buchführungsergebnisse der Weinbaubetriebe im Haupterwerb   
3140900
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Noch: 130. Buchführungsergebnisse der Weinbaubetriebe im Haupterwerb  
b. Nach Vermarktungsformen   

Betriebl. Gewinn plus
Aufwend. Personalaufwand

1 000 €
SO

ha
 LF

ha
 ERF AK €/ha LF €/ha LF €/Untern. €/ha LF €/AK

Flaschenwein
2013/14 131,3 12,6 10,0 3,2 23 390 17 470 66 196 5 248 29 479
2014/15 133,2 12,1 10,2 3,3 25 088 18 345 73 008 6 022 31 461
2015/16 137,1 12,5 10,4 3,1 22 583 16 427 67 949 5 446 30 619
2016/17 146,7 12,7 10,9 3,3 24 438 17 601 77 034 6 063 33 418
2017/18 141,4 12,2 10,7 3,2 25 471 18 272 79 907 6 524 35 362

Fasswein
2013/14 187,9 21,6 13,8 3,0 9 466 6 084 68 671 3 178 27 232
2014/15 173,6 18,6 12,9 2,7 10 017 6 282 65 948 3 537 27 683
2015/16 178,2 19,5 13,1 2,8 8 664 5 829 51 276 2 623 22 659
2016/17 206,2 23,0 14,8 3,1 9 085 5 968 66 150 2 882 26 070
2017/18 208,4 22,6 15,2 3,0 9 677 5 727 83 566 3 704 32 816

Winzergenossenschaften
2013/14 142,1 20,8 9,9 2,5 6 801 4 418 46 135 2 215 23 052
2014/15 137,0 18,2 9,7 2,3 7 327 4 490 48 308 2 649 25 133
2015/16 140,0 18,1 10,0 2,3 7 932 4 774 53 486 2 954 27 984
2016/17 172,7 20,8 12,2 2,6 7 986 4 851 61 430 2 960 29 487
2017/18 168,9 19,4 12,1 2,5 7 934 5 042 52 221 2 690 26 564

Insgesamt
2013/14 148,2 17,5 10,9 2,9 12 752 8 974 60 099 3 442 27 074
2014/15 144,5 15,7 10,7 2,8 14 030 9 629 63 335 4 033 28 883
2015/16 147,0 15,9 10,9 2,8 13 314 9 181 59 522 3 747 28 172
2016/17 169,3 17,9 12,3 3,0 13 119 8 904 68 917 3 848 30 496
2017/18 166,8 17,2 12,2 2,9 13 680 9 181 71 165 4 143 32 100

Q u e l l e: BMEL (723).

Wirt-
schafts-

jahr

Betriebsgröße Arbeits-
kräfte

Betriebl. 
Erträge Gewinn
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131. Betriebe des ökologischen Landbaus 
nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell 

wirtschaftenden Betrieben
2017/18 1) 2)

Betriebe Zahl  80  657  201  805
Betriebsgröße Standard-Output 1 000 €  217  227  194  198
Zugepachtete LF (netto) ha  92,2  94,7  55,7  51,9
Pachtpreis/ha Pachtfläche €/ha  285,9  268,2  203,1  189,6
Ldw. genutzte Fläche  (LF)  ha  157,9  153,4  83,4  80,3
dar.: Ldw. Ackerfläche ha  139,7  138,6  34,1  42,2

Dauergrünland ha  17,4  13,8  49,2  38,0
Futterfläche ha  43,4  22,6  65,6  53,6

Vergleichswert €/ha LF  775  760  532  513
Arbeitskräfte AK  2,8  2,0  2,1  1,8
dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.) nAK  1,1  1,2  1,4  1,4
Flächen
dar.: Getreide, Körnermais ha  88,9  82,4  14,8  22,3

dar.: Weizen ha  32,0  45,8  3,6  6,7
Sonstiges Ackerfutter ha  17,3  1,9  12,8  3,2

Viehbesatz VE/100 ha LF  5,5  9,7  103,4  118,2
Erträge
Getreide dt/ha  31,7  67,8  36,3  54,8
Weizen dt/ha  29,6  71,1  37,5  70,8
Milchleistung kg/Kuh -             -                6 486 7 299
Preise
Weizen €/dt  40,4  15,3 42,0 14,8
Kartoffeln €/dt  41,5  10,2 52,6 16,1
Milch €/100kg -             -                 49,1  37,5
Tiervermögen €/ha LF  26  36  709  770
Umsatzerlöse €/ha LF 1 641 1 442 2 696 2 525
dar.: Ldw. Pflanzenproduktion €/ha LF 1 300 1 173  103  201

Getreide, Körnermais €/ha LF  602  536  67  122
Kartoffeln €/ha LF  136  57  12  4
Tierproduktion €/ha LF  100  92 2 326 2 044
Handel, Dienstl. und Nebenbetriebe €/ha LF  219  161  243  245

Sonstige betriebliche Erträge €/ha LF  671  450  799  503
dar.: Direktzahlungen und Zuschüsse €/ha LF  576  334  673  411

dar.: Entkoppelte Betriebsprämie €/ha LF  178  180  181  179
Zahlungen aus 
Agrarumweltmaßnahmen €/ha LF  252  18  270  32

Materialaufwand €/ha LF  607  689 1 046 1 124
dar.: Pflanzenproduktion €/ha LF  212  395  88  192

dar.: Saat- und Pflanzengut €/ha LF  124  103  50  50
dar.: Düngemittel €/ha LF  10  28  3  27

Pflanzenschutz €/ha LF  4  134  1  43
€/ha LF  54  54  578  540

Futtermittel €/ha LF  20  23  376  340
Personalaufwand €/ha LF  283  122  231  140
Sonstige betriebl. Aufwendungen €/ha LF  603  502  844  650
Betriebliche Erträge €/ha LF 2 328 1 889 3 496 2 995
Betriebliche Aufwendungen €/ha LF 1 725 1 548 2 566 2 233
Gewinn €/ha LF  544  300  849  707
Einkommen (Gewinn+Personalaufwand) €/AK 47 008 32 033 42 253 37 039
Einkommen (ohne Ökoprämie) €/AK 34 284 32 033 33 318 37 039
Unternehmensergebnis (Gewinn + Steuer 3)) €/Untern. 85 800 46 017 70 771 56 807
Eigenkapitalveränderung, Bilanz €/ha LF  126  56  192  193

Fußnoten siehe Seite 135. Fortsetzung Seite 134.

Tierproduktion

Art der Kennzahl Einheit

Ackerbau Milchvieh

öko-
logischer 
Landbau

konven-
tionelle 

Vergleichs-
gruppe

öko-
logischer 
Landbau

konven-
tionelle 

Vergleichs-
gruppe

3141110
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noch: 131. Betriebe des ökologischen Landbaus 
nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben

2017/18 1) 2)

Betriebe Zahl  92  322  76  304
Betriebsgröße Standard-Output 1 000 €  99  139  245  343
Zugepachtete LF (netto) ha  93,9  82,8  116,7  112,2
Pachtpreis/ha Pachtfläche €/ha  107,0  141,6  156,6  212,7
Ldw. genutzte Fläche  (LF)  ha  120,3  113,1  178,6  176,4
dar.: Ldw. Ackerfläche ha  21,8  28,0  131,0  146,4

Dauergrünland ha  98,4  84,9  47,1  29,6
Futterfläche ha  111,6  96,9  92,1  48,3

Vergleichswert €/ha LF  540  520  595  597
Arbeitskräfte AK  1,6  1,7  3,5  2,7
dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.) nAK  1,1  1,2  1,2  1,3
Flächen
dar.: Getreide, Körnermais ha  7,6  14,3  69,9  82,6

dar.: Weizen ha  0,8  4,0  22,5  25,7
Sonstiges Ackerfutter ha  12,0  3,5  34,4  4,5

Viehbesatz VE/100 ha LF  75,8  86,8  58,8  137,4
Erträge
Getreide dt/ha  27,2  55,9  32,7  62,3
Weizen dt/ha  42,2  72,3  28,5  69,5
Milchleistung kg/Kuh 3 320,4 3 889,6 7 495 7 878
Preise
Weizen €/dt  39,2  14,4  40,5  15,3
Kartoffeln €/dt 28,5 33,7  54,9  9,6
Milch €/100kg 48,2 36,3  48,5  36,3
Tiervermögen €/ha LF  507  504  303  307
Umsatzerlöse €/ha LF  670 1 286 1 865 2 570
dar.: Ldw. Pflanzenproduktion €/ha LF  60  155  589  638

Getreide, Körnermais €/ha LF  30  67  299  291
Kartoffeln €/ha LF  0  0  74  53
Tierproduktion €/ha LF  508  960 1 039 1 636
Handel, Dienstl. und Nebenbetriebe €/ha LF  97  160  192  273

Sonstige betriebliche Erträge €/ha LF  680  599  703  451
dar.: Direktzahlungen und Zuschüsse €/ha LF  613  494  609  366

dar.: Entkoppelte Betriebsprämie €/ha LF  178  177  171  172
Zahlungen aus 
Agrarumweltmaßnahmen €/ha LF  251  112  258  29

Materialaufwand €/ha LF  322  773  964 1 637
dar.: Pflanzenproduktion €/ha LF  29  102  116  294

dar.: Saat- und Pflanzengut €/ha LF  11  25  67  71
dar.: Düngemittel €/ha LF  0  9  2  37

Pflanzenschutz €/ha LF  0  19  5  92
€/ha LF  113  432  527 1 022

Futtermittel €/ha LF  24  132  318  533
Personalaufwand €/ha LF  92  119  366  222
Sonstige betriebl. Aufwendungen €/ha LF  374  476  580  531
Betriebliche Erträge €/ha LF 1 346 1 868 2 598 2 969
Betriebliche Aufwendungen €/ha LF  980 1 584 2 199 2 638
Gewinn €/ha LF  315  232  338  286
Einkommen (Gewinn+Personalaufwand) €/AK 30 727 23 313 35 676 33 558
Einkommen (ohne Ökoprämie) €/AK 15 041 23 313 24 395 33 558
Unternehmensergebnis (Gewinn + Steuer 3)) €/Untern. 37 851 26 235 60 428 49 907
Eigenkapitalveränderung, Bilanz €/ha LF  93  19  81  61

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 135.

Tierproduktion

Art der Kennzahl Einheit

Sonstiger Futterbau Gemischt

öko-
logischer 
Landbau

konven-
tionelle 

Vergleichs-
gruppe

öko-
logischer 
Landbau

konven-
tionelle 

Vergleichs-
gruppe
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noch: 131. Betriebe des ökologischen Landbaus 
nach Betriebsformen im Vergleich zu konventionell wirtschaftenden Betrieben

2017/18 1) 2)

Insgesamt

Betriebe Zahl  449 2 088
Betriebsgröße Standard-Output 1 000 €  187  216
Zugepachtete LF (netto) ha  80,3  76,0
Pachtpreis/ha Pachtfläche €/ha  187,9  203,3
Ldw. genutzte Fläche  (LF)  ha  120,3  116,3
dar.: Ldw. Ackerfläche ha  66,8  74,1

Dauergrünland ha  53,3  41,9
Futterfläche ha  75,6  56,1

Vergleichswert €/ha LF  606  594
Arbeitskräfte AK  2,4  2,0
dar.: Nicht entlohnte AK (Fam.) nAK  1,3  1,3
Flächen
dar.: Getreide, Körnermais ha  35,9  41,6

dar.: Weizen ha  11,3  16,3
Sonstiges Ackerfutter ha  17,1  3,3

Viehbesatz VE/100 ha LF  63,6  91,4
Erträge
Getreide dt/ha  32,7  62,0
dar.: Weizen dt/ha  30,5  70,7
Milchleistung kg/Kuh 6 510 7 299
Preise
Weizen €/dt  40,6  15,2
Kartoffeln €/dt  46,0  10,1
Milch €/dt  49,0  37,4
Tiervermögen €/ha LF  406  426
Umsatzerlöse €/ha LF 1 825 2 035
dar.: Ldw. Pflanzenproduktion €/ha LF  496  532

dar.: Getreide, Körnermais €/ha LF  243  252
Kartoffeln €/ha LF  54  28

Tierproduktion €/ha LF 1 110 1 264
Handel, Dienstl. und Nebenbetriebe €/ha LF  195  216

Sonstige betriebliche Erträge €/ha LF  720  496
dar.: Direktzahlungen und Zuschüsse €/ha LF  622  398

dar.: Entkoppelte Betriebsprämie €/ha LF  177  177
Zahlungen aus 
   Agrarumweltmaßnahmen €/ha LF  259  44

Materialaufwand €/ha LF  775 1 084
dar.: Pflanzenproduktion €/ha LF  112  248

dar.: Saat- und Pflanzengut €/ha LF  64  63
dar.: Düngemittel €/ha LF  4  26

Pflanzenschutz €/ha LF  2  72
€/ha LF  347  528

Futtermittel €/ha LF  206  273
Personalaufwand €/ha LF  248  153
Sonstige betriebl. Aufwendungen €/ha LF  625  550
Betriebliche Erträge €/ha LF 2 557 2 504
Betriebliche Aufwendungen €/ha LF 1 953 2 047
Gewinn €/ha LF  540  409
Einkommen (Gewinn+Personalaufwand) €/AK 40 004 32 921
Einkommen (ohne Ökoprämie) €/AK 28 760 32 921
Unternehmensergebnis (Gewinn + Steuer 3)) €/Untern. 64 953 47 452
Eigenkapitalveränderung, Bilanz €/ha LF  129  92

Art der Kennzahl Einheit ökologischer 
Landbau

konventionelle 
Vergleichsgruppe

Tierproduktion

Q u e l l e: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, BMEL (723).

1) Nicht hochgerechnete Durchschnittswerte ohne Gartenbau-, Dauerkultur- und Veredlungsbetriebe des Testbetriebsnetzes. -
2) Konventionelle Vergleichsgruppen werden aus konventionellen Einzelbetrieben gebildet, die im Vergleich zu den
Ökobetrieben ähnliche Standortbedingungen und Faktorausstattungen aufweisen. - 3) Gewerbeertrag-, Körperschaft-
Kapitalertragssteuer.

135Buchführungsergebnisse

C



           132. Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse
 in landwirtschaftlichen Betrieben

a. nach Rechtsformen und Haupterwerbsbetriebe nach Größenklasssen

Klein- und Haupterwerb Juristische
Nebenerwerb Kleinere Mittlere Größere Insgesamt Personen

Deutschland Neue Länder

Strukturdaten
Anteil der Betriebe in %  25,5  17,9  27,9  26,8  72,6  1,9  100,0
Betriebsgröße Standard-Output (SO)
   1 000 €  51,9  76,7  169,3  515,0  274,3 2 245,6  255,8
Ldw. genutzte Fläche (LF) in ha  31,6  41,0  64,5  6,0  83,7 1 145,7  90,9
Arbeitskräfte (AK)  0,9  1,4  1,8  132,1  2,3  19,8  2,3

€/Unternehmen

EU-Direktzahlungen 10 130 12 514 19 025 37 003 24 056 299 519 25 838
Zins- und  Investitionszuschüsse  62  328  490  922  609 9 475  642
Agrardieselvergütung  778 1 041 1 916 4 385 2 612 29 124 2 658
Ausgleichszulage  834 1 255 1 481 1 201 1 322 14 906 1 461
Zahlungen aus Agrarumwelt-
   maßnahmen 1) 2 926 3 879 4 016 3 890 3 936 36 056 4 300
sonstige Zahlungen 2)  485  815 1 529 2 577 1 740 48 018 2 315

Zahlungen insgesamt
€/Unternehmen 15 277 19 875 28 540 50 179 34 391 437 775 37 326
€/ha LF  484  484  442  380  411  382  410
€/AK 16 440 14 223 15 593 15 303 15 228 22 091 16 520
in % der betriebl. Erträge 18,2 16,4 11,7 7,8 9,5 13,8 10,8

Einkommen (Gewinn plus
   Personalaufwand) €/AK 17 775 23 881 35 564 42 725 37 618 40 023 35 947
Anteil der Zahlungen insgesamt am
   Einkommen in % 92,5 59,6 43,8 35,8 40,5 55,2 46,0

Fußnoten siehe Seite 138. Fortsetzung Seite 137.

 2017/18

Alle 
BetriebeArt der Zahlung

3141200
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Noch: 132. Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse   
in landwirtschaftlichen Betrieben

b. Haupterwerbsbetriebe nach Betriebsformen

Gemischt
Acker- Garten- Wein- Obst- Milch Vered- (Verbund) Insge-

bau bau bau bau lung insge- samt
samt

Strukturdaten
Anteil der Betriebe in % 19,5 4,0 4,2 1,8 34,8 10,1 10,7 14,7 100,0
Betriebsgröße Standard-Output (SO)

1 000 € 253,7 512,8 166,8 236,3 247,9 177,2 446,6 276,9 274,3
Ldw. genutzte Fläche (LF) ha 137,6 9,4 17,2 21,6 73,8 79,4 70,0 96,1 83,7
Arbeitskräfte (AK) 2,3 6,2 2,9 3,9 1,9 1,6 2,0 2,1 2,3

EU-Direktzahlungen 38 784 2 200 4 599 6 170 21 607 23 306 20 617 27 328 24 056
Zins- und Investitionszuschüsse  213 1 178  734  269  883  259  625  576  609
Agrardieselvergütung 3 515  570  882  978 2 778 2 198 2 222 2 869 2 612
Ausgleichszulage  545  28  1  16 2 364 2 061  293 1 039 1 322
Zahlungen aus Agrarumwelt-

maßnahmen 1) 4 193  525 1 133 1 486 3 974 7 672 1 688 4 671 3 936
sonstige Zahlungen 2)  667  310 3 698 15 418 2 026  828 1 516 1 418 1 740

Zahlungen insgesamt
€/Unternehmen 48 162 4 822 11 066 24 776 33 736 36 366 27 061 37 959 34 391
€/ha LF  350  514  644 1 148  457  458  387  395  411
€/AK 21 135  773 3 758 6 390 17 336 22 426 13 725 17 817 15 228
in % der betriebl. Erträge 15,0 1,0 4,7 8,2 9,9 14,0 4,7 9,8 9,5

Einkommen (Gewinn plus
Personalaufwand)  €/AK 34 767 30 148 32 100 33 766 48 085 30 057 39 780 30 619 37 618

Anteil der Zahlungen insgesamt am
Einkommen in % 60,8 2,6 11,7 18,9 36,1 74,6 34,5 58,2 40,5

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 138.

 2017/18

Sonst. 
Futter- 

bau

€/Unternehmen

Art der Zahlung
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Noch: 132. Unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse
in landwirtschaftlichen Betrieben

Art der Zahlung Haupt- Juristische Haupt- Juristische Haupt- Juristische
erwerb Personen erwerb Personen erwerb Personen

Strukturdaten
Anteil der Betriebe in % 72,4 1,8 73,1 1,9 72,6 1,9
Betriebsgröße Standard-Output (SO)
   1 000 €  220,0 2 027,1  270,6 2 344,9  274,3 2 245,6
Ldw. genutzte Fläche (LF) ha  75,7 1 131,2  82,9 1 129,3  83,7 1 145,7
Arbeitskräfte (AK)  2,1  21,4  2,2  21,0  2,3  19,8

€/Unternehmen
EU-Direktzahlungen 22 139 294 888 23 929 297 812 24 056 299 519
Zins- und  Investitionszuschüsse  724 19 526  853 6 966  609 9 475
Agrardieselvergütung 2 281 29 296 2 680 28 658 2 612 29 124
Ausgleichszulage 1 224 12 898 1 336 13 291 1 322 14 906
Zahlungen aus Agrarumweltmaßnahmen1) 3 118 34 763 3 692 31 446 3 936 36 056
sonstige Zahlungen 2) 1 051 30 504 1 412 14 354 1 740 48 018

Zahlungen insgesamt
€/Unternehmen 30 491 424 511 33 817 415 135 34 391 437 775
€/ha LF  403  375  408  368  411  382
€/AK 14 460 19 874 15 164 19 815 15 228 22 091
in % der betriebl. Erträge 10,3 13,3 10,5 13,7 9,5 13,8

Einkommen (Gewinn plus
  Personalaufwand) €/AK 26 875 30 895 33 839 30 989 37 618 40 023
Anteil der Zahlungen insgesamt am
  Einkommen in % 53,8 64,3 44,8 63,9 40,5 55,2

Q u e l l e: BMEL (723).

c. Direktzahlungen für Haupterwerbsbetriebe und Juristische Personen

2015/16 2016/17 2017/18

Anm.: Ergebnisse des Testbetriebsnetzes.
1) Bund und Länder. - 2) Prämien für Aufforstung, sonstige betriebsbezogene Beihilfen und Vergütungen (auch länder-
spezifische Maßnahmen), jedoch ohne Bundeszuschuss LUV.

138 C. Landwirtschaft



XV. Genossenschaftswesen

 
133. Zahl der Raiffeisen-Genossenschaften 

und deren Beschäftigte
Genossenschaftsart 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kreditgenossenschaften
  mit Warengeschäft  157  140  129  125  112  109  98  90
Bezugs- und Absatz-
  genossenschaften  330  305  300  293  284  282  273  273
Hauptgenossenschaften 1)  6  6  6  6  6  5  5  5

Milchgenossenschaften 2)  264  251  241  225  224  216  198  172
Vieh-, Fleisch- und Zucht-
  genossenschaften 2)  105  97  95  92  88  85  85  81
Obst-, Gemüse und Gartenbau-
  genossenschaften  89  90  91  88  84  85  83  84
Winzergenossenschaften 2)  209  179  173  169  165  165  162  156
Agrargenossenschaften  834  792  773  765  750  730  714  704
übrige Genossenschaften 3)  610  592  577  553  537  509  486  459
Raiffeisen-Genossenschaften
   insgesamt 2 604 2 452 2 385 2 316 2 250 2 186 2 104 2 024

Beschäftigte der Raiffeisengenossenschaften
   insgesamt 4) 98 132 94 238 104 389 106 230 107 752 114 333 110 164 111 407

Q u e l l e : Deutscher Raiffeisenverband e.V..

3150110

Anm.: Stand: 31.12.2018
1) Bis 2015 einschl. DRWZ. - 2) Ab 2006 einschl. Zentralen. - 3) Ab 2005 einschl. Zentralen und sonstige Mitglieder. - 4) Ab
2013 einschl. Mitarbeiter aller Tochterunternehmen und Beteiligungen.

134. Umsatz der Raiffeisen-Genossenschaften   
Mio. €

Genossenschaftsart 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kreditgenossenschaften mit
   Warengeschäften 1 377 1 813 1 860 1 774 1 641 1 588 1 505 1 500
Bezugs- und Absatz-
   genossenschaften 6 559 8 137 8 747 8 078 7 768 7 437 6 870 7 592
Hauptgenossenschaften 1) 11 611 22 704 28 877 27 906 26 639 26 247 27 088 27 859
Milchgenossenschaften 2) 11 909 13 192 14 301 14 854 12 417 11 736 13 720 13 136
Vieh-, Fleisch- und
   Zuchtgenossenschaften 2) 4 822 6 502 6 503 6 633 6 205 6 147 7 022 6 561
Obst-, Gemüse- und Garten-
   baugenossenschaften 3 038 3 375 3 417 3 343 3 402 3 419 3 306 3 378
Winzergenossenschaften 3)  794  803  825  819  840  846  837  837
Agrargenossenschaften 1 672 1 927 2 025 2 179 1 982 1 836 1 810 1 931
Übrige Genossenschaften 4)  930  998  947  860  804  807  862  766
Raiffeisen-Genossenschaften
insgesamt 42 811 59 451 67 502 66 446 61 697 60 063 63 020 63 560

Q u e l l e: Deutscher Raiffeisenverband e.V..

1) Ab 2012 Änderung der statistischen Erfassung - Umsatzerlöse einschl. aller Tochterunternehmen und Beteiligungen; bis
2004 in Zentralen enthalten; 2005-2015 einschl. DRWZ. - 2) Ab 2005 einschl. Zentralen. - 3) Einschl. Zentralkellereien.
- 4) Einschl. Bundeszentralen.

3150400
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135. Anerkannte Erzeugerorganisationen und Vereinigungen  
Vereinigungen von

Erzeugerorganisationen
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Getreide 176 164 160 2 2 2
Hopfen 2 2 2     -     -     -
Flachs und Hanf 2 1 1     -     -     -
Obst u. Gemüse 24 32 32     -     -     -
Verarbeitungserzeugnisse  2 1 1     -     -     -
   aus Obst und Gemüse  
Wein 108 93 90     -     -     -
Lebende Pflanzen 14 14 14     -     -     -
Kartoffeln 57 57 57 1     - 1
Rohtabak 2 3 3     -     -     -
Arzneipflanzen 2 2 3     -     -     -
Rindfleisch 47 55 55 2 2 2
Milch- und Milcherzeugnisse 176 188 194 3 3 3
Schweinefleisch 95 101 101 3 3 4
Schaf- und Ziegenfleisch 9 11 12     -     -     -
Eier 5 5 3     -     -     -
Geflügelfleisch 34 36 36     -     -     -
Bienenzuchterzeugnisse 4 4 5     -     -     -
Damtiere und Kaninchen 2 2 2     -     -     -
Wolle 2 3 3     -     -     -
Fische 1) 12 12 12 2 2 1
Zusammen 2) 707 725 734 11 11 11

      Q u e l l e: BLE (414), BMEL (415).

Warenbereich Erzeugerorganisationen

Anm.: Mit Inkrafttreten des Agrarmarktstrukturgesetzes und der Agrarmarktstrukturverordnung im Jahr 2013 wurde die
gesetzliche Anerkennung von Erzeugerorganisationen (vormals Erzeugergemeinschaften), deren Vereinigungen und
Branchenverbänden neu geregelt. Die bis 2011 in früheren Ausgaben wiedergegebenen Zeitreihen können daher nicht mehr mit
dem bisherigen Inhalt fortgesetzt werden. Seit September 2016 gibt es im Warenbereich Zucker einen Branchenverband.
1) Erzeugerorganisationen nach der Verordnung (EU) 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur. - 2) Einzelne
Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von Erzeugerorganisationen können in mehr als einem Warenbereich tätig sein.
Daher kann die Zahl der insgesamt anerkannten Erzeugerorganisationen bzw. Vereinigungen von der Summe der den
Warenbereichen zugeordneten Erzeugerorganisationen bzw. Vereinigungen abweichen.

3150510
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XVI. Finanzielle Maßnahmen für die Agrarwirtschaft  
136. Finanzielle Aufwendungen des Bundes für Maßnahmen   

der nationalen Agrarpolitik   
Mill. € (Ist)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2)

Kapitel 10 01 - Landwirtschaftliche Sozialpolitik
   Altershilfe 2 174,5 2 168,5 2 221,3 2 251,8 2 260,4 2 350,0
   Unfallversicherung  125,0  100,0  178,0  178,0  178,0  177,0
   Landabgaberente  27,0  23,3  20,2  15,3  14,5  15,0
   Krankenversicherung 1 357,0 1 371,1 1 351,1 1 330,8 1 368,0 1 456,0
   Zusatzaltersversorgung  28,0  28,5  29,6  30,4  31,3  33,0
   Einstellung landw. Erwerbstätigkeit  2,3  2,1  1,8  1,5  1,2  1,2
Zusammen 3 713,9 3 693,5 3 802,0 3 807,8 3 863,5 4 032,2
Kapitel 10 02 - Verbraucherpolitik
Verbraucherpolitik  88,7  90,9  99,7  101,6  103,9  132,5
Kapitel 10 04 - Marktordnung
Nationale Marktordnung 3)  91,8  108,0  94,9  119,9  133,1  134,6
Kapitel 10 05 - Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation
Forschung 4)  77,3  77,7  84,9  117,5  119,9  140,8
Nachwachsende Rohstoffe  46,5  47,9  51,5  51,1  50,3  84,1
Kapitel 10 10 - Sonstige Bewilligungen
Fischerei 5)  1,9  0,2  0,0  0,7  1,7  2,7
Abwicklung alter Verpflichtungen und
auslaufende Förderungsmaßnahmen  0,7  0,6  0,5  0,4  0,3  0,4
Zuwendungsempfänger  15,2  15,7  15,7  16,6  12,4  14,0
Übrige Maßnahmen  97,2  89,5  107,7  119,9  108,5  123,9
Zusammen  115,8  106,0  123,9  137,6  122,9  141,0
Insgesamt 4 188,8 4 124,0 4 256,9 4 335,5 4 393,6 4 665,2

Q u e l l e: BMEL (121).

Maßnahmen 1)

3160100

Anm.: Alle Angaben ohne Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".
1) Neue Struktur nach Einzelplan 10 ab 2013. - 2) Sollzahlen. - 3) Ohne Maßnahmen zur Notfallvorsorge.
- 4) Ohne Bundesforschungsinstitute. - 5) ab 2013 Bereederung FSB / FFS in Kap. 1004 (Verwaltungshaushalt BLE).
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2016 2017 2018

Zahlungen ELER insgesamt  865 052,5  950 953,2 1 117 668,9
Förderperiode 2007-2013  (Restabwicklung)  234 874,4                  -                  -
Förderperiode 2014-2020 2)  630 178,1  950 953,2 1 117 668,9
davon Beihilfen für
   Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen  1 458,5  6 079,5  4 964,5
   Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste  1 639,0  5 087,3  4 541,1
   Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und                  -                  -                  -
      Lebensmittel
   Investitionen in materielle Vermögenswerte  49 615,4  116 795,5  132 379,0
   Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und  9 914,1  30 057,4  30 085,4
      Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaft-
      lichem Produktionspotential sowie Einführung
      geeigneter vorbeugender Maßnahmen
   Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und   827,0  2 961,1  3 623,0

   sonstiger Unternehmen
   Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in  19 059,5  67 438,9  125 663,0
      ländlichen Gebieten
   Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten  4 261,2  14 117,3  14 093,0
      und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern
   Gründung von Erzeugergemeinschaften und                  -                  -                  -
      -organisationen
   Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen  250 246,1  291 890,1  288 745,8
   Ökologischer/biologischer Landbau  133 559,1  163 746,6  184 908,8
   Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und  5 475,0  8 864,9  9 261,7
      der Wasserrahmenrichtlinie
   Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen  126 921,1  140 455,9  143 736,2
      spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete
   Tierschutz  4 882,5  8 839,6  19 369,4
   Waldumwelt- und Klimadienstleistungen und   242,7  1 076,2  1 476,7
      Erhaltung der Wälder
   Zusammenarbeit  1 496,0  6 694,0  14 312,0
   Risikomanagement                  -                  -                  -
   Leader - von der örtlichen Bevölkerung betriebene  15 352,6  70 276,8  120 710,2
      Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 
   Technische Hilfe  5 228,3  16 572,1  19 799,1

Q u e l l e : BMEL (813, 615).

Bereich

1000 € 1)

137. Ausgaben der EU zur Förderung der ländlichen Entwicklung
 in Deutschland

1) Zahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr. - 2) Die Maßnahmen sind gegenüber der Förderperiode 2007-2013
neu strukturiert worden.

3160700
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2018
Bund Länder Insgesamt 1)

Verbesserung der ländlichen Strukturen
Entwicklungskonzepte  0,61  0,40  1,01
Pläne Entwicklg. ländl. Gemeinden  1,03  0,68  1,71
Regionalmanagement  1,42  0,94  2,36
Dorferneuerung und -entwicklung  57,14  38,10  95,24
dem ländl. Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen  9,53  6,35  15,89
Neuordnung länd. Grundbesitzes und Gestaltung des ländl.

Raumes
Breitbandversorgung (ab 2008)  8,71  5,81  14,52
Kleinstunternehmen der Grundversorgung  5,76  3,84  9,59
Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen  10,78  7,18  17,96
Zusammen  146,48  97,65  244,13
Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen
Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)  27,69  18,46  46,15
Diversifizierung  1,90  1,27  3,17
Beratung  2,30  1,54  3,84
Zusammen  31,90  21,26  53,16
Verbesserung der Vermarktungsstruktur
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher  12,94  8,63  21,56

Erzeugnisse
Verarbeitung und Vermarktung der Fischwirtschaft  0,04  0,02  0,06
Zusammen  12,98  8,65  21,63
Markt- und standort-angepasste Landbewirtschaftung
Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung  42,65  28,43  71,08
Ökolandbau  67,93  45,29  113,22
Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen  1,26  0,84  2,10
nicht-produktiver investiver Naturschutz  12,25  8,17  20,41
Vertragsnaturschutz  1,06  0,71  1,76
Zusammen  125,14  83,43  208,57
Forsten  18,45  12,30  30,75
Gesundheit und Robustheit landw. Nutztiere  9,42  6,28  15,70
wasserwirtschaftliche Maßnahmen  26,65  17,76  44,41
Hochwasserschutz einschl. Neubau von Deichen  67,32  44,88  112,20
Benachteiligte Gebiete (Ausgleichzulage)  66,29  44,20  110,49
Küstenschutz (ohne Sonderrahmenplan)                             81,74  35,03  116,77
Sonderrahmenplan Küstenschutz                               25,00  10,71  35,71
Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz  58,05  38,70  96,75
Sonderrahmenplan Förderung der ländl. Entwicklung  7,04  4,69  11,73
Summe aller Maßnahmen  676,45  425,55 1 102,00

Qu e l l e: BMEL (121).

138. Finanzielle Aufwendungen des Bundes und der Länder   
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe   

"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"   
Mill. € (Ist-Beträge)

Bezeichnung der Maßnahme

 51,50  34,34  85,84

1) Länderanteil an den Ausgaben 40 v.H. bzw. 30 v.H beim Küstenschutz,  Bundesanteil 60 v.H. bzw. 70 v.H. beim 
Küstenschutz. 

3160200
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139. Marktordnungsausgaben der EU in Deutschland   
Mill. €

(Ist-Beträge)

Ausfuhrerstattungen Interventionen/Beihilfen/
Produktionserstattung Zusammen

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Getreide  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Reis  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Milch  0,0  0,0  96,0  40,8  96,0  40,8
Zucker  0,0  0,0  0,0  36,6  0,0  36,6
Fette  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Schweinefleisch  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Rindfleisch  0,1  31,9  0,0  0,0  0,1  31,9
Schaf- und
   Ziegenfleisch  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Obst und Gemüse  0,0  0,0  66,2  62,6  66,2  62,6
Rohtabak  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Wein  0,0  0,0  16,7  32,3  16,7  32,3
Fischereierzeugnisse  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Flachs und Hanf  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Eier und Geflügel  0,0  12,3  0,0  0,0  0,0  12,3
Hopfen  0,0  0,0  2,3  2,3  2,3  2,3
Saatgut  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Trockenfutter  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Anpassung an die 
   Marktentwicklung
(Betriebs- u. Flächenprämien)  0,0  0,0 4 749,3 4 954,2 4 749,3 4 954,2
Ländl. Entwicklung  0,0  0,0 - 0,1  0,0 - 0,1  0,0
Sonstiges  0,0  0,0  18,4  4,0  18,4  4,0
Insgesamt  0,1  44,2 4 948,8 5 132,8 4 948,9 5 177,0
   nachrichtlich:
Soll-Betrag 4 981,0 4 966,0

Q u e l l e: BMEL (121).

Marktordnung
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Betriebs-
inhaber 1)

Zahl d. Zahlungs-
ansprüche 2) 

Einheitswert 
der Zahlungs-

ansprüche 

Gesamtwert der 
Zahlungsansprüche 

Anzahl € €/ha €
Baden-Württemberg   42 595  1 424 829    170,96  243 588 843
Bayern   104 852  3 195 520    179,92  574 938 027
Berlin/Brandenburg   5 698  1 320 867    170,43  225 115 373
Hessen   20 475   792 148    169,44  134 221 581
Mecklenburg-Vorpommern   4 770  1 344 750    175,14  235 519 464
Niedersachsen/Bremen   47 581  2 646 301    180,88  478 662 970
Nordrhein-Westfalen   41 969  1 526 460    179,71  274 320 213
Rheinland-Pfalz   17 706   706 163    168,70  119 129 730
Saarland   1 377   79 049    168,71  13 336 434
Sachsen   7 425   901 504    179,55  161 865 079
Sachsen-Anhalt   4 334  1 159 320    179,44  208 028 311
Schleswig-Holstein/Hamburg   14 670  1 040 528    179,58  186 858 086
Thüringen   4 452   778 323    177,62  138 245 733
Deutschland   317 904  16 915 764    176,98 2 993 829 845

Q u e l l e: Meldungen der Länder, BMEL (617, 723).

140. Zahlungsansprüche im Rahmen der Basisprämienregelung für 2018

Region

3160810

1) Betriebsinhaber mit Betriebssitz in der jeweiligen Region. - 2) Für die betreffende Region zugewiesene Zahlungsansprüche
(auch an Betriebsinhaber mit Betriebssitz in anderen Regionen). - 3) kalkulatorischer Wert.

3)
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142. Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln insgesamt  

Erzeugnis 2005/
06

2006/
07

2007/
08

2008/
09

2009/
10

2010/
11

2011/
12

2012/
13

2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017/
18

  Nahrungsmittel
   mit Erzeugung aus
   Auslandsfutter 87 81 78 89 90 87 88 93 92 97 92 87 88

  Nahrungsmittel
   ohne Erzeugung aus
   Auslandsfutter 80 74 70 81 84 82 81 88 85 92 86 82 82

Q u e l l e: BLE (413).

Prozent 4010100

Anm.: Siehe Fußnoten Tabelle 143. Gewogen über Getreideeinheiten. Ab Wirtschaftsjahr 2000/01 mit aktuellem 
Getreideeinheitenschlüssel berechnet.

141. Versorgungsleistung der Landwirtschaft   
Ein Landwirt ernährt ... Menschen  

1960 1970 1980 1990 2005 1) 2009 2010 2)

In- und Auslandsfutter 18 32 57 92 128 135 132
Inlandsfutter 17 27 47 69 117 126 124

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3)

In- und Auslandsfutter 134 143 142 157 152 148 149
Inlandsfutter 124 135 130 148 143 139 140

Anmerkung: Daten aus Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, z. B. 2014 / 2014/15.
1) Ab 2003 geänderte Berechnungsgrundlage. - 2) ab 2010 Datengrundlage der Agrarstatistik geändert
3) Vorläufig.    Q u e l l e: BLE (413).

Unter Verwendung von

Unter Verwendung von

Früheres Bundesgebiet Deutschland

Deutschland

4010300

D. Ernährungswirtschaft
V o r b e m e r k u n g e n :  Die in den Abschnitten D.I bis D.X veröffentlichten Daten stammen 
überwiegend aus statistischen Arbeiten der BLE sowie weiterer Institutionen des BMEL-Geschäftsbereichs; 
im Abschnitt DXI wird zusätzlich auf Angaben des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen. Zu 
Letzterem siehe S. 206.

V e r s o r g u n g s b i l a n z e n  werden für die pflanzlichen Produkte nach Wirt schafts jahren und für 
die tierischen Produkte nach Kalenderjahren ausgewiesen. Soweit sich Angaben nicht auf das übliche 
Wirtschaftsjahr (Juli/Juni) oder Kalenderjahr beziehen, ist dies in den Tabellen oder Vorbemerkungen der 
Kapitel kenntlich gemacht, wie z. B. bei Obst, Gemüse und Wein.

Zum Themenbereich   L e b e n s m i t t e l s i c h e r h e i t    sind überwiegend Ergebnisse aus 
Kontrollen und Untersuchungen im Rahmen von Verwaltungsmaßnahmen zusammengestellt worden.

I. Nahrungsmittelverbrauch

Die Zeitreihen zum Je-Kopf-Verbrauch wurden nunmehr für den Zeitraum 1991 bis 2010 auf Basis einer 
mit den Daten des Zensus 2011 rückgerechneten Bevölkerungszeitreihe berechnet, um die zeitliche 
Vergleichbarkeit zu verbessern. 
Die Tabelle 142 weist insgesamt und nach Warengruppen gegliedert den   S e l b s t  v e r  s o r  g u n g s -
g r a d    aus. 
Für den in Tabelle 143 berechneten Selbstversorgungsgrad wurde der Getreide einheiten schlüssel verwandt.

Definitionen siehe Glossar.
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143. Selbstversorgungsgrad bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Prozent

a. Pflanzliche Erzeugnisse

2009/10 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Getreide
   Hart- u. Weichweizen  138   113   125   134   138   134   120   117  
   Roggen  107   95   109   91   97   95   93   98  
   zusammen  133   111   123   124   131   128   116   114  
   Sonstiges Getreide  100   89   101   87   97   96   92   97  
Insgesamt  117   100   112   107   115   113   105   107  
Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zucker
   Hülsenfrüchte  86   76   81   91   83   95   92       .
   Kartoffeln 2)  108   138   147   141   154   147   152   148  
   Zucker  138   146   131   108   142   99   123   153  
Gemüse, Obst (Marktanbau)
   Gemüse  38   37   39   36   38   35   37   38  
   Obst 3)  22   20   20   17   24   22   22   13  

b. Tierische Erzeugnisse, Öle und Fette
Erzeugnis 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Fleisch- und Fleischerzeugnisse
   Rind- und Kalbfleisch  117   109   108   110   104   102   98   98  
   Schweinefleisch  110   117   116   117   119   119   120   119  
   Schaf- und Ziegenfleisch  55   54   48   48   44   41   39   39  
   Pferdefleisch  131   112   102   93   97   94   86   86  
   Innereien  829  1 066  1 182  1 258  1 279  1 434  1 265   900  
   Geflügelfleisch  106   111   110   112   110   106   105   99  
   Sonstiges Fleisch  63   58   57   50   48   44   49   55  
     (Wild, Kaninchen)
Insgesamt  114   120   119   121   120   119   118   116  
Fische und Fischerzeugnisse
   (Fanggewicht)  21   19   22   22   25   23   25   27  
Milch und Milcherzeugnisse
   Frischmilcherzeugnisse 4)  123   123   121   119   120   120   117   116  
   Sahneerzeugnisse 5)  120   121   123   120   119   119   118   118  
   Kondensmilcherzeugnisse  192   213   231   364   253   249   384   494  
   Vollmilchpulver 6)  128   94   118   106   97   86   86   88  
   Magermilchpulver 7)  290   358   356   623   310   513   422   375  
   Käse 8)  126   127   128   127   125   121   125   126  
   Frischkäse  143   148   157   164   128   128   136   139  
Öle und Fette
   pflanzliche Öle und Fette  45   53   40   42   41   35   32   28  
   Butter 9)  98   100   103   106   104   103   100   100  
Eier und Eierzeugnisse  58   72   73   72   72   72   72   72  

Q u e l l e: BLE (413, 414, 532).

Erzeugnis

1) Vorläufig. - 2) Nur Nahrungsverbrauch. - 3) Ohne Zitrusfrüchte, Schalenobst und Trockenfrüchte. - 4) Konsummilch,
Buttermilch-, Sauermilch-, Kefir-, Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke, einschl. sonstige Konsummilch u.
Eigenverbrauch, Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe; einschl. Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u.
Milchmischgetränke aus Sahne hergestellt. - 5) Ohne aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 6) Einschl. Sahne-, Vollmilch-, Teilentrahmtes Milchpulver, Sonstige
Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze, Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze
beigegeben wurden, für Nahrungs- u. Futterzwecke. - 7) Einschl. Buttermilchpulver. - 8) Einschl. Schmelzkäse u.
Schmelzkäsezubereitungen. - 9) Einschl. Milchfetterzeugnisse und Milchstreichfetterzeugnisse in Butterwert (83 % Fettgehalt)
sowie Herstellung in landwirtschaftl. Betrieben.
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145. Verbrauch von Nahrungsmitteln
1 000 t

a. Pflanzliche Erzeugnisse
2009/ 

10
2010/ 

11
2011/ 

12
2012/ 

13
2013/ 

14
2014/ 

15
2015/ 

16
2016/ 

17
2017/ 
18 1)

Getreideerzeugnisse (Mehlwert)
  Hart- und Weichweizenmehl 5 430 5 794 5 724 5 382 5 198 5 183 5 340 5 660 5 596
  Roggenmehl  731  720  699  691  640  629  622  594  576
 zusammen 6 161 6 514 6 423 6 073 5 838 5 812 5 962 6 254 6 172
  Erzeugnisse aus
     sonstigem Getreide 2) 1 341 1 373 1 356  468  450  507  530  529  591
Insgesamt 7 502 7 887 7 778 6 541 6 288 6 319 6 492 6 783 6 763
Reis, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
  Reis insgesamt 3)  409  445  444  452  428  431  423  478  441
  Hülsenfrüchte  47  46  48  51  42  77  89  108        .
  Kartoffeln 4) 5 276 4 641 5 340 4 815 4 690 4 712 4 771 4 662 4 999
  Kartoffelstärke 5)  221  108  78  240  190  176  206  259  392
Zucker, Glukose, Isoglukose, Honig, Kakao
  Zucker einschl. Rübensaft 6)

     (Weißzuckerwert) 2 827 2 807 2 857 3 028 2 741 2 873 2 797 2 793 3 037
  Glukose  642  659  664  715  711  722  734  634  649
  Isoglukose  94  92  68  73  89  84  83  78  99
  Honig  77  93  85  81  88  83  90  82  97
  Kakaomasse  249  287  287  262  260  257  249  232  226
Gemüse, Obst (Marktanbau)
  Gemüse 7)8) 7 713 7 774 7 888 7 916 7 808 8 151 8 095 8 368 8 632
  Obst 7)8) 5 892 5 630 5 631 5 575 5 758 5 382 5 400 5 371 5 798
  Zitrusfrüchte 8)9) 3 950 3 250 3 051 2 891 2 675 2 889 2 998 2 833 2 752
  Schalenobst 9)  336  358  343  350  387  380  389  404  438
  Trockenobst 9)  112  122  114  115  120  114  117  124  128

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 149.

Erzeugnis

4010400

Tiefkühl-Erzeugnis 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Gemüse  477,0  474,0  476,1  488,1  495,0  503,6  507,3  501,1
Obst und Fruchtsäfte  68,1  68,9  66,2  67,0  71,4  73,5  79,1  73,8
Kartoffelerzeugnisse  422,2  426,7  422,0  411,2  425,7  430,4  437,7  445,8
Fleisch, Geflügel und Wild  417,1  403,1  415,3  416,0  422,7  431,1  450,0  445,6
Fisch und Fischprodukte  298,8  287,5  291,6  294,3  303,8  300,6  305,2  305,3
Milcherzeugnisse u. Süßspeisen   10,5  10,5  10,4  10,4  10,7  10,3  10,5  10,8
Fertiggerichte 2)  639,0  658,6  657,6  662,5  686,6  710,3  727,1  734,7
Pizza  283,6  288,8  297,0  301,9  319,1  327,6  338,5  343,1
Beilagen 3)  14,7  14,6  14,9  15,0  15,4  15,9  16,0  16,3
Backwaren 4)  680,3  685,2  715,4  749,1  791,8  828,5  858,8  892,3

Q u e l l e: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., BLE (414). 

144. Verbrauch von Tiefkühlkost  
1 000 t

Anm.: Absatz (einschl. aus Direkteinfuhren) an Lebensmittelhandel (inkl. Heimdienste) und an Großverbraucher
(Gastronomie, Kantinen, Anstalten etc.). Alle Kategorien einschl. Teilfertiggerichte.
1) Vorläufig. - 2) ohne Pizza - 3) Getreide und Mehlerzeugnisse. - 4) Einschl. Teige.

4010710
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Noch: 145. Verbrauch von Nahrungsmitteln
1 000 t

b. Tierische Erzeugnisse, Öle und Fette

Erzeugnis 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Fleisch und Fleischerzeugnisse (Schlachtgewicht) 10)

   Rind- und Kalbfleisch 1 045 1 066 1 056 1 075 1 133 1 170 1 202 1 169
   Schweinefleisch 4 481 4 319 4 312 4 338 4 278 4 191 4 135 4 103
   Schaf- und Ziegenfleisch  74  71  71  66  72  76  76  80
   Pferdefleisch  3  3  3  3  3  3  3  3
   Innereien  57  52  48  48  47  43  44  61
   Geflügelfleisch 1 533 1 528 1 565 1 581 1 637 1 713 1 723 1 838
   Sonstiges Fleisch  128  120  114  118  114  112  99  90
       (Wild, Kaninchen)
Insgesamt 7 320 7 160 7 169 7 230 7 284 7 309 7 282 7 344
Fische und Fischerzeugnisse
   (Fanggewicht) 1 286 1 178 1 089 1 166 1 108 1 184 1 159 1 141

Milch und Milcherzeugnisse
   Frischmilcherzeugnisse insges.11) 7 404 7 281 7 362 7 538 7 394 7 461 7 467 7 312
  dar. Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmisch-
         erzeugnisse u. -getränke 2 434 2 407 2 393 2 421 2 454 2 474 2 497 2 481
         Sahneerzeugnisse 12)  463  449  446  471  475  494  490  469
   Kondensmilcherzeugnisse  219  206  173  117  163  141  97  67
   Vollmilchpulver 13)  128  183  168  190  250  286  298  326
   Magermilchpulver 14)  93  91  94  61  140  89  102  112
   Ziegenmilch 15)  12  13  13  14  14  15  15  15
   Käse 16) 1 869 1 907 1 911 1 952 2 000 2 061 1 978 2 002
     dar. Frischkäse  549  554  536  518  658  638  582  573

Öle und Fette
   Tierische Fette (Reinfett) 17)  381  402  400  380  407  411  409  398
     dar. Butter (Produktgewicht) 18)  459  484  481  458  490  495  493  480
   Pflanzliche Fette (Reinfett) 1 239 1 229 1 330 1 385 1 389 1 544 1 553 1 469
             Margarine 19)  289  278  259  247  248  226  227  213
             Speisefette  34  38 .  .  .  .  .  .  
             Speiseöl 20)  916  913 1 071 1 138 1 142 1 318 1 326 1 256
      dar. in Produktgewicht
             Margarine 19)  416  410  382  363  361  331  338  321
Insgesamt (Reinfett) 21) 1 620 1 631 1 729 1 765 1 796 1 955 1 962 1 866
Eier und Eierzeugnisse
   (Schalengewicht) 1 076 1 078 1 109 1 120 1 151 1 178 1 171 1 201
   dgl. in Mill. St. 17 512 17 420 17 837 18 452 18 613 18 986 18 974 19 452

Q u e l l e: BLE (413, 414, 532).

1) Vorläufig. - 2) Ab WJ 2012/13 ohne Glukose und Isoglukose auf Getreidegrundlage in Mehlwert. - 3) Geschälter u.
geschliffener Reis. - 4) Ohne Stärke. - 5) Ab 2004/05 neue Berechnungsmethode. - 6) Ab WJ 2008/09 Berechnungszeitraum
Oktober - September. - 7) Einschl. nicht abgesetzter Mengen. - 8) Einschl. Verarbeitung u. Einfuhr von Erzeugnissen in
Frischgewicht. - 9) Ab WJ 2009/10 Berechnungszeitraum Juli-Juni. - 10) Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung,
Verluste. - 11) Konsummilch, Buttermilch-, Sahne Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u.
Milchmischgetränke, einschl. sonstige Konsummilch u. Eigenverbrauch; einschl. Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke aus Sahne hergestellt; ab 2010 bis 2014: einschl. Direktverkauf der
landwirtschaftl. Betriebe. - 12) Ohne aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse und
Milchmischgetränke. - 13) Einschl. Sahne-, Vollmilch-, Teilentrahmtes Milchpulver, Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne
Zusätze, Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden, für Nahrungs- u.
Futterzwecke. - 14) Einschl. Buttermilchpulver. - 15) Ab 2012 Berechnung auf Datengrundlage der Meldung zur
Milchanlieferung nach Marktordnungswarenmeldeverordnung u. Testbetriebsnetz; 2010 u. 2011 Rückrechnung auf dieser
Datengrundlage; Vergleichbarkeit mit Vorjahren eingeschränkt; bis 2009 Schätzung. - 16) Einschl. Schmelzkäse u.
Schmelzkäsezubereitungen. - 17) Bis einschließlich 2007 Schlachtfette und Butter. Ab 2008 ohne Schlachtfette. - 18) Einschl.
Milchfetterzeugnisse u. Milchstreichfetterzeugnisse mit tatsächl. Fettgehalt, bis 2014 Herstellung in landwirtschaftl. Betrieben.
- 19) Einschl. Streichfette. - 20) Bis 2012: einschl. von der Nahrungsmittelindustrie verwendeter Mengen, inkl. Fettanteile in
ausgeführten Verarbeitungsprodukten. - 21) Ab 2008 ohne Schlachtfette.

149Nahrungsmittelverbrauch

D



146. Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf
kg je Jahr

a. Pflanzliche Erzeugnisse

Erzeugnis
1960/ 
611)

1970/
711)

1980/
811)

1989/
901)

1990/
91

1995/
96

2000/
01

2005/
06

Getreideerzeugnisse (Mehlwert)
  Hart- und Weichweizenmehl 55,5 46,5 49,2 53,9 53,8 56,6 58,7 67,8
  Roggenmehl 21,8 15,3 14,0 12,0 12,5 10,8 9,6 8,9
 zusammen 77,3 61,8 63,2 65,9 66,3 67,4 68,3 76,7
   Erzeugnisse aus
     sonstigem Getreide 3) 2,5 4,2 4,6 8,2 6,6 7,2 7,7 13,5
Insgesamt 79,8 66,0 67,8 74,1 72,9 74,6 76,0 90,3
Reis, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
  Reis insgesamt 4) 1,5 1,6 2,0 2,7 2,4 2,5 4,0 4,0
  Hülsenfrüchte 1,5 1,1 1,0 0,6 1,1 0,9 1,2 0,6
  Kartoffeln 132,0 102,0 80,5 71,5 75,0 72,8 70,0 63,0
  Kartoffelstärke 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,8 1,5
Zucker, Glukose, Isoglukose, Honig, Kakao
  Zucker einschl. Rübensaft 
     (Weißzuckerwert) 30,3 34,3 35,6 34,3 35,1 32,6 35,3 35,9
  Glukose 5) 1,5 2,8 3,6 4,2 5,0 5,1 5,5 8,7
  Isoglukose 5)  .   .   .  0,7 0,6 1,1 0,8 0,9
   Honig 0,9 1,0 1,1 1,5 1,2 1,4 1,1 1,1
   Kakaomasse 1,7 2,1 2,2 2,4 2,4 1,7 2,6 3,1
Gemüse, Obst (Marktanbau)
   Gemüse 6) 7) 48,8 63,8 64,2 82,3 81,0 86,7 83,7 86,4
   Obst "Marktobstbau" 6)7)8) 81,4 93,0 84,0 89,3 60,8 64,7 75,2 78,6
   Zitrusfrüchte 7)9) 21,9 21,5 28,2 35,0 35,6 29,8 40,1 46,5
   Schalenfrüchte  .  2,1 2,8 3,7 3,8 3,5 3,9 3,5
   Trockenobst 1,9 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5 1,4 1,5

Erzeugnis 2010/
11

2011/
12

2012/
13

2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017/
182)

Getreideerzeugnisse (Mehlwert)
  Hart- und Weichweizenmehl 72,2 71,3 66,8 64,4 63,8 65,0 69,0 67,4
  Roggenmehl 9,0 8,7 8,6 7,9 7,7 7,6 7,2 7,0
 zusammen 81,2 80,0 75,4 72,3 71,5 72,6 76,2 74,4
   Erzeugnisse aus
     sonstigem Getreide 3) 17,1 16,8 5,8 5,6 6,2 6,4 6,4 7,3
Insgesamt 98,3 96,8 81,2 77,9 77,7 79,0 82,6 81,7
Reis, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
  Reis insgesamt 4) 5,4 5,3 5,5 5,4 5,3 5,1 5,8 5,3
  Hülsenfrüchte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 1,1 1,3  .  
  Kartoffeln 57,9  62,0  59,8  58,1  58,0  57,5 57,9 60,0
  Kartoffelstärke 10) 5,9  4,4  12,3  11,1  12,2  10,7 12,8 19,4
Zucker, Glukose, Isoglukose, Honig, Kakao 
  Zucker einschl. Rübensaft 11)

     (Weißzuckerwert) 34,3 35,6 37,6 33,9 35,4 33,8 33,7 34,8
  Glukose 5)  8,1  8,3  8,9  8,8  8,9  8,9 7,7 7,8
  Isoglukose 5) 1,1 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 1,2
   Honig 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2
   Kakaomasse 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7
Gemüse, Obst (Marktanbau)
   Gemüse 6)7) 96,9 98,2 98,3 96,7 100,4 98,5 101,4 104,3
   Obst "Marktobstbau" 6)7)8) 70,2 70,1 69,2 71,3 66,3 65,7 65,1 70,0
   Zitrusfrüchte 7)9)12) 40,5 38,0 35,9 33,1 35,6 36,5 34,3 33,2
   Schalenfrüchte 12) 4,5 4,3 4,3 4,8 4,7 4,7 4,9 5,3
   Trockenobst 12) 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5

Fußnoten siehe Seite 152. Fortsetzung Seite 151.

4010500
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Noch: 146. Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf
kg je Jahr

b. Tierische Erzeugnisse, Öle und Fette

Erzeugnis
1960/ 
611) 19701) 19801) 19901) 1990 1995 2000 2005

Fleisch und Fleischerzeugnisse (Schlachtgewicht) 13)

   Rind- und Kalbfleisch  19,5  24,0  23,1  22,1  22,1  16,7  14,1  12,2
   Schweinefleisch  30,2  38,6  58,2  57,6  60,1  55,1  54,7  54,8
   Schaf- und Ziegenfleisch 14)  0,3  0,2  0,9  1,1  1,0  1,1  1,2  1,1
   Pferdefleisch  0,3  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0
   Innereien  4,4  4,7  5,6  5,7  5,6  4,5  3,8  1,1
   Geflügelfleisch 4,4 8,4 9,9 12,4 11,7 13,4 16,2 17,7
   Sonstiges Fleisch
       (Wild, Kaninchen) 0,6 0,8 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4
Insgesamt 59,7 76,8 100,5 100,4 102,1 92,4 91,5 88,4
Fische und Fischerzeugnisse
   (Fanggewicht) 6,9  11,2  11,2  14,5  13,8  14,1  13,7  14,7
Milch und Milcherzeugnisse
   Frischmilcherzeugnisse 15)  112,7  93,8  84,5  91,2  91,5  91,0  89,9  86,1
      dar. Sauermilch- und
             Milchmischgetränke  .   .   .   .   .  22,1 26,5 30,2
   Sahneerzeugnisse 16)  .   3,5  5,0  7,7  6,7  7,5  7,8  6,0
   Kondensmilcherzeugnisse 6,8  7,7  6,3  5,4  5,3  5,4  5,1  4,5
   Vollmilchpulver 17)  0,8  1,5  1,5  1,7  1,5  1,3  1,7  0,5
   Magermilchpulver 18)  0,4  0,4  0,4  0,5  0,4  0,4  0,7  1,0
   Ziegenmilch 19)  2,9  0,3  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,3
   Käse 20)  4,5  10,0  13,7  18,5  17,3  19,8  21,2  21,8
    dar. Frischkäse 21)  2,5  4,5  6,0  8,2  7,7  .   9,6  7,5

Erzeugnis 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182)

Fleisch und Fleischerzeugnisse (Schlachtgewicht) 13)

   Rind- und Kalbfleisch  13,0  13,3  13,1  13,3  13,9  14,2  14,5  14,1
   Schweinefleisch  55,8  53,7  53,5  53,6  52,5  50,9  50,0  49,5
   Schaf- und Ziegenfleisch 14)  0,9  0,9  0,9  0,8  0,9  0,9  0,9  1,0
   Pferdefleisch  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
   Innereien  0,7  0,6  0,6  0,6  0,6  0,5  0,5  0,7
   Geflügelfleisch 19,1 19,0 19,4 19,5 20,1 20,8 20,9 22,2
   Sonstiges Fleisch
       (Wild, Kaninchen) 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1
Insgesamt 91,2 89,1 89,0 89,3 89,4 88,8 88,1 88,6
Fische und Fischerzeugnisse
   (Fanggewicht)  16,0  14,6  13,5  14,4  13,5  14,4  14,1  13,8
Milch und Milcherzeugnisse
   Frischmilcherzeugnisse 15)  92,2  90,6  91,4  93,1  90,8  90,6  90,3  88,2
      dar. Sauermilch- und
             Milchmischgetränke  30,3  29,9  29,7  29,9  30,1  30,0  30,2  29,9
            Sahneerzeugnisse 16)  5,8  5,6  5,5  5,8  5,8  6,0  5,9  5,7
   Kondensmilcherzeugnisse 22)  2,7  2,6  2,1  1,5  2,0  1,7  1,2  0,8
   Vollmilchpulver 17)  1,6  2,3  2,1  2,4  3,1  3,5  3,6  3,9
   Magermilchpulver 18)  1,2  1,1  1,2  0,7  1,7  1,1  1,2  1,3
   Ziegenmilch 19)  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2
   Käse 20)  23,9  23,7  23,7  24,1  24,6  25,0  23,9  24,2
    dar. Frischkäse 21)  6,8  6,9  6,7  6,4  8,1  7,8  7,0  6,9

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 152.
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Noch: 146. Verbrauch von Nahrungsmitteln je Kopf
kg je Jahr

Noch: b. Tierische Erzeugnisse, Öle und Fette

Erzeugnis
1960/ 
611) 19701) 19801) 19901) 1990 1995 2000 2005

Öle und Fette
   Tierische Fette (Reinfett) 23)  .   .   .  10,9 11,5 11,2 10,8 10,5
      dar. Butter (Produktgewicht) 24)  7,0  8,6  7,1 6,6  7,3 7,1 6,8 5,7
   Pflanzliche Fette (Reinfett)  .   .   .  14,5 14,5 17,2 18,9 15,9
      dar. in Produktgewicht
             Margarine 25)  10,7  8,9  8,4  7,9  8,3  7,1  6,7  .  
             Speisefette  1,0  1,4  1,8  1,2  1,2  0,8  0,9  .  
             Speiseöl 26)  3,0  4,4 5,6 7,0 6,6 10,7 13,2  .  
Insgesamt  25,2  26,4 26,4 25,5 26,0 28,4 29,7 26,4
Eier und Eierzeugnisse
   (Schalengewicht)  13,1  15,9  17,2  15,1  15,2  13,7  13,8  12,7
   dgl. in St  229  275  285  249  253  224  223  208

Erzeugnis 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182)

Öle und Fette
   Tierische Fette (Reinfett) 23)  4,7  5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,9 4,8
      dar. Butter (Produktgewicht) 24)  5,7  6,0 6,0 5,7 6,0 6,0 6,0 5,8
   Pflanzliche Fette (Reinfett)  15,4  15,3  16,5  17,1  17,1  18,7  18,7 17,7
             Margarine 25) 3,6 3,5 3,2 3,0 3,0  2,7  2,7  2,6
             Speisefette  0,4  0,5        .         .         .         .         .   .  
             Speiseöl 26)  11,4  11,4  13,3  14,1  14,0  16,0  16,0  15,1
      dar. in Produktgewicht
             Margarine 25) 5,2 5,1 4,7 4,5 4,4 4,0 4,1 3,9
Insgesamt (Reinfett) 27) 20,2 20,3 21,5 21,8 22,1 23,7 23,7 22,5
Eier und Eierzeugnisse
   (Schalengewicht)  13,4  13,4  13,8  13,8  14,1  14,3  14,2  14,5
   dgl. in St  218  217  221  228  228  231  230  235

Q u e l l e: BLE (413, 414, 532).

Anm.: Grundlage der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs im Kalenderjahr ist die Bevölkerung Deutschlands:
Bevölkerungszahlen seit 1991 nach dem Zensus 2011, 1991 bis 2010 als Jahresdurchschnitt, ab 2011 zum 30.06. eines Jahres.
1) Früheres Bundesgebiet. - 2) Vorläufig. - 3) ab 2012/13 ohne Glukose und Isoglukose auf Getreidegrundlage. - 4)
Geschälter und geschliffener Reis. - 5) Verbrauch in "Erzeugnisse aus sonstigem Getreide" bereits enthalten. - 6) Einschl.
nicht abgesetzter Mengen. - 7) Einschl. Verarbeitung und Einfuhr von Erzeugnissen in Frischgewicht. - 8) Bis 1990 Frischobst
insgesamt. - 9) Bis 1995 Südfrüchte insgesamt. - 10) Ab 2004/05 neue Berechnungsmethode. - 11) Ab WJ 2008/09
Berechnungszeitraum Oktober-September. - 12) Ab WJ 2009/10 Berechnungszeitraum Juli - Juni. - 13) Nahrungsverbrauch,
Futter, industrielle Verwertung, Verluste. Angaben zum menschlichen Verzehr siehe Tab.189. - 14) Bis 1980 nur
Schaffleisch. - 15) Konsummilch, Buttermilch-, Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke,
einschl. sonstige Konsummilch u. Eigenverbrauch, Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe; ab 2000: einschl. aus Sahne
hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 16) Ab 2000: Ohne aus Sahne
hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke. - 17) Ab 2000: Sahne-, Vollmilch-,
Teilentrahmtes Milchpulver, Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze, Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform,
denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden, für Nahrungs- u. Futterzwecke. - 18) Einschl. Buttermilchpulver. - 19)
Ab 2012 Berechnung auf Datengrundlage der Meldung zur Milchanlieferung nach Marktordnungswarenmeldeverordnung u.
Testbetriebsnetz; 2010 u. 2011 Rückrechnung auf dieser Datengrundlage; Vergleichbarkeit mit Vorjahren eingeschränkt; bis
2009 Schätzung. - 20) Einschl. Schmelzkäse u. Schmelzkäsezubereitungen. - 21) Bis 1965 nur Quark. - 22) Ab 2006
geänderte Berechnungsmethodik, Vergleichbarkeit eingeschränkt. - 23) Bis einschließlich 200 Schlachtfette und Butter. Ab
2010 ohne Schlachtfette. - 24) Einschl. Milchfetterzeugnisse u. Milchstreichfetterzeugnisse mit tatsächl. Fettgehalt sowie
Herstellung in landwirtschaftl. Betrieben. - 25) Enthält Butter- und Margarineerzeugnisse mit ihrem tatsächlichen Fettgehalt. -
26) Einschl. von der Ernährungsindustrie verwendeter Mengen, inklusive Fettanteile in ausgeführten Verarbeitungsprodukten.
- 27) Ab 2008 ohne Schlachtfette.
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147. Verbrauch ausgewählter Lebensmittel je Kopf
kg je Jahr

Erzeugnis 2010/
11

2011/
12

2012/
13

2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017/
18

Backwaren insgesamt  84,2  83,0  82,0  81,1  80,1  80,8  80,0  80,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Teigwaren 1)  8,1  8,0  8,1  8,0  8,0  7,9  7,7  7,9
Schokoladenwaren  9,3  9,8  9,7  10,1  9,6  9,8  9,5  9,1
darunter
  Schokoladenerzeugn.,Tafeln,
     Stangen, Riegel, gefüllt  2,2  2,2  2,3  2,5  2,5  2,7  2,6  2,6
  Schokoladenerzeugn.,Tafeln,
     Stangen, Riegel, ungefüllt  2,3  2,4  2,2  2,3  2,2  2,0  2,0  1,9
  Pralinen  1,2  1,3  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,6
Kakaohaltige Brotaufstriche  1,5  1,4  1,5  1,5  1,5 . . .
Zuckerwaren  5,8  5,9  5,8  5,7  5,7  5,5  5,7  5,5
darunter
  Gummibonbons u. Gelee-Erzeugnisse  3,1  3,2  3,0  2,9  2,9  3,0  3,1  3,0
  Hart- u.Weichkaramellen  1,1  1,1  1,1  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0
Feine Backwaren  7,5  7,6  7,0  7,2  7,2  7,2  7,4  7,9
darunter
  Leb- u. Honigkuchen u.ä. Waren  1,1  1,0  0,9  0,8  0,9  0,9  0,8  0,9
  Kekse u.ä. Kleingebäck, gesüßt, 
     Waffeln, mit Schokoüberzug  2,4  2,5  2,4  2,5  2,6  2,5  2,7  2,9
  Kekse u.ä. Kleingebäck, auch
      kakaohaltig  2,7  2,7  2,4  2,4  2,2  2,3  2,4  2,5
1) Ab 2012 beziehen sich die Angaben auf das Wirtschaftsjahr, deshalb nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.

4010600

Q u e l l e: Vereinigung Getreide-, Markt- und Ernährungsforschung, Verband der Teigwarenhersteller und 
Hartweizenmühlen e.V., Getreide-Nährmittel-Verband, Bundesverband der  deutschen Süßwarenindustrie, 

BLE (414).
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148. Durchschnittlicher Verzehr ausgewählter Lebensmittelgruppen
nach Geschlecht und Altersgruppen

g/Tag

22-50 Jahre 51-80 Jahre Insgesamt 22-50 Jahre 51-80 Jahre Insgesamt

Brot und Brötchen 105  114  110  160  151  156
Getreide/-erzeugnisse 83  47  66  88  59  74
Backwaren 66  60  63  65  66  66

Gemüse, Pilze und
   Hülsenfrüchte 143  141  142  136  138  137

Kartoffeln/Kartoffel-
   erzeugnisse 55  68  62  67  86  76
Obst/-erzeugnisse und
    Trockenobst 123  193  158  117  149  132
Fette und Öle 1) 19  22  21  28  31  30
davon:
  pflanzlich 8  8  8  14  13  14
  tierisch 11  14  12  13  17  15
Milch/-erzeugnisse,
   Käse und Quark 185  183  184  232  175  205
davon:
  Milch/-erzeugnisse 137  133  135  178  132  156
  Käse und Quark 48  50  49  54  43  49
Fleisch/-erzeugnisse
    und Wurstwaren 91  88  89  153  153  153
Fisch/-erzeugnisse und 
    Krusten-/Schalentiere 12  21  16  22  24  23

Süßwaren 52  52  52  59  58  58

Q u e l l e: MRI, BMEL (213, 723).

Lebensmittelgruppen
Frauen (n = 868) Männer (n = 640)

4010900

Anm.: Ergebnisse des Nationalen Ernährungsmonitorings, Befragungsjahr 2014.
1) Nicht enthalten: Fette und Öle aus Soßen.
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II. Lebensmittelsicherheit
149. Amtliche Futtermittelüberwachung 

a. Erfasste Betriebe und amtlich untersuchte Futtermittelproben

2015 2016 2017 2018

Insgesamt 16 722 16 223 15 929
dar. Hersteller/Händler 12 428 11 637 11 778
Primärproduzenten 1)  4 236 4 376 4 032

b. Einzelbestimmungen 2)

2015 2016 2018

Inhaltsstoffe (außer Wasser) 15 983 17 334 16 024 14 787 5,3 4,4 3,8  3,6
dar. Rohprotein 2 355 2 605 3 443  3) 2 391 5,3 5,1 3,2  3)  5,9
       Rohfett 2 033 2 263 2 037  3) 1 908 3,0 3,8 3,2  3)  2,9
       Rohfaser 1 726 1 813 17 632  3) 1 687 4,1 4,2 4,6  3)  4,5
       Mineralstoffe 4 231 5 505 5 082  3) 4 562 3,7 2,9 2,5  3)  1,8
Wasser 12 053 12 131 11 632 11 598 0,6 0,8 0,4  0,6
Energie 1 097 1 129 1 070  999 5,2 4,0 5,6  4,2
Futtermittelzusatzstoffe 17 266 18 629 17 634 17 550 5,5 6,1 5,1  5,6
 dar. Vitamine 4 349 4 610 3 895 4 095 7,7 9,1 7,9 10,5
         Spurenelemente 11 184 12 351 12 237 11 994 4,3 4,8 3,9  3,8

Unzulässige Stoffe 4) 40 426 50 768 56 654 46 093 0,1 0,2 0,1  0,1
         dar. verbotene Stoffe 5) 3 893 4 052 2 345 2 008 0,1 0,0 0,0  0,2
Unerwünschte Stoffe 56 124 58 033 55 155 58 477 0,2 0,2 0,2  0,2
dar. mit festgesetztem
         Höchstgehalt 42 561 43 655 42 992 45 002 0,3 0,2 0,3  0,3
dar. ohne festgesetzen
         Höchstgehalt 10 661  6) 11 140  6) 9 316  6) 10 629  6) 0,2 0,0 0,0  0,1
Verbotene Stoffe 7) 1 447 1 646 1 252 1 020 0,9 1,3 2,0  2,6
Kontrolle der Zusammen-
    setzung v. Futtermitteln  635  699  542  683 4,3 3,0 3,5  2,8
Mikrobiologische 
    Untersuchungen 1 365 1 255 1 083 1 033 5,6 5,5 3,9  4,9
Sonstige Futtermittel-
    kontrollen 2 899 2 835 3 114 3 441 1,9 1,9 1,3  2,7
Zusammen 146 295 164 459 164 160 155 681 1,0 1,5 1,2  1,3

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 156.

2017 2018
Zahl der Einzelbestimmungen

2017

Anzahl der erfassten Betriebe
2018

14 386 
 4 761
 9 112

11 607
4 064

2017

15 137 
 4 751
 9 576

Anzahl der untersuchten Proben

Beanstandungen in %

Gliederung

Merkmal
2015 2016

2015

16 154
  5 244
10 388

2016

15 269 
 4 883
 9 640

15 748

4500100
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Noch: 149. Amtliche Futtermittelüberwachung 
 c. Unerwünschte Stoffe

Anzahl der Beanstandungen
Bestimmungen in % 

2015 2016 2017 2018

Unerwünschte Stoffe mit
   festgesetztem Höchstgehalt 6) 42 561  6) 43 655 5) 42 992  6) 45 002  6) 0,3 0,2 0,3 0,3
darunter:

Aflatoxin B1 2 480 2 361 2 280 2 223 0,1 0,0 0,0 0,1
chlorierte Kohlenwasserstoffe 8) 10 133 10 732 9 457 10 292 0,1 0,0 0,0 0,0
Schwermetalle 9) 14 153 15 403 15 463 14 949 0,2 0,1 0,2 0,4
Dioxine 10)11) 4 809 4 826 5 047 5 323 0,7 0,5 0,7 1,0
Verschleppungen von 
   Kokzidiostatika 8 890 8 126 8 783 10 433 0,2 0,3 0,3 0,0

Unerwünschte Stoffe ohne 
 festgesetzten Höchstgehalt 6) 10 661 11 140 9 316 10 629 0,2 0,0 0,0 0,1
darunter:

PCB 12) 1 430 1 437 1 508 1 644 0,8 0,0 0,0 0,0
Mykotoxine (außer 8 773 8 319 7 254 8 292 0,1 0,0 0,0 0,0
   Aflatoxin B1) 

13)

Insgesamt 56 124 54 795 52 308 5) 55 631 0,2 0,1 0,2 0,2
Pflanzenschutzmittel
    in unbearbeiteten
    Futtermitteln 14) 53 259 64 971 73 445 81 501 0,0 0,0 0,0 0,0
Pflanzenschutzmittel
   in bearbeiteten
   Futtermitteln 15) 44 396 30 058 52 222 48 167 0,0 0,0 0,0 0,0

Stoffgruppe

Q u e l l e : BMEL (315).

2015 2016 2017 2018

Anm.: Die Ergebnisse der amtlichen Futtermittelüberwachung werden von den Ländern an das BVL gemeldet und in einer
Jahresstatistik zusammengefasst (vgl. www.bmel.bund.de/Futtermittel).
1) Primärproduzenten einschließlich Tierhalter. - 2) Ohne Einzelbestimmungen auf Rückstände an Pflanzenschutzmitteln. - 3)
Korrekturen. - 4) U.a.: Ehemals zugelassene bzw. für die jeweilige Tierart nicht zugelassene Zusatzstoffe. - 5) Verbotene
Stoffe nach Artikel 7, Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001. - 6) Ohne Proben
von Futtermittelzusatzstoffen oder Vormischungen. - 7) Verbotene Stoffe nach § 11 Futtermittelverordnung in Verbindung mit
Artikel 6, Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2009, z.B. Kot, Urin, fester Siedlungsmüll, mit Gerbstoffen behandelte
Häute einschließlich deren Abfälle oder Verpackungen und Verpackungsteile von Erzeugnissen der Agro-
Lebensmittelindustrie. - 8) Chlordan, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol, α- und β-HCH,
Gamma-HCH (Lindan). - 9) Blei, Quecksilber, Arsen, Cadmium. - 10) Dioxine oder Summe aus Dioxinen und
dioxinähnlichen PCB oder nicht dioxinähnliche PCB* (*ab 2015). - 11) Ab 2014 ohne Proben von Futtermittelzusatzstoffen
oder Vermischungen. - 12) 2015: dioxinähnliche PCB. - 13) Zearalenon, Desoxinivalenol, Ochratoxin A, Fumonisine,
Aflatoxine außer B1, T-2-Toxine, HT-2-Toxine und Ergotalkaloide. - 14) Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Hackfrüchte. -
15) Z. B. Mehle, Schrote, Öle, Trockenfutter, Trester.
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150. Qualität der deutschen Weizen- und Roggenernte
Einheit 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Winterweizen
Proben 1) Zahl 2 355 2 216 1 856 1 911 1 881 1 820 1 773 1 763
Proteingehalt % i.Tr. 13,1 13,4 12,2 12,7 12,6 13,0 12,9 12,7
Sedimentationswert ml  49  46  40  43  42  47  46  44
Erwartetes Backergebnis 2) ml/100g  692  694  656  671  667  690  685    596*
Klassifizierung des Winterweizens 3)  

Qualitätsweizen
(14%Prot., 35 Sed.) % 24,3 31,8 10,9 24,3 14,2 26,9 25,2 29,5
Weichweizen 
(11,5% Prot.,  22 Sed.) % 59,4 52,8 66,6 62,5 71,0 61,3 60,0 52,0
Weichweizen mit Abschlag 
(10,5% - < 11.5 Prot.,  22 Sed.) % 8,9 7,1 12,9 7,2 8,0 6,4 8,4 10,8
Weichweizen nicht interventionsfähig
( 10,5 % Prot., < 22 Sed.) % 7,4 8,3 9,6 6,0 6,8 5,4 6,4 7,7

Proben 4) Zahl 1 189 1 134 1 152 1 191 1 169 1 152 1 156 1 144
Mittelwert s  255  211  304  343  306  278  354  363
davon Anteil
unter 220 s % 32,7 54,1 11,0 3,7 14,2 23,9 1,6 1,1
220 bis 300 s % 29,3 15,2 23,5 11,1 20,8 31,4 8,9 8,3
über 300 s % 38,0 30,7 65,4 85,2 65,0 44,7 89,5 90,6

Roggen
Proben 4) Zahl  712  701  760  775  768  744  844  827
Amylogramm Maxima AE  420  890  880  845  765  615 1 445 1 390
davon Anteil

unter 400 AE % 56,0 24,8 7,1 8,2 23,0 30,2 0,2 0,9
400 bis 600 AE % 20,0 9,6 15,2 14,5 16,3 24,5 0,4 1,1
über 600 AE % 23,0 65,6 77,7 77,3 60,8 45,3 99,4 98,0

°C  66  72  68  68  67  66  72  74
davon Anteil

unter 63°C % 27,0 8,0 8,1 7,6 20,1 20,9 0,0 0,7
63 bis 69°C % 58,0 33,1 59,9 54,7 46,7 65,0 14,9 10,4
über 69°C % 15,0 58,9 32,0 37,7 33,2 14,1 85,1 88,9

Fallzahl (Mittelwert) s  135  248  235  219  202  159  262  277
davon Anteil

unter 120 s % 54,0 22,6 4,4 7,1 22,2 27,4 0,0 0,9
120 bis 180 s % 22,0 8,9 13,1 19,4 17,3 38,9 1,6 1,5
über 180 s % 24,0 68,5 82,5 73,5 60,5 33,7 98,4 97,6

Brotroggenanteil 5) % 46,0 76,0 92,9 89,6 75,1 69,0 100,0 99,0

Q u e l l e: MRI, BMEL (723).

Merkmal

Fallzahl

Temperatur des 
Verkleisterungsmaximum

Anm.: Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) anhand repräsentativer
Proben von erntefrischem und grob gereinigtem Getreide. Bundesdurchschnitt über die Erntemenge der Länder gewogen.
1) Aus Probeschnitten und Volldruschen. - 2) Berechnete Volumenausbeute nach dem Rapid-Mix-Test-Backversuch bei der
Mehltype 550 (*durch geänderte Berechnungsmethoden ist keine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren mehr gegeben). - 3)
Nach den Kriterien der früheren Getreide-Marktordnung (GMO). - 4) Nur aus Volldruschen. - 5) Bezogen auf das ehemalige
EU-Interventionskriterium einer Fallzahl von mindestens 120 s.

4500200
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151. Beanstandungen bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Gliederung Einheit 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Rinder 2)

Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 3 881,5 3 388,0 3 432,8 3 590,3 3 604,2 3 658,0
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  32,4  26,0  27,8  24,6  26,7  27,1

Kälber
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St  418,8  341,7  325,6  -   -   -  
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  1,4  0,7  0,7  -   -   -  

Schweine
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 41 907,4 45 042,9 46 661,7 48 672,3 48 694,7 50 276,2
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  105,0  98,2 110,4 115,3 113,1 114,8

Schafe und Ziegen
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 1 038,8 1 126,0 1 131,4 1 124,0  953,9  939,3
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  0,7  1,8 1,3 0,9 1,1 4,8

Pferde
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St  16,6  10,0  9,6  9,5  8,2  9,1
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gliederung Einheit 2010 2012 2014 2016 2017 2018

Rinder 2)

Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 3 701,3 3 205,1 3 207,2 3 226,7 3 133,5 3 106,8
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  26,5  25,8  26,3  27,1  25,4  26,5

Kälber
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St  -   331,1  318,4  337,2  329,0  321,7
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  -   0,5  0,7  0,8  0,6  0,6

Schweine
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 53 192,5 53 905,9 54 578,7 54 870,0 53 256,9 53 727,6
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  121,5  128,5 125 148,1 122,4 126,5

Schafe und Ziegen
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 1 002,8  988,4  950,3  953,5  931,3 1 019,8
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  1,0  1,0 8,8 0,9 0,9 0,9

Pferde
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St  9,5  11,8  8,8 8,3 7,3 6,7
     ganze Tierkörper untauglich 1 000 St  0,1  0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (314).

4500300

Daten der Schlachttier- und Fleischuntersuchungsstatistik. Weiterführende Angebote auf www.destatis.de. 
1) Nur Schlachttiere inländischer Herkunft. - 2) Von 2007 bis 2011 einschl. Kälber.
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152. Gründe für die Beanstandung
ganzer Tierkörper bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Stück 1)

2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rinder 2)

Tuberkulose  7  5  3  26  7  4  2  5
Salmonellose  33  12  17 3 8 18 10 8
Cysticercose  55  135  115 91 52 98 66 66
BSE  27  -   -   -   -   -   -   -  

Kälber
Tuberkulose -  -   -   3  -   -   -   -  
Salmonellose  1  -   -   -   -   -   -   -  
Cysticercose -  -   -   -   -   -   -   2

Schweine
Salmonellose  97  28 13 17 17 17 19 10
Rotlauf 1 211 1 144 1 130 1 289  878  720 1 105  857
Cysticercose  6  12  1  39  10 39 6 8

Schafe und Ziegen
Salmonellose -  -   -   -   -   -   -   -  
Cysticercose  38  35 11 3 638 3 366  44  24  50

Daten der Schlachttier- und Fleischuntersuchungsstatistik. Weiterführende Angebote auf www.destatis.de.
1) Nur Schlachttiere inländischer Herkunft. - 2) Ab 2007 bis 2011 einschl. Kälber.

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (314).

Beanstandungsgrund
4500400

153. Beanstandungen bei der Schlachtgeflügel- und 
Geflügelfleischuntersuchung

Gliederung Einheit 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Masthühner 
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 593 377 628 517 614 400 578 589 579 379 598 167
Tötungen (genussuntauglich) 1 000 St  146  214  79  8  92  50
Untersuchtes Geflügelfleisch 1)

  insges. t  925 156  999 782 1 066 715  954 721 1 028 621 1 032 888
   dar. Geflügelfleisch untauglich 2) t 12 173 11 208 11 623 12 786 16 499 17 376

Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 25 331 24 980 23 106 23 429 23 288 24 445
Tötungen (genussuntauglich) 1 000 St  0  0  0  0  0  0
Untersuchtes Geflügelfleisch 1)

  insges. t  37 046  37 484  37 106  35 444  34 766  34 962
   dar. Geflügelfleisch untauglich 2) t 1 835 1 434 1 503 1 410 1 552 2 019

Enten
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 25 137 20 149 19 429 18 672 16 157 16 930
Tötungen (genussuntauglich) 1 000 St  -   0  0  0  0  0
Untersuchtes Geflügelfleisch 1)

  insges. t 41 995 47 012 28 766 28 413 23 216 23 738
   dar. Geflügelfleisch untauglich 2) t 1 258 1 687 1 286 1 135  798  964

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 160.

Suppenhühner

4500450
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Noch: 153. Beanstandungen bei der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung

Gliederung Einheit 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Gänse
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St  511  542  563  608  594  631
Tötungen (genussuntauglich) 1 000 St  -  0  0  0  0  0
Untersuchtes Geflügelfleisch 1)

  insges. t 2 253 2 305 3 205 2 591 2 673 3 123
   dar. Geflügelfleisch untauglich 2) t  7  6  12  14  14  11

Puten
Untersuchte Tiere insgesamt 1) 1 000 St 32 405 32 437 30 382 29 854 28 222 35 855
Tötungen (genussuntauglich) 1 000 St  5  0  0  0  0  0
Untersuchtes Geflügelfleisch 1)

  insges. t 449 823 503 964 496 576 499 576 483 660 496 848
   dar. Geflügelfleisch untauglich 2) t 5 117 5 607 4 324 5 321 5 879 5 529

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (314).

Daten der Schlachttier- und Fleischuntersuchungsstatistik. Weiterführende Angebote auf www.destatis.de.
1) Nur Schlachttiere inländischer Herkunft; ab 2004 Änderung des Erhebungsverfahrens. - 2) Ohne Teilschäden.
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b. Ergebnisse der im Labor untersuchten amtlichen Proben in 2018

darunter Proben mit Verstößen 1)

Zahl %

Milch, Milchprodukte  31 177  1 487   154   87  2 144   544  4 416 12,3
Eier, Eiprodukte  10 540   115   129   15   788   367  1 414 11,5
Fleisch, Wild, Geflügel, 
   Erzeugnisse daraus  62 782  2 652   496   898  6 620   687  11 353 15,7
Fische, Krusten-, Schalen-,
   Weichtiere und deren
   Erzeugnisse  17 188   509   235   139  1 444   203  2 530 12,8
Fette, Öle  8 290   2   373   57   833   316  1 581 15,8
Suppen, Brühen, Saucen  11 810   299   35   95  1 359   93  1 881 13,8
Getreide, Backwaren  31 642   755   435   216  3 446   352  5 204 14,6
Obst, Gemüse  33 256   354   662   204  1 403   197  2 820 7,3
Kräuter, Gewürze  7 475   29   59   60   950   38  1 136 13,9
Alkoholfreie Getränke  17 265   208   175   97  1 692   443  2 615 13,2
Wein  16 110   0   17   428  1 094   205  1 744 9,3
Alkoholische Getränke
   ohne Wein  11 535   186   94   103  1 800   293  2 476 18,3
Eis, Desserts  17 113   914   67   46  1 130   171  2 328 12,5
Schokolade, Kakao, kakaoh.
   Erzeugnisse, Kaffee, Tee  10 121   11   76   50   953   86  1 176 10,2
Zuckerwaren  10 794   16   70   54  1 965   282  2 387 19,0
Nüsse, Nusserzeugnisse,
   Knabberwaren  6 534   42   206   50   383   39   720 9,7
Fertiggerichte  13 576   406   115   115  1 471   121  2 228 14,4
Lebensmittel f. besondere
   Ernährungsformen  9 184   14   78   38  2 021   500  2 651 23,1
Zusatzstoffe  1 791   4   0   18   249   20   291 15,1
Gegenstände, Materialien
   mit Lebensmittelkontakt  8 647   15   97   484   628   12  1 236 13,3
Andere  28 957  1 201   189   113   676   335  2 514 7,1
Insgesamt  366 986  9 123  3 745  3 392  33 108  5 561  54 929 13,0

Q u e l l e: BVL, BMEL (312, 723).

Andere

Proben 
mit Ver-
stößen 

zus.

Anteil 
Proben 

mit Ver-
stößen2)

Produktgruppe
Proben 
insges.

Mikrobio-
logische 

Verunreini-
gungen

Andere 
Verunreini-

gungen

Zusammen-
setzung

Kennzeich-
nung/ Auf-
machung

Anm.: Berichterstattung gemäß Art. 44 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in
Verbindung mit § 22 AVV Rahmenüberwachung nach den Meldungen der Länder. Die Kontrollen werden risikoorientiert
durchgeführt, so dass die Ergebnisse nicht statistisch repräsentativ sind.
1) ab 2017 nicht mit Vorjahren vergleichbar - 2) Doppelnennungen möglich. - 3) Anteil der Proben mit Verstößen an allen
Proben.

154. Amtliche Lebensmittelüberwachung   
a. Betriebe insgesamt und kontrollierte Betriebe 

Einheit 2013 2014 2015 2016 20171) 2018

1 000  1 214  1 209  1 217  1 219  1 217  1 214
1 000   537   540   532   519   505   505

     dgl. Anteil an den Betrieben insgesamt % 44,2 44,7 43,7 42,6 41,5 41,6
  dar. Zahl der Betriebe mit Verstößen 1 000   137   138   134   120   69   64
    dgl. Anteil an den Betrieben insgesamt % 11,3 11,4 11,0 9,8 5,6 5,3
    dgl. Anteil an den kontrollierten Betrieben % 25,5 25,5 25,1 23,0 13,6 12,6

1 000   869   877   854   852   780   801
Durchschnittliche Kontrollfrequenz 
  je kontrolliertem Betrieb Zahl 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6

Gliederung

Zahl der Betriebe insgesamt
  dar. Zahl der kontrollierten Betriebe 

Zahl der Kontrollbesuche

4500650
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155. Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans

2015 2016 2017 2018
N2) P3) in % N2) P3) in % N2) P3) in % N2) P3) in %

Rinder 14 808 1,1 14 715 1,1 14 686 1,0 14 252 0,6
Schweine 30 283 0,5 30 983 0,6 30 098 0,5 29 996 0,3
Schafe/Ziegen  529 3,2  633 3,3  495 3,6  460 2,8
Pferde  104 2,9  123 2,4  112 1,8  133 4,5
Kaninchen  39 0,0  36 5,6  33 0,0  32 6,3
Wild  209 31,1  209 30,6  169 34,9  195 4,6
Geflügel 9 006 0,1 8 795 0,0 9 063 0,1 9 281 0,1
Aquakulturen  343 2,3  338 0,9  250 0,4  244 0,8
Milch 2 008 0,2 2 111 0,2 2 134 0,1 2 114 0,3
Eier  817 0,7  831 0,4 1 153 0,4 1 239 0,3
Honig  171 4,7  188 11,7  182 1,1  192 8,9

Rückstandsuntersuchungen auf 

N2) P3) in % N2) P3) in % N2) P3) in % N2) P3) in %

2017
Rinder 10 385 0,1 3 168 0,0 5 252 0,2 1 264 9,7
Schweine 22 034 0,0 10 182 0,1 13 002 0,0 3 415 4,1
Schafe/Ziegen  293 0,0  195 0,5  214 0,5  78 20,5
Pferde  64 0,0  22 0,0  60 0,0  19 10,5
Kaninchen  18 0,0  9 0,0  16 0,0  7 0,0
Wild  36 0,0  18 0,0  70 0,0  112 52,7
Geflügel 7 375 0,0 2 656 0,0 4 448 0,0 1 034 0,5
Aquakulturen  87 0,0  41 2,4  73 0,0  250 0,0
Milch 1 611 0,0 1 612 0,0 1 736 0,1  387 0,0
Eier  213 0,0  169 0,0  690 0,0  759 0,5
Honig  87 1,2  115 0,0  128 0,0  154 0,7

2018
Rinder 10 129 0,0 3 178 0,1 5 226 0,2 1 251 5,4
Schweine 22 069 0,0 10 088 0,0 12 834 0,0 3 432 2,5
Schafe/Ziegen  278 0,0  204 0,5  243 0,0  68 17,7
Pferde  81 0,0  35 0,0  86 3,5  25 12,0
Kaninchen  15 0,0  5 0,0  18 0,0  7 28,6
Wild  50 0,0  24 0,0  79 0,0  126 7,1
Geflügel 7 451 0,0 2 737 0,0 4 874 0,0  962 0,5
Aquakulturen  101 0,0  55 0,0  78 0,0  235 0,9
Milch 1 601 0,0 1 602 0,0 1 750 0,2  391 0,5
Eier  777 0,0  704 0,0 1 033 0,1  583 0,5
Honig  79 0,0  118 0,0  137 0,0  160 10,6

Q u e l l e : BVL, BMEL (326).

Rückstandsuntersuchungen insgesamt1)

Tierart           
Erzeugnis

Tierart           
Erzeugnis

verbotene Stoffe bei 
Lebensmittel 

liefernden Tieren

antibakteriell 
wirksame Stoffe (z.B. 

Antibiotika)

sonstige 
Tierarzneimittel

andere Stoffe und 
Umwelt-            

kontaminanten

Anm.: Der Nationale Rückstandskontrollplan ist ein Programm, das seit 1989 in der EU nach einheitlichen Leitlinien
durchgeführt wird. Er zielt darauf ab, die Anwendung von Stoffen, die bei Lebensmittel liefernden Tieren verboten oder nicht
zugelassen sind, aufzudecken und den fachgerechten Umgang mit zugelassenen Tierarzneimitteln zu kontrollieren. Außerdem
wird die Belastung mit verschiedenen Umweltkontaminanten erfasst. Die Überwachung erfolgt durch die Länder zielorientiert
bereits beim Landwirt und im Schlachthof bzw. in der ersten Produktionsstufe. Der Rückstandskontrollplan ist somit nicht auf
die Erzielung statistisch repräsentativer Daten ausgerichtet.
1) Die Summe der Untersuchungen nach Stoffgruppen entspricht nicht der Zahl der insgesamt getesteten Tiere oder
Erzeugnisse, da z.T. mehrere Untersuchungen an einem Tier bzw. Erzeugnis vorgenommen wurden. - 2) N = Zahl der
untersuchten Tiere oder Erzeugnisse. - 3) P = Anteil der Tiere oder Erzeugnisse mit nicht vorschriftsmäßigen
Rückstandsbefunden an der Gesamtzahl der untersuchten Tiere oder Erzeugnisse.
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III. Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
V o r b e m e r k u n g e n : Die Angaben beziehen sich für die drei Fruchtarten  EU-einheitlich auf das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni. 
Der überwiegende Anteil der Angaben über die Getreide-, Stärke- und Futtermittelwirtschaft wird auf der 
Basis der Markt ordnungswaren-Meldeverordnung vom 24. November 1999 (BGBl. I S. 2286), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2018 (BGBl. I S. 192) geändert wurde, erhoben.
Von der Abgabe der Meldungen beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2000/01 ganz befreit sind Mühlen mit 
einer jährlichen Vermah lung von weniger als 500 t sowie Lohn- und Umtauschmühlen, Mischfutterbetriebe 
bis zu 500 t Misch futter herstellung und Handelsunternehmen bis zu 500 t Getreide- und Futter mittelabgang. 
Ab dem Wirtschaftsjahr 2012/13 gelten höhere Erfassungsgrenzen. 
Die Daten zum Außenhandel enthalten neben Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln auch die Erzeugnisse, 
die aus diesen hergestellt werden (z. B. Mehl, Backwaren, Teigwaren, Getreide- und Kartoffelstärke, 
Glukose und Isoglukose, Kartoffelchips) und die bei der Bilanzierung berücksichtigt werden. Stärke 
und Stärkederivate (Glukose und Isoglukose), die zu Nahrungszwecken hergestellt wurden, sind dem 
Nahrungsmittelverbrauch zugerechnet. 
Zum industriellen Verbrauch gehören bei Getreide und Kartoffeln die Herstellung von technischer Stärke 
und Alkohol sowie die energetische Nutzung (z. B. Biogas, Bioalkohol) und bei Getreide zusätzlich die 
Braumalzherstellung. Da zum Beispiel Alkohol sowohl zu Energie- als auch zu Nahrungs zwecken genutzt 
werden kann, können die einzelnen Untergliederungen in der Summe von der insgesamt ausgewiesenen 
„Industriellen Verwertung“ abweichen.

1 000 t

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19
Ernte 24 482 20 264 2 737 2 201  619  620
Vorräte am
-  30. Juni  591  589  58  50  48  39
   in % der Ernte
   des Vorjahres  2  3  2  2  8  6
-  31. Dezember 8 766 6 976  512  431  234  240
   in % der Ernte
   des Berichtsjahres  36  34  19  20  38  39

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19
Ernte 10 853 9 584 45 557 37 948 11 720 8 921
Vorräte am
-  30. Juni  398  373 1 602 1 432 . .
   in % der Ernte
   des Vorjahres  4  4  4  4 . .
-  31. Dezember 3 028 2 600 15 000 12 108 4 229 2 728
   in % der Ernte
   des Berichtsjahres  28  27  33  32  36  31

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

 Gerste Getreide 1) Kartoffeln 2)3)

Gliederung

156. Vorräte an Getreide und Kartoffeln in der Landwirtschaft   

Gliederung
Weizen Roggen und 

Wintermenggetreide
Hafer und 

Sommermenggetreide

Anm.: Ohne Stadtstaaten.
1) Einschließlich Körnermais und Corn-Cob-Mix. - 2) Einschließlich konservierter Mengen. - 3) Die Vorräte an Kartoffeln
werden nur einmal jährlich Ende Dezember des Berichtsjahres erhoben.
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157. Versorgung mit Weichweizen
1 000 t

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugungsbilanz
22 352 24 966 27 711 26 462 24 329 24 311 20 125

 715  752  707  891 1 332  447  591
 752  707  891 1 332  447  591  589
 775  900  865 1 260 1 024 1 032  802

4 483 5 420 5 992 5 656 5 256 5 385 4 265
 254  300  318  311  263  248  250

2 796 3 681 4 111 3 716 3 284 3 430 2 601
 447  499  554  529  487  486  403
 980  935 1 003 1 095 1 216 1 216 1 006

 5  5  5  5  5  5  5

Verwendbare Erzeugung 2) 

Anfangsbestand 
Endbestand
Zugang vom Markt
Eigenverbrauch 3) 

Saatgut
Futter
Verluste
Energie
Nahrung direkt 
Verkäufe 18 608 20 492 22 400 21 626 20 982 19 815 16 664
   in % der Erzeugung 83,3 82,1 80,8 81,7 86,2 81,5 82,8 

Marktbilanz
Verkäufe der Landw. 18 608 20 492 22 400 21 626 20 982 19 815 16 664
Anfangsbestand 2 906 3 042 2 758 2 987 3 770 3 202 3 316
Endbestand 3 042 2 758 2 987 3 770 3 196 3 316 2 933
Einfuhr 4 445 5 653 6 377 5 909 6 246 4 430 4 634
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert 1 069 1 066 1 048 1 173 1 178 1 170 1 122
Ausfuhr 9 897 13 290 14 645 12 247 12 763 8 724 7 494
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert 2 514 2 643 2 751 2 926 3 039 2 778 2 417
Verkauf an Landwirtschaft  775  900  865 1 260 1 024 1 032  802
Inlandsverwendung
   über den Markt 12 245  12 239  13 038 13 246 14 015 14 376 13 384
Saatgut  245  269  261  253  277  266  262
Futter 4 408 4 484 4 901 4 836 5 196 5 404 4 434
Verluste  245  245  261  265  280  288  268
Industrielle Verwertung 1 113 1 313 1 335 1 445 1 186 1 471 1 268
Energie  543  607  722  843 1 114 1 052  714
Nahrung 5 691 5 436 5 559 5 604 5 961 5 894 6 439

Gesamtbilanz
Verwendbare Erzeugung 22 352 24 966 27 711 26 462 24 329 24 311 20 125
Anfangsbestand 3 621 3 794 3 465 3 878 5 102 3 649 3 906
Endbestand 3 794 3 465 3 878 5 102 3 644 3 906 3 522
Einfuhr 4 445 5 653 6 377 5 909 6 246 4 430 4 634
Ausfuhr 9 897 13 290 14 645 12 247 12 763 8 724 7 494
Inlandsverwendung
   insgesamt 16 728  17 659  19 030 18 901 19 271 19 760 17 649
Saatgut  498  569  579  563  541  514  512
Futter 7 205 8 165 9 012 8 552 8 481 8 834 7 035
Verluste  692  744  815  794  767  774  670
Industrielle Verwertung 1 113 1 313 1 335 1 445 1 186 1 471 1 268
            darunter tech. Stärke  898 1 045 1 091 1 120  866 1 152  848
Energie 1 524 1 542 1 725 1 938 2 330 2 268 1 720
            darunter Bioethanol  298  373  471  569 1 114 1 052  714
Nahrungsverbrauch
   in Getreidewert 5 696 5 441 5 564 5 609 5 966 5 899 6 444
      dgl. kg je Kopf 70,7 67,4 68,5 68,3 72,3 71,3 77,6 
   Ausbeute in % 80,2 81,1 80,7 80,2 81,5 80,9 82,3 
   in Mehlwert 4 566 4 412 4 491 4 500 4 862 4 775 5 302
      dgl. kg je Kopf 56,7 54,6 55,3 54,8 58,9 57,7 63,9 
Selbstversorgungsgrad in %  134   141  146 140 126 123 114 

Q u e l l e: BLE (413).

Anmerkung: Berechnung der Verluste ab 2012/13 geändert.
1) Vorläufig. - 2) Verwendbare Erzeugung = Ernte. - 3) Ab 2011/12 einschließlich der Zukäufe vom Markt.
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158. Versorgung mit Hart- und Weichweizen zusammen
1 000 t

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugungsbilanz
22 409 25 019 27 785 26 550 24 464 24 482 20 264

 715  752  707  891 1 332  447  591
 752  707  891 1 332  447  591  589
 821  914  868 1 262 1 025 1 034  806

4 529 5 435 5 999 5 670 5 266 5 452 4 333
 254  301  319  312  265  249  251

2 841 3 694 4 116 3 727 3 290 3 493 2 666
 448  500  556  531  489  490  405
 980  935 1 003 1 095 1 216 1 216 1 006

 5  5  5  5  5  5  5

Verwendbare Erzeugung 2) 

Anfangsbestand 
Endbestand
Zugang vom Markt
Eigenverbrauch 3) 

Saatgut
Futter
Verluste
Energie
Nahrung direkt 
Verkäufe 18 664 20 543 22 470 21 701 21 108 19 921 16 738
   in % der Erzeugung 83,3 82,1 80,9 81,7 86,3 81,4 82,6 

Marktbilanz
18 664 20 543 22 470 21 701 21 108 19 921 16 738

2 999 3 123 2 813 3 042 3 858 3 311 3 412
3 123 2 813 3 042 3 777 3 305 3 412 3 035
5 677 6 822 7 574 7 070 7 446 5 637 5 924
1 867 1 855 1 861 2 043 2 040 2 071 2 025

10 064 13 466 14 843 12 439 12 982 8 949 7 702
2 654 2 791 2 923 3 108 3 236 2 985 2 616

 821  914  868 1 262 1 025 1 034  806

13 333 13 294 14 104 14 335 15 099 15 472 14 530
 246  271  263  257  282  271  267

4 416 4 487 4 910 4 840 5 201 5 407 4 527
 267  266  282  287  302  309  291 

1 113 1 313 1 335 1 445 1 186 1 471 1 268 
 543  607  722  843 1 114 1 052  714

6 748 6 465 6 591 6 665 7 015 6 962 7 464
Gesamtbilanz

22 409 25 019 27 785 26 550 24 464 24 482 20 264
3 714 3 875 3 520 3 933 5 190 3 758 4 003
3 875 3 520 3 933 5 109 3 752 4 003 3 624
5 677 6 822 7 574 7 070 7 446 5 637 5 924

10 064 13 466 14 843 12 439 12 982 8 949 7 702

17 862 18 729 20 103 20 005 20 365 20 925 18 864
 500  571  583  568  546  520  518

7 257 8 182 9 026 8 567 8 491 8 899 7 192
 715  766  838  818  791  799  696

Verkäufe der Landw. 
Anfangsbestand
Endbestand
Einfuhr
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert 
Ausfuhr
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert 
Verkauf an Landwirtschaft
Inlandsverwendung
   über den Markt
Saatgut
Futter
Verluste
Industrielle Verwertung
Energie
Nahrung

Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand
Endbestand
Einfuhr
Ausfuhr

Inlandsverwendung
   insgesamt
Saatgut
Futter
Verluste
Industrielle Verwertung 1 113 1 313 1 335 1 445 1 186 1 471 1 268

technische Stärke  898 1 045 1 091 1 120  866 1 152  848
Energie 1 524 1 542 1 725 1 938 2 330 2 268 1 720
            darunter Bioethanol  298  373  471  569 1 114 1 052  714
Nahrungsverbrauch
   in Getreidewert 6 753 6 470 6 596 6 670 7 020 6 967 7 469 
      dgl. kg je Kopf 83,9 80,1 81,2 81,2 85,1 84,2 90,0 
   Ausbeute in % 80,0 80,3 80,1 79,9 80,6 80,3 81,7 
   in Mehlwert 5 382 5 198 5 282 5 328 5 660 5 596 6 099 
      dgl. kg je Kopf 66,8 64,4 65,0 64,8 68,6 67,6 73,5 
Selbstversorgungsgrad in % 125 134 138 133 120 117 107 

Q u e l l e: BLE (413).

4020300

Anmerkung: Berechnung der Verluste ab 2012/13 geändert.
1) Vorläufig. - 2) Verwendbare Erzeugung = Ernte. - 3) Ab 2011/12 einschließlich der Zukäufe vom Markt.
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159. Versorgung mit Gerste
1 000 t

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Erzeugungsbilanz
Verwendbare Erzeugung 2) 10 391 10 344 11 563 11 630 10 731 10 853 9 584
Anfangsbestand  485  499  503  630  584  295  398
Endbestand  499  503  630  584  295  398  373
Zugang vom Markt  824  806  795  843  981  889  831
Eigenverbrauch 3) 4 503 4 756 5 159 4 953 5 116 4 435 4 839
Saatgut  99  110  102  100  98  105  107
Futter 3 799 4 053 4 392 4 140 4 268 3 570 4 062
Verluste  208  207  231  233  215  217  192
Energie  397  386  434  480  537  543  479
Nahrung direkt  0  0  0  0  0  0  0
Verkäufe 6 699 6 390 7 072 7 566 6 884 7 205 5 600
   in %  der Erzeugung 64,5 61,8 61,2 65,1 64,2 66,4 58,4 

Marktbilanz
Verkäufe der Landw. 6 699 6 390 7 072 7 566 6 884 7 205 5 600
Anfangsbestand 1 185 1 191 1 094 1 400 1 479 1 146 1 449
Endbestand 1 191 1 094 1 400 1 479 1 143 1 449 1 426
Einfuhr 1 707 1 759 1 831 1 754 1 555 1 609 1 690
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert  339  338  319  329  299  312  362
Ausfuhr 2 771 2 613 3 209 3 803 3 319 3 000 2 108
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert  653  705  766  862  805  871  868
Verkauf an Landwirtschaft  824  806  795  843  981  889  831
Inlandsverwendung
   über den Markt 4 804 4 826 4 594 4 595 4 475 4 621 4 375
Saatgut  144  137  148  147  147  156  160
Futter 2 217 2 111 2 185 2 177 2 427 2 373 2 181
Verluste  96  97  92  92  90  92  87
Industrielle Verwertung 2 045 2 297 1 822 1 843 1 600 1 637 1 737
Energie  280  171  327  316  195  343  188
Nahrung  23  13  20  20  17  20  21

Gesamtbilanz
Verwendbare Erzeugung 10 391 10 344 11 563 11 630 10 731 10 853 9 584
Anfangsbestand 1 670 1 690 1 597 2 029 2 064 1 441 1 848
Endbestand 1 690 1 597 2 029 2 064 1 439 1 848 1 800
Einfuhr 1 707 1 759 1 831 1 747 1 555 1 609 1 690
Ausfuhr 2 771 2 613 3 209 3 803 3 319 3 000 2 108
Inlandsverwendung
   insgesamt 9 307 9 582 9 753 9 548 9 592 9 056 9 214
Saatgut  243  247  250  247  244  261  267
Futter 6 015 6 164 6 577 6 318 6 694 5 943 6 243
Verluste  304  303  323  325  304  309  279
Industrielle Verwertung 2 045 2 297 1 822 1 843 1 600 1 637 1 737
            darunter Braumalz 2 045 2 231 1 816 1 836 1 591 1 628 1 674
Energie  677  557  761  796  732  885  667
            darunter Bioethanol  181  187  219  196  195  343  188
Nahrungsverbrauch
   in Getreidewert  23  13  20  20  17  20  21 
      dgl. kg je Kopf 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
   Ausbeute in % 71,4 85,6 73,1 78,8 65,4 65,4 65,4 
   in Mehlwert  17  11  15  16  11  13  13 
      dgl. kg je Kopf 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Selbstversorgungsgrad in % 112 108 119 122 112 120 104 

Q u e l l e: BLE (413).

4020500

Anmerkung: Berechnung der Verluste ab 2012/13 geändert.
1) Vorläufig. - 2) Verwendbare Erzeugung = Ernte. - 3) Ab 2011/12 einschließlich der Zukäufe vom Markt.

166 D. Ernährungswirtschaft



160. Versorgung mit Mais
1 000 t

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugungsbilanz
5 515 4 387 5 142 3 973 4 018 4 548 3 344

 666  734  506  657  475  263  384
 734  506  657  475  263  384  293
 413  457  421  457  507  539  684

2 639 3 412 3 339 2 721 3 030 3 017 3 021
 0  0  0  0  0  0  0

2 318 3 161 3 043 2 478 2 749 2 699 2 787
 110  88  103  79  80  91  67
 211  164  193  164  201  227  167

 0  0  0  0  0  0  0

Verwendbare Erzeugung 2) 

Anfangsbestand 
Endbestand
Zugang vom Markt
Eigenverbrauch 3) 

Saatgut
Futter
Verluste
Energie
Nahrung direkt 
Verkäufe 3 221 1 659 2 073 1 892 1 706 1 948 1 100
   in %  der Erzeugung 58,4 37,8 40,3 47,6 42,5 42,8 32,9 

Marktbilanz
Verkäufe der Landw. 3 221 1 659 2 073 1 892 1 706 1 948 1 100
Anfangsbestand  619  662  449  405  532  528  668
Endbestand  662  449  405  532  528  668  683
Einfuhr 2 581 3 626 3 052 2 938 2 926 3 180 5 218
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert  477  488  582  619  448  460  463
Ausfuhr 1 496 1 065 1 034  832  863  894  651
   dar. Erzeugnisse in Getreidewert  393  399  414  422  386  376  352
Verkauf an Landwirtschaft  413  457  421  457  507  539  684
Inlandsverwendung
   über den Markt 3 850 3 977 3 714 3 413 3 267 3 555 4 967
Saatgut  61  62  62  62  61  61  61
Futter 2 774 2 577 2 497 2 253 2 199 2 446 3 606
Verluste  77  80  74  68  65  71  99
Industrielle Verwertung  204  578  543  557  399  271  345
Energie  270  362  224  214  229  325  427
Nahrung  464  319  315  258  314  379  429

Gesamtbilanz
Verwendbare Erzeugung 5 515 4 387 5 142 3 973 4 018 4 548 3 344
Anfangsbestand 1 286 1 396  955 1 063 1 007  790 1 052
Endbestand 1 396  955 1 063 1 007  790 1 052  976
Einfuhr 2 581 3 626 3 052 2 938 2 926 3 180 5 218
Ausfuhr 1 496 1 065 1 034  832  863  894  651
Inlandsverwendung
   insgesamt 6 489 7 389 7 053 6 134 6 298 6 572 7 988
Saatgut  61  62  62  62  61  61  61
Futter 5 092 5 737 5 540 4 730 4 948 5 145 6 393
Verluste  187  167  177  148  146  162  166
Industrielle Verwertung  204  578  543  557  399  271  345

technische Stärke  199  543  515  533  382  254  254
Energie  481  526  416  378  429  553  594
            darunter Bioethanol  218  321  175  173  229  325  427
Nahrungsverbrauch
   in Getreidewert 4)  464  319  315  258  314  379  429 
      dgl. kg je Kopf 5,8 3,9 3,9 3,1 3,8 4,6 5,2 
   Ausbeute in (%) 71,4 78,0 76,8 77,4 79,0 79,0 79,0
   in Mehlwert  331  249 241,6  200  248  300  339 
      dgl. kg je Kopf 4,1 3,1 3,0 2,4 3,0 3,6 4,1 
Selbstversorgungsgrad in % 85 59 73 65 64 69 42 

Q u e l l e: BLE (413).

4020700

Anmerkung: Berechnung der Verluste ab 2012/13 geändert.
1) Vorläufig. - 2) Verwendbare Erzeugung = Ernte. - 3) Ab 2011/12 einschließlich der Zukäufe vom Markt. - 4) Ab WJ
2012/13 sind Glukose und Isoglukose aus Mais nicht im Nahrungsverbrauch Mais enthalten, sondern sind in der Glukosebilanz
ausgewiesen.
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161. Versorgung mit Getreide insgesamt
1 000 t

Bilanzposten 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugungsbilanz
41 921 45 400 47 759 52 013 48 869 45 365 45 557 37 948

1 794 2 104 2 345 2 042 2 604 2 704 1 158 1 602
2 104 2 345 2 042 2 604 2 704 1 158 1 602 1 432
2 293 2 426 2 763 2 521 3 016 2 981 2 870 2 719

15 132 14 795 17 791 18 789 16 778 16 729 15 546 14 666
 493  395  444  459  448  385  376  380

12 365 11 782 14 600 15 330 13 330 13 167 11 981 11 628
 838  908  955 1 040  977  907  911  759

1 427 1 703 1 784 1 952 2 015 2 261 2 269 1 890
 8  8  8  8  8  8  8  8

Verwendbare Erzeugung 2) 

Anfangsbestand 
Endbestand
Zugang vom Markt
Eigenverbrauch 3) 

Saatgut
Futter 
Verluste
Energie
Nahrung direkt 
Verkäufe 28 771 32 790 33 035 35 183 35 006 33 163 32 437 26 172
   in %  der Erzeugung 68,6 72,2 69,2 67,6 71,6 73,1 71,2 69,0 

Marktbilanz
Verkäufe der Landw. 28 771 32 790 33 035 35 183 35 006 33 163 32 437 26 172
Anfangsbestand 5 756 5 489 5 956 5 169 5 757 6 680 5 659 6 348
Endbestand 5 489 5 956 5 169 5 757 6 680 5 649 6 348 5 849
Einfuhr 12 580 10 945 13 895 14 095 13 109 13 094 11 817 14 375
  dar. Erzeugnisse in Getreidewert 4 017 2 744 2 755 2 845 3 082 2 893 2 964 3 002
Ausfuhr 12 717 15 193 18 115 19 781 17 808 17 887 13 549 11 285
  dar. Erzeugnisse in Getreidewert 4 122 4 000 4 223 4 471 4 764 4 830 4 654 4 287
Verkauf an Landwirtschaft 2 293 2 426 2 763 2 521 3 016 2 981 2 870 2 719
Inlandsverwendung
  über den Markt 26 608 25 649 26 838 26 387 26 464 26 421 27 147 27 043
Saatgut  582  562  581  573  560  588  583  592
Futter 11 194 11 466 11 666 11 695 11 292 11 439 11 667 11 682
Verluste  256  512  537  528  529  528  543  541
Industrielle Verwertung 2 945 3 389 4 359 3 771 3 894 3 237 3 433 3 509
Energie 1 778 1 541 2 009 2 016 2 245 2 212 2 496 1 800
Nahrung 9 854 8 179 7 802 7 917 8 057 8 416 8 425 8 918

Verwendbare Erzeugung 41 921 45 400 47 759 52 013 48 869 45 365 45 557 37 948
Anfangsbestand 7 550 7 593 8 301 7 210 8 361 9 385 6 817 7 950
Endbestand 7 593 8 301 7 210 8 361 9 385 6 807 7 950 7 280
Einfuhr 12 580 10 945 13 895 14 095 13 109 13 094 11 817 14 375
Ausfuhr 12 717 15 193 18 115 19 781 17 808 17 887 13 549 11 285
Inlandsverwendung
  insgesamt 41 741 40 444 44 630 45 176 43 243 43 150 42 692 41 708
Saatgut 1 076  957 1 025 1 032 1 008  973  959  972
Futter 23 559 23 247 26 266 27 024 24 621 24 605 23 648 23 311
Verluste 1 094 1 420 1 492 1 568 1 507 1 436 1 454 1 300
Industrielle Verwertung 2 945 3 389 4 359 3 771 3 894 3 237 3 433 3 509
            darunter Braumalz 1 975 2 189 2 404 1 992 2 025 1 248 1 406 1 102
Energie 3 205 3 244 3 793 3 968 4 261 4 474 4 765 3 691
            darunter Bioethanol 1 421 1 115 1 563 1 496 1 742 2 212 2 496 1 800
Nahrungsverbrauch
  in Getreidewert 9 862 8 187 7 810 7 925 8 065 8 424 8 433 8 926 
     dgl. kg je Kopf 122,8 101,7 96,7 97,6 98,1 102,1 101,9 107,5 
  Ausbeute in % 78,9 79,9 80,5 79,7 80,5 80,5 80,2 81,3 
  in Mehlwert 7 778 6 539 6 288 6 319 6 492 6 784 6 763 7 255 
     dgl. kg je Kopf 96,8 81,2 77,9 77,8 79,0 82,2 81,7 87,4 
Selbstversorgungsgrad in % 100 112 107 115 113 105 107 91 

Q u e l l e: BLE (413).

Gesamtbilanz

Anmerkung: Berechnung der Verluste ab 2012/13 geändert.
1) Vorläufig. - 2) Verwendbare Erzeugung = Ernte. - 3) Ab 2011/12 einschließlich der Zukäufe vom Markt.
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Verbrauch für 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

 Nahrung 10 097 8 187 7 810 7 925 8 065 8 424 8 433 8 926
 Industrie 3) 5 846 6 633 8 152 7 739 8 154 7 711 8 198 7 199
 Futter 25 205 23 527 26 266 27 024 24 621 24 605 23 648 23 311
Zusammen 41 147 38 347 42 228 42 688 40 841 40 741 40 279 39 436
   davon in %
     Nahrung 24,5 21,4 18,5 18,6 19,7 20,7 18,6 19,7
     Industrie 14,2 17,3 19,3 18,1 20,0 18,9 18,1 20,0
     Futter 61,3 61,4 62,2 63,3 60,3 60,4 63,3 60,3,

 Weizen
   Nahrung 39,4 40,3 37,0 34,3 35,9 33,2 34,3 35,9
   Industrie 11,1 15,7 16,3 16,2 18,2 19,6 16,2 18,2
   Futter 49,4 44,0 46,7 49,5 45,9 47,2 49,5 45,9
 Roggen
   Nahrung 27,1 22,9 14,3 18,5 19,8 20,5 18,5 19,8
   Industrie 18,4 10,8 19,5 17,6 19,7 17,2 17,6 19,7
   Futter 54,5 66,2 66,2 64,0 60,5 62,3 64,0 60,5
 Sonstiges Getreide
   Nahrung 9,9 3,6 3,2 3,7 3,7 6,5 3,7 3,7
   Industrie 16,5 19,9 21,9 20,0 21,8 19,3 20,0 21,8
   Futter 73,6 76,5 74,9 76,2 74,5 74,2 76,2 74,5

Q u e l l e: BLE (413).

162. Getreideverbrauch für Nahrung, Industrie und Futter

Getreide insgesamt in 1 000 t 2)

Anteile bei den einzelnen Getreidearten in %

Anmerkung: Ab Wirtschaftsjahr 2012/13 geänderte Datengrundlage
1) Vorläufig. - 2) In Getreidewert. - 3) Industielle und energetische Nutzung zusammen.

4021600

163. Versorgung mit Mehl
1 000 t

2016/17 2017/18 2018/191) 2016/17 2017/18 2018/191) 2016/17 2017/18 2018/191)

Herstellung in 
Handelsmühlen 6 341 6 340 6 292  694  684  644 7 035 7 024 6 936
Anfangsbestand  102  101  97  17  16  20  119  116  117
Endbestand  101  97  126  16  20  20  116  117  146
Einfuhr 2)  83  76  85  1  2  2  85  78  88
Ausfuhr 2)  869  901  901  33  36  37  902  936  938

Verbrauch 5 557 5 519 5 448  664  646  609 6 221 6 165 6 057
dgl. kg je Kopf 67,1 66,7 65,6 8,0 7,8 7,3 75,1 74,5 73,0

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten
Weichweizenmehl

(einschl. Grieß u. Dunst)
Roggenmehl Mehl insgesamt

4021700

1) Vorläufig. - 2) Ohne Außenhandel mit Backwaren.
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164. Verarbeitung von Getreide und anderen Komponenten
zu Mischfutter

Getreideart bzw.
andere Komponenten

     Mengen in 1 000 t
Weizen 4 304,6 4 467,5 4 777,8 4 673,4 5 194,8 5 402,2 4 432,6
Roggen 1 164,4 1 561,5 1 070,7 1 064,1  845,6  695,2  705,5
Gerste 2 157,1 2 075,7 2 175,5 2 156,5 2 427,0 2 372,5 2 180,7
Hafer  35,7  36,0  33,2  31,3  43,7  86,0  71,4
Mais 2 725,3 2 637,9 2 501,5 2 226,3 2 291,0 2 443,9 3 603,4
Triticale  718,6  891,6  971,6  891,3  722,2  658,0  574,8
Getreide insgesamt 11 105,7 11 670,1 11 530,3 11 042,9 11 524,2 11 657,8 11 568,5
Futtererbsen  20,2  15,9  17,1  40,0  29,7  38,0  131,5
Ackerbohnen  12,4  9,6  14,1  38,1  44,2  45,8  36,6
Sonst. Hülsenfrüchte, Ölsaaten 2)  4,7  3,5  6,2  10,1  15,7  23,0  21,1
     Hülsenfrüchte insgesamt  37,3  29,3  37,4  88,3  89,6  106,8  189,1
Mühlennachprodukte 1 204,8 1 383,9 1 467,4 1 470,8 1 594,1 1 664,6 1 616,0
Ölkuchen insgesamt 6 097,9 6 449,1 6 668,2 6 647,0 6 328,7 6 171,5 6 021,9
Kleberfutter  272,7  313,6  380,8  395,0  472,6  471,3  448,2
Zitrus-, Obsttrester  25,2  20,2  15,1  17,6  16,2  15,1  13,7
Melasse, Rübenschnitzel  745,3  635,2  644,9  630,8  581,7  577,0  622,2
Sonstige Produkte der Getreidebe- und -verarbeitung,
  Fischmehl, Maniokprodukte  193,0  239,7  252,9  210,8  220,3  239,1  225,8

Meldepflichtige Rohstoffe
  insgesamt 19 682,0 20 741,2 20 996,9 20 503,1 20 827,4 20 903,2 20 705,3

    Anteil im Mischfutter in %
Getreide 48,0 49,2 48,7 47,1 48,1 48,5 48,5
Hülsenfrüchte insgesamt 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8
Mühlennachprodukte 5,3 5,8 6,1 6,3 6,7 6,9 6,8
Ölkuchen insgesamt 26,8 27,2 27,5 28,4 26,4 25,7 25,3
Kleberfutter 1,2 1,3 1,6 1,7 2,0 2,0 1,9
Zitrus-, Obsttrester 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Melasse, Rübenschnitzel 3,3 2,7 2,7 3,5 2,4 2,4 2,6
Sonstige Produkte der Getreidebe- und -verarbeitung,
  Fischmehl, Maniokprodukte 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9
Meldepflichtige Rohstoffe
  insgesamt 85,0 87,3 88,8 88,3 86,9 87,0 86,8

        

Q u e l l e: BLE (413).

2018/191)2013/14 2014/152012/13 2015/16 2016/17 2017/18

4022300

Anm.: Siehe Vorbemerkungen auf Seite 161.
1) Vorläufig. - 2) Ab 2012/13 nur sonstige Hülsenfrüchte.
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165. Anzahl der Mischfutterhersteller und Mischfutterherstellung   
nach Betriebsgrößenklassen und Tierarten   

Betriebe mit ... bis unter ... t Mischfutterherstellung
     <

10 000
   10 000 -

50 000
   50 000 -   
100 000

  100 000 -
200 000

  200 000 - 
300 000

300 000 
und mehr

2014/15
Anzahl der Betriebe 103 88 40 42 24 17 314 

Pferde   19,2   89,4   25,0   53,2   16,9   32,6   236,2
Kälber   12,8   133,7   29,9   43,9   53,0   36,9   310,1
Rinder   86,6   692,9   888,7  1 806,9  1 874,3  1 297,3  6 646,7
Schweine   136,9   846,0  1 381,4  2 311,1  2 425,3  2 576,7  9 677,2
Mastgeflügel   2,0   129,9   275,1   641,1  1 159,0  1 917,3  4 124,5
Nutzgeflügel   21,7   194,0   181,0   981,5   469,1   449,5  2 296,8
Sonst. Mischfutter   17,9   135,0   18,9   73,1   42,4   78,3   365,6

Zusammen   297,1  2 220,8  2 800,0  5 910,8  6 040,0  6 388,5  23 657,2
Getreideanteil

in 1 000 t   160,7   968,9  1 365,2  2 814,2  2 735,7  3 485,5  11 530,3
in %   54,1   43,6   48,8   47,6   45,3   54,6   48,7 

2015/16
Anzahl der Betriebe 98 96 39 40 26 15 314 

Pferde .    98,9 .    45,3   31,4 .    239,5
Kälber   13,0   136,7   21,3   39,5   51,0   34,7   296,5
Rinder   94,7   799,8  1 004,8  1 581,2  2 091,4  1 143,5  6 715,3
Schweine   129,0   947,9  1 307,2  2 230,0  2 676,8  2 223,3  9 514,2
Mastgeflügel .    150,8 .    737,2  1 029,1 .   4 046,9
Nutzgeflügel   21,2   246,8   257,0   910,0   495,8   407,7  2 338,4
Sonst. Mischfutter .    136,0 .    70,3   43,4 .    349,0

Zusammen   298,3  2 516,9  2 861,6  5 613,5  6 418,8  5 790,5  23 499,6
Getreideanteil

in 1 000 t   142,8  1 021,6  1 364,2  2 663,0  2 903,4  3 026,1  11 121,2
in %   47,9   40,6   47,7   47,4   45,2   52,3   47,3 

2016/17
Anzahl der Betriebe 86 102 38 43 23 17 309 

Pferde   19,3   100,4   30,8   39,5   30,8   29,3   250,1
Kälber   12,5   96,2   40,7   65,1   53,3   34,0   301,8
Rinder   110,4   939,1   799,1  1 840,4  1 908,8  1 219,0  6 816,7
Schweine   114,4  1 046,9  1 421,5  2 235,0  2 586,5  2 304,1  9 708,5
Mastgeflügel   1,8   110,6   275,6   782,1   769,1  2 197,9  4 137,1
Nutzgeflügel   22,7   215,0   253,6   905,5   425,8   526,4  2 348,9
Sonst. Mischfutter   19,0   132,1   8,9   133,1   40,0   74,3   407,4

Zusammen   299,9  2 640,3  2 830,1  6 000,9  5 814,4  6 384,8  23 970,4
Getreideanteil

in 1 000 t   141,6  1 001,2  1 428,9  2 836,2  2 677,8  3 438,5  11 524,2
in %   47,2   37,9   50,5   47,3   46,1   53,9   48,1 

2017/18
Anzahl der Betriebe 90 97 35 44 20 18 304 

Pferde   19,5   102,1 .   37,1   11,9 .   230,0
Kälber   13,4   115,0   50,0   46,0   49,7   30,7   303,9
Rinder   99,0   923,5   824,1  2 066,4  1 681,6  1 394,8  7 001,3
Schweine   115,7  1 037,3  1 169,1  2 479,9  2 136,5  2 712,5  9 677,7
Mastgeflügel   1,9   84,3   305,8   858,9   901,7  2 009,0  4 161,4
Nutzgeflügel   21,6   272,9   224,8   928,3   278,8   551,0  2 273,7
Sonst. Mischfutter   21,9   103,9 .   94,8   40,5 .   388,9

Zusammen   293,0  2 639,0  2 659,5  6 511,3  5 100,8  6 796,7  24 036,8
Getreideanteil

in 1 000 t   151,7  1 000,2  1 297,2  3 168,2  2 371,2  3 669,2  11 657,8
in %   51,8   37,9   48,8   48,7   46,5   54,0   48,5 

Q u e l l e: BLE (413).

Herstellung von Mischfutter in 1 000 t nach Nutzungsarten

Herstellung von Mischfutter in 1 000 t nach Nutzungsarten

Gliederung Insgesamt

Herstellung von Mischfutter in 1 000 t nach Nutzungsarten

Herstellung von Mischfutter in 1 000 t nach Nutzungsarten

4022200

Anm.: Siehe Vorbemerkungen auf Seite 163. Seit dem WJ 2012/13 gilt eine Grenze zur Meldepflicht von 1 000 t
Mischfutterherstellung je Jahr. Betriebe mit einer Mischfutterherstellung unter 1 000 t jährlich sind ebenfalls enthalten, soweit
sie aufgrund anderer Erhebungsmerkmale meldepflichtig sind.
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166. Herstellung von Mischfutter
1 000 t

Nutzungsart 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Pferde  247,4  242,3  236,2  238,6  250,1  230,0  232,8 
Kälber  299,3  313,4  310,1  295,0  301,7  303,9  306,0 
Rinder ( ohne Kälber ) 6 374,0 6 792,5 6 646,7 6 663,3 6 816,7 7 001,3 7 066,4 
Schweine 9 714,8 9 739,3 9 677,2 9 494,1 9 708,5 9 677,7 9 487,7 
Geflügel 6 167,8 6 329,0 6 421,3 6 383,4 6 486,0 6 435,1 6 368,7 
Sonstiges Mischfutter  350,4  351,6  365,6  346,5  407,4  388,9  382,0 
Insgesamt 23 153,7 23 768,1 23 657,2 23 420,8 23 970,4 24 036,8 23 843,5 

Anteil am Mischfutter in %
Pferde 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Kälber 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Rinder ( ohne Kälber ) 27,5 28,6 28,1 28,5 28,4 29,2 29,6 
Schweine 42,0 41,0 40,9 40,5 40,5 40,1 39,8 
Geflügel 26,6 26,6 27,1 27,3 27,1 26,9 26,7 
Sonstiges Mischfutter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,6 

Anm.: Mischfutter einschl. Mineralfutter. Siehe Vorbemerkungen auf Seite 163.
1) Vorläufig. Q u e l l e: BLE (413).

4022400

Bilanzposten 2010/11 2012/131) 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/192)

Verwendbare Erzeugung  253    232    220    284    424    481    529    373   
Anfangsbestand   30    31    16    41    27    43    32    105   
Endbestand   22    16    41    27    43    32    105    60   
Einfuhr   274    269    279    267    256    269    342    450   
Ausfuhr  68    79    73    87    119    139    96    139   
Inlandsverwendung  
   insgesamt  468    437    402    478    545    621    702    729   
Saatgut  27    17    15    31    33    33   / /
Futter i. d. Landw. direkt  86    138    152    191    230    284   / /
Futter über den Markt  60    39    29    38    88    90   / /
Marktverluste  6    6    5    7    9    12   / /
Nahrungsverbrauch  288    238    201    211    185    203   / /
  dgl. kg je Kopf 3,6  3,0  2,5  2,6  2,3  2,5  / /
Selbstversorgungsgrad
   in % 54 53 55 59 78 77 75 51

Q u e l l e: BLE (413).

167. Versorgung mit Hülsenfrüchten   
1 000 t

Anm.: Korrigierte Zeitreihen für Außenhandel, Inlandsverwendung und Nahrungsverbrauch
Hülsenfrüchte für alle Verwendungen, einschl. Futterhülsenfrüchte: Ackerbohnen, Futtererbsen, Lupinen, sonstige ohne
Sojabohnen. Verbrauch von Ölkuchen aus Sojabohnen siehe Tabelle 3090900 Versorgung mit Ölkuchen.
1) Geänderte Erfassungsgrundlage. - 2) Vorläufig.

4022600
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168. Versorgung mit Kartoffeln
1 000 t

2004/05 2010/11 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 1)

Erzeugung 13 044 10 143 9 670 11 607 10 370 10 772 11 720 8 921
Schwund  683  831  578 1 068  954 1 097 1 432  366
Verwendbare Erzeugung 2) 12 360 9 556 9 092 10 795 9 644 9 869 10 499 8 778
Anfangsbestand   0  0  0  0  0  0  0  0
Endbestand   0  0  0  0  0  0  0  0
Eigenverbrauch 1 860  478  273  324  386  395  420  176
   Saatgut  571  293  148  92  115  125  127  114
   Futter 1 169  90  50  158  196  202  232  5
   Nahrung direkt  120  96  74  74  74  68  61  56
Verkäufe 10 500 9 078 8 819 10 471 9 259 9 475 10 079 8 603

Verkäufe 10 500 9 078 8 819 10 471 9 259 9 475 10 079 8 603
Einfuhr 3) 1 453 1 850 2 139 1 739 1 889 2 018 2 101 2 454
Ausfuhr 3) 2 520 4 641 4 862 5 166 5 139 5 390 5 516 4 891
Inlandsverwendung
   über den Markt 4) 9 432 6 428 6 182 6 686 6 187 6 102 6 665 6 166
Saatgut  69  304  406  462  346  375  380  439
Futter  0  0  0  0  136  133  163  114
Verluste  298  239  243  244  272  266  326  228
Industrielle Verwertung 5) 3 397 1 339  917 1 342  736  734  858  838
Nahrung 5 668 4 546 4 616 4 638 4 697 4 594 4 938 4 547

Verwendbare Erzeugung 12 360 9 556 9 092 10 795 9 644 9 869 10 499 8 778
Einfuhr 3) 1 453 1 850 2 139 1 739 1 889 2 018 2 101 2 454
Ausfuhr 3) 2 520 4 641 4 862 5 166 5 139 5 390 5 516 4 891
Inlandsverwendung
   insgesamt 11 293 6 905 6 454 7 010 6 573 6 498 7 084 6 342
Saatgut  640  596  554  554  461  500  507  553
Futter 1 169  90  50  158  332  335  395  119
Verluste  298  239  243  244  272  266  326  228
Industrielle Verwertung 5) 3 397 1 339  917 1 342  736  734  858  838
Nahrungsverbrauch 5 788 4 641 4 690 4 712 4 771 4 662 4 999 4 603
   dgl. kg je Kopf  71,1  57,9  58,1  58,0  57,5  57,9  60  55
   dar. Kartoffelerzeugnisse   36,6  31,4  35,9  30,0  33,9  33,1  36,8  35,9
Selbstversorgungsgrad in %   109  138  141  154  147  152  148  138

Q u e l l e: BLE (413). 

Bilanzposten

Erzeugungsbilanz

Marktbilanz

Gesamtbilanz

1) Vorläufig. - 2) Einschl. Schätzungen für Betriebe unter 2 ha LF, ab 2010 für Betriebe unter 5 ha LF. - 3) Einschl.
Kartoffelverarbeitungserzeugnisse zur menschlichen Ernährung in Frischkartoffelwert (ohne Kartoffelstärke). Ab 2004/05
geänderte Berechnungsgrundlage. - 4) ab 2016/17 geänderte Einrechnung der Bestände. - 5) Alkohol und Stärke.

4022700

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Verwendung für
   Stärkeherstellung 2 110 1 912 2 813 2 054 2 047 2 546 1 609
   Alkoholherstellung  252  .   .   .   .   .   .  
Zusammen 2 362  .   .   .   .   .   .  
Hieraus Herstellung von
   Stärke  511  446  529  482  508  596  393
   Alkohol
      in 1 000 hl 2)  279  -   -   -   -   -   -  

1) Vorläufig. - 2) Weingeist. Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung

169. Verwendung von Kartoffeln zur Herstellung von Stärke
und Alkohol

1 000 t 4022800

173Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln

D



171. Versorgung mit Zucker in Weißzuckerwert
1 000 t

Bilanzposten 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181)

Herstellung 2) 4 772 4 596 3 724 4 680 3 320 3 803 5 197

Anfangsbestand   427 1 086 1 443 1 241 1 595  819  620
Endbestand 1 086 1 443 1 241 1 595  819  620  842
Einfuhr 3)

   als Zucker  614  592  651  661  662  616  529
   in zuckerhaltigen
     Erzeugnissen 1 170 1 212 1 189 1 183 1 258 1 259 1 217
Ausfuhr 3)

   als Zucker 1 099 1 010  979 1 139 1 031 1 003 1 829
   in zuckerhaltigen
     Erzeugnissen 1 554 1 592 1 643 1 676 1 774 1 779 1 659
Inlandsverwendung 3 244 3 441 3 144 3 355 3 211 3 095 3 233

Futter  7  7  8  8  10  12  17
Chemische Industrie  21  30  23  25  36  36  40
Energiezwecke  359  375  372  449  385  263  295
Nahrungsverbrauch 2 857 3 028 2 741 2 873 2 779 2 785 2 880
   dgl. kg je Kopf 35,6 37,6 33,9 35,4 33,8 33,7 34,8
Selbstversorgungsgrad 4) in % 147 134 118 139 103 123 161
dgl. in Bezug auf 
Nahrungsverbrauch 5) in (%)  153  138  121  146  104  125  168

Q u e l l e: BLE (413).

1) Vorläufig. - 2) Herstellung in Zuckerfabriken. - 3) Aug. 2019: revidierte Zeitreihe wegen geänderter Datengrundlage. - 4)
Herstellung in Prozent der Inlandsverwendung. - 5) Herstellung abzüglich Verwendung für Futter, chemische Industrie und
Energiezwecke, in % des Nahrungsverbrauchs.

4030200

170. Verwertung der Zuckerrübenernte
1 000 t

Gliederung 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Anlieferung/Verarbeitung 
   an/in Zuckerfabriken  29 782  28 150  23 112  30 056  20 562  23 664  32 300  24 643
Herstellung v. Zucker in Weißzuckerwert
   in Zuckerfabriken  4 772  4 596  3 724  4 680  3 320  3 804  5 197  4 200
Ausgebeuteter Zucker in % 16,0 16,3 16,1 15,6 16,1 16,1 16,1 17,0
Verwendung in Biogasanlagen   55   750   892  1 593  2 097  1 757  1 676  1 485

Q u e l l e: BLE (413).1) Vorläufig.

4030100

IV. Zucker, Honig

V o r b e m e r k u n g e n : Die Daten über die Zuckerwirtschaft werden aufgrund der Markt ordnungs-
waren-Meldeverordnung vom 24. November 1999 (BGBl. I, S. 2286), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 2. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2364) geändert worden ist, erhoben.
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D. Zucker, Honig

173. Versorgung mit Bienenhonig   
Einheit 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Zahl der Bienenvölker  1 000  685  699  709  737  772  822  877  901 
Ertrag je Volk kg 33,8 25,6 26,4 27,4 30,3 26,3 32,6 31,8 
Erzeugung 1 000 t 23,2 17,9 19,0 20,2 23,4 21,6 28,6 28,7 
Einfuhr 1 000 t 90,6 84,4 91,0 85,5 90,5 84,3 93,1 84,1 
Ausfuhr 1 000 t 20,6 21,1 21,9 22,9 24,1 24,1 24,4 22,4 
Nahrungsverbrauch  1 000 t 93,2 81,2 88,0 82,8 89,8 81,8 97,2 90,3 
  dgl. je Kopf g 1 161 1 010 1 092 1 023 1 102  993 1 176 1 089 
  in Zuckerwert
     je Kopf g  929  808  873  818  882  790  941  872 
  Selbstversorgungsgrad %  25  22  22  24  26  26  29  32 

Q u e l l e: BLE (414).

Bilanzposten

Anm.: Zahl der Bienenvölker, Ertrag je Volk und Erzeugung nach Erhebungen und Schätzungen des Deutschen
Imkerbundes.
1) Vorläufig.

4030500

172. Zuckerabsatz der Zuckerfabriken und Handelsunternehmen
1 000 t

Gliederung 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/181)

Haushaltszucker  487,5  493,6  475,9  443,1  454,8 418,1 475,4
davon an
Einzelhandel und
   Endverbraucher  368,9  373,5  349,9  329,2  316,3  324,5  356,1
Großhandel  118,7  120,1  125,9  113,9  138,5  93,6  119,3
Verarbeitungszucker zu
   Nahrungszwecken 2 275,5 2 146,5 2 155,5 2 247,1 2 247,6 2 310,0 2 351,2
für
   Süßwaren  595,9  559,8  500,9  521,5  488,9  472,6  511,6
   Backwaren  188,9  315,8  331,1  318,6  314,3  396,1  403,3
   Nähr- u. Backmittel  108,4  66,7  81,6  115,5  90,2  26,1  25,0
   Brotaufstriche, Obst- u.
      Gemüsekonserven  163,8  153,4  145,5  151,2  150,1  122,3  128,3
   Speiseeis u. Milch-
      erzeugnisse  181,4  126,3  120,1  136,0  157,1  167,7  180,7
   Wein, Sekt  10,7  16,9  24,8  21,4  43,1  23,8  22,7
   Bier, Spirituosen  29,2  23,9  28,5  33,9  43,6  29,5  21,5
   Erfrischungsgetränke,
      Fruchtsäfte, Obstwein  527,6  466,6  467,2  473,0  440,9  533,5  555,7
   Sonstige Produkte  469,7  417,1  455,8  476,1  519,3  538,3  502,4
Nahrungsabsatz 2 763,1 2 640,1 2 631,4 2 690,2 2 702,4 2 728,1 2 826,6
davon in % an
   Groß- u. Einzelhandel,  
      Endverbraucher  17,6  18,7  18,1  16,5  16,8  15,3  16,8
   Verarbeitungsbetriebe  82,4  81,3  81,9  83,5  83,2  84,7  83,2
Chemische Industrie  21,2  30,1  23,0  25,1  36,3  35,7  40,4
Energiezwecke  358,7  375,3  371,6  448,9  385,3  262,6  295,2
Gesamtzuckerabsatz 3 143,0 3 045,5 3 026,1 3 164,2 3 124,0 3 026,4 3 162,2

Q u e l l e: BLE (413).
Anm.: Ohne Außenhandel mit zuckerhaltigen Erzeugnissen. Geänderte Daten- und Berechnungsgrundlage ab 2012/13.
1) Vorläufig.   

4030310
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V. Gemüse, Obst
Vo r b e m e r k u n g e n : Als gesamte Gemüseernte werden in diesem Kapitel die nach Arten ermittelten 
zusammengefassten Erntemengen des konventionellen und ökologischen Anbaus sowohl im Freiland, als 
auch in Unterglasanlagen aufgeführt. Champignons sind in der Bilanz für Gemüse enthalten.
Für die Tabellen 176 (Versorgung mit Gemüse nach Arten) und 177 (Verbrauch von Gemüse nach Arten) 
erfolgte eine methodische Neuberechnung bei den Warenarten Salat und sonstiges Gemüse rückwirkend 
bis zum Wirtschaftsjahr 2006/07. In der Bilanz für Obst sind tropische Früchte enthalten. Ab dem 
Kalenderjahr 2012 sind die Ergebnisse der seinerzeit geschaffenen Strauchbeerenerhebung berücksichtigt.
Die Bilanzen für Gemüse und Obst sind nach dem EU-Konzept für Wirtschaftsjahre (April bis März) 
erstellt. Als Gemüse- und Obsternte wird die Menge bezeichnet, die für den Verkauf bestimmt ist 
(Markterzeugung). Die Bilanzen für Gemüse, Obst und Zitrusfrüchte beinhalten die Einfuhr von 
Erzeugnissen in Frischgewicht.

Einheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anbauflächen 1) 1 000 ha   108   116   114   116   117   122   131   128 
Erzeugung 1 000 t  3 532  3 768  3 356  3 703  3 392  3 673  3 952  3 450 

davon unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern
Anbauflächen 1 000 ha 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3
Erzeugung 1 000 t   153   133   142   161   146   156   182   195 

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Gliederung

174. Erzeugung von Gemüse
4040100

Anm.: ohne Champignons.
1) Inklusive Flächen ohne Ertrag.

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugung 3 830 3 418 3 764 3 459 3 741 4 028 3 526
Ernteschwund  377  336  370  339  367  395  345
Verwendbare Erzeugung 3 453 3 083 3 394 3 120 3 374 3 633 3 181
Einfuhr 6 837 7 000 7 050 7 307 7 284 7 389 7 055
Ausfuhr 1 477 1 418 1 388 1 455 1 385 1 443 1 367
Inlandsverwendung 8 813 8 665 9 057 8 972 9 273 9 579 8 869
Marktverluste  897  857  906  876  905  947  865
Verbrauch 2) 7 916 7 808 8 151 8 095 8 368 8 632 8 004
   dgl. kg je Kopf  98,3  96,7  100,4  98,5  101,4  104,3  96,4
Selbstversorgungsgrad in %  39  36  37  35  36  38  36

    Q u e l l e: BLE (414).

175. Versorgung mit Gemüse   
1 000 t

1) Vorläufig. - 2) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen.

4040200
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176. Versorgung mit Gemüse nach Arten  
2018/191)

1 000 t

Weiß- und Rotkohl  459  413  0  0  413  64  348 4,2
Wirsingkohl, Kohlrabi, Chinakohl  120  108  123  16  215  32  184 2,2
Rosenkohl  8  7  22  0  29  4  26 0,3
Blumen-,Grünkohl u. Broccoli  143  129  70  16  184  28  155 1,9
Möhren, Karotten, Rote Rüben  706  636  365  89  912  126  785 9,5
Sellerie  87  78  13  4  87  13  74 0,9
Porree  77  69  33  5  97  14  82 1,0
Spinat  66  60  75  14  120  11  109 1,3
Spargel  133  120  50  7  163  21  142 1,7
Erbsen  24  22  105  23  104  4  100 1,2
Bohnen  38  34  164  33  165  8  157 1,9
Kopfsalat/Eisbergsalat  180  162  62  4  220  32  188 2,3
anderer Salat 3)  170  153  207  39  321  49  272 3,3
Speisezwiebeln  503  453  410  99  763  98  665 8,0
Tomaten  103  93 2 552  285 2 360  104 2 256 27,2
Gurken  268  241  543  133  651  99  552 6,6
Zusammen 3 086 2 778 4 793  768 6 803  709 6 094 73,4
Sonstiges Gemüse 4)  363  327 2 253  598 1 982  136 1 845 22,2
Champignons  76  76  9  1  85  20  65 0,8
Gemüse insgesamt 3 526 3 181 7 055 1 367 8 869  865 8 004 96,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE  (414).

Markt-
verluste

Ver-
brauch

dgl.
kg

je Kopf
Gemüseart Ernte 2) Markter-

zeugung Einfuhr Ausfuhr
Für den
Markt 

verfügbar

Anm.: Einschließlich Erzeugnisse.
1) Vorläufig. - 2) Inklusive Mengen, die zur industriellen Verarbeitung verwendet werden. - 3) Einschl. Eichblattsalat,
Endiviensalat, Feldsalat, Lollosalat, Radicchio, Römischer Salat, Ruccolasalat, sonstige Salate. - 4) Einschl. Rhabarber,
Knollenfenchel, Meerrettich, Speisekürbisse, Zucchini, Zuckermais, Dicke Bohnen, Chicoree, Rettich, Radies und sonstiges
Gemüse.

4040300
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Gemüseart 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Weißkohl, Rotkohl   398   331   403   339   398   433   348 
Wirsingkohl, Kohlrabi,
    Chinakohl   210   198   200   211   213   207   184 
Rosenkohl   28   29   33   31   23   29   26 
Blumenkohl, Grünkohl   185   171   171   163   158   173   155 
Möhren, Karotten, Rote Rüben   742   733   784   734   842   885   785 
Sellerie   85   80   84   78   92   96   74 
Porree   110   111   107   94   96   104   82 
Spinat   110   97   111   110   114   128   109 
Spargel   122   128   125   126   129   137   142 
Erbsen   92   101   98   97   100   106   100 
Bohnen   163   161   155   180   169   179   157 
Kopfsalat u. Eisbergsalat   278   228   220   219   204   209   188 
anderer Salat 2)   270   284   270   272   272   274   272 
Speisezwiebeln   656   627   698   653   730   718   665 
Tomaten  2 040  2 100  2 180  2 273  2 252  2 311  2 256 
Gurken   525   520   564   540   521   540   552 
Champignons   150   152   152   150   159   163   65 
Sonst. Gemüse zus. 3)  1 750  1 758  1 796  1 826  1 894  1 941  1 845 
Gemüse insgesamt  7 916  7 808  8 151  8 095  8 368  8 632  8 004 

Gemüseart 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Weißkohl, Rotkohl 4,9 4,1 5,0 4,1 4,8 5,2 4,2 
Wirsingkohl, Kohlrabi,
    Chinakohl 2,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,2 
Rosenkohl 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 
Blumenkohl, Grünkohl 2,3 2,1 2,1 2,0 1,9 2,1 1,9 
Möhren, Karotten, Rote Rüben 9,2 9,1 9,7 8,9 10,2 10,7 9,5 
Sellerie 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 0,9 
Porree 1,4 1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 1,0 
Spinat 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 
Spargel 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 
Erbsen 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 
Bohnen 2,0 2,0 1,9 2,2 2,0 2,2 1,9 
Kopfsalat u. Eisbergsalat 3,5 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 
anderer Salat 2) 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Speisezwiebeln 8,1 7,8 8,6 7,9 8,8 8,7 8,0 
Tomaten 25,3 26,0 26,8 27,7 27,3 27,9 27,2 
Gurken 6,5 6,4 7,0 6,6 6,3 6,5 6,6 
Champignons 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0 0,8 
Sonst. Gemüse zus. 3) 21,7 21,8 22,1 22,2 23,0 23,4 22,2 
Gemüse insgesamt 98,3 96,7 100,4 98,5 101,4 104,3 96,4 

Q u e l l e: BLE (414).

177. Verbrauch von Gemüse nach Arten   
1 000 t

kg je Kopf

Anm.: Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen, vgl. Tab. 175.
1) Vorläufig. - 2) Einschl. Eichblattsalat, Endiviensalat, Feldsalat, Lollosalat, Raddicchio, Römischer Salat,
Ruccolasalat, sonstige Salate. - 3) Einschl. Rhabarber, Knollenfenchel, Meerrettich, Speisekürbisse, Zucchini, Zuckermais,
Dicke Bohnen, Chicoree, Rettich, Radies und sonstiges Gemüse.

4040500
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Bilanzposten 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Einfuhr 4 037 3 758 3 591 3 364 3 602 3 742 3 482 3 418 3 306 
Ausfuhr  748  667  658  651  673  702  609  625  667 
Inlandsverwendung 3 290 3 091 2 933 2 714 2 929 3 039 2 874 2 793 2 638 
Marktverluste  40  40  42  39  40  42  41  41  39 
Verbrauch 2) 3 249 3 051 2 891 2 675 2 889 2 998 2 833 2 752 2 599 
   dgl. kg je Kopf 40,5 38,0 35,9 33,1 35,6 36,5 34,3 33,2 31,3 

Q u e l l e: BLE (414).

180. Versorgung mit Zitrusfrüchten   
1 000 t

1) Vorläufig. - 2) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen.

4040900

Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Erzeugung 1 262 1 118 1 485 1 325 1 333  845 1 561 
Ernteschwund  83  67  116  87  95  52  109 
Verwendbare Erzeugung 1 179 1 051 1 369 1 237 1 238  793 1 452 
Anfangsbestand  158  153  133  176  166  179  75 
Endbestand  153  133  176  166  179  75  189 
Einfuhr 7 383 7 703 7 157 7 349 7 244 7 900 7 622 
Ausfuhr 2 689 2 691 2 770 2 858 2 760 2 653 2 491 
Inlandsverwendung 5 879 6 084 5 713 5 738 5 710 6 144 6 468 
Marktverluste  303  326  331  338  339  346  356 
Verbrauch2) 5 575 5 758 5 382 5 400 5 371 5 798 6 113 
   dgl. kg je Kopf  69,2  71,3  66,3  65,7  65,1  70,0  73,6 
Selbstversorgungsgrad in % 20,1 17,3 24,0 21,6 21,7 12,9 22,4 

Q u e l l e: BLE (414).

179. Versorgung mit Obst
1 000 t 4040600

Anm.:  Marktobstanbau.   Ohne Zitrusfrüchte, Schalenfrüchte, Trockenfrüchte.
1) Vorläufig. - 2) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen.

178. Erzeugung von Obst
Einheit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anbauflächen 1 000 ha  45,4  45,3  45,1  44,9  44,7  49,2  48,9 
Erzeugung 1 000 t  1 082   936  1 281  1 117  1 155   672  1 376 

Anbauflächen 1 000 ha  6,8  7,3  7,7  8,1  8,5  8,9  9,2 

Erzeugung 1 000 t   28   33   36   37   36   40   43 

Anbauflächen ha   108   102   151   206   257   341   399 

Erzeugung t  1 004   956  1 569  2 230  2 457  4 145  4 595 

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Gliederung
a) Baumobst

b) Strauchbeerenobst 1)

darunter Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen einschl. Gewächshäusern

4040590

Anm.: Nur Marktobstanbau, ohne Erdbeeren, ohne Holunderblüten.
1) Bis 2011 Johannisbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Sanddorn, ab 2012 Ergebnisse der Strauchbeerenerhebung (alle
Strauchbeerenarten).
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Ver- Ver-
wend- Netto- Inlands- Selbst- wend- Netto- Inlands- Selbst-
bare Ein- verwen- versorgungs- bare Ein- verwen- versorgungs-

Erzeu- fuhr dung2) grad Erzeu- fuhr dung2) grad
gung gung

% %
Äpfel  912  738 1 651 55,3  962  623 1 585 60,7
Birnen  39  208  248 15,8  32  200  232 13,7
Süßkirschen,
  Sauerkirschen
Pflaumen, Zwetschen 
  Mirabellen, Renekloden
Aprikosen  -  73  73  -  -   71  71  -
Pfirsiche  -  342  342  -  -   328  328  -
Johannisbeeren  13  22  35 37,2  13  20  34 39,5
Brom-  u. Stachelbeeren   2  15  17 13,5  2  14  16 12,9
Himbeeren  5  88  93 5,8  5  84  90 5,9
Erdbeeren  164  162  326 50,2  136  171  307 44,3
Heidelbeeren,
  Holunderbeeren, Sanddorn
  u. a. Beerenobst 
Tafeltrauben  -  479  479  -  -   478  478  -
Bananen  - 1 014 1 014  -  -  1 055 1 055  -
Sonstiges Frischobst  3)  -  937  937  -  -   987  987  -
Obst insgesamt 4) 1 237 4 491 5 729 21,6 1 238 4 484 5 722 21,6

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 181.

 230  242 5,2 13  223  236 5,5  13

181. Versorgung mit Obst nach Arten   

Obstart

 42  143  185 22,9  166  204 18,7

2015/2016 2016/17

1 000 t 1 000 t

 37 40,0 46  56  93

 38

 46  92 49,7

4040700
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Ver- Ver-
wend- Netto- Inlands- Selbst- wend- Netto- Inlands- Selbst-
bare Ein- verwen- versorgungs- bare Ein- verwen- versorgungs-

Erzeu- fuhr dung2) grad Erzeu- fuhr dung2) grad
gung gung

% %

Äpfel  561 1 198 1 758 31,9 1 119 1 201 2 319 48,2
Birnen  22  210  232 9,3  43  183  227 19,1
Süßkirschen,
  Sauerkirschen
Pflaumen, Zwetschen 
  Mirabellen, Renekloden
Aprikosen  -   83  83  -  -   71  71  -
Pfirsiche  -   351  351  -  -   300  300  -
Johannisbeeren  12  26  38 31,2  15  23  38 40,1
Brom-  u.Stachelbeeren   2  18  20 11,3  3  19  22 12,6
Himbeeren  6  96  102 5,9  6  92  98 6,6
Erdbeeren  129  185  314 41,0  135  186  320 42,0
Heidelbeeren,
  Holunderbeeren, Sanddorn
  u. a. Beerenobst 
Tafeltrauben  -   471  471  -  -   427  427  -
Bananen  -  1 093 1 093  -  -  1 003 1 003  -
Sonstiges Frischobst  3)  -  1 032 1 032  -  -  1 152 1 152  -
Obst insgesamt  793 5 246 6 040 13,1 1 452 5 131 6 582 22,1

Q u e l l e: BLE (414).

 17  254  271 6,1  16  253  270 6,0

Noch: 181. Versorgung mit Obst nach Arten

Obstart

2017/18 2018/19 1)

1 000 t 1 000 t

 231 22,7

 24  60  83 28,6  62  41  103 59,8

 21  168  189 11,2  52  179

Anm.: Marktobstanbau, Anteil der inländischen Erzeugung von Obst insgesamt ohne Aprikosen und Pfirsiche. Einschl.
Obsterzeugnisse. Berechnung Selbstversorgung ohne Einbeziehung der Bestände.
1) Vorläufig. - 2) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen. - 3) Ohne Zitrusfrüchte,
Schalenfrüchte, Trockenfrüchte.

Fruchtart 2011/ 
12

2012/ 
13

2013/ 
14

2014/ 
15

2015/ 
16

2016/ 
17

2017/ 
18

2018/ 
191)

Apfelsinen  447  512  396  418  436  417  433  398
Clementinen u.a.  347  329  342  354  352  358  350  335
Zitronen  122  125  127  132  152  158  169  171
Pampelmusen u.a. Zitrusfrüchte  51  51  65  58  61  55  43  39
Frische Zitrusfrüchte zusammen  967 1 016  931  962 1 001  988  995  942
Eingeführte Zitruserzeugnisse
   in Frischgewicht 2) 2 084 1 875 1 744 1 927 1 996 1 845 1 757 1 657
Insgesamt 3 051 2 891 2 675 2 889 2 998 2 833 2 752 2 599

Apfelsinen 5,6 6,4 4,9 5,1 5,3 5,0 5,2 4,8
Clementinen u.a. 4,3 4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0
Zitronen 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1
Pampelmusen u. a. Zitrusfrüchte 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5
Frische Zitrusfrüchte zusammen 12,0 12,6 11,5 11,9 12,2 12,0 12,0 11,4
Eingeführte Zitruserzeugnisse
   in Frischgewicht 2) 25,9 23,3 21,6 23,7 24,3 22,4 21,2 20,0
Insgesamt 38,0 35,9 33,1 35,6 36,5 34,3 33,2 31,3

Q u e l l e: BLE (414).

182. Verbrauch von Zitrusfrüchten nach Arten   

Verbrauch 4) in 1 000 t

Verbrauch 3) kg je Kopf

1) Vorläufig. - 2) Konserven, Säfte, Zitronat, Orangeat, Schalen und vorläufig haltbar gemachte Früchte.
- 3) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter und nicht verwertete Mengen.

4041000
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2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/191)

Äpfel  2 118  2 058  2 059  1 682  1 574  1 488  1 780  2 114 
Birnen   227   189   208   231   232   217   217   212 
Kirschen   189   175   198   190   177   196   182   221 
Pflaumen, Zwetschen,
  Mirabellen, Renekloden   92   85   94   92   85   86   78   95 
Aprikosen   64   73   70   71   68   65   77   65 
Pfirsiche   295   299   312   297   319   306   327   280 
Johannis-, Stachel-, Brom-
   und Himbeeren 3)   122   125   130   128   141   135   155   153 
Erdbeeren   292   290   286   286   301   284   291   297 
Brom-, Heidel-, Preisel-,
 Holunderbeeren, Sanddorn
   u.a. Beerenobst 4)   165   174   204   212   223   229   256   254 
Tafeltrauben   476   432   446   433   449   448   439   398 
Bananen   851   903   973   949   953   992  1 028   943 
Sonstiges Frischobst 5)   741   775   778   809   879   925   967  1 080 
Obst insgesamt  5 631  5 575  5 758  5 382  5 400  5 371  5 798  6 113 

Äpfel 26,4 25,6 25,5 20,7 19,2 18,0 21,5 25,5 
Birnen 2,8 2,3 2,6 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 
Kirschen 2,4 2,2 2,4 2,3 2,2 2,4 2,2 2,7 
Pflaumen, Zwetschen,
  Mirabellen, Renekloden 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 
Aprikosen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 
Pfirsiche 3,7 3,7 3,9 3,7 3,9 3,7 3,9 3,4 
Johannis-, Stachel-, Brom-
   und Himbeeren 3) 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,9 1,8 
Erdbeeren 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 
Brom-, Heidel-, Preisel-,
 Holunderbeeren, Sanddorn
   u.a. Beerenobst 4) 2,1 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 
Tafeltrauben 5,9 5,4 5,5 5,3 5,5 5,4 5,3 4,8 
Bananen 10,6 11,2 12,0 11,7 11,6 12,0 12,4 11,4 
Sonstiges Frischobst 5) 9,2 9,6 9,6 10,0 10,7 11,2 11,7 13,0 
Obst insgesamt 70,1 69,2 71,3 66,3 65,7 65,1 70,0 73,6 

Q u e l l e: BLE (414).

Obstart

Verbrauch2) in 1 000 t

Verbrauch2) kg je Kopf

183. Verbrauch von Obst nach Arten   4040800

Anm.: Marktobstanbau, einschl. eingeführte Erzeugnisse in Frischgewicht, Konserven, Gefrierobst, Säfte und vorläufig
haltbar gemachte Früchte.
1) Vorläufig. - 2) Nahrungsverbrauch, Verarbeitung, Futter u. nicht verwertete Mengen, vgl. Tab. 179. - 3) Ab WJ 2013/14
mit Brombeeren. - 4) Ab 2013/14 ohne Brom- u. Preiselbeeren, mit Holunderbeeren, Sanddorn u. a. Beerenobst. - 5) Ohne
Zitrusfrüchte, Schalenfrüchte und Trockenfrüchte.
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VI. Fleisch
V o r b e m e r k u n g e n : Bei allen Daten in den Versorgungsbilanzen für Fleisch handelt es sich um 
Angaben in Schlachtgewicht, d. h. einschließlich Knochen und Abschnittfette.
Die Schlachtgewichte wurden bis 2008 gemäß der 4. DVO des Fleischgesetzes in Kaltgewicht und ab 2009 
gemäß 1. FIGDV mit einem Abzug von 2 % für Kühlverluste angegeben. 
Außer in der Fleischbilanz werden die Abschnittfette als Teil der Schlachtfette in der Fettbilanz 
berücksichtigt. Der Anteil der Schlachtfette (Abschnittfette und Innereienfett) und Innereien am 
Schlachtgewicht wird nach Durch schnitts sätzen berechnet.
 Die   S c h l a c h t u n g e n    an Rindern, Kälbern, Schweinen, Ziegen und Pferden stammen 

aus der Schlachtungsstatistik nach § 59 f. des Agrarstatistikgesetzes. Bei Schafen erfolgt eine Zuschätzung 
zu den amtlich ermittelten Hausschlachtungsmengen. Bei der Berechnung des Anfalls von Geflügelfleisch 
werden die Ergebnisse der Geflügelstatistik nach § 55 f. des Agrarstatistikgesetzes herangezogen und 
durch Zuschätzungen ergänzt. Der Fleischanfall von Kaninchen, Damtieren und Wild wird geschätzt. 

184. Durchschnittliche Schlachtgewichte  
gewerblich geschlachteter Tiere  

kg je Tier 1)

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Großrinder zus. 323,8 328,9 335,1 337,7 336,6 338,6 337,1 340,1 341,7
  dav. Ochsen 327,8 312,5 330,6 331,3 336,2 335,4 334,2 333,9 337,5
          Bullen 361,0 368,2 375,8 383,6 384,4 385,6 391,1 392,3 395,6
          Kühe 297,2 301,6 304,8 301,2 298,9 302,0 299,0 302,2 303,7
          Färsen 287,1 288,6 292,4 295,0 294,4 298,1 298,3 300,2 303,8
Kälber 125,8 125,5 136,6 140,6 141,5 144,4 146,2 149,0 148,3
Schweine 92,0 93,8 94,3 94,5 94,8 94,8 94,9 95,3 95,4
Schafe 20,6 22,0 20,3 19,9 20,0 20,1 20,0 20,0 20,3
Geflügel
  dar. Suppenhühner  .    .   1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
         Jungmasthühner  .    .   1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
         Enten  .    .   2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
         Gänse  .    .   4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0
         Truthühner  .    .   12,5 12,5 12,6 12,6 12,9 13,3 13,2

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Tierart2)

1) Ab 2008 gemäß 4. DVO in Kaltgewicht; ab 2009 gemäß 1. FIGDV mit einem Abzug von 2 % für Kühlverluste. - 2) Ab
1.7.1994 einschl.Tiere ausländischer Herkunft.

4050200
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185. Schlachtungen und Fleischanfall nach Tierarten   
G o. H 1) 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2)

1 000 Stück
 Großrinder G 3 354 3 438 3 172 3 252 3 229 3 275 3 194 3 094

H  60  44  31  30  30  25  24  23
zus. 3 414 3 482 3 203 3 282 3 258 3 300 3 218 3 118

 Kälber G  352  317  315  321  320  337  329  319
H  7  4  3  4  4  3  3  2

zus.  359  322  318  324  324  340  331  321
 Schweine G 47 879 58 414 58 622 58 814 59 325 59 393 58 331 56 605

H  373  212  133  121  110  87  78  69
zus. 48 252 58 626 58 755 58 935 59 435 59 480 58 409 56 674

 Schafe u. Ziegen G 1 025 1 025 1 023 1 013 1 037 1 078 1 059 1 169
H 1 238  944  655  534  509  512  516  513

zus. 2 262 1 969 1 678 1 547 1 546 1 590 1 575 1 682
 Pferde G  10  10  11  9  9  8  7  6

H  0  0  0  0  0  0  0  0
zus.  10  10  11  9  9  8  7  7

1 000 t Schlachtgewicht 3)

 Großrinder G 1 103 1 147 1 062 1 087 1 087 1 098 1 080 1 054
H  19  14  10  10  9  8  8  7

zus. 1 122 1 161 1 072 1 097 1 096 1 106 1 088 1 062
 Kälber G  44  43  44  45  46  49  49  47

H  1  0  0  0  0  0  0  0
zus.  45  44  45  46  47  50  49  48

 Schweine G 4 465 5 468 5 494 5 516 5 566 5 581 5 498 5 341
H  35  20  13  11  10  8  7  7

zus. 4 500 5 488 5 507 5 528 5 577 5 590 5 506 5 348
 Schafe u. Ziegen G  23  21  20  20  21  22  21  24

H  27  20  14  11  11  11  11  11
zus.  50  41  34  32  32  34  32  35

 Pferde G  3  3  3  2  2  2  2  2
H  0  0  0  0  0  0  0  0

zus.  3  3  3  2  2  2  2  2
 Innereien zus.  343  514  606  649  640  674  602  586
 Geflügel zus. 1 064 1 404 1 481 1 550 1 544 1 551 1 537 1 594
 Sonst. Tiere 4) zus.  90  80  65  60  55  50  49  50
 Insgesamt 7 216 8 730 8 812 8 965 8 994 9 056 8 866 8 723

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (413).

Tierart

1) G = Gewerbliche Schlachtungen; H = Hausschlachtungen. - 2) Vorläufig. - 3) Bis 2008 Schlachtgewicht gemäß 4. DVO in
Kaltgewicht; ab 2009 gemäß 1.FIGDV mit einem Abzug von 2 % für Kühlverluste. - 4) Wild, Kaninchen.

4050100

186. Schlachtmengen von Geflügel nach Geflügelarten   
t Schlachtmenge 1)

Geflügelart 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jungmasthühner 802 861 910 243 971 723 972 170 958 360 970 643 1020 885
Suppenhennen 34 269 40 637 41 471 41 326 40 710 38 922 42 366
Enten 61 354 44 781 44 809 42 843 41 245 35 998 37 058
Gänse 2 650 2 602 2 947 2 954 3 074 2 920 3 128
Trut- und Perlhühner 478 484 458 076 465 248 461 033 483 270 465 598 467 208
Insgesamt 2) 1 379 701 1 456 451 1 526 311 1 520 443 1 526 774 1 515 204 1 570 769
dar. frisch abgegeben 1 056 470 1 161 070 1 228 225 1 240 317 1 287 593 1 278 572 1 327 007

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414). 

1) Ab 2010: Geflügelschlachtereien, die nach dem EU-Hygienerecht zugelassen sind. - 2) Einschließlich Strauße, Fasane,
Wachteln und Tauben.

4050600
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2018

Zahl 1 000 Tiere Zahl 1 000 Tiere Zahl 1 000 Tiere kg je Tier

Geflügel insgesamt 1) 217 709 658 154 1 128 63 708 530 2,21
darunter

Jungmasthühner 109 622 492 82 1 026 27 621 466 1,64
Suppenhühner 75 34 283 69  316 6 33 967 1,24
Enten 105 16 976 98  213 7 16 762 2,18
Gänse 113  634 104  173 9  461 4,93
Truthühner 83 35 265 65  80 18 35 185 13,25

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

187. Schlachtmengen von Geflügel nach Tierarten und durchschnittliche 
Schlachtgewichte

darunter mit einer Schlachtmenge Durch-
schnittliches 

Schlacht-
gewicht

von … bis … unter … Kilogramm

unter 100 000 100 000 und mehr
Tierart

Schlachtbetriebe 
insgesamt

1) Einschließlich Perlhühner, Strauße, Fasane, Wachteln und Tauben.

4050620

188. Versorgung mit Geflügelfleisch nach Geflügelarten
1 000 t Schlachtgewicht

Hühner Enten Gänse Trut-
hühner 1) Insgesamt

Bruttoeigenerzeugung 1 369,5  40,5  4,8  386,8 1 801,6
Einfuhr Lebendgeflügel  71,7  0,2  0,0  84,9  156,9
Ausfuhr Lebendgeflügel  417,9  0,7  0,0  2,3  421,0
Nettoerzeugung 1 023,3  40,0  4,8  469,4 1 537,5
Einfuhr 2)  706,1  43,6  25,5  166,0  941,2
Ausfuhr 2)  572,8  16,3  3,5  163,0  755,5
Verbrauch 1 156,6  67,3  26,9  472,5 1 723,2
   dgl. kg je Kopf  14,0  0,8  0,3  5,7  20,8
Selbstversorgungsgrad in %  118,4  60,2  17,9  81,9  104,5

Bruttoeigenerzeugung 1 412,0  41,2  4,8  359,9 1 817,8
Einfuhr Lebendgeflügel  64,7  0,2  0,0  115,0  179,9
Ausfuhr Lebendgeflügel  400,0  0,6  0,0  3,5  404,1
Nettoerzeugung 1 076,7  40,8  4,8  471,4 1 593,6
Einfuhr 2)  750,0  52,0  26,0  188,9 1 017,0
Ausfuhr 2)  588,6  13,1  4,0  167,1  772,8
Verbrauch 1 238,1  79,7  26,8  493,2 1 837,9
   dgl. kg je Kopf  14,9  1,0  0,3  6,0  22,2
Selbstversorgungsgrad in %  114,0  51,7  17,9  73,0  98,9

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

2017

2018 3)

1) Einschl. sonstiges Geflügel. - 2) Bei Enten und Gänsen geänderter KN-Code. Position "Enten und Gänse" beim
Außenhandel mit Fleisch, -waren, Konserven anteilig den Bilanzpositionen Enten und Gänsen zugeordnet. - 3) Vorläufig.

4050900

185Fleisch

D



189. Versorgung mit Fleisch nach Fleischarten
1 000 t Schlachtgewicht 1)

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2)

Rind- und Kalbfleisch
 Bruttoeigenerzeugung 1 226,4 1 163,1 1 135,6 1 180,6 1 183,0 1 196,0 1 176,4 1 148,0
 Einfuhr leb. Tiere  29,3  23,1  23,3  14,2  16,8  17,5  21,6  17,6
 Ausfuhr leb. Tiere  50,8  39,9  41,4  52,1  57,0  58,0  61,0  56,4
 Nettoerzeugung 1 205,0 1 146,3 1 117,6 1 142,6 1 142,8 1 155,5 1 137,0 1 109,2
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  409,9  407,8  403,1  414,9  453,2  470,1  500,2  487,9
 Ausfuhr Fleisch 3)  569,9  487,8  464,8  482,6  463,4  455,8  435,6  428,6
 Verbrauch4) 1 045,0 1 066,2 1 055,9 1 074,9 1 132,6 1 169,8 1 201,6 1 168,5
    dgl. kg je Kopf  13,0  13,3  13,1  13,3  13,9  14,2  14,5  14,1
    dar. menschl. Verzehr 5)  8,9  9,1  9,0  9,1  9,5  9,7  10,0  9,7
 Selbstversorgungsgrad in %  117,4  109,1  107,6  109,8  104,5  102,2  97,9  98,2

Schweinefleisch
 Bruttoeigenerzeugung 4 927,6 5 042,9 5 013,1 5 067,2 5 080,6 5 002,7 4 977,0 4 890,2
 Einfuhr leb. Tiere  688,2  590,4  665,0  635,1  627,0  667,7  602,7  528,7
 Ausfuhr leb. Tiere  127,3  159,3  171,0  174,5  130,8  80,8  74,1  71,0
 Nettoerzeugung 5 488,4 5 474,0 5 507,1 5 527,8 5 576,8 5 589,6 5 505,6 5 347,9
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3) 1 146,1 1 151,4 1 152,1 1 164,8 1 099,8 1 102,6 1 111,0 1 178,3
 Ausfuhr Fleisch 3) 2 154,0 2 306,2 2 346,7 2 354,7 2 398,1 2 501,5 2 481,6 2 423,6
 Verbrauch 4) 4 480,5 4 319,2 4 312,5 4 337,9 4 278,5 4 190,8 4 135,0 4 102,6
    dgl. kg je Kopf  55,8  53,7  53,5  53,6  52,5  50,9  50,0  49,5
    dar. menschl. Verzehr 5)  40,2  38,7  38,6  38,6  37,9  36,7  36,1  35,7
 Selbstversorgungsgrad in %  110,0  116,8  116,2  116,8  118,7  119,4  120,4  119,2

Schaf- und Ziegenfleisch
 Bruttoeigenerzeugung  40,4  38,6  34,4  31,7  31,4  31,5  29,9  31,5
 Einfuhr leb. Tiere  1,1  1,1  1,5  1,6  1,6  2,4  2,5  3,2
 Ausfuhr leb. Tiere  1,0  0,7  0,4  0,4  0,2  0,2  0,2  0,1
 Nettoerzeugung  40,4  39,0  35,6  32,8  32,8  33,7  32,2  34,6
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  45,3  41,0  45,3  42,3  47,4  50,7  53,0  53,6
 Ausfuhr Fleisch 3)  11,6  8,7  9,9  8,7  8,4  8,0  9,0  7,9
 Verbrauch 4)  74,1  71,3  71,0  66,4  71,7  76,4  76,1  80,3
    dgl. kg je Kopf  0,9  0,9  0,9  0,8  0,9  0,9  0,9  1,0
    dar. menschl. Verzehr 5)  0,6  0,6  0,6  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6
 Selbstversorgungsgrad in %  54,5  54,1  48,5  47,7  43,7  41,2  39,3  39,3

Pferdefleisch
 Bruttoeigenerzeugung  3,6  3,9  3,5  3,0  3,3  3,2  2,8  2,6
 Einfuhr leb. Tiere  0,5  0,5  0,4  0,5  0,5  0,4  0,4  0,4
 Ausfuhr leb. Tiere  1,4  1,3  1,0  1,2  1,4  1,4  1,2  1,3
 Nettoerzeugung  2,6  3,1  2,9  2,3  2,4  2,2  2,0  1,7
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  1,5  0,8  0,9  1,2  1,4  1,6  1,5  1,6
 Ausfuhr Fleisch 3)  1,4  0,4  0,3  0,2  0,3  0,3  0,2  0,3
 Verbrauch 4)  2,7  3,5  3,4  3,3  3,4  3,4  3,2  3,1
    dgl. kg je Kopf  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
    dar. menschl. Verzehr 5)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
 Selbstversorgungsgrad in %  130,9  112,3  101,5  92,9  96,8  94,1  86,4  86,0

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 187.

Bilanzposten
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Noch: 189. Versorgung mit Fleisch nach Fleischarten
1 000 t Schlachtgewicht 1)

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2)

Innereien
 Bruttoeigenerzeugung  474,3  550,5  562,2  607,2  597,2  619,3  560,3  549,5
 Einfuhr leb. Tiere  53,6  54,2  63,3  64,2  62,3  69,3  56,2  49,2
 Ausfuhr leb. Tiere  14,0  17,7  19,4  21,9  19,0  14,8  13,6  12,4
 Nettoerzeugung  513,9  587,1  606,1  649,5  640,5  673,8  603,0  586,2
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  80,4  102,8  92,1  101,1  110,2  102,2  113,0  97,8
 Ausfuhr Fleisch 3)  537,1  638,3  650,6  702,3  704,0  732,7  671,8  623,0
 Verbrauch 4)  57,2  51,6  47,6  48,3  46,7  43,2  44,3  61,0
    dgl. kg je Kopf  0,7  0,6  0,6  0,6  0,6  0,5  0,5  0,7
    dar. menschl. Verzehr 5)  0,2  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,2
 Selbstversorgungsgrad in %  829,5 1 066,0 1 181,6 1 258,1 1 279,1 1 433,6 1 265,5  900,3

Geflügelfleisch
 Bruttoeigenerzeugung 1 623,0 1 694,7 1 714,3 1 775,0 1 807,3 1 817,0 1 801,6 1 817,8
 Einfuhr leb. Tiere  78,1  120,0  121,6  116,0  116,3  140,1  156,9  179,9
 Ausfuhr leb. Tiere  296,6  362,5  354,6  340,6  379,4  405,9  421,0  404,1
 Nettoerzeugung 1 404,4 1 452,2 1 481,3 1 550,4 1 544,2 1 551,3 1 537,5 1 593,6
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  789,0  800,0  826,5  814,9  848,0  909,3  941,2 1 017,0
 Ausfuhr Fleisch 3)  660,6  724,0  743,2  783,8  755,2  747,3  755,5  772,8
 Verbrauch 4) 1 532,8 1 528,2 1 564,6 1 581,4 1 637,0 1 713,2 1 723,2 1 837,9
    dgl. kg je Kopf  19,1  19,0  19,4  19,5  20,1  20,8  20,8  22,2
    dar. menschl. Verzehr 5)  11,4  11,3  11,6  11,6  12,0  12,4  12,4  13,2
 Selbstversorgungsgrad in %  105,9  110,9  109,6  112,2  110,4  106,1  104,5  98,9

Sonstiges Fleisch 6)

 Bruttoeigenerzeugung  79,8  69,7  64,8  59,6  54,8  49,7  48,6  49,8
 Einfuhr leb. Tiere  0,4  0,5  0,4  0,7  0,6  0,6  0,5  0,5
 Ausfuhr leb. Tiere  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3  0,3
 Nettoerzeugung  80,0  70,0  65,0  60,0  55,0  50,0  48,8  50,0
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3)  62,1  63,2  64,3  74,5  73,6  78,1  66,2  55,8
 Ausfuhr Fleisch 3)  14,5  13,2  15,2  16,4  15,0  15,7  16,1  15,6
 Verbrauch 4)  127,6  120,1  114,2  118,1  113,6  112,3  98,9  90,2
    dgl. kg je Kopf  1,6  1,5  1,4  1,5  1,4  1,4  1,2  1,1
    dar. menschl. Verzehr 5)  1,1  1,0  0,9  1,0  0,9  0,9  0,8  0,7
 Selbstversorgungsgrad in %  62,6  58,1  56,7  50,4  48,2  44,3  49,1  55,2

Fleisch insgesamt
 Bruttoeigenerzeugung 8 375,0 8 563,4 8 527,9 8 724,2 8 757,6 8 719,5 8 596,6 8 489,6
 Einfuhr leb. Tiere  851,0  789,9  875,6  832,1  825,1  898,0  840,8  779,5
 Ausfuhr leb. Tiere  491,4  581,6  587,9  591,0  588,2  561,4  571,4  545,7
 Nettoerzeugung 8 734,7 8 771,7 8 815,6 8 965,4 8 994,4 9 056,1 8 866,0 8 723,3
 Anfangsbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Endbestand -  -  -  -  -  -  -  -  
 Einfuhr Fleisch 3) 2 534,4 2 567,0 2 584,3 2 613,7 2 633,6 2 714,4 2 786,0 2 892,1
 Ausfuhr Fleisch 3) 3 949,1 4 178,7 4 230,6 4 348,8 4 344,5 4 461,3 4 369,7 4 271,8
 Verbrauch 4) 7 319,9 7 160,0 7 169,2 7 230,3 7 283,5 7 309,3 7 282,3 7 343,6
    dgl. kg je Kopf  91,2  89,1  89,0  89,3  89,4  88,8  88,1  88,6
    dar. menschl. Verzehr 5)  62,4  60,9  60,8  61,1  61,1  60,5  60,0  60,1
 Selbstversorgungsgrad in %  114,4  119,6  119,0  120,7  120,2  119,3  118,0  115,6

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

1) Rinder, Kälber, Schweine, Schafe gemäß 1. FlGDV mit einem Abzug von 2 % für Kühlverluste; Kälber auf
Schnittführung der Großrinder umgerechnet. - 2) Vorläufig. - 3) Einschl. Fleischwaren und Konserven. - 4)
Nahrungsverbrauch, Futter, industrielle Verwertung, Verluste (einschl. Knochen). - 5) Schätzung des
Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch: ohne Knochen, Futter, industrielle Verwertung, Verluste. - 6) Wild,
Kaninchen.
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VII. Fische
V o r b e m e r k u n g e n :  Die Angaben stützen sich in der Hauptsache auf Ergebnisse der Hochsee- 

und Küstenfischereistatistik (§ 66 f. des Agrarstatistikgesetzes) über die Anlandeergebnisse der Hochsee- 
und Küstenfischerei. Die Daten über die Ein- und Ausfuhr sind der Außenhandelsstatistik entnommen. 
 Den Angaben über die Entwicklung der deutschen Fischereiflotte liegen die laufenden Meldungen 

der Reedereien und Kuttereigner über Zu- und Abgänge sowie sonstige Verände rungen an die Landes-
fischerei behörden zugrunde. Die Herstellung von Fischerzeugnissen ergibt sich aus den Erhebungen im 
Verarbeitenden Gewerbe (siehe auch Vorbemerkungen XI. Ernäh rungsgewerbe) und der An lande statistik. 
Ferner sind Ergebnisse der seit 2012 durchgeführten Aquakulturstatistik (§ 68a f. des Agrarstatistikgesetzes) 
nachgewiesen.

190. Fischereiflotte nach Fischereibetriebsarten   
31. Dezember

Merkmal 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Große Hochseefischerei 1)

 Anzahl Fischereifahrzeuge  9   9   8   7   8   8   8   9  
 BRZ (1 000) 37,8  37,8  34,8  33,6  37,9  37,9  41,1  34,2  
 durchschnittliches Alter
   (Jahre) 21,1  23,1  24,1  25,6  23,4  24,4  16,7  16,5  

Kleine Hochsee- und Küstenfischerei
 Anzahl Motorfischkutter 2) 1 666  1 550  1 524  1 485  1 435  1 406  1 346  1 303  

Q u e l l e: BLE (531), BMEL (613).1) Fischereifahrzeuge ab 500 BRZ. - 2) Inkl. Aquakulturfahrzeuge.

4060100

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mengen in 1 000 t Anlandegewicht 1) 2)

Hering 12,1 19,0 22,1 14,9 17,7 23,9 20,1 17,0
Makrele 3,6 6,9 4,9 4,4 4,3 0,1 0,1 0,0
Kabeljau 7,5 7,4 4,4 5,0 5,5 5,7 1,7 3,6
Schellfisch 1,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Seelachs 1,9 2,3 1,1 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4
Rotbarsch 0,0 1,6 1,8 1,8 1,0 1,7 0,0 0,0
Krabben und Krebse  13,1 11,9 11,6 11,4 10,0 5,3 6,7 13,4
Muscheln 3,5 6,8 4,8 6,4 12,0 21,5 17,9 15,6
Sonstige Fische 9,3 12,5 10,2 18,0 14,7 19,3 9,2 9,9
Insgesamt 52,1 68,6 61,0 62,5 66,2 78,2 56,3 60,1

Wert (Erzeugererlöse) in Mill. € 1) 2)

Hering 4,8 7,9 8,5 4,9 5,4 9,2 7,2 5,2
Makrele 3,2 6,4 4,9 3,9 3,9 0,1 0,0 0,0
Kabeljau 14,7 16,9 8,5 9,9 12,9 15,8 3,8 15,8
Schellfisch 3,2 1,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,0 0,4
Seelachs 3,2 4,0 1,6 1,0 1,3 1,8 0,9 0,9
Rotbarsch 0,0 3,2 3,4 3,2 2,8 3,9 0,0 0,0
Krabben und Krebse  34,4 50,2 51,6 41,3 37,6 43,1 52,8 55,3
Muscheln 3,3 9,3 8,2 14,4 12,8 24,8 24,9 32,1
Sonstige Fische 11,9 20,4 16,2 17,2 21,2 25,5 14,2 19,8
Insgesamt 78,9 119,8 103,2 96,2 98,1 124,7 104,0 129,6

Q u e l l e: BLE (531).

Fischart

191. Anlandungen der Hochsee- und Küstenfischerei nach Fischarten     
4060400

1) Ohne Anlandungen deutscher Fischereifahrzeuge im Ausland. - 2) Nur verkaufte Ware, ohne Fischmehl und Futterfisch.
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192. Durchschnittserlöse nach Fischarten
€ je kg Anlandegewicht

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Große Hochseefischerei 
Hering 0,45 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45
Makrele 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Kabeljau 3,31 3,10 2,40 3,01 3,89 3,56 4,42 4,90
Schellfisch 3,12 3,41 2,86 4,86 4,13 4,15 4,23 4,65
Seelachs 2,60 2,84 3,13 1,60 1,80 4,11 3,09 3,01
Rotbarsch 1,83 2,24 1,84 1,86 2,04 2,22 1,93 1,90
Sonstige Fische 0,72 1,64 0,96 0,59 0,63 0,65 0,60 0,61

Kleine Hochsee- und Küstenfischerei
Hering 0,36 0,41 0,37 0,31 0,29 0,32 0,33 0,29
Kabeljau 1,76 1,38 3,44 3,17 3,42 3,51 3,74 3,77
Schellfisch 1,75 1,09 1,66 1,84 2,04 2,12 2,21 2,12
Seelachs 1,24 1,47 1,21 1,41 1,59 1,65 1,34 1,17
Rotbarsch 0,59 .  2,72 2,80 1,84 1,95 3,37 3,76
Scholle 1,24 1,01 1,22 1,24 1,47 1,57 1,73 2,32
Krabben und Krebse 2,49 3,84 4,41 3,54 3,36 7,33 7,31 4,04
Miesmuschel 0,84 1,38 1,68 2,17 1,07 1,14 1,37 2,05
Sonstige Fische 0,59 0,86 0,92 0,98 0,94 1,27 0,86 0,92

 Q u e l l e: BLE (532).

Fischart

4060600

193. Betriebe mit Erzeugung in Aquakultur  

2018

insgesamt Süßwasser Salzwasser insgesamt Süßwasser Salzwasser

Betriebe mit Erzeugung in Aquakultur
 insgesamt 1)  2 584  2 568   17 31 871 467 18 066 755 13 804 712
und zwar mit Erzeugung von
Fischen zusammen  2 564  2 562   2 18 108 758 .  .  

Teiche  1 718  1 718  -   5 445 249 5 445 249  -  
Becken/Fließkanäle/       
  Forellenteiche  1 060  1 060  -   10 258 012 10 258 012  -  
Kreislaufanlagen   45   44   1 2 293 561 .  .  
Netzgehege   12   11   1 .   89 801 .  
Sonstige Verfahren   2   2  -   .  .   -  

Krebstieren zusammen   26   23   4 .  .  .  
Teiche   21   21  -    1 734  1 734  -  
Becken/Fließkanäle/       
  Forellenteiche   2   2  -   .  .   -  
Kreislaufanlagen   6   3   4  26 453 .  .  
Netzgehege  -    -    -    -   -   -  
sonstige Verfahren  -    -    -    -   -   -  

Weichtieren   11  -     11 13 659 213  -  13 659 213
Rogen/Kaviar   32   31   1  75 199 .  .  
Algen u. sonstigen aquatischen
   Organismen   1  -     1 .   -  .  

1) Ohne Aquarium- und Zierarten, ohne Brut- und Aufzuchtanlagen.
Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

nach Erzeugungsverfahren

Erzeugungsverfahren

Betriebe Erzeugte Menge

Anzahl kg

4061000
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194. Betriebe mit Erzeugung von Fischen in Aquakultur
 sowie erzeugte Menge nach Größenklassen 

2018

dar.: mit 
ökolo- unter 1 000 3 000 5 000

gischer Be- 1 000 bis bis und
wirtschaf- 3 000 5 000 mehr

tung 1)

Fische insgesamt  2 564   45 18 108 758  464 316  754 209  610 102 16 280 131
darunter
Bachforelle   232   7  578 919  38 303  75 609  64 040  400 967
Regenbogenforelle   972   16 6 314 872  124 166  262 493  259 844 5 668 369
Lachsforelle   249   5 1 537 442  40 003  97 285  83 870 1 316 284
Bachsaibling   145   7  375 410 .  43 787 .  296 880
Elsässer Saibling   158   2 1 419 176  21 165  44 280  65 841 1 287 890
Gemeiner Karpfen  1 709   29 4 745 614  353 021  529 686  335 767 3 527 140
Schleie   344   3  124 758  44 982  32 472  20 399  26 905
Zander   197   5  53 923  18 994 .  13 119 .
Hecht   212   5  44 269  26 460 . . -
Europäischer Aal   10               - 1 206 737   672 . - .
Europäischer Wels   86   1  110 457  12 630  13 507 . .
Afrikanischer Raubwels   14               -  779 851 . - .  768 811
Sibirischer Stör   37               -  160 094  5 763  12 850  18 550  122 931
Sonstige Fische   336   5  657 236  55 750  60 163  21 332  519 991

Anm.: Ohne Aquarium- und Zierarten, ohne Brut- und Aufzuchtanlagen.
1) Zertifizierung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Erzeugung

 Zahl der Betriebe Erzeugung (kg) in Betrieben mit jährlich erzeugter Menge 
von … bis unter … kg

InsgesamtInsg.

4061100

195. Versorgung mit Fischen
1 000 t Fanggewicht

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Anlandungen zusammen  227,0  246,7  262,0  280,0  272,0  290,0  302,4
       im Inland  83,0  70,0  71,0  76,0  91,0  83,0  90,6
       im Ausland  124,0  153,0  162,0  175,0  159,5  185,0  189,8
       Binnenfischerei 2)3)  20,0  23,0  29,4  29,0  22,0  22,0  22,0
Einfuhr 1 951,8 1 909,0 2 015,0 1 967,0 1 986,0 1 963,6 1 928,0
Ausfuhr  997,8 1 057,0 1 104,0 1 124,0 1 054,0 1 075,9 1 767,1
Inlandsverwendung 1 181,0 1 096,7 1 174,0 1 123,0 1 205,0 1 168,4 1 142,2
Futter  3,0  8,0  8,0  15,0  20,4  9,5  1,2
Nahrungsverbrauch 1 178,0 1 088,7 1 166,0 1 108,0 1 184,0 1 158,9 1 141,0
    dgl. kg/Kopf  14,6  13,5  14,4  13,5  14,4  14,1  13,8
Selbstversorgungsgrad in % 4)  19,2  22,3  22,4  24,9  22,6  24,8  26,5

Q u e l l e: BLE (532).

Bilanzposten

1) Vorläufig. - 2) Geschätzt. Aquakultur, Fluss- und Seenfischerei. - 3) Ab 2011: Statistisches Bundesamt. Aquakultur. - 4)
Anteil der deutschen Fischerei an der Inlandsverwendung.

4060900

190 D. Ernährungswirtschaft



VIII. Milch, Käse, Eier
V o r b e m e r k u n g e n : Das Zahlenmaterial über Erzeugung und Verwendung von K u h  m i l c h 
in den landwirtschaftlichen Betrieben wird von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im 
Rahmen der Milchstatistik nach § 63 f. Agrar sta tistikgesetzes zusammen gestellt.
Grundlage für statistische Erhebungen bei den Molkereien ist die Marktordnungswaren-Melde verordnung 
vom 24. November 1999 (BGBl. I S. 2286), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 
2018 (BGBl. I S. 192) geändert worden ist. Bei den Molkereien bzw. den Abnehmern von Milch werden 
erhoben: Die Milchlieferung, die Her stellung von Milcherzeugnissen, die Verwendung von Milch und 
Milchfett für die Herstellung von Milchprodukten sowie die Lager haltung in den Molkereien.
Zur Versorgungsbilanz für B u t t e r  siehe Kap. IX. ”Ölsaaten, Öle und Fette, Butter”.
Die Daten über die Erzeugung und Versorgung von Eiern werden im Rahmen der amtlichen Geflügel-
statistik ermittelt und durch Zuschätzungen ergänzt.

196. Zahl der milchwirtschaftlichen Unternehmen 
mit und ohne Milchbe- und -verarbeitung

und nach Rechtsform
2000 2006 2009 2012 2015 2018

Molkereiunternehmen mit Milchbe- und -verarbeitung
   mit eigener Anlieferung 187 159 148 111 103 115
   ohne eigene Anlieferung 30 39 46 33 21 44
Zusammen 217 198 194 144 124 159
Unternehmen ohne Milchbe- und -verarbeitung mit Herstellung von
   Sauermilch-, Koch-
      und/oder Molkenkäse 22 17 14 14 13 12
   Schmelzkäse
      und/oder Schmelzkäsezubereitungen 12 10 7 7 8 8
Milchwirtschaftliche
  Unternehmen insgesamt 285 273 267 228 242 260
   davon:
   Genossenschaften 100 91 77 74 96 94
   Kapitalgesellschaften
     (GmbH, KGaA, AG) 115 148 156 138 130 148
   Einzelfirmen und  Personen-
     gesellschaften (KG, OHG) 70 34 34 16 16 18

Q u e l l e: BLE (413).

Merkmal

4070130

Anm.: Durch Aktualisierung der Rechtsformen der Unternehmen ist die Anzahl der Molkereiunternehmen und
Milchwirtschaftlichen Unternehmen ab dem Jahr 2018 u. U. eingeschränkt vergleichbar zu den Vorjahren.
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197. Milchverarbeitung der Molkereiunternehmen
2009 2012 2015 2018 2009 2012 2015 2018

weniger als 5   72   43   52   64 0,2 0,1 0,2 0,2
5 bis unter   20   214   121   122   212 0,7 0,4 0,4 0,6

20 bis unter   50   589  1 041   542   631 1,9 3,2 1,7 1,8
50 bis unter   75   703   422   758   902 2,2 1,3 2,3 2,6
75 bis unter 150  2 928  2 725  1 806  2 363 9,3 8,4 5,6 6,7

150 bis unter 200  1 343  1 212  1 764  1 697 4,3 3,8 5,4 4,8
200 bis unter 300  3 729  3 665  3 035  5 955 11,9 11,4 9,3 16,9

300 und mehr  21 790  23 034  24 391  23 384 69,5 71,4 75,1 66,4
Insgesamt  31 368  32 263  32 471  35 208  100  100  100  100

Q u e l l e: BLE (413).

Milchverarbeitung 1)

im Jahr von ... bis Milchverarbeitung in 1 000 t Anteil an Insgesamt in %
unter ... in 1 000 t

4070300

1) Wegen Verfahrensänderung besteht u. U. eingeschränkte Vergleichbarkeit zu den Vorjahreszeiträumen.
Strukturerhebungsjahre 2003 und 2006 = Milchanfall (Milchanlieferung direkt vom Erzeugerbetrieb, Zukauf und zwischen
den Betrieben erfolgte Mengenbewegungen). Strukturerhebungsjahr 2009 Mengen an Vollmilch (oder in
Vollmilchäquivalent), die für die Herstellung von Milcherzeugnissen verwendet wurden. Ab 2012: Summe
Rohmilchanlieferung vom Erzeuger, Zukauf aus dem Ausland abzüglich Verkauf in EU-Mitgliedstaaten/Nicht-EU-Staaten.

198. Molkereiunternehmen und durchschnittliche 
Herstellung von Milchprodukten

2009 2012 2015 2018 2009 2012 2015 2018

Frischmilcherzeugnisse 2)  133  91  84  94  62 984  97 716  104 083  89 599
   darunter: Konsummilch  111  70  59  64  47 638  75 015  84 443  72 595
Kondensmilcherzeugnisse  12  9  10  9  35 100  48 743  41 147  36 978
Trockenmilcherzeugnisse  41  29  35  38  11 216  17 697  19 307  19 087
Butter 3)  84  66  64  69  5 391  7 322  8 082  7 015
Hartkäse  43  28  30  34  4 752  7 489  7 233  5 837
Halbfester Schnitt- und Schnittkäse  75  48  51  55  9 344  15 421  14 745  13 896
Weichkäse  42  23  23  24  3 318  6 047  6 205  6 702
Pasta-filata-Käse  25  20  18  22  10 186  14 611  18 808  17 740
Frischkäse 4)  68  50  52  53  11 218  16 491  16 206  15 042
Sauermilch-, Koch- und Molkenkäse  23  21  17  16  1 141  1 173  1 658  1 768
Käse insgesamt (ohne Schmelzkäse)  151  111  93  106  13 829  19 535  24 664  21 803
Schmelzkäse/Schmelzkäsezubereitungen  15  14  12  12  11 841  11 904  14 380  15 487
Milcheiweißerzeugnisse aus Milch  6  6  12  7  7 598  3 639  2 019  3 119

Q u e l l e: BLE (413).

Produktionsrichtung Anzahl der 
Molkereiunternehmen 1)

Durchschnittliche Herstellung je 
Unternehmen in Tonnen

4070400

1) Aufgrund von Änderungen in der Methodik ist die Anzahl der Molkereiunternehmen ab 2018 nicht vergleichbar mit den
Vorjahren. - 2) Produktgewicht; vor Jahr 2012: Rohstoffeinsatz. - 3) Einschließlich Milchstreichfett- und
Milchfetterzeugnisse in Butterwert. - 4) Abzüglich Frischkäse, der in einer anderen Molkerei hergestellt wurde.

192 D. Ernährungswirtschaft



199. Verwendung von Vollmilch
1 000 t

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Milcherzeugung insgesamt 2)  29 629  30 685  31 338  32 395  32 685  32 672  32 598  33 065
Einfuhr  1 698  1 191  1 632  2 287  2 285  2 492  2 565  2 570

Verwendung beim Erzeuger
Verfütterung   849   811   873   844   826   967   949   924
Verwendung beim Erzeuger 2) 3)   125   156   151   162   146   146   151   153
Ablieferung an Molkereien 2) 4)  28 655  29 718  30 315  31 389  31 495  31 318  31 255  31 717
   darunter Öko-Milch   596   671   682   708   736   795   939  1 118
Milchlieferung in % der Erzeugung 96,7 96,8 96,7 96,9 96,4 95,9 95,9 95,9
Fettgehalt der angelieferten Milch (%) 2) 4,16 4,13 4,12 4,08 4,09 4,12 4,09 4,06
Eiweißgehalt der angelieferten Milch (%) 3,42 3,41 3,41 3,41 3,41 3,43 3,44 3,45

Verwendung in Molkereien zur Herstellung von
Konsummilch  2 955  3 090  3 052  3 021  2 971  2 938  2 821  2 754
Sahneerzeugnisse 5)  3 603  3 727  3 807  3 814  3 807  3 914  3 882  3 740
Joghurt- und Kefirerzeugnisse 6)  1 132  1 237  1 414  1 464  1 523  1 555  1 631  1 721
Milchgetränke   165   170   173   179   190   196   203   209
Milchmischerzeugnisse  1 532  1 642  1 581  1 491  1 511  1 508  1 478  1 441
  dar.: aus Joghurt- 
          und Kefirerzeugnissen   856   897   851   793   812   803   752   725
Frischmilch zusammen  9 387  9 866  10 028  9 968  10 003  10 110  10 015  9 865
Kondensmilcherzeugnisse   628   687   631   655   630   533   570   514
Trockenmilchprodukte   784   858  1 046  1 050  1 132  1 131  1 210  1 250
  dar.:  Sahne-, Vollmilchpulver,
           teilentrahmtes Milchpulver   641   695   879   870   921   913   988  1 014
           Buttermilchpulver   15   23   24   29   27   27   30   33
           Sonstige TM-Erzeugnisse 7)   48   49   49   49   66   67   69   82
Butter 8)  8 785  10 221  10 121  10 020  10 559  10 427  10 134  9 954
Hart-, Schnitt- und Weichkäse  7 052  7 259  7 298  7 094  7 209  7 212  7 206  7 333
  dar.: Hartkäse  1 387  1 446  1 468  1 464  1 461  1 408  1 289  1 346
          Schnittkäse  4 434  4 533  4 576  4 431  4 438  4 389  4 493  4 540
          Halbfester Schnittkäse   328   352   351   323   381   386   398   392
          Weichkäse   902   927   902   876   928  1 029  1 026  1 054
Pasta-filata-Käse  1 311  1 752  1 726  1 805  1 865  1 960  2 042  2 165
Frischkäse einschl. Speisequark  1 241  1 460  1 511  1 477  1 470  1 407  1 377  1 399
Ausfuhr in EU- und Drittländer  1 746  1 509  1 819  2 092  1 966  2 123  2 255  2 188
Sonstige Verwendung
  und Differenzausgleich -  581 - 2 703 - 2 233 -  485 - 1 055 - 1 094 -  991 -  381
Werkmilch zusammen  20 967  21 043  21 919  23 708  23 777  23 700  23 805  24 421
Insgesamt 9)  30 354  30 908  31 947  33 676  33 780  33 810  33 820  34 287
Frischmilchanteil in % 30,9 31,9 31,4 29,6 29,6 29,9 29,6 28,8

Verwendung zur menschlichen Ernährung
zum Frischverzehr
   beim Erzeuger 2) 10)   66   92   84   93   75   75   75   75
   über Molkereien  9 387  9 866  10 028  9 968  10 003  10 110  10 015  9 865
zur Verarbeitung
   beim Erzeuger 2) 11)   59   65   66   69   71   72   76   76
   über Molkereien  20 967  21 043  21 919  23 708  23 777  23 700  23 805  24 421
Zusammen  30 479  31 065  32 097  33 838  33 926  33 956  33 971  34 437
Frischmilchanteil in % 31,0 32,1 31,5 29,7 29,7 30,0 29,7 28,9

Q u e l l e: BLE (413).

Verwendungszweck
4070500

1) Vorläufig. - 2) Ab 2016: Kuhmilch, bis 2015: Gemelk (Milch von Kühen, Ziegen, Schafen, Büffeln. - 3) Verarbeitung zu
Butter, Quark und Käse; einschl. Deputat, Verkauf als Frischmilch. - 4) Erzeugerstandort. - 5) Ohne aus Sahne hergestellte
Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 6) Einschl. aus Sahne hergestellte
Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 7) Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne
Zusätze, Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden, f. Nahrungs- u.
Futterzwecke. - 8) Einschl. Milchstreichfett- und Milchfetterzeugnisse in Butterwert. - 9) Einschl. Einfuhr. - 10)
Haushaltsverbrauch und sonstige Verwendung. - 11) Verarbeitung zu Butter, Quark bzw. Käse.
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200. Verwendung von Milchfett
 t (= 100 000 Fetteinheiten)
2013 2014 2015 2016 20171) 20181)

Milchfettanfall aus
      Milcherzeugung 2) 1 292 580 1 320 807 1 336 754 1 346 777 1 333 447 1 341 156
      Einfuhr  64 696  93 197  93 233  102 589  104 742  104 038

Verwendung von Milchfett beim Erzeuger
Verfütterung Vollmilch 3)  36 079  34 609  34 056  40 124  39 068  37 747
Verwendung beim Erzeuger 2) 4)  6 232  6 608  5 959  6 033  6 165  6 201
Ablieferung an Molkereien 2) 5) 1 250 371 1 279 782 1 288 103 1 290 949 1 278 508 1 286 484

Verwendung von Milchfett in Molkereien zur Herstellung von
Konsummilch  120 986  123 093  121 227  120 927  115 190  111 519
Sahneerzeugnisse 6)  150 886  155 386  155 322  161 108  158 501  151 433
Joghurt- und Kefirerzeugnisse 7)  56 061  59 641  62 148  63 999  66 600  69 694
Milchmischgetränke  6 873  7 276  7 743  8 076  8 281  8 461
Milchmischerzeugnisse  62 664  60 731  61 662  62 093  60 356  58 327
  dar.: aus Joghurt-
             und Kefirerzeugnissen  33 746  32 315  33 122  33 066  30 708  29 354
Buttermilcherzeugnisse   893   816   773   750   693   701
Frischmilch zusammen  398 363  406 943  408 875  416 952  409 621  400 134
Kondensmilcherzeugnisse  25 007  26 670  25 706  21 955  23 281  20 791
Trockenmilchprodukte  41 447  42 789  46 195  46 558  49 421  50 625
 dar.:  Sahne- Vollmilchpulver,
          Teilentrahmtes Milchpulver  34 845  35 452  37 558  37 604  40 354  41 052
          Magermilchpulver  3 704  4 182  4 857  5 097  5 036  4 908
          Buttermilchpulver   959  1 178  1 106  1 118  1 223  1 326
          Sonstige Milcherzeugnisse
            in Pulverform 8)  1 939  1 977  2 675  2 739  2 808  3 339
Butter 9)  401 155  408 248  430 797  429 259  413 752  403 027
Hart-, Schnitt- und Weichkäse  289 252  289 024  294 109  296 887  294 231  296 878
  dar.: Hartkäse  58 171  59 664  59 598  57 946  52 632  54 511
           Schnittkäse  181 396  180 517  181 084  180 683  183 433  183 825
           Halbfester Schnittkäse  13 922  13 149  15 545  15 895  16 262  15 877
           Weichkäse  35 763  35 694  37 881  42 363  41 904  42 665
Pasta filata Käse  68 424  73 551  76 107  80 675  83 388  87 646
Frischkäse  59 901  60 199  59 986  57 941  56 243  56 655
Sauermilch- und Labquark   183   198   192   198   202   203
Milcheiweißerzeugnissse aus Milch  1 162   997  1 284  1 438  1 269  1 444
  dav.: Kasein und Kaseinate . . . . . .
Rücklieferung von Mager- und
   Buttermilch an Erzeuger   148   315   293   259   258   256
Ausfuhr in EU- und Drittländer  72 113  85 253  80 210  87 408  92 076  88 581
Sonstige Verwendung
   und Differenzausgleich - 42 091 - 21 208 - 42 420 - 45 992 - 40 490 - 15 718
Werkmilch zusammen 10)11)  916 704  966 036  972 461  976 586  973 629  990 388
Insgesamt 1 315 067 1 372 979 1 381 336 1 393 538 1 383 250 1 390 522

Verwendung von Milchfett zur menschlichen Ernährung
zum Frischverzehr
   beim Erzeuger 2) 4)  6 232  6 608  5 959  6 033  6 165  6 201
   über Molkereien  398 363  406 943  408 875  416 952  409 621  400 134
zur Verarbeitung
   beim Erzeuger 2) 12)   958   975   983  1 001   974   981
   über Molkereien 10)11)  916 704  966 036  972 461  976 586  973 629  990 388
Zusammen 1 322 256 1 380 562 1 388 278 1 400 572 1 390 390 1 397 704

Q u e l l e: BLE (413).

Verwendungszweck

1) Vorläufig. - 2) Ab 2016: Kuhmilch, bis 2015: Gemelk (Milch von Kühen, Ziegen, Schafen, Büffeln. - 3) Einschl.
verfüttertes Milchfett aus der Mager- und Buttermilchrücklieferung. - 4) Verarbeitung zu Butter, Quark und Käse; einschl.
Deputat, Verkauf als Frischmilch. - 5) Erzeugerstandort. - 6) Ohne aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 7) Einschl. aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 8) Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze, Sonstige
Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden, f. Nahrungs- u. Futterzwecke. - 9)
Einschl. Milchstreichfett- und Milchfetterzeugnisse in Butterwert. - 10) Einschl. Verwendung von Milchfett in Mager- und
Buttermilch. - 11) Einschl. Einfuhr. - 12) Verarbeitet zu Butter, Quark bzw. Käse.
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201. Anfall und Verwendung von Mager- und Buttermilch
1 000 t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

In landwirtschaftlichen Betrieben
Anfall aus Butterherstellung 2)  3  9  7  6  5  5  3
Rücklieferung von Molkereien  93  61  130  121  107  106  105
Zusammen zur Verfügung  96  70  137  127  112  111  109
Verwendung zur Verfütterung  96  70  137  127  112  111  109

In Molkereien
Anfall aus
 Butterherstellung 3)  9 731  9 638  9 529  10 041  9 911  9 636  9 470
 Sahneherstellung 4)  3 185  3 256  3 247  3 240  3 326  3 304  3 188
 Herstellung anderer Produkte 5)  1 013  1 130  1 080  1 108  1 091  1 164  1 212
Zusammen zur Verfügung  13 929  14 025  13 855  14 389  14 328  14 104  13 870

Verwendung von Mager- und Buttermilch in Molkereien zur Herstellung von
Konsummilch  2 071  2 014  2 133  2 105  2 126  2 002  1 915
Milchgetränke   212   215   232   247   260   265   269
Milchmischerzeugnisse  -    -    -    -    -    -    -   
  dar.: aus Joghurt-
             und Kefirerzeugnissen   97   86   105   108   115   101   90
Buttermilcherzeugnisse   144   149   137   129   125   116   117
Frischmilch zusammen  2 428  2 378  2 502  2 482  2 511  2 383  2 301
Kondensmilcherzeugnisse   242   217   250   242   211   219   192
Trockenmilchprodukte  3 350  3 424  3 889  4 565  4 800  4 757  4 781
  dar.: Vollmilchpulver sowie
           Teilentrahmtes Milchpulver     61   77   97   108   118   116   123
           Magermilchpulver  3 033  3 106  3 507  4 073  4 275  4 223  4 116
           Buttermilchpulver   154   161   198   186   189   206   223
           Sonstige Milcherzeugnisse
             in Pulverform 6)   346   344   352   477   489   501   595
Hart-, Schnitt- und Weichkäse  2 659  2 624  2 831  2 860  2 903  2 795  2 764
  dar.: Hartkäse   813   811   872   873   862   772   789
          Schnittkäse  1 764  1 740  1 855  1 867  1 903  1 895  1 861
          Halbfester Schnittkäse   72   70   75   89   94   93   88
          Weichkäse   10   4   28   31   44   35   27
Pasta-filata-Käse   691   666   766   795   861   873   899
Frischkäse   628   636   681   680   670   639   632
Sauermilch- und Labquark   251   251   272   263   272   276   278
Milcheiweißerzeugnisse aus Milch   550   519   446   574   643   567   646
dav.: Kasein und Kaseinate . . . . . . .
Rücklieferung von Mager- und
  Buttermilch an Erzeuger   93   61   130   121   107   106   105
Ausfuhr in EU- und Drittländer   83   88   162   155   188   180   155
Sonstige Verwendung
  und Differenzausgleich + 2 953 + 3 161 + 1 928 + 1 652 + 1 163 + 1 308 + 1 117
Werkmilch zusammen  11 501  11 647  11 354  11 907  11 816  11 721  11 568
Insgesamt 7)  13 929  14 025  13 855  14 389  14 328  14 104  13 870

Anfall und Verwendung insgesamt
Anfall insgesamt  13 932  14 034  13 863  14 395  14 333  14 108  13 873
Ausfuhr   83   88   162   155   188   180   155
Verfüttert insgesamt 8)   189   167   237   233   218   225   225
dav.: in frischem Zustand   96   70   137   127   112   111   109
         als Pulver (Frischwert)   93   96   100   106   106   114   117
Frischverzehr für menschliche
  Ernährung 9) 2 428 2 378 2 502 2 482 2 511 2 383 2 301
Verarbeitet zu Milcherzeugnissen  11 501  11 647  11 354  11 907  11 816  11 721  11 568
  dar.: Ausfuhr von  Pulver
            (Frischwert) 10)  4 033  4 013  4 610  4 916  5 038  5 548  5 956

Q u e l l e: BLE (413).

Verwendungszweck

1) Vorläufig. - 2) Ab 2008 veränderte Berechnungsmethodik, Vergleichbarkeit eingeschränkt. - 3) Einschl. Milchstreichfett-
und Milchfetterzeugnisse in Butterwert. - 4) Ohne aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse und Milchmischgetränke. - 5) Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u. Sahnepulver. -
6) Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze, Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung
Zusätze beigegeben wurden, für Nahrungs- u. für Futterzwecke. - 7) Einschl. Ausfuhr. - 8) Rücklieferung v. Futtermilch an
Lieferanten, Magermilchanfall in landwirtschaftl. Betrieben sowie Magermilchpulver u. Futterpulver in Magermilchwert. - 9)
Frischmilchverkauf der Molkereien, Verwendung zur Einstellung der Konsummilch und zur Herstellung von Sauermilch- und
Milchmischgetränken. - 10) Einschl. Ausfuhrmengen aus Beständen der BLE.
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1 000 t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Frischmilcherzeugnisse (Produktgewicht)
Konsummilch 1) 5 177,7 5 153,8 5 059,3 5 030,3 4 982,2 4 980,9 4 743,3 4 646,1
Buttermilcherzeugnisse  138,5  143,3  148,4  135,5  128,5  124,5  115,2  116,0
Konsummilch und Buttermilch-
   erzeugnisse zusammen 5 316,2 5 297,1 5 207,7 5 165,8 5 110,7 5 105,4 4 858,4 4 762,1
Sauermilch- und Kefirerzeugnisse  181,0  183,3  189,9  192,7  191,5  198,5  199,2  203,6
       darunter: Saure Sahne, Sahnekefir  116,3  129,3  134,4  134,7  131,0  132,5  133,4  129,1
Joghurterzeugnisse  413,5  413,4  487,9  528,3  559,8  575,2  606,0  639,1
       darunter: Sahnejoghurt  39,1  47,3  53,9  56,7  76,4  76,6  78,1  82,1
Kakao- und Schokoladentrunk  236,4  198,5  188,9  187,4  192,5  199,6  201,4  183,1
Andere Milchmischgetränke 2)  273,4  262,5  279,9  309,7  336,2  351,7  364,0  394,6
Milchmischerzeugnisse aus
       – Sauermilch- und Kefirerzeugnissen  27,2        .        .        .        .        .        .        .
       – Joghurterzeugnissen 1 291,5        .        .        .        .        .        .        .
Sonstige Milchmischerzeugnisse 3)  624,5  623,0  613,5  607,9  607,0  621,6  654,7  643,9
Schlagsahne  416,3  414,2  425,6  439,1  445,3  452,6  436,4  417,0
Sonstige Sahneerzeugnisse  28,1  33,2  41,4  43,6  40,8  44,2  43,1  41,5
Kaffeesahne  102,4  94,7  83,1  83,9  80,3  90,7  98,5  93,7
Sahneerzeugnisse insgesamt  546,9  542,3  550,2  566,6  566,4  587,5  578,0  552,2
       darunter:
        – sterilisiert, ultrahocherhitzt  215,2  260,5  265,9  272,5  275,6  288,9  288,9  272,1
Frischmilcherzeugnisse insgesamt  8 910,6 8 794,5 8 719,7 8 709,2 8 743,6 8 817,1 8 555,2 8 423,9
Industriemilch 1 143,5  337,5  419,7  406,2  331,5  276,0  289,3  255,1

Kondensmilcherzeugnisse
Insgesamt  412,3  438,7  400,3  426,7  411,5  351,4  372,7  332,8
      darunter: Kondensmilch 
      – mit mindestens 10 % Fettgehalt  34,7  32,1  29,0  29,1  28,3  27,1  27,0  25,5
      – mit mindestens 7,5 % Fettgehalt  209,4  185,9  177,0  197,1  192,3  159,2  169,1  148,5
     Sonstige Kondensmilch 4)  168,2  220,7  194,2  200,6  190,9  165,1  176,5  158,8

Trockenmilcherzeugnisse
Sahne-/Vollmilchpulver, 
    Teilentrahmtes Milchpulver  93,9  88,2  113,8  116,3  125,7  128,0  134,8  143,4
Magermilchpulver  300,2  309,1  316,5  357,4  415,1  435,6  430,4  414,2
Buttermilchpulver  14,3  16,1  16,8  20,7  19,4  19,6  21,5  23,3
Sonstige Trockenmilcherzeugnisse 
    in Pulverform 5)  86,0  84,2  83,8  85,4  115,5  118,3  121,3  144,4
Insgesamt  494,4  497,6  530,9  579,7  675,7  701,6  708,0  725,3

Molkenerzeugnisse
Molkenpulver  371,5  372,7  348,5  388,0  400,5  359,7  345,2  315,7
Milchzucker, Milchrohzucker  193,7  192,4  208,9  217,8  240,3  231,6  257,8  270,8

Milcheiweißerzeugnisse
 - aus Milch  20,2  20,9  19,8  16,9  21,8  24,4  21,6  23,9

Butter und ähnliche Erzeugnisse
Markenbutter, Süßrahm  54,7  55,6  48,4  53,6  53,4  52,6  49,7  45,3
Markenbutter, Sauerrahm  9,7  8,5  8,5  6,8  7,2  6,8  6,0  5,1
Markenbutter, mild  327,6  338,9  323,4  335,4  351,1  341,8  324,4  318,4
Molkereibutter  6,1  10,0  8,1  8,3  8,8  9,7  9,2  9,4
Sonstige Butter  26,7  34,4  43,1  42,7  41,8  46,4  46,6  45,1
Milchfetterzeugnisse in Butterwert  49,2  42,1  50,2  43,4  55,0  58,1  61,0  60,7

 Butter und Milchfetterzeugnisse 
   insgesamt 6)  474,1  489,6  481,7  490,2  517,3  515,4  496,8  484,0

Milchstreich- und Milchfetterzeugnisse  7)  69,4  51,7  79,3  53,8  82,6  86,1  87,7  85,9
       davon:
       – aus Rahm hergestellt  53,2  39,5  64,3  40,7  50,9  53,9  56,5  54,7
       – aus Butter hergestellt  16,2  12,2  15,0  13,1  31,8  32,2  31,2  31,3

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 197.

202. Herstellung von Milcherzeugnissen

Gliederung

4070800

196 D. Ernährungswirtschaft



Noch: 202. Herstellung von Milcherzeugnissen
1  000 t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Käse
Hartkäse  197,2  210,0  211,8  217,2  217,0  211,0  192,0  198,5
Schnittkäse  691,9  696,5  698,6  695,3  697,5  695,9  706,5  708,4
Halbfester Schnittkäse  50,4  49,3  48,9  46,1  54,5  55,7  57,0  55,8
Weichkäse  148,4  139,3  134,7  134,5  142,7  159,6  157,7  160,8
Hart-, Schnitt-, Weichkäse 
zusammen 1 087,8 1 095,1 1 094,0 1 093,1 1 111,7 1 122,2 1 113,3 1 123,6
Pasta-filata-Käse  269,6  310,9  304,8  327,2  338,6  358,9  370,9  390,3
Frischkäse  811,8  819,8  842,9  847,8  844,1  815,3  791,4  797,2
Sauermilch-, Koch- und Molkenkäse  26,3  24,6  24,6  25,4  28,2  28,9  29,3  28,3
Käse 8) 2 195,5 2 250,4 2 266,3 2 293,5 2 322,5 2 325,3 2 304,9 2 339,4
Schmelzkäse und -zubereitungen  177,3  165,3  171,0  173,6  172,6  172,2  175,9  185,9
Käse insgesamt 2 372,8 2 415,7 2 437,3 2 467,1 2 495,0 2 497,5 2 480,9 2 525,2

 Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung

Anm.: Frischmilcherzeugnisse in Produktgewicht. Mehrwegpackungen bei Konsummilch, Buttermilcherzeugnissen,
Sahneerzeugnissen sowie Magermilchpulveranteil in Futtermitteln bei Trockenmilcherzeugnissen ab 2012 nicht mehr
erhoben. 1) Bis 2011 abgepackt, ab Jahr 2012 bis maximal 2 kg. - 2) Einschl. Milchmischgetränke aus Molke. -
3) Einschließlich Milchmischerzeugnisse aus sonstigen Sauermilch- und Kefirerzeugnissen sowie aus Molke. -
4) Teilentrahmte u. Entrahmte Kondensmilch. - 5) Sonstige Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze sowie Sonstige
Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden, für Nahrungs- u. Futterzwecke. - 6)
In Butterwert. Einschließlich der zu Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen verarbeiteten Mengen. - 7) In
Produktgewicht. - 8) Ohne Schmelzkäse und -zubereitungen, einschließlich der zu Schmelzkäse und
Schmelzkäsezubereitungen verarbeiteten Menge. Ohne der in der Herstellung enthaltene Zugang von Frischkäse, der in einer
anderen Molkerei hergestellt wurde.

203. Verbrauch von Milch, Sahne und Kondensmilch
kg/Kopf je Jahr

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Konsummilch 2)  54,8  53,6  54,1  56,3  53,7  53,5  53,1  51,5
davon
   Vollmilch 3)  24,7  24,2  24,2  25,3  25,3  25,9  26,4  26,1
   Teilentrahmte Milch  26,6  25,9  26,2  26,1  24,3  23,7  22,7  21,6
   Entrahmte Milch  0,7  0,5  0,7  0,8  0,7  0,4  0,4  0,3
Buttermilcherzeugnisse  1,5  1,5  1,3  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
Sauermilch-, Milchmischerzeugnisse
u. Milchmischgetränke 4)  30,9  29,9  29,7  29,9  30,1  30,0  30,2  29,9
    dar.: Joghurt  18,5  17,5  17,1  17,0  16,9  16,8  16,4  16,1
Frischmilcherzeugnisse
insgesamt 5)  87,2  85,0  85,1  87,3  84,9  90,6  90,3  88,2
dav.: aus Inlandserzeugung  78,3  76,5  76,6  78,1  74,6  73,8  72,2  70,0
dav.: Sahneerzeugnisse 6)

  in Produktgewicht  5,8  5,6  5,5  5,8  5,8  6,0  5,9  5,7
  in Vollmilchwert  38,1  38,4  38,3  39,2  39,2  40,0  39,8  38,3
Kondensmilcherzeugnisse 
  in Produktgewicht  2,6  2,6  2,1  1,5  2,0  1,7  1,2  0,8
  in Vollmilchwert  3,9  4,0  3,4  2,2  3,1  2,6  1,8  1,3, , , , , , ,

Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung
4071300

Anm.: Berechnung Verbrauch in kg je Kopf: Bevölkerung in Millionen Einwohner; Bevölkerung bis 2010:
Jahresdurchschnitt; Ab 2011: Stand: 30.06.; Berechnungsgrundlage Daten Zensus 2011. - 1) Vorläufig. - 2) Einschl. sonstige
Konsummilch u. Vorzugsmilch (Rohmilch) sowie Eigenverbrauch u. Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe. - 3) Ohne
Industriemilch u. sonstige Konsummilch sowie Eigenverbrauch u. Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe. - 4) Einschl.
aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke. - 5) Konsummilch
einschl. Buttermilcherzeugnisse sowie Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke. - 6) Ohne aus Sahne hergestellte
Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke.
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204. Versorgung mit Milch, Sahne und Kondensmilch
1 000 t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Herstellung Konsummilch 5 340 5 282 5 179 5 278 5 140 5 128 4 891 4 739
davon
   beim Erzeuger 2)  102  128  120  131  71  72  75  76
   bei den Molkereien 3) 5 238 5 154 5 059 5 147 5 069 5 057 4 817 4 663
      darunter
      Vollmilch 4) 2 266 2 282 2 270 2 383 2 417 2 507 2 464 2 437
      teilentrahmte Milch 2 727 2 649 2 554 2 449 2 324 2 221 2 015 1 905
      entrahmte Milch  117  111  107  123  119  115  114  110
Einfuhr von
      Vollmilch  35  24  25  30  71  75  91  92
      teilentrahmter Milch  39  31  47  69  93  107  131  134
      entrahmter Milch  3  7  9  9  14  4  3  3
Ausfuhr von
      Vollmilch  319  360  348  361  431  450  375  362
      teilentrahmter Milch  635  602  486  405  434  378  266  250
      entrahmter Milch  67  75  62  66  79  83  84  85
Verbrauch von
      Vollmilch 4) 1 981 1 946 1 947 2 051 2 057 2 132 2 180 2 166
      teilentrahmter Milch 2 131 2 079 2 114 2 113 1 983 1 950 1 880 1 789
      entrahmter Milch  54  43  54  66  54  36  33  28
Verbrauch Konsummilch 2)3) 4 396 4 307 4 363 4 553 4 374 4 404 4 391 4 270
   darunter
   in Verpackungen bis 2 Liter 4 335  .   .   .   .   .   .   .  
Herstellung Buttermilcherzeugnisse  139  143  148  136  128  125  115  116
Einfuhr  41  35  32  34  31  32  36  38
Ausfuhr  59  61  77  78  69  68  63  63
Verbrauch Buttermilcherzeugnisse  121  117  104  92  91  88  88  92
Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-, Milchmisch-
erzeugnisse u. Milchmischgetränke 5) 3 050 2 959 2 968 2 984 3 066 3 124 3 119 3 109
    darunter Joghurt 1 708 1 662 1 665 1 655 1 701 1 715 1 661 1 649
Einfuhr  188  180  170  168  177  192  206  217
    darunter Joghurt  124  110  95  93  94  96  101  102
Ausfuhr  762  732  744  730  790  842  828  845
    darunter Joghurt  350  364  383  374  418  424  404  418
Verbrauch Sauermilch-
u. Milchmischgetränke 2 476 2 407 2 393 2 421 2 454 2 474 2 497 2 481
Verbrauch Frischmilcherzeugnisse
insgesamt 6) 7 457 7 281 7 306 7 538 7 394 7 461 7 467 7 312
Herstellung Sahneerzeugnisse insges. 7)  547  542  550  567  566  587  578  552
   Schlagsahne  416  414  426  439  445  453  436  417
   Kaffeesahne  102  95  83  84  80  91  98  94
Einfuhr  11  8  4  4  7  7  8  8
Ausfuhr  94  101  108  100  98  100  95  91
Verbrauch Sahneerzeugnisse  463  449  446  471  475  494  490  469
   in Vollmilchwert 3 057 3 084 3 089 3 172 3 195 3 293 3 292 3 177
Verbrauch Kondensmilcherzeugnisse  207  206  173  117  163  141  323  324
  in Vollmilchwert  311  323  273  180  249  214  97  67

Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung
4071200

1) Vorläufig. - 2) Einschl. Eigenverbrauch; ab 2015: ohne Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe. - 3) Einschl. sonstige
Konsummilch u. Vorzugsmilch (Rohmilch). - 4) Ohne Industriemilch u. sonstige Konsummilch sowie Eigenverbrauch,
Direktverkauf der landwirtschaftl. Betriebe. - 5) Einschl. aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke. - 6) Konsummilch einschl. Buttermilcherzeugnisse, Milchmischerzeugnisse u.
Milchmischgetränke sowie Sahneerzeugnisse. - 7) Ohne aus Sahne hergestellte Sauermilch-, Kefir-, Joghurt-,
Milchmischerzeugnisse u. Milchmischgetränke; einschl. sonstige Sahneerzeugnisse (Fettgehalt mind. 10 %).
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205. Versorgung mit Dauermilcherzeugnissen
1 000 t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Kondensmilcherzeugnisse
Herstellung 438,7 400,3 426,9 411,5 351,4 372,7 332,8
 davon Kondensmagermilch 2) 28,0 31,0 33,2 34,0            . 21,3 28,2
Bestandsveränderung -3,1 +1,9 -0,4 +5,3 -6,4 +0,6 +1,1
Einfuhr 79,3 59,7 59,0 61,1 73,1 48,3 59,9
Ausfuhr 315,0 285,1 368,9 304,6 290,1 323,4 324,3
Verbrauch 206,1 173,1 117,4 162,7 140,9 96,9 67,4
kg je Kopf 3) 2,6 2,1 1,5 2,0 1,7 1,2 0,8
Selbstversorgungsgrad in % 213 231 364 253 249 384 494

Sahne-, Vollmilchpulver, Teilentrahmtes Milchpulver
und Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform  4)

Herstellung 172,4 197,6 201,7 241,2 246,3 256,1 287,6
Bestandsveränderung -1,7 +4,7 +3,4 +3,0 -3,9 +2,0 -4,0
Einfuhr 5) 209,9 183,2 188,1 198,5 228,4 245,6 248,1
Ausfuhr 5) 199,0 209,6 196,0 186,9 192,4 202,2 214,1
Verbrauch 6) 185,1 166,5 190,3 249,8 286,2 297,5 325,7
kg je Kopf 3), 6) 2,3 2,1 2,4 3,1 3,5 3,6 3,9
Selbstversorgungsgrad in % 6) 93 119 106 97 86 86 88

Magermilch- und Buttermilchpulver
Herstellung 325,2 333,4 378,1 434,5 455,3 451,9 442,7
Bestandsveränderung 7) 1,6 -2,0 29,5 -9,3 62,7 -5,9 -57,1
Einfuhr 66,9 59,5 62,7 68,4 72,0 75,8 75,4
Ausfuhr 299,5 301,2 350,6 372,1 375,8 421,4 452,4
Verbrauch 91,0 93,6 60,7 140,1 88,8 112,2 122,8
kg je Kopf 3) 1,1 1,2 0,7 1,7 1,1 1,4 1,5
Selbstversorgungsgrad in % 358 356 623 310 513 403 361

Molkenpulver
Herstellung 372,7 348,5 388,2 400,5 359,7 345,2 315,8
Bestandsveränderung +3,3 +2,4 +7,8 +7,6 -11,9 +3,0 -1,6
Einfuhr 8) 94,7 97,0 79,6 72,7 77,6 76,5 76,2
Ausfuhr 8) 358,8 330,3 340,0 350,7 338,3 324,7 326,7
Verbrauch 105,3 112,9 120,0 114,9 110,9 93,9 66,9
kg je Kopf 3) 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8
Selbstversorgungsgrad in % 354 309 324 348 324 367 472

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

1) Vorläufig. - 2) Gezuckert u. ungezuckert (höchstens 1 % Fett). - 3) Berechnung: Bevölkerung: Bis 2010:
Jahresdurchschnitt; Ab 2011: Stand: 30.06.; Berechnungsgrundlage Daten Zensus 2011. - 4) Sonstige
Trockenmilcherzeugnisse ohne Zusätze sowie Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform, denen vor der Trocknung Zusätze
beigegeben wurden, für Nahrungs- u. f. Futterzwecke. - 5) Einschl. Molkenpulver der HS-Position (Harmoniertes System
Außenhandel): 040490. - 6) Zum Schutz einzelbetriebl. Daten einschl. Sonstige Milcherzeugnisse in Pulverform f.
Futterzwecke, denen vor der Trocknung Zusätze beigegeben wurden. - 7) Bei Molkereien sowie Öffentliche u. Private
Lagerhaltung. - 8) Molkenpulver der HS-Position: 040410.
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206. Versorgung mit Käse  
1 000 t

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Hart-, Schnitt-, halbfester Schnitt- und Weichkäse
Herstellung 2) 1 087,8 1 095,1 1 094,0 1 097,7 1 111,7 1 122,2 1 113,0 1 122,9
Bestandsveränderung +3,1 -6,5 -4,3 -2,3 +0,6 +0,6 +21,8 -4,4
Einfuhr 460,4 460,3 483,0 493,3 489,3 535,2 531,1 529,8
Ausfuhr 573,2 613,1 619,8 598,6 593,7 575,9 572,3 573,2
Inlandsverwendung  971,9  948,8  961,5  994,6 1 006,7 1 080,9 1 050,0 1 083,9
   darunter zu Schmelzkäse
      verarbeitet 3) 60,2 57,5 58,1 56,4 59,6 61,6 61,8 67,8
Verbrauch 4) 888,4 868,8 877,8 906,0 919,1 991,6 958,5 981,9
 kg je Kopf 5) 11,1 10,8 10,9 11,2 11,3 12,0 11,6 11,8
Selbstversorgungsgrad in % 122 126 125 121 121 113 116 114

Pasta filata Käse
Herstellung 269,6 310,9 304,7 327,2 338,6 358,9 370,9 389,9
Bestandsveränderung 0,6 0,5 0,6 -0,8 0,5 1,9 -0,5 4,6
Einfuhr 50,0 50,8 51,4 54,6 92,8 102,3 100,0 98,1
Ausfuhr 25,9 26,3 20,7 17,7 176,7 196,0 201,2 202,4
Verbrauch 293,0 334,9 334,9 364,9 254,2 263,3 270,3 281,0
 kg je Kopf 5) 3,7 4,2 4,2 4,5 3,1 3,2 3,3 3,4
Selbstversorgungsgrad in % 92 93 91 90 133 136 137 139

Schmelzkäse und  Schmelzkäsezubereitungen
Herstellung 177,3 165,3 171,0 173,6 172,6 172,2 175,9 185,9
Bestandsveränderung +0,2 -0,3 +0,6 +1,2 -0,5 -0,2 +0,1 +0,5
Einfuhr 32,6 28,9 31,7 30,7 32,2 31,7 32,2 33,5
Ausfuhr 80,6 78,3 80,2 79,1 84,6 91,2 94,1 104,5
Verbrauch 129,1 116,2 121,8 124,0 120,7 112,9 113,9 114,4
 kg je Kopf 5) 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Selbstversorgungsgrad in % 137 142 140 140 143 153 154 162

Frischkäse
Herstellung 6) 814,5 824,5 845,5 847,8 844,1 815,3 791,4 797,2
Bestandsveränderung +0,5 +0,7 +1,2 -0,7 -0,2 +1,2 +0,9 -1,1
Einfuhr 7) 104,3 124,8 115,2 122,4 113,2 117,6 122,2 122,7
Ausfuhr 7) 368,5 394,3 423,5 453,4 299,1 293,4 330,8 348,4
Verbrauch 549,8 554,4 536,0 517,5 658,4 638,2 581,8 572,6
 kg je Kopf 5) 6,9 6,9 6,7 6,4 8,1 7,8 7,0 6,9
Selbstversorgungsgrad in % 148 148 157 164 128 128 136 139

Käse insgesamt 8)

Herstellung insges. 2 378,6 2 423,4 2 443,2 2 474,8 2 495,0 2 497,5 2 480,6 2 524,1
   darunter zu Schmelzkäse
      verarbeitet 3)  60,2  57,5  58,1  56,4  59,6  61,6  61,8  67,8
Herstellung ges. 2 318,4 2 365,9 2 385,0 2 418,4 2 435,4 2 435,9 2 418,8 2 456,4
Bestandsveränderung +4,5 -5,7 -1,9 -2,5 +0,5 +3,6 +22,4 -0,4
Einfuhr  668,8  687,1  708,4  731,1  763,6  823,8  821,4  819,4
Ausfuhr 1 056,6 1 124,3 1 156,1 1 162,4 1 170,3 1 167,7 1 210,0 1 240,2
abzüglich Käse ausländischer
   Herkunft 9)  23,2  22,5  25,6  32,3  27,9  27,7  29,6  34,2
Verbrauch 4) 1 902,9 1 911,9 1 913,6 1 957,3 2 000,2 2 060,7 1 978,2 2 001,8
 kg je Kopf 5)  23,7  23,8  23,7  24,2  24,6  25,0  23,9  24,2
Selbstversorgungsgrad in % 125 127 128 126 125 121 125 126

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

1) Vorläufig. - 2) Einschl. der Mengen Rohware aus dem Inland, die zur Herstellung v. Schmelzkäse u.
Schmelzkäsezubereitungen verwendet werden. - 3) Rohware aus dem Inland, die zur Herstellung von Schmelzkäse u.
Schmelzkäsezubereitungen verwendet wird. - 4) Abzügl. der Mengen Rohware aus dem Inland und Ausland, die zur
Herstellung v. Schmelzkäse u. Schmelzkäsezubereitungen verwendet werden. - 5) Bevölkerung: Bis 2010: Jahresdurchschnitt;
Ab 2011: Stand: 30.06.; Berechnungsgrundlage Daten Zensus 2011. - 6) Einschl. der Menge, die in einer anderen Molkerei
hergestellt wurden. - 7) Ab 2015: Nummernkreis geändert (Nr. 0406 10 20 (bis 2014) geteilt: 0406 10 30 u. 0406 10 50); mit
Vorjahr nicht vergleichbar 8) Einschl. Sauermilch-, Koch-, u. Molkenkäse; Von 2010 bis 2014 einschl. direkt vermarkteter
Käse der landwirtschaftl. Betriebe. - 9) Rohware aus dem Ausland, die zur Herstellung von Schmelzkäse u.
Schmelzkäsezubereitungen verwendet wird.
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 207. Versorgung mit Eiern  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Mill. St.
Verwendbare
   Erzeugung 2) 10 586 12 516 13 309 13 709 13 827 14 064 14 337 14 478 14 694
   dar. Bruteier  933 1 058 1 185 1 242 1 269 1 273 1 274 1 252 1 187
Bestandsänderung .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Einfuhr Schaleneier 8 428 6 785 6 227 6 214 7 267 6 997 7 165 6 721 6 676
   dar. Bruteier 3)  157  114  82  81  92  132  128  143  176
Einfuhr Eiprodukte 
   in Schaleneiwert 4) 2 055 1 962 1 955 1 919 1 789 1 868 1 866 2 035 2 100
Ausfuhr Schaleneier 2 011 2 289 2 230 2 182 2 625 2 463 2 578 2 481 2 268
   dar. Bruteier 3)  201  190  291  336  352  385  401  415  418
Ausfuhr Eiprodukte 
   in Schaleneiwert 4)  657  910  865  836  797  833  804  800  805
Inlandsverwendung 18 401 18 064 18 397 18 823 19 460 19 632 19 987 19 953 20 397
Bruteier  889  982  976  987 1 009 1 019 1 001  980  945
Nahrungsverbrauch 17 512 17 082 17 420 17 837 18 452 18 613 18 986 18 974 19 452
  dgl. St. je Kopf 5)  218  213  217  221  228  228  231  230  235

Verwendbare
   Erzeugung 2) 6)  656  775  824  849  856  871  888  892  906
   dar. Bruteier  58  66  73  77  79  79  79  78  74
Bestandsänderung .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Einfuhr Schaleneier  510  419  382  382  424  430  442  413  414
   dar. Bruteier 3)  10  9  5  5  6  8  8  9  11
Einfuhr Eiprodukte 
   in Schaleneiwert 4)  127  122  121  119  111  116  116  126  130
Ausfuhr Schaleneier  122  141  136  128  159  152  156  149  141
   dar. Bruteier 3)  13  12  18  21  22  24  25  25  26
Ausfuhr Eiprodukte 
   in Schaleneiwert 4)  41  56  54  52  49  52  50  50  50
Inlandsverwendung 1 131 1 118 1 138 1 170 1 183 1 214 1 240 1 233 1 259
Bruteier  55  62  60  61  62  63  62  62  59
Nahrungsverbrauch 1 076 1 055 1 078 1 109 1 120 1 151 1 178 1 171 1 201
  dgl. kg je Kopf 5) 13,4 13,2 13,4 13,8 13,8 14,1 14,3 14,2 14,5
Selbstversorgungsgrad
  in %  58  69  72  73  72  72  72  72  72

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

1 000 t

4071600

1) Vorläufig. - 2) Berechnung vgl. Getreideeinheitenschlüssel, ID: 3120100 (http://www.bmel-statistik.de). -
3) Ausschließlich KN-Nr. 04071100 (Bruteier Gallus domesticus). - 4) Ab 2011 Berechnung des Schaleneiäquivalents unter
Verwendung der Eurostat-Faktoren (mit Veröffentlichungen der Vorjahre nicht vergleichbar). -
5) Bevölkerungsreihe auf Grundlage des Zensus 2011. - 6) Bis zum Jahr 1999 mit einem Eigewicht von 61,5 g berechnet.
Ab dem Jahr 2000 mit Eigewicht von 62 g gerechnet.
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IX. Ölsaaten, Öle und Fette, Butter

V o r b e m e r k u n g e n :  Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass in den Bilanzen 
für Ölsaaten die gesamte Verarbeitung ausgewiesen wird, unabhängig davon, dass ein Teil der daraus 
hergestellten Erzeugnisse nicht im Inland verbleibt, sondern exportiert wird. In den Bilanzen für 
pflanzliche Öle und Fette (Tab. 207) ist als ”Erzeugung inländischer Herkunft” nur die Menge enthalten, die 
tatsächlich im Inland aus inländischen Ölsaaten hergestellt wurde. Der Rohölwert der in Form von Saaten 
exportierten oder verwendeten Ölsaaten bleibt unberück sichtigt. Grundlage für statistische Erhebungen ist 
die Marktordnungswaren-Meldeverordnung vom 24. November 1999 (BGBl. I  S. 2286), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2018 (BGBl. I S. 192) geändert wurde. 
Die Bilanz für Öle und Fette insgesamt (Tab. 208) schließt nicht die Versorgung mit Butter ein. Diese wird 

in Tab. 209 dargestellt. Den Gesamtverbrauch an Nahrungsfetten gibt Tab. 210 wieder.

208. Versorgung mit Ölen und Fetten
2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Herstellung 2)  4 434 4 618 4 901 4 993 4 858 4 760 4 588 
   dar. inländ. Herkunft 2 765 2 207 2 515 2 402 2 052 1 726 1 459 
Einfuhr 3 075 3 710 3 548 3 556 3 751 3 204 3 050 
Ausfuhr 2 358 2 717 2 450 2 718 2 776 2 559 2 325 
Anfangsbestand 3)   205  175  222  207  212  182  178 
Endbestand 3)  175  222  207  213  182  178  210 
Inlandsverwendung 5 159 5 564 6 015 5 825 5 863 5 409 5 281 
Futter  479  484  488  485  485  482  477 
Industrielle Verwertung 3 363 3 613 3 985 3 802 3 618 3 072 3 051 
Verarbeitung  329  303  305  298  327  414  388 
   dav. Margarine  280 
        Speisefett  49 
Nahrungsverbrauch  988 1 164 1 237 1 241 1 433 1 420 1 365 
Selbstversorgungsgrad in %  54  40  42  41  35  32  28 

Herstellung  383  258  250  254  236  236  223 
Einfuhr  185  56  49  42  34  39  42 
Ausfuhr  179  55  52  48  47  48  48 
Anfangsbestand  16  7  7  7  8  7  7 
Endbestand  28  7  7  8  7  7  11 
Inlandsverwendung  377  259  247  246  223  227  213 

Herstellung 4 434 4 618 4 901 4 993 4 858 4 760 4 588 
   dar. inländ. Herkunft 2 765 2 207 2 515 2 402 2 052 1 726 1 459 
Einfuhr 3 260 3 765 3 597 3 597 3 785 3 243 3 092 
Ausfuhr 2 537 2 771 2 502 2 766 2 823 2 607 2 373 
Anfangsbestand 4)  221  182  229  214  220  189  184 
Endbestand 4)  203  229  214  221  190  185  221 
Inlandsverwendung 5 175 5 565 6 012 5 817 5 850 5 400 5 270 
Futter  479  484  488  485  485  482  477 
Industrielle Verwertung 3 363 3 613 3 985 3 802 3 618 3 072 3 051 
Nahrungsverbrauch 7) 1 333 1 468 1 539 1 531 1 747 1 846 1 742 
Selbstversorgungsgrad in %  53  40  42  41  35  32  28 

Q u e l l e: BLE (413).

1 000 t Reinfett

Öle und Fette insgesamt 6)

1 000 t

 303  305  298 

Bilanzposten

 327 

Pflanzliche Öle und Fette
1 000 t Rohöl

 388 

Margarine und andere Speisefette 5)

 414 

1) Vorläufig. - 2) Aus inländischen und eingeführten Rohstoffen. - 3) Bestände bei den Ölmühlen und der Margarineindustrie.
- 4) Der Endbestand des Vorjahres ist nicht in jedem Fall der Anfangsbestand des darauffolgenden Jahres. - 5) Ab 2013 nur
Margarine. - 6) Addition der einzelnen Bilanzen. - 7) In den Jahren 2013 und 2016 wurden methodische Anpassungen
vorgenommen.
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209. Versorgung mit Butter und Milchfetterzeugnissen  
1 000 t Produktgewicht

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1) 2018 1)

Herstellung in
  Molkereien 2) 450,0 449,5 489,6 481,7 490,2 517,3 515,4 496,8 483,9
  landw. Betrieben 3) 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . .
zusammen 450,9 449,5 489,6 481,7 490,2 517,3 515,4 496,8 483,9
Auslagerung 4) 38,5 26,7 21,8 17,0 1,9 15,7 25,8 1,9        -
Einlagerung 4) 34,9 17,3 22,3 16,2 1,5 17,3 24,9       -        -
Bestandsveränderung 5) 14,0 3,2 3,7 1,0 -1,9 2,6 -2,3 4,1 4,3
Einfuhr 2) 164,6 148,3 139,8 147,4 137,2 156,1 150,2 169,4 173,3
Ausfuhr 2) 83,9 126,9 121,6 144,4 152,9 157,7 153,1 152,2 153,3
Nahrungsverbrauch 2)6) 510,6 458,4 488,6 469,3 462,1 496,4 500,4 496,7 483,8
Selbstversorgungsgrad in % 88 98 100 103 106 104 103 100 100

Q u e l l e: BLE (413).

Bilanzposten

1) Vorläufig. - 2) Einschl. Milchfetterzeugnisse und Milchstreichfetterzeugnisse in Butterwert (83% Fettgehalt). - 3) Bis
2014: Direkt vermarktete Erzeugnisse landwirtschaftliche Betriebe in Produktgewicht, ab 2008 geänderte Methodik, nicht mit
Vorjahr vergleichbar. - 4) Öffentl. u. private Lagerhaltung. - 5) Bei Molkereien, Absatzzentralen u. beim Handel. - 6) Abzügl.
der Mengen Rohware aus dem Inland u. aus dem Ausland, die zur Herstellung v. Schmelzkäse u. Schmelzkäsezubereitungen
verwendet werden.

4080400

210. Verbrauch von Nahrungsfetten nach Fettarten in Reinfett
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Butter 2)  402  402  400  380  407  411  409  397
Margarine  274  278  259  247  248  226  227  213
Speisefette  37  38        .         .         .         .         .         .  
Speiseöl 3)  918  913 1 071 1 138 1 142 1 318 1 326 1 256
Zusammen 1 630 1 631 1 729 1 765 1 796 1 955 1 962 1 866
   dar. in Produktgewicht 4)

   Butter  484  484  481  458  490  495  493  479
   Margarine  397  410  382  363  361  331  338  321

Butter 2) 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,9 4,8
Margarine 3,4 3,5 3,2 3,0 3,0 2,7 2,7 2,6
Speisefette 0,4 0,5        .         .         .         .         .         .  
Speiseöl 3) 11,4 11,4 13,3 14,1 14,0 16,0 16,0 15,1
Zusammen 20,3 20,3 21,5 21,8 22,1 23,7 23,7 22,5
   dar. in Produktgewicht 4)

   Butter 2) 6,0 6,0 6,0 5,7 6,0 6,0 6,0 5,8
   Margarine 5,0 5,1 4,7 4,5 4,4 4,0 4,1 3,9

Butter 2) 24,7 24,6 23,1 21,5 22,7 21,0 20,8 21,3
Margarine 16,8 17,0 15,0 14,0 13,8 11,5 11,6 11,4
Speisefette 2,2 2,3        .         .         .         .         .         .  
Speiseöl 3) 56,3 56,0 61,9 64,5 63,6 67,4 67,6 67,3
Zusammen  100  100  100  100  100  100  100  100
Bevölkerung in Mill. 5) 80,2 80,4 80,6 80,9 81,5 82,3 82,7 82,9

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (413).

Fettart

Verbrauch in 1 000 t

Verbrauch in kg je Kopf der Bevölkerung

Verbrauch an Fettarten in % des Gesamtverbrauchs

1) Vorläufig. - 2) Bis 2015: Einschl. direkt vermarktete Butter der landwirtschaftl. Betriebe; Abzügl. der Mengen Rohware aus
dem Inland u. aus dem Ausland, die zur Herstellung v. Schmelzkäse u. Schmelzkäsezubereitungen - 3) Einschl. von der
Ernährungsindustrie verwendeter Mengen; Jahre 2013 u. 2016: Anpassung der Methodik; Vergleich nur eingeschränkt
möglich. - 4) Enthält Butter- und Margarineerzeugnisse mit ihrem tatsächlichen Fettgehalt. - 5) Bevölkerung: Bis 2010:
Jahresdurchschnitt; Ab 2011: Stand: 30.06.: Berechnungsgrundlage Zensus 2011.
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2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Alkoholgetränke 137,2 137,8 137,2 136,9 135,5 134,3 131,0 131,3
  davon
    Bier 2) 107,4 107,3 106,6 106,9 105,9 104,1 101,2 102,0
    Trinkwein 3) 20,5 20,8 21,1 20,7 20,5 21,1 20,9 20,5
    Schaumwein 4) 3,9 4,2 4,0 3,9 3,7 3,7 3,5 3,4
    Spirituosen5) 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Alkohol zus. (Weingeist) 6) .  .  .  .  .  .  .  .  
Alkoholfreie Getränke 290,8 302,7 303,7 299,8 305,2 303,0 296,2 309,0
  davon
    Mineralwasser 7) 136,3 143,4 145,2 148,2 153,4 152,2 148,2 154,4
    Erfrischungsgetränke 8) 118,2 125,4 125,5 119,6 118,8 117,8 115,8 123,1
    Fruchtsäfte 36,3 33,9 33,0 32,0 33,0 33,0 32,2 31,5
      davon
        Apfelsaft 8,1 8,7 8,4 7,9 7,9 7,5 7,6 7,0
        Orangensaft 8,7 8,0 8,0 7,8 7,6 7,5 7,4 7,4
        Multivitaminsaft 4,1 3,9 3,7 3,7 4,0 4,1 4,1 3,9
        Traubensaft 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,0
        Ananassaft 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
        Grapefruitsaft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2
        andere Fruchtsäfte 9) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
        Gemüsesaft/-trunk 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 7,8
        Zitrusnektar 6,0 4,4 4,0 3,7 3,4 3,5 3,0 3,0
        andere Fruchtnektare10) 6,1 5,7 5,7 5,8 6,6 6,8 6,3 6,6
Sonstige Getränke 229,1 243,8 245,3 240,6 241,8 241,3 240,7 242,1
  davon
    Bohnenkaffee 11) 153,3 165,4 165,0 162,0 162,0 162,0 162,0 164,0
    Schwarzer Tee 12) 25,0 26,2 26,7 26,3 26,4 26,0 25,6 24,3
    Kräuter-/Früchtetee 13) 50,8 52,2 53,6 52,3 53,4 53,3 53,1 53,8
Insgesamt 657,1 684,3 686,2 677,3 682,5 678,6 667,9 682,4

Erzeugnis

211. Verbrauch von Getränken je Kopf  
X. Genussmittel, Getränke

Liter je Jahr

Anm.: Ab dem Jahr 2011 Berechnung der Daten auf der Basis des Zensus 2011.
1) Vorläufig. - 2) Einschl. alkoholfreiem Bier und Malztrunk. - 3) Einschl. Wermut- und Kräuterwein (ohne Schaumwein),
jew. Weinwirtschaftsjahr (1.9. bis 31.8.). - 4) Errechnet aus der Verbrauchssteuerstatistik. - 5) Einschl. Spirituosen-
Mischgetränke, umgerechnet auf durchschnittlich 33% Alkoholgehalt. - 6) Unter Zugrundelegung von 4% Alkohol bei Bier,
10% bei Wein und Schaumwein sowie 33% bei Spirituosen. - 7) Einschl. natürliche sowie Quell-, Tafel- und Heilwässer. -
8) Ohne Getränke aus Konzentraten, Sirup und Getränkepulver; einschl. Teegetränke und Postmix-Absatz. - 9) Fruchtsäfte
aus Birnen, Blutorangen, Exoten u.a. - 10) Fruchtnektare aus Apfel, Schwarzen Johannisbeeren, Sauerkirschen, Aprikosen,
Exoten u. a.. - 11) 35 Gramm Röstkaffee pro Liter; ab 2012 neue Datenbasis und Stärkezahl (37g/l). - 12) Einschl. Grüntee: 9
Gramm Tee pro Liter. - 13) 9 Gramm Tee pro Liter.

Q u e l l e: Bundesverband der deutschen Erfrischungsgetränke-Industrie, Bundesverband Deutscher Sektkellereien,
Deutscher Brauerbund, Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie, Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie,
Deutscher Kaffeeverband, Deutscher Teeverband, Verband Deutscher Mineralbrunnen, Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie
Getränke, Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee, Statistisches Bundesamt, BLE (414).
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Bilanzposten 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 1)

Gesamte Most- u. Weinerzeugung 2) 9 102 8 493 9 294 8 907 9 103 7 536
   abzüglich Most zur Traubensaft-
       erzeugung  0  0  0  0  0  0
Erzeugung 9 102 8 493 9 294 8 907 9 103 7 536
Anfangsbestand 5 611 5 533 5 242 5 902 6 120 6 319
Endbestand 5 533 5 242 5 902 6 120 6 319 5 445
Trinkwein  153  153  154  147  148  129
Verkäufe 9 027 8 631 8 480 8 542 8 755 8 282

Verkäufe der Erzeuger 9 027 8 631 8 480 8 542 8 755 8 282
Anfangsbestand 6 092 5 955 6 090 6 093 5 937 5 856
Endbestand 5 955 6 090 6 093 5 937 5 856 5 687
Einfuhr 3) 15 606 15 472 14 743 14 971 14 612 15 341
Ausfuhr 4 096 3 980 3 736 3 585 3 348 4 088
Inlandsverwendung
   über den Markt 20 674 19 988 19 484 20 084 20 100 19 704
Verarbeitung 4)  130  130  130  130  85  85
Trinkwein 20 544 19 858 19 354 19 954 20 015 19 619

Erzeugung 9 102 8 493 9 294 8 907 9 103 7 536
Anfangsbestand 11 703 11 488 11 332 11 995 12 057 12 175
Endbestand 11 488 11 332 11 995 12 057 12 175 11 132
Einfuhr 3) 15 606 15 472 14 743 14 971 14 612 15 341
Ausfuhr 4 096 3 980 3 736 3 585 3 348 4 088
Inlandsverwendung
   insgesamt 20 827 20 141 19 638 20 231 20 249 19 832
Verarbeitung 4)  130  130  130  130  85  85
Trinkwein 20 697 20 011 19 508 20 101 20 164 19 747
   dgl. l je Kopf  25,7  24,8  24,0  24,5  24,4  23,9
Selbstversorgungsgrad in %  44  42  42  44  45  38

Q u e l l e: BLE (414)

212. Versorgung mit Wein
1 000 hl

Erzeugungsbilanz

Marktbilanz

Gesamtbilanz

Anm.: Wein einschl. Schaumwein und Verarbeitungswein; EU-Wirtschaftsjahr: August/Juli.
1) Vorläufig. - 2) Gemeldete Erzeugung zuzüglich Zuschätzung (1%) für Betriebe mit einer Rebfläche unter 10 Ar. -
3) Einschl. des aus importiertem Traubenmost hergestellten Weins. - 4) Brenn- u. Essigwein sowie sonstige Weinverarbeitung.
Bis 2015/16 geschätzt, ab 2016/17 Schätzung aufgrund neuer Datengrundlage.

4090300

213. Versorgung mit Bier
1 000 hl

Bilanzposten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Bierabsatz versteuert 82 801 81 045 79 735 80 079 79 509 79 060 77 243 77 727
Haustrunk steuerfrei  158  151  147  152  142  137  128  131
Einfuhrbier versteuert  56  50  48  49  50  59  57  44
Verbrauch 83 015 81 245 79 930 80 280 79 701 79 256 77 428 77 903
   dgl. l je Kopf  2) 101,5 99,2 97,6  .   .   .   .   .  
   dgl. l je Kopf  3) 103,5 101,0 99,1 99,1 97,6 96,2 93,7 94,2

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Anm.: Ohne Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % volumen und weniger (Alkoholfreies Bier, Malztrunk).
1) Vorläufig. - 2) Auf der Grundlage früherer Zählungen. - 3) Auf der Grundlage des Zensus 2011.

4090200
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XI. Ernährungsgewerbe

V o r b e m e r k u n g e n :  Das (produzierende) Ernährungsgewerbe umfasst Ernäh rungs industrie und 
Ernährungshandwerk. Darüber hinaus werden in diesem Abschnitt angesichts der sachlichen Nähe der 
Ernährungshandel und das Gastgewerbe dargestellt. 
Die meisten der folgenden Tabellen beziehen sich auf das (produzierende) E r n ä h r u n g s  g e -
w e r b e .
Die Erhebungen im Verarbeitenden Gewerbe erstreckten sich bis zum Berichtsjahr 2006 in der Regel 
auf sämtliche Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen mindestens 20 tätigen Personen. Ab dem 
Berichtsjahr 2007 sind die Ergebnisse für diesen Berichtskreis nur noch für wichtige Daten über Betriebe 
verfügbar. Niedrigere Erfassungsgrenzen für Wirt schaftszweige  mit überwiegend kleineren Betriebs- und 
Unternehmensgrößen sind bei den betreffenden Tabellen  jeweils in einer Fußnote angegeben. Mit dem 
Berichtsjahr 2009 wurde eine neue Klassifikation der Wirtschaftszweige eingeführt (WZ 2008). Längere 
Zeitreihen nach der WZ 2008 stehen (durch Neuzuordnung der Daten früherer Jahre) nur für Betriebe mit 
50 und mehr Beschäftigten zur Verfügung.
Einmal jährlich wird die Zahl der Betriebe, die Zahl der Beschäftigten und der Wert des Umsatzes nach 
Beschäftigtengrößenklassen dargestellt.
Für das   E r n ä h r u n g s h a n d w e r k   sind Ergebnisse der  Hand werks bericht erstattung enthalten. 
Die sonstigen Daten zum   E r n ä h r u n g s h a n d e l   und zum   G a s t g e w e r b e   sind 
Ergebnisse der Monats- und Jahreserhebungen in diesen Wirtschaftszweigen, für die Stichproben aus dem 
Unternehmensregister gezogen werden. 

214. Kennzahlen des Produzierenden Ernährungsgewerbes
Betriebe Beschäftigte Geleistete Umsatz 1) Aus-
(Örtliche insge- darunter Arbeiter- insge- je Beschäf- je Arbei- lands-

Einheiten) samt Arbeiter stunden 2)3) samt tigten terstunde umsatz
Zahl 1 000 Mill. Std. Mill. € 1 000 € € Mill. € %

2000 6 136  554,1 346,9 584,9 120 392 217 206 14 570 12,1
2005 6) 5 925  521,7 . 828,9 133 488 256 161 19 804 14,8
2010 7) 5 853  541,5 . 700,8 151 791 280 193 27 272 18,0
2014 5 828  559,8 . 716,3 172 182 308 215 34 987 20,3
2015 5 812  569,2 . 727,3 168 589 296 207 34 839 20,7
2016 5 940  580,0 . 743,6 171 325 295 204 35 788 20,9
2017 6 044  595,5 . 761,1 179 557 302 210 38 288 21,3
2018 6 119  608,6 . 777,1 179 562 295 206 38 019 21,2

Export-
quoteJahr

4100100

Lohn- und Lohnkosten Energieverbrauch
Gehalts- je Arbeiter- Heizöl
summe stunde 2)3)  insgesamt dar. schwer
Mill. € € 1000 t SKE4) Mill. kWh Mill. m³ 5) 1 000 t

1995 12 734 12,38  734 12 228 2 490 1 221  508
2000 13 571 13,09  681 13 684 2 911  871  378

Heizöl u. Erneuer-
Dieselkraft- bare

stoff Energien

2010 6)7) 14 615 18,34 11 022 62 059 118 653 14 954 7 646
2014 16 500 20,39 .      64 122 127 340 8 040 5 505
2015 17 188 20,88 .      64 538 128 175 7 726 2 769
2016 17 856 21,19 .      65 758 135 584 6 732 2 716
2017 18 632 21,69 .      66 255 139 718 6 218 2 822
2018 19 473 22,22 .      .      .      .      .      

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

 Jahr

1 000 Gigajoule

Kohle Strom Gas

ErdgasStromKohle

Anm.: Ernährungsindustrie und Ernährungshandwerk. Betriebe von Unternehmen ab 20 Beschäftigte.
1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Ab 2003 werden von Beschäftigten insgesamt (Lohn- u. Gehaltskosten) geleistete Arbeitsstunden
erfasst. - 3) Angaben zu geleisteten Arbeitsstunden ab 2007 nicht mit Vorjahren vergleichbar; Berichtskreis ab 2007 sind
Betriebe ab 50 und mehr Beschäftigte. - 4) Steinkohleeinheiten. - 5) Alle Gasarten werden auf einen oberen Heizwert =
35 169 kJ/m³ umgerechnet. - 6) Ab 2005 werden nur noch Beschäftigte insgesamt erfasst. - 7) Ab 2008 Umstellung der
Wirtschaftszweigklassifikation auf WZ 2008; Daten mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar.
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2014 2015 2016 2017 2018

H. v. Nahrungs- und Futtermitteln 2 321 2 332 2 356 2 405 2 431 5 566
Schlachten u. Fleischverarbeitung  537  536  548  567  570 1 453
  Schlachten (ohne Geflügel)  111  113  116  123  129  326
  Schlachten von Geflügel  37  38  39  40  39  55
  Fleischverarbeitung  388  384  393  404  402 1 072
Fischverarbeitung  24  26  27  28  30  63
Obst- und Gemüseverarbeitung  153  156  157  159  159  261
  Kartoffelverarbeitung  27  27  30  31  30  44
  H.v. Frucht- und Gemüsesäften  35  36  35  35  34  73
  Sonstige Verarb. v. Obst u. Gemüse  91  93  92  93  95  144
H.v. pflanzlichen und tierischen
   Ölen und Fetten  35  35  35  35  33  42
  H.v. Ölen und Fetten  24  25  26  27  26  34
  H.v. Margarine und ähnlichen
     Nahrungsfetten  11  10  9  8  7  8
Milchverarbeitung  162  161  163  166  170  224
  Milchverarbeitung (ohne H.v. 
     Speiseeis)  149  148  152  153  158  210
  H.v. Speiseeis  13  13  11  13  12  14
Mahl- u. Schälmühlen sowie H.v.
   Stärke und Stärkeerzeugnissen  68  66  68  66  68  120
  Mahl- und Schälmühlen  53  51  53  51  52  100
  H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen  15  15  15  15  16  20
H.v. Back- und Teigwaren  892  902  904  919  924 2 577
  H.v. Backwaren  815  823  827  845  849 2 465
  H.v. Dauerbackwaren  65  67  65  63  63  91
  H.v. Teigwaren  12  12  12  11  12  21
H.v. sonstigen Nahrungsmitteln  374  377  378  384  392  565
  Zuckerindustrie  23  23  23  23  23  23
  H.v. Süßwaren  124  124  123  126  129  163
  Verarbeitung v. Kaffee, Tee
     und H.v. Kaffee-Ersatz  41  43  45  46  44  59
  H.v. Würzen und Soßen  48  47  45  46  50  92
  H.v. Fertiggerichten  41  38  40  44  46  69
  H.v. homogenisierten und
     diätetischen Nahrungsmitteln  12  13  10  10  9  14
  H.v. sonstigen Nahrungsmitteln 
     (ohne Getränke)  86  90  92  90  91  145
H.v. Futtermitteln  76  73  77  82  86  261
  H.v. Futtermitteln für Nutztiere  53  50  53  56  55  186
  H.v. Futtermitteln f. sonstige Tiere  23  23  24  25  31  75
Getränkeherstellung  300  304  302  319  325  553
darunter
  H.v. Spirituosen  19  20  18  19  18  52
  H.v. Wein aus frischen Trauben  14  16  14  15  18  32
  H.v. Bier  141  143  144  153  157  258
  H.v. Malz       .       .       .       .       .  32
  H.v. Erfrischungsgetränken,
     Mineralwassergewinnung  121  122  121  128  127  171
Produzierendes Ernährungs-
 gewerbe zusammen 2 621 2 636 2 658 2 724 2 756 6 119
Nachrichtlich:
Bergbau und Verarbeitendes
   Gewerbe insgesamt 22 544 22 655 22 771 22 973 23 242 46 900

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

215. Zahl der Betriebe des Produzierenden Ernährungsgewerbes  

Wirtschaftszweig
(H.v. = Herstellung von)

Betriebe (Örtliche Einheiten) 1) Zahl der Be-
triebe ab 
20 Besch. 

2018 2)

Anm.: Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten.
1) Durchschnitt errechnet aus Monatsangaben. - 2) Ergebnisse des Jahresberichts für Betriebe von Unternehmen mit 20
oder mehr tätigen Personen, Angaben für den Monat September 2018.

4100500
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2014 2015 2016 2017 2018

H. v. Nahrungs- und Futtermitteln 403 718 410 660 419 409 434 042 446 829 546 232
Schlachten u. Fleischverarbeitung 81 686 82 772 86 752 93 405 96 457 123 387
  Schlachten (ohne Geflügel) 14 503 14 888 16 018 17 447 22 092 27 644
  Schlachten von Geflügel 9 307 9 066 9 091 9 261 9 874 10 613
  Fleischverarbeitung 57 876 58 818 61 644 66 698 64 490 85 130
Fischverarbeitung 5 503 5 581 5 380 5 206 5 745 6 988
Obst- und Gemüseverarbeitung 26 317 26 839 27 351 27 917 28 633 33 382
  Kartoffelverarbeitung 6 157 6 150 6 445 6 622 6 760 7 346
  H.v. Frucht- und Gemüsesäften 5 082 4 997 5 120 5 073 5 162 6 605
  Sonstige Verarb. v. Obst u. Gemüse 15 079 15 692 15 786 16 222 16 711 19 431
H.v. pflanzlichen und tierischen
   Ölen und Fetten 4 889 4 937 4 940 4 599 4 345 4 586
  H.v. Ölen und Fetten 3 259 3 384 3 522 3 567 3 407 3 600
  H.v. Margarine u. ähnlichen
     Nahrungsfetten 1 630 1 553 1 419 1 032  938  986
Milchverarbeitung 38 532 39 616 40 612 41 338 42 175 44 252
  Milchverarbeitung (ohne H.v. 
     Speiseeis) 33 887 35 163 36 335 37 099 38 411 40 438
  H.v. Speiseeis 4 645 4 454 4 276 4 239 3 764 3 814
Mahl- und Schälmühlen sowie H.v. 
   Stärke und Stärkeerzeugnissen 11 763 11 802 12 159 12 256 12 711 14 398
  Mahl- und Schälmühlen 9 243 9 278 9 582 9 613 9 837 11 362
  H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen 2 520 2 523 2 577 2 643 2 874 3 036
H.v. Back- und Teigwaren 135 522 137 432 139 695 143 089 145 837 194 962
  H.v. Backwaren 122 011 123 926 126 704 130 085 132 497 179 889
  H.v. Dauerbackwaren 12 318 12 303 11 767 11 838 12 082 13 481
  H.v. Teigwaren 1 193 1 202 1 224 1 166 1 258 1 592
H.v. sonstigen Nahrungsmitteln 89 167 91 376 91 603 94 350 98 261 106 839
  Zuckerindustrie 4 828 4 789 4 803 4 955 5 134 5 483
  H.v. Süßwaren 33 811 34 365 34 057 34 787 36 022 38 665
  Verarbeitung v. Kaffee, Tee
     und H.v. Kaffee-Ersatz 8 035 8 455 8 579 9 120 8 880 9 445
  H.v. Würzen und Soßen 12 229 12 163 12 117 12 146 12 970 14 587
  H.v. Fertiggerichten 11 919 11 693 12 541 13 580 14 608 15 671
  H.v. homogenisierten und
     diätetischen Nahrungsmitteln 2 805 2 937 2 793 2 750 2 936 3 197
  H.v. sonst. Nahrungsmitteln 
     (ohne Getränke) 15 540 16 974 16 713 17 012 17 712 19 791
H.v. Futtermitteln 10 339 10 306 10 917 11 883 12 667 17 438
  H.v. Futtermitteln für Nutztiere 5 351 5 138 5 442 5 864 6 004 9 508
  H.v. Futtermitteln f. sonstige Tiere 4 987 5 168 5 476 6 019 6 663 7 930
Getränkeherstellung 51 734 52 409 52 670 53 799 54 414 62 321
darunter
  H.v. Spirituosen 2 108 2 195 1 968 1 974 1 844 2 894
  H.v. Wein aus frischen Trauben 2 464 2 700 2 649 2 799 3 106 3 862
  H.v. Bier 22 439 22 824 22 985 23 566 23 894 27 561
  H.v. Malz . . . . .  965
  H.v. Erfrischungsgetränken,
     Mineralwassergewinnung 24 288 24 278 24 595 24 960 24 985 26 572
Produzierendes Ernährungs-
 gewerbe zusammen 455 452 463 069 472 079 487 841 501 243 608 553
Nachrichtlich:
Bergbau und Verarbeitendes
   Gewerbe insgesamt 5 341 787 5 393 001 5 433 221 5 517 939 5 662 168 6 430 756

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

216. Beschäftigte der Betriebe 
des Produzierenden Ernährungsgewerbes  

Wirtschaftszweig
(H.v. = Herstellung von)

Beschäftigte 1)

Tätige Pers. 
in Be-

trieben ab 
20 Besch. 

2018 2)

Anm.: Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten.
1) Durchschnitt errechnet aus Monatsangaben. - 2) Ergebnisse des Jahresberichts für Betriebe von Unternehmen mit 20 oder
mehr tätigen Personen, Angaben für den Monat September 2018.

4100600
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2014 2015 2016 2017 2018

H. v. Nahrungs- und Futtermitteln   135 558,9  132 371,7  133 322,4  140 953,3  139 488,2  157 349,4
Schlachten u. Fleischverarbeitung  35 199,2  34 784,4  35 858,5  38 246,4  36 771,3  42 483,6
  Schlachten (ohne Geflügel)  12 674,8  12 272,1  12 886,4  14 280,3  13 676,6  16 691,6
  Schlachten von Geflügel  4 368,9  4 206,3  4 160,0  4 214,5  3 846,9  4 166,8
  Fleischverarbeitung  18 155,5  18 305,9  18 812,1  19 751,6  19 247,8  21 624,9
Fischverarbeitung  1 883,1  2 006,6  2 066,3  2 020,6  2 131,0  2 329,3
Obst- und Gemüseverarbeitung  9 372,5  9 548,7  9 911,1  9 840,4  9 949,8  10 751,1
  Kartoffelverarbeitung  1 820,8  1 825,3  1 948,0  1 969,1  2 007,1  2 092,9
  H.v. Frucht- und Gemüsesäften  2 654,1  2 562,2  2 702,9  2 494,9  2 574,5  2 883,3
  Sonstige Verarb. v. Obst u. Gemüse  4 897,5  5 161,2  5 260,2  5 376,3  5 368,2  5 774,9
H.v. pflanzlichen und tierischen
   Ölen und Fetten  4 902,9  4 683,9  4 810,9  4 634,3  4 133,4  5 421,0
  H.v. Ölen und Fetten  4 163,1  4 013,5  4 166,2  4 134,4  3 694,1  4 971,3
  H.v. Margarine und ähnlichen
     Nahrungsfetten   739,8   670,4   644,7   499,9   439,2   449,7
Milchverarbeitung  27 202,6  23 739,0  22 994,4  27 149,0  27 341,8  28 140,8
  Milchverarbeitung (ohne H.v. 
     Speiseeis)  26 104,0  22 619,3  21 889,6  26 011,1  26 284,5  27 076,6
  H.v. Speiseeis  1 098,5  1 119,7  1 104,7  1 137,9  1 057,2  1 064,3
Mahl- u. Schälmühlen sowie
   H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen  4 933,2  4 880,1  4 930,3  4 959,7  5 170,9  6 092,9
  Mahl- und Schälmühlen  3 251,7  3 206,4  3 216,9  3 183,7  3 326,2  4 157,6
  H.v. Stärke u. Stärkeerzeugnissen  1 681,5  1 673,7  1 713,4  1 776,0  1 844,7  1 935,4
H.v. Back- und Teigwaren  15 582,8  15 910,1  16 093,6  16 696,1  16 859,8  20 508,9
  H.v. Backwaren  12 568,3  12 808,6  13 204,3  13 750,9  13 875,1  17 342,9
  H.v. Dauerbackwaren  2 664,5  2 731,8  2 492,6  2 573,5  2 602,9  2 743,1
  H.v. Teigwaren   350,0   369,8   396,7   371,6   381,7   422,9
H.v. sonstigen Nahrungsmitteln  29 362,9  29 763,3  29 783,8  30 340,7  29 931,7  31 272,0
  Zuckerindustrie  2 978,1  2 599,9  2 599,0  2 635,8  2 323,4  2 323,4
  H.v. Süßwaren  10 428,0  10 266,5  10 307,5  10 012,3  9 672,2  9 888,2
  Verarbeitung v. Kaffee, Tee
     und H.v. Kaffee-Ersatz  3 660,1  4 180,0  4 196,5  4 755,5  4 246,4  4 346,3
  H.v. Würzen und Soßen  4 082,0  3 945,1  3 741,0  3 634,7  3 884,9  4 182,6
  H.v. Fertiggerichten  3 004,9  3 116,3  3 404,4  3 609,1  3 813,7  3 960,0
  H.v. homogenisierten und 
     diätetischen Nahrungsmitteln   947,0  1 005,1   864,0   966,2  1 002,4  1 087,0
  H.v. sonstigen Nahrungsmitteln 
     (ohne Getränke)  4 262,8  4 650,4  4 671,3  4 727,3  4 988,7  5 484,4
H.v. Futtermitteln  7 119,9  7 055,6  6 873,6  7 066,2  7 198,6  10 349,9
  H.v. Futtermitteln für Nutztiere  4 648,9  4 521,7  4 297,7  4 329,6  4 379,0  7 293,9
  H.v. Futtermitteln f. sonstige Tiere  2 471,0  2 533,9  2 575,9  2 736,5  2 819,6  3 056,0
Getränkeherstellung  18 337,0  17 830,9  18 543,8  19 157,6  20 241,4  22 212,1
darunter
  H.v. Spirituosen  1 531,8  1 581,7  1 590,1  1 757,5  1 699,9  2 317,1
  H.v. Wein aus frischen Trauben  1 890,9  1 839,7  1 846,4  1 847,1  2 079,9  2 189,7
  H.v. Bier  7 347,4  7 283,0  7 309,8  7 379,7  7 832,5  8 296,4
  H.v. Malz . . . . .   631,9
 Mineralwassergewinnung,
   H.v. Erfrischungsgetränken  7 334,8  6 942,1  7 554,9  7 932,7  8 341,4  8 608,9
Produzierendes Ernährungs-
 gewerbe zusammen  153 895,9  150 202,7  151 866,2  160 111,0  159 729,6  179 561,5
Nachrichtlich:
Bergbau und Verarbeitendes
   Gewerbe insgesamt 1 652 194,9 1 688 492,2 1 689 905,2 1 788 965,7 1 830 936,2 1 948 034,8

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

217. Umsatz der Betriebe des Produzierenden Ernährungsgewerbes  

Wirtschaftszweig
(H.v. = Herstellung von)

Ingesamt
Umsatz Be-
triebe ab 20 

Besch.   
2018 2)

Mill. € 1)

Anm.: Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten.
1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Ergebnisse des Jahresberichts für Betriebe von Unternehmen mit 20 oder mehr tätigen Personen.

4100900
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218. Beschäftigte und Umsatz im Ernährungshandwerk   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2)

Ernährungshandwerk 93,6 93,2 93,2 92,8 91,8 89,6 104,4 105,7 106,8 109,5 109,7 113,5
 darunter:
    Bäcker 93,4 92,7 92,6 92,4 91,2 89,3 105,2 108,8 111,1 112,7 114,0 119,4
    Konditoren 95,5 96,1 96,0 95,8 94,6 92,2 109,8 110,0 112,3 114,7 115,5 119,6
    Fleischer 93,2 93,2 93,1 92,5 91,7 89,7 101,4 100,8 101,4 105,7 104,8 108,5
 Nachrichtlich:
   Handwerk insgesamt 97,8 97,6 97,8 98,5 98,8 101,3 108,1 110,8 114,5 117,8 123,9 133,2,

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Handwerkszweig
30.09.2009 = 100 2009 = 100

Beschäftigte Umsatz 1)

Anm.: Auswertung von Verwaltungsdaten.
1) Ohne Umsatzsteuer, Vierteljahresdurchschnitt. - 2) Vorläufig.
Stand: Dezember 2019.

4102000

219. Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz 
im Ernährungshandwerk

insgesamt je tätige Person
Zahl Mill. € 1 000 €

Handwerksunternehmen
Bäcker  9 775  326 382 15 989,0  49,0
Konditoren  2 070  35 539 1 638,2  46,1
Fleischer  9 504  154 893 19 714,5  127,3
Müller   430  5 016 1 885,6  375,9
Brauer und Mälzer   638  11 268 1 251,1  111,0
Weinküfer   85   553  63,3  114,5
Ernährungshandwerk   
zusammen  22 502  533 651 40 541,8  76,0

nachrichtlich:
Handwerk insgesamt  553 587 5 218 897 574 444,7  110,1

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Umsatz 2017 1)

Gewerbezweig 
Unternehmen Beschäftigte 

am 31.12.2017

Anm.: Ergebnisse der Handwerkszählung 2017.
1) Ohne Umsatzsteuer.

4102050
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220. Unternehmen, Umsatz, Beschäftigte, Rohertrag und Investitionen  
 im Ernährungseinzelhandel

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
EH mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken,
    Tabakwaren zusammen oaS 20 943 22 484 20 832 21 106 8 134 8 134 7 787 8 672
Sonst. EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, 
   Getränke, Tabakwaren 3 869 4 733 4 102 4 207 1 820 1 994 1 821 1 135
EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke,
   Tabakwaren zusammen 24 812 27 217 24 933 25 313 9 955 10 128 9 607 9 807
Facheinzelhandel mit 
  Obst, Gemüse, Kartoffeln 4 482 4 681 4 237 4 385  249  270  254  248
  Fleisch und Fleischwaren 3 514 3 470 3 554 3 048  363  335  332  304
  Fisch, Fischerzeugnissen, 
    Meeresfrüchten 1 092 1 245 1 127 1 007  62  72  62  56
  Backwaren und Süßwaren 6 282 5 510 5 155 5 103  725  656  618  593
  Getränken 10 570 10 886 10 128 9 814  524  541  539  521
  Tabakwaren 4 483 4 114 9 750 10 307  207  212  806  881
  sonst. Nahrungs- u. Genussmitteln  7 344 6 846 6 868 6 837  489  486  495  505
  Nahrungsmitteln, Getränken 
   und Tabakwaren insgesamt 37 766 36 753 40 819 40 501 2 619 2 571 3 106 3 109
Nachrichtlich:
   Einzelhandel insg. 333 002 338 742 333 294 331 858 34 886 37 052 35 660 36 005

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
EH mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken,
    Tabakwaren zusammen oaS 167 535 168 412 141 674 161 855 2 734 2 055 2 305 3 374
Sonst. EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, 
   Getränke, Tabakwaren 33 741 37 475 32 552 19 744  417  519  622  344
EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke,
   Tabakwaren zusammen 201 276 205 887 174 226 181 599 3 151 2 573 2 927 3 719
Facheinzelhandel mit 
  Obst, Gemüse, Kartoffeln 1 693 1 867 1 788 1 794  44  35  45  36
  Fleisch und Fleischwaren 2 408 2 352 2 211 2 124  54  66  58  72
  Fisch, Fischerzeugnissen, 
    Meeresfrüchten  400  503  449  426  6  9  13  12
  Backwaren und Süßwaren 3 626 3 519 3 189 3 117  102  80  97  84
  Getränken 6 566 7 211 6 505 6 278  102  99  118  113
  Tabakwaren 2 597 2 897 7 851 8 707  16  22  74  64
  sonst. Nahrungs- u. Genussmitteln  4 310 4 484 4 493 4 492  89  93  109  122
  Nahrungsmitteln, Getränken 
   und Tabakwaren insgesamt 21 600 22 834 26 485 26 938  413  404  514  502
Nachrichtlich:
   Einzelhandel insg. 526 392 565 302 537 525 562 201 8 155 8 007 8 819 9 812

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 212.

Wirtschaftszweig
(EH = Einzelhandel)

Wirtschaftszweig
(EH = Einzelhandel)

Unternehmen
Zahl

Beschäftigte
100

Umsatz 1) Bruttoinvestitionen
Mill. €

4103500
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Noch: 220. Unternehmen, Umsatz, Beschäftigte, Rohertrag und Investitionen 
 im Ernährungseinzelhandel

Wirtschaftszweig 
(EH = Einzelhandel) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
EH mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken,
    Tabakwaren zusammen oaS 32 148 34 916 31 656 36 771 19,2 20,7 18,8 21,8
Sonst. EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, 
   Getränke, Tabakwaren 7 149 8 238 7 152 4 540 21,2 22,0 19,1 12,1
EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke,
   Tabakwaren zusammen 39 297 43 154 38 808 41 311 19,5 21,0 18,8 20,1
Facheinzelhandel mit 
  Obst, Gemüse, Kartoffeln  559  603  590  580 33,0 32,3 31,6 31,1
  Fleisch und Fleischwaren  1 000 1 014  964  942 41,5 43,1 41,0 40,1
  Fisch, Fischerzeugnissen, 
    Meeresfrüchten  154  207  185  174 38,5 41,2 36,8 34,6
  Backwaren und Süßwaren 1 895 1 851 1 708 1 667 52,3 52,6 48,5 47,4
  Getränken 1 809 1 997 1 894 1 740 27,6 27,7 26,3 24,1
  Tabakwaren  545  628 2 002 2 245 21,0 21,7 69,1 77,5
  sonst. Nahrungs- u. Genussmitteln  1 396 1 440 1 458 1 503 32,4 32,1 32,5 33,5
  Nahrungsmitteln, Getränken 
   und Tabakwaren insgesamt 7 357 7 739 8 801 8 852 34,1 33,9 38,5 38,8
Nachrichtlich:
   Einzelhandel insg. 155 270 171 913 169 150 176 127 29,5 30,4 29,9 31,2

Wirtschaftszweig 
(EH = Einzelhandel) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
EH mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken,
    Tabakwaren zusammen oaS 13 817 13 661 13 617 15 957 43,0 39,1 43,0 43,4
Sonst. EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, 
   Getränke, Tabakwaren 3 295 3 707 3 459 2 082 46,1 45,0 48,4 45,9
EH mit Waren verschiedener Art 
   Hauptrichtung Nahrungsmittel, Getränke,
   Tabakwaren zusammen 17 111 17 368 17 077 18 039 43,5 40,2 44,0 43,7
Facheinzelhandel mit 
  Obst, Gemüse, Kartoffeln  155  182  180  190 27,7 30,2 30,5 32,8
  Fleisch und Fleischwaren  429  424  423  428 42,9 41,8 43,9 45,4
  Fisch, Fischerzeugnissen, 
    Meeresfrüchten  44  61  58  57 28,6 29,5 31,4 32,8
  Backwaren und Süßwaren  823  770  737  728 43,4 41,6 43,1 43,7
  Getränken  491  541  554  562 27,1 27,1 29,3 32,3
  Tabakwaren  184  205  717  813 33,8 32,6 35,8 36,2
  sonst. Nahrungs- u. Genussmitteln   484  527  533  605 34,7 36,6 36,6 40,3
  Nahrungsmitteln, Getränken 
   und Tabakwaren insgesamt 2 610 2 709 3 201 3 383 35,5 35,0 36,4 38,2
Nachrichtlich:
   Einzelhandel insg. 55 443 60 748 59 484 62 342 35,7 35,3 35,2 35,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414).

Mill. €
Anteil am Rohertrag 

%

Entgelte

Rohertrag 2) 

insgesamt
Mill. €

Anteil am Umsatz insgesamt
%

insgesamt

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz (beide ohne Umsatzsteuer).
oaS = ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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221. Verkaufsstätten im Lebensmitteleinzelhandel 

Zahl 3)

2001 2 409 13 400 8 810 42 200 66 819
2002 2 494 13 750 8 790 39 900 64 934
2003 2 688 14 214 8 620 37 350 62 872
2004 2 880 14 610 8 770 35 200 61 460
2005 2 995 14 745 8 430 32 740 58 910

   2006 2) 3 150 / 871 14 806 8 170 / 10 449 28 900 56 446
2007  877 15 219 10 493 24 770 51 359
2008  887 15 490 10 591 23 048 50 016
2009  885 16 019 10 655 12 807 40 365
2010  890 16 240 10 965 11 193 39 288
2012  894 16 393 11 505 10 064 38 866
2013  888 16 222 11 709 9 781 38 600
2014  875 16 195 11 855 9 600 38 525
2015  864 16 211 11 968 8 900 37 943
2016  851 16 054 12 027 8 750 37 682
2017  836 16 162 12 049 8 650 37 697
2018  818 15 990 12 143 8 600 37 551

Verkaufsfläche in Mill. m²
2001 5,0 7,7 6,6 7,1 26,7
2002 5,2 8,2 6,8 6,9 27,0
2003 5,5 8,9 6,7 6,7 27,7
2004 5,8 9,5 6,8 6,5 28,6
2005 6,1 10,0 6,7 6,1 28,8

   2006 2) 6,4 / 6,0 10,3 6,5 / 11,1 5,7 33,1
2007 6,1 10,7 11,3 4,5 32,6
2008 6,1 11,4 11,6 4,4 33,5
2009 6,1 11,5 12,2 3,4 33,2
2010 6,3 11,7 12,9 2,9 33,8
2012 6,3 12,1 13,5 2,8 34,7
2013 6,3 12,0 13,8 2,8 34,9
2014 6,1 12,2 14,1 2,7 35,1
2015 6,1 12,5 14,3 2,6 35,5
2016 6,0 12,5 14,5 2,6 35,6
2017 5,9 12,6 15,1 2,5 36,1
2018 5,8 12,6 15,3 2,5 36,2

Umsatz in Mrd. € 4)

2001 30,5 44,6 30,0 15,4 120,5
2002 31,9 47,4 30,1 14,5 123,9
2003 32,9 50,1 29,7 13,8 126,5
2004 33,0 51,7 29,3 13,4 127,4
2005 33,4 53,9 28,9 12,3 128,5

   2006 2) 34,3 / 18,2 53,5 29,5 / 45,3 11,2 / 6,7 128,5 / 123,8
2007 18,2 54,6 46,0 6,3 125,1
2008 18,7 56,8 46,5 6,0 128,0
2009 18,4 60,1 46,1 5,5 130,1
2010 18,6 60,7 47,3 5,0 131,6
2012 19,0 64,0 51,7 4,9 139,6
2013 19,0 66,0 54,0 4,9 143,9
2014 18,9 66,9 55,5 4,9 146,2
2015 18,9 68,5 58,0 4,8 150,2
2016 18,9 69,8 60,1 4,8 153,6
2017 18,8 72,3 62,4 4,8 158,3
2018 18,5 73,9 64,9 4,8 162,1

Q u e l l e: EHI Retail Institute e.V. Köln. 

übrige
LM-Geschäfte

Lebensmittel-
geschäfte
insgesamt

SB-Warenhäuser
Verbrauchermärkte 1)Jahr 1) Discounter Supermärkte 1)

4104200

Anm.: Ohne Spezialgeschäfte und nicht organisierten Lebensmitteleinzelhandel.
1) Werte ab 2006 wegen methodischer Änderung mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. - 2) Wert alt/Wert neu. -
3) Stichtag 31.12. - 4) Ohne Umsatzsteuer.

4104200
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E. Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen
V o r b e m e r k u n g e n : Die hier aufgeführten Preise und Preisindizes werden mit Ausnahme der 

Endverbraucherpreise und ihrer Indizes entsprechend preisstatistischen Grund sätzen ohne Ein rechnung 
der Umsatzsteuer dargestellt. 

Die Tabelle 237 enthält Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Im Rahmen 
dieser Erhebungen werden rd. 60 000 private Haushalte im Abstand von fünf Jahren auf freiwilliger Basis 
zu ihren Einnahmen und Ausgaben, zur Vermögensbildung, zur Ausstattung mit Gebrauchsgütern und 
zur Wohnsituation befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle Haushalte mit einem monatlichen 
Haushaltsnettoeinkommen von bis zu 18 000 Euro, ausgenommen Personen in Gemeinschaftsunterkünften 
und Anstalten. 
Weitere Tabellen mit Ergebnissen der EVS sind im Internet unter https://www.bmel-statistik.de abrufbar.

In den Jahren zwischen den Erhebungsjahren der EVS werden die sog. laufenden Wirtschaftsrechnungen 
(LWR) durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Unterstichprobe zur vorangegangenen EVS. Hierzu 
wurden von den Teilnehmern, die ein Haushaltsbuch geführt haben, knapp 8 000 Haushalte ausgewählt. 
Landwirte und Selbstständige werden seit 2005 nicht mehr befragt. Die Ergebnisse der Aufzeichnungen 
wurden auf die Grundgesamtheit von etwa 36,5 Mill. Haushalten hochgerechnet. Ergebnisse der LWR 
werden vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht (siehe https://www.destatis.de/DE/ ZahlenFakten/
GesellschaftStaat/ EinkommenKonsumLebensbedingungen/Methoden/LaufendeWirtschaftsrechnungen.
html), ebenso auf https://www.bmel-statistik.de.  

Produkt 1990 2000 2015 2016 2017 2018

Getreide 1) 57,9 46,7 87,1 80,7 80,6 88,8
Weizen 60,6 51,0 91,4 74,5 77,9 93,9
Mais 58,8 47,6 91,3 85,6 83,1 88,4

Fleisch 2) 96,0 69,8 110,4 100,7 110,7 107,3
Rindfleisch 75,0 56,3 133,4 118,8 128,3 122,7
Geflügelfleisch 57,2 69,3 105,2 97,9 112,3 118,5
Schweinefleisch 135,1 79,6 91,2 83,8 91,7 83,5

Pflanzliche Öle und 
Ölschrote 3) 48,8 42,3 84,5 88,3 89,3 84,3

Sojaöl 44,7 33,8 75,5 81,4 85,0 78,8
Palmöl 31,1 33,3 71,1 78,9 80,5 68,5
Rapsöl 42,4 34,2 76,6 81,2 86,2 82,0
Sojabohnen 55,2 47,4 87,7 90,7 88,0 88,2

Zucker 58,9 38,4 63,1 84,8 75,2 58,7
Kaffee 45,7 44,4 81,6 83,6 76,9 67,7
Vollmilchpulver 35,8 51,7 72,4 70,2 87,2 86,8
Magermilchpulver 40,1 63,5 71,5 66,6 67,1 62,9
Orangen 51,4 35,2 65,4 86,1 78,6 76,4
Bananen 62,3 48,8 110,2 115,3 123,9 132,1

Rohöl 28,9 35,7 64,2 54,2 66,8 86,5
Erdgas 34,0 46,6 82,3 55,1 69,0 92,7
Diammoniumphosphat 33,9 32,4 91,3 69,2 70,8 86,2
Rohphosphat 29,7 41,8 114,2 104,9 85,2 83,5
Kaliumchlorid 28,5 33,9 89,1 78,4 65,7 64,9
Superphosphat 34,5 36,1 98,9 76,2 74,2 90,8
Harnstoff 40,0 34,9 96,2 67,2 74,0 86,3

Q u e l l e: Internationaler Währungsfonds, Weltbank, AMI, BMEL (723).

landwirtschaftliche Erzeugnisse

Betriebsmittel

222. Indizes ausgewählter Weltmarktpreise
2010 = 100

Anm.: Wegen Umstellung der Datenbasis keine Vergleichbarkeit mit den Veröffentlichungen der Vorjahre.
1) Index umfasst Preise für Reis, Weizen, Mais, Sorghum und Gerste. - 2) Index umfasst Preise für Rind-, Lamm-, Schweine-
und Geflügelfleisch. - 3) Index umfasst Preise für Sojabohnen, Sojaschrot, Sojaöl, Kokosöl, Palmöl, Sonnenblumenöl und
Olivenöl.
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223. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte   
nach Erzeugnissen   

2015 = 100 1)

Gewichts-
 anteil 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

‰

  Pflanzliche Produkte
Getreide 132,21 72,5 50,2 111,4 96,5 91,0 95,4 115,9
dar.: Brotweizen 65,74 71,6 48,5 116,4 95,6 91,5 94,5 113,2
        Brotroggen 4,01 76,3 46,0 115,1 98,0 96,6 106,2 126,6
        Futterweizen 18,55 69,7 46,6 107,8 95,9 91,6 95,1 117,4
        Futtergerste 25,31 70,7 54,1 95,0 97,5 85,8 94,1 119,0
        Braugerste 3,16 75,2 50,6 97,5 97,9 94,4 100,8 116,1
        Körnermais 7,69 74,6 61,2 120,2 100,1 93,9 94,8 111,0
Handelsgewächse 75,04 97,8 101,0 106,3 100,1 102,1 95,9 94,7
dar.:  Raps 55,38 72,9 88,0 108,0 100,1 102,4 98,7 100,2
         Zuckerrüben 19,66 110,9 108,0 100,3 100,0 101,4 88,0 79,1
Speisekartoffeln 35,08 17,3 59,7 56,6 127,7 140,9 87,5 174,2
Erzeugnisse d. Gemüse-
und Gartenbaus 117,01 89,0 93,9 91,6 101,5 102,7 104,7 113,8
  Gemüse 68,00 93,9 91,4 87,1 104,0 104,6 104,3 119,5
  Pflanzen und Blumen 49,01 90,2 99,8 99,1 98,0 100,1 105,3 105,9
  Obst 20,39 100,1 115,7 107,1 105,4 113,4 152,7 130,5
  dar.: Tafeläpfel 6,89 93,3 100,3 139,0 103,6 110,5 171,8 144,9
Zusammen 382,65 76,3 74,9 99,3 102,1 102,6 100,7 117,2

Tierische Produkte
Tiere zur Schlachtung 353,46 91,4 95,5 97,6 97,7 106,0 103,4 102,2
 Rinder 107,97 62,3 88,3 87,9 97,7 96,2 103,6 97,1
 dar.: Jungbullen 68,86 61,4 87,8 88,9 98,7 96,6 103,2 97,2
         Kühe 25,75 60,1 83,5 85,0 94,4 94,8 105,8 96,0
         Färsen 9,79 57,7 80,6 83,1 98,2 96,1 101,9 99,5
         Kälber 3,57 84,0 119,4 96,0 100,5 98,2 100,3 97,1
 Schweine 178,35 119,6 106,9 104,7 97,7 117,4 107,5 107,9
 Schafe und Ziegen 4,06 71,5 80,3 81,9 101,1 101,5 105,4 98,3
 Geflügel 63,08 68,8 69,1 92,7 97,8 90,6 91,5 94,7
 dar.: Hähnchen 29,61 63,7 62,9 98,3 95,3 89,9 92,0 93,9
         Truthühner (Puten) .  74,3 77,4 88,7 .  .  .  .  
Milch 238,19 109,7 87,5 115,7 92,5 105,3 123,3 117,9
Eier 25,70 49,8 61,5 81,4 99,1 97,6 108,0 102,0
Zusammen 617,35 88,4 84,1 102,1 98,2 104,3 107,2 111,6

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Erzeugnis

I. Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Verarbeitungsprodukte

1) Ohne Umsatzsteuer. 

5010400
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224. Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise   

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Weizen  96  154  220  207  171  167  144  154  171
Roggen  82  129  206  159  142  133  122  140  160
Futtergerste  93  125  205  184  152  145  126  136  166
Braugerste  105  143  223  205  184  178  165  181  205
Triticale  85  132  205  185  150  143  128  141  160
Hafer  83  121  199  180  151  149  142  147  164
Mais  104  157  211  203  159  157  152  157  165
Getreide zusammen  95  140  212  195  161  155  137  148  168
Speisekartoffeln  76  208  161  305  162  195  254  254  216
Industriekartoffeln  43  53  50  57  57  54  55  54  62
Kartoffeln zusammen  67  172  140  264  138  169  222  224  209
Zuckerrüben 2)  46  34  45  50  49  34  34  29  26
Ölsaaten  194  310  402  401  401  334  343  333  345
Hopfen 3) 3 358 3 858 3 959 4 179 4 757 4 544 5 204 5 452 5 560
Schlachtvieh, LG
    Rinder 1 276 1 331 1 852 1 796 1 676 1 748 1 672 1 815 1 879
    Kälber 2 414 2 525 2 125 2 665 2 583 2 483 2 688 2 730 2 481
    Schweine 1 050 1 054 1 305 1 303 1 188 1 085 1 162 1 271 1 107
    Geflügel  818 1 031 1 073 1 255 1 216 1 208 1 209 1 125 1 159
    Pferde  776  367  367  367  367  367  367  367  367
    Schafe 1 769 2 001 2 043 1 100 2 086 2 645 2 715 2 705 2 514
Milch 4)  297  253  318  375  376  293  267  362  347
Eier  750 1 339 1 559 1 158 1 121 1 267 1 154 1 626 1 523

Q u e l l e: BLE (413, 414).

€ je t 1)

Erzeugnis

1) Durchschnittlicher Erlös aller verkauften Qualitäten ohne Umsatzsteuer. - 2) Einschl. Schnitzelvergütung. - 3) Unter
Berücksichtigung der Preise für Vertragsware. - 4) Durchschnittlicher Erlöspreis ab Hof.
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225. Preise für Schlachtrinder und Schlachtschweine   
in Versandschlachtereien und Fleischwarenfabriken    

€ je kg Schlachtgewicht 1)

Handelsklasse 2005/06 2009/10 2010 2) 2015 2016 2017 2018

Rinder Durchschnitt 2,53 2,61 2,86 3,25 3,04 3,30 3,31
Jungbullen Durchschnitt 3) 2,92 2,97 3,11 3,71 3,59 3,74 3,79
   darunter   U 3 3,07 3,10 3,24 3,85 3,70 3,85 3,89

  R 3 2,99 3,03 3,16 3,78 3,63 3,78 3,82
  O 3 2,68 2,76 2,84 3,45 3,37 3,48 3,55

Färsen Durchschnitt 3) 2,49 2,61 2,73 3,33 3,15 3,34 3,40
   darunter   U 3 2,85 2,94 2,96 3,69 3,55 3,68 3,75

  R 3 2,74 2,87 2,90 3,64 3,51 3,62 3,69
Kühe Durchschnitt 3) 2,13 2,13 2,27 2,74 2,50 2,84 2,81
   darunter   R 3 2,39 2,40 2,46 3,12 2,91 3,22 3,17

  O 3 2,24 2,23 2,30 2,92 2,64 2,98 2,93
Kälber Durchschnitt 3) 4,10 3,88 4,50 4,26 4,17 4,31 4,45
   darunter   R 2 5,17 4,69 4,70 5,40 5,21 5,21 5,43
Schweine Durchschnitt 3) 1,42 1,37 1,38 1,40 1,50 1,64 1,44
   darunter    E 1,47 1,41 1,46 1,40 1,49 1,63 1,43

  U 1,35 1,30 1,32 1,22 1,36 1,50 1,31
  M 1,13 1,18 1,18 1,03 1,12 1,32 1,05

Q u e l l e: BLE (414).

Erzeugnis

1) Ohne Umsatzsteuer. Gewogener Durchschnitt. Berechnet aufgrund der Meldungen der Versandschlachtereien und
Fleischwarenfabriken gemäß der 1. DVO zum Fleischgesetz. Schlachtgewicht gleich Warmgewicht. - 2) Umstellung der
Berichterstattung. Mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar. - 3) Durchschnitt der Handelsklassen E-P.
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2015 2016 2017 2018
Fettgehalt der angelieferten Milch (in %) 4,09 4,12 4,09 4,06

Netto-Fettwert in Cent je FE 2)  2,57 2,55 2,62 2,63
Eiweißgehalt der angelieferten Milch (in %)   3,41 3,43 3,44 3,44

Netto-Eiweißwert in Cent je EE 3)  4,60 4,58 4,65 4,58
Erzeugerpreis bei tatsächlichem Fett- und Eiweißgehalt ab Hof 30,00 27,74 37,01 35,20
Erzeugerpreis bei 4,0 % Fett- und 3,4 % Eiweißgehalt
  ab Hof 29,71 27,28 36,58 34,86
  frei Molkerei 30,97 28,51 37,84 36,14

         Q u e l l e: BLE (413).

Gliederung

226. Preise für angelieferte Kuhmilch
Cent je kg 1)

Kalenderjahre

1) Erzeugerpreise einschl. Abschlusszahlungen, ohne Umsatzsteuer. - 2) FE = Fetteinheit = 10 g Milchfett.
- 3) EE = Eiweißeinheit = 10 g Milcheiweiß.

5010920

227. Marktpreise für Getreide und Futtermittel  
€ je 100 kg1)

Erzeugnis 1995/96 2000/01 2010/11 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Brotweizen, inl. 14,50 12,60 22,70 17,30 15,80 15,97 16,39 19,37
Brotroggen, inl. 13,00 11,90 21,20 15,30 14,90 15,00 16,91 19,17
Braugerste, inl. 19,50 16,40 23,50 20,00 18,40 19,72 22,16 24,15
Futtergerste, inl. 13,10 11,40 18,30 14,90 14,10 13,72 14,89 18,62
Hafer, inl. 14,50 13,40 22,50 17,50 17,00 16,07 16,58 21,31
Mais, inl. 16,70 13,10 22,00 16,70 17,40 16,78 16,86 18,28
Weizenkleie 11,40 8,80 13,60 11,70 11,80 10,20 10,80 14,52
Sojaschrot 2) 19,80 23,90 31,40 37,60 33,20 32,97 32,32 31,77

 Q u e l l e: BMEL (723).

1) Ohne Umsatzsteuer, arithmetischer Durchschnitt der wichtigsten Börsen in Deutschland. Wirtschaftsjahresdurchschnitt
arithmetisches Mittel der Monatspreise. - 2) 44 % Rohprotein.
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II. Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel
228. Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel   

2015 = 100 1)

Gewichts-
anteil 1991/92 1995/96 2010/11 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

‰

Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs
Saat- und Pflanzgut 47,10  75,6  76,7  92,4  98,4  97,5  98,5  101,9
Energie- und Schmierstoffe 108,09  48,5  49,3  101,2  94,8  98,3  100,9  108,9
  Heizstoffe 21,20  45,0  40,5  102,1  93,2  95,2  96,7  108,1
  Treibstoffe 54,55  49,4  53,0  113,8  92,4  97,9  101,4  111,6
  Elektrischer Strom 29,48  52,6  51,9  82,9  100,1  101,2  103,0  104,9
  Schmierstoffe 2,86  53,1  57,4  90,7  100,0  101,2  102,0  104,6
Düngemittel 70,69  46,5  48,7  92,0  98,3  91,1  92,5  97,0
Pflanzenschutzmittel 51,99  94,6  95,9  97,9  100,6  101,9  103,2  102,2
  Fungizide 21,45  90,1  90,6  102,0  99,5  100,4  100,5  99,9
  Insektizide 1,75  83,4  98,9  100,3  100,4  98,0  96,5  98,6
  Herbizide 28,79  101,8  96,9  94,2  101,4  103,2  105,7  104,2
Futtermittel 194,59  69,7  62,4  95,5  97,5  93,5  94,0  101,8
  Einzelfuttermittel 27,81  .  56,1  95,1  94,1  88,6  87,2  100,1
  Getreide u. Mühlennachprodukte 9,95  .  83,3  111,0  95,9  91,6  96,5  117,0
  Ölkuchen und -schrot 17,86  53,1  49,9  85,5  93,1  87,0  82,0  90,7
  Mischfuttermittel 166,78  71,6  64,0  95,5  98,0  94,3  95,1  102,1
Veterinärleistungen 25,70  .  75,1  100,0  100,0  100,0  114,6  119,5
Instandhaltung 
   von Maschinen und Material 68,10  .  52,4  87,0  101,5  103,5  107,5  111,1
   von Bauten 21,64  63,8  74,2  88,6  101,2  103,7  107,4  111,8
Sonstige Waren und 
   Dienstleistungen 146,57  .  82,0  94,8  100,5  101,3  102,1  102,4
Zusammen 734,47  61,9  62,2  95,2  98,6  97,8  99,8  104,3

Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen
Material 200,43  63,6  68,8  92,6  100,9  102,6  105,2  107,5
  Maschinen und sonstige 
  Ausrüstungsgüter 171,70  60,9  67,0  93,3  101,0  102,8  105,3  107,8
        Maschinen und Geräte für 
        Kulturen 68,20  61,0  68,6  91,5  100,7  102,4  105,1  108,0
        Erntebergung 103,50  60,1  67,0  94,5  101,2  103,0  105,5  107,8
  Fahrzeuge 28,73  .  72,4  90,4  100,2  101,9  104,3  105,8
Bauten 65,10  69,8  78,7  91,3  100,8  103,2  106,8  111,9
Zusammen 265,53  65,5  71,3  92,3  100,9  102,8  105,6  108,6
Insgesamt 1 000  63,0  64,5  94,4  99,2  99,2  101,3  105,5

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

      Betriebsmittel 

1) Ohne Umsatzsteuer.
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229. Durchschnittliche Einkaufspreise der Landwirtschaft für  
Futtermittel, Düngemittel und Energie

1991/92 1995/96 2000/01 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Futtermittel 6)

€ je t
Einzelfuttermittel 9)

   Trockenschnitzel  158  140  101  217  153  164  165  174  .  
   Fischmehl  518  512  .  1 200 1 388 1 336 1 293 1 229  .  
   Sojaschrot  214  201  258  428  376  332  333  330  .  
Mischfuttermittel
   Milchaustauschfutter
      für Aufzuchtkälber 1 062 1 066 1 419 2 382 2 044 1 798 1 843 1 890 1 870
   Milchleistungsfutter  169  150  152  244  225  218  211  214  232
   Eiweißkonzentrat
      für Schweine  335  309  335  .   .   .   .   .   .  
   Alleinfutter 
      für Mastschweine 2)  227  189  182  288  266  262  250  258  .  
   Alleinfutter 
      für Legehennen  232  207  206  312  288  281  273  275  292

Düngemittel
€ je t Reinnährstoff 7) 

Stickstoff ( N ) 8)  499,5  544,6  515,4  906,0  936,0  842,2  682,7  698,6  777,4
Phosphorsäure ( P2O5 )  583,4  594,7  593,1  794,0  845,6  875,5  733,1  717,2  818,3
Kali ( K2O )  284,8  296,5  299,1  684,0  680,4  674,0  595,1  612,3  643,5
Kalk ( CaO ) 8)  68,0  68,0  70,6  73,1  74,7  75,9  70,5  72,9  74,5

Energie
€ je Einheit

Dieselkraftstoff  3)     (100 l) 49,03 50,53 72,04  .   .   .   .   .   .  
Benzin 4) (100 l) 61,70 67,29 86,10 123,77 114,14 102,88 104,83 107,75 114,73
Heizöl, extra leicht (100 l) 22,03 20,22 35,02 68,65 56,98 41,61 45,75 50,56  .  
Heizöl, schwer (t) 108,18 107,04 191,00 489,51 364,79  .   .   .   .  
Elektr. Strom 5) (100 kWh) 11,05 11,59 11,65  .   .   .   .   .   .  

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Betriebsmittel 1)

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Bis 1995/96 Alleinfutter; ab 1997/98 unter 50 % Getreideanteil. - 3) Die Gasölbeihilfe ist nicht
abgezogen. - 4) Bis 1998 Normalbenzin (Markenware, unverbleit); ab 1999 Superbenzin (Markenware, unverbleit). - 5)
Durchschnittliche Ausgaben (Grundpreis und Arbeitspreis). - 6) Bis 1996/97 Angaben aus den Betriebs- und
Marktwirtschaftlichen Meldungen; ab 1997/98 nach Angaben der ZMP; Vergleiche mit Vorjahren eingeschränkt; ab 2009/10
nach Angaben der AMI. - 7) Eigene Berechnungen. - 8) Angaben zum Teil korrigiert. - 9) Einzelfuttermittel:
Börsennotierungen.

5020200

220 E. Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen



III. Grundstückspreise
230. Pachtentgelte für landwirtschaftliche Einzelgrundstücke   

€ je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) 1)

Neupachten 2) 3)

Ackerland Grünland insgesamt 4)

Früheres Bundesgebiet
1997  271  169  243  218
1999  285  163  249  221
2001  287  161  251  225
2003  294  148  258  231
2005  295  146  252  227
2007  313  163  279  234
2010  401  191  348  254
2013  508  260  442  294
2016  568  284  493  346

1997  112  55  99  90
1999  119  61  108  97
2001  135  61  122  104
2003  140  66  128  113
2005  140  69  125  119
2007  143  73  129  122
2010  182  87  166  141
2013  223  107  205  169
2016  266  131  242  203

2013  345  200  313  243
2016  430  234  385  288

darunter in der
Betriebsgrößenklasse

  unter   5 ha     / /  666  781
  5    -   10 ha     /  185  353  295
10    -   20 ha      411  238  356  288
20    -   50 ha      467  242  379  304
50    - 100 ha      524  293  460  330

100   - 200 ha      539  269  463  326
200   - 500 ha      510  215  450  308

500  - 1 000 ha      341  156  308  245
1 000 ha und mehr      267  127  250  206

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

Neue Länder

Pachten 
insgesamt 3) 4)

Deutschland

1) Ergebnisse der seinerzeit in zweijährlichem Turnus stattfindenden Agrarberichterstattung, ab 1999 Agrarstrukturerhebung;
ab 2007 dreijähriger Turnus.- 2) In den jeweils letzten 2 Jahren erstmalig gepachtete Flächen oder Flächen, für die sich der
Pachtpreis in dieser Zeit änderte. - 3) Ohne Pachtungen von Eltern, Ehegatten, sonstigen Verwandten und Verschwägerten des
Betriebsinhabers. - 4) Einschließlich der Entgelte für Sonderkulturflächen.
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231. Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz
€ je ha Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN) 1)

Ertragsmesszahl in Hundert  von ... bis unter ...
je ha Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung

 unter 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 u. mehr  Insgesamt
1995 9 166 8 467 8 798 14 794 16 544 10 880
2000 6 777 6 410 7 762 12 843 17 018 9 081
2005 6 170 6 127 8 236 12 537 14 265 8 692
2006 6 179 6 317 8 328 12 293 15 797 8 909
2007 6 658 6 557 9 232 13 713 16 134 9 205
2008 7 310 7 166 10 281 13 216 16 454 9 955
2009 8 511 7 917 11 295 15 106 16 893 10 908
2010 8 867 9 471 12 525 15 915 18 377 11 854
2011 9 887 10 675 14 358 18 709 20 450 13 493
2012 11 179 11 379 15 143 18 178 21 161 14 424
2013 11 979 13 336 17 700 21 989 23 002 16 381

2014
Zusammen 13 060 15 285 19 435 24 715 25 914 18 099
davon 2):

  0,1   - 0,25 ha 12 680 14 811 17 791 23 885 28 429 20 064
  0,25 - 1      ha 13 375 14 741 18 660 23 141 26 300 18 798
  1      - 2      ha 15 269 16 581 21 716 27 477 28 681 20 789
  2      - 5      ha 17 922 17 475 22 260 27 765 27 611 21 379
  5 und mehr ha 11 499 14 480 18 214 23 155 24 313 16 434

2015
Zusammen 14 839 16 141 21 942 26 521 27 079 19 614
davon 2):

  0,1   - 0,25 ha 14 103 15 651 18 601 24 602 30 287 21 258
  0,25 - 1      ha 14 949 15 518 20 177 27 564 26 810 20 274
  1      - 2      ha 16 903 16 925 24 339 30 581 30 057 22 215
  2      - 5      ha 18 476 17 800 22 949 33 345 28 714 22 574
  5 und mehr ha 13 665 15 723 21 605 23 106 25 877 18 309

2016
Zusammen 17 714 17 178 23 371 29 631 31 417 22 310
davon 2):

  0,1   - 0,25 ha 15 142 17 142 20 109 30 020 31 604 23 164
  0,25 - 1      ha 15 591 17 314 21 537 29 353 29 928 22 074
  1      - 2      ha 17 776 19 328 30 354 35 922 34 660 26 224
  2      - 5      ha 20 257 20 316 26 128 35 254 35 254 25 847
  5 und mehr ha 17 020 15 681 21 278 25 299 29 209 20 080

2017
Zusammen 19 034 19 345 25 200 31 038 34 421 24 064
davon 2):

  0,1   - 0,25 ha 17 080 18 703 28 302 32 321 32 127 26 076
  0,25 - 1      ha 17 341 20 046 24 378 33 122 32 944 24 789
  1      - 2      ha 20 253 21 012 28 037 36 468 36 712 26 971
  2      - 5      ha 22 163 21 944 28 992 38 751 37 014 27 958
  5 und mehr ha 17 928 18 146 23 235 25 148 33 216 21 856

2018
Zusammen 19 549 19 271 26 123 35 450 36 883 25 485
davon 2):

  0,1   - 0,25 ha 17 823 17 049 21 925 26 325 36 985 24 464
  0,25 - 1      ha 18 120 19 567 24 080 36 619 33 507 25 266
  1      - 2      ha 22 191 22 277 29 908 42 083 38 039 28 937
  2      - 5      ha 23 280 23 000 30 938 41 594 41 890 29 913
  5 und mehr ha 17 740 17 444 24 050 30 899 35 598 23 209

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Jahr

1) Kaufwerte für Flächen ohne Gebäude und ohne Inventar. Ohne Hamburg, Bremen und Berlin; die Abgrenzung der FdlN
deckt sich nicht voll mit der in der Agrarstatistik üblichen Abgrenzung der LF. - 2) FdlN je Veräußerungsfall von ... bis
unter ... ha.
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Lebenshaltung insgesamt 1 000 65,5 97,1 98,5 99,5 100,5 102,0 103,8
Nahrungsmittel und alkoholfreie
   Getränke 96,85 71,1 94,7 98,3 99,4 100,8 103,6 106,0
Alkoholische Getränke, Tabakwaren 37,77 50,7 92,6 94,6 97,4 102,2 104,7 108,0
   Alkoholische Getränke 16,96 73,8 95,6 96,8 99,1 100,1 100,6 102,8
   Tabakwaren 20,81 38,0 90,3 92,9 96,1 104,0 108,1 112,3
Bekleidung und Schuhe 45,34 84,8 98,0 99,1 100,1 100,8 101,4 101,7
Wohnung, Wasser, Strom, Gas,
   Brennstoffe 324,70 55,1 97,6 99,5 100,4 100,0 101,2 103,0
   Mieten 207,26 . 96,0 97,2 98,7 101,1 102,5 104,0
   Strom, Gas u. a. Brennstoffe 68,82 46,6 102,6 106,8 105,8 95,7 96,6 99,4
Möbel, Leuchten, Geräte
Haushaltszubehör 50,04 82,9 98,0 98,9 99,3 100,6 101,1 101,8
Gesundheit 46,13 60,3 100,3 96,5 98,5 101,1 102,5 103,4
Verkehr 129,05 56,5 102,1 102,0 101,7 99,1 101,9 105,2
   Kraftstoffe 35,01 .  .  .  .  92,7 98,3 106,0
     Superbenzin 25,66 .  .  .  .  93,2 98,2 104,7
     Diesel 8,64 .  .  .  .  91,8 98,9 110,2
Post und Telekommunikation 26,72 163,5 104,2 102,7 101,4 98,8 97,6 96,6
Freizeit, Unterhaltung 
   und Kultur 113,36 81,6 92,5 94,8 96,1 100,7 102,1 103,4
Bildungswesen 9,02 44,6 101,1 102,3 100,2 101,9 102,7 103,6
Gaststätten- und
   Beherbergungsdienstleistungen 46,77 62,5 93,1 95,3 97,3 102,2 104,4 106,7
Andere Waren und
   Dienstleistungen 74,25 60,8 95,6 97,2 98,9 102,2 102,4 103,6

1) Siehe Vorbemerkung Seite 214. Q u e l l e: BMEL (723).

IV. Gewerbliche Preise, Verbraucherpreise
232. Verbraucherpreisindex nach Hauptgruppen

2016

2015 = 100

Warengruppe 1)
Gewichts-

anteil
‰

1991 2012 2013 2014 20182017

5050510

Nahrungsmittel 90,52 79,5 111,5 112,4 113,3 116,7 119,6
 Brot u. Getreideerzeugnisse 17,35 73,8 110,6 112,3 113,0 113,5 115,3
   Brot u. andere Backwaren
      aus Brotteig 10,15 .  111,0 112,9 113,6 114,6 116,6
   Dauerbackwaren 2,18 .  108,3 107,7 105,6 105,5 107,5
   Feine Backwaren 
      (ohne Dauerbackwaren) 3,60 .  110,7 112,9 113,4 113,9 116,3
 Fische, Fischwaren 3,65 64,5 113,1 115,4 119,2 123,7 126,2
   Fische, frisch oder gefroren 1,76 .  114,7 118,3 123,4 127,5 129,9
   Fischkonserven 0,69 .  115,1 113,1 115,1 117,9 121,2

Fußnote siehe nächste Seite.  Fortsetzung Seite 224.

2014 2018

233. Preisindizes für ausgewählte Güterarten 
des Verbraucherpreisindex 

2010 = 100

Güterart
Gewichts-

anteil
‰1)

1991 2015 2016 2017
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Noch: 233. Preisindizes für ausgewählte Güterarten  
 des Verbraucherpreisindex 

2010 = 100

 Fleisch, Fleischwaren 20,76 80,6 113,4 112,8 113,2 115,6 117,6
   Rind-, Kalbfleisch 1,70 .  117,1 118,0 118,4 120,0 122,9
   Schweinefleisch 2,52 .  112,8 111,8 113,4 116,5 118,4
   Lammfleisch 0,18 .  127,6 128,9 134,0 139,9 144,2
   Geflügelfleisch, frisch, gefroren 2,32 .  116,8 116,3 117,1 117,5 118,9
   Wurstwaren, Schinken, Speck 10,69 .  111,9 111,3 111,2 113,8 115,8
 Molkereiprodukte u. Eier 14,33 84,3 116,9 111,9 108,3 117,7 123,9
   Trinkmilch 2,48 .  123,1 110,0 103,6 121,1 126,4
   Käse u. Quark 6,54 .  119,4 114,9 109,6 118,2 122,5
   Joghurt 2,07 .  115,6 115,4 114,1 118,9 122,4
   Eier 1,57 .  95,3 94,9 102,5 102,2 110,2
 Speisefette und -öle 2,59 80,3 115,1 109,6 111,9 135,9 146,0
   Butter 1,26 .  111,4 101,7 104,6 151,4 170,4
   Margarine u. a. pflanzliche Fette 0,70 .  119,3 116,6 116,6 119,7 122,4
   Sonnenblumenöl, Rapsöl o. Ä. 0,36 .  116,1 113,2 112,4 109,0 106,5
 Obst 8,76 82,1 116,8 122,6 127,0 130,4 135,4
   Zitrusfrüchte 1,08 .  109,0 116,2 127,2 131,0 132,8
   Bananen 0,94 .  109,9 113,1 114,6 109,9 107,5
   Äpfel 1,69 .  117,5 111,5 115,1 123,9 140,6
   Obstkonserven 0,40 .  133,8 125,4 131,6 138,7 147,1
 Gemüse 11,26 86,4 100,6 105,9 109,8 110,3 111,2
   Blatt- u. Stielgemüse, frisch, gekühlt 1,24 .  90,1 100,5 102,4 110,9 111,8
   Blumenkohl, Weißkohl o. a. Kohl 0,49 .  98,9 104,5 116,3 117,7 113,6
   Tomaten, Paprika, Gurken u. a. 
      Fruchtgemüse 3,04 .  93,0 101,3 102,7 106,1 103,9
   Tiefgefrorenes Gemüse 0,52 .  106,3 107,1 106,3 107,6 109,2
   Gemüsekonserven 1,60 .  110,2 116,4 118,9 115,5 116,2
   Kartoffeln 1,36 .  102,8 104,0 118,4 111,4 112,6
   Kartoffelerzeugnisse 0,88 .  111,9 108,0 104,9 104,3 107,2
 Zucker, Marmelade, Honig 
 und Süßwaren 7,54 79,6 109,2 112,2 113,1 113,5 114,1
   Zucker oder Süßstoff 0,42 .  115,5 103,4 102,8 104,3 100,1
   Konfitüren, Marmelade, Bienenhonig 1,03 .  108,9 112,6 114,4 114,3 115,1
   Schokoladen, -erzeugnisse 2,40 .  109,3 117,2 119,7 120,5 121,4
   diverse Süßwaren 2,34 .  108,3 108,7 108,4 108,2 108,6
   Speiseeis 0,95 .  107,8 110,6 109,5 110,0 111,1
 Übrige Nahrungsmittel 4,28 81,3 106,0 107,1 108,3 108,9 110,3

Alkoholfreie Getränke 12,19 82,2 111,5 112,2 112,7 114,1 116,3
  Kaffee, Tee, Kakao 3,87 86,2 113,1 119,3 116,2 119,3 119,2
   Kaffee 2,80 .  117,3 125,5 121,0 125,1 124,4
 Mineralwasser, Säfte, Limonaden 8,32 80,2 110,7 108,9 111,0 111,7 114,9
   Fruchtsäfte, Fruchtnektare 2,58 .  118,9 114,3 119,5 121,3 127,1

Alkoholische Getränke 16,62 79,1 106,2 107,3 107,7 108,2 111,1
  Spirituosen 1,98 87,0 104,0 105,0 105,3 105,2 105,8
  Wein 5,90 82,5 108,6 109,1 109,1 109,7 111,8
  Bier 8,63 76,1 105,0 106,6 107,3 107,8 111,8
 Erfrischungsmixgetränke
  unter 6 % Alkoholgehalt 0,11 .  108,8 .  .  .  .  
Tabakwaren 20,97 44,8 113,6 118,2 122,5 127,4 132,2

Verpflegungsdienstleistungen 34,23 69,0 108,3 111,2 113,6 115,8 118,3
  Restaurants, Cafes, 
     Straßenverkauf 29,92 70,0 108,2 111,3 113,6 116,0 118,4
  Kantinen, Mensen 4,31 61,6 108,5 110,9 113,0 114,6 117,1
Beherbergungsdienstleistungen 10,44 68,3 108,0 110,5 112,2 114,5 117,3

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

2014 2018Güterart
Gewichts-

anteil
‰1)

1991 2015 2016 2017

1) Bezogen auf die Konsumausgaben privater Haushalte im Jahr 2010.
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Euro

Einheit
Kleiner 

LEH,  SM 
und VM

Discount-
geschäfte

Fach-
geschäfte

LEH ohne 
Discount-
geschäfte

SB-Waren-
häuser

Alle beob. 
Geschäfte 
des LEH

Rinderbraten 1 kg 9,09 8,04 12,20 8,62 7,46 9,26
Schweinekotelett 1 kg 5,16 4,55 7,87 4,94 4,48 5,47
Brathähnchen, gefroren 1 kg 2,71 2,38  .  2,60 2,42 2,48
Eier Boden Kl M 6-12 Pck. 10 St. 1,29 1,12 2,32 1,24 1,13 1,21
Äpfel, alle Sorten 1 kg 2,19 1,68 2,08 2,12 1,95 1,90
Speisekartoffeln, 1-2,5 kg 1 kg 0,90 0,57 1,26 0,91 0,93 0,75
Frischmilch, ab 3,5 % Fett 1 l 0,83 0,69  .  0,81 0,77 0,76
Deutsche Markenbutter 250 g 1,52 1,50 1,65 1,51 1,48 1,51
Fruchtjoghurt, mind. 3,5 % Fett 150 g 0,37 0,29  .  0,36 0,34 0,33
Emmentaler, Bed. 1 kg 8,14  .  9,41 7,84 7,05 7,90
Gouda jung, Bed. 1 kg 7,10  .  10,10 6,86 6,22 6,97
Weizenmischbrot, ganz 1 kg 1,79 1,18 2,98 1,61 1,27 2,15
Mehrkornbrot, ganz 750 g 1,65 1,43 2,89 1,54 1,34 2,16
Zucker, Haushaltszucker 1 kg 0,69 0,68  .  0,69 0,69 0,69

Rinderbraten 1 kg 9,51 7,87 12,64 8,99 7,71 9,44
Schweinekotelett 1 kg 5,28 4,59 7,98 5,06 4,58 5,49
Brathähnchen, gefroren 1 kg 2,67 2,39  .  2,60 2,46 2,49
Eier Boden Kl M 6-12 Pck. 10 St. 1,41 1,31 2,42 1,38 1,31 1,38
Äpfel, alle Sorten 1 kg 2,48 1,95 2,31 2,41 2,25 2,18
Speisekartoffeln, 1-2,5 kg 1 kg 0,91 0,59 1,17 0,91 0,91 0,76
Frischmilch, ab 3,5 % Fett 1 l 0,86 0,74  .  0,85 0,83 0,80
Deutsche Markenbutter 250 g 1,71 1,68  .  1,70 1,68 1,69
Fruchtjoghurt, mind. 3,5 % Fett 150 g 0,37 0,29  .  0,36 0,34 0,33
Emmentaler, Bed. 1 kg 8,13  .  9,78 7,87 7,16 7,94
Gouda jung, Bed. 1 kg 7,45  .  10,44 7,21 6,58 7,33
Weizenmischbrot, ganz 1 kg 1,66 1,20 3,03 1,53 1,27 2,14
Mehrkornbrot, ganz 750 g 1,62 1,43 2,96 1,53 1,36 2,17
Zucker, Haushaltszucker 1 kg 0,66 0,63  .  0,65 0,65 0,65

Anm.: SM=Supermärkte, VM=Verbrauchermärkte, LEH=Lebensmitteleinzelhandel.
Q u e l l e: AMI-Verbraucherpreispanel/GfK, BMEL (723). 

2017

2018

234. Verbraucherpreise für wichtige Nahrungsmittel 
 nach einzelnen Geschäftstypen

Erzeugnis
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235. Entwicklung der Verbraucherpreise für ausgewählte Nahrungsmittel
Euro

Einheit 2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Getreideerzeugnisse
Vollkornbrot, geschn., SB 500 g  .  0,92 0,95 0,95 0,96 1,02 1,00 1,00
Roggenmischbrot, ganz, Bed. 1 kg 2,11 2,60 2,63 2,67 2,73 2,77 3,05 3,14
Weizenmehl, Type 405 1 kg 0,52 0,60 0,61 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62
Gemüse
Kopfsalat Stück  .  0,74 0,82 0,80 0,86 0,89 0,91 0,93
Salatgurken Stück  .  0,52 0,57 0,51 0,58 0,62 0,59 0,66
Blumenkohl Stück  .  1,11 1,23 1,17 1,26 1,43 1,28 1,41
Möhren, ohne Laub 1 kg 0,95 0,89 0,94 0,83 0,96 1,01 0,94 1,08
Zwiebeln, 1-1,5 kg 1 kg 0,93 0,77 0,92 0,86 0,91 0,94 0,81 0,95
Speisekartoffeln, 1-2,5 kg 1 kg 1,62 0,64 0,79 0,71 0,66 0,78 0,75 0,76
Tomaten, rund 1 kg 2,20 1,86 1,90 1,93 2,14 2,10 2,24 2,08
Obst
Äpfel, alle Sorten 1 kg  .  1,60 1,88 1,72 1,63 1,73 1,90 2,18
Erdbeeren 1 kg  .  3,28 3,38 3,27 3,62 3,97 4,34 4,36
Tafeltrauben, helle Sorten 1 kg  .  2,99 3,06 3,04 3,07 3,15 3,07 3,19
Apfelsinen 1 kg 1,42 1,07 1,15 1,09 1,17 1,29 1,33 1,36
Bananen 1 kg 1,60 1,22 1,28 1,25 1,30 1,32 1,24 1,21
Zucker
Zucker, Haushaltszucker 1 kg 0,96 0,87 0,89 0,81 0,66 0,67 0,69 0,65
Milcherzeugnisse
Frischmilch, ab 3,5 % Fett 1 l 0,62 0,62 0,70 0,73 0,64 0,63 0,76 0,80
Deutsche Markenbutter 250 g 1,00 0,88 1,11 0,98 0,89 0,95 1,51 1,69
Joghurt, natur, mind. 3,5 % Fett 4x150g  .  0,61 0,59 0,65 0,65 0,61 0,66 0,67
Speisequark, 0,1-0,3 % Fett 500 g 0,64 0,65 0,73 0,83 0,81 0,75 0,87 0,83
Gouda jung, Bed. 1 kg 5,82 6,46 6,63 7,04 6,69 6,35 6,97 7,33
Weichkäse, natur 1 kg  .  7,32 7,50 7,79 7,94 7,85 7,98 8,54
Margarine 500 g 0,85 0,96 0,92 0,88 0,85 0,86 0,88 0,89
Eier
Eier Käfig Kl M 6-12 Pck. 10 St 1,43 1,23 1,39 1,16 1,19 1,40  .   .  
Eier Boden Kl M 6-12 Pck. 10 St  .  1,21 1,38 1,11 1,09 1,28 1,21 1,38
Eier Freiland Kl M 6-12 Pck. 10 St  .  1,63 1,79 1,68 1,66 1,85 1,88 1,95
Rindfleisch
Rinderbraten 1 kg 9,71 8,87 9,33 9,09 9,11 9,40 9,26 9,44
Schweinefleisch
Schweinekotelett 1 kg 6,31 5,21 5,44 5,36 5,22 5,23 5,47 5,49
Schweineschnitzel/Steak natur 1 kg  .  6,85 7,08 6,92 6,85 6,80 7,06 6,98
Fleisch- und Wurstwaren
Salami geschnitten 1 kg  .  12,05 12,59 12,52 12,58 12,28 12,23 12,26
Fleischwurst, Gelbwurst, Lyoner 1 kg 10,10 5,72 6,09 6,07 6,02 6,00 6,14 6,17
Kochschinken, geschnitten 1 kg 13,96 10,54 11,03 10,80 10,67 10,53 10,68 10,75
Geflügel
Brathähnchen, gefroren 1 kg 2,27 2,19 2,36 2,41 2,44 2,49 2,48 2,49

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, AMI, BMEL (723).

Erzeugnis
5050850

Anm.: 2000: Statistisches Bundesamt, Früheres Bundesgebiet; ab 2004: AMI-Verbraucherpreispanel/GfK, Deutschland.
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236. Kaufkraft des Stundenlohnes eines Industriearbeiters
bei einzelnen Nahrungsmitteln

Jahr 1970 1980 1990 2000 2015 2) 2016 2017 2018
€ 2,68 5,51 8,12 11,36 14,75 14,86 15,14 15,53

Einheit

Dunkles Mischbrot kg 15,5 14,5 12,8 11,2 11,1 11,1 12,1 12,1
Zucker, Kristallraffinade kg 13,4 9,6 7,2 5,0 2,7 2,7 2,7 2,5
Kartoffeln, Handelsklasse I 4) kg 5,9 4,2 4,5 3,4 2,7 3,1 3,0 2,9
Tafeläpfel, Handelsklasse I kg 12,4 14,2 13,0 8,7 6,6 7,0 7,5 8,4
Rindfleisch, zum Kochen  
   von der Querrippe, wie gewachsen kg 72,4 51,3 39,1 31,2 28,5 28,2 27,1 26,8
Rindfleisch, zum Schmoren  
   bzw. Braten kg 115,0 87,2 69,1 51,3 37,2 38,0 36,7 36,5
Schweinebauchfleisch kg 51,8 36,7 31,2 24,5 26,7 26,9  .    .   
Schweinefleisch, Kotelett kg 96,2 62,4 45,7 33,3 21,2 21,2 21,7 21,2
Brathähnchen, bratfertig,
   TKK, Handelskl. A kg 45,8 27,7 18,9 12,0 9,9 10,1 9,8 9,6
Jagdwurst, mittlere Qualität kg 94,6 73,7 63,2 53,4  .    .    .    .   
Seefisch, Kabeljau
(Dorsch) 5) kg 52,6 52,4 66,2 66,3  .    .    .    .   
Edamer o. Gouda,
   40-45% i. Tr. kg 76,3 61,5 47,9 30,8 27,2 25,6 27,6 28,3
Speisequark, Magerstufe kg 24,0 18,6 13,9 6,8 6,6 5,9 6,9 6,4
Deutsche Markenbutter kg 85,9 52,1 32,0 21,2 14,5 15,3 23,9 26,1
Margarine (Pflanzen) kg  .    .   12,8 9,0 6,9 6,9 7,0 6,9
Frische Vollmilch, 1 l,
   3,5% Fettgehalt l 8,5 6,4 4,9 3,3 2,6 2,5 3,0 3,1
Deutsche Eier, Güteklasse A,
   Gewichtsklasse M 6) 10 St 21,8 14,1 10,0 7,6 4,4 5,2 4,8 5,3

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, AMI, BMEL (723).

Merkmal 1)

Netto-Stundenverdienst 3)

Nahrungsmittel
Zum Erwerb von Nahrungsmitteln musste folgende

Arbeitszeit aufgewendet werden
 Minuten je Mengeneinheit 

1) Bis 2000 Früheres Bundesgebiet. - 2) Bis 2000 Preisangaben Statistisches Bundesamt, ab 2010: AMI-Verbrau-
cherpreispanel/GfK. - 3) Netto-Stundenverdienst eines männlichen Industriefacharbeiters (einschl. Hoch- und Tiefbau),
Leistungsgruppe 1 (ab 2007: eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers, Leistungsgruppe 3), verheiratet, ohne Kind;
Umrechnung des Brutto-Stundenverdienstes auf Netto-Stundenverdienst nach dem Verhältnis zwischen Brutto- und Netto-
Wochenverdienst. - 4) In 1 - 2,5-kg-Packung. - 5) In Stücken (kein Filet), nicht seegefrostet. - 6) Bis 1996 Gewichtsklasse 2,
bis 1999 Gewichtsklasse L, ab 2015 Bodenhaltung.
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  Haushalte mit … Personen Im Durch-
schnitt aller
Haushalte

Brot und Getreideerzeugnisse 23,05 42,08 56,71 73,41 91,74 40,57
   dar. Brot, Brötchen und andere Backw. 17,01 31,56 40,40 51,96 63,26 29,59

   Pizza, Quiches u. Ä.                   1,29 2,10 3,83 4,82 5,53 2,34
   Teigwaren u. Zubereitungen aus Teigw. 1,96 3,32 5,21 6,72 8,60 3,48
   Frühstückszubereitungen                1,10 1,80 2,98 4,76 7,13 2,10

Fleisch und Fleischwaren 24,51 58,65 72,65 83,93 94,40 49,91
   dar. Fleisch- und Wurstwaren 12,24 28,37 34,63 40,67 47,00 24,29
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 5,05 10,03 10,26 10,92 12,40 8,19
Milch und Milcherzeugnisse 8,59 15,54 22,31 29,64 (37,04) 15,51
   dar. Milch 2,92 5,23 8,55 12,03 16,39 5,67
Käse und Quark 10,18 20,13 23,47 28,04 32,61 17,61
Eier und Eiererzeugnisse 2,42 4,81 5,25 6,35 7,50 4,12
Butter 2,01 4,25 4,57 5,49 7,31 3,59
Speisefette und -öle (ohne Butter) 1,81 3,72 4,09 4,29 5,65 3,10
Obst 14,78 26,78 27,46 32,14 39,00 22,86
   dar. Frischobst 11,69 21,17 21,75 25,69 30,56 18,09
      dar. Bananen und Zitrusfrüchte 3,22 5,53 5,84 7,21 8,63 4,88

      Äpfel 2,38 4,43 4,65 6,16 7,25 3,87
      Beeren und Weintrauben 2,76 5,19 4,90 5,44 7,15 4,25
   Obstkonserven, tiefgefrorenes Obst 0,90 1,75 2,25 2,38 (3,04) 1,57
   Trocken- und Schalenobst 2,00 3,58 3,17 3,66 5,25 2,94
Gemüse, Kartoffeln 17,19 34,12 38,33 44,07 52,73 29,25
   dar. Frischgemüse 10,01 20,07 21,71 24,86 29,75 16,92

   Tiefgefrorenes Gemüse 0,69 1,44 1,69 1,84 2,54 1,24
   Konserviertes und verarbeitetes

      Gemüse, Trockengemüse 2,57 5,04 5,89 6,30 6,91 4,31
   Kartoffeln frisch, gekühlt u. verarbeitet 3,01 5,94 6,38 7,52 8,78 5,03
   Chips und -sticks, z. B. Kartoffelchips 0,64 1,09 2,14 3,01 4,27 1,31

Zucker, Süßstoffe 0,64 1,34 1,38 (1,71) (2,48) 1,13
Konfitüre, Marmelade,  Bienenhonig 1,82 3,41 4,40 5,88 7,06 3,22
Süßwaren, Schokoladen, Speiseeis 8,23 14,31 18,58 24,00 30,62 13,76
Nahrungsmittel a .n. g. 1) (u. a. Gewürze, 
  Soßen, Suppen, Säuglingsnahrung) 7,45 12,78 17,34 18,89 22,44 12,04
   dar. Fertiggerichte, a. n. g. 1,34 1,55 2,05 2,09 2,18 1,60
Nahrungsmittel zusammen 127,74 251,93 306,82 368,76 443,01 224,87
Alkoholfreie Getränke 18,48 32,82 46,11 55,31 62,80 31,62
   dar. Kaffee 5,17 9,24 9,97 (10,13) (10,88) 7,81

   Tee 1,45 2,37 2,54 2,79 (2,99) 2,08
   Mineralwasser 4,43 8,23 10,95 13,59 14,83 7,71
   Erfrischungsgetränke 3,49 6,06 11,82 15,63 17,70 6,96
   Frucht-, Gemüse- u. a. Säfte 3,46 6,30 9,58 (11,73) (14,94) 6,32

Alkoholische Getränke 2) 15,39 34,02 33,67 33,00 32,75 26,26
   dar. Spirituosen 2,96 5,57 5,19 5,14 (4,15) 4,38

   Weine 7,52 17,05 15,33 13,49 14,83 12,56
   Bier, auch alkoholfrei 4,91 11,40 13,15 14,37 13,77 9,32

Tabakwaren 12,46 19,05 25,21 20,58 (18,77) 17,25
Nahrungsmittel, Getränke, 
  Tabakwaren insgesamt 174,06 337,83 411,81 477,65 557,33 300,00
Nachrichtlich:
Verzehr von Speisen und Getränken
  außer Haus, Lieferservices 3) 61,79 115,28 126,47 133,40 150,72 97,67
Käufe von Nahrungsmitteln, Getränken,
   Tabakwaren im Ausland 4) 7,73 19,17 19,84 21,59 (23,43) 14,95

Fußnoten siehe Seite 231. Fortsetzung Seite 229.

2013
a. Nach der Haushaltsgröße 

€ je Haushalt und Monat

237. Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungs- und Genussmittel   

Warengruppe 4 5 und  
mehr1 2 3

5060500
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Noch: 237. Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungs- und Genussmittel    
2013

b. Nach der sozialen Stellung des/der Haupteinkommensbeziehers/-bezieherin 
€ je Haushalt und Monat

Haushalte von
Nicht-

erwerbs-
tätigen

Brot und Getreideerzeugnisse 50,53 53,78 44,57 47,19 26,22 32,83
   dar. Brot, Brötchen und andere Backw. 35,68 38,47 31,44 34,09 17,78 25,66

   Pizza, Quiches u. Ä.                   2,88 3,26 2,82 3,25 2,22 1,33
   Teigwaren u. Zubereitungen aus Teigw. 4,81 4,23 4,10 4,35 2,90 2,25
   Frühstückszubereitungen                2,93 3,52 2,82 2,21 1,31 1,14

Fleisch und Fleischwaren 58,29 57,25 49,77 62,86 32,76 45,28
   dar. Fleisch- und Wurstwaren 28,26 27,80 24,17 30,51 14,74 22,32
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 9,90 9,46 7,78 7,41 4,42 8,98
Milch und Milcherzeugnisse 19,77 19,60 17,01 17,93 11,82 12,36
   dar. Milch 7,50 8,06 6,42 6,37 4,98 4,16
Käse und Quark 23,81 22,56 19,48 16,93 10,41 15,32
Eier und Eiererzeugnisse 4,67 4,76 4,10 4,25 2,71 4,13
Butter 4,44 3,76 3,34 3,76 2,19 3,80
Speisefette und -öle (ohne Butter) 3,79 3,46 3,09 3,23 2,34 3,02
Obst 25,70 28,62 23,18 21,00 12,30 23,67
   dar. Frischobst 20,01 22,02 18,27 16,78 9,66 18,89
      dar. Bananen und Zitrusfrüchte 5,54 5,75 4,89 4,93 2,97 4,91

      Äpfel 4,01 5,23 4,16 3,91 2,24 3,64
      Beeren und Weintrauben 4,53 5,14 4,02 3,56 1,92 4,94

   Obstkonserven, tiefgefrorenes Obst (1,62) (1,99) (1,71) (1,49) 0,85 1,47
   Trocken- und Schalenobst 3,83 4,01 3,02 2,33 1,29 3,06
Gemüse, Kartoffeln 36,27 35,61 30,63 29,78 19,12 27,12
   dar. Frischgemüse 21,96 21,18 17,83 16,21 10,47 15,82

   Tiefgefrorenes Gemüse 1,38 1,55 1,27 1,30 0,96 1,16
   Konserviertes und verarbeitetes

      Gemüse, Trockengemüse 5,31 5,40 4,80 4,52 2,63 3,68
   Kartoffeln frisch, gekühlt u. verarbeitet 5,44 4,74 4,44 5,70 3,92 5,50
   Chips und -sticks, z. B. Kartoffelchips 1,69 2,23 1,84 1,67 0,88 0,53
Zucker, Süßstoffe (1,26) (1,13) 1,01 (1,21) (0,85) 1,25
Konfitüre, Marmelade,  Bienenhonig 3,76 4,33 3,39 3,26 1,94 3,01
Süßwaren, Schokoladen, Speiseeis 14,81 19,15 15,63 15,64 8,86 11,13
Nahrungsmittel a. n. g. 1) (u. a. Gewürze, 
  Soßen, Suppen, Säuglingsnahrung) 14,25 15,18 13,29 12,32 11,39 10,00
   dar. Fertiggerichte, a. n. g. 1,39 2,25 1,83 1,71 1,78 1,26
Nahrungsmittel zusammen 271,27 278,67 236,25 246,78 147,34 201,90
Alkoholfreie Getränke 39,71 42,23 35,35 38,62 22,21 23,89
   dar. Kaffee (9,70) (8,44) 7,65 (8,71) (5,23) 7,56

   Tee 2,66 2,51 2,21 1,85 (1,24) 1,99
   Mineralwasser 9,98 10,73 8,62 8,43 4,49 6,25
   Erfrischungsgetränke 8,40 10,13 8,49 11,63 4,93 3,19
   Frucht-, Gemüse- u. a. Säfte (8,07) (9,49) 7,50 (6,97) (4,84) 4,42

Alkoholische Getränke 2) 34,91 33,29 26,79 26,06 14,84 25,08
   dar. Spirituosen 4,36 4,62 4,62 4,69 2,82 4,21

   Weine 18,75 17,48 12,72 8,30 5,48 13,37
   Bier, auch alkoholfrei 11,80 11,19 9,45 13,07 6,54 7,50

Tabakwaren 17,16 14,35 19,12 28,97 26,71 9,81
Nahrungsmittel, Getränke, 
    Tabakwaren insgesamt 363,05 368,54 317,51 340,43 211,09 260,68
Nachrichtlich:
Verzehr von Speisen und Getränken
   außer Haus, Lieferservices 3) 129,26 164,40 120,17 82,35 27,43 78,10
Käufe von Nahrungsmitteln, Getränken
   Tabakwaren im Ausland 4) 23,59 23,52 18,05 11,80 (7,29) 11,57

Fußnoten siehe Seite 231. Fortsetzung Seite 230.

Arbeits-
losen

Ange-
stellten

Warengruppe Selbst-
ständigen5)

Beamte/ 
Beamtinnen

Arbeiter/
-innen
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unter 900 - 1 300 - 1 500 - 2 000 - 2 600 - 3 600 - 5 000 -
 900  1 300 1 500 2 000 2 600 3 600 5 000 18 000

Brot und Getreideerzeugnisse 18,91 24,02 26,59 29,38 34,67 44,04 52,86 64,63
   dar. Brot, Brötchen und andere Backw. 12,80 16,93 19,47 21,55 25,53 32,70 38,60 47,00

   Pizza, Quiches u. Ä.                   1,50 1,50 1,41 1,80 1,99 2,53 3,01  3,47 
   Teigwaren u. Zubereitungen aus Teigw. 2,06 2,10 2,20 2,50 2,85 3,55 4,58  5,63 
   Frühstückszubereitungen                1,01 1,40 1,26 1,25 1,46 2,05 2,77  3,97 

Fleisch und Fleischwaren 21,64 25,92 31,68 35,80 44,87 56,85 65,54 77,96
   dar. Fleisch- und Wurstwaren 10,22 12,49 15,77 17,60 22,06 28,01 32,00 37,26
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 3,63 4,75 5,39 6,55 7,65 9,02 9,73  12,85 
Milch und Milcherzeugnisse 7,75 9,51 10,74 11,11 13,79 16,47 19,89  24,36 
   dar. Milch 2,98 3,41 3,76 4,02 4,78 5,71 7,37  9,45 
Käse und Quark 8,19 9,98 10,55 12,49 15,50 18,72 22,65  29,15 
Eier und Eiererzeugnisse 2,12 2,42 3,00 3,32 3,92 4,56 5,12  5,89 
Butter 1,78 2,20 2,46 2,83 3,37 4,07 4,47  5,12 
Speisefette und -öle (ohne Butter) 1,77 2,01 2,47 2,52 3,04 3,30 3,73  4,38 
Obst 11,10 14,40 16,22 18,21 21,89 23,79 28,13  34,52 
   dar. Frischobst 8,86 11,32 12,95 14,69 17,38 18,83 22,13  27,14 
      dar. Bananen und Zitrusfrüchte 2,60 3,23 3,42 3,87 4,37 5,26 5,99  7,26 

      Äpfel 1,85 2,52 2,73 2,77 3,82 3,95 4,86  5,95 
      Beeren und Weintrauben 2,03 2,45 3,21 3,67 4,03 4,45 5,19  6,34 

   Obstkonserven, tiefgefrorenes Obst (0,76) (1,14) (1,11) (1,13) (1,44) 1,78 1,96  2,23 
   Trocken- und Schalenobst 1,32 1,80 2,02 2,01 2,84 2,88 3,79  4,86 
Gemüse, Kartoffeln 14,73 18,47 19,75 22,55 27,74 31,11 36,43  43,91 
   dar. Frischgemüse 8,12 10,06 10,99 12,84 16,05 17,94 21,07  26,40 

   Tiefgefrorenes Gemüse 0,61 0,81 0,90 0,90 1,12 1,35 1,55  1,87 
   Konserviertes und verarbeitetes

      Gemüse, Trockengemüse 2,18 2,88 3,07 3,31 3,93 4,55 5,53  6,35 
   Kartoffeln frisch, gekühlt u. verarbeitet 3,02 3,76 3,92 4,23 5,26 5,51 5,84  6,33 
   Chips und -sticks, z. B. Kartoffelchips 0,57 0,71 (0,62) 0,89 1,02 1,36 1,85  2,30 
Zucker, Süßstoffe (0,56) (0,73) (0,77) (0,88) 1,16 1,28 1,36  1,58 
Konfitüre, Marmelade,  Bienenhonig 1,60 1,91 2,07 2,26 2,87 3,52 4,21  5,04 
Süßwaren, Schokoladen, Speiseeis 5,80 7,89 9,13 10,17 13,00 14,67 17,63  21,67 
Nahrungsmittel a. n. g. 1) (u. a. Gewürze, 
  Soßen, Suppen, Säuglingsnahrung) 6,91 8,10 8,12 9,48 11,00 12,46 15,21  17,72 
   dar. Fertiggerichte, a. n. g. 1,33 1,14 0,99 1,32 1,48 1,72 1,83  2,19 
Nahrungsmittel zusammen 106,51 132,32 148,94 167,57 204,47 243,88 286,94 348,79
Alkoholfreie Getränke 16,70 17,59 20,03 23,20 27,92 34,99 40,86  48,96 
   dar. Kaffee (4,45) (4,95) (5,51) (6,03) 7,48 8,84 9,82  10,65 

   Tee 1,30 1,43 (1,40) 1,63 1,78 2,27 2,37  3,18 
   Mineralwasser 3,86 3,72 5,00 5,52 6,47 8,25 10,13  12,94 
   Erfrischungsgetränke (3,53) (3,51) (3,82) 5,23 6,26 7,70 9,37  10,75 
   Frucht-, Gemüse- u. a. Säfte (3,16) (3,56) (3,80) (4,19) 5,14 7,22 8,26  10,31 

Alkoholische Getränke 2) 11,54 12,49 14,90 15,65 23,01 28,28 34,31  47,19 
   dar. Spirituosen 2,70 2,89 2,66 3,00 4,13 4,92 5,12  6,70 

   Weine 4,58 5,10 7,04 6,46 10,40 12,54 16,24  26,18 
   Bier, auch alkoholfrei 4,26 4,50 5,20 6,20 8,49 10,81 12,95  14,32 

Tabakwaren 14,28 12,55 18,38 15,90 18,75 19,29 19,31  17,02 
Nahrungsmittel, Getränke, 
    Tabakwaren insgesamt 149,04 174,95 202,26 222,32 274,16 326,42 381,42  461,96 
Nachrichtlich:
Verzehr von Speisen und Getränken
   außer Haus, Lieferservices 3) 25,08 37,80 40,11 62,44 77,64 98,05 135,11  198,07 
Käufe von Nahrungsmitteln, Getränken
   Tabakwaren im Ausland 4) (2,94) (5,07) (5,56) 7,87 11,60 13,15 19,78  35,79 

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 231.

Warengruppe
Monatliches Haushaltsnettoeinkommen von... bis unter... €

Noch: 237. Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungs- und Genussmittel 
2013

c. Nach dem Haushaltsnettoeinkommen 
€ je Haushalt und Monat
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1 2 3 u. mehr
Kind 6)

Brot und Getreideerzeugnisse 24,04 22,52 40,82 43,22 55,72 71,83 90,05
   dar. Brot, Brötchen und andere Backw. 17,44 16,77 26,92 33,00 39,42 51,25 61,78

   Pizza, Quiches u. Ä.                   1,90 0,97 3,19 1,93 3,91 4,49 5,38
   Teigwaren u. Zubereitungen aus Teigw. 2,25 1,80 3,53 3,29 5,09 6,19 8,72
   Frühstückszubereitungen                1,16 1,06 3,05 1,74 3,17 4,94 6,93

Fleisch und Fleischwaren 26,14 23,61 39,42 62,01 62,79 76,58 90,78
   dar. Fleisch- und Wurstwaren 13,49 11,56 19,99 29,98 30,31 37,84 45,07
Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 5,19 4,97 5,52 10,80 9,16 9,87 11,21
Milch und Milcherzeugnisse 7,93 8,94 (18,31) 15,55 22,50 30,24 (37,28)
   dar. Milch 2,92 2,93 7,43 5,15 8,75 12,35 16,63
Käse und Quark 9,14 10,75 14,47 21,16 21,78 26,85 31,59
Eier und Eiererzeugnisse 2,11 2,59 3,77 5,08 4,67 5,91 7,14
Butter 1,63 2,21 3,02 4,51 4,20 5,38 7,52
Speisefette und -öle (ohne Butter) 1,68 1,89 2,46 3,92 3,45 3,87 5,15
Obst 11,19 16,74 19,83 28,00 26,47 32,24 38,48
   dar. Frischobst 8,92 13,19 15,74 22,09 21,07 25,90 29,84
      dar. Bananen und Zitrusfrüchte 2,72 3,49 4,14 5,84 5,32 7,09 8,25

      Äpfel 2,11 2,53 3,49 4,55 4,68 6,46 7,36
      Beeren und Weintrauben 1,82 3,27 3,14 5,46 4,77 5,28 6,61

   Obstkonserven, tiefgefrorenes Obst (0,63) 1,05 (1,67) 1,79 (2,32) (2,39) (3,16)
   Trocken- und Schalenobst 1,48 2,28 2,16 3,80 2,80 3,60 5,35
Gemüse, Kartoffeln 14,32 18,75 27,80 35,60 36,35 42,42 51,71
   dar.  Frischgemüse 7,75 11,24 16,02 21,09 20,88 24,09 29,16

   Tiefgefrorenes Gemüse 0,56 0,76 1,36 1,48 1,62 1,74 2,66
   Konserviertes und verarbeitetes

      Gemüse, Trockengemüse 2,36 2,68 3,62 5,25 5,61 5,88 6,92
   Kartoffeln frisch, gekühlt u. verarbeitet 2,78 3,13 4,19 6,25 5,55 7,24 8,30
   Chips und -sticks, z. B. Kartoffelchips 0,70 0,60 2,11 0,99 2,27 2,99 4,14
Zucker, Süßstoffe (0,40) 0,77 (1,00) 1,40 (1,06) (1,67) (2,44)
Konfitüre, Marmelade,  Bienenhonig 1,65 1,90 3,09 3,49 4,15 6,24 7,36
Süßwaren, Schokoladen, Speiseeis 6,78 9,04 14,29 14,59 18,69 23,75 30,52
Nahrungsmittel a. n. g. 1) (u. a. Gewürze, 
  Soßen, Suppen, Säuglingsnahrung) 7,81 7,26 12,45 13,12 19,05 18,54 23,24
   dar. Fertiggerichte, a. n. g. 1,79 1,10 1,45 1,55 2,12 1,98 2,38

Nahrungsmittel zusammen 120,01 131,94 206,23 262,45 290,03 355,41 434,48
Alkoholfreie Getränke  19,85  17,73  30,27  33,32  44,29  51,36  60,66 
   dar. Kaffee (4,44)  5,56 (5,18)  9,90 (8,42) (9,67) (10,74)

   Tee  1,16  1,60 (1,98)  2,48  2,43  2,16 (2,81)
   Mineralwasser  4,95  4,15  5,66  8,52  9,78  12,26  14,34 
   Erfrischungsgetränke  4,85  2,74  8,80  5,66  11,97  14,03 (16,46)
   Frucht-, Gemüse- u. a. Säfte (3,83)  3,26 (7,55)  6,24 (10,59) (11,93) (14,37)

Alkoholische Getränke 6)  22,21  11,67  10,65  37,68  27,20  27,95  29,02 
   dar. Spirituosen  4,38  2,18  1,30  6,15  4,17  4,16 (3,47)

   Weine  8,15  7,17  6,75  18,77  11,64  11,56  13,02 
   Bier, auch alkoholfrei  9,68  2,32  2,60  12,76  11,39  12,23  12,53 

Tabakwaren  15,68  10,71 (19,54)  18,85  23,31  17,40 (14,42)
Nahrungsmittel, Getränke, 
    Tabakwaren insgesamt  177,75  172,05  266,69  352,29  384,83  452,11  538,58 
Nachrichtlich:
Verzehr von Speisen und Getränken
  außer Haus, Lieferservices 3)  79,20  52,32  59,57  124,85  114,11  130,03  142,19 
Käufe von Nahrungsmitteln, Getränken,
   Tabakwaren im Ausland 4)  10,57  6,18 (4,52)  21,19 (15,40)  16,00 (20,52)

  

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

Alleiner-
zieh. mit 

Kind(ern) 6)

Paare 7) 

ohne 
Kinder 6)

Paar 7) mit 

Kindern 6)

Noch: 237. Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungs- und Genussmittel 
2013

d. Nach ausgewählten Haushaltstypen 
€ je Haushalt und Monat

Warengruppe

Haushaltstyp
Allein-

lebender 
Mann

Allein-
lebende 

Frau

Anm.: Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013.
1) A.n.g. = anderweitig nicht genannt. - 2) Einschließlich Erfrischungsmixgetränke mit Alkohol unter 6 %. - 3) Diese
Positionen gehören lt. Systematik der Einnahmen und Ausgaben 1998 (SEA 98) zur Inanspruchnahme von Leistungen. - 4)
Einschl. Verzehr von Speisen und Getränken außer Haus, Lieferservices. - 5) Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige und
selbstständige Landwirte/-wirtinnen. - 6) Ledige(s) Kind(er) unter 18 Jahren. - 7) Ehepaare und nichteheliche
Lebensgemeinschaften einschl. gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.
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F. Warenverkehr

V o r b e m e r k u n g e n :  Wie in den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Ergebnissen der 
Außenhandelsstatistik üblich, wird hier die Ein- und Ausfuhr im   S p e z i a l h a n d e l   wiedergegeben. 
Die Angaben für die EU insgesamt sind in der Regel als Summe der auch einzeln aufgeführten Mit glied-
staaten zu verstehen. Mit den nicht genannten Mitgliedstaaten hat kein Waren austausch statt ge funden. In 
einigen Tabellen werden aus Platzgründen auch Mitgliedstaaten mit äußerst geringfügigem Warenaus-
tausch nicht auf geführt.
Mit der Einführung des Europäischen Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 wurde das Erhe bungs konzept 
für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr grundlegend geändert. Der Handel zwischen den EU-
Mitgliedstaaten (Intrahandel) wird von den Unternehmen direkt dem Statistischen Bun desamt gemeldet, 
wobei unternehmensbezogene Erfassungsgrenzen gelten, so dass ein Teil des Intrahandels nicht mehr 
abgebildet wird. Die Erfassung des Handels mit Drittländern (Extrahandel) läuft weiterhin über die 
Zoll dienststellen. Der Außenhandel mit Agrarrohstoffen wird in einer gesonderten Tabelle (240) nach-
gewiesen.

I. Gesamtaußenhandel
238. Stellung Deutschlands im Weltagrarhandel

Mill. US-$
Einfuhr 1) Ausfuhr 1)

Land Wert Land Wert
2018 2)

 Insgesamt 1 531 176  Insgesamt 1 532 499
   USA  155 557    USA  138 991
   China  122 577    Niederlande  93 008
   Deutschland  101 336    Deutschland  82 318
   Japan  70 522    Brasilien  80 749
   Niederlande  67 965    China  71 548
   Vereinigtes Königreich  64 549    Frankreich  70 650
   Frankreich  62 950    Spanien  56 211
   Italien  48 964    Kanada  50 406
   Spanien  42 544    Italien  47 466
   Belgien  39 656    Belgien  44 685

2017
 Insgesamt 1 493 843  Insgesamt 1 465 812
   USA  146 473    USA  137 279
   China  113 459    Niederlande  90 155
   Deutschland  97 068    Deutschland  81 189
   Japan  67 521    Brasilien  77 634
   Niederlande  65 161    Frankreich  66 318
   Vereinigtes Königreich  61 254    China  65 508
   Frankreich  60 137    Spanien  53 449
   Italien  47 431    Kanada  49 063
   Spanien  40 061    Italien  44 669
   Belgien  38 842    Belgien  43 333

2016
 Insgesamt 1 377 188  Insgesamt 1 355 018
   USA  137 650    USA  135 280
   China  99 655    Niederlande  83 083
   Deutschland  90 496    Deutschland  75 994
   Japan  62 843    Brasilien  68 045
   Niederlande  60 037    China  65 013
   Vereinigtes Königreich  58 751    Frankreich  62 577
   Frankreich  56 018    Spanien  49 246
   Italien  44 571    Kanada  46 331
   Belgien  36 414    Italien  40 975
   Spanien  36 377    Belgien  39 979

 Q u e l l e: WTO (Nov. 2019), BLE (414).

6010200

Anm.: "Food" in der Abgrenzung der WTO nach dem internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel
(SITC, Abschnitte 0, 1 und 4 sowie Abteilung 22), einschl. EU-Intrahandel.
1) Einfuhren cif, Ausfuhren fob. - 2) Vorläufig.
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Ernährungswirtschaft Gewerbliche Wirtschaft
Nahrungsmittel

Jahr tierischen pflanz- Genuss- zu- Roh- Halb- Fertig- zu-
Ur- lichen mittel sammen2) stoffe waren waren sammen3)

sprungs Ursprungs

19704)  2 635  6 580  1 483  10 698  7 572  9 030  28 000  44 602  56 041
19804)  5 552  13 167  3 453  22 171  30 130  30 636  89 404  150 169  174 545
19904)  8 522  17 827  3 948  30 297  17 151  31 755  198 388  247 294  281 532
1995  9 961  19 575  5 277  34 812  16 173  31 720  238 893  286 786  339 617
2000  11 853  23 464  6 388  41 479  41 653  40 030  389 290  470 973  538 311
2005  12 670  27 199  6 494  47 165  63 487  48 401  447 795  559 682  628 087
2010  16 497  36 211  9 167  63 311  81 406  72 981  555 595  709 982  797 097
2013  18 945  43 476  10 451  74 646  106 760  81 945  595 264  783 969  890 393
2014  19 623  43 713  10 522  75 517  95 078  76 707  628 447  800 232  910 145
2015  19 533  47 955  10 794  79 716  78 181  69 561  683 848  831 591  949 245
2016  20 185  48 959  10 889  81 708  62 483  62 251  700 205  824 938  954 917
2017  22 126  50 247  11 479  85 629  72 299  71 336  750 716  894 351 1 031 013
2018  22 125  50 361  11 319  85 246  83 843  77 790  789 548  951 180 1 088 720

19704)   901  1 018   320  2 239  1 630  4 896  54 928  61 454  64 053
19804)  4 165  3 934  1 345  9 444  3 473  15 605  149 320  168 398  179 120
19904)  6 138  7 321  2 464  15 923  3 683  17 299  290 631  311 613  328 651
1995  6 579  9 551  3 324  19 454  3 843  19 045  330 367  353 256  383 232
2000  9 283  13 471  4 601  28 021  6 515  25 410  527 384  559 309  597 440
2005  12 640  17 076  6 537  37 063  8 433  37 781  687 411  733 625  786 266
2010  18 315  24 879  9 083  53 324  10 546  53 213  818 551  882 310  951 959
2013  22 518  32 093  10 083  66 049  12 700  64 693  925 754 1 003 146 1 088 025
2014  22 738  32 511  10 103  66 687  12 227  62 234  960 058 1 034 519 1 123 746
2015  21 399  34 553  11 092  68 368  15 196  55 980 1 025 861 1 097 037 1 193 555
2016  21 704  35 603  11 557  70 127  11 557  52 172 1 042 376 1 106 104 1 203 833
2017  23 561  36 737  11 634  73 350  13 377  57 864 1 112 712 1 183 952 1 278 958
2018  22 622  36 715  10 940  71 625  16 136  61 770 1 144 804 1 222 710 1 317 440

19704) 1 734   -      5 562   -      1 163   - 8 459   -    5 942   -    4 134   -    26 928   +   16 852   +    8 012   +        
19804) 1 387   -      9 233   -      2 108   - 12 727   -  26 657   -   15 031   -  59 916   +   18 229   +    4 575   +        
19904) 2 384   -      10 506   -    1 484   - 14 374   -  13 468   -   14 456   -  92 243   +   64 319   +    47 119   +      
1995 3 382   -      10 024   -    1 953   - 15 358   -  12 330   -   12 675   -  91 474   +   66 470   +    43 615   +      
2000 2 570   -      9 993   -      1 787   - 13 458   -  35 138   -   14 620   -  138 094   + 88 336   +    59 129   +      
2005  30   -          10 123   -     43   +    10 102   -  55 054   -   10 620   -  239 616   + 173 943   +  158 179   +    
2010 1 818   +     11 332   -     84   -     9 987   -    70 860   -   19 768   -  262 956   + 172 328   +  154 862   +    
2013 3 573   +     11 383   -     368   -   8 597   -    94 060   -   17 252   -  330 490   + 219 177   +  197 632   +    
2014 3 115   +     11 202   -     419   -   8 830   -    82 851   -   14 473   -  331 611   + 234 287   +  213 601   +    
2015 1 866   +     13 402   -     298   +  11 348   -  62 985   -   13 581   -  342 013   + 265 446   +  244 310   +    
2016 1 518   +     13 356   -     668   +  11 581   -  50 926   -   10 079   -  342 171   + 281 166   +  248 916   +    
2017 1 435   +     13 510   -     155   +  12 280   -  58 922   -   13 473   -  361 996   + 289 602   +  247 946   +    
2018  497   +       13 646   -     379   -   13 622   -  67 707   -   16 020   -  355 256   + 271 530   +  228 720   +    

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

1) Ab 2000 nicht mit dem Vorjahr vergleichbar; neue Zusammensetzung der EGW-Gruppen. - 2) Einschl. Lebende Tiere. -  
3) Einschl. Rückwaren und Ersatzlieferungen. - 4) Früheres Bundesgebiet. 

239. Wert der Ein- und Ausfuhr nach Warengruppen
Mill. € 1)

Ins-
gesamt

Einfuhr

Ausfuhr

Einfuhr-(-) bzw. Ausfuhr-(+) Überschuss

6010300
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240. Außenhandel mit Agrarrohstoffen nach wichtigen Ländern   
Mill. €

2015 2016 2017 2018 1) 2015 2016 2017 2018 1)

Belgien  316  287  254  239  344  342  341  335
Bulgarien  17  22  26  31  24  34  43  34
Dänemark  81  83  84  75  183  186  194  193
Estland  74  73  86  63  24  24  26  23
Finnland  236  248  259  249  47  43  44  43
Frankreich  401  368  350  345  583  610  665  652
Griechenland  8  6  6  5  18  22  27  31
Irland  11  10  11  8  26  28  28  40
Italien  158  168  178  176  442  405  414  419
Kroatien  24  29  31  28  19  20  21  24
Lettland  134  139  154  123  11  11  9  8
Litauen  55  57  61  41  26  24  24  24
Luxemburg  54  60  53  44  45  50  44  40
Malta  -   -   -   -   1  1  1  1
Niederlande  448  527  519  498  707  747  751  693
Österreich  661  697  719  682  719  721  741  719
Polen  718  759  806  746  354  344  345  323
Portugal  19  19  15  16  28  38  49  63
Rumänien  49  52  57  52  80  99  103  96
Schweden  238  214  203  172  152  138  141  135
Slowakei  56  50  60  100  75  63  61  53
Slowenien  17  17  14  13  44  48  51  48
Spanien  81  74  78  84  133  142  148  158
Tschech. Rep.  566  603  593  598  276  293  251  202
Ungarn  74  77  57  49  75  79  78  84
Verein. Königreich  88  84  86  83  387  382  381  381
Zypern  2  2  2  3  2  3  4  3
EU-28 2) 4 585 4 726 4 765 4 524 4 826 4 900 4 986 4 827
Norwegen  80  79  79  61  41  45  42  55
Schweiz  183  182  178  172  392  395  401  396
Türkei  41  38  48  44  61  42  33  25
Ukraine  83  90  98  101  21  24  26  26
Russland  299  312  328  364  82  59  64  67
  Europa 2) 5 408 5 573 5 666 5 464 5 471 5 514 5 603 5 446
Ägypten  28  26  25  24  11  11  10  13
Ghana  9  10  7  8  2  2  2  2
Kamerun  13  15  13  11  0  0  0  0
Südafrika  11  39  19  11  17  18  15  16
  Afrika 2)  144  172  142  120  72  73  67  88
Usbekistan  2  2  4  4  3  1  1  1
Israel  12  11  7  5  31  29  25  28
Indien  80  87  113  117  66  66  79  80
Indonesien  131  105  63  60  12  13  14  16
Malaysia  21  21  24  23  9  10  11  8
VR China  239  228  251  253  222  262  276  314
Rep. Korea (Südk.)  2  2  2  1  38  38  42  51
Japan  7  10  12  30  53  89  82  74
  Asien 2)  573  548  552  562  766  839  856  901
USA  162  170  181  174  213  274  460  523
Kanada  22  24  31  40  58  80  94  78
Brasilien  197  177  206  214  10  11  8  9
Uruguay  22  31  29  28  1  2  2  3
Argentinien  36  44  59  57  8  7  10  10
  Amerika 2)  512  526  571  571  385  469  675  727
Australien  23  48  55  27  36  39  42  75
Neuseeland  17  27  17  13  2  3  3  5
  Australien, Ozeanien 2)  41  76  73  42  39  43  46  81
Insgesamt 3) 6 678 6 895 7 003 6 760 6 733 6 939 7 248 7 244

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Einfuhr AusfuhrUrsprungs-/bzw. 
Bestimmungsland

1) Vorläufig. - 2) Nach der Geonomenklatur von EUROSTAT; einschl. nicht aufgeführte Länder. - 3) Einschl. nicht
ermittelte Länder und Polargebiete sowie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf.

6010500
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II. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr
241. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach wichtigen Ländern   

Mill. €
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Belgien  3 139  3 733  3 793  3 757  3 922  4 285  3 778
Bulgarien   128   179   207   179   261   254   235
Dänemark  2 714  3 229  3 233  2 998  3 096  3 466  3 051
Estland   28   19   28   30   30   30   21
Finnland   67   87   82   88   88   82   90
Frankreich  5 515  6 338  6 366  6 186  6 161  6 152  5 853
Griechenland   624   634   634   635   672   691   605
Irland    967   695   794   833   922  1 024  1 028
Italien  4 955  5 847  5 793  6 128  6 395  6 654  6 171
Kroatien   40   57   47   57   69   151   136
Lettland   79   68   84   59   109   132   91
Litauen   278   284   322   401   412   437   342
Luxemburg    405   365   349   411   319   338   323
Niederlande  12 690  14 408  14 349  14 891  15 555  16 359  14 728
Österreich  2 316  2 861  2 902  3 019  3 144  3 431  3 354
Polen  2 762  4 240  4 488  4 930  5 121  5 851  6 082
Portugal   144   138   123   176   198   215   211
Rumänien   150   231   225   220   370   396   420
Schweden   255   336   385   393   453   475   431
Slowakei   139   187   163   177   152   191   203
Slowenien   29   30   34   33   50   56   58
Spanien  3 437  4 408  4 272  4 888  5 092  5 390  5 138
Tschech. Rep.   838  1 186  1 253  1 350  1 255  1 346  1 225
Ungarn   716  1 129  1 036  1 114  1 171  1 255  1 110
Verein. Königreich   1 207  1 521  1 385  1 428  1 515  1 488  1 394
Zypern   17   23   19   17   30   27   26
   EU-28 2)  43 637  52 239  52 371  54 404  56 570  60 179  56 105
Norwegen   534   483   539   506   663   610   558
Schweiz  1 035  1 398  1 440  1 440  1 502  1 559  1 542
Türkei  1 049  1 266  1 350  1 750  1 530  1 472  1 318
Russland   155   211   221   227   238   246   300
   Europa 2)  46 898  56 360  56 694  59 107  61 338  65 156  61 135
Marokko   175   208   226   242   262   264   287
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)   485   476   571   694   702   586   606
Äthiopien   151   121   126   133   142   137   127
Kenia   91   103   128   152   154   144   120
Simbabwe   15   44   34   24   41   43   27
Südafrika   364   375   345   428   467   492   547
   Afrika 2)  2 287  2 204  2 384  2 862  3 073  2 902  3 018
Iran   151   189   212   225   208   193   187
Israel   222   165   124   141   131   146   126
Indien   495   595   638   674   650   845   745
Thailand   352   480   416   418   391   409   395
Vietnam   503   675   760   867   979  1 049   929
Indonesien   824   764   768   828   837   800   632
Malaysia   140   223   240   233   301   288   261
VR China  1 373  1 469  1 485  1 649  1 657  1 652  1 618
   Asien 2)  4 631  5 213  5 359  5 843  5 899  6 162  5 621
USA  1 508  2 341  2 300  2 759  2 538  2 640  2 621
Kanada   349   381   291   271   279   251   226
Guatemala   79   93   102   107   133   122   104
Honduras   201   250   313   387   371   425   324
Costa Rica   310   337   322   324   395   367   381
Panama   54   45   47   50   31   34   26
Bahamas   0   0   0   2   3   3   1
Kolumbien   332   451   491   596   546   618   494
Ecuador   392   460   501   483   508   496   480
Peru   518   471   553   510   553   502   563
Brasilien  3 023  2 885  3 535  3 496  2 974  2 742  2 495
Chile   355   392   388   433   420   479   511
Argentinien   893   844   747   748   776   703   640
   Amerika 2)  8 754  9 858  10 271  10 992  10 327  10 176  9 557
Australien   132   392   185   238   405   531   439
Papua-Neuguinea   178   180   201   223   158   139   94
Neuseeland   422   425   420   452   508   546   558
   Australien, Ozeanien 2)   740  1 013   810   916  1 075  1 225  1 094
Insgesamt 3)  63 311  74 648  75 520  79 720  81 712  85 622  80 424

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Ursprungsland

1) Vorläufig. - 2) Nach der Geonomenklatur von EUROSTAT; einschl. nicht aufgeführte Länder. - 3) Einschl. nicht ermittelte
Länder und Polargebiete sowie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf.

6020100

235Ernährungswirtschaftliche Einfuhr

F



242. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr
nach Warengruppen

2016 2017 2018 1) 2016 2017 2018 1)

Getreide und Getreideerzeugnisse
Weizen 4 892,5 4 173,2 3 549,3  849,8  755,5  684,3
Weizenmehl  118,8  106,2  106,4  38,2  36,1  34,8
Übrige Weizenerzeugnisse  257,4  269,4  356,3  108,7  117,2  156,9
   Weizen und -erzeugnisse (in GW) 5 268,6 4 548,9 4 012,1  996,7  908,8  876,0
Roggen  293,2  315,7  502,8  47,7  60,0  94,9
Roggenerzeugnisse  1,3  1,8  1,9  0,6  0,9  0,9
   Roggen und -erzeugnisse (in GW)  294,5  317,5  504,7  48,3  60,9  95,8
Gerste 1 281,6 1 328,9 1 210,5  230,2  231,9  233,7
Hafer  476,7  512,6  529,0  94,5  99,8  104,2
Mais 2 371,0 2 554,9 3 341,8  629,2  625,4  781,2
Sorghum, Hirse u. and. Getreidekörner  358,4  324,6  331,2  82,9  79,3  83,4
Malz, ohne Weizenmalz  225,0  178,9  253,5  81,7  64,7  92,4
Übrige Getreideerzeugnisse  320,2  316,8  316,5  137,3  139,7  141,2
   Getreide und -erzeugnisse zus. (in GW) 10 596,0 10 083,1 10 499,2 2 300,8 2 210,5 2 407,9
Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt  531,6  531,8  533,3  666,4  645,6  655,0
Malzextrakt u. a. Getreidezubereitungen  458,8  496,6  464,2 1 137,8 1 251,8 1 102,3
Brot und Backwaren  749,7  794,9  787,1 1 910,8 2 026,5 1 982,5

Reis und Reiserzeugnisse
Reis, roh und geschält  95,5  79,0  63,3  66,7  56,7  44,6
Reis, geschliffen  318,1  304,5  289,7  241,7  238,5  235,0
Bruchreis  56,1  59,1  59,2  20,5  22,3  22,1
   Reis (in geschältem Reis)  469,6  442,7  412,2  328,9  317,5  301,7
Reiserzeugnisse  47,1  37,7  34,7  34,9  31,0  26,8

Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse
Frühkartoffeln  159,3  145,0  104,5  88,1  61,9  39,9
Pflanzkartoffeln  109,8  88,2  77,7  40,9  37,9  32,0
Andere Kartoffeln  281,9  313,3  305,1  119,0  113,0  105,6
Kartoffeln z. Stärkeherstellung  57,2  60,6  59,1  4,6  5,1  5,8
   Kartoffeln, frisch zus.  608,2  607,1  546,4  252,7  217,8  183,3
Trockenkartoffeln  1,7  2,0  1,1  1,4  1,5  1,0
Kartoffelstärke  51,7  49,9  59,9  28,7  30,3  34,8
Kartoffeln, zubereitet od. haltbar gemacht  143,5  154,5  130,8  154,8  174,6  146,8
Übrige Kartoffelerzeugnisse  291,7  329,5  319,0  287,2  326,7  305,1

Zucker und Kakao
Rohzucker  123,0  126,9  43,8  67,4  74,9  34,0
Anderer Zucker, fest  528,0  498,9  486,3  275,3  283,8  225,0
  Zucker zus. (in Weißzuckerwert)  651,0  625,9  530,0  342,6  358,7  259,0
Zuckererzeugnisse, ohne Kakaogehalt  188,5  186,5  174,1  677,6  669,5  603,8
Glukose, Isoglukose, Laktose 2)  814,0  804,1  766,9  348,7  367,3  349,2
And. verarb. Zucker 2)  118,0  100,5  113,2  104,2  105,1  111,9
Kakaobutter und -fett  133,8  145,4  146,9  774,9  736,1  719,8
Kakaobohnen  435,6  448,7  467,1 1 271,2 1 046,6  991,9
Kakaopulver, nicht gezuckert  49,2  52,7  49,2  134,2  124,0  100,7
Schokolade und -erzeugnisse  459,3  452,4  451,6 2 016,4 2 041,9 1 992,0
Kakaomasse  98,2  81,4  85,4  335,3  239,5  217,1

Obst und Obsterzeugnisse
Frischobst 2 338,7 2 597,0 2 280,3 2 870,3 3 157,2 3 137,6
darunter:
 - Äpfel  615,6  790,3  583,0  463,6  602,7  571,2
 - Birnen, Quitten  175,8  177,9  159,7  204,6  214,4  190,8
 - Pfirsiche, Nektarinen  293,8  321,0  264,3  327,8  325,2  330,6
 - Erdbeeren  116,2  108,4  97,2  244,3  245,0  225,2
 - Tafeltrauben  330,2  338,1  295,6  620,2  639,5  601,1
Zitrusfrüchte 1 145,6 1 090,2 1 013,1 1 105,1 1 078,4 1 028,7
Andere Südfrüchte 1 859,6 1 859,3 1 706,1 1 652,6 1 737,1 1 622,7
Trocken- und Schalenfrüchte  614,2  659,0  641,9 3 388,6 3 415,8 3 219,1
darunter:
 - Hasel- und Walnüsse  108,3  113,9  114,7  755,3  733,1  674,4
Frucht- und Gemüsesäfte 1 058,6 1 183,5 1 201,1 1 233,2 1 348,5 1 370,0
Limonaden, ohne Milchzusatz 1 069,7 1 142,2 1 180,2  781,6  809,8  880,0
Obstkonserven u. -zubereitungen 3)  807,6  841,9  789,1 1 110,6 1 160,0 1 065,6

Fußnoten siehe Seite 239. Fortsetzung Seite 237.

1 000 t Mill. €
Erzeugnis
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Noch: 242. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen  

2016 2017 2018 1) 2016 2017 2018 1)

Gemüse, Gewürze, Sämereien und Erzeugnisse der Ziergärtnerei
Frischgemüse 3 292,2 3 270,6 2 929,4 4 300,8 4 549,5 4 074,1
darunter:
 - Blumenkohl  65,0  80,4  71,4  62,3  67,4  63,2
 - Tomaten  742,8  733,9  686,7 1 187,1 1 322,1 1 183,7
 - Karotten und Möhren  254,0  239,5  188,1  129,1  120,8  121,7
 - Gemüsepaprika  399,5  401,6  383,5  738,0  749,8  670,9
 - Gurken, Cornichons  469,3  486,6  458,7  482,6  501,2  513,4
 - Salate  255,3  245,0  208,5  336,7  352,6  291,8
 - Speisezwiebeln, Schalotten  256,7  236,4  198,3  145,5  127,0  121,4
Trockengemüse  76,7  73,7  68,9  250,7  252,1  200,6
Hülsenfrüchte (o. Futtererbsen) und -mehl  71,1  72,7  74,3  85,5  86,0  72,2
Gemüsekonserven und -zubereitungen 3) 1 836,2 1 897,9 1 722,0 1 921,9 1 972,2 1 844,4
Gewürze  117,5  130,5  126,0  622,0  608,3  524,8
Sämereien (ohne Lupinen)  78,1  82,5  87,1  324,0  318,6  326,9
Leb. Pflanzen u. Erzeugn. d. Ziergärtnerei  842,1  825,9  727,9 2 503,3 2 563,9 2 315,0

Futtermittel
Eiweißreiche Futtermittel 4 760,0 4 599,8 4 393,2 1 613,7 1 462,5 1 466,8
darunter:
 - Ackerbohnen, Futtererbsen, Lupinen  77,8  105,0  222,6  27,1  32,8  57,8
 - Proteinh. Ölkuchen u. a. feste Rückstände 4 133,9 4 083,3 3 751,1 1 261,5 1 192,4 1 131,5
   darunter:
   Sojaschrot 2 992,9 2 721,2 2 372,8 1 050,4  940,3  863,2
 - Cornglutenfeed (Maisstärkerückstände)  204,2  163,9  165,0  47,1  50,5  64,0
 - Fisch-, Fleischmehl, Solubles v. Fischen  344,1  247,7  254,4  278,1  186,7  213,5
Stärkereiche Futtermittel 1 695,8 2 058,4 2 066,8  254,4  271,3  292,5
darunter:
 - Luzernemehl  56,8  67,5  81,5  11,7  14,0  16,7
 - Melasse  108,6  127,8  125,4  17,2  18,0  16,0
 - Weizenkleie mit < 28 % Stärke  225,5  364,8  305,1  29,8  39,8  35,8
 - Maisstärkerückstände mit > 40 % Stärke  337,8  503,3  461,5  35,2  35,3  36,8
 - Treber, Schlempen, Traubentrester  173,2  208,7  216,8  15,6  21,8  23,7
 - Fruchtabfälle u. a.  438,2  371,0  334,4  88,6  76,8  74,2
 - Rüben u. -schnitzel  153,2  153,8  225,5  21,9  25,1  34,8
 - Kleie (ohne Weizenkleie < 28 % Stärke)  187,5  244,5  301,7  24,1  28,4  42,7
 - Süßkartoffeln, Maniok  14,9  17,0  15,0  10,3  12,1  11,7
Sonstige Futtermittel 1 667,1 1 757,5 1 582,5 1 445,9 1 716,1 1 583,2
darunter:
 - Hunde- u. Katzenfutter  643,8  701,5  645,5  974,9 1 192,4 1 128,3
 - And. Futtermittelzubereitungen  833,6  883,3  756,7  410,4  458,2  393,4
 - Restl. Futtermittel  189,7  172,8  180,4  60,6  65,5  61,4
Futtermittel zus. (ohne Futtergetreide) 8 122,9 8 415,7 8 042,5 3 314,1 3 449,9 3 342,5

Hopfen, alkoholische Getränke
Hopfen und -mehl  6,5  7,5  7,8  70,3  75,2  84,6
Bier                               (1 000 hl) 7 291 6 924 7 189  468  451  442
Wein, Schaumwein       (1 000 hl)  15 017  15 413 14 099  2 547  2 604 2 512
Branntwein, Likör
   u.a. Spirituosen (1 000 hl r. Alk.) 3 087 3 126 3 026 1 513 1 552 1 470

Ölfrüchte, Öle und Fette
Ölfrüchte, ohne Saatgut 9 413,0 9 840,1 9 922,3 3 857,9 4 082,7 3 807,9
Pflanzliche Öle und Fette z. Ern. 1 971,6 1 509,0 1 418,4 1 972,6 1 750,9 1 531,7
Margarine u. a. Streichfette  205,5  200,3  219,1  254,7  278,1  295,1
Fette u. Öle v. Fischen u.a. Meerestieren  15,3  17,0  14,1  25,0  28,7  31,8
Schweinespeck                       13,1  13,3  10,7  14,4  16,0  11,6
Schweineschmalz und Fett  20,9  23,5  20,1  6,5  8,1  6,1
Talg, Geflügelfett  46,5  64,4  49,4  25,8  31,7  25,3
Butter und -schmalz  143,3  161,8  157,5  453,6  730,2  787,6

Molkereierzeugnisse (ohne Butter)
Konsum- u. Verarbeitungsmilch 2 344,4 2 918,7 2 479,0  711,5 1 079,8  885,6
Sahne und Rahm, frisch  183,8  188,5  161,4  281,8  432,9  373,0
Joghurt, Buttermilch, Kefir, saurer Rahm:
 - flüssig  142,7  157,2  139,7  139,9  147,3  135,0
 - in Pulverform  14,7  19,2  15,6  21,7  25,0  20,4
Molke und Molkenpulver  728,5  764,8  634,0  183,5  245,9  193,2
Magermilchpulver  64,1  63,6  57,6  108,8  104,1  76,6
Vollmilchpulver und teil-
  entrahmtes Milchpulver  46,1  38,8  37,7  109,5  111,5  100,0
Kondensmilch  73,1  48,3  59,1  67,3  43,9  49,4
Milchgetränke, Speiseeis  206,0  220,0  233,5  427,3  455,5  513,5
Käse und Quark  823,8  821,4  781,8 3 473,6 3 772,1 3 634,0

Fußnoten siehe Seite 239. Fortsetzung Seite 238.

Erzeugnis
1 000 t Mill. €
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Noch: 242. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen  

2016 2017 2018 1) 2016 2017 2018 1)

 Eier, Honig
Schaleneier v. Hausgeflügel (ohne Bruteier)  434,6  403,9  371,0  534,8  545,1  527,0
Eiprodukte und -albumine:
 - in Produktgewicht  79,0  85,3  84,1  137,7  164,4  167,7
 - in Schaleneiwert  132,3  140,2  133,3
Honig  84,3  93,1  84,1  252,5  278,0  252,4

Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Naturdärme
Schlachtrinder:
   - Stück 35 509 49 305 39 460  31,7  43,1  36,0
   - Lebendgewicht  12,0  15,7  13,3
   - Schlachtgewicht  6,3  8,1  6,9
Schlachtschweine:
   - Stück 4 571 323 3 913 436 3 364 002  659,4  618,3  458,0
   - Lebendgewicht  519,5  439,6  378,7
   - Schlachtgewicht  400,0  338,5  291,6
Schlachtschafe und -ziegen:
   - Stück  130 772  126 759  165 142  13,5  13,5  17,5
   - Lebendgewicht  5,1  5,1  6,4
   - Schlachtgewicht  2,5  2,5  3,2
Schlachtpferde:
   - Stück  0  0  0  0,0  0,0  0,0
   - Lebendgewicht  0,0  0,0  0,0
   - Schlachtgewicht  0,0  0,0  0,0
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren:
   - v. Rindern  349,8  368,4  305,9 1 898,6 1 994,1 1 699,1
   - v. Schweinen  919,6  912,3  884,5 1 461,1 1 624,3 1 360,2
   - v. Schafen und Ziegen  40,7  42,9  39,6  321,8  364,7  367,4
   - v. Pferden  1,8  2,0  2,2  4,1  4,2  4,5
Genießbare Schlachtnebenprodukte:
   - v. Rindern  31,0  31,5  26,7  29,7  40,2  29,9
   - v. Schweinen  66,8  74,5  59,9  36,2  48,0  36,3
   - v. Schafen und Ziegen  1,9  2,4  3,1  3,2  4,3  4,4
Zubereitungen und Konserven
   - aus Rindfleisch  21,4  22,8  20,9  111,8  122,5  115,8
   - aus Schweinefleisch, Wurst  165,9  181,0  162,5  874,8  982,1  940,4
Schlachtvieh, Fleisch und
   -zubereitungen zus.4) 2 135,6 2 098,3 1 903,8 5 445,9 5 859,3 5 069,5
Schlachtgeflügel:
   - 1 000 Stück  48 418  59 123  52 190  211,2  227,0  217,4
   - Lebendgewicht  180,6  203,4  195,0
   - Schlachtgewicht  135,6  152,2  146,4
Geflügelfleisch, fr., gek., gefr.  632,8  652,7  619,7 1 443,5 1 519,8 1 562,7
Geflügellebern  4,4  5,4  4,3  8,4  9,3  8,7
Genießb. Schlachtnebenprod. v. Geflügel  212,8  209,3  191,5  559,9  562,5  556,1
Schlachtgeflügel, Fleisch und
   -zubereitungen zus.4) 1 030,6 1 070,8 1 010,5 2 223,0 2 318,6 2 344,9
And. Fleisch und -zubereitungen (Wild u.ä.)  82,1  70,2  55,9  306,8  282,0  259,3
Naturdärme, Blasen, Mägen  95,9  110,1  94,9  448,0  572,5  518,0

Fische und Fischerzeugnisse
Leb., frisch, gek., gefr., getr., ger.
 - Süßwasserfische  251,8  242,1  208,2 1 909,6 2 035,1 1 781,5
 - Heringe  98,1  86,3  89,0  130,3  90,9  84,6
 - andere Seefische  323,2  317,3  302,1 1 232,1 1 152,9 1 063,0
 - Krebs- u. Weichtiere  68,9  67,6  58,1  551,8  563,1  466,9
Zubereitungen und Konserven
 - von Süßwasserfischen  9,7  6,8  6,8  109,5  86,6  86,0
 - von Heringen  43,4  45,3  43,4  107,7  115,7  106,6
 - von anderen Seefischen  138,1  154,9  166,6  518,6  603,6  675,6
 - von Krebs- u. Weichtieren  30,9  34,8  34,5  276,2  300,4  308,7
 - Fischleber, -rogen, Kaviar  3,7  5,7  5,3  40,4  50,7  58,7
Fische und -erzeugnisse zus.5)  967,8  960,7  914,1 4 876,2 4 999,0 4 631,6

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 239.

1 000 t Mill. €
Erzeugnis
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Noch: 242. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Warengruppen  

2016 2017 2018 1) 2016 2017 2018 1)

Lebende Tiere (ohne Schlachttiere)
Zuchtrinder (Stück) 1 641 5 359 1 728  3,2  6,1  2,6
Nutzrinder (Stück) 33 628 21 750 7 537  15,8  12,0  5,4
Zuchtschweine (Stück) 46 908 79 135 51 658  10,9  17,3  10,1
Ferkel (Stück) 11 050 279 11 198 950 9 558 762  575,8  688,3  451,8
Schafe und Ziegen (Stück)  0  14  0  0,0  0,0  0,0
Pferde (Stück) 1 882 1 853 1 785  20,4  28,0  16,6
Hühnerküken (1 000 St.)  153 961  134 552  103 315  82,5  71,2  57,5
Andere Küken (1 000 St.)  3 299  4 062  2 245  8,8  9,2  4,2

Q u e l l e : Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

1 000 t Mill. €
Erzeugnis

1) Vorläufig. - 2) Einschl. Sirupe. - 3) Einschl. gefrorener und vorläufig haltbar gemachter Produkte. - 4) Lebende Tiere in
Schlachtgewicht. - 5) Einschl. Krebs- und Weichtiere; ohne Zierfische.

243. Ernährungswirtschaftliche Einfuhr nach Wirtschaftsräumen   
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

Millionen € 
EU-28  43 637  49 751  52 239  52 371  54 404  56 570  60 179  56 105
Drittländer 2)  19 674  23 301  22 410  23 149  25 316  25 142  25 442  24 320
darunter:
  Russland   155   199   211   221   227   238   246   300
  Übrige MOE-Länder 3)   379   537   652   680   698   769   986  1 145
  USA  1 508  2 034  2 341  2 300  2 759  2 538  2 640  2 621
  ASEAN  2 036  2 562  2 321  2 390  2 605  2 711  2 767  2 440
  MERCOSUR  4 249  4 947  4 165  4 530  4 523  4 027  3 653  3 268
 nachrichtlich: 
  OPEC  1 169  1 172  1 065  1 102  1 193  1 273  1 199  1 059
  Entwicklungsländer 4)  14 516  16 992  15 650  16 767  18 311  17 895  17 931  16 936
  darunter:
    LDC   722   680   661   698   830   844   834   801
Insgesamt  63 311  73 051  74 648  75 520  79 720  81 712  85 622  80 424

Anteil in %
EU-28  68,9  68,1  70,0  69,3  68,2  69,2  70,3  69,8
Drittländer 2)  31,1  31,9  30,0  30,7  31,8  30,8  29,7  30,2
darunter:
  Russland  0,2  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4
  Übrige MOE-Länder 3)  0,6  0,7  0,9  0,9  0,9  0,9  1,2  1,4
  USA  2,4  2,8  3,1  3,0  3,5  3,1  3,1  3,3
  ASEAN  3,2  3,5  3,1  3,2  3,3  3,3  3,2  3,0
  MERCOSUR  6,7  6,8  5,6  6,0  5,7  4,9  4,3  4,1
 nachrichtlich: 
  OPEC  1,8  1,6  1,4  1,5  1,5  1,6  1,4  1,3
  Entwicklungsländer 4)  22,9  23,3  21,0  22,2  23,0  21,9  20,9  21,1
  darunter:
    LDC  1,1  0,9  0,9  0,9  1,0  1,0  1,0  1,0
Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Wirtschaftsraum

1) Vorläufig. - 2) Drittländer sind Welt minus EU-28. - 3) Albanien, Neue Unabhängige Staaten (ohne Russland), Westbalkan
(ohne Slowenien). - 4) Entsprechend der Einteilung des Ausschusses für Entwicklungshilfe der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

6020300
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III. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr 
244. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr nach wichtigen Ländern   

Mill. €

Bestimmungsland 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Belgien 2 480 3 131 3 391 3 385 3 328 3 422 3 153
Bulgarien  177  246  282  272  275  302  291
Dänemark 2 093 2 693 2 678 2 717 2 698 2 705 2 554
Estland  98  121  129  123  125  128  107
Finnland  539  689  731  739  721  783  757
Frankreich 5 174 5 997 5 966 6 027 6 044 6 227 6 010
Griechenland  832  841  854  759  788  817  750
Irland  374  511  481  475  490  573  586
Italien 5 321 5 873 5 808 5 432 5 599 5 840 5 619
Kroatien  228  262  298  312  372  412  422
Lettland  103  134  150  152  203  214  156
Litauen  186  298  290  252  267  264  254
Luxemburg  326  316  342  378  406  430  425
Malta  23  33  34  35  35  40  35
Niederlande 7 475 9 307 9 058 9 277 9 792 10 478 9 357
Österreich 3 686 4 301 4 376 4 492 4 585 4 861 4 652
Polen 2 675 3 732 3 865 4 075 4 343 4 786 4 378
Portugal  370  391  445  415  441  498  497
Rumänien  465  661  706  760  863  978 1 001
Schweden 1 113 1 433 1 436 1 422 1 439 1 489 1 492
Slowakei  381  442  470  518  555  601  587
Slowenien  223  275  288  290  298  296  291
Spanien 2 204 2 318 2 382 2 440 2 621 2 847 2 761
Tschech. Rep. 1 339 1 713 1 652 1 674 1 764 1 887 1 858
Ungarn  688  824  874  887  891 1 021  983
Verein. Königreich 3 469 4 376 4 476 4 791 4 697 4 768 4 495
Zypern  85  96  93  86  87  90  81
  EU-28 42 126 51 014 51 555 52 182 53 728 56 756 53 552
Norwegen  439  633  618  573  662  508  469
Schweiz 1 443 1 786 1 791 1 828 1 908 2 032 2 067
Türkei  365  407  417  460  489  450  379
Ukraine  340  429  326  238  266  303  322
Russland 1 777 1 587 1 151  863  882  979 1 036
  Europa 2) 46 921 56 369 56 325 56 622 58 434 61 572 58 400
Marokko  67  208  277  294  179  148  77
Algerien  102  228  282  420  210  141  111
Libyen  158  136  118  134  72  68  75
Südafrika  268  202  216  254  184  270  263
  Afrika 2) 1 123 1 496 1 541 2 052 1 398 1 432 1 224
Libanon  63  120  102  83  89  83  71
Israel  90  124  169  145  160  178  218
Saudi-Arabien  461 1 104  875 1 373 1 289  948  537
Verein. Arab. Emirate  252  271  308  342  393  334  249
Thailand  105  136  134  136  148  166  146
VR China  206  943  934 1 362 1 757 1 589 1 516
Rep. Korea (Südk.)  139  285  422  439  552  649  629
Japan  425  366  393  391  405  474  494
Taiwan  75  100  121  120  141  146  155
Hongkong  252  332  391  315  364  478  390
  Asien 2) 3 133 5 317 5 849 6 527 7 041 6 778 5 971
USA 1 268 1 587 1 634 1 731 1 817 1 920 1 894
Kanada  214  287  271  263  274  301  307
Mexiko  58  76  79  95  112  113  119
Brasilien  129  122  119  141  142  154  191
  Amerika 2) 1 846 2 287 2 376 2 547 2 661 2 893 2 924
Australien  185  253  261  303  306  324  354
  Australien, Ozeanien 1)  204  298  326  355  356  393  441
Insgesamt 3) 53 316 66 038 66 676 68 358 70 118 73 339 69 215

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

1) Vorläufig. - 2) Nach der Geonomenklatur von EUROSTAT; einschl. nicht aufgeführte Länder. - 3) Einschl. nicht
ermittelte Länder und Polargebiete sowie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf.
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245. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr
nach Warengruppen

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Getreide und Getreideerzeugnisse
Weizen 10 156,8 7 891,0 5 166,5 1 746,2 1 433,1  969,2
Weizenmehl  871,9  913,3  873,1  271,4  285,5  283,1
Übrige Weizenerzeugnisse  340,7  371,6  348,6  257,2  284,9  283,5
  Weizen und -erzeugnisse (in GW) 11 369,4 9 175,9 6 388,2 2 274,8 2 003,4 1 535,8
Roggen  194,7  171,1  143,2  39,5  37,5  37,9
Roggenerzeugnisse  39,4  40,7  37,4  13,2  13,9  13,4
  Roggen und -erzeugnisse (in GW)  234,1  211,8  180,6  52,6  51,5  51,3
Gerste 2 902,5 2 450,5 1 826,9  453,4  383,8  312,7
Hafer  45,2  36,1  43,9  11,3  10,7  12,2
Mais  447,8  499,4  341,2  133,3  144,9  124,2
Sorghum, Hirse u. and. Getreidekörner   104,3  112,8  81,5  27,6  30,7  25,6
Malz, ohne Weizenmalz  614,2  580,6  614,6  260,2  257,0  277,3
Übrige Getreideerzeugnisse  383,8  381,1  373,6  222,5  219,2  224,1
   Getreide u. -erzeugnisse zus. (in GW) 16 101,2 13 448,1 9 850,4 3 435,6 3 101,1 2 563,1
Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt  118,9  123,6  124,9  211,0  224,1  228,9
Malzextrakt u. a. Getreidezubereitungen  978,7 1 045,3  994,0 2 258,9 2 543,2 2 447,2
Brot und Backwaren 1 350,6 1 374,0 1 392,4 3 261,7 3 379,7 3 437,1

Reis und Reiserzeugnisse
Reis, roh und geschält  27,6  32,6  15,2  20,1  26,6  12,1
Reis, geschliffen  106,9  97,7  85,5  72,3  64,9  54,9
Bruchreis  9,0  5,7  7,4  3,2  2,0  2,4
  Reis (in geschältem Reis)  143,5  135,9  108,0  95,6  93,4  69,4
Reiserzeugnisse  6,7  6,8  4,6  10,7  10,8  6,7

Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse
Frühkartoffeln  38,0  35,7  12,3  10,8  14,4  5,8
Pflanzkartoffeln  93,3  99,6  85,6  42,5  48,5  40,1
Andere Kartoffeln 1 641,4 1 779,9 1 562,5  257,3  274,1  240,0
Kartoffeln z. Stärkeherstellung  66,5  80,4  49,5  11,7  11,7  9,2
  Kartoffeln, frisch zus. 1 839,2 1 995,6 1 709,8  322,3  348,7  295,1
Trockenkartoffeln  1,3  1,1  1,2  3,1  2,5  2,4
Kartoffelstärke  266,5  281,4  263,1  169,5  180,3  173,2
Kartoffeln, zubereitet od. haltbar gemacht  73,7  76,6  75,4  146,9  151,0  159,1
Übrige Kartoffelerzeugnisse  472,6  483,8  495,0  384,0  412,5  432,0

Zucker und Kakao
Rohzucker  16,6  21,8  15,6  21,0  24,7  18,4
Anderer Zucker, fest 1 038,6 1 295,0 1 751,4  499,0  615,4  638,0
  Zucker zus. (in Weißzuckerwert) 1 055,1 1 316,7 1 767,0  520,0  640,2  656,5
Zuckererzeugnisse, ohne Kakaogehalt  301,1  314,9  305,1  983,6 1 035,9 1 011,4
Glukose, Laktose, Isoglukose 1)  425,1  479,6  474,8  281,8  362,9  325,1
And. verarb. Zucker 1)  91,3  67,1  78,0  72,5  73,4  72,2
Kakaobutter und -fett  75,6  70,4  82,3  448,4  373,4  418,2
Kakaobohnen  17,0  16,1  9,9  49,6  41,3  24,6
Kakaopulver, nicht gezuckert  97,5  100,0  117,1  248,1  223,5  231,3
Schokolade und -erzeugnisse  823,0  862,7  861,7 3 964,8 4 132,9 4 105,6
Kakaomasse  108,9  84,9  90,6  381,8  243,7  255,7

Obst, Gemüse, Gewürze, Sämereien und Erzeugnisse der Ziergärtnerei
Frischobst  213,0  215,5  171,7  281,0  298,9  292,6
Zitrusfrüchte  86,2  75,6  76,4  93,3  81,5  83,8
Andere Südfrüchte  411,2  396,8  286,8  415,1  395,9  309,2
Trocken- u. Schalenfrüchte  193,8  204,5  191,6 1 392,0 1 419,2 1 375,3
Frucht- und Gemüsesäfte  879,4  949,3  903,0  725,9  803,3  835,9
Limonaden, ohne Milchzusatz 1 869,2 1 881,5 1 889,8 1 102,9 1 096,4 1 088,2
Obstkonserven u. -zubereitungen 2)  189,6  197,0  179,6  386,2  397,8  394,4
Frischgemüse  427,0  429,2  360,0  364,1  373,8  342,2
Trockengemüse  29,7  32,2  27,7  167,4  174,1  141,5
Hülsenfrüchte (o. Futtererbsen) und -mehl  22,7  26,2  24,7  32,4  38,8  35,4
Gemüsekonserven u. -zubereitungen 2)  400,6  417,7  379,6  567,5  609,3  575,4
Gewürze  42,6  47,1  44,9  341,8  367,5  295,6
Sämereien (ohne Lupinen)  56,4  55,6  55,4  474,4  487,9  508,1
Leb. Pflanzen u. Erzeugn. d. Ziergärtnerei  477,1  490,8  417,0  860,7  867,9  824,6

Fußnoten siehe Seite 243. Fortsetzung Seite 242.

Erzeugnis
1 000 t Mill. €

6030200
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Noch: 245. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr nach Warengruppen

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Futtermittel
Eiweißreiche Futtermittel 4 202,2 3 772,4 3 760,4 1 373,9 1 140,7 1 169,6
darunter:
 - Ackerbohnen, Futtererbsen, Lupinen  76,4  53,0  46,1  22,4  19,3  16,3
 - Proteinh. Ölkuchen u. a. feste Rückstände 3 620,4 3 291,8 3 289,5  990,9  885,1  920,0
   dar. Sojaschrot 1 781,1 1 588,3 1 641,3  600,1  535,5  544,9
 - Cornglutenfeed (Maisstärkerückstände)  25,6  31,1  21,1  8,4  13,2  13,8
 - Fisch-, Fleischmehl, Solubles v. Fischen  479,8  396,6  403,8  352,2  223,0  219,5
Stärkereiche Futtermittel 3 173,8 3 409,3 2 968,4  518,9  544,2  542,0
darunter:
 - Luzernemehl  2,1  2,2  3,0  0,6  0,7  0,7
 - Melasse  298,9  481,3  507,7  45,7  67,5  73,8
 - Weizenkleie mit < 28 % Stärke  317,9  345,4  417,4  43,2  44,7  53,5
 - Maisstärkerückstände mit > 40 % Stärke  995,0  987,6  918,0  102,5  106,2  114,7
 - Treber, Schlempen, Traubentrester  540,5  534,9  329,1  31,5  26,4  25,0
 - Fruchtabfälle u. a.  494,2  561,1  307,4  193,8  198,5  164,7
 - Rüben u. -schnitzel  240,9  229,2  209,7  37,4  38,4  39,4
 - Kleie (ohne Weizenkleie < 28 % Stärke)  280,4  262,5  270,6  57,6  53,9  60,3
 - Süßkartoffeln, Maniok  3,9  5,1  5,5  6,6  7,9  9,9
Sonstige Futtermittel 2 262,1 2 173,9 2 143,8 1 780,5 1 907,1 1 948,4
darunter:
 - Hunde- u. Katzenfutter  771,7  822,1  804,1 1 273,1 1 420,0 1 443,7
 - And. Futtermittelzubereitungen 1 208,7 1 146,9 1 148,1  481,0  460,7  477,3
 - Restl. Futtermittel  281,6  204,9  191,6  26,3  26,4  27,3
Futtermittel zus. (ohne Futtergetreide) 9 638,1 9 355,6 8 872,6 3 673,2 3 592,0 3 660,0

Hopfen, alkoholische Getränke
Hopfen und -mehl   26,0  29,5  29,5  290,2  351,2  364,7
Bier                                            (1 000 hl) 16 584,9 16 618,8 16 453,9 1 181,3 1 217,5 1 220,9
Wein, Schaumwein                         (1 000 hl) 3 855,4 4 124,4 3 925,1  971,8 1 052,2 1 046,6
Branntwein, Likör u.a. Spirituosen (1 000 hl r. Alk.) 2 383,4 2 466,5 2 382,1 1 335,3 1 361,8 1 256,9

Ölfrüchte, Öle und Fette
Ölfrüchte, ohne Saatgut  311,8  388,4  299,6  200,0  223,9  184,8
Pflanzliche Öle und Fette z. Ernährung  1 844,1 1 734,1 1 645,9 1 571,4 1 619,3 1 430,3
Fette u. Öle v. Fischen u.a. Meerestieren  20,0  19,6  17,7  32,0  28,9  29,8
Margarine u.a. Streichfette  206,1  247,5  236,2  264,2  320,3  290,2
Schweinespeck  145,2  121,1  120,6  102,6  83,3  74,1
Schweineschmalz, Schweinefett    82,7  94,1  78,2  36,7  43,6  31,9
Talg, Geflügelfett  125,8  134,2  136,2  78,5  92,1  80,3
Butter und -schmalz  147,2  146,2  135,3  479,3  708,1  688,3

Molkereierzeugnisse (ohne Butter), Eier, Honig
Konsum- und Verarbeitungsmilch 2 581,8 2 162,2 1 955,0  880,5  889,9  744,1
Sahne und Rahm, frisch  175,5  197,0  209,1  274,6  421,8  483,4
Kondensmilch  290,1  323,4  298,4  291,8  330,0  279,7
Joghurt, Buttermilch, Kefir, saurer Rahm: 
    - flüssig  661,6  638,8  603,7  756,2  778,4  763,3
    - in Pulverform  23,8  29,4  28,5  37,6  52,7  46,4
Molke und Molkenpulver  520,1  492,5  479,9  396,4  478,3  450,6
Magermilchpulver  358,0  399,1  406,2  672,6  785,2  641,3
Vollmilchpulver und teil- 
 entrahmtes Milchpulver  66,3  68,5  63,2  188,7  221,4  194,3
Milchgetränke, Speiseeis  404,2  405,3  435,6  810,5  838,8  895,2
Käse und Quark 1 167,7 1 210,0 1 214,5 3 304,9 3 915,9 3 842,9
Schaleneier v. Hausgeflügel (ohne Bruteier)  131,7  124,3  94,7  144,8  150,0  119,8
Eiprodukte und -albumine:  
 - in Produktgewicht   28,3  29,9  24,6  63,5  68,1  64,1
 - in Schaleneiwert   42,9  42,8  38,1
Honig  24,1  24,4  22,3  123,9  124,4  116,5

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 243.

Erzeugnis
1 000 t Mill. €
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Noch: 245. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr nach Warengruppen

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Naturdärme
Schlachtrinder:

- Stück 19 677 13 172 6 698  19,0  12,9  7,8
- Lebendgewicht  6,5  4,2  2,8
- Schlachtgewicht  3,5  2,2  1,5

Schlachtschweine:
- Stück  465 978  438 109  335 905  68,0  71,1  48,3
- Lebendgewicht  46,6  44,2  34,0
- Schlachtgewicht  35,9  34,0  26,2

Schlachtschafe und -ziegen:
- Stück 9 668 8 628 8 254  1,1  0,9  0,7
- Lebendgewicht  0,3  0,3  0,3
- Schlachtgewicht  0,1  0,1  0,1

Schlachtpferde:
- Stück 1 408  598  623  1,1  0,5  0,5
- Lebendgewicht  0,7  0,3  0,3
- Schlachtgewicht  0,4  0,2  0,2

Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren
- v. Rindern  305,5  286,6  260,2 1 270,6 1 280,5 1 201,5
- v. Schweinen 1 882,8 1 837,0 1 780,8 3 952,0 4 257,0 3 717,8
- v. Schafen und Ziegen  6,1  6,7  5,9  52,1  62,1  54,3
- v. Pferden  0,3  0,2  0,2  1,0  0,8  0,9

Genießbare Schlachtnebenprodukte:
- v. Rindern  56,5  59,7  55,0  91,9  112,6  113,0
- v. Schweinen  672,0  605,1  561,5  668,7  630,7  527,4
- v. Schafen und Ziegen  0,2  0,2  0,3  1,2  0,9  1,5

Zubereitungen und Konserven 
- aus Rindfleisch  40,7  39,1  36,7  189,4  181,7  171,8
- aus Schweinefleisch, Wurst  327,6  338,2  318,2 1 377,0 1 481,4 1 409,7

Schlachtvieh, Fleisch und
-zubereitungen zus.3) 3 345,8 3 221,9 3 056,2 7 693,1 8 093,2 7 255,3

Schlachtgeflügel:
- 1 000 Stück 271 487 255 015 201 582  460,2  482,3  418,5
- Lebendgewicht  555,3  576,3  476,7
- Schlachtgewicht  402,8  417,9  345,7

Geflügelfleisch, fr., gek., gefr.  426,1  423,8  382,6  892,5  884,0  826,9
Geflügellebern  3,8  3,4  4,6  3,6  3,8  5,5
Genießb. Schlachtnebenprod. v. Geflügel   243,8  259,7  247,9  687,5  757,9  765,3
Schlachtgeflügel, Fleisch und

-zubereitungen zus.3) 1 229,0 1 263,2 1 111,8 2 043,7 2 128,0 2 016,3
And. Fleisch und -zubereitungen (Wild u. ä.)  22,8  22,2  18,9  94,3  94,7  93,5
Naturdärme, Blasen, Mägen  124,3  133,9  131,6  397,8  482,6  482,0

Fische und Fischerzeugnisse
Leb., frisch, gek., gefr., getr., ger.
- Süßwasserfische  72,9  68,5  55,8  653,4  694,1  573,5
- Heringe  41,1  51,6  73,4  31,4  34,6  39,4
- andere Seefische  209,3  242,4  255,1  620,2  615,6  581,1
- Krebs- u. Weichtiere  47,2  43,6  38,5  221,4  226,7  205,8

Zubereitungen und Konserven 
- von Süßwasserfischen  6,7  3,8  3,9  69,9  43,8  47,9
- von Heringen  21,8  23,5  22,4  60,6  69,1  61,6
- von anderen Seefischen  153,1  148,9  153,8  498,2  478,7  486,1
- von Krebs- u. Weichtieren  7,4  6,4  7,0  69,6  58,9  64,4
- Fischlebern, -rogen, Kaviar  3,7  5,2  8,0  42,8  47,6  53,2

Fische und -erzeugnisse zus.4)  563,0  594,0  617,9 2 267,7 2 269,2 2 112,9
Lebende Tiere (ohne Schlachttiere)

Zuchtrinder (Stück)  126 175  142 520  111 849  204,8  250,4  197,0
Nutzrinder (Stück)  687 205  709 829  662 978  98,0  117,9  105,7
Zuchtschweine (Stück)  13 127  14 122  6 490  4,2  4,9  3,2
Ferkel (Stück) 2 048 250 1 984 291 1 787 799  108,4  126,0  85,2
Schafe und Ziegen (Stück)   494  1 292   320  0,3  0,5  0,2
Pferde (Stück)  4 435  4 443  4 131  115,9  172,9  149,7
Hühnerküken (1 000 St.) 68 196 75 370 79 640  108,4  104,0  107,6
Andere Küken (1 000 St.) 22 176 23 212 23 602  40,7  40,5  42,4

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Erzeugnis
1 000 t Mill. €

1) Einschl. Sirupe. - 2) Einschl. gefrorener und vorläufig haltbar gemachter Produkte. - 3) Lebende Tiere in Schlachtgewicht.
- 4) Einschl. Krebs- und Weichtiere; ohne Zierfische.
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2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181)

EU-28  42 126  48 656  51 014  51 555  52 182  53 728  56 756  53 552
Drittländer 2)  11 190  14 796  15 024  15 121  16 175  16 390  16 583  15 663
darunter:
  Russland  1 777  1 865  1 587  1 151   863   882   979  1 036
  Übrige MOE-Länder 3)   852  1 125  1 064   932   848   835   934   976
  USA  1 268  1 617  1 587  1 634  1 731  1 817  1 920  1 894
  ASEAN   401   637   707   791   777   837   971   942
  MERCOSUR   171   172   179   169   190   186   214   258
 nachrichtlich:
  OPEC  1 339  2 174  2 427  2 636  3 139  2 724  2 217  1 511
  Entwicklungsländer 4)  3 710  5 405  5 475  5 881  6 568  6 297  6 312  5 930
  darunter:
    LDC   350   277   407   347   457   385   335   271
Insgesamt  53 316  63 452  66 038  66 676  68 358  70 118  73 339  69 215

EU-28  79,0  76,7  77,2  77,3  76,3  76,6  77,4  77,4
Drittländer 2)  21,0  23,3  22,8  22,7  23,7  23,4  22,6  22,6
darunter:
  Russland  3,3  2,9  2,4  1,7  1,3  1,3  1,3  1,5
  Übrige MOE-Länder 3)  1,6  1,8  1,6  1,4  1,2  1,2  1,3  1,4
  USA  2,4  2,5  2,4  2,5  2,5  2,6  2,6  2,7
  ASEAN  0,8  1,0  1,1  1,2  1,1  1,2  1,3  1,4
  MERCOSUR  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,4
 nachrichtlich: 
  OPEC  2,5  3,4  3,7  4,0  4,6  3,9  3,0  2,2
  Entwicklungsländer 4)  7,0  8,5  8,3  8,8  9,6  9,0  8,6  8,6
  darunter:
    LDC  0,7  0,4  0,6  0,5  0,7  0,5  0,5  0,4
Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100

Wirtschaftsraum

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BLE (414), BMEL (723).

Millionen € 

Anteil in %

246. Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr nach Wirtschaftsräumen

1) Vorläufig. - 2) Drittländer sind Welt minus EU-28. - 3) Albanien, Neue Unabhängige Staaten (ohne Russland),
Westbalkan (ohne Slowenien). - 4) Entsprechend der Einteilung des Ausschusses für Entwicklungshilfe der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

6030300
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G. Forst- und Holzwirtschaft

 I. Forstwirtschaft
V o r b e m e r k u n g e n :  Die Zahlen über die   F o r s t w i r t s c h a f t    stammen u. a. aus der 
Bundes waldinventur, der Waldzustands erhebung, aus den Boden nutzungserhebungen sowie aus dem 
Testbetriebsnetz Forst wirtschaft des BMEL oder sie sind nach Meldungen der Länder ministerien 
zusammen gestellt worden. Die Ergebnisse der Testbuch führung enthalten keine An gaben aus den 
Stadtstaaten. 
In den Tabellen 247 und 249 werden aus den Agrarstrukturerhebungen Ergebnisse der Forst betriebe 
und landwirtschaftlichen Betriebe mit Wald veröffentlicht. Die Ergebnisse sind aufgrund methodischer 
Änderungen mit den Daten in früheren Veröffentlichungen nur teilweise vergleichbar. Ab 2010 wurden die 
Erfassungsgrenzen für landwirtschaftliche Betriebe angehoben, u. a. auf 5 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche; daneben gelten weitere gesetzlich festgelegte Erfassungsgrenzen. Betriebe, die keine dieser 
gesetzlich festgelegten Mindestflächen bzw. ‑tierbestände aufweisen, aber über 10 ha und mehr Flächen 
mit Wald oder Kurzumtriebsplantagen verfügen, werden als Forstbetriebe bezeichnet.

Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche
Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha

    2  52 247  45 450  51 996  45 210   388   241
2 -     5  38 751  126 179  38 673  125 672   351   507
5 -   10  27 304  191 439  27 274  190 843   285   596

10 -   20  16 948  231 653  16 936  230 900   234   753
20 -   30  4 843  116 326  4 837  115 951   70   375
30 -   50  3 123  117 908  3 117  117 243   59   666
50 - 100  1 696  115 343  1 688  114 433   46   910

100  1 069  439 993  1 064  438 352   52  1 642
 145 981 1 384 292  145 585 1 378 604  1 485  5 688

Anm.: Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016. Fachserie 3 Reihe 2.1.1.
 Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

unter

  und  mehr
Insgesamt 1)

247. Landwirtschaftliche Betriebe mit Waldfläche 
nach Größenklassen der Wald- und Kurzumtriebsplantagenfläche

Waldfläche und Kurzumtriebs-
plantagen 
von ... bis 
unter ... ha

Wald und 
Kurzumtriebsplantagen 

insgesamt

Davon

Wald Kurzumtriebs-
plantagen

7010120

248. Waldfläche nach Eigentumsart und Waldkategorie   
1 000 ha

Bestockte
Holzbodenfläche Blößen 1) Holzbodenfläche Nichtholz-

bodenfläche
Wald

insgesamt

Staatswald (Bund)  375,5  3,7  379,2  24,3  403,5
Staatswald (Land) 3 183,4  7,9 3 191,3  118,3 3 309,5
Körperschaftswald 2 130,2  7,0 2 137,2  83,3 2 220,4
Privatwald 5 323,3  23,2 5 346,5  139,1 5 485,7
Alle Eigentumsarten 11 012,4  41,7 11 054,2  365,0 11 419,1

Q u e l l e: BMEL (515).

Eigentumsart

7010200

Anm.: Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3 (2012).
1) Blöße ist eine vorübergehend unbestockte Holzbodenfläche.
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Wald und 
Waldfläche
von … bis 
unter … ha Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche

Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha

Insgesamt
    unter     10   18  1 225   11   77   18  1 148
    10 bis    50  19 822  392 823  19 822  392 524   117   299
    50 bis  200  5 528  569 610  5 528  568 991   42   620
  200 bis  500  2 131  667 725  2 131  667 650   17   75

  500 bis 1 000   926  650 634   926  650 522   11   113
1 000 und mehr   983 4 873 184   983 4 872 986   13   196

Insgesamt  29 408 7 155 201  29 401 7 152 750   218  2 451
davon:

Staatsforsten
    unter     10  -   -   -   -   -   -  
    10 bis    50   18   399   18   399  -   -  
    50 bis  200   31  3 308   31  3 308  -   -  
  200 bis  500   15  4 464   15  4 464  -   -  

  500 bis 1 000   16  12 609   16  12 609  -   -  
1 000 und mehr   293 2 375 249   293  -   -   .  

Insgesamt   373 2 396 028   373  .    1  .  
Körperschaftsforsten1)

    unter     10   2  .   -   -    2  .  
    10 bis    50  2 618  .   2 618  .    6  .  
    50 bis  200  2 517  272 657  2 517  272 302   12   355
  200 bis  500  1 279  408 232  1 279  408 195   8   38

  500 bis 1 000   588  415 360   588  415 298   5   63
1 000 und mehr   476  .    476  .    5  .  

Insgesamt  7 480 2 282 608  7 478  .    38  .  
Privatforsten

    unter     10   16  .    11   77   16  .  
    10 bis    50  17 186  .   17 186  .    111  .  
    50 bis  200  2 980  293 647  2 980  293 382   30   265
  200 bis  500   837  255 028   837  254 991   9   38

  500 bis 1 000   322  222 665   322  222 615   6   50
1 000 und mehr   214  .    214  .    7  .  

Insgesamt  21 555 2 476 566  21 550 2 475 237   179  1 329

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

249. Forstbetriebe nach Waldbesitzarten und nach Größenklassen der 
Waldfläche

2016
Davon

Kurzumtriebsplantagen
Wald Kurzumtriebsplantagen

insgesamt

7010110

Anm.: Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2016.
1) Die Waldfläche von Religionsgemeinschaften wird unabhängig von landesrechtlichen Regelungen dem Körperschaftswald
zugeordnet.

246 G. Forst- und Holzwirtschaft



250. Waldfläche nach Eigentumsart und Baumartengruppen   
1 000 ha

Staatswald Körper- Privat-
Bund Land schaftswald wald

Eiche  31,5  291,5  305,0  501,7 1 129,7
Buche  22,2  623,8  453,3  580,8 1 680,1
Andere Laubbaumarten
   mit hoher Lebensdauer  21,2  171,7  217,5  359,1  769,6
Andere Laubbaumarten
   mit niedriger Lebensdauer  58,4  260,9  195,9  632,6 1 147,9
Laubbäume zusammen  133,3 1 347,9 1 171,7 2 074,3 4 727,3
Fichte  34,6  864,2  448,4 1 416,1 2 763,2
Tanne 0,1  50,0  43,2  89,5  182,8
Douglasie  1,6  76,5  70,9  68,6  217,6
Kiefer  170,3  611,9  273,9 1 373,5 2 429,6
Lärche  7,5  114,4  61,6  123,5  307,1
Nadelbäume zusammen  214,0 1 717,1  898,0 3 071,2 5 900,3
Lücke 1)  8,4  56,4  40,7  114,2  219,6
Blöße 2)  3,6  7,5  6,8  23,0  40,9
Baumarten insgesamt  359,2 3 128,9 2 117,1 5 282,7 10 888,0

Q u e l l e: BMEL (515).

Baumartengruppen Alle
Eigentumsarten

7010300

Anm.: Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3 (2012). Holzboden, ohne "nicht begehbare Holzbodenfläche" (203 749 ha).
1) Lücke ist Holzboden mit so wenig Bäumen, dass die Nachweisgrenze des Aufnahmeverfahrens diese nicht erfasst. Die
Grundfläche (Summe der Stamm-Querschnittflächen aller Bäume in 1,3 m Höhe) beträgt weniger als 4 m2/ha; zudem sind
keine Bäume des Hauptbestandes in den Probekreisen mit 1 m oder 2 m Radius zu finden. - 2) Blöße ist eine vorübergehend
unbestockte Holzbodenfläche.
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251. Holzeinschlag nach Holzarten und Verwendung
1 000 m³ ohne Rinde

Eiche, Roteiche Rotbuche Buntholz
Stammholz Industrie- Stammholz Industrie- Laubholz

Stangen holz Stangen holz zusammen
Schwellen Schichtholz Schwellen Schichtholz

2000  860  816 3 504 4 783  461 10 424
2001  823  993 3 006 5 538  414 10 774
2002  685  878 2 396 4 968  276 9 203
2003  867 1 201 2 510 5 965  311 10 854
2004  889 1 128 2 343 6 007  319 10 686
2005  965 1 238 2 274 6 197  331 11 005

2006 2 486 10 319 12 805
2007 2 135 10 981 13 116
2008 2 089 10 525 12 614
2009 1 688   9 336
2010 1 802 10 176
2011 2 188 12 244
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fichte, Tanne,
 Douglasie

Industrie- Stammholz Industrie-
holz Stangen holz

Schichtholz Schwellen Schichtholz
2000 27 149 7 116 4 564 4 457 43 286 53 710
2001 14 350 5 463 3 861 5 035 28 709 39 483
2002 16 997 6 980 4 092 5 108 33 177 42 380
2003 21 779 8 778 5 122 4 649 40 328 51 182
2004 23 578 9 896 5 112 5 232 43 818 54 504
2005 24 885 9 705 5 977 5 374 45 941 56 946

2006 37 206 12 279 49 485 62 290
2007 50 377 13 235 63 612 76 728
2008 31 576 11 177 42 753 55 367
2009 37 049 48 073
2010 42 440 54 418
2011 41 710 56 142
2012 38 464 52 338
2013 38 892 53 208
2014 40 127 54 355
2015 42 049 55 612
2016 39 052 52 194
2017 40 895 53 491
2018 51 523 64 550

1) Bis 2001 Forstwirtschaftsjahr (Okt. - Sept.); ab 2002 Forstwirtschaftsjahr = Kalenderjahr (Jan. - Dez.).
Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (515).

Forstwirt-
schafts-
jahr 1)

Stammholz
Stangen

Eiche Buche Laubholz 
zusammen

11 024

11 484 13 563
2 211

11 978
14 432

2 050 11 824

12 017 14 228

Forstwirt-
schafts-
jahr 1)

Kiefer, Lärche, Strobe
Nadelholz
zusammen

Holzeinschlag
insgesamtStammholz

Stangen

13 874
2 245 12 071 14 316

2 079
2 135 11 007 13 142

2 031

Nadelholz 
zusammen

13 533
26 834 13 293

Fichte Holzein- 
schlag insg.

26 940 10 109

Kiefer

12 574

30 445 11 995
28 099

10 996

13 611
25 210 13 254

29 485 12 564

13 027

39 423 12 100

1 948 10 648 12 596

28 878 12 017

25 359

26 478

7010600
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252. Betriebsergebnisse in Forstbetrieben nach Besitzarten

Deutschland
Gliederung Einheit Forstwirtschaftsjahr

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Staatswald 1)

Holzeinschlag insgesamt m3/ha HB 6,2 6,2 6,4 6,3 6,1 6,1
Ertrag Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  489  483  517  476  485  480
Verkaufserlös Holz (o. Sw) €/m3  68  69  72  74  77  72
Aufwand Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  420  429  454  448  442  446
Aufwand insgesamt Holzernte €/ha HB  136  141  148  157  160  148
Gehalt, Bezüge, Nebenkosten % U.-Aufwand  36  36  36  34  35  40
Löhne, Lohnnebenkosten, anerk. Aufwand % U.-Aufwand  21  20  20  20  20  19
Material, Betriebsaufwand % U.-Aufwand  5  5  5  5  4  4
Leistungen fremder Unternehmer % U.-Aufwand  24  25  24  25  26  25
Arbeitskräfte insgesamt AK/1000 ha HB  6  5  5  5  4  5
Regelmäßig Besch. Waldarbeiter insges. St./1000 ha HB 3 473 3 175 3 303 3 175 3 026 3 071
Reinertrag I (ohne Subv.) Produkt-
   bereiche 1 - 3 €/ha HB  67  52  61  26  41  31 
Fördermittel €/ha HB  3  3  2  2  2  3 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  69  54  63  28  42  33 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 5 €/ha HB  37  18  21 - 16  0 - 18 

Körperschaftswald 2)

Holzeinschlag insgesamt m3/ha HB 6,5 6,3 6,4 6,9 6,3 6,2 
Ertrag Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  418  412  424  434  409  402 
Verkaufserlös Holz (o. Sw) €/m3  68  67  69  66  68  67 
Aufwand Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  300  308  319  332  327  320 
Aufwand insgesamt Holzernte €/ha HB  111  114  115  132  125  123 
Gehalt, Bezüge, Nebenkosten % U.-Aufwand  10  10  10  10  10  11 
Löhne, Lohnnebenkosten, anerk. Aufwand % U.-Aufwand  25  24  23  24  23  24 
Material, Betriebsaufwand % U.-Aufwand  5  5  5  5  5  5 
Leistungen fremder Unternehmer % U.-Aufwand  30  31  32  33  34  32 
Arbeitskräfte insgesamt AK/1000 ha HB  3  3  3  3  2  2 
Regelmäßig Besch. Waldarbeiter insges. St./1000 ha HB 2 421 2 237 2 244 2 336 2 142 2 154 
Reinertrag I (ohne Subv.) Produkt-
   bereiche 1 - 3 €/ha HB  112  99  97  92  70  73 
Fördermittel €/ha HB  24  27  33  33  30  24 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  136  125  129  126  101  97 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 5 €/ha HB  125  115  115  114  91  83 

Privatwald 2)

Holzeinschlag insgesamt m3/ha HB 6,5 6,5 6,5 6,6 6,1 6,5 
Ertrag Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  449  430  438  435  397  427 
Verkaufserlös Holz (o. Sw) €/m3  71  72  75  69  70  68 
Aufwand Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  272  267  267  281  266  272 
Aufwand insgesamt Holzernte €/ha HB  78  69  72  87  77  79 
Gehalt, Bezüge, Nebenkosten % U.-Aufwand  14  14  15  15  14  14 
Löhne, Lohnnebenkosten, anerk. Aufwand % U.-Aufwand  14  14  14  14  14  14 
Material, Betriebsaufwand % U.-Aufwand  7  7  7  7  14  14 
Leistungen fremder Unternehmer % U.-Aufwand  36  34  35  36  14  14 
Arbeitskräfte insgesamt AK/1000 ha HB  2  2  2  3  2  2 
Regelmäßig Besch. Waldarbeiter insges. St./1000 ha HB 1 476 1 462 1 440 1 626 1 774 1 556 
Reinertrag I (ohne Subv.) Produkt-
   bereiche 1 - 3 €/ha HB  166  150  162  146  122  148 
Fördermittel €/ha HB  13  14  11  11  12  8 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 3 €/ha HB  179  164  173  157  134  157 
Reinertrag II Produktbereiche 1 - 5 €/ha HB  176  163  171  156  132  154 

Q u e l l e: BMEL (723).
1) Totalerfassung bei den Landesforstverwaltungen. - 2) Ergebnisse des BMEL-Testbetriebsnetzes Forstwirtschaft, Betriebe ab
200 ha Waldfläche.

7011100
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Mill. €

2000 20052) 20093) 20104) 20115) 20126) 20146) 20156) 20166) 20176)

Industrienadelholz 1 449 1 869 1 887 2 264 2 729 3 037 3 280 3 597 3 401 3 317
Industrielaubholz  349  223  221  227  269  365  389  449  531  433
Brennholz  78  282  381  473  472  500  433  424  410  417
Sonstige Erzeugnisse  36  54  80  67  72  68  61  55  53  51
Erzeugung forst-
 wirtschaftlicher Güter 1 912 2 428 2 569 3 031 3 541 3 971 4 164 4 524 4 394 4 219

Erzeugung forstwirtschaftlicher
 Dienstleistungen  617  594  715  703  833  792  861  985  917  967

Nichtforstwirtschaftliche
 Nebentätigkeiten  23  27  47  42  58  43  43  50  37  37
Erzeugung Wirtschafts-
 bereich Forstwirtschaft 1) 2 552 3 049 3 332 3 776 4 432 4 806 5 068 5 559 5 349 5 223
Vorleistungen 1 377 1 432 1 896 1 856 2 195 2 170 2 353 2 533 2 327 2 437
Bruttowertschöpfung 1 176 1 617 1 436 1 920 2 237 2 636 2 716 3 027 3 022 2 786
Abschreibungen  283  256  234  219  300  284  332  341  351  331
Sonstige Produktionsabgaben  69  64  84  74  83  65  94  112  104  94
Sonstige Subventionen  80  52  117  53  44  39  41  44  41  39
Nettowertschöpfung 
  (Faktoreinkommen)  904 1 350 1 234 1 680 1 899 2 326 2 331 2 618 2 608 2 400

Q u e l l e: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie, BMEL (723).

Kennzahl

253. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung

Anm.: Wirtschaftsbereich Forstwirtschaft ohne Jagd. Z.T. revidierte Werte für Vorjahre.
1) Produktionswert zu Herstellungspreisen; einschließlich nichttrennbare Nebentätigkeiten. - 2) Staatswald NW, HE, SL, ST 
mit Durchschnittswerten Staatswald. - 3) Staatswald SH, SL  mit Durchschnittswerten Staatswald. - 4) Staatswald NI, SL, BY 
mit Durchschnittswerten Staatswald. - 5) Staatswald SH, NI, SL mit Durchschnittswerten Staatswald. - 6) Staatswald NI, SL 
mit Durchschnittswerten Staatswald.

7011150
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254. Index der Erzeugerpreise forstwirtschaftlicher Produkte   
aus den Staatsforsten

2010 = 100 1)

Rohholz insgesamt 1 000 62,7 75,1 124,3 120,8 115,5 114,0 111,5
   Eiche 37,08 68,8 65,6 115,3 119,1 120,2 121,3 127,8
   Buche 133,98 84,6 96,1 115,3 116,9 114,8 109,1 112,1
   Fichte 573,82 56,8 72,7 125,5 120,1 114,1 114,1 108,5
   Kiefer 210,95 72,3 74,9 121,3 117,4 110,0 108,1 107,6
Stammholz u. -abschnitte 742,61 63,5 80,5 125,5 121,1 116,4 117,7 113,4
   Eiche Stammholz 29,25 72,2 72,7 115,7 119,4 123,9 128,7 135,8
     Eiche B 14,12 75,4 76,0 112,5 116,4 121,7 124,5 130,0
     Eiche C 15,13 .  .  118,8 122,2 126,0 132,7 141,2
   Buche Stammholz 74,84 92,1 128,5 113,8 115,7 117,8 117,8 120,3
     Buche B 17,92 101,0 140,9 102,8 105,8 105,4 106,6 110,1
     Buche C 41,39 .  .  117,4 119,1 121,4 120,3 121,7
     Buche B/C 15,53 .  .  117,0 118,1 122,4 124,3 128,5
   Fichte 501,08 56,6 74,9 126,7 120,6 115,0 116,5 110,3
     Fichte Stammholz 333,84 56,4 74,7 126,2 120,4 114,9 115,6 110,6
        Fichte B 191,27 58,1 76,9 124,5 119,7 115,0 116,0 112,4
        Fichte C 60,40 .  .  126,9 119,6 112,9 110,7 105,7
        Fichte B/C 82,17 .  .  129,5 122,4 116,1 118,0 109,8
     Fichte Stammholzabschnitte 167,24 .  .  127,6 121,1 115,1 118,2 109,7
        Fichte B Abschnitte 96,31 .  .  120,5 114,9 111,7 113,9 105,2
        Fichte B/C Abschnitte 70,93 .  .  137,3 129,6 119,8 124,1 115,9
   Kiefer 137,44 74,4 76,2 129,5 126,2 119,0 119,6 116,1
     Kiefer Stammholz 72,20 76,1 77,9 131,6 129,4 123,5 122,3 119,3
        Kiefer B 21,70 76,7 80,3 126,8 120,1 119,2 118,3 117,0
        Kiefer C 24,47 75,0 75,4 132,4 131,8 124,9 123,9 118,5
        Kiefer B/C 26,03 .  .  134,8 134,9 125,9 124,2 121,9
     Kiefer Stammholzabschnitte 65,24 .  .  127,3 122,7 114,0 116,6 112,6
        Kiefer B Abschnitte 32,28 .  .  129,7 124,1 114,2 117,5 113,3
        Kiefer B/C Abschnitte 32,96 .  .  125,0 121,4 113,9 115,8 112,0
Industrieholz insgesamt 213,22 64,8 57,8 113,2 111,8 103,6 93,8 96,3
   Eiche 7,83 56,0 39,1 114,0 117,8 106,3 93,6 98,1
   Buche 59,14 75,1 55,0 117,2 118,5 111,0 98,0 101,7
   Fichte 72,74 58,3 57,2 117,1 116,7 108,0 97,8 96,3
   Kiefer 73,51 68,5 72,4 106,1 100,9 93,1 86,5 91,6
Brennholz 2) 44,17 .  .  157,9 159,1 157,8 150,6 152,7

1) Ohne Umsatzsteuer. - 2) Erhebung nur für Buche Brennholz.      Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (723).

2014 2015 2018Forstwirtschaftliches Produkt
Gewichts-

anteil
‰

1991 2000 2016 2017

7010700

251Forstwirtschaft

G



255. Unternehmen, Tätige Personen und Umsatz in der
 deutschen Holzwirtschaft und Papierindustrie 

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Holzbearbeitung 2 126 2 108 36 875 37 897 11 298 11 990
Holzverarbeitung 9 628 9 699 92 678 95 676 13 012 13 644
Herstellung von Möbeln 9 493 9 940 134 596 139 561 21 745 22 602
Herstellung von Holz-, Zellstoff,

Papier und Pappe  238  246 39 433 40 378 18 043 19 180
Holznahe Baubranchen 31 847 31 273 140 879 143 471 15 346 10 261
Holzgroßhandel 3) 3 655 3 655 47 237 47 914 22 781 23 815
Holzwirtschaft insgesamt 56 987 56 921 491 698 504 897 102 226 101 493

Q u e l l e: Statistisches Bundesamt, BMEL (515).

II. Holzwirtschaft

Wirtschaftszweig
Unternehmen Tätige Personen 1) Umsatz

Anzahl Mill. € 2)

7020100

Anm.: Angaben beruhen teilweise auf Schätzungen.
1) Tätige Personen im September bzw. Jahresdurchschnitt. - 2) Ohne Umsatzsteuer. - 3) Unternehmen des Groß-/
Einzelhandels aus 2017; Tätige Personen sowie Umsatz hochgerechnet auf 2018.

Warengruppe 2005 2010 2015 2016 2017 2018 1)

Roh- und Restholz 4 964 11 937 14 560 13 866 14 261 14 003
Halbwaren 84 252 90 700 92 026 93 306 97 362 96 479
    Schnittholz 6 239 5 780 6 435 6 804 9 788 10 374
    Platten 5 953 7 228 8 397 8 670 8 884 9 112
    Sonst. Holzhalbwaren 3 283 3 550 3 946 4 008 3 767 3 840
    Holzschliff, Zellstoff,
    Altpapier 28 420 32 595 31 608 32 871 33 811 33 140
    Papier und Pappe 40 357 41 547 41 640 40 952 41 112 40 012
Fertigwaren 24 060 25 838 26 477 27 172 27 404 27 967
    Holzwaren inkl. Möbel 14 465 16 443 17 382 17 817 17 973 18 502
    Papierwaren 6 657 6 522 6 599 6 634 6 911 6 837
    Druckerzeugnisse 2 133 2 198 1 816 2 005 1 846 1 957
    Regen. Zellulose, künstl.
       Spinnfäden u.a.  805  676  680  716  673  671
Insgesamt 113 276 128 475 133 063 134 344 139 027 138 448

Ausfuhr
Roh- und Restholz 10 386 8 425 7 956 8 236 8 890 10 191
Halbwaren 89 119 92 413 89 385 91 621 98 469 98 645
    Schnittholz 7 424 9 855 9 391 10 303 13 987 14 079
    Platten 11 344 10 290 9 902 10 096 10 588 10 331
    Sonst. Holzhalbwaren 6 028 3 326 3 382 3 786 5 057 6 424
    Holzschliff, Zellstoff,
    Altpapier 15 114 14 634 13 928 14 288 14 575 13 391
    Papier und Pappe 49 200 54 308 52 782 53 149 54 262 54 420
Fertigwaren 25 488 29 450 26 921 27 888 28 716 28 867
    Holzwaren inkl. Möbel 8 846 10 447 10 092 10 582 11 032 11 136
    Papierwaren 10 726 12 426 11 110 11 573 12 041 12 181
    Druckerzeugnisse 5 095 5 228 4 198 4 119 3 955 3 958
    Regen. Zellulose, künstl.
       Spinnfäden u.a.  821 1 349 1 520 1 615 1 687 1 592
Insgesamt 124 994 130 288 124 262 127 745 136 074 137 703

Q u e l l e: Thünen-Institut, BMEL (515). 

256. Bilanz des Außenhandels mit Holz und Produkten 
auf der Basis Holz

1 000 m³ ( r )

Einfuhr

7020700

Anm.: Berechnet auf der Grundlage der amtlichen Außenhandelsstatistik.
1) Vorläufige Zahlen.
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257. Gesamtholzbilanz 
Mill. m³ (r) 

Aufkommen 2017 Verwendung 2017 2018 1)

Einschlag 3) 67,0 73,7 Lagerbestände
Altpapier      Zunahme 0,0 3,9
    Inlandsaufkommen 44,2 43,7
Altholz Ausfuhr 136,1 137,7
    Inlandsaufkommen 11,2 11,2 2)

Einfuhr 139,0 138,4 Inlandsverbrauch 128,2 125,5
Lagerbestände
    Abnahme 2,9 0,0

Gesamtaufkommen 264,3 267,1  Gesamtverbleib 264,3 267,1

Q u e l l e: Thünen-Institut, BMEL (515).

2018 1)

7021000

1) Vorläufig. - 2) Wert fortgeschrieben. - 3) Ab 2017: Daten der verwendungsseitigen Abschätzung des Holzeinschlags in
Deutschland (TI-WF, 2019).
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H. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den 
Mitgliedstaaten der EU

V o r b e m e r k u n g e n :  Die hier aufgeführten Ergebnisse entstammen zumeist dem Datenangebot des 
Statistischen Amtes der Europäischen Union (EUROSTAT) in Luxem burg sowie Veröffentlichungen der 
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Europäischen Kommission 
in Brüssel. 
 Da die Agrarstatistiken der EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Er hebungs methoden, ihres Aufbaues 
und der verwendeten Definitionen z. T. Unterschiede aufweisen, ist eine unbedingte Ver gleich barkeit 
der Zahlen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten nicht immer gegeben. Die erforderlichen Vorbehalte 
und Anmerkungen konnten aus Platzgründen nicht immer auf genommen werden, sie sind jedoch den 
Fachveröffentlichungen von EUROSTAT zu entnehmen.
 In einigen Tabellen wird kein Ergebnis für die EU insgesamt ausgewiesen, da Daten einzelner 
Mitgliedstaaten der Geheimhaltung unterliegen und nicht veröffentlicht werden.
 EUROSTAT weist die Ergebnisse für den innergemeinschaftlichen Handel bei den Eingängen/Einfuhren 
entgegen deut schem Verfahren (Ursprungsland) nach Versendungsland aus, im Handel mit Drittländern 
nach Ur sprungs land. Daher wird eine Addition zu einem ”Insgesamt-Ergebnis” von EUROSTAT nicht 
vorgenommen.
 An der Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung zum 1. 1. 1999 nahmen unmittelbar die 
Mitgliedstaaten BE, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT und FI teil; als neue Mitglieder der Eurozone 
kamen GR am 01.01.2001 und SI am 01.01.2007 hinzu. Am 01.01.2008 folgten CY und MT, sowie SK am 
01.01.2009, EE am 01.01.2011, LV am 01.01.2014 und LT zum 01.01.2015.
 Die Gliederung der Mitgliedstaaten in den Tabellen erfolgt analog der Vorgehensweise von EUROSTAT 
in alphabetischer Reihenfolge nach der offiziellen Landesbezeichnung. 
 In einigen Tabellen sind die Mitgliedstaaten aus Platzgründen mit folgenden zwei stelligen Abkür zungen 
bezeichnet:

AT = Österreich FR = Frankreich NL = Niederlande  
BE = Belgien GR = Griechenland PL = Polen
BG = Bulgarien HR = Kroatien PT = Portugal
CY = Zypern HU = Ungarn RO = Rumänien
CZ = Tschechische Republik IE = Irland SE = Schweden
DE = Deutschland IT = Italien SI = Slowenien
DK = Dänemark LV = Lettland  SK = Slowakei
EE = Estland LT = Litauen UK = Vereinigtes Königreich
ES = Spanien LU = Luxemburg 
FI = Finnland MT = Malta 
   

Soweit EUROSTAT Daten von Kroatien veröffentlicht hat, wurden diese auch rückwirkend 
aufgenommen. 
Länder, von denen keine Daten vorliegen, werden teilweise nicht mehr aufgeführt.
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I. Bevölkerung, Sozialprodukt
258. Erwerbstätige

1 000

1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BE 3 868 4 109 4 255 4 474 4 540 4 560 4 601 4 660 4 724 4 786
BG 3 519 3 239 3 495 3 604 3 422 3 434 3 446 3 463 3 525 3 522
CZ 5 106 4 859 4 923 5 057 5 081 5 109 5 182 5 264 5 346 5 418
DK 2 612 2 755 2 783 2 788 2 766 2 791 2 829 2 871 2 919 2 971
DE 37 958 39 917 39 326 41 020 42 350 42 721 43 122 43 655 44 248 44 854
EE  634  585  612  548  601  606  623  625  642  650
IE 1 327 1 696 1 962 1 874 1 886 1 937 2 007 2 081 2 144 2 212
GR 4 156 4 313 4 647 4 705 3 998 4 035 4 064 4 083 4 146 4 217
ES 13 845 16 691 19 784 19 640 17 803 17 988 18 491 18 885 19 388 19 817
FR 23 645 25 602 26 321 26 846 27 190 27 334 27 391 27 567 27 842 28 114
HR 1 568 1 565 1 638 1 700 1 534 1 575 1 595 1 599 1 634 .
IT 21 911 23 021 24 501 24 766 24 323 24 339 24 498 24 826 25 115 25 335
CY  296  315  366  406  369  363  368  385  401  418
LV  930  924  969  844  889  877  889  886  886  900
LT 1 483 1 399 1 421 1 247 1 292 1 318 1 335 1 361 1 354 1 368
LU  216  264  308  360  386  396  406  418  433  449
HU 4 010 4 237 4 174 3 969 4 019 4 214 4 316 4 447 4 537 4 634
MT  145  146  151  164  180  190  197  206  222  234
NL 7 268 8 203 8 340 8 779 8 733 8 725 8 808 8 943 9 142 9 367
AT 3 587 3 755 3 873 4 098 4 220 4 260 4 286 4 341 4 413 4 489
PL 14 795 14 517 14 057 15 370 15 464 15 731 15 970 16 100 16 315 16 369
PT 4 529 5 042 5 041 4 871 4 450 4 513 4 576 4 650 4 802 4 914
RO 11 618 10 772 9 267 9 156 8 569 8 635 8 526 8 430 8 648 8 668
SI  922  914  929  962  928  932  944  961  989 1 021
SK 2 107 2 025 2 089 2 170 2 192 2 223 2 267 2 321 2 372 2 420
FI 2 054 2 298 2 411 2 484 2 520 2 508 2 504 2 516 2 542 2 605
SE 4 129 4 301 4 349 4 498 4 672 4 737 4 808 4 897 5 017 5 110
UK 25 814 27 483 28 853 29 227 30 042 30 753 31 285 31 745 32 060 32 443
EU - 28 204 051 214 955 220 845 225 632 224 476 226 851 229 389 232 326 235 926 239 074

Erwerbstätige in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
BE  89  81  75  64  60  60  60  59  58  59
BG  778  780  742  710  656  666  649  625  665  624
CZ  269  225  180  159  167  166  163  161  162  161
DK  109  90  78  71  69  70  72  70  69  70
DE  866  758  668  661  641  638  633  623  615  608
EE  65  39  31  23  25  23  24  25  22  22
IE  149  127  111  111  112  108  110  114  111  108
GR  759  691  551  535  489  490  473  462  463  480
ES  991  985  925  794  740  746  746  780  802  799
FR 1 044  938  872  761  758  763  761  755  753  752
HR  228  233  232  241  164  149  146  121  113 .
IT 1 266 1 065  999  960  892  891  899  920  911  917
CY  22  19  18  19  15  15  15  15  15  15
LV  136  135  92  66  68  65  70  67  65  65
LT  276  260  200  110  109  121  121  108  105  102
LU  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4
HU  597  529  345  287  278  281  270  269  262  251
MT  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3
NL  235  233  219  203  196  195  194  196  199  201
AT  273  232  216  199  183  188  177  172  168  157
PL 2 989 2 936 2 427 2 004 1 853 1 804 1 842 1 701 1 660 1 560
PT  655  635  598  543  509  486  458  441  429  422
RO 4 929 4 836 3 048 2 896 2 591 2 528 2 251 2 010 2 033 1 996
SI  129  107  90  80  77  76  75  74  73  73
SK  202  126  95  73  74  72  73  73  72  72
FI  161  137  123  120  112  111  108  105  104  104
SE  142  122  95  97  109  108  107  104  104  100
UK  484  377  373  417  374  436  399  402  421  388
EU - 28 17 849 16 700 13 408 12 187 11 312 11 252 10 891 10 439 10 438 10 180

Q u e l l e:  EUROSTAT [nama_10_a10_e] (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Mitglied-
staat

Erwerbstätige insgesamt

8010400

Anm.: Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Erwerbstätige nach Inlandskonzept.
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259. Anteil der Bruttowertschöpfung (zu Herstellungspreisen)  
der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt 

in jeweiligen Preisen 
Prozent

Mitgliedstaat 2010 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Belgien 0,8  0,6  0,7  0,6  0,7  0,7  
Bulgarien 4,2  4,6  4,1  4,1  4,1  3,6  
Tschechische Republik 1,5  2,5  2,2  2,1  2,1  2,0  
Dänemark 1,2  1,4  0,8  1,0  1,4  1,0  
Deutschland 0,6  0,9  0,7  0,7  0,8  0,7  
Estland 2,8  3,0  2,7  2,1  2,3  2,2  
Irland 0,9  1,2  0,9  0,9  1,2  1,3  
Griechenland 2,9  3,4  3,7  3,6  3,7  3,7  
Spanien 2,3  2,4  2,6  2,7  2,7  2,6  
Frankreich 1,6  1,6  1,6  1,4  1,6  1,6  
Kroatien 3,7  3,0  3,0  3,1  3,0  2,9  
Italien 1,8  1,9  2,0  1,9  1,9  1,9  
Zypern 2,1  1,8  1,8  1,9  1,7  1,7  
Lettland 3,9  3,3  3,6  3,2  3,2  3,3  
Litauen 3,0  3,4  3,4  3,1  3,1  2,7  
Luxemburg 0,2  0,3  0,2  0,2  0,3  0,3  
Ungarn 3,0  4,0  3,7  3,9  3,8  3,6  
Malta 1,5  1,1  1,1  1,2  0,8  0,9  
Niederlande 1,8  1,7  1,7  1,8  1,9  1,6  
Österreich 1,3  1,2  1,1  1,1  1,2  1,2  
Polen 2,6  2,6  2,2  2,4  2,8  2,5  
Portugal 1,9  2,0  2,1  2,0  2,0  2,0  
Rumänien 5,5  4,7  4,2  4,1  4,3  4,3  
Slowenien 1,7  2,0  2,0  1,9  1,7  1,9  
Slowakei 2,6  4,0  3,4  3,4  3,1  3,0  
Finnland 2,4  2,4  2,2  2,4  2,3  2,5  
Schweden 1,4  1,2  1,2  1,1  1,1  1,0  
Vereinigtes Königreich 0,7  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  
EU-28 1,5  1,5  1,4  1,4  1,5  1,4  

1) Vorläufig (Stand: Juli 2019). Q u e l l e: EUROSTAT, BLE (414).
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260. Erzeugung des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft

Mitglied-
staat 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2)

BE  7 725  8 090  8 189  7 946  8 350  7 979
BG  3 486  4 138  3 915  3 892  4 096  4 036
CZ  3 977  4 880  4 559  4 760  4 900  4 984
DK  9 592  10 803  10 031  9 848  10 944  9 965
DE  49 514  58 338  51 969  50 909  55 320  52 235
EE   614   846   876   710   848   811
IE  5 822  7 294  7 397  7 433  8 444  8 439
GR  9 931  9 877  10 187  10 078  10 647  10 313
ES  39 215  42 787  44 434  47 212  49 387  52 147
FR  66 163  73 114  72 902  68 275  70 397  73 470
HR  2 848  1 970  2 025  2 121  2 139  2 206
IT  45 299  49 964  51 060  49 576  50 527  52 099
CY   654   630   644   625   682   687
LV   881  1 204  1 315  1 208  1 308  1 199
LT  1 940  2 588  2 718  2 517  2 786  2 550
LU   314   427   373   372   393   395
HU  5 994  7 800  7 850  8 130  8 239  8 646
MT   119   120   122   120   116   114
NL  24 412  26 240  25 944  26 465  28 136  27 850
AT  5 949  6 585  6 371  6 510  6 888  6 941
PL  19 618  22 946  22 226  22 349  25 581  24 731
PT  6 292  6 643  6 926  6 764  7 242  7 268
RO  14 092  15 229  14 016  14 036  15 897  18 413
SI  1 104  1 227  1 277  1 219  1 161  1 305
SK  1 761  2 274  2 044  2 273  2 267  2 242
FI  3 729  4 110  3 799  3 788  3 776  3 801
SE  4 987  5 897  5 785  5 693  6 141  5 937
UK  22 573  30 237  30 939  26 515  28 001  28 364
EU - 27  355 756  404 374  398 477  389 223  412 473  416 921
EU - 28  358 604  406 345  400 473  391 343  414 612  419 127

Q u e l l e: EUROSTAT (Mai 2019), BLE (414).

Mill.€ 1)

in jeweiligen Preisen und Wechselkursen

1) Zur Umrechnung wurden Durchschnittswerte je Kalenderjahr der Europäischen Währungseinheit (EURO) benutzt.
- 2) Vorläufig. Aktuelle Daten unter: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/main_tables.
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261. Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
2018be dk de gr es fr ie it

Gliederung BE BG CZ DK DE EE IE GR

Getreide  452 1 331 1 233 1 357 7 652  176  373  856
Kartoffeln  533  27  97  187 1 799  15  130  270
Zuckerrüben  101  0  102  63  640  0  0  6
Handelsgewächse 2)  194  902  735  264 3 606  60  10  887
   dar. Ölsaaten  32  723  569  182 1 257  42  10  97
Futterpflanzen  555  101  493  716 3 333  62 1 008  765
Gemüse  780  167  119  260 3 365  28  227 1 737
Obst  510  117  69  40 1 158  12  56 1 299
Wein  0  0  50  0 1 473  0  0  23
Sonstige pflanzliche
   Erzeugnisse  28  20  47  161  141  1  0  54
Pflanzliche Erzeugung
   zusammen 3 528 2 768 2 849 3 250 22 706  340 1 851 7 568
Rinder und Kälber  975  139  277  464 3 934  59 2 347  252
Schweine 1 256  138  319 2 729 7 158  66  457  215
Geflügel  729  144  239  264 2 661  32  167  213
Sonstige Tiere  24  0  1  7  478  0  0  26
Milch 1 298  361 1 029 2 101 11 094  238 2 528  983
Eier  109  89  119  120 1 192  14  70  86
Sonstige tierische
   Erzeugnisse  1  30  4  403  319  11  7  143
Tierische Erzeugung
   zusammen 4 410 1 011 1 996 6 114 27 105  423 6 212 2 524
Sonstiges 3)  36  94  175  198  964  45  0  628
Erzeugung insgesamt 7 937 3 780 4 845 9 365 49 811  763 8 063 10 092
Futtermittel 3 250  509 1 298 3 399 15 430  251 2 879 2 115
Dünge- und Boden-
   verbesserungsmittel  216  215  266  290 1 582  46  575  308
Energie  559  548  548  434 3 481  80  422 1 315
Sonstige Vorleistungen 2 088 1 116 1 463 4 042 15 935  225 1 973 1 818
Vorleistungen zusammen 6 113 2 389 3 575 8 165 36 428  601 5 849 5 556
Bruttowertschöpfung
   zu Herstellungspreisen 1 902 1 741 1 583 1 998 16 772  255 2 590 5 386
Abschreibungen  793  475  682 1 328 9 474  137  838 1 162
Nettowertschöpfung
   zu Herstellungspreisen 1 109 1 266  901  670 7 298  118 1 752 4 224
Sonstige Produktionssubventionen  587  831 1 200  841 6 832  205 1 693 2 312
Sonstige Produktionsabgaben  2  2  46  138  256  4 27  585
Nettowertschöpfung
   zu Faktorkosten 1 694 2 096 2 055 1 374 13 873  318 3 418 5 951

Fußnoten siehe Seite 260.
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des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft
Mill. €1)
lu nl at pt fi se uk eu15

ES FR HR IT CY LV LT LU Gliederung

3 587 11 207  376 4 563  2  311  863  23 Getreide
 660 2 813  29  616  38  65  44  4 Kartoffeln
 142  801  27  85  0  0  29  0 Zuckerrüben

1 052 3 740  203  832  1  104  305  4 Handelsgewächse 2)

 376 2 246  139  390  1  77  175  4    dar. Ölsaaten
1 896 4 722  141 1 817  33  58  242  96 Futterpflanzen
7 077 3 112  97 6 319  69  47  69  2 Gemüse
3 473 2 590  37 2 471  10  17  20  2 Obst
1 988 12 571  259 9 456  20  0  0  26 Wein

Sonstige pflanzliche
 143  198  0  398  26  4  71  1    Erzeugnisse

Pflanzliche Erzeugung
32 413 43 127 1 304 31 346  276  654 1 558  165    zusammen

3 363 7 790  204 2 979  16  51  152  65 Rinder und Kälber
7 417 2 874  213 3 032  80  69  130  22 Schweine
2 349 3 315  102 2 501  65  48  141  1 Geflügel

 182  471  4  691  19  0  1  0 Sonstige Tiere
3 059 9 152  176 4 859  182  278  407  133 Milch
1 253 1 178  63 1 349  17  42  45  5 Eier

Sonstige tierische
 262  89  0  74  5  22  67  0    Erzeugnisse

Tierische Erzeugung
19 215 25 791  805 15 744  411  515  951  227    zusammen

1 244 2 536  68 4 630  45  116  333  37 Sonstiges 3)

51 628 68 918 2 109 47 090  687 1 169 2 509  392 Erzeugung insgesamt
11 629 14 160  476 8 578  185  255  493  178 Futtermittel

Dünge- und Boden-
1 958 3 505  154 1 479  18  129  328  14    verbesserungsmittel
2 121 4 216  120 3 048  36  150  261  19 Energie
7 497 21 986  512 11 391  142  476  884  102 Sonstige Vorleistungen

23 205 43 866 1 261 24 497  381 1 009 1 966  312 Vorleistungen zusammen
Bruttowertschöpfung

30 187 32 140 1 014 32 233  351  305  917  119    zu Herstellungspreisen
5 323 10 374  317 11 643  16  131  316  99 Abschreibungen

Nettowertschöpfung
24 864 21 766  697 20 590  334  174  601  20    zu Herstellungspreisen

5 770 7 796  394 4 920  52  349  191  69 Sonst. Produktionssubventionen
 417 1 659  0  615  9  23  1  1 Sonstige Produktionsabgaben

Nettowertschöpfung
30 217 27 903 1 091 24 895  377  500  791  87    zu Faktorkosten

Fortsetzung Seite 260.
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noch: 261. Erzeugung, Vorleistungen und Wertschöpfung 
2018be dk dk de de gr

Gliederung HU MT NL AT PL PT RO

Getreide 2 316  0  349  810 3 556  246 4 980
Kartoffeln  78  4 1 748  78  802  118  883
Zuckerrüben  34  0  168  51  398  1  27
Handelsgewächse 2) 1 152  0  190  246 1 588  61 1 814
   dar. Ölsaaten 1 075  0  3  173  786  11 1 629
Futterpflanzen  217  4  570  477  876  247 1 512
Gemüse  627  28 2 571  287 2 592  676 2 654
Obst  310  4  873  274 1 208  850 1 319
Wein  151  0  0  625  0  693  397
Sonstige pflanzliche
   Erzeugnisse  46  0  844  4  43  79  25
Pflanzliche Erzeugung
   zusammen 5 145  46 14 204 3 213 10 814 4 230 13 875
Rinder und Kälber  296  3 1 565  856 2 018  662  316
Schweine  701  10 2 343  720 2 728  502 1 005
Geflügel  988  7  758  213 3 084  502  497
Sonstige Tiere  46  19  98  25  2  108  1
Milch  600  20 5 008 1 333 3 998  703 1 014
Eier  192  9  687  273 1 403  177  773
Sonstige tierische
   Erzeugnisse  156  0  157  30  89  89  89
Tierische Erzeugung
   zusammen 3 049  68 10 959 3 480 13 369 2 865 4 266
Sonstiges 3)  153  7  899  425  106  209 1 331
Erzeugung insgesamt 8 195  114 25 163 6 693 24 183 7 095 18 140
Futtermittel 1 611  30 5 364 1 550 5 668 1 892 2 925
Dünge- und Boden-
   verbesserungsmittel  469  2  427  158 1 641  187  606
Energie  705  8 1 804  404 3 557  459 2 340
Sonstige Vorleistungen 2 336  24 10 140 2 085 4 507 2 030 5 549
Vorleistungen zusammen 5 120  65 17 735 4 197 15 373 4 568 11 420
Bruttowertschöpfung
   zu Herstellungspreisen 3 679  57 11 014 3 169 9 464 2 909 8 324
Abschreibungen 1 039  7 3 845 1 914 1 766  799 2 846
Nettowertschöpfung
   zu Herstellungspreisen 2 639  50 7 169 1 255 7 698 2 109 5 478
Sonstige Produktionssubventionen 1 430  8  860 1 470 3 292  849 2 437
Sonstige Produktionsabgaben  28  0  325  168  405  36  22
Nettowertschöpfung
   zu Faktorkosten 4 041  57 7 704 2 557 10 585 2 923 7 893

1) In jeweiligen Preisen, vorläufig; aktuelle Daten  unter: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/main_tables.
2) Ölsaaten, Tabak, Hopfen, Eiweiß- und Textilpflanzen. - 3)  Landwirtschaftliche Dienstleistungen sowie nicht 
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des Wirtschaftsbereichs Landwirtschaft
Mill. €1)
es fr ie it lu eu15

SI SK FI SE UK EU-27 EU-28 Gliederung

 82  555  422  644 3 617 47 942 48 319 Getreide
 20  37  74  224  753 12 117 12 147 Kartoffeln
 0  42  14  46  214 2 964 2 991 Zuckerrüben
 32  315  55  151 1 149 19 448 19 651 Handelsgewächse 2)

 10  266  32  82  754 11 001 11 140    dar. Ölsaaten
 167  166  217 1 132  269 21 749 21 890 Futterpflanzen
 84  84  342  241 1 611 35 153 35 250 Gemüse
 119  23  110  84  842 17 858 17 895 Obst
 157  0  0  0  0 27 891 27 891 Wein

Sonstige pflanzliche
 1  7  18  11  668 3 039 3 039    Erzeugnisse

Pflanzliche Erzeugung
 726 1 255 1 360 2 726 10 451 222 445 223 749    zusammen
 156  142  430  674 4 339 34 320 34 524 Rinder und Kälber
 48  148  264  453 1 469 36 350 36 563 Schweine
 100  102  185  206 2 932 22 443 22 545 Geflügel
 2  6  22  72  46 2 347 2 351 Sonstige Tiere
 181  294 1 092 1 073 5 037 58 055 58 231 Milch
 38  96  78  206  725 10 346 10 409 Eier

Sonstige tierische
 24  49  214  50  83 2 782 2 782    Erzeugnisse

Tierische Erzeugung
 561  850 2 296 2 822 16 595 173 827 174 632    zusammen
 0  126  542  302 1 518 16 700 16 768 Sonstiges 3)

1 287 2 104 3 655 5 548 27 046 396 272 398 381 Erzeugung insgesamt
 387  430 1 012 1 648 6 183 93 311 93 787 Futtermittel

Dünge- und Boden-
 45  128  328  323 1 632 16 874 17 028    verbesserungsmittel
 111  257  423  487 1 547 29 336 29 456 Energie
 210  961 1 530 2 506 9 767 112 780 113 291 Sonstige Vorleistungen
 753 1 776 3 292 4 964 19 128 252 302 253 562 Vorleistungen zusammen

Bruttowertschöpfung
 552  592 1 051 1 275 10 754 181 319 182 333    zu Herstellungspreisen
 266  230 1 150 1 098 3 468 61 219 61 536 Abschreibungen

Nettowertschöpfung
 286  362 -  99  177 7 285 120 099 120 797    zu Herstellungspreisen
 260  543 1 549  994 3 750 51 089 51 483 Sonst. Produktionssubventionen
 8  52  0  0  108 4 939 4 939 Sonstige Produktionsabgaben

Nettowertschöpfung
 538  854 1 450 1 171 10 927 166 249 167 340    zu Faktorkosten

 Zur Umrechnung wurden Durchschnittswerte je Kalenderjahr der Europäischen Währungseinheit (EURO) benutzt. -
trennbare nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten. Q u e l l e: EUROSTAT (Mai 2019), BLE (414).
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II. Haushalt und Agrarfinanzierung
262. Einnahmen des EU-Haushalts nach Mitgliedstaaten

2019
Mill. € 1)

Traditionelle Eigenmittel (TEM) MwSt.- und BNE-Eigenmittel, einschl. Korrekturzahlungen

Zucker- u. 
Isoglu-
kose-

abgaben 
netto

 (80 %) 2)

Zölle 
netto 

(80%) 2)

Tradition. 
Eigenmittel 
insgesamt

 netto      
(80 %) 2)

Erhebungs-
kosten      

(20 % d. 
TEM Brutto-

betrages  
(pm)

MwSt.-
Eigen-
mittel 

BNE-
Eigen-
mittel

Kürzung 
zugunsten 
von DK, 

NL, AT und 
SE

VK 
Korrektur-

betrag

Gesamt-
betrag 

Eigenmittel

BE p.m. 2 231,8 2 231,8  557,9  596,9 3 047,2  31,8  243,6 6 151,1
BG p.m.  85,6  85,6  21,4  81,7  365,0  3,8  29,2  565,3
CZ p.m.  282,8  282,8  70,7  263,2 1 344,8  14,0  107,5 2 012,3
DK p.m.  360,5  360,5  90,1  355,8 2 052,9 - 122,3  164,1 2 811,0
DE p.m. 4 316,4 4 316,4 1 079,1 2 180,4 23 431,3  244,4  322,2 30 494,7
EE p.m.  32,4  32,4  8,1  38,4  167,4  1,7  13,4  253,3
IE p.m.  304,7  304,7  76,2  274,3 1 742,1  18,2  139,2 2 478,4
EL p.m.  171,1  171,1  42,8 222,4 1 240,6  12,9  99,2 1 746,1
ES p.m. 1 628,9 1 628,9  407,2 1 608,2 8 194,5  85,5  655,0 12 172,1
FR p.m. 1 685,1 1 685,1  421,3 3 255,7 16 188,9  168,8 1 294,0 22 592,6
HR p.m.  46,1  46,1  11,5  78,6  341,1  3,6  27,3  496,6
IT p.m. 1 930,3 1 930,3  482,6 2 116,6 11 887,2  123,9  950,2 17 008,2
CY p.m.  23,3  23,3  5,8  31,2  135,5  1,4  10,8  202,2
LV p.m.  36,5  36,5  9,1  37,0  197,2  2,1  15,8  288,5
LT p.m.  85,7  85,7  21,4  55,6  291,6  3,0  23,3  459,3
LU p.m.  23,1  23,1  5,8  61,7  267,8  2,8  21,4  376,9
HU p.m.  158,3  158,3  39,6  169,7  877,8  9,2  70,2 1 285,1
MT p.m.  12,6  12,6  3,2  18,2  78,8  0,8  6,3  116,7
NL p.m. 2 634,2 2 634,2  658,5  488,4 5 226,6 - 714,0  71,9 7 706,9
AT p.m.  225,4  225,4  56,4  530,6 2 618,3  27,3 36 3 437,6
PL p.m.  718,7  718,7  179,7  642,5 3 276,8  34,2  261,9 4 934,2
PT p.m.  169,1  169,1 42,3  302,1 1 323,9  13,8  105,8 1 914,7
RO p.m.  172,6  172,6  43,2  235,9 1 383,1  14,4  110,5 1 916,6
SI p.m.  70,1  70,1  17,5  66,1  315,5  3,2  25,2  480,2
SK p.m.  96,3  96,3  24,1  96,9  618,8  6,5  49,4  868,1
FI p.m.  148,2  148,2  37,0  304,5 1 589,9  16,6  127,1 2 186,3
SE p.m.  545,4  545,4  136,4  310,2 3 132,5 - 171,9  43,0 3 859,3
UK p.m. 3 275,9 3 275,9  818,9 3 315,8 15 757,6  164,3 -5 023,5 17 490,2
EU - 28 p.m. 21 471,1 21 471,1 5 367,7 17 738,6 107 094,7  0,0  0,0 146 304,5

Sonstige Einnahmen 1 894,4
Insgesamt 148 198,9

Q u e l l e: Europäische Kommission, BMEL (615).

Mit-
glied-
staat

Anmerkung: Die Abkürzung p.m. steht für „payment claim“ bzw. Nachzahlungsanspruch. Dieser wird aufgeführt, wenn
absehbar keine Zahlungen erfolgen, jedoch im Laufe eines Haushaltsjahres ein Zahlungsanspruch aufgrund bestehender
rechtlicher Regelungen noch entstehen kann.
1) Gesamthaushaltsplan der EU für das Jahr 2019, Stand: Gesamthaushaltsplan 2019 - 2) 20 % der Mittel dürfen die
Mitgliedstaaten jeweils für die mit der Erhebung der Mittel anfallenden Kosten einbehalten.
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Mitgliedstaat Einzahlung1) Rückfluss2)  Saldo3)

in Mill. €

Belgien 1 379,8  608,9 - 770,9
Bulgarien  159,2  815,5  656,3
Tschechische Republik  552,8  852,7  299,9
Dänemark  875,6  842,8 - 32,8
Deutschland 9 149,7 4 999,7 -4 150,0
Estland  75,2  125,8  50,6
Irland  729,7 1 226,5  496,8
Griechenland  579,3 2 116,9 1 537,6
Spanien 3 745,7 5 581,8 1 836,1
Frankreich 7 438,3 7 822,8  384,5
Kroatien  154,8  249,2  94,4
Italien 5 342,1 4 322,8 -1 019,3
Zypern  57,5  57,3 - 0,2
Lettland  84,0  237,1  153,1
Litauen  128,2  491,4  363,2
Luxemburg  123,8  33,6 - 90,2
Ungarn  384,7 1 320,0  935,3
Malta  35,4  5,3 - 30,1
Niederlande 1 707,0  778,6 - 928,4
Österreich 1 110,0  719,4 - 390,6
Polen 1 450,5 3 433,3 1 982,8
Portugal  614,7  769,6  154,9
Rumänien  570,5 1 810,5 1 240,0
Slowenien  137,1  142,2  5,1
Slowakei  260,9  447,9  187,0
Finnland  703,1  532,3 - 170,8
Schweden 1 286,9  697,7 - 589,2
Vereinigtes Königreich 5 386,3 3 181,3 -2 205,0
EU (28) 44 222,9 44 222,9  0,0

Q u e l l e: BMEL (615).

2018
263. Nettobeiträge der EU-Mitgliedstaaten zum EGFL

1) Unter Zugrundelegung des allgemeinen Haushaltsschlüssels Ist 2018. Stand: Finanzbericht August 2019 - 2) Aus dem
EGFL-Garantie wurden außerdem sonstige Ausgaben der Europäischen Kommission von zusammen 141,1 Mill. € finanziert.
Eine Zuordnung dieses Betrages auf einzelne Mitgliedstaaten ist nicht möglich. - 3) + = Nettoempfänger; - = Nettozahler.
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264. Ausgaben des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) nach Marktordnungsbereichen

2018 1)

Mill. €

Getreide  0,0  0,0  0,0  14,9  14,9
Reis  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Zucker  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Olivenöl  0,0  0,0  0,0  47,9  47,9
Textilpflanzen  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Obst und Gemüse  0,0  0,0  0,0  865,1  865,1
Wein  0,0  0,0  0,0  968,1  968,1
Absatzförderung  0,0  0,0  0,0  161,2  161,2
Andere pflanzl. Erzeugnisse  0,0  0,0  0,0  231,2  231,2
Milcherzeugnisse  0,0  0,0  182,3  18,8  201,1
Rindfleisch  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1
Schaf-/Ziegenfleisch  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Schweinefl., Eier u. Geflügel, Bienen  0,0  0,0  0,0  63,9  63,9
Schulprogramm  0,0  0,0  0,0  155,8  155,8
Sonstige 4)  0,0  0,0  0,0  158,7  158,7
Entkoppelte Direktbeihilfe 35 304,8  0,0  0,0  0,0 35 304,8
Andere Direktbeihilfen 5 750,0  0,0  0,0  0,0 5 750,0
Finanzdisziplin  441,7  0,0  0,0  0,0  441,7
Marktordnungsausgaben insges. 41 496,5  0,0  182,3 2 685,7 44 364,5

 Q u e l l e: BMEL (615).

für die EU insgesamt (28 Mitgliedstaaten)

Marktordnungsbereich
Direkt- 

zahlungen 2)
Ausfuhr-

erstattungen Lagerung Sonstiges 3)
Garantie-
ausgaben 
insges.

1) Ist-Ausgaben, Finanzbericht Stand: August 2019 - 2) Gemäß Anhang zur VO (EU) Nr. 1307/2013. Hierin sind die
Direktzahlungen im Bereich der ländlichen Entwicklung nicht enthalten. - 3) Insbesondere Verarbeitungs-, Vermarktungs- und
Verbrauchsbeihilfen, Ausrichtungsprämien, Marktrücknahmen, Rechnungsabschlusseinnahmen (Anlastungen), Einnahmen aus
Superabgabe Milch und Ausgaben für die ländliche Entwicklung. - 4) Audit, operative Unterstützung, Verwaltungsausgaben.
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265. EU-Agrar- und Fischereiausgaben
Mill. € 1)

2017 2018 2019 2020

1. EGFL (Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft)
Direktzahlungen 41 551,2 41 496,5 41 482,7 41 448,0
 Entkoppelte Direktzahlungen 35 366,2 35 304,8 35 326,0 35 271,0
 darunter 
  Basisprämienregelung 17 540,2 17 300,8 17 149,0 17 009,0
  Greening-Zahlungen 11 767,1 11 774,6 11 754,0 11 765,0
  einheitliche Flächenzahlungen 4 068,1 4 177,3 4 333,0 4 355,0
  Umverteilungsprämie 1 615,7 1 650,8 1 653,0 1 674,0
  Zahlung für Junglandwirte  352,8  381,6  415,0  453,0
Andere Direktzahlungen 5 759,4 5 750,0 5 688,0 5 699,0
darunter Beihilfen für 
   Baumwolle  233,8  243,7  246,0  245,0
   Rinderprämie  1,6            -            -            -
   Besondere Stützung (Artikel 68)  6,0  5,0            -            -
   Posei  426,4  438,7  437,0  436,0
   fakultative gekoppelte Stützung 3 898,8 4 033,2 4 033,0 4 077,0
   Kleinerzeugerregelung 1 201,1 1 035,6  970,0  939,0
Reserve für Krisen im Agrarsektor  0,0  0,0  468,7  478,0
Erstattung von Direktbeihilfen in Bezug auf die 
Finanzdisziplin  425,6  441,6            -            -
Marktbezogene Maßnahmen 3 001,0 2 709,4 2 498,7 2 644,1
darunter
   Olivenöl  42,7  47,9  44,6  46,1
   Textilpflanzen  6,1  0,0  0,1            -
   Obst und Gemüse  995,4  865,1  855,1  849,0
   Wein 1 011,8  968,1 1 035,1 1 026,1
   Absatzförderung  122,3  161,2  184,1  186,9
   Andere pflanzl. Erzeugnisse  236,9  231,2  233,4  234,4
   Milcherzeugnisse  468,0  201,1  6,3  0,1
   Rindfleisch  23,6  0,1            -  50,0
   Schaf- und Ziegenfleisch  3,5            -            -            -
   Schweinefleisch, Eier und Geflügel, Bienen  90,7  63,9  63,0  35,0
   Schulprogramm 2)  0,0  155,8  217,0  215,0
Sonstiges (Verwaltungskosten, Audit, Werbung)  206,3  158,7  278,6  211,2
Marktordnungsausgaben und Direktbeihilfen insges. 44 758,5 44 364,5 44 260,9 44 303,3

Fußnoten siehe Seite 267. Fortsetzung Seite 266.

EU-Fonds
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Noch: 265. EU-Agrar- und Fischereiausgaben
Mill. € 1)

2017 2018 2019 2020

2. ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums)
Verpflichtungen für ELER insgesamt 14 349,8 14 418,2 14 673,6 14 693,6
Ausgaben Förderperiode 2007-2013 gesamt  43,1  271,9            -            -
Ausgaben Förderperiode 2014-2020 gesamt 11 033,4 12 159,6            -            -

 davon
   Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen  51,4  83,8            -            -
   Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste  16,0  20,0            -            -
   Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und  18,3  23,7            -            -
      Lebensmittel
   Investitionen in materielle Vermögenswerte 1 625,5 2 354,1            -            -
   Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und  58,5  48,9            -            -
   Katastrophenereignisse geschädigtem landwirtschaft-
      lichem Produktionspotential sowie Einführung
      geeigneter vorbeugender Maßnahmen
   Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und  861,5  750,3            -            -
      sonstiger Unternehmen
   Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in  568,5  691,8            -            -
      ländlichen Gebieten
   Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten  341,7  354,8            -            -
      und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern
   Gründung von Erzeugergemeinschaften und  17,4  16,0            -            -
      -organisationen
   Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 2 031,8 2 234,6            -            -
   Ökologischer/biologischer Landbau  939,8 1 147,1            -            -
   Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und  69,6  82,8            -            -
      der Wasserrahmenrichtlinie

    Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen 3 314,4 2 727,8            -            -
      spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete
   Tierschutz  287,8  323,3            -            -
   Waldumwelt- und Klimadienstleistungen und  10,7  11,4            -            -
   Erhaltung der Wälder
   Zusammenarbeit  38,8  78,4            -            -
   Risikomanagement  166,6  343,5            -            -
   Finanzierung von ergänzenden nationalen  17,8 - 0,1            -            -
      Direktzahlungen in Kroatien
   Leader - von der örtlichen Bevölkerung betriebene  291,5  579,2            -            -
      Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 
   Technische Unterstützung der Mitgliedstaaten  208,0  223,9            -            -
   Vorruhestand  97,4  64,2            -            -
   Einhaltung von Normen, die auf Gemeinschafts-  0,0  0,0            -            -
      vorschriften beruhen
   Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen  0,4  0,0            -            -
      und Umsetzung

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 267.
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Noch: 265. EU-Agrar- und Fischereiausgaben
Mill. € 1)

2017 2018 2019 2020

3. Forschung und Innovation im Agrarsektor  131,8  165,3  287,1  322,2
4. Verwaltungsausgaben Agrarsektor  134,4  130,8  135,6  138,4
5. EU-Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
Verpflichtungen Fischerei gesamt 1 016,9 1 221,8 1 144,9 1 163,9
Ausgaben Fischerei gesamt  582,8  927,4 - -

davon
  Verwaltungsausgaben  44,4  44,2 - -
  Fischereiabkommen und Beträge  137,5  97,4 - -
  Europäischer Meeres- und Fischereifonds  400,9  785,8 - -
6. Veterinär- und Phytosanitärausgaben  243,0  250,6  291,3  284,0

Q u e l l e: BMEL (615).

EU-Fonds

1) 2017 und 2018: Ist-Ausgaben gemäß EU-Finanzbericht,
2019 und 2020: Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan (für HJ 2020 Entwurf vom Juli 2019);

2) Seit 2018 eigene Haushaltslinie für das Schulprogramm. 

1995 2005 2007 2010 2013 2016 1)

BE  71,0    51,5    48,0    42,9    37,8    36,9   
BG  .    534,6    493,1    370,5    254,4    202,7   
CZ  .    42,3    39,4    22,9    26,3    26,5   
DK  68,8    51,7    44,6    41,4    38,3    35,1   
DE  566,9    389,9    370,5    299,1    285,0    276,1   
EE  .    27,8    23,3    19,6    19,2    16,7   
IE  153,4    132,7    128,2    139,9    139,6    137,6   
GR  802,4    833,6    860,2    723,1    709,5    685,0   
ES 1 277,6   1 079,4   1 043,9    989,8    965,0    945,0   
FR  .    567,1    527,4    516,1    472,2    456,5   
HR  .    .    181,3    233,3    157,4    134,5   
IT 2 482,1   1 728,5   1 679,4   1 620,9   1 010,3   1 145,7   
CY  .    45,2    40,1    38,9    35,4    34,9   
LV  .    128,7    107,8    83,4    81,8    69,9   
LT  .    253,0    230,3    199,9    171,8    150,3   
LU  3,2    2,5    2,3    2,2    2,1    2,0   
HU  .    714,8    626,3    576,8    491,3    430,0   
MT  .    11,1    11,0    12,5    9,4    9,2   
NL  113,2    81,8    76,7    72,3    67,5    55,7   
AT  221,8    170,6    165,4    150,2    140,4    132,5   
PL  .   2 476,5   2 391,0   1 506,6   1 429,0   1 410,7   
PT  450,6    323,9    275,1    305,3    264,4    259,0   
RO  .   4 256,2   3 931,4   3 859,0   3 629,7   3 422,0   
SI  .    77,2    75,3    74,7    72,4    69,9   
SK  .    68,5    69,0    24,5    23,6    25,7   
FI  101,0    70,6    68,2    63,9    54,4    49,7   
SE  88,8    75,8    72,6    71,1    67,2    62,9   
UK  234,5    286,8    226,7    185,2    183,0    185,1   
EU - 28  .    .   13 808,5   12 245,7   10 838,3   10 467,8   

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 268.

III. Landwirtschaft
266. Landwirtschaftliche Betriebe

Mitgliedstaat

Zahl der Betriebe in 1 000
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Noch: 266. Landwirtschaftliche Betriebe

1995 2005 2007 2010 2013 2016 1)

BE 1 354,4   1 385,6   1 374,4   1 358,0   1 307,9   1 354,3   
BG  .   2 729,4   3 050,7   4 475,5   4 650,9   4 468,5   
CZ  .   3 557,8   3 518,1   3 483,5   3 491,5   3 455,4   
DK 2 726,6   2 707,7   2 662,6   2 646,9   2 619,3   2 614,6   
DE 17 156,9   17 035,2   16 931,9   16 704,0   16 699,6   16 715,3   
EE  .    828,9    906,8    940,9    957,5    995,1   
IE 4 324,5   4 219,4   4 139,2   4 991,4   4 959,5   4 883,7   
GR 3 578,2   3 983,8   4 076,2   5 177,5   4 856,8   4 553,8   
ES 25 230,3   24 855,1   24 892,5   23 752,7   23 300,2   23 229,8   
FR  .   27 590,9   27 476,9   27 837,3   27 739,4   27 814,2   
HR  .   .  978,7   1 346,3   1 571,2   1 563,0   
IT 14 685,5   12 707,9   12 744,2   12 856,1   12 098,9   12 598,2   
CY  .    151,5    146,0    118,4    109,3    111,9   
LV  .   1 701,7   1 773,8   1 796,3   1 877,7   1 930,9   
LT  .   2 792,0   2 649,0   2 742,6   2 861,3   2 924,6   
LU  126,9    129,1    130,9    131,1    131,0    130,7   
HU  .   4 266,6   4 228,6   4 686,3   4 656,5   4 670,6   
MT  .    10,3    10,3    11,5    10,9    11,1   
NL 1 998,9   1 958,1   1 914,3   1 872,4   1 847,6   1 796,3   
AT 3 425,1   3 266,2   3 189,1   2 878,2   2 726,9   2 669,8   
PL  .   14 754,9   15 477,2   14 447,3   14 409,9   14 405,7   
PT 3 924,6   3 679,6   3 472,9   3 668,2   3 641,6   3 641,7   
RO  .   13 906,7   13 753,1   13 306,1   13 055,9   12 502,5   
SI  .    485,4    488,8    482,7    485,8    488,4   
SK  .   1 879,5   1 936,6   1 895,5   1 901,6   1 889,8   
FI 2 191,7   2 299,1   2 330,7   2 291,0   2 282,4   2 233,1   
SE 3 059,7   3 192,5   3 123,6   3 066,3   3 035,9   3 012,6   
UK 16 446,6   15 957,0   16 352,5   16 881,7   17 327,0   16 673,3   
EU - 28  .    .   173 729,7   175 845,5   174 613,9   173 338,6   

BE  19,1  26,9  28,6  31,7  34,6  36,7
BG  .    5,1  6,2  12,1  18,3  22,0
CZ  .    84,2  89,3  152,4  133,0  130,2
DK  39,6  52,4  59,7  64,0  68,4  74,6
DE  30,3  43,7  45,7  55,8  58,6  60,5
EE  .    29,9  38,9  48,0  49,9  59,6
IE  28,2  31,8  32,3  35,7  35,5  35,5
GR  4,5  4,8  4,7  7,2  6,8  6,6
ES  19,7  23,0  23,8  24,0  24,1  24,6
FR  .    48,6  52,1  53,9  58,7  60,9
HR  .    .    5,4  5,8  10,0  11,6
IT  5,9  7,4  7,6  7,9  12,0  11,0
CY  .    3,4  3,6  3,0  3,1  3,2
LV  .    13,2  16,5  21,5  23,0  27,6
LT  .    11,0  11,5  13,7  16,7  19,5
LU  39,7  52,7  56,9  59,6  63,0  66,3
HU  .    6,0  6,8  8,1  9,5  10,9
MT  .    0,9  0,9  0,9  1,2  1,2
NL  17,7  23,9  24,9  25,9  27,4  32,3
AT  15,4  19,1  19,3  19,2  19,4  20,1
PL  .    6,0  6,5  9,6  10,1  10,2
PT  8,7  11,4  12,6  12,0  13,8  14,1
RO  .    3,3  3,5  3,4  3,6  3,7
SI  .    6,3  6,5  6,5  6,7  7,0
SK  .    27,4  28,1  77,5  80,7  73,6
FI  21,7  32,6  34,2  35,9  42,0  44,9
SE  34,5  42,1  43,0  43,1  45,2  47,9
UK  70,1  55,6  72,1  91,2  94,7  90,1
EU - 28  .    .    12,6  14,4  16,1  16,6

Q u e l l e: EUROSTAT [ef_m_farmleg] (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Durchschnittsgröße je Betrieb in ha LF

Mitgliedstaat

Fläche der Betriebe in 1 000 ha LF

Anm.: Ergebnisse der EU-Strukturerhebungen.
1) Zum Teil vorläufig oder geschätzt.
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267. Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe   
a. Landwirtschaftliche Betriebe

Zahl Pacht- Anteil der
der LF flächen- Betriebe ab LF ab Einzelun-

Betriebe anteil 100 ha LF 100 ha ternehmen
1 000 1 000 ha ha LF

BE 2010  42,9  1 358,0  31,7  66,0   5,4   24,6   90,1
 2013  37,8 1 307,9  34,6  63,1  5,8  24,4   86,8
BG 2010  370,5  4 475,5  12,1  64,7   1,5   82,4   98,5

2013  254,4  4 650,9  18,3  66,1   2,4   83,6   97,7
CZ 2010  22,9  3 483,5  152,4  78,0   19,2   88,6   86,5

2013  26,3  3 491,5  133,0  74,3   17,6   87,8   89,0
DK 2010  42,1  2 646,9  62,9  31,2   19,2   66,1   95,3

2013  38,8  2 619,3  67,5  32,1   20,3   69,0   95,3
DE 2010  299,1  16 704,0  55,8  59,8   11,2   55,1   91,3

2013  285,0  16 699,6  58,6  60,0   12,3   57,0   89,8
EE 2010  19,6   940,9  48,0  52,7   8,7   73,2   91,2

2013  19,2   957,5  49,9  54,0   9,3   73,5   88,0
IE 2010  139,9  4 991,4  35,7  15,7   3,4   23,0   99,8

2013  139,6  4 959,5   35,5  16,1   3,4   23,2   99,6
GR 2010  723,0  5 177,5  7,2  35,7   0,2   37,7   99,9

2013  709,5  4 856,8  6,8  32,9   0,2   34,8   99,9
ES 2010  989,8  23 752,7  24,0  31,8   5,2   55,1   93,9

2013  965,0  23 300,2  24,1  32,9   5,4   55,5   93,6
FR 2010  516,1  27 837,3  53,9  75,3   18,3   59,1   70,8

2013  472,2  27 739,4  58,7  78,1   20,7   61,9   66,8
HR 2010  233,3  1 316,0  5,6  45,6   0,4   19,1   99,1

2013  157,5  1 571,2  10,0  34,5   0,9   40,1   98,1
IT 2010 1 620,9  12 856,1  7,9  29,5   1,0   26,2   98,9

2013 1 010,3  12 098,9  12,0  34,2   1,5   26,9   98,6
CY 2010  38,9   118,4  3,0  51,6   0,3   16,7   98,8

2013  35,4   109,3  3,1  54,8   0,3   16,9   98,7
LV 2010  83,4  1 796,3  21,5  31,4   3,1   47,0   98,1

2013  81,8  1 877,7  23,0  34,3   3,5   53,1   98,3
LT 2010  199,9  2 742,6  13,7  46,4   1,9   41,6   99,7

2013  171,8  2 861,3  16,7  44,5   2,7   46,6   99,6
LU 2010  2,2   131,1  59,6  58,5   18,2   50,3   93,6

2013   2,1   131,0  63,0  58,6   21,6   53,7   92,3
HU 2010  576,8  4 686,3  8,1  49,9   1,3   64,7   98,4

2013  491,3  4 656,5  9,5  53,1   1,6   64,4   98,2
MT 2010  12,5   11,5  0,9  76,2  .    .     98,0

2013  9,4   10,9  1,2  78,8  .    .     98,5
NL 2010  72,3  1 872,4  25,9  27,1   3,0   18,3   94,2

2013  67,5  1 847,6  27,4  26,7   3,5   20,0   93,7
AT 2010  150,2  2 878,2  19,2  31,0   1,9   18,4   94,2

2013  140,4  2 726,9  19,4  33,3   1,8   16,4   94,0
PL 2010 1 506,6  14 447,3  9,6  18,7   0,6   21,6   99,7

2013 1 429,0  14 409,9  10,1  16,5   0,8   21,1   99,7
PT 2010  305,3  3 668,2  12,0  22,5   2,0   57,7   97,4

2013  264,4  3 641,6  13,8  20,5   2,3   57,9   95,9
RO 2010 3 859,0  13 306,1  3,4  27,4   0,4   48,9   99,2

2013 3 629,7  13 055,9  3,6  27,4   0,4   48,3   99,2
SI 2010  74,7   482,7  6,5  26,8   0,1   6,8   99,7

2013  72,4   485,8  6,7  28,7   0,2   7,0   99,7
SK 2010  24,5  1 895,5  77,4  88,1   9,0   91,1   90,7

2013  23,6  1 901,6  80,7  78,8   9,8   90,4   88,3
FI 2010  63,9  2 291,0  35,9  34,6   5,9   24,6   90,2

2013  54,4  2 282,4  42,0  33,2   8,5   30,9   88,5
SE 2010  71,1  3 066,3  43,1  43,0   11,1   51,8   92,6

2013  67,2  3 028,6  45,1  38,8   12,0   55,2   92,3
UK 2010  186,8  16 881,7  90,4  30,6   21,0   72,0   96,0

2013  185,2  17 327,0  93,6  29,1   22,1   75,0   96,7
EU-28 2010 12 248,0  175 815,2  14,4  43,0   2,7   50,1   97,0

2013 10 841,0  174 613,9  16,1  43,0   3,1   52,1   96,6
Fußnoten siehe Seite 275. Fortsetzung Seite 270.
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Familien- Fam. fremde
arbeits- Arbeits- darunter: ins- je 
kräfte kräfte 2) Frauen gesamt 100 ha

1 000 Personen 1 000  LF
BE 2010   67   14   81   27   62   1,4   4,5
 2013   59   16   75   25   57   1,5   4,4
BG 2010   681   57   739   321   407   1,1   9,1

2013   500   58   558   237   320   1,3   6,9
CZ 2010   43   90   133   44   108   4,7   3,1

2013   49   83   132   43   105   4,0   3,0
DK 2010   57   23   80   21   52   1,2   2,0

2013   54   27   81   22   54   1,4   2,1
DE 2010   577   172   750   259   546   1,8   3,3

2013   529   177   706   238   523   1,8   3,1
EE 2010   39   13   52   24   25   1,3   2,7

2013   31   13   44   19   22   1,1   2,3
IE 2010   256   16   272   74   165   1,2   3,3

2013   252   17   270   74   164   1,2   3,3
GR 2010  1 187   26  1 213   480   430   0,6   12,3

2013  1 213   25  1 239   473   464   0,7   9,6
ES 2010  1 952   275  2 227   763   889   0,9   3,7

2013  1 437   346  1 783   504   814   0,8   3,5
FR 2010   568   446  1 015   323   780   1,5   2,8

2013   491   416   907   271   725   1,5   2,6
HR 2010   499   14   514   231   184   0,8   14,0

2013   375   13   388   173   175   1,1   11,1
IT 2010  3 230   163  3 393  1 448   954   0,6   7,4

2013  1 993   146  2 139   867   817   0,8   6,8
CY 2010   78   4   82   32   19   0,5   16,0

2013   73   4   77   29   17   0,5   15,6
LV 2010   164   17   181   89   85   1,0   4,7

2013   154   20   174   83   82   1,0   4,4
LT 2010   338   28   366   184   147   0,7   5,4

2013   264   34   298   144   145   0,8   5,1
LU 2010   4   1   5   2   4   1,7   2,8

2013   4  1  5  2  4   1,9   3,1
HU 2010  1 053   91  1 144   528   423   0,7   9,0

2013   963   97  1 060   485   434   0,9   9,3
MT 2010   18   1   19   4   5   0,4   43,6

2013   14   1   15   3   4   0,4   36,7
NL 2010   148   64   212   75   162   2,2   8,7

2013   133   60   193   61   153   2,3   8,3
AT 2010   319   27   346   142   114   0,8   4,0

2013   309   29   338   138   111   0,8   4,1
PL 2010  3 716   86  3 803  1 702  1 897   1,3   13,1

2013  3 480   79  3 559  1 626  1 919   1,3   13,3
PT 2010   658   50   708   321   363   1,2   9,9

2013   566   61   626   280   324   1,2   8,9
RO 2010  7 051   106  7 157  3 359  1 610   0,4   12,1

2013  6 488   90  6 578  3 162  1 553   0,4   11,9
SI 2010   205   3   208   95   77   1,0   16,0

2013   198   3   201   89   83   1,1   16,9
SK 2010   46   45   91   30   56   2,3   3,0

2013   39   41   80   25   51   2,2   2,7
FI 2010   111   14   125   41   60   0,9   2,6

2013   101   19   120   40   58   1,1   2,5
SE 2010   120   22   142   50   57   0,8   1,9

2013   109   22   131   46   59   0,9   1,9
UK 2010   319   99   419   119   266   1,4   1,7

2013   324   111   435   126   275   1,5   1,6
EU-28 2010  23 503  1 970  25 474  10 789  9 945   0,8   5,8

2013  20 203  2 007  22 210  9 284  9 509   0,9   5,4
Fußnoten siehe Seite 275. Fortsetzung Seite 271.
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Noch: 267. Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
c. Bodennutzung 

Betriebe mit ...
Getreide

insgesamt dar. Weichweizen
Acker- Dauer-

land grünland
1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha

BE 2010   34,7   0,8   32,0   499,7   22,8   339,1   17,3   219,1   
 2013   32,4   799,8   31,3   486,6   22,0   332,5   15,3   198,3   
BG 2010   250,7  3 124,9   107,5  1 240,6   106,4  1 787,8   49,0  1 129,2   

2013   179,7  3 279,4   78,2  1 271,3   77,6  2 015,6   44,6  1 305,9   
CZ 2010   15,0  2 517,5   16,0   928,8   12,9  1 450,8   10,9  1 129,2   

2013   17,5  2 492,1   18,4   960,1   14,9  1 428,9   12,8   833,3   
DK 2010   37,4  2 419,3   25,0   199,9   29,2  1 469,2   19,5   830,9   

2013   34,5  2 397,2   23,6   195,5   26,8  1 434,8   14,6   570,9   
DE 2010   229,3  11 846,7   239,4  4 654,7   194,0  6 595,5   147,4  3 276,6   

2013   218,0  11 875,9   229,9  4 621,0   184,1  6 533,7   138,5  3 119,6   
EE 2010   13,0   640,0   15,9   296,1   5,7   275,1   3,2   119,4   

2013   10,9   628,3   16,0   324,6   5,5   311,0   3,2   124,2   
IE 2010   65,9  1 011,7   132,6  3 978,5   11,4   273,9   3,3   77,8   

2013   67,0  1 042,0   131,8  3 915,8   12,5   307,8   3,0   60,6   
GR 2010   322,1  1 767,9   56,8  2 450,2   199,8  1 018,1   49,2   151,6   

2013   308,0  1 816,8   55,0  2 102,4   191,5  1 001,8   55,8   192,6   
ES 2010   463,4  11 286,0   264,2  8 377,4   279,4  6 291,8   72,0  1 193,7   

2013   464,6  11 294,6   265,3  7 962,0   271,3  6 408,9   96,1  1 746,4   
FR 2010   356,7  18 386,1   295,6  8 418,9   272,8  9 229,3   200,3  4 897,1   

2013   334,6  18 466,2   274,1  8 242,2   256,4  9 623,2   188,7  4 952,4   
HR 2010   186,3   895,2   129,2   339,3   151,8   582,2   56,3   173,8   

2013   125,5   878,4   70,3   618,1   101,4   590,9   52,3   204,8   
IT 2010   828,4  7 009,3   274,5  3 434,1   473,3  3 619,5   123,6   542,9   

2013   659,2  6 728,4   247,3  3 316,4   418,9  3 503,1   120,3   611,8   
CY 2010   15,9   84,9   0,3   2,1   3,8   33,3   0,0   0,1   

2013   17,1   80,1   0,3   1,9   3,6   31,3   0,0   0,2   
LV 2010   56,4  1 120,0   66,1   651,1   27,3   548,6   13,2   312,9   

2013   57,2  1 204,1   59,7   654,3   23,6   583,5   13,6   371,7   
LT 2010   183,8  2 115,1   127,4   605,9   107,0  1 041,4   49,7   525,5   

2013   160,4  2 277,8   111,4   560,1   101,4  1 216,1   60,0   668,5   
LU 2010   1,6   62,0   1,8   67,6   1,4   29,7   1,1   14,0   

2013   1,5   62,6   1,7   66,9   1,3   29,1   1,1   14,5   
HU 2010   317,4  3 796,9   72,1   720,9   237,1  2 376,5   68,1   906,3   

2013   279,9  3 800,8   59,6   702,7   208,9  2 437,6   67,1   938,0   
MT 2010   9,5   9,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2013   7,7   8,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
NL 2010   48,3  1 022,1   46,9   813,3   15,0   218,8   10,3   154,0   

2013   46,0  1 037,9   43,4   773,1   14,0   210,2   9,9   152,8   
AT 2010  83,6 1 371,3  125,7 1 439,5  66,5  814,8  34,3   286,4   

2013  77,2 1 363,9  117,6 1 296,3  62,0  821,6  32,4   285,9   
PL 2010 1 351,9 10 797,4 1 072,9 3 229,2 1 193,9 7 605,6  578,5  2 124,2   

2013 1 250,0 10 759,6  977,5 3 206,3 1 115,2 7 479,5  554,8  2 137,9   
PT 2010  202,4 1 173,1  85,1 1 784,6  108,5  340,3  11,7   61,3   

2013  179,1 1 100,9  77,8 1 816,6  85,9  301,6  9,5   50,3   
RO 2010 2 756,9 8 306,4 1 511,3 4 506,3 2 168,7 4 959,6  708,2  2 241,8   

2013 2 603,2 8 197,6 1 349,1 4 398,4 2 105,5 5 266,3  722,6  2 384,5   
SI 2010  58,7  169,1  62,0  285,7  36,3  93,9  18,7   32,0   

2013  57,3  172,7  62,3  284,8  35,8  99,2  18,6   33,0   
SK 2010  19,1 1 343,5  11,7  531,3  15,2  707,3  11,3   326,0   

2013  17,4 1 363,4  10,6  518,3  14,0  770,6  10,5   356,1   
FI 2010  63,1 2 253,5  8,3  33,0  44,6 1 001,7  11,9   213,8   

2013  53,9 2 223,2  7,1  30,7  40,1 1 163,3  11,6   231,1   
SE 2010  68,4 2 611,5  38,0  451,9  29,3  963,3  12,7   400,0   

2013  64,6 2 582,3  36,4  448,7  26,5  989,3  10,9   327,1   
UK 2010  91,0 103 027,4  166,0 9 704,7  51,8 3 010,5  34,0  1 938,2   

2013  91,6 6 268,8  166,0 10 791,5  50,2 3 048,9  31,6  1 610,6   
EU-28 2010 8 130,6 103 922,6 4 984,2 57 945,5 5 865,9 56 677,4 2 315,8  22 906,0   

2013 7 416,1 104 203,3 4 521,5 59 566,3 5 471,1 57 940,3 2 299,3  23 483,0   
Fußnoten siehe Seite 275. Fortsetzung Seite 272.
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Noch: c. Bodennutzung 

Betriebe mit ...
Kartoffeln Zuckerrüben Obstanlagen Rebland

Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche
1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha

BE 2010   11,2     81,8     8,0     59,3     1,6     16,7     -     -   
 2013   11,3     73,1     7,5     58,7     1,4     16,4     -     -   
BG 2010   88,8     12,5     0,1     0,0     42,8     45,5     87,0     52,3   

2013   69,7     12,5     -     -     36,3     48,1     51,6     45,6   
CZ 2010   4,9     25,4     0,8     56,4     1,7     20,5     2,1     14,4   

2013   6,4     23,0     0,9     62,9     2,3     21,0     2,6     14,9   
DK 2010   2,0     38,1     1,5     39,1     0,8     6,1     -     -   

2013   1,9     40,4     1,4     38,7     0,8     5,7     -     -   
DE 2010   40,0     254,4     30,7     364,1     17,0     65,3     20,3     97,0   

2013   33,8     242,8     29,6     357,4     13,3     63,4     18,7     98,9   
EE 2010   8,0     6,1     -     -     1,9     2,6     -     -   

2013   5,7     4,6     -     -     1,7     2,8     -     -   
IE 2010   1,6     12,2     0,2     0,8     0,9     0,9     -     -   

2013   1,3     10,7     0,2     0,9     1,1     0,9     -     -   
GR 2010   35,2     20,6     5,6     18,7     89,5     108,9     131,8     81,0   

2013   29,8     18,5     1,5     4,7     78,2     111,1     103,1     80,0   
ES 2010   70,6     61,9     7,8     48,6     192,7     749,6     135,0     852,6   

2013   72,3     60,7     5,5     33,2     179,9     725,0     123,4     803,1   
FR 2010   28,7     161,2     24,3     383,6     37,1     181,6     87,2     785,7   

2013   22,7     166,6     23,9     396,9     30,2     182,0     77,0     793,5   
HR 2010   74,0     11,4     1,5     24,7     156,3     27,7     85,9     30,3   

2013   47,9     10,3     0,9     20,3     105,9     27,4     51,5     23,8   
IT 2010   29,2     27,1     8,4     58,7     236,2     424,3     388,5     663,0   

2013   15,7     25,8     5,1     40,4     146,7     377,5     248,5     599,2   
CY 2010   2,0     4,2     -     -     21,3     7,0     10,0     7,6   

2013   2,0     4,0     -     -     19,6     5,7     9,2     6,3   
LV 2010   39,4     24,6     -     -     6,3     8,3     -     -   

2013   41,3     25,0     -     -     6,8     6,4     -     -   
LT 2010   130,5     33,2     0,9     15,4     92,3     20,3     -     -   

2013   100,6     24,6     1,0     17,8     76,4     20,8     -     -   
LU 2010   0,3     0,6     0,0     0,0     0,1     0,1     0,4     1,3   

2013   0,2     0,6     -     -     0,1     0,1     0,3     1,3   
HU 2010   64,1     16,7     0,9     15,5     97,0     83,8     108,8     60,0   
 2013   43,7     13,2     1,0     17,8     71,5     75,8     85,2     55,8   
MT 2010   1,9     0,7     -     -     1,6     0,4     1,3     0,6   

2013   1,8     0,7     -     -     1,1     0,4     1,1     0,7   
NL 2010   9,3     158,3     8,8     70,6     2,6     19,3     0,1     0,2   

2013   9,2     155,8     8,3     73,2     2,4     18,9     0,1     0,2   
AT 2010   17,4     22,2     7,8     44,8     6,4     14,8     14,3     46,6   

2013   16,9     21,4     7,2     50,3     8,0     15,0     12,7     45,3   
PL 2010   663,1     374,8     50,3     206,2     247,6     359,0     1,4     0,3   

2013   510,3     337,0     41,1     193,7     198,3     365,1     -     -   
PT 2010   61,5     17,7     0,1     0,1     78,7     158,3     156,4     177,8   

2013   50,3     11,8     0,1     0,6     78,0     186,8     126,9     162,2   
RO 2010   642,3     118,3     9,1     25,3     274,2     141,9     909,7     161,4   

2013   714,1     111,5     13,7     25,1     290,8     144,3     839,0     153,3   
SI 2010   39,4     4,1     -     -     21,2     9,2     26,3     16,4   

2013   40,1     4,4     -     -     20,7     9,8     26,5     16,2   
SK 2010   8,1     8,8     0,2     17,9     0,8     8,2     1,2     11,0   

2013   5,3     8,5     0,2     20,3     0,6     7,2     0,7     11,2   
FI 2010   12,8     25,2     0,9     14,6     2,5     4,1     -     -   

2013   8,8     22,1     0,8     12,0     1,4     3,3     -     -   
SE 2010   4,1     27,2     2,3     38,0     0,7     2,5     -     -   

2013   3,4     24,3     2,0     35,6     0,7     2,4     -     -   
UK 2010   9,1     138,0     5,1     118,6     4,5     28,7     0,4     1,2   

2013   8,3     139,7     4,3     117,0     4,4     27,7     0,3     1,4   
EU-28 2010  2 099,2    1 688,2     174,9    1 620,9    1 636,3    2 515,2    2 167,9    3 066,1   

2013  1 874,7    1 593,4     156,0    1 577,4    1 378,2    2 470,9    1 778,3    2 913,0   
Fußnoten siehe Seite 275. Fortsetzung Seite 273.
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Noch: c. Bodennutzung 
Betriebe mit ...

Hülsen- Handels- Dauer-
früchten gewächsen kulturen

Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche
1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha 1 000 1 000 ha

BE 2010   0,4     2,1     3,5     31,7     2,6     21,5     1,0     4,9   
 2013   0,3     1,7     2,9     30,7     2,3     21,8     0,4     1,0   
BG 2010   21,6     8,4     57,6    1 077,0     118,6     99,7     7,0     701,6   

2013   16,7     6,4     49,5    1 078,9     77,8     95,0     3,9     915,5   
CZ 2010   1,2     30,8     5,4     502,6     3,6     37,0     5,4    1 547,0   

2013   0,9     17,9     5,5     494,8     4,5     39,1     4,4    1 520,5   
DK 2010   0,8     10,4     8,4     165,7     4,4     27,7     13,0     212,1   

2013   0,6     7,9     7,8     175,7     4,3     26,6     16,7     175,8   
DE 2010   11,8     100,7     68,7    1 537,7     37,8     198,8     146,1    1 369,8   

2013   9,0     74,7     62,0    1 535,5     32,8     199,8     153,1    1 303,2   
EE 2010   0,5     7,3     1,6     99,3     2,0     3,1     13,2     224,0   

2013   0,7     13,6     1,6     87,2     1,7     3,5     13,1     211,5   
IE 2010   0,4     4,6     0,8     12,6     1,0     1,0     16,4     149,9   

2013   0,4     4,5     1,1     16,4     1,2     1,6     16,9     147,9   
GR 2010   11,1     15,7     59,0     262,6     546,1     950,3     12,7     50,5   

2013   13,8     21,4     70,9     344,2     522,5     929,1     8,3     39,0   
ES 2010   33,5     318,1     47,7     900,4     620,2    4 086,2     181,3    4 643,4   

2013   33,5     360,5     47,2     947,2     599,0    4 042,4     194,4    4 696,8   
FR 2010   39,2     415,2     111,2    2 401,3     127,7    1 018,3     139,9    1 003,4   

2013   22,3     221,8     121,0    2 434,6     111,2    1 024,5     147,1    1 046,5   
HR 2010   20,9     210,3     15,6     125,2     185,8     78,3     95,7     104,0   

2013   14,7     2,4     14,7     120,6     127,4     72,9     60,7     93,4   
IT 2010   35,4     139,1     57,3     342,8    1 192,1    2 380,8     344,7    3 002,7   

2013   35,6     164,2     62,0     385,8     670,6    2 032,3     257,2    2 680,2   
CY 2010   0,6     0,7     0,1     0,1     35,6     31,3     1,1     0,9   

2013   0,7     0,6     0,1     0,1     32,6     27,3     0,9     0,6   
LV 2010   0,6     2,8     2,1     116,8     6,4     8,5     54,5     714,2   

2013   0,6     7,0     2,4     130,2     6,9     6,6     49,4     792,5   
LT 2010   8,6     54,9     7,6     269,6     92,7     21,6     34,4     151,3   

2013   7,4     44,7     10,2     275,9     77,0     23,3     25,3     162,5   
LU 2010   0,1     0,3     0,5     4,9     0,5     1,5     1,1     6,0   

2013   0,1     0,3     0,4     4,8     0,4     1,5     1,0     5,9   
HU 2010   5,1     17,5     40,2     753,6     180,5     151,7     47,2    1 723,6   

2013   6,7     19,7     44,1     796,3     140,3     138,6     47,1    1 583,2   
MT 2010   -     -     0,0     0,0     2,8     1,3     -     -   

2013   -     -     0,0     0,0     2,1     1,3     -     -   
NL 2010   0,7     3,6     1,7     11,8     6,4     37,0     3,4     11,6   

2013   0,5     2,8     1,6     11,7     5,7     36,6     3,0     12,2   
AT 2010   7,6     24,4     26,2     153,2     20,3     65,2     122,5    2 269,9   

2013   5,8     18,0     24,1     149,9     19,9     65,2     117,1    2 264,8   
PL 2010   72,2     169,1     121,2    1 024,7     266,8     389,7     741,5    1 162,8   

2013   65,0     170,6     111,5     978,6     210,5     412,2     632,6    1 033,1   
PT 2010   28,2     12,7     2,6     24,9     242,4     690,7     142,9     842,2   

2013   21,2     9,0     2,8     19,2     212,9     708,8     134,5     807,6   
RO 2010   47,5     30,7     146,8    1 466,3    1 124,1     311,4     333,4    1 493,8   

2013   66,5     33,2     178,0    1 283,9    1 063,0     302,5     285,9    1 214,2   
SI 2010   9,7     0,9     9,9     13,3     39,4     26,8     62,8     373,6   

2013   11,2     0,7     8,4     12,2     39,8     27,3     64,5     375,5   
SK 2010   0,5     13,4     2,8     282,9     1,9     19,6     0,7    1 098,5   

2013   0,3     5,0     2,8     258,9     1,2     18,9     0,5    1 108,7   
FI 2010   2,9     -     11,9     199,1     2,6     4,6     58,2    3 118,6   

2013   2,6     26,8     5,4     76,7     1,6     3,7     49,9    2 807,3   
SE 2010   2,6     36,8     6,3     130,9     0,8     2,9     47,2    3 687,6   

2013   2,1     30,6     6,2     130,5     1,2     5,0     45,0    3 382,4   
UK 2010   9,0     210,3     0,0     0,7     5,9     36,2     50,1     711,3   

2013   7,1     147,4     16,8     766,1     5,6     35,5     50,4     786,8   
EU-28 2010   372,9    1 867,1     849,2    12 611,3    4 870,7    10 702,6    2 677,3    30 378,7   

2013   346,0    1 413,2     861,0    12 546,5    3 976,2    10 302,8    2 383,4    29 168,7   
Fußnoten siehe Seite 275. Fortsetzung Seite 274.
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Noch: 267. Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
d. Viehhaltung 

Betriebe mit Viehhaltung 
davon

insge- Rinder Schweine
samt insgesamt dar. Milchkühe insgesamt dar. Zuchtsauen

Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere

BE 2010  31,8  25,0 2 593  11,4  521  5,9 6 430  3,1  524 
 2013  27,8  22,0 2 360  9,0  465  5,0 6 227  2,3  467 
BG 2010  279,7  95,9  586  86,0  334  82,3  670  15,2  74 

2013  184,0  69,9  586  61,5  315  50,1  574  4,8  55 
CZ 2010  15,9  10,1 1 329  3,1  381  4,0 1 908  1,8  190 

2013  18,8  11,5 1 369  3,4  370  5,0 1 574  1,6  151 
DK 2010  26,0  13,6 1 571  4,3  568  5,1 13 173  2,6 1 342 

2013  23,9  12,5 1 615  3,7  582  3,9 12 076  1,9 1 139 
DE 2010  216,1  144,9 12 535  89,8 4 165  60,1 27 571  20,8 2 365 

2013  199,2  130,4 12 371  78,8 4 251  49,1 28 697  14,9 2 166 
EE 2010  9,7  4,6  241  3,5  96  1,6  389  0,3  36 

2013  8,4  3,8  262  2,5  96  0,8  379  0,2  33 
IE 2010  127,1  111,0 6 607  18,5 1 071  1,2 1 516  0,5  160 

2013  128,3  111,3 6 903  18,2 1 163  1,3 1 552  0,6  143 
GR 2010  273,2  16,8  652  5,8  131  19,3  947  4,2  134 

2013  256,4  15,9  620  6,1  133  18,9  768  6,8  119 
ES 2010  245,2  111,8 5 841  29,5  910  69,8 24 712  27,8 2 635 

2013  217,2  99,6 5 776  23,5  876  51,8 24 167  19,6 2 568 
FR 2010  309,4  199,6 19 506  82,6 3 720  24,5 13 922  9,0 1 127 

2013  274,6  180,4 18 906  92,5 3 737  18,5 13 468  7,2 1 073 
HR 2010  194,1  47,3  497  41,3  217  128,1 1 501  30,8  261 

2013  123,1  35,0  453  30,2  173  75,6 1 186  39,2  132 
IT 2010  217,3  125,9 5 953  52,1 1 832  26,2 9 331  8,9  623 

2013 1 006,3  106,0 5 705  39,6 1 762  23,6 8 598  10,3  596 
CY 2010  10,0  0,3  53  0,2  21  0,6  330  0,3  34 

2013  10,5  0,3  53  0,2  22  0,5  291  0,2  36 
LV 2010  48,7  35,1  394  30,1  166  18,2  383  2,3  48 

2013  43,9  29,0  413  23,6  167  12,7  365  1,5  40 
LT 2010  129,6  93,1  739  85,0  353  62,7  860  6,7  81 

2013  117,6  75,3  716  65,0  318  57,4  765  10,2  54 
LU 2010  1,7  1,5  199  0,8  45  0,1  84  0,1  8 

2013  1,6  1,3  194  0,7  46  0,1  88  0,1  6 
HU 2010  381,7  19,1  707  11,4  245  183,1 3 208  36,5  277 

2013  312,4  18,2  755  9,5  241  133,9 2 866  27,0  238 
MT 2010  2,7  0,3  16  0,1  7  0,1  71  0,1  6 

2013  2,8  0,3  15  0,1  6  0,1  52  0,1  5 
NL 2010  50,4  32,8 3 975  19,8 1 479  7,0 12 255  2,9 1 094 

2013  46,4  30,2 3 999  18,7 1 553  5,5 12 212  2,2 1 075 
AT 2010  107,0  71,9 2 024  47,7  540  37,8 3 247  7,9  289 

2013  101,8  66,2 1 952  42,2  536  29,4 3 028  6,6  262 
PL 2010  918,9  514,1 5 742  425,8 2 506  388,5 15 244  250,1 1 424 

2013  797,8  424,4 5 890  334,5 2 344  278,4 11 301  179,8 1 019 
PT 2010  203,8  50,0 1 430  10,5  278  50,1 1 913  13,5  238 

2013  169,9  40,7 1 407  7,8  265  40,6 1 845  7,9  187 
RO 2010 2 836,6  728,0 1 990  625,0 1 151 1 655,6 5 345  195,4  489 

2013 2 727,7  635,2 1 936  561,8 1 147 1 283,3 4 235  181,2  445 
SI 2010  59,2  36,1  472  11,0  108  26,4  382  4,2  36 

2013  58,3  34,1  462  9,8  104  23,7  288  3,6  25 
SK 2010  18,4  9,3  465  6,3  154  10,8  588  3,4  62 

2013  17,1  9,3  468  6,2  146  9,0  544  2,0  58 
FI 2010  23,1  15,6  926  11,9  289  2,1 1 367  1,3  151 

2013  19,7  13,4  912  9,6  283  1,6 1 300  0,9  125 
SE 2010  40,4  21,6 1 537  5,6  348  1,7 1 520  1,0  154 

2013  37,5  19,0 1 497  4,7  344  1,3 1 399  0,8  148 
UK 2010  139,0  85,8 10 064  23,5 1 843  10,0 4 443  6,3  500 

2013  140,0  83,6 9 805  21,3 1 767  10,2 4 825  6,0  507 
EU-28 2010 6 916,7 2 621,1 88 643 1 742,4 23 480 2 882,7 153 311  656,9 14 360 

2013 7 073,0 2 278,9 87 401 1 484,7 23 212 2 191,4 144 668  539,4 12 873 
Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 275.
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Noch: 267. Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Noch: d. Viehhaltung

Betriebe mit Viehhaltung 
davon

Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere
1 000 10 000 1 000 10 000 1 000  10 000

BE 2010  3,3   120  1,0   32  3,6 3 437  2,7 1 168  0,9 2 190
 2013  3,2   117  1,0   39  3,3 3 511  2,5 1 111  0,9 2 328
BG 2010  91,8  1 415  84,6   389  185,5 1 749  180,3  788  19,5  756

2013  57,2  1 353  45,4   286  109,6 1 429  107,3  630  5,6  614
CZ 2010  4,2   184  1,4   17  5,4 2 532  5,1  899  0,3 1 529

2013  4,9   199  1,6   18  8,3 2 534  7,8  726  0,5 1 399
DK 2010  2,6   160  0,7   13  3,6 1 873  3,1  390  0,3 1 284

2013  2,5   151  0,7   12  3,6 1 943  3,2  567  0,3 1 322
DE 2010  22,3  2 089  11,2   150  60,5 12 890  56,3 3 528  4,5 6 753

2013  20,0  1 893  10,8   130  58,7 17 733  54,1 4 799  4,5 9 715
EE 2010  2,0   87  .    4  .   194  4,9  86  0,1  104

2013  1,8   87  0,5   4  3,8  217  3,7  85  0,1  127
IE 2010  32,1  4 745  1,2   11  8,5 1 092  7,7  270  0,6  784

2013  36,6  4 942  1,2   10  8,1 1 013  7,3  253  0,5  713
GR 2010  91,9  9 157  71,6  4 213  215,4 3 677  197,4  824  102,3 2 775

2013  94,5  8 686  68,3  3 655  189,3 2 788  167,4  806  94,9 1 938
ES 2010  69,0  16 574  29,9  2 364  97,0 20 090  90,9 5 948  36,6 11 885

2013  64,0  15 953  27,8  2 391  78,7 20 582  73,3 5 813  26,2 12 463
FR 2010  56,5  7 475  17,5  1 433  99,1 29 613  76,3 7 806  41,7 14 360

2013  48,1  7 380  14,3  1 423  70,2 29 708  47,4 7 514  28,2 15 379
HR 2010  30,0   886  12,3   112  171,3 13 470  165,0  465  49,8  778

2013  24,3   802  7,2   86  105,0 1 363  102,1  310  30,4  971
IT 2010  51,1  6 782  22,8   862  24,0 16 751  18,8 4 410  13,2 9 495

2013  54,6  6 598  23,5   921  14,9 16 490  11,0 4 042  8,8 10 071
CY 2010  1,4   267  2,0   242  7,8  322  7,3  55  2,6  240

2013  1,4   257  1,8   171  8,7  185  8,3  46  2,3  124
LV 2010  3,8   84  2,1   12  28,3  516  27,8  346  0,5  165

2013  4,0   98  2,5   14  21,9  504  21,5  319  0,3  180
LT 2010  4,3   65  6,1   17  84,3  861  80,0  308  13,2  514

2013  7,0   110  5,6   15  74,5  934  70,7  303  11,7  603
LU 2010  0,2   9  0,1   5  0,4  9  0,4  7  0,1  2

2013  0,2   9  0,1   4  0,4  11  0,4  10  0,0  2
HU 2010  26,8  1 204  19,8   92  312,3 4 870  252,6 1 030  18,8 1 392

2013  24,5  1 150  19,3   89  250,9 4 110  204,2  924  9,9 1 137
MT 2010  1,1   12  0,6   4  0,9  98  0,7  30  0,2  67

2013  1,0   10  0,5   4  1,0  91  0,8  30  0,3  62
NL 2010  12,9  1 130  3,7   353  2,6 10 362  1,8 5 650  0,6 4 475

2013  12,3  1 034  3,5   413  2,2 9 943  1,6 5 348  0,6 4 424
AT 2010  14,5   398  9,7   80  55,1 1 462  52,4  640  1,2  686

2013  13,8   401  9,4   84  54,9 1 574  52,0  598  1,0  708
PL 2010  11,2   261  22,7   107  680,8 17 430  580,0 5 108  337,5 10 218

2013  9,7   270  19,4   82  575,3 14 919  516,0 5 049  246,8 8 006
PT 2010  51,8  2 220  32,5   421  161,1 3 535  140,2 1 198  105,0 2 025

2013  44,1  2 067  28,4   383  132,7 2 861  118,3  976  83,3 1 705
RO 2010  272,3  8 412  176,3  1 241 2 680,0 7 919  228,6 3 907 1 532,5 3 426

2013  232,4  8 945  148,7  1 326 2 623,3 7 630 2 366,4 3 860 1 592,0 3 348
SI 2010  6,2   138  4,2   35  36,2  490  34,8  150  2,9  657

2013  6,2   131  4,0   35  36,7  486  35,5  118  4,7  286
SK 2010  3,2   394  1,4   11  10,4 1 266  10,2  585  0,5  462

2013  3,2   399  1,2   13  7,8 1 136  7,5  556  1,0  555
FI 2010  1,4   126  0,2   5  1,3  931  1,1  468  0,1  645

2013  1,4   136  0,2   5  1,2 1 198  1,0  343  0,1  686
SE 2010  8,7   565  .   .   3,9 1 428  3,8  771  0,2  645

2013  8,9   577  .   .   4,3 1 662  4,2  858  0,2  796
UK 2010  70,1  31 028  4,3   90  28,9 16 255  24,9 4 695  1,7 10 418

2013  72,1  32 352  4,2   95  30,3 15 551  26,5 4 906  1,6 9 476
EU-28 2010  946,4  95 987  540,2  12 313 4 973,0 175 122 4 312,8 51 530 2 287,2 88 365

2013  853,9  96 107  450,9  11 707 4 479,3 162 106 4 021,8 50 900 2 156,6 89 138

  Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: November 2015), BMEL (723).
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Mit-   

glied-  
staat
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Geflügel 
insgesamt

1) EU-Strukturerhebungen 2010 und 2013. - 2) Ohne unregelmäßig beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte. - 3) Siehe
Glossar. Angaben einschließlich Arbeitsleistung der unregelmäßig beschäftigten familienfremden Arbeitskräfte.
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268. Landwirtschaftliche Betriebe nach betriebswirtschaftlicher 
Ausrichtung 

2016

BE 10 170 2 010  940 15 110 3 090  640 1 180 3 740
BG 48 580 7 380 23 810 63 720 6 910 6 570 13 330 31 680
CZ 7 990  410 3 110 9 160  370  270  840 4 300
DK 16 970  420  990 9 760 2 530  660  230 3 340
DE 84 350 6 540 19 560 113 900 16 380 3 290 6 040 25 810
EE 8 790  270  250 3 930  190  350  120 1 610
IE 12 640  140  60 121 210  660  60  180 2 330
GR 129 480 12 200 398 250 58 260 4 490 32 780 4 300 39 320
ES 219 740 31 840 461 330 120 850 22 220 42 880 7 850 27 020
FR 132 230 17 020 78 350 152 360 18 370 10 820 7 530 36 900
HR 28 400 2 690 25 690 18 520 5 340 9 990 7 890 35 630
IT 344 470 21 490 538 030 102 000 8 080 92 120 3 640 24 640
CY 2 480 1 370 22 550 1 750 1 690 2 110  250 2 560
LV 28 900  930 1 100 17 440 4 500 2 660 2 500 10 320
LT 48 340 4 720 2 950 35 180 1 780 12 380 6 000 28 320
LU  150  20  300 1 300  40  10  30  120
HU 116 080 10 880 66 730 25 520 118 570 13 480 11 330 56 960
MT 4 000 1 540  750 1 200  550  820  120  240
NL 10 810 7 470 1 620 27 890 4 660 1 050  600 1 500
AT 36 170 1 580 10 810 66 700 5 600 2 210 2 690 6 690
PL 797 400 26 070 58 160 154 490 32 460 45 480 48 650 223 760
PT 25 020 8 460 97 940 45 590 4 890 27 100 10 980 37 780
RO 1065 500 21 000 159 050 386 620 625 060 181 210 218 760 717 440
SI 13 410  440 9 180 24 980  410 5 690 3 790 11 970
SK 12 040  110  810 6 580  600  220  710 3 930
FI 31 050 2 040  150 13 290 1 060  470  50 1 630
SE 27 100  890  200 28 790  780  470  170 2 470
UK 52 090 1 750 1 930 110 230 4 960  990 2 250 8 020
EU - 28  3 314 350   191 680  1 984 600  1 736 330   896 240   496 780   362 010  1 350 030

BE   351,3   22,6   21,2   629,7   57,1   24,3   54,5   193,6 
BG  3 786,2   11,0   74,4   342,7   12,8   47,4   12,0   171,1 
CZ  1 200,7   5,2   32,7   821,3   21,3   42,7   143,1  1 187,3 
DK  1 237,4   8,7   24,0   649,6   404,2   41,4   19,7   228,0 
DE  6 024,1   70,3   217,9  5 962,0   845,9   171,1   469,4  2 951,6 
EE   512,9   2,8   3,3   356,8   1,2   5,6   2,7   99,8 
IE   823,5   4,4   1,0  3 895,4   15,9   3,2   7,3   126,9 
GR  2 575,8   38,9   881,9   609,4   7,9   193,1   19,0   219,6 
ES  9 987,4   193,2  4 082,7  5 644,3   508,2  1 207,9   431,7  1 073,8 
FR  10 803,6   149,6  1 307,9  10 338,8   670,8   527,4   657,3  3 325,2 
HR   799,6   6,5   56,2   396,1   15,3   55,4   51,5   181,3 
IT  4 791,4   143,3  2 404,0  3 509,2   201,9   855,8   88,9   563,4 
CY   37,2   5,0   25,2   27,7   1,7   9,4   0,6   4,7 
LV   988,5   12,1   5,7   518,0   27,2   33,8   37,6   289,2 
LT  1 590,6   19,8   27,3   619,8   15,1   66,8   43,0   491,9 
LU   6,7   0,2   1,4   108,9   2,5   0,6   2,2   8,2 
HU  3 002,6   42,1   148,7   466,6   88,0   150,9   106,2   654,2 
MT   2,4   3,2   1,1   1,8   0,3   1,7   0,1   0,4 
NL   435,5   96,9   22,8  1 040,9   58,5   52,6   19,8   69,3 
AT   974,6   7,6   88,1  1 154,8   146,0   79,1   39,1   179,7 
PL  7 563,9   148,9   359,2  2 516,8   416,0   308,0   505,1  2 511,5 
PT   513,9   23,6   681,9  1 654,3   23,8   194,1   78,0   447,3 
RO  7 919,7   26,3   216,7  1 681,8   144,6   427,4   487,3  1 395,5 
SI   80,1   1,7   28,2   250,5   5,3   23,6   21,2   77,9 
SK   872,9   4,7   14,1   502,7   15,7   19,5   23,1   432,0 
FI  1 195,9   31,4   2,6   752,6   92,8   23,2   5,4   128,5 
SE  1 164,9   18,6   5,2  1 397,6   92,6   43,8   18,0   247,5 
UK  6 590,4   45,6   58,7  8 391,1   260,6   80,4   102,3  1 120,7 
EU - 28   75 833,6   1 144,2   10 793,7   54 241,1   4 153,0   4 690,0   3 446,0   18 380,2

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Veredlung Pflanzen-
bau

Vieh-
haltung

Pflanzenbau 
Viehhaltung

Zahl der Betriebe 1)

Fläche der Betriebe in 1 000 ha LF

Mitglied-
staat

Spezialisierte Betriebe Verbundbetriebe

Ackerbau Garten-
bau

Dauer-
kulturen Futterbau

Anm.: Ergebnisse der EU-Strukturerhebung 2016. Zuordnung der Betriebe nach EU-Klassifikation. Aus methodischen
Gründen weichen die Zeilensummen von den Angaben für "landwirtschaftliche Betriebe insgesamt" in anderen Tabellen ab.
1) Gerundet.
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269. Ökologisch bewirtschaftete Betriebe und Flächen

BE 1 140 1 413 1 487 1 648 1 733 1 946 2 105
BG  717 2 754 3 854 3 854 5 919 6 964 6 471
CZ 3 517 3 907 3 910 3 866 4 121 4 271 5 275
DK 2 677 2 651 2 589 2 565 2 991 3 306 3 637
DE 21 942 23 032 23 271 23 398 25 078 27 132 29 764
EE 1 356 1 478 1 553 1 542 1 629 1 753 1 888
IE 1 366 1 263 1 263 1 275 1 709 1 767 1 725
GR 21 274 23 433 23 433 20 186 19 604 20 197 20 197
ES 27 877 30 462 30 502 30 602 34 673 36 207 37 712
FR 20 604 24 425 25 467 26 466 28 884 32 264 36 691
HR 1 125 1 528 1 608 2 194 3 061 3 546 4 023
IT 41 807 43 852 45 969 48 662 52 609 64 210 66 773
CY  732  719  719  743 1 032 1 174 1 175
LV 3 593 3 496 3 473 3 497 3 634 4 145 4 178
LT 2 623 2 527 2 555 2 445 2 672 2 539 2 478
LU  96  102  212  79  83  93  103
HU 1 577 1 560 1 673 1 672 1 971 3 414 3 642
MT  11  12  12  10  11  14  13
NL 1 554 1 646 1 646 1 706 1 472 1 557 1 696
AT 22 132 21 843 21 810 22 184 20 976 24 213 24 998
PL 20 578 25 944 25 944 24 829 22 277 22 435 20 257
PT 2 434 2 833 3 029 3 029 4 142 4 313 4 674
RO 2 986 15 315 14 901 14 159 11 869 10 083 7 908
SI 2 218 2 682 3 049 3 293 3 412 3 513 3 627
SK  363  365  365  403  420  431  439
FI 4 022 4 322 4 284 4 247 4 328 4 493 4 665
SE 5 208 5 601 5 584 5 406 5 709 5 741 5 801
UK 4 949 4 281 3 918 3 526 3 434 3 402 3 479

EU - 28 220 478 253 446 258 080 257 486 269 453 295 123 305 394

BE  59,2  59,7  62,5  66,7  68,8  78,5  83,5
BG  25,6  39,1  56,3  56,3  118,6  160,6  136,6
CZ  448,2  468,7  474,2  472,7  478,0  488,6  520,0
DK  162,9  175,1  169,3  165,8  166,8  201,4  226,3
DE  990,7 1 034,4 1 045,0 1 047,6 1 088,8 1 251,3 1 373,2
EE  113,0  144,1  151,3  155,6  155,8  180,9  196,4
IE  47,9  52,8  53,6  51,9  73,0  76,7  74,3
GR  309,8  462,6  383,6  256,1  407,1  342,6  410,1
ES 1 456,7 1 593,2 1 610,1 1 710,5 1 968,6 2 018,8 2 082,2
FR  845,4 1 032,9 1 060,8 1 118,8 1 375,3 1 538,0 1 744,4
HR  23,4  31,9  40,6  50,1  75,9  93,6  96,6
IT 1 113,7 1 167,4 1 317,2 1 387,9 1 492,6 1 796,4 1 908,7
CY  3,6  3,9  4,3  3,9  4,7  5,6  5,6
LV  166,3  195,7  200,4  203,4  231,7  259,1  268,9
LT  143,6  156,5  166,3  164,4  213,6  221,7  234,1
LU  3,7  4,1  4,4  4,5  4,2  4,3  5,4
HU  127,6  130,6  131,0  124,8  129,8  186,3  199,7
MT  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
NL  46,2  48,0  49,4  49,2  49,3  52,2  56,2
AT  543,6  537,7  526,7  525,5  553,6  571,6  620,8
PL  522,0  662,0  669,9  657,9  580,7  536,6  495,0
PT  201,1  200,2  197,3  212,4  241,4  245,1  253,8
RO  182,7  288,3  301,1  289,3  245,9  226,3  258,5
SI  30,7  35,1  38,7  41,1  42,2  43,6  46,2
SK  174,5  166,7  157,8  180,3  181,9  187,0  189,1
FI  169,2  197,8  206,2  212,7  225,2  238,2  259,5
SE  438,7  477,7  501,0  501,8  519,0  552,7  576,8
UK  699,6  590,0  558,7  521,5  495,9  490,2  497,7

EU - 28 9 049,7 9 956,2 10 137,7 10 232,7 11 188,3 12 047,9 12 819,8
Q u e l l e: Forschungsinstitut für biologischen Landbau, BMEL (723).

2012 2013 2014 2016

Fläche der Betriebe in 1 000 ha

Zahl der Betriebe

20172015Mitgliedstaat 2010
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270. Landwirtschaftliche Betriebe mit Einkommenskombinationen
2013

BE  37 760  5 670   720   200   720  1 250   200   20   230  1 940
BG  254 410  2 950   110   10   380   30   0   100   50 2  080
CZ  26 250  4 890   640   80 1  190   450   290   70   810 2  240
DK  38 830  23 570   520  1 300   630  1 110   0   0  16 070  6 870
DE  285 030  94 090  8 760   140  14 230  46 510  5 920   730  20 950  20 770
EE  19 190  2 780   260   150   170   10   280   20   860   950
IE  139 600  12 070  1 840   380   310   420   420   250  6 270  2 910
GR  709 500  13 770   550   80  7 870   220   200   150   120  4 530
ES  965 000  15 810  4 030   70  3 970   340   270   10  1 380  4 550
FR  472 210  49 630  11 340   350  18 010  3 410  1 010   170   590  12 080
HR  157 450  16 240  2 910   320  11 940   50  1 260   40   0  1 210
IT 1 010 330  100 080  19 930   300  31 590  23 130  1 760   290  4 950  20 870
CY  35 380   240   0   0   210   0   0   0   0   30
LV  81 800  3 790   500   120   330   30   210   140 2  050   540
LT  171 800  1 880   400   110   180   50   100   20   330   160
LU  2 080   630   80   10   130   220   50   0   60   250
HU  491 330  45 190  1 770   140  24 980   100   400   290  2 830  13 420
MT  9 360   280   0   0   230   0   0   0   0   60
NL  67 480  17 580  2 780 .  1  040 1  220 .    30 .   4 070
AT  140 430  72 620 9 980  650 9 330 7 770 1 550  350 58 670  8 200
PL 1 429 010  36 880 8 270 2 360 2 410  230  1 770 1 420  1 080  5 780
PT  264 420  15 320   680  30 1 520  0  330   0  11 420  1 650
RO 3 629 660  101 870   130   400  65 300   50   830   90   0  14 040
SI  72 380  11 680  730   180 1  940   100   520   60  8 710   860
SK  23 570  1 850  220   50   650   50   100   20   70   920
FI  54 400  15 480  1 700   260   750  1 460   540   60  1 370  9 060
SE  67 150 25 060 4 800 1 190 2 350 2 200 1 300   290 .  14 300
UK  185 190  43 680  12 660   840  2 290  9 790  1 760   460  3 450  15 740
EU-28 10 841 000  735 580  96 310 .   204 650  100 200 .   5 080 .   170 080

BE 100 15,0 1,9 0,5 1,9 3,3 0,5 0,1 0,6 5,1
BG 100 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
CZ 100 18,6 2,4 0,3 4,5 1,7 1,1 0,3 3,1 5,9
DK 100 60,7 1,3 3,3 1,6 2,9 0,0 0,0 41,4 18,2
DE 100 33,0 3,1 0,0 5,0 16,3 2,1 0,3 7,4 55,0
EE 100 14,5 1,4 0,8 0,9 0,1 1,5 0,1 4,5 2,5
IE 100 8,6 1,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 4,5 7,7
GR 100 1,9 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
ES 100 1,6 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 12,0
FR 100 10,5 2,4 0,1 3,8 0,7 0,2 0,0 0,1 32,0
HR 100 10,3 1,8 0,2 7,6 0,0 0,8 0,0 0,0 3,2
IT 100 9,9 2,0 0,0 3,1 2,3 0,2 0,0 0,5 55,3
CY 100 0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
LV 100 4,6 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 0,2 2,5 1,4
LT 100 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4
LU   100 30,3 3,8 0,5 6,3 10,6 2,4 0,0 2,9 0,7
HU 100 9,2 0,4 0,0 5,1 0,0 0,1 0,1 0,6 35,5
MT 100 3,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
NL 100 26,1 4,1 .  1,5 1,8 .  0,0 .  10,8
AT 100 51,7 7,1 0,5 6,6 5,5 1,1 0,2 41,8 21,7
PL 100 2,6 0,6 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 15,3
PT 100 5,8 0,3 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 4,3 4,4
RO   100 2,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
SI 100 16,1 1,0 0,2 2,7 0,1 0,7 0,1 12,0 2,3
SK 100 7,8 0,9 0,2 2,8 0,2 0,4 0,1 0,3 2,4
FI 100 28,5 3,1 0,5 1,4 2,7 1,0 0,1 2,5 24,0
SE 100 37,3 7,1 1,8 3,5 3,3 1,9 0,4 .  37,9
UK 100 23,6 6,8 0,5 1,2 5,3 1,0 0,2 1,9 41,7
EU-28   100 6,8 0,9 .  1,9 0,9 .  0,0 .  1,6

Anm.: Ergebnisse der EU-Strukturerhebung 2013. Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Forst- 
arbeiten
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Hand-
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271. Bodennutzung
a. Wirtschaftsfläche nach Nutzungsarten 1)

1 000 ha

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Belgien  836  855  842  857  19  19  19  20
Bulgarien 3 494 3 481 3 474 3 464  133  140  148  153
Tschech. Republik 2 496 2 497 2 502 2 490  39  42  41  42
Dänemark 2 349 2 372 2 369 2 390  29  28  28  30
Deutschland 11 846 11 763 11 772 11 731  205  200  199  199
Estland  666  687  675  679  3  3  4  4
Irland  452  446  460  450  2  2  2  2
Griechenland 1 957 1 978 1 898 1 850 1 277 1 252 1 226 1 259
Spanien 12 657 12 475 12 296 12 126 4 728 4 757 4 862 4 925
Frankreich 18 659 18 612 18 608 18 230 1 010 1 029 1 042 1 045
Kroatien  842  872  815  804  75  72  72  72
Italien 6 602 6 697 . . 2 447 2 452 . . 
Zypern  98  84  95  104  26  26  25  26
Lettland 1 230 1 288 1 290 1 295  7  8  8  8
Litauen 2 170 2 141 2 102 2 113  30  30  31  31
Luxemburg  63  62  62  62  2  2  2  2
Ungarn 4 332 4 332 4 325 4 334  179  176  176  173
Malta  9  9  9  9  1  1  1  1
Niederlande 1 033 1 028 1 037 1 021  38  38  38  38
Österreich 1 346 1 336 1 329 1 327  65  67  67  67
Polen 10 887 10 806 10 915 .  391  394  384 . 
Portugal 1 070  982  941  919  752  761  768  779
Rumänien 8 778 8 582 8 543 8 686  317  316  317  341
Slowenien  171  174  174  173  27  28  28  28
Slowakei 1 350 1 347 1 343 1 348  19  18  18  18
Finnland 2 241 2 244 2 242 2 243  3  3  3  3
Schweden 2 575 2 566 2 555 2 542  3  3  3  3
Ver. Königreich 6 017 6 031 6 089 6 044  38  38  37  36
EU - 28 106 225 105 748 . . 11 866 11 905 . . 

Belgien  476  478  468  480 1 331 1 353 1 329 1 356
Bulgarien 1 369 1 384 1 392 1 399 5 011 5 021 5 030 5 030
Tschech. Republik  958  949  978  990 3 494 3 489 3 521 3 523
Dänemark  255  226  235  213 2 633 2 625 2 631 2 633
Deutschland 4 677 4 695 4 715 4 713 16 731 16 659 16 687 16 645
Estland  315  304  314  312  994 1 004 1 002 1 004
Irland 3 975 3 999 4 027 4 064 4 429 4 447 4 489 4 516
Griechenland 2 050 2 021 2 020 2 171 5 292 5 260 5 152 5 288
Spanien 6 399 6 471 6 570 7 037 23 897 23 816 23 841 24 202
Frankreich 9 528 9 296 9 300 9 594 29 115 29 089 29 101 29 020
Kroatien  618  600  608  608 1 538 1 546 1 497 1 486
Italien 3 579 3 663 . . 12 661 12 843 . . 
Zypern  2  1  2  2  126  112  122  132
Lettland  648  635  635  635 1 885 1 931 1 932 1 938
Litauen  798  776  795  795 3 006 2 954 2 935 2 947
Luxemburg  67  67  67  68  131  131  131  132
Ungarn  761  783  804  799 5 346 5 349 5 352 5 344
Malta  0  0  0  0  12  12  12  12
Niederlande  766  730  715  764 1 846 1 796 1 790 1 822
Österreich 1 307 1 284 1 259 1 259 2 720 2 689 2 656 2 654
Polen 3 093 3 176 3 171 . 14 398 14 406 14 498 :
Portugal 1 857 1 877 1 877 1 877 3 695 3 636 3 603 3 591
Rumänien 4 655 4 521 4 420 4 288 13 858 13 521 13 378 13 414
Slowenien  279  276  279  277  477  478  481  478
Slowakei  521  521  518  524 1 922 1 919 1 911 1 920
Finnland  28  26  25  24 2 273 2 275 2 272 2 272
Schweden  450  452  453  455 3 028 3 021 3 011 3 000
Ver. Königreich 11 088 11 288 11 346 11 277 17 144 17 357 17 472 17 357
EU - 28 60 518 60 499 . . 178 994 178 737 . . 

Fußnoten siehe Seite 282. Fortsetzung Seite 280.

Mitgliedstaat
Dauerkulturen

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
zusammen

Ackerland

Dauergrünland
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Noch: 271. Bodennutzung

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Belgien  342  337  305  305  3  3  3  4
Bulgarien 1 912 1 897 1 842 1 882  25  34  78  103
Tschech. Republik 1 390 1 359 1 355 1 339  33  36  43  35
Dänemark 1 454 1 467 1 453 1 420  12  15  21  34
Deutschland 6 529 6 325 6 276 6 149  160  171  178  168
Estland  350  351  331  350  31  55  66  47
Irland  292  280  272  261  11  12  14  9
Griechenland  959  988  839  788  67  88  127  134
Spanien 6 196 6 240 6 015 6 028  489  460  521  473
Frankreich 9 576 9 537 9 340 9 055  289  330  359  293
Kroatien  491  529  461  460  2  3  3  3
Italien 3 273 3 256 3 141 3 134  80  85  100  107
Zypern  33  24  20  24  1  0  0  0
Lettland  672  716  704  691  32  42  57  54
Litauen 1 331 1 339 1 267 1 270  157  238  261  195
Luxemburg  29  28  28  26  1  1  1  0
Ungarn 2 698 2 595 2 426 2 414  26  22  20  18
Malta  0  0  0  0  0  0  0  0
Niederlande  197  181  164  168  3  2  3  3
Österreich  781  784  776  779  24  25  23  21
Polen 7 512 7 400 7 602 7 806  404  321  272  252
Portugal  266  255  234  228  16  18  18  20
Rumänien 5 468 5 487 5 192 5 257  45  59  119  133
Slowenien  97  96  95  95  1  1  1  1
Slowakei  760  758  727  746  11  13  13  11
Finnland 1 035 1 005  954  932  26  28  33  29
Schweden 1 019 1 005  993  922  48  55  55  49
Ver. Königreich 3 100 3 132 3 181 3 106  213  228  233  193
EU - 28 57 761 57 371 55 994 55 634 2 207 2 347 2 623 2 389

Belgien  135  149  160  161  26  28  28  27
Bulgarien  10  13  13  16 1 148 1 154 1 185 1 119
Tschech. Republik  81  85  90  88  460  482  494  504
Dänemark  72  83  85  92  194  165  179  147
Deutschland  554  583  663  671 1 374 1 409 1 399 1 326
Estland  4  4  4  3  73  75  86  79
Irland  21  21  22  22  10  11  11  12
Griechenland  26  25  25  18  441  368  398  408
Spanien  119  115  118  114  914  920  938  887
Frankreich  576  606  705  711 2 442 2 451 2 378 2 573
Kroatien  25  27  30  24  167  179  188  187
Italien  88  83  87  81  442  421  470  462
Zypern  5  5  4  4  0  0  0  0
Lettland  25  24  23  23  91  105  122  129
Litauen  37  38  40  36  182  172  203  231
Luxemburg  1  1  1  1  4  4  4  4
Ungarn  35  34  35  31  945 1 006 1 130 1 082
Malta  1  1  1  1  0  0  0  0
Niederlande  215  227  250  252  9  8  9  9,1
Österreich  66  65  66  55  158  159  163  167
Polen  482  511  561  535 1 029  980 1 003  946
Portugal  25  24  24  22  23  22  17  14
Rumänien  232  220  206  205 1 524 1 641 1 778 1 825
Slowenien  3  3  3  3  10  13  13  11
Slowakei  30  30  30  30  25  257  297  286
Finnland  35  34  34  32  80  89  94  91
Schweden  42  55  56  55  102  101  119  101
Ver. Königreich  260  268  298  299  681  620  599  618
EU - 28 3 204 3 335 3 632 3 584 12 556 12 842 13 306 13 245

Fußnoten siehe Seite 282. Fortsetzung Seite 281.

b. Anbau auf dem Ackerland 1)  

1 000 ha

Mitgliedstaat

Handelsgewächse

HülsenfrüchteGetreide einschließl. Reis 

Hackfrüchte 
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Noch: 271. Bodennutzung
  Noch: b. Anbau auf dem Ackerland 1)

1 000 ha
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Belgien  263  267  270  282  51  54  58  60
Bulgarien  125  143  160  156  38  47  34  36
Tschech. Republik  472  478  463  469  10  11  11  11
Dänemark  493  511  488  494  12  13  14  14
Deutschland 2 746 2 791 2 754 2 872  129  130  138  137
Estland  147  178  170  180  3  2  3  3
Irland  113  112  113  118  3  4  4  4
Griechenland  240  281  286  287  73  74  75  70
Spanien 1 114 1 131 1 157 1 164  359  378  384  377
Frankreich 4 998 4 893 5 009 4 767  212  216  222  222
Kroatien  114  107  101  95  9  10  10  10
Italien 2 030 2 115 2 282 2 385  378  414  397 . 
Zypern  40  41  49  56  3  3  3  3
Lettland  339  335  298  300  9  9  9  9
Litauen  352  267  236  252  11  12  12  12
Luxemburg  28  28  29  31  0  0  0  0
Ungarn  289  372  397  425  85  92  90  92
Malta  5  5  5  5  2  2  2  2
Niederlande  474  460  461  438  85  90  95  95
Österreich  250  233  226  232  16  17  18  17
Polen 1 046 1 087 1 038 1 009  192  251  215  240
Portugal  407  357  341  336  47  47  47  42
Rumänien  853  864  875  907  153  144  142  144
Slowenien  54  54  55  56  4  5  6  4
Slowakei  243  235  222  219  8  10  7  7
Finnland  767  797  842  881  13  15  16  16
Schweden 1 153 1 127 1 119 1 195  19  19  13  14
Ver. Königreich 1 391 1 373 1 381 1 414  128  118  122  121
EU - 28 20 544 20 644 20 829 21 026 2 053 2 186 2 144 . 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Belgien  17  18  18  18  -   -   -   -  
Bulgarien  65  73  79  84  -   -   -   -  
Tschech. Republik  19  21  17  17  -   -   -   -  
Dänemark  5  5  4  4  -   -   -   -  
Deutschland  64  64  64  64  -   -   -   -  
Estland  3  3  3  3  -   -   -   -  
Irland  1  1  1  1  -   -   -   -  
Griechenland  137  133  136  143  51  46  43  46
Spanien  899  940 1 003 1 033  299  295  294  298
Frankreich  195  196  198  198  4  5  6  4
Kroatien  28  27  29  30  2  2  2  2
Italien  416  420 . .  148  148  135 . 
Zypern  6  5  5  5  3  3  3  3
Lettland  6  7  7  8  -   -   -   -  
Litauen  26  25  25  26  -   -   -   -  
Luxemburg  0  0  0  0  -   -   -   -  
Ungarn  92  93  93  94  -   -   -   -  
Malta  0  0  0  0  0  0  0  0
Niederlande  23  20  20  20  -   -   -   -  
Österreich  14  14  14  14  -   -   -   -  
Polen  345  363  344  329  -   -   -   -  
Portugal  186  189  194  202  20  20  21  21
Rumänien  139  138  140  138  -   -   -   -  
Slowenien  10  10  10  11  -   -   -   -  
Slowakei  7  6  6  6  -   -   -   -  
Finnland  3  3  3  3  -   -   -   -  
Schweden  2  2  2  2  -   -   -   -  
Ver. Königreich  31  30  30  29  -   -   -   -  
EU - 28 2 739 2 808 . .  527  520  505 . 

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 282.

Mitgliedstaat

Zitrusfrüchte

c. Dauerkulturen nach Kulturarten 1)

1 000 ha 
Mitgliedstaat

Frischgemüse2)Pflanzen zur Grünernte

Obst, Strauchbeeren und Schalenobst3)
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Noch: 271. Bodennutzung

1 000 ha
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Belgien  -   -   -   -   -   -   -   -  
Bulgarien  36  35  32  29  -   -   -   -  
Tschech. Republik  16  16  16  16  -   -   -   -  
Dänemark  -   -   -   -   -   -   -   -  
Deutschland  100  100  100  100  -   -   -   -  
Estland  -   -   -   -   -   -   -   -  
Irland  -   -   -   -   -   -   -   -  
Griechenland  67  59  62  62  974  969  941  963
Spanien  925  919  922  924 2 527 2 522 2 555 2 579
Frankreich  747  746  745  748  17  17  17  17
Kroatien  26  23  22  20  19  18  19  19
Italien  635  622  634 . 1 159 1 163 1 149 . 
Zypern  6  5  5  6  10  11  11  11
Lettland  -   -   -   -   -   -   -   -  
Litauen  -   -   -   -   -   -   -   -  
Luxemburg  1  1  1  1  -   -   -   -  
Ungarn  69  65  64  63  -   -   -   -  
Malta  1  1  1  0  0  0  0  0
Niederlande  0  0  0  0  -   -   -   -  
Österreich  44  46  48  49  -   -   -   -  
Polen  -   -   -   -   -   -   -   -  
Portugal  177  177  177  177  351  356  359  361
Rumänien  170  168  168  166  -   -   -   -  
Slowenien  16  16  16  16  1  1  1  1
Slowakei  9  9  8  8  -   -   -   -  
Finnland  -   -   -   -   -   -   -   -  
Schweden  0  0  0  0  -   -   -   -  
Ver. Königreich  2  2  2  2  -   -   -   -  
EU - 28 3 019 2 987 3 023 . 5 059 5 057 5 052 . 

Q u e l l e: EUROSTAT [apro_cpsh1] (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Noch: c. Dauerkulturen nach Kulturarten 1)

Mitgliedstaat

Keltertrauben Oliven

Anm.: Nur Hauptanbau.
1) Zum Teil vorläufig oder geschätzt. - 2) Einschließlich Melonen und Erdbeeren - 3) Ohne Zitrusfrüchte und Trauben.

272. Flächen mit Verkaufsanbau von Baumobst

Äpfel1) Birnen1) Pfirsiche1) Apfelsinen Zusammen

1997
Belgien 8 249 6 389  -   -  14 638
Dänemark 1 398  400  -   -  1 798
Deutschland 31 219 2 090  -   -  33 309
Griechenland 10 828 3 647 35 152 33 387 83 014
Spanien 43 334 31 385 69 476 131 435 275 630
Frankreich 47 593 9 039 19 691  29 76 352
Irland  634  -   -   -   634
Italien 54 285 38 420 73 091 76 042 241 838
Luxemburg 1 014  134  -   -  1 148
Niederlande 11 176 6 329  -   -  17 505
Österreich 6 952  470  280  -  7 702
Portugal 13 632 10 034 3 636 11 582 38 884
Finnland  516  -   -   -   516
Schweden 1 342  172  -   -  1 514
Ver. Königreich 9 819 2 041  -   -  11 860
EU - 15 241 991 110 550 201 324 252 475 806 340

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 283.

Hektar

Mitgliedstaat

8031200
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Noch: 272. Flächen mit Verkaufsanbau von Baumobst

Äpfel1) Birnen1) Pfirsiche1) Apfelsinen Zusammen

Belgien 6 398 8 318  -   -  14 716
Bulgarien 5 239  540 3 738  -  9 518
Tschech. Republik 10 487 1 026  761  -  12 274
Dänemark 1 348  363  -   -  1 710
Deutschland 27 709 1 361  -   -  29 069
Estland  600  0  -   -   600
Irland  122  .   -   -   122
Griechenland 8 704 3 212 32 229 27 018 71 162
Spanien 22 646 21 989 65 459 149 971 260 066
Frankreich 36 741 5 025 10 493  802 53 060
Kroatien 4 799  554 1 042  .  6 395
Italien 52 251 30 183 56 419 77 519 216 371
Zypern  528  87  362 1 201 2 177
Lettland 2 391  .   -   -  2 391
Litauen 1 401  39  -   -  1 440
Luxemburg  39  18  -   -   57
Ungarn 25 265 2 426 3 627  -  31 319
Malta  .   .   .   .  
Niederlande 7 948 8 169  0  -  16 117
Österreich 7 908  535  211  -  8 653
Polen 143 113 5 884 1 315  -  150 312
Portugal 10 095 9 217 2 536 10 745 32 592
Rumänien 51 226 3 217 1 887  -  56 329
Slowenien 2 702  213  398  -  3 312
Slowakei 3 782  .   .   -  3 782
Finnland  667  .   -   -   667
Schweden 1 494  196  -   -  1 690
Ver. Königreich 5 396 1 472  -   -  6 868
EU - 28 440 998 104 039 180 477 267 255 992 769

Belgien 5 789 8 941  -   -  14 730
Bulgarien 4 958  .  2 796  -  7 754
Tschech. Republik 7 819  870  -   -  8 689
Dänemark 1 255  314  -   -  1 569
Deutschland 28 261 1 457  -   -  29 718
Estland  .   0  -   -   .  
Irland  .   .   -   -   .  
Griechenland 9 377 3 304 18 434 28 784 59 900
Spanien 23 222 18 108 73 176 135 092 249 598
Frankreich 38 298 5 250 10 581  .  54 129
Kroatien 4 459  .   -   .  4 459
Italien 55 810 28 623 54 196 78 348 216 977
Zypern  377  71  299 1 109 1 855
Lettland 3 191  .   -   -  3 191
Litauen 1 512  .   -   -  1 512
Luxemburg  .   .   -   -   .  
Ungarn 25 044 2 335 3 262  -  30 641
Malta  .   .   -   .   .  
Niederlande 6 950 9 742  -   -  16 691
Österreich 7 675  621  218  -  8 514
Polen 160 844 5 032  716  -  166 592
Portugal 11 306 10 306 2 498 12 202 36 311
Rumänien 55 050 3 231 1 846  -  60 127
Slowenien 2 355  .   -   -  2 355
Slowakei 2 321  .   -   -  2 321
Finnland  .   .   -   -   .  
Schweden 1 655  .   -   -  1 655
Ver. Königreich 5 743 1 499  -   -  7 242
EU - 28 463 271 99 703 168 021 255 534 986 529

Q u e l l e: EUROSTAT [orch_total] (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).

Hektar

Mitgliedstaat
2012

2017

1) Tafelobst. 
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273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte
Anbaufläche

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 ha

Weizen einschließl. Dinkel 
BE  198  196  86,2  84,4 1 919 2 076 1 447 1 703 1 652
BG 1 145 1 211  53,6  48,1 5 347 5 140 5 801 6 133 5 832
CZ  832  820  56,7  53,9 5 442 5 274 5 455 4 718 4 418
DK  587  426  82,4  62,4 5 153 5 030 4 202 4 834 2 655
DE 3 203 3 036  76,4  66,7 27 785 26 550 24 464 24 482 20 264
EE  170  155  42,0  29,1  616  813  456  713  450
IE  67  58  101,7  87,4  717  697  648  682  507
GR  416  407  24,6  24,4 1 664 1 140 1 595 1 024 1 012
ES 2 063 2 063  23,4  39,0 6 471 6 363 7 873 4 830 8 041
FR 5 332 5 230  72,5  68,4 38 992 42 716 29 254 38 678 35 794
HR  118  136  58,0  53,8  651  763  969  688  731
IT 1 807 1 822  38,6  38,1 7 142 . 8 038 6 966 6 933
CY  9  8  19,1  21,3  4  35  7  17  18
LV  447  417  47,9  34,3 1 468 2 250 2 062 2 139 1 432
LT  812  773  48,2  36,7 3 231 4 380 3 844 3 917 2 839
LU  14  13  54,8  60,5  78  91  70  77  78
HU  966 1 030  54,3  51,0 5 262 5 331 5 603 5 246 5 246
NL  116  112  90,9  86,5 1 304 1 288 1 016 1 054  966
AT  297  294  48,5  46,7 1 804 1 726 1 977 1 443 1 375
PL 2 392 2 417  48,8  40,6 11 629 10 958 10 828 11 666 9 820
PT  29  27  20,5  25,1  99  80  90  60  63
RO 2 053 2 111  48,9  48,0 7 585 7 962 8 431 10 035 10 139
SI  28  28  50,3  43,8  173  157  163  141  122
SK  374  397  47,4  47,7 2 072 2 082 . 1 770,7 1 896
FI  194  178  41,3  27,8 1 088  992  824  802  495
SE  472  372  69,9  43,4 3 086 3 300 2 842 3 299 1 615
UK 1 792 .  82,8 . 16 606 16 444 14 383 14 837 . 
EU - 28 25 931 . . . 157 387 . . 151 953 . 

davon Weichweizen einschließl. Dinkel
BE  198  196  86,2  84,4 1 919 2 076 1 447 1 703 1 652
BG 1 134 1 196  53,7  48,2 5 324 4 980 5 608 6 088 5 773
CZ  832  820  56,7  53,9 5 442 5 274 5 455 4 718 4 418
DK  587  426  82,4  62,4 5 153 5 030 4 202 4 834 2 655
DE 3 173 3 006  76,6  66,9 27 711 26 462 24 329 24 311 20 125
EE  170  155  42,0  29,1  616  813  456  713  450
IE  67  58  101,7  87,4  717  697  648  682  507
GR  120  116  25,3  24,9  630  354  472  303  291
ES 1 645 1 689  22,9  39,8 5 646 5 438 6 815 3 769 6 719
FR 4 962 4 876  73,7  69,8 37 501 40 910 27 560 36 559 34 010
HR  118  135  58,0  53,8  643  753  967  684  727
IT  502  543  56,4  51,3 3 106 2 996 2 989 2 754 2 788
CY  2  1  17,4  17,4  0  0  0  3  2
LV  447  417  47,9  34,3 1 468 2 250 2 062 2 139 1 432
LT  812  773  48,2  36,7 3 231 4 380 3 844 3 917 2 839
LU  14  13  54,8  60,5  78  91  70  77  78
HU  933  985  54,5  51,1 5 195 5 238 5 453 5 087 5 036
NL  116  112  90,7  89,6 1 304 1 288 1 016 1 054  966
AT  274  272  49,2  47,1 1 737 1 637 1 853 1 351 1 284
PL 2 392 2 417  48,8  40,6 11 629 10 958 10 828 11 666 9 820
PT  25  22  20,2  24,8  95  74  77  50  52
RO 2 048 2 104  48,9  48,1 7 565 7 955 8 406 10 014 10 111
SI  28  28  50,3  43,8  173  157  163  141  122
SK  331  350  48,0  47,7 2 020 1 969 2 194 1 588 1 668
FI  194  178  41,3  27,8 1 088  992  824  802  495
SE  472  372  69,9  43,4 3 086 3 300 2 842 3 299 1 615
UK 1 792 1 797  83,0  78,0 16 606 16 444 14 383 14 837 13 953
EU - 28 23 386 23 058 . . 149 249 152 069 134 653 142 599 129 268

Fortsetzung Seite 285.

ErntemengeMit-
glied-
staat 1 000 t

Ertrag

dt/ha

8031300

284 H. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den Mitgliedstaaten der EU



Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

davon Hartweizen
BE  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
BG  11  15  41,7  40,1  23  32  54  45  60
CZ  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DK  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DE  30  30  57,5  45,8  74  87  135  170  138
EE  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
IE  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
GR  296  291  24,3  24,2 1 034  786 1 123  721  720
ES  418  374  25,4  35,4  825  925 1 058 1 062 1 322
FR  370  354  57,3  50,4 1 490 1 806 1 694 2 119 1 785
HR  1  1  52,0  50,9  7  10  2  3  4
IT 1 305 1 278  33,5  32,4 4 036 4 398 5 049 4 213 4 145
CY  7  7  19,5  22,1  4  35  7  14  16
LV  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
LT  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
LU  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
HU  34  45  47,4  47,0  67  94  150  159  210
NL  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
AT  23  22  40,0  41,7  67  88  124  92  91
PL  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
PT  4  4  22,6  26,8  4  6  13  9  11
RO  5  7  43,0  41,2  19  8  25  21  28
SI  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
SK  43  47  43,0  48,2  52  113  240  183  227
FI  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
SE  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
UK  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
EU - 28 2 545 2 475 .  .  7 921 8 559 9 948 8 998 8 957

Roggen und Wintermenggetreide
BE  1  1  46,4  37,4 .   3  2  2  2
BG  8  8  22,5  16,6  28  11  15  19  14
CZ  23  26  48,0  46,7  130  109  107  110  121
DK  111  93  64,9  52,0  678  772  577  723  482
DE  537  523  50,9  42,1 3 854 3 488 3 174 2 737 2 201
EE  13  11  39,3  27,2  50  55  32  52  30
IE  0  0 .  .   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
GR  12  12  16,8  16,8  28  22  28  20  22
ES  145  172  13,1  25,4  291  332  435  190  435
FR  24  25  45,7  44,9  128  123  98  110  110
HR  1  1  33,0  31,8  3  3  5  3  4
IT  4  4  31,8  30,4  12  13  13  11  11
CY  0  0 .  .   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
LV  32  22  40,7  37,7  114  160  141  129  82
LT  26  21  24,4  20,7  85  108  77  63  44
LU  1  1  49,8  54,2  6  6  4  5  6
HU  27  26  32,8  32,6  96  104  84  87  84
NL  1  2  31,9  34,4  7  6  5  4  4
AT  37  43  38,1  43,6  250  186  203  142  189
PL  946  971  30,9  24,6 3 229 2 332 2 395 2 924 2 384
PT  16  15  8,9  10,6  18  15  16  14  14
RO  10  12  29,4  26,9  24  24  26  28  32
SI  1  1  40,8  34,9  7  5  4  4  5
SK  10  12  32,6  34,0  54  42  41,1  32,5  40
FI  29  16  39,2  25,8  75  108  87  114  42
SE  21  20  66,6  45,2  174  149  102  142  89
UK  36  33  14,0  30,0  56  57  49  43  101
EU - 28 2 072 2 070 .  .  9 396 8 232 7 721 7 710 6 547

Fortsetzung Seite 286.

Erntemenge

1 000 t
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Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Gerste
BE  45  42  84,2  76,0  400  434  346  381  320
BG  128  104  48,1  42,2  852  715  709  617  438
CZ  328  325  52,3  49,5 1 967 1 991 1 845 1 712 1 606
DK  665  795  60,0  43,8 3 548 3 856 3 950 3 992 3 486
DE 1 566 1 662  69,3  57,7 11 563 11 630 10 731 10 853 9 584
EE  102  138  41,5  25,1  458  557  357  426  348
IE  180  185  83,6  66,1 1 731 1 739 1 480 1 506 1 225
GR  133  135  25,1  25,1  492  354  384  334  358
ES 2 598 2 562  22,3  35,1 6 983 6 705 9 176 5 786 8 994
FR 1 905 1 768  63,3  63,3 11 775 13 028 10 435 12 087 11 192
HR  54  50  48,0  44,5  176  193  263  260  223
IT  251  260  40,2  40,5  849  955,1  988  984 1 053
CY  11  10  17,1  18,1  3  52  3  19  19
LV  70  118  34,3  25,9  419  385  283  241  306
LT  142  226  36,7  27,4 1 019  812  545  520  620
LU  7  6  53,0  57,7  46  44  34  35  35
HU  268  244  52,8  46,7 1 275 1 409 1 594 1 416 1 141
NL  30  36  68,2  68,6  197  227  236  204  247
AT  139  139  56,3  49,9  846  840  860  782  695
PL  954  976  39,8  31,2 3 275 2 961 3 441 3 793 3 048
PT  23  21  20,6  24,2  38  44  47  48  52
RO  455  410  41,9  46,0 1 713 1 626 1 817 1 907 1 885
SI  20  21  48,1  41,9  90  93  92  98  88
SK  120  122  45,3  39,0  676  669  585  545  477
FI  358  405  40,7  33,0 1 855 1 569 1 581 1 460 1 336
SE  309  360  52,9  30,4 1 574 1 672 1 538 1 635 1 093
UK 1 177 1 157  61,0  57,0 6 911 7 370 6 655 7 169 6 621
EU - 28 12 040 12 279 .  .  60 728 61 931 59 974 58 811 56 487

Hafer und Sommermenggetreide
BE  4  3  45,6  53,5  18  22  16  18  19
BG  14  11  25,4  21,4  27  22  31  35  24
CZ  45  44  31,9  35,4  158  157  142  144  157
DK  65  90  53,8  34,4  217  231  302  350  309
DE  140  152  44,4  40,9  694  628  581  620  620
EE  34  40  26,7  19,8  73  75  67  91  80
IE  24  18  83,9  68,8  150  198  183  205  122
GR  91  91  10,9  10,9  83  85  132  99  109
ES  563  561  15,1  26,7  659  790 1 121  850 1 497
FR  191  188  44,9  41,9  665  601  567  855  789
HR  23  16  29,0  28,0  57  72  80  68  44
IT  108  109  21,1  24,0  241 .   261  229  260
CY  0  0  19,8  20,4  0  1  0  0  0
LV  59  93  23,9  21,5  191  176  160  140  199
LT  86  114  25,2  17,8  242  205  186  216  203
LU  1  1  44,8  53,9  6  6  7  7  7
HU  37  23  25,5  26,1  136  129  104  95  59
NL .   1,4 .   49,0  10  8  7  10  7
AT  26  24  33,3  34,9  121  109  107  87  83
PL 1 299 1 413  31,3  24,5 3 945 3 151 3 578 4 062 3 454
PT  35  35  12,9  14,9  67  49  66  46  53
RO  166  134  24,6  21,6  382  348  381  408  291
SI  1 .   32,1 .   4  5  4  5 .  
SK  15  13  23,6  23,2  39  43 .   35  29
FI  280  304  37,3  28,2 1 110 1 014 1 072 1 043  857
SE  163  151  44,2  25,6  715  797  827  718  387
UK  161  173  54,3  49,7  820  799  816  875  860
EU - 28 3 632 3 802 .  .  10 829 . . 11 310 10 520
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Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Körnermais und Corn-Cob-Mix
BE  49  54  124,2  82,3  779  693  481  609  444
BG  398  445  64,4  78,2 3 137 2 697 2 226 2 563 3 478
CZ  86  82  68,4  59,8  832  443  846  588  489
DK  5  6  76,3  57,0  73  53  44  39  36
DE  432  411  105,3  81,4 5 142 3 973 4 018 4 548 3 344
EE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
IE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
GR  132  133  98,6  98,6 1 824 1 542 1 449 1 307 1 313
ES  334  327  113,2  110,3 4 776 4 564 4 070 3 776 3 542
FR 1 436 1 424  100,9  88,9 18 542 13 738 11 941 14 535 12 662
HR  247  235  63,0  91,3 2 047 1 709 2 154 1 560 2 146
IT  646  614  98,4  101,0 9 250 7 073,9 6 840 6 049 6 206
CY  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LV  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LT  10  13  57,4  65,4  115  56  86  57  88
LU  0  0  86,0  62,3  2  1  1  1  1
HU  989  944  68,2  84,4 9 315 6 633 8 730 6 739 7 963
NL  12  14  127,0  77,6  240  171  131  165  107
AT  209  210  99,1  101,5 2 334 1 638 2 180 2 076 2 130
PL  562  645  71,5  59,9 4 468 3 156 4 343 4 022 3 864
PT  87  90  86,1  84,4  897  828  711  745  745
RO 2 405 2 415  59,6  77,9 11 989 9 021 10 746 14 326 18 812
SI  38  37  71,1  94,5  351  339  346  272  347
SK  188  179  56,8  85,1 1 814  929 1 710,2 1 066,2 1 519
FI  0  0 .  .   0  0  0  0  0
SE  1  1  73,3  41,2  7  6  14  9  5
UK  5  7  47,0  45,0  0  22  20  22  33
EU - 28 8 272 8 287 .  .  77 934 59 287 63 085 65 071 69 274

Getreide (ohne Reis) zur Körnergewinnung (einschließlich Saatguterzeugung)
BE  305  305 .  .  3 173 3 283 2 335 2 764 2 485
BG 1 719 1 806 .  .  9 476 8 663 8 882 9 677 10 049
CZ 1 355 1 339 .  .  8 779 8 184 8 596 7 457 6 971
DK 1 443 1 416 .  .  9 764 10 024 9 130 9 999 7 005
DE 6 276 6 149 .  .  52 048 48 918 45 401 45 593 37 975
EE  331  350 .  .  1 222 1 535  934 1 312  920
IE  272  261 .  .  2 598 2 634 2 311 2 393 1 854
GR  808  803 .  .  4 137 3 186 3 643 2 836 2 866
ES 5 908 5 910 .  .  19 703 19 294 23 279 15 824 23 208
FR 9 323 9 037 .  .  72 632 72 552 54 129 68 433 62 445
HR  461  455 .  .  2 933 2 742 3 473 2 648 3 210
IT 2 906 2 900 .  .  17 997 16 087,1 16 632 14 653 14 943
CY  20  19 .  .   7  88  10  36  38
LV  633  680 .  .  2 227 3 022 2 703 2 693 2 057
LT 1 200 1 257 .  .  5 123 6 067 5 121 5 074 4 000
LU  28  26 .  .   169  177  139  149  155
HU 2 400 2 375 .  .  16 605 14 136 16 634 14 006 14 876
NL  162  166 .  .  1 767 1 706 1 401 1 441 1 336
AT  776  779 .  .  5 710 4 844 5 691 4 864 4 802
PL 7 602 7 806 .  .  31 945 28 003 29 849 31 925 26 780
PT  210  207 .  .  1 168 1 057  972  941  959
RO 5 186 5 191 .  .  22 026 19 283 21 721 27 096 31 641
SI  98  99 .  .   649  624  638  547  595
SK  717  734 .  .  4 708 3 806 4 745,5 3 484,1 3 997
FI  865  907 .  .  4 128 3 683 3 564 3 420 2 730
SE  993  920 .  .  5 783 6 169 5 481 5 958 3 254
UK 3 181 3 178 .  .  24 525 24 735 21 966 23 001 21 611
EU - 28 55 180 55 076 .  .  331 003 314 500 299 382 308 225 292 760
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Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Puff- und Ackerbohnen
BE  1  1  40,3  42,9  0  3  4  3  5
BG  3  2  9,1  12,2  1  4  3  3  2
CZ  0  1 .   15,9  0  0  0  0  1
DK  15  25  42,8  27,8  16  30  38  65  71
DE  46  55  40,7  29,1  88  133  154  189  161
EE  27  17  9,5  10,1  5  28  37  25  17
IE  13  8  67,2  27,0  18  66  67  88  21
GR  6  6  28,2  28,2  11  10  12  16  16
ES  37  24  13,3  17,7  39  66  54  48  43
FR  77  57  25,7  26,0  279  251  198  199  147
HR  2  1  8,7  12,5  1  1  1  1  2
IT  57  57  18,2  20,0  86  92,0  112  104  114
CY  0  0  30,0  31  0  0  0  0  0
LV  38  40  36,8  20,3  24  87  100  141  81
LT  67  70  34,2  21,4  63  192  209  230  150
LU  0  0  11,6  32,4  0  0  0  0  0
HU  1  1  18,6  19,2  2  2  2  2  2
NL  2  1 .   18,0  0  0  0  0  2
AT  10  8  22,3  20,9  21  25  28  23  16
PL  31  36  26,8  23,2  37  85  89  84  83
PT  4  4  6,8  7,3  2  2  2  2  3
RO  12  12  13,4  14,1  20  20  19  16  17
SI  0,0  0,0 .  .   1  0  0  0  0
SK  0  0  8,1  14,0  0  0  0,1  0,1  0
FI  16  16  20,9  15,0  21  27  40  34  24
SE  30  26  35,9  13,2  61  99  104  109  35
UK  193  158  40,0  26,0  448  740  651  771  410
EU - 28  689  627 .  .  1 244 1 962 1 922 2 154 1 423

Felderbsen
BE  1  1  38,2  36,4  0  4  3  3  3
BG  47  31  28,6  17,5  2  21  47  133  54
CZ  35  29  25,1  24,3  43  78  69  87  71
DK  5  7  44,6  10,0  17  21  18  24  7
DE  86  71  34,9  27,9  155  277  290  298  197
EE  39  30  12,9  18,1  34  59  72  50  54
IE  1  1  37,5  23,8  3  3  3  3  2
GR  15  15  14,2  14,1  9  16  17  21  21
ES  174  149  10,7  17,7  142  193  274  186  263
FR  216  167  35,6  35,0  527  662  552  769  590
HR  1  1  25,0  24,2  2  2  4  2  2
IT  17  18  30,0  28,0  23  26,2  40  49  50
CY  0  0  13,7  13,8  0  0  0  0  0
LV  10  11  30,8  19,7  9  12  23  30  23
LT  154  106  29,1  20,1  101  229  398  449  214
LU  0  0  29,0  39,0  1  1  1  1  1
HU  18  15  26,2  20,8  46  64  47  48  32
NL  0  0  0,0  0,0  0  0  0  0  0
AT  7  7  22,7  23,9  17  19  19  15  17
PL  19  15  23,2  17,1  10  23  31  44  26
PT  0  0 .  .   0  0  0  0  0
RO  105  118  26,6  14,4  51  55  78  280  171
SI  1  0  27,0  24,2  1  1  2  2  1
SK  9  8  23,9  20,7  12  23  22,4  20,6  17
FI  4  9  21,8  23,5  14  25  25  9  20
SE  24  22  34,5  22,6  47  83  93  82  49
UK  40  41  40,0  28,0  126  180  186  160  113
EU - 28 1 026  871 .  .  1 391 2 077 2 315 2 766 1 995,
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Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Kartoffeln (einschl. Pflanzkartoffeln)
BE  93  93  475,7  326,3 4 121 3 665 3 405 4 417 3 045
BG  13  14  177,8  185,7  133  165  127  228  262
CZ  23  23  294,2  255,0  698  505  700  689  584
DK  50  52  436,8  347,5  965 1 748 1 954 2 171 1 807
DE  251  252  467,9  353,8 11 607 10 370 10 772 11 720 8 921
EE  3  3  183,2  177,5  82  81  63  63  58
IE  9  8  449,3  331,9  383  360  352  412  273
GR  19  19  285,2  288,1  613  560  519  537  543
ES  71  67  316,0  298,0 2 544 2 284 2 246 2 239 2 003
FR  194  200  440,4  394,0 8 055 7 114 6 960 8 547 7 871
HR  10  9  158,8  197,7  161  171  194  156  182
IT  49  46  277,3  281,6 1 365 1 355,4 1 369 1 347 1 308
CY  4  4  260,5  252,1  118  96  123  110  106
LV  22  10  97,3  199,0  210  204  204  209  196
LT  19  19  122,7  155,1  461  392  345  232  290
LU  1  1  342,3  258,4  19  13  19  21  16
HU  15  13  214,9  227,5  567  452  429  341  331
NL  161  165  460,0  366,1 7 100 6 652 6 534 7 392 6 030
AT  23  24  284,2  293,8  751  536  767  653  698
PL  321  291  278,8  251,3 7 424 6 152 8 624 8 956 7 312
PT  24  21  217,0  210,6  540  487  451  515  434
RO  171  168  181,9  176,9 3 519 2 700 2 690 3 117 2 971
SI  3  3  243,5  259,3  97  91  85  77  73
SK  7  8  201,0  219,0  179  145  177  150  170
FI  21  21  288,6  280,6  600  532  588  612  600
SE  25  24  347,0  302,5  822  803  861  853  720
UK  145  121  429,0  416,0 5 921 5 598 5 373 6 218 5 028
EU - 28 1 746 1 680 .  .  59 065 53 238 55 937 61 991 51 839

Zuckerrüben (ohne Saatgut)
BE  62  63  951,1  828,1 5 162 4 454 4 024 5 942 5 192
BG  0  0 .  .   0  1  0  0  0
CZ  66  65  665,6  575,1 4 425 3 421 4 118 4 400 3 724
DK  34  34  713,6  614,5 2 266 2 429 2 350 2 455 2 108
DE  407  414  837,5  632,8 29 748 22 572 25 497 34 060 26 191
EE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
IE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
GR  7  7  590,7  574,9  537  276  293  384  397
ES  37  35  897,9  866,8 3 723 3 605 3 014 3 293 3 064
FR  486  485  952,5  816,0 37 931 33 503 34 644 46 300 39 580
HR  20  14  663,3  548,3 1 392  757 1 170 1 295  771
IT  38  34  646,2  564,2 3 784 2 184 2 046 2 454 1 941
CY  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LV  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LT  17  16  558,2  572,1 1 014  619  934  957  889
LU  0  0 .  .   0  0  0  0  0
HU  19  16  628,3  593,0 1 067  911 1 121 1 172  942
NL  85  85  933,0  763,7 6 822 4 868 5 502 7 959 6 508
AT  43  31  701,4  688,1 4 244 2 853 3 534 2 994 2 150
PL  232  239  679,0  599,0 13 489 9 365 13 524 15 733 14 303
PT  0  0  617,9  617,9  13  6  5  7  7
RO  28  24  416,4  385,1 1 399 1 041 1 012 1 175  937
SI  0  0 .  .   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
SK  22  22  550,0  598,8 1 550 1 205 1 506,9 1 230,8 1 312
FI  12  10  365,5  362,7  626  407  434  430  355
SE  31  31  632,0  553,0 2 518 1 178 1 988 1 964 1 698
UK  111  110  803,0  693,0 9 310 6 218 5 687 8 919 7 620
EU - 28 1 756 1 735 . .  131 022 101 872 112 405 143 121 119 690
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Noch: 273. Anbau, Ertrag und Ernte wichtiger Feldfrüchte

2017 2018 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Raps und Rübsen zur Körnergewinnung
BE  11  11  42,6  37,9  53  48  39  46  43
BG  161  183  29,8  25,8  528  422  509  479  471
CZ  394  412  29,1  34,3 1 537 1 256 1 359 1 146 1 411
DK  178  143  41,8  34,3  709  826  506  742  489
DE 1 309 1 228  32,7  29,9 6 247 5 017 4 580 4 276 3 677
EE  74  73  22,4  15,6  166  196  102  165  114
IE  10  11  41,3  38,6  34  40  34  42  41
GR  6  6  20,2  20,2  2  6  7  11  11
ES  96  87  16,0  22,6  104  149  225  154  196
FR 1 406 1 616  38,2  31,0 5 510 5 307 4 738 5 379 4 946
HR  49  55  28,0  28,3  71  57  113  136  156
IT  16  14  26,7  27,2  42  28  35  42  39
CY  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LV  113  122  29,1  19,0  186  293  283  327  231
LT  181  205  30,0  21,1  502  512  399  544  434
LU  3  3  34,6  32,3  16  14  11  11  11
HU  303  331  30,8  30,2  700  590  925  932 1 000
NL  2  2  41,0  40,0  10  9  5  8  8
AT  41  41  28,8  29,8  198  112  142  117  121
PL  914  845  29,5  25,8 3 276 2 701 2 219 2 697 2 183
PT  0  0 .  .   0  0  0  0  0
RO  598  632  28,0  25,5 1 059  919 1 293 1 673 1 610
SI  3  3  26,2  22,5  20  4  9  9  8
SK  150  154  29,9  31,1  449  321  431  449  480
FI  55  53  16,5  13,3  62  85  94  91  71
SE  114  97  33,0  22,4  325  359  269  377  218
UK  563  601  39,0  35,0 2 460 2 542 1 775 2 167 2 074
EU - 28 6 749 6 928 .  .  24 267 21 814 20 102 22 020 20 041

Sonnenblumen zur Körnergewinnung
BE  0  0 . .  0  0  0  0  0
BG  899  789  22,9  24,4 2 011 1 699 1 838 2 057 1 927
CZ  22  20  24,6  23,6  42  32  45  53  48
DK  0  0 .  .   0  0  0  0  0
DE  18  20  21,9  18,2  46  35  36  40  36
EE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
IE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
GR  91  91  24,3  24,3  249  236  243  220  220
ES  725  688  11,6  13,4  953  769  772  842  924
FR  586  553  27,3  23,0 1 559 1 186 1 183 1 599 1 248
HR  37  37  31,0  29,9  99  94  111  116  111
IT  114  104  23,2  24,0  250  248,0  268  244  249
CY  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LV  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LT  0  0 .  .   0  0  0  0  0
LU  0  0 .  .   0  0  0  0  0
HU  695  619  29,1  29,6 1 597 1 557 1 875 2 022 1 832
NL  1  1 .  .   0  0  0  0  0
AT  22  22  23,3  28,0  58  38  60  51  60
PL  3  6  19,2  17,1  2  2  4  6  10
PT  13  9  15,5  17,9  16  25  26  21  17
RO  998 1 098  29,2  28,0 2 189 1 786 2 032 2 913 3 080
SI  0  0  17,5  27,5  1  1  1  1  1
SK  87  69  25,1  29,3  201  174  246,5  218,8  202
FI  0  0 .  .   0  0  0  0  0
SE  0  0 .  .   0  0  0  0  0
UK  0  0 .  .   0  0  0  0  0
EU - 28 4 312 4 125 .  .  9 274 7 882 8 739 10 403 9 964

Anm.: Angaben ohne Malta.

Q u e l l e: EUROSTAT Statistik der pflanzlichen Erzeugung (ab 2000) [apro_cpnh1] (Stand: Oktober 2019), BMEL (723).
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274. Viehbestände
1 000 St 1)

2014 2015 2016 2017 2018 2) 2014 2015 2016 2017 2018 2)

BE 2 477 2 503 2 501 2 386 2 398  519  529  531  519  529
BG  562  561  570  553  542  302  283  279  261  244
CZ 1 373 1 366 1 340 1 366 1 365  372  369  367  365  359
DK 1 553 1 566 1 554 1 558 1 530  547  570  565  575  570
DE 12 742 12 635 12 467 12 281 11 949 4 296 4 285 4 218 4 199 4 101
EE  265  256  248  251  252  96  91  86  86  85
IE 6 243 6 422 6 613 6 674 6 593 1 128 1 240 1 295 1 343 1 369
GR  659  582  554  556  542  135  111  106  97  95
ES 6 079 6 183 6 318 6 466 6 511  845  844  834  823  817
FR 19 271 19 406 19 004 18 975 18 563 3 699 3 661 3 630 3 595 3 550
HR  441  455  444  451  414  159  152  147  139  136
IT 6 125 6 156 6 315 6 350 6 311 2 069 2 057 2 060 2 040 1 939
CY  60  59  63  67  71  25  26  28  30  32
LV  422  419  412  406  395  166  162  154  150  144
LT  737  723  695  677  654  314  301  286  273  256
LU  201  201  202  198  194  47  49  52  52  53
HU  802  821  852  870  885  255  251  244  244  239
MT  15  15  14  14  14  7  6  7  6  6
NL 4 169 4 315 4 294 4 030 3 690 1 610 1 717 1 794 1 665 1 552
AT 1 961 1 958 1 954 1 943 1 913  538  534  540  543  533
PL 5 660 5 763 5 970 6 036 6 183 2 248 2 134 2 130 2 153 2 214
PT 1 549 1 606 1 635 1 670 1 632  234  243  239  239  235
RO 2 069 2 092 2 050 2 011 1 984 1 188 1 191 1 193 1 175 1 163
SI  468  484  489  480  477  108  113  108  109  103
SK  466  457  446  440  439  143  139  133  130  128
FI  907  903  887  875  859  283  282  275  271  264
SE 1 436 1 428 1 436 1 449 1 435  344  337  326  323  313
UK 9 693 9 816 9 806 9 787 9 610 1 883 1 918 1 898 1 904 1 879
EU - 27 87 965 88 697 88 690 88 368 86 993 23 400 23 443 23 378 23 172 22 773
EU - 28 88 406 89 152 89 134 88 819 87 407 23 559 23 595 23 525 23 311 22 909

BE 6 350 6 364 6 177 6 108 6 209  460  443  420  413  403
BG  553  600  616  593  655  55  58  65  62  70
CZ 1 607 1 555 1 479 1 532 1 508  143  138  134  136  133
DK 12 709 12 702 12 281 12 832 12 642 1 245 1 237 1 236 1 260 1 243
DE 28 339 27 652 27 376 27 578 26 445 2 052 1 973 1 908 1 905 1 837
EE  358  305  266  289  290  34  25  25  26  24
IE 1 506 1 475 1 528 1 616 1 572  146  139  145  149  142
GR 1 046  877  743  744  721  149  137  106  100  91
ES 26 568 28 367 29 232 29 971 30 804 2 358 2 466 2 415 2 454 2 501
FR 13 300 13 307 12 791 13 353 13 713 1 034 1 011  986  998 1 018
HR 1 156 1 167 1 163 1 121 1 049  116  118  120  125  122
IT 8 676 8 683 8 478 8 571 8 492  586  591  558  562  557
CY  342  328  353  350  362  34  35  33  32  34
LV  349  334  336  321  305  39  38  38  35  33
LT  714  688  664  612  572  56  53  49  49  45
LU  93  89  95  91  83  6  5  7  7  5
HU 3 136 3 124 2 907 2 870 2 872  285  285  255  250  258
MT  47  44  41  34  36  4  4  4  3  4
NL 12 065 12 453 11 881 12 296 11 934 1 106 1 053 1 022 1 066  970
AT 2 868 2 845 2 793 2 820 2 777  242  245  236  239  229
PL 11 266 10 590 11 107 11 908 11 028  956  814  859  908  745
PT 2 127 2 247 2 151 2 165 2 205  234  240  233  236  236
RO 5 042 4 927 4 708 4 406 3 957  378  375  361  350  308
SI  282  271  266  257  259  21  20  19  20  19
SK  642  633  586  614  627  66  53  51  57  53
FI 1 223 1 239 1 197 1 108 1 041  118  116  108  99  95
SE 1 458 1 435 1 436 1 382 1 417  144  141  140  132  123
UK 4 510 4 422 4 538 4 713 4 648  473  488  490  490  490
EU - 27 147 175 147 557 146 025 149 136 147 174 12 426 12 184 11 902 12 039 11 665
EU - 28 148 331 148 724 147 188 150 257 148 223 12 542 12 302 12 022 12 164 11 787

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 292.
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Noch: 274. Viehbestände
1 000 St 1)

2014 2015 2016 2017 2018 2) 2014 2015 2016 2017 2018 2)

BE 2 939 2 922 3 058 2 881 2 924 8 442 8 893 7 837 9 418 10 249
BG  219  255  278  256  277 4 180 4 308 4 597 4 789 4 985
CZ  641  619  572  571  586 5 274 5 255 .  .  .  
DK 3 208 3 154 2 912 3 009 2 908 3 260 3 403 3 641 4 424 4 868
DE 12 408 11 999 12 255 12 240 11 870 50 849 51 791 52 580 52 655 53 488
EE  122  107  95  112  119 1 005 1 012 1 044 1 052  961
IE  535  529  545  599  575 2 905 3 268 3 367 3 471 3 602
GR  327  309  270  266  249 .  .  .  .  4 549
ES 10 284 11 358 12 285 12 062 12 827 39 182 41 266 43 612 46 733 43 563
FR 5 484 5 388 5 171 5 436 5 574 47 306 46 770 48 598 49 046 46 513
HR  442  519  483  482  422 1 697 1 787 1 813 1 858 1 944
IT 5 028 5 023 4 914 4 971 4 894 62 073 48 199 41 627 34 964 30 749
CY  113  102  121  117  128  434  440  462  453  497
LV  139  142  130  125  117 2 659 2 660 2 826 2 829 2 983
LT  340  331  316  278  261 2 334 2 570 2 677 2 791 2 860
LU  43  40  41  40  34  100 .  .  .   114
HU 1 373 1 415 1 356 1 362 1 285 .  8 211 .  .  8 055
MT  20  19  17  14  15 .  .  .  .   345
NL 4 087 4 223 4 140 3 967 4 033 31 356 32 838 34 180 34 326 33 004
AT 1 166 1 168 1 148 1 172 1 176 6 054 6 333 6 571 6 733 6 844
PL 4 308 4 214 4 271 4 752 4 762 38 669 41 916 43 474 46 270 48 536
PT  691  734  719  705  746 8 100 8 770 8 192 9 226 9 243
RO 2 753 2 610 2 538 2 335 2 109 8 059 7 833 8 209 7 984 8 910
SI  140  139  137  130  129 1 454 1 318 1 134 1 199 1 525
SK  246  259  203  214  236 2 822 3 050 3 079 3 078 3 231
FI  507  501  489  447  425 4 207 4 157 4 273 4 322 4 220
SE  507  501  534  530  568 7 362 7 736 8 041 8 061 8 679
UK 1 689 1 647 1 685 1 754 1 743 37 853 38 991 42 176 44 132 46 601
EU - 27 59 391 59 362 60 202 60 345 60 570 .  .  .  .  .  
EU - 28 59 857 59 804 60 685 60 827 60 992 .  .  378 219 397 011 397 719

BE .   117  86 .  .  .   39  51 .  .  
BG 1 335 1 332 1 360 1 317 1 350  293  277  238  257  272
CZ .  .  .  .  .  .   27 .  .  .  
DK .  .  .  .  .  .   21 .  .  .  
DE 1 601 1 580 1 574 1 580 1 570  117  110  139  140  146
EE .   86 .  .  .  .   5 .  .  .  
IE 3 325 3 325 3 438 3 982 3 743 .   10 .  .  .  
GR 9 072 8 852 8 739 8 593 8 430 4 254 4 017 3 888 3 768 3 625
ES 15 432 16 026 15 963 15 963 15 853 .  2 801 3 088 3 061 2 765
FR 7 168 7 057 7 157 6 877 7 166 1 271 1 230 1 204 1 213 1 252
HR  605  608  619  637  636  61  62  75  77  80
IT 7 166 7 149 7 285 7 215 7 179  937  962 1 026  992  986
CY  322  332 .  .  .   240  237 .  .  .  
LV  93  102  107  112  107  12  13  13  13  12
LT  124  147  164  170  164  13  14  13  14  14
LU .   9 .  .  .  .   5 .  .  .  
HU 1 185 1 190 1 141 1 146 1 109  70  72  81  80  65
MT  11  11  12  12  13  5  5  5  5  6
NL 1 070 1 032 1 040 1 015  743  441  468  504  546  518
AT  349  354  378  401  406  71  77  83  91  92
PL .   221 .  .  .  .   56 .  .  .  
PT 2 033 2 043 2 249 2 225 2 208  382  373  347  340  333
RO 9 518 9 810 9 876 9 982 10 154 1 417 1 440 1 483 1 503 1 539
SI .   109 .  .  .  .   27 .  .  .  
SK  391  381  369  365  351  35  36  36  37  37
FI .   155 .  .  .  .   5 .  .  .  
SE  589  595  578  606  360 .   12 .  .  .  
UK 22 687 23 103 23 671 23 239 22 506  100  101  104  105  108
EU - 27 .  85 481 .  .  .  .  12 437 .  .  .  
EU - 28 .  86 089 .  .  .  .  12 499 .  .  .  

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2018), AMI, Statistisches Bundesamt, MEG, BLE (414).

Mitglied-
staat

Legehennen 3)

Ziegen

dar. Mastschweine

Schafe

1) Nov./Dez.-Zählungen. - 2) Vorläufig. - 3) Jahresdurchschnittsbestand. Ab 2011 Aprilmeldung an die Kommission.
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2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Belgien  22  24  25  27  24  27  24  23
Bulgarien  10  8  10  9  9  9  9  9
Tschech. Republik  4  .  .  .  .  .  .  .  
Dänemark  828  503  668  745  869  670  904  789
Deutschland  215  205  219  216  251  241  229  261
Estland  92  64  67  66  71  73  80  84
Irland  319  276  246  277  235  230  247 .  
Griechenland  70  62  64  60  64 .   .  .  
Spanien  742  758  904 1 109  902  860  902 .  
Frankreich  440  461  529  544  497  525  529  588
Kroatien  52  64  57  79  72  72  70 .  
Italien  230  196  173  177  192  193  192  202
Zypern  1  1  1  1  1  1  2  1
Lettland  164  90  116  119  81  115  .  .  
Litauen  138  70  75  149  72  106  72  63
Ungarn  6  .  .  .  .  .   .  .  
Malta  2  2  2  2  2  4  2  3
Niederlande  376  345  324  375  365  368  362  412
Österreich  0  .  .  .  .  .   .  .  
Polen  130  180  195  170  187  197  207  196
Portugal  223  196  195  177  185  181  174  175
Rumänien  0  1  2  2  5  7  10  8
Slowenien  1  0  0  0  0  0  0  0
Slowakei  2  .  .   .  .  .   .  .  
Finnland  127  138  144  153  153  165  162  155
Schweden  211  150  177  172  203  198  222  215
Verein. Königreich  605  626  618  752  702  700  723  697
EU-28 5 011 4 420 4 811 5 382 5 144 4 940 5 121 3 880

Fußnote siehe Seite 295. Fortsetzung Seite 294.

Mitgliedstaat

275. Fischfänge
1 000 t Fanggewicht 1)

a. Insgesamt 8032700
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Noch: 275. Fischfänge
1 000 t Fanggewicht 1)

b. Nach wichtigen Fischarten

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Belgien  0,0  0,0  0,1  0,2  0,1  0,1  0,8  0,9
Bulgarien  .   .   .   .   .   .   .   .  
Tschech. Republik  .   .   .   .   .   .   .   .  
Dänemark  148,5  167,8  40,1  30,7  6,4  6,9  18,6  15,4
Deutschland  62,8  69,5  24,7  19,2  9,4  7,7  9,5  16,2
Estland  35,2  34,7  .   0,0  .   .   2,5  2,0
Irland  16,3  .   86,4  .   23,9  0,0  0,7  .  
Griechenland  .   .   0,8  0,4  1,5  1,4  .   .  
Spanien  .   .   34,2  .   45,3  .   15,4  .  
Frankreich  28,8  31,9  23,3  22,1  6,7  6,0  10,1  7,8
Kroatien  .   .   0,0  .   0,9  0,0  .   .  
Italien  .   .   0,9  1,1  2,3  2,6  .   .  
Zypern  .   .   0,0  0,0  0,0  0,0  .   .  
Lettland  24,8  26,9  .   .   .   .   3,6  .  
Litauen  4,0  6,7  0,0  .   21,6  13,3  1,9  1,1
Luxemburg  .   .   .   .   .   .   .   .  
Ungarn  .   .   .   .   .   .   .   .  
Malta  0,0  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  .   .  
Niederlande  91,5  115,1  43,6  30,1  21,9  31,0  0,7  0,6
Österreich  .   .   .   .   .   .   .   .  
Polen  43,0  52,3  6,5  4,5  42,5  25,8  10,4  10,9
Portugal  .   .   4,6  4,9  27,7  20,8  9,5  7,6
Rumänien  .   .   .   .   .   .   .   .  
Slowenien  .   .   0,0  0,0  0,0  0,0  .   .  
Slowakei  .   .   .   .   .   .   .   .  
Finnland  134,5  126,5  .   .   .   .   0,2  0,1
Schweden  103,2  124,3  3,9  4,1  0,0  0,0  6,2  3,8
Verein. Königreich  84,1  103,5  228,7  193,1  5,5  7,1  38,8  34,7
EU-28  776,7  859,1  497,9  310,7  215,7  122,8  129,0  101,0

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Belgien  0,1  0,1  0,0  0,0  .   .   0,1  0,1
Bulgarien  .   .   .   .   .   .   .   .  
Tschech. Republik  .   .   .   .   .   .   .   .  
Dänemark  2,1  1,7  5,7  7,0  .   .   4,8  4,1
Deutschland2  0,8  0,8  8,8  9,6  3,1  4,5  0,8  1,0
Estland  0,0  0,0  .   .   2,2  3,6  0,1  .  
Irland  3,9  .   0,8  .   0,0  .   3,5  .  
Griechenland  .   .   .   .   .   .   4,0  4,0
Spanien  0,1  .   0,1  .   4,2  .   38,9  .  
Frankreich  5,4  5,0  15,1  17,3  0,1  0,2  45,3  39,8
Kroatien  .   .   .   .   .   .   0,9  .  
Italien  .   .   .   .   .   .   7,6  7,3
Zypern  .   .   .   .   .   .   0,0  0,0
Lettland  0,0  .   .   .   0,6  .   .   .  
Litauen  .   .   .   0,0  .   0,2  0,1  0,2
Ungarn  .   .   .   .   .   .   .  .
Malta  .   .   .   .   .   .   0,0  0,0
Niederlande  0,1  0,1  0,2  0,4  .   .   0,2  0,5
Österreich  .   .   .   .   .   .   .   .  
Polen  0,2  0,1  0,5  0,4  .   .   0,3  0,4
Portugal  0,1  0,1  0,1  0,1  10,7  10,8  1,9  2,0
Rumänien  .   .   .   .   .   .   .   .  
Slowenien  .   .   .   .   .   .   0,0  0,0
Slowakei  .   .   .   .   .   .   .   .  
Finnland  .   .   .   .   .   .   .   .  
Schweden  0,3  0,2  1,2  1,3  0,0  0,0  0,1  0,1
Verein. Königreich  34,4  35,7  12,1  16,1  0,7  0,2  14,9  12,7
EU-28  47,7  43,9  44,6  52,2  21,6  19,5  123,3  72,2

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 295.

Mitgliedstaat

Mitgliedstaat

Hering Makrele Stöcker Kabeljau

Schellfisch Seelachs Rotbarsch Seehecht
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Belgien  0,0  0,0  .   0,0  7,9  7,2  .   .  
Bulgarien  0,0  0,0  0,0  0,0  .   .   .   .  
Tschech. Republik  .   .   .   .   .   .   .   .  
Dänemark  2,5  0,3  0,0  0,0  21,7  16,9  .   .  
Deutschland  22,6  23,4  0,0  0,0  3,6  4,1  .   .  
Estland  .   .   .   .   .   .   .   .  
Irland  0,2  .   .   .   0,6  .   .   .  
Griechenland  12,7  12,4  13,0  13,2  .   .   .   .  
Spanien  25,9  .   50,8 .  0,0  .   64,7  .  
Frankreich  25,9  27,5  4,5  4,3  2,1  2,7  50,6  52,8
Kroatien  48,4  .   10,9  .   .   .   .   .  
Italien  22,7  26,3  39,0  36,5  .   .   2,3  2,8
Zypern  0,0  0,0  .   .   .   .   .   .  
Lettland  .   .   .   .   .   0,0  .   .  
Litauen  0,6  1,0  .   .   .   .   .   .  
Ungarn         -  .   .   .   .   .   .   .  
Malta  0,1  0,0  0,0  .   .   .   .   .  
Niederlande  28,8  15,9  0,1  0,0  32,6  26,4  .   0,0
Österreich  .   .   .   .   .   .   .   .  
Polen  0,2  0,0  0,0  .   0,3  0,7  .   .  
Portugal  15,0  9,9  9,1  8,3  0,0  0,0  0,2  0,6
Rumänien  .   .   0,0  0,0  .   .   .   .  
Slowenien  .   0,0  0,0  0,0  .   .   .   .  
Slowakei  .   .   .   .   .   .   .   .  
Finnland  .   .   .   .   .   .   .   .  
Schweden  .   .   .   0,0  0,3  0,2  .   .  
Verein. Königreich  7,6  8,1  0,2  0,5  17,8  12,4  0,0  0,0
EU-28  213,1  124,9  127,7  63,0  86,9  70,5  117,8  56,2

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2019), BLE (532).

Mitgliedstaat

Noch: 275. Fischfänge
1 000 t Fanggewicht 1)

Noch: b. Nach wichtigen Fischarten
Sardine Sardelle Scholle Gelbflossenthun

1) Fänge der See- und Küstenfischerei, einschließlich Süßwasserfische sowie Weich- und Krebstiere. Es liegt nicht von allen
Ländern Zahlenmaterial vor.
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276. Milcherzeugung, Milchleistung und Milchanlieferung
1 000 t

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Milcherzeugung insgesamt 2)

BE 3 111 3 529 3 710 3 826 3 920 4 065 4 219
BG 1 277 1 306 1 231 1 153 1 149 1 091 1 025
CZ 2 683 2 849 2 934 3 027 3 065 3 079 3 162
DK 4 910 5 082 5 162 5 336 5 436 5 502 5 615
DE 29 629 31 338 32 395 32 685 32 688 32 614 33 110
EE  675  772  805  783  783  791  798
IE 5 434 5 601 5 821 6 604 6 872 7 499 7 831
GR  744 1 817 1 892 1 915 1 897 1 807 1 845
ES 6 357 7 631 7 854 8 105 8 218 8 301  .  
FR 23 933 25 329 26 603 26 713 26 066 26 006 26 012
HR  631  739  728  707  689  668  634
IT 11 375 12 040 12 217 12 192 12 670 12 983 13 132
CY  151  206  213  214  238  279  295
LV  831  915  972  978  986 1 000  983
LT 1 733 1 723 1 795 1 739 1 628 1 571 1 572
LU  295  299  320  349  379  390  411
HU 1 685 1 778 1 881 1 947 1 924 1 973 1 954
MT  40  44  45  44  46  42  43
NL 11 948 12 640 12 905 13 784 14 825 14 822 14 426
AT 3 252 3 425 3 525 3 569 3 660 3 748 3 860
PL 12 430 12 735 13 002 13 253 13 252 13 702 14 179
PT 1 761 1 951 2 044 2 114 2 021 2 021 2 040
RO 4 600 4 619 4 804 4 677 4 586 4 439 4 443
SI  581  597  619  634  651  650  631
SK  889  922  942  942  917  923  917
FI 2 299 2 328 2 400 2 437 2 430 2 406 2 398
SE 2 862 2 870 2 932 2 933 2 862 2 817 2 760
UK 13 953 13 943 15 088 15 457 14 938 15 443 15 488
EU-28 149 916 159 026 164 837 168 115 168 794 170 633  .  

Kuhmilcherzeugung 3)

BE 3 067 3 529 3 710 3 826 3 895 4 031 4 178
BG 1 124 1 149 1 103 1 028 1 019  968  899
CZ 2 312 2 849 2 933 3 026 3 065 3 079 3 162
DK 4 830 5 082 5 162 5 336 5 436 5 502 5 615
DE 29 629 31 324 32 381 32 671 32 672 32 598 33 087
EE  675  772  805  783  783  790  797
IE 5 327 5 601 5 821 6 604 6 872 7 499 7 831
GR  673  731  769  770  706  670  655
ES 5 877 6 559 6 780 7 029 7 124 7 229  .  
FR 23 576 24 460 25 728 25 820 25 139 25 055 25 055
HR  624  717  712  694  671  648  618
IT 10 500 11 281 11 500 11 426 11 886 12 199 12 340
CY  151  163  165  165  186  216  228
LV  625  912  969  975  984  998  980
LT 1 278 1 720 1 791 1 735 1 624 1 567 1 568
LU  282  296  317  346  376  387  408
HU 1 322 1 773 1 876 1 941 1 918 1 968 1 949
MT  40  41  43  42  43  41  40
NL 11 626 12 408 12 660 13 522 14 531 14 501 14 090
AT 2 771 3 393 3 494 3 538 3 628 3 713 3 821
PL 9 002 12 718 12 986 13 236 13 244 13 694 14 171
PT 1 829 1 848 1 943 2 014 1 923 1 921 1 940
RO  904 3 966 4 101 3 981 3 934 3 798 3 798
SI  520  596  617  632  650  648  629
SK  800  912  931  931  905  912  905
FI 2 289 2 328 2 400 2 437 2 430 2 406 2 398
SE 2 862 2 870 2 932 2 933 2 862 2 817 2 760
UK 13 582 13 943 15 088 15 457 14 938 15 443 15 488
EU-28 137 537 153 938 159 716 162 898 163 442 165 298  .  

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 297.

Mitgliedstaat

8032900
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Noch: 276. Milcherzeugung, Milchleistung und Milchanlieferung
1 000 t

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Milchleistung je Kuh und Jahr in kg
BE 6 009 6 839 7 147 7 236 7 341 7 764 7 929
BG 3 584 3 668 3 656 3 633 3 652 3 713 4 336
CZ 7 146 7 592 7 877 8 199 8 344 8 426 8 741
DK 8 569 8 963 9 437 9 361 9 621 9 569 9 894
DE 7 085 7 343 7 541 7 628 7 746 7 763 8 059
EE 6 999 7 882 8 418 8 639 9 091 9 144 9 543
IE 5 313 5 174 5 162 5 351 5 304 5 582 5 714
GR 5 164 5 620 5 138 6 937 6 660 6 907 6 632
ES 7 521 7 771 8 025 8 328 8 537 8 780 8 976
FR 6 464 6 616 6 955 7 053 6 947 6 957 7 031
HR 2 969 4 268 4 472 4 566 4 565 4 662 4 532
IT 6 528 6 058 6 281 6 256 6 524 6 735 7 103
CY 6 448 6 651 6 500 6 312 6 536 7 174 7 355
LV 5 065 5 527 5 841 6 006 6 386 6 637 6 629
LT 4 815 5 447 5 704 5 773 5 682 5 743 5 956
LU 6 422 6 129 6 777 7 048 7 239 7 429 7 704
HU 7 050 7 091 7 356 7 765 7 862 8 064 8 259
MT 6 289 6 464 6 580 6 526 6 635 6 682 6 490
NL 7 866 7 769 7 868 7 875 8 100 8 709 9 071
AT 6 115 6 407 6 497 6 624 6 719 6 832 6 931
PL 4 854 4 320 4 732 5 097 5 224 5 379 5 356
PT 7 886 7 205 7 478 7 450 7 244 7 258 7 426
RO 3 818 3 393 3 450 3 343 3 300 3 247 3 522
SI 5 517 5 167 5 416 5 368 5 824 5 732 6 057
SK 5 764 6 295 6 505 6 685 6 826 7 021 7 052
FI 8 218 8 142 8 362 8 512 8 705 8 769 8 956
SE 8 212 8 291 8 518 8 709 8 777 8 708 8 817
UK 7 558 7 669 8 009 8 055 7 867 8 111 8 172
EU-28 6 431 6 557 6 774 6 902 6 948 7 089 7 270

Lieferung von Kuhmilch an Molkereien
BE 3 067 3 474 3 689 3 988 3 882 4 025 4 190
BG  539  495  495  489  524  593  649
CZ 2 317 2 382 2 370 2 482 2 793 2 979 3 033
DK 4 818 5 025 5 110 5 278 5 364 5 479 5 615
DE 29 072 30 315 31 375 31 879 31 973 31 937 32 491
EE  621  706  730  720  715  727  748
IE 5 329 5 585 5 802 6 585 6 854 7 481 7 804
GR  688  652  615  603  602  614  620
ES 5 832 5 981 6 647 6 765 6 939 7 022 7 121
FR 23 371 23 989 25 276 25 402 24 715 24 629 24 583
HR  624  504  523  513  490  477  453
IT 10 604 10 701 11 500 10 500 11 490 11 950 12 060
CY  151  157  165  173  198  216  228
LV  625  736  804  808  814  813  781
LT 1 278 1 340 1 436 1 438 1 416 1 403 1 367
LU  282  287  306  333  362  374  395
HU 1 322 1 364 1 470 1 536 1 547 1 545 1 551
MT  40  40  43  42  43  41  40
NL 11 616 12 213 12 473 13 331 14 324 14 296 13 879
AT 2 781 2 933 3 062 3 103 3 098 3 200 3 183
PL 9 024 9 932 10 602 10 874 11 140 11 636 11 925
PT 1 824 1 777 1 867 1 935 1 849 1 851 1 864
RO  901  879  997  919  952 1 028 1 109
SI  519  517  532  554  575  579  571
SK  800  827  844  865  823  826  818
FI 2 289 2 287 2 357 2 394 2 390 2 366 2 354
SE 2 860 2 868 2 931 2 933 2 862 2 817 2 760
UK 13 586 13 692 14 829 15 191 14 542 15 149 15 192
EU-28 136 361 141 655 147 848 151 632 153 275 156 054 157 384

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2019), Europäische Kommission, AMI, BLE (414).

Mitgliedstaat

1) Vorläufig. - 2) Milcherzeugung von Kühen, Büffeln, Schafen und Ziegen. - 3) Milcherzeugung nur von Milchkühen.
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Prozent

Jah-
res-
Ø

Ge-
treide

Raps u. 
Rübsen

Hülsen-
früchte

Kar-
tof-
feln

Zu-
cker1)

Ge-
müse Wein Rind-

fleisch

Schwei-
ne-

fleisch

Ge-
flügel-
fleisch

Milch Eier

BE/ LU 06/08 1,1 0,3 0,2 4,8 4,9 2,5 0,1 3,7 4,7 2,4 2,2 2,6
16/18 0,9 0,3 0,3 6,4 4,6 3,3 0,0 3,5 4,7 3,0 2,7 2,6

BG 06/08 1,5 0,7 0,4 0,6 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,9 0,7 1,4
16/18 3,0 2,3 2,5 0,4 0,0 0,9 0,7 0,1 0,3 0,7 0,6 1,1

CZ 06/08 2,7 5,6 1,8 1,3 2,6 0,4 0,3 1,2 1,6 2,0 1,9 2,4
16/18 2,6 6,3 1,6 1,2 3,3 0,4 0,4 1,3 1,0 1,2 1,9 2,3

DK 06/08 3,2 3,1 0,9 2,6 2,2 0,4 0,0 1,6 8,6 1,4 3,2 1,1
16/18 2,8 2,8 1,3 3,5 2,1 0,5 0,0 1,7 8,0 1,0 3,4 1,2

DE 06/08 15,9 29,7 10,5 18,2 21,2 5,4 5,9 15,0 19,8 11,2 19,5 11,3
16/18 14,4 20,2 9,1 18,5 22,8 5,8 5,3 14,5 21,0 11,8 19,9 12,1

EE 06/08 0,3 0,6 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2
16/18 0,4 0,6 1,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2

IE 06/08 0,8 0,1 0,4 0,6 0,9 0,4 0,0 7,2 0,9 1,0 3,6 0,6
16/18 0,7 0,2 1,0 0,6 0,7 0,2 0,0 7,6 1,2 1,0 4,5 0,7

GR 06/08 1,4 0,0 0,9 1,4 1,2 5,8 2,2 0,5 0,5 1,8 0,5 1,6
16/18 1,0 0,0 3,0 0,9 0,4 4,5 1,4 0,5 0,4 1,0 0,4 1,4

ES 06/08 6,8 0,1 9,5 3,9 4,9 18,4 21,7 6,9 15,5 11,0 4,3 11,7
16/18 6,9 0,9 11,1 3,8 2,6 23,5 25,0 8,1 18,4 9,8 4,4 11,0

FR 06/08 22,6 25,4 36,5 11,2 22,2 9,9 29,4 21,3 10,3 15,9 16,7 13,8
16/18 20,6 24,3 16,5 13,8 29,1 8,8 27,2 21,1 9,2 12,2 15,2 13,3

HR 06/08  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
16/18 1,0 0,7 0,1 0,3 1,2 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5

IT 06/08 7,0 0,1 4,3 2,9 6,1 21,9 28,0 10,6 6,9 10,0 7,6 10,8
16/18 5,2 0,2 3,6 2,4 1,6 18,3 29,7 7,3 6,2 8,8 7,4 11,1

CY 06/08 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
16/18 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

LV 06/08 0,5 1,0 0,1 1,0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6
16/18 0,8 1,4 2,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 0,6

LT 06/08 0,9 1,5 1,5 1,0 0,6 0,4 0,0 0,7 0,5 0,6 1,2 0,8
16/18 1,6 2,3 10,5 0,5 0,8 0,3 0,0 0,5 0,3 0,8 1,0 0,7

HU 06/08 4,9 2,8 1,5 1,0 2,0 2,9 1,9 0,6 2,0 3,4 1,2 2,5
16/18 5,0 4,6 0,8 0,6 0,7 2,6 1,8 0,4 1,8 4,0 1,0 2,0

MT 06/08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
16/18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

NL 06/08 0,6 0,1 0,3 11,1 3,8 7,2 0,0 4,4 7,3 5,7 7,7 9,1
16/18 0,5 0,0 0,0 11,8 6,0 7,8 0,0 4,9 7,6 7,2 8,7 9,6

AT 06/08 1,7 0,9 2,7 1,1 2,3 0,9 1,4 2,7 2,1 1,0 2,1 1,4
16/18 1,7 0,6 0,9 1,2 2,3 0,9 1,3 2,7 2,0 0,9 2,2 1,6

PL 06/08 9,3 11,1 5,5 17,0 10,3 7,5 0,0 4,8 9,0 9,7 7,7 8,1
16/18 9,8 11,4 10,5 14,7 11,6 8,8 0,0 6,5 7,9 16,4 8,3 8,3

PT 06/08 0,3 0,0 0,2 1,0 2,5 2,6 4,1 1,3 1,4 2,7 1,4 1,8
16/18 0,3 0,0 0,3 0,8 0,0 3,8 3,6 1,3 1,4 2,2 1,2 1,8

RO 06/08 5,2 2,3 1,8 6,3 0,5 6,0 2,5 2,6 2,0 2,6 2,6 5,0
16/18 9,0 7,2 3,6 5,2 0,9 3,8 2,3 1,7 1,9 2,6 2,4 4,2

SI 06/08 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,3
16/18 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,1 0,4 0,4 0,3

SK 06/08 1,1 1,9 0,8 0,4 1,1 0,5 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 1,0
16/18 1,4 2,2 0,4 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 1,0

FI 06/08 1,5 0,7 0,3 1,1 0,6 0,4 0,0 1,0 0,9 0,8 1,6 0,8
16/18 1,1 0,4 0,9 1,1 0,3 0,4 0,0 1,1 0,8 0,8 1,4 1,0

SE 06/08 1,9 1,3 2,2 1,3 1,9 0,4 0,0 1,6 1,2 0,7 2,1 1,5
16/18 1,6 1,4 2,9 1,4 1,7 0,5 0,0 1,7 1,0 1,0 1,7 2,0

UK 06/08 7,4 10,8 17,4 9,6 7,4 4,2 0,0 10,4 3,0 13,1 9,7 9,1
16/18 7,4 9,7 14,8 9,8 6,2 4,0 0,0 11,2 3,7 11,8 9,3 9,0

EU-27 06/08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
EU-28 16/18 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) In Weißzuckerwert. Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Juli 2019), AMI, WVZ, BLE (414).
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278. Selbstversorgungsgrad ausgewählter tierischer Erzeugnisse

2014 2015 2016 2017 2018 1) 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Rind- und Kalbfleisch 2) Schweinefleisch 2)

 BE-LU  159  171  180  181  178  245  261  243  259  245
 BG . . . . .  38  39  38  39 . 
 CZ  148  124  117  113  113  61  59  57  52  51
 DK  87  91  94  102  107  551  558  592  675  662
 DE  110  104  102  98  98 117 120 119 120 119
 EE  102  112  125  120  112  103  103  79  79  82
 IE  599  554  687  621  550  195  195  241  227  224
 GR . .  . . .  38  34  33 . . 
 ES  107  113  110  112  112  151  158  172  175  172
 FR  104  104  114  116  115 107 107 110 108 107
 HR  96  96  110  111  116  57  59  61  59  60
 IT . . . . .  60  64  66  66  64
 CY  78  73  75  67  65  88  87  87  85  84
 LV  88  87  184  202  229  71  50  55  57  60
 LT  168  154  265  273  260  65  63  67  61  55
 HU  122  138  156  178  170  102  101  99  94  92
 MT . . . . . . . . . . 
 NL  128  124  128  126  123  291  303  350  362  328
 AT  172  167  156  145  153 108 111 113 116 114
 PL  262  290  372  416  369  92  93  94  94  97
 PT  51  53  59  58  56 69 86 75 73 71
 RO  76  76  87  94  104  68  73  68  64  63
 SI  125  124  122  107  103  49  52 . . . 
 SK  118  117  145  168  178  58  56  49  47  50
 FI  85  87  87  83  83  104  105  106  107  101
 SE . . . . .  76  65  78  82  83
 UK  78  78  83  82  82  55  60  58  57  59
 EU-27 . . . . . . . . . . 
 EU-28  100 100  102  103  104  108 109  112  117  119

 BE . . . . . . . . . . 
 BG  980  981 . . . . . . . . 
 CZ  88  100  100  100  102  72  69  69  68  67
 DK  40  48  43  45  48 . . . . . 
 DE  48  44  41  39  39  112  110  106  105  99
 EE  126  120  118  121  119 . . . . . 
 IE  228  271  325  331  265  99  95  89  93  91
 GR 78 100  104  116  118  79  79  75  75  76
 ES  142  144  151  154  156  105  103  105  102  105
 FR 52 57  59  60  60 105 104  104  99  96
 HR . . . . . . . . . . 
 IT  34  37  38  37  36  107  107  109  108  107
 CY  100  100  86  99  88 . . . . . 
 LV  100  100  120  110  100  64  65  64  70 . 
 LT  100  99  110  103  100  115  112  112  115  111
 LU . . . . . . . . . . 
 HU  294  293  233  233  250  139  143  140  127  130
 MT  16  18  15  17 . . . . . . 
 NL  105  106  100  100  111  196  185  188  186 . 
 AT 100 100  110  103  100 67 67  68  71  72
 PL  180  180  108  108  107  189  211  270  240  255
 PT  123  123  114  96  92  89  90  90  93  90
 RO  133  133  157  156  158 . . . . . 
 SI  122  100  98  103  101 . . . . . 
 SK 110 100  98  99  98 75 75  73  70 . 
 FI  33  33  33  33  33 103 99  97  95  98
 SE  33  36  42  50  50  98  99  103  105 . 
 UK  108  100  104  108  106  98  94  93  95  96
 EU-27 . . . . . . . . . . 
 EU-28  89 87  88  90  91  104 104  104  105  106

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 300.
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2014 2015 2016 2017 2018 1) 2014 2015 2016 2017 2018 1)

Fleisch insgesamt 2) Eier
 BE-LU  189  205  217  228  230 .  .  .  .  .
 BG  54  56  57  58  60 .  .  .  .  .
 CZ  72  71  68  68  69  85  85  85 .  .
 DK  379  377  378  386  400 95 95 85  85
 DE  121  120  119  118  116 68 69 69  70  69
 EE  131  132 .  .  .  .  .  .  .  .
 IE  269  255  267  282  280 90 95 108  106 .
 GR  47  47  55  53  54 100 99 97 .  .
 ES  124  131  136  139  146 123 120 118  116 .
 FR  104  103  104  106  107  105  101  100  100 .
 HR  78  83  88  91  92 .  .  .  .  .
 IT  69  73  74  71  73 95 95 99  98 .
 CY  77  83  86  88  80 .  .  .  .  .
 LV  78  64  65  72  74  108  112  118 .  .
 LT  106  105  106  108  104 .  .  .  .  .
 LU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 HU  137  138  142  139  143  94  82  95  95 .
 MT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 NL  233  250  255  261  257 305 303  301  280 .
 AT  111  110  106  110  112 84 84 86  87 .
 PL  151  146  164  155  161 170 171 183  179 .
 PT  76  84  78  78  78 108 107 115  114 .
 RO  85  86  85  87  89 .  .  .  .  .
 SI  83  86 .  .  .  .  .  .  .  .
 SK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 FI .  .  .  .  .  111 110 112  112 .
 SE  64  68  72  73  75 90 90 91  93 .
 UK  77  79  80  81  82 87 85 85  86 .
 EU-27  .   .   .   .   .   .   .   .   .  .
 EU-28 110  114  119  120  122 105  105  104  103  103

1)  Vorläufig. - 2) In Schlachtgewicht. Q u e l l e:  AMI, BLE (414).

Noch: 278. Selbstversorgungsgrad ausgewählter tierischer Erzeugnisse
Prozent
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V. Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen
279. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte

a. Pflanzliche Erzeugnisse
€ je 100 kg 1)

Mitgliedstaat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BE 15,58  19,83  22,33  19,87  16,48  15,44  13,34  14,14  16,66  
BG 12,50  16,71  20,67  16,12  16,06  15,59  14,06  15,47  15,40  
CZ 13,42  20,49  20,08  20,36  16,27  15,84  13,69  14,51  15,94  
DK 13,16  19,33  20,72  20,50  16,62  15,50  13,91  14,92  16,87  
DE 14,95  20,86  21,87  20,26  16,89  16,15  14,05  15,13  16,84  
EE 15,60  18,67  21,01  19,26  19,25  15,97  14,64  15,50  16,41  
IE .    .    .    .    .    .    .    .    .    
GR 16,46  22,50  23,20  21,55  19,07  19,40  18,52  18,84  18,45  
ES 17,34  21,17  23,91  20,03  18,09  18,12  15,73  .    .    
FR 16,05  21,32  30,44  27,89  23,90  22,30  20,10  .    .    
HR .    18,80  18,55  14,81  15,77  15,23  12,19  13,89  14,62  
IT 18,24  24,86  24,56  33,07  20,40  19,47  17,82  18,77  19,82  
LV 16,34  19,65  21,29  18,42  15,50  14,85  13,46  14,82  17,17  
LT 16,20  20,61  21,22  17,94  15,73  16,22  14,50  15,49  17,16  
LU 15,86  18,15  23,08  16,76  14,94  15,60  14,35  15,00  17,93  
HU 14,23  18,29  20,85  16,06  15,62  15,58  12,77  14,02  15,17  
NL 16,10  19,35  22,40  19,48  15,80  15,60  14,90  15,25  19,40  
AT 18,41  15,72  21,10  14,84  13,48  13,72  11,55  14,46  14,41  
PL 15,00  19,93  21,38  19,00  16,36  16,00  14,23  15,62  16,88  
PT 14,94  20,00  22,08  20,46  18,24  18,84  17,06  17,82  18,45  
RO 14,01  20,76  20,41  19,24  17,10  16,65  14,03  14,23  14,58  
SI 13,57  19,31  19,56  18,10  16,91  16,83  13,38  15,40  15,94  
SK 13,61  17,94  19,24  16,92  14,80  14,63  12,29  13,98  15,12  
FI 14,74  19,69  20,35  20,42  16,95  16,89  15,14  15,91  19,98  
SE 16,99  19,93  21,83  19,53  16,32  15,10  13,54  13,88  18,44  
UK 15,28  21,04  23,83  21,95  19,31  17,01  14,68  16,62  18,29  

BE 10,91  12,22  14,88  12,41  11,01  10,75  9,73  10,88  13,95  
BG 11,38  14,13  17,62  16,16  13,10  13,28  12,29  13,65  13,40  
CZ 11,28  19,22  20,32  17,78  14,27  14,37  13,87  14,59  16,25  
DK 12,08  17,18  19,93  16,70  14,00  13,21  12,37  13,44  15,94  
DE 12,87  20,17  20,42  15,96  14,28  13,25  12,20  13,95  15,99  
EE 12,00  16,84  17,89  15,02  15,27  12,14  11,67  12,43  14,28  
GR .    .    18,00  13,57  11,91  12,34  13,15  12,71  13,79  
ES 14,65  18,36  21,92  16,95  15,46  16,38  13,46  .    .    
FR .    .    .    .    .    .    .    .    .    
HR .    15,63  20,67  16,39  16,03  15,28  11,88  14,84  15,04  
LV 11,25  17,02  17,89  15,06  11,69  11,73  10,81  11,74  14,19  
LT 11,32  17,54  17,55  13,57  11,66  11,40  10,97  12,39  14,12  
LU 13,01  15,54  17,50  13,08  11,69  13,02  11,44  12,72  15,65  
HU 11,12  16,47  19,52  13,58  12,89  12,61  11,46  11,98  14,36  
NL .    .    .    .    .    .    .    .    .    
AT 18,65  19,92  19,13  12,21  11,92  12,12  12,52  15,70  13,59  
PL 10,57  18,10  17,80  13,21  12,76  12,31  11,87  12,88  13,87  
PT 14,98  16,31  20,04  21,00  21,00  19,69  20,00  19,00  18,84  
SI 14,78  19,36  21,96  18,98  16,54  14,98  14,28  .    .    
SK 12,45  17,07  18,73  15,46  13,24  13,05  11,53  13,70  11,53  
FI 15,97  18,69  21,36  21,75  19,56  18,87  16,89  16,20  17,71  
SE 13,00  18,38  20,22  15,72  13,54  12,12  12,44  12,84  17,60  

Fußnoten siehe Seite 305. Fortsetzung Seite 302.
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Noch: 279. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte  
Noch: a. Pflanzliche Erzeugnisse

€ je 100 kg 1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gerste
BE 14,74  17,35  21,61  17,32  13,90  14,23  11,82  13,22  17,76  
BG 10,05  16,02  19,33  17,09  15,33  15,50  14,07  13,71  14,96  
CZ 12,33  18,03  20,04  20,82  19,39  16,61  14,91  14,51  15,28  
DK 13,16  19,60  21,29  19,03  15,09  16,16  13,73  14,79  17,28  
DE 12,71  18,46  20,56  18,43  15,24  14,53  12,60  13,61  16,55  
EE 12,50  17,20  19,01  16,51  16,50  14,88  12,76  13,56  15,73  
GR 16,29  20,45  20,46  19,60  16,14  16,72  16,20  15,83  15,61  
ES 15,03  19,48  22,33  18,07  16,74  17,40  15,13  .    .    
FR 13,42  20,05  31,69  27,46  24,30  24,40  21,30  .    .    
HR .    20,04  17,64  16,55  16,21  15,73  13,15  13,45  14,91  
CY 13,30  23,30  24,40  23,60  23,00  18,60  29,70  20,70  .    
LV 13,11  16,79  19,92  16,23  12,96  13,30  12,16  12,72  16,19  
LT 12,92  17,87  20,02  17,78  14,01  14,35  12,83  13,80  17,06  
LU 12,53  16,11  20,03  14,70  13,02  14,21  11,30  12,52  15,18  
HU 10,64  17,82  18,93  15,68  13,98  13,51  11,79  11,69  13,46  
PL 12,31  18,37  19,63  17,53  15,06  14,63  13,39  14,43  15,88  
PT 14,04  19,53  21,55  20,16  19,37  19,61  18,99  17,78  19,21  
RO 13,77  21,47  22,43  23,53  20,25  19,35  17,82  16,85  17,58  
SI 10,84  18,08  17,96  17,73  15,33  13,38  13,30  12,88  14,24  
SK 13,52  19,01  19,69  19,06  16,65  15,14  13,97  15,36  13,97  
SE 14,36  17,61  18,84  15,95  13,80  13,22  12,43  12,94  19,05  
UK 12,39  17,88  20,64  18,60  14,89  14,41  12,46  13,77  16,57  

BG 10,16  16,30  19,33  16,84  15,68  15,96  14,35  13,51  .    
CZ 13,48  19,61  20,48  21,48  18,74  17,89  16,50  16,90  18,51  
DE 14,33  22,97  22,30  20,47  18,39  17,78  16,54  18,12  20,47  
ES 14,41  19,31  22,06  18,83  16,84  17,47  15,23  .    .    
FR 15,45  24,44  37,44  31,87  30,00  29,50  28,10  .    .    
HR .    20,48  20,95  17,44  17,15  16,72  13,54  15,16  15,65  
LV 16,93  17,02  22,33  18,11  12,09  13,68  13,22  14,41  18,50  
LT 14,56  20,80  22,60  21,28  17,23  16,69  15,78  16,53  18,48  
LU 12,75  16,82  20,25  16,45  15,54  18,15  16,00  12,38  15,82  
HU 14,49  20,44  23,27  17,75  16,02  15,69  13,92  .    13,42  
NL 17,20  20,70  22,60  18,11  15,25  15,75  15,20  15,70  19,35  
AT 17,38  18,94  20,62  17,73  16,31  14,80  13,39  16,03  15,46  
PL 14,21  20,19  21,61  17,77  16,09  16,22  15,32  15,33  16,33  
PT 13,96  19,91  21,69  20,36  19,55  20,00  19,00  18,09  19,74  
RO 10,45  19,82  17,94  16,07  .    13,72  11,80  13,79  16,73  
SK 15,28  20,94  21,68  20,17  17,86  16,05  14,94  16,52  17,45  
FI 13,15  19,35  21,13  21,20  16,01  15,73  15,19  15,53  17,77  
SE 15,73  19,27  19,99  16,76  15,51  15,37  14,65  15,34  20,02  
UK 13,83  19,92  23,25  18,63  16,64  16,37  14,51  16,31  19,34  

BE 21,77  22,62  23,00  12,49  7,14  6,66  5,60  6,16  7,67  
BG 12,05  16,46  18,42  17,03  17,27  18,47  17,54  15,89  14,50  
CZ 15,10  24,11  24,49  25,64  24,04  23,64  20,31  19,11  22,16  
DK 12,49  17,45  19,96  15,59  13,52  14,27  12,80  13,11  .    
DE 12,98  19,55  20,64  18,64  15,20  14,33  14,15  14,29  15,48  
EE 10,50  14,74  16,81  11,08  11,02  11,80  10,54  10,68  13,86  
IE .    16,27  21,23  .    .    12,98  12,73  13,27  20,31  
GR 18,26  18,05  18,40  18,27  16,44  16,83  16,95  15,70  17,03  
ES 13,97  18,15  21,71  16,73  16,09  18,21  15,77  .    .    
FR 10,91  20,60  46,12  33,78  26,00  29,50  35,00  .    .    
HR .    17,32  16,18  14,26  14,40  14,00  12,46  11,63  12,23  
IT 17,91  23,95  23,83  18,81  19,58  22,43  18,98  17,64  23,07  
CY 27,20  44,60  43,30  43,10  38,80  29,70  36,50  25,00  .    
LV 10,02  13,35  16,91  11,93  10,48  11,54  12,30  13,80  15,13  
LT 8,88  15,90  16,07  11,78  10,01  12,11  12,21  11,55  14,37  
LU 9,50  15,25  18,00  12,78  10,21  11,73  13,18  12,58  14,13  
HU 12,43  16,67  19,22  16,06  16,65  13,79  12,93  12,87  15,21  
NL .    .    .    .    .    .    .    .    .    
AT 13,13  15,16  16,71  14,10  11,11  11,35  10,39  12,85  12,06  
PL 8,71  15,79  15,74  12,71  12,24  11,73  11,87  12,27  13,54  
PT 14,45  19,09  21,82  19,98  17,20  18,09  16,50  15,00  15,65  
RO 18,99  26,66  27,13  25,35  21,60  20,47  19,82  19,48  18,66  
SK 12,37  16,98  17,60  18,42  17,49  17,24  18,42  16,27  17,78  
FI 11,57  16,61  18,62  16,93  12,50  13,49  13,05  13,66  17,82  
SE 11,43  15,28  16,66  14,45  12,73  11,70  11,61  10,80  17,59  
UK 11,75  19,89  23,38  16,79  13,60  14,84  13,86  14,79  16,18  

Fußnoten siehe Seite 305. Fortsetzung Seite 303.

Mitgliedstaat

Braugerste

Hafer
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Noch: 279. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte  
Noch: a. Pflanzliche Erzeugnisse

€ je 100 kg 1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Speisekartoffeln
BE 12,72  5,82  16,81  14,79  2,73  9,96  17,36  6,47  20,15  
BG 22,22  23,14  19,02  23,91  20,37  19,76  19,40  19,74  20,70  
CZ 16,76  21,07  11,25  22,36  17,69  16,57  19,12  16,41  19,09  
DK 16,11  26,17  16,29  23,00  24,13  25,58  24,92  25,41  20,76  
DE 15,79  19,18  13,00  24,66  15,44  12,84  19,01  16,30  16,92  
GR 48,06  47,13  42,54  53,75  44,83  47,89  48,98  43,74  51,45  
ES 25,28  20,38  24,00  33,89  11,23  19,83  29,53  .    .    
FR 25,58  31,79  39,17  67,14  36,70  43,70  39,50  .    .    
HR .    21,78  15,82  22,43  15,54  14,39  16,53  16,03  20,17  
IT 38,22  39,52  36,69  47,26  37,06  36,34  41,39  40,49  34,32  
CY 40,70  33,40  34,50  39,50  31,60  35,90  35,50  52,00  .    
LV 14,75  19,28  13,26  15,81  15,85  13,62  14,14  14,06  15,97  
LT 16,88  23,52  11,39  17,24  15,43  11,52  14,09  15,45  17,19  
LU 35,36  29,71  38,01  38,08  20,81  31,20  30,03  24,28  33,70  
HU 22,61  18,27  15,88  27,11  19,26  21,60  22,94  20,89  22,69  
MT 27,20  26,61  32,14  36,45  28,25  32,71  39,34  30,08  31,26  
NL 12,75  15,35  14,60  19,62  10,19  11,50  17,13  15,83  15,53  
AT 17,27  13,65  16,91  25,63  12,25  18,85  14,83  22,35  20,68  
PL 12,73  12,03  10,75  15,35  12,43  12,22  11,98  12,32  13,49  
PT 27,93  24,86  18,79  34,13  15,78  18,45  32,16  22,11  26,03  
RO 32,29  39,40  28,03  40,05  34,43  26,99  31,18  29,33  29,38  
SI 15,68  15,08  15,52  32,67  16,45  13,11  16,43  18,10  19,79  
SK 27,30  29,08  21,03  26,06  26,77  24,72  25,73  23,18  24,89  
FI 11,89  19,08  16,03  23,81  14,61  17,74  20,02  17,97  18,59  
SE 28,44  29,71  25,52  32,49  26,62  27,22  29,73  25,60  30,18  
UK 15,70  16,87  20,29  24,96  17,75  19,60  22,89  20,30  19,26  

BE 2,93  3,07  2,87  2,93  2,63  2,63  2,99  2,21  2,30  
BG 2,83  2,83  2,83  .    .    .    .    .    .    
CZ 2,81  2,86  3,23  3,18  2,97  3,12  3,15  3,05  3,19  
DK 3,64  3,80  4,34  4,42  4,39  3,61  3,29  2,77  2,84  
DE2) 3,61  4,58  5,09  4,93  3,45  3,63  3,65  2,90  .    
GR 2,29  2,90  2,69  3,11  2,57  2,63  2,64  2,59  2,64  
ES 3,27  2,81  3,14  3,09  3,29  3,50  3,69  .    .    
FR 2,49  2,46  3,00  2,72  2,72  2,72  2,45  .    .    
HR .    3,98  3,93  3,92  2,43  2,78  3,48  3,70  2,73  
LV 4,44  4,15  .    .    .    .    .    .    .    
LT 3,33  3,39  3,54  3,73  3,41  3,04  3,00  2,70  3,32  
HU .    .    .    .    .    .    .    .    .    
NL 4,30  4,50  6,00  6,10  5,01  3,83  3,57  4,28  3,50  
AT 2,88  3,78  4,06  3,52  2,32  2,68  2,79  2,86  2,36  
PL 2,83  3,50  3,28  3,54  3,01  2,86  2,67  2,25  2,45  
PT .    .    .    .    .    .    .    .    .    
RO 2,85  4,01  3,81  3,85  3,60  3,60  2,90  2,85  2,79  
SK 3,64  3,61  3,67  4,01  3,71  3,26  2,77  2,51  2,57  
FI 3,21  2,68  3,49  4,18  4,10  3,11  3,39  .    .    
SE 2,57  2,67  2,57  2,66  2,71  2,65  2,69  2,64  2,79  

Fußnoten siehe Seite 305. Fortsetzung Seite 304.
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Noch: 279. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte  
b. Tierische Erzeugnisse

€ je 100 kg 1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milch (3,7% Fett)
BE 29,25  31,89  28,95  35,72  35,02  26,28  27,41  32,55  29,79  
BG 25,70  31,10  31,80  31,20  32,84  29,51  27,51  33,49  33,56  
CZ 29,07  33,65  30,98  32,33  34,50  28,81  24,82  32,06  33,51  
DK 30,21  33,82  33,32  36,61  37,80  30,57  29,01  29,04  36,16  
DE3) 30,83  34,83  31,99  37,69  37,58  27,09  24,72  32,47  32,47  
IE 27,34  32,45  29,74  36,24  34,63  26,80  25,20  33,62  31,56  
GR 35,90  41,47  43,33  42,99  41,70  39,92  .    .    .    
ES 29,26  30,88  30,01  33,25  34,30  29,20  28,27  .    .    
LV 21,66  25,74  24,27  27,85  27,86  20,04  19,13  27,60  25,82  
LT 20,76  25,51  22,61  27,48  24,36  18,61  18,15  25,40  24,04  
LU 28,47  31,60  29,64  35,16  35,82  28,24  26,39  33,46  31,26  
NL 30,75  34,40  32,40  37,40  37,80  32,05  28,40  35,50  33,60  
AT 30,34  33,99  32,49  36,13  38,10  32,35  29,77  35,80  35,41  
RO 23,03  26,42  25,56  28,06  29,48  27,44  27,17  28,89  28,73  
FI 36,95  40,29  42,44  43,59  41,78  34,91  34,56  34,91  34,99  
SE 34,71  38,10  36,88  39,99  38,99  31,57  30,55  37,53  34,23  
UK 27,15  29,53  32,32  34,94  36,77  31,65  25,70  30,59  30,57  

Eier, € je 100 Stück
BE 4,36  4,11  7,46  4,76  5,10  5,80  4,62  6,92  5,84  
BG 7,59  6,58  8,74  6,42  6,04  6,41  5,21  6,79  7,26  
CZ 6,46  5,81  8,87  6,81  6,68  6,89  6,18  7,82  7,23  
DK 6,31  5,97  9,07  9,18  8,77  9,16  9,19  9,14  9,37  
DE 9,43  6,93  10,23  8,07  7,90  7,73  7,04  9,92  9,29  
IE 5,72  7,16  8,09  8,30  7,58  7,45  7,26  7,45  7,55  
GR 16,02  16,74  18,80  18,20  18,37  18,50  18,38  18,38  18,67  
ES 6,95  7,33  10,66  7,45  7,54  7,67  6,60  .    .    
IT 11,15  11,73  .    14,36  13,67  12,59  10,78  12,74  13,67  
CY 16,90  17,30  17,70  17,60  17,70  17,70  17,60  17,60  16,60  
LV 6,08  5,59  8,25  7,16  6,91  6,92  6,25  7,15  7,15  
LT 6,33  5,96  8,18  6,67  6,28  6,29  5,90  6,00  5,56  
LU 14,80  14,90  16,00  16,50  16,50  16,50  16,50  16,30  16,80  
HU 5,38  5,42  7,83  5,82  5,69  5,75  5,35  6,42  5,84  
MT 7,17  7,94  9,96  9,93  8,98  10,51  9,99  10,33  10,23  
NL 4,20  4,35  7,50  5,23  5,53  6,31  5,44  7,42  6,73  
AT 12,98  12,90  13,73  14,15  13,89  13,74  13,96  14,32  14,78  
PL 4,82  4,34  7,64  5,69  5,80  5,46  4,63  6,29  5,08  
PT 6,60  6,00  10,02  6,91  7,16  7,71  6,52  8,22  8,12  
RO 6,65  7,08  9,19  7,69  7,88  7,42  6,90  8,54  7,72  
SI 9,39  9,55  10,54  11,04  10,89  10,59  10,48  10,40  10,52  
SK 7,25  6,76  9,26  7,57  7,04  7,29  7,57  8,64  7,79  
FI 5,63  6,11  7,44  7,48  6,39  6,55  6,38  6,17  6,58  
SE 8,18  9,19  9,31  9,36  8,28  8,14  7,87  7,67  7,61  
UK 2,56  2,59  3,71  3,64  7,01  7,37  5,54  5,10  4,85  

BE 86,22  94,61  93,75  94,91  92,82  90,87  87,63  87,09  88,34  
BG 92,48  96,21  100,76  116,78  102,68  103,16  96,66  94,16  92,20  
CZ 80,58  89,92  91,77  95,23  86,65  86,99  86,82  88,24  89,54  
DK 74,26  87,51  91,76  97,88  89,01  84,33  83,54  83,62  81,69  
DE 83,00  93,00  96,00  97,00  91,00  88,00  85,00  84,00  86,00  
IE 86,05  99,10  .    .    .    .    .    .    .    
GR 149,57  149,95  154,40  154,63  151,46  145,16  141,71  141,19  142,10  
ES 97,62  115,31  124,94  120,79  115,04  110,70  103,24  .    .    
FR 156,60  176,20  182,11  195,91  182,90  176,40  175,60  .    .    
HR .    101,49  101,71  103,85  98,17  96,94  96,17  96,57  95,96  
IT 104,99  118,89  121,60  133,24  148,34  144,56  134,65  143,32  140,62  
LV 166,12  173,75  176,66  181,21  178,04  163,20  118,95  116,30  122,56  
LT 82,11  92,65  94,60  99,47  91,34  91,27  83,60  81,52  83,63  
LU 309,00  330,80  375,00  405,00  407,30  363,80  342,80  356,30  349,50  
HU 77,56  89,35  93,74  98,33  88,92  84,92  81,39  80,97  79,66  
MT 118,80  126,68  127,54  131,26  124,85  120,43  119,97  118,77  119,80  
NL 78,75  87,75  90,50  92,00  88,66  87,00  84,00  82,00  85,50  
AT 91,60  93,35  92,36  107,66  107,66  107,66  107,66  107,66  105,39  
PL 80,23  89,98  92,26  92,23  88,45  83,57  76,47  79,08  80,89  
PT 38,72  50,78  54,10  47,79  53,47  48,67  21,19  28,32  31,40  
RO 92,11  99,31  97,55  113,37  92,94  90,21  92,42  94,55  81,48  
SI 102,40  108,92  109,65  118,09  110,58  107,65  105,70  99,45  99,67  
SK 78,84  91,18  93,77  99,85  92,29  87,20  84,23  82,74  84,38  
SE 90,07  105,76  109,83  .    .    .    .    .    .    

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 305.

Mitgliedstaat
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Noch: 279. Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte  
Noch: b. Tierische Erzeugnisse

€ je 100 kg 1)

Mitgliedstaat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BE     .      .      .  .    .    .    .    .    .    
CZ 122,54 124,89 149,47 145,46 139,49 126,80 122,40 140,17 119,87
DK 105,94 118,25 138,24 140,25 126,67 106,99 111,08 110,91 122,53
DE4) 131,00 141,00 159,00 158,00 143,00 103,00 112,00 132,00 105,00
GR 160,90 173,31 191,43 198,78 188,46 162,33 169,82 188,82 172,46
ES 161,77 178,07 193,56 211,32 186,68 161,59 164,70 .    .    
LT     .      .      .  .    .    .    .    .    .    
LU 147,00 156,00 173,00 171,00 153,00 139,00 149,00 163,00 143,00
MT 178,00 180,52 202,77 237,00 237,00 228,25 221,14 218,14 218,21
RO 166,90 163,95 183,66 186,01 172,15 164,44 178,83 189,55 188,49
SK 144,88 146,78 164,41 172,15 164,73 147,74 145,01 157,08 153,48
SE 145,64 148,40 169,46 189,33 182,10 175,88 181,84 177,73 166,33

Jungbullen, R 3
BE 262,03 276,01 315,72 314,88 290,62 295,20 292,30 295,08 300,53
CZ 292,67 322,55 344,44 327,48 316,57 326,81 326,07 337,08 340,93
DK 323,89 364,37 393,92 399,33 381,53 385,21 368,71 369,01 365,65
DE 320,27 360,58 397,09 384,19 367,66 385,59 370,51 385,66 389,71
EE 260,01 268,16 320,86 300,21 293,85 298,69 309,51 332,53 329,40
IE 295,62 346,96 387,62 399,95 354,10 392,90 369,75 377,62 379,52
GR 420,74 428,27 428,82 438,03 436,11 432,02 429,72 426,73 412,20
ES 322,66 348,92 379,98 381,25 373,64 363,58 367,89 380,86 383,97
FR 311,14 343,13 381,68 385,82 374,74 372,21 360,97 380,32 376,19
IT 345,59 371,62 396,48 399,99 383,45 380,43 386,20 396,00 392,24
LV 177,25 221,15 260,01 252,14 220,13 227,34 232,41 279,72 265,29
LT 246,13 296,91 321,76 305,09 268,64 274,19 275,49 292,19 304,08
LU 313,98 339,58 371,66 383,00 331,62 322,26 294,81 355,98 360,47
HU     .      .      .  .    .    .    .    .    .    
MT 289,78 278,35 371,70 376,78 376,26 367,03 296,65 318,99 338,34
NL 279,40 308,20 339,67 350,30 333,50 335,52 314,70 323,74 336,57
AT 321,01 357,58 388,56 383,24 372,34 388,02 375,09 385,88 386,72
PL 256,18 309,57 333,71 310,98 305,06 318,93 311,82 329,61 338,42
PT 341,67 348,56 361,87 368,14 376,48 367,08 367,38 373,34 384,74
SI 298,78 336,07 368,97 355,82 342,97 349,74 337,12 342,57 352,46
SK 286,10 306,89 347,19 351,98 337,20 337,89 339,37 339,78 343,61
FI 333,24 351,90 381,43 407,57 400,69 385,95 378,98 389,02 397,44
SE 306,69 349,37 389,76 404,87 375,29 427,17 471,33 459,37 424,51
UK 299,73 342,46 406,62 431,67 406,82 457,92 398,62 399,90 398,77

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: August 2019), BMEL (723).

Schweine geschlachtet, Kl. II, frei Schlachterei

1) Ohne Umsatzsteuer; ab Hof oder frei Verladestation; Durchschnittsqualität, falls nichts anderes angegeben. Die
Vergleichbarkeit zwischen den Reihen ist begrenzt. Die preisbestimmenden Merkmale zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten
stimmen nicht voll überein. - 2) Durchschnitttserlöse lt. Testbetriebsnetz; Wirtschaftsjahr beginnend im genannten
Kalenderjahr. - 3) Ab 2010: 4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß. - 4) Ab 2012: Handelsklasse U.
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280. Einkaufspreise für Futtergetreide und Düngemittel
€ je 100 kg 1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gerste
BG 14,44  22,12  18,38  18,60  16,37  16,62  14,94  17,83  17,10  
CZ 10,44  16,36  18,03  17,26  14,38  13,31  12,06  12,44  14,27  
DK 13,96  20,80  22,80  21,58  17,40  17,15  16,25  15,73  17,81  
DE 12,71  18,46  20,56  18,43  15,24  14,53  12,60  13,61  16,66  
GR 24,15  29,98  30,49  32,12  29,59  28,85  29,27  29,10  28,98  

 ES 16,07  22,25  24,05  21,87  18,26  19,38  17,51   .     .    
FR 15,80  22,40  24,36  22,55  18,67  18,67  16,29   .     .    
HR  .    19,68  17,93  17,09  15,31  14,89  13,34  12,48  13,93  
CY 13,00  13,60  13,90  14,10  20,20  19,50  17,90  18,40  16,20  
LV 11,64  17,30  18,86  17,75  15,59  14,19  12,11  13,28  15,40  
LT 12,37  19,42  18,26  18,46  14,51  13,01  11,91  12,78  16,33  
LU 13,17  19,74  22,85  20,93  17,59  17,30  15,70  15,88  19,35  
HU 9,76  16,40  17,90  15,27  13,63  13,34  11,67  11,60  13,42  
NL 15,25  20,70  23,25  20,83  17,72  17,38  15,36  16,20  19,68  
AT 12,71  19,03  20,67  20,67  15,31  13,77  12,64  13,09  15,75  
PT 15,49  16,26  18,09  17,75  16,14  15,30  13,52  14,38  16,03  
RO 12,82  19,34  18,61  21,50  20,93  18,90  16,26  13,57  14,15  
SI 16,72  25,79  26,62  26,07  22,38  19,31  17,86  17,14  19,91  
SK 11,20  16,47  17,10  15,90  13,30  12,60  11,30  12,10  13,40  
UK 11,68  17,97  19,76  18,78  15,01  14,58  12,50  13,56  16,48  

Mais
BE 26,25  32,79  35,29  40,75  41,62  55,25  55,93  41,76  33,61  
BG 14,93  19,32  21,03  19,40  16,67  16,98  16,21  16,61  16,59  
CZ 12,98  19,14  18,76  19,48  15,45  13,86  14,43  14,35  15,63  
DK 30,75  41,20  29,98  26,34  25,41  24,34  21,77  21,78  22,77  
DE 15,76  21,11  21,47  20,33  15,93  15,70  15,18  15,66  16,50  
GR 27,20  34,13  33,64  34,23  30,37  30,51  30,81  31,06  30,68  
ES 18,88  25,15  24,93  23,23  18,92  18,99  18,54   .     .    
FR 18,30  25,10  25,41  23,88  19,11  17,82  18,75   .     .    
HR  .    17,81  19,17  18,20  13,82  12,15  13,30  13,60  13,83  
CY 17,40  17,80  17,60  16,90  18,80  17,90  18,70  18,70  15,50  
LT 19,84  23,37  20,21  19,40  16,73  16,42  13,05  11,97  17,94  
LU 19,19  24,18  26,11  30,00  20,82  19,75  20,14  20,01  19,65  
HU 13,47  17,16  19,15  15,31  12,77  13,42  13,05  13,69  14,07  
NL 18,60  23,55  24,17  21,69  18,00  17,63  17,63  17,86  19,03  
AT 13,85  20,30  20,07  20,07  15,25  13,12  14,76  15,08  15,50  
PT 18,12  23,10  23,87  22,40  18,48  17,36  17,25  17,51  18,77  
RO 14,01  19,34  18,16  23,53  16,20  17,32  16,03  14,66  15,01  
SI 17,95  25,44  24,56  25,88  20,22  17,25  18,33  18,44  19,81  
SK 14,89  16,71  20,00  17,30  12,90  14,00  12,80  13,50  14,40  
UK  .    15,21   .    24,36  20,41  21,35  19,90  19,61  23,22  

Kalkammonsalpeter (26% N) (Sackware) 2)

BE 23,25  30,25  28,88  26,13  29,25  28,13  21,38  21,75  22,88  
CZ 19,40  26,09  26,31  25,42  24,09  24,85  20,38  17,64  18,91  
DK  .     .     .     .     .     .     .     .     .    
IE 91,99  121,17  122,69  121,70  119,33  118,64  95,35  88,67  98,31  
GR 32,52  34,11  38,37  40,00  37,85  38,45  38,81  36,92  35,59  
ES 89,62  115,35  112,89   .     .     .     .     .     .    
CY 49,60  52,00  58,50  71,10  45,20  45,00  44,00  38,50  42,00  
LT 136,69  129,78  148,95  118,48   .    130,06  130,46   .    103,62  
NL 86,05  119,40  123,89  119,10  120,37  120,56  97,23  93,52  95,00  
PT 115,01  144,54  142,30  138,17  131,53  139,10  141,74  148,03  153,28  
SI 83,87  118,28  126,18  119,13  104,74  115,62  95,06  83,49  89,90  
FI 93,64  129,10   .     .     .     .    97,43  101,21  105,83  
SE 88,28  116,06  115,12  103,91  107,82  108,30  90,08  91,23  92,93  

Kaliumchlorid 3)

BE 26,50  29,00  30,25  30,38  30,38  29,13  26,63  26,38  26,00  
BG 94,31  101,44  68,81  67,00  61,57  64,31  47,84  49,49  49,71  
CZ 37,35  40,50  41,75  39,88  34,53  34,86  32,35  30,64  32,31  
DK  .     .     .     .     .     .     .     .    
DE 72,00  75,00  73,12  71,60  67,21  68,62  62,70  60,46  62,57  
IE 78,10  91,09   .     .     .     .     .    73,07  73,25  
ES 68,25  70,96  73,51  71,93  66,02  63,38  62,89   .     .    
FR 63,80  66,10  68,44  68,37  60,49  60,58  56,11   .     .    
LV 35,77  36,40  41,63  38,91  30,68  30,46  29,75  29,21  28,17  
LT 65,16  72,59  76,67  69,61  57,90  61,90  55,77  54,52  52,57  
LU 67,13  76,20  84,08  84,95  76,38  73,70  73,90  69,55  68,83  
HU 53,08  62,66  64,11  61,43  51,71  54,85  47,95  49,04  50,98  
NL 56,70  60,10  65,67  63,67  56,00  57,84  53,09  49,17  51,08  
AT 34,60  40,03  41,88  40,80  35,58  35,19  32,44  31,05  31,84  
PT 76,96  79,47  83,59  84,58  81,41  75,12  74,87  76,02  76,02  
UK 62,73  65,18  69,99  58,82  54,83  59,37  46,77  47,97  49,96  

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: August 2019), AMI, BMEL (723).

Mitgliedstaat
8050400

1) Ohne Umsatzsteuer. Die Vergleichbarkeit zwischen den Reihen ist begrenzt. Die preisbestimmenden Merkmale zwischen
den einzelnen Ländern stimmen nicht voll überein. - 2) Je 100 kg N. - 3) Je 100 kg K2O.
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281. Von der Landwirtschaft bezahlte Preise für Dieselkraftstoff
und leichtes Heizöl

€ je 100 Liter 1)

Mitglied-
staat

Bezugs-
konditionen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dieselkraftstoff
BE Frei Haus

mind. 1 000 l 52,64 66,88 73,75 69,84 64,50 47,56 40,05 48,39 57,76
BG nicht genannt 110,95 125,27 133,96 133,45 128,34 129,87 95,61 103,28 114,53
CZ nicht genannt 121,44 139,35 144,96 139,10 133,73 114,36 101,28 112,05 122,72
DK Frei Haus

mind. 1 000 l 62,57 78,38 91,29 88,24 83,91 70,07 66,55 75,69 88,79
DE Frei Haus

5000 - 7000 l 97,17 112,58 118,13 112,57 106,19 91,34 83,65 90,39 100,87
GR Frei Handel 129,28 152,68 159,07 146,72 142,16 122,75 111,55 130,73 144,85
ES nicht genannt 66,92 81,48 88,04 85,92 80,84 64,26 55,80 .  .  
CY nicht genannt 99,20 87,00 89,20 90,60 86,50 67,70 57,80 66,00 76,80
LV nicht genannt 87,71 103,82 112,54 108,74 104,25 87,39 78,47 86,34 98,81
LT nicht genannt 51,77 63,56 69,72 66,34 61,35 49,10 38,74 43,21 55,28
LU nicht genannt 51,10 64,53 72,04 67,95 63,06 46,77 39,54 46,26 55,48
HU nicht genannt 93,41 108,82 118,42 113,52 106,61 91,44 83,69 91,43 96,90
MT nicht genannt 104,83 129,67 137,25 137,70 136,00 127,30 117,00 118,00 120,10
NL Frei Haus

mind. 1 000 l 73,85 89,40 96,70 110,50 109,00 93,75 86,50 93,65 103,00
AT nicht genannt 92,12 110,98 117,56 117,56 108,17 93,50 85,90 92,10 101,90
PL nicht genannt 108,04 123,34 137,11 131,96 126,19 108,75 95,34 105,47 115,08
PT nicht genannt 68,40 84,22 92,76 89,22 82,80 69,03 63,35 70,21 78,21
RO nicht genannt 104,70 90,31 98,36 113,06 99,71 89,81 100,26 103,13 84,34
SI nicht genannt 95,60 103,60 113,30 114,00 110,90 96,70 88,10 96,60 104,90
SE nicht genannt 95,00 114,07 124,42 122,06 115,52 101,14 97,90 104,83 110,39
UK Frei Haus

mind. 1 000 l 64,32 79,02 88,03 82,67 79,90 67,48 54,86 60,81 68,80

Heizöl, leicht

BG nicht genannt 108,40 123,22 132,43 130,89 125,78 127,82 93,57 100,73 111,97
CZ nicht genannt 51,02 65,18 71,18 67,01 61,27 46,43 37,17 44,39 53,17
DK Frei Haus

mind. 1 000 l 65,66 82,28 94,25 91,91 87,80 74,13 67,86 76,49 90,93
DE Frei Haus

mind. 4 000 l 54,87 69,26 75,33 70,36 64,37 48,79 40,94 47,51 57,82
IE 2) Frei Lager

mind. 1 000 l .  .  .  .  .  .  .  .  .  
GR Frei Handel 67,76 88,37 109,67 129,20 122,42 91,76 78,48 97,37 106,33
CY nicht genannt 66,80 83,90 95,20 104,20 99,50 81,50 69,60 79,10 87,00
LT nicht genannt 44,30 62,47 69,94 62,64 58,88 41,40 36,02 45,66 46,90
LU nicht genannt 52,10 65,53 73,04 68,95 64,06 47,77 40,54 47,26 56,48
HU nicht genannt 93,41 108,82 118,42 113,52 106,61 91,44 83,69 91,43 96,90
NL Frei Haus

mind. 1 000 l .  .  .  .  .  .  .  .  .  
AT nicht genannt 62,50 77,00 83,34 83,34 73,25 59,60 51,00 57,20 67,00
PL nicht genannt 72,35 89,31 98,93 93,39 89,38 72,66 60,05 68,59 77,18
PT nicht genannt 92,44 106,84 114,36 116,34 108,93 113,13 105,73 117,71 105,97
RO nicht genannt 47,04 57,55 60,96 68,43 93,22 99,48 87,56 86,24 65,63
SI nicht genannt 60,40 75,90 84,80 83,30 83,00 69,60 60,00 68,20 79,10
FI nicht genannt 63,42 86,83 92,28 89,19 81,94 66,85 61,53 73,40 83,90

Q u e l l e:  EUROSTAT (Stand: August 2019), BMEL (723).

1) Ohne Umsatzsteuer. Landesübliche Qualitäten. Die Vergleichbarkeit zwischen den Reihen ist begrenzt. Die
preisbestimmenden Merkmale zwischen den Ländern stimmen nicht voll überein. - 2) Einschl. nicht abzugsfähiger
Steuer.

8050500
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282. Index der Verbraucherpreise
2015 = 100

Mitgliedstaat 2000 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018

Lebenshaltung insgesamt 1)

BE 75,0 92,1 97,7 98,9 99,4 101,8 104,0 106,4 
BG 54,1 96,7 102,3 102,7 101,1 98,7 99,9 102,5 
CZ 73,8 92,6 98,0 99,3 99,8 100,7 103,1 105,1 
DK 77,5 94,1 98,9 99,4 99,8 100,0 101,1 101,8 
DE 79,4 93,2 97,5 99,1 99,9 100,4 102,1 104,0 
EE 58,2 88,0 96,3 99,5 99,9 100,8 104,5 108,1 
IE 77,1 96,2 99,2 99,7 100,0 99,8 100,1 100,8 
GR 71,0 99,3 103,4 102,5 101,1 100,0 101,2 101,9 
ES 71,2 94,1 99,3 100,8 100,6 99,7 101,7 103,5 
FR 78,2 94,1 98,3 99,3 99,9 100,3 101,5 103,6 
CR 69,3 92,6 97,8 100,0 100,3 99,4 100,7 102,2 
IT 74,2 92,6 98,4 99,7 99,9 99,9 101,3 102,5 
CY 74,9 95,1 101,5 101,8 101,6 98,8 99,5 100,2 
LV 55,2 93,0 99,1 99,1 99,8 100,1 103,0 105,6 
LT 68,7 92,4 99,3 100,4 100,7 100,7 104,4 107,1 
LU 70,4 91,4 97,6 99,3 99,9 100,0 102,2 104,2 
HU 52,0 89,5 98,2 99,9 99,9 100,5 102,8 105,8 
MT 72,3 91,8 97,1 98,1 98,8 100,9 102,2 104,0 
NL 74,5 92,1 97,0 99,5 99,8 100,1 101,4 103,0 
AT 75,0 90,1 95,8 97,8 99,2 101,0 103,2 105,4 
PL 70,1 92,7 99,8 100,6 100,7 99,8 101,4 102,6 
PT 73,2 93,2 99,2 99,7 99,5 100,6 102,2 103,4 
RO 28,0 87,7 96,0 99,0 100,4 98,9 100,0 104,1 
SI 62,0 93,9 98,5 100,4 100,8 99,9 101,4 103,4 
SK 61,5 91,7 99,0 100,5 100,4 99,5 100,9 103,5 
FI 76,8 90,8 96,8 99,0 100,2 100,4 101,2 102,4 
SE 79,8 96,4 98,7 99,1 99,3 101,1 103,0 105,1 
UK 72,7 89,4 96,1 98,5 100,0 100,7 103,4 105,9 
EU-28 73,2 92,6 98,0 99,5 100,0 100,3 102,0 103,9 

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
BE 69,4 90,7 95,9 99,1 98,8 102,0 102,8 105,0 
BG 55,4 89,3 98,0 100,5 99,4 100,1 103,6 105,5 
CZ 72,4 83,8 94,7 98,8 100,9 99,2 104,3 105,5 
DK 73,9 91,7 99,4 99,9 99,0 100,1 102,9 103,0 
DE 76,6 89,2 94,8 98,4 99,3 100,9 103,8 106,2 
EE 55,9 85,1 96,3 100,3 100,3 100,2 105,9 109,2 
IE 89,8 101,7 103,4 104,5 102,2 98,7 96,6 94,7 
GR 70,9 95,6 99,9 100,1 98,4 99,9 100,1 100,5 
ES 67,1 93,0 96,5 99,2 98,8 101,4 102,7 104,3 
FR 77,6 94,6 99,3 100,4 99,6 100,6 101,7 103,7 
CR 70,5 91,6 98,2 102,2 99,7 99,6 102,4 103,3 
IT 72,3 92,1 96,9 99,0 98,9 100,2 102,2 103,4 
CY 61,3 92,9 99,8 101,1 100,0 100,0 99,7 100,9 
LV 47,8 90,3 100,2 101,5 101,2 101,1 106,7 107,5 
LT 60,5 88,2 98,4 100,0 100,7 101,3 104,8 106,3 
LU 69,0 90,4 95,3 98,7 99,4 101,5 104,2 106,4 
HU 46,7 85,7 97,6 100,3 99,5 100,3 102,9 107,0 
MT 62,0 84,1 93,3 97,4 97,7 101,9 104,6 106,8 
NL 79,1 93,1 97,1 99,4 99,4 101,0 103,6 104,4 
AT 70,7 87,3 94,2 97,4 99,2 100,7 103,0 104,6 
PL 69,0 91,9 100,7 102,6 101,7 101,0 104,8 107,1 
PT 80,0 93,4 98,4 100,3 99,0 100,5 102,0 102,8 
RO 35,0 93,7 101,7 105,2 103,7 97,6 100,1 104,1 
SI 59,7 88,4 96,0 99,8 99,5 100,6 102,8 105,5 
SK 69,4 88,4 97,7 101,1 100,3 97,3 101,1 105,1 
FI 71,3 86,4 96,5 101,8 101,9 98,9 98,0 99,9 
SE 75,7 92,6 95,2 97,3 97,7 101,1 103,4 105,9 
UK 66,1 91,1 99,1 102,9 102,7 97,6 99,8 101,8 
EU-28 69,2 91,6 97,6 100,2 100,0 100,2 102,3 104,3 

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: August 2019), BMEL (723).

8050600

1) Harmonisierte Verbraucherpreisindizes (HVPI), Abweichungen gegenüber nationalem Verbrauchsschema  möglich.
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283. Anteile der Ausgaben für Nahrungs- und Genussmittel
am Gesamtverbrauch der privaten Haushalte

Prozent 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

BE 13,2 13,3 13,4 13,4 . 12,0 12,2 12,2 12,3 .
BG 19,1 19,4 19,5 19,2 . 17,6 17,8 17,9 17,6 .
CZ 16,3 16,1 16,1 16,3 16,0 14,6 14,4 14,4 14,7 14,5
DK 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 10,1 10,1 10,1 10,0 9,9
DE 10,4 10,6 10,6 10,6 . 9,2 9,3 9,3 9,4 .
EE 20,9 20,6 20,3 20,3 . 19,3 19,0 18,7 18,7 .
IE 9,7 9,5 9,3 9,0 8,7 8,7 8,5 8,3 8,0 7,7
GR 16,7 17,1 17,1 16,9 . 15,8 16,2 16,3 16,1 .
ES 13,2 13,1 12,8 12,3 . 12,1 12,1 11,7 11,3 .
FR 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,3 12,2 12,3 12,1 12,0
IT 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 13,2 13,2 13,1 13,1 12,9
CY 14,6 14,6 14,3 13,7 . 13,2 13,2 12,9 12,4 .
LV 19,1 18,5 18,2 17,8 . 17,3 16,7 16,5 16,1 .
LT 23,0 22,6 22,2 21,6 . 21,4 21,0 20,6 20,1 .
LU 9,1 9,3 9,3 8,9 . 7,9 8,1 8,1 7,8 .
HU 17,9 18,2 17,8 18,2 . 15,4 15,6 15,4 15,6 .
MT 12,9 12,3 12,4 12,1 11,7 11,0 10,5 10,6 10,2 9,8
NL 11,4 11,5 11,5 11,4 . 10,4 10,5 10,5 10,4 .
AT 10,0 10,0 9,7 9,9 . 8,9 8,9 8,7 8,8 .
PL 17,1 16,9 17,1 16,8 . 15,5 15,3 15,4 15,2 .
PT 17,3 17,1 17,0 16,7 . 16,3 16,1 16,0 15,7 .
RO 29,1 27,8 27,3 27,8 27,8 27,6 26,4 25,9 26,4 26,4
SI 15,0 14,9 14,8 14,4 14,0 13,6 13,6 13,5 13,0 12,6
SK 17,8 17,8 17,8 18,1 . 16,2 16,2 16,2 16,6 .
FI 12,7 12,4 12,0 11,6 . 11,5 11,2 10,9 10,5 .
SE 12,4 12,4 12,4 12,4 . 11,1 11,1 11,1 11,1 .
UK 8,6 8,3 8,1 8,2 8,1 7,6 7,3 7,1 7,2 7,1
EU-28 2) 12,4 12,3 12,2 12,2 . 11,2 11,1 11,1 11,1 .

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

BE 4,1 4,2 4,2 4,2 . 5,5 5,6 5,7 5,8 .
BG 5,4 5,2 5,2 5,2 . 5,2 5,1 4,3 4,5 .
CZ 8,3 8,4 8,3 8,0 7,9 6,3 6,3 6,4 6,6 6,5
DK 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 4,8 4,8 5,0 5,1 5,3
DE 3,2 3,3 3,2 3,2 . 4,3 4,3 4,5 4,5 .
EE 9,0 8,9 8,5 8,1 . 5,7 5,9 6,1 6,4 .
IE 5,5 5,4 5,3 5,2 4,9 13,4 12,9 13,9 14,2 14,4
GR 4,9 5,0 5,0 4,9 . 11,8 11,9 11,5 12,4 .
ES 3,9 3,7 3,7 3,6 . 13,7 14,3 14,7 15,2 .
FR 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 5,3 5,3 5,5 5,7 5,9
IT 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8
CY 6,0 6,0 5,9 5,6 . 8,5 8,6 8,6 8,7 .
LV 8,0 7,6 7,8 7,9 . 5,0 5,2 5,2 5,1 .
LT 7,1 6,9 6,4 6,1 . 2,2 2,4 2,8 2,9 .
LU 9,5 7,8 8,4 8,3 . 5,7 6,0 6,0 5,8 .
HU 7,6 7,4 7,3 7,4 . 6,2 6,7 7,3 7,5 .
MT 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 12,0 12,3 12,2 12,7 12,6
NL 3,3 3,3 3,3 3,2 . 5,8 6,0 6,3 6,4 .
AT 3,3 3,3 3,2 3,3 . 10,0 10,1 10,3 10,4 .
PL 7,1 6,0 6,0 5,9 . 2,1 2,4 2,5 2,9 .
PT 3,2 3,1 3,2 3,2 . 8,5 8,7 8,7 8,9 .
RO 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7 1,1 1,9 2,1 1,9 1,9
SI 5,4 5,5 5,2 5,1 4,8 5,3 5,2 5,5 5,6 5,6
SK 5,1 5,1 5,1 5,0 . 5,0 5,1 5,3 5,4 .
FI 4,6 4,5 4,5 4,3 . 5,7 5,9 6,0 6,1 .
SE 3,7 3,6 3,5 3,5 . 5,4 5,5 5,6 5,7 .
UK 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 7,3 7,3 7,3 7,5 7,3
EU-28 2) 4,0 3,9 3,9 3,8 . 6,7 6,8 6,9 7,1 .

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Oktober 2019), BLE (414), BMEL (723).

Alkoholische Getränke, Tabakwaren und NarkotikaMitglied-
staat

Mitglied-
staat

Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 1)

Bewirtungsleistungen

zusammen darunter Nahrungsmittel

Anm.: Nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG).
1) Ohne Verpflegungsdienstleistungen. - 2) Teilweise geschätzt.

8050700
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VI. Warenverkehr
284. Außenhandel nach Bereichen

Einfuhr Ausfuhr
Herkunft 2015 1) 2016 2017 2015 1) 2016 2017

bzw. Anteil an Anteil an
Be- Gesamt- Gesamt-

stimmung einfuhr ausfuhr
in % in %

a. Güter der Land- und Ernährungswirtschaft
BE EU-Insgesamt  23 943  25 197  26 694  11,5  30 829  31 929  33 333  12,1

Drittländer  8 361  8 191  8 619  6,8  5 397  5 625  6 323  5,9
BG EU-Insgesamt  2 062  2 153  2 374  12,3  2 331  2 715  2 870  16,3

Drittländer   558   588   614  5,7  1 319  1 215  1 099  12,3
CZ EU-Insgesamt  7 485  7 739  7 965  7,1  6 747  6 805  6 737  5,0

Drittländer   511   493   527  1,7   607   625   616  2,4
DK EU-Insgesamt  8 009  8 152  8 480  14,7  11 703  12 104  12 837  22,9

Drittländer  3 947  4 092  4 199  17,0  5 334  5 519  5 766  16,6
DE EU-Insgesamt  59 647  61 998  65 016  9,5  51 737  53 142  55 617  7,4

Drittländer  19 055  18 715  18 594  5,3  15 836  16 098  16 139  3,0
EE EU-Insgesamt  1 178  1 202  1 286  10,8   752   741   830  9,0

Drittländer   90   100   95  3,4   311   279   280  7,7
IE EU-Insgesamt  7 046  6 985  7 443  14,6  8 452  8 304  9 174  14,8

Drittländer  1 021  1 086  1 117  4,1  3 192  3 593  4 024  6,8
GR EU-Insgesamt  4 776  4 988  5 265  20,1  3 979  4 324  4 274  27,6

Drittländer  1 374  1 439  1 502  6,2  1 342  1 392  1 367  10,2
ES EU-Insgesamt  17 853  19 095  19 873  10,8  31 247  32 673  34 582  18,4

Drittländer  13 490  13 847  15 409  12,3  10 511  11 783  12 492  13,1
FR EU-Insgesamt  38 574  40 527  42 473  11,0  36 315  35 643  37 036  13,3

Drittländer  11 169  11 197  11 846  7,1  21 524  20 839  21 573  11,1
HR EU-Insgesamt  2 087  2 205  2 483  14,5   819  1 064  1 130  12,4

Drittländer   435   432   417  8,5   779   782   853  16,7
IT EU-Insgesamt  28 471  28 940  30 567  12,7  23 845  24 868  26 249  10,5

Drittländer  12 011  11 828  11 922  7,5  12 557  13 087  14 043  7,1
CY EU-Insgesamt   798   838   903  18,7   167   210   234  21,2

Drittländer   210   214   226  7,0   127   133   138  7,7
LV EU-Insgesamt  1 680  1 863  2 177  18,6  1 081  1 199  1 315  16,1

Drittländer   233   223   243  7,7   908   881  1 173  28,2
LT EU-Insgesamt  2 841  2 719  3 039  15,1  2 723  2 842  3 095  20,1

Drittländer   606   572   579  6,9  1 655  1 465  1 636  14,9
LU EU-Insgesamt  2 010  2 059  2 111  12,7  1 187  1 046  1 098  9,3

Drittländer   157   123   101  2,9   46   40   41  1,9
HU EU-Insgesamt  4 131  4 309  4 547  6,3  6 292  6 267  6 995  8,6

Drittländer   335   376   423  1,9  1 193  1 339  1 357  7,1
MT EU-Insgesamt   510   526   570  17,8   33   27   26  2,2

Drittländer   61   93   122  6,3   209   237   219  21,3
NL EU-Insgesamt  23 980  24 474  34 392  14,6  52 735  57 674  71 588  16,5

Drittländer  22 633  25 243  26 814  9,8  17 996  18 758  19 590  13,7
AT EU-Insgesamt  10 047  10 330  10 830  9,0  8 012  8 250  8 624  8,1

Drittländer  1 599  1 614  1 635  4,6  2 358  2 510  2 690  6,3
PL EU-Insgesamt  12 704  13 780  15 306  10,5  19 154  19 389  21 949  13,5

Drittländer  3 036  3 157  3 601  6,4  4 267  4 531  5 096  12,3
PT EU-Insgesamt  7 278  7 568  8 105  15,4  4 535  4 754  4 816  11,8

Drittländer  1 973  1 997  2 182  13,3  1 789  1 786  1 985  13,9
RO EU-Insgesamt  4 680  5 410  5 823  10,2  3 685  3 600  4 033  8,5

Drittländer  1 126  1 080  1 212  6,6  2 034  2 338  2 158  14,3
SI EU-Insgesamt  1 777  1 843  1 966  8,9  1 194  1 259  1 333  5,2

Drittländer   698   717   730  7,5   378   395   462  5,6
SK EU-Insgesamt  3 752  4 025  4 095  7,0  2 556  2 653  2 670  4,2

Drittländer   100   103   120  0,8   127   134   126  1,2
FI EU-Insgesamt  3 850  3 771  4 006  9,0   885   877  1 024  2,9

Drittländer   787   861   890  5,0   447   442   441  1,8
SE EU-Insgesamt  8 705  8 971  9 263  9,6  5 930  6 680  6 523  8,1

Drittländer  5 327  5 962  5 655  14,3  2 114  2 046  2 117  3,8
UK EU-Insgesamt  38 040  36 228  36 962  12,5  15 666  15 209  15 660  8,4

Drittländer  16 742  16 006  16 049  5,9  10 399  10 225  10 377  5,1
EU-Insgesamt 2)  327 912  337 893  364 014  11,1  334 594  346 250  375 654  11,2
Drittländer 2)  127 644  130 348  135 443  7,3  124 757  128 097  134 183  7,1

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 311.

Mill. € Mill. €

Melde-
land  
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 Noch: 284. Außenhandel nach Bereichen

Herkunft Einfuhr Ausfuhr
bzw. 2015 1) 2016 2017 2015 1) 2016 2017

Bestimmung Mill. € 

b. Gesamthandel 
BE EU-Insgesamt  212 569  218 510  231 544  256 494  258 776  274 464

Drittländer  126 002  123 971  126 628  101 260  100 767  106 556
BG EU-Insgesamt  16 953  17 379  19 324  14 853  15 931  17 649

Drittländer  9 394  8 780  10 848  8 025  8 091  8 928
CZ EU-Insgesamt  98 510  102 445  112 184  118 560  123 017  133 518

Drittländer  28 972  26 824  31 194  23 804  23 983  25 950
DK EU-Insgesamt  53 621  55 105  57 605  52 791  53 108  56 133

Drittländer  23 553  22 187  24 720  33 269  33 029  34 701
DE EU-Insgesamt  621 622  632 345  682 240  692 808  705 769  749 829

Drittländer  326 005  321 417  350 891  503 014  499 720  532 085
EE EU-Insgesamt  10 704  11 048  11 935  8 690  8 805  9 219

Drittländer  2 396  2 466  2 799  2 880  3 099  3 642
IE EU-Insgesamt  45 902  47 981  50 859  58 970  59 303  62 004

Drittländer  23 549  25 292  27 205  52 289  58 927  59 378
GR EU-Insgesamt  23 069  24 208  26 135  14 042  14 334  15 487

Drittländer  20 511  19 980  24 153  11 853  11 130  13 375
ES EU-Insgesamt  170 837  173 879  184 635  165 644  175 043  188 017

Drittländer  110 385  107 178  125 746  88 956  86 999  95 700
FR EU-Insgesamt  353 806  357 304  385 597  268 541  269 540  278 595

Drittländer  162 961  159 665  167 173  187 829  183 767  195 003
HR EU-Insgesamt  14 428  15 225  17 085  7 687  8 183  9 091

Drittländer  4 136  4 566  4 892  3 976  4 307  5 110
IT EU-Insgesamt  217 390  223 337  240 851  225 975  233 413  249 129

Drittländer  153 094  144 289  159 808  186 316  183 856  198 977
CY EU-Insgesamt  4 027  4 684  4 826  1 309  1 303  1 107

Drittländer  2 312  2 393  3 235  1 652  1 378  1 794
LV EU-Insgesamt  10 366  10 365  11 681  7 567  7 649  8 182

Drittländer  2 692  2 516  3 179  3 372  3 331  4 160
LT EU-Insgesamt  17 199  17 540  20 144  14 049  13 721  15 409

Drittländer  8 201  7 160  8 372  8 855  8 886  11 001
LU EU-Insgesamt  15 182  15 221  16 662  12 994  11 816  11 754

Drittländer  5 834  4 452  3 426  2 472  2 461  2 210
HU EU-Insgesamt  63 520  65 896  72 235  72 240  74 950  81 564

Drittländer  19 427  18 933  22 759  16 607  17 123  18 995
MT EU-Insgesamt  3 633  3 236  3 202  1 079  1 184  1 193

Drittländer  1 809  2 548  1 946  1 276  1 660  1 026
NL EU-Insgesamt  211 693  214 929  235 572  389 645  392 234  433 618

Drittländer  250 104  241 361  273 155  124 665  124 015  143 031
AT EU-Insgesamt  108 009  111 196  120 254  96 519  97 073  105 904

Drittländer  32 690  31 316  35 322  41 237  40 337  42 853
PL EU-Insgesamt  125 325  130 548  145 371  142 450  146 806  162 854

Drittländer  51 857  49 738  56 609  37 083  37 365  41 566
PT EU-Insgesamt  46 186  47 816  52 582  36 071  37 590  40 811

Drittländer  14 159  13 608  16 380  13 563  12 449  14 286
RO EU-Insgesamt  48 595  51 951  57 272  40 255  43 080  47 475

Drittländer  14 384  15 412  18 290  14 366  14 312  15 138
SI EU-Insgesamt  18 812  19 567  22 143  21 869  22 408  25 751

Drittländer  8 076  8 030  9 774  6 924  7 335  8 256
SK EU-Insgesamt  52 057  54 676  58 857  57 986  59 877  64 088

Drittländer  14 110  13 540  14 875  9 859  10 192  10 697
FI EU-Insgesamt  39 757  40 170  44 738  31 792  30 675  35 852

Drittländer  14 730  14 825  17 644  22 160  21 646  24 382
SE EU-Insgesamt  87 357  90 590  96 771  73 826  74 557  80 162

Drittländer  37 450  36 632  39 531  52 432  51 459  55 361
UK EU-Insgesamt  302 832  290 559  295 904  184 246  175 564  186 153

Drittländer  261 719  284 350  274 173  230 494  194 459  204 626
EU-Insgesamt 2) 2 993 959 3 047 709 3 278 207 3 068 950 3 115 707 3 345 011
Drittländer 2) 1 730 512 1 713 425 1 854 726 1 790 484 1 746 081 1 878 787

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Dezember 2017), BLE (414).

Melde-
land

1) Seit 2013 EU-28. - 2) Differenzen bei der Addition entstehen durch Unterdrückung von Einzelangaben.
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285. Außenhandel mit Ernährungsgütern nach wichtigsten Drittländern
Mill. €     

Meldeland  Einfuhr der EU-28 1) Ausfuhr der EU-28 1)

Herkunft/Bestimmung 2015 2016 2017 2) 2015 2016 2017 2)

 Island 1 150 1 196 1 167  325  355  407
 Norwegen 5 982 7 019 7 105 4 477 4 737 4 788
 Schweiz 4 429 4 527 4 509 7 778 8 048 8 333
 Türkei 5 225 4 971 4 788 3 038 2 901 3 254
 Ukraine 3 907 4 007 5 438 1 358 1 563 1 837
 Russland 1 857 1 885 1 814 5 351 5 415 6 291
 Europa ohne EU 3) 25 341 26 688 28 234 27 250 27 824 30 262
 Marokko 2 849 3 138 3 445 1 556 1 804 1 625
 Algerien  63  98  120 3 180 2 561 2 389
 Ägypten  801  847  942 2 333 1 829 1 370
 Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) 2 812 3 709 3 706  600  572  592
 Ghana 1 406 1 763 1 457  381  377  496
 Nigeria  336  670  618 1 244  969 1 151
 Südafrika 2 528 2 627 2 799 1 649 1 653 1 735
 Afrika 3) 18 443 20 382 20 735 18 876 17 289 16 883
 USA 12 056 11 479 11 082 19 190 20 564 21 766
 Kanada 2 637 2 592 2 601 3 149 3 289 3 453
 Mexiko 1 139 1 298 1 335 1 279 1 321 1 367
 Costa Rica 1 576 1 690 1 842  92  102  118
 Kolumbien 2 093 2 165 2 458  350  363  385
 Peru 2 341 2 556 2 485  248  238  249
 Brasilien 12 818 11 731 11 566 1 566 1 533 1 688
 Chile 2 840 2 837 2 877  493  538  695
 Argentinien 6 035 6 364 6 187  181  210  265
 Amerika 3) 51 984 51 684 51 978 29 113 30 700 32 721
 Israel  902  938  932 1 498 1 725 1 821
 Vereinigte Arabische Emirate  61  82  65 3 049 3 134 2 925
 Indien 3 578 3 403 4 080  632  713  731
 Thailand 2 860 2 743 2 676 1 159 1 020 1 001
 Indonesien 4 106 3 993 4 568  638  604  667
 Malaysia 1 835 1 716 1 649  835  940  893
 Singapur  164  136  258 1 997 1 973 2 149
 VR China 5 822 5 929 6 315 8 866 10 229 10 880
 Rep. Korea  267  302  311 2 399 2 595 2 972
 Japan  260  326  334 5 351 5 775 6 394
 Taiwan  131  145  120 1 278 1 341 1 387
 Hongkong  76  65  59 3 575 3 603 3 827
 Asien 3) 26 816 26 704 29 103 45 387 47 878 49 610
Australien 1 798 1 714 2 127 2 834 3 034 3 278
Neuseeland 2 379 2 317 2 291  432  441  536
Australien/Ozeanien 4 934 4 766 5 372 3 588 3 803 4 165

 Drittländer insgesamt 4) 127 441 130 080 135 270 124 173 127 595 133 691

Q u e l l e : EUROSTAT (Stand: Dezember 2017), BLE (414), BMEL (723).

1) 2013 = EU-28. - 2)  Vorläufig .- 3) Nach der Geonomenklatur von EUROSTAT. Einschl. nicht aufgeführte Länder.                 
- 4) Einschließlich Schiffsbedarf, nicht ermittelte Länder und geheime Daten.
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286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU  aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Getreide und Getreideerzeugnisse (Getreidewert) 
 Belgien  8 258  8 424  9 054   503   730   691
 Bulgarien   131   144   273   28   16   213
 Dänemark   711   688   672   66   79   77
 Deutschland  10 448  10 287  10 038   616   520   372
 Estland   124   91   131   5   11   8
 Finnland   140   128   148   10   5   9
 Frankreich  2 115  2 548  2 623   39   37   80
 Griechenland  1 084  1 344  1 542   537   671   675
 Irland  1 087  1 160  1 268   394   558   795
 Italien  7 664  8 736  9 718  4 655  4 770  4 620
 Kroatien   234   211   270   41   40   46
 Lettland   294   586   693   90   161   110
 Litauen   153   194   212   117   55   98
 Luxemburg   156   158   172   0   0   0
 Malta   155   86   100   41   30   30
 Niederlande  11 350  10 163  10 978  2 354  2 679  4 244
 Österreich  2 401  2 301  2 566   56   56   53
 Polen  1 505  1 862  1 992   255   264   275
 Portugal  2 348  2 697  2 698  1 359  1 336  1 623
 Rumänien  3 075  3 485  2 426   136   120   138
 Schweden   445   382   416   12   32   45
 Slowakei   452   320   399   4   1   7
 Slowenien   413   406   484   119   236   334
 Spanien  9 009  10 818  10 118  5 416  4 556  6 185
 Tschech. Republik   418   433   471   9   8   18
 Ungarn   504   478   433   30   18   28
 Vereinigtes Königreich  3 111  2 787  3 140  1 071  1 205  1 749
 Zypern   280   299   274   220   216   287
 EU-28  68 063  71 215  73 309  18 182  18 412  22 814

darunter: Weizen und Weizenerzeugnisse (Getreidewert) 
 Belgien  4 247  4 664  4 876   299   200   166
 Bulgarien   46   50   81   1   3   4
 Dänemark   353   388   346   2   0   18
 Deutschland  4 977  5 235  4 668   98   118   73
 Estland   56   27   43   0   0   0
 Finnland   87   91   101   1   3   8
 Frankreich  1 369  1 634  1 325   11   12   56
 Griechenland   701   826   911   308   335   298
 Irland   389   529   628   0   0   0
 Italien  4 103  4 759  4 882  3 147  3 008  2 634
 Kroatien   126   126   193   5   9   12
 Lettland   194   477   589   36   76   26
 Litauen   108   136   93   14   0   0
 Luxemburg   133   139   140  -    0   0
 Malta   25   24   34   41   11   20
 Niederlande  6 577  5 691  6 319   185   148   221
 Österreich  1 017  1 059  1 142   15   19   22
 Polen   793  1 133  1 218   15   28   17
 Portugal  1 327  1 543  1 636   69   56   12
 Rumänien   798  2 272  1 365   76   74   85
 Schweden   246   184   279   2   16   27
 Slowakei   178   116   153   0   0   0
 Slowenien   192   208   224   21   35   33
 Spanien  4 530  6 581  5 843  1 056   838   717
 Tschech. Republik   131   160   153   0   0   1
 Ungarn   258   279   219   1   2   2
 Vereinigtes Königreich  1 402  1 246  1 556   462   576   622
 Zypern   75   78   87   34   41   41
 EU-28  34 438  39 658  39 103  5 901  5 608  5 117

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 314.

Meldeland
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Frischgemüse
 Belgien  1 081  1 152  1 206   36   35   38
 Bulgarien   81   91   101   112   107   97
 Dänemark   196   186   185   4   3   3
 Deutschland  3 172  3 153  3 092   88   91   82
 Estland   39   44   50   1   2   2
 Finnland   122   126   125   0   0   0
 Frankreich  1 403  1 469  1 407   460   459   451
 Griechenland   59   49   52   18   16   17
 Irland   183   177   181   6   9   6
 Italien   606   565   600   41   38   44
 Kroatien   63   58   74   22   25   19
 Lettland   74   72   81   2   4   6
 Litauen   322   186   216   7   11   10
 Luxemburg   32   36   34   0   0   0
 Malta   7   8   9   0   0   0
 Niederlande   744   671  1 100   268   262   252
 Österreich   271   270   266   46   56   61
 Polen   502   494   509   20   38   37
 Portugal   226   250   261   1   1   2
 Rumänien   193   197   203   54   94   93
 Schweden   337   346   340   5   7   8
 Slowakei   199   218   204   1   2   2
 Slowenien   77   72   73   44   41   43
 Spanien   385   314   327   196   234   245
 Tschech. Republik    497   520   513   4   10   8
 Ungarn   102   109   106   5   5   6
 Vereinigtes Königreich  1 623  1 710  1 627   237   275   259
 Zypern   10   10   9   2   1   2
 EU-28  12 607  12 556  12 949  1 681  1 828  1 793

Gemüsekonserven und -zubereitungen 1)

 Belgien   669   681   783   86   93   91
 Bulgarien   37   39   40   20   15   15
 Dänemark   115   116   112   13   14   13
 Deutschland  1 523  1 576  1 591   243   241   244
 Estland   15   17   19   1   1   1
 Finnland   73   78   75   5   5   5
 Frankreich  1 072  1 142  1 172   160   167   171
 Griechenland   65   65   67   22   25   33
 Irland   99   115   101   3   5   5
 Italien   427   428   461   207   244   189
 Kroatien   41   38   45   11   12   14
 Lettland   22   29   29   4   5   5
 Litauen   33   33   33   4   6   4
 Luxemburg   18   19   18   0   0   0
 Malta   21   24   60   1   1   1
 Niederlande   391   409   513   130   147   157
 Österreich   162   162   174   11   10   9
 Polen   188   186   187   34   48   47
 Portugal   107   117   127   3   3   3
 Rumänien   110   142   170   39   40   35
 Schweden   199   218   214   41   43   39
 Slowakei   56   57   58   1   1   1
 Slowenien   32   35   33   9   9   7
 Spanien   287   274   270   146   153   166
 Tschech. Republik    128   135   144   9   12   9
 Ungarn   62   65   70   9   13   12
 Vereinigtes Königreich  1 080  1 108  1 128   187   190   176
 Zypern   13   13   15   1   1   1
 EU-28  7 046  7 321  7 709  1 401  1 504  1 456

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 315.

Meldeland

314 H. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in den Mitgliedstaaten der EU



 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU  
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

 Frischobst
 Belgien   410   405   436   42   38   40
 Bulgarien   93   107   114   30   35   20
 Dänemark   159   151   154   11   13   13
 Deutschland  2 212  2 224  2 415   93   93   108
 Estland   40   44   48   6   5   4
 Finnland   115   112   114   4   5   6
 Frankreich   981  1 008   990   120   114   159
 Griechenland   25   20   23   11   15   5
 Irland   88   95   94   22   19   25
 Italien   395   379   393   86   83   80
 Kroatien   58   61   63   12   10   9
 Lettland   63   57   71   14   14   17
 Litauen   846   370   415   15   15   15
 Luxemburg   17   19   20   0   0   0
 Malta   8   9   8   1   0   1
 Niederlande   365   325   517   821   827   855
 Österreich   295   295   282   48   65   59
 Polen   442   434   537   27   31   47
 Portugal   208   299   295   23   23   26
 Rumänien   201   246   262   30   40   51
 Schweden   237   238   238   19   21   22
 Slowakei   108   121   123   2   3   3
 Slowenien   68   68   94   8   21   24
 Spanien   324   354   313   167   178   228
 Tschech. Republik    279   294   313   17   17   13
 Ungarn   68   62   54   21   18   21
 Vereinigtes Königreich   825   847   956   535   533   555
 Zypern   14   14   13   0   0   0
 EU-28  8 948  8 657  9 354  2 184  2 237  2 408

Zitrus- und andere Südfrüchte, frisch
 Belgien   367   448   445  1 496  1 506  1 608
 Bulgarien   77   90   79   66   67   72
 Dänemark   182   189   185   27   15   14
 Deutschland  2 116  2 249  2 218   791   725   693
 Estland   37   37   44   1   1   0
 Finnland   138   105   112   57   105   95
 Frankreich  1 420  1 533  1 664   606   559   631
 Griechenland   34   22   34   158   172   208
 Irland   73   66   73   99   105   105
 Italien   470   363   501   906   946  1 026
 Kroatien   89   85   91   26   28   25
 Lettland   71   64   71   11   8   9
 Litauen   150   111   120   52   54   47
 Luxemburg   17   20   20   2   3   2
 Malta   6   7   6   7   9   11
 Niederlande   536   533   687  1 959  2 247  2 414
 Österreich   297   307   302   39   36   23
 Polen   774   733   807   142   201   249
 Portugal   198   230   241   160   182   258
 Rumänien   325   386   388   92   90   93
 Schweden   248   241   225   185   196   217
 Slowakei   159   163   161   4   4   3
 Slowenien   58   61   59   82   85   102
 Spanien   370   422   519   508   617   612
 Tschech. Republik    354   387   363   10   11   9
 Ungarn   123   129   126   11   10   11
 Vereinigtes Königreich   573   581   553  1 647  1 795  1 790
 Zypern   6   5   7   4   5   5
 EU-28  9 268  9 567  10 101  9 145  9 782  10 332

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 316.

Meldeland
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU  
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Obstkonserven und -zubereitungen 1)

 Belgien   135   128   160   92   93   104
 Bulgarien   13   20   25   4   4   5
 Dänemark   29   26   27   11   10   11
 Deutschland   542   534   521   272   273   309
 Estland   5   10   11   1   2   1
 Finnland   25   24   21   15   14   14
 Frankreich   312   317   322   118   123   119
 Griechenland   13   13   14   11   11   12
 Irland   22   22   31   4   4   5
 Italien   84   84   90   53   50   50
 Kroatien   6   6   6   4   5   4
 Lettland   7   7   7   2   3   2
 Litauen   11   12   12   12   12   10
 Luxemburg   2   2   3   0  -    0
 Malta   1   1   1   0   0   0
 Niederlande   111   117   177   298   312   302
 Österreich   91   86   90   41   38   46
 Polen   83   85   115   58   70   88
 Portugal   28   31   29   10   11   14
 Rumänien   30   33   28   4   4   4
 Schweden   37   36   36   20   20   21
 Slowakei   13   14   17   3   3   3
 Slowenien   8   8   10   10   13   21
 Spanien   56   111   74   87   86   121
 Tschech. Republik   34   35   39   14   13   16
 Ungarn   26   28   26   5   6   8
 Vereinigtes Königreich   128   128   135   127   135   135
 Zypern   1   2   1   1   1   2
 EU-28  1 852  1 921  2 027  1 277  1 317  1 429

Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse
 Belgien  1 947  2 257  2 472   17   28   40
 Bulgarien   72   65   75   0   4   3
 Dänemark   196   207   194   1   1   2
 Deutschland   919  1 051  1 086   32   54   57
 Estland   15   18   23   0   0   0
 Finnland   50   55   54   0   0   1
 Frankreich  1 198  1 259  1 277   29   32   32
 Griechenland   198   187   186   57   48   87
 Irland   202   227   206   6   8   7
 Italien   996   979   972   70   74   74
 Kroatien   47   54   51   8   6   2
 Lettland   21   27   34   0   0   0
 Litauen   19   22   33   0   0   0
 Luxemburg   20   22   22   0   0   0
 Malta   16   14   16   0   0   0
 Niederlande  1 841  1 896  2 242   118   135   164
 Österreich   232   228   228   3   3   3
 Polen   234   261   262   2   5   2
 Portugal   493   528   453   0   1   9
 Rumänien   167   240   202   2   2   11
 Schweden   173   168   162   2   2   2
 Slowakei   97   93   94   0   0   0
 Slowenien   33   35   36   8   17   28
 Spanien   995  1 079  1 173   23   35   28
 Tschech. Republik   265   270   258   0   0   0
 Ungarn   91   96   93   0   0   2
 Vereinigtes Königreich   880   850   923   166   222   212
 Zypern   21   22   22   1   1   0
 EU-28  11 440  12 211  12 850   546   679   768

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 317.
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t
aus EU aus Drittländern

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Roh- und Weißzucker (Weißzuckerwert)

 Belgien   448   519   850   45   92   52
 Bulgarien   108   76   131   139   149   65
 Dänemark   80   58   44   5   10   17
 Deutschland   678   593   509   39   69   111
 Estland   25   24   28   0   0   0
 Finnland   44   39   62   72   132   78
 Frankreich   241   285   256   79   75   76
 Griechenland   230   233   296   53   70   63
 Irland   135   168   143   1   1   1
 Italien  1 011  1 194  1 172   461   387   438
 Kroatien   41   38   39   169   171   126
 Lettland   39   44   43   1   1   0
 Litauen   26   30   26   1   3   2
 Luxemburg   5   4   4   0   0   0
 Malta   10   10   9   21   20   14
 Niederlande   182   113   178   196   257   52
 Österreich   164   170   158   5   2   2
 Polen   64   87   92   57   142   44
 Portugal   51   107   99   344   357   325
 Rumänien   78   63   108   424   366   260
 Schweden   37   35   36   18   21   24
 Slowakei   56   57   58   0   0   0
 Slowenien   91   54   64   8   24   8
 Spanien   709   697   678   334   370   502
 Tschech. Republik    127   107   92   1   5   5
 Ungarn   217   234   157   19   71   37
 Vereinigtes Königreich   597   396   522   625   569   493
 Zypern   17   18   16   1   1   2
 EU-28  5 513  5 450  5 871  3 119  3 365  2 798

Wein und Schaumwein in 1 000 hl
 Belgien  2 868  2 742  2 872   410   394   416
 Bulgarien   72   65   81   10   12   9
 Dänemark  1 199  1 188  1 146   626   660   572
 Deutschland  12 929  12 531  12 824  2 526  2 358  2 375
 Estland   195   215   217   39   43   34
 Finnland   438   456   452   337   322   308
 Frankreich  6 860  7 333  7 293   551   611   580
 Griechenland   138   186   137   2   3   3
 Irland   557   584   574   217   249   241
 Italien  2 130  1 179  1 726   604   528   273
 Kroatien   92   94   89   200   219   183
 Lettland   500   627   781   32   31   33
 Litauen   837   840   966   38   36   29
 Luxemburg   211   222   224   1   1   1
 Malta   51   57   70   7   8   7
 Niederlande  2 762  3 018  3 541   938   988   949
 Österreich   717   837   851   23   19   22
 Polen   983  1 057  1 162   181   206   225
 Portugal  2 192  1 797  2 118   3   2   1
 Rumänien   436   400   352   90   103   131
 Schweden  1 566  1 578  1 639   111   636   561
 Slowakei   749   585   683   38   35   43
 Slowenien   92   75   76   43   43   42
 Spanien   427   703   648   97   60   60
 Tschech. Republik   1 286  1 279  1 325   143   160   160
 Ungarn   215   225   185   1   2   1
 Vereinigtes Königreich  7 525  7 358  6 835  6 407  6 535  6 620
 Zypern   82   85   87   3   4   4
 EU-28  48 107  47 316  48 957  13 679  14 268  13 883
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU  
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ölfrüchte zur Ernährung
 Belgien  1 836  1 929  1 243  1 604  1 592  2 126
 Bulgarien   136   128   123   54   83   114
 Dänemark   127   99   133   11   11   104
 Deutschland  6 435  5 832  6 038  2 924  3 504  3 697
 Estland   18   7   25   4   2   6
 Finnland   94   61   76   3   75   12
 Frankreich   724  1 021   530  1 409  1 701  1 644
 Griechenland   32   32   34   351   356   370
 Irland   47   33   28   16   8   23
 Italien   409   423   487   952  1 429  1 343
 Kroatien   10   4   19   3   4   6
 Lettland   61   68   90   10   11   14
 Litauen   13   45   22   13   10   9
 Luxemburg   8   9   11   0   1   1
 Malta   0   0   0   0   0   0
 Niederlande  1 321  1 005  1 354  4 321  5 279  4 857
 Österreich   523   560   531   27   23   18
 Polen   209   421   496   255   361   353
 Portugal   308   212   358  1 064  1 041   991
 Rumänien   100   59   90   296   284   394
 Schweden   82   68   115   9   18   18
 Slowakei   49   72   73   3   3   4
 Slowenien   8   9   15   49   43   47
 Spanien   437   489   533  3 636  3 352  3 478
 Tschech. Republik    232   227   399   8   9   12
 Ungarn   244   229   293   49   116   101
 Vereinigtes Königreich   203   117   281   828   805   977
 Zypern   2   3   4   3   3   3
 EU-28  13 671  13 160  13 400  17 899  20 122  20 719

Pflanzliche Öle und Fette zur Ernährung
 Belgien  1 020  1 078  1 213   104   102   91
 Bulgarien   44   44   41   46   42   50
 Dänemark   223   237   247   148   141   161
 Deutschland  1 255  1 409  1 088   689   564   427
 Estland   5   6   7   5   2   4
 Finnland   19   19   19   0   0   2
 Frankreich   518   593   590   104   265   242
 Griechenland   130   129   149   117   101   119
 Irland   206   204   184   49   51   52
 Italien   814   817   955   817   924   923
 Kroatien   47   52   61   29   33   21
 Lettland   29   30   33   4   7   12
 Litauen   51   82   55   66   57   58
 Luxemburg   5   5   5   0   0   0
 Malta   8   7   7   0   0   1
 Niederlande   690   636   747  1 641  2 238  3 123
 Österreich   157   158   140   25   22   15
 Polen   432   492   531   63   75   115
 Portugal   206   176   192   43   14   48
 Rumänien   102   103   88   27   17   16
 Schweden   305   326   303   133   110   149
 Slowakei   82   80   80   1   3   6
 Slowenien   33   36   36   37   32   20
 Spanien   394   371   391   657   878  1 089
 Tschech. Republik   102   99   101   6   6   5
 Ungarn   64   61   54   5   11   4
 Vereinigtes Königreich   602   594   766   446   408   408
 Zypern   13   14   16   8   9   7
 EU-28  7 558  7 858  8 099  5 272  6 113  7 166
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU  
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Käse und Quark
 Belgien   277   303   303   0   1   1
 Bulgarien   22   24   23   0   0   0
 Dänemark   87   88   93   1   0   0
 Deutschland   727   773   781   31   31   31
 Estland   7   7   7   0   0   0
 Finnland   75   76   70   1   0   0
 Frankreich   331   325   343   4   5   5
 Griechenland   121   124   131   0   0   0
 Irland   58   55   60   0   0   0
 Italien   500   506   499   11   11   10
 Kroatien   23   27   30   0   1   1
 Lettland   14   14   14   0   0   0
 Litauen   11   11   14   0   0   0
 Luxemburg   56   45   48   0   0   0
 Malta   7   9   7   0   0   0
 Niederlande   300   305   363   5   11   4
 Österreich   108   116   112   3   3   3
 Polen   75   85   93   0   0   0
 Portugal   49   51   54   0   0   0
 Rumänien   49   63   73   0   0   0
 Schweden   124   124   125   1   1   1
 Slowakei   47   53   56  -    0   0
 Slowenien   20   23   24   0   0   0
 Spanien   247   264   284   0   0   0
 Tschech. Republik   90   95   95   0   0   0
 Ungarn   50   58   55   0   0   0
 Vereinigtes Königreich   478   466   474   4   5   2
 Zypern   11   12   12  -    0   0
 EU-28  3 963  4 106  4 245   61   71   59

Butter und Butterschmalz
 Belgien   148   129   128   9   5   5
 Bulgarien   8   8   7  -    0   0
 Dänemark   15   12   11   5   7   4
 Deutschland   148   142   153   0   0   0
 Estland   1   1   1  -    0   0
 Finnland   1   1   1  -    0   0
 Frankreich   190   197   209   4   3   2
 Griechenland   9   10   9  -   -    0
 Irland   9   8   7  -    0   0
 Italien   71   65   61   0   0   0
 Kroatien   3   3   3  -    0   0
 Lettland   2   2   3  -    0   0
 Litauen   2   3   3  -    0   0
 Luxemburg   3   2   2  -   -    0
 Malta   0   0   1  -    0   0
 Niederlande   114   128   140   2   2   2
 Österreich   15   16   17  -    0   0
 Polen   13   16   19  -    0   0
 Portugal   6   6   5  -   -    0
 Rumänien   8   11   11  -   -    0
 Schweden   13   13   13  -    0   0
 Slowakei   13   15   14  -    0   0
 Slowenien   2   2   2   0   0   0
 Spanien   23   22   20   0   0   0
 Tschech. Republik   23   21   19  -   -    0
 Ungarn   7   7   6   0   0   0
 Vereinigtes Königreich   65   71   76   2   2   1
 Zypern   2   2   2  -   -   -  
 EU-28   915   913   940   23   20   15
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU  
 und aus Drittländern

1 000 t
aus EU aus Drittländern

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Futtermittel (ohne Getreide)
 Belgien  4 500  4 355  4 564   740   829   956
 Bulgarien   184   214   201   7   16   25
 Dänemark  1 344  1 520  1 390  1 829  1 499  1 544
 Deutschland  5 575  5 355  5 841  2 418  2 568  2 341
 Estland   93   85   82   17   12   10
 Finnland   441   475   524   232   216   164
 Frankreich  3 537  3 335  3 546  3 431  2 975  3 013
 Griechenland   308   327   338   337   395   416
 Irland  1 141  1 112  1 282  1 572  1 734  1 802
 Italien  1 946  1 805  1 909  3 010  2 954  3 119
 Kroatien   247   312   324   136   85   98
 Lettland   300   271   271   121   125   123
 Litauen   187   226   217   206   200   210
 Luxemburg   113   117   133  -    0   0
 Malta   49   49   47   1   2   2
 Niederlande  5 502  4 500  5 489  5 653  5 385  5 636
 Österreich  1 347   979  1 169   85   85   93
 Polen  1 228   931  1 079  2 653  2 706  2 798
 Portugal   643   639   657   225   364   424
 Rumänien   456   657   595   482   328   499
 Schweden   322   332   324   321   297   295
 Slowakei   341   346   370   9   6   7
 Slowenien   239   203   232  1 038   983   950
 Spanien  1 371  1 345  1 336  3 471  3 837  4 204
 Tschech. Republik    905   841   909   35   31   33
 Ungarn   918   880   853   38   72   160
 Vereinigtes Königreich  2 585  2 453  2 362  3 547  3 742  3 962
 Zypern   86   97   115   135   120   131
 EU-28  35 908  33 762  36 161  31 748  31 568  33 013

darunter: Ölkuchen und -schrote
 Belgien  1 280  1 151  1 132   529   568   646
 Bulgarien   120   119   119   2   6   7
 Dänemark   855  1 038   920  1 511  1 164  1 214
 Deutschland  2 111  2 006  2 008  1 993  2 113  2 051
 Estland   33   43   39   15   9   7
 Finnland   244   284   328   177   154   106
 Frankreich  1 907  1 733  1 649  3 276  2 774  2 799
 Griechenland   50   37   60   284   321   330
 Irland   319   285   395   527   522   469
 Italien   579   332   358  2 434  2 494  2 625
 Kroatien   124   171   165   127   76   82
 Lettland   113   107   101   68   59   75
 Litauen   95   100   107   135   128   149
 Luxemburg   9   9   10  -   -   -  
 Malta   21   13   16   1  -    0
 Niederlande  1 865  1 503  1 325  4 641  4 545  4 801
 Österreich   649   529   621   2   5   6
 Polen   560   130   218  2 557  2 625  2 710
 Portugal   142   133   96   120   197   198
 Rumänien   105   126   101   446   286   458
 Schweden   139   153   138   228   219   210
 Slowakei   131   110   134   1   0   0
 Slowenien   75   63   55   984   876   794
 Spanien   767   725   733  2 560  2 830  3 113
 Tschech. Republik   497   451   518   8   11   10
 Ungarn   510   457   424   4   32   47
 Vereinigtes Königreich  1 078   826   668  2 127  2 278  2 296
 Zypern   36   46   45   113   93   101
 EU-28  14 413  12 680  12 484  24 868  24 385  25 307
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schaleneier von Hausgeflügel
 Belgien  -    0   471   0   0   0
 Bulgarien   5   6   6  -    0   0
 Dänemark   9   7   8   0   0   0
 Deutschland   402   433   393   0   0   0
 Estland   6   7   5  -   -   -  
 Finnland   2   2   1  -   -   -  
 Frankreich   42   61   68   0   0   0
 Griechenland   10   10   12   1   1   1
 Irland   3   2   2  -   -   -  
 Italien   59   39   36   0   0   0
 Kroatien   7   7   5   0   0   0
 Lettland   8   5   4  -   -    2
 Litauen   10   9   9  -    0  -  
 Luxemburg   5   6   6  -   -   -  
 Malta   0   0   1  -   -   -  
 Niederlande   265   412   200   0   0   0
 Österreich   19   19   22   0  -    0
 Polen   13   16   13  -   -    0
 Portugal   11   8   6   0  -   -  
 Rumänien   10   11   9  -   -    0
 Schweden   3   4   3   0  -   -  
 Slowakei   4   3   4  -   -   -  
 Slowenien   2   2   2  -   -   -  
 Spanien   3   4   2   0   0   0
 Tschech. Republik   29   31   23  -   -   -  
 Ungarn   11   15   12   0  -    0
 Vereinigtes Königreich   25   26   21   0   0   0
 Zypern   0   0   0  -   -   -  
 EU-28   964  1 143  1 347   3   2   5

Fische und Fischerzeugnisse2)

 Belgien   167   169   193   111   106   108
 Bulgarien   26   28   32   9   10   11
 Dänemark   173   167   182   491   521   537
 Deutschland   534   539   533   415   416   402
 Estland   39   30   32   7   6   6
 Finnland   42   45   47   32   30   48
 Frankreich   652   676   693   371   366   377
 Griechenland   49   51   45   42   51   58
 Irland   53   50   65   15   5   5
 Italien   586   587   631   423   447   433
 Kroatien   25   28   32   9   9   6
 Lettland   52   61   54   11   13   13
 Litauen   80   81   86   52   58   56
 Luxemburg   16   13   12   0   0   0
 Malta   21   27   36   8   19   28
 Niederlande   340   333   531   478   494   527
 Österreich   67   67   64   7   7   7
 Polen   319   320   292   190   218   250
 Portugal   328   332   339   142   160   168
 Rumänien   78   78   81   14   15   16
 Schweden   72   79   80   728   704   635
 Slowakei   23   21   22   5   5   5
 Slowenien   13   15   16   4   5   4
 Spanien   527   562   551  1 040  1 043  1 092
 Tschech. Republik   51   52   52   15   13   16
 Ungarn   21   21   22   2   3   3
 Vereinigtes Königreich   205   226   226   451   482   452
 Zypern   6   6   6   8   8   8
 EU-28  4 566  4 663  4 954  5 079  5 215  5 271
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schlachtrinder in Stück
 Belgien  132 828  133 219  135 454  -   -   -  
 Bulgarien  3 524  7 452  6 963  -   -   -  
 Dänemark  -   -   -   -   -   -  
 Deutschland  29 865  32 014  48 877  -   -   -  
 Estland  -    88  -   -   -   -  
 Finnland  -   -   -   -   -   -  
 Frankreich  27 702  21 588  19 072  -   -   -  
 Griechenland  4 831  4 381  3 448  -   -   -  
 Irland   18  -   -   -   -   -  
 Italien  131 192  154 439  147 610  -   -   -  
 Kroatien  17 864  15 198  15 500  -   -   -  
 Lettland   29  1 766  1 914  -   -   -  
 Litauen  4 759  5 412  6 933  -   -   -  
 Luxemburg   235  1 072   941  -   -   -  
 Niederlande  33 334  29 119  57 004  -   -   -  
 Österreich  118 524  110 380  106 334  -   -   -  
 Polen  25 856  57 158  46 981  -   -   -  
 Portugal  2 698   468   78  -   -   -  
 Rumänien   288  4 749  4 678  -   -   -  
 Schweden   1  -   -   -   -   -  
 Slowakei  3 181  9 516  10 900  -   -   -  
 Slowenien  5 235  2 042  2 480  -   -   -  
 Spanien  65 807  79 569  136 437  -   -   -  
 Tschech. Republik  1 662  3 499  3 893  -   -   -  
 Ungarn  7 151  4 036  3 500  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich  22 354  7 941  6 222  -   -   -  
 Zypern  -   -   -   -   -   -  
 EU-28  638 938  685 106  765 219   0   0   0

Rindfleisch, frisch, gekühlt, gefroren
 Belgien   50   48   56   4   1   2
 Bulgarien   11   14   9  -   -   -  
 Dänemark   92   90   86   1   1   1
 Deutschland   302   305   322   34   35   34
 Estland   2   2   3  -   -   -  
 Finnland   13   14   18   0   0   0
 Frankreich   264   242   243   2   2   1
 Griechenland   105   107   112   1   1   1
 Irland   23   25   27  -    0   0
 Italien   355   338   341   46   47   41
 Kroatien   17   20   22  -    0  -  
 Lettland   6   5   4  -    0  -  
 Litauen   1   1   2  -   -   -  
 Luxemburg   7   7   7   0   0   0
 Malta   4   4   4   0   0   0
 Niederlande   290   294   324   71   77   80
 Österreich   41   48   49   0   0   0
 Polen   22   27   24   0   0   0
 Portugal   92   93   100   2   2   2
 Rumänien   26   24   12  -   -    0
 Schweden   84   87   82   3   2   3
 Slowakei   11   12   13  -   -   -  
 Slowenien   10   9   10   0  -    0
 Spanien   98   111   110   14   13   14
 Tschech. Republik   25   32   37   0   0   0
 Ungarn   10   11   12  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich   224   222   236   25   21   15
 Zypern   2   2   3   0   0   0
 EU-28  2 186  2 197  2 268   203   204   196
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schlachtrinder 3), Rindfleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Rindfleisch

 Belgien   68   67   93   10   6   7
 Bulgarien   14   18   14  -    0  -  
 Dänemark   104   105   99   1   1   2
 Deutschland   349   359   379   38   40   38
 Estland   4   5   6  -   -   -  
 Finnland   18   18   22   0   0   0
 Frankreich   315   292   291   4   4   3
 Griechenland   112   114   120   1   1   1
 Irland   28   31   33   0   0   0
 Italien   399   385   387   49   52   44
 Kroatien   20   23   25   0   0   0
 Lettland   8   7   7  -    0   0
 Litauen   6   7   8  -    0   0
 Luxemburg   8   8   8   0   0   0
 Malta   5   5   5   1   1   1
 Niederlande   322   323   377   75   81   84
 Österreich   77   80   84   0   0   0
 Polen   35   48   42   0   0   0
 Portugal   98   98   105   2   2   2
 Rumänien   30   28   18  -   -    0
 Schweden   93   94   90   4   3   3
 Slowakei   17   16   17  -   -    0
 Slowenien   13   11   12   0   0   0
 Spanien   115   130   131   14   13   15
 Tschech. Republik   30   38   44   0   0   0
 Ungarn   15   15   16  -    0   0
 Vereinigtes Königreich   302   293   311   50   49   36
 Zypern   2   3   4   0   0   0
 EU-28  2 606  2 620  2 748   250   254   235

Zuchtrinder in Stück
 Belgien   889  2 112   830  -   -   -  
 Bulgarien   613   742  4 346  -   -    120
 Dänemark   2   91   45  -   -   -  
 Deutschland  1 141  1 260  4 431   30   42   15
 Estland   103   128   209  -    9  -  
 Finnland  -   -   -   -   -   -  
 Frankreich  6 049  1 518  1 301   9   20   14
 Griechenland  42 095  8 255  27 544  -   -   -  
 Irland  3 350   329   157  -   -   -  
 Italien  112 251  122 294  110 171   44   22   13
 Kroatien  3 197   504  6 289  -   -   -  
 Lettland   283   913  2 413  -   -   -  
 Litauen   153   284   102  -   -   -  
 Luxemburg  1 223   900  1 202  -    1  -  
 Malta  -   -   -   -   -   -  
 Niederlande  47 908  66 375  166 418  -   -   -  
 Österreich  1 118   974   213   48   40   31
 Polen  20 922  45 835  23 772  -   -   -  
 Portugal   729   80  2 267  -   -   -  
 Rumänien  3 236  4 588  4 260  -   -   -  
 Schweden   28   2   40  -   -   -  
 Slowakei   766   64   202  -   -   -  
 Slowenien   86   2   11   2  -   -  
 Spanien  48 373  41 203  786 867  -   -   -  
 Tschech. Republik   151   320   223  -    3  -  
 Ungarn  5 349  6 851  23 438  -   -    30
 Vereinigtes Königreich  3 147  1 314  1 626   3   16   10
 Zypern  -    10   647  -   -   -  
 EU-28  303 162  306 938 1 169 024   136   153   233
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Nutzrinder in Stück
 Belgien  67 176  82 086  176 360  -   -   -  
 Bulgarien   741   293  -   -   -    58
 Dänemark  5 800  -    26  -   -   -  
 Deutschland  32 989  31 600  20 801  -    36   8
 Estland  -   -    28  -   -   -  
 Finnland  -   -   -   -   -   -  
 Frankreich  16 557  26 793  21 190   7   2   5
 Griechenland  14 372  5 524  9 503  -   -   -  
 Irland  4 969  5 648  5 708  -   -   -  
 Italien  818 852  866 977  886 409  -   -    1
 Kroatien  95 784  99 622  115 143  -   -   -  
 Lettland  -    771   596  -   -   -  
 Litauen  2 152  4 453  2 765  -   -   -  
 Luxemburg   924  1 293   943  -   -   -  
 Malta  -    0  -   -   -   -  
 Niederlande  606 596  480 182  810 848  -   -   -  
 Österreich  2 703  1 945  1 298   184   13   24
 Polen  68 856  75 426  88 353  -   -   -  
 Portugal   372   68   131  -   -   -  
 Rumänien  2 984  40 799  40 145  -   -    102
 Schweden  -    22  -   -   -   -  
 Slowakei  4 240  6 791  2 485   76  -   -  
 Slowenien  20 676  21 176  21 611  -   -   -  
 Spanien  448 171  515 703  730 621  -    3  -  
 Tschech. Republik  9 641  10 587  1 630  -   -   -  
 Ungarn  49 101  64 160  29 340  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich  1 302  2 476  1 474   2   3  -  
 Zypern  -   -    3  -   -   -  
 EU-28 2 274 958 2 344 395 2 967 411   269   57   198

Schlachtschweine in Stück
 Belgien  377 948  343 358  368 817  -   -   -  
 Bulgarien   85   138  1 112  -   -   -  
 Dänemark  -   -   -   -   -   -  
 Deutschland 4 205 206 4 569 584 3 876 776  -    11   14
 Estland  12 364  46 872  40 648  -   -   -  
 Finnland   283   207   186  -   -   -  
 Frankreich   477  1 380  1 405  -   -   -  
 Griechenland  -    1   190  -   -   -  
 Irland  -   -   -   -   -   -  
 Italien  273 429  312 689  328 594  -   -    15
 Kroatien  8 799  18 440  16 069  -   -   -  
 Lettland  13 694  47 194  23 342  -   -   -  
 Litauen  142 158  57 259  77 572  -   -   -  
 Luxemburg  11 033  10 873  11 258  -   -   -  
 Niederlande  408 918  465 469  737 484  -   -   -  
 Österreich  421 807  451 276  477 998   11   11
 Polen  489 315  232 599  230 148  -   -   -  
 Portugal 1 138 939  989 556  956 791  -   -   -  
 Rumänien  87 962  61 925  39 289  -   -    178
 Schweden   12   22  -   -   -   -  
 Slowakei  184 063  177 879  200 786  -   -   -  
 Slowenien  2 464  2 704  1 844  -   -   -  
 Spanien  110 893  205 462  171 878  -   -   -  
 Tschech. Republik  59 277  21 839  11 770  -   -   -  
 Ungarn  275 001  217 906  289 818  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich  519 308  421 109  433 221  -   -   -  
 Zypern  -   -   -   -   -   -  
 EU-28 8 743 435 8 655 741 8 296 996   11   22   207

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 325.
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren
 Belgien   58   63   67   0   0   0
 Bulgarien   101   100   102  -   -   -  
 Dänemark   52   48   44   1   1   1
 Deutschland   917   912   869   2   2   2
 Estland   22   23   23  -   -    0
 Finnland   21   20   18  -    0   0
 Frankreich   320   271   283   0   0   0
 Griechenland   185   186   188  -   -   -  
 Irland   33   30   33   0   0   0
 Italien  1 008   961   954   0   0   1
 Kroatien   85   81   86  -    0  -  
 Lettland   28   29   29  -    0  -  
 Litauen   65   60   60   0  -   -  
 Luxemburg   5   5   4  -   -   -  
 Malta   3   3   3  -   -   -  
 Niederlande   95   107   187   0   0   0
 Österreich   156   145   142  -    0   0
 Polen   612   606   649   0   0   0
 Portugal   117   102   105   0   0  -  
 Rumänien   177   184   217   0  -   -  
 Schweden   82   79   73   0   0   0
 Slowakei   66   90   89  -   -   -  
 Slowenien   44   44   44  -    0  -  
 Spanien   109   102   114   1   1   1
 Tschech. Republik   239   244   243  -    0   0
 Ungarn   113   130   137   0   0   0
 Vereinigtes Königreich   340   398   420   1   1   1
 Zypern   4   5   6   0   0  -  
 EU-28  5 057  5 025  5 189   7   6   7

Schlachtschweine3), Schweinefleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch

 Belgien   207   225   272   0   0   0
 Bulgarien   121   120   125   0   0   0
 Dänemark   178   156   154   1   1   1
 Deutschland  1 504  1 524  1 434   21   20   20
 Estland   28   32   32   0   0   0
 Finnland   33   32   29   0   0   0
 Frankreich   527   478   491   1   1   1
 Griechenland   196   198   199  -    0   0
 Irland   86   85   92   0   0   0
 Italien  1 119  1 074  1 080   0   1   1
 Kroatien   103   100   106   0   0   0
 Lettland   41   46   44  -    0  -  
 Litauen   98   83   89   0   0  -  
 Luxemburg   14   13   13  -   -   -  
 Malta   8   8   10  -    0  -  
 Niederlande   279   301   435   0   2   3
 Österreich   223   223   216   0   0   1
 Polen   667   644   688   0   0   0
 Portugal   230   199   200   0   0   0
 Rumänien   216   218   255   0   0   0
 Schweden   114   112   105   0   0   0
 Slowakei   125   155   163  -    0   0
 Slowenien   54   53   53   0   0   0
 Spanien   186   180   190   1   1   2
 Tschech. Republik   284   289   293  -    0   0
 Ungarn   194   211   223   0   0   2
 Vereinigtes Königreich   883   936   951   2   2   2
 Zypern   7   8   10   0   0  -  
 EU-28  7 725  7 704  7 951   29   29   33

Fußnoten siehe Seite 327. Fortsetzung Seite 326.
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

aus EU aus Drittländern
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Zuchtschweine und Ferkel in Stück
 Belgien  430 284  501 623  452 167  -    2   4
 Bulgarien  8 460  5 509  20 484  -   -   -  
 Dänemark   866  -    661   278  -  
 Deutschland 10 162 899 10 966 120 10 946 178   507   57   24
 Estland  -   -    21   22   42   35
 Finnland  -   -    68   35   32   46
 Frankreich  205 194  193 519  175 953   8  -   -  
 Griechenland  8 808  1 837  1 925  -    1   5
 Irland  9 381  7 125  52 264  -   -    76
 Italien  794 196  785 049  545 128  -    5   2
 Kroatien  456 840  409 321  398 760  -   -   -  
 Lettland   43   166   733  -   -   -  
 Litauen  35 270  55 851  37 352  -   -   -  
 Luxemburg  43 314  50 922  59 700   688  1 648  3 788
 Niederlande  705 986  864 648 1 213 834   539   631   524
 Österreich  167 841  92 058  129 684   50   15   10
 Polen 4 809 754 6 045 747 6 591 319   18  -   -  
 Portugal  94 092  46 288  37 885  -   -   -  
 Rumänien 1 272 790 1 162 937 1 054 748  -   -   -  
 Schweden   25   42   30   191   150   137
 Slowakei  43 085  31 964  175 583  -   -   -  
 Slowenien  63 363  82 721  81 222  -   -   -  
 Spanien  756 646  502 484  745 223  -   -   -  
 Tschech. Republik  308 772  210 046  201 280  -   -   -  
 Ungarn  611 931  627 931  874 366  -   -   1 000
 Vereinigtes Königreich  116 961  109 398  54 478   340  -    450
 Zypern   92   130   59  -   -   -  
 EU-28 21 106 893 22 753 436 23 850 444  3 059  2 861  6 101

Schlachtgeflügel in 1 000 Stück
 Belgien  139 420  120 795  117 875  -   -   -  
 Bulgarien   10   148   105  -   -   -  
 Dänemark   410   130  1 242  -   -   -  
 Deutschland  37 274  47 592  56 533   716   807  1 130
 Finnland  -   -   -   -   -   -  
 Frankreich   869  1 405  1 574   202   236   202
 Griechenland   247   65   102  -   -   -  
 Irland   82   8   34  -   -   -  
 Italien  2 026  1 108   976  -   -   -  
 Kroatien   630  1 262  1 523  -   -   -  
 Lettland   232  -   -   -   -   -  
 Litauen  1 026  2 562  2 746  -   -   -  
 Luxemburg   30   22   26  -   -   -  
 Malta  -   -   -   -   -   -  
 Niederlande  251 091  276 523  377 429   0  -   -  
 Österreich  11 811  14 400  12 948  -   -   -  
 Polen  32 234  35 279  37 730  -   -   -  
 Portugal  2 330  2 236  3 646  -   -   -  
 Rumänien   700  1 371  1 122  -   -   -  
 Schweden  -   -   -   -   -  
 Slowakei  5 597  6 088  7 009  -   -   -  
 Slowenien   346   716   956  -   -   -  
 Spanien  4 857  4 831  3 258  -   -   -  
 Tschech. Republik  1 979  2 293  2 171  -   -   -  
 Ungarn  15 442  16 362  19 820  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich  2 035  2 413  2 251  -   -   -  
 Zypern  -   -   -   -   -   -  
 EU-28  510 676  537 607  651 078   919  1 043  1 332

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 327.
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 Noch: 286. Einfuhr von wichtigen Ernährungsgütern aus der EU
 und aus Drittländern

1 000 t
aus EU aus Drittländern

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Geflügelfleisch, frisch, gekühlt, gefroren
 Belgien   212   196   228   1   0   0
 Bulgarien   95   95   104  -    0   0
 Dänemark   41   46   45   1   1   1
 Deutschland   553   603   611   17   19   16
 Estland   16   18   16   0   1   0
 Finnland   7   7   8   0  -   -  
 Frankreich   389   399   404   3   4   1
 Griechenland   58   64   65  -   -    0
 Irland   111   87   78   2   1   1
 Italien   64   52   63   2   3   3
 Kroatien   19   20   17   0   0   0
 Lettland   21   28   32   0  -   -  
 Litauen   33   32   37   0   0   0
 Luxemburg   10   9   9  -   -   -  
 Malta   6   6   5  -   -   -  
 Niederlande   237   235   326   57   62   70
 Österreich   84   86   82   0   0   0
 Polen   33   45   51   0   1   3
 Portugal   62   65   66   0   0  -  
 Rumänien   111   121   127   2   4   4
 Schweden   51   54   57   0   0   0
 Slowakei   46   52   49   0   1   8
 Slowenien   17   17   16   0   0   0
 Spanien   101   135   153   26   25   23
 Tschech. Republik   108   113   113  -   -    0
 Ungarn   28   28   42   0   0   1
 Vereinigtes Königreich   381   407   392   23   18   20
 Zypern   9   11   11   1   1   0
 EU-28  2 905  3 030  3 209   138   141   150

Schlachtgeflügel 3), Geflügelfleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Geflügelfleisch

 Belgien   284   277   448   7   6   6
 Bulgarien   105   105   114   1   1   0
 Dänemark   140   130   144   1   2   1
 Deutschland   793   876   901   92   97   87
 Estland   21   23   22   0   1   0
 Finnland   17   18   18   0   0   0
 Frankreich   465   488   494   7   8   5
 Griechenland   84   88   91   0   0   0
 Irland   142   117   110   11   11   10
 Italien   91   78   90   6   5   6
 Kroatien   24   26   26   0   0   0
 Lettland   29   35   39   0   0   0
 Litauen   41   42   47   0   0   0
 Luxemburg   13   12   12  -   -   -  
 Malta   9   9   9   0   0   0
 Niederlande   785   812  1 122   175   181   180
 Österreich   148   160   153   0   0   1
 Polen   112   132   140   0   1   3
 Portugal   80   86   88   0   0  -  
 Rumänien   128   143   149   5   7   6
 Schweden   76   81   83   3   3   1
 Slowakei   64   69   68   0   1   8
 Slowenien   21   22   23   0   0   0
 Spanien   137   168   187   33   29   26
 Tschech. Republik   127   131   131   0   0   0
 Ungarn   75   75   97   0   0   1
 Vereinigtes Königreich   546   588   578   197   204   210
 Zypern   12   13   14   1   1   0
 EU-28  4 566  4 805  5 398   542   559   552

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Dezember 2017), BLE (414), BMEL (723).

Meldeland

Anm.: Länder ohne bzw. mit geringen Handelsaufkommen wurden nicht aufgeführt. 
1)  Einschl. gefrorener und vorläufig haltbar gemachter Produkte. - 2) Einschl. Krebs- und Weichtiere, ohne Zierfische.
- 3) Lebende Tiere in Schlachtgewicht.   

327Warenverkehr - EU

H



287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU  
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Getreide und Getreideerzeugnisse (Getreidewert) 
 Belgien  2 241  2 416  2 383  1 617  1 465  1 384
 Bulgarien  3 215  4 374  4 556  1 807  1 934  1 141
 Dänemark  1 646  1 683  1 884   990   431   461
 Deutschland  7 512  8 040  7 579  9 884  8 918  6 704
 Estland   329   346   430   527   361   516
 Finnland   677   546   489   296   311   239
 Frankreich  19 503  17 283  17 871  18 363  15 445  10 121
 Griechenland   222   436   150   59   300   127
 Irland   318   211   230   6   6   5
 Italien   590   594   721   726   625   777
 Kroatien   602   863   800   305   151   207
 Lettland   983  1 352  1 025  1 398  1 289  1 453
 Litauen  1 400  1 870  1 843  2 175  2 051  2 083
 Luxemburg   150   163   151   0   0   0
 Malta   0   16   11   2   2   2
 Niederlande  1 682  1 512  1 997   424   469   458
 Österreich  1 421  1 472  1 538   111   107   99
 Polen  3 623  3 609  3 611  2 885  3 258  1 887
 Portugal   127   185   245   108   171   159
 Rumänien  3 579  3 232  4 207  6 988  8 671  6 952
 Schweden  1 343  1 370  1 196   895   667   518
 Slowakei  2 306  2 493  2 406   38   53   67
 Slowenien   309   423   573   18   16   26
 Spanien   969   938  1 253   396   352   322
 Tschech. Republik  3 671  4 055  3 835   85   105   109
 Ungarn  7 140  5 882  7 841   289   313   339
 Vereinigtes Königreich   3 257  4 086  2 316  1 417  1 709   599
 Zypern   2   3   4   14   12   12
 EU-28  68 816  69 456  71 142  51 823  49 192  36 769

darunter: Weizen und Weizenerzeugnisse (Getreidewert) 
 Belgien  1 508  1 431  1 351   374   343   423
 Bulgarien  2 048  3 034  3 371  1 277  1 456   938
 Dänemark   945   929   926   274   92   36
 Deutschland  5 148  5 456  5 149  7 343  6 421  4 545
 Estland   245   261   343   258   125   221
 Finnland   261   182   88   73   94   102
 Frankreich  8 393  8 044  9 315  12 432  11 286  6 806
 Griechenland   186   414   129   37   295   123
 Irland   52   44   44   0   0   0
 Italien   365   396   454   552   524   641
 Kroatien   116   370   299   152   89   100
 Lettland   719  1 165   778  1 225  1 148  1 444
 Litauen   915  1 561  1 474  1 799  2 014  1 898
 Luxemburg   105   125   119   0   0   0
 Malta   0   16   8   0  -    0
 Niederlande   857   766   825   125   147   209
 Österreich   904   818   825   72   70   61
 Polen  1 363  1 531  1 376  2 799  3 148  1 756
 Portugal   45   73   84   83   119   102
 Rumänien   833  1 002  1 273  2 774  6 077  4 603
 Schweden   754   640   587   498   411   181
 Slowakei  1 189  1 619  1 245   6   24   39
 Slowenien   83   90   117   15   15   24
 Spanien   514   418   634   262   195   179
 Tschech. Republik  2 542  2 956  2 604   8   10   20
 Ungarn  1 901  2 600  3 326   192   212   231
 Vereinigtes Königreich  1 861  2 501   994   515   822   84
 Zypern   2   3   4   13   12   12
 EU-28  33 855  38 446  37 742  33 158  35 149  24 777

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 329.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Frischgemüse
 Belgien   838   829   915   21   17   26
 Bulgarien   18   32   26   0   0   11
 Dänemark   61   54   47   10   9   9
 Deutschland   467   401   372   11   12   12
 Estland   2   3   3   0   0   0
 Finnland   0   0   1   0   0   0
 Frankreich   975   956   965   81   91   83
 Griechenland   107   130   115   10   13   11
 Irland   39   36   37  -    0   0
 Italien   755   872   783   52   51   46
 Kroatien   11   15   15   5   2   2
 Lettland   19   20   15   1   15   30
 Litauen   46   55   72   280   119   118
 Luxemburg   3   4   3   0   0   0
 Malta  -   -    0  -   -    0
 Niederlande  3 067  3 086  3 887  1 023   986  1 107
 Österreich   146   145   143   5   3   4
 Polen   561   579   597   117   113   117
 Portugal   312   261   248   5   4   4
 Rumänien   35   22   30   2   1   1
 Schweden   15   20   17   0   2   2
 Slowakei   32   22   29   1   0   0
 Slowenien   43   40   58   15   14   13
 Spanien  4 664  4 816  4 614   267   241   228
 Tschech. Republik   86   95   88   0   0   0
 Ungarn   95   96   98   3   3   3
 Vereinigtes Königreich   87   74   78   36   61   40
 Zypern   2   1   1   0   0   0
 EU-28  12 487  12 663  13 257  1 945  1 760  1 867

Gemüsekonserven und -zubereitungen1)

 Belgien  1 418  1 424  1 504   186   204   205
 Bulgarien   34   34   38   7   8   7
 Dänemark   15   18   13   5   5   5
 Deutschland   335   349   351   47   49   53
 Estland   3   6   5   0   1   1
 Finnland   3   3   3   1   2   1
 Frankreich   508   511   506   76   76   77
 Griechenland   227   223   224   99   100   103
 Irland   11   12   13   0   0   0
 Italien  1 635  1 718  1 753   839   903   884
 Kroatien   10   18   17   7   7   6
 Lettland   7   8   7   1   1   1
 Litauen   11   14   17   9   5   5
 Luxemburg   1   1   1   0   0   0
 Malta  -   -    0  -   -    0
 Niederlande   674   634   741   108   100   103
 Österreich   59   63   56   3   4   4
 Polen   523   521   538   143   150   165
 Portugal   290   319   338   107   107   117
 Rumänien   14   12   18   2   1   1
 Schweden   37   43   24   6   8   5
 Slowakei   29   29   27   0   0   0
 Slowenien   6   5   4   3   2   1
 Spanien  1 241  1 334  1 374   432   519   547
 Tschech. Republik   30   34   35   1   0   0
 Ungarn   338   363   377   60   67   60
 Vereinigtes Königreich   86   88   106   26   23   25
 Zypern   0   0   0   0   0   0
 EU-28  7 545  7 785  8 087  2 170  2 340  2 379

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 330.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

 Frischobst
 Belgien   628   595   557   41   45   45
 Bulgarien   11   15   13   2   1   2
 Dänemark   11   11   11   4   4   4
 Deutschland   226   200   198   15   11   10
 Estland   0   1   1   0   0   0
 Finnland   2   3   1   0   0   0
 Frankreich   642   579   602   246   211   173
 Griechenland   399   420   451   165   169   163
 Irland   8   7   8  -    0   0
 Italien  1 803  1 833  1 902   540   490   387
 Kroatien   28   20   34   12   9   11
 Lettland   21   19   24   6   5   6
 Litauen   12   11   22   849   286   290
 Luxemburg   1   1   1   0   0   0
 Niederlande  1 014  1 062  1 367   96   89   101
 Österreich   139   133   124   18   16   2
 Polen   543   440   382   486   813   737
 Portugal   143   114   161   67   49   71
 Rumänien   19   10   11   2   1   1
 Schweden   8   9   8   2   2   2
 Slowakei   21   14   18   0   0   0
 Slowenien   32   31   33   25   28   24
 Spanien  2 802  2 908  3 069   279   273   279
 Tschech. Republik   122   81   58   0   0   0
 Ungarn   137   146   162   5   4   3
 Vereinigtes Königreich   32   27   41   0   0   1
 Zypern   0   0   0  -   -   -  
 EU-28  8 807  8 694  9 260  2 860  2 507  2 310

Zitrus- und andere Südfrüchte, frisch
 Belgien  1 507  1 498  1 635   2   3   3
 Bulgarien   25   26   18   2   2   1
 Dänemark   14   13   17   4   4   4
 Deutschland   516   476   460   9   10   9
 Finnland   2   7   8  -    0  -  
 Frankreich   400   374   385   57   54   59
 Griechenland   396   587   424   129   188   121
 Irland   9   7   16  -    0  -  
 Italien   523   597   536   151   185   133
 Kroatien   13   20   5   10   28   6
 Lettland   32   20   25   1   1   1
 Litauen   24   24   23   104   57   52
 Luxemburg   3   4   3   0   0   0
 Niederlande  1 435  1 784  2 139   92   103   113
 Österreich   61   58   49   2   2   2
 Polen   27   48   66   50   50   47
 Portugal   190   186   221   6   5   7
 Rumänien   1   2   0   0   0   0
 Schweden   38   32   36   1   2   0
 Slowakei   25   28   29   2   3   3
 Slowenien   53   58   74   30   21   25
 Spanien  4 049  3 693  3 759   322   279   305
 Tschech. Republik   90   91   84   0   0   0
 Ungarn   14   13   13   1   3   3
 Vereinigtes Königreich   82   100   121   1   1   2
 Zypern   22   23   21   4   5   4
 EU-28  9 550  9 772  10 168   982  1 006   900

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 331.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Obstkonserven und -zubereitungen1)

 Belgien   127   127   123   18   15   11
 Bulgarien   40   40   43   12   13   12
 Dänemark   10   8   8   2   2   2
 Deutschland   176   180   184   9   9   11
 Estland   2   5   5   3   4   3
 Finnland   9   7   10   3   4   2
 Frankreich   48   49   53   15   12   13
 Griechenland   229   220   208   119   109   100
 Irland   3   3   3   0   0   0
 Italien   141   136   147   21   21   19
 Kroatien   4   3   5   1   1   1
 Lettland   2   2   2   3   3   2
 Litauen   15   17   16   2   2   2
 Luxemburg   0   0   0   0   0   0
 Malta  -   -    0  -   -    0
 Niederlande   246   244   314   17   18   15
 Österreich   72   69   73   3   3   4
 Polen   325   322   313   76   87   83
 Portugal   31   30   33   4   6   5
 Rumänien   9   6   7   1   1   2
 Schweden   9   11   10   7   7   9
 Slowakei   8   4   49   0   0   0
 Slowenien   10   12   21   1   0   0
 Spanien   243   258   310   62   74   70
 Tschech. Republik   15   16   18   0   0   0
 Ungarn   69   61   66   5   5   5
 Vereinigtes Königreich   12   13   13   2   3   2
 Zypern  -   -    0  -   -    0
 EU-28  1 856  1 844  2 037   385   400   372

Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse 1)

 Belgien  2 678  2 755  2 866   584   604   644
 Bulgarien   6   5   7   0   0   1
 Dänemark   141   143   138   61   67   59
 Deutschland  2 062  2 185  2 299   521   466   501
 Estland   2   4   3   1   0   0
 Finnland   5   5   6   4   3   2
 Frankreich  2 104  1 998  2 178   218   222   230
 Griechenland   21   31   45   2   3   4
 Irland   12   30   14   0   1   0
 Italien   117   144   132   5   13   8
 Kroatien   5   10   17   9   4   5
 Lettland   8   10   15   2   3   3
 Litauen   7   13   11   6   5   7
 Luxemburg   6   8   9   0   0   0
 Malta   2   1   2   0   0   0
 Niederlande  2 209  2 587  2 894  1 587  1 491  1 581
 Österreich   75   84   93   8   4   6
 Polen   134   162   184   180   198   258
 Portugal   51   64   79   9   8   9
 Rumänien   47   7   7   2   1   18
 Schweden   15   13   12   10   12   12
 Slowakei   13   14   12   0   0   0
 Slowenien   8   15   16   3   2   3
 Spanien   379   369   409   20   24   27
 Tschech. Republik   65   71   68   2   2   5
 Ungarn   4   4   11   1   1   1
 Vereinigtes Königreich   264   269   305   105   111   104
 Zypern   64   87   94   4   5   8
 EU-28  10 503  11 089  11 924  3 345  3 249  3 496

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 332.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Roh- und Weißzucker (Weißzuckerwert)
 Belgien   439   417   399   177   136   432
 Bulgarien   4   10   25   0   0   0
 Dänemark   113   119   93   128   109   106
 Deutschland   785   924  1 144   86   163   168
 Estland   5   0   0   0   0   0
 Finnland   25   22   22   2   27   2
 Frankreich  1 903  1 803  2 045   367   299   585
 Griechenland   17   32   61   0   0   0
 Irland   11   10   12  -    0   0
 Italien   54   73   55   1   1   0
 Kroatien   186   245   135   7   37   57
 Lettland   5   5   2   0   0   0
 Litauen   64   72   77   24   13   16
 Luxemburg   0   0   1   0   1   0
 Niederlande   421   379   504   58   78   131
 Österreich   125   144   104   92   68   106
 Polen   276   284   345   155   180   364
 Portugal   123   177   181   6   16   7
 Rumänien   68   66   53   7   18   6
 Schweden   37   59   46   7   27   29
 Slowakei   119   81   115  -    0   3
 Slowenien   41   48   12   4   2   3
 Spanien   113   197   132   2   16   2
 Tschech. Republik   217   201   194   111   128   112
 Ungarn   78   79   83   9   0   2
 Vereinigtes Königreich   257   220   155   74   45   45
 EU-28  5 486  5 668  5 995  1 318  1 363  2 176

Wein und Schaumwein in 1 000 hl
 Belgien   308   264   308   48   54   53
 Bulgarien   338   269   267   78   35   52
 Dänemark   279   303   254   26   24   22
 Deutschland  3 040  2 992  3 223   847   862   891
 Estland   36   47   51   1   3   14
 Finnland   99   99   107   15   15   15
 Frankreich  8 354  8 005  8 265  5 957  6 179  6 910
 Griechenland   232   226   209   47   48   52
 Irland   9   38   28   3   4   3
 Italien  14 104  14 543  14 638  6 741  6 961  7 532
 Kroatien   28   21   31   22   15   21
 Lettland   11   14   18   417   495   708
 Litauen   14   12   13   551   539   655
 Luxemburg   63   62   58   2   2   3
 Niederlande   259   391   0   95   146   0
 Österreich   419   411   574   73   80   246
 Polen   3   5   400   20   32   84
 Portugal  1 411  1 645   5  1 397  1 135   48
 Rumänien   111   101  1 685   30   27  1 307
 Schweden   57   59   123   10   21   23
 Slowakei   257   156   60   4   3   17
 Slowenien   26   27   361   16   14   4
 Spanien  18 612  16 949   38  5 990  6 008   16
 Tschech. Republik   111   61  16 900   9   8  6 685
 Ungarn   567   606   74   48   47   6
 Vereinigtes Königreich   834   683   792   102   102   47
 Zypern   7   4   854   2   2   107
 EU-28  49 590  47 993  49 334  22 551  22 861  25 524

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 333.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ölfrüchte zur Ernährung
 Belgien   712   937   973   7   9   9
 Bulgarien   801  1 031   980   175   246   228
 Dänemark   179   126   97   2   2   2
 Deutschland   304   301   368   10   9   11
 Estland   40   35   44   0   0   0
 Finnland   1   0   0   0   0   0
 Frankreich  1 864  1 835  1 776   43   34   14
 Griechenland   187   156   151   46   40   22
 Irland   7   14   7   0   0   0
 Italien   31   40   29   5   7   16
 Kroatien   109   151   147   153   103   208
 Lettland   235   226   306   1   3   0
 Litauen   422   196   222   1   1   2
 Luxemburg   10   9   7  -    0   0
 Niederlande  1 672  2 073  2 584   40   17   17
 Österreich   163   148   190   4   3   5
 Polen   993   297   496   2   2   3
 Portugal   26   13   15   0   0   0
 Rumänien  1 625  2 171  2 729   331   549   365
 Schweden   38   31   52   6   3   2
 Slowakei   401   427   468   0   1   0
 Slowenien   53   56   85   0   0   1
 Spanien   145   159   74   4   5   6
 Tschech. Republik   557   324   326   9   11   10
 Ungarn   903  1 043  1 218   2   2   22
 Vereinigtes Königreich   302   300   178   26   26   2
 EU-28  11 779  12 099  13 521   865  1 074   945

Pflanzliche Öle und Fette zur Ernährung
 Belgien   484   597   616   69   91   110
 Bulgarien   133   149   219   104   115   119
 Dänemark   160   161   163   37   45   60
 Deutschland  1 523  1 520  1 534   443   285   194
 Estland   40   41   35   5   5   4
 Finnland   0   11   2   0   0   0
 Frankreich   555   690   558   133   117   86
 Griechenland   189   183   136   29   28   21
 Irland   12   16   18   0   0   0
 Italien   317   302   302   261   339   308
 Kroatien   11   17   27   3   4   4
 Lettland   19   12   10   0   0   0
 Litauen   79   67   45   2   6   3
 Niederlande  2 089  2 348  2 910   431   427   370
 Österreich   67   83   70   8   8   8
 Polen   248   261   76   4   6   6
 Portugal   101   98   93   110   126   171
 Rumänien   160   114   142   60   49   55
 Schweden   44   48   68   58   63   57
 Slowakei   36   21   24   0   0   0
 Slowenien   31   26   12   0   1   0
 Spanien   733   822   870   721   839   805
 Tschech. Republik   190   192   201   0   0   0
 Ungarn   440   451   521   43   46   58
 Vereinigtes Königreich   253   132   175   36   61   26
 Zypern   0   0   0   0   0   0
 EU-28  7 914  8 362  8 825  2 557  2 660  2 467

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 334.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Käse und Quark
 Belgien   186   214   218   12   15   14
 Bulgarien   18   18   18   8   8   7
 Dänemark   277   305   308   54   66   75
 Deutschland  1 075  1 059  1 084   94   115   123
 Estland   16   17   17   1   0   1
 Finnland   14   10   8   6   6   5
 Frankreich   573   557   564   108   114   115
 Griechenland   57   61   69   8   9   9
 Irland   160   170   179   40   49   49
 Italien   276   293   312   87   96   100
 Kroatien   3   5   5   3   3   4
 Lettland   14   15   18   2   3   3
 Litauen   46   50   47   15   14   16
 Luxemburg   47   38   39   0   0   0
 Niederlande   639   731   772   133   138   141
 Österreich   103   111   122   17   17   14
 Polen   174   186   190   48   47   54
 Portugal   4   5   4   5   5   5
 Rumänien   9   10   13   1   1   2
 Schweden   16   15   17   1   2   1
 Slowakei   29   26   32   0   1   1
 Slowenien   3   5   7   2   3   2
 Spanien   63   68   76   27   30   32
 Tschech. Republik   42   47   48   6   6   6
 Ungarn   12   13   17   11   15   15
 Vereinigtes Königreich   124   126   134   26   35   32
 Zypern   13   17   21   3   4   4
 EU-28  3 991  4 171  4 337   719   800   829

Butter und Butterschmalz 
 Belgien   108   131   117   16   16   14
 Bulgarien   2   1   1   0   0   0
 Dänemark   21   21   21   17   17   16
 Deutschland   142   133   132   11   15   13
 Estland   1   1   1   0   0   0
 Finnland   31   32   30   7   6   4
 Frankreich   67   55   54   36   40   40
 Griechenland   0   0   0   0   0   0
 Irland   174   161   172   22   33   32
 Italien   9   8   7   0   1   1
 Kroatien   0   0   0   0   0   1
 Lettland   3   3   2   0   0   0
 Litauen   2   2   4   5   9   1
 Luxemburg   2   1   1  -    0   0
 Niederlande   207   250   270   52   50   31
 Österreich   4   5   4   0   0   0
 Polen   36   37   49   3   5   3
 Portugal   16   14   13   3   4   3
 Rumänien   1   1   0   0   0   0
 Schweden   1   1   2   0   0   0
 Slowakei   5   4   3   0   0   0
 Slowenien   0   0   0   0   0   0
 Spanien   19   21   20   1   1   1
 Tschech. Republik   4   4   3   0   0   0
 Ungarn   0   0   0   0   0   0
 Vereinigtes Königreich   40   52   49   5   9   7
 EU-28   892   939   956   180   207   167

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 335.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Futtermittel (ohne Getreide)
 Belgien  4 176  4 263  4 287   191   212   168
 Bulgarien   336   324   434   282   315   417
 Dänemark   581   583   629   268   215   251
 Deutschland  8 751  8 704  8 577   675   715   674
 Estland   68   83   45   51   54   35
 Finnland   16   15   21   60   67   82
 Frankreich  4 403  4 085  4 077  1 082  1 147  1 098
 Griechenland   55   47   58   72   84   99
 Irland   504   519   526   5   8   17
 Italien   613   638   673  1 128   969   924
 Kroatien   188   178   177   82   68   58
 Lettland   153   151   198   100   200   164
 Litauen   627   626   683   265   422   321
 Luxemburg   51   40   41   0   0   0
 Niederlande  8 309  7 520  8 488   681   748   837
 Österreich  1 078  1 118  1 176   117   122   133
 Polen  1 840  1 753  1 972   218   294   232
 Portugal   201   210   239   15   27   31
 Rumänien   495   441   492   546   522   686
 Schweden   186   223   220   89   104   102
 Slowakei   463   449   458   22   31   26
 Slowenien  1 000   903   787   54   89   64
 Spanien  1 567  1 436  1 313  1 321  1 219  1 243
 Tschech. Republik  1 056  1 095  1 127   39   45   48
 Ungarn  1 481  1 476  1 688   114   149   164
 Vereinigtes Königreich   922  1 000  1 076   347   350   279
 Zypern   0   0   3   1   1   1
 EU-28  39 120  37 880  39 466  7 822  8 176  8 155

darunter: Ölkuchen und -schrote
 Belgien  1 290  1 281  1 385   7   44   16
 Bulgarien   203   180   265   97   89   130
 Dänemark   155   109   166   31   18   5
 Deutschland  3 716  3 342  3 175   108   83   94
 Estland   34   32   15   4   2   1
 Finnland   0   0   0   39   49   52
 Frankreich   574   467   456   86   73   128
 Griechenland   34   23   26   52   74   82
 Irland   27   14   20  -    0  -  
 Italien   131   148   153   20   17   25
 Kroatien   74   61   46   3   1   1
 Lettland   44   50   55   55   81   75
 Litauen   133   117   168   26   32   34
 Luxemburg   5   4   3  -   -   -  
 Niederlande  4 567  4 241  4 415   69   43   47
 Österreich   240   154   168   7   3   7
 Polen   796   704   675   7   4   6
 Portugal   95   86   96   8   15   14
 Rumänien   366   285   311   320   266   301
 Schweden   0   3   3   41   36   35
 Slowakei   75   76   53   0   0   0
 Slowenien   908   766   601   3   0   0
 Spanien   566   545   419   39   57   61
 Tschech. Republik   400   411   422   0   1   1
 Ungarn   504   408   561   19   22   38
 Vereinigtes Königreich   179   178   177   0   0   0
 EU-28  15 115  13 687  13 837  1 041  1 010  1 156

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 336.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schaleneier von Hausgeflügel
 Belgien  -   -    72   11   13   8
 Bulgarien   8   11   13   0   0   0
 Dänemark   2   2   6   1   2   2
 Deutschland   109   125   115   10   6   5
 Estland   3   1   1  -    0   0
 Finnland   8   8   8  -   -    0
 Frankreich   28   24   22   5   5   2
 Griechenland   0   0   0  -    0   0
 Irland   5   5   5   0   1   0
 Italien   14   18   12   8   5   4
 Kroatien   1   1   1   0  -   -  
 Lettland   13   16   14   2   2   1
 Litauen   14   8   8   2   1  -  
 Niederlande  1 146   281   351   40   35   22
 Österreich   2   3   3  -    0   0
 Polen   223   226   258   4   4   1
 Portugal   9   11   9   5   7   4
 Rumänien   11   7   10   0   0  -  
 Schweden   5   9   9   0   0   0
 Slowakei   5   4   2  -   -   -  
 Slowenien   1   1   1  -   -   -  
 Spanien   38   38   41   41   24   16
 Tschech. Republik   6   7   8  -    0   0
 Ungarn   3   3   1  -   -   -  
 Vereinigtes Königreich   4   5   6   0   0   0
 EU-28  1 657   816   977   131   103   67

Fische und Fischerzeugnisse2)

 Belgien   138   142   146   6   3   5
 Bulgarien   8   9   13   2   3   3
 Dänemark   660   642   606   137   155   177
 Deutschland   544   490   514   58   67   73
 Estland   28   36   42   70   57   63
 Finnland   42   46   52   6   10   7
 Frankreich   184   192   187   84   87   84
 Griechenland   107   120   129   10   11   12
 Irland   117   119   112   132   79   121
 Italien   115   111   104   21   19   18
 Kroatien   40   42   39   13   12   12
 Lettland   50   66   67   45   24   28
 Litauen   98   102   103   15   14   13
 Luxemburg   1   1   1   0   0   0
 Malta   3   2   2   8   12   9
 Niederlande   625   701   848   440   461   490
 Österreich   9   8   9   1   1   1
 Polen   277   283   284   28   34   35
 Portugal   227   241   213   37   34   40
 Rumänien   4   4   4   1   1   1
 Schweden   783   770   746   14   13   12
 Slowakei   2   2   2   0   0   0
 Slowenien   4   6   6   1   1   1
 Spanien   646   672   727   378   363   375
 Tschech. Republik   28   31   34   0   0   0
 Ungarn   6   7   6   0   0   0
 Vereinigtes Königreich   318   305   333   115   116   112
 Zypern   1   1   0   4   5   5
 EU-28  5 066  5 151  5 329  1 625  1 583  1 699

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 337.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schlachtrinder in Stück
 Belgien  29 799  27 799  157 587  -   -   -  
 Bulgarien   177   103   45  4 005  1 308  9 689
 Dänemark   255  -   -   -   -   -  
 Deutschland  22 932  19 130  12 248   571   414   64
 Estland  6 941  20 028  8 977  -    186  -  
 Frankreich  40 531  43 734  45 729  26 905  21 024  15 996
 Griechenland   12   133  -   -   -   -  
 Irland  21 224  13 457  15 556  -   -   1 899
 Italien  1 794  1 551  1 220   322  -    60
 Kroatien  6 315  10 813  9 639  37 289  64 656  54 284
 Lettland  7 923  10 305  8 569  -   -   -  
 Litauen  4 678  10 246  8 561  -    252   452
 Luxemburg  17 364  15 794  16 449  -   -   -  
 Niederlande  628 494  90 293  158 315  -   -   -  
 Österreich  13 301  12 673  14 130  -   -   -  
 Polen  10 854  10 010  7 024  9 092  8 396  5 520
 Portugal  39 287  17 809  15 795   226  1 105   60
 Rumänien  12 680  19 195  19 850  12 291  16 186  22 219
 Slowakei  31 085  32 407  32 126  2 477   545   113
 Slowenien  30 823  35 650  42 982  20 678  28 282  36 308
 Spanien  47 783  28 119  31 359  102 685  103 489  137 898
 Tschech. Republik  78 425  72 826  69 690  1 428  2 463  3 722
 Ungarn  22 449  19 090  16 116  9 921  9 767  10 584
 Vereinigtes Königreich  2 240  -    2  -   -    10
 Zypern  -   -   -   3 346  -   -  
 EU-28 1 077 366  511 165  691 969  231 236  258 073  298 878

Rindfleisch, frisch, gekühlt, gefroren (1 000 t)
 Belgien   133   140   149   6   11   15
 Bulgarien   1   4   1   1   0   0
 Dänemark   64   67   70   5   6   5
 Deutschland   276   273   257   32   27   25
 Estland   2   1   1   0   0   0
 Finnland   3   3   3   0   0   0
 Frankreich   199   199   196   6   7   10
 Griechenland   0   1   1   0   0   0
 Irland   306   346   347   12   17   21
 Italien   116   117   116   10   12   11
 Kroatien   3   5   5   2   4   3
 Lettland   10   11   11   0   0   0
 Litauen   27   25   25   3   2   1
 Luxemburg   3   2   2   0   0   0
 Niederlande   394   418   446   17   20   26
 Österreich   98   90   93   13   13   13
 Polen   320   309   344   47   51   57
 Portugal   9   10   10   1   1   1
 Rumänien   6   8   14   0   2   1
 Schweden   6   8   9   0   0   0
 Slowakei   3   3   2   0   0   0
 Slowenien   2   3   3   2   3   5
 Spanien   149   150   151   17   22   24
 Tschech. Republik   9   10   10   0   0   0
 Ungarn   12   13   13   0   0   1
 Vereinigtes Königreich   91   97   91   8   12   14
 EU-28  2 242  2 312  2 370   182   210   235

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 338.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schlachtrinder 3), Rindfleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Rindfleisch (1 000 t)

 Belgien   181   187   202   14   17   23
 Bulgarien   2   6   2   1   1   3
 Dänemark   79   81   83   9   11   10
 Deutschland   360   351   333   52   49   47
 Estland   5   7   5   0   0   0
 Finnland   4   5   5   0   0   0
 Frankreich   241   241   240   41   40   41
 Griechenland   1   1   1   0   0   0
 Irland   440   470   468   51   63   79
 Italien   131   131   129   32   34   34
 Kroatien   6   9   9   15   23   20
 Lettland   13   15   15   0   1   1
 Litauen   31   32   31   6   6   5
 Luxemburg   9   7   8   0   0   0
 Niederlande   499   492   549   40   54   61
 Österreich   141   132   121   16   16   15
 Polen   358   347   384   55   63   71
 Portugal   16   13   13   1   2   2
 Rumänien   9   11   17   2   6   7
 Schweden   17   19   20   2   2   3
 Slowakei   12   12   11   1   0   0
 Slowenien   13   15   18   9   11   17
 Spanien   171   172   173   55   64   75
 Tschech. Republik   38   38   37   0   1   1
 Ungarn   30   32   31   5   5   5
 Vereinigtes Königreich   123   125   120   32   32   34
 Zypern   0   0   0   1   0   0
 EU-28  2 929  2 953  3 027   442   501   553

Zuchtrinder in Stück
 Belgien  3 539  1 988  109 016   62   202   480
 Bulgarien   295   3   89   636  2 765  8 844
 Dänemark  19 588  18 657  22 978  3 635  3 742  11 709
 Deutschland  54 838  49 048  53 065  58 961  69 121  79 105
 Estland  1 095   410   661  2 330  3 538  2 281
 Finnland   475  -   -    475   510   441
 Frankreich  49 802  45 044  56 822  14 597  16 907  20 617
 Griechenland   285  -    1  -   -   -  
 Irland  13 455  10 721  12 694   710  10 931  9 437
 Italien  3 177  2 342  1 526   263   989   455
 Kroatien   709   347  4 802  9 437  6 363
 Lettland  8 754  17 271  11 827   106  1 061  2 002
 Litauen   566   762  2 429   211   521   876
 Luxemburg  1 812  1 052  2 323  -   -   -  
 Malta  -   -   -   -   -   -  
 Niederlande  28 951  34 610  65 666  13 976  16 238  32 682
 Österreich  21 946  22 426  20 621  18 358  21 360  24 676
 Polen  6 463  4 651  3 030  2 018   180   638
 Portugal  5 889  8 550  4 331   35   120   72
 Rumänien   742  1 043  1 559  -   -   9 542
 Schweden   728  -   -    172   9   17
 Slowakei  1 928  3 289  4 736  3 380  6 046  10 079
 Slowenien  -    14  -   4 308   83   855
 Spanien  3 371  2 638  3 565  1 842  6 281  4 171
 Tschech. Republik  4 889  7 344  8 109  5 927  9 822  16 070
 Ungarn  3 016  5 694  4 961  19 592  20 984  34 355
 Vereinigtes Königreich  -    262   360   10  1 006   143
 Zypern  -   -   -   -   -   -  
 EU-28  236 313  238 166  390 369  156 406  201 853  275 910

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 339.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

in Stück

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Nutzrinder
 Belgien  111 413  105 889  213 359   569  2 295   427
 Bulgarien   524   105   106  9 935  23 440  21 838
 Dänemark  37 353  26 682  24 654   1  -    18
 Deutschland  677 631  685 788  687 422  2 436  1 108  1 881
 Estland  26 940  32 570  36 427  3 480  4 266  1 817
 Frankreich 1 129 054 1 230 754 1 336 124  108 078  65 606  39 047
 Griechenland  -    32  -   -   -    45
 Irland  105 088  85 139  99 276  3 536   191  9 505
 Italien  42 178  30 664  15 345  6 023  4 812   862
 Kroatien  1 441  3 044  3 605  15 752  33 490  59 923
 Lettland  18 154  17 770  29 425  8 056  5 869  1 139
 Litauen  86 708  101 937  107 291  14 296  9 052  -  
 Luxemburg  21 344  26 783  24 947  -   -   -  
 Niederlande  85 175  102 301  143 240   286   610   248
 Österreich  68 546  59 941  59 648  2 378  1 461   73
 Polen  102 282  69 939  47 873  7 890  1 350  2 627
 Portugal  16 051  22 690  22 186  9 249  46 259  57 142
 Rumänien  132 250  110 055  119 482  79 073  130 001  151 211
 Schweden  -   -   -   -   -    6
 Slowakei  37 041  37 565  38 951  18 577  31 911  7 212
 Slowenien  2 873  2 346  2 708  19 504  36 562  36 576
 Spanien  27 421  8 328  12 198  11 315  11 587  43 319
 Tschech. Republik  113 079  125 788  123 594  26 545  22 206  6 479
 Ungarn  8 997  11 547  14 496  74 216  98 649  27 281
 Vereinigtes Königreich    3 759  3 690  11 856   9   167   732
 Zypern  -   -   -   -   1 366  -  
 EU-28 2 855 302 2 901 347 3 174 213  421 204  532 258  469 408

Schlachtschweine
 Belgien  751 478  890 593 1 034 658  -   -   -  
 Bulgarien  -   -   4 498  4 680  1 130  -  
 Dänemark  320 062  187 479  198 654  6 325   729  5 922
 Deutschland  944 652  462 911  411 496   498  -   1 221
 Estland  64 126  7 815  -   -   -   -  
 Finnland  -   502 355  475 568  -   -   -  
 Frankreich  562 643   110  -    169  19 353  15 758
 Griechenland  -   353 367 1 340 441  41 587   160  -  
 Irland  433 041  1 939   939  -   -   -  
 Italien  4 663  140 740  175 422  -   4 764  36 365
 Kroatien  64 097  65 441  76 324  62 326  -   -  
 Lettland  120 543  223 859  226 722  -   -   -  
 Litauen  230 126  41 771  46 163  2 393  -   -  
 Luxemburg  45 613 2 494 409 3 170 137  -   -   -  
 Niederlande 1 944 694  2 382  2 872  -   -   -  
 Österreich  2 577  48 174  61 239  -   -   -  
 Polen  22 914  80 906  73 998  -   -   -  
 Portugal  113 214  -    360  -   12 965  4 283
 Rumänien  -   -   -   1 454  -    0
 Schweden  2 280  372 374  457 520  -   -    920
 Slowakei  426 391  1 531   370   390  -  
 Slowenien  4 278 1 043 782  889 750  -    2   9
 Spanien 1 191 468  257 987  231 896   2  -   -  
 Tschech. Republik  278 064  174 473  123 505  -   29 623  42 039
 Ungarn  145 804  -   -   74 778   3   1
 Vereinigtes Königreich  -   -   -   -   -   -  
 Zypern  -   -   -   -   -   -  
 EU-28 7 672 728 7 354 398 9 002 162  194 582  69 119  106 518

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 340.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren
 Belgien   680   631   618   36   39   31
 Bulgarien   2   2   2   0   0   0
 Dänemark   801   764   783   318   362   309
 Deutschland  1 421  1 391  1 400   356   482   416
 Estland   9   9   9   0   0   1
 Finnland   14   15   13   16   14   12
 Frankreich   323   290   310   94   133   100
 Griechenland   2   2   2   0   0   0
 Irland   100   95   104   60   74   71
 Italien   40   62   53   18   23   31
 Kroatien   5   7   6   2   2   1
 Lettland   2   4   4   0   0   0
 Litauen   8   6   6   5   0   0
 Luxemburg   4   5   4   0   0   0
 Niederlande   651   571   678   96   233   194
 Österreich   129   131   125   32   35   31
 Polen   297   297   311   65   99   136
 Portugal   24   28   23   16   21   8
 Rumänien   13   15   15   3   3   4
 Schweden   12   10   12   5   5   5
 Slowakei   9   10   12  -   -   -  
 Slowenien   1   1   2   7   6   5
 Spanien   875   911  1 012   284   462   483
 Tschech. Republik   30   34   32   0   0   0
 Ungarn   82   73   83   56   60   53
 Vereinigtes Königreich   125   127   131   54   69   70
 Zypern   0   0   0   0   0   0
 EU-28  5 657  5 493  5 751  1 524  2 124  1 961

Schlachtschweine3), Schweinefleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch

 Belgien   839   805   869   88   93   84
 Bulgarien   6   7   9   1   0   0
 Dänemark  1 001   929   925   536   588   509
 Deutschland  2 093  1 963  1 975   732   940   802
 Estland   26   20   20   1   1   3
 Finnland   22   23   21   20   18   18
 Frankreich   454   422   440   205   241   221
 Griechenland   7   7   8   5   3   3
 Irland   167   162   178   82   103   92
 Italien   191   224   219   82   91   94
 Kroatien   14   27   31   14   9   11
 Lettland   16   13   15   0   0   0
 Litauen   36   34   35   7   1   1
 Luxemburg   8   10   9   0   0   0
 Niederlande  1 046   994  1 189   251   405   409
 Österreich   229   243   234   42   47   41
 Polen   514   524   561   116   162   201
 Portugal   49   52   46   51   49   33
 Rumänien   32   35   39   4   6   5
 Schweden   32   33   32   12   13   14
 Slowakei   66   68   80   0   0   0
 Slowenien   9   10   11   14   13   14
 Spanien  1 165  1 208  1 322   466   703   702
 Tschech. Republik   96   101   96   2   1   1
 Ungarn   125   126   140   81   91   80
 Vereinigtes Königreich   173   173   183   102   131   135
 Zypern   1   1   1   1   1   1
 EU-28  8 419  8 211  8 687  2 915  3 709  3 475

Fußnoten siehe Seite 342. Fortsetzung Seite 341.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Zuchtschweine und Ferkel in Stück
 Belgien  132 354  141 664  122 943   60   181  1 093
 Dänemark 12 204 814 12 518 518 15 011 075  28 995  27 517  22 009
 Deutschland 2 167 597 1 923 718 1 792 921  97 139  71 855  58 246
 Estland  18 987  11 760  7 730  -   -   -  
 Finnland  19 392  56 779  -   -   -   -  
 Frankreich  25 873  20 199  35 158  4 302  1 745  5 209
 Griechenland   69   51   3   694  -    555
 Irland  134 964  112 132  51 545   285   388  -  
 Italien   194   16   2   14   3  -  
 Kroatien  1 630  2 488  1 090  2 413   300  10 572
 Lettland  45 663  95 837  100 586  -   -   -  
 Litauen  57 922  87 020  111 080  -   -    25
 Luxemburg  35 300  15 955  11 817  -   -   -  
 Niederlande 4 058 543 3 855 933 9 156 575  3 205  17 280  17 338
 Österreich  46 114  49 712  43 111   454   205   16
 Polen  6 965  5 459  21 200   108   60   259
 Portugal  25 661  51 322  15 967  -    10  -  
 Rumänien  -   -    950  1 046   459   117
 Schweden  -   -   -   -    9   106
 Slowakei  159 975  175 760  294 593  1 900  3 880  -  
 Slowenien  8 149   31   80  -   -   -  
 Spanien  163 470  235 958  230 934   418   4   4
 Tschech. Republik  62 507  100 006  90 719  1 048   273   309
 Ungarn  215 752  171 664  167 128  30 982  29 839  37 941
 Vereinigtes Königreich  -    358  2 213   126   198   44
 EU-28 19 591 895 19 632 340 27 269 420  173 189  154 206  153 843

Schlachtgeflügel in 1 000 Stück
 Belgien  25 849  31 037  39 685   10   43   17
 Bulgarien   24   96   42   20   0   0
 Dänemark  22 999  16 581  22 511   1   1   3
 Deutschland  223 087  263 172  247 017   0  -    0
 Estland   83   59   58  -   -   -  
 Frankreich  36 764  40 635  47 564   2   24   1
 Griechenland  -    2  -   1 349  1 259   782
 Irland   70   3   10  -   -   -  
 Italien   85   364   57   51   107  -  
 Kroatien   716  1 109  1 732   482   557   652
 Lettland  1 096  1 414  1 427  -   -   -  
 Litauen   336  2 539   611  -    0   15
 Luxemburg   157   48   55  -   -   -  
 Niederlande  86 152  73 018  57 863   326   162   94
 Österreich   992  1 137  1 430  -   -   -  
 Polen  4 062  5 142  3 652  -   -   -  
 Portugal  2 659  1 872  1 284   0   0   7
 Rumänien  14 219  13 280  13 137   45  -    0
 Schweden   431   67  -    7   1   1
 Slowakei  17 200  18 458  16 322  -    18  -  
 Slowenien   927   940   877  -   -   -  
 Spanien  2 099  2 078  2 140   2   1   2
 Tschech. Republik  14 182  14 872  14 528   0   0  -  
 Ungarn  3 332  3 043  6 059   21   22   39
 Vereinigtes Königreich   280   213   321   0  -    1
 EU-28  457 800  491 178  478 381  2 317  2 196  1 614

Fußnoten siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 342.
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Noch: 287. Ausfuhr von wichtigen Ernährungsgütern in die EU
 und in Drittländer

1 000 t

in die EU in Drittländer
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Geflügelfleisch, frisch, gekühlt, gefroren
 Belgien   361   375   405   121   94   165
 Bulgarien   33   33   36   2   2   3
 Dänemark   32   44   46   22   21   31
 Deutschland   377   367   373   59   56   43
 Estland   5   6   5   0   0   1
 Finnland   9   9   7   5   5   3
 Frankreich   165   167   176   298   251   233
 Griechenland   10   11   15   7   8   11
 Irland   37   40   48   17   16   21
 Italien   95   116   106   50   54   51
 Kroatien   3   4   4   3   3   4
 Lettland   8   10   13   2   2   2
 Litauen   32   36   39   10   6   10
 Niederlande   736   756   919   272   335   324
 Österreich   47   46   49   2   2   2
 Polen   648   763   816   175   232   273
 Portugal   13   17   28   9   9   11
 Rumänien   58   62   52   7   4   4
 Schweden   8   9   11   6   7   6
 Slowakei   31   28   19   1   1   1
 Slowenien   10   11   13   6   7   8
 Spanien   110   125   124   73   89   72
 Tschech. Republik   27   34   31   1   1   1
 Ungarn   156   164   133   30   36   29
 Vereinigtes Königreich   220   191   246   56   87   66
 EU-28  3 233  3 423  3 713  1 234  1 329  1 375

Schlachtgeflügel 3), Geflügelfleisch, Innereien,
Zubereitungen und Konserven aus Geflügelfleisch

 Belgien   453   468   567   128   99   171
 Bulgarien   41   42   44   2   2   3
 Dänemark   138   132   139   30   29   41
 Deutschland   977   989  1 020   70   69   55
 Estland   10   10   10   0   0   1
 Finnland   12   10   9   6   6   5
 Frankreich   298   317   335   309   261   243
 Griechenland   15   14   20   9   10   13
 Irland   101   95   103   22   21   26
 Italien   116   135   125   60   64   61
 Kroatien   10   12   13   5   5   6
 Lettland   13   15   20   2   2   3
 Litauen   43   51   53   14   10   15
 Luxemburg   1   1   1   0   0   0
 Niederlande  1 385  1 333  1 354   308   379   364
 Österreich   81   84   90   3   3   2
 Polen   755   885   965   181   248   291
 Portugal   25   29   35   10   10   12
 Rumänien   94   97   87   8   5   7
 Schweden   64   74   73   8   8   7
 Slowakei   76   71   60   1   1   1
 Slowenien   19   22   24   8   9   9
 Spanien   135   145   146   83   100   86
 Tschech. Republik   66   74   69   1   1   1
 Ungarn   209   236   203   37   44   38
 Vereinigtes Königreich   274   235   305   70   99   78
 Zypern   0   0   0   0   1   1
 EU-28  5 410  5 574  5 869  1 374  1 486  1 541

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Dezember 2017), BLE (414), BMEL (723).
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Anm.: Länder mit keinem oder geringen Handelsvolumen wurden nicht aufgeführt. 
1)  Einschl. gefrorener und vorläufig haltbar gemachter Produkte. - 2) Einschl. Krebs- und Weichtiere; ohne Zierfische. -
3) Lebende Tiere in Schlachtgewicht.    
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VII. Forst- und Holzwirtschaft
288. Waldfläche nach Eigentumsarten

Waldfläche 2)

Zusammen
Öffentlicher 

Wald 3) Privatwald

1 000 ha

Österreich 8 244 3 860  879 2 527 46,8 22,8 65,5
Belgien 3 028  681  317  364 22,5 46,5 53,5
Bulgarien 10 856 3 737 3 286  451 34,4 87,9 12,1
Zypern  924  173  119  54 18,7 68,8 31,2
Tschechische Republik 7 722 2 657 2 037  621 34,4 76,7 23,4
Deutschland 34 861 11 409 5 932 5 477 32,7 52,0 48,0
Dänemark 4 243  587  139  448 13,8 23,7 76,3
Estland 4 523 2 234  923 1 038 49,4 41,3 46,5
Griechenland 12 890 3 903 2 907  845 30,3 74,5 21,7
Spanien 49 880 18 247 5 333 12 856 36,6 29,2 70,5
Finnland 30 389 22 218 6 744 15 474 73,1 30,4 69,6
Frankreich 54 766 16 424 4 064 12 360 30,0 24,7 75,3
Kroatien 5 596 1 920 1 376  544 34,3 71,7 28,3
Ungarn 9 304 2 046 1 178  853 22,0 57,6 41,7
Irland 6 889  726  386  340 10,5 53,2 46,8
Italien 29 414 9 028 3 032 5 996 30,7 33,6 66,4
Litauen 6 268 2 170 1 333  837 34,6 61,4 38,6
Luxemburg  259  87  41  46 33,6 47,1 52,9
Lettland 6 218 3 354 1 755 1 594 53,9 52,3 47,5
Malta  32  0  0  0 0,0 0,0 0,0
Niederlande 3 375  374  181  192 11,1 48,4 51,3
Polen 30 622 9 329 7 643 1 686 30,5 81,9 18,1
Portugal 9 026 3 239  98 3 141 35,9 3,0 97,0
Rumänien 23 002 6 515 4 363 2 152 28,3 67,0 33,0
Schweden 41 033 28 073 6 822 21 192 68,4 24,3 75,5
Slowenien 2 014 1 247  315  932 61,9 25,3 74,7
Slowakei 4 810 1 939  974  786 40,3 50,2 40,5
Vereinigtes Königreich 24 193 3 059  868 2 191 12,6 28,4 71,6
Europäische Union (28) 424 381 159 236 63 045 94 997 37,5 39,6 59,7
Anm.: Kroatien seit 2013 Mitglied der EU
1) Jahr 2015, ohne Gewässer. - 2) Jahr 2010. - 3) Staatswald Bund und Land, Körperschaftswald. 

Q u e l l e : Forest Europe, 2015: State of Europe’s Forests 2015, BMEL (515).
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289. Produktion von Rundholz
1000 m3 1)

1990 1995 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Nadelholz
BE 3 960 3 150 3 285 3 139 3 078 3 167 3 136 3 136 3 136
BG  .   .  1 929 1 682 2 163 2 000 2 428 2 436 2 123
CZ  .   .  13 163 13 729 11 962 12 306 12 871 14 374 16 088
DK 1 498 1 220 1 559 1 211 1 042 1 042 1 248 1 248 1 248
DE 70 928 30 440 41 837 37 942 34 006 34 968 36 740 34 385 35 703
EE  .   .  3 070 3 564 3 380 3 918 4 381 4 827 4 700
IE 1 535 2 163 2 625 2 437 2 547 2 616 2 702 2 729 2 729
GR  620  521  329  243  233  211  211  .   .  
ES 10 246 8 653 8 191 5 285 4 865 5 786 6 183 6 122 6 122
FR 23 481 21 032 18 145 21 264 16 482 17 071 16 433 16 520 16 717
HR        -      -  602  591  966  746  775  750  813
IT 1 413 1 732 1 221 1 399 1 412 1 226 1 292  .   .  
CY  .   .   5  5  3  4  3  3  2
LV  .   .  7 935 6 991 5 999 8 172 8 046 8 046 7 549
LT  .   .  2 940 3 153 2 871 3 104 2 713 2 993 2 993
LU  121  121  120  113  119 .   160  157  209
HU  .   .   683  624  886  890  808  854  839
MT  .   .   0  0  0  0  0  0  0
NL  980  668  607  532  7  4  550  643  537
AT 14 408 11 786 11 846 12 542 11 560 11 068 11 571 11 145 11 722
PL  .   .  21 357 24 461 25 767 27 482 27 938 29 255 32 339
PT 6 684 5 117 3 268 3 452 2 342 2 628 2 690 3 836 3 811
RO  .   .  5 262 7 292 4 947 5 632 5 007 4 550 4 420
SI  .   .  1 541 1 419 1 721 2 562 2 860 3 313 2 752
SK  .   .  6 077 6 100 3 696 4 890 4 425 4 943 5 200
FI 35 066 41 460 40 928 38 758 41 305 41 402 42 925 45 360 46 528
SE 45 510 57 400 88 100 62 390 59 810 63 680 63 760 64 300 62 130
UK 5 255 6 717 7 902 8 219 9 130 9 246 8 507 8 709 8 718
EU-28  .   .   .  353 301 252 300 262 654 270 364 279 300  .  

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 345.
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Noch: 289. Produktion von Rundholz
1000 m3 1)

1990 1995 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

BE 1 650 1 667 1 189  975  956  984  979  979  979
BG  .   .  1 255 1 329 1 233 1 036 1 096 1 045 1 086
CZ  .   .  1 122 1 042 1 187 1 059  956  899  923
DK  757  706  122  379  189  189  220  220  220
DE 13 779 8 903 9 068 7 446 8 046 8 274 8 379 8 395 7 859
EE  .   .  1 380 1 692 1 836 1 825 2 059 2 200 2 142
IE  90  41  4  0  3  6  3  6  6
GR 1 872 1 440  189  94  94  112  112  .   .  
ES 5 344 7 421 5 160 5 684 7 260 6 900 6 721 7 203 7 203
FR 21 232 22 339 9 799 8 371 7 969 8 679 8 617 8 796 8 644
HR      -       -  2 508 2 830 3 070 2 880 2 634 2 647 2 637
IT 6 559 7 998 1 796 1 248  944  816  756  .   .  
CY  .   .   1  0  0  0  0  0  0
LV  .   .  3 958 3 231 4 984 3 414 3 049 3 049 3 147
LT  .   .  1 975 2 001 1 751 1 931 1 591 1 669 1 669
LU  .   .   117  145  152 .   152  149  141
HU  .   .  2 121 2 122 2 283 2 229 2 256 2 096 2 023
MT  .   .   .   0  0  0  0  0  0
NL  440  411  213  258  0  0  299  310  282
AT 2 365 2 019  940  739  873  962  999 1 029 1 016
PL  .   .  7 174 6 882 8 028 8 195 7 941 7 852 7 761
PT 4 521 4 233 6 878 5 597 7 667 7 924 8 012 8 154 8 675
RO  .   .  6 280 5 819 5 144 4 839 5 229 5 402 5 158
SI  .   .   248  422  567  948  952  797  718
SK  .   .  2 928 3 000 3 677 3 718 4 010 3 809 3 570
FI 8 164 8 434 6 188 7 218 8 026 7 799 8 522 8 966 8 802
SE 7 961 5 500 4 200 3 910 3 890 3 720 3 540 3 600 3 250
UK 1 095  757  300  118  113  116  143  173  120
EU-28 75 829 71 869 77 113 72 552 79 943 77 571 79 227 79 830  .  

BE 5 610 4 817 4 564 4 827  .   .   .   .   .  
BG  .   .  3 184 5 668 6 155 5 570 6 372 6 410 6 198
CZ  .   .  14 285 17 022 15 331 15 476 16 163 17 617 19 387
DK 2 255 1 926 1 025 2 669 3 180 3 180 3 483 3 483 3 483
DE 84 707 39 343 50 905 54 418 53 207 54 356 55 613 52 194 53 491
EE  .   .  5 500 7 200 7 655 8 000 9 515 10 219 9 948
IE 1 625 2 204 2 629 2 618 2 760 2 828 2 908 3 050 3 050
GR 2 492 1 961  519 1 047 1 092 1 217  .   .   .  
ES 15 590 16 074 15 531 16 089 15 560 16 395 17 427 17 848 17 848
FR 44 713 43 371 52 499 55 807 51 304 51 866 51 012 51 259 51 200
HR      -       -  4 018 4 477 5 436 5 926 5 178 5 165 5 307
IT 7 972 9 730 8 691 7 844  .  5 759 5 052  .   .  
CY  .   .   10  9  9  9  11  16  16
LV  .   .  12 843 12 534 12 708 12 885 12 294 12 794 12 896
LT  .   .   49 7 096 7 053 7 351 6 414 6 747 6 747
LU  .   .   249  275 .  .   .   382  433
HU  .   .  5 940 5 740 6 027 5 798 5 744 5 586 5 689
MT  .   .   .   0  0  0  0  0  0
NL 1 420 1 079 1 110 1 081  12  8 2 246 3 253 3 151
AT 16 773 13 805 16 471 17 831 17 390 17 089 17 550 16 763 17 647
PL  .   .  31 945 35 467 38 940 40 862 41 375 42 402 45 348
PT 11 205 9 350 10 746 9 648 10 610 11 152 11 655 13 082 13 534
RO  .   .  14 501 13 112 15 195 15 330 15 315 15 117 14 492
SI  .   .  2 733 2 945 3 415 5 099 5 054 5 381 4 509
SK  .   .  9 302 9 599 8 063 9 168 8 995 9 267 9 361
FI 43 230 49 894 52 250 52 125 56 992 57 033 59 411 61 434 63 279
SE 53 471 62 900 98 200 72 200 69 600 73 300 74 300 74 800 72 880
UK 6 350 7 474 8 270 9 718 10 821 11 184 10 572 10 754 10 934
EU-28 291 063 256 454 419 699 428 784 431 879 436 843 450 573 458 165  .  

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: Januar 2019), BMEL (515).

Mitglied-
staat

Laubholz

Insgesamt

1) Ohne Rinde.
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290. Versorgungsbilanz für Rundholz 

Erzeugung Einfuhr 1) Ausfuhr 1)
 + Einfuhr-/
 - Ausfuhr- 

überschuss 1)

Inlands-
verwendung

Selbstver-
sorgungsgrad

 1 000 m3 %

2015
BE .    4 488   1 344   + 3 144 .    .
BG 3 524    13    224   -  211 3 313    106
CZ 13 827   2 329   4 530   - 2 201 11 626    119
DK 1 468    377    632   -  255 1 213    121
DE 45 119   8 745   3 747   + 4 998 50 117    90
EE 6 440    287   2 431   - 2 144 4 296    150
IE 2 705    285    305   -  20 2 685    101
GR .     436    41   +  395 .    .
ES 12 905    751   1 896   - 1 145 11 760    110
FR 25 050   1 350   4 312   - 2 962 22 088    113
HR 3 410    52    331   -  279 3 131    109
IT 2 048   2 677    213   + 2 464 4 512    45
CY  3    0    0   +  0  3    100
LV 11 094   1 560   3 002   - 1 442 9 652    115
LT 4 304    372   1 406   - 1 034 3 270    132
LU .    .    .    .    .    .
HU 3 065    284    680   -  396 2 669    115
MT  0    1    0   +  1 .    .
NL  849    326    550   -  224  625    136
AT 12 570   7 849    830   + 7 019 19 589    64
PL 35 878   2 535   2 464   +  71 35 949    100
PT 10 702   2 004    300   + 1 704 12 406    86
RO 10 235   1 792    170   + 1 622 11 857    86
SI 3 812    297   2 303   - 2 006 1 806    211
SK 8 435    507   2 358   - 1 851 6 584    128
FI 51 446   5 710    717   + 4 993 56 439    91
SE 67 300   6 941    570   + 6 371 73 671    91
UK 8 651    466    303   +  163 8 814    98
EU-28 349 591   16 093   4 222   + 11 871 .    .

 
BE .   .   .   .   .   .
BG 3 481    10    169   -  159 3 322    105
CZ 15 273   1 796   5 225   - 3 429 11 844    129
DK 1 468    385    667   -  282 1 186    124
DE 42 780   8 697   3 947   + 4 750 47 530    90
EE 7 027    196   2 548   - 2 352 4 675    150
IE 2 734    307    377   -  70 2 664    103
GR .   .   .   .   .   .
ES 13 325    599   1 987   - 1 388 11 937    112
FR 25 315   1 444   4 000   - 2 556 22 759    111
HR 3 397    72    418   -  346 3 051    111
IT 2 219   2 854    185   + 2 669 4 888    45
CY  3    1    0   +  1  4    75
LV 11 094   1 531   2 871   - 1 340 9 754    114
LT 4 662    493   1 473   -  980 3 682    127
LU  306   .   .   .   .   .
HU 2 950    315    683   -  368 2 582    114
MT  0   .    0   .   .   .
NL  952    196    405   -  209  743    128
AT 12 173   9 188    879   + 8 309 20 482    59
PL 37 106   2 482   2 607   -  125 36 981    100
PT 11 990   2 131    298   + 1 833 13 823    87
RO 9 953   1 769    85   + 1 684 11 637    86
SI 4 110    274   2 718   - 2 444 1 666    247
SK 8 752    539   2 157   - 1 618 7 134    123
FI 54 327   5 911    783   + 5 128 59 455    91
SE 67 900   6 807    573   + 6 234 74 134    92
UK 8 882    455    278   +  177 9 059    98
EU-28 359 130   .   .   .   .   .

Fußnote siehe nächste Seite. Fortsetzung Seite 347.

Mitgliedstaat

2016

8070300
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Noch: 290. Versorgungsbilanz für Rundholz 

Erzeugung Einfuhr 1) Ausfuhr 1)
 + Einfuhr-/
 - Ausfuhr- 

überschuss 1)

Inlands-
verwendung

Selbstver-
sorgungsgrad

 1 000 m3 %

BE .   .   .   .   .   .   
BG 3 209    14    295   -  281 2 928   110
CZ 17 011   1 898   6 583   - 4 685 12 326    138   
DK 1 468    385    667   -  282 1 186   124
DE 43 562   8 681   3 963   + 4 718 48 280   90
EE 6 842    218   2 557   - 2 339 4 503   152
IE 3 006    363    80   +  283 3 289   91
GR .   .   .   .   .   .   
ES 14 642    575   1 401   +  826 13 816   106
FR 25 361   1 224   4 090   - 2 866 22 495   113
HR 3 449    57    291   -  234 3 215   107
IT 2 213   2 846    195   + 2 651 4 864    45   
CY  2    0    0   +  0  2   100
LV 10 696   1 229   2 652   - 1 423 9 273   115
LT 4 662    493   1 473   -  980 3 682   127
LU  351   .   .   .   .   .   
HU 2 862    225    634   -  409 2 453   117
MT  0    0    0   +  0 .   .   
NL  819    241    465   -  224  595   138
AT 12 738   8 825    876   + 7 949 20 687   62
PL 40 099   1 682   2 794   - 1 112 38 987   103
PT 12 486   2 000    478   + 1 522 14 008   89
RO 9 578   1 478    119   + 1 359 10 937   88
SI 3 470    320   2 201   - 1 881 1 589   218
SK 8 770    820   1 955   - 1 135 7 635   115
FI 55 330   4 830    916   + 3 914 59 244   93
SE 65 380   7 695    778   + 6 917 72 297   90
UK 8 838    379    337   +  42 8 880   100
EU-28 .   .   .   .   .   .   

Q u e l l e: EUROSTAT (Stand: März 2019), BMEL (515).

Mitgliedstaat

2017

Anm.: Ohne Brennholz. Ohne Rinde.
1) Mitgliedstaaten gesamte Ein- und Ausfuhr; EU nur Ein- und Ausfuhr aus Drittländern.
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Fleisch   ................................................. 241, 328
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Milch   ........................................................... 241
Milcherzeugnisse   ........................................ 241
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Ernährungshandel   ................... 206, 211, 213
Ernährungshandwerk   ...................... 206, 210
Ernährungswirtschaft  ....... 146, 233, 235, 299
Erntemengen   ..................................... 71, 284
Erträge   ............................... 71, 176, 179, 284
Erwerbslose   ............................................... 17
Erwerbspersonen  .................................. 14, 17
Erwerbstätige   .................................... 17, 255
Erzeugergemeinschaften   ......................... 140
Erzeugerorganisationen   ........................... 140
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Bodennutzung   ..................................... 269, 279
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Einfuhr   ................................................ 235, 313
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Erntemengen   ............................................... 284
Erweiterung   ................................................. 346
Erwerbstätige   .............................................. 255
Erzeugerpreise   ............................................. 301
Fischerei   ...................................................... 293
Fläche   .......................................................... 343
Garantiefonds   ............................................. 264f
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Haushalt   ............................................. 262f, 265
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Mitgliedstaaten   .................... 232, 235, 240, 254
Nettowertschöpfung   .................................... 258
Preise   ................................................. 256f, 306f
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Selbstversorgungsgrad   ................................ 299
Viehbestand   ................................................. 291
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Forstfläche   .......................................... 245f, 343
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1 Überblick 

 Allgemeines 1.1

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nimmt Auf-

gaben des Bundes auf den Gebieten der Ernährung, der Land- und Forstwirt-

schaft, der ländlichen Räume sowie des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 

wahr. Darüber hinaus gestaltet es die landwirtschaftliche Sozialpolitik und 

stellt finanzielle Mittel für die landwirtschaftlichen Sozialsysteme bereit. 

Das Haushaltsvolumen des Einzelplans 10 umfasste im Jahr 2017 5,7 Mrd. Eu-

ro (Ist-Ausgaben). Das entsprach 1,7 % der Gesamtausgaben im Bundes-

haushalt. 

67 % seines Gesamtbudgets gab das BMEL für die landwirtschaftlichen Sozial-

systeme und 11 % für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-

struktur und des Küstenschutzes“ (GAK) aus.  

Die übrigen 22 % des Gesamtbudgets verwendete es, um 

• die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, 

• den gesundheitlichen Verbraucherschutz zu stärken,  

• die Landwirtschaft sowie den ländlichen Raum zu unterstützen, 

• Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation auszubauen und 

• internationale Maßnahmen zur Stärkung der Agrarwirtschaft und zur Er-

nährungssicherung zu fördern. 

Dazu finanzierte das BMEL mehrere Förderprogramme, die die Bundesanstalt 

für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und die Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe e. V. als Projektträger fachlich und administrativ abwickelten. 
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Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Einzelplan. 

Tabelle 1 

Übersicht über den Einzelplan 10  
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

 
 2017 

Soll 
2017 
Ista 

Abwei-
chung 

Ist/Sollb 

2018 
Soll 

2019 
Haushalts-

entwurf 

Verände-
rung 

2018/2019b 
in Mio. Euro in % 

Ausgaben des Einzelplans 6 002,6 5 687,8 -314,8 6 019,2 6 245,3 3,6 
darunter:       
• Landwirtschaftliche Sozial-

politik 
3 917,3 3 807,8 -109,5 3 952,7 4 007,2 1,4 

• Gemeinschaftsaufgabe 
“Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küsten-
schutzes“ 

765,0 650,9 -114,1 765,0 895,0 14,5 

• Nachhaltigkeit, Forschung 
und Innovation (einschließ-
lich Bundesforschungsinsti-
tute) 

662,7 576,3 -86,4 735,0 743,6 1,2 

• Ministerium 97,7 95,3 -2,4 101,3 108,7 6,7 
Einnahmen des Einzelplans 67,1 99,8 32,7 61,7 64,0 3,6 
Verpflichtungsermächtigungen 1 478,8 896,0 -582,8 1 509,9 1 433,7 -5,0 
 Planstellen/Stellen in % 

Personal 4 242 4 009d 234 4 331e 4 409 1,8 
Quelle:  Einzelplan 10. Für das Jahr 2017: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2018: Haushaltsplan; 

für das Jahr 2019: Haushaltsentwurf. 
Erläuterungen: a Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2017, Über-

sicht Nummer 4.9). 
b Aus den Ursprungswerten berechnet; Rundungsdifferenzen möglich. 
c Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen. 
d Ist-Besetzung am 1. Juni 2017. 
e Zum Vergleich: Ist-Besetzung am 1. Juni 2018: 4 047 Planstellen/Stellen. 
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 Nachgeordnete Behörden 1.2

Zum Geschäftsbereich des BMEL gehören die BLE, das Bundesamt für Ver-

braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das Bundessortenamt, vier 

Bundesforschungsinstitute und das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). 

Der Deutsche Weinfonds, der über eine Sonderabgabe finanziert wird, unter-

steht der Aufsicht des BMEL. 

Tabelle 2 

Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft 

 
 Einnahmen 

2017 (Ist)a 
Ausgaben 

2017 (Ist)a 
Besetzte  

Planstellen/Stellen 
am 1. Juni 2017 

Besetzte  
Planstellen/Stellen 

 am 1. Juni 2018 in Mio. Euro 
Bundesministerium für 
Ernährung und Land-
wirtschaft 

0,2 95,3 861 863 

Bundesforschungs-
institute 

    

• Julius Kühn-Institut, 
Bundesforschungs-
institut für Kultur-
pflanzen 

4,2 88,6 753 757 

• Friedrich Loeffler-
Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für 
Tiergesundheit 

9,3 108,6 611 604 

• Max Rubner-Institut, 
Bundesforschungs-
institut für Ernäh-
rung und Lebensmit-
tel 

1,6 53,7 458 464 

• Johann Heinrich von 
Thünen-Institut, 
Bundesforschungs-
institut für Ländliche 
Räume, Wald und 
Fischerei 

18,4 96,0 605 610 

Bundesamt für Ver-
braucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 

11,1 45,4 461 489 

Bundessortenamt 12,4 22,1 260 260 
Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und 
Ernährung 

17,4 124,0 923 949 

Bundesinstitut für Risi-
kobewertung 

7,4 92,4 266 259 

Quelle:   Einzelplan 10. Für das Jahr 2017: Haushaltsrechnung, für das Jahr 2018: Haushalts-
plan; für das Jahr 2019: Haushaltsentwurf. 

Erläuterungen: a Bereinigt um haushaltstechnische Verrechnungen (vgl. Haushaltsrechnung 2017, Über-
sicht Nummer 4.9). 
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Die personalstärkste Einrichtung im Geschäftsbereich des BMEL ist die BLE. Sie 

hat vielfältige Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung, Fischerei 

und Verbraucherschutz sowie als Dienstleistungszentrum. Das BMEL erstattet 

der BLE Verwaltungs- und Investitionsausgaben, soweit diese nicht durch ei-

gene Einnahmen gedeckt sind. 

Zum 1. Februar 2017 erweiterte die BLE ihr Aufgabenspektrum um das Bun-

deszentrum für Ernährung und das Bundeszentrum für Landwirtschaft. Ziel 

dieser Bundeszentren ist die Vermittlung und Förderung von Wissen und Kom-

petenzen in den Themenbereichen Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernäh-

rung. Sie übernahmen mit ihrer Gründung Aufgaben und Personal des am 

3. November 2016 aufgelösten Vereins „aid infodienst Ernährung, Landwirt-

schaft, Verbraucherschutz e. V.“, den das BMEL mit zuletzt 5 Mio. Euro jährlich 

institutionell gefördert hat. 

 Personal 1.3

Von den im Personalhaushalt 2017 ausgewiesenen 4 242 Planstellen und Stel-

len waren 4 009 zum 1. Juni 2017 besetzt.  

Mit dem Bundeshaushalt 2018 hat der Einzelplan 10 insgesamt 89 zusätzliche 

Planstellen und Stellen erhalten. Die dem Bundesrechnungshof aus den Bera-

tungen zum Bundeshaushalt 2018 vorliegenden Unterlagen nennen stichwort-

artige Begründungen. Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2019 ist 

ein weiterer Zuwachs von 78 Planstellen und Stellen vorgesehen.  

Die Anzahl an Planstellen und Stellen im Einzelplan 10 wird innerhalb dieser 

zwei Jahre um 3,7 % zunehmen, obwohl sich die Aufgaben des Bundesminis-

teriums und der nachgeordneten Behörden nicht grundlegend geändert haben. 

Nach den Verfahrenshinweisen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) ist 

die Ausstattung mit Planstellen und Stellen einer eingehenden Bedarfsprüfung 

zu unterziehen. Aufgrund der verzögerten Regierungsbildung mag der Bedarf 

aus Sicht des BMEL dringlich und daher eine vollständige Personalbedarfser-

mittlung nicht möglich gewesen sein. Gleichwohl ist der Personalbedarf mit 

einer angemessenen Methode nachzuweisen. Der Bundesrechnungshof erwar-

tet, dass das BMEL den Personalmehrbedarf rückwirkend für das Haushaltsjahr 

2018 sowie für das Haushaltsjahr 2019 sachgerecht begründet und vollständig 

nachweist. 
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2 Haushaltsstruktur und -entwicklung 

 Allgemeines 2.1

Nachdem die Ausgaben im Einzelplan 10 in den Jahren 2012 bis 2015 mit 

5,2 Mrd. Euro annähernd gleich blieben, stiegen sie bis zum Jahr 2017 auf 

6,0 Mrd. Euro an. Im Jahr 2018 sind ebenfalls 6,0 Mrd. Euro und im Jahr 2019 

6,2 Mrd. Euro veranschlagt. 

Ausgabenschwerpunkte bildeten im Jahr 2017 die landwirtschaftliche Sozial-

politik mit 3,8 Mrd. Euro, die GAK mit 651 Mio. Euro sowie die „Nachhaltigkeit, 

Forschung und Innovation“ mit 576 Mio. Euro. Diese Bereiche sind auch ur-

sächlich für die Ausgabensteigerungen in den Jahren 2017 bis 2019. 

Die Zahlungen der Europäischen Union für die Landwirtschaft und die ländli-

chen Räume sind nicht im Einzelplan 10 veranschlagt. Im Jahr 2017 betrugen 

sie 5,9 Mrd. Euro. Die Förderung der Landwirtschaft ist aufgrund der  

EU-Verträge (Gemeinsame Agrarpolitik – GAP) eine vorrangige Aufgabe der 

Europäischen Union. Die GAP beruht auf zwei Säulen. Die erste Säule bilden 

die Gemeinsamen Marktordnungen für Agrarprodukte und die Direktzahlungen 

für die Landwirtschaft (Agrarfonds). Dazu stellte die Europäische Union im Jahr 

2017 Deutschland 5 Mrd. Euro aus dem Europäischen Garantiefonds für die 

Landwirtschaft zur Verfügung. Die zweite Säule bildet die Politik für ländliche 

Räume. Hierzu zählen z. B. die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 

sowie die finanzielle Förderung des Küsten- und Hochwasserschutzes. Für die 

zweite Säule standen Deutschland 0,8 Mrd. Euro im Jahr 2017 zur Verfügung. 

 Übertragbare Mittel und Ausgabereste 2.2

In welcher Höhe die Ressorts Ausgabereste aus den übertragbaren Mitteln des 

abgelaufenen Haushaltsjahres bilden, steht regelmäßig erst mit der Haushalts-

rechnung des laufenden Haushaltsjahres fest. Der Bundesrechnungshof kann 

daher nur einen Überblick über die übertragbaren Ausgaben des abgelaufenen 

Haushaltsjahres (2017) geben und über die Restebildung aus den übertragba-

ren Ausgaben des davorliegenden Jahres (2016) berichten.  

Die übertragbaren Mittel und die Ausgabereste stiegen im Einzelplan 10 in den 

letzten Jahren tendenziell stetig an. Die in das Jahr 2018 übertragbaren Mittel 

erreichen mit 568,8 Mio. Euro einen Höchstwert. Die übertragbaren Mittel be-
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stehen aus einem flexibilisierten Anteil von 200,7 Mio. Euro und einem nicht 

flexibilisierten Anteil von 368,1 Mio. Euro. 

Aus den in das Jahr 2017 übertragbaren Mitteln von 419,8 Mio. Euro bildete 

das BMEL im Jahr 2017 Ausgabereste von 304,2 Mio. Euro. Die Ausgabereste 

erreichen damit einen Höchstwert und sind im Vergleich zum Jahr 2016 um 

14,3 % gestiegen. Die im Jahr 2017 gebildeten Ausgabereste bestehen aus 

einem flexibilisierten Anteil von 177,3 Mio. Euro und einem nichtflexibilisierten 

Anteil von 126,9 Mio. Euro. Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Jahre 2013 bis 

2017. 

Abbildung 1 

Übertragbare Mittel und daraus gebildete Ausgabereste in Mio. Euro 
 

 
Quelle:  Haushaltsrechnungen. 

Die meisten Ausgabereste entfielen im Jahr 2017 mit 175,6 Mio. Euro auf die 

Behörden im nachgeordneten Geschäftsbereich des BMEL (ohne BLE und BfR). 

Die Ausgabereste wurden mit 145,5 Mio. Euro überwiegend aus flexibilisierten 

Haushaltsansätzen gebildet, davon 55,7 Mio. Euro bei den Titeln 711 01 und 

712 01 für die Planung und Durchführung von (Eigen-)Baumaßnahmen. Das 

BMEL geht davon aus, dass sich die Ausgabereste in diesem Bereich kontinu-

ierlich verringern, weil Baumaßnahmen künftig nur noch über die Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben abgewickelt würden.  
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Weitere Ausgabereste entfielen mit 96,3 Mio. Euro auf die Kapitel 1004 

(Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge), 1005 (Nachhaltigkeit, For-

schung und Innovation) und 1012 (Bundesministerium). Hiervon waren  

73,4 Mio. Euro nicht flexibilisiert. 

Ausgabereste stehen grundsätzlich bis zum Ende des auf die Bewilligung fol-

genden zweitnächsten Haushaltsjahres als Ausgabeermächtigung zur Verfü-

gung (§ 45 Absatz 2 BHO). Für den flexibilisierten Bereich hat das BMF eine 

generelle Ausnahme von der zeitlichen Verfügungsbeschränkung zugelassen. 

Deshalb besteht für die Ressorts ein Anreiz, im flexibilisierten Bereich „groß-

zügig“ Reste zu bilden. Aber auch hier gilt, dass für die Bildung von Ausgabe-

resten ein konkreter sachlicher Bedarf vorliegen muss. 

Sofern gebildete Ausgabereste genutzt werden, führt dies in den betroffenen 

Titeln zu einer zusätzlichen Ausgabeermächtigung im laufenden Haushaltsjahr. 

Ausgabereste beeinträchtigen die Transparenz des Haushalts, weil sie nicht im 

Haushaltsplan ausgewiesen werden. Die Inanspruchnahme von Ausgaberesten 

und die entsprechenden kassenmäßigen Einsparungen werden erst in der 

Haushaltsrechnung dargestellt. So wurden beispielsweise im Jahr 2017 bei der 

Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben  

(Kapitel 1005 Titel 686 01) zusätzlich zum Sollansatz von 13,5 Mio. Euro Aus-

gabereste von 6,7 Mio. Euro in Anspruch genommen. 

Der Bundesrechnungshof sieht die Höhe der Ausgabereste und die Anzahl der 

betroffenen Titel kritisch. Hinzu kommt, dass das Ressort die gebildeten Aus-

gabereste nur in einem sehr geringen Umfang in Anspruch nimmt. Um die 

Ausgabereste zu verringern, empfiehlt der Bundesrechnungshof eine kritische 

Betrachtung der Etatreife der Vorhaben. Darüber hinaus erwartet der Bundes-

rechnungshof, dass das BMEL und die Behörden seines Geschäftsbereichs im 

Hinblick auf die Budgethoheit des Parlaments die Vorgaben des BMF bei der 

Bedarfsprüfung beachten und einen strengen Maßstab bei der Restebildung 

anlegen. Das BMF sollte bei der Genehmigung entsprechender Anträge des 

Ressorts verstärkt darauf achten. 

 Verpflichtungsermächtigungen  2.3

Von den im Einzelplan 10 für das Haushaltsjahr 2017 ausgebrachten Verpflich-

tungsermächtigungen von 1 479 Mio. Euro ist das BMEL Verpflichtungen von 

896 Mio. Euro eingegangen (61 %). Die Ausgaben des Jahres 2019 sind auf-
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grund von Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und früher 

bereits mit insgesamt 1,1 Mrd. Euro verplant. Dies entspricht 17,2 % der für 

das Jahr 2019 veranschlagten Ausgaben. Der Einzelplan 10 liegt mit diesem 

Verhältnis über dem Wert des gesamten Bundeshaushalts.1 Im Haushaltsplan 

des Jahres 2018 sind weitere Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit im 

Jahr 2019 von 460 Mio. Euro ausgebracht. Die daraus folgende zusätzliche 

Inanspruchnahme der Ausgaben des Jahres 2018 bleibt abzuwarten. 

Durch die Vorbelastungen aus eingegangenen Verpflichtungen sind Teile des 

Bundeshaushalts zukünftiger Jahre festgelegt. Sie sind so der Disposition des 

Haushaltsgesetzgebers zukünftiger Jahre entzogen. 

Mit dem Haushalt 2019 sollen – über die Haushaltsmittel des Jahres 2019 hin-

aus – Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre von 1,5 Mrd. Euro ausge-

bracht werden. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Verpflichtungsermächti-

gungen für die Jahre 2015 bis 2019. 

Abbildung 2 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 10 in Mrd. Euro 
 

 
Quelle:  Einzelplan 10. Für die Jahre bis 2017: Haushaltsrechnung; für das Jahr 2018: Haushaltsplan; für 
das Jahr 2019: Haushaltsentwurf 

                                       
1  Die Vorbelegung für das Jahr 2019 im Gesamthaushalt des Bundes aus VE der Jahre 

2017 und früher liegt bei 11 %. 
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3 Wesentliche Ausgaben 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über die wesentlichen Ausgabenbereiche des 

Einzelplans 10. 

Abbildung 3 

 

Quelle: Haushaltsrechnung des Einzelplans 10 für das Haushaltsjahr 2017. 

 Landwirtschaftliche Sozialpolitik 3.1

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (Kapitel 1001) ist ein von der all-

gemeinen Sozialversicherung unabhängiges, berufsständisch geprägtes Son-

dersystem. Sie bietet den selbstständigen Landwirten, deren Ehegatten und 

Lebenspartnern sowie mitarbeitenden Familienangehörigen eine soziale Absi-

cherung, die mit der von abhängig Beschäftigten vergleichbar ist. Die landwirt-

schaftliche Sozialversicherung gliedert sich in die Versicherungszweige Alters-

sicherung, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung. Die so-

ziale Absicherung erstreckt sich nicht nur auf die klassische Landwirtschaft, 

sondern beispielsweise auch auf die Forstwirtschaft, den Wein-, Obst- und 

Gartenbau, die Fischzucht sowie die Imkerei. 

Ministerium 
2% 

Landwirtschaftl. 
Sozialpolitik 

67% 

Gemeinschafts-
aufgabe 

„Verbesserung 
der Agrarstruktur 

und des 
Küstenschutzes“ 

11% 

Nachhaltigkeit, 
Forschung und 

Innovation 
10% 

Sonstiges 
10% 

Wesentliche Ausgabenbereiche im Jahr 2017 (Ist) 
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Wie bei anderen Sozialsystemen beteiligt sich der Bund an der Finanzierung 

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Er bezuschusste sie im Jahr 2017 

mit 3,8 Mrd. Euro. Davon entfielen 2,25 Mrd. Euro auf die Alterssicherung, 

1,33 Mrd. Euro auf die Krankenversicherung und 178 Mio. Euro auf die Unfall-

versicherung. Im Jahr 2019 sollen die Gesamtausgaben für die landwirtschaft-

liche Sozialversicherung auf 4,0 Mrd. Euro steigen.  

Der jeweilige Bundeszuschuss deckt bei der Alterssicherung die Differenz von 

Einnahmen (Beiträgen) und Ausgaben. Bei der Krankenversicherung deckt er 

den größten Teil der Aufwendungen für diejenigen, die eine Rente aus der Al-

terssicherung der Landwirte beziehen. Bei der Unfallversicherung mindert er 

die Beiträge von landwirtschaftlichen Betrieben. Der Bundesrechnungshof hat 

den Bundeszuschuss zur Unfallversicherung geprüft. Da regelmäßige Evaluati-

onen des im Wege einer Zuwendung ausgereichten Bundeszuschusses für die 

zurückliegenden Jahre fehlten, analysierte er die Abrechnungen der Sozialver-

sicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) für die Umlage-

jahre 2013 und 2014. Aufgrund dieser Analysen hat der Bundesrechnungshof 

Zweifel, ob das BMEL die mit diesem Zuschuss angestrebten Ziele erreicht. Die 

Erörterung mit dem BMEL steht noch aus. 

Aufgrund des Strukturwandels und der demografischen Entwicklung werden 

die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und die der Beitragszahlenden in der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung weiter stetig sinken. Die Zahl der Bei-

tragszahlenden in der landwirtschaftlichen Alterssicherung hat sich von 

252 000 im Jahr 2011 auf annähernd 194 000 zu Beginn des Jahres 2018 ver-

ringert. Für das Jahr 2023 geht die Bundesregierung in ihrem Lagebericht zur 

Alterssicherung der Landwirte 2017 von 157 000 Beitragszahlenden aus. Auch 

die Zahl der Leistungsempfangenden ist rückläufig. Im Jahr 2011 bezogen 

613 000 Personen Leistungen der Alterssicherung, zum 30. März 2018 ledig-

lich noch 585 000. 

Ebenfalls rückläufig sind die Zahl der Mitglieder der Krankenversicherung der 

Landwirte (rund 485 000 zum Stichtag 1. Juli 2018 gegenüber 564 000 im 

Jahr 2011) und die Zahl der beitragspflichtigen Unternehmen in der landwirt-

schaftlichen Unfallversicherung (1,5 Millionen im Jahr 2016 gegenüber 1,6 Mil-

lionen im Jahr 2011). Der Bundesrechnungshof empfahl aufgrund dieser Ent-

wicklung bereits im Jahr 1999, die zersplitterten Strukturen der landwirt-
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schaftlichen Sozialversicherung durch die Errichtung eines (Bundes-)Trägers 

zu konsolidieren. 

Zum 1. Januar 2013 kam es zur Fusion der zuvor selbstständigen landwirt-

schaftlichen Berufsgenossenschaften, Alterskassen, Krankenkassen und Pfle-

gekassen sowie des ehemaligen Spitzenverbands der landwirtschaftlichen So-

zialversicherung zur SVLFG. Hierdurch ergeben sich Einsparmöglichkeiten. Die 

SVLFG war deshalb verpflichtet, spätestens im Jahr 2016 die gesetzlich nor-

mierten Höchstgrenzen für die Verwaltungs- und Verfahrenskosten der einzel-

nen Versicherungszweige einzuhalten. Die SVLFG hat sie überwiegend durch 

einen sozialverträglichen Personalabbau erreicht. Im Vergleich zu 2016 sind 

die Soll-Ansätze der Verwaltungs- und Verfahrenskosten in den Haushalten 

der SVLFG für die Jahre 2017 und 2018 allerdings bereits wieder erheblich ge-

stiegen.  

Der Gesetzgeber hatte die SVLFG verpflichtet, dem Deutschen Bundestag und 

dem Bundesrat über die Entwicklung ihrer Verwaltungs- und Verfahrenskosten 

zu berichten. Dem Bericht sollten das BMEL sowie das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales ihre Stellungnahmen beifügen. Auch der Bundesrech-

nungshof äußerte sich in einem Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO. Danach zeigt 

der erneute, erhebliche Anstieg der Verwaltungs- und Verfahrenskosten, aber 

auch der aktuelle Stand der Organisationsstruktur, dass die SVLFG die an die 

Fusion geknüpften Ziele des Gesetzgebers auch im sechsten Jahr nach ihrer 

Errichtung noch nicht erreicht hat. Nach wie vor besteht eine erheblich durch 

Standorte bzw. Regionen geprägte, verteilte Aufgabenwahrnehmung. Der 

Bundesrechnungshof hält es daher für erforderlich, dass die SVLFG ihr Handeln 

vorrangig an dem Ziel einer dauerhaften Kostensenkung ausrichtet. Andern-

falls ist die Existenz der landwirtschaftlichen Sozialversicherung als eigenstän-

diges Sozialversicherungssystem aufgrund der demografischen Entwicklung 

mit weiter rückläufigen Versichertenzahlen und deshalb sinkendem Aufgaben-

volumen nicht zu gewährleisten. 

 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des  3.2
Küstenschutzes“ 

Die GAK (Kapitel 1003) enthält mehr als 60 verschiedene Förderungen für Ag-

rarstruktur- und Infrastrukturmaßnahmen. Sie deckt in weiten Teilen den An-

wendungsbereich der EU-Verordnung „über die Förderung der Entwicklung des 
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ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds“ (ELER-

Verordnung) ab. Einzelheiten vereinbaren Bund und Länder in einem Rahmen-

plan, der jährlich fortgeschrieben wird. Die Länder setzen ihn als eigene Auf-

gabe um. Der Bund übernimmt 60 % der Ausgaben bei der Agrarstruktur und 

70 % beim Küstenschutz. 

Im Jahr 2017 gab das BMEL für die GAK 651 Mio. Euro aus. Im Jahr 2018 ver-

anschlagte es 765 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 sieht der Haushaltsentwurf 

895 Mio. Euro vor. Damit steigerte das BMEL die Ausgaben für die GAK seit 

dem Jahr 2014 (Ansatz von 590 Mio. Euro) um 34 %. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018 haben 

die Regierungsparteien für die laufende 19. Wahlperiode vereinbart, einen 

GAK-Sonderrahmenplan „Förderung der ländlichen Entwicklung“ einzurich-

ten. Die genaue Ausgestaltung ist derzeit noch unklar. Für den Sonderrah-

menplan hat das BMEL für das Jahr 2018 10 Mio. Euro und für das Jahr 2019 

150 Mio. Euro vorgesehen. Die Finanzierung des neuen Sonderrahmenplans ist 

damit ursächlich für die Ausgabensteigerungen bei der GAK. 

 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 3.3

Das BMEL steigerte die Ausgaben für Nachhaltigkeit, Forschung und Innovati-

onen (Kapitel 1005, ohne Bundesforschungsinstitute) seit dem Jahr 2009 um 

181 % auf geplante 380 Mio. Euro im Jahr 2018. Die Mittel sind im Wesentli-

chen für die Förderprogramme „Nachwachsende Rohstoffe“, „Innovationsför-

derung“, „Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirt-

schaft“, das „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ sowie für institutionell 

geförderte Forschungseinrichtungen bestimmt. Bei diesen Einrichtungen  

handelt es sich um die Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH und 

sechs Einrichtungen der „Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz 

e. V.“. Im Jahr 2019 sollen die Ausgaben um weitere 26 Mio. Euro steigen. 

Das BMEL unterhält vier Bundesforschungsinstitute, die Entscheidungshilfen 

für die Ernährungs-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik des Bun-

des erarbeiten. Die Ausgaben des Bundes für die Forschungseinrichtungen la-

gen im Jahr 2017 bei 347 Mio. Euro. Im Jahr 2018 veranschlagte das BMEL 

355 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 sieht der Haushaltsentwurf 337 Mio. Euro 

vor. 
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4 Wesentliche Einnahmen 

Die Ist-Einnahmen betrugen 100 Mio. Euro im Jahr 2017. Für das Jahr 2018 

sind 62 Mio. Euro veranschlagt, für das Jahr 2019 sind 64 Mio. Euro einge-

plant. 

5 Feststellungen zu ausgewählten Aufgabenbereichen 

 Ressortforschung des BMEL 5.1

Das BMEL legte am 21. März 2007 ein „Konzept für eine zukunftsfähige Res-

sortforschung“ in seinem Geschäftsbereich vor. Nach dem Konzept sollten die 

sieben bestehenden Bundesforschungsanstalten zu vier Bundesforschungsin-

stituten zusammengeführt werden. Das BMEL setzte die Planungen um.  

Die Ressortforschung des BMEL teilt sich nunmehr in vier Einrichtungen: 

• Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 

• Friedrich Loeffler-Institut (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tier-

gesundheit, 

• Max Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 

Lebensmittel und 

• Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI), Bundesforschungsinstitut für 

Ländliche Räume, Wald und Fischerei. 

Der Bundesrechnungshof hat beispielhaft die Einbindung des FLI in die Res-

sortforschung untersucht und beim Forschungsmanagement des BMEL zahlrei-

che Schwachstellen festgestellt. So entwickelte das BMEL zuletzt im Jahr 2008 

einen einheitlichen Forschungsplan. Zuletzt sollten „Forschungscluster“ mit 

einem vorgegebenem „politischen Rahmen“ die Forschung steuern. Aussage-

kräftige und verbindliche Forschungsschwerpunkte kamen damit allerdings 

nicht zustande. Das FLI konnte kein abgestimmtes Forschungsprogramm vor-

legen. Seine Eintragungen in die Forschungsprogrammdatenbank, die dem 

BMEL eine Übersicht über alle Forschungsvorhaben ermöglichen soll, waren 

lückenhaft. 

Das BMEL nahm die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes zum Anlass, sein 

Forschungsmanagement umfassend zu überarbeiten. Durch zahlreiche Erlasse, 

Hausanordnungen und Schreiben an die Ressortforschungseinrichtungen will 

es Defizite bei der Umsetzung des Forschungsmanagements beheben.  
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 Haushalts und Wirtschaftsführung des FLI 5.2

Das FLI (Kapitel 1014) führte im Jahr 2016 insgesamt 142 Forschungsprojekte 

durch. 135 der 142 Forschungsprojekte waren nach Angaben des FLI „drittmit-

telfinanziert“ unter anderem von der EU und nationalen Organisationen. Bei 50 

dieser Projekte kamen die Drittmittelgeber aus dem Bereich der Wirtschaft. In 

die Projektkosten kalkulierte das FLI neben Personalkosten sowie Kosten für 

Verbrauchsmaterial, Reisekosten und Geräte auch 14 % Management- und 

Bewirtschaftungspauschale und 20 % Gemeinkosten ein. Die Zuschläge für die 

Management- und Bewirtschaftungspauschale sammelte das FLI über Jahre 

an, um zusätzliche Mittel für Infrastrukturmaßnahmen und seinen Bewirtschaf-

tungsaufwand zur Verfügung zu haben. Da das FLI davon keinen Gebrauch 

machte, standen aus diesen zusätzlichen Pauschalen im Jahr 2017 rund 

1,2 Mio. Euro zur Verfügung.  

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass das FLI die Management- und 

Bewirtschaftungspauschale ohne rechtliche Grundlage erhob und die Beträge 

seit dem Jahr 2010 ansammelte. Es hat sich damit zusätzliche frei verfügbare 

Mittel verschafft. Der Bundesrechnungshof hat das BMEL noch während der 

Erhebungen auf diesen Sachverhalt hingewiesen.  

Das BMEL hat das FLI daraufhin umgehend aufgefordert, die angesammelten 

Mittel an den Gesamthaushalt abzuführen. 

 Maritime Kontrolleinheiten 5.3

Die BLE bereedert im Auftrag des BMEL drei Fischereischutzboote (FSB).  

Mit den jeweils 73 m langen Booten überwacht die BLE die Einhaltung nationa-

ler und internationaler fischereirechtlicher Vorschriften auf See. Sie führt dazu 

Inspektionen an Bord von Fischereifahrzeugen sowie Sichtkontrollen durch. 

Die Überwachung umfasst insbesondere die Einhaltung der für Deutschland 

geltenden Fangquoten sowie die Fangmethoden. Für den Unterhalt der FSB 

wendet das BMEL jährlich rund 13,5 Mio. Euro auf (Kapitel 1004 Anlage 2  

Titelgruppe 04).  

Der Bundesrechnungshof hat beim BMEL und bei der BLE untersucht, wie sie 

den wirtschaftlichen Einsatz der FSB sicherstellen. Zudem verschaffte er sich 

bei einer mehrtägigen Inspektionsreise auf einem FSB einen Überblick über die 

Aufgabenwahrnehmung.  
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Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die FSB innerhalb eines Drei-

Jahres-Zeitraums 1 413 Inspektionen durchführten, denen 37 geahndete Ver-

stöße gegenüberstanden. Daraus resultierten 51 000 Euro festgesetzte Geld-

bußen. Er empfahl dem BMEL, die Seekontrollen effizienter und risikoorientier-

ter zu gestalten. Dazu sollte es, 

• die Inspektionsberichte danach auswerten, welcher Typus Schiff in räumli-

cher und zeitlicher Hinsicht auffällig geworden ist, um künftige Kontrollen 

auf Basis dieser Erkenntnislage durchzuführen, 

• darauf hinwirken, dass die FSB auf die Logbuchdaten ausländischer Fische-

reifahrzeuge, die in den deutschen Hoheitsgewässern fischen, zugreifen 

können. Diese für die Auswertung der Fischereiaktivitäten wichtige Infor-

mationsbasis war unmittelbar nur für deutsche Fischereifahrzeuge verfüg-

bar,  

• auf europäischer und nationaler Ebene darauf hinwirken, dass zur Sicher-

stellung der unionsrechtlichen Bestimmung, grundsätzlich alle gefangenen 

Fische anzulanden und unerwünschte oder untermaßige Tiere nicht länger 

in das Meer zurückzuwerfen sind und in begründeten Fällen die Verpflich-

tung zu einer datenschutzrechtlich gesicherten Kameraüberwachung auf 

Fischereifahrzeugen zugelassen wird, 

• die auf seine Initiative im Jahr 2014 geschaffene rechtliche Grundlage, die 

Zollverwaltung oder die Bundespolizei ganz oder teilweise mit Aufgaben 

der Fischereiaufsicht zu beauftragen, in die Praxis umsetzen und 

• bestehende Gebührentatbestände anwenden und nicht länger alle Dienst-

leistungen für Fischereibetriebe unentgeltlich zu erbringen.  

Das BMEL hat die Feststellungen und Empfehlungen im Wesentlichen aner-

kannt, und deren Realisierung angekündigt. So überarbeitet es derzeit ein Ri-

sikomanagement, das die Grundlage für die Einsätze der FSB bildet. Zudem 

will es die maßgebliche Seefischerei-Bußgeldverordnung fortlaufend anpassen, 

um unerwünschte Tatbestände künftig sanktionieren zu können.  

Der Bundesrechnungshof wird die Umsetzung der zugesagten Änderungen be-

gleiten. 
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 Interne Revision im Geschäftsbereich des BMEL 5.4

Beim BMEL und seinen Einrichtungen im Geschäftsbereich verfügt nur die BLE 

über eine Interne Revision. Um hierfür die Hintergründe zu erfahren, hat der 

Bundesrechnungshof Fragebögen an das BMEL und seine nachgeordneten Ein-

richtungen gerichtet, ausgewertet und mit dem BMEL erörtert. 

Das BMEL ist eines der letzten Ressorts in der Bundesregierung ohne Interne 

Revision. Der BRH hatte beanstandet, dass es weder beabsichtigte eine Inter-

ne Revision einzurichten noch sich sonstigen Zugang zu einer Revisionsfunkti-

on zu verschaffen. 

Inzwischen hat sich das BMEL entschieden, den Aufbau einer Internen Revision 

vorzubereiten. Dazu will es in einem ersten Schritt eine Risikoanalyse durch-

führen. 

Die nachgeordneten Einrichtungen des BMEL verwiesen im Wesentlichen da-

rauf, dass es den Beauftragten für den Haushalt gebe, das Mehr-Augen-Prinzip 

beachtet werde und mit einem Qualitätsmanagement, der Korruptionspräven-

tion sowie Prüfungen des Bundesrechnungshofs ausreichend geregelt, unter-

sucht oder geprüft würde. Die Bundesforschungsinstitute führten teilweise er-

gänzend an, dass auch die Evaluationen und Bewertungen des Wissenschafts-

rates sowie des wissenschaftlichen Beirats für eine ordnungsgemäße und wirt-

schaftliche Aufgabenerfüllung sorgten. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes haben die Einrichtungen im 

nachgeordneten Geschäftsbereich die Notwendigkeit einer Internen Revision 

nicht ausreichend geprüft. Dazu müssten sie in einem ersten Schritt die mit 

ihrer Aufgabenerledigung verbundenen Risiken bewerten und analysieren. In 

einem zweiten Schritt wäre dann die Entscheidung über das Ob und Wie einer 

Internen Revision zu treffen. 

Das BMEL teilte mit, dass das BVL mittlerweile über eine Interne Revision ver-

füge. 

6 Ausblick 

Für das Jahr 2020 sind im Finanzplan des Bundes 6,4 Mrd. Euro für den Ein-

zelplan 10 vorgesehen. Für die Jahre 2021 und 2022 sind jeweils 6,5 Mrd. Eu-

ro eingeplant. 
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Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018 haben 

die Regierungsparteien für die laufende 19. Wahlperiode unter anderem ver-

einbart, eine Ackerbaustrategie zu erarbeiten und bis Mitte der Legislaturperi-

ode vorzulegen. Die Ackerbaustrategie soll sich insbesondere mit umwelt- und 

naturverträglichen Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln befassen. Im Koa-

litionsvertrag wird dabei der Schutz der Bienen besonders hervorgehoben. Für 

die Ackerbaustrategie hat das BMEL erstmalig im Haushaltsentwurf 2019 

5 Mio. Euro veranschlagt (Kapitel 1005, Titel 686 10 und 893 10). 
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